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Ze a GE 

Fuͤnftes Bud. 

Die Geſchichte Wirtembergs vom weftphätifchen Frieden bis zum 
Ausbruch des franzöfffchen Revolutionskriegs 4650-1795. 

Erſtes Hauptſtuͤſck. 

Die letzten Zeiten der Regierung des Herzogs 
Eberhard III. 1660 — 1674. 

Jetzt erſt, da nach fo langen, ungluͤcksſchweren Kriegs⸗ 
jahren ein dauernder Frieden hergeſtellt war, konnte auch 
in Wirtemberg mit Erfolg daran gearbeitet werden, die 
Ordnung und den Wohlſtand wieder neu zu begruͤnden, jetzt 
erſt aber auch konnte man den ungeheuren Verlnſt, welchen 
Wirtemberg waͤhrend der Kriegszeiten erlitten hatte, ganz 
uͤberſehen. 

Der ganze Schaden durch Quartiere, Durchmaͤrſche, 
Schatzungen, Pluͤnderung und Brand von 1628 bis 1650 
wurde auf 118,692,864 Gulden gefchätt. Kein Amt, Feine 
Ortſchaft war im ganzen Lande, welche nicht mehr oder 
weniger gelitten harte *), überall ftieß man noch auf Brand: 
SEE 

*) Stadt und Amt Herrenberg berechneten ihren Schaden von 1654 
bis 1649 auf 2,482,337 fl. 38 Br. , 1634 zählte man 1707 Bür⸗ 

ger und Witwen, 1638 443, 4652 14005 ed wurden 4052 Häufer 
verbrannt, 4652 waren 59 nod) unaufgebaut und 7050 Morgen 
Geldes Tagen leer. Das Amt Balingen zählte 1622 1470, 1648 
nur 755 Bürger, das Amt Schorndorf vor 1634 4437 Männer 

Geſch. Wirtemb. III, Bos. 2, Abth. 4J— 



ftätten, auf ddliegende Felder und Weingarten, noch im 
Sahr 1654 lagen 8 Städte, 45 Dörfer, mir 65 Kirchen, 
350 dffentlihen und 56,086 Privatgebauden in der Afche, 
40,195 Morgen Weingärten, -248,613 Morgen Ueder und 
Gärten, 24,505 Morgen Wiefen waren noch unangebaut 
und zu der Einwohnerzahl, wie fie vor 1654 war, fehlten 
noch 57,721 Haushaltungen, obgleich nach wiederhergeftellter 

Ruhe nicht nur ganze Schaaren von Flüchtlingen zuruͤckge⸗ 
ehrt waren, fondern auch Fremde, befonderd Schweizer und 
aus Deftreich des Glaubens wegen vertriebene Proteflanten 
(1653) ins Land zogen und viel abgedanfte Soldaten, wie 
3.8. auf einmal 2000 fehwedifche Shlöner, fi im Lande 
niederließen. Die Sorge für den MWiederanbau und vie 
MWiederbevölferung des Landes war daher auch, eine der er: 
fien und wichtigften für die Regierung, es erfchienen wieder⸗ 
holte Verordnungen, welche den Bebauern dder Güter Bes 
freiung von Steuern und andern Laften für längere Zeit 
und fremden Einwanpderern .befondern Schuß. gemährten, auch 
wurde der Anbau ſolcher Guter ihren Befigern bei Strafe 
der Konftskation befohlen *), allein eine Reihe von Sahren 

verging, ehe nur norhbürftig wieder angebaut war, was ber 
Krieg verheert hatte, und an manchen Bergabhängen, - wiz 
3: B. im Uracher Thal, nahmen jeßt; Waldbaͤume die Stelle 
der MWeinreben ein. 
CEine woch fehlimmere Folge des Krieges aber, als bie 

Verwuͤſtung des Landes war die Verderbung und. Entſittie 
— 

über 47 Jahren, 41655 nur noch 1451, von 4575 Häufern noch 
1944, Schulden hatte es vorher keine, jebf 279,223 fl., der ganze 

Schaden von 16341650 ward auf 4,359,159 fl. berechnet. Im 

Leonberger Amte gingen nach einem Bericht vom 8. Oktober 

1652 nod) 1270 Bürger ab, 885 Häufer waren verbrannt und 

44,594. Morgen Güter blieben unangebaut liegen. Das einzige 

Dorf Möhringen auf den Fildern berechnete feinen Schaden von 

1634 bis 1650 auf 450,950 fl., von 1654 bie 1656 farben hier 

698 Perfonen, geboren wurden 550. 
*) 45. 50, Sanuer, 50. December 1651, 10. März, 24. Mai, 27. 

Anguft 4653, fremde Leibeigene-jedoch durften, fo Lange fie ſich 

nicht frei gemacht hatten, nicht aufgenommen werden (17. Ja: 

nuar 165%), 



gung feiner Bewohner, Es war nicht mehr dad alte Gen 
ſchlecht, bieder und treu, Iräftig und muthvoll — 15 war 
eine während des furchtbaren Kriegs aufgewachfene verwil⸗ 
derte Generation, muthlos und trotzig, arım und unwiſſend, 
die wohl die Laſter — nicht aber auch bie Tugenden ber 
Vaͤter geerbr und zu jenen von den Kremblingen, die das 
Baterland verwäfteten, noch neue gelernt hatte. Die ans 
geſtammte Gemuͤthsart war verberbt, ein tuͤckiſches Weſen 
war an die Stelle der alten Redlichkeit getreten und die 
Sittlichkeit war gaͤnzlich untergraben worden *), In ſolchen 
Zeiten, wo alle Sicherheit des Beſitzes aufgehoben und das 
Leben ſelbſt fo vielfacher Angriffe Zlel war, dachte man nur 
an ſchnellen Genuß und liebloſe Selbſtſucht verdraͤngte die 
edeln, menſchlicheren Gefühle, Arme, Wirtwen und Waiſen 
wurden, wie ber Pfarrer Heinlin in einem feiner Berichte 
fagt, „fuͤr Koth geachtet, gleich den Hunden auf die Straße 
geftoßen,, daß fie verbungerten und erfroren“; die Kinder 
batten alle Achtung vor ihren Aeltern verloren, fchmähten 
und mißhandelsen ſie **). Handel und Gewerbe Tagen :nady 
fo langen Kriegszeiten ganz darnieder und mit Ihnen ſanken 
auch Treue und Glauben im Verkehr; weil ehrlicher Ges 
winn nun fchwerer zu erlangen war, legte man fh aufs 
Betrügen, die Waaren wurden übertheuert, und wie Maaß 
und Gewicht verfälfcht. Auch flieg mit dem ſinkenden Wohle 
ftande die Streits und Prozeßfucht des Volkes, genaͤhrt 
von fehlechten Advokaten und vergrößernd noch bie Zahl der 

Hnbemittelten, der Schulden. und der Vergantungen, Zahl⸗ 
reicher als je ſchwaͤrmten Bettler und andere Lanbftreicher 

) Eine Verordnung vom 26. Febr. 16553 fagt: Obwohl wir eifrig 
bemüht find, das bei vielen Leuten, befonderd bei denen, welche 
während der fo vieljährigen Kriegstrübfate ohne alle Disciplin 
und Sottesfurcht roh aufwuchfen, faft gewohnte barbarifche üp- 
pige Leben nad) Möglichkeit zu underbrüden, fo wird diefer 
Zweck doc, nicht erreicht. 

*) Refeript vom 9. Nov. 1668: Weil es Öfterd vorkommt, daß 
Kinder an ihren eltern fich vergreifen mit graufamem Fluchen 
und ferbft mit Schlägen nnd Dieß „faſt je länger, je mehr ges 
mein werden will’ fo werden die Strafen deßwegen geſchärft. 

1 
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umber und fuchten auf jebe Art. den Leuten ihr Geld ab⸗ 
zunehmen. Viele gaben. fih für Leute hohen Standes aus, 
welche der Strieg in ſolche Noth gebracht, andere für des 
Glaubens wegen. oder durch die Kriegsbedraͤngniſſe vertrie⸗ 
beue Pfarrer und Schullehrer, noch andere nahmen unterm 
Schein des Kollektenſammelns ben Leuten das Geld ab, 
manche betrogen auch durch Zaubern, Segenfprecdhen und 
deigleichen Künfte dad unwiſſende Boll*). Es war ein 
widerlihes Gemifche von Leuten, Bettelftudenten und Hand⸗ 

werföpurfche, Soldaten und berrenlofe Knechte, die meiſt 
mehr aus Gewohnheit als aus wahrem Bebürfniffe bettel: 

- ten, aber deßwegen um fo gefährlicher, denn wenn man 
ihnen nichts gab, drohten fie mit Raub und Brand, fie 
fiablen wo fie konnten, mordeten wohl auch, wenn ihre 
Sicherheit ed forderte. Unter den Laftern aber, welche der 
Krieg erzeugte oder doch verftärkte, hatte Feineö weiter um 
fih gegriffen, als das Laſter der Unzucht. Selbſt defien 
unnatärlichfte Arten verbreiteten fich unter dem verderbten 
Volke und vergebens eiferten wackere Dränner aufs ftärkfte 
dagegen, ihre Ermahnungen fruchteten fo wenig als die 
wiederholten Befehle der Regierung. Auch die fchrediiiche 

Gottlofigkeit,. das unmäßige Schwören und Fluchen, gegen 
welches fchon früber ſtark geeifert worden war, wollten nicht 
abnehmen, die Predigten und andere Gotteödienfte wurden 
gar wenig beſucht, Sonn⸗ und Fefttage aber durch Hals 

. tung von Jahrmaͤrkten, Taͤnzen, Schießen, Zagden und 
andere Belufligungen entheilige. Das Volk lebte in der 
gebßten Umwiffenheit, ed war, nad) dem Berichte eines Zeitz. 
genoffen, des (don genannten Heinlins, „eine foldhe Ig⸗ 

*) Ein Refeript vom 4. September 4671 warnt vor einem „ausge: 
ſchickten, gottloſen Geſindlein, welches in ſtarker Unzahl, als 
Eitronen» uud PomeranzensKrämer, Pilgrime, Bettler u. f. w. 
in Wälfhland und in Deutſchland umherziehe und eine gelbe 
Giftſalbe an Kirchen: und Hausthüren fchmiere, aud) Mauern 

md Wände damit beftreiche und Charaktere an die Häufer 
Schreibe, wer diefe auslöfcye oder die Salbe berüpre, müſſe fter: 
den“, anf diefe Leute ſoll man wohl Acht haben und fie ſogleich 
perhaften. 
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noranz bei Jung und Alt, daß fie faſt nicht mehr wußten, 
wer Chriſtus oder der Teufel ſey.“ Und wie bei den Un⸗ 
terthanen,, fo war es auch größtentheils bei ihsen Borges 
ſetzten. Zerrüttung herrfchte uͤberall und Miar auch neh 
während des Krieges manches gefchehen, um ihr abzuhelfen, 
fo war doch nody viel mehr zu thun Hbrig. 

Als das Naͤchſte und Noͤthigſte erfchien, in die fo 
ſchrecklich zerrätteten Finanzen wieder einige DOrbnung zu 
bringen. Die Zinfe der Schulden, welche Eberhard waͤh⸗ 
rend feiner Verbannung angehäuft hatte, machten allein 
300,000 Gulden aus, die Abrigen Landesfchulden aber ers 
forderten noch größere Summen und auch die Gemeinde⸗ 
ſchulden hatten bedentend zugenommen, felbft foldhe Ge⸗ 
meinden, welche vor dem Kriege Altivlapitalien beſeſſen 
hatten, und deren gab ed nicht wenige, waren jeßt mit 
Schulden belaftet. Die Einkänfte. des Kammerguts waren 
durch ben Krieg fo fehr gefchmälert worden, daß fie niche 
einmal fir die Beduͤrfniſſe des Hofes und der fürftlichen 
Familie ausreichen wollten, und doch gab ed noch fo manche 

zum. Theil fehr dringende Ausgaben zu beftreiten*). Der 
Herzog berief daher im Mai 1650 den großen Ausſchuß 
zufammen, dem er feine bedrängten Umftände vorſtellen ließ 
und der ihm auch (15. Junius 1650) zur Empfangung 
der böhmifchen und der Neichdlchen 8800 Gulden, zum 
Unterhalt des Hofftaats bis Pfingften 1651 monatlich 1600 
Gulden, für die geworbene Mannfchaft, welche jedoch laͤug⸗ 
fiens bie zu Ende des Jahres abgedankt werben follte, 1300 
Gulden monatlih und zur Befoldung der Näthe und Diener 
9000 Gulden verwilligte., Doch follte dafür die Acciſe forts 
dauern und auch auf alle neuen Befigungen ausgedehnt 
werden, der Herzog verſprach vom. Kalfer die Betätigung 
der Landesfreiheiten zu verfchaffen **),; einen neuen Kamerals 
plan entwerfen und die vorgebrachten Beſchwerden fergfältlg 

2) Wegen des im Kriege erlittenen Scadend und der ſchweren 
Ausgaben ertieute der Kaifer am’ 25. April 4654 auch das Zull: 

Privilegium anf 230 Jahre und erhöhte den Zoll. 

+, Sie erfolgte den 1. December 1650. 

x 



durchgehen zu laſſen. Allein mit dieſen Bewilligungen. war 
nur für die. dringendſten Beduͤrfniſſe des Augenblicks gefergt 
nad die fchwerfte Laſt, die Schulden, lag noch immer gleich 
druͤckend auf dem. Sammergut. Im Mai ı65ı rief daher 
der Herzog die Landſtaͤnde zuſammen *). Er begehrte von 
ihnen, ‚fie follten die 3 Millionen Gulden, welche fie ſchon 
3653 von ihm hätten übernehmen wollen, nun nebft 300,000 
Gulden an den Zinfen, wirklich übernehmen, fogleich für 
eine auſehrliche Summe baaren Geldes zur Befriedigung 
der ungeftämmften Schuldner forgen und das Schuldenmefen 
des Staates, wie der Gemeinden und Privatleute in Ord⸗ 
nung zu bringen fuchen. Dieß Ießtere Geſchaͤft ſey zwar 
mit foft unendlichen Schwierigkeiten verknüpft, der. Herzog 
hoffe jedoch, wenn man Gottes Gute und Allmacht zu Huͤlfe 
nehmen wuͤrde, welche dad Land vor dem augenfcheinlichen 
gänzlihen Ruin und ‚Untergang behuͤtet und zu der ganzen 
Melt Erſtaunen wider des Teufels und aller Zeinde Toben 
und Wuͤthen dennoch ‚aufrecht erhalten und zu vdlliger Wie⸗ 
derherſtellung hätten gelangen lafien, fo werde es dennoch 
gelingen: Auch zum Lnterhalt des Hofes, zur Miederhers 
ſtellung der Schlöffer und Seflungen, zur Beibehaltung einer 
Kriegsſchaar, welche die Friegerifhen Ausfichten am. Rhein 
nbthig machten, zur Wiederaufrichtung der Vorrathskaͤſten, 
zur Unterſtuͤtzung des Mofgerichts und der Univerfität vers 

Iangte er Beiträge von den Landftänden. Diefe dagegen 
fielten: den bedrängten Zufland des Landes vor und was 
fie „ohne ‚Schuldigleit aus befonderer Neigung” ihm feit 
1658 beigefteuert hätten**), die Beiträge für die Beibehals 

9) Es erfchienen hiebei nur 4 Prälaten, die übrigen Klöſter wurden 
noch durch Special:-Buperintendenten verwaltet, welche jedoch 

ebenfalts. einberufen wurben. 
*$) Es waren 266,500 fl. zu Erhaltung bed Hofflants, zu dev Näthe 

und Diener Befoldungen 146,000 fl., auf des Herzogs gewor- 
bene Kriegsvölker 60,200 fl., zu Enıpfahung der böhmifchen und 
Reichslehen 18,904 fl., zur Befoldung der Kirchendiener 40,082 fl., 
zur Aufrechthaltung des Stipendii theologici 35,800 fl. , zu den 
Regensburger Reichstagskoſten 15,143 fl., zu den Geſandtſchafts⸗ 
Toften für Münfter und Osnabrück 56,702 A., zu deu Nürn⸗ 



zung wen Shiduer, für bad Hofgericht und. die Feſtungen 
 serwelperten fie und befchwerten fich, daß Kirchen s und Schuls 

diener, flatt vom Kirchengut befolder zu werden, von Deu 
GSemeinden unterhalten werben mäßten. Es gab lange Ber 
bandlungen und erft am 8. Jannar 1653 kam der Lands 
tänsabfchied zu Stande. Die Landfchaft übernahm 3 Ms 
lionen von der Kammer, ließ dem Herzog einen Vorſchuß 
von 18,500 Gulden nad), verfprach einen Beitrag zur Eins 
Idfung. der Kamiliensftleinodien und fürs nächfte Jahr 40,000 
Gulden an die Landfchreiberei zu liefern; wenn bis dahin 
der Zuſtand der Kammer fich nicht gebeffert haben würde, 
foßte der größere Ausſchuß wegen weiterer Verwilligungen 
mit dem. Herzog zu handeln ermächtigt fen. Der Herzog 
dagegen verzichtete auf die begehrte Uebernahme ber Zinfe, 
er. verſprach die Landfchaft „mit ferueren Aſſignationen“, 
ausgenommen wenn ein allgemeiner Reichskoönvent ausge⸗ 
fihrieben werde, zu verfchonen und nur in der dußerften 
North, mit Vorwiffen des engeren Ausfchufes, neue Schule 
ben. 3a machen. Auch wegen befferer Verwaltung der geifts 
lichen und weltlichen Einkünfte ſich reiflicy zu: berathen, für 
Wiederherſtellung ber Eruchtoorräthe, Anbau ‚ber. buen Guter 
and Abſtellung der Kandesbefchwerden Sorge zu tragen. Das 
Kirchengut ſollte „bei feinem jeßigen grundverderblichen Zu⸗ 
ſtande“ fuͤrs laufende Jahr nur ein Achttheil zu den von 
der Landfchaft bewilligten Summen beiſteuern und fo -fort 
jedes Jahr etwas mehr bis 1659, mo der althergebrachte 
Beitrag von einem Drittheil wieder zu beginnen hätte. In 
Rüdficht auf das Schuldenmwefen wurde der Landſchaft und 
den Gemeinden das Necht der Einldfung von Kapitalien, 
öhne auf eine gewifle Zeit befchräntt zu feyn, eingeräums 
and ihnen geflattet, Anlehen, welche in geringhaltiger Münze 
gemacht worden feyen, nur nach ihrem wahren Werthe zu 

Bezahlen. Die Landfchaft ſollte fogleich eine anſehnliche 
Geldſumme aufnehmen, neben der alten ordentlichen Umlage 

berger Exekutionskoſten 30,000 fl., zu andern Geſandtſchaften 

405,811 f., zw Verehrungen an Generale nnd Offiziere 24,647 fl., 
zu andern Ausgaben 67,724 fl., im Ganzen 816,510 fl. 



fär den Unterhalt ber Truppen, einmal zur „Landesrettuug“, 
das anderemal zur „Erhaltung einer aufrichtigen Neutra— 
lität”, machten gewöhnlich einen Hauptgegenftand der Bere 
bandlungen auf Ausſchuß⸗ und Landtagen aus. Im Jahre 
1664 übernahmen die Landflände die Berpflegung des fürfts 
lichen Kreisfontingents (400 Mann zu Fuß, 171 zu Pferb) 
auf ein Jahr; fpäter aber gaben fie zur Abdanfung ber 
indeß: vom Feldzug heimgelehrten Truppen 4500 Gulden 
(38. Februar 1665). Einen Beitrag zur Befeftigung ire 
gend einer drr Landesfeftungen jedoch verweigerten fie, wie 
auf früheren Landtagen fo auch jebt, da im Jahre 1666 
ber Herzog fein Anfinnen deßwegen erneuerte, „weit fie 
biezu nicht verbunden feyen, ed ihnen auh an 
ben erforberliden Mitteln fehle‘ Zwei Sabre 
fpater brachen „ins und nußerhalb des römifchen Reichs fo 
gefährliche Konjunkturen herfuͤr“, daß fie neben Beibehals 
tung „Der angeordneten Landesdefenfionss Auswahl‘ die Auf⸗ 
ftellung einer geworbenen Schaar zu erfordern fchienen und 
Eberhard wandte fich wieder an feine getreuen Stände, 
Diefe wollten zwar Anfangs der damit verfmäpften Koſten, 
der ‚großen Armutei der Unterthanen‘ wegen und weil fie 
zur Verhütung der „Inſolentien von eines oder bes andern 
friegführenden Theils Partheien“ die gewählten und wohlges 
übten- „Landesvoͤlker für genugfam baſtant“ hielten, von des 
Herzogs Anträgen nichts hören, verfprachen aber zuleßt doch 
auf defien dringende Vorftelungen eine Häülfe von 50,000 
Gulden (12. März 1668). 

Auch auf den drei Landtagen, welche nach einander In 
den Jahren 1672, 1673 und 1674 bei immer gefährlicher 
werdenden Ausfichten gehalten wurden, waren die Landeds 

defenfion und Aufftelung einer geworbenen Truppenſchaar 
Szauptgegenftände der Verhandlungen. Mit der Gefahr flieg 
auch die Zahl der Truppen und diefe, bie Anfangs nur 
450 Mann flarf gewefen (1672), wurden im Jahre 1679 
auf 1000 zu Fuß und 300 zu Noß erhöht. Zu ihrer 

Werbung und Montirung gab die Landſchaft dießmal 33,000 
Gulden *), fie übernahm ihre Verpflegung und auf dem 

*) Zu Retrutirung der Söldner wurden auch aus der Landesaus⸗ 



letzten Landtege, den Eberhard Hielt (1674), verfprach fie 
dieſe noch weiter bis zum 1. März 1675 fortzufeßen. 

Bei diefen Verhandlungen mit den Landftänden aber 
ging es nicht immer ohne Streit ab. Der Herzog vernahm 
einigemal „nicht ohme Bermunderung und Befrembung bie 

Entichließungen feiner Stände” und diefe empfingen bis⸗ 
weilen fcharfe herzogliche „Endreſolutionen““*). Weiter jes 

Boch Fam es zwifchen dem Herzog und feiner Landſchaft 
nicht, während in diefer Zeit die Landflände in den meiften 
deutfchen Staaten verfchwanden, wurde in Wirtemberg die 
ftändifche Verfaſſung ungefchmälert erhalten. Zu Unternehs 
mungen, wie ſein Großvater fie begonnen hatte, war Ebers 

wahl die tüchtigſten audgelefen (1672 100, 4675 500 Mann), 
anßer 100 Breiwilligen zu Pferd, die monatlih A fl. Wartgeld 
und Befreiung von allen Srohnen erhielten (1673); wegen Vers 
pflegung der Truppen aber, Über deren Unordbnungen noch manche 

Klagen einliefen, wurbe eine „Drdonnanz‘ verfaßt (1673); eine 
einfache Ration ward auf 4 kr., ein halb Mans Wein und 3 
Dfund Brod geſetzt; die Rieferung des glatten Futters über⸗ 
nahm der Herzog ganz, die des rauhen zu 1 Drittel, die Ders 

pflegung aber bie Landſchaft; die erſte Reitertompagnie ward 
zur „Leibgarde“ erhoben und erhielt 4 Rthlr. Sold (1674) mehr 

als die übrigen Reiter, welche a fl. au Geld und 2 fl. in Was 
turalien befamen (1673). 

+, Ihro Fürſtl. Durchl., heißt es in der Refolution von 4659, 
haben nicht ohne Berwunderiing und Befremdung fo viel ers 
fehen müſſen, ald ob Sie die dem Kaifer fchuldige Trene nicht 
allerdings in Konfideration ziehen, da fie doch von Bott mit fo 
viel Verſtand begabt, daß fie folches von feldft beurtheilen koͤn⸗ 
nen u. f. w.; am Schuß ‚aber, da auch andere Landfchaften, 
obwohl fie auch ihre Kompaktaten haben, dem jüngften Reichs⸗ 

tagsbefchluß wegen der Beftungen ſich bereits willig akkomodirt, 
fo hoffen I. F. D., daß die gehorfamen Stände folches „zu 
ertriciren‘’ auch nicht gemeint feyn werden, worauf diefe fid) 
„bei dem höchſten Gott Eontefliren, daß fie nicht gemeint ges 
weien, J. F. D. etwas zu imputiren 1. f. w.“; 41660 heißt es: 
obwohl J. F. D. in gnädiger Suverficht geftanden, die Landfchaft 
würde fidy nicht allein ratione bes Beldbeitrags etwas mehr ans 
greifen, fondern auch die übrigen Propoſitionspunkte in Etwas 
mehr erwägen u. f. w., fo wollen Sie fid) doch mit dem Be- 
willigten contentiren. " 



Hard nicht der Mann, er hatte eine zu friedſame Gemuͤthsart 
und liebte zu ſehr die Ruhe und die Vergnuͤgungen des 
Privatlebens. Daher war auch ſeine Thaͤtigkeit als Regent 
nicht ſehr groß, aber er hatte das Gluͤck, zu ſeinen erſten 
Raͤthen ſtets Maͤnner zu bekommen, welche fuͤr ſeine und 
des Landes Wohlfahrt treu und eifrig ſorgten. Solche 
Männer waren die Geheimen Raͤthe Nikolaus Myler 
von Ehrenbach *) und Georg Wilhelm Bidenbad 
von Treuenfels**) und der Vicelanzlr Daniel Im 

*) Mylers Vater war Bürgermeifter in Urach, wo der Sohn den 
16. März 1610 geboren wurde, Bol Begierde , fremde Länder 
zu fehen und fremde Sprachen zu erlernen, ging Myler von 
Tübingen aus auf mehrere italienifche und franzöſiſche Hoch⸗ 
fhulen, machte auch als Hofmeilter einiger Abeligen große Reis 
fen. Hierauf ald Hofgerichts-Advokat hielt er in Tübingen mit 
viel Beifall Vorlefungen, ward 1645 Oberrath, fpäter geheimer 

Regimentsrath und Kirchenrathe:Direßtor, ald welcher er bes 

**) 

fonders für Tübingen £refflich forgte und den 3. Oktober 1677 
allgemein bedauert ſtarb. Er hatte den Ruhm eines fehr ger 
lehrten und fcharffinnigen Rectsgelehrten und feine Schriften 
fanden in großem Anſehen. Seine Bibliothek vermachte er dem 
Regierungsrathb und machte fonft mehrere Stiftungen. Der 
Kaifer gab ihm 1661 den Adel mit dem Beinamen von Ehren⸗ 
bad. 
Bidenbachs DBater war Eaiferlicher Reichshofrath, und der 
Sohn Fam zur Welt in Tübingen den 43. Oktober 1614. Er 
wurde Oberrath 1644 und ale foldyer in verfchiedenen wichtigen 

Ungelegenheiten gebraucht , fonderlich ‚zu Wiedererhebung der 
tempore beili aus dem fürftlihen Archiv hinweggenommenen 

Arten und Dokumenten, welche Expedition ihm auch viel Seit 
und Mühe hinweggenommen, indem er damit .bis. in das drifte 
Jahr zugebradyt, doch endlich in ao. 41650 mit guter Satisfaktion 
in Stutfgart angelangt und einen guten Theil obvermeldefer 
Actorum und Documentorum mitgebracht.” Nach Barenbülers 
Tode, deifen Tochter Bidenbady Furz vorher geheivathet hatte, 
erhielt er defien Stelle als geheimer Negimentsrath und Ober: 
vogt zu Leonberg, Die er auch, neben Öfteren Berfchidungen auf 
Reichs⸗ und Kreistage, bis an feinen Tod den 25. Auguft 1677 
bekleidete. Große Gefchicdlichkeit und ein reicher Schag von 
Erfahrungen waren in ihm mit feltener Treue und Redlichkeit 

vereint; befonders rühmte man an ihm, daß er ganz gegen die 
damalige Gewohnheit alle Geſchenke mit Unwillen zurückwies. 
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lin ®), ale drei durch Kenutniffe, Redlichkeit und Berufs⸗ 
trene gleich ausgezeichnet. 

Diefe Männer vornehmlich find es, welche, von den 
Landſtaͤnden unterfidgt, die Wiedergeburt MWirtembergs zu 
Stande brachten, ein Gefchäft voll won Schwierigkeiten und 
von langer Dauer, da die Gebredhen und Mißbrdude fo 
zahlreich und mannichfach und zum ‘Theil fo tief einger 
wurzelt waren und da man auch bei Leuten, auf deren 
Unterflägung man zählen zu dürfen hoffte, auf MWiderftand 
hieß. Ju der Kanzlei, welche unter unmittelbarer Auffiche 
Hand, ließ fich ſchon Leichter wieder eine fehle Ordnung eins 
fügren ; bei den Landbeamten aber war dieß viel fchwieriger 
and gerade bei diefen waren Traͤgheit, Gewiſſenloſigkeit, 
Anmaßung, Weberfchreitung. ihrer Amtsgewalt und Unges 
borfam gegen die fürftlichen Verordnungen herrichende Fehler. 
Die ausführlichfte der fie betreffenden Verordnungen ift das 
General⸗Reſcript uͤber die Verrichtungen der geiftlichen 
und weltlichen Beamten vom 24. Mai 1665. Es gründet jich 
auf das von Johann Friederich im Jahr 1620 erlaffene Generals 
Mandat und handelt in 85 kleineren Abfchnitten von all’ 
den verfchiedenen Pflichten und Gefchäften der Amtleute, 
deren Fahrlaffigkeit und Eigennutz dadurch geftenert und zu: 
gleich des Landes Nutzen, auch des geiftlihen und des 
Kammerguts Berbefferung bewirkt werden fol. Es gebeut 
„das fürftliche vor dem Privatinterefie zu beachten‘, bie 
berzoglichen Befehle ſchnell und richtig gu befolgen, die 
nbthigen Berichte zur rechten Zeit zu verfaflen und einzus 
ſchicken und bie Amtsbücher in gutem Stand zu halten. 
Es rügt die Mißbräuche bei verfchiedenen Gefchäften, bei 
der Zehentverleihung, bei Eintreibung der Gefälle und ih⸗ 
rem Verkauf und gibt deßwegen neue Befehle; auch fchärft 

*, Imlin war den 30. Januar 1602 in Heilbronn geboren. Er 
ftudirte in Heidelberg, Tübingen, Jena, Gießen und Altdorf. 
Nad), einander ward er Syndikus in Worms und Straßburg 
und Nash bei mehreren Fürften, worauf ihn Eberhard zum 
geheimen Regimentsrafh und Bicefanzler machte, als welcher 
er den 9. Februar 1668 flarh, mit dem Ruf eines frommen und 
ſehr arbeitfamen Mannes. 
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ed die beſtehenden Geſetze und Verordnungen aufs Neué 
ein und ſchreibt das Verfahren beim Verkauf von Guͤtern 
verſchiedener Art, bei den Herbſtgeſchaͤften, beim Holzver⸗ 
kauf und uͤberhaupt bei der Aufſicht uͤber die Waͤlder, auch 
bei polizeilichen, gerichtlichen und andern Verrichtungen vor. 
Vor und nach dieſem Reſcript aber erſchienen noch manche 
Verordnungen, welche die Landbeamten betrafen; ſie ſollten 
die Bittſchriften der Unterthanen ſtets mit Beiberichten und 
zwar unentgeldlich verſehen, die fuͤrſtlichen Entſchließungen 
darauf denſelben ungeſaͤumt mittheilen, ihre Berichte und 
Rechnungen richtiger einſchicken, die angeſetzten Strafen nicht 
willkuͤhrlich aͤndern, Guͤlten, Zehnten und andere Schuidigs 
feiten der Unterthanen fleißiger einziehen und nicht fo viet 
Ruͤckſtaͤnde dabei geftarten, nicht fo faumfelig feyn bei Eins 
nehmung des KHuldigungseides der volljährig gemordenen 
jungen Leute, die fürftlihen Verordnungen beffer vollziehen, 
die gefetzlidyen Taxen nicht überfchreiten, beflere Aufficht über 
©pitals, Armenkaften:, Heiligens und Gemeinderechnungen 
führen u. ſ. w. *), die geringeren Mechtöfachen follten zwar 
die Untervdgte ausmachen dürfen, ftet6 aber fchuldig ſeyn, 
den Obervdgten darüber Rede und Antwort zu geben (22, 
Dktober 1661, 18. December 1669); Kaſtenknechte und 
Küfer durften ohne befondere Erlaubniß herrfchaftlichen Wein 
und Früchte nicht Faufen (25. Februar 1674). 

Den Wirktungstreis der höheren Regierungdbehdrden 
beftimmte die am 1. September 1665 bekannt gemachte 
Kanzlei⸗Ordnung. Sie verbreitert ſich zuerft Aber die 
allgemeineren Punkte, über die Art der Gefchäftdfährung, 
fie beflimmt die Stunden des Erfcheinens in der Kanzlei, 
rügt einige eingerifienen Unorbnungen und macht den Kanzlei⸗ 

verwandten einen ehrbaren Wandel, auch fleißige Beſuchung 
des Gottesdienftes, Anhdrung von Gottes Wort nnd ſtete 

*) 20. Tan. 1651, 18. Dec. 1652, 414. 16. Nov. 1653, 9. Mai, 15. 
Juni, 27. Nov. 1655, 1. Juli 1657, 24. Fan, 1660, 45. Juli 
4660, 48. Okt. 1661, 29. Sept. 1662, 24. März 1666, 2. April 
23. Auguft 1667 ; durc das Dekret vom 4. Mai 1663 wurden 
die Sporteln bei Kontrakten feitgefegt, bi3 auf 50 fl. 6 fr. und 
dann je von 25 fl, 3 Er. mehr. 
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Beruͤckſichtiguug der Rechte und Geſetze des Landes zur 
Pflicht. Sie ſollen insgeſammt „in allen des Landes fuͤrſten 
und auch des Herzogthums Sachen, den Rechten, der Ehr⸗ 
barkeit und Billigkeit, inſonderheit den wirtembergiſchen Lands 
rechten und Ordnungen gemaͤß Beſcheid geben und ertheilen, 
auch derſelben ausgedruckte Worte und inhaltende eigentliche 
Jutention jederzeit wohl in Acht nehmen und mit allerhand 
Diſtinktionen und Reſtriktionen wider derſelben geſunden Ver⸗ 
ſtand ſich nicht aufhalten, wie ſie ſolches mit gutem Gewiſſen 
vor Gott, dem Landesfuͤrſten und der ganzen ehrbaren Welt 
zu verantworten getrauen.“ jusbefondere aber wird dem 
geheimen Regimenssrathe „zur Pflicht gemacht, vor allen 
Dingen die fürftlichen hohen Neichsregalien und alle andern 
in den Neichstagsabfchieden und dem jüngften Friedens⸗ 
ſchluß enthaltenen Iandesherrlichen Rechte und Würden mit 
forgfältiger Wachſamkeit in allen Fürfallenheiten aufs Ges 
nauefte zu beobachten, des Herzogs, feines Haufes und 
feiner Kammer Nugen zu fchaffen, Schaden zu warnen und 
zu wenden, demnächft aber auch die Erhaltung der lands 

ſchaftlichen Kompaktaten und AUbfchiede fi) wohl angelegen 
fepn zu laſſen.“ Auch der Oberrath, die Nentlammer und 
der Kirchenrath mit ihren verfchliedenen Zweigen erhielten 
ihre eigenen Borfchriften. Neben dem „Kanzlei⸗ und Lands 
ſtaat“ aber follte auch das Hofwefen eine „Reform und 
Verbeſſerung“ erfahren, es wurde deßwegen 1665 eine fehr 
umfaſſende Unterfuhung angeftellt, nach deren Ergebniß ein 
Gutachten verfaßt und darauf am 9. Oktober eine fürft 
liche Eutfchließung erlaffen, bei welcher der Herzog bleiben 
und fie feſt handhaben zu wollen erllärte; allein die wirks 

liche Ausführung der bier vorgefchlagenen Berbefferungen 
unterblieb, da der Herzog felbft zu wenig Luft hatte, ſich 
bierin befchränten zu laffen. 

Eine allgemeine Revifion des Steuermefend war ſchon 
1642 begonnen, durch den Krieg jedoch wieder unterbrochen 
worden, nun aber wurde fie 1652 von Neuem vorgenommen 
und innerhalb 5 Fahren vollendet. Liegende Güter und 
Gewerbe, vornehmlih des Vieh⸗, Frucht: und Weinhandel 
wurden dabei nach dem ganzen, Häufer und Scheunen 
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nach dem halben Werthe, Guͤlten vorlaͤufig nur nach dem 
dritten Theile des Werthes angeſchlagen. Auch die fuͤrſt⸗ 
lichen vorher ſteuerbaren Beſitzungen und die KHerrfchafter 
guͤter, jedoch nach Abzug der auf ihnen laſtenden Guͤlten, 
mußten Steuern entrichten (6. 26. Februar 1662). Wegen 
der Steuerrefte wurde am 23. Auguft 1652 befohlen, was 
davon aus der Zeit von 1634 bis 1642 herruͤhre, follte 
nachgelaffen, das Uebrige aber defto forgfältiger eingezogen 
werden. Da fi) viele Perfonen unter mancherlei Borwänden 
der Kapitalfteuer zu entziehen fuchten,. fo murbe die Ju⸗ 
firuftion von 1652 am ı4. Sanuar 1657 und am 6. Febr; 
1661 von Neuem eingefchärft und geboten, auch die Ruͤck⸗ 
ftände feit 1652 einzuziehen, . Das Refeript vom 24. Zus 
lius ı658 aber befahl die Steuer fogleid) nach ihrer Vers 
kuͤndigung ganz einzuziehen, die alten Ausftände forgfättig 
zu verzeichnen und einzufordern und bei Fremden und Steuer 

reftanten im Lande felbft auf die Einkünfte ihrer Guͤter 
Beichlag zu legen. Auch die richtigere Einziehung des Bei⸗ 

figergeldes, fo wie des Hauptrechts von Leibeigenen wurde 
wiederholt befohlen (16. Sanuar 1660, 13. Januar 1663, 
18. Februar 1671). Die Nechnungsbeamten wurden ans 
gehalten, ihre „ſummariſchen Auszige” bei Strafe anf 
Georgii, die Rechnungen felbft aber Iängftens einen Monat 
nachher einzufenden (18. Sanuar 1653); nirgends follten 
Rechner und Einbringer angeftellt werden, welche bes Lefens 
und Schreibens nicht wohl kundig feyen (28. Auguft 1667): 

Sm Jahre 1655 erfchlen eine verbefferte Ausgabe des 
Landrechts und ein Jahr darauf eine neue Hofgerich tes 
Drdnung, welde in 5 Abfchnitten von den zum Hof⸗ 
gericht gehörigen Perfonen, von deſſen Gerichtöbarkeit und 
der Verfahrungsart dabei handelt (29. März 1654). Da 
der ftändifche Ausfchuß klagte, daß diefes Gericht Die Landes 

rechte und Gefeße fo wenig beachte, fo ſchickte der Herzog 
demfelben auch eine Abfchrift aller Landtagsabfchiede zu, mit 
dem Befehl, fie fo wie die Ordnungen und Gefeße des 
Landes beffer zu beobachten (25. März 1660). Die Tue 
telarrath8s Ordnung wurde am 14. April 1660 er: 
neut, auch erfchienen mancherlei Verordnungen. über die vers 
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ſchiedenen Zweige der Rechtspflege. Die Advokaten ſollten, 
bei Verluſt ihres Amts, Niemand wegen Armuth oder well 
er gegen Staatsdiener und Reiche proceſſire, abweiſen, ſon⸗ 
dern bloß Proceßkraͤmer und Querulanten (1. Februar 1651); 
auch Beamte und Geiſtliche ſollten verpflichtet ſeyn, den 
Zeugeneid zu ſchwoͤren (18. Auguſt 1654); bei gerichtlichen 
Unterſuchungen ſollte die Landesordnung beſſer beobachtet, 
zu große Unkoſten vermieden, Niemand auf zu geringfuͤgige 
Anzeigen verhaftet, jeder Verhaftete ſogleich verhoͤrt und 
von Zeit zu Zeit die Gefaͤngniſſe durch die Amtleute viſitirt 
und ordentlich hergeſtellt werden; da es an Advokaten fehle, 
ſollte man ſolche zu bekommen ſuchen, ihnen aber muͤnd⸗ 

lichen Vortrag vor Gericht und Kürze in ihren Schriften 
empfehlen (3. Auguft 1665). Undere Verordnungen bes 
trafen die Vermeidung zu großer Weitläufigleit und Unkoſten 
bei Proceſſen, Unterfuchungen und Inventuren, die Ans 

ftellung von Legalinfpektionen, die Geldftrafen und deren 
Berwandlung in Einthärmung, die Vorladungen vor das 
Ehegericht, die richtige Vornahme der Inventuren, auch bei 
der Hofdienerſchaft u. |. w.*). 

Zur Schonung der Wälder wurde Gemeinden und Pris 
. vatleuten das Holzfällen und Eichelnlefen ohne Erlaubnig 

der Korftmeifter verboten (20. Oktober 1652); während des 
Gottesdienſtes follte niemals gejagt werden (6. Febr. 1652), 
auch Niemand fi zum Sagen drangen, der nicht dazu ges 
höre (14. Julius 1657). Gegen Waldfrevel und Wilderer 
wurden mehrere Verordnungen erlaffen, von viermwöchiger 
Thurmſtrafe und zo Gulden Geldbuße fliegen die Strafen 
fürs MWildern zum Ausftreihen mit Ruthen, Fingerfpigen, 
Verbot aller ehrlichen Gefellfhaft, Bannung In die Orts⸗ 
marfung, und wenn mehrere fi) verbanden und MWiderfeßs 
lichkeiten verübten, bis zum Zwiden mit glühenden Zangen, 
Enthaupten und Flechten des Körpers aufs Rad (12. Ok⸗ 

2) 8. Jan., 1. Sept. 1652, 18. Auguft 1654, 10. Ian., 8. April 
4656, 12. Jan., 42. Febr., 7. 12. März, 13. Sept. 1661, "22. 
April 1662, 5. Gept. 1668, 19. April 4674, 24. Nov. 1672, 236. 

San. 1674. 

Geh. Wirtemb. III, Bose. 2. Abth. 3 
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nach dem halben Werthe, Guͤlten vorlaͤufig nur nach dem 
dritten Theile des Werthes angeſchlagen. Auch die fuͤrſt⸗ 
lichen vorher ſteuerbaren Beſitzungen und bie Herrſchafts⸗ 
guͤter, jedoch nach Abzug der auf ihnen laſtenden Guͤlten, 
mußten Steuern entrichten (6. 26. Februar 1652). Wegen 
der Steuerrefte wurde am 23. Auguft 1652 befohlen, was 
davon aus der Zeit von 1634 bis 1643 herrähre, follte 
nachgelaffen, das Uebrige aber defto forgfältiger eingezogen 
werden. Da fich viele Perſonen unter mancherlei VBorwänden 
der Kapitalfteuer zu entziehen fuchten,. fo wurde die Ju⸗ 

firuftion von 1652 am ı4. Sanuar 1657 und am 6. Febr. 
1661 von Neuem eingefchärft und geboten, auch die Ruͤck⸗ 
ftände feit 1652 einzuziehen, . Das Refeript vom 24. Ju⸗ 
lius 1658 aber befahl die Steuer fogleid) nach ihrer Vers 
tündigung ganz einzuziehen, bie alten Ausftände forgfätsig 
zu verzeichnen und einzufordern und bei Fremden und Steuers 
reftanten im Lande felbft auf die Einkünfte ihrer ‚Güter 
Beichlag zu legen. Auch die richtigere Einziehung des Bei⸗ 
figergeldes, fo wie bes Hauptrechts von Leibeigenen wurde 
wiederholt befohlen (16. Januar 1660, 13. Januar 1663, 
18. Februar 1671). Die Nechnungsbeamten wurden ans 
gehalten, ihre „ſummariſchen Auszüge” bei Strafe auf 
Georgii, die Rechnungen felbft aber Iängftens einen Monat 
nachher einzufenden (18. Januar 1653); nirgends follten 
Rechner und Einbringer angeftellt werden, welche bes Lefens 
und Schreibens nicht wohl Fundig feyen (28. Auguft 1667): 

Im Jahre 1655 erfchlen eine verbefierte Ausgabe des 
Landrechts und ein Jahr darauf eine neue Hofgerich tes 
Drdnung, welde in 5 Abfchnitten von den zum Hof⸗ 
gericht gehörigen Perfonen, von beffen Gerichtöbarkeit und 
der Verfahrungsart dabei handelt (29. März 1654). Da 
der ftändifche Ausfchuß klagte, daß diefes Gericht Die Landess 

rechte und Geſetze fo wenig beachte, fo ſchickte der Herzog 
demfelben auch eine Abfchrift aller Landtagsabfchiede zu, mit 
dem Befehl, fie fo wie die Ordnungen und Gefeße des 
Landes beffer zu beobachten (25. März 1660). Die Tus 
telarrath8sDrdnung wurde am 14. April 1660 er: 
neut, auch erfchienen mancherlei Verordnungen. über die vers 
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ſchiedenen Zweige der Rechtspflege. Die Advokaten ſollten, 
bei Verluſt ihres Amts, Niemand wegen Armuth oder weil 
er gegen Staatsdiener und Reiche proceſſire, abweiſen, ſon⸗ 
dern bloß Proceßkraͤmer und Querulanten (1. Februar 1651); 
auch) Beamte und Geiftliche follten verpflichtet feyn, den 

Zengeneid zu fchwbren (18. Auguft 1654); bei gerichtlichen 
Unterfuchungen follte die Landesordnung beſſer beobachtet, 
zu große Unkoften vermieden, Niemand auf zu geringfügige 
Anzeigen verhafter, jeder Derhaftete fogleich verhdre und 
von Zeit zu Zeit die Gefängniffe durch die Amtleute vifitire 
und ordentlich bergeftelit werden; da es an Advokaten fehle, 
folte man folche zu befommen fuchen, ihnen aber muͤnd⸗ 

. Hdyen Bortrag vor Gericht und Kürze in Ihren Schriften 
empfehlen (3. Auguft 1663). Andere Verordnungen bes 
trafen die Vermeidung zu großer Weitlaͤufigkeit und Unfoften 
bei Proceſſen, Unterfuchungen und Inventuren, die Aus 
ftellung von Legalinfpeftionen, die Gelöftrafen und deren 
Verwandlung in Einthärmung, die Borladungen vor das 
Ehegericht, die richtige Vornahme der SInventuren, auch bei 
der Hofdienerſchaft u. f. w. *). 

Zur Schonung ber Wälder wurde Gemeinden und Pris 
vatleuten das Molzfälen und Eichelnlefen ohne Erlaubniß 

der Forftmeifter verboten (20. Dftober 1652); während des 
Gottesdienftes follte niemals gejagt werden (6. Febr. 1652), 
auch Niemand ſich zum Sagen drangen, der nicht dazu ges 
böre (14. Zullus 1657). Gegen Waldfrevel und MWilderer 

wurden mehrere Verordnungen erlaffen, von vierwöchiger 
Thurmfirafe und 20 Gulden Geldbuße fliegen die Strafen 
fürs MWildern zum Ausftreichen mit Nuthen, Zingerfpigen, 
Verbot aller ehrlichen Gefellfhaft, Bannung In die Orts⸗ 
marfung, und wenn mehrere ſich verbanden und Widerſetz⸗ 
lichkeiten veräbten, bis zum Zwiden mit glühenden Zangen, 
Enthaupten und Flechten des Körpers aufs Rad (12. Ok⸗ 

*, 8. Jan., 1. Sept. 1652, 18. Auguft 1654, 210. Jan., 8. April 
4656, 12. Jan., 12. Febr., 7. 42. März, 13. Sept. 1661, "22. 
April 1662, 5. Gept. 1668, 19. April 4674, 24. Nov. 1672, 236. 
Jan. 1674. 

Geh. Wirtemb. III, Bos. 2. Abth. 3 
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tober 1673), Die WilderersOrbnung mußte alljahrlich am 
Rupertustag Öffentlich verlefen werden (29. März 1665). 
Jedoch wurde auch auf die Klagen über Wildfchaden Ruͤck⸗ 
fiht genommen und am 2. Mai 1658 den Forftmeiftern 
deßwegen die Aufftellung von befondern Wildfchüßen für die 
Zeit, wo die Früchte noch auf dem Zeld flünden, anbe⸗ 
foplen. Eben fo ftrebte man den Bergbau, der während 
der Kriegsjahre gänzlich in Verfall gelommen war, wieder 
emporzubringen, die BergbausOrdnung und mit Ihr die 
alten Freiheiten der Gewerke wurden ermeut (2. Mai 1665) 
und den Beamten befohlen, die Unterthanen zum Anbau 
von Bergwerken zu ermuntern. 

Da die Landftände, wie ſchon erzählt wurde, die Auf 
ftellung geworbener Truppen nicht gerne faben, ſo forgte 
man auch eifrig, daß die „Landesdefenfion‘, zu ber 
alle wehrhaften Bürger unter 60 Jahren gehörten, in gus 
tem Stande erhalten werde; alle 4 bis 5 Wochen mußten 
Uebungen Im Schelbenfchießen angeftellt werden (6. Februar 
1652) und nach einer Durch den Generallieutenaut Friederich 
Mofer von Filsed und die Kriegsrärhe gehaltenen Mufterung 
wurde verordnet (11. Junius 1668): „Die gefundenen 
Mangel müffen bis zur naͤchſten Mufterung im Herbſt abs 
geftelt feyn, die Neiterei foll Eünftig alle Sabre zweimal, 
das Fußvolf dreimal gemuftert und darüber berichtet, das 
Sceibenfchießen fleißiger getrieben, den Offizieren von den 

Beamten mehr Reſpekt bezeugt, unter den Waffen begans 
gene Verbrechen Eriegsrechtlich beftrafe werden *).“ 

*) Offiziere und Unteroffiziere waren von gewöhnlichen Frohnen frei, 
die Gemeinen bloß wenn fle Dienft hatten, diefe durften außer 
Dienft ihre Montur nicht tragen, wer ein Pferd ſtellt, ift halb 
frohnfrei; Die tägliche Sehrung bei Mufterungen beträgt für 
den Oberft 3 fl., den Oberftlieutenant 2 fl. 30 Er., den Major 
der Reiterei 2 fl. 50 kr., den Major des Fußvolks 2 fl., ben 
Rittmeifter A fl. 30 Ev., den Lieutenant a fl., den Kornet ao kr., 
den Fähnrich 30 kr., den Wachtmeifter 50 kr., den Quartier⸗ 
meifter, Mufterfchreiber, Sergenten und Trompeter 24 Er., deu 
gemeinen Reuter 20 kr., Fußgänger 12 fr. — Nach einem Ver: 
zeichniß von 1665 waren ed damals 4104 zum Reiterdienſt ver 
prlichtete wirtembergifche Vaſallen mit 473 reifigen Knechten. 
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Im Sahre 1660 erfchien eine neue PoligeisDrds 
nung, worin Vorfchriften gegeben wurden wegen Abftelung 
des gottesläfterlichen Sluchens und Schwbrend, wegen Ente 
beiligung der Sonns und Felertage, wegen des Ueberfluffes 
bei Hochzeiten, Zauffuppen und andern Mahlzeiten, wegen 
der Appigen Tänze und der übermäßigen Kleiderpracdht. Nach 
4 fahren fchon wurde diefe Ordnung zum zmweitenmal vers 

befiere und vermehrt bekannt gemadht und nit nur gegen 
ihre frühere Uebertretung fcharfe Gebote erlaffen*), fondern 
auch die Geſetze wegen der Kleiderpracht mit neuen ges 
naueren Beſtimmungen verfehen, indem den Voͤgten, Kellereis 
verwaltern und andern unedeln Beamten nebft ihren Wei⸗ 
bern und Töchtern aufs höchfte halbfeidene Zeuge zu tragen 
erlaubt, den Bürgern aber mit ihren Familien der Gebrauch 
der „Sarges de Londres und ber koſtbaren Frankfurter 
Häublein“ verboten ward (10. April 1664). 

Andere Verordnungen betrafen fleifchlihe Vergehen, 
welche nur bewegen fo häufig wären, ‚weil man in Bes 
firafung derfelben gar zu faumfelig und nachläffig ſey“ (19. 
November 1653); fremde, feile Dirnen, die befonders aus 
der Schweiz haufig kamen, follten ansgepeitſcht und aus 
dem Lande gefchafft werten (13. Januar 1654); Chebrecher 
mußten in der Kirche „auf dem Stüplein‘ Buße thun (27. 
Mai 1657); da der Kindamord Immer miehr einriß, wurde, 
wie auf die Sodomiterei, Todesſtrafe darauf geſetzt (2. 
März 1658, 135. Oktober 1659). Die fiegreichen Felds 
züge der Türken erklärte das Reſcript vom 28. Auguft 
16635 als Strafe Gottes, weil Zauberei, Gottesläftern, 
Ehebruch, Unzucht, Freſſen, Saufen und Hoffart fett mehr 
uͤberhand nehme, und verordnete deßwegen, daß die Pres 
diger die Leute davon ernftlid abmahnen und um ı2 Uhr, 
wenn die Türkenglocde geläutet ward, Jedermann zu Haus 
feine Andacht halten follte. Das abergläubifche Gegen: 

fprechen wurde mit 20 Neichöthalern, mit Ausftellen auf 

*) Wegen Fluchens und Schwöreng follten Kinder mit Ruthen ges 
ſtrichen, Dienftboten und Handwerksgehülfen um Geld geftraft 
werden. 

2 * 



dem Pranger und mit Auspeitichen beſtraft (19. November 
1652). Es erfchienen Verbote gegen die Zohanniss Bäder 
und euer (25. Junius 1659), gegen das Neujahr: Uns 
[hießen und das Schießen bei Hochzeiten innerhalb der Ort? 

fhaften (26. Nov. 1661, 11, Nov. 1671), gegen den 

Gaffenbertel (28. März 1666) und gegen das Degentragen 
der Handwerköburfche, Bedienten und Knechte (12. Julius 
1668). Brand⸗, Baus und andere Beifteuern follte ohne 

Vorweifung eines fürftlichen Patents Niemand einfammeln 

därfen (7. Zulius 1656). Am 12. Auguft 1663 erichlen 
eine neue Barbier» und BadersDOrdnung, weil „bel 
ber Chirurgie und Wundarznei allerhand Zerrättung, Un 
ordnung und Stümplereien eingerifien, wodurch die Patienten 

nicht nur übel verderbt, fondern auch um Leib und Leben 

gebracht würden”, was befonders daher rühre, daß fein 
Barbier, Bader und MWundarzt mehr fih zum Eramen ſtelle. 

daher fol jeder, nach vollendeter Gjähriger Wanderfchaft, 
ehe er zur Ausäbung feiner Kunft zugelaffen wird, exami⸗ 
nirt *) und wenn er bier nicht „fundamental und baſtant“ 

erfunden würde, abgewiefen und Niemand, der fich nicht 
zur Augsburgifchen Konfeffion bekennt zum Examen gelaffen 
werden. Den Meiftern wird Vorficht und Gewiſſenhaftigkeit 
in. ihrer Praxis empfohlen, bei fchweren Zällen follen fie 
fietö einen Arzt zu Rathe ziehen, Feiner foll dem Andern 

feine Patienten entziehen, Feiner fi) mit Quadfalbern und 
Afterärzten einlaffen **). Die Lehrzeit der Jungen wurde 
auf 3 Jahre feftgefeht und zu Sigen der Zunftladen Stutt> 
gart, Tübingen, Calw, Kirchheim, Schorndorf und Mars 
bach beftimmt. Fremde Barbiere durften nur dann ins Land, 
wenn fie befonders berufen wurden (10, Mai 1658); Quad: 

falbern, Segenfprechern, Kälberärzten und dergleichen Leuten 

wurde das Praktiziren und der Verlauf von Arzneien im 

©), In den Aemtern ob ber Steig zu Tübingen, unter der Steig 
zu Stuttgart. 

*, Weil Berfchwiegenheit eine der fchönften Tugenden an einem 
Wundarzt ift, follen fie das wenigfte nicht offenbaren, was die 
Patienten verfchwiegen haben wollen, bei jedesmaliger Strafe 

4. f., VBerwundungen aber müſſen fie fogleich anzeigen. 



Lande gänzlich verboten (7. Sept. 1655, 29. März 1664). 
Eine neue BausDrdnung erfhlen am 2. Januar 1655, 
durch fie wurde die Art des Bauens beftimme und Gefee 
über das Flößen des Holzes, das Ziegelbrennen und für 
die zum Häuferbau ndthigen Handwerker gegeben, auch Baur 
gerichte eingeführt. Am 1. September 1667 erſchien eine 
Verordnung des Flößens auf der Nagold. 

Auch die Emporbringung des Handel und der Ge⸗ 
werbe Ließ fich die wirtembergifche Negierung fehr angelegen 
feyn. Da allgemein gellagt wurde, daß die Handwerker 
die Leute fo fehr übertheuerten und betrdgen *), fo wurde 
1654 und 1669 bie frühere Tars Ordnung erneut *®) 
und auf wiederholte Klagen ihre forgfältige Beobachtung In 
dem Landtagsabfchied von 1672 nochmals eingefchärft. Ste 
follte nach dem jeweiligen Preife der Lebensmittel von Zelt 
zu Zeit neu feſtgeſetzt und „‚fleif darob gehalten werden‘ 
(Bd. Julius 1662). Durch eine eigene Verordnung vom 
2. Auguft 1672 wurde zur Erleichterung des Landmannd 
der Preis des Scheffels Dinkel auf 17 bis 20 Baken, der 

*) Daher wurden auch die „heimlichen Konventitel’‘ der Handwer⸗ 
ker , wo fie über den Preis ihrer Waaren und ihrer Arbeit ſich 
beriethen, bei 20 Thaler Strafe verboten (14. Ian. 1654, 48. 
Gebr. 1656, 19. Nov, 41669. 

) 46541: Eine Mahlzeit im Wirthshaus von 4 Richten mit Wein 
folfte Torten 24 bis 26 kr., Gchlafgeld 1 kr., Stallmiethe 6 kr., 
eine Ochfenhaut 8 fl., eine Kuhhant 5 fl., ein SHirfchfell 4 fl. 
42 Pr. bis 4 fl. a0 kr., ein Kalbfell a fl. bis ı fl. 42 kr., eim 
Paar Gtiefet 2 fl. 15 ir. bie 5 fl., ein Paar Mannsfchuhe 48 Er. 
bis 2 fl, 30 Pr., ein Paar Weiberfchuhe 28 bis 42 Er., ein Paar 
Pantoffeln 38 kr., Macerlohn für einen Bauerntittel 10 Er., 
für einen Leibrock 14 bis 46 Pr., für ein Paar Hofen 52 kr., 
für einen Mantel 30 kr. bis 14 Bapen, für ein Paar Sammt⸗ 
hoſen 1 fl. 30 Er., für einen feidenen Mantel 4 fl. bid 18 Basen, 
für einen Predigersrod 4 fl. bis 2 fl. 40 kr., für ein Mieder 
8 fr., ein Pelz 2 bis 3 fl., ein Sattel a bis 6 fl., ein Baum 
56 kr. bis 4 fl. 24 kr., ein Paar Räder 2 fl., ein Bodgeftell 
1 f., ein Pflug a fl., die Ruthe Mauerwerk 6 bis 8 fl., ge 
wölht 9 fl., 100 Dachziegel 52 Er., 100 Backſteine 56 fr., eine 
2 meibeitiade 5 fl. so Pr., ein Paar Sporen 50 fr. bis al. 
u. ſ. w. 



Scheffel Haber auf ı4 bis 16 Batzen feftgefesst, bei Strafe 
der Konfiskation, auch der Verkauf der Srucht ins Ausland 
verboten ; das Hauſiren mit Getreide wurde ganz unterfagt 
(30. Oktober 1658). Die Sruchtvorräthe hatte man 1651 
zum vierten Theil wiederbergeftellt, bei vermehrtem Anbau 
des Landes aber wurde 1665 befohlen, fie auf die Hälfte 
des ehemaligen Anſatzes zu erhöhen. Einzelne Städte und 
Aemter machten von Zeit zu Zeit eigene Tax⸗Ordnungen 
befannt und verhandelten über die Gleichfoͤmigkeit der Les 
bensmittel:Tare häufig mit den benachbarten Reichsſtaͤdten *). 

Um „ben je länger, je mehr In Abgang kommenden 
Weinhandel, auf den doch des Fürftenthums Nahrung faſt 
allein gegründet‘, empor zu bringen, wurde die Einfuhr 
fremden Weines zu wiederholtenmalen verboten (10. Januar, 
36. September 1651, 8, Februar 1661, 20. Dftober 1666) 
und nur felten auf Eurze Zeit erlaubt (24. Januar 1659). 
Den MWeinfuhrleuten wurde unterfagt, über 6 Eimer zu 
laden, damit die Straßen Beinen Schaden litten (27. Aus 
guft 1655). Obſt durften die Unterthanen zwar etlich Imi 
„zum Geſaͤlz“, *vch erlih Eimer zum Hausbraudy möoften, 
nicht aber auf den Verkauf und zum Ausfchenfen (4. Aus 
guft 1665, 9. Sept. 1670, 28. Zul. 1671). Auch das 
Branntweinbrennen aus Früchten, Obſt und Treſter wurde 
verboten, da der Gebrauch des Branntweins nur zum Zechen 
Anloß gebe, zur Arbeit ſchlaͤfrig und verdroffen mache (19. 
Nov. 1669). Den Beamten befahl man fcharfe Aufficht zu 
führen, daß nur Schaafe mit guter zarter Wolle ind Land 
gebracht würden (18. Dec. 1652). Der Auflauf des Flachfes 
und Hanfes und deffen Ausfuhr wurde unterfagt (15. April 
1651, 5. Februar 1670). Um das fehr darniederliegende 
Quchmachers Handwerk wieder in Flor zu bringen, verbot 
man die Einfuhr noch nicht ganz zubereiteter und der Elle 
nach weniger als einen Reichsthaler Foftender Tücher; auch 

) Eanftatt, Nürtingen, Neuffen, Stuttgart, Waiblingen, Leonberg, 
Dentendorf und Urad) 1654, Tübingen, Göppingen, Kirchheim, 
Urach, Nürkingen, Neuffen, Lorch und Adelberg 1664, Stutt⸗ 
gast 4673. 



wurden in mehreren Städten des Landes fir fremde ſowohl 
als inlaͤndiſche Tücher Beſchauer beftelt, um über die ger 
börige Befchaffenheit derfelben zu wachen. „Den Kamin» 
fegern aber, den Savoyern und Juden‘ wurde der Handel 
mit „Bayen und anderem Tuch“ ganz niedergelegt (3. Jan. 
1653, 28. Yuguft 1663, 3. Juli 1670). Niemand follte 
altes oder neues Kupfer ins Ausland führen, fondern es 
den Kupferfchmieden, den fürftlichen Faktoren oder dem new 
errichteten Kupferhammer in Chriſtophsthal verkaufen (10. 
uni 1661). Das Standgeld fremder Krämer auf Märkten 
wurde am 27. Juli 1657 verdoppelt, Neue Ordnungen ®) 
erhielten die Mezger und Schäfer 12. und 21. Auguft 1651, 
die Ziegler 30. Oft. 1654, die Goldarbeiter 29. Mai 1657, 
die Waffenfchmiede, die Dreher und Seiler 1. 6. Februar 
1660). Den Goldſchmieden wurde geboten, bei DBerfertis 

gung von Silberwaaren die Landprobe, daß die Mark ı3 
Loth feinen Silbers haben follte, puͤnktlich zu beobachten 
(21. März 1653), Die MWeißgerber follten Feine Hands 
ſchuhe, zum Nachtheil der Seckler, verfertigen (15. April 
1656), die Kaufleute aber kein Inländif, 8 Leder, zum 
Schaden der Weißgerber, verkaufen (14. Oft. 1657). Die 
Zeugmacher durften feinen Zungen annehmen, der nicht 
eines Zeugmacherde Sohn und im Herzogthum verbärgert 
war (1. März 1660), auch nicht mehr ald einen Stuhl 
haben (10. Yan. 1670). Der Mißbrauch, der fich feit dem 
Kriege eingefchlichen hatte, daß Steinhauer, Maurer und 

*) Die meiften diefer neuen oder doch erneuten Ordnungen nebft 
mehreren älteren erfchienen gefammelt, das erftemal im Jahr 
1655 und dann, mit etlichen neuen Gefeben vermehrt, nody eins 
mal im Jahre 1669 unter dem Titel „des Herzogthums Wire 
temberg allerhand Ordnungen.“ In der Sammlung von 41655 

befinden fidy die Hofgerichtös, Forſt⸗, Wüd-, Baus, Zehent⸗ 
Herbſt⸗, Umgeld-, Soll», Müllers und Mepger : Ordnung 
fammt der peinlichen Halsgerichts⸗Ordnung; dieſe Fehlt in ber 
zweiten Sammlung , in welcher dagegen nen hinzugefommen 
find: die Salpeter-, Poſt⸗ und Landmeß: und die neue Boll: 
Drdunng von 1661. Die von 1655 ward 4700 nen gedruckt; 
eben fo 4705. 
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Zimmerleute keln Meiſterſtuͤk mehr machten, wurde abge: 
ftellt (25. Febr. 1664). Auch ward auf die Klagen ber 

Calwer Zärbertomphgnie am 2. Juni 1666 befohlen, überall 
die Schnellerhäfpel einzuführen *). Wucherliche Kontrakte, 
„weil fie durch Ausfaugung des armen dürftigen Unterthanen 

dem Lande viel Nachtheil brachten” wurden ftreng verboten 

(12, März 1660), und genaue Auffiche über die durchs 

Land ziehenden Zuden befohlen, damit fie nirgends ſcha⸗ 
cherten und Mucher trieben (Uuguft 1663, 16. Nov. 1666). 

Neue ZollsDOrdnungen**) erſchienen 1655 und 1661. 
Die Acciſe ward am 1. Zuli 1651 wieder eingeführt, anf 
Klagen der Kaufleute und Handwerker jedoch In einigen 

Aufägen verändert (223. Oft. 1661, 3. Jan. 16532); auf 
die DBefchwerde der Landſchaft, daß bei ihrer Erhebung viel 
Berrug und Unordnung vorfalle, wurde am 20. Februar 
1655 die Erhebungsart neu beftimmt, auch erfchienen am 
31. Sanuar 1661 und am 13. Zuli 1672 neue Accis⸗ 
Drdnungen"*) Herrichaftliher Wein follte, wenn er am 

*) Der Hafpel foll 2% Elle weit, das Rücklein doppelt 5% lang 
ſeyn und 12 Bund haben, der Spinnlohn dafür betrug A! Er. 

°*) Nach der Bollordnung von 1669 zahlte der Eimer Wein bei der 
Ausfuhr und fremder Wein bei der Durchs und Einfuhr 36 Er, 
und jedes Pferd noch 6 Pr., der Eimer Bier und Meth bei der 
Einfuhr 21 Er., bei der Ausfuhr 26 Er., die Roßlaft Frucht 
9 %r., Brankfurter Sentnergüter die Roßlaſt 2 fl. 24 Pr., das 
Stud Wollentuh 9 kr., der Centner Wolle 13%/2 Pr. , der Eent« 
ner Eifen 4 Er., Pfühle und Betten der Wagen 3 kr., Schmalz 
und Unfchlitt der Eentner 4% Er., Käfe der Wagen 18 Er., 
Salz die Scheibe “2 Er., fremde Fiſche 1!2 Er. , Rindvieh das 
Stüd 1% kr., dad Hundert Schweine 18 kr., Schaafe 37 Er. 
u. ſ. w. 

*+6) Nach der Accisordnung von 1672 zahlt 4 Centner Taback 4 f. 
40 Er., Spezereiwaaren vom Gulden 4 kr., fremde Krämer an 
Märkten 20 bis 30 Er. täglich und vom Gulden Erlös 2 bis 4 kr. 

Seiltänzer, Glückhafenmänner, Fechter, Gaukler und Markt 

ſchreier 30 kr., Komödianten 4 fl. täglich, fremde Gold⸗ und 
Silberarbeiter und Inweliere vom Gulden Erlös 3 kr., Lein⸗ 
wand vom Gulden Werth Ye Er., Wein beim Ausſchenken vom 
Gulden 1 Er. Die Acciseinbringer follen von jedem Gulden 5 Er. 
erhalten (5. Auguſt 1655). 
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Zapfen ausgeſchenkt werde, ebenfalls Umgeld bezahlen (20. 
Februar 1658) und die Wirthe fich ſtets durch Urkunden 
wegen Entrichtung des Umgelds Iegitimiren (7. Mai, 16. 
Oktober 1659). 

Ueber die Verwaltung des Kirhenguts hatten die 
Landftände Manches zu Magen und mehrmald verfprach 
ihnen der Herzog daher in den Landtagsabfchieden „reiflih . 
überlegen und nachdruͤcklich Fonfuliren zu laffen, wie bei dem 
geiftlichen Gut auf das Genaueſte gehaufet, die unndthig 
erfundenen Ausgaben abgeftelt und aller Ueberfluß einges 
zogen werben moͤge.“ Im Sahre 1660 wurde die große 
Kirchen⸗Ordnung aufs Neue gedrudt unter folgendem 
Titel: „Unſer Herzog Eberhards fummarifcher und einfäls 
tiger Begriff, wie ed mit der Lehre und Geremonien in den 
Kirchen unferes Fuͤrſtenthums, auch derfelben Kirchen ans 
hangenden Sachen und Verordnungen bisher geübet und 
gebraucht, auch fürohin mit Verleihung göttlicher Gnade 
gehalten und vollzogen werden fol.” Doch enthielt biefer 
neue Abdruck keine Veränderungen, obwohl deren etliche in 
den Schulgefegen gemacht worden waren; er richtete fich 
vielmehr genau nach der Ausgabe vom Jahre 16832, weil 
man dadurch nur dem während der Kriegszeiten entftandenen 
Mangel an Exemplaren bdiefer älteren Ordnung abhelfen 
wollte. Zugleich erfchienen von der fchon im fahre 1639 
verfaßten „Cynosura oeconomize ecclesiastice wirtem- 
bergicæ“ im Jahre 1649 und fpäter im Fahre 1658 neue 
mit den bis dahin erfchienenen Befehlen vermehrte Aus⸗ 
gaben. Aus den vielen und mancherlei Verordnungen, die 
in dieſem Werke angeführt werden, erfehen wir, wie auch 
beim geiftliden Stande die langen Sabre voll Elend und 
Verwirrung tiefe Spuren zurüdgelaffen hatten, die, obs 
gleih, wie wir wiffen, von Andred und andern wadern 
Männern fchon früher befampft, auch noch jeßt In Unord⸗ 
nungen verfchiedener Art fich zeigten. Die Prediger ver: 
nachläffigten ihre Amtögefchäfte, brachten ihre Privarhändel 
auf die Kanzel oder zogen fie vor den Beichtftuhl und fchlos 
ben deßwegen fogar die Leute vom Abendmahl aus, er: 
gaben ſich dem Saufen und Spielen, dem Fluchen und 

. 
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Schwbren, lebten in Unfrieden mit ihren Familien, zankten 
und polterten im Hauſe herum; ſtatt zu ſtudiren verderbten 
fie ihre Zeit mit „hin und her Vagiren““, gingen zum 
großen Uergerniß ihrer Gemeinden zu Schießübungen oder 
gar auf die Jagd und fiellten manche Gottespienfte, befons 
ders an Mochentagen, nad MWilllüpr ein. Ihre Weiber 
und Töchter aber trieben in der Kleidung große Hoffart. 
Manche hielten ihre Predigten, um fich die Mühe des Stu: 

‚ birend zu erfparen, aus dem GStegreif ſchlecht und unge⸗ 
ordnet, andere dagegen ftatt die Fehler und Vergehen ihrer 
Zuhörer mit befcheidenem Ernſt zu firafen, fchalten und 

polterten auf den Kanzeln, warfen mir „Knoͤpfen, Flegeln, 
Zeufelsföpfen und dergleichen‘ um fich oder übergaben die 
Leute gar dem Satan *). Gegen diefe Mißbräuche und 
Mangel erfchienen viele Befehle, und die Synodal-Referipte 
rügten gewöhnlich auch einen oder mehrere derfelben. Ber 
ſonders wurde auf anftändige Kleidung, Magiſterrdcke und 
Mäntel, beim Gottespdienft auch Krägen, auf größeren Fleiß 
in den Amtöverrichtungen, namentlich in den Wochen⸗Gottes⸗ 
dienften, auf fleißigeren Befuch der Difpurationen und eifs 
rigeres Privatſtudium gedrungen **). Am 20. April 1661 
wurde verordnet, jeder Geiftlihe fol ein SSnventar der Mo⸗ 
bilien und Bücher bei feiner Kirche verfertigen, alle 2 Jahre 
vom Sonntag Duinquagefima bis zum Palmfonntage über 
die Leidendgefchichte predigen, zu. den Wochenpredigten Feine 
Texte aus den apokryphiſchen und andern dem Volle uns 
befannten Schriften nehmen; durch das Reſcript vom 16. 
November 1661 wurden den Geiftlihen ihre Perfonalfrei: 
heiten beftätigt, wenn fie aber Güter hätten, follten fie 
die Reallaften wie Andere tragen; am 28. Juli 1664 wurde 
jede Meldung um fremde Dienfte ohne befondere Erlaubnig 

*) Da ein Pfarrer einen Buben, der „ihm unterwährender Predigt 
Öffentlich abträgt‘' gleich) auf der Kanzel dem Teufel übergab, 
fd ließ der Herzog ihn auf 8 Tage einkerkern (in der Bibel). 
Reſcript vom 27. Mai 1657. 

**) 24. Juli 1652, 47. Mai 1654, 42. Dec, 1659, 3. Okt. 1664, 
26. Nov. 1665, 14. Mai 1666, 1669, 1670, 4. Okt. 1670, 10. 
Nov. 1674, 20. Dec. 1672, 18. Fan. 4624. 
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verboten und am 20. Februar 1672 beſtimmt, daß die 
Helfer alle Leichen- und Hochzeitpredigten am Dienſtag, 
Mittwoch, Donnerſtag und Samſtag halten ſollten, auch 
ſchaͤrfte man vie ſorgfaͤltige Führung der Taufe, Ehes und 
Zodtenbächer ein (1672). Ferner wurde den Beiftlichen bes 
foplen, wider die Hexerei zu predigen, über angebliche 
Wunder und Bifionen nicht unbedachtfam mit ihren Zus 
hörern zu reden, fondern dergleichen Sachen fogleich zu bes 
rihten und die Befehle deßwegen zu erwarten (27. Mai 
1657). Am 27. Februar 1665 aber erging der Befehl, 
da „ein nachdeynklicher Kometſtern“ fih am Himmel chen 
laſſe, fo follten die Geiftlichen an den beftimmten Sonns 
tagen (Deuli, Lätare und Judica), auch fonft an Bußtagen 
Predigten halten ,„ worin ſowohl die zu fichern und ruchs 
lofen Gemüther, welche auögeben, die Kometen feyen „‚aus 
puren natärlichen Urfachen entflanden und für nichts zu 
achten““ Ermahnung, ald auch fromme und gottfelige Herzen, 
welche darüber zu zaghaft würden, Troſt erhielten und alle 
von ben Urfachen dDiefer Zeichen und „daß darauf gembhnlich 
Heimfuchungen folgten‘ unterrichtet würden. 

Die Sonntagsfeler wurde zu wieberholtenmalen einges 
ſchaͤrft, Sreifchießen, Jagden, Frohnen, Gaftereien, Xänze, 
„Puppaper“, Kraͤmerei und Jahrmaͤrkte an Sonntagen vers 
boten, die Faſtnacht „als ein heidnifches Heft, das einen 

gottloſen Urfprung habe“ ganz abgeftellt, die Hochzeiten am 

Montag verboten und fleißigerer Beſuch des Gottespienftes 
empfohlen *) Bor die Kirchencenfur follten nur Sachen 
ı gebracht werden, „welche einzig und allein gegen die Mo⸗ 
ralitaͤt laufen”, nicht aber Schmaͤh⸗ und Schlaghaͤndel 

(22. Mai 1673). ‚Bei der Beichte folle man Einfältige 

mit feltfamen Fragen nicht irre machen, fondern beim Ka⸗ 
tehismus bleiben (1658); wer ſich des „Taback Trinkens“ 
am Sonntag früh, ehe er zum Abendmahl geht, nicht ents 
hält, foll beim Vogt: und Auggericht einen ernftlihen Vers 
weis erhalten (1675). Die fogenannte Gefellentaufe bei 

*) 47. Mai, 28. Juli, 23. Dec. 1652, 1658, 18. Febr. 1660, 19. 

Jan., 15. Gebr. 1664, 25. Mai 1665, 1670, 1673. 
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Schreinern, Glaſern und andern Handwerkern wurde als 

unchriſtlich ſtreng verboten (16. Nov. 1661, 1664, 1673). 
Durch den Befehl vom 29. Oktober 1668 wurde die Gleich⸗ 
heit der Ceremonien im ganzen Lande wieder hergeſtellt, 
auch ließ der Herzog durch mehrere Gottesgelehrten Aus⸗ 

legungen verſchiedener Buͤcher der heiligen Schrift verfer⸗ 
tigen und unter dem Titel der bibliſchen Summarien 

zum Gebrauch beim Abend⸗Gottesdienſt drucken (1661), 
Das Synodalsftefeript vom 17. Mai 1654 verorbnete, „weil 
Dadurch, daß man nur von Martini bis Faſtnacht Schule 

halte und fonft die Kinder zu häuslichen und Feldgefchäften 

gebrauche, eine immerwährende Barbarei nothwendig erfolgen | 
muͤſſe, fo folte man den ganzen Winter hindurch und wo 
mdglih auch Sommers, wenigftend an Sonns und Feier⸗ 

tagen und wenn es fchlechtes Wetter fey, die Kinder fleißig 
zur Schule ſchicken, um Lefen und Schreiben zu lernen; 
die Schulmeifter folten ihre Gerichtsſchreiberei⸗Geſchaͤfte nicht 
auf die Schulftunden richten und von den Pfarrern nicht 
zu viel zu Hausgefchäften, wie Holzſpalten, Schuldeneins 
treiben, über Feld gehen, Drefchen, Gärteln u. f. w. ges 

braucht werden.” Wegen der Schulmeifter wurde den 24. 
Suli 1653 auch verordnet, fie follten nicht alle Jahre wie 
gemeine Fleckenknechte wieder um ihren Dienft anfuchen 
mäffen, von den Gemeinden nicht willführlich entlaffen, auch 
nicht länger ald einen oder zwei Monate auf die Probe 
angenommen, fondern hierauf zur Prüfung geſchickt und bei 
ihrer Annahme ſtets auch das Gutachten des Geiftlichen 
eingeholt werden. Den Pfarrern aber wurde empfohlen, die 
Schulen Häufig zu vifitiren und die Schulpredigten fleißiger 
zu halten (1666, 1670). Uber freilich erfchwerte, in den | 
erften Zeiten nach dem. Kriege wenigftens, der Mangel an 

tauglichen Leuten die firenge Vollziehung folcyer Verord⸗ 
unngen fehr *). 

*) Im Jahre 1639 zählte man in allen 4 Generalaten (die Ktöfter 
und die vom Lande getrennten Aemter abgerechnet) 152 Pfars 
rer, ihre Zahl verminderte ſich im Durchfchnitt noch in den fol 
genden Jahren bis zum Zrieden; im Jahr 4650 waren es im 
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In Rüdfiht auf die Mitglieder fremder Glaubens⸗ 
partheien wurde verordnet, daß man fie nur dann, wenn fie 
Neigung zur proteitantifchen Religion bezeugten und fich 
darin unterrichten laſſen wollten, zu Beifigern annehmen 
(10. San, 1650), wenn fie die „reine Lehre“ Läfterten, 
ernftlich ſtrafen follte (19. Nov. 1653). Die Geiftlihen 
wurden angewiefen, foldye Leute vor fich kommen zu laffen, 
ihnen freundlich, jedoch auch ernftlich zu bedeuten, daß man 
zwar bisher Nachſicht mit ihnen gehabt habe, nun aber fie 
ermabne, ohne Verzdgerung zum wahren Glauben überzus 
treten, auch follten fie die proteftantifchen, nicht die papi⸗ 
(hen Seiertage halten, den Gottesdienſt fleißig befuchen, ihre 
Kinder von evangelifchen Beiftlichen taufen laffen und in 
evangelifche Schulen ſchicken und weder im Leben noch auf 
dem Todtenbette ſich des Beiftandes eines Meppfaffen oder 
Drdensgeiftlihen bedienen (38. Mai 1656). Die Speciale 
mußten bei ihren Bifitationen alle Sektirer auffchreiben (28. 
Nov. ı660). 

Den Stipendiaten und Klofterfchälern wurde ebenfalls 
befohlen , ſich anftändig zu kleiden *) und in den Serienzeiten 
fih ordentlich aufzuführen (17. Mai 1654, 16. Februar 
1665) ; ohne befondere Bewilligung des Konfiftoriums durften 
fie, bevor fie gepräft waren, weder predigen noch die Sas 
Tramente adminiftriren (27. Juli 1653, 30. Dec. 1659). 

Um die Tübinger Hochichule machte ſich befonderd 
Myler von Ehrenbach hoch verdient. Diefe war durch bie 

ganzen Lande wieder 164, im Jahr 1652 nur 124. Diaconi waren 
im Jahr 1634 74, im Jahr 1659 fehlten nody 24, 1647 noch 16, 
41650 wieder 20, 1652 44. Laternifche Schullehrer waren im Jahr 
1634 79, im Jahr 1639 fehlten nody 12, 41650 eben foviel, 3652 
noch 8. Deutſche Schullehrer waren im Jahr 1634 544, im 
Fahr 1659 fehlten nody 205, 1647 noch 150, 1650 nod) 116 und 

4652 noch 58. 

*) Verboten wurden ihnen „ganz lange Über die Ueberfchläge han: 
gende Haare, kurze franzöfifche offenftehende Wämmfer, weiß 
geftärkte Aermel, weite Pinderhofen, große Halstücher mit an: 
hängenden Fadenglöcklein oder feidenen Bändern und breite fran- 
zöſiſche Degenbehänge.“ 



Mißgunft der Zeiten in großen. Verfall gerathen; während 
der Kriegsjahre hatten die Lehrer nicht nur an Kapitalien 

35,000 Gulden ohne fürftliche Erlaubniß aufgewendet, fon 
dern noch überdieß 12,000 Gulden aufgenommen. Die zu 
der Schule gehörigen Hilfsanftalten waren zu Grunde ges 
richtet, der botanifhe Garten verwäfter, der anatomifche 
Lehrfaal zerftidrt, die Buͤcherſammlung aber zerfireut und 
beraubt. Auch herrichte mehr als je, ebenfalls ein traus 
riges Ueberbleibiel des Kriegs, das thörichte und verberbliche 
Unwelen des Pennalismus. So vielerlei Gebrechen erfor: 
derten auch große Sorge, ed wurden mehrere Unterfuchungen 

unternommen, die KHochfchule erhielt am 5. Juni 1653 
eine neue Ordnung, die zerfallenen Hülfsanftalten wurden 
wieder hergeftellt und befonderd die Bücherfammiung nen 
eingerichtet und vermehrt, der Pennalismus aber durch ein 

feharfes Gebot vom 25. Januar 1655 abgefchafft. 
Auch wider „Duelle und gefährliche Schlägereien‘‘ 

wurden ernftliche Befehle erlaffen, die Studirenden mußten 

fdwören, ſich in dergleichen nicht einzulaffen, wer ein bes 
vorfiehendes Duell nicht anzeigte, wurde mit 20 Reiches 
thalern oder Brägigem Gefängniß, Zufchauer bei Duellen mit 
30 Neichöthalern oder ı2tägigem Gefängniß, Selundanten 
mit 5o Reichsthalern oder Smöchigem Gefängnif, die Duels 
lanten felbft mit 100 Reichsthalern oder 6woͤchigem Ges 

fängniß beftraft, Derjenige aber, der im Duell einen Ans 
dern ermorbete, hingerichtet *) (15. Mai, 28. Aug. 1663, 
3. Zuli 1670). Auch das Stift vergaß man nicht und 
fuchte ihm durch mehrmalige Viſitationen aufzupelfen. Weil 
auch durch diefe Fürforge die Zahl der Bewohner fich bald 
wieder auf mehr ald 200 vergrößerte, fo daß ed an Raum 
gebracht, und meil noch überdieß mehrere Theile des Klofters 
gebäudes baufällig waren, feßte man im Sommer des 
Jahres 1668 auf die Grundmaner des unteren Baued ein 

*) Mit der Stadt Reutlingen, welche das Afyirecht hatte, wurde 
befonders verhandelt, daß fie den Thäter, wenn er peinlich an⸗ 
geklagt werde, nicht ſchützen folle. 
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doppeltes Geſchoß und verband dieſes durch zwei Fluͤgel mit 
dem Hauptbau *). 

Wir beſchließen dieſe Ueberſicht der in Wirtemberg ge⸗ 
ſchehenen Verbeſſerungen mit einer kurzen Schilderung des 
damaligen Zuſtandes des Hofes und der Regierung. Am 
Hofe ſah es freilich jetzt viel anders aus, als 100 Jahre 
fruͤher zu Chriſtophs und Ludwigs Zeiten; mehr Diener und 
mehr Aemter waren da, obwohl ſich Eberhard in den letzten 
Zeiten auch hier einſchraͤnkte. Ein Hofmarſchall mit Hof⸗ 
kavalieren und 6 Pagen und neben der Leibgarde noch eine 
Trabantenſchaar, franzoͤſiſche und deutſche Jaͤger in ziem⸗ 
licher Anzahl, ſo daß man den Marſtall nicht verringern 
konnte, weil ſchon jetzt oft nicht einmal genug Pferde da 
waren, ein franzdfifcher Tauzmeiſter, der für „hoch noͤthig“ 
angefehen wurde und eine Hofs und Feldmuſik — das 
waren lauter Diener, die man zu jenen früheren Zeiten gar 
nicht oder doch in geringerer Zahl hatte; fie erforderten denn 
auch eine große Menge niedriger Bedienten, befonders da, 
ungeachtet wiederholter Vorfchläge dazu, die Spelfung bei 
Hofe nicht aufgehoben, nur fparfamer eingerichtet wurde. 
Außerdem war ein befonderer ‚„ObersBauinfpeltor‘ da, ein 
Ktallener, Namens d'Avila; denn nicht nur war in dem 

fuͤrſtlichen Schloͤſſern Vieles auszubeflern, das Stuttgarter 

Schloß felbft hatte einen gefährlichen Riß in den Haupt⸗ 
mauern , fondern man führte aud) in den Luftgarten Mans 

bes zur Verſchoͤnerung aus **), 

2) Dieß Unternehmen Foftete 10,000 fl. an Geld, außerdem wurden 
verbraucht 12,154 Pfund Brod, 5490 Pfund Fleifh und 30 
Eimer Wein, Ueber das innere Thor fegte man mit goldenen 
Buchftaben folgende Inſchrift: Q. D. B. V. Eberhardi III, Dn- 
cis Würtemb. Munificentia accurante Dn, Nicolao Myliero Duc, 
Consistor, Directore hae Aedes Deo et Musis saerz innovate 

sunt, MDCLXIX. Claustrum hoc cum patria statque caditque 
sua. As man das Thor 1795 verfegte und diefe Infchrift ab: 
nehmen wollte, zerbrödelte ſie. 

.* Das Traktament zu Hof wurde alfo beſtimmt: Morgens eine 
Suppe und ein Becher Wein, Mittags das erflemal 8, Das 
zweitemal 6 Trachten ; das Nöthige zu der Konfektſtube, Zucker* 
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‚Die hoͤchſte Behoͤrde war der geheime Regiments 
rath, aus dem Lanphofmeifter, 4 geheimen Raͤthen und 
5 Sefretarien beftehend, er hatte neben den Landes⸗, Reichs⸗ 
und SKreisfachen auch des Herzogs eigene Angelegenheiten 
zu beforgen., Nah ihm folgte der Oberrath, aus eine 
adelihen und gelehrten Bank von 9 Raͤthen beftehend, nebft 
6 Sekretarien *), in ihm wurden die täglich vorfallenden 

Landes⸗, Regierungs⸗ und Zuftizfachen verhandelt. Mt 
dem Geheimenrath und etlichen der höchften Offiziere der 
Kriegsmacht bildete er den Kriegsrath, mit 2 geiftlichen 
Konfiftoriafräthen das Ehegerichtz unter ihm flanden 
auch die Kanzleiadoofaten. Die Rentkammer befand 

aus einem Sammermeifter, einem SKammerprofurator, 3 
Kammerräthen, 6 Rechenbanksraͤthen, 3 Selretarien und 
2 Buchhaltern; ihr Gefchäftsfreis umfaßte die Finanzanges 
fegenheiten des Zürften, auch das Muͤnzweſen. Die Aufficht 
Aber das gefammte Kirchen s und Schulmefen hatten das 
Konfiftorium und der Kirchenrath; an ihrer Spike 

ftanden der Landpropft und ein Direftor, auch waren außer 
den geiftlichen mehrere weltliche Näthe und ein Advokat 
dabei angeftelt. Der Tutelarrath, welcher die Ober: 
aufficht über die MWaifengerichte im Lande hatte, beftand 

ebenfalls aus etlichen SKirchenräthen. Neben diefen ver 
fhiedenen Behoͤrden waren zu außerordentlichen Angelegens 
beiten, Verſchickungen u. dgl. noch einige Erpeditiond 
rätche bei der Kanzlei angeftellt. 

! 

Das Land war in verfchiedene Nemter getheilt , die | 
ihre Vogte und Amtleute hatten, in Schorndorf, Urach und 
Göppingen aber verfahen die Feftungsbefehldhaber dieſe 
Stellen mit dem Titel Oberodgte. Die vorgefchlagene Ans 
ftellung eines Ober⸗Forſtmeiſters unterließ man „der Koften 

kandirte Sachen und Eitronen verfpradhen der Zuckerbäcker in 
Stuttgart und der Italiener „ſo wohlfeit als es in Frankfurt 
zu haben“ zu Tiefern. 

”) Eine Oberraths⸗Beſoldung beftand damals aus 200 fl., die Se 
eo kretärs-Beſoldung aus 100 fl. 
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wegen“, dagegen ſaßen im Lande herum mehrere Forſtmeiſter 
und Jaͤger zur Beſorgung der Waldungen und zur Hegung 
des Wilds. Keller⸗ und Kaſtenverwalter beſorgten die Ein⸗ 
ziehung der Guͤlten und anderer Einkünfte des geiſtlichen 
und des Kammerguts. 

Die niedere Rechtspflege wurde in den Stadt⸗ und 
Dorfgerichten ausgeuͤbt. Die hoͤchſten von dieſen waren bie 
Obergerichte in Stuttgart und Tuͤbingen, auf ſie folgten 
die Gerichte in den Amtsſtaͤdten, welche Klagſachen bis 
zum Werthe von 30 Pfund Heller entichieden. Mach diefen 
fomen die niedern Stadtgerichte, zuletzt die Dorfgerichte, 

Gewerbfamleit war damals menig mehr im Lande, 
Ueppigkeit und Faulheit waren auch unter den niedereren 
Ständen eingeriffen, fo daß man mehr fchweizerifches als 
inländifches Geſinde ſah. Calw war noch der gewerbfamfte 
Drt, ed gab anfehnlihe Gerbereien bier, auch Zeugmadher 
und Färber. Der Leinwanphaudel zu Urach aber lag ſehr 
barnieder, nicht mur durch die Kriegsjahre, fondern auch, 
weil der Herzog ihn ausichlieglich fir feine Rechnung bes 
treiben ‚ließ, wie auch den Eifens, Draht⸗ und Bretter⸗ 
bandel, der aus dem nämlichen Grunde Zeinen rechten 
Schwung erhalten wollte. Das Land übrigens verläugnete 
auch jegt feine Fruchtbarkeit nicht, Getreide baute man fo 
viel, daß davon noch in die Schweiz verkauft merben fonnte, 
Wein und Holz aber gab es in binreichender Menge, und 
die Wälder waren an Wild fehr reich, wie die Fluͤſſe an 
Fiſchen. Auch die Viehzucht Hatte ein treffliches Gedeihen 
durch den reihen Wieswachs und lieferte Fleiſch, "Buster, 
Kaͤs und Wolle genug. 

Solches war der Zuftand Wirtembergs in den lebten 
Zeiten der Regierung Eberhard; den Eifer des Herzogs 
und feiner weifen und treuen Diener hatte bei ihren Bes 

mühungen, das tiefgefunfene Land wieder empor zu bringen, 
der Genuß einer langen Ruhe begünftige und ihr Merk zu 
gutem Gedeihen gefürdert: | 

Sreilih war mit dem weftphälifchen Zriedensfchluffe 
nit in ganz Europa die Ruhe wieder zuruͤckgekehrt, die viels 
fahen Urfachen der Kriege waren nicht gan; gehoben, ſelbſt nich 

Geh, Wirtemb. IL, Bvo. 2, Abth. 
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einmal in Deutfchland Frieden und Einigkeit ſuͤr Lange Zeit 
dauernd befeftigt. In den obern Kreifen befonders währte 

der alte Streit zwifchen Katholifen und Proteftanten , feit 

Jahren die Quelle fo manchen Unheils, noch immer fort, und der 

Neihstag, der dem Friedensfchluffe gemäß ſchon nach 6 
Monaten hätte erdffner werden follen, ward erft im Jahre 
1653 von dem Kaifer audgefchrieben. Ihn befuchte aud 
Eberhard mir einem flartlichen Gefolge. Zu Ende des Jahres 
1652 Fam er in Negensburg an und blieb hier bis im bie 
Mitte Augufts 1655, ohne den Ausgang des Reichstages 
gu feben. Denn da vergingen allein 7 Monate unter un? 
nuͤtzen und kleinlichen Streitigkeiten über das Geremoniel 
und die Rangorduung bei den Zufammenkfünften. . Die kurs 
fürflichen Gefandten verlangten den Vortritt vor den Für 
fien, wogegen viefe aber nachdruͤcklich proteftirten, wie aud) 
Eberhard that, der fich überdieß wegen Abwechslung im 
Worfige mit mehreren fürftlichen Käufern verglich 7). Dem 

“ Kaifer aber war dieß gar angenehm, denn auch er zbgerte 
gefliffentlich mit feinen Vorträgen aufzutreten, bis fein Sohn 
Ferdinand zum roͤmiſchen Könige erwahlt und gekrönt war. 
Am 17. Juni 16523 gefchah endlich die kaiſerliche Propo⸗ 
fition und die Berathfchlagungen begannen nun. Allein 
auch jeßt wurde der Gang des Meichötages nicht befchleus 
nigt, vielmehr wurde das Treiben dafelbft immer jämmers 
licher. Noch immer vernachlaͤßigte man über Nebendingen 
bie Hauptſache, niedere Selbftfucht binderte die Entfchlies 
Bungen über wichtigere Angelegeuheiten , und fo tief war 
bed Neiches Anfehen fchon geſunken, daß fremde Fürften 
die Lande einzelner Reichsſtaͤnde ungeftraft verwuͤſten durften; 

°) Bergleich zwifchen Wirtemberg, Pommern, Medienburg und 
Heſſen (15. Sept. 1655) ; es follte nach folgender Ordnung bei 
den einzelnen Sigungen gewechfelt werden: Erfte Sisung : 
Pommern, Wirtemberg, Mecklenburg, Helfen. Zweite Gigung: 
Medtenburg, Heflen, Wirtemberg, Pommern. Dritte Sitzung: 
Wirtemberg, Pommern, Heſſen, Medienburg. Bierte Sikung: 
Heſſen, Mediendburg, Pommern, Wirtemberg. Da im Reichs⸗ 
tagsabſchied Mecklenburg Wirtemberg vorgeſetzt wurde, ſo pro⸗ 
teſtirte Eberhard dagegen (18. Mai 1654). 
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wie ſolches auch Eberharb erfuhr, da die Franzoſen ihm 
die Grafihaft Mömpelgard verheerten (1654). Endtich 
wurde. der Kaiſer des langen Reichstages müde und drang auf 
einen Schluß und nun wurde In unbedachter Eile ein gar 
unvollfommener Reichöragsabfchied verfaßt (17. Mai ı654). 
Man fand darin weder über die Mollziehung der ruͤckſtaͤn⸗ 
digen Reſtitutionen, noch über die Erdrterung der vom Frieden 
bieher verwieſenen Punkte Befchläfe, beides wurde an die 
„ordinäre Reichsdeputation““ die Handhabung des Friedens 
aber und die Erelutionsordnung an die einzelnen Kreiſe 
übertragen. Ein’ ſolches Ende nahm biefer Neichötag, von 
dem man fo viel erwartet hatte; deutlich zeigte fich jetzt, 

wie wenig durch jenen lang vorbereiteten Friedensſchluß ger 
wonnen, wie wenig das alte Erbübel, der unfelige Glau⸗ 
benszwiefpalt, gehoben worden. Es war noch die alte Feind⸗ 
(haft unter Katholiten und Proreftanten und leider bei den 
legtern auch noch bie alten Schäden, Trennungen und Uus 
einigleiten. Sie waren es geweſen, welche auf dem legten 

Reichötage in Heinlichen Nangftreitigkeiten ſich entzweit hatten, 
fie feßten ihr Privarinterefie dem allgemeinen Wehle vor. 
Und doch wußten fie, Daß unter den Katholiken noch immer 
„jene gefährlichen Grundfäge berrfchten, welche den legten 
Krieg veranlaßten. Sie fahen, wie noch immer Beeins 
traͤchtigung, Bebrädung und Berfolgung der „‚verhaßten 
Ketzer“ ihres Strebens Ziel war, 

Gleich erfolglos wie der Reichötag, war auch der Kreise 
tag, deu Herzog Eberhard nach deffen Beendigung auss 
ſchrieh, denn man konnte fich dabei weder wegen der Kriegs⸗ 
verfaflung des Kreifed, noch wegen der Beſetzung des Kreis⸗ 
oberſten Amtes vergleichen (Sept. 1654). DBergeblich gab 
fh auch der Herzog, neben andern proreftautifchen Fuͤrſten 
die größte Muͤhe, um es dahin zu bringen, daß ihre Abge⸗ 
erdneten zu Wien freie GlaubensÄabung erhielten, der wir⸗ 
tembergiſche Sefandte Dberft v. Pflaumer mußte deßwegen 
ohne Zuſpruch und Geuuß des Abendmahls, wornady er 
ſehnlich verlangte, ſterben. Freilich zeigte der Kaifer fich 

gegen Eberhard und feine Sefandte oft fehr guädig, vers 

ldumte aber deffen ungeachtet: die Gelegenheiten nicht, den 
3* 
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Herzog zu kraͤnken und in feinen Rechten zu befchränten. 
Dazu hatte er ein trefflihes Werkzeug an dem Biſchoffe 

von Konſtanz, Wirtembergs beftändigem Gegner. Allein 
felbft, wenn auch diefer auf Eberhards Seite trat, wie bei 
den Verhandlungen über die KreisoberfiensStelle , felbft da 
er endlidy den langwierigen‘ Direftrorialftreit mie Wirtemberg 
durch einen Vergleich beendigte (1662), felbft jetzt fland 

Deftreich nicht ab, als es fein Vorhaben, dem katholiſchen 

Markgrafen von Baden jene Stelle zu verfchaffen, zu michte 
werden fah, wußte ed doch auch bie Ertheilung diefer Würde 
an Eberhard zu vereiteln. 

Auch der Zweck der Reichsdeputation wurde haupt 
fähli von Wien aus zernichtet, ‚ihrer Fortdauer entgegen 
gearbeitet und fie endlich, ohne etwas Wichtiges vollbracht 
zu haben, aufgeldst (1662). Im Herbfte des Jahres 1655 
hatten in Frankfurt ihre Verhandlungen begonnen, wo dann 
zuerft die Oberkirchifche PfandfchaftssUngelegenheit zur Ents 
fheidung vorfam und Eberhard auch, nad) einigem MWeigern, 
gegen eine Summe von 580,000 Gulden dem Bifchoff von 
Straßburg diefe Herrfchaft herausgab (3. Oktober 1664). 
Hierauf ging man an die Neftitutionsfache, legte fie aber 
bald wieder auf die Seite, weil bei der Verwirrung, in 
welche die Katholifchen die klarſten FäNe zu bringen mußten, 
und bei dem Mangel an Einigkeit unter den Proteftanten, 
die einander verließen und ihrer Glaubensgenoſſen Reftirus 

tionen felbft erfchweren halfen, nichts herausfam. Dafür 
kam nun das fogenannte „Punctum securitatis“ die Sorge 
für die Ruhe und Sicherheit des Reichs zur Sprache, eine 
Sache, deren fchnelle und gründliche Erdrterung die dama⸗ 
lige Lage der Dinge fehr ndrhig machte. Denn zwifchen 
den Kronen Deftreich und Frankreich waren über dem Bei⸗ 
ſtand, welchen erftere den mit der letzteren fämpfenden 
Spaniern leiftete, Mißpelligkeiten ausgebrochen, die einen 
Krieg befürchten ließen (1656). Schon hatten beide Mächte 
deßwegen bei Eberhard um freie Werbung in feinen Landen 
und ungehinderten Durchzug gebeten, und man fprach in 
MWirtemberg fehr beforgt von der Annäherung eines kaiſer⸗ 

‚ lichen Heeres, das theild das Fuͤrſtenthum befegen, theils 
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nach dem Elfaß gehen follte, feinen Weg aber doch nicht 
nach Schwaben, fondern nach Italien nahm. Diefe Ges 
fahren aber verminderte der am 3. April 1657 erfolgte 
Tod des Kaiſers niche*) , vielmehr vermehrte er noch die 

Berwirrung , da fhon 5 Jahre früher der rbmifche König 
FHerdinand feinem Vater vorangegangen war und nun alſo das 
Reich eines Oberhaupts entbehren mußte, Die Kurfürften 
von der Pfalz und Baiern begannen fogleih einen heftigen 

Streit über das Neichövermefers Amt, weldes beide ans 
fprachen, und ihre Anfprüche darauf, weil die Reichsdepu⸗ 
tation hieruͤber zu entfcheiden ſich weigerte, auf Ihre Bundes» 
genoffen — Frankreich bei der Pfalz und bei Baiern Defts 
reih — vertrauend, mit den Waffen auszumachen fich rs 
fteren. Auch Eberhard kam dadurch fehr ins Gedränge. 
Zwar hatte er fogleich nach des Kaifers Tode bie zu des 
Landes GSicherftellung nöthigen Maßregeln ergriffen, dem 
General:Feldzeugmeifter v. Holz befohlen, bei der Jahres⸗ 
mufterung der Landmiliz „wohl und ernftlih einzubinden‘, 

daß fie fih mir allem Noͤthigen gut verfehen follte, den 
Amtleuten aber geboten, die Städte, Paͤſſe und andere feften 
Pläße wohl zu verwahren, auf den Gränzen gute Kunds 
fhaft zu halten und feinem Unterthbanen den Eintritt in 
fremde Kriegsdienkte zu erlauben (April 1657). Allein er 

.fab dabei nur gar zu wohl ein, daß diefe Maßregeln beim 
Ausbruch eines ernfllichen Kampfes ganz unzureichend feyn 
wirden, und deßmegen betrieb er zugleich aus allen Kräften, 
wiewohl ohne Erfolg, die Erdrterung des Sicherheitspunktes 
bei der Reichsdeputation. 

Ein anderes Mittel zur Sicherſtellung aber, das ihm 
von Oeſtreich wie von Frankreich angeboten wurde, ein 
Buͤndniß nämlich, bedachte ſich Eberhard fehr anzunehmen. 
Er möchte, war feine Beforgniß, durch eine folhe Ver⸗ 
bindung in gefährliche Händel verwidelt, auch dadurch, wie 
durch die mancherlei Leiftungen, die er alödann zu übers 
uehmen haben würde, feines Landes MWohlftand in feinem 

») Huch in Wirtemberg wurde deßwegen ein Trauer: Gottesdienſt 
angeorbniet 4. 15. 44. April 41657. 
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Entftehen wieder untergraben werben. Auch meinte er, eine 
algemeine auf den Meichöfakungen berubende Verbindung 

zur Aufrechthaltung des Friedens würde beffer und nüßlicher 
feyn, als alle dergleichen befondere Bündniffe, wie bie 
zwiſchen Sranfreich, Schweden und einigen deutfchen Fürften 
vorgeblih zur Aufrechthalsung des weftphalifchen Friedens 
gefchloffene „„rheinifhe Allianz” (im Sommer 1657). 
Allein gerade die Mitglieder diefes Bundes ließen ihm feine 
Ruhe mit ihrem Begehren, fi an fie anzufchließen. Der 
fchwedifche Geſandte erinnerte ihn „an den Undank, den er 
ſich dadurdy gegen Schweden fchuldig mache‘ und erklärte, 
„kein Fuͤrſt, welcher zu Beobachtung des Friedens und Ers 
haltung ber Ruhe den Namen haben wolle”, koͤnne ſich 
diefem Bunde entziehen; der Landgraf von Heſſen⸗Kaſſel, 
ebenfalld deſſen Mitglied, ftellte ihm vor „wie es gar niche 
unzeitig ſey, bei dermaligen Räuften auf alle Fälle auf feine 
Erhaltung zu denken und die dienlichen Mittel zu ergreifen.‘ 
Am meiften aber drang in ihn der Kurfürft von Mainz, 
„eine ſolche Verbindung fen weder dem Friedensfchlufle noch 
den Neichefakungen entgegen und fehr nothwendig, auch 
verdienten es die noch übrigen Reftirutionsfachen nicht, daß 

bie Zürften beider Glaubenspartheien ſich darüber entzweiten, 
ja fie feyen nicht werth, daß man eine Habe deßwegen 
ſattle.“ Bei jeder Gelegenheit brachte er verſteckter oder 
offener Weife feine Ermahnungen an, benußte jede drohens 
dere Ausficht zu neuen Anträgen und ftellte die Allianz als 
‚den Spieß und Knopf’ dar, wodurd die Wahlkapitulation 
befeftigt und gefichert werden muͤſſe. Dieß beharrliche Drängen 

brachte den Herzog’ endlih auf den Entſchluß, feine Stände 
und Näthe darüber zu befragen, was er thun fole. Die 
Stände mißriethen wegen früherer Erfahrungen den Beitritt 
gänzlich, die Raͤthe aber führten In ihrem Bedenken alle 

Gründe für und wider an, fie erinnerten den Herzog auf 
ber einen Seite an die durch Beifpiele erprobte Schaͤdlichkeit 
der Buͤndniſſe, an die Unndthigkeit diefer Allianz, an den - 
Vorgang mehrerer andern Sürften, welche der Aufforderung . 
dazu nicht Folge geleifter hätten, an des Landes Unvermdgen 

‚und an Deftreichd Unwillen, zumal da Wirtemberg fchon 



— 3 — 

vermbdge bed Paffauer Vertrags in ewlgem Bunde mit biefem 
Daufe ſtehe und wider daffelbe ſich nicht verbinden follte, 
Dagegen aber zeigten fie auch, wie dad gegenwärtige Buͤndniß 
nicht uͤbel auögelegt werden koͤnne, da ed nur die Sicherung 

der Ruhe, alfo die Erfüllung des Friedensvertrag bezwede, 
aus Mitgliedern von beiden Glaubenepartheien beftehe und 
nicht wider Deftreich ſey; zugleich erklärten fie e6 für bes 
denklich für Wirtemberg, wenn es, rings von Mitgliedern 
der Allianz umgeben, ihr allein nicht beitrete. Allein durch 
dieß Bedenken wurde die Merlegeuheit ded Herzogs noch 
nicht gehoben, obwohl die Raͤthe fich für den Beitritt zum 
Bunde nicht undeutlich erklärt und nur zu längerer Webers 
legung geratben hatten. Denn fein eigener Bruder, Herzog 
Frie derich, rieth ihm, lieber Deftreih& Partei zu ers 
greifen, meil hiebei weniger zu verlieren wäre, Auch die 
Landftände, welche der Herzog deßwegen und um eine neue 
Geldunterfiägung von ihnen zu erlangen, zufammen berief, 
waren ganz gegen dieſes Buͤndniß, weil es den Unwillen 
des Kaiferd erregen und die verderblichften Kolgen für das 

Kand haben könnte *). Nach zweimonatlichen Verhandlungen 
aber, da fie fahen, daß ihre Vorftellungen nichts frommten, 
baten fie um ihre Entlaſſung, welche ihnen der Herzog auch 
gewährte , in feiner Endrefolution an fie aber erllärte (28. 
März 1659), er werde ſich dadurch in feinen Planen nicht 
aufhalten laflen und ihnen befahl, zu Haufe die Sache noch 

genauer in Weberlegung zu ziehen und, wenn er es begehre, 
den Ausfhuß zu weiteren Verhandlungen darüber zu bes 
vollmächtigen. So entfchloffen aber Eberhard auch hier ſich 

zeigte, fo zögerte er doch noch Langere Zeit, einen beftimmten 
Entfhluß zu faffen. Doch zog ibn das unabläßige Anhalten 

der Verbündeten, die von den Raͤthen richtig bemerkte Ges 
fahr wegen der Lage feines Landes und die endlich erlangte 

Ueberzeugung, daß von den Meichsbehdrden in Fällen ber 

*, Zugleich riethen fie bem Herzog auch den Beftungsban zu Freu. 
denftadt zu nuterlaffen, da er zu Loftfpielig fey, Eberhard bes 
gann ihn aber dennoch 4664 , gab ihn jedoch wegen der ungäu- 
Kigen Lage des Orts 1674 wieder auf. 
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Beeinträchtigung und Unterbridung lediglich Feine Hälfe zu 
boffen ſeyn würde, immer ftärter zu dem Bunde hin. Luds 
wig von Frankreich fchrieb felbft an ihn, wie ſehr er ob 
feinem Zoͤgern fi wundere „ auch gab man ihm Ausfichten 

auf Fünftige Vortheile und zeigte fih ſehr nachgiebig im 
Unfehung des Zruppenbeitrags, weil dieß eine der Haupt⸗ 
bedenklichkeiten Eberhardd und feiner Stände fin. E&o 
erBlärte denn der Herzdg endlich, „er wolle das Allianzwerk 
nochmals im reifliche Weberlegung ziehen und fich Ddergeftalt 

entichließen, daß fie feinen guten Willen erfennen follten‘‘, 

und kurz bierauf entfchloß er fih auch nach einem noch⸗ 

maligen Bedenken feiner Raͤthe zum Beitritt (B. November 
1659); 27 Gründe führte der Herzog an, die ihn hiezu 
beftimmt hätten, und unter ihnen neben den fchon im erften 
Bedenken der Mäthe aufgezählten nody mehrere neuen, bie 
iym theils von den Verbündeten felbft an die Hand gegeben 
waren, wie daß dadurch die Liga der Katholifchen zertrennt 
und der nachdrädlichen Behauptung der Fürftenrechte vor? 
gearbeitet werde, theild von dem gegenwärtigen politifchen 
Zuftande und der Lage feines Landes hergenommen waren, 
wie daß dadurh Wirtemberg vor dem traurigen Schickſale 
anderer neutralen Stande bewahrt, bei den Ruͤſtungen Baiernd 
und des Erzhaufed Deftreih ficher geftellt und Mömpelgard 
namentlich vor aller Gefahr vor Frankreich befreit werde”). 

*, Vorzüglich merkwürdig ift der 24. Grund, „daß der Herzog ein 
aufmerkfames Aug’ auf feine Kandfchaft wenden müßte, weil fie 
ungeachtet des leidigen gerährlichen Rechtszuſtandes entweder 
durch eine emgebildete unzeitige Furcht einen fo großen Wider: 
willen gegen diefe Allianz bezenge, indem er zu feiner nicht ges 
ringen Berwunderung und innerften Betrübniß bei der täglich 

zunehmenden Gefahr das Herz feiner Unterthanen gleichfam von 
ihrer vorherigen Treue und Neigung gegen ihren Landesfürften 
abgewichen fehen müßte, deren Vorältern doch hiebevor gegen 
feine Vorvordern am Regiment zu ihrem unfterblihen Nach: 
ruhm und deren Hiftorienzierde ſich gleichfam als ein Exempel 
getreuer Unterthanen dargeftellt hätten, da fie doc, bedenfen 
follten, in was für unüberdenkliche Gefahr fie nebſt dem her» 
zoglichen Haufe gerathen müßten aus Mangel genugfamer Net 
tungsmittel von dem Herzog und beiden Kronen, wie auch den 
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Aber mancherlei noch nicht beſeitigte Bedenklichkeiten 
wegen Deſtreichs, weil der Kurfuͤrſt von der Pfalz noch 
zoͤgerte und wegen des Truppenbeitrags hielten Eberhards 
völligen Beitritt noch auf und erſt als er wegen des Pfalz⸗ 
grafen beruhigt, der Zruppenbeitrag nach feines Landes Ders 
mögen beftimmt und ihm Deftreih im Allgemeinen auszu⸗ 
nehmen geflattet war — erft jet zu Anfang des Jahres 
ı660 trat Eberhard der rheinifchen Allianz wirklich bei (dem 
25. Sanuar und 27. Februar 1660). 

Dieß geſchah kurz vor dem Wbfchluffe des Friedens zu 
Dliva *), durch welchen, wie ein Jahr früher durch den 
porendifhen im Süden, nun auch im Morden die Ruhe 
wiederbergeftelt wurde. Bald darauf im Auguft des Jahres 
1660 ward auch die rheinifche Allianz auf 3 Jahre vers 
längert **). Eberhard aber nun Sicherheit und längere 
Friedenszeit hoffend, entließ jegt feine Landmiliz ihres Diens 
fles (22. März 1661), doch mit dem Gebote, ihre Ruͤſtung 
in gutem Stande zu erhalten. 

Während diefer Zeit aber war. nach langen fruchtlofen 
Gegentämpfen der franzdfifchsfchwedifchen Parthei am 18. 
Juli 1658 der Erzherzog Leopold zum Kalfer ermählt 
worden ***) und hatte, von den. Türken ſchwer bedrängt, 
ſich ſchon an mehrere Reichsfürften und an die rheinifchen 
Berbinderen um Huͤlfe gewender T), auch deſtwegen vors 
nehmlich einen Reichstag ausgefchrieben. 

Mitalliirten verlaffen zu werden, und noch dazu bei angerathe- 
ner Neutralität denfelben den Tiſch im Ueberfluß deden zu 
müffen.’' 

*) Wegen diefed Friedens wurde in Wirtemberg ein Dankfeſt ans 
geordnet (27. Juli 1660). 

*, Im Fahre 1663 gefhah dieß wieder auf 3 Fahre und den 25. 
Sebruar 1667 noch auf einige Zeit. 

#9) Der neue Kaifer beichnte Wirtemberg am 8. und 41. DE. 1659 
und flellte den 21. Okt. eine Verfiherung ber Privilegien des 
Herzogthums aus. 

D Auch an Eberhard wendete ſich Leopold und fuchte ihn durch 
Berringerung feines Matrikular:Unfchlags (12. Funi 1662) und 
durdy andere GBefälligkeiten zu gewinnen; fo verlieh er ihm 
1664 das Pradikat „Durchlaucht.“ 
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Dieß Letztere war kaum geſchehen, als auch mehrere 
evangeliſchen Fuͤrſten zu neuen nachdruͤcklicheren Maßregeln 
wegen der nun ſo lange ſchon aufgeſchobenen, ſo oft ver⸗ 
eitelten Beilegung ihrer mannichfachen Beſchwerden ſich vor⸗ 
bereiteten. Herzog Eruſt von Gotha wandte ſich deß⸗ 
wegen auch an Eberhard und forderte ihn zu feinem Bei⸗ 
flande hiebei auf. Allein fo willig diefer fich zeigte, fo 
wenig wollten andere hieran Theil nehmen und fo waren 
die Bemühungen der wenigen Beflergefinnten vergeblich. 
Gluͤcklicher gelang eine andere Vereinigung zu Behauptung 
der fürftlichen Nechte wider die Anmaßungen der Kurfürften, 
die nach dem eigenen Geſtaͤndniſſe des Erzbifchoffd von Mainz 
auch dießmal ihre Anfpräche zu erneuern dadıten. Zwar 
fuchten die Kurfürften den ihnen zu frühe bekannt gewor⸗ 
denen Anfchlag zu bintertreiben, aber Wirtemberg, Pfalz 

Neuburg, die braunfchweigifchen und heſſiſchen Häufer fchloßen 
dennoch am 10. April 1663 einen Verein, in Betracht, 
daß ihnen an ihren Wurden, Ehren, Hoheiten, Rechten und 
Gerechtigkeiten nicht allein bereits allerhand verfängliche Eins 

griffe geſchehen, fondern auch bdiefelben Leicht in mehrere 
Verringerung und gänzlichen Abgang gerathen dürften, wenn 
nicht auf Erhaltung derfelben und zeitige Abwendung alles 
nachtheiligen Beginnens mir mehr Fleiß, Sorgfalt und Ei⸗ 
nigkeit getrachtet würde. Sie befamen auch bald nody mehr 
vere Mitglieder und von Sranfreich das Verfprechen mache 
druͤcklicher Unterftügung, zu nicht geringem Schreden der 
Kurfürften, obwohl fie erflärt hatten, „ſie hätten hiebei 
nicht die geringfte Abſicht, dem Kaifer oder den Kurfürften 
an deren reichöverfaflungsmäßigen Rechten Eintrag zu thun.“ 
Allein die Wirkungen diefes Bundes waren nicht, wie man 
fie hätte erwarten follen, er diente Im Gegentheil dazu, die 
Streitigkeiten mir den Kinrfürften auch bei diefer Zufammens 
kunft zu erneuern umd dadurch die Verhandlung anderer 
wichtigerer Gegenftände zu verzdgern. Weberhaupt wurde 
alled gar faumfelig und von den meiften Ständen mit wenig 
Ernft betrieben, fo daß auch der Eifer einiger wenigen, bie 
wie Eberhard das allgemeine Wohl vor Augen hatten, vers 
gebli war. 
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Erſt firit man ſich fange, ob die Tärkenhälfe oder 
die Erdrterung der Befchwerden zuerft vorkommen follre und 
nachdem der drängenden Noch wegen die Entfcheldung fir 
das eritere günflig ausgefallen war, fo zeigten nur wenige 
Stände fich zu einer Beifteuer von 50 Rbmermonaten bee 
reit, die meiften hatten flatt Bewilligungen nur Klagen, 
„daß fie durch den Krieg, darauf gefolgte ſchwere Abgaben 
und der Kommerzien merklichen Abgang an Land, Leuten 
und Mitteln dergeftalt abgenommen, daß ihnen dergleichen 
Hälfsleiftungen fehr befchwerlich fallen.” Beſonders Plagte 
der fchwäbifche Kreis, er fey zu hoch angelegt, und vere 
langte Minderung feines Anſchlags bis auf zwei Drittheile, 
Er erhielt dieß auch und Eberhard noch überdieß einige Vers 

gänftigungen wegen bed Geldbeitrags, weil er nicht nur zum 
Reichsheere, fondern aud zu der Hälfsichaar des rheini⸗ 
(hen Bundes Truppen fiellte *). 

So kam ed denn endlih zu einem allgemeinen Be⸗ 
ſchluß, allein nun dauerte es wieder gar lange Zeit, bie 

bie Zruppen fi alle gefammelt hatten, und was waren 
es alsdann für Truppen? Ein ungelbter, überall her zus 
fammengeraffter Haufen, der überdieß durch fchlechte Ans 
falten für feinen Unterhalt noch mutrblofer, dur Mangel 
an Munition noch unbrauchbarer und durch Seuchen Immer 
fhwächer wurde **). Sie legten darum auch In der Schlacht 
bei St. Gortyard am 3. Auguſt 1664 wenig Ehre ein, 
der Zürfen erfter Angriff jagre fie in die Flucht, nur die 
rheinifchen Bundestruppen hielten Stand und halfen den 
Sieg erringen, erhielten dafür aber auch großes Lob, Den 
MWirtembergern namentlich bezeugte der Kaifer, „daß fie fich 

°) Dagegen fiel Eberhard mit dem Teckiſchen Botum durch, konnte 
auch fo nothwendig er ed der Türkengefahr wegen vorftellte, 
wegen fortdauernden Widerftrebens der Fatholifhen Stände das 
Kreisoberſten⸗Amt nicht erlangen. 

**, Eberhard beklagte ſich deßwegen auch beim Kaifer, denn bie 
Truppen erhielten oft 5 Tage lang Bein Brod, fchlechtes und 
fhimmlichtes Mehl und mußten doch dabei fo ſtarke Strapazen 
ertragen; auch ſchiugen die Ungarn jeden vom Zug Zurücklei⸗ 
benden todt. 



In den mit dem Erbfeind vorgegangenen Aktionen zu ihrem 
immerwährenden Ruhm und feinem gnädigften Gefallen tapfer 
und wohl gehalten” (25. Oft. 1662) *). 

Der glädlihe Ausgang diefer Schlacht brachte einen 
sojährigen Waffenftillftand herbei, der die Reſte des Reichs⸗ 
beeres wieder in ihre Heimath führte und der Reichsver⸗ 
fammlung nun völlige Muße gab, ſich mit den zur Wohle 
fahrt des Reiches noͤthigen Gegenftänden zu befchäftigen. 
Allein bier kam man, fo viel auch geredet und gefchrieben 
wurde, nicht vorwärts, vergebens Plagten die Stände und 
mahnte der Kaifer, aus dem Reichstage ward endlich eine 
beftändige Reihsverfammlung. Un einen Reichs 
tagsabſchied dachte man nicht mehr, 7 Kaiſer ftarben, 3 
Zwiſchenreiche fielen ein; mehrmals verlangten einzelne Stände 
die Beendigung des Reichſstags, mehrmald wurde die Ver⸗ 
fammlung verlegt, mehrmals trat ein völliger Stilftand im 
den Verhandlungen ein, ohne daß er je ein Ende genommen 
hätte **). Man gemöhnte ſich bald an feine beftändige 
Kortdauer, und ſchon im Fahre 1670 erhielten die Stände 
die Erlaubniß, zum Unterhalt ihrer Gefandten in Regens⸗ 
burg eine Steuer auf ihre Unterthanen umzulegen. 

So weit aber fam ed vornehmlich durch den Mangel 
an Varerlandsliebe, an Eifer für das allgemeine Wohl und 
an Einigkeit bei den Ständen des Reiches. Trauer erfüllt 
bes Deutſchen Seele, wenn er fieht, mie durch feiner eis 

*, Der Herzog forderte den 40. Juli 1663 auch feine Lehensleute 
auf, fi) wegen der Türfenhülfe in guter Bereitfchaft zu halten. 

en) Leopold J. farb 1705, Joſeph J. 1714, Karl IV. 1740, 
KarıVIl 1795, Sranzl. 1765, JoſephllI. 1790, Leopold. 
1792. Bwifchenveiche gab es 1714, 1740 und 4744, meift in 
Kriegszeiten fallend und mit Bıfariatsftreitigkeiten; noch 41744 
drang Kur:Brandenburg auf die Beendigung des Reichstags; 
verlegt wurde er 41713 nach Augsburg, 1714 wieder nach Regens⸗ 
burg, 1742 nad) Frankfurt und 1745 wieder nady Regensburg; 
unthätig war er 4696 wegen des Eeremoniellftreits und wegen 
der 9. Kurwürbe, 1697 2c. wegen der Ryswickiſchen Klaufel, 
4700 und 1701 , 1720 wegen des evangeliſchen Neligionsweiens, 

1728 wegen der Bwingenbergifchen Sache, 1748 ꝛc. 
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genen Fuͤrſten Schuld das beutfche Vaterland gefunken, 
Trauer .und Unwillen, wenn er liest, wie e8 bei dem. Reichs⸗ 
sage herging, in Zeiten, wo Eraftiged Wirken fo noͤthig 
gewefen wäre, um die tiefe Wunde, welche ein Menfchenr 
alter fortdauernder Kriegsverwäftung gefchlagen, zu heilen 
und Dem troßigen Webermuthe ' eines fremden Zwingherrn 
Schranken zu fegen ! 

Man war nach langem Hader in Megensburg endlich 
doch fo weit gefommen, daß beichloffen wurde, die Be⸗ 
fimmung der Gerechtfame der Stände, die Waplkapitulation 
und die NeichserefutionssOrdnung abwechfelnd vorzunehmen, 
und die Kurfürften legten nun ihren Entwurf zur Wahl⸗ 

Tapitulation den Kürften vor. Diefe aber, die Evangelifchen: 
vornehmlih, waren damit nicht zufrieden und fo begannen 
neue Kämpfe, Zwar ruͤckten indeffen die Verhandlungen 
dennoch langiam fort, allein ehe man aud nur Etwas ins 
Heine gebracht hatte, gab es ſchon wieder neue Gegenftände, 
Klagen und Streitigkeiten, weldye die Berathung der Haupts 
punkte unterbrachen. Es waren nämlich bie und da im 
Reiche Zroiftigkeiten ausgebrochen, die zum Theil ein gar 
bedenFliches Ausſehen hatten, weil dadurch die Rechte und 

Sreiheiten mancher Stände gefährdet, auch neue Spuren 
des Slaubenshafles ſichtbar wurden. So hatte der Kurfürft 
von Mainz die evangeliihe Stadt Erfurt in die Acht zu 
bringen gewußt und ſich hierauf unterworfen (1664); er 
hatte mit dem Kurfürften von der Pfalz einen Kampf bes 
gonnen,, weil bdiefer in mehreren Nachbarftaaten fi) das 
Hecht der Leibeigenfchaft über "neuangelommene Einwohner 
(dad Wildfangsrecht) zueignete (1665) und hier wie dort 
ſprach er auch die Huͤlfe feiner Bundeögenofien au, Der 
Neichötag aber blieb unthätig dabei, fo fehr Eberhard um 
feine eigenen Lande beforgt, ihn und den Kaifer bat, „dieſes 
Seuer, welched gar leicht dad ganze Reich in Flammen legen 
fönnte, fchleunigft zu loͤſchen“; erft nach 3 jahren legten 
Schweden und Zranfreih den Streit endlich bei (1667). 

Um diefelbe Zeit Friegte im Norden des Reichs der Bifchoff 
von Minfter mit den Holländern, die Stadt Braunfchweig 
mußte fich dem Herzoge von Braunfchweig unterwerfen und 
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din und Bremen entgingen mit Mise einem gleichen Ge⸗ 
ſchick. Auf dem Reichstage felbft aber ging es nicht frieds 
licher her, mit aller Macht befämpfte die vereinte kurfuͤrſt⸗ 
lich⸗dſtreichiſche Parthei die Anſpruͤche der weltlichen Fürften, 
und mehr als einmal brachten ihre Ränfe und Beleidigungen 
diefe zu dem Entfchluffe, lieber ihre Gefandten vom Reiches 
tage abzurufen, als fich folchen Kraͤnkungen und Verlegungen 
ihrer Rechte auszufeßen, auch verließen wirklich mehrere 
Abgeordneten Regensburg und dadurdy wurde der Stand der 
übrigen, unter welchen ſich auch der wirtembergifche befand, 
immer fchwieriger. Weil die geiftlichen Fürften meift auf 
Deftreiche Seite waren, fo wurden die weltlichen ftetö uͤber⸗ 
ſtimmt und mußten fi mit fruchtlofen „‚Proteftationen, 
Kontradiktionen und Refervationen‘ begnügen. Daher ging 
ed auch fo ſchlecht und langfam mit der Abfaffung der 

Wahlkapitulation, und laut wurde ed von mehreren Seiten 
geäußert, daß hier, fowie bei andern wichtigen Punkten, ber 
Neftitutionsfache vornehmlich und der Kriegeverfaffung, jene 
Parthei mir Fleiß die Entfcheidung aufhalte, um nah und 
nach den weftphalifchen Friedensſchluß völlig umzuftürzen ; 
dringend ermahnte deßwegen Eberhard feine Genoflen, fich 
Braftig zufammenzufeßen, weil man, das jeßt fchon ein und 
andern Orts hervorbrechende Widerftreben betrachtend, fich 

leicht Rechming machen koͤnne, daß wenn die Fuͤrſten nidye 
nach der erheiſchenden und vor Augen liegenden Nothdurft, 
auch den obhabenden Pflichten gemaͤß tapfer und mit meh⸗ 
rerem Ernſt ſich zuſammenſetzten und fuͤr ihre Rechte ſpre⸗ 
chen wollten, ſie keine Hoffnung haͤtten, dieſe endlich ein⸗ 
mal "zu erlangen. Mit vieler Mühe brachte er auch bie 
evangelifchen Fürften endlich zur Abfaſſung ihrer Erinnes 
sungen über die MWahlkapitulation und zu befierem Einvers 
ftändniffe mit ihren Farholifchen Genoffen „als wodurch allein 
Trennungen verhütet und zwifchen allen Ständen ein befs 
feres Vernehmen und aufrichtige Zufammenfegung bewerfs 
ftellige werden koͤnne.“ Uber die Kurfürften, auf ihre ans 
gemaßten Rechte trogend, vereitelten feine Bemühungen und 
die fürftlichen Erinnerungen blieben unbeachtet. Um bie 
Sürften zu ermäden, waren ihre Gegner unermüdlich, fo 



daß zuletzt mehrere von jenen, daß felbft Eberhard rierh, 
lieber dad Werk im gegenwärtigen Stand zu laffen als mit 
fernerem Verhaudeln durch vieles Einwilligen. und Nachgeben 
fh einen unerſetzlichen Nachtheil zuguziehen. Er hatte 
freilich auch des Kampfes am meiften. Im fchwäbifchen 
Kreife, wo das eiferfüchtige badifche Haus und die katho⸗ 
lichen Stände alle feine Bemühungen zur Wiederherftellung 
der Kreisverfaflung und Belegung der Kreisaͤmter vereitels 
ten — bier hatte Eberhard nicht weniger zu fämpfen, als 
auf dem Reichstage, wo fein Gefandter zugleich mehrere 
anderen Stände vertrat, und, von dem Herzoge beftändig zu 
ſtandhafter Beharrlichkeit ermahnt, in dem endlofen Gewirre 
fruchrlofen Hin⸗ und Herſchreibens, Berathens und Strei⸗ 
tens beinahe allein noch ausharrte; aber freilich ohne daß 
ſeine Beharrlichkeit einigen Erfolg gehabt haͤtte, denn Ver⸗ 
gleichsvorſchlaͤge nahm man nicht an, und feine Klagen 
über den ſchlechten Kortgang der Verhandlungen, die er fo 
vielfach führte, wurden nicht beachtet. Der Eingang und 
der Schiuß der Wahlfapitulation vornehmlich waren ein 
Gegenftand des Streites, felbft als man im Uebrigen ſchon 
beinabe gänzlid, übereingefommen war, konnte man fich 
hierüber nicht vereinigen und fchloß zulegt unvollender das 
Werk, Jndeſſen aber fpielten die Streitigkeiten über den 
Vorrang und über dad Geremoniell bei Beſuchen, Aufwar⸗ 
tungen und Zuſammenkuͤuften noch immer eine große Rolle 
auf dem Reichstage und über ihnen unterblieb die Erdrtes 
rung mancher wichtigen Angelegenheit. Weberhaupt konnte 
man beinahe nirgends zu einem einem rechten Schluffe ges 
langen und Eberhard bemerkte damals ſchon mir vollem 

Rechte „die langſame Behandlung der Gefchäfte 
fheine in ein Reichsherkommen übergegangen 
zu ſeyn.“ Andere Fuͤrſten aber klagten, der Reichstag 
verderbe die Zeit mit Verordnungen uͤber Wocheumaͤrkte, 
über Kraut⸗ und Ruͤbenverkauf. 

Wer aber hievon den meiſten Nutzen zog, und wer 
die Unentſchloſſenheit und Uneinigkeit unter den deutſchen 
Staͤnden deßwegen auch eifrig zu erhalten und vermehren 
ſuchte, das war Koͤnig Ludwig von Frankreich, von 

⁊. 
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bezahlten Schmeichlern der Große genannt. Dieſer Fuͤrſt, 
von umerfättlichem Ehrgeiz erfülle, ſtrebte nad) der Ober⸗ 
besrfchaft in Europa, und fuchte hiezu auch den burdy den 

legten Srieden erlangten Einfluß Frankreichs auf Deutſch⸗ 
land zu benngen und unterm Schein eifriger Berfechtung 
ihrer gefährdeten Rechte, die Fürften wider Oeſtreich zu ges 
winuen. Darum hatte er fo emfig an der Aufrichtung und 
Erweiterung der rheinifchen Allianz gearbeitet, und jeßt, da 
mit dem Sommer 1666 ihre Zeit zu Ende- ging, wandte 
er Alles an, ihre Verlängerung zu bewirken. Die bedenk⸗ 

liche Lage der proteftanzifhen Partei fchien auch feine Bes 

mühungen zu begänftigen, aber andere Umftände, Schwedens 
Eiferfucht, die auch bier eingefchlichene Feindfchaft einzelner 
Mitglieder gegen einander, die Furcht, hiedurch noch waͤh⸗ 
send des Reichstags in einen Krieg mit Deftreich verwidele 
gn werden und die Gegenbemiühungen des dftreichifchen Ges 
fandten vereitelten zuleßt die Hoffnungen, welche die Bes 
reitwilligkeit einiger Sürften, unter denen aud) Eberhard war, 
gegeben hatte. Nicht einmal eine bloß bwoͤchige Verlaͤn⸗ 
gerung, bis die Geſandten Ihre Verhaltungsbefehle erhielten, 
tonnte der franzdfifche Abgeordnete erlangen, und die rheis 
uifche Allianz nahm ein Ende. 

Aber der nahe Ausbruch eines Sirieges zwiſchen Oeſt⸗ 
seih und Frankreich, von denen das erftere ſchon Truppen 
an den Oberrhein ſchickte, die Langfamkeit des Reichstages, 
der ſich zur Vermittlung erboten hatte, und die ſchlechte 
Kreisverfaffung in den obern Landen — diefe für die Ers 
haltung der Ruhe gar unginftigen Umftände erzeugten bald 
Plane zu neuen Verbindungen. Auch Eberhard, durch die 
Lage feiner Staaten der Gefahr nicht wenig ausgelegt, dachte 
hierauf, nur war er unentfchloffen, wohin er fich menden 
follte, denn an der Freundfchaft Frankreichs war ihm nicht 
weniger gelegen, als an einem guten Vernehmen mit dem 
Kaiſer. Diefer aber verlangte Beiftand gegen die Franzofen, 
weil fie die Niederlande, die einen Theil des Reichs aus⸗ 
machten, angegriffen hätten und drohte dem zaudernden und 
fih entichuldigenden Gefandten „wenn den wirtembergifchen 

Landen eine Ungelegenheit zuftieße und fie Hilfe und Rettung 



ſuchen würden, fo werde Oeſtreich auch fo kaltfinnig ſich 
erweiſen, wie jetzt Wirtemberg; man ſolle nur die 
Franzoſen durch dergleichen Nachſicht größer 
machen helfen, fo werde man den Dank hienähft 
von ihnen dergeftalt zu empfangen haben, daß 
man es zu fpät bereuen wuͤrde“; Frankreich bagegen 
konnte durch eine für Oeſtreich günftige Erklaͤrung leicht zu 
feindfeliger Behandlung Wirtembergs gereizt werden. Eruſt⸗ 
liche Verſuche zur Beilegung des Zwiftes der beiden Mächte 
und Die Behauptung ‚‚einer genauen reblihen und wahr, 

haften Neutralität‘ waren ed daher auch, was Eberhard 
zum Zwede neuer Verbindungen gemacht haben wollte, weß⸗ 
wegen er an den Berhandlungen in Köln und in Brauns 
fhweig nur mittelbar und mit viel Behutſamkeit Antheil 
nahm und, aufgefordert von dem Kurfürften Ferdinand von 
Baiern, ein näheres Verftändniß der obern Kreife einem 
befondern Bund, der eine oder die andere jener Mächte bes 
leivigen koͤnnte, vorzog. Uber die Widerſpenſtigkeit feiner 
katholiſchen Mit-Kreisftände vereitelte auch dießmal feinen 
Plan, eine der Reichsexekutions⸗Ordnung gemäße Verbin⸗ 
dung mit dem balrifchen und fraͤukiſchen Kreife aufzurichten; 
und über diefes Betragen böchlich erzuͤrnt, erllärte Eberhard 
nun, er werde fich nichts mehr um ben Kreis bekuͤmmern, 
vereinte ſich mit feinem alten Bundeögenoflen zu Fortſetzung 
der rheinifchen Allianz und flellte zur Sicherung feines Landes 
eigene Werbungen an. j 

Nun machte zwar bald hierauf der Friede. zu Aachen 
ben Feindieligkeiten ein Ende (im Mai 1668) und zugleich 
befchloß der Reichstag, ein Reichsheer aufzuftelen , die 
Kreisämter fogleih auf dem Reichstag zu erfehen, deu 
„Sicherheitspuukt“ aber den einzelnen Kreiſen zu uͤberlaſſen; 
allein weder durch das Eine, noch durch das Andere wurs 
den Ruhe und Ordnung in dem zerrärteten Europa, vor: 
nehmlich in Deutſchland, fefter begrändet. Denn neue Kriege - 
begannen wieder, indeß man noch auf dem Neichstage über 
die Vollziehung der letzten Beſchluͤſſe ſich firitt. Gegen die 
Ueberlaſſung des Sicherheitöpunftes an die einzelnen Kreife 
that Wirtemberg fogleich Einfprache, weil es wohl voraus: 

Geſch. Wirtems, III. Bos. 2. Abth. 4 
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fah, wie. unäbereinhimmend daun die Sache betrieben: wer⸗ 
den, und wie vergeblich bei den damaligen Verhaͤltulſſen der 
Kreisftände gegen ‚einander in Schwaben befonders ale feine 
Bemuͤhungen ſeyn, und wie bier :nım' des Streited noch 
mehr dadurch entfiechen würde, da man fich- a bei der Er⸗ 
brterung dieſes Punktes auf dem Reichstage felbft nicht zu 
einem Schluß vereinigen konnte. Noch zahlreichere: Klagen 
aber erhoben. fich. von mehreren Seiten" gegen die auf 50,000 
Krieger feftgelete Zahl. des Reichsheeres, mehrere - Kreife 
verlangten Minderung ihres. allzuhohen.. Auſchlags, ‚und im 
ſchwaͤbiſchen Kreift vornehmlich gab es darüber. ſtarke Bes 
wegungen. Bereitwillig. erbotficy Zwar Eberhard ‚gegen Mer 
bestragung des Kreisoberſten: Amtes felbft mehr Truppen. 34 
ftellen. als. bisher. Aber feine: Earholifchen Mitſtaͤnde wollten 
hievon nichts hören, . Sie verlangten vielmehr, ‚Atan follte 
dieß. Amt von..ReichE wegen ‚den kreisausſchreibenden Fuͤr⸗ 
ften uͤbertragen und drangen zugleich auf eine Minderung 
des Kreiskontingents, und dieß wurde nun-’auh wirklich 
am ein ſtarkes Drittheil von 4600.auf 5000. Mann herab⸗ 
geſetzt. Aber ſelbſt dieß. mar den Ständen ‚als es nun ah 
die wirkliche Aufftellung gehen .follte, noch zu viel, und der 

son Eberhard mit großer Mühe zu Stande gebrachte Kreide 

sag ging fruchtlod vorüber. Eben ſolches gefchah mit einer 
gweiten Zuſammenkunft, wo über die Wahl der vier Stände, 
welche ber Kreis zu der wegen Verringerung der Reichs⸗ 
matrifel zu errichtenden Kommiſſion ſchicken follte, verhan⸗ 
delt warb und beide Glaubenspartheien ſich durchaus nicht 

vereinigen kounten. Gelbit da am Mhein und in den Nie⸗ 
derlanden ‚der Krieg fchon wieder ausgebrochen war,. und 

der Kaifer ein fcharfes Gebot erließ, wegen des Kriegs und 

der Andulnglichkeit der Krone Frantreih „die Kriegsver⸗ 

faffung. ded Kreifes zu ‚befchleunigen , felbft jetzt kam kein 

Befchluß, deßwegen zu Stande, Vergebens hielt. Eberhard 

mit: dem Markgrafen von Baden:Durlach uud dem Bifchoff 

von Konflanz eine Unterredung in Hohentwiel, vergebene 

ftellte er auf. dem SKireiötage vor, wie nbthig es fen, ſich 
die angelegte Zahl gefallen zu lafien, weil fonft das 
ganze Verfaſſungsweſen fich zum größten Schaden des Reichs 
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zerſtoßen Ehunte- Hartnaͤckig verlangten die: melften Stände 
eine weitere Berminderung von 400 Mann, und dbre der 
Wahl einer Deputation zur Verthellung bes Kontingents 
fam es zwifchen beiden Glaubenäpartheien zu einem’ ſolchen 
Streite, daß fid) ‚der ganze Kreistag aufldäte Tim Julius 
1672). Es erfolgte eine vbllige Zreunung ; die Katholtidiien 
gingen nach MWeberlingen, die Eoangelifchen aber verfams 
melten fich zu EBlingen, wo nun Eberhard die Kriegsver 
faffung des Kreifes aufs Neue betrieb, angemahnt durch 
faiferlicde Gebote „darau zu fehn, daß bie .Kreiämanufchafs 
zu Roß und Fuß am: fürberlichiten ausgerheilt und jeden 
Standes Kontingent unverzüglich ‘geworben werde.’ Aber :c4 
felbft mußte bald darauf feine eigenen Werbungen einſtellen 
weil ein franzbfiicher Abgeordneter nady Schwaben kam, 
um fir feines Königs Vortheil zu arbeiten, was ihm durch 
Geld, beſonders bei: den Farholifchen Ständen; wohl gelang; 
Diefer Vorfall vernichtete auch nene beim Wachſen der Ges 
fahr beginnende Vereinigungsverfucge, und Eberhard wurde 
zum Lohn, daß er in diefer Sache fo eifrig für den Kaifen 
arbeitete, well der von ihm mit dem franzbfifch gefiunten 
Kurfürften von Baiern heimlidy geichlöffene Bund befannk 
ward, vom Miener Hofe mit Vorwuͤrfen überhäuft und 
konnte nur durch vdflige Ergebung in’ defien Intereſſe, im 
dem er fi am 20. Mat 1674, zur Sicherfielung der bea 
nachbarten Laube gegen Frankreich, mit dem Kaiſer verband; 
deſſen Gnade wieder erlangen. 

Bet diefer: Lage der Dinge im ſchwaͤbiſchen Rröife- abes 
verlangte ver Kurfürft von der Pfalz, als ihm. die Kran 
zoſen in fein Land einfielen, nun vergebens Hälfe, veiz 
gebens befahl felbft: der Kalfer fie: ihm und der Stadt Etrdßs 
burg zu leiſten, auch: die Staͤdte Offenburg und Heilbronn 
su beſetzen; Eberhard konnte Seine, Bereinigung bewerkftels 
ligen, Feine Huͤlfstruppen zuſammenbringen, und: fein. aufe 
geborenes Landvolk wie feine Shdipner' reichten kaum zur 
nothduͤrftigen Beſchuͤtzung feined Landes hin. Selbft ata 
die Stände endlich Ludwigs argliftige und bbfe Plane ganz 
erkannten and einen Reichskrieg wider ihn befchloffen, felbk 
iegt noch brachte der Glaubenshaß ſchadliche ZSoͤgerungen 

⁊ 
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und unndthigen Streit hervor, hauptfächlich thaten die 
Evangelifchen ſchon Im Voraus Einſprache gegen eine Tas 
tholifche Generalitaͤt. Indeß aber brach der Krieg an Schwas 
bens Graͤnzen fchon los und auch Wirtemberg mußte feine 
Uebel empfinden. Denn nicht allein die franzöfifchen Bes 
faungen in Philippsburg bedrängten das Land; auch die 
durchziehenden Eaiferlichen Völker plünderten und verheerten 

mehrere Orte, fo daß Eberhard fchleunig feine Landesaus⸗ 

nah aufbot und feine geworbenen Truppen an die Gränzen ſchickte, 
auch aus Furcht vor den Drohungen ber fiegreichen Fran: 
zofen das fchwäbifche Kreisfontingent, zu deſſen Aufftellung 

die katholiſchen Kreisftande bei wachfender Gefahr fich end- 
lich mit den Esangelifchen vereinigt hatten, nicht zu Dem 
Heichöheere wollte ftoßen laflen, weil ja der Kaifer ſelbſt 
in dem neulich. aufgerichteten Büntniffe verfprochen .. habe; 
ihm Nichte, was dem Lande fchaden koͤnnte, zuzumuthen. 
Der Rüdzug des oͤſtreichiſchen Heeres und dad MWordringen 

der Franzoſen machte auch bie Farholifchen Stände: geneigt, 
ihm dießmal- beizuftimmen, und fo wurde. denn zu. Anfang 
Juni's befchloffen, das Doppelte Kontingent zwar aufzu⸗ 
ftellen, defien Unfchließung an die Faiferlichen Truppen aber 

anf den Vorgang anderer minder gefährberen Kreife und 
auf weniger gefahrvolte Umſtaͤude ausgeſetzt feyn zu laffen, 
auch die von dem kaiferlichen Bevollmächtigten angetragene 
Allianz abzulehnen. Diefen Beſchluß aber erlebte Eberhard 
nicht mehr; feit längerer Zeit Eränkelnd, hatte er, da fich 
am großen Zehen feines rechten Fußes ein gefährliches Ge 

ſchwuͤr zeigte, den Sauerbrunnen zu Teinach und von da 
Hirſchau befucht, um von hier aus. das Liebenzeller Bad zu 

gebrauchen. Doc vergebens, feine Kräfte ſchwanden immer 
mehr, er ließ fich daher in einem. Seffel nach Stuttgart 

‚ beingen und farb: hier am 5. Jumi Nachts am eilf Uhr in 

u ® den. Armen feiner Gemahlin. . Ä 
Es war eine. lange drangfaloolle Zeit, in welcher Eher: | 

hard regierte, .aber er war diefer Zeit nicht ganz gemahlen; 
denn bei großer Herzensguͤte fehlte auch ihm feines Groß: 
paters Geifteökraft. Doch feine redlihe Sorge für des 

deutfchen Meiches Wohl und die Klugheit feiner. Raͤthe ver: 

t 
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fchafften ihm ein Anfehen und einen Einfluß, die fein Vater 
nit gehabt hatte, und auch fremde Fuͤrſten ehrten ihn und 
fuchten feine Freundfchaft, die Könige von Frankreich und 
Spanien beſchickten ihn fleißig durch Gefandte und der Konig 
von Dänemark machte ihn zum Ritter des ElephantensOrs 
dens. Für das Land Mirtemberg war: eö nach fo vielen 
Leiden vielleicht auch recht gut,. Daß Friederichs Geiſt feinem 
Enkel fehlte. Don hochſtrebenderen Entwärfen frei, fuchte 
er nun defto mehr feined Fuͤrſtenthumes Wohl zu fbrderm, 
und wir haben gefehen, wie er hiefür gar Manches that. 
Den Leichtfinn früherer Jugend machte er durch diefe Sorge 
für fein fo tiefgefunfenes Land durch kluge Mäßigung nnd 
Sparfamfeit wieder gut, und troß des übeln Finanzzuftans 
des nach dem Kriege vermehrte doch auch er fein Land 
durch den Ankauf mehrerer beträchtlichen Orte. 

Mir feinen Nachbarn Frieden und ein gutes Einver⸗ 
ſtaͤndniß zu erhalten, war Eberhard eifrig bemüht, doch 
gab es manchmal auch Zwiefpalt mit ihnen. Am häufigften 
waren auch jet die Streitigkeiten mit der benachbarten 
Reichsſtadt Eß lingen. De die Einwohner zu. Mähringen 
in ihrem Gemeindewalde 130 Stämme Eichen fällten, bes 
ſchwerte ſich der Herzog darüber, daß dieß ohne Willen und 
Erlaubniß des wirtembergifchen Forſtmeiſters gefchehen, das 
durch alfo die wirtembergiſche Korfigerechtfame verletzt ſey 
und feßte den Mähringern eine Strafe von 100 Reichs⸗ 
thalern an. Die Neichsftadt beftritt fein Recht hiezu und 
ſo kam es zu weitläufigen Verhandlungen, der Herzog drehte 
der Stadt den Schirm aufzuländigen, wenn fie nicht nach⸗ 
gebe, und that dieß wirklich auch (8. März 16553), worauf 
Ehlingen die Vermittlung der Reichsſtaͤdte anſprach, durd) 
welche nun auch zu Megensburg am 5. Zuli 1655 ein 
Vergleih zu Stande fam, wonach die Mähringer fich vers 
pflichteten, die wirtembergifche Forſtordnung zu beobachten 
und wenn fie 50 oder mehr Bäume auf einmal fällen woll: 
im, es dem nächften fürftlichen Zorftbedienten anzuzeigen. 
Nun wurde aber noch weiter wegen Erneuerung des Schirms 
verhandelt und erft am 12. September 1657 kam es zum 
Abſchluß eines neuen Schirmsvertrags auf 15 Jahre. Einige 
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Seit: nachher. entſtand neuer Zwiſt, weil Eßlingen fein er: 
Idhtes Weggeld auch von. den Wirtembergern verlangte 
(1663) :und Herzog Eberhard begehrte, daß der 1666 mit 
feines Sılaubniß :bei Meil angelegte Wildzaun wieber abs 
geriffen. werde (1651), doch zuleßt verglihd man fich auch 
‚bienäber und am. 27. Mai 1674 wurbe. der Schirniöverein 
wieber auf ı5 Jahre erneut, Mit der fchwäbifchen Reichs⸗ 
sitterfchaft gab es Streit wegen bed Zolls, den diefe nicht 
zahlen wollte,. indem fie fi) auf ihre vom Kaiſer erlangte 
SZoltbefreiung berief; hierüber wurden zwei Verträge abge 
ſchloſſen (4. Juni 1665, 15. Jan. 1669), in welchen 
ber Herzog der Mitterfchaft für ihre erfauften und aus ih⸗ 
zen Befigungen herrührenden Gefälle, für Wein, Fruͤchte, 
Lebensmittel und Hausrath Zollfreiheit zuficherte *). 

Auch mit feinen. beiden Brüdern, den Derzogen Frie⸗ 
derich, einem geifivollen, .tapfern Fuͤrſten, der fich Im 
chreißigiährigen Kriege um Wirtemberg fehr verdient machte, 
and dem Herzog. Ulrich, der in mehreren Schlachten fich 

auszeichnete, verglich fich Eberhard nad dem Ende des 
Kriege. . Zuerſt am. 27. September 1649 mit Friederich, 
‚welchem er die Städte und Aemter Neuenſtadt und Moͤck⸗ 
muͤhl ſammt allen Rechten, Einkünften und Nußungen, und 
die Einkünfte des Amts Weinsberg abtrat, die. hohe Obrige 
keit jedoch fich vorbehielt. Hierauf am 7: April 1654 
vertrug er. fi auch mit. Uhrih, daß Ddiefer ‚in Betracht 
des vor Angen liegenden. Unvermdgens des Landes, übers 
großen Schiildenlaftd und auf. dem Hals habenden Unter⸗ 

balts einer fo großen Familie“ ſich auf die 5 nächften Jahre 
fat der verlangten. 15,000 mit 8000 Gulden Gehalt ber 

9 Weitere Vergleiche ſchloß der verzog mit Heſſen⸗Darmſtadt 
wegen ber gegenſeitigen Rechte zum Kirnbach (19. März 1655), 
mit Schent Bolmar von Winterfietten wegen der Fatholifchen 
Religionsühung zu Ebersberg (18. Juli 1657), mit dem Stift 
Ddenheim wegen gemeinfchaftlicher Rechte zu Großgartach (12. 
Sept. 1665), mit Fürftenberg wegen Forſt- und Jagdrechten 
und andern nachbarlichen Irrnugen (14. DB. 1669) und mit 

Köwenftein wegen gegenfeitiger Rechte in einigen Murrharbfchen 
.. Klofterorten (9. April 1678). 
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guögte, wozu er für die Jahre 1649 und 1660 8649 
Gulden, zum Ankauf eines Stbergefchires, von der Land⸗ 
fhaft 539000 Gulden usd zum Wohnfige die Stadt Neuen« 
bärg erhielt; ‚vom Fahre 1655 an bis 1659 follten ihm 
jährlich 1000: Gulden mehr gegeben werden, und von de 
an fein Jahrgehalt in 13,000 Gulden beſtehen. Hiemit 
war Ulrich auch zufrieden, nicht fo Sriedericy mir dem ihm 
Angetheilten, das feinen Forderungen und Erwartungen wicht 
entſprach. Ben dem nach 1495 Erworbenen, das ja auch 
unch Herzog Chriſtophs Unfichten ıheilbar fen, meinte ex, 
gehöre ihm niel mehr, um das ihn die Unreblichleit feluer 
Unterhändler gebracht habe, und darum fuchte er einen neueu 
Vertrag zu erlangen. Eberhard dagegen glaubte Friederich 
weit mehr eingeräumt..zu haben, als er ihm kompaktaten⸗ 
mäßig ſchuldig wäre, weit mehr als vergleihungsweife 
feinem Bruder Wirth, und wollte deßwegen um fo weniger 
vor neuen Abtretungen hören, vielmehr befchleunigte er, um 
folhen Forderungen feines Bruders ein Ende zu machen, 
die Abfaſſung feines Teſtaments, worin ausdruͤcklich vers 
ordnet wurde, „daß kein Glied oder Stuͤck, das gefehters 
maßen der Landfchaft inkorporirt wäre,. es fen wenig oben 
viel, Hein oder groß, den fürftlichen nachgebormen, nicht 
tegiesenden Herzogen zu ihrem Unterhalt nnd jährlichen De⸗ 
putat. befchieden und übergehen werden follte,” 

Diefed Teftament, welches Eberhard im Julius 1658 
während feines: Aufenthalts in Regensburg errichtete, wurde 

hoͤchſt wahrfcheinlich von Myler von Ehrenbach verfaßt; 
am 24. März 2664 aber, da nad des Prinzen Johann 
Briederih Tode die Erbfolge an Wilhelm Ludwig überging, 
eneut, am 29. April diefes Jahres vom Kaifer beftätigt 
und hierauf zu einem Grundgefege Wirtembergs erhoben. 
„Demnach, heißt es im Eingang deſſelben, „in gottfeliger; 
emfiger Betrachtung des zergänglichen fllchtigen Menſchen⸗ 
lebens wir mehrfältig den bekändigen Vorſatz gefaßt. fo 
bald es nur füglich gefchehen kdunte, dad uns von Gott 
anbefoplene fürftliche. Regiment Ibblich zu erheben und fürs 
täglich ‚anszubeffern, „damit zu Lob und Preis des Hoͤchſten, 
Chr und. Aufnehmen unferes fuͤrſtlichen Hauſes auch zu 
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Schirm, Troſt und Wohlergehen unſerer lichen, . getreuen 
Unterthanen biedurch allen eingefchlichenen Zerrättungen und 
übeln Beginnen geftenert und eine in geiſtlichem und welt 
lihem Stand fchön konkordirende Polizei auf Die werthe 
Pofteritar fortgepflangt und perperuirt werde: fo haben wir 
bedittenes. unfer chriftliched Vorhaben zu befchleunigen und 
wertftellig zu machen hiemit unfern freundlichen lieben 
Schnen, Tbchtern und Defcendenten zum väterlichen Unters 
richt, ingleihen unfern freundlichen lieben Brüdern, Schwes 

ſtern und Vettern zu hoffentlich angenehmer, unverweiger⸗ 
licher Nachfolge verfchiedene aus lauter landesvaͤterlicher 
Liebe, herzbräderlihem und getreu väterlihem Wohlmeinen 
bherfließende Ordnungen abfaflen und fürftelen wollen.’ — 
Hierauf folgen nun die einzelnen Punkte, zuerft, Daß der 
Herzog bis an fein Ende „in allein ſeligmachender evans 
gelifcher Religion Augeburgifcher Konfeſſion“ unbeweglich zu 
verharren gedenke und wie er fein Begräbniß ‚gebührend, 
doch ohne jonderlichen Pomp mit Reihung eined ergiebigen 
chriſtlichen Almoſens“ volführt, auch feine frommen Stifs 

tungen vollfiredt haben wolle. Hernach kommen Verord⸗ 
nungen über die Uutheilbarkeit des Landes das „fuͤraus 
als ein einigwohlbeftalltes Korpus in feinen voll 
fommenen Würden gänzlich und gar unzerbrochen bei einander 
fieben und wohl verpfleglich bleiben, und in keinerlei Ges 
ftalt, wie eö immer Namen haben koͤnnte, verändert und 
zertrennt werben ſollte.“ Zum Gefammterben und Regies 
rungsnachfolger darin aber fette Eberhard nach dem beim 
Haufe Wirtemberg hergebrachten Rechte der Erftgeburt feis 
nen älteften Sohn „vollkommentlich“ ein, wogegen er alle 
darauf haftende Laſten, Reichſs⸗ und SKreisanlagen, Depus 
tate und Schulden „nach Gebühr und ohne Verzögerung 
richtig praͤſtiren“ - follte. Zugleich beſtimmte er, daß auf 
den Fall des FEinderlofen Abſterbens Wilhelm Ludwigs der 
naͤchſt altefte feiner Söhne und fofort in defien Rechte eins 
trete. Der regierende Kürft follte diefe feine Brüder bis 
ind 20. Jahr ihres Alters „zur Perfektionirung alles fürft? 
lichen Wohlftandes auferziehen“, hierauf dem erften 8000, 

— den übrigen aber 6000 Gulden einem jeden jährliches Des 
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putat geben, und hiezu noch nach dem 25. Jahre zu Haus⸗ 
rath und Silbergefhirr 6000 Gulden uebft einer füglichen 
Behaufung und Brennholz, auch einem Jagdbezirke. ie, 
feine nachgebornen Brüder Dagegen follten „ihm ferner nichts 
zumuthen, noch fonft ihm befchwerlich ſeyn, fondern ihr 
Abſehen anf eine chriftidbliche Harmonie und freundbrüders 
lihe Einigkeit richten. Als die Zeit zum Antritt der 
Selbftregierung wurde das 18. Jahr beflimmt, und der 
Herzogin die Aufſicht über die unmuͤndigen Kinder übers 
geben, zu des kuͤnftigen Landesheren Mitvormindern aber 
ber Derzog Friederih und der geheime Rath gefekt und 
ihnen die ndthigen Verhaltungsregeln vorgefchtieben., Schoͤn 
find die Ermahnungen, die der gute Herzog in diefer Schrift 
feinem Sohne Wilhelm Ludwig giebt; er folle als ein Vater 
bed Darerlandes, was der böchfte aller irdiſchen Ehrentitel 

fey, alle untergebenen Lande und Leute mit reichem Troſt 
und ſtarker Hälfe verforgen, fchirmen und zu allem ers 
wuͤnſchten Wohlſtand befdrdern, nicht aber folche empfans 
gene große Ehre. und Gewalt zu eigenem fchädlichem Wolluſt, 
Pracht und andern Eitelfeiten mißbrauchen, fondern ala ein 

chriſtlicher und Löblicher Regent feine Untergebenen wohl 
regieren, als ein ſtets wachendes, hoch vernünftiges, weifes 
Haupt den allgemeinen Nußen dem eigenen Bortheil in 
allweg weit vorziehen, den Unterthanen Feine neue Laften 
mit ihrem Senfzen und Lamentiren aufbringen, den edeln 
rieden mit Recht und Güte pflanzen, Flehenden ein gnäs 
diged Ohr leihen, gerecht richten und allen Berathſchla⸗ 

gungen felbft beimohnen, auch Niemand an feinen Frei⸗ 
beiten und altem Herkommen beunruhigen. Auch erinnerte 
er ihn, an feine Pflichten wegen Erhaltung des lutheri⸗ 

(hen Glaubens, des geiftlihen Guts, der Hochſchule und 
anderer Bildungdanftalten, an feine Verbindlichleiten gegen 
dad Reich und die Stände, und noch befonderd an bie 
Deftellung einer guten fparfamen „Landesdkonomie“ und 
eined wohl eingerichteten Hofſtaats. Zu Vollſtreckern des 
Zeftaments wurden erlefen der König Sriederich von Dänes 
mark, der Landgraf Ludwig von Heflen und die Markgrafen 
von Brandenburg und Baden, und drei Abfchriften davon 
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verfertigt, eine für das Archiv, die andere fir die Lands 
£chaft, die dritte für die. Tübinger Hochfchule, 

Kurz vor feinem Tode (1. Juli 1674) machte Eher 
baed zu diefem Teſtamente noch ein Kodizill, worin er die 
zu den frommen Stiftungen und Almofen befiimmten. Sums 

men feftfeßte, noch einige andere Punkte des Teſtaments 
erkäuterte und jedem feiner nachgehornen Shhne 50,000 
Gulden vermachte, auch zur Verhuͤtung alles Streited ihnen 
ihre Wohnſitze anwies. Zugleich ‚vermachte..er dadurch. mehr 

reren feiner getreuen Raͤthe eine. halbjährige Beſoldung nebſt 
einem Zrauerfleide, und unterließ. ed auch Hier nicht, feinen 

Sohn Wilhelm Ludwig eindringlich au feine Herricherpflicheen 
zu erinnern, biedurch aufs Neue beurkundend, daß er, wenn 
es ihm auch nicht. immer gelang, doch. ſtets den feſten 
Willen hatte, feines Volkes Wohl zu foͤrdern! 

. Der fromme Sinn und die firenge Rechtgläubigkeit 
des Herzogs, welche aus ſeinem Teſtament hervorleuchten, 

zeigten ſich auch ſonſt in feinen Handlungen. Am 4. No⸗ 
vember 1655. ließ er das Gedaͤchtnißfeſt des Augsburger 
Glaubensfriedens feierlich begehen; die Landtage. erdffnete 
er gewöhnlich mit Sprechung eines: furzen Gebets und am 
9. December 1667 befahl er, alle geiftliche wie weltliche 
‚Beamten follte die Konkordienformel unterfchreiben, Selbft 

die Muſikanten bei der Hoflapelle. mußten nad, der. Kanzleis 

ordnung fo viel möglich. reinen evangeliſchen Glaubens ſeyn. 
Eberhard harte überhaupt ‚manche Tugenden eines Prinars 
mannes, mehr. al& ausgezeichnete. HerrfchersEigenfchaften ; 

er war ein guter Ehegatte, redlich und. wohlgeſinnt gegen 
ſeine Untergebenen. 

Nach dem Tode ſeiner erſten Gemahlin (1655) vers 
maͤhlte er ſich zum zweitenmale mit Maria Dorothea So⸗ 
phia, des Grafen Joachim Ernſt von Oetingen Tochter 
(1656), und aus beiden Ehen erhielt er 18 Soͤhne und 
7. Tochter, von denen bei des Waters Tode noch 14 am 

Reben waren *). | 

— *) Bon Anna Katharina hatte. Eberhard 8 Söhne und 6 

Töchter, nämlich: Johann Frieberich, geb. 9. Sept. 1637, geſt. 



Herzog Eberhard ift auch der Stifter des Kammers 
ſchreiberei⸗Guts, jetigen Hofkammer⸗Guts, indem er 
mehrere von feinen eigenen Einkünften erfaufte und dem 
Lande nicht einverleibte Ortfchaften in feinem Zeftament 
und Kodizill zu einem beftändigen Bamilien : Fideifommiß 
vereinte, von welchem nie Etwas veräußert werden follte*). 

in London an den Kindsblattern 2. Aug. 1659; Ludwig Fries 
derich, geb. 2. Nov. 1638, geft. 18. Jan. 1639; Chriſtian Eber⸗ 
hard, geb. 29. Nov. 1639, geft: 23. März 1640; Eberhard, 
geb. 12. Dec. 1640 , geft. 24. Febr. 16411 ; Sophia Louife, geb. 
18. Sehr. 1642, vermählt an den Markgrafen von Baireuth 
4671, geft. 3. Okt. 17025 Dorothea Amalia, geb. 15. Febr. 1643, 
get. 21. März 1650; Chriftine Friederike, geb. 28. Febr. 1644, 
vermählt an Albrecht Ernft, Fürft von Detingen 1665, gefl. 

30. Okt. 16745 Chriftine Charlotte, geb. 21. Okt. 1645, ver» 

mählt an Georg Chriſtian, Fürft von Oftfriesiand 1662, geſt. 

45. Mai 1699; Wilhelm Ludwig, geb. 7. Jan. 1647 (Eberhards 

Nachfolger); Anna Katharina, geb. 27. Nov. 1648, gefl. 40. 

Dei. 16915 Karl Marimilian, geb. 28. Jan., geſt. 2. Juni 

16505 Eberhardine Katharine, geb. 12. April 4651, vermählt 

nach ihrer Schwefter Tode an den Fürften von Detingen 1682, 
geft. 19. Aug. 1683 5 Friederich Karl, geb. 12. Sept. 1652, 
geft. 20. Der, 16985 Karl Marimilian, geb. 28. Sept. 1654, 
geft. 9. Fan. 1689. — Aus der zweiten Ehe 410 Söhne und 
eine Tochter: Georg Friederich, geb. 24. Sept. 1657, geſt. 1685 5 

ein todtgeborner Prinz 12. April 1659; Albrecht Chriſtiau, geb. 
15. Zuni 1660 , geſt. 20. Juni 16635 Ludwig, geb. 14. Auguft 
1661, gefl. 30. Nov. 1698 5 Joachim Ernft, geb. 28. Aug. 1662, 
geft. 16. Febr. 16635 Philipp Sigmund, geb. 6. Okt. 1663, 
geft. 23. Juli 1669 ; Karl Ferdinand, geb. 13. Okt. 1667, geft. 
33. Juni 16685 Johann Friederich, geb. 410. Juni 41669, gefl. 

45. DM. 1693 5 Sophie Charlotte, geb. 22. Febr. 1674, ver: 
mählt an Johann Georg, Herzog von Sachſen⸗Eiſenach 1688, 
geft. 11. Sept. 17175 Eberhard, geb. 1. Juli 1672, geft. 27. 
Nov. 1698; Immanuel Eberhard, geb. 11. Okt. 1674, gel. 1. 

Juli 1675. 
*) Noch genauere Beſtimmungen über dieſes Fideikommiß gab 

Herzog Karl Alexander in feinem Teftament (7. März 1737); 
er fügte auch die Stammkleinodien, Silber, Eoftbare Geſchirre, 
Gemälde, Münzen und andere Kunftwerte, Bibliotheten u. f. w. 



Zweite! Dauptftüd. 

Die Zeiten der Regierung Wilhelm Ludwigs 
und Eberhard Ludwigs bis zum Ende bed [pa= 

nifhen Erbfolge:Krieges 1674 — 1714. 

Wilhelm Ludwig war der fünfte unter den Soͤhnen 
Herzogs Eberhard IIL., fein Vater harte ihm 1653 eine 
Domperrnftelle am Stift zu Straßburg verfchafft, als 165g 
der unvermuthete Tod feines noch einzigen Älteren Bruders 
ihm die Ausfihe auf den Thron ‚eröffnete. Kurz ehe er 
zur Regierung fam, den 6. November 1675, vermählte er 
fih mit Magdalena Sibylla, der Tochter des Land: 
grafen Ludwig von Heffen-Darmfladt, einer Mugen, from: 
men und mildehätigen Fuͤrſtin; am 18. Juli 1674 beitä= 
tigte er die Landeöfreiheiten und nahm gleich darauf die 

Huldigung ein. Damals entbrannte der Kampf zwifchen 
Deftreih und Franfreih immer heftiger und fo fehr auch 
der Herzog ſich bemühte, eine firenge Neutralität zu beob⸗ 
achten, fo hatten doch die wirtembergifchen Lande aud) 

dazu und übergab den Nießbrauch deffelben dem jedesmaligen 
Negenten des Landes, doc fo, daß das Gut ſelbſt Geſammt⸗ 
eigenthum der Familie bleibe und von diefer nicht veräußert 
werden bürfe. Die Verhältniffe feiner Bewohner in Rüdiicht 
auf Zoll und Abzug wurden durch das Nefcript vom 22. März 
1685 beftimmt. Es gehörten dazu die Orte Brenz, Weiltingen 
mit Veitsweiler und Antheil an Frankenhofen und Geuſelbach, 
Freudenthal, Gochsheim, Gomaringen und Hinterweiler, Hp: 
henfarpfen mit Haufen 0b Verena, Riethheim und Rußberg, 
Riebenftein mit Ottmarsheim und Kaltenweftheim,, Köngen und 
Wendlingen, Marfchalfenzimmern, Neidlingen mit Ochfenwang, 
Rande und Hinterburg, Stammheim mit Sapenhaufen, Stetten 
im Remsthal mit Schanbach, Welzheim, Winnenthal mit Obers 
und Niederhofen, Ochfenburg, Michelbach, Saberfeld und Leon: 
bronn, Geifingen mit halb Beihingen, Mühthaufen an der 
Enz, Dggenhaufen Lotenberg und Eſchenbach. 
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Mandyes zu leiden. Die franzoͤſiſchen Beſatzungen zu Phis 
lippsburg und Breiſach brandfchagten und pluͤnderten bie 

Graͤnzorte und der Herzog Georg von Mömpelgard:Wirs 
temberg wurde von den Franzoſen vertrieben , welche feine 
Lande nun mir fchonungslofer Wuth behandelten. Diefes 
Ungemach aber fo wenig als das lodende Beiſpiel mehrerer 
Meichöftände, welche durch thätigen Antheil an den dſtrei⸗ 
hifchsfranzdfifchen Handeln ihre Macht und ihr Anfeben 
vermehrten, Eonnten den Herzog von feiner Neutralität abs 
bringen, zu welcher manche gewidhtigen Gründe riethen. Der 
Zuftand des Landes und die Lage der Finanzen, die Ges 
finnung der Landftände, melde man als wenig geneigt 
kanute, foldye Unternehmungen zu billigen, und vornämlidy 
den Unterhalt einer fo großen fürftlichen Familie, die allein 
20 Prinzen zählte — das Alles beftimmte den Herzog, 
lieber ſolches Ungemach zu erdulden und Eühneren Entwuͤr⸗ 
fen, zu denen er ohmedieß nicht geneigt war, zu entfagen, 
als durch ernftlichere Einmifhung in jenen Kampf fih und 
feinem Lande noch größeres Unheil zu bereiten. 

Sein vornehmftes Streben ging defwegen dahin, feine 
Neutralität ohne Verlegung feiner reihsftändischen Pflichten 
zu erhalten und fein Land im wilden Sturme des Kriegs 
fo viel als möglich vor Unglüd zu bewahren. Dabei harte 
er freilich mancherlei Unannehmlichkeiten zu erdulden und 
brauchte viele Mühe, um ſich durchzulämpfen. Auch er erfuhr 
mehr als einmal den bdfen Willen feiner katholiſchen Mitkreiss 

ſtaͤnde, die Eiferfucht anderer Fürften und den Haß des Wiener 
Hofes. Noch fein Vater hatte, wie fchon erzähle worden, 
die Vereinigäng des Kreiskontingentes mir dem bftreichifchen 
Heere bintertrieben und Wilhelm Ludwig, betradhtend die 
vertoppelte Gefahr, da auch der. Kurfürft von Baiern fich 
für Frankreich räftete, fo mancher Stände ſchlechten Willen 

und die noch fchlechtere Kriegsverfaffung des Reichs, da 
man nicht einmal über die Errichtung einer Kriegskaſſe 
einig werden fonnte, beharrte bei diefem Entſchluß (Sep: 
tember 1674), obwohl der Kurfürft von der Pfalz wieder: 
holt Hilfe begehrte, und der Kaifer mehrere fcharfen Ber 
fehle deßwegen erließ. Dafür jedoch mußte ber fchwäbifche 
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nun durch ſchwere Winterquartiere buͤßen, wegen deren Vers 
theilung man. nicht einmal vorher mit den Kreisftänden 
Ruͤckſprache nahm. Wilhelm Ludwig aber, ber hierüber, wie . 
über den früher durch Truppenmärfche erlittenen Schaden 
Hagte (25. Febr. 1675), wurde vom Reichs⸗Feldmarſchall, 
Markgrafen Friederich von Baden, noc dazu ſchwer bes 
fehuldigt, „daß er nicht nur felbft Feine Quartiere anneh⸗ 
nen wolle, fondern anch andere Stände irre mache.” Dieſer 
Streit, den der Herzog, Genugthuung fordernd, vor den 
Reichstag brachte, ‚vereitelte auch die Verfuche zur Abftedung 

der über die Einquarrierung vorgebracdhten vielfältigen Klagen 
dor Kreisſtaͤnde. Doch wußte Wilhelm Ludwig durdy: die 
ebrenvolle und freundfhaftlihe Behandlung des luͤneburgi⸗ 
fhen Feldherrn an feinem Hofe, feinem Lande, freilich’ zum 
Mißvergnügen feiner Mitſtaͤnde, Milderang der ſchweren 
Quartierslaft, zu verfchaffen, und der Markgraf von Baden 
fand endlich doch ſelbſt rarhfam, feine Beſchuldigungen yas 
rüdzunehmen. Dagegen Fam der Kalfer nun mit. neuen 
Forderungen, der Kreis follte feine Kriegssöller zum bfls 
zeichifchen Heere ftoßen laffen und ein noch größeres Kon⸗ 
tingent ſtellen. Das erſtere ſagte man ihm auch zu, unter 
der Bedingung, daß die Truppen, um den Kreis nicht zu 
fehr bloßzuftelen, nicht über den Rhein gefährt wuͤrden. 
Aber als bei Heilbronn die Mufterung des Kontingents vors 
genommen werden follte, fo waren nur wenige Schaaren 

da, und vergebens wurde Wilhelm Ludwig aufgefordert, die 
Saͤumenden zu ftrafen; es ging nicht, er mußte bei Zus 
renne's Vordringen feine Gränzen felbft befegen und ſchickte 
auch nah Heilbronn einige Truppen, 'wie der Kaifer vers 
langt. hatte, als die Franzofen Gartach und: Frankenbach 

verheerten (Auguft 1675). Uber bei dem fchledhten Zu: 
ftande des bei Bruchfal ftehenden Reichsheeres, dem es 
an Sold, an Mundvorrath und Kriegsbedarf fehlte, Härte 
Wirtemberg doch wahrfcheinlih manche Drangfal erlitten, 

wäre nicht der treffliche Montecuculi an der Spiße der bfls 
reichifchen Truppen geftanden und durch Turenne's Tod bei 
Saßbach (27. Zulius 1675) das franzdfifche Heer zum 
Ruͤckzug über den Rhein bewogen worden. 

„1 



— 65 — 

So entfernte fich die @efahr wieder und jetzt endlich 
vereinte ſich das auch durch fchledhte Winterquartiere ges 
ſchwaͤchte ſchwaͤbiſche Kreiskontingent mit dem kaiſerlichen 
Heere. Hiebei erklaͤrte der Herzog von Wirtemberg: „daß 
wie ſchwer es ihm und feinen von Durchmaͤrſchen und Still⸗ 
lagem verderbten Landen auch: falle,‘ er doch aus allen 
Kräften To lang als moͤglich dem allgemeinen Nutzen beis 
zuftehen :.entfchloflen. fey , Dagegen aber um Fänftige Wers 
fhonung «mit. Durchmärfchen und: Quartieren "bitte. . Allein 
fatt deffen kamen zu Ende des Jahres 1695 neue Winters 
quartiere, wobei mehrere :Nreisftände Aber den Herzog. Hays 
ten; daß fein. Larid zu wenig belegt werde, indeß die dft⸗ 
reihifchen Kommiſſaͤre durch abſichtliche Verzoͤgerung ded 
Marſches der Truppen durch daſſelbe es uͤber die Gebuͤhr 
beſchwerten. Doch nahm der Kaiſet ſich feiner an, und 
geſtattete dem Kurfuͤrſten von Baiern die nachgeſuchte Er⸗ 
laubniß um. Befreiung feiner ſchwaͤbiſchen Lande von. Eins 
quartierung nicht... Dägegen bewied der Herzog ſich auch 
mit. Ueberfendung von Lebensmitteln umd wir: der Darreis 

hung: von. Gefchüg und: anderem Kriegsbedarf ſehr eifrig, 
fo daß ſelbſt die: kaiſerlichen Kommifjäre ihm: das gebiähs 
rende Lob nicht verweigern Fonnten, und daß auch der 
Kaifer bei der im November 1696 endlich erfolgten B& 
lehnung *) ihm dad Zeugniß gab, „er habe bei den jetzigen 
Laͤufen für :.die gemeine Wohlfahrt des Reiches einen ſon⸗ 
derbaren und vorzuͤglichen Eifer berviefen‘‘ und bei den neuen 
Winserguartieren ihm zu ſchonen verſprach. Dieß Veriprechen 
aber vereitelte zum ‚Theil .der Neid. und die Zeindfchaft der 
Mirftände des Herzogs und innerhalb..4 Fahren belief füch 
der Schaben, weichen Wirtemberg dutch den Kiteg clitten 
auf 1,125,519. Gulden. 

Bei ſolcen engen Eomare der gene: de6 Bei 

m | — 

*) Wilhelm Ludwig ‚hatte deiwegen, da er der bedenklichen Um: 
ftände wegen fein Land nicht verlaffen wollte, zweimal um einen 

Indult angehalten (4675—4676), und als ber zweite endete, 
nochmals bie Belehnung betrieben und and erlangt (9. Nov. 
4676). 
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ftandes der Landftande nicht entbehren, er rief fie im Fe⸗ 
bruar 1675 das erftemal zufammen ; ba aber der Landtag 
etlichemal unterbrochen wurde, fo kam der Abichied erft am 
32. December 1675 zu Stande, Die Landſchaft übernahm 
bis zum 1. Julius 1676 die Verpflegung der geworbenen 
5 Kompagnien und den vierten Theil an den bis dahin 

vortommenden Reifekoften und Verehrungen, bewilligte dem 
Herzog auch zu Aufrechthaltung der Landesregierung und 
des fürftlichen Staated ein Gefchent von 25,000 Gulden. 
Dagegen erlaubte der Merzog ihr, 69,030 Gulden aufzu⸗ 
nehmen und verfprach, nach dem Frieden und fobald der 
Zuftand des Kirchengutes ed erlauben würde, bei den Kids 
ſtern wieder wirkliche Praͤlaten anzuftellen und weder die 
Landflände, noch Gemeinden oder Privatleute gegen die 
Landesverträge, das Herkommen und die Lagerbücher zu 
befchweren. . Ferner verhieß er die Abftellung der vorges 
brachten Beſchwerden, über die fchlechte Verwaltung des 
Kirchenguts, über die Verachtung der Polizei und der Sittens 
gefetze, über die Untreue einiger füärftlichen Raͤthe u. f. w. 
Im Auguft 1676 wurde ein neuer Landtag erdffnet, der 
am 18. September endigte, und wobei die Landftände die 
Verpflegung der von 4’auf 5 Kompagnien zurüdgebrachten 
Truppen und den zehnten Theil an den Neifekoften und 
Verehrungen bis zum 1. Sulius 1677 übernahmen, dem 
Herzoge ein abermaliges ‚‚Donativ’ von 24,000 Gulden 
bewilligten und den großen Ausſchuß zu weiteren Bewillis 
gungen fürs naͤchſte Jahr bevollmächtigten. Dagegen follten 
neben der „‚ordinären Ablofungshälfe” , auch bie „Extra: 
ordinärimittel‘’ fortdauern. 

Damald wurde zu Nymwegen über den Frieden eifrig 
verhandelt; auch Wilhelm Ludwig war hiebei thätig, er 
wandte fi an mehrere Fuͤrſten und ermahnte fie, die reichds 
fürftlichen Rechte wohl zu wahren (Zuli 1676), auch verlangte 
er, von Schweden und von dem Herzoge Sylvius Nimrod 
von Wirtemberg:Deld hiezu aufgefordert, an den Friedends 
verbandlungen felbft Theil nehmen zu dirfen, allein ver: 
gebens, denn der Reichstag befchloß , man follte die Be⸗ 
forgung der Reichdangelegenheiten dem Kaiſer allein übergeben 
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dieſer werde wie bisher der Reichsverſammlung die udthi⸗ 
gen Nachrichten hieruͤber mittheilen. Wilhelm Ludwig 
aber erlebte den Ausgang der Nymweger Friedensverhand⸗ 
lungen nicht mehr, er ſtarb am Schlage zu Hirſchau den 
33. Juni 1677 mit Hinterlaſſung eines noch nicht eins 
jährigen Sohnes, Eberhard Ludwig *). 

Da erhob fih, während die franzdfifche Beſatzung in 
Freiburg das Land brandſchatzte, ein heftiger Streit über 
die Bormundfchaft, über melde der verftorbene Herzog in 
feinem Zeftamente (16. Zuli 1674) Nichts beftimmt harte. 
Seinem Bruder Friederih Karl nämlih fehlten zur 
Volljäprigkeit noch etliche Wochen, und daher ſprach nun 
fein Oheim, Herzog Sriederib von MWirtembergr 

Neuftade die Vormundfchaft an, aber auch die Herzogin 
Wittwe verlangte Antheil daran. Die ftreitenden Parteien 
wandten fih nah Wien, weil weder Räthe noch Lands 
fände *) in diefer Sache Etwas entfcheiden wollten. Hier 
aber {hob man, wohl abfichtlih, die Entfcheibung hinaus, 
indeß foßlte nach des Kaiſers Befehl (6. Auguft 1677) 
der Geheimerath ganz allein die Landesregierung führen ; 
erft als diefer felbft, ald auch die Landitände auf Befchlenr 
nigung drangen, wurde für Sriederich Karl, der feine Sache 
zu Wiens perfdnlicy betrieb und indefien volljährig geworden 
war, emticieden (24. Nov. 1677). Diefer verglich fich 
nun auch mit der Herzogin: Wittwe dahin, daß fie ‚um 
mehreren Reſpekts willen‘ den Namen einer Mit-Obervor: 

*) Seine Gemahlin ftarb am 9. Auguft 17425 bei den franzöfffchen 
Einfällen 1688 und 1707 nüste fle dem Lande viel. Wilhelm 

Ludwigs Kinder find: Eleonora Dorothea, geb. 14. Aug: 4674, 
geft. 26. Mai 1683; Eberhardine Konife, geb. 14. Okt. 1675, 

geſt. 25. März 1707; Eberhard Ludwig, geb. 18. Sept. 16765 
Magdalene Wilhelmine, geb. nad) ihres Vaters Tod, 6. Nov. 
4677, vermählt mit Karl Wilhelm, Markgrafen von Baden» 
Durlach 27. Juni 1697, geft. 29. Okt. 1742. 

*0) Die Landftände hatten ſich ein Gutachten darüber ftellen laſſen, 
worin es hieß, Friederich Karl hätte das meifte Recht, denn 
die wenigen Wochen, die ihm zur Volljährigkeit noch fehlten, 
kämen hier nicht in Betracht. 

Geſch. Wirtemb. II, Bbs. 2. Abth. 5 
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muͤnderin fuͤhren, an der Erziehung der fuͤrſtlichen Kinder 
und an der Aufſicht uͤber ihre Diener und Hofhaltung Theil 
nehmen und auch von wichtigeren Regierungsangelegenheiten 
benachrichtigt werden ſollte (19. Febr. 1678). Das Bes 
gehren des Geheimenraths aber, daß, wie Friederich Karl 
feinen Bormundseid vor dem Neichshofrath" abgelegt habe, 
fo auch er nun von diefem verpflichtet werden follte, wurde 

zu Wien abgefchlagen. Er mußte dem Herzoge felbfi den 
Eid ablegen und dieſer beftätigte nun auch am 10. Des 
cember 1677 die Landesfreiheiten und nahm hierauf die 
Huldigung ein. 

Er traf das Land in ſchlimmem Zuftande, denn, wie 
das übrige Schwaben, fo wurde auch Wirtemberg damals 
von Durchzügen zügellofer Kriegsfchaaren, wie von Quars 
tieren ſchwer bedrüdt, in einem Winter Eofteren legtere das 
Land 873,805 Gulden. Zwar wurde am 8. Dec. 1697 
eine ausführliche „Quartierordonnanz“ befannt gemacht, nach 
welcher die Soldaten nur Dach und Zach unentgeldlich ers 
balten, die Koſt für fie aber bezahlt werden follte; Auch 
ſuchte man die Quartiere auf die am wenigften druͤckende 
Art zu vertheilen, allein die Meerführer kehrten ſich daran 
fo wenig ald an das Gebot, die zur Einquartierung bes 
ſtimmte Truppenzahl nicht zu vermehren, fie änderten, wie 
fie wollten, die Quartiere, fie geftatteten ihren Leuten vers 

beerend im Lande umher zu fireifen, und da diefe nicht 
überall fo muthvollen Widerftand bei den Bewohnern fans 
den, ald im Baieröbronner Thale, wo fie mit dem Verluſt 
ihres Anführers übel zuräd'gefchlagen wurden (Auguft 1678), 
fo geſchah dadurch viel Schaden. Solchem Ungemach aber 
fonute der Kaifer nicht abbelfen und zum Theil wollte er 
auch die wiederholten Bitten der Kreisftände um Erleich: 

terung ihrer fo druͤckenden Laften nicht gewähren. Vergebens 
hielt man Kreistage deßmegen, die alte Eiferfucht der Stände 
war noch nicht eingefchlummert; während ded Streites um 

die Vormundfchaft gefchahen neue Verſuche, das Kreise 

direktorium dem Haufe Wirtemberg zu entreißen, und der 
badifche Abgeordnete betrug fi auf dem Kreistage zu Ulm 
gegen dieß Haus mit einer felbft die übrigen Stände em: 



porenden Anmaßung. uch wandte man fidh vergebens an 
die Reicheverfammlung, hier war die alte Lahmheit, die alten 
Zwifte über ‚Kleinigkeiten, und nichts Wichtiges wurde ents 
ſchieden. In ſolcher Bedrängniß, da auch der Kaifer noch 
über alle andern Beläftigungen des SKreifes einen Geldbei⸗ 
trag von 235 NRömermonaten forderte, und da man nur 
180 oder gar 150 ihm bewilligen wollte, um wenigftens 
300 zu erlangen, die einquartierten Truppen zu deren Eins 
treibung gebrauchte, da von Freiburg und Kehl aus Die 
Franzoſen brandfchagten und ein Bund mis benachbarten 
Kreifen ale unftatehaft erfchien, fuchten die Stände durch 
Vermittlung der Schweizer eine fidhere Neutralität zu ers 
halten. Allein dieß gelang ihnen nicht, vielmehr erfchlenen 
mit dem neuen Jahre mehrere Zaiferlichen Anforderungen 
zur Unterſtuͤtzung bei der Wiedererdffuung des Feldzugs und 
bei Freiburgs Belagerung. Un Zriederich Karl wandte ſich 
der Kaiſer befondere um eine Anzahl groben Geſchuͤtzes und 
den dazu ndthigen Schießbedarf, auch um Geftattung und 
Unterflägung der MWerbungen in feinem Lande, ‚im feften 
Vertranen, daß der Herzog zu Befdrderung des allgemeinen 
Dienfted feinem vielfältig bezeugten Idblichen Eifer nach 

- nie weniger als ſein verftorbener Bruder ihm beiftehen 
würde.“ Kurz darauf forderte auch der kaiſerliche Heer⸗ 

führer, der Herzog von Lothringen, eine Anzahl Leute zur 
Arbeit bei den Belagerungswerfen vor Freiburg, und fpäter, 
ald die Franzoſen fih anſchickten, Straßburg zu belagern, 
ſollte Friederich Karl auch hier mit Rath und Truppen 
helfen; und doch brauchte er fein Kriegsvolk im Lande felbft 
und zur Beſchuͤtzung der Gränzen fo noͤthig; auch fehlte 
es ihm fehr an Geld zu den Kriegsbebärfniffen. Erft noch 
u Ende des Jahrs 1677 hatte der ftändifche Ausfchuß auf 
fein Anfuchen ihm eine neue Geldhuͤlfe zum Unterhalt der 
wenigen geworbenen Kompagnien, die er hielt, bewilligen 

wmuͤſſen, und dieß nur unter der Bedingung gethan, daß 
das Kicchengut, troß der beharrlichen Weigerung feiner Vor⸗ 
ſteher, hiezu 50,000 Gulden herſchieße und die „Extras 
Mdingrimittel” fortdauerten (15. Dec, 1677). Daher, um 
doch dem Kaifer feinen guten Willen zu veigen, geftattete 
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er, mit einiger Einfchränkung, die Werbungen, der übrigen 
Sorderungen wegen aber entichuldigte er fich mit feinem 
Unvermdgen. Dafür aber und ungeachtet alles deflen, was 
er ſchon an QDuartieren und Lieferungen fir den Kaifer ge: 
leiftet hatte, wurden dem Herzog neue Quartiere zugemus 

thet, und ehe er fich noch deßmegen erflärt hatte, ruͤckten 
die Truppen fchon im Lande ein und vertheilten fich nach 
Belieben. Zugleich forderte der Kaifer vom Kreife einen 
neuen Gelöbeitrag, der für MWirtemberg allein 225,000 
Gulden betragen hätte, und als Friederich Karl fich deffen 
beharrlich weigerte und nur zu 150,000 Gulden fich ver⸗ 

ſtehen wollte, erfolgten Drohungen und neue Beleidigungen 
und. Bedrüdungen. So ging ed, bis endlich der Kaifer 
im Sebruar und März 1678 von fo vielen Seiten dazu 
aufgefordert und durch eigene Noth gedrungen, in Nym⸗ 
wegen mit den Franzofen Frieden fchloß. Und auch jet 
befam Schwaben noh nicht fogleih Ruhe. Man Fonnte 
fih über den Abzug der einquartierten Truppen nicht vers 
einigen, und dad Gutachten des Reichstages wurde über 
den alten Fleinlichen Streitigkeiten gar fehr verzögert. In⸗ 
deß wurde die lange Bedrädung immer ſchwerer, befonders 
da die Kriegsfchaaren, ohne beftimmte Befehle zum Auf: 
bruch, Hin: und herzogen. Sriederich Karl gab fi alle 
Mühe, diefem Unfug ein Ende zu machen, um fo mehr 
da auch Mömpelgards MWiederherausgabe vom Abzug der 
Truppen: abhing. Auch befegte er die Päffe und Gränz: 
orte feined Landes, um die ftreifenden Schaaren abzuhalten. 
Ehe aber der Abzug wirklich erfolgte, machte der Kaiſer 
noch ſolche Forderungen an den Kreis, daß deſſen Stände 
mit gerechtem Unmillen erfüllt wurden. Er verlangte eine - 
Geldverwiligung für fein Heer, und für das zu Schwahbens _ 
fhwerem Schaden an Frankreich abdgetretene Freiburg be⸗ 

gehrte er gar zwei ſchwaͤbiſche Neichöftädte. Aber freitich 
erlangte er weder das Eine, noch dad Andere, und Frie⸗ 
derich Karl befonderd machte flarfe Vorftellungen dagegen, 
„nach fo vielen Kriegsbefchwerden und einem Verluſte von 
erlih und zo Millionen Fünne man dem fchwäbifchen Kreife 
nicht zummthen, daß er neue Laften auf fich lade und durch 

* 



Hingebung einiger feiner Stände die Fehler der Talferkichen 
Kaͤthe und Heerführer buͤße.“ 

Noch vor dem Abſchluß des Friedens hatte Ariederich 
Karl die Landftände zufammenberufen (Juli 1678), aber 
der Kriegdunruhen wegen konnte erſt im Mal 1679 der 
Landtag erdffnet werden. Hier nun befchloß die Landfchaft, 
zu Erfparung weiterer Koſten, die beiden Uusfchäffe zu bes 
vollmäcdhtigen, wenn fie ed für ndthig fänden, noch weitere 
4 Prälaten und 12 Gtädtes Abgeordnete zu berufen und 
nebft diefen mit volllommener Gewalt alles Das zu befors 
gen, was die „‚obfchwebenden Kriegsläufe‘ ndthig machen 
würden. Dabei ftellten fie dieſen Bevollmächtigten, wie früher 
im Jahre 1669, bejondere Vorfchriften aus, wie fie fi 
vornämlich bei Geldverwilligungen und wegen Grledigung 
der Landesbefchwerden zu verhalten hätten. Nach wieder: 
holten Unterbrechungen Fam man endlih am ı9. Mai mit 
den Verhandlungen zu Ende und es wurde verabfchieder, 
daß die 2 beibehaltenen Kompagnien noch eine Zeit lang 
unterhalten, zu den Koften des Durchzugs der lothringen: 

ſchen Truppen 9000 Gulden von der Landfchaft beigetragen 
und dem Herzog ein Donativ von 54,000 Gulden gegeben 
werden follte *). Am 18. Mai ı68ı wurde befchloffen, „zu 
Erlangung eined Nothpfennings‘ eine Nebenumlage von 
50,000 Gulden einzuziehen, diefe aber einzig und allein zu 
Schuß und Schirm des Vaterlandes zu verwenden, gut zu 
verwahren und ohne Geheiß des großen Ausfchufles nicht 

— — 

*) Weiter wurde beſtimmt: Das Kirchengut zahlt hiezu 167%0 
50,000 fl., 16”%s0 55,000 fl., die erhöhte Acciſe wird nach 
einem halben Jahre herabgeſetzt, Laudſtände, Gemeinden und 

Privatleute dürfen in Privatangelegenheiten, welche nicht bag 
fürftlihe Haus, Staats- und Negierungsfachen betreffen, fich 
bei der Juriftenfafultät in Tübingen Raths erholen, dad. Re: 
quiſitions- und Neluitionggeld der Wirthe ift ganz aufgehoben, 
eben fo der Zoll von zu Markte geführtem Brennholz und das 
für dag Wolfsjagen eingezogene Kopfgeld u. f. w.; die rück— 
fländigen Beſchwerden follen erörtert, der Reft der Nebenum: 
lage, wenn beffere Zeiten wiederfehren, zur Schuldenzahlung 
verwendet werden. \ 

\ 



anzugreifen. Der Herzog verſprach hiezu nach Kräften beis 

zutragen und das Kirchengut fteuerte Booo Gulden bei. 
Der fürftlihen Kammer wurde eine neue Beihuͤlfe von 
20,000 Gulden bewilligt und hiefür gründliche Abftellung 

der Befchwerden und Belegung der ledigen Prälaturen in 
Lorch und KHerbrechtingen zugeſagt. Noch im nämlichen 
Sabre aber, ald nene Kriegsräftungen gegen Frankreich nd* 
thig wurden, verfammelten fich die beiden Ausſchuͤſſe wieder 
und bewiligten die ndthigen Werbungs:, Montirungss und 
Verpflegungsloften, beihloßen auch eine außerordentliche 
Meihss und Kreiöfteuer auf alle Unterthanen, auch die 

Klofterhinterfaffen, umzulegen., Eine neue Zufammentunft 
des großen Ausfchufles fand im Mai 1685 flatt, auf ihr 
wurde der Kammer eine jährliche Unterftäßung von 20,000 
Gulden auf 3 Sahre bewilligt und neben der ordinären 
Abldfungshilfe, der Xccife und dem Beitrag des Kammers 
gutd wiederum eine außerordentliche Umlage befchloffen. Als 
hierauf die Zeit des für die Kammer bewilligten Geldbeis 
trage verfloffen war, wandte der Herzog fich von Neuem 
an die Landftände, welche ihm wieder auf 3 Jahre 24,000 

Gulden jährlich verwilligten, auch die Werbungskoften für 
200 Mann übernahmen. Der Herzog dagegen verfprady 

wie gewöhnlich Abftelung der Landesbefchwerden und es 
wurde befchloffen, zur Vermittlung des Streites über den 
vom Kirchengut zu den gemeinfamen Laften zu leiftenden 
Beitrags eine eigene Kommiffion niederzufegen (23. März 
ı686). 

Diefe beftändig fich wiederholenden Anforderungen an 
die Landftände aber waren vornämlich die Folge der Zeits 
umftände, da bie unbegränzte Ländergier Königs Ludwig 
von Frankreich dem deutſchen Neiche nie den Genuß eines 
dauernden Friedens erlaubte. Wohl bekannt mit dem elenden 
Zuftande diefes Reiches und nicht achtend die Heiligkeit ge: 
fchloffener Verträge, trat der franzdfifche König mitten im 
Frieden mit einer, allem Voͤlker⸗- und Staatsrechte Hohn 
fprechenden Forderung auf. Er behauptete nämlich, der 
Befis des Elſaßes, Burgunds und der 3 lotbringenfchen 
Bisthuͤmer gebe ihm Unfprüche an die deutfhen Herrfchaften 
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und Reichsſtaͤdte im Elſaß und an andere, ihm zunaͤchſt 
gelegenen Gebiete, und ohne vorher die Nichtigkeit diefer 
Anmaßungen zu erweifen, ohne die beeinträchrigten Stände 
beßwegen zu hören, fchritt er fogleich zu deffen Ausführung, 
feste in Befancon, Met und Breifach fogenannte „Ren⸗ 
nionsfammern’ nieder und ließ die angefprochenen Güter 
in Befig nehmen. Auch Wirtemberg follte dadurch feine 
elfaßifhen Herrfchaften mit der Graffchaft Mömpelgarb 
verlieren , obwohl deren VBefig ihm erft im legten Friedens⸗ 
fhluffe wieder zugefagt worden war. Wenigſtens follte 
Sriederih Karl dem Könige huldigen und fo oft diefer es 
verlangte, franzdfifche Beſatzung im Mömpelgarder Schloffe 
einnehmen. Seine und anderer Stände Klagen bewirkten 
nun zwar eine nachdrädliche Vorftellung ber Reichsverſamm⸗ 
lung bei dem Khdnige, aber diefer antwortete troßig, „er 
thue nichts, als wozu ihm ber leise Friedensvertrag ein 
Recht gebe, und verlange deßwegen, daß man den gegen 
ihn Hagenden Ständen Stillfchweigen auferlege, damit das 
Band der Freundfchaft nicht zertrennt würde; hielte fi 
einer derſelben für beeinträchtigt, fo erbiete er fich zu einer 
Revifion defien, was feine Kommifjäre ausgefprochen hätten.” 
Davon wich er auch nicht, troß wiederholter Vorftelungen 
des Kaifers und des Reichs, vielmehr zeigte er immer uns 
verhoiener feine AUbficht, den Rhein zur Granze feines Reichs 
zu marhen. Died Benehmen aber erwedte endli doch 
auch die Reichöverfammlung zu rafcherer Thätigkelt, wider 
Erwarten fchnell wurde eine neue, beflere Kriegsverfaſſung 
eingeführt, durch welche das einfache Reichsheer auf 40,000 

Mann feftgefegt, und dabei feine Erhbhung aufs Doppelte 
und Dreifache für Nothfälle befchloffen wurde *). 

Diefer Eräftige Beſchluß verfehlte auch feine Wirkung 
nicht, denn nun ſchlug der König von Frankreich felbft . 
guͤtliche Unterhandlungen vor, welche in Frankfurt wirklich, 
aber ohne Erfolg, eröffnet wurden. Denn fo groß war 
der Reichsſtaͤnde Verblendung, daß fie auch bier vor allen 

*) Schwabens Beitrag wurde auf 1321 zu Pferd und 2207 zu Fuß 
feſtgeſetzt. 



Dingen den. unfeligen Ceremoniellfireit wieder begannen. 
Indeß die Sranzofen noch immer weiter um fich greifen 
ſuchten und fogar Straßburgs fi bemächtigten (1681), 
zankten die deutfchen Abgeordneten fich darüber, ob man 
an einem vieredigten oder runden Tifche figen follte? Auch 
wurde die Berwirklichung der Neichöfriegsverfaflung gar 
faumfelig betrieben, die von der Gefahr entfernteren Stände 
hielt die gewohnte Langſamkeit, die näheren aber die Furcht 
vor den Drohungen der Franzofen, denen man, wie Fries 
derich Karl fi) ausdrücdte, „zu feiner Saloufie Anlaß geben 
wollte“ von nachdrädlicherer Betreibung der Sache zurid. 
Die Ankunft eines franzöfifchen Abgeordneten, Bougainville, 
im fchwäbifchen Kreiſe vereitelte die auf dem letzten Kreid- 
tage beichloffenen Werbungen und der Herzog Vormuͤnder 
lehnte deßmwegen auch die vom Kaifer ihm angefonnenen 
Merbungen und Quartiere ab (15. Febr. 1681), bemwirfte 
aber dagegen, daß der fchwäbifche Kreis befchloß, jeder 
Stand follte innerhalb 3 Monaten fein Kontingent voll 
zählig aufftellen. Indeß machten die frangdfifchen Gefandten 
in Srauffurt immer unverfchämtere Forderungen, pochten 
auf falfhe Rechte und verlangten nun gar, Kaifer und 
Neih follten auf die mweggenommenen Ländereien feierlich 
Verzicht thun, drohten auch, ald man mit der Antwort auf 
diefe Anträge fdumte, die Sache mit den Waffen audzus 
machen. Weiter begehrten fie bei den Verhandlungen, ftatt 
der bisher gewöhnlichen lateinifhen Sprache, den Gebraud) 

der ihrigen. Go annehmlid und gemäßigt nun auch die 
Vorfchläge der deutfchen Bevollmächtigten waren, weil die 
meiften Fürften die Meinung Friederich Karls theilten, man 
folle lieber Etwas nachgeben, ald durch zu feftes Beſtehen 
anf feinen Rechten, die Sache noch Arger zu machen; fo 
ließen die Franzofen Dagegen kaum Etwas von ihren über: 
mäßigen Forderungen nach und zogen endlih, da fie auf 
die von ihnen feftgefeßte Zeitfchrift Feine Antwort’ erhielten, 
im December 1682 von Frankfurt ab, Zwar erklärten fie 
dabei, daß der franzbfifche Gefandte in Regensburg, Graf 
von Grecy, den Auftrag habe, bis zu Ende des Februars 
1685 auf eine Antwort zu warten, aber diefe Zeit vers 
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ſtrich, ehe man ſich daruͤber vereinigen konnte, was zu 
ıhun ſeyn möchte. Friederich Karl meinte, man folle, wenn 
Ludwig die Frankfurter Verhandlungen nicht wieder ans 

knuͤpfen wolle, wenigftens in Regensburg darnach trachten, 
daß ed endlidy zu einer Vergleihung fomme, und der König 
bis dahin aller weiteren „Innovationen auf dem Reiches _ 
boden” fich enthalte. Deßwegen drang er auch darauf, 
daß man alle Truppenmärfche und andere feindlichen Bes 
weguugen einfiele, um Ludwig jede Gelegenheit zu neuen 
Beleidigungen zu benehmen. Wegen des weitläufigen, zu 
Stanffurt verfaßten, rechtlichen Beweifes über die Unrechts 
mäßigfeit der franzdfifchen Neunionen aber erklärte er, man 
möchte ihm lieber noch einige gütlichen Unerbietungen ans 
hängen, weil bei gegenmwärtiger Lage der Dinge die bloße 
Erweifung des Rechts keinen Eindrud machen würde. 

Wirklich begannen auch, obwohl die angeſetzte Zeit: 
frift ſchon verfloffen war, in Regensburg neue Berhands 
lungen. Uber auch hier ging ed gar langfam, weil man 
auch bier nach Gewohnheit um Erbärmlichkeiten fidy zankte. 
Da aber indeß die Gefahr vor den durch die Franzofen 

aufgereizten Türken wuchs, fo drang der Kaifer ernftlicher 
auf die Beichleunigung der Verhandlungen und fuchte durch 
die billigftien Anerbietungen das Ende berfelben berbeizus 
führen. Denn er war wirflih in der größten Noth, die 
Türken rädten unaufhaltfam vor, und bald fah ſich Leo: 

pold in feiner eigenen Hauptſtadt von ihnen eingefchloffen. . 
Zugleih Tiefen allerlei Gerüchte von Frankreichs großen 

Kriegsrüftungen, und wie ed ſich mit den Türken verglichen 
habe, das deutfche Reich mit ihnen zu theilen. Um fo 
eifriger betrieb num auch der Kurfärft.von Baiern die früher 
von ihm „zur Unterftäßung der alten Erelutionsordnung‘ 

vorgefchlagene Affociation von Baiern, Schwaben und Fran⸗ 
ten.‘ Uber bei der wenigen Neigung hiezu gelang ed dem 

franzdfifchen Abgeordneten Bougainville Teicht, die Sache zu 

bintertreiben, obwohl er die ſchwaͤbiſchen Stände, auch den 
Herzog von Wirtemberg, an deffen ‚Hofe er fich feit dem 

Srühling 1682 aufhielr, tabei mit empdrendem Webermuth 
behandelte und fich nicht fcheute, dffentlich zu fagen, er fey 



nur den Deutichen Geſetze vorzufchreiben bevofimächtigt. 
Doc die Abfendung einer Huͤlfsſchaar zur Befreiung Wiens, 
dem die Türken hart zufeßten, konnte er nicht hindern; 
vor Allem ließ Friederich Karl fogleid 2000 Fußgänger 
and 2 Kompagnien zu Roß abgehen, die and) noch ges 
rade recht zum Entſatze der Stadt Wien Tamen, welche der 
Polenkönig Johaun Sobiesky mit eben fo viel Tapferkeit 
als Gluͤck unternahm (12. Sept. 1683). König Ludwig 
hatte, zur Verwunderung der Deutichen, ſich hiebei ruhig 
verhalten und fogar einen Waffenftilifiand auf 30 Jahre 
Jahre vorgeihlagen, damit indeſſen die gegenfeitigen Ans 

fpräche gründficy erdrtert werden koͤnnten, weldyes Aner: 
bieten die NReichöverfammlung auch fogleih annahm. Nicht 
fo der Kaifer, ald Wiens Befreiung ihn aus der größten 
Gefahr erlöst Harte. Er machte allerlei Schwierigkeiten, 
und erſt da die North ihn zwang, — Indem gegen Xuds 
wigs Angriff auf die Feſtung Luremburg die Reiheftände 
ibm nicht beiftehen wollten, die Tuͤrken fih wieder regten 
und auch Holland und Spanien für den Waffenſt illſtand 
flimmten — erft jeßt erklärte auch er fih dafür, und nun 
wurde biejer Durch neue Drohungen der Franzoſen befchleus 
nigt, auf 20 Sabre abgefchloffen, während welcher Zeit 
Sranfreih alles Eroberte behalten follte (15. Aug. 1684). 

Kurz vorher war auch die vom Kaifer felbit uud dem 

Kurfürften von Baiern eifrig betriebene Affociation der 5 
Krelje Baiern, Schwaben und Franken zu Stande gefons 
men, nach Befeitigung der Bedenklichkeiten der ſchwaͤbiſchen 
Kreisftände, befonderd Friederich Karls, Frankreichs Uns 
willen koͤnnte dadurch erregt werden, feiner Macht aber zu 
widerſtehen, feyen die 3 Kreife nicht gewachfen und deß⸗ 

wegen wäre die alte Erefutionsorduung doc) beſſer, auch 

nachdem alle Feindſeligkeiten gegen Frankreich ausdrädlich 

ausgefchloffen waren (im März 1684). mn eine weitere 
Verbindung aber mit dem Kaifer felbfi, mir Spanien, 

Schweden und den fächfilchen Häufern wollte fich der ſchwaͤ⸗ 

bifhe Kreis nicht einlaffen, fo fehr man auch zu Augs⸗ 
burg in feine Wbgeorbneten drang, und während Baiern 

und Franken jenem grdßeren Bunde beitraten, verſtand fich 
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Schwaben, beſonders auf das Antreiben Herzogs Friederich 
Karl, bloß zur Erneuerung der Aſſociation (im Juni 1686). 
Doch ſchickten die Kreisſtaͤnde regelmaͤßig beinahe jedes 
Jahr waͤhrend der Dauer des Tuͤrkenkriegs dem Kaiſer neue 
Huͤlfstruppen zu, da ihr Kontingent meiſt im Felde und 
in den oft gar fchlechten-Quartieren gegen ein Viertheil 
feiner Zruppenzahl verlor, wie bei der Belagerung von 
Gran (i684) das wirtembergifche Regiment von 1000 auf 
365 Mann herunterlam. 

Solche bereitwilligen Huͤlfsleiſtungen der ſchwaͤbiſchen 
Stände aber beförderte die im Welten wiederhergeſtellte Ruhe. 
Zwar ging ed, während zu den alten Zwiftigfeiten durch 
die Entfchädigungsgefuche mancher Stände noch neue kamen, 
in Regensburg mit den Ausgleihungsverhandlungen zu Des 
Kaifers großem Xerger gar langfam. Uber die Zurcht vor 
Ludwig verhärete doch einen frifchen Bruch, die neuen Klagen 
über fein Verfahren wurden gar nicht gehdrt. Darunter 
lite freilich mancher Stand des Neiches, auch Wirtemberg 

mußte ſich im Beſitze Mömpelgards manche Beeinträchtis 
gung gefallen laffen. Sriederih Karls Vetter, Georg, 

berrfchte bier, als Ludwig die Anerkennung der franzbfiichen 
Oberhoheit forderte. Um feinem Haufe die ſchoͤne Grafr 
(haft zu erhalten, verftand fi) der Herzog Vormuͤnder 
auch dazu, nicht fo fein Vetter; diefer wollte lieber von 
der Regierung Mömpelgards audgefchloffen werden, als 
folder fchreienden Ungerechtigkeit fi fünen. Daher erhielt 
nun Friederih Karl die Verwaltung diefer Graffchaft im 
Namen feines Neffen, Leopold Eberhards. Uber die Beeins 
trächtigungen der Franzoſen dauerten fort, befonbers fuchten 
fie mie Lift und Gewait den Farholifchen Glauben einzus 
füpren und kuͤmmerten ſich hiebei wenig um die Vorſtel⸗ 
lungen und Klagen des Herzogs, die König Ludwig in 
einem Schreiben an die Reichsverſammlung theild für ganz 
falfch, theils fiir übertrieben erflärte (19. Oft. 1686). 

Die Reihsverfammlung begnägte ſich auch mit biefer 
Erflärung, denn fie wollte den Frieden um jeden Preis 
erhalten. Allein Ludwig ergriff die Waffen wieder, fobald 
ed ihm gut duͤnkte; als die Faiferlichen Heere in. Ungarn 



— 16 — \ 

fiegreicdy gegen die Türken kaͤmpften, erflärte er den Krieg 
von Neuem, indem er mit gewaffneter Hand erlangen mäffe, 
was er anders nicht befommen kdune. Der Graf Egon 
von Zürftenberg follte in den Beſitz des Erzbisthums Trier 
geſetzt, die Herzogin von Orleans wegen ihrer Anfprüche 
auf die pfälzifche Erbfchaft befriedigt werten, dann wollte 
er die Waffen wieder niederlegen. Aber ohne zu erwarten, 
was die Stände hierauf antworten würden, ohne deren ge= 
rechte Vorftellungen, daß fie doch als Unfchuldige ſolches 
nicht entgelten Fönnten,, zu beachten, rüdten feine Räuber: 

„ borden unter Monclard und Melacs Anführung immer weiter 
vor, Furcht und Schreden erfüllten ganz Schwaben, denn 
bier war man zum Widerſtande noch nicht vorbereitet; vie 
Stände, unter denen Ludwigs Abgeordnete die alte Zwies 
tracht eifrig naͤhrten, hatten fich nicht einmal über die 
Aufftelung einer Zruppenfhaar vereinigen Fünnen, und fo 
murde das Land mit leichter Mühe von den Sranzofen er: 
obert. Im DOftober 1688 drangen fie in das ſchon von 
Philippsburg aus mit einer Brandfhagung bedrohte Wirs 
temberg ein, und am 5. December wurde Afperg dem Ge: 
neral Monclar übergeben, gegen die Befreiung Stuttgarts 
von Quartieren und allen andern Laſten. Hierauf wurte 
Tuͤbingen befeßt, gebranpfchagt, eines Theild feiner Mauern 
beraubt und nur durch Johann Dfianders Murh und Klug: 
beit vom gäuzlichen Untergang gerettet. Indeß trieb der 
Mordbrenner Melac fein Unweſen in EBlingen, und 309 
von da vor Schorndorf. Ein Abgeordneter von Stuttgart 
hatte den dortigen Rath fchon zur Uebergabe bewogen, als die 
Weiber, von des Birgermeifter Künkels Gattin ange: 
führe und von dem Befehlshaber der Stadf, Krummholz, 
unterftägt, ihre Männer durch Drohungen zum Widerſtande 
zwangen. Da mußte Melac abziehen und aud vor Goͤp⸗ 

pingen fcheiterte an der Weiber Muth fein Vorhaben *), 
— —— — — 

*) Der durch das Schorudorfiſche und Göppingiſche Weibervolk ge⸗ 
ſchüchterte Hahn, oder eine kurzbündige Relation deſſen, ſo bei 
Einfallung der franzöſiſchen Truppen in das Wirtembergiſche 
vorgefallen, worin dann and abſonderlich von der tapfermüthig 



Hieräber hoch erzärnt, kam Monclar, der fon über den 
Kniebis zurädgezogen war, wieder fchnell herbei und ließ feine 
Schaaren auf Stuttgart losgehen. Aber die wadern Buͤr⸗ 
ger fetten fich bei dem Hauptſtaͤdterthor, das fie verram⸗ 
melt hatten, zur Wehr; mancher von den Franzofen fiel, 
und die Stadt wäre ohne die Treulofigkeit des franzdfifcdhen 
Gefandten, der von feinem Kaufe aus auf die Bürger 
hießen ließ, gerettet geweien. Doch nun drangen nad) 
zweiftündigem Gefechte die Feinde in die Statt ein, und 
troß bed General Peyſonnels Verſprechungen wurde dieſe 
zum Theil geplündert, Bald darauf Fam Monclar felbft 
und ließ ein 800 Schuh langes Städ der Stadtmauer 
niederreißen. Melac aber 309 von EBlingen heran mit 500 
Mordbrennern und einem Wagen voll Brandzeug. Allein 
diefen Iud der Fuhrmann In Sanftatt heimlich ab und ging 
davon, in der Schnelle konnte man feinen andern erhalten, 
und indeß zog das deutfche Heer, durch) 8000 Bauern ver: 
ſtaͤkt, herbei und rettete die Stadt. Mit ihm fam auch 
Sriederich Karl wieder nebft feinem Mündel, den er nad). 
Regensburg geflüchtet hatte, indeß die Herzogin Mutter im 
aller Noth ſtandhaft in Stuttgart ausharrte und dadurch 
viel Unheil verhütere. Am 23. December zeigten fi) die 
Deutfchen vor der Stade und die Franzofen zogen eiligft, 
wiewohl, zum großen Mißvergnägen der deutfchen Krieger, 
unverfolgt ab. Sie fchleppren die zwei Bürgermeifter Gütler 

und Fiſcher mit fi *); dafür aber ließ Friederich Karl den 
franzdfifchen Gefandten de Lufignan in Bregenz gefangen: 

nehmen. So wurde Wirtemberg von den Feinden wieder 
befreit, aber in der nur kurzen Zeit ihres: Aufenthalts hatten 
diefe durch) Brandſchatzungen, Pländerung und Raub dem 
Lande fchon einen Schaden von mehr ald 900,000 Gulden 
verurſacht **). Auch war biemit noch nicht alle Noth und 
— — 

gefaßten Reſolution der Schorndorfiſchen und Göppingiſchen 
Weiber ausführlich gehandelt wird. 1688. 

*) Fiſcher entkam gleich im erſten Nachtlager, Gütler aber blieb 
ein Vierteljahr gefangen. 

*) Ausführliche Vorſtellung, was das Haus Wirtemberg u. f. w. 
von der Kron Frankreich a lempore des gebrochenen Stillſtands 



Gefahr des Landes vorüber. Zwar zogen zu feinem Schuße 
immer mehr Truppen heran, Balern und fpäter Sachſen, 
Taiferliche und andere Schaaren famen, aber auch fie bes 

läftigten Wirtemberg auf mancherlei Weile, fie begingen 
manche Ausfchweifungen, über anderthalb Millionen Gulden 
ofteren fie in 2 Jahren dad Land. Der Kalfer befahl zwar 
ben Kreisftänden, dem Herzog, was er über feine Pflichten 
geleifter,, zu erfegen und fein Fuͤrſtenthum möglichft zu er⸗ 
leichtern, aber die oberfchwäbifchen Prälaten wollten hievon 
nichts wiſſen. Auch zeigte Leopold, obwohl Ihn Friederich 
Karl mir Schießbedarf reichlich unterflügt und ihm felbft 
die aus venetianiſchen Dienften heimfehrenden Wirtemberger 
überlaffen hatte, ſich gegen diefen nicht immer fo gefällig, 
er legte ihm und feinen Mitftänden eine Beiſteuer von 
1,640,000 Gulden auf und feine Generale handelten ofr 
fehr meifterlos und uͤbermuͤthig. Zuletzt ließ er gar wider 
den zu Augsburg gefchloffenen Vertrag feine Truppen abs 
ziehen, gerade als die Franzofen fi) Wirtembergs Gränzen 
wieder nahten. In Diefer Noch wandten fi) die Kreiss 

flande, deren thdrichtes Zögern bisher alle Verfuche, die 
Kriegsverfaffung des Kreifes beffer einzurichten, vereitelt 
hatte, an Sachſen und Schweden und erflehten unter Ans 
erbietung ſtarker Geldfummen ihren Schuß, aber vergebens, 
bis endlich der Kaifer felbft durch einen neuen Vergleich 
dem Kreife eine Zruppenfchaar, gegen Verpflegung der⸗ 
ſelben, zur Vertheidigung überließ. 

In ſolchen Zeiten aber gedachte auch Friederich Karl 
ſeines Vortheils zu gewahren, und durch eine tuͤchtigere 
Wehrverfaſſung nicht nur dem Lande groͤßere Sicherheit, ſondern 
auch ſich ſelbſt durch thaͤtigeren Antheil an dem großen Kampfe, 
wie ſo manche anderen Fuͤrſten Ehre und neue Beſitzungen 

bis hieher wider aller Völker Rechten unbillig erlitten u. ſ. w., 
1696. p. 10. Kontribution 180,000 fl, Brandſchatzungen 184,690 fl., 
an Fourage und Vieh 97,155 fl., durch Quartiere und Plunde⸗ 
rungen 445,250 fl. Der faubere Abgeordnete Juvigny machte 
fih, ohne feine Schulden in Stuttgart zu bezahlen, mit dem 
Heere davon. Den Aſperg verberbteu die Feinde bei ihrem 
Ubzug ganz. 
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zu verfchaffen. Er harte fih im Srühlinge 1689 ents 
ſchloſſen, yerfdulih ins Feld zu ziehen und deßwegen für 
die Zeit feiner Abweſenheit der Herzogin Mutter die Res 
gierung übertragen (4. Mai 1689), und dafür war er 
vom Kaifer zum General der Reiterei ernannt worden. 
Aber num fehlte ihm ein Heer, an deffen Spite er, wie 
feine Bertern Karl Rudolph und Ferdinand Wils 
heim, fi Ruhm hätte gewinnen kdunen; ein ſolches fuchte 
er durch Die Vermehrung der ſchon vorhandenen Landess 
auswahl und die Errichtung einer ſtehenden Truppenfchaar 
zu erlangen. Hiezu aber ſchien gerade jeßt der rechte Zeits 
punkt, denn MWirtemberg hatte den Mangel einer guten 
Wehrverfaffung erft zu fchmerzlich erfahren, als daß der 
Herzog nicht hätte hoffen dürfen, mit feinen Vorſchlaͤgen 
bei der Landfchaft geneigtes Gehdr zu finden. Denn das 
wußte diefe felbft, DaB von den Kreisftanden troß aller 
Mahnungen bed Kaiferd, kein Beiftand zu erwarten war, 
und auf die Lehendleute durfte man fich eben fo wenig 
verlaſſen, da fie troß wiederholter, an fie ergaugener Aufs 
gebote ihre Lehenspflichten nicht erfüllten. Denn nicht nur 
die Reichöristerfchaft unterftüßte fie bei ihrem Ungehorfam 
und trat fogar beim Reichshofrath klagend gegen Sriederich 
Karl auf, fondern auch der Kaifer felbft nahm fie in Schuß 
und befahl dem Herzog, von feinem Begehren abzuftehen 
(50. April 1691). Friederich Karl ſchlug daher gleich zu 
Anfang ded jahres 1690 den Landftänden vor, bie Landes» 
auswahl in eine „regulirte Landmiliz‘ umzuwandeln, welche 
künftig aus lauter unverheiratheten Leuten und geworbenen 
Offizieren beftehen und zur Befegung der Gränzen gebraucht 
werden ſollte. Die Landftände wandten hiegegen ein, durdy 
eine ſolche Einrichtung würden die Freiheiten der Unters 
tbanen, welche nur in wirklichen Nothfaͤllen auszuziehen 
verpflichtet feyen, aufs Empfindlichfte verlegt, der Verfaſ⸗ 
fung und dem „unfuͤrdenklichen“ Herkommen ganz entgegen: 
gehandelt; der Herzog aber achtete hierauf nicht, fondern 
Hagte beim Reichshofrath: „Die Landftände wollten fich 
u dem odthigen Beitrag, um die Landesdefenfion auf einen 

ſichern Fuß zu feßen und bie confiderable Feſtung Hohen: 

- 

% 
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twiel neben noch andern Plaͤtzen im Lande der Nothdurft 
nach recht zu verſorgen, nicht verſtehen, ſondern ſich der⸗ 

ſelben entziehen. Er hoffe deßwegen, der Kalfer werde ſein 
hohes Faiferliches Amt bei ihnen dahin nachdruͤcklich inters 
poniren, daß fie feinen billigen. Forderungen entfpräcen.‘ 

Der Kaifer befahl hierauf auch den Landſtaͤnden (2. Febr. 
‚ 1690), fie follten das Begehren des Herzogs unverzüglich 

erfüllen und feine weiteren Schwierigkeiten machen, noch 
fih mit ihrem unzulänglichen Unerbieren, zum großen 
Schaden des Herzogthums felbft und zu ihrer fchweren Mer: 
antwortung vergeblich aufhalten.‘ Bei dieſem Befchluffe 
blieb es auch, doch erlangten die Landflände fo viel, daß 
der Kaifer in einem fpäteren Erlaß erklärte (21. März 
1690), „es follte dieß den Befugniffen der Landftände Nichts 

praͤjudiciren und ihnen feiner Zeit unpartheilfches Necht er⸗ 
theilt werden.’ Hierauf machten diefe feine weiteren Schwie⸗ 
rigkeiten und der Herzog fchritt raſch zur Ausführung feines 
Plans, Er ließ, „um die Landmiliz in beffere Ordnung und 
Defenfion zw bringen, die. Untächtigen auszumuftern und 
durch taugliche Leute zu erfeßen, eine „Generalmuſterung“ 
anftellen und brachte fo ein Regiment zu Pferd von 800, 
ein Dragoner-Regiment von 640, und 3 Regimenter Fuß- 
‘voll, jedes von 1500 Mann, zufammen, welche er an die 

Gränzen des Landes verlegte. Um die zu feinem Zwecke 
nöthigen Seldfummen zu ‚erlangen, fchrieb er eine Kopf: 
fteuer aus (24. Nov. 1690) und um die Leute zum Ein: 
teitt in dieſe neue „‚Landesdefenfions- Miliz‘ geneigter zu 
machen, befreite er ihre Mitglieder von Frohnen, Einquar: 
tjerung und andern Laſten (23. Dec. 1690). Allein bald 
zeigte es fich, daß diefe Anftalt nod an manchen Gebrechen 

leide und daß befonders die Vereinigung der Miliz mit den 
geworbenen Truppen mancherlei Unordnungen verurfache. Da: 
ber befchloß er nun noch weiter zu geben, er ließ am ı4. 
Sanuar 1691 den Landftänden erflären, „die Nothwenpig: 
keit erfordere, fich in eine gute Verfoflung zu feßen und 
neben dem Kreiskontingente noch eine hinlängliche Truppen: 
ſchaar zu halten, was nicht nur zum „wahren Splendeur‘’ 
des fürftlihen Hauſes gereichen, fondern auch die fichere 
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Ausſicht gewaͤhren wuͤrde, von andern Potentaten zum Unter⸗ 

halt der Truppen Subſidien zu erlangen.“ Hiegegen aber 
hatten die Landſtaͤnde noch mehr einzuwenden, als gegen 
den fruͤheren Plan, ſie ſtellten das Zweckloſe, ja ſogar 

Schaͤdliche dieſer Einrichtung und die Unmoͤglichkeit der Aue⸗ 

fuͤhrung derſelben bei der Erſchoͤpfung des Landes vor, allein 
der Herzog beſtand auf ſeinem Vorhaben. Da trotz der 

angebotenen Vortheile und des zugeſicherten Soldes ſich nicht 

genug Freiwillige ſtellten, ſo wurde eine Aushebung ver⸗ 

‚anftaltet und mit Lift und Gewalt eine 6000 Mann ſtarke 

Heerſchaar zuſammengebracht. Die Landflände wandten fid) 

nun klagend an den Kaifer und erklärten, fie erkennen zwar, 
daß fie ſchuldig feyen, in Zeiten der Noth für die Rettung 

ded Landes zu thun, was fie vermbchten, aber die For⸗ 

derungen des Herzogd feyen zu übermäßig, er begehre von 
ihnen allein die Koften zur Ausräftung und zum Unterhalt 
der Truppen und wolle nicht, daß Kammer und Kirchenguf 

Dazu einen Beitrag leifteten, fo daß fie flatt 90,000 Guls 
den, die fie bemwillige hätten, jebt 300,000 zahlen mäßs 
ten*), Auch verfahre er zu raſch und ungefegmäßig In 
diefer Sache, befonders indem er die im Lande geworbenen 
Truppen aud außerhalb defjelben gebraudhe. Der Herzog 
entfchuldigte fi nun zwar, er gebrauche dieſe Truppen 
ſtets mittelbar oder unmittelbar zum Schutze des Landes, 
auch fuchte er die Sache moͤglichſt in die Länge zu ziehen, 
doch Fonnte er nicht verhindern, daß man nicht zu Wien 

die Gerechtigkeit der ſtaͤndiſchen Befchwerden einfah, und 

den DVicepräfiventen des Reichshofraths, Grafen v. Zeil, 
nad) Stuttgart fandte, um fie zu unterfuchen, ‚ihnen wo 

möglich abzuhelfen und fie ohne Weitläufigleit auf gute, 
ordentlihe Wege beizulegen‘ (im Zuli 1692). Aber ehe 
diefer fein Gefchäft begann, gerieth Friederich Karl in frans 

2) Um die ſtarke Zruppenzahl unterhalten zu können, führte die 
Herzogin: Wittwe, welcher Friederich Karl, da er ein Kommando 
im Paiferlihen Heere übernahm, die Regierung übertragen 
hatte, eine neue Auflage ein (10. Juni 1691), die fogenannten 
Zricefimen, oder das Dreißigtheil vom ganzen Frucht: und 
Weinertrag des Landes. 

Geſch. Wirtemb. III, 868. 2. Abth. 6 
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zoͤſiſche Gefangenſchaft, verlor waͤhrend dieſer die Vormund⸗ 
ſchaft und hiemit hatte der Streit ein Ende. 

Auch fonft zeigte Friederih Karl in dem neuaudge- 
brochenen Kampfe gegen Frankreich große Thaͤtigkeit. Er 
teiöte felbft nach Haag, um hier, wie es auch geſchah, in 
in den von England, Holland, dem Kaifer und mehreren 

Reichöftänden gefchloffenen Bund aufgenommen zu werben 

(34. März 1691). Zugleich arbeitete er eifrig an eine 
Derbindung zwifhen Schwaben, Baiern und Franken, wo⸗ 

bei felbft eine hitzige Krankheit, die als Kolge des Krieges 
elendes im Sommer 1691 im Lande müthete, den Kur: 
färften von Sachſen in Tübingen tddtete (12. Sept. 1691) 
und auch ihm befiel, feine Thärigkeit nicht hindern konnte. 
Er ftellte, zu des Kaifers und der Landftände großem Miß: 
fallen, Werbungen für Holland an, welde ihm ziemlich 
Geld eintrugen (1688) und vermochte den fchwäbifchen 
Kreis auf ein Jahr lang für 155,000 Gulden ein Dras 
gonersiegiment und 2 Megimenter Fußvol von ihm in 
Dienfte zu nehmen (15. Zuli 1691). Nun aber erwachte 
von Neuem Badens Eiferfucht auf Wirtemberg, die von 
Frankreich argliftig genährte Uneinigkeit der Farholifchen und 

evangelifchen Kreisftände brach frifch hervor und der Bifcheff 
von Konftanz fing fogar den alten Streit wegen bed Kreis» 
bireftoriums wieder an. Vergebens ermahnte England bie 
Kreisftände, Wirtemberg, als Oeſtreichs Vormauer, Träftig 
zu unterftäßen, fie wollten lieber ihre Veſchuͤtzung wieder 
fremden Truppen überlaffen, als fich felbft vertheidigem, 

ungeachtet ihnen Friederich Karl deutlich vorftellte, wie viel 

mehr Koften und Schaden fie ſich dadurch verurfadhen wärs 

den. Sie nahmen auch wirklich die Baiern wieder auf, 

den vom Kurfürften von Sachſen ihnen zur Beſchirmung 

des Kreſſes angetragenen Bund ausſchlagend, obmohl feine 

Truppen beffer gerüfter waren, als die gerade aus Savoyen 

heimkehrenden bairifchen, bloß weil jene evangeliſch, die 

legtern Fatholifch waren. Allein bald erfchienen diefe, wie 

des Generald Kaprara Faiferlide Schaaren, die ohnedem 

nur die vorderdftereichifchen Lande fchägten, unzulaͤnglich, 

man mußte die Sachfen endlich dod auch aufnehmen und 
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des arme Schwahen empfand aufs Meue ſchwer die Laſt 
fremder Einqugrtierung; Wirtemberg gllein mußte ı3 Re 
gimenter zu Roß und zu Zuß beherbergen, und fchmer 
klagten pie Stände, „man mache ſolche Zorderungen, als 
wuͤrde her Krieg nur für den Kreis geführt.‘‘ 

Dieß neue Ungemach bedenkend und betrachteud, wig 
ſa giele gute Krieger nutzlos und dem Lande läftig dalagen, 

fhlng Friederich Karl nun flatt des bisherigen Vertheidi⸗ 
gungskriegs einen allgemeinen Angriff vor. Diefer ſollte 
zurß anf die Feſtungen gehen, und hiezu bot der Herzog 

mehrere Stuͤcke mit Schießbedarf an. Aber ſein Beiſpiel 
wurde nicht nachgeahmt und über feinen Vorſchlag konnte 

man zu Feinem Schluſſe kommen. Die fchwäbiichen Kıpiar 
ſtaͤrde zeigten gar ſchlechten Willen, Deftreich aber machte 
unmäßige Forderungen und ſtatt durch einen Angriff de 
Krieg in Feindesland zu fpielen, bedruͤckte man durch Maͤrſche 
und Gegenmärfche, wie durch Quartiere den ſchwaͤbiſchen 
Kreis aufs Neue, ſo dag in MWirtemberg eine gefährliche 
Theurung aushrach. Endlich kam es zwar doch noch zum 
Angriffe, Uber kaum hatten die deutſchen Heere den Mheig 
uͤberſchritten, als eine frangbfifhe Trupyeuſchaar, bei Phiz 
Iippsburg über den nämlichen Strom fegend, in das pw 
gruppen ganz entblößte Schwaben einfiel. Sriederih Karl 
saffte in der Eile fo viel Leute zufammen, als er Founte; 
aber ſchon das erſte Gefecht bei Speier zeigte ihm, dag 
er bei per Ungeuͤbtheit ſeiner Truppen eine offene Felds 
ſchlacht nicht wagen koͤnne. Daher bezog er nun bei Des 
tiöheim ein feſtes Lager, durch einen Moral und einen 
reißenden Bach gededt. Allein auch bier konnte ex beim 
Uumgrfch der Sranzofen nur auf eine „reputirliche Retraite‘‘ 
denken und machte biezu feine Anftalten. Uber feine Leyse, 
als fie auf den gegenüber liegenden Höhen das franzdſiſche 
Heer erblicdten, zerfireuten ſich in ordnungslofer Flucht; 
auh die Wenigen,. die Friederih Karl noch zufammen 
brachte, verließen ihn beim wirklichen Angriff und von den 
Beinden umringt, mußte der Herzog ſich ergeben (17. Sept. 
1692), 

) Noch kurz vorher hatte der Herzog vom Beldfager zu Bruchſal 
6 
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Wirtemberg aber erfuhr nun aufs Neue der Feinde 
Wuth, Vaihingen, Calw, Liebenzell, Zavelſtein und Knitt⸗ 
lingen wurden mit ſchonungsloſer Grauſamkeit geplündert 
und zum Theil verbrannt, und noch jetzt ſtehen die dden 

Trümmer des Klofterd Hirſchau *) als ein trauriges Denke 
mal der Zerftörungsfucht jener Näuberhorden da. Vergebens 

machte die Herzogin dem Dauphin die ftärkften Vorftelluns 
gen, „er möchte einen unfchuldigen, jungen Prinzen durch 

gänzlihe Verwuͤſtung feines Landes nicht ins Verderben 
ſtuͤrzen“, man forderte noch überdieß eine Brandſchatzung, 
und der gefangene Bormund mußte ed biißen, daß man 
mit ihrer Bezahlung zauderte,; Bitten und Verwendungen 
mehrerer Fürften konnten ihn nicht frei machen. 

Dazu kam noch ein Ungemach für Wirtembergs Fuͤr⸗ 
ſtenhaus; der Streit über die neue Kurwürde, die der Kaifer 
dem Herzoge von Braunfchweigstüneburg gegen das Ver» 
fprechen Eräftiger Unterftägung zu ertheilen gedachte, und 
wofür auch die meiften Kurfürften fchon gewonnen waren. 
Zum Erzamte follte nämlichder neue Kurfürft Die Reichsſturm⸗ 
fahne erhalten, die Wirtemberg feit Jahrhunderten befaß, 
und diefes Beginnen trieb die Wormundfchaft, dem gegen 
dad ganze Unternehmen gerichteten Sürftenvereine ſich an⸗ 
zunähern, wozu fie Anfangs wenig Luft hatte. Die Her: 
zogin wandte fih an den Kalfer und ftellte ihm vor, wie 
jene Sahne an ihr Haus rechtmäßig mit der Stadt Groͤ⸗ 
ningen gelommen und bisher ihm ohne MWiderfpruch ges 
blieben fey (im Oktober 1692); Schreiben aͤhnlichen Sins 
halts fchicte fie auch an den Kurfürften von Mainz und 
an deffen vornehmften Raͤthe und rief mehrere Fürften auf, 
ihr in einer für den ganzen Fürftenftand fo wichtigen Sache 
beizufiehen. Dieß wirkte, der Kaiſer erflärte ihre nun, mit 
beigefügtem Lobe ihrer Sorgfalt und Wachfamteit, „er 

aus (3. Aug. 1692) den Ausfhug auf fein Begehren entlaffen, 
Ihn jedoch auf den 23. Auguſt von Neuem berufen, um wegen 
der Kreisanlagen, des Unterhalts der Truppen, neuer Wer: 
bungen und eined Donativs mit ihm verhandeln zu laſſen. 

*) Die dortige Klofterfchule Fam 1714 nad) Denkendorf. 



werde des Erz: Panneramtes wegen Nichts, fo ihrem Sohn 
verfänglicy feyn koͤnnte, verfügen, fondern es auf weitere 
Erdrterung ausſtellen und bei der Belehnung mit der Kurs 
wirde deffen nicht erwähnen.” Dieß geſchah auch nicht, 
und aus Dankbarkeit trat die Herzogin, obwohl hiezu aufs 
gefordert, dem wider die Erhebung des Herzogs von Brauns 
ſchweig geftifteten Zürftenverein nun nicht wirklich bei (1695), 
und auh Eberhard Ludwig, der indeß zur Selbſt⸗ 

segierung gelangte, weigerte ſich an der „Nullitaͤtserklaͤ⸗ 
sung‘’ der vereinten Fürften Theil zu nehmen, Doc des 
neue Kurfürft ſelbſt, weniger nachgiebig als der Kaifer, 
erneute den Streit, der nun in Schriften dffentlih und 

- bei den höchften NReichsgerichten geführt wurde. Der wirs 
tembergifche Geheimerath Kulpis war dabei Sachwalter 
Wirtembergs; gegen ihm fchrieb der berühmte Leibnig, um 
zu beweifen, daß die Gröningifhe Sturmfahne nur eine 
Partitularfahne fir Wirtemberg gewefen und nur bei pldß« 
lihen Aufgeboten gebraucht worden fey. Der Reichshofrath 
jedoch erflärte (15. März 1695), die wirfembergifche Sturms 
fahne fey das aͤchte, allgemeine Reichspannier. Hiegegen 
aber proteftirte Braunfchweig und brachte es fogar dahin, daß 
man dem Herzog nicht nur die Ertheilung der Reichslehen 
did zum Ausgange des Streits verweigerte, fondern aud) 
die gute Gelegenheit ergreifend von Seiten Oeſtreichs felbft 
der Übrigen Lehen wegen Schwierigkeiten machte. Erft dann 
fand die Belehnung flatt (23. Dec. 1694), als der Kaifer 
durch feine Erflärung, „daß er der neunten Kurwuͤrde kei⸗ 
neswegs ein ſolches Erzamt ercheilen werde, welches der 
fuͤrſtlich wirtembergiſchen Reichsſturmfahne abbrüchig feyn 
fnnte” (22, Dee. 1699), den Streit beigelegt hatte. 
Mein auch jest ruhte der neue Kurfürft noch nicht und 
machte im Stillen wiederholte, obmohl vergebliche Werfuche, 
dem Haufe Mirtemberg das Erz:Panneramt zu entreißen. 

Indeß wurde Friederih Karl fchnell, ohne Löfes 
geld, aus feiner Gefangenfchaft entlaffen und kam im as 
Auar 1695 nah Wirtemberg zurüd. Die Vormundſchaft 
Aber follte er hies nicht mehr antreten. Mäthe und Stände 
waren feiner müde und harten fich vereint, um ihn von 
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der Regierung zu verdrängen. Gleich Anfangs harte ber 
Herzog den Geheimenrarh nen befegt; Chriftbph von Mann⸗ 
teufel, deffen Präfidene, mußte fich ehtferhen, weil er waͤh⸗ 
rend ded Vormundſchaftsſtreits in Wien für die Herzogin⸗ 
Wittwe gearbeiter harte, Bidenbach, Myler von Ehrenbach 
und andere Mitglieder waren geſtorben. An ihre Stelle 
troten nun Maximilian von Menzingen, Wolfgang und 
Friederich Heinrich von Forſtner, Johann Jakob Kurz, Theo⸗ 
dor Haſenloff und Jakob Friederich Ruͤhle, lauter Maͤnner 
in ihren beſten Jahren, treffliche Rechtsgelehrte und gute, 
fleißige Geſchaͤftsleute. Schon im Februar 1681 aber fanden 
ſich die neuen Geheimenraͤthe bewogen, dem Herzog ernſt⸗ 
liche Vorſtellungen zu machen, daß zu Hofe allzu ver⸗ 
ſchwenderiſch gewirthſchaftet werde, daß man hier namentlich 
die Franzoſen ſo ſehr beguͤnſtige, was zu Wien nothwendig 
uͤbeln Eindruck machen muͤſſe, daß der Herzog den Berath⸗ 
ſchlagungen des Geheimenraths nicht beiwohne, wenn man 
ihm uͤber Etwas Bericht erſtatten wolle, gleich ungeduldig 
werde u. ſ. w.; ſpaͤter klagten ſie auch, daß bei Beſetzung 
der Aemter manche Ungebuͤhr vorgehe, allein ihre Vorſtel⸗ 

lungen fruchteten nicht viel; als Friederich Karl nun volfends 
fo eifrigen Antheil an den politifhen Ereigniffen nahm, 
wurde die Verwirrung noch größer. Auch die Landſtaͤnde 
hatten, außer den fchon angeführten, noch mancherlei Gründe 
zu Klagen. 

Der Herzog, nachdem er fi am 3ı. Oftober 1682 
mit Eleonore Juliane, der Tochter des Markgrafen 
Albrecht von Brandenburg-Anfpach, vermählt hatte *), war 

mit dem ihm ausgeſetzten Gehalte nicht mehr zufrieden, 
Schen 1685 wollte er deßwegen in kaiſerliche Dienfte treten, 
um, wie er fagte, „ſein Fortuͤn“ zu machen.” Die Lands 

ftinde brachten ihn zwar hievon ab, indem fie ihm ver: 
fprachen, nad geendigter Vormundſchaft follte ihm „mit 
einer Erkenntlichleit an die Hand gegangen‘ und was er 

* Damals fiellte er (8. Okt. 41682) einen fchriftlichen Verzicht auf 
ale Anſprüche an die Regierung aus; daſſelbe thaten feine 
Brüder am 30. April 4683 und am 46, März 168% 
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durch die Regierung an feiner „Fortuͤnꝰ Nachtheil leide, 
erſetzt werden, allein gleich im naͤchſten Jahre faßte er 
jenen Entſchluß von Nenem und dießmal konnten ihn die 

Landſtaͤnde nur durch Zuſicherung eines Geſchenks von 
50,000 Gulden davon abbringen. Gm Jahr 1687 hierauf 
warb er Truppen für den Freiftaat Venedig, was fowohl 
den Landftanden als dem Kaifer höchlich mißfiel und bald 
nachher nahm er vollends am Kriege perfdnlich Antheil, 
So gab er den Geheimenräthen und der Landfchaft genug 
Grund zu Beichwerden und diefe wandten fih auch gleich 
nah feiner Sefangennehmung nah Wien, um feine Außs 
fhließung von der Vormundfchaft und die Mindigkeitsers 
Märung Eberhard Ludwigs zu erlangen. Zwar trat nun 
auch Friederich Karls Bruder, Ludwig, mit Anfprüchen 
an die Bormundfhaft auf, und der Kaifer jelbit fchien 
Luſt zu haben, durch Beifügung eined Reichshofrathes zu 
derfelben daran Theil zu nehmen, aber diefe Hinderniſſe 
wurden gluͤcklich überwunden, und am 20. Januar 1693 
erſchien der Faiferliche Befehl, welcher den Prinzen ‚feiner 
fürftlihen Qualitäten und fonderbaren Fähigkeiten wegen, 
aud) weil des Landes Lage eine beitändige Negierung exe 
fordere” für volljäprig erflärte uud ihm die Herrſchaft übers 
trug, mit einem Schreiben an die Landſtaͤnde und Unter 
thanen, daß fie ihn als ihren Landesherrn anerkennen und 
Ihm huldigen follten. 

Diegegen that nun freilich Friederich Karl fogleich Eins 
fprahe, aber obgleich er zu Wien perfönliche Gegenvor: 
ſtellungen machte, fo wurde doch nichts geändert. Nur ers 
theilte ipm der Kaijer, weil er klagte, „man gebe hin und 
ber vor, als wäre ſolche Veränderung wegen eiued gegen. 
ihn von Kaifer gehegten Mißtrauens gefchehen‘ die Tchrifts 
che Berficherung: „daß ſolches aus keinem in feine Aufs 
führung gefegten Mißtrauen, oder aus der Abficht ihn dadurch 
zu betrüben, fondern aus ganz andern ihm an feiner fürfts 

lihen Ehre unnachtheiligen Beweggruͤnden gefchehen ſey.“ 
Auch Eberhard Ludwig ließ einen Befehl Ins Land ergehen, 
wodurch alles dem Herzog machtheilige Gefchwäg verboten 
wurde (26, Suni 1695), Am 24. September 1694 vers 
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pflichtete fi) die Landfhaft nochmals zur Abftattung der 
dem gewefenen Bormund fchon früher verfprocdhenen 50,000 
Gulden; zwei Wochen fpäter aber verglich fi Eberhard 
Ludwig mit ihm, erließ ihm die Rechnung über die ges 
führte Verwaltung nnd übergab ihm etlih Güter und Ge⸗ 
falle in Winuenden, nebft der Gerichtsbarkeit und Jagd⸗ 
gerechtigkeit dafelbft zur lebenslaͤnglichen Nutnießung, welche 
er hierauf am 16. December auch auf deffen Söhne ers 
firedte. Srieverih Karl machte nun noch einen Feldzug 
als Eaiferlicher Feldmarfchall mit, erkrankte, kehrte auf fein 

Schloß Winnenthal zuräc und farb bier am 20. December 
1698, mit Hinterlaffung von 5 Prinzen und 2 Prinzeffinnen. 

So trat nun Eberhard Ludwig in einem Alter 
kon noch nicht 17 Fahren, nachdem er Furz zuvor von den 

Dlattern genefen war, die Regierung felbft an. Doch follte 
er, nach des Kaiſers Willen, wenigftens noch bis zur vdl⸗ 
ligen Erreichung feiner mündigen Jahre ſich beftändig des 
Raths feiner Mutter bedienen, auch mußten er und dieſe 
eine ſchriftliche Verſicherung ausftellen, daß fie, fo lange 
der Krieg dauere, bei Kaifer und Reich fefthalten und nicht 
nur fich felbft nie zu Partikulartraktaten verleiten laſſen, 
fondern ſolche Raͤthe beftellen wollten, auf deren Devotion 
der Faiferlihe Hof fich verlaffen kͤnne. Seht wurde Joa⸗ 
him Rütger von Owſtien erfter Staatöminifter und . 
Prafident des Geheimenraths, in welchen auh Johann 
Georg Kulpis und Johann Friederih von GStaf- 
forft, des Herzogs DOberhofmeifter traten ). Am 23. 
Oktober 1694 erging .an den Geheimenrarh ein Befehl: „da 

*) Seinen Unter: Hofmeifter Zohann Rudolph Seubert machte der 
Herzog fpäter auch zum Geheimenrath, ein anderer Lehrer von 
ihm, Wilhelm Eberhard Faber, wurde Stiftsprediger und Kons 
fiftoriatraty. Der junge Fürft machte bei vielem natürlichen 
Berftande und ziemlichem Fleiß gute Kortfchritte. Man prägte 
daher auch eine Münze auf ihn, welche auf einer Seite fein 
Bildniß nebft Umfchrift, auf der andern ein Kriegsfchift mit 
vollen Segeln, einem Kleinen Schiff und der Umſchrift: Spes 
magna minori, auf bem Rande: Anno 4685 den A. Januar, 
hatte, . 
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der Herzog verſchiedener Umſtaͤnde wegen nothwendig finde, 
die vorkommenden geheimſten und vornehmſten Staatsaffairen 
ſich hienaͤchſt in ſeinem Gemach und Kabiuet vortragen zu 
laſſen und daruͤber, in Gegenwart des Geheimenraths⸗Praͤ⸗ 
fiedenten und der Geheimenräthe oder doch einiger von ih⸗ 
nen, dad Nöthige zu refolviren, fo follte der Geheimerarh die 
Sache in Weberlegung ziehen, die vornehmften und geheims 

fien Sachen verzeichnen und zu diefer geheimen Konfultation 
3 oder 3 Tage vodchentlich vorfchlagen.” Allein die Sache 

kam damals nicht zu Stande, erft mehrere Jahre fpÄäter 
wurde, unter verhangnißvollen Umftänden, ein geheimes 
Kabinet errichtet. 

Den Ständen zu Gefallen löste Eberhard Ludwig die 
Landesdefenfions- Miliz auf und überließ einen Theil davon 
dem fchwäbifchen Kreis, der fie zu dem Neichsheere ftoßen 
ließ, welches damals der aus früheren Feldziigen ruͤhmlich 
befannte Prinz Ludwig von Baden anführte. Diefer 
bezog ein verfchanztes Lager zwifchen Laufen und Heilbronn, 
und ließ von bier aus bis an den Schwarzwald eine Vers 
theidigungslinie ziehen, den Landgraben, deffen Namen und 

Angedenten ein hoher, nun mit hundertjaͤhrigen Bäns 
men bewachfener Erdwall noch erhält. Vergeblich griff ihn 
jest das ftärkere franzdfifche Heer an, es wurde zuruͤck⸗ 
gefchlagen. Uber bedachtfam wie er war, und feiner ſchwachen 

Macht mißtrauend, wagte der Prinz nicht, ed zu verfolgen, 
und ſuͤdwaͤrts ſich wendend, überflieg ed nun mit leichter 
Mühe den Landgraben und überfchwemmte das wehrlofe 
Mirtemberg; 7000 Kaiferliche, meift Reiter, die hier fans 
den, waren unvermdgend das Land zu befdhügen, und ihre 
Streifparteien, wodurd fie dem Feinde Abbruch zu thun 
ſuchten, fchadeten dem Fuͤrſtenthum nicht viel weniger als 
die Franzofen felbft. Wergebens bot Ludwig von Baden 
den Landſturm auf; nur fchlecdhtes Gefindel und entlaufene 
Soldaten rotteten fi zum Rauben zufammen. Ein folder 
Schwarm brachte die Stadt Stuttgart in große Norh, mit 
Pünderung und Ermordung der dort befindlichen wenigen 
feindlichen Reiter drohend. Gluͤcklicherweiſe bewirkte mitten. 

In der Verwirrung, als diefe „Schnapphahnen‘‘ fchon in 



die Stade eingedrungen waren, ein Oberraths⸗Viceſekreta⸗ 
rind, der „dide Sattler’ genannt, durch ein an eine 
Stange gebundenes Handtuh Waffenftillftand und rettete 
die Sranzofen. Der Rath der Stadt berief bieranf einen 
bei ZIuffenhaufen ftehenden dftreichifchen Nittmeifter, der 
das befoffene Gefindel forttrieb, aber auch die Franzofen 
gefangen mit fi) nahm, was nachher die arme Stadt die 
Angſt einer Pländerung und eine ftarfe Geldſumme koſtete. 
So wurde nach und nad) dad ganze Unterland von den Frans 

zofen beſetzt, und weil fie eine Brandfchagung erzwingen 
wollten, von ihnen fchredlich mißhandelt, daß der Herzog 
endlich, um feines Landes Grundverderben zu verhüten, in 
die unmäßigften Forderungen der Feinde willigen mußte. 
Am 13. Auguft Fam ein Vertrag zu Stande, vermödge deſſen 
MWirtemberg bis zum Ende des laufenden -und in den erften 
6 Monaten des nächftfinftigen Jahres 400,000, und vom 
Sahre 1694 an auf die ganze Dauer des Kriegs viertel: 
jährlich 25,000 Reichöthaler bezahlen, dafuͤr aber. von nun 
an in Ruhe gelaffen werden follte. So große Opfer, hoffte 
man, follten der Roth des Landes ein Ende machen, aber 
die Sranzofen hielten den gefchloffenen Vertrag gar ſchlecht; 
weil die darin ausbedungenen 6 Geißeln nicht fo fchnell, 
als fie verlangten, geliefert werben konnten, drohten fie 
mit Brand und Zerftdrung und zündeten auch wirklich mehs 
vere Orte an. Doch ein nener mißlungener Angriff auf 
das Lager Ludwigs von Baden und die Einäfcherung der 
Felvbäderei in Vaihingen, bei welcher dieſe Stadt zugleich 
mit verbrannte *), befchleunigten ihren Abzug, allein ftatt 
6, nahmen fie nun gar ı5 Geißeln mic**). 

*», Man vermuthete nicht ohne Grund, daß dieß mit Fleiß ges 

fchehen, denn einige Zranzofen hatten es fchon etliche Tage 
früher verkündigt, aud) hatte man den Tag vorher die Muni- 
tion aufs Schloß geflüchtet, beim Brande felbft liefen die Fran: 
zofen, ſtatt zu. löfchen, mit Strohfadeln umher. Der nad) fchon 
gefchloffenem Vertrag nody verübte Schaden betrug 1,962,959 

Gulden, ohne Vaihingen, wo der Schaden auf 600,000 Gulden 
geſchätzt wurde. 

*) Die Namen diefer Männer find: Johann Ludwig Dreher, Praͤ 



Jaͤmmerlich vermäfter Ing das unglädliche Land da, 
ein tranrigeß, bittern Grimm erregendes Denkmal der Bars 
barei des Molke, das ſich damals das gefittetfte nnd ge⸗ 
bildetſte zu ſeyn rühmte, und hier mit vandalifcher Roh⸗ 
heit Wirtembergs ſchoͤne Gefllde verwuͤſtete; 7 Städte, 
Calw und Knittlingen noch vom Jahr 1692 her, Mars 
bach, Backnang, Beilſtein, Vaihingen und Winnenden lagen 
im Schutt, 37 andere Orte waren ganz oder doch zum 
Theil zerftdrt worden und in Allem zählte man gegen 3000 
verbrannte Gebäude. Noch bedeutender beinahe war ber 
Schaden, der dem Lande durch die Verwuͤſtung ber Fruchte 
felder, Weinberge, Gärten und dazu gehdrigen Gebäude 
zugefügt worden war. Megen eingeriffenen Fruchtmangels 
hatte der Herzog den Ärmeren Unterthanen im Frühling die 
zur Ausſaat ndthigen Früchte geben laffen, ba zerftdrie ber 
feindliche Einfall alle guten Folgen diefer welfen Vorforge ; 

gersnoth und Seuchen quaͤlten nun über anderthalb 
Sahre lang bas Land und von 450,000 Einwohnern waren 
im Jahre 1696 nicht viel Mehr über 300,000 vorhanden, 
Und doch traf man die zwedimäßigften Anftalten, um dem 
Elmde ber Unterthanen abzuhelfen; gegen 10,000 ber: 
felben, meift Greife, Frauen und Kinder, wurden in die 
noch unverfehrten Aemter des Oberlandes vertheilt; zugleich 
erhielten die Amtleute diefer Gegend Befehl, über die Zahl 
der noch vorräthigen Feldgeräthfchaften, über den Stand ber 

lat von Hirfhau; Johann Joachim Bardili, Prälat von Blau: 
beuren; Johann Beorg Gütler, Bürgermeifter von Stuttgart; 
Joh. Wilh. Wolf, Bürgermeifter von Tübingen; Burkhard Bars 
dir und Johann Jakob Bifcher, Oberräthe; außer ihnen, die 
vertragsmäßig geftellt wurden: Heinrih Sturm, Oberrath; 
Chriſtian Fromann, Kirdyenrathe:Sefretarind; Georg Marx 
Dollmetfch, Oberraths-Kanzliſt, die man in der Noth als In⸗ 
terimsgeißeln gegeben ; die Vögte,, von Stuttgart Johann Geis: 
der, von Göppingen Georg Sigmund Schott, von Güglingen 
N. N., der fi mit 650 Gulden felbft loskaufte; Johann Chri⸗ 
ftoph Reinhart, bürgerlicher Stadthauptmann in Stuttgart, 
Johann Heinrih Bülber, Bärenwirth dafelbft, und an des 

Stadtfchreibers Stelle daſelbſt, fein Subftitut Georg David 

Mägerfin, 



Felder und Weinberge und die Hoffnungen, bie fie gaben, 
zu berichten, daß die verderbren und mittellofen Gegenden 
fo viel möglich unterftägt werden Fünnten, Am meiften 
Noch und Verlegenheit verurjachte die Bezahlung der frans 
zöfifchen Brandfhagung. Die Kammereinkünfte reichten nicht 
einmal bin, um eine Kleine Zruppenfchaar zu unterhalten, 
die Unterthanen aber waren fo ausgefogen, daß fie, zu 
neuen Leiftungen unvermögend, kaum die alten Ruͤckſtaͤnde 
abzutragen vermochten. Der Herzog berief daher im Sep: 
tember 1695 den kleinen Ausſchuß und mit deflen Bewilr 
ligung wurden nicht nur die Zricefimen wieder erhoben, 
fondern auch eine Gebäude: und Gemwerbetare und eine 
Steuer auf Vieh und Wein ausgefchrieben (Dftober, 2. 
Nov, 1695 *), die Kapitalien, welche das Kirchengut da 
und dort im Lande audftehen hatte, "wurden eingezogen 
(13. Febr. 1694), die Acciſe erhoͤht und auf- noch "mehr, 
fräper acciöfreie Gegenftände ausgedehnt (24. April 1694). 
Da aber auch diefe Mittel nicht zureichen wollten, wurde 

im Juni 1694 ber große Ausfchuß beuufen; diefer verfprach 
zu Sreifaufung der Geißeln fein Möglichftes zu thun, ben 
Herzog, wenn dieſer gendthigt wäre, ein Kapital aufzus 
nehmen, auch für andere Koften feiner Zeit fchadlos zu 
balten, inzwifchen aber eine „‚proportionirte Kopffteuer’‘ 

und im Nothfall andy eine Samilienfteuer auf alle Bewohner 
des Herzogthums umzulegen **) und die Ruͤckſtaͤnde firenger 

”) Jedes fteuerbare Gebäude, auch wenn ed Fremden gehört, follte 
von 106 fl. Werth 1 fl. zahlen, eben fo die Gewerbe, ausge: 

nommen Handelsleute, Wirthe, Müller, Upotheker u. dergl.; 
diefe zahlten 1 fl. 30 Pr. (a. Okt. 1693). Ein Pferd über 50 
Thaler werth gab 3fl., eined von 50—75fl. 2fl., von 30-50 fl. 
41 fl. 30 ?r., von 15-30 fl. zo kr., unter 45 fl. 15 kr., ein 
2 bis 3jähriges Fohlen 45 kr., ein jähriges 20 Er., ein Saug⸗ 
fohlen 15 Pr., ein Paar Maftocdıfen 2 fl., ein Paar Zugochſen 
1 fl. 30 kr., ein Paar junge Stiere 4 fl., eine Melkkuh 30 kr., 
ein Kalb 45 fr. und 10 kr., ein Schaf oder Hammel 71% kr., 
ein Zamm 6 Er., eine Gans 3 Pr., ein Schwein 45 kr., ein 
junges Sc;wein 3 kr., vom Eimer Wein (von altem) 1fl. 30kr., 
vom 4692ger 20 Pr., vom 1693ger 40 Pr. (23. Nov. 1693.) 

*) Bon den Beamten follten Prälaten, Obervögte und abdelige 



einzuziehen, auch das Kirchengut zur Entrichtung feines ges 
fegmäßigen Drittheils anzuhalten, zugleich bewilligte er noch 
eine Sommer: und Winteranlage für die geworbenen Trups 
ven und übernahm, mit Zuziehung des Kirchenguts, die 
Bezahlung der dem Vormuͤmder verfprochenen bo,000 Gulden 
(14. Sept. 1694) *). Dennoch konnten troß aller Ans 

firengungen bis auf die legte im Vertrag beftimmte Zeits 
frit nur 192,106 Gulden geliefert werden, biezu kamen 
jwar mir gleicher oder noch größerer Summe die bebuns 
genen Abzüge; allein von diefen wollten die Sranzofen nichts 
hören, fie forderten drohend die Bezahlung der Brandfchagung 
bis auf den legten Heller. Nicht Eberhards Bitten und 
Vorftellungen,, felbft nicht die Fuͤrſprache des fchmedifchen 
Königs „es liege feiner Ehre daran, daß er fein Wort hielte‘‘ 
vermochten den ftolzen Ludwig zu bewegen, vielmehr fuchte 
er auch durch immer fchlechtere Behandlung der Geißeln 
die Bezahlung der Brandfchagungsrefte zu befchleunigen, 
Diefe wurden auf alle Weife gepeinigt. Von Straßburg 
aus ſchleppte man fie nah Me, wo man fie in befchims 
pfender Begleitung von zwei mit Galgen und Rad bezeiche 

Sorftmeifter 24, Speciale, Kiofterprägeptoren und bürgerliche 
‚ Sorftmeifter, Stadtärzte, Untervögte und Keller 42, Stadts 
Pfarrer 40, Pfarrer und Helfer 4-6, Schulmeiſter in Städten 
3 fl. zahlen, die übrigen Einwohner waren in 4 Klaffen ge 

theilt: 4) Kauf: und Gewerbsteute und Wirthe, je nach Vers 
mögen, 3-18 fl.; 2) Künftler und gemeine Handwerker 1—12fl.; 

3) Bauern und MWeingärtner 45 Er. bie 12 fl.; 4) ledige Leute 
beiderlei Gefchlechts 45 Er. bis 1Y2 fl. (14. Sept. 1694.) 

*) Da die Stände den Verdacht äußerten, der Herzog wolle den 

Prälaten ihre fändifchen Befugniffe nehmen, fo verficherte er, 
daran nie gedacht zu haben, indem er ftetd gemeint ſcy, Die 

Rechte und Freiheiten der Stände eher zu verflärfen, ald zu 
fhmälern, wegen mehrerer anderer Zweifel uud Einwendungen, 

. 30 denen etlich Iandesherrlihe Erklärungen dem großen Aus— 

ſchuſſe Veranlaffung gaben, mußte diefer ſich im Abſchied ent- 
ſchuldigen, er. wolle Fünftig dieffalls zu Feinen Erinnerungen 

mehr Anlaß geben, fondern die herrfchaftlichen Auffäse ohne 

Zus und Abſatz laſſen und Beine vergeblichen Auäftionen weiter- 
moniren. 



neten Gerichtsdienern auf das Schloß brachte. Hier abs 
ging ihre Marter erft recht an; gleich Anfangs fperste men 
fie in zwei Locher, dann nur in Einen bunfeln feuchten 
Kerler, wo Mangel an frifcher Luft und guter Nahrung 
ven Prälaten Dreher und den Vogt von Gdppiugen in Kuss 
zem hinwegrafften. Allein dieß war ihren Peinigeru noch 
nicht genug, fie erdachten neue Befchuldigungen, die Geißeln 
haͤtten mit der Landfchaft werabrepet, bis zum Frieden gegen 
reichliche Belohnung im Kerker zu bleiben, um dadurch Dig 
Bezahlung der Brandſchatzung zu vereiteln, und brachten 
fie nun, jeden einzeln, in ganz finfere mit Ratten und 
Mäufen angefüllte Ställe, wo Hige und übler Geruch dig 
meiften auf dad SKranlenlager warf. Hiedurch wurde aber 
dad Mitleid jener Unmenfchen fo wenig erregt, baß fie nigfs 
mehr ihnen nun aud beim Effen Die Thuͤren nichts mehr 
bfineten, und mit moch fchiwererer Haft tief im Innern von 
Frankreich drobten. Durch ſolche Mittel bewirkten die Frans 
zofen denn enblidy auch, daß, da Eberhard Ludwig wegen 

feiner eigenen Forderungen an Frankreich, trotz des Vers 
ſprechens einer Schadlosheltung von Seiten der Stände, bey 
Neft der Brandſchatzung nicht bezahlen wollte *), die Ders 
wandten jener Unglüdlichen 250,000 Gulden zufammens 
brachten, worauf die Geißeln freigegeben murden und im 
November 1696 In Stuttgart wieder eintrafen. Der Grund 
aber, warum Eberhard Ludwig ſich weigerte, die noch ruͤck⸗ 

ſtaͤndigen Brandfhagungsgelder zu bezablen, Tag in feinen 
KHoffuungen, bei dem bevorftehenden Friedensfchluffe einen 

Schadenerſatz zu erlangen, Er gab ſich deßwegen aud) gar 
viele, aber freilich am Ende vergebliche Mühe. Durch feine 
Bereitwilligkeit, einen Theil des Neichöheeres zu verpflegen 
(1697), und durch feine Mitwirkung zur Errichtung eines 
Bindniffes der 6 obern Kreife, im Januar 1697, wobei 

*) Am Hofe fcheint man fih überhaupt wenig um diefe Unglüds 
lichen befümmert zu haben; einige meinten hier ger, man ſolle 
ſie ihrem Schickſale überlaſſen; der früher als ſeine Mitgenoſſen 
freigewordene Oberrath Viſcher that für die Befreiung feiner 
Genoſſen am meiften. 
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die Aufſtellung eines 60,000 Mann ſtarken Heeres be⸗ 
ſchloſſen ward, hoffte er den Kaiſer fuͤr ſich zu gewinnen, 
und um ſeines Vortheils wegen beſſer berathen zu ſeyn, 
trat er ſammt ſeinen Mitſtaͤnden und dem fraͤnkiſchen Kreiſe 
dem großen Bunde gegen Frankreich bei (im Juni 1696). 
Dadurch erlangte er dad Recht, die Friedensverhandlungen 
befhiden zu dürfen, wo er auch fpäter zu der dahin abs 
geordneten ‚„Reichsdeputation‘‘ gezogen wurde (im Mai ı697). 
Er trat bier nun fogleih mit feinem Begehren auf, und 
nicht nur mündlich betrieb der erfahrene und ſtaatskluge 

Kulpis die Sache, fondern auch fchriftlich in zwei ausführs 
lichen deutfh und franzdfifh verfaßten Auffägen *), die 
man den Friedensvermittlern überreichte, wurde der dem 
Haufe Wirtemberg von den Franzofen zugefuͤgte Schaden 
und deſſen gerechte Forderung wegen Erſatzes dargeſtellt, 
und Eberhard Ludwig verlangte deßwegen, daß in dem 
tünftigen Friedensvertrage Frankreich ausdruͤcklich zur Ger 
wugthuung verpflichtet werden follte **). Aber wie gewoͤhnlich 
fiegte auch hier die franzoͤſiſche Lift und Gemwandtheit, un» 
terftüße von dem Berragen der Deutfchen felbft , die von 
Selbſtſucht, Neid und gegenfeitigem Haſſe getrieben, des 
Barerlandes Wohl ſchaͤndlich hintanfegten. Eberhard erhielt 

e) Ausführliche Borftellung, was das hechfürftliche Haus Wirtem: 
berg und defien in Schwaben gelegene Lande von der Kron 
Frankreich a tempore ded gebrochenen Stillſtands bis hiehero 

wider aller Völker Rechten unbillig gelitten, und deffentwegen 
von der Allerchriſtlichſten Majeftät völlige Reparation zu ſuchen. 
Cum provocatione ad Traciatus pacis faturæ conciliatores Ar- 
bitros et Compaciscentes zquissimos. Gtuttgart 1696, 4. — und 

Ad tractarus pacis wiederholte Fmploration und nothmwendige 

Ergänzung des hochfürftlidhen Haufes Wirtemberg contra die 
Kron Frankreich in Druck gegebener Gravaminoum bie daſelbſt 
ertorguirte ‚Prestationes, Contributiones und Geißeln betreffend. 
1697. 

Er verlangte die Einfügung folgenden Artiteld: Domino etiam 
Duci Eberhardo Ludovico pro damnis qua tam durante hoc 
bello quam ante ejus deolarationem, quæque contra speeiales 
tractatus illata fuerunt, ea satisfactio prastabitur, quae urticulo 

separalo expressa est. 

*50 
Nur 
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fo wenig als feine andern Mitſtaͤnde einige Entfchädigung, 
obgleich ihn mehrere Fürften, mit denen er ſich zur Be 
bauptung ihrer Rechte bei den Kriedensverhandlungen ver: 

eint hatte (im Mai 1697), unterftägten; vielmehr mußte - 
er durch die fdrmliche Abtretung Straßburgs Son Frankreich 
den ſchwaͤbiſchen Kreis vollends ſeiner beſten Schutzwehr fuͤr 
immer beraubt ſehen. Und dieß war erſt noch nicht das 

Aergſte. Veranlaßt durch den Kurfuͤrſten von der Pfalz, 
welcher Beſtaͤtigung des katholiſchen Gottesdienſtes in ſeinem 
Lande wuͤnſchte, durch des oͤſtreichiſchen Geſandten geringe 
Abneigung und die Uneinigkeit der Reichsſtaͤnde ermuthigt, 
traten die Franzoſen noch in der letzten Nacht der Unter⸗ 
handlungen mit einem Beiſatze zum 4. Artikel des Friedens⸗ 
vertrags hervor, vermdge deſſen der Farholifche Gottesdienſt 
in allen an Frankreich abgetretenen Orten, wo er zur Zeit 
des Friedensſchluſſes beftände, fortdauern follte. Hiedurch aber 
würde nach ihrer Auslegung der evangelifhe Glauben aus 
nicht weniger ald 1900 Orten verbannt worden feyn, und 

der Schreden war um fo größer, weil man meinte, dieſe 

Bedingung fen eigentli von Deftreihh ausgegangen, unb 
weil fie den deutfchen Katholifen nun auch wieder zu neuen 
Verfuchen gegen den proteftantifchen Glauben Beranlaflung 
gab, mwodurd die Bitterkeit unter den Neichöftänden, die 
Verwirrung und Unruhe im Reiche nicht wenig vermehrt 

wurden. Nur wenige proteftantifchen Gefandten unterfchrieben 
daher diefe Bedingung, aber unter ihnen war leider aud) 
der wirtembergifche, fey ee, weil er fo am beiten für Wire 
tembergs Sicherheit zu forgen glaubte, fey ed, wie feine 
Zeitgenoffen ihm vorwarfen, weil eine menſchliche Schwäde 
ihn anwandelte *), das wirtembergifche Fürftenhaus empfand 

*, Einige geben einem Raufche die Schuld, Andere fagen, er habe 
fein neuerhaltened adeliges Wappen und Pettſchaft bald ge 
brauchen wollen. Zu Stuttgart wenigftens wurde er nicht zum 
beften empfangen, was er jich fehr zu Gemüthezog. Dod) verſprach 
ihm der Herzog noch kurz vor feinem dadurch, oder wie feine 
Verwandten vorgaben, durqh Gift bejchleunigten Tode, für feine 

Familie zu forgen. Er flarb den 2. Sept. 1698; geboren war 
er den 19. Dec. 1652 zu Burg Alsfeld im Darmftädtifchen. Er 



die nachthellgen Folgen biefes. Schritte nur zu bald. Ge⸗ 
waltſam lieh Ludwig in Moͤmpelgard den katholiſchen Gottes 
dienſt einführen, das dortige von Kriederich geftiftete Kol⸗ 
legium mit Katholiten befegen, nahm auch mehrere bazu 

gehösigen Herrſchaften in Beſitz, ohne auf die Klagen Ebers 

hard Ludwigs und feines Vetters Leopold Eberhard, bes 
damals die Graffchaft inne hatte, zu hören. 

Zu dieſem Ungemach aber Samen nocd andere Streis 
tigleiten, welche den Herzog bie durch den Frieden wieders 
bergeftellte Ruhe nicht recht genießen ließen. Indeß er mit 

dem Kaifer kämpfte für feine Mitſtaͤnde, wegen des Lands 
gerihtd und der Landvogtei, wegen der Unterhaltung ber 

Feſtung Kehl und wegen des vom Kalfer zum Unterhalt feiner 
Feſtungen Breifach und ‚Freiburg geforderten Beitrags, ſtritt 
er fir ihn mit den Ständen wegen Verbefferung der Kriegs⸗ 
verfaffung durch Errichtung eined Heeres, das für den 
Sieden 80,000 Mann ſtark feyn, im Kriege aber um die 
Halfte erbbhr werden follte, und wegen Aufftellung eines 
Kreisheeres von 8000 Kriegern. Einen nody fdywereren 
Kampf hatte er mit ber Reicherittesfchaft zu beftehen. Herzog 

Friederich Karl Begehren an feine Lebensleute, im frans 
söfifchen Kriege ihm zu Huͤlfe zu ziehen, und feine Ders 
weigerung „ aus den ihm heimgefallenen Lehen noch ferner 
irgend einen Beitrag zur ritterfchaftlihen Kaffe zu zablen, 
hatte den Streit erregt, andere Beſchwerden über Zef, 
Aecis u. f. w. hatten ihn noch vermehrt und gerade jetzt 
entbrannte er am heftigſten. Die Nitterfchaft wußte beim 

ftudirte in Straßburg und Gießen, hielt auf der letzteren Hoch⸗ 
ſchule Vorleſungen, befonders über des Grotind Werk: De 
jure belli et pacis, fam 4682 als Lehrer der Rechte nach Straß⸗ 
‚burg und 4686 durch Borfiners Verwendung als Dberrath und 
Kirchenrathss Direktor nach Stuttgart, im März 1693 warb er 
Geheimerrath und Konfiftorialdirektor, 1690 Reichshofrath, 1694 
erhielt er ein Adelsdiplom. Sein Fürſt brauchte ihn zu vielen 
wichtigen Sendungen, denn er befaß viel Klugheit und Unter 
nehmungsgeift, wie aucd im Streite mit Friederich Karl die 
Stände erfuhren; befonders aber hatte er eine erſtaunliche Leiche 
tigkeit im Arbeiten. 

Geſch. Wirtemb. III, 836, 2. Abth. 7 
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Aoiſer mehrere Strafbefehle gegen Wirteniberg autewirlau. 
Zange kaͤmpfte men bin und ber mit einander in Schriften, 
deren Dauptverfafler wirtembergiſcher Seits der. Geſandte 
Hiller von Gärtringen, ritterfchaftliher aber Ste 
phan Burgermeifter war, den der Herzog. auch eiumel, 
mehrerer in feinen Wuffägen enthaltenen Anzuͤglichkeiten 
wegen, bei einer Reife durch Wirtemberg aufheben und 
nach Hohen⸗ Tübingen führen ließ, wo er einige Zeir blieb. 
Der Herzog ſuchte auch andere Küärften zu gemeinſamen 
Maßregeln gegen die Nitterfhaft zu bewegen und betrieb 
feine Sache auf dem Reichstage fehr eifrig... So brachte er 
ed auch dahin, daß die Reichsverſammlung den Streit zu⸗ 
letzt zu feinem Vortheil endigte und den Kalfer bat, feinen 
Beſchwerden abzubeffen (7. Juli 1704). 

Auch das gute Vernehmen des Herzogs *) mit den 
Randfländen verfchwand immer mehr. Zwar gab er. fidh viel 
Müpe, den geſunkenen Wohlſtand des Landes wieder. zu 

Sehen; er befreite Alle, welche die zerftörten Käufer neu 
aufbauen, die oden Felder und Weingärten wieder anpflanzen 
wärdeu, auf mehrere Jahre von Steuern und. andern Lafien, 
unterfiäßte fie auch mit Bauholz und erließ den bedürftigs 
fien Unterthanen einen Theil der Stenerrädftände (25. Ron. 
2698), er lieb Straßen und Wege auöbeflern und nahm 
viele Waldenfer und franzdfifche Flüchtlinge auf, denen zu 
Gennftatt und in den ganz verheerten Gegenden des Mauls 
bronner und Bradenheimer Amted Wohnplaͤtze angewieſen 
wurben (1699, 1700), allein er vermehrte auch deu Aufs 
wand bei Hofe, bielt eine Leibwache, welche ed damals in 
jeder Hinficht der fchönften in Europa gleih that, dafür 
jedody auch fo viel als ein ganzes Regiment koſtete und 
uuternabm im Jahre 1700 eine Foftfpielige Reife durch 

Holland, Franfreid und England. Doch nicht diefer, für 
Wie damalige Lage des Landes 'zu große Aufwand war es, 
worüber ſich die Stände am meiften befchwerten,, fondern 

*) Einen Privatftreit hatte der Herzog mit den Erben ber verſtor⸗ 
benen Herzogin Marie Dorothea Sophie von Wirtemberg, welche 
von dieſer her noch Geldanſprüche an ihn machten (1699, 1700). 



bad Begehren des Herzogs, die 3, früher dem fchmäbiichen . 
Kreife überlaffenen, nun aber von diefem zuruͤckgegebenen 
Regimenter noch längere Zeit beizubehalten. KHiegegen that 
der Ausſchuß fogleih Vorftellungen, ermuthigt dadurch, daß 
ſelbſt im Geheimenrath ſich mehrere Stimmen dawider ers 
hoben, einige ſogar geaͤußert hatten, man ſolle die Urheber 
dieſes Rathſchlags als Vaterlandsverraͤther beim Reichs hof⸗ 
rath verklagen. Nun verſicherte zwar der Herzog, er wolle 
dieſe Truppen nur noch einige Zeit bebalten, bis bie derzeit 
noch fo ‚‚mißlichen Aſpekten“ beffer wären und „die Gefahr- 
wegen der Religion und Freiheit mebreres ceflire‘‘ (28. 
Märzı6gd). Allein auch fo wollte der Ausſchuß nicht darauf 
eingehen, er bewilligte zwar eine Dreivierteljahrs-Steuer, 
bar aber zugleih, der Herzog möchte einen allgemeinen 
Landtag ausichreiben oder die Sache der Entſcheidung des 

Kaifers anheimftellen, (19. Zuli). Der Herzog berief nun 
zwar einen Landtag, aber auch bier war man für feinen 
Plan nicht beffer geitimmt, am 13. Oktober erklärten die 
Stände, die Beibehaltung der Truppen im Srieden fey 
„weder nöthig, noch herkoͤmmlich, weder nüglidy noch moͤg⸗ 
lich.’ Eberhard Ludwig erwiederte hierauf: er wolle die 
Truppen von 1800 auf 1600 Mann vermindern, ben Lans 
besfindern, welche ihre Entlaffung verlangten, diefe ertheilen 

und begehre für die übrige Kriegefchaar nur noch bis zu 
Ende des Mai 1699 einen Beitrag, bis dorthin werde er 
dann die Stände zu weiterer Berarhung zufammenberufen, 
übrigens dürften fie verfichert fegn, daß er feine Rath⸗ 
ſchlaͤge nicht nach feinem abfoluten Willen, fondern nady 
Lauf, Gefahr und Norhwendigkeit der Zeit regulire (28. 
November). Hierauf wurden die Stände vertagt, im Mat 
1699 aber erklärte der Herzog dem Heinen Ausſchuß, es 
ſey nothwendig, die Truppen wenigftiens noch ein halbes 
Jahr beizubehalten. . Nun aber verfaßten die Stände eine 
Klagſchrift an den Kaifer (2. Juni 1699), behielten fie 
jedoch zuruͤck, ald der Herzog feine Kriegsfchaar wieder um 
300 Mann verringerte und ihre baldige völlige Aufldfung 
verbieß. Diefe jedoch erfolgte troß wiederholter Vorſtel⸗ 
ungen dei Stände nicht, und bald geftalteten ſich die Zeit⸗ * 
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umftände wieder fo kriegeriſch, daß nicht mehr von Abdan⸗ 
tung, fondern von Vermehrung der Zruppen. die Rede war. 

Am 1. Nov. 1700 nämlich war der König Karl II. 
von Spanien geftorben und hatte den Enkelſohn Königs 
Ludwig von Frankreich, Philipp von Anjou zum Erben 
eingefegt. Aber dagegen erhob ſich fogleich das Öftreichifche 
Haus, mit feinen eigenen vermeintlid näheren Anſpruͤchen 
hervortretend und entſchloſſen, wenn Ludwig nicht in Gutem 
weichen wollte, ſein Recht mit den Waffen zu behaupten. 
Bald verkuͤndigten auch ſtarke Ruͤſtungen von beiden Seiten 
den nahen Ausbruch des Kriegs zwiſchen dieſen beiden 
Staaten. Bei ſo bedenklichen Umſtaͤnden ſchloßen die beiden 
Kreiſe Schwaben und Franken zu Heidenheim am 25. Nov. 
1700 eine Verbindung zu gegenſeitiger Vertheidigung, wozu 
Schwaben 7, Franken 5 Regimenter, zuſammen beide 14,200 
Mann, aufftellen follten, weßwegen auch der fchwäbifche 

Kreis vom Herzog *) wieder 2 Regimenter übernahm, feine 
Truppen bei Offenburg ein Lager beziehen und von Kehl 
bis auf den Schwarzwald Verfhanzungen anlegen ließ. 
Doch geſchah dieß, wie man dem Öftreichifhen Gejandten 
erflärte, Teinem Theile zu Leid, fondern bloß zur eigenen 
Sicerheit. Bald nachher begannen: auch Unterhandlungen 
mit den Nachbarkreifen, um fie ebenfalls mit in die Ber: 
Bindung zu ziehen und nun bewarben Deftreih und Kurs 
baiern ſich eifrig um den Beitritt. Dieß machte die Unters 
bandlungen weitläufiger und fchmieriger, denn dem Kurz 

fürften von Baiern traute man nicht, weil er bloß für fich 
allein, nicht aber mit den übrigen Ständen des bairifchen 
Kreifes beitreten wollte, man fürchtete, ex möchte den Bund 
zu feinen eigenen Zweden mißbrauhen. Gegen Oeſtreichs 

Beitritt aber ſprach die Gefahr, alddann in deſſen Krieg 
mit Frankreich) verwidelt zu werden, während doch, wie 
der ſchwaͤbiſche Kreis zu wiederholtenmalen erklärte, Erhal⸗ 
tung einer firengen Neutralität der Hauptzweck des Bundes 
feyn follte. Auch Eberhard Ludwig meinte, man follte fi 

*) Als diefer am 4. Juli 4701 feine Truppen bei Plochingen müs 
ſterte, wurden nahe bei ihm 2 Dragoner vom Blig erſchlagen. 
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nicht für Deftreich erklären, ehe man wiffe, wozu bie übrigen 
Reichsſtaͤnde entfchloffen fenen, deren Gefinnungen zu ers 
forſchen fich fein Gefandter beim Reichstage viel Mühe geben 
mußte. Er wollte nicht, daß durch eine zu voreilige Ers 
klaͤrung Schwaben allein die Rache Frankreichs auf ſich 
ziebe und Ddiefes die Verheerungen früherer Jahre erneue, 
Der franzdfiihe Geſandte de Chamols bemühte fich auch 
ſehr, die proteftantifhen Kreisftände vom Bunde mit Defts 
reich abzuhalten, man gab ihnen nicht undeutlich zu vers 
ſtehen, daß jene beruͤchtigte Klaufel im Ryßwicker Frieden 
eigentlid von dieſem Staate herrühre und daß fie vers 
gebens auf deren Aufhebung hofften, wenn fie mit Deftreich 
ſich verbanden. Dagegen aber fparten auch die Faiferlichen 
Ahgeordneten nichts, um die Stände ihrem Kern geneigt 
zu machen und wurden hiebei won dem bolländifdyen Ge 
fandten eifrig unterſtuͤtzt. Diefer erinnerte die Stände nachs 
druͤcklich an das bisherige Benehmen des franzdfiichen Kb» 
nigs und gab ihnen zu bedenken, wie gefährlich es für alle 
europälfchen Staaten, namentlich auch für Deutichland feyn 

“ würden, wenn die fpanifchen Staaten mit Frankreich vereinigt 
wärde, wenn Ludwig einerfeit6 Herr von ObersStalien, ans 
dererfeits von den Niederlanden werde und wenn ihm auch 
vollends die Schäge Amerika's zu Gebote ftänden. Ein all⸗ 
gemeiner Bund gegen ihn fey alfo das einzige Mittel, „um 
dem unausfprechlihden Uebel, welches alle Zürften. und 

Staaten von Europa bedrohe, zuvorzukommen“ Ci. März 
31702). Sp wurde denn auf der Zufammenkunft in Ndrds 

lingen, am ı0. Mai 1702, auch Deftreih in die Vers 
bindung der Kreife Franken, Schwaben, Ober: und Kurs 
rhein aufgenommen und die Aufftellung eines Bundesheeres 
pon 44,900 Mann, zu gemeinfamer Bertheidigung befchloffen; 
furz darauf traten die 4 Kreife auch der „großen Allianz‘ 
bei, welche Deftreih mir England und Holland wider Sraufs 
reich geichloffen hatte. Eberhard Ludwig wurde vom Kaifer 
zum Reichö:Generalfelomarfchall: Lieutenant ernannt (15. 
Mai 1702) und zog nun fogleich mit feiner LXeibgarde zu 
Roß und Fuß und einem NReiterregiment vor Landau, obs 
non wider feiner Rathe Millen, welche ihm den Entſchluß 



ber. Reihsverfammlung abzuwarten riethen. Hier aber war 
man noch gar nicht für den Krieg mit Frankreich geſtimmt, 
des Kaiſers eigenmächtige Kriegserflärung im Namen des 
Reichs harte ihm die Gemuͤther entfremdet und die Prote⸗ 
ſtanten verlangten vor allen Dingen die Zuſicherung, daß 
die Ryßwiker Klauſel beim naͤchſten Frieden aufgehoben 
wuͤrde. Da aber brach der Kurfuͤrſt von Baiern pldoͤtzlich 

los, und weil er Schwabens Stände nicht für feine Partei 
gewinnen Fonnte, fiel er unverfehens in dieſem Kreiſe ein, 
eroberte Ulm durch Ueberfall (8. Sept. 1702) und durchzog 
nun brandſchatzend Oberſchwaben bis in die Gränzgegenden 
Wirtembergs, im Webermuche fchon dad ganze Land als 
fein Eigenthum betrachtend. Dieß Beginnen beftimmte endlich 
ben Entfchluß ded Reichsſtags und befchleunigte feine Aus⸗ 
führung; am 6. Oftoßer 1702 erfolgte nun auch die Krieges 
erflärung des deutſchen Reihe. Eberhard Ludwig, weicher 
um bdiefelbe Zeit vom Rhein zuruͤckkam, drang nun ernftlich 
auf nachdrädlichere Auftalten, um den Kreis gegen Baierh 
und Frankreich zu decken und erbielt vom Könige von Preus 

Ben, den er fhon am 19. April 1701 in feiner neuen 
Würde anerkannt hatte, die Zuficherung des thätigften Bei⸗ 
flandes hierbei. Er felbft aber wollte deßwegen auch feine 
Kriegsmacht verftärfen, woriber aber der Zwift mit den 
Landftänden von Neuem wieder heftiger losbrach. Vergebens 
flellte der Herzog diefen dringend die Gefahr Wirtembergs 
vor und erklärte: wenn je ein Ungluͤck das Land treffen’ 
würde, fo wolle er fi verwahrt haben und denen bie 

Schuld Äberlaffen, welche zu keiner rechten Anftalt hätten 
gebracht werden koͤnnen; die Landfchaft blieb bei ihrer Wels 
gerung und antwortete; „wenn der Herzog wider ihr Vers 
"hoffen mir der thärlichen Procedur fortfahren würde, müßten 

fie es dem lieben Gott und der Zeit In Geduld dermalen 
befehlen, wollten aber der Nachkommen wegen fid) unters 

terthänigft und geziemend verwahrt haben’ (20. Dec. 1702). 
Allein Eberhard Ludwig nahm auf diefe Vorftelung Feine 

Ruͤckſicht, fondern müde des langen fruchtlofen Handelns, 
erließ er jett den Befehl zu einer neuen Auswahl, Yon 

der bis Lichtmeß des künftigen Jahres 1575 Mann, alle wohl 
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yerifiee, bereit. ſtyn ſollten; umd nach einem nochmaligen, 
vergeblichen Verſuche mir der Lanpfchaft zu. handeln, „ch 
man einig werden koͤnne“ betrieb er dad ganze Kriegsweſen 
allein and den Staͤnden blieb niches übrig, als erfolglofe 
Proteſtationen uud. Verwahrungen ihrer Rechte. Ihre Bels 
maͤge mußten fie dennoch entrichten, ba aber dieſe nicht 
Sinreichten, fo ſuchte der Herzog auch noch durch aubere 
Mittel Geld zu erlangen. Am 28. Januar 1704 wurde 
eine Hofbank errichtet, welche and 13,000 Koofen bes 
fand, desen jedes 10 Gulden koſtete und eine Leibrente 
erhielt, Die zumm mindeften 30 Kreuzer, zum höchften 200 
Gulden jährlich trug, wozu noch bieven unabhängige Leib⸗ 
renten zu 20—5o Procent jaͤhrlich kamen. Im Juni 1 708 
wurde mit biefer Auſtalt auch eine fogenannte Birobant 
Vereinte, wo Die, weiche nur Loofe zu 50 oder 40 Kreuzer 
halten ‚hatten, ſolche in eine neue ReibrentensLorterie legen 
toaiten,, deren Loofe gleichfalls mit 10 Gulden erkauft, 
jaͤhrlich aber mit 15 Krenzern gelbot wurden. Diefe beiden 
Ankalten aber hörten bald nachher auf, weil ſich eine 
Kaͤufer mehr zu den Loofen fanden *). 

Der Herzog nahm mun immer thaͤtigeren Antheil an 
tom Kriege, er verbot ſtreng alle Werbungen für. fremde 
Mächte (zo. Juni 1702) mud ſchickte zu dem Eaiferlichen 
und Meidpsheer über feine Gebühr Truppen. Er ſelbſt z0g 
wir ben Kurfürften von Baiern in die Oberpfalz und er⸗ 

*) Refcript vom 28, Jan. 1704. Ein Loos erhielt 200 fl., 2 Zoofe 
400 fl., 5 Looſe 50 fl., A Looſe 25 fl., 40 Looſe 415 fl., 20 Zoofe 
10 fl., 60 Xoofe 5 fl., 4100 Koofe 3 fl., 400 Looſe 2 fl., 900 
Looſe 1 fl. 30 kr., 4500 Looſe 1 fl., 3000 Koofe 40 kr., 6000 
Looſe 30 Er. ald das jährtiche Tandlänfige Intereffe, dagegen vers 
fiel mit dem Tode des KHüufers das Kapital. Man konnte auch 
Zeibrenten Eaufen, ohne in die Berisfung zu kommen. zu 48, 
45-20 fl. jährlichen Interefien, auch Kapitale zu A Proc ans 
legen. — Reſcript vom Juni 1708. Es waren folgende Loofe: 
2 zu 100 fl., 3 zu 50 fl., 4 zu 25 fl., 8 zu A5fl., 16 zu A0fl, 
30 zu 5 fi., 50 zu 3 fl., 200 zu 2 fl., 450 zu 1 fl. 30 kr., 750 

, zu 4 f., 1500 zu AU kr., 3000 zu 3 fr. Auch konnte man auf 

ein Jahr hier Gerd entichnen gegen fichere Fanftpfänder, M 
SEC 2 Pfennige monatlichen Intereſſes. 
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Meg beim Sturm auf das fefle Lager bei Dietfust mis 
feinen Leuten zuesft die Verfchanzungen. Bon der Belss 
gerung Ambergs aber rief ihn die Nachricht ab, daB bie 
Sranzofen nach der Einnahme der Dffenburger Linien, die 
der Prinz Ludwig von Baden vertheidigte, weiter vordrin⸗ 
gend fi dem Lande näherten, auch der Kurfuͤrſt vom 
Baiern, um fich mis ihnen zu vereinigen, längs ber Douau 
Hin ziehe, 

Schnell brach er nun nady dem Schwarzwalde auf, 
aber noch ſchneller hatten die Franzoſen die dortigen Paͤſſe 
erobert. Höhe fielle Berge, meift mit Wald bewachſen, 
durch Verhane noch unzugänglicher gemacht und mit Kriegern 
und bewaffneten Landvolk wohl beſetzt, ſchuͤtzten hier zwar 
das Land und ſchreckten die Zeinde vom Angriffe ab, allein 
Verrath zeigte ihnen den Weg. Zwei Jaͤger führten fie 
einen Feloſteig, wodurch fie den Deutſchen in den Rüden 
Samen; gleicher Derrach half ihnen auch die mir 5000 Berr 
sheidigern beſetzte Stadt Hornberg erobern. Bei Tuttlingen 
vereinigten fie fih nun mit den Baiern, die Eberhard Lud⸗ 
wig vergeblich aufzuhalten verfucht hatte. Auch ein Anfchlag 
auf das ſchwach befeste Ulm, wo er burch Ableitung des 
den Stadtgraben bewäflernden Blaufluffes im Einverftänds 
nie mit dem Beſitzer der dort gelegenen Schweftermühle 
einzudringen hoffte, wurde durch den Derrach eines Father 
Itfchen Kupferſchmieds⸗Jungen und durch die Langſamkeit 
des Generals Styrum vereitelt, und der Kreis, ber durch 
Englands und Hollandse Ermahnungen und Hülfägelder ger 
ſtaͤrkt, die Meutralitätsforderungen Baierns nicht achtete, 
ward die Beute des erzuͤrnten Feindes. Auch einige Ges 
genden Wirtembergs erfuhren nun wieder deffen Wurb, ber 
fonders das Tuttlinger Amt, wo Theurung und Hungers⸗ 
north in hohem Grade einriffen und peftartige Krankheiten 
die Einwohner zahlreich hinwegrafften, und das Städtchen 
Münfingen, das die Franzofen plünderten, den Vogt und 
die zwei Buͤrgermeiſter aber davon fchleppten. Doc blieb 
das übrige Land gededt durch dad deutfche Heer, welches 
zuerft bei Tübingen, hierauf Lauingen gegenüber an der 
Donau fich aufftellte, und den Feldzug durch die Beſetzung 
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Ver vom Feinde bedrohten Stadt Augsburg beſchloß, welche 
ihm aber gleich darauf von den Balern wieder ahgenemmeis 
wurde. Im November dieſes Jahres kehrte Eberhard Lud⸗ 
wig, nun auch zum General der Reiterei ernannt (9. Mai 
27305), nach Stuttgart zuruͤck, um zu dem nächkten Feld⸗ 
guge die ndthigen Anſtalten zu treffen. Bei ben Kreises 
Wänden befenderd drang er auf größere Thaͤtigkeit und 
Schnelligkeit in Aufftelung ihrer Kontingente, da faum zwei 
Drittheile derfelben bei einander waren, Allein er batte 
hiedon nichts als vergeblihe Mühe und Verdruß. Der im 
Den Eßlinger Kreisabichieb in Ahweſenheit des Konftaugtfchen 
Gefandsen aufgenommene Ausdruck „wirtembergiſches Kreisr 
birektorium‘‘ erwedte den nie vdllig beigelegten Direktorial⸗ 
Areit aufs Neue. Konſtauz veranftaltete, als Eberhard Ludwig 
Sald darauf bie Brände nach Stuttgart berief, einen eigenem 
Krelstag zu Lindau, wogegen aber der Herzog Einfprache 
that, und in der „kurzen altenmäßigen Deduktion von dem 
Wusfchreibeamt und Direktorium des ſchwaͤbiſchen Kreifes“ 
feines Hauſes alte Anſpruͤche hierauf, und wie erſt feit uns 
gefähr 100 ehren Konfkanz fich einen Antheil daran ans 
gemaßt habe, barthun ließ (1704). So ward in Schriften 
ver Streit uoch einige Zeit geführt, bis ein Vergleich ers 
folgte, der den früberen Mertrag vom Sabre 1663 , daß 
Mirtemberg zwar den Vorraug habe, doch aber „des Worr 
nd Direktorium fich fpärlicher bedienen’ follte, erneute un. 
beſtaͤrigte (21. Yan. 1707). 

Inzwiſchen aber war der Derzog im Kampfe gegen 
Frankreich und Balern fortdauerud ſehr ˖thaͤtig *). Gluͤcklich 
eröffnete er 1704 den Feldzug mit der Abtreibung bes 
franzoͤſiſchen Marſchalls de Marfin, der von Franken aus 
din Schwaben einzubringen verfuchte, auch gelang es Ihm 
durch feine Bereinigung. mit dem vom Feinde bartbedrängten 
General⸗Feldmarſchall v. Thilngen, das Land vor einem _ 
feindlichen Einfall zu ı Aalen, und in einem Gefechte uns 

*) Um gegen Baiern beffer gedeckt zu ſeyn, ließ der Herzog da⸗ 
mals auch einen Plan zur ſtaͤrkeren Befefisung des Heiden 
heimer Schoſſes entwerfen. 
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weit. Tattlingen erbeutete er das Silbergeſchirr und BR 
Krtegslanzlei des Kurfärften von Baiern (Mal), Die Vers 
einigang der Sranzofen mit dieſem konnte er freitich fo wenig 
als die übrigen alliirren Heerführer Hindern, doch ficherte Der 
Engländer fchnelles Herannaben das Fuͤrſtenthum vor. neuen 
Gefahren. Schon am 8. Juni betrat diefes Heer die Graͤmzen 
Wirtembergd und am 9. wurde zu Groß⸗Heppach in einem 
Zimmer ded Wirthshauſes zum Lamm von Eugen nnd 
Marlborough im Eberhard Ludwigs Beifeyn der Plau 
gum bevorftehenden Feldzuge entworfen. Die Erftirmung 
der Berfchanzungen auf dem Schellenberge am =. Jull war 
hierauf die erſte Waffenthat der vereinigten ‚Heere, wobbi 
Eberhard Ludwig zur Dedung des. Angriffe beordert, mit 
ber Meiterel drei Stunden lang im feindlichen Feuer ſtaud 
and nah Endigung des Gefechts die Feinde mit. Gluͤck ver⸗ 
folgte. Aber neue Huͤlfsvdlker Ludwigs unter dem. Mar⸗ 
Hal Tallard drobten neue Gefahren, befonders da dieß 
Herr voll Siegesmurh kam, begierig die Schelenberger. Nie⸗ 
derlage zu rächen. Doc fein Muth war bald gebrochen; 
am 15. Auguft wurben die Unüberwindlichen, wie Tallard 
fie genannt hatte, bei Hoͤchſtaͤdt gänzlich geſchlagen. Sie 
harten befchloßen in Wirtemberg einzufalen und auf dem 
Schwarzwalde fi mit. dem Marſtchall Billeroi zu veneini« 
gen, wodurch fie die Meifter Schwabens zu werben und 
den Krieg von den Gränzen Baierns wegzufpielen gebächtem, 
als plöglih am Morgen ded genannten Tages das vereinte 
englifchsdeutfche Heer, des unguͤnſtigen Bodens ungeachtet, 
fie mie großem Ungeftämm angriff. Uber bis gegen Abend 
bauerte bad Gefecht unentfchieden mit großer Erbitterung; 
mehrere Heerführer der Verbündeten, unter ihnen auch Eber⸗ 
Hard Ludwig und fein Vetter Karl Rudolph wagten ſich 
tief ins Handgemenge, die Feinde wichen nicht, bis endlich 

WMarlborough zuesft die ihm gegenüber flehenden Schaaren 
der Sranzofen überwältigte und den Marſchall Tallard ſelbſt 
gefangen nahm; jetzt flohen auch die Baiern und um 8 
Uhr Abends war der Sieg für die Verbündeten entichieben, 
35,000 Gefangene, unter ihnen 818 Offiziere, ı4ı Ges 
ſchuͤtze, 300 Fahnen und Standerten, B: Kriegskaſſen und 
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vleles andere Kriegsgeraͤthe waren die Frucht dieſes Sieges, 
welcher die Plane der Feinde vereirelte, den Kurfärften von 
Baiern zu fchneller Flucht zwang und ganz Schwaben von 
feinen und den franzdſiſchen Heerſchaaren befreite. Eber⸗ 
Hard Ludwig machte ſich diefen Sieg zu nuße, ließ die ihm 
wohlgelegene bairiſche Herrſchaft Wielenfteig „zu einigem 
Erſatz des durch die Baiern erlittenen Schadens‘ In Beſit 
nehmen, und behielt fie auch troß des ſtarken Widerfpruche 

son Seiten feiner Mitkreisftände bis zum Frieden. Denn 
der Kaifer, welchen er gebeten hatte, ihm den Beſitz ders 
ſelben, da er zum Schutze feines Landes hoͤchſt noͤthig fey, 
auch vermdge alter Ramilienverträge von ihm’ angefprochen 
werden koͤnne, zu erhalten, mochte durch eine abichlägige 
Antwort ihn nicht erzärnen, um fo mehr, well er ihm bei 
feinem Geſuche um Sig und Stimme fir das Herzogthum 
Ted nicht willfahren konnte und weil Eberhard Ludwig fi 
fortwährend ſehr eifrig für Oeſtreichs Bade zeigte. Als 
Marlborougb zu einem @infall in Frankreich das deutſche 
Reichsheer herbeirief, war er mir feinen Truppen der Erfte 
auf dem Plage, indeß Ludwigs von Baden Eiferfucht pie 

Ankunft des übrigen Heeres verzbgerte und dadurch des 
engliſchen Feldherrn Plan vereitelte (im Juni 1708), - Eis 
sige Wochen fpärer aber fland der Herzog, nachdem er auf 
dem Ruͤckzuge troß eines pldtzlichen Ueberfalls des franzbfle 
ſchen Heeres gluͤcklich Über den Rhein gebracht hatte, wieder 
in den Lauterburger Linien, und unterflügte den von Bil 
lars bedrängten General Thuͤngen fo Präftig, daß der frau⸗ 
"Hiihe Heerführer ſich zurädziehen mußte. Auch half er 
den Aufſtand in Baiern wider die Kalferlichen dampfen (im 
Januar 1706). Hiefuͤr bedankte ſich der Kaifer hoͤchlich 
bei ihm und ruͤhmte, „wie der Herzog, zu ſeinem unſterb⸗ 
lichen Nachruhm, ſeinen ſo tapfermuͤthigen als patriotiſchen 
unablaͤßigen Eifer, Valor, Vigilanz und Vorſichtigkeit zu 

Beforderung der gemeinen Sache Wohlfahrt und erſprieß⸗ 
lichen Aufnehmens bisher aufopfernd bewieſen habe” (4. 
Februar 1706). 

Im naͤchſten Feldzuge beſetzte er mit ſeinen Truppen 
das Rheinufer vun Philippebarg bis Mannheim und deckte 
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dadurch ben ſchwaͤbiſchen Kreis, der ſchon jetzt aufs Neue eine 
Beute der Feinde geworben wäre, hatte er nicht feine Stellung 
behauptet, bis Marlboroughs Sieg bei Ramillied die dro= 
hende Gefahr entfernte. Denn freilich bei dem Reichsheere, 
dad Schwaben fchäten follte, fah ed gar fchledht aus; kaum 
sin Dritrheil der ndthigen Mannfchaft war da, weder Defts 
seih noch die andern Verbündesen leifteren ihre vertrags⸗ 
mäßige Huͤlfe, leere. Ermahnungen zum MWiderftand allein 
Hatten fie dafür; beim Reichöstage aber erhob fidy ein neuer 

Streit wegen der Aechtung der Kurfürften von Baiern und 
Köln, welche auch Eberhard Ludwig mißbilligte, vornaͤmlich 
weil das Fürftenkollegium deßwegen nicht zu Rath gezogen 
worden fey, deſſen Mitglieder doch in diefem Kriege für 

Deftreih Alles auffegten. Nicht friedfamer gings bei den 
ſchwaͤbiſchen Kreisverfammlungen her; die Zerfidrung einiger 
Münzftästen in Oberfhwaben, wo leichtes Geld geprägt 
wurde; die Streitigkeiten wegen Mindelheim, das der Kaiſer 

dem Herzog von Marlborough geſchenkt hatte und nun dem 
Kreiſe ganz entziehen wollte; die ohne ſeine Zuziehung ge⸗ 
ſchehene Verminderung des Matrikularanſchlags der Städte 

Augsburg und Memmingen; die Zwiſtigkeiten mis der Reiches 
. sitterfchaft — das Alles verurfadhte dem Herzoge von Wir⸗ 

semmberg nicht nur gar viel Unluft, fondern verzögerte auch 
die fo noͤthigen Verrheidigungsanftalten. Der alte Marks 
graf Ludwig ‚von Baden farb endli aus Verdruß über 
den elenden Zuftand des Heeres, der ihn gendthigt hatte, 
ſich bis in die Stolbhofer Linien zuruͤckzuziehen (im Januar 
2707), und der Markgraf Ehriftian Ernſt von Baireuth, 
der nun den Oberbefehl erhielt, fand die Kriegsanftalten in 

fo ſchlechtem Zuftande, das Heer von Mundvorrath und 
Kriegsbedarf ganz entblößt und in den Feftungen Landau 
und Philippsburg zwar Geſchuͤtz, aber Feine Kugeln, daß 
er, obgleich von Eberhard Ludwig nachdruͤcklich unterftüßt, 
doch vor Billard, der zur Miedereroberung Baierns anrüdte, 
fih bis Ellwangen zurüdziehen mußte. Da erging es dem 
Lande Wirtemberg abermals fehr übel, fchon zu Anfang des 
Juni fam Billard nach Stuttgart, eroberte Fury darauf 
das ſchwach befeßte und ſchlecht befeſtigte Schorndorf, ſchlug 
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bei Lorch den Nachzug -ded deutſchen Heeres und ſchickte 
Streifpartien durchs ganze Fuͤrſtenthum. Brand und Pläns 
derung verberbten nun das Land wieder in manchen. Ges 
geriden, doch rettete die Herzogin Mutter Wirtemberg vor 
dem völligen Verderben, durch einen unter Zuziehung Ler 
ftändifchen Ausfchäffe 'gefchloffenen Vertrag, in welchem das 
Sürftenthum eine Brandfhagung von 1,200,000 Gulden 
zu zahlen fih anheifchig machen mußte. Villars ſelbſt ers 
preßte für fih daneben noch mehrere Tonnen Goldes, zog 
aber, al& die Deutfchen mir einem Einfall im Elſaß drobs 
ten , fchnell wieder ab, allein in Hornberg eine Beſatzung 
zuruͤcklaſſend, die jedoch Eberhard Ludwig ſchnell vertrieb, 
Auch diefer Furze Einfall aber that dem Lande großen Scha⸗ 
den und die Stände berechneten die Summe deflen, was 
Wirtemberg damald, wie überhaupt feit dem Jahre 1702 
durch Lieferungen, Quartiere, Durchzuͤge und bie feindlichen 
Einfälle verloren hatte, auf mehr als ı5 Millionen Gufe 
den *). Unter ſolchen Umftänden konnten fie freilich, wenn 
auch den beſten Willen gehabt hätten, wenig beiftenern. 

*) Bom 8. Sept. 41702 bis Nov. 4704. Brand und Plünderung 
534,530 fl. 14 kr., Lieferungen und Kontributionen 4,065,929 fl. 
48 kr., Fouragierkoſten und Schaden 679,212 fl. 55 kr., 
Marſch- und Borfpanntoften und Schaden 738,439 fl. 42 kr., 
Koften für Kriegebebarf und Mundvorrath 146,788 fl. 31 kr., 

Werb⸗ und Refrutengelder 445,647 fl. a kr., Monturkofen 
39,411 fl. 9 Er., Scanztoften 137,700 fl. 14 kr., Landmiliz⸗ 
Berpflegung 8049 fl. 30 kr., Feſtungen 413,147 fl. 5Er., allerlei 
Schaten an Gütern, Waaren 2c. 398,106 fl. 53 kr., Reiſe⸗, 
Poſt⸗ und Sauvegarden:Gelder 107,086 fl. 21 kr., ertraordis 
näre Winter: und Gommeranlage 895,058 fl. 28 kr., zufammen 
5,139,564 fl. 25 Pr. ; das Kreisfontingent und die Haustruppen 
£ofteten vom 1. Mai 1701—1709 außer den Subfidien 6,026,598 fl., - 

6 Winterguartiere 300.000 fl.; von 1704—41709 betrugen bie 
Koften für die Feſtungen 210,335 fl. 49 Pr., Kriegsbedarf 
47,200 fl. 40 kr., Lieferungen 474,475 fl. 48 kr., Auswahlkoften 
39,588 fl. 351 kr., Durchmärſche und Quartiere 383,108 fl., 
Plünderungen ꝛc. der Deutſchen 500,000 fl., franzöflfher Eins 
fall 41767 2,007,550 fl. 2 kr., zufammen 15,904447 fl. 49 Er, 
3 Heller (dd, 2. Nov. 41709). 



Undh doch waren bie Kräfte des Kammergnts dem Untere 
belt einer für Wirtemberg fo anfehnlihen Macht nicht ger 
wachſen, ob man gleich von Zeit zu Zeit neue Mitsel, Geld 
zu bekommen, verfuchte. So wurde im März 1708 eine 
allgemeine Kopffteuer ausgeichrieben und bald nachher auch 
die berrfchaftlichen Gefälle zum Pacht ausgeboten. Da die 
Pachtbedingungen Anfangs die Leute abſchreckten, fo wurs 

ben diefe abgeandert und die Beamten noch befonders zur 
Webergabe folcher Pachtungen aufgefordert (24. Dec. 1708). 
Dos die Sache war von Feiner langen Dauer, den 234. 
November 1711 erfchien ein Befehl, die Verpachtungen 
wieder aufzuheben, da die Erfahrung gezeigt habe, daß fie 
weder für den Pächter, noch für den Verpachtenden nuͤtzlich 
feyen. Im Februar 1709 wurde hierauf auch die Zahl 
and Befoldung der Hofs und Kanzleidiener vermindert, exs 
ſtere bis auf 345 Perſonen mit 78,473 Gulden, lettere 
bis auf 156 Perfonen mit 60,458 Gulden Gehalt. Kurz 
nachher fchaffte man die Landboten ab, errichtete ein Laubds 

Poſtamt, ernannte die Brüder Fiſcher aus der Schweiz zu 
Land:Oberpoftmeiftern, richtete 5 KHauptpofiftraßen ein und 
gab eine Poſtordnung heraus *). Uber diefe neue Einrichs 

tung kam nicht einmal recht in den Gang; der Fuͤrſt von 
Taxis, ſchon mie Friederih Karl wegen Anlegung einer 
Poftlalefhe nah Ulm im Streit (1683), erhob hierüber 
ſchwere Klagen, und ed erfchienen von Wien mehrere Ges 

bote wegen Wiederaufhebung diefer neuen Anftalt an ben 
Herzog ſelbſt, an Konftanz und mehrere Nachbarn MWirtems 
bergs. Auch feste der Zürft von Taxis den Poftmeifter in 

e) Das Poßgeld für die Perſon war in den Sommermonaten 20 kr. 
in den Wintermonaten 24 Pr. für Die Meile. nebft einer Lands 
mänze Zrinfgeld für den Poftillon, wobei 20 Pfund Gepäd 
frei waren. Pakete gaben fürs Pfund auf die Meile 4 Er, 
einfache Briefe kr., doppelte 4 kr., Briefpatete für die Unze 
anf die Meile 11% Fr.; ein Kurier für ein Pferd 465 kr., fuhr 
er, eben fo viel für den Wagen und jedes Pferd, dem Portillon 
15 kr.; ein Gtaffette 54 Er. für die Poft ſammt Zrinfgeld. 
Seldforten in Silber gaben von 100 fl. 4 Er. für die Meile, 
Gold 3 fr, 
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Zetalingen „ob, weil: er. dem Herzoge Folge geleiſtet haste; 
wie dieſer den zu Stuttgart, weil er der neuen Ordnnug 
ſich nicht fügen wollte. Freilich berief fich Eberhard Ludwig 
au anderer Stände Beiſpiel und ſuchte in dem gruͤndlichen 
Bericht, „was es mit dem Reichs: Poftwelen infonderbeit 
ia Wirtemberg von. Marimilien bis auf die gegenwärtige 
Zeit für. eine eigentliche Beſchaffenheit habe’ fein Recht zu 
erpeiſen; aber endlich mußte er doch nachgeben und ſich 

sit einer Summe Geldes und dem Verſprechen, ed follıey 
tünftig bei der Poſt lauter Landesfinder angeſtellt werden, 
begnuͤgen. 

So aber, da der Reihötagsfchluß, wodurch feine Trup⸗ 
pen in die Reichsverpflegung aufgenommen wurden, vom 
Kaiſer vernichtet ward, wurde Eberhard Ludwig genbshigt; 
fie. den Holläudern gegen Subfidiengelder zu überlaflen, obs 
mohl der Kurfürft von Braunſchweig, feit des Markgrafen 
von Baireuth Abgange Reichs⸗Generalfeldmarſchall, erklärte 
bei der aller Mahnungen und Befehle ungeachtet noch im 
wer. fo fchlechten- Verfaffung der Bertheidigungsanftelten, 
be die Verfchanzungen noch nicht vollendet wären uud die 
meiften Stände wit ihren Kontingenten und Geldbeitraͤgen 
(kumten,, feyen- diefe tapfern Krieger unentbehrlich. Er that 
Dieß um- fo gerner, da er mit dem Kurfürfen. von Braun» 
ſchweig in Zwift: gerarhen war (September 1707). weil 
er feine Truppen abgefondert vom Meichöheer anführen, 
diefer aber ihm fogar den Befehl der Truppen des ſchwaͤ⸗ 
biſchen Kreifes, deſſen General⸗Feldmarſchall er doch feit 
Zadwigs von Baden Tode war (März 1707), ſtreitig mas 
hen wollte. und er felbft daher am Kriege nicht mehr pers 

nlih Theil nahm. Adein bald kamen die Truppen wieder 
zuruͤckk und nun mußte Eberhard Ludwig feine Zuflucht doc) 
aufs Nene zu feinen Ständen nehmen, Aber diefe zeigteg 
fih aller Vorfielungen ungeachtet nicht geneigter, ibm zu 
helfen als vorher; fie verlangten vielmehr zuerft Verringe⸗ 
tung des Kriegsvolkes, befonders die Abdanfung der Fofts 
baren Keibgarde, dann wollten. fie_e8 geſchehen laſſen, die 
berzingerten Truppen nach einer billigen Drdonnanz noch 
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den Winter Über zu verpflegen (19. Nos. 1710), was ber 
Herzog auch „mit gnaͤdigſtem Dauf” annehmen mußte®). 
Allein um eben diefe Zeit wurden tie feindlichen Ruͤ⸗ 
flungen am Oberrhein wieder drohender, fo daß aud dk 
Abgeordneten der 4 verbündeten Kreife fich zu Heilbronn 
wogen Befchleunigung der Bertheidigungsanftalten beſprachen 
und Kaiſer und Reid) um Hilfe ernftli angefprochen wars 
den. - Doch zu Regensburg. hatte man feit 3 Fahren nicht: 
einmal die Errichtung einer „Operationskaſſe““ bewerkſtelligen 
koͤnnen, noch weniger war an eine thärige, nachdruͤckliche 
Hülfsleiftung zu denken, und in Wien entfchuldigte man 
fih damit, der Kaifer habe in Ungarn, Italien und in 
den Niederlanden fo viel Truppen ndthig, daB er unmoͤg⸗ 
fi) einige anderswohin abgeben koͤnne. Um fo mehr drang 
nun ‚Eberhard Ludwig in feine Stände, ihm einen neuen 

Beitrag zum Unterhalt der Truppen zu verwilligen, - und 
trotz ihrer wiederholten Einwendungen erneuerte er feine As 
forderungen nach des Kaifer Joſephs Tode (17. April 1711), 
da er indeß den Oberbefehl des Reichsheeres erhalten hatte, 
noch dringender, fo daß die Stäude endlih doch nachgeben 
and nochmals eine Jahresſteuer bewilligen ‚mußren. Zu 
Anfang des Mai’s ging er hierauf zum Heere, zog es zus 
fammen, auch von den Befagungen auf dem Schwaszwalde, 
wohin er ‚fein Landedaufgebot legte und die Befeftigungen 
verſtaͤrken ließ, noch mehr Mannichaft an fi, ließ die 
Ertlinger Linien, die In gar ſchlechtem Zuſtande waren, 
ausbeſſern und traf überhaupt ſolche Anftalten, daß die 
Franzofen Ihn aus feiner Stellung nicht verdrängen konnten, 
Im Zuli aber gab er den DOberbefehl wieder an den Prinzen 
Eugen von Savoyen ab und ging nad) Frankfurt zur Kaiſer⸗ 
kednung. Nicht weniger thätig war er im folgenden Sabre 
(1713), mo er aufs Neue den DOberbefehl des Neichäheeres 
erhielt. Mir großem Eifer betrieb er die Auftalten zur 

2) Am 9. Sept. 1710 hatte der Herzog „zur Belohnung feiner bie 
herigen Verdienſte“ die Reichd:Generalfeldmarfchalle: Würde ers 

halten. Am 5. Juri 1709 fchloß er mit Preußen am 21. Nov. 

4714 mit Kurpfalz einen Bund. 
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Ergänzung und Ausräftung deſſelben, fo wie die endlidye 
Errichtung der Operationskaſſe, zu der man von Seiten des 

Reichs eine Million Gulden beſtimmte; ernftlich ftellte er 
feinen Mitftänden vor, fie möchten nicht ſaͤumig feyn, trieb 
die Zögernden durdy Erelutionen an und fchidte felbft außer 
feinem Kontingent noch 4670 Mann ind Feld. Im Zuni 
erdffneten hierauf die Franzoſen den Feldzug mit Webers 
fhreitung des Rheins bei Fort Louis, aber der Herzog trieb 
fie fchnell wieder mit flarfem Verluſte zuruͤck, vereitelte auch 
einen neuen Angriff auf die Schiffbräde bei Schröfh (31. 
Juli) und wagte, hiedurch muthig gemacht, nun felbft die 

Lausterburger Kinien zu überfallen. Wllein die Verwirrung 
der zum Angriff beorderten Truppen, die auf einander felbft 
ſchoßen und fo die Franzofen zu früh mit dem Angriff bes 
fannt machten, vereitelte diefes gut angelegte und fchon halb 
gelungene Unternehmen; Eberhard Ludwig zog ſich wieder 
über den Rhein zuräd und nahm feine vorige Stellung 
wieder ein. Auch im nächften Jahre (1713) zeigte er fich 
nicht minder thätig und drang zu wiederholtenmalen fehr 
ernftlidh bei der Reihsverfammlung auf Vefchleunigung der 
Kriegsanftalten. Allein hier erhielt er ftatt Hilfe nur leere 
Berfprehungen, und fein Heer, ftatt vermehrt zu werden, 
nahm durch den Abgang der medlenburgifchen, holfteinifchen 
und der meiften Eurfächfifchen Truppen bedeutend ab. Und - 

doch wurde damals gerade die Gefahr für das deutfche Reich 
wieder um Vieles vermehrt, da die Holländer und Eng⸗ 
länder durch den mit Frankreich zu Utrecht gefchloflenen 
Frieden (11. April 1713), ed fammt dem Kaiſer ſchaͤnd⸗ 
li verließen, nachdem fie lange genug die Etände mit 
leeren Verfprechungen geäfft hatten. Auch von diefen naͤm⸗ 
lich waren in Utrecht Gefandte erfchienen ; Eberhard Lud⸗ 

wig hatte den Rath von Hefpen gefchict und begehrte eine 
„billige, den Traktaten gemäße Satisfaktion“ für die Krieges 
often ſowohl ald für den erlittenen Schaden, die Beſtaͤti⸗ 
gung bed Beſitzes der Herrfchaft Wiefenfteig und die voll: 
kommene Wiederherausgabe Mömpelgards und der Herr: 
{haften in Elfaß (5. März 1713). Zugleich hoffte er. bei 
der Miederabtretung Straßburgs, auf welche die Gefandten 

Geh. Wirtemb. III. Bos. 2. Abth. 8 
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des Neichd von den Englaͤndern unter der Bedingung eif⸗ 
riger Fortfeßung der Kriegsruͤſtungen immer vertröftet wurs 
den, die Befehlshaberſtelle in diefer Stadt zu erlangen. 
Aber er ſah ſich am Ende fo gut wie feine Mitftände ges 
täufcht , und flatt Zuruͤckgabe des unrechtmäßig Abgenom= 
menen hatte das deutſche Reich nun gar neue Beeinträchs 

tigungen von dem troß fo vieler Demüthigungen noch ims 
mer übermüchigen Könige von Frankreich zu befürchten. "AU 
feine Macht wandte Ludwig jet wieder gegen Deutfchland, 
und am Oberrhein fammelte fi) ein franzdfifches Heer. In 
folder Noth rathſchlagten die 4 obern Kreife fchon, „ob 
fie niche für fich felbft, ohne das Reich, Frieden machen 
koͤnnten“, entichloffen ſich aber zulegt doch noch, fih vom 
Reiche nicht zu trennen, wenn fie felbft nicht von diefem 
im Stich gelaffen würden; feinen Gefandten in Utrecht aber 
abzurufen, weigerte ſich Eberhard Ludwig, und mit der 
anbefohlenen fchleunigen Ablieferung der Beiträge zur Kriegs 
kaſſe ging es bei den Ständen auch nicht fehr fchnell. Doch 
während folcher faumfeligen Anftalten, welche Eberhard Lud⸗ 
wigs wiederholte Klagen fo wenig ald die Mahnungs⸗ und 
Strafbefehle der Reichsverſammlung befchleunigen Fonnten, 
ging troß der tapfern Vertheidigung ded Herzogs Karl 
Alexander von Wirtemberg Landau verloren (zo, 
Yuguft 1715) und Villars drang, während Eberhard Lud⸗ 

wig noch mit Zufammenziehung bed Reichsheeres befchäf: 

tigt war, bis in die Baar vor. Diefe Fortfchritte, welchen 

der Kreistag in Ulm durch Aufbietung des Landfturms zu 
begegnen fuchte, bewirkten endlich das Beginnen der Fries 
dens unterhandlungen in Naftatt, Uber die Forderungen des 
ftolzen Ludwigs waren fo ſtark, daß Eugen und Eberhard 

Ludwig, ihre Annahme als ganz unthunlich darftellend, die 
Neihsverfammlung zu neuen eifrigen Rüftungen auffor: 
derten, um dem übermüchigen Troge der Franzoſen mit 
Ernft zu begegnen, Man rüftere ſich auch wirklich aufs 
Neue, als plöglihd vom Kaljer die Nachricht kam, der 
Srieden zwifchen ihm und Frankreich fey abgefchloffen, daß 
man aber hievon dem Meiche nicht bälder habe Nachricht 
geben koͤnnen, daran fen die Veränderlichkeit der Franzoſen 
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ſchuld; den Kalfer. Hatten die fchlechten Krlegsanftalten des 
Reichs zur Beſchleunigung des Friedens gendthigt, Doc) 
habe er dabei des Reiches Wohlfahrt, Ehre und Berfaflung 
möglihft aufrecht zu halten gefucht, ihm deßwegen aud) 
die Erdffnung befonderer Verhandlungen in Baden vorbes 
halten. Zugleich forderte er nocy 5 Millionen Reichthaler, 
und die Vollmacht, für das Neid zu unterbandeln. So 
wurde von dem Kalfer der Vortheil des Reiches und der 
obern Kreife, die ihn doch fo nachbrädlich unterftägt, und 
von deren Mitgliedern manche fich und ihr Land hingegeben 
hatten, abermals hintangefegt. Ein leerer Lobfpruch, mit 
dem er feine bittere Erklärung zu verfüßen ſuchte, „ſie 
hätten für das gemeine Beſte zu ihrem unfterblichen Nach» 
ruhm Alles gethban, was nur immer habe begehrt werben 
fonnen’ und die kahle Entfchuldigung, „er hätte den Frieden 
für fie nicht vortheilhafter einrichten !dnnen” — das war 
Alles, was fie für fo viele Opfer erhielten. Auch bei den Vers 
handlungen in Baden, wo der Kalfer ihnen hätte feinen Dank 
mit der That hatte beweifen Ednnen — auch hier wurden fie vers 

geffen — die Forderung der Enangelifchen wegen Aufhebung ber 
Ryßwikiſchen Bedingung beachtete man eben fo wenig ald die 
Wuͤuſche des fchwäbifchen Kreifed. Bis deffen ziveiter Ges 
fandter kam, war der Friedensvertrag fchon vollendet, und 
da war von Feiner Belohnung, Feiner Entichadigung die 
Rede — fogar die fchwäbifchsbairifchen Herrfchaften mußten 
wieder abgetreten werden, wogegen Baiern troß aller Gegen» 
bemuͤhungen Donaumwdrth behielt, und Wirtemberg erlangte 
Nichts als den Wiederbefig Moͤmpelgards nad) den Bes 
dingungen des Ryßwiker Friedens. Das war der Lopn für 
Cherhard Ludwigs Eifer und treue Anhänglichleit an das 
Haus Oeſtreich, das der Dank für einen Fürften, „welcher 
„dreimal ſich und fein Land für das allgemeine Befte aufs 

geopfert harte.” 

— 
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Dritte Hauptſtuͤck. 

Die legten Zeiten der Regierung Eberhard 

£udwigs 1714— 1753. 

Das Dankfeft für den nach fo langjährigen Kriegs: 
zeiten wieder bergeftellten Srieden, das au in Wirtemberg 
Statt fand, wurde bier gewiß fo freudig als irgendwo be: 
gangen, da man nun am Ziele der vieljährigen Drangfal 
angelangt zu feyn und dauernder Ruhe fich erfreuen zu 
koͤnnen boffte- Vor Allem erwarteten nun die Landftände 
ſchleunige Abhälfe für ihre Hauptbeſchwerde, das ftehende 
Militär, aber freilich nicht ohne Beforgniß, der Herzog, 
bei dem die Vorliebe zum Militärwefen in den Kriegsjahren 
fo mächtig gewachfen war, möchte Ihre Erwartungen täus 
fchen. Dieß beweist die Eingabe, welche der Ausſchuß an 

ihn kurz nach dem Ubfchluß des Friedens ſchickte und worin 

er um Aufhebung der Tricefimen und anderer außerordent⸗ 

licher Abgaben bat. Denn bier heißt e8 am Schluffe : 

„Sollte wider alles unterthänigfte Verhoffen nichts defto we: 
niger der Unterhalt der eigenen Truppen dem Lande nod) 
ferner aufgebürdet und deßwegen mit der einfeitigen Aus⸗ 
ſchreibung der extraordinären Auflagen wider den klaren Buch⸗ 
ftaben der Landesverträge fortgefahren werden, fo koͤnne 
zwar die Landſchaft foldhes nicht hindern, muͤſſe 
aber die Sahe Gott und der Zeit, auch allen 
unverhofften Falls dem böhften Richter, dem 

Kaifer, heimgeftellt feyn Iaffen. Als Hierauf 

feine Antwort erfolgte, fo wiederholte der Ausfchuß feine 

Bitte und flellte feine Nichtverpflichtung, wie fein Unver⸗ 

mdgen noch ſtaͤrker vor. Allein hierauf erklärte der Herzog 
(28. Nov): Die Landfchaft werde doch jeßt gerade im 

Winter die Abdankung der Truppen nicht begehren, fondern 

vielmehr „ohne weiteren Anſtand“ in eine Winteranlage 
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einzuwilligen geneigt feyn, um fo mehr, da bie „unaus⸗ 
gemachten‘ Glaubensirrungen und die norbifchen Unruhen 
die Dauer des Sriedens fehr ungewiß machten ; und nun 
verwilligte der Ausfchuß wirklih „in der Hoffnung, der 
Herzog werde fein Kriegsvolk defto bälder entlaſſen“, eine 
DreivierteljahrösSteuer (14. San. 1715). Die Entlaffung 
der Truppen jedoch erfolgte nicht und noch einmal ließ fich 
der Ausfchuß zu einem Beitrage für diefelben beiwegen, doch 
mit der Verwahrung, daß fie dadurch In die weitere Vers 
pflegung bderfelben fich durchaus nicht einzulaffen gedächten 
(3. Aug. 1715). Ebenfo ging es im nächften Jahre (1716), 
nachdem der Herzog elnen Theil feiner Truppen dem Kaiſer 
überlaffen hatte. Endlich jedoch, da Eberhard Ludwig num 
fogar zu zweifeln fchien, ob die Landftände wirklich zur 
Stellung und Haltung eigener Truppen nicht verpflichtet 
feyen (30. San. 1717), bewies der Ausſchuß dieß nicht 
aur weitlaufig aus den Landesgefeßen, fondern drang auch 
ernftlih auf einen allgemeinen Landtag und bat, Feine Un⸗ 
gnade auf ihn zu werfen, wenn er zu Erhaltung der lands 
Ihaftlichen Freiheiten und Rechte an das Reichsoberhaupt ſich 
zu wenden Pflichten halber gendthigt ſey (4. Febr.) Auch 
diefe Erklärung aber war fruchtlos, der Herzog erneute feine ' 
Anforderung eines Milirärbeitrags und fchrieb, da ber Aus⸗ 
ſchuß deffen ſich weigerte, eine Kapitalfteuer aus (4. Aug. 
1717). So ging es fort, bald durch die Vorftellung, wie 
bedenklich die Zeitumftände fenen, bald durch das Verfpres 
Gen, feine Truppen nächftens abzudanken, erhielt Eberhard 
Ludwig aljäprlih einen Beitrag, der gewoͤhnlich in einer 
DreivierteljahresSteuer beftand. Allein dem Herzog wurde 
ed. doch nach und nach allzu Täftig, die für feine Truppen 
noͤthigen Summen jedes Jahr von Neuem von dem Außs 
ſchuß gleichfam erpreifen und dabei. jedesmal deſſen rotes 
fationen und Verwahrungen anhören zu muͤſſen, und daher 
beſchloß er zu verfüchen, ob er nicht auf längere Zeit einen 
deftimmten Beitrag erlangen koͤnne. Als der Ausfchuß im 
December 1725 von Meuem die Zufammenberufung eines 
Landtags begehrte, antwortete er, eine folche fey ganz un 

noͤthig, da er „das gnaͤdigſte Vertrauen auf die Erfahrenheit 
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und Vernunft des Ausfchufles fete, diefer auch viele Jahre 
bindurch mit der That bewiefen habe, daß mit ihm eben 

und all Dasjenige beforgt und abgehandelt werden fünne, 
was mit den Landftänden felbft *), wenn aud) ſolche noch 
fo ſtark beifammen wären, nicht abgethan und beſchloſſen 
werden möge” (20. Dec), Bald hierauf theilte er dem 
Ausſchuß ein Schreiben an ſaͤmmtliche Prälaten, Städte 
und Aemter mit, worin er diefe fragte: ob fie dem Aus⸗ 
ſchuß befondere Gewalt ertheilen wollten, daß er noch einige 
Sabre zum Unterhalt der regulirten Mannfchaft fich ver 
ſtehe, wofür die fo Foftbare als beſchwerliche Landesaus⸗ 
wahl wegfallen follte, und ob derfelbe Ausfchuß dann auch, 
gegen Aufhebung der Zricefimen, eine Vermehrung der bisher 
gewößnlichen Sommer: und Winteranlagen bewilligen dürfe? 
(5. Zebr. 1724). Nun verftand ſich der Ausfchuß auch, 
jedoch unter Verwahrung, daß er dadurch zu Haltung einer 
gewordenen Mannfcaft In FSriedenszeiten Feine Zuftimmung 
geben wolle, auf 2 bis 5 Jahre zu einer außerordentlichen 
Minteranlage im Betrag einer Jahresſteuer, lehnte aber die 
Forderung, jene Zeit auf 6 Jahre zu erfireden und zugleich 
auch einen Beitrag zum Unterhalt ded Kreisfontingents zu 
geben, fo beftimmt ab, daß der Herzog fich endlich mit 
jener Erflärung zufrieden ftellte und dem Ausfhuß fein 
Mohlgefallen darüber bezeugte (16. März 1724). Zu der 
günftigen Eutfcheidung hatte Das am meiften beigetragen, 
daß der Herzog den Prälaten von Hirfhau, Johaun 
Dfiander**), für fi zu gewinnen wußte, Sn der Bes 

*) Cum ipsa turba, heißt es in des Herzogs Erklärung. 
"”, Johann Dfiander, des Tübingifchen Kanzlers Johann Adam 

Dflanders Sohn, wurde 1657 in Tübingen geboren. Nach zus 
rüdgelegten Studienjahren machte er große Reifen und dieſe, 
wo er nich nur Gelehrte, fondern auch die erften Staatsmänner 
und Höfe feiner Zeit zu fehen befam, verfchafften ihm jene uns 
gemeine Weltkenntniß, politifhe Klugheit und Gewandtheit in 
Gefhäften, welche ihn fo fehr augzeichneten, und wodurd) er 
auch feinem Baterlande viele wichtigen Dienfte leiftete. Er warb 

. 41688. Profeffor der griechiſchen Sprache in Tübingen, rettete 
Diefe Stadt, wie erzählt wurde, ward dafür Kriegsrath, Obers 



rathung darüber nämlich trat zuerft der Landfchaftstonfufent 
Hörner auf und zeigte, wie nicht nur die Verlegung der 
Landesverträge, fondern auch fo manche übeln Folgen diefen 
Vorſchlag gar verwerflich machten. Es würde nämlich nicht 
lange bei der Summe, die jetzt beftimmt werde, bleiben; 
Vermehrung des Kriegsvolkes ſey vorauszufehen, und mit 
ihr Vermehrung der Ausländer, zum großen Schaden der 
Einwohner, unter denen fremde Ueppigkeit die alten eins 
fahen Sitten vollends zerftdren und fremdes Beifpiel die 
Baterlandsliebe in Gleichgültigkeit und Selbftfucht verwan⸗ 
deln würde. Diefer Rede flimmten die meiften bei, als 
Dfiander auftrat, damals durch feine bekannte Staatsklug⸗ 
heit und Erfahrung dad wichtigfte Glied des Ausfchuffes. 
Er widerlegte den Konfulenten, ftellte deffen Beforgniffe als 
ungegrändet dar und rieth, dem Herzoge lieber nachzugeben. 

- Die gab den Ausſchlag und mun wurde ber fchon anges 
führte Befchluß gefaßt. Diefen zu bereuen aber befamen 
die Stände nur zu bald Urfache, denn es ging, wie Hörner 
vorausgefagt hatte. Die Zahl der Truppen felbft ſtieg zwar 
nie fo bedeutend, doch betrugen fie gemdhnlidh 40o0oo Mann 
und wurden durch die unverhältnißmäßige Menge der Ofs 
fiere und die Pracht ihrer Kleidung fehr koſtbar, befon- 
derö die mit Silber bedeckte NReitergarde und die Kadettens 
haar, aus lauter Adeligen beftehend. Nun erfolgten frei: 
(ih auch nene Vorftellungen, aber der Herzog erhielt durch 
Bitten, Belobungen und Verſprechungen dennoch jedesmal 
beinahe was er wollte; felbft als noch kurz vor feinem 
Tode der Ausſchuß feſt entfchloffen fehien, nur einen ein« 
jährigen Verpflegungsbeitrag zu leiften (26. Febr. 1732), 
erlangte er durch Unterhandlungen endlid doch einen hin> 
lönglihen Zufag und bis er farb, fteuerte die Landfchaft 

Kriegstommiffär, 169% Kommandant des Tübinger Schloffes, 
und von num an im Krieg und Frieden zu zahlreichen, oft fehr 
wichtigen Sendungen gebraucht. Der König Karl von Schweden 
machte ihn zum Kirchenrath, 1697 ward er Abt zu Königss 
bronn, 1699 zu Hirſchau, 1702 Aſſeſſor des ftändifhen Aus⸗ 

ſchuſſes, 1708 Konflfiorialdireftor, 1713 erhielt ex den Gehei⸗ 
menraths⸗Titel und ftarb 1724 in Stuttgart. 
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zur Unterhaltung der fuͤrſtlichen Truppen bei, die noch au⸗ 
ßerdem dem Lande durch Einquartierung ſehr zur Laſt fielen. 

Aber nicht fuͤrs Militaͤr allein, auch fuͤr andere Zwecke 
begehrte Eberhard Ludwig von Zeit zu Zeit Beitraͤge von 
den Landſtaͤnden. Am 29. Mai 1725 that er das Aus 
finnen an fie, von den 19,500 Gulden Upanagegeldern des 
Herzogs Karl Rudolph und der Söhne des Herzogs Fries 
derih Karl ein Drittheil zu übernehmen. Der Ausihuß 
ſchlug dieß zwar zuerft ab, weil die Kammer zur Zahlung 
der Apanagen verpflichtet fey, da aber der Herzog fein Uns 
finnen erneute, fo bemwilligte er endlih, doch unabbruͤchig 
der landfchaftlichen Privilegien, einen Beitrag von 3000 
Gulden, welcher am 17. Januar 1728 auf 6500 Gulden 
erhöht wurde, ‚um die Treue der Landftände gegen den 
Herzog und die fürftliche Familie auch mir der That zu 
bezeugen.“ 

Unter ſolchen Umſtaͤnden war freilich an Herabſetzung 
der bisherigen Abgaben nicht zu denken, aber das Land 
haͤtte dieſe Laſt im Genuß eines dauernden Friedens wohl 
ertragen koͤnnen, waͤre nur nicht durch eine unſelige Ver⸗ 
blendung und Leidenſchaft des Herzogs auf andere Weiſe 
ſo viel Unheil uͤber daſſelbe gekommen, ſein Wohlſtand ſo 
arg zerruͤttet und ihm ſo viele Drangſal zugefuͤgt worden, 
als alle vorhergehenden Kriege ihm nicht. verurfachten *). 
— — 

*) In der peinlichen Anklage der nun gleich anzuführenden Gräfin 

pon Würben heißt es: Es hat zwar das Herzogthum Wirtem⸗ 

berg in den ehemaligen höchſt beſchwerlichen Reichskriegen durch 
feindliche Einfälle und große Brandſchatzungen ſehr harte und 

empfindliche Kalamitäten erlitten, doch aber iſt alles dieß mit 

dem unbeſchreiblichen Drangſal, Jammer, äußerſter Verwirrung 

und Unordnung, worein die ehemalige, ſogenannte Landhofmei⸗ 

ſterin Gräfin von Würben in einer Zeit von etlich und 20 Jah: 

ren, die fie am wirkembergifchen Hofe gleichſam floriret, diefes 

geliebte Vaterland eingefenbet, nicht zu vergleichen, indem das 
Land ungeachtet der langen Zriedensjahre durch fie in fo großes 
Verderben und auch auf die Nachkommen fortdauernde äußerfte 

Armnth gerathen, daß männiglich Zeugniß gibt, es habe diefe 
Gräfin dem Lande mehr Schaden, als alle die früheren feind: 

lichen Einfälle zugefügt. 
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Der in Deutſchland allgemein verbreitete Ruf von der 
Großmuth und Freigebigkeit des Herzogs gegen feine Diener, 
welche ſich bei ihm nicht, wie an andern Höfen, zu Grunde 
richteten, ſondern bereicherten, lockte viele Auslaͤnder, bes 
jonderd adeligen Standes, herbei, deren Zahl nun immer 
mehr zunahm und mehr ald einmal zu Beſchwerden und 

Klagen Anlaß gab. Denn gemdhnlich hatten diefe Leute für 
Wirtemiberg „kein Herz’, fie bublten allein um die Gunft 
des Fürften, gaben deſſen bereitwillige Werkzeuge zu jeder 
Art von Unternehmungen ab und fchlugen dem Wohl des 
Landes durch ihre Rathfchläge manche Wunde, Unter diefen 
Sremdlingen war auch Friederih Wilhelm v. Gräs 
venig aus Mecklenburg. Diefer junge Mann, der zwar 
feinen befondern Verſtand und nur geringe Kenntniffe, aber 

viel Sefchmeidigkeit und ein angenehmes Aeußeres befaß, 
tom 1704 als Hauptmann mit den mecklenburgiſchen Trup⸗ 
pen nach Schwaben. Hier lernte er zu NRortenburg am 
Nedar ein Fräulein v. Stuben kennen, vermaͤhlte ſich mit 
ihr und nahm nun, als DOberftmachtmeifter, feine Entlaf: 

fung aus dem Kriegsdienfte. Er hatte gehdrt, wie leicht 
man am wirtembergifchen Hofe fein Gluͤck machen koͤnne, 
und befchloß fi) dahin zu wenden; eine Frau v. Ruth, 
die fchon länger hier wohl befannt war, beftärkte ihn im 
feinem Gnrfchluffe und, auf die Empfehlung der Herzogin 
von Mecklenburg⸗Guͤſtrow, erhielt er auch die Stelle eines 
Kammerjunters dafelbfl. Er erfannte bald, auf welche Art 

er am leichteften ſein Gluͤck hier werde machen Finnen. 
Die Herzogin, eine gute, aber trübfelige Frau, voll Abers 

glauben ,,- Eigenfinn und Eiferfucht, vermochte weder durd) 

geiftige, noch durch koͤrperliche Reize ihren Gemahl zu fef- 
ſeln und dieſer, voll Zugendkraft, Luft und Sinnlichkeit, 
luchte anderwärts Zerftreuung und Vergnügen. Die Frauen 

und Fräulein an feinem Hofe wiefen feine Bewerbungen 
nicht ad; da ihm aber mehr Lüfternheit und Langeweile, als 
Temperament trieb, fo war er ein eben fo wenig zärtlicher, 
ald treuer Liebhaber und änderte den Gegenftand feiner Neis 

gung gar häufig. Es war zu erwarten, daß eine neue 

Schönheit, die am Hofe erfchiene, feine Aufmerkfamkeit auf 



fi ziehen und ihn auf einige Zeit wenigftens befchäftigen. 
werde. So befchlog denn Gräveniß, auf den Rath umd 
mit Zuftimmung der Frau v. Ruth, feine altefte Schwefter 
Chriftiane Wilhelmine aus Mecklenburg kommen zu 
laffen. Sie erſchien (1706), aber in fo dürftiger Geftalt, 
dad fie, um Öffentlich erfcheinen zu koͤnnen, die Kleider 

entlehnen mußte. Gie- befaß jedoch alle Eigenfchaften, um 
an dem üppigen Hofe in Stuttgart ihr Gluͤck zu maden; 
fie war ein blühendes, kaum zwanzigiähriges Mädchen, 
mit einem feurigen Augenpaar, ihre Geficht zwar etwas 
podennarbig, ihre Bruſt aber voll, ihre Geftalt reizend. 
Sie ſprach fehr einnehmend, war In der Unterhaltung vol 

Leben, befaß viel gejellige Gewandtheit und große Erfah⸗ 
rung in den Künften der Kofetterie. Don ihrer Jungfraͤu⸗ 
lichkeit hielt man freilich nicht viel und bald wußte man 
Manches von ihren Liebesintrifen zu erzählen. Sie konnte 
bald in beſſerer Geftalt bei Hof erfcheinen, erregte hier je: 
boch als ein armes, fremdes Fräulein Anfangs weder Neid 
noch Auffehen, auch auf den Herzog fchien fie keinen Ein⸗ 
deu zu machen. Allein als fie nun auf dem Liebhabers 
Theater auftrat, das man damals zur Unterhaltung des 
Herzogs bei Hofe eingerichtet harte, fand fie bald Gelegen: 
heit, Eberhard Ludwigs Anfmerkfamkeit auf fich zu Ienfen. 
Sn Kurzem war es bei Hof allgemein bekannt, daß der 
Herzog der Medlenburgerin feine Neigung zugewendet habe, 
und nun fuchten die KHofleute gleich auch Nuten daraus 
zu ziehen. Der Hofmarfchall v. Stafforft und der Ober: 
raths⸗Vicepraͤſident v. Reiſchach thaten Alles, um die eins 
mal erwachte Leidenfchaft des Herzogs für fie noch mehr 
zu fleigern und der Fürft von Hohenzollern, ein Bertrauter 
Eberhard Ludwigs, ein Mann von Geift, aber ohne Sitt⸗ 
lichkeie, fchärte dad Feuer noch mehr an, indem er fich 
ebenfalls in fie verliebte ſtellte und dadurch die Eiferfucht 
bed Herzogs reiste, Wilhelmine v. Graͤvenitz felbft, die 
Anfangs, als Hoffräulein der Herzogin, im Stafforſtſchen 
Haufe, bald aber, als erklärte Geliebte Eberhard Ludwigs, 
im Sägerhaufe wohnte, fpielte ihre Rolle gar trefflich, fie 
machte ſich bald von der Leitung ihrer bisherigen Gönner 
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108 und handelte nun für fich felbft, entichloffen durch die 
Neigung des Herzogs fo viel ale möglih für fich zu ges 
winnen. Sie konnte biebel um fo ficherer ihrem Ziele ents 
gegen gehen, da ihr Herz an der ganzen Sache auch nicht 
den geringften Antheil nahm, denn in ihrem Charafter 
hatte fie gar wenig Weibliches, fie befaß weder Gemüth 
noch Gefühl, Ehrgeiz und Habfucht waren ihre herrfchenden, 
ihre einzigen XLeidenfchaften. Sie ſetzte daher auch dem 
Herzog einen Widerftand entgegen, den er noch felten ges 
funden hatte, der ihn im Glauben an ihre Tugend bes 

ſtaͤrkte *) und feine Begierde immer mehr reiste. Vergebens 
warnten ihm redliche Diener vor diefer gefährlichen, feiner 
unwärdigen Neigung, und machten ihn mit dem Allen bes 
kannt, was man von dem früheren Betragen des Fräuleins 
ſich erzählte, er entflammte immer ftärfer und überhäufte 
fie mit Geſchenken und Guadenbezeugungen. Damit jedoch 
ſtellte ſich die Grävenig nicht zufrieden, ihre Abfichten gins 
gen noch weiter — auf eine Bermählung mit dem Herzog. 
Diefer bedachte fich freilich lange, ob er auch diefen Schritt 
thun ſollte, allein feine Keidenfchaft fowohl, als die Vor⸗ 
ftellungen feiner Bertrauten, namentlich des Fuͤrſten von 
Hohenzollern, überwanden endlich alle feine Bedenklichkeiten 
und nun betrieb er die Vermählung auch jo eifrig, daß er 
erklärte, lieber wolle er den Beſitz feines Landes aufs Spiel 

feßen, als feinen Vorſatz ändern. Es fey ihm unmdglid, 
mit der Herzogin zu leben, er habe die triftigften Gründe, 
fih von ihr zu trennen. Er wäre nicht der erfte Fuͤrſt, der 
fo Etwas unternehme; ein proteftautifcher Herrfcher babe 
über Gewiffensfälle Niemand ald Gott Rechenfhaft abzus 
legen und da er in feinem Lande auch kirchliches Oberhaupt 

ſey, fo fey er für feine Handlungen Niemand verantworts 
lich als ſich ſelbſt. Das Fräulein harte fich beim Einfall 
der Franzofen in Wirtemberg nad) Baden in der Schweiz 
geflächter , dort holte fie der Herzog ab und auf der Rüd: 
en 

*) Er erklärte nachher ſelbſt öffentlich: er habe die Grävenis, als 
eine junge Perfon, fo zu fagen mit Gewalt und vielen Thränen 
in den Augen, zu dem Bergangenen gebradit. 
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reife fand man in ben letzten Tagen des Juli 1707 auf 
dem -fogenannten Neuhaus *) durch den Pfarrer des bes 
nachbarten Ortes Mühlen am Nedar, Johann Jakob Pähler, 
der deßwegen gleih darauf die Pfarrei Zavelftein erhielt, 
die Trauung in Gegenwart der Frau v. Ruth, des Fürften 
von Hohenzollern, eined Herrn ©. Hornberg und einiger 
andern vertrauten Perfonen Statt. Jetzt aber fchien auch 
eine Standeserhöhung des Fräuleins ndthig und daher wurde 
ein fürftlicher Abgeordneter nah Wien gefchidt, der aber 
troß reichliher Geldfpenden mit feinem Begehren hier nicht 

fo fehnell, als der Herzog es wünfchte, Gehör fand. Drei 
Monate waren fchon verfloffen und noch hatte er Nichts 
ausgerichtet, während indeß bie Trauung im Lande fchon 
zu fehr ruchtbar geworden war, als daß man langer mit 
ihrer Bekanntmachung hatte warten fünnen. Am 13. Nos 
vember berief daher der Herzog die Geheimenräthe nad) Urach 
und erBlärte ihnen: Er habe fi) ſchon vor mehr als einem 
Jahre (denn auch die Trauung weiter zuruͤck zu verlegen, 
hielt man für noͤthig) mit dem Fräulein v. Gräveniß trauen 
laffen und fey jeßt entfchloffen, das laͤngſt Gefchehene oͤf⸗ 
fentlih bekannt machen zu laffen, was um fo nothwendiger 
und billiger fey, da die Grävenis vom Kaifer nächftens in 
ben Grafenftand erhoben und am Hofe als Gräfin von 
Urach erklärt werden wirde. Was er In diefer Sache ges 
than, habe er bloß filr fich gerban, ohne einen feiner Diener 

‚am Nath zu fragen, Alles fey mit Gott und feinem Ges 
wiffen überlegt und er finde hinreichende Urfache, warum 
er fo verfahren könne. Die Herzogin follte übrigens auch 
Fünftig als Zürftin, ihrem Stande gemäß, mit allem Res 
fpeft behandelt werden und ihren fürftlihen Unterhalt wie 
bisher genießen. Gutachten oder Rath verlange er dems 
nach gegenwärtig von ihnen, als feinen Geheimenräthen, 
nicht. Was er erwarten zu dürfen glaube, fey bloß Das, 

*) Hier ſtand ehemals eine Kapelle , von der man noch die Trüm: 
mern fieht, jest ift es ein Meiereigut; die Nachricht ift in ei: 
nem Kirchenbuche zu Mühlen am Nedar von gleichzeitiger Hand 

verzeichnet worden. 
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daß keiner feiner Diener widrig von diefer Sache urtheilen, 
fondern aus allen Kräften diefelbe zu vertheidigen willen 
werde. Es fey daher auch jetzt nichts anderes uͤbrig, als 
die nöthigen Unzeigen an die Gefandten zu Regensburg und 
im Haag, wie auch befonders an den Bifchoff von Konftanz 
zu beforgen. Bei Hof fey die Sache fchon bekannt gemacht 
worden und alfo jegt nur noch an die Kollegien das Nöthige 
zu erlaffen. Wenn die Geheimenraͤthe nach Stuttgart zuruͤck⸗ 
kaͤmen, follten fie fogleich ſelbſt, ſowohl der Herzogins Mutter 
ald auch der Gemahlin des Herzogs die Nachricht überbringen. 
Gegen eine fo beftimmte Erflärung konnten die Geheimenräche 
feine Borftellungen machen, fie mußten thun, was ihnen 
der Herzog auftrug, an die Gefandten ımb an die Kollegien 
die nöthigen Ausfertigungen erlaffen und darin fogar die 
Grävenig , ald wirklich fon vom Kaifer in den Adelsftand 
erhoben, anführen.” Damit aber war noch nicht Alles ger 
(heben, jegt mußten fie auch noch die Berfchreibung aufs 
fegen, welche der Herzog feiner neuen Gemahlin auszu⸗ 
ftellen verfprochen hatte. Ihr felbft wurden jährlich 10,000 
Gulden und der Genuß eines KammerfchreibereisGurs von 
ungefähr 2000 Gulden jährlidyen Ertrags ausgeſetzt, wozu 
bald nachher noch lebendlängliche freie Wohnung im Echlofle 
zu Urach kam. Menn fie Kinder bekäme, fo follten diefe, 
wären es Sinaben, jährli 1500, wären es Mädchen, 1000 
Gulden nebft 15,000 Gulden Ausfteuer erhalten (19. Nov. 
1707). Die Geheimenräthe meinten zwar, biezu muͤſſe 
nothwendig auch die Zuftimmung der fürftlichen Verwandten 
erlangt werben; der Herzog aber veriprach, für- diefe zu 

ſorgen, und nöthigte fie, mit ihm zugleich jene Verſchrei⸗ 

bung zu unterzeichnen. Bald hierauf erging der Befehl, 
die Gräveniß in dffentlichen Urkunden nicht anders ald Ges 

mahlin des Herzogs zu nennen und fie erhielt 2 eigene Hof⸗ 
damen (1. Dec. 1707). Der Herzog ließ fich die Stamm: 
Meinodien und Hausjumwelen fchiden, unter dem Vorwand, - 
„et habe fie fchon lange nicht mehr gefehen‘ (26. Dec.) 
und am 22. Januar 1708 mußte feiner neuen Gemaplin 
ein Schenkungsbrief über das Dorf Höpfigheim ausgefer⸗ 
fgt werden. Auch das Grafendiplom erfchien jeßt, vor» 
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geblich vom 1. Sept. 1707 datirt, und ob ed wohl uur 
von einer Gräfin von Graͤvenitz fprach, fo mußte der Titel 
„Gräfin von Urach“ doch beibehalten werden. Auch ber 
Bruder der neuen Gräfin wurde in den Grafenftand erhoben 

und zwar fammt all feinen ehlichen Xeibeserben und ihren 

Nachkommen beiderlei Geſchlechts *). Am 22. Mai 1708 
erhielt er auch den Geheimenraths⸗Titel, eben fo im Des 

cember ı708 der Oberraths⸗Praͤſident v. Reiſchach, der 
Hofmarfhall v. Stafforft dagegen, der erfte Befchüßer der 
Gräfin, weil er fi) gegen die Trauung ausgeſprochen hatte, 
wurde am 18. Dec. 1707 feiner Dienfte entlaffen, auch 
der Geheimerarh v. Rathſamhauſen mußte es entgelten, daß 
er zu Urach fich nicht bereitwillig genug gezeigt und eine 
fpätere Vorftellung des Geheimenraths gegen die neue Che 
mit uuterfchrieben hatte (6. Dec. 1707) .und feinen Abs 
fchied begehren (Mai 1708), fein Amtsgenoffe von Mens 
zingen aber entging demfelben Schicffale nur durch den Tod 
(Dec. 1708). 

So hatte die Medlenburgerin ihren Zweck erreicht und 
der Webergang von der Gräfin von Urach zur Herzogin 
Durdlaucht erfchien nun nicht mehr fehwierig, denn fie bes 
herrſchte den Herzog völlig und Ddiefer verachtete in feiner 
Verblendung auch die eindringendften Vorſtellungen. An 
folchen aber fehlte es nicht, felbft der ſchwediſche König 
Karl XII. ſchickte ein nachdruͤckliches Schreiben an Ebers 
hard Ludwig (27. Jan. 1708). Die Mitglieder des Sy: 
nodus erklärten am 29. Nov. 1707 dem Herzog: Mit 
Herzeleid und Betruͤbniß der Seele hätten fie des Herzogs 
Trauung vernommen, weil nun der Geift Gottes fie zum 
heiligen Wächteramt berufen, fo dränge fie ihre Pflicht, 
feine obfchwebende GSeelengefahr abzuwenden; zwar fey er 
in feinem Lande Oberhaupt der Kirche, aber er habe doch 

”, Die Koften betrugen 20,220 fl., wovon nicht ganz 9000 fl. für 
die Tare, das übrige Gefchenfe, 3 B. „für den Rolliften vor 
feine Mühe in Betreidung; für den Sollicitator, fo alle Sa: 
chen hat helfen treiden ; für den Stallmeifter des Reichs⸗Vice⸗ 
kanzlers, welcher unterfchiedliche Anmahnungen gethan.n. f. w.“ 



noch einen höheren Michter uber ſich und dieſer hätte die 
Ehe ſchon im Paradiefe eingefegt, Chriſtus aber, mit Vers 
dammung ber Vielweiberei, fie von Neuem beſtaͤtigt; Fein 
Priefter Eönne daber einen Ehemann gefegmäßig mit einer 
zweiten Frau verbinden, er follte alfo fein Seelenheil, er 

follte die Ehre der evangelifchen Kirche, welcher dadurch eine 
fo große Schmah angethan werde, bedenken. Der Hof— 

prediger Dedinger eiferte in heftigen Strafreden wider des 
Herzogs Beginnen. Das Konfiftorium aber gebot dem Hof⸗ 
kaplan Malblanc auf feine Anfrage, wie er ſich zu vers 
halten babe, wenn er berufen werde, dem Herzoge das 
Abendmahl zu reichen, „er folle fein Gewiſſen bewahren, 
von Chrifti Worten und Befehl nicht weichen, fondern thun, 

wie ed einem gewiffenhaften, rechtfchaffenen Theologen zus 
ftehe. Der Hoflaplan verweigerte bierauf wirklich auch 
die Reihung des Abendmahls und das Konfiftorium rechts 
fertigte ihn deßwegen in einem weitläufigen Anbringen vom 
235. Januar 1708. Auch der fländifche Ausfhuß ſchwieg 
nicht, er überfandte am 8. Februar 1708 dem Herzog eine 
Vorſtellung, in welcher er befonders auch den Nachtheil 
heraushob, welcher für die ganze Regierung des Landes 
daraus entftehe, wenn der Herzog, der mit der Gräfin im 
Rande herumzog, am meiften aber zu Tübingen verweilte, da, 
wo alle Landesfollegien ſich befänden, nie gegenwärtig fey. 

Die Herzogin und ihre Verwandten blieben auch nicht 

unthärig, fie klagten zu Wien fo nachdrädlich, daß am 29. 
Sebruar 1708 ein kaiſerlicher Befehl erfchien, welcher Kurs 

Braunfchweig, Braunſchweig⸗Wolfenbuͤttel und Heſſen⸗Kaſſel 

befahl, den Ehezwiſt zu vermitteln. Heffen und Wolfen: 
büttel ſchickten nun aud) fogleich ihre Gefandten nach Stutt⸗ 

gart, deren Antrag den Herzog gar unfanft aus feinem 
Gluͤckstraum auffchredte. Er wurde Anfangs fo betroffen 
darüber, daß er nahe daran war, zum Fatholifchen Glauben 
Überzutreten. Ihn dahin zu bringen, war aud) wirklich die 
Abſicht des Fürften von Hohenzollern, der ihm verfprad, 
wenn er diefen Schritt thue, fo werde der Papft gewiß 

ſogleich feine erfte Ehe aufpeben. Wirklich fandte Clemens IX. 

auch ſchon Schreiben an mehrere geiftlichen Fürften Deutfchs 
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lands und an die katholiſchen Schweizerkantone, ſie ſollten 
ſich die Befoͤrderung und Unterſtuͤtzung der Bekehrung des 
Herzogs angelegen ſeyn laſſen (4. Aug. 1708). Die Vor⸗ 
ſtellungen des Praͤlaten Oſiander und bes Tuͤbingiſchen Kanz⸗ 
lers Jaͤger jedoch, welche dem Herzog bewieſen, daß der 
Papſt dieß nie thun werde, brachten dieſen hievon wieder 
ab und er befahl jetzt den Geheimenraͤthen, Vorſchlaͤge zu 
thun, wie ſeine Angelegenheit in Richtigkeit gebracht wer⸗ 
den koͤnne. Dieß ſollte aber nur auf eine ſolche Urt ge⸗ 
ſchehen, daß der Herzog weder mit ſeiner Gemahlin ſich 
verfühnen, noch die Gräfin aufgeben muͤſſe. Die Geheimen⸗ 
rärhe ſchlugen nun vor: Die gefchehene Trennung follte 
durch irgend einen dffentlihen Alt für nichtig erflärt und 
die Gräfin vom Herzog entfernt werden, auch brachten fte 
ihn wirklich dahin, daß er eine Ihm vorgelegte Nichtigkeites 
erflärung *) genehmigte, Auch ließ er durch den Prälaten 
Dfiander der Herzogin erklären: Er wolle fich fchriftlicdy mit 
ihr verföhnen, fie kuͤnftig als feine rechtmäßige und einige 
Gemahlin mit allen „Honneurs und Emolumenus“ ans 
erfennen und alles Vergangene aufgehoben haben, dody follte 
man ihn „wegen völliger Abandonnirung der Gräfin nicht 
preßiren‘‘, fondern ihm dazu Zeit laffen. Uber weter die 
Herzogin, noch die vermittelnden Fuͤrſten waren hiemit zus 
frieden, während der Herzog lieber Alles aufs Spiel feßen, 
ald ſich von der Grävenig trennen wollte, und noch am 2. 
Mai feinen Geheimenräthen bei Verluft des Kopfes verbot, 
irgend einen Vorfchlag zu machen, der dahin ziele **). 

*) Die Deklaration vom November ſey mißverftanden worden und 
die Trauung mit der Grävenis ohnedem in Feiner fo geſetzmä⸗ 
Bigen Form gefchehen, Daß man das, was gegen die Abſicht des 
Herzogs daraus gezogen worden, daraus hatte herleiten Fünnen. 

*>) Als hierüber die Geheimenräthe ſich befchwerten,, ließ er ihnen 
ertlären: So gut ein Eommandirender General feinen unterges 
benen Generalen, die nicht feine Diener und oft von viel höherer 
Geburt feyen, Befehle bei Todesftrafe ertheilen könne, fo viel 
eher müſſe ein Herr berechtigt feyn, feinen Dienern folche Be: 
fehle zu geben, ohne daß fie ein Recht hätten, fidy darüber zn 
befchweren. Er habe ſich Geheimenrärhe und nicht Bormünder 
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Johann Oſiander war es vornaͤmlich, der ihn endlich nach⸗ 
giebiger machte und dahin brachte, daß er am 29. Mal 
1708 erflärte: „Obwohl man mit ihm fo hart’ verfahren, 
als niemals bei einem Keichefürften erhdrt worden, und 

er deßwegen eine gauz andere Erklaͤrung thun ſollte, fo 
babe er doch allein aus Liebe zu der Frau Gräfin, auf ihr 
inftandiges Bitten, fie, fo ſchwer es ihm aud falle, zu 

entlaffen ſich entfchloffen und hoffe, daß man ihn, ale 

einen um Kaifer und Reich fo bochverdienten Surften, nicht 

weiter beunruhigen und zum Aeußerſten bringen werde. Schon 
habe er die Aufhebung feines Eheverldbnifies mir der Gräfin 
dem Praͤlaten Oſiander eingehändigt, aber entlafien koͤnne 
er fie nicht, als nach gänzlicher Erfüllung folgender Bes 
dingungen: Der Kalfer müffe fie in feinen Eng nehmen, 

das Haus Baden:Durlady aber verfprechen, fie nicht zu 
verfolgen, auch muͤſſe ihr ald einer Perfon, die er mehr 
als fich felbft liebe, und deren Entfernung Ihn nicht minder 

ſchmerze, ald wenn man ihm die Seele aus dem Leib reiße, 
für einen anftändigen Gehalt geforgt und ihr deßwegen eine 
baare Summe von 100,000 Specieöthalern ausgezahlt wers 

den.’ Gr meinte, nun fey Alles geichehen, denn er babe 

ja nun das Nergerniß durch Aufhebung der „zweiten übers 
eiften Heirath“ abgerhan und mit feiner Gemahlin ſich vers 

ſohnt, „dieſelbe mir aller Höflichkeit geſprochen und mit 

ihr gefpeist”, was aber freilich „die Zuneigung und Daraus 

entftiehende ehelihhe Beiwohnung berreffe, fey eine Sache, 

die von Sort und fib felbft abhange, und durch Fremde 
nicht erzwungen werden koͤnne.“ 

Allein den Gefandten der vermittelnden Zürften fchien 

die für die Gräfin geforderte Geldfumme gar zu groß und 
fie meinten, man müffe daraus norhwendig fchließen, daß 

ed dem Herzoge mit der Hauptfache nody nicht recht Ernft 

fey. Auch weigerte fich der ftändifche Ausfhuß beftimmt, 

und Hofmeifter beftellt. Etets fo oft er fie um Rath gefragt, 
hätten fie frei ihre Meinung äußern dürfen, fo weit aber ers 
ſtrecke ſich die Befugniß eines Dieners nicht, daß er unbefragt 
feinem Herrn die Meinung fagen und fih in Sachen, melde 
nicht zu feinem Amte gehören, einmifchen dürfe. 

Oeſch. Wirtemb. III, WdE. 2. Abth. 9 
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einen Beitrag dazu zu entrichten (27. Junius, 13. Julius 
1708), die Kammer aber war nicht im Stande, eine jolche 
Summe für fih allein aufzubringen. So erfchien denn 
wirklich das Ende diefer fchlimmen Sache noch fo entfernt, 

als je zuvor, und der Herzog that nichts *), um es zu 
befchleunigen, er lebte fortwährend dffentlih mit der Gräs 
venig. Es waren noch fchärfere Mittel noͤthig, um ihm 

endlich) dahin zu bringen, daß er fie fortließ. Man vers 

breitere Daher auf einmal das Gerücht, es feyen neue Klagen 
von der Herzogin, ihren Verwandten und den Landftänden 

erhoben worden, ja man fprady fogar. von der Entdeckung 

eines Mordauſchlags gegen die Herzogin und daß bereits 
eine neue Kommilfion vom Kaifer ernannt fey. Hieruͤber 
gerieth die Gräfin in große Furcht, fey es, weil fie wirklich 
fi) nicht ganz unfchuldig fühlte **), oder nur aus Schreden 
über eine fo fchwere, wenn auch grumdlofe Befchuldigung, 
und verließ, nachdem man von dem ihr verfprochenen Gelde 

fo viel ald moͤglich war, herbeigefchafft hatte, das Fand. 
Der. Herzog begleitete fie, und kaum war er zuruͤckgekehrt, 
fo reiste er ihr wieder nach in die Schweiz und berief fie 
ven Genf aus zu fih nah Bern. Jetzt nahmen die Ders 
zogin und die Ihrigen von Neuem die Zuflucht zum Kaifer 
und wirkten bei ihm frifhe, fcharfe Gebote aus (B. 24. 
San. 1710): „Es folle die Grävenig fih anderwärts weit 
vom Herzogthum Wirtemberg hinweg begeben und revers 

firen, künftighin weder in ledigem noch verheiratherem Stande, 
nicht nur des Herzogs Gebiet nicht wieder zu betreten, ſon⸗ 
dern auch die Nachbarſchaft zu meiden und fih alles Vers 

kehrs mir demfelben zu enthalten, fonft werde man nad) 
der Strenge der Geſetze gegen fie verfahren, und weder ihre 

*, Durch einen Befehl vom 16. Juni 1708 wurde zwar ein Eihes 
gericht niedergefegt , welches die Zrauıng des Herzogs mit der 

Grävenig für ungültig erBlärte (22. Juni), allein Eberhard 
Ludwig nahnı Beine Rückſicht darauf. 

ee) Davon, daß die Brävenis die Herzogin habe vergiften laſſen 
wollen, ſpricht auch Die peinliche Anklage derfeiben „als einer 
nad) Ausweis der Akten allen Umſtänden nach glaublichen 
Sache.“ 
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Ehre , noch Leib und Güter verfchonen.” Nun ließ es ficdh 
der Herzog auch mehr Ernft mir feiner Verföhnung feyn, 

nachdem die Herzogin ſich fchriftlicy verpflichter hatte, von 

allen weiteren Berfolgungen gegen die Grävenig abzuftehen 
(28. April ı710) kam er endlih, am 11. Mal Abende, 
nach zweijähriger Abweſenheit, wieder nad Stuttgart zus 
rad, wo nun die völlige Ausfdhnung Statt fand. Die 
fürftlihen Gefandten berichteten dieß dem Kaifer und der 

landſchaftliche Ausſchuß machte aus lauter Freude dem 

Herzog ein Geſchenk von 40,000, der Herzogin von 10,000 
Gulden (Zuni 1710) und ald man nun endlich auch noch 
von der Grävenit felbft einen Nevers erlangt hatte, worin 
fie gegen Uebergabe eines Faiferlichen Schußgbriefes verfprach, 
den Befehlen ded Kaifers gerreulich nachzuleben (15. Nov. 
1710), fo ſchien die Sache vdllig beigelegt und bald, hoffte: 

man, werde der Herzog num die Mechlenburgerin vergeffen 
haben. 

Allein die Gräfin hatte Ihn weit ſtaͤrker zu feſſeln ges 
wußt, als irgend eine feiner früheren Geliebten, fo daß 
es Fein Wunder ift, wenn man damals feft glaubte, fie 
babe ihn durch Zaubermittel fo ſtark an ſich geferter*). 
Kaum war fie einige Wochen fort, als er die Sehnſucht 
nach ihr niche laͤnger unterdruͤcken konnte, er reiste ihr nad) 

und lebte nun zu Genf herrlich und in Freuden mit ihr. 
Aber eines Theils erfchöpfte diefer Aufenthalt feine Kaffe 

zu fehr, andern Theild zeigten ſich Rache und Landſtaͤnde 

*, In ihrer Anklage find mehrere Sengenaugfagen darüber anges 
führt, 3. B. fie habe in Genf ein Hemd der Herzogin in Fleine 
viereckigte Stücke gefchnitten, in den mit Branntwein prüpaz 

rirten allerfeinften Wißmuth getunkt und hernach zu Wifchläpp: 

fein gebranche. In Urach habe fle ſich Das nengeberne Kalb 
einer fehwarzen Kuh bringen laffen und eigenhändig ihm den 
Kopf abgehauen, eben fo habe fie es mit drei ſchwarzen Tanben 
gemacht, anderer unfittlichen Angaben nicht zu gedenken. Durdy 
ſolche Mittel foll fie den Herzog dahin gebradyt haben, daß er 
feine Gemahlin durchaus nicht ausftehen, ohne fie felbft aber 

nicht mehr habe leben können, indem er Beklemmungen be 
kommen, fobald er von ihr entfernt gewefen. 

g * 



— — 132 — 

ſo ungehalten uͤber dieſe laͤngere Abweſenheit, daß der Herzog 
auf Mittel dachte, wie er die Graͤfin von Neuem wieder 
ind Land bringen koͤnne. Da fand er nun einen Mann, 
welcher trefflich für feine Plane paßte, denn er befaß gute 
Kennsuiffe, großen Verftand, viel Schlauheit und eine aus— 

gezeichnete Geſchicklichkeit im Unterbandeln, aud war er 

mit der Art, wie man zu Regensburg auf dem Reichstage 
und am Wiener Hofe eine Sache durchtreiben Fonnte, wohl 
befannt, und in der Wahl der Mittel zur Ausführung eines 
Planes zeigte er ſich nie verlegen, denn auch zu den 
fchlechten, wenn fie nur zwedimäßig waren, griff er ohne 
Bedenken, fein Hauprbeftreben war, die Gunft feines Fuͤr⸗ 

ften und durch fie Reichthum und Ehrenftellen zu erlangen. 

Diefer Mann war Johann Heinrih Schuͤtz, damals 
Agent der Hanfeftäpre in Wien, der nun, ſobald man feine 

Brauchbarkeir erkannt harte, als Geheimer-Legationsrath in 
wirtembergifhe Dienfte Fam. Er fuchte zuerft den Verdacht 

des Ehebruchs auf die Herzogin zu laden, um biedurdy 
eine Scheidung herbeizuführen, aber obgleich er fogar falſche 
Briefe deßwegen fchmiedere, fo erreichte er feinen Zwed 
nit. Doch bald hatte er ein anderes Mitrel gefunden, 

um des Herzogs fehnlihen Wunſch zu erfüllen. Er trieb 
zu Wien einen ſchon ziemlich bejahreen und ſehr verſchul⸗ 

deren böhmifhen Grafen Johann Franz Ferdinand 
von Wiürben und Freudenthal, Eailerliben Rath und 

Kammerherrn, auf, der niederträchtig genug war, gegen 
Gold und Ehrenftellen zum Scein eine Heirath mit Der 

Grävenig zu fehließen. Am 18. Sanuar ı7 11 erhielt der 
Pfarrer zu Thieringen Befehl, das neue Ehepaar in Ober: 

haufen zu trauen, nachdem der Graf zuvor fich fhriftlich 
verpflichtet hatte, die Ehe nicht zu vollziehen und fich im 

Auslande aufzuhalten (30. Nov. 1710). Dafuͤr erhielt er 

30,000 Gulden baar, einen Fahrgehalt von 10,000 Bulden 

und den Titel eines herzoglichen Landhofmeiſters, Geheimens 

raths und Kriegsraths⸗Praͤſidenten (30. Nov. 1710) 
So erfhbien denn, nad Eurzer Abwefenheit das med’: 

lenburgifche Fräulein von Neuem, als Gräfin v. Wuͤr⸗ 
ben, und erhielt, als Gemahlin des Landhofmeiſters, den 
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erften Rang unter den Damen bei Hofe, den Titel Excel⸗ 
lenz, einen eigenen Hofſtaat und den neuen Ban zur 

Wohnung. Nun ging es ärger als je zuvor, vergebens 
Hagten die Herzogin und ihre Familie, vergebens die Fürs 

ften, welche zuvor vermittelt baren, in Wien; Edydg *) 
wußte bier die Sache des Herzogs und der Gräfin io ges 
ſchickt zu führen, daß man, zufrieden mis der Entſchuldi⸗ 

gung, „der Kaifer könne Feinem Neichefürften verwebren, 
die Frau feines vornehmften Minifters an feinem Hofe zu 

haben“ fich nicht mehr um die Sache befümmerte. Zwar 
bezeugte der Kaifer der Herzogin auf den Bericht der Höfe 
zu Kaflel und Wolfenbärtel (1720) fein „allergnaͤdigſtes“ 

Mitleiden und ruͤhmte den Eifer jener Höfe, zwiſchen den 
beiden Ehegatten Frieden zu ftiften, aber obwohl er zus 
gleich verfprab, zu Allem, was in einer fo aͤrgerlichen 

Sache gebührend wäre, die Hand zu bieren, fo geſchah 
doch gar nichts. Vielmehr erlangte die Gräfin vom preus 

Bifhen (B. Dec. 1716) und vom kaiſerlichen Hofe (13. 
Juli 1726) Schirmäbriefe, und zwar von leßterem nice 
allein für fich,, Tondern auch für ihre vornehmften Anhänger. 

Nun führte fie volle 20 Jahre eine wirklich unums 

ſchraͤnkte Herrfchaft über den Herzog und über das Land; 
Eberhard Ludwig mußte Alles tbun, was fie wollte, ihre 
übertriebenften Wuͤnſche und Forderungen befriedigen **), 

ihre widrigften Launen geduldig ertragen. Sie behandelte 
EEE 

*), Er darf, fagt die Herzogin in ihrer Klagfchrift von Schütz, ſich 
deffen fogar zu rühmen unterftchen und bekennen, daß er meine 
gerechte Eache Tange Jahre her am kaiſerlichen Hofe durch feis 
nen Kresit und Schliche unterdrüdt, der Grärenigin ihre aber 
wider alles Recht, Billigkeit nnd Gefege, ja fein eigenes Ges 
wiſſen lanfende höchſt ärgerliche Sache hingegen zu männiglicher 

Verwunderung ſeutenirt und vertheidigt habe, daß ſie mit den 

Ihrigen von allen Anfechtungen, aller kaiſerlichen Berordnungen, 
Klagens und Schreiens ungeachtet, bisher befreit geblieben ſey. 

*) Die peinliche Anklage erzählt, als fie einmal den Herzog auch 
wieder um ein neues GeldgefchenE geplagt, habe Liefer mit 
thränenden Angen ausgerufen, er wiffe Nichts mehr aufzutreis 

ben, gebe ihr Alles, was nur zu befonmen fey. 
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Ale, die fi ihr nahten, mit unerträglichem Stolz, feibft 
einer Prinzeifin von Wirtemberg-IBeiltingen wollte fie ein⸗ 

mal den Rang ftreitig machen, Sie gab eigene Audienzen 
und in den Abendgefellihaften, welde fie hielt, berifchte 

die ſtrengſte Etikette, während doch fie felbft oͤfters, indem 

Alles im größten Gala⸗Auzug ſich befand, unterm Vorwand 
von Unpäßlichkeit, im Neglige erfhien. Sie fliftete einen 

eigenen Drden, deffen Zeichen ein weißes, bdreiblaättriges 
Kleeblatt war, den fie Männern und Frauen ertheilte und 
dem zu Ehren der Herzog am Dreikdnigstage gewöhnlich 
ein großes Feft gab. Sogar ind Kirchengebet verlangte fie 
eingefchloffen zu werden, und nur ein Johann Dfiander *) 
durfte es wagen, ihr bierauf mit beißendem Epott zu ant⸗ 

worten, „dieß gefchehe jedesmal, indem man bete: erlöfe 
uns von dem Uebel!“ Nur Eines gelang ihr nit, fo 
eifrig fie auch darnach firebte, den Rang und Titel einer 

wirflihen Herzogin zu erlangen. Deun flandhaft harrte 
des Herzogs rechtmaͤßige Gemahlin in Stuttgart aus; fie 
fey noch niche Wittwe, erflärte fie, und daher gebähre ihr 
auh der Sig im fürftliben Scloffe. Es war umfonft, 

daß man ihr zum Unterhalt kaum das Nothwendigſte reichte, 

ihrem Sohne nur felten mit iht zu ſprechen erlaubte, den 

Hofleuten den Umgang mit ihr ganz verbot, fie ertrug 

Alles geduldig, aber fie wich ihrer glücklichen Nebenbuplerin 

nicht, felbft ald man ihr drohte, man werde fie nicht mehr 

als Fürftin behandeln. 
Natürlich verfäumte die Gräfin nun auch nicht, Die 

höheren Stellen wenigftend mit ihren Kreaturen zu befegen. 

Um die alten, treuen Diener wegzufchaffen, gab fie fich alle 

Mühe, den Herzog mit Widerwillen und Mißtrauen gegen 

diefelben zu erfüllen, und die Entdeckung einer Verfhwdrung, 

welche den Zweck hatte, fie während einer Jagd im Schön: 

buch gefangen zu nehmen, Fam ihr hiebei fehr zu Statten. 

Nun waren Einkerkerung und Verbannung das Loos Aller, 

welche ſich nicht vor ihr beugen wollten und Niemand durfte 

mehr in die Nahe des Herzogs kommen, der nicht zu ihren 

*) Audern Nachrichten zufolge war es der Prälat Oechslin. 
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Anhaͤngern gebdrte. Der Geheimerath v. Heſpen, der in 
Utre cht dem Herzoge früher fo gute Dienſte geleiftet, wurde, 

weil er für die Herzogin geiprocen hatte, in der Reichs⸗ 
ſtadt Köln verhaftet und auf die Feſtung gelegt, von ber 

ihn nur ein ernftlier Befehl Des Kaiſers herab bringen 

founte. Der Hofmarfhall Forſtner aber, des Herzogs 
SSugendgenofle und nun fein treuer Warner, entkam noch 

gluͤcklich, allein nun ließ die Gräfin, eines von ibm ges 

ſchriebenen fie trefflich fchildernden Brief wegen feine Tod⸗ 
feindin, fein Bildniß vom Henker verbrennen, ihn felbfk 

abıwefend als Deferteur, Rebellen, Hochverrärher, Pasquils 

lanten und Giftmiicher zum Tode verurtheilen, und wa6 
man von feinem Vermoͤgen erhaſchen fonnte, ward einges 

zogen, obgleich Eberhard Ludwig ihm früher aufs Heiligfte 
verfprochen hatte, ihm nie fortzufchidlen”). Der Hofprediger 

Urlfperger, den ded fie felbit früher von Stetten an 
den Hof gebradyt hatte, mußte die Unvorfichtigkeit, ſich in 
Die Angelegenheiten der Graͤfin zu milden, mit der Ents 
laffung bißen. (1718) **). Auch der Geheimerath v. Bode, 

*, Korftiner vertheidigte fih in einer Iefenswerthen „Apologie, 

worin die falfchen Anklagen und fchredlihen Verläumdungen 
feiner Feinde am Hofe zu Stuttgart widerlegt und feine Un» 
fchuld erwiefen wird‘ 16. Nov. 1716). 

*#) Die Urſache der Dienftentlaffung des Hofpredigers Urlſperger 
iſt folgende: Eine gewiffe Zampertin, die ehemals in dem 

Grävenitzſchen Haufe gedient hatte, brachte gegen die Gräfin 
v. Würben mehrere höchſt ehrenrührige Befchuldigungen vor, 
vornämlich daß die Gräftn gottlofe und zauberifche Mittel brauche, 
um ſich ter Gunſt des Herzogs zu verfichern, und theifte folche 
auch dem Hofprediger Urlfperger, als dem Beichtvater des Her: 
zogs, mit. Diefer hörte fie nicht nur an, fondern verfertigte 
auch einen ſchriftlichen Aufſaß über ihre Angaben, ließ ihn von 

der Zampertin unterfchreiben und verflegelte denfelben als ein 

Geheimniß. Dennoch erfuhr es der Herzog, ließ das Papier 
dem Urliſperger abfordern und feste eine eigene Unterſuchungs⸗ 

fommifjlen in der Sache nieder. Urifperger berief fih auf fein 
Amt als Hofprediger und Beichtvater, und bat den Herzog felbft 
un. Gehör, was aber diefer verweigerte. Die Unterfuchung 
hatte nun ihren Bortgang und am Ende trug die Kommiſſion 

° 



— 1350. — 

der Übrigens außer dem Talent fi) geltend zu machen fein 
anderes befaß (ı4. San. 1715), und fogar Reiſchach, 
der doch am meiften zur Erhebung der Gräfin beigetragen 
hatte (15. März 1726), wurden entlaflen. Bloß Seubert, 
ehemals Lehrer des Herzogs, und Fromann, der früher 
in der Grävenigichen Sache mehrere Gutachten geftellt hatte, 

behielten ihre Aemter. An die Stellen der Entlaflenen aber 
famen nun der Gräfin alterer Bruder, dem der Herzog auch 
Sig und Stimme auf der ſchwaͤbiſchen Grafenbanf ver: 

fhaffte, als erftier Minifter und Ober⸗-Hofmarſchall, deſſen 
Cohn BictorGSigismund, ihr Schwager Sittmann*), 

ein Mann aufgeblafen wie alle Emporkoͤmmlinge und von 
ſchmutzigem Geiz befeffen, Shüß und deffen Schwager 
Schunk. Ein anderer Schwager der Gräfin, v. Boldes 
wein **), wurde Kriegsrarhs s Präfident, ein Herr von 
Thängen Kammerpräfident, und von 2 Brüdern Pfau, 
der eine, welcher zugleich Sekretär der Gräfin war, Ges 
heimer:Referendär , der andere Hofrath. Die tüctigften 
MWirtemberger wurden eben deßwegen, weil. fie Landesein⸗ 
geborne waren, zuruͤckgeſetzt, während jeder Ausländer, fos 

bald er nur ter Partei der Gräfin fi anfchloß, bereitz 
willige Aufnahme fand. Damit aber die Gräfin die Obers 

leitung der Staatsangelegenheiten ganz in ihre Hand bes 

fäme, mußte der Herzog das Konferenz: Minifterium 

darauf an, daß der Hofprediger wegen feines unbefugten Vers 
fahrens einen Verweis erhalten und auf ein Dekanat verfebt 

. werben folle. Urtfperger wurde nun ohne Weiteres entlaffen 
und erhielt erft 2 Jahre nachher (1720) dad Dekanat Herren« 

berg. Er ging 1723 nad) Augsburg, wo er 1727, erft 43 Jahre 
alt, ſtarb. 

3), Er foll zuvor Friſeur oder Haushofmeifter, nach andern Nach 
richten Stallmeifter bei einer Gräfin v. Wurtenberg in Berlin 
geweſen feyn. 

20) Seine Gattin foilte zuerft AUebtiffin in Oberftenfeld werden, 

welches Stift man darauf nad Stuttgart verlegen wollte; fie 
mußte auch, trotz des Widerſtrebens der damaligen Webtiffin, 
im Stifte aufgenommen werden, aber es gefiel ihr am Hofe zu 

Stuttgart beſſer und fie kehrte bald hieher zurüd. Auch ihre 

Mutter hatte die Gräfin zu fih kommen laſſen. 
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oder Geheime Kabinet errichten, deſſen Mitglieder ihr 
Bruder und ſein Sohn, Schuͤtz und Pfau waren (8. April 
1717)*) und in dem fie ſelbſt den Vorſitz führte, trotz 
den Einwendungen der Minifter, denen fie entgegnete, die 
Frau von Maintenon fey auch gegenwärtig geweſen, wenn 
der franzoͤſiſche König Ludwig mit feinen Miniftern gears 
beiter habe. In diejem geheimen Kabinet wurde nun Alles, 
was von einiger Wichtigkeit war, entichieden; Finanz s, 
Fuftizs und Gnadenfaden mußten ihm vorgelegt werten 
und der Geheimerath hatte weiter Nidytd mehr zu thun, 

ala über Dad, was hier vorfam, fein unterthänigftes Gut⸗ 
achten zu erftatten. 

Um fich aber noch fefter zu feßen und ihre Anhänger 
noch mehr an ihr Intereſſe zu ketten, machte fie mit den 
Beifigern diefer Behoͤrde im Jahr 1720 folgenden Vertrag: 

„Beide Parteien follten einander in gänftigen, wie in widrigen 
Angelegenheiten auf das Kräftigfte beiftehen und eine der 
der andern Gluͤck und Ungluͤck für ihr eigenes anfehen. Alle 

Sachen von Wichtigkeit follten, ehe man fie dem Herzog 
vorbrächte, von ihnen vorher befproden und entfchieden, 
Dagegen aber auch alle Werantwortlichkeit deßwegen mit 
gleihen Scyultern getragen werden. Alle Bortheile follte 

man gleich theilen und folhe Maßregeln nehmen, daß man 
auch beim Tode des Herzogs geſichert wäre.‘ 

Diefe wahrhafte Verſchwoͤrung gegen des Landes Wohl 
vollendete deffen Ungluͤck; denn jetzt berrfchte die Graͤfin 
vollends allein, der Herzog war ihr Knecht, ohne ihre Ge: 

nehmigung galt feiner feiner Befehle, man legte fie auf die 
Seite, oder ließ fie in der Schublade eines alten Schreib: 

tifches vermodern. Sie umgab ihn überall mit Epionen, 

er konnte nicht das Geringfte than, ohne daß fie es eıs 

fuhr, kein Schreiben gelang in feine Hände, ohne daß es 

vorher durch die ihrigen ging *). In ihren Händen waren 

2) Es erhielt am A. Mai 4724 eine eigene Ordnung. 
*+) Einmal gelang ed dem verbannten Forſtner, dem Herzog ein 

Schreiben zu fenden, worin die Gräfin mit den flärkiten Farben - 

gefchitdert und der Herzog aufs Eindringendfte aufgefordert 

S 
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die Vergebung von Aemtern, Titeln und Gnadenbezeugungen 
und auch bier fuchte fie voruämlich ihre unerfattlibe Habs 

ſucht zu befriedigen. Es wurde eine „Chatouille“ errichrer 

und bejondere ‚‚Zutreiber‘’ dabei angeftellt, bei welchen vie 

ſich melden mußten, die irgend eine Bitte vorzubringen 

hatten oder fib um ein Amt bewarben. Da harte denn 

Alles feinen beftimmten P eis und das auf ſo ſchaͤndliche 

Meile erlangte Geld zog allein die Graftu ein, bis der Un: 

willen bierüber fi zu laut aͤußerte. Nun wußte fie den 
Herzog zu überreden, weil ja obnedem auch früher jeder 
Bewerber um ein Amt, unter dem Namen der Ndießyelder 
eine gewille Summe babe zahlen mülfen, fo dürfe er, ins 

dem er diefe Gelder aufhebe, wohl geitarten, Daß dem freien 

Willen der Bewerber anheimgeftelle werde, Chatoullegelder 
zu zablen, wobei immer noch. der Grundiag beibehalten 
werden fünne, bei der Befegung eines Amtes ftets auf den 
Tuͤchtigſten Rüdficht zu nehmen. Died wurde nun aud) 
wiederholt bekannt gemacht (4. Sept. 1718, 16. April 
1725), und die auf ſolche Art erlangten Chatoullegelder 
folten nun zur Hälfte dem Herzog gehdren, zur Hälfıe der 
Gräfin und den Miniftern. Sie famen aber freilid meift 

in ihre Hände, denn des Herzogs Antheil nahm fie ganz 
weg und den Miniftern gab fie, fo viel ihr beliebte. Um 

aber diefe Geltquelle audy recht einträglich zu maden, fo 
wurde nun die Beſetzung fämmtlicher Dienfte, felbft folder, 

wurde, fich von ihr loszureißen, fie befam es aber bald und 
nun hatte der arme Herzog einen furchtbaren Sturm zu bes 
ftehen, er mußte fogar von Frankreich Forſtners Auslieferung 

begehren und da Diefe nerweigert ward, erfolgte, was oben im 

Terte schon erzähle wurde; Forſtner ließ dafür auch das Bird: 

niß der Gräfin au den Galgen hängen und erklärte die wirtems 

bergifchen Minifter für infam. Ein Abbe von Berga, deffen, 

Vater wirtembergifcher Ober: Stalfmeifter war, mußte feine 
freundfchaftlite Verbindung mit Forſtner ſchwer büßen, als er 

4717 in das Land kam, nahm man ihn gefangen und feste ihn 
auf die Feflung Hohen-Neuffen, von wo er fich erft 1719 mit 
Lebensgefahr, indem er ſich an einem, aus feinem Bettzeng 

. verfertigten Strid .über die Maner herabließ, vettete. 
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welche früher einzelne Kollegien oder auch die Gemeinden 
vergeben hatten, dem geheimen Kabinet übertragen und 
Aemter jeder Art an den Meiftbietenden verkauft, und felbft 
danı war der Beſitzer feines Dienſtes nicht fiber, deun 
wenn über kurz oder lang ein Anderer kam, der noch mehr 
Bot, mußte er diefem entweder weichen oder neue Geld» 
epfer bringen *). Auch wurde eine Menge neuer Stellen 
geichhaffen und bei den Landdienften zahlreiche ‚‚AUdjunktionen 
und Exſpektanzien“ eingeführt. Die Beamten mußten ihre 
Kautionsgelder, von denen fie nun überdieß auch feine Zinfe 
mehr befamen (2. Nov. 1717), ſtets baar liefern, fie 
Tamen aber ftatt in die herrfchaftlicen Kaffen, meift in die 

Hände der Gräfin. Auch das Recht war feil und mit Geld 
vermochte man felbft den mißlichften Proceß zu gewinnen, 
Befondere Kundfchafter wurden im Lande umbergefchidt, um 
reiche Leute auszufpahen, welchen man daun auf allerlei 
Weiſe durch faliche Befchuldigungen, durch Lift und Dros 
hungen bedeutende Summen abnahm **). Selbſt das Eis 
geuchum der Kirchen und der Mohlchärigleits-Auftalten,, der 

Wittwen und MWaifen war vor den raubgierigen Händen 
der Gräfin nicht fiher. Zu des Herzogs Privarkaffe hatte 
fie einen eigenen Schläffel und nahm daraus, was ihr bes 
liebte. Auf den Reifen führte fie ftets die Rechnung und 
hatte dann nachher immer nody Geld zu fordern, das fie 
vorgefchoffen haben wollte, Eben fo legte fie nach jedem 
Beſuch, den der Herzog in Stetten bei ihr madıte, obwohl 

3) Den Beamten dagegen, namentlich” den Juſtizbeamten, wurde 
alle Annahme von Gefchenten ſtreng verboten. (16. Februar, 

15. März 1715.) 
**, Beispiele ſolcher Erpreflungen kommen mehrere in der peinlichen 

Anklage vor, ein Amtmann in Weiltingen mußte pro abolitione 
, processus criminalis 3000 fl., ein anderer dafelbft pro abolitorio 

in puncto sexti 1500 fl., wegen des nämlichen dev Vogt zu 
Defiingen 4000 fl. und gleich darauf noch weitere 2250 fl., ein 

Baihinger Handelemann 5000 fl. zahlen. Schon 4717 ward ein 
folder Kundfchafter, Namens Urlfperger, ausgefchickt. Auch die 
Hofiuden wurden inquirirk, und einer mußte, um loszukommen, 

7000 fl. zahlen, 
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ihr dann alles Nörhige an Holz, Wein und Früchten ges 
liefert wurde, bedeutende Rechnungen vor, weldye ihr von 
der Kammer bezahlt werden mußten. Diere aber mußte 
ihr auch fonft liefern, was fie begehrte, und oͤfters traf es 

ih, daß wenn Kaufleute oder Handwerker Anweilungen 
vom Herzog an die Kammer brachten, die Grafin das Geld 
ſchon zuvor hatte’abholen laſſen. Dabei mußte der Herzog 
ihr immerfort Etwas ſchenken, bald Juwelen, die fie oft 

zuvor theuer au ihn verkauft hatte, bald Geld. Kuͤche und 

Keller wurden ihr vom Kammergut verforgt, und wenn es 
"an ihren Gebäuden Etwas auszubeflern gab, mußte es eben⸗ 
falls die Kammer zahlen. Als fie die Ritterguͤter Freuden⸗ 
thal und Boihingen kaufte, überließ ihr der Herzog die 
durch die Einlöjung der Herrſchaft Böunigheim gewonnenen 

80,000 Qulden, die dody nach den Landesgefeßen „zur Er⸗ 

kaufung von Land und Leuten oder zur Miederbeibringung 
verfegter Kammergefülle und Guͤter“ hätten verwendet wers 

den follen. Zugleich machte er ihr anfehnliche Schenkungen 
von Gütern, Außer Hbpfigheim erhielt fie Gomaringen; 
das fie Im December 1712 gegen Stetten im Remsthal 
eintaufchte, die von Limburg heimgefallene Herrfhaft Welz⸗ 

heim (Movember 1718), Brenz mit Oggenbaufen (April 
. 12731) und Gochsheim (Sanuar 1729), ihr Bruder befam 

Heimsheim und Marfchalfenzimmern, Zu diefen Schenkungen 
aber wußte fie durch die Gefcbichlichkeir des Hofraths Weis 

Benfee fogar die Einwilligung der Stänte, des Herzogs 
Karl Alerander und feiner Brüder zu erlangen (1. März, 
ı6. uni 1729). 

Auf folde Weile gelangte die Gräfin zu großem Reich: 

thum, fie hatte immer einen bedentenden Vorrath baaren 
Geldes, fie verwandte große Summen auf den Anfanf von 
Gütern, noch größere fandte fie in fremde Banken, nad 
Venedig, Genf und Hamburg*). Dabei vergaß fie jedoch 

») Ihr Sekretär Pfau ſagt hievon: Ich verfichere E. Durchlaucht, 
daß ich der Gräfin etlich Tonnen Goldes Hausausgaben vers 
rechnet, auch an den Fingern herzäblen kann, daß ſie über 

500,000 fl. an Gütern verwendet (lauter Geld, ſo E. F. D. 

- 
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auch ihre Anhaͤnger, beſonders ihre Verwandten nicht. So 
wurde 1715 ihr Schwager Sittmann an die Spige der 
Generalsfandeeoifirarion geftellt, welche den Zuftaud des 
Landes, uamentlid das Finanzweſen der Gemeinden, unters 

fucben, die Urſachen Der Unzufriedenheit der Unterthanen 
erforidhen und den vielen Unorduungen der Beamten fteuern 
follte, welche uͤbſes Beifpiel und die unmäßigen Zorderungen 
Der Graͤvenitziſchen Parter zur Bedruͤckung ihrer Untergebenen 
und zu allerlei Berrügereien verleitere. Dur feine Anftels 
lung aber wurde der ganze Zwed dieſer Unterfuchung vers 
eitelt, denn er benügte fein Amt nur zu den ſchaͤndlichſten 
Beuteliyneidereien und Erpreffungen, er betrog Gemeinden 
wie Privarlenre um das Ihrige und ſprach fir Geld die 
ſchlechteſten Beamten von aller Beranrwortung lod. Cr 

mußte Teßwegen auch, mit dem Haffe und den Verwuͤu⸗ 
ſchungen des Landes beladen, gleicdy nad dem Sturze feiner 
Schwägerin entfliehen. Der zweite Schwager, BBoldewein, 
wurde zum Prafidensen einer Deputation erwaählt, welche 

unserfuchen follte, wie e& bisher mit dein Cinzug und der 

Verrechnung der Tricefimen gegangen fey (17. Dec. 1716) 
und aud er wußte dieje Stelle für fi auf die vortheils 
bafteite Art zu benuͤtzen. Ebenfo ging ed in andern Zällen; 
die Kommilfionen, welde, wie man dem Herzog voripies 
gelte, angeordnet wurden, um Mängel und Gebredhen in 
diefem oder jenem heile der Staatsverwaltung abzuftellen, 
dienten nur Dazu, Die Gräfin und ihre Anhänger zu bes 
reihern und Ten armen Unterthanen, welde fie erleichtern 

follten, neue Laften anfzulegen. Ein Vorſchlag nach dem 
andern wurde gemadt, um den zerrürteren Zuſtand des 
Kammerguts zu verbeffern und um die erichdpfte Kaffe des 
Herzogs wieder zu füllen, wenn aber diefe Vorſchlaͤge auch 
noch fo zwedmüßig waren, fo mißrierhen fie in ibrer Aus⸗ 

fünrung, weil fogleich die Gräfin und ihre Epießgefellen 
ſich derſelben bemaͤchtigten. Im April 1719 feßte man 

gehört). Sie mag and noch wohl eine große Baarfchaft haben, 
die mir aber nicht bekannt, denn Geldſachen hat fe am ge 

heimften gehalten. 
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eine eigene Kommiſſion zur Verbeſſerung des Kammer:Des 
fonomiewefend nieder, an welche alle Beamte über den Zu⸗ 
ftand ihrer Amtsbezirke berichten und Vorfchläge thun mußs 

ten, wie die Einnahmen vermehrt, die Ausgaben vermins 

dert werden koͤnnten; ed wurde aber hiedurdy Nichts ges 
wonnen, denn an der Epiße der Kommilfion fand Der 
Bruder der Gräfin. Der Kanzlei nahm man 1709 die 
Targelder, welche fie biötber empfangen hatte, und zog fie 
zur Kammer. Am 16. Suli 1715 wurde das Recht, Ka⸗ 

Iender im Lande zu verkaufen, verpachter und diefer Pacht 

den 15. Nov. 1730 erneut; am 4. Auguft 1717 fchrieb 
man eine Kapitalfteuer aus, führte den 30. Nov. 1719 
dad Stempelpapier ein, mußte ed aber fhon am 6. März 
1721 wieder aufheben, und verpachtete im Juni 1720 daß 
Umgeld an die Wirthe. Auch die Hofbank nnd die Giro⸗ 

lorterie wurden 1717 erneut und namentlich Beamte, Ges 

meinden und Zuͤnfte aufgefordert, Loofe dabei zu nehmen. 
Die Kammereinfinfte wurden gewöhnlich zum Voraus eine 

genommen und viele Guter und Guͤlten des Kammerguts 
verkauft oder verpfündet, wie 3.8. am 5. Juli 1728 das 
Städtchen Weiltingen für 500,000 Gulden an die Lande 
ftände. Auch das Kirchengut wurde angegriffen, ed mußte 
der Kammer Aulehen thun, weldhe ihm nicht mehr heim— 

bezahlt wurden, Kapitalien auffündigen und andere Laften 
fi aufbärden laffen, welche ihm über 4 Tonnen Golves 

Schulden verurfachten *). Durch alles Diefes aber vermochte 

man der fchredlihen Finanzzerrättung nicht abzuhelfen, die 
Kammer ftürzte fi) vielmehr in ein fo klaͤgliches Gewirre 

von Schulden, daß fie fih in einem halben Jahrhundert 

nicht mehr ganz daraus reißen konnte. 

Denn während ihre Einkünfte immer mehr abnahmen, 

ftiegen ihre Ausgaben immer höher. Der Hofſtaat wurde 
viel prächtiger als zuvor eingerichter, aus ganz Deutſch⸗ 
land und auch aus den Nachbarlanden ſtroͤmten Gluͤckéritter, 

meift adelichen, aber auch, bürgerlihen Standes, hier zus 

*, Alle Forderungen des Kirchenguts an die Kammer wurden nad) . 

Eberhard Ludwigs Tode zu 2,625,215 fl. 54 Er. berechnet. 



ee — — — 

— 143 — 

ſammen, für welche nene Stellen gefchaffen werden mußten, 
Da waren außer dem Hofmarſchall auch noch ein Ober: Hof⸗ 
marfcall, 2 Garde-Hauptleute, ein Ober⸗Stallmeiſter, ein 

Ober-Forſt⸗ und SJägermeifter, ein Parforce:Fügermeifter, 
ein Dbersalfenmeifter, ein Oberſchenk, ein Ober Kapells 

meifter, ein Page: Hofmeifter, Kammerherren, Hofe, Jagd⸗ 
und SKammerjunfer, 20 adelide Pagen, eine Leibwache zu 

Pferd und zu Fuß und eine Menge anderer Hofbedienten. 
Auch bei den alten Zireln blieb es nicht; Minifter, Ges 

heimeräthe und Generale erhielten den Titel „Excellenz“ 
(13. Febr. 1722), nnd um Jedem den gehdrigen Platz 
anzumeifen, erfchien am 7. März ı718 das erfte Rang⸗ 
reglemen: *). Am 5. Nov. 1702 fliftete der Herzog den 
„Ritterorden von der Jagd’ oder den St. Hubertus⸗Or⸗ 
den *8), der am 19. Sept. 1718 erneut und fehr ermeis 
tert, und deffen Stifrungdfeft am Hubertustage alljährlich 
ſehr feierlich begangen wurde. Dad Drdendzeichen war ein 
geldenes Kreuz mis rubinrorhem Schmelzwert, an jeden der 
4 Ecken mit einem goldenen Adler und zwifchen den mitts 

leren und unteren Epigen mit einem Jaͤgerhorn geziert, bie 
— 

*) An der Spibe ſtehen hier der Landhofmeiſter, der Ober-Hofs 

marſchall und der Generaffeltmarfcall:Zientenant; hierauf folgen 
Die adeligen und gelehrten Geheimenrätbe, der Capitaine des 

Gardes du Corps, der Ober⸗Staͤllmeiſter, der Regierungsraths⸗ 
Präſident, der Kriegsrarhe:Präjident, der Generalmajor , der 

Dberfi Der Garde zu Pferd, der Ober⸗-Forſt- und Jägermeifter, 
der Vräfident des Hofgerichts, der Kammerpräfident u. f. w., 

die Kutſcher, Vorreiter, Klepperfnette, Beiläufer und Hof: 

wächter machten den Schluß; die Geifllihen werden gar nicht 
erwähnt. Im zweiten Rangreglement roufirt der Capitaine des 

Gardes im Rang mit den adeligen, der Generalmajor kommt 

vor den gelehrten Geheimenräthen, dem Kammerpräfidenten 

gehen die titularsadeligen Geheimenräthe, der Schloßhauptmann 
und der Hofmarfhall vor, auf ihn folgen der Hofmeifter der 

regierenden Herzogin und die Kammerherrn, einige Gtellen 
unter diefen erit Die Direktoren der Kammer, des Konſiſtoriums 

und des Kirchenathe. 
*>), Den erften wirtembergifchen Orden, den Orden vom Todtenkopf, 

ftiftete Herzog Sylvius Nimrod von Wirtemberg⸗Oels 1652. 
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Devife aber: Amicitie virtntisque fœdus. Die Ritter 
Diefes Drdens harten das Recht, allen Luftbarkeiten und 
Keften, namentlich aber den Jagden des Ordensherrn und 

der Drdensgenoffen beizumohnen, ihre Zahl wurde auf 3o 
feſtgeſetzt, außer ihnen durften 12 Reichsgrafen und Fürs 
fien, fo viel als der Ordensherr wolle (1718 waren es 

ihrer 15), aufgenommen werden. Wer den Orden ein Fahr 
lang gar nicht trug, wurde aus der Drdendlifte geftrichen, 
Auch das fürftlide Wappen vermehrte der Herzog, indem 
er ibm den Schild und Helm von Heidenhein nebft dem 

wachſenden Adler, als dem zur Reichsſturmfahne gehdrigen 
Helmkleinode beifägte (1708). Die Kammermuflif war zahls 

reich und fo wohl eingerichtet, ald an irgend einem Hofe, 
der Marftall mit den fchönften, beftabgerichteten Pferden in 
folder Menge angefüllt, daß man oft faum Futter genug 
für fie auftreiben konnte*). Nicht fchlechter beftellt war 
das Jagdzeug zu gewöhnlichen, wie zu Parforcejäagden, denn 
der Herzog war ein großer Jagdliebhaber; zur Zeit der Hirſch⸗ 
brunft und der Schweinsheße begab er fih immer auf eines 
fetner Jagdſchloͤſſer, fo daß er alle 5 Jahre in feinen vornehms 

ften Forſten herumkam. Am Hofe fehlte es auch nicht an aller= 

band Ergbglichfeiten und Feſten; man hielt Konzerte und 
Bälle; am 21. Fanuar 1715 wurde der erſte Karneval ans 

„geordnet und troß des Eifers der Geiftlichkeit, geraume Zeit 
alljährlich wiederholt **). Außerdem unterhielt der Herzog 

*) Der NReifende Keyßler, der 1729 im Lande war, erzählt: Der 
Herzog wendet auch vieles Geld auf. Stutfereien und Pferde, 

von welchen er ein großer Liebhaber und Kenner if. Es find 
3 Gefpanne, jedes von 8 Pferden, vorhanden, welche von einem 
einzigen Kuticher fo regiert werden, daß fie vor dem Wagen 
alle Künfte der Reitſchule machen. Der Herzog feibft fuhr fo 
einigemal mit ihnen. 

vsx) In der deßmwegen ergangenen Verordnung heißt ed: Nobles, Do- 
winos und polnifche Röcke bleiben allein für Cavalıers und 
Dames vefervirt, font darf Jedermann eine Masche tragen, 

welche er will. Jeder foll fih hüten, Sottifen oder ſkandalöſe 
Sachen anzufangen, auf der Straße wie in der Redoute; Würfel: 
tifche find verboten. Allen Hof» und Kanzleibedienten, and) 

Kauf» und andern ehrbaren Burgersieuten wird befaunt ges 
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aud eine franzdfiihe Schaufpielerbande, zu deren Vorftele 
lungen Jedermann freien Zutritt batte. 

Selbft eine neue Stade gründete Eberhard Ludwig, 
der Wiürben zu Lieb. Schon im März 1697 batte er fi 

in dem zum SKirchengute gebdrigen Erladyhofe, der 5 Kleine 
Stunden von Stuttgart entfernt auf einer hochgelegenen, 
meift mit Wald bewachienen Ebene fland und den er, der 
Jagd wegen, oͤfters beſuchte, etliche Zimmer einrichten lafs 
fen. Hiemit aber begnuͤgte er fi, da der Dit ihm gefiel, 
bald nicht mehr; es wurde ein Jagdſchloß erbaut, dem der 
Herzog 1704 den Namen Ludwigsburg gab; das Kirchens 
gut mußte biezu nicht nur Grund und Boden abtreten, 
fondern au, troß des MWiderftauded feiner Vorfteher, Die 
Baufoften beftreiten. Ald man 2 Jahre fpäter damit ums 
ging, Schloß und Gartenanlagen zu vergrößern, faßte der 
Herzog plögli den Entſchluß, eine Stade hier anzulegen, 
Der Oberhofmarfhall von Forſtner erhielt die DOberauffiche 
dabei, der Kirchenrachöbaumeifter Heim und der Haupt⸗ 

mann Retti leiteten dad Bauweſen. Aber ed ging damis 
nicht fo ſchnell, ald der ungeduldige Herzog ed gern ges 

babe hätte, denn es fehlte an Geld, und wenn Forſtner 
fi) deßwegen an den Kammerpräfidenten waudte, bieß es 
eben gewöhnlich, es ift jet fein Geld da und wird auch 
künftig Feines da feyn. Auch Einwohner für die neue Stadt 
ftellten ſich nur fpärlid ein, obgleich mau ihnen nicht nur 
Baupläge; fondern zum Theil auch die Baumaterialien 
ſchenkte und fie auf 15, fpäter fogar auf 20 Jahre für 
fihb und ihre Güter von Steuern und andern Laften bes 
freite*). Erft als der Herzog, auf Berlangen der Gräfin 
von MWürben, welcher die Anweſenheit der Herzogin den Aufs 
enthalte zu Stuttgart immer mehr entleidere, ſich entfchloß, 

macht, fich, bei Vermeidung der herzoglichen Ungnade, auf ber 
Redonte fleißig einzufinden. 

+) Privilegien und Breiheiten für Die, melde fih in Ludwigsburg 
niederfaffen wollen und für die Stadt felbft, 47. Auguft 1709 
10. Jan. 4710, 3. Dec. 1712 , 18. Sehr. 1715, 16. Aug. 1719 
49. April 1724. 

Geſch. Wirtemb. IIL Bos. 2, Abth. 10 

X 
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felbft dahin zu ziehen, ging es rafcher. Das Schloß wurde 
nun bedeutend vergrößert und fehr verfchdnert, mit großen 
Wandıpiegeln, herrlichen Tapeten, Malereien und Bild 
bauerarbeiten ausgefhmädt, eine ſchoͤne Kapelle darin ers 

baut, die Gartens Anlagen rings umber erweitert und zu 
Anlegung einer Drangerie die fchönften Citronen= und Pos 
meranzenbäume aus Sardinien herbeigefbafft (1726). Jetzt 
erhob ſich auch ſchnell neben dem Schloffe eine Stadt, denn 
nun bauten Mauche dem Hofe zu Gefallen oder ihres eiges 
nen Vortheild wegen Hänfer bieher, Staͤdte und Aemter 
aber mußten iu der neuen Reſidenzſtadt Gebäude errichten, 
die der Herzog nachher an feine Hofleute und Raͤthe vers 
fhenkte, und zum Bau der Kirche, wie zu den Garten⸗ 
anlagen wurden eigene Steuern erhoben (3. Mai, 21. Juli 
1725, 9. Nov. 1751). Auch erhielt die neue Stadt auf 

Koften der benachbarten Aemter einen eigenen Amtsbezirk, 
und ohne noch einmal dem Lande einverleibt zu feyn, als 
dritte Haupt: und Nefidenzftadt Siß und Stimme auf den 
Landtagen. Das blühende Stuttgart wurde ihretwegen ganz 

verdder, deun felbft die Kanzlei und die andern Regierungss 
behdrden mußten, zu ihrem größten Leidweſen, dem Herzoge 
nach Ludwigöburg folgen (19. Suli 1727, 27. Sjanuar 
1750), was arge Verwirrungen und Zögerungen in ben 
Geſchaͤften verurfachte, weil man das Archiv und die Re⸗ 
gierungsregiftratur zuruͤckzulaſſen gendthigt war. 

So dauerte nun fchon volle 20 Jahre, das Land zer: 
ruͤttend und verderbend, vie Herrfchaft der Gräfin von Wuͤr⸗ 
ben. Vergebens erklärten Synodus und Konfiftorium dem 
Herzog, In folder Verbindung koͤnne er das heilige Abends 
mahl nicht würdig genießen, und ſchloßen tie Gräfin ganz 
davon aus, vergebend wurde dad Murten und die Unzus 
friedenheit ded Volles immer ftärker, troß der wiederholten, 
ſtets fchärferen Meferipte, ſich aller ungebährlihen Reden 
und Urtheile zu enthalten*), der Herzog vermochte fich aus 

* Schon am 10. Dec. 1710 erſchien ein folches Reſcript, da man 
unter den SHofbedienten „gefährliche Machinationen“ wider den 
Herzog und ben Fürſten von Hohenzollern entdedte, hieranf 
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den Netzen, womit die liſtige Mecklenburgerin ihn umgarnt 
hatte, nicht loszureißen. Erſt, als ungeachtet aller ange⸗ 
wendeten Mittel die Reize der nun bald fünfzigiährigen 
Gräfin verwelkten, ald die Gebrechen des Alters fich bei 
ihr einzuftellen und die widerlihen Folgen früherer Aus⸗ 
ſchweifungen immer bemerfbarer zu werden begannen, waͤh⸗ 
rend doch ihre Herrſchſucht und ihre Launen immer uner⸗ 

träglicher wurden und ihr uͤbermuͤthiger Spott felbft des 
Herzogs nicht verfchonte, erft jeßt, da Eberhard Ludwig 
feiner gealterten Gebieterin überdräffig wurde, uahte fich 
das Ende ihrer Herrlichkeit. Der Herzog wurde allmählig 
gleichgältiger gegen fie, und der Gräfin eigene Anhaͤnger, 
ihr Bruder vornämlich, mie dem fie fich über dem auf der 
fränfifchen Grafenbank erlangten Stimmrecht entzweit harte, 
befbdrderten diefen Widerwillen; die Vorftelungen des Königs 
von Preußen aber bei feiner AUnwefenheit in Ludwigsburg, 
der Herzog folle fih doch, da ja der Erbprinz, längft der 
Hoffnung von Nachkommenſchaft beraubt, dahin welfe, mit 
feiner Gemahlin verfbhnen, um dem Lande einen neuen 
Erben zu ſchenken, vollendete ihr Ungluͤck. Im März 1731 
befuchte fie der Herzog das lebte Mal im Wildbad, und 

die Graͤfin, feir einiger Zeit aus Vorahnung ihres nahen 
Falls ſchwermuͤthig, fchöpfte neue Hoffnungen, aber bie 
Ankunft des Herrn von Schäß, ber ihr die erfte Nach⸗ 

richt von ihrem Abfchied brachte, zerftörte diefe bald wieder. 
Doch fie gab noch nicht alles verloren, foudern ging ges 
radezu nach dem Jagdhauſe Neßlach, wo der Herzog ſich 
damals aufhlelt. Aber diefer Schritt hatte nidyt ganz dem 
Erfolg, weichen fie erwartete. Zwar fcheint der Herzog, 
ihr perſoͤnlich abzuſagen, nicht Kraft genug gehabt zu haben, 
denn fie Fam ziemlich ruhig zuruͤck, magte ed auch wieder 
nach Ludwigsburg zu gehen; daß aber troß dieſer leicht 
erBflärbaren Schwädhe Eberhard Ludwig fie fortzufchicen 
entfchloffen war, und vielleicht durch Vorfälle in Ludwigs⸗ 

folgten andere vom 10. Sepf. 1713, 19. Mai 1744, 19. Auguft 
1746, 10. Sept. 1723 und noch 14. Juni, 10. Auguſt 4754. 

10 * 
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burg noch mehr dazu beftimmt wurde *), zeigte fich bald. 
Der Herzog reidte nah Berlin und hinterließ der Gräfin 
den Befehl, ſich anf ihre Güter zu begeben. Sie widers 
ſetzte fich aber lange, erſt kurz vor der Miederkunft Eber: 

hard Ludwigs ging fie nach Freudenthal. Dort erfuhr fie 
die Wiederverfdpnung des Herzogs mit feiner Gemablin, 
die in Deinah am 24. Zuli Statt gefunden hatte. Dies 
ſes Ereigniß machte einen tiefen Cindrud auf fie, jeßt 
fing fie an, die Hoffnung einer MWiedervereinigung mit dem 
Herzoge aufzugeben, und im der Verzweiflung griff fie nad) 
einem Mirtel, das ihr Unglüd noch größer machte. Gie 
fhried an einen Kammerdiener, ihr von ded Herzogs Blute 
zu verſchaffen, wofuͤr ſie ihm großen Lohn verſprach. Die⸗ 
fer aber zeigte den Brief feinem Herrn und nun ward ſo⸗ 
gleih der Oberſt Streithorſt mir etlihen Hufaren nach 
Freudenthal geſchickt. Kaum hatte die Gräfin noch Zeit, 
einige gefährlihe Papiere zu zernichten, fo fihnell ward fie 

überfallen, und ungeachtet all’ ihres Flehens und verftellten 
Nichtwohlſeyns ind Schloß nach Urach abgeführt (14. Okt. 
1731). ie genoß hier Anfangs große Freiheit; als fie 
fih aber fo übermilthig wie früher betrug, namentlich ers 

Mürte, fie babe als regierende Reichögräfin nur dem Kaifer 
Ned’ und Antwort zu fiehen, als fie mit ihren Anhängern 
Briefe wechfelte und durch fie eine Klage zu Wien vor 

brachte, als auch die fchmäbifche NeichBritterfchaft fih in 
die Sache mengte, und über ihre, durch die Gefangennehe 

mung der Gräfin in dem reichöfreien Rittergut Freudenthal 
verlegten Rechte klagte — jet erft brauchte man größern 
Ernft gegen fie. Mir Gewalt, da fie, eine Krankheit vor⸗ 
ſchuͤtzend, ſich ind Bert gelegt hatte, brachte man fie in 
eine Kutfhe und führte fie nad Hohen⸗Urach in engern 
Gewahrfam (16. Mai 1752). Da wurde fie doch endlich 

*, Pölluiz, der damals einen Verwandten am wirtembergijchen 
Hoie hatte, fagt: die Gräfin habe ein Handtuch mit des Hers 
3096 Blut benept entwendet, der Herzog ader dieß erfahren, 
das Handtuch von ihr fordern laffen, richtig erhalten, und ihre 
ſogleich ten Hof verbieten laffen. 



gefchmeidiger und bequemte ſich zu einem Dergleiche, der 
am 19. Dec. 1752 abgefchloffen und am 7. Oft. 1733 
auch vom Kaifer befidtige wurde. Er fiel für fie ganz guͤn⸗ 
fig aus durch die Vermittlung des kaiſerlichen Geſandten 
Grafen Kinsky und ihres Bruders *), welcer, obwohl er 

felbit am meiften dazu beitrug, daß ihr dad Wiederericheinen 
am Hofe abgefchlagen wurde, Doch bier fich ihrer eifrig ans 
nahm und bewirkte, daß fie nad) Abtretung der Guter Brenz, 
Gochsheim, Sterten und Freudenthal, dem Verſprechen, 
feine Forderungen und Anſprachen weiter an das fürftliche 
Haus zu machen, und fchleunigft fib zu entfernen, außer 
einer Entſchaͤdigung von 201,000 Gulden die Herrſchaft 
Welzheim auf ihre Kebengzeit, fo wie ihr ganzes uͤbri— 
ges Vermoͤgen zuräd erhielt. Hierauf wurde fie unter 
ftarker Bedeckung, um fie vor den Ausbruͤchen des Volkes 
haſſes, der fich ſeit ihrem Sturz aufs ftärfite gegen fie 
aus ſprach, zu fchigen, von Urach weg nad) Heidelberg ges 
führt, wo fie ſich bis zum Tode Eberhard Ludwigs aufhielt. 
Spaͤter ging fie danı nach Berlin, wo fie noch 1745 lebte, 
und von wo auß fie, felbit durch den König von Preußen 

unterſtuͤtzt, die ſchwaͤbiſche Neichsritterichaft fortwaͤhrend 

gegen Wirtemberg aufzureizen ſuchte. Dieß gelang ihr je: 
doch nicht, da Eberhard Ludwig ſich bei dieſer ſchon fruͤher 

wegen der Gefangennehmung der Gräfin in Freudenthal 
entihuldige und fo dem Streit mit ihr ein Ende gemacht 
hatte. 

So endete eine Zeit, wie wir fie nur einmal in ber 
Geſchichte Wirtembergs finden, die Herrſchaft eines Meibes, 
deren üble Folgen noch lange ſchwer auf dem Laude laſte⸗ 
ten, und Die auch dadurch fiir Wirtemberg fo verderblich 
wurde, weil durch fie das alte feitbegriändere Anſehen Des 

Fuͤrſtenhauſes in Deutſchland erfhirtere ward, und manche 
vorrheilhafte Gelegenheit, neue Rechte und Vorzuͤge zu 
erlangen, verloren ging, weil man, um den Faijerlichen 
Hof nicht zu erzuͤrnen, überall gar vorfihrig und behurjam 

*) Ihm gab ter Herzog auch nachher Schuld, daß der Vergleich 
für ihn fo nachtheilig andgefullen fey. 
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handeln mußte, es auch gewöhnlich gerade zur rechten Zeit 
an Geld fehlte. 

Groß und allgemein war daher auch die Freude über 
den Sturz der verhaßten Medlenbargerin und über bie 
Miederverfühnung des Herzogs mit feiner Gemahlin. Sie 

wurde aber durd) den bald darauf erfolgten Tod des Erb⸗ 

prinzen Friedrich Ludwig (23. Nov. 1731) fehr ge 

trübe *). Die Herzogin meinte fi freilich bald darauf 
fhwanger zu fühlen. Darüber befragte Kunftverfländige 
beftärkten fie in ihrem Glauben**), und ſchon betete man 
in den Kirchen fir fie, aber In Kurzem wurde aud) diefe 
Hoffnung wieder vernichtet. So viel Unfälle, das kum⸗ 
mervolle Andenken an frühere Jahre, und wohl auch die 
Folgen feines damals geführten Lebens aber fetten dem 
Herzoge gar fehr zu, umd fchon zu Unfang des Jahrs 1735 
verfiel er in eine gefährliche Krankheit, von welcher er ſich 
zwar wieder erholte, allein zu ſchwach, um einen neuen 

Anfall zu überfiehen, am 31. Detober 1733 flarb, nad: 
dem er ſchon am 11. Februar 1752 fein Teſtament ge: 
macht und darin den Prinzen Karl Alexander zu feinem 
Nachfolger und Haupterben eingefeßt hatte, 

Eberhard Ludwig war nah der Befchreibung des 

3 
DW] Er war geboren den 44. Tec. 1698, vermäpft mit Henriette 

Markgräfin von Brandenburg⸗Schwedt 1710, mit der er 2 Kinder 
zeugte: Eberhard Friedrich geb. den A. Aug. 1718, geflor- 
den den 17. Februar 1728, und Lousfe Friderife, geb. im 

Februar 1722, vermählt 1746 mit Friedrich, Herzog zu 
Mecklenburg: Schwerin. Nah der Schilderung von Pöllniz war 
er von kleiner Figur aber wohlgeftaltet, hatte einen vortreff: 

lichen Charakter, war menfchenfreundfich, Teutfelig und herab» 
laffend , liedte die Pracht, Schauſpiele und Muſik (er kompo⸗ 
nirte fogar felbft), das Reiten liebte er Teidenfchaftlic und 
firengte fidy Dabei fo fehr an, daß man bei feiner zarten Ges 
fundheit ihm Bein langes Leben prophezeite. 

**) Keyßler in feiner Reifebefchreibung erzählt, der Hagdorn in 
Einfiedel, welchen einft Eberhard im Bart nad) feiner Rüdkehr 
aus Paläftina pflanzte, habe damals neue Triebe befommen und 

dieß fei für ein gutes Zeichen, Daß die Herzogin wirklich ſchwan⸗ 
ger fei, gehalten worden, 
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Herrn von Pbliniz, der 1750 den wirtembergiſchen Hof 
befuchte, von mittlerer Grbße, etwas dic, doch fouft wohls 
geftalter; fehr gewandt in allen Leibesäbungen, hatte er 
den Ruhm eines der beften Reiter und Taͤnzer feiner Zeit. 

Sm Umgang war er angenehm, freundlid und herablaflend, 
mir feinen Dofleuten war er gar vertraut. Prachtliebe und 
Sreigebigkeit waren bei iym mit Großmuth und Tapferkeit 
gepaart, aber feinen von Natur guten Charakter harte ein 
ihm fruͤhe eingepflanzter Haug zum Siunengenuß verderbt, 
feine Gutmuͤthigkeit behielt er zwar, war aber zu wenig 
Herr feiner Leidenfchaften und ‚daher ſchwach und unzupers 

läßig *) | 
Als Eberhard Ludwig ftarb, berechnete man die Eins 

wohnerzapl MWirtembergs auf ungefähr 428000 Menfdyen, 
die in 72 Städten und 1200 Dörfern und Weilern woyn⸗ 
ten, die Einkünfte der Kammer, der Landſchaft und des Kirs 

chenguts zufammen auf etwa 2 Millionen Gulden. Yy 
der Staatöverwaltung gab es während feiner Regierung 
manche Veränderungen, im Juni 1698 bilvere er aus dem 
ehemaligen Ober: Rache dad Regierungsrarhe : Kollegium, 
im November 1704 ſetzte er einen Kriegsrarh ein; dieſer 
wurde zwar im Juni 1719 wieder aufgehoben, und in 
ein Generals Kriegslommiffariat verwandelt, am 15. März 
1730 aber vou Neuem eingefeßt. Am 9. Juli 1799 
wurde eine Forfts Deputation, am 28. November 1722 ein 
Ober: Bergame errichtet, bei welchem fi) Alle melden folls 

ten, welche neue Gruben bauen oder alte wiederherftellen 

2», Eberhard Ludwigs Titel war: „Bon Gotted Gnaden, Eperharb 
Ludwig, Herzog zu Wirtemberg und Ted zc., der römiſchen Eais 
ferlihen Majeſtät, Des heil. römifchen Reiche und Des löblichen 
fhwäbifchen Kreifes General: Zeldmarfhall, auch Oberfler über 
drei Rrgimenter zu Roß und zu Fuß ꝛ⁊c.“ — Er hatte den dänis 
(hen Elephantenorden (feit 1694) und den preußifchen ſchwarzen 
Adlerorden (feit 1710). Mit Preußen ſchloß er am 24. Juli 
1737 einen Bund, mit Braunfchweig : Wolfenbüttel eine Union, 
und Militär» Karteln zu gegenfeitiger Auslieferung her Defers 
teure mit Ansbach 12. September, mit Preußen 26. September, 
mit Frankreich 4. Oktober 4731 und mit Schfen 1. Mai 1735. 
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wollten. Der Kommerzienrath, weldher am 13. September 
1709 angeordnet wurde, follte die Aufſicht über alle Kom⸗ 
merzien und Fabriken, Handlungs:, Krämerd: und Hands 
werfejachen, Tabakskultur, Zucht⸗, Arbeitös und Waiſen⸗ 
anftalten, Land» Poftwefen, Straßenbau und dergleichen 

haben, auch Hamdeleftreitigfeiten enticheiden, und zwar fo, 
daß von feinen Ausfprächen nicht mehr appellirt werden 
konnte. 

Im Jahre 1705 wurde auch eine allgemeine Steuer⸗ 

Reviſion beſchloſſen, 3 Jahre ſpaͤter aber eine Kommiſſion 
niedergeſetzt, um uͤber die Zeit und die Art dieſes Geſchaͤf⸗ 

tes ſich zu berathen. Dieſe entwarf eine „allgemeine 

Steuerreviſions-Inſtruktion““, wornach liegende Güter nach 

dem Ertrag, Gebäude nach dem Werth, Gewerbe nach dem 
Erlds gefchäßt werden folten. Hierauf madte man 1710 
einige Proben und 1715 ward jene Inſtruktion revidirt 
(34. Januar *). Gegenftände der Befteurung follten feyn: 
Gebäude, Güter, ewige Frucht-, Wein: und Geldgülten, 
abloͤſige Kupitalien, Gewerbe, Wein-, Frucht: und Vieh⸗ 
handel. Die Abgaben von Gapitalien, vom Wein- und 

Viehhandel überließ man den Gemeinden, die Gebäude 
follten in mittlerem Werthe, nah Abzug der Neallaften, 

abgeſchaͤtzt und die Hälfte der Schäungsfumme als Steuer: 
anfchlag genommen, die Guͤter gemeſſen und alddann ihr 
reiner Ertrag nach Abzug der Bebauungskoſten und Real⸗ 
laſten Elaffenweife abgefchäßt, bei den Gewerben eine Eins 
theilung in gute, mittelmäßige und fchlechte gemacht wers 
den. Es wurden nun auch etlic und zwanzig Kommiffäre 
ins Land geſchickt, unter deren Aufficht in jedem Amte 
zwei oder mehr Feldmeſſer mit einigen Feldverftändigen die 
Aufnahme und erfte Befchreibung der Güter beforgten, 

während fie felbft dann das Grundeigenthum abfchägten. 
Dieß Gefchäfe dauerte dreizehn Sahre und doch fand man 

*) Diefer Inſtruktion ift eine General: Repartition des ordentlichen 
Steuerquantums angehängt, nach welcher der ganze Gtener: 
Ertrag 183,768 fl. 26 Er. 2 pf. (davon bie Kiofterhinterfaßen 
46370 fl.) betrug. | 
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e8 bei der Priifung gar nachläßig, ungeſchickt und ungleich, 
fo daß in den Jahren 1728 und 1733 neue Kommiſſaͤre 
zur „Sub⸗ und Superſubreviſion“ abgefendet wurden *), 

welche 1736 mit ihrem Gefhäft zu Ende kamen. Im 
Sabr 1750 fohrieb man indeß einen „ordinären Interims⸗ 
fuß” ins Land aus und beauftragte 1755 den Rath Audred 
mir der Abfaffung eines allgemeinen Landes : Steuerfatafters. 
Dieſes Geſchaͤft aber hatte fo viele Schwierigkeiten, daß 
es zulegt ganz liegen blieb; 1740 nahm man es wieder 
auf und madıre am 15. April 2741 den definitiv regulirs 
ten Steuerfuß bekannt; gegen Dielen aber kamen fo viele 
Klagen, daß man ihn einer neuen Durcficht unterwerfen 
mußre, welche bi6 1744 dauerte, wo danıı dad ganze Ge⸗ 
ſchaͤft fuͤr vdllig abgeichloffen erklaͤrt murde. 

Die Zahl der Verordnungen, welche in allen Zweigen 
der Staatsverwaltung erſchienen, war nicht gering. Den 

Beamten wurde befoblen, in Einer Eingabe niemald über 
zwei Gegenflände zugleich zu beridhten (18. Oft. 1688, 
1. Dec. 1690) und ihre Berichte kuͤnftig richtiger eins 
zuſchicken, auch, wo es noͤthig fey, die Prorofolle beizulegen 
(16. San. 1695, 8. März ı710, 24. Nov. 1713, 
19. Juni 1730), die Unterthanen anzubalten, daß fie 
nicht mir allen, auch geringfigigen Bitten und Befchiwerden 

fogleih an die Kanzlei fi wendeten, fondern vdiefelben 
vor Amt oder Gericht ausmachen ließen, auch fie zu bes 
lehren, wie fie ihre Memoriale einzurichten hätten und diefe 
mit Beiberichten zu begleiten, aud die, darauf erlaffenen 
Dekrete, fo wie überhaupt die fürftlihen Verordnungen 
nicht „auf die lange Bank zu ſchieben““ oder wohl gar ganz 
zu unterfchlagen, auch Feine „eigenwilligen Gloſſen“ daneben 
zu machen, fondern fie baldmoͤglichſt zu eröffnen **). Die am 
15. Juli 1709 befannt gemachte Kanzleitare wurde am 
3. April 1730 erneut und durch die PVerortnung vom 

Ihre Inftruktionen find vom 419. April 1720 und 16. April 1733. 

””) 48. April 1692, 8. März 1710, 15. Juli, 24. Nor. 41715, 5. 15. 
Aug. 1716, 46. Okt. 1718. 6. Bebr. 1720, 16. März 1735, 
9. Juli 1727, 16. April 1725, 12. Juni 1730. 
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3. Sebrnar 1733 erläutert *), Bei der Beſetzung von 
Gemeinde: Dienften follte man zuerft auf Leute Ruͤckſicht 
nehmen, welche die im Landrecht verlangten Eigenfchaften 

hatten, und von denen man verſichert ſeyn kdune, daß 
das Publikum wohl mir ihnen verfehen fei (12. Juni 1750), 
auch follten hiebei, wie bei andern Angelegenheiten, vie 
Beamten nur bei Stimmengleichheit ebenfalls eine Stimme 
geben (26. Febr, 1735). Zerner wurde ihnen die Erhals 
tung ihrer Amtswohnungen eingefhärft (6. Mai 1729) 
und namentlich Kuͤfern und Kaftenfnechten der Kauf von 

berrfchaftlichen Früchten und Meinen verboten (a4. Zuli 
1691). Schulzen und Richter follten keinen anftößigen 
Lebenswandei führen, erftere auch nicht Wirthſchaft treiben 
(4. Juni 1727). Die unnörhigen Empfangsfeierlichleiten, 
Schmaufereien u. f. vo. bei der Ankunft neuer Beamten 

wurden unterfagt (5. Febr. 1705, 27. Zuli 1711). Die 
Schreiber follten, ehe fie zur Bedienſtung gelaffen würden, 
bei den Kammern geprüft werdemw (5. Nov. 1722), Deu 
Gerichtsfchreibern auf. Dörfern wurden die „Hauptſchreiberei⸗ 

BVerrichtungen‘’ genommen und den Stadt: und Amtfchreis 

bern übertragen (16. Dft. 1706). Am 21. Zuni 1718 
wurde verordnet, Beamte, Subftituren und Schreiber foll 
ten feine grünen Kleider tragen, diefe Verordnung am 
26. Auguft 1719 und 29. Mai 1727 auch auf Privat: 

leute ausgedehnt und am 8. April 1721 und 6. Septem; 

2) Mer eine Befoldung befam, oder wem diefelbe erhöht wurde, 
der hatte von 100 fl. einen, für 100 fl. Accidenzien aber 3 Gold« 
gulden zu bezahlen, für einen Rathstitel wurden 5—10 Gg. 
entrichtet, wer in den arößern landfchaftlichen Ausfchuß kam, 
zahlte 7 Gg., ein Profeffor ordinarius A, ex:raordinarius 2 Gg., 

Gemeindebeamte 1.—8 Gg., Erxrlaubniffe zu Freifchießen 1 Gg., 
für Glückshäfen, Gaukler, Marktfchreier u. f.w. 2 Gg., Juden 
für die Erlaubniß im Lande: zu handeln 2—3 Gg., für den Cha: 

rafter als Hofjuden oder Faktore A Gg., bei Ausftellung von 
Päſſen 50 fr. — 2 fl. 30 kr., für Aufnahme in ein niederes Klofter 
oder ind Stift 1 Gq., ein Präceptor beim Umtsantritt 1—3 Gg., 
ein Schuflmeifter a—2 Gg., für Schildwirthfibafts. Erlaubniß 

1—4 Bg., ein Oberft 12, ein Obrifklieutenant 9, ein Major 8, 

ein Hauptmann 6, ein Kientenanf und Fähndrich 2 Gg. u. f. w- 
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ber 1731 ebenſo dad Tragen abgelegter Hoflivreen unters 
ſagt. Die Gegenſtaͤnde, welche bei einer Amtsverſammlung 
vorkommen ſollten, mußten von den Beamten den Schult⸗ 

heißen vorher mitgetheilt und dann von dieſen mit Rath, 

Gericht und der ganzen Gemeinde oder etlichen Abgeordne⸗ 
ten derſelben berathen werden (dı. Dec. 1735) Bitt⸗ 

ſchriften der Gemeinden ſollten immer von den Stabe⸗ 

beamten und zwei vom Gericht unterfchrieben (16. Mai 
17239), und biefelben nicht von den gefammten Gemeiudes 
mitgliedern, fondern nur von einigen biezu Beauftragten 
überreicht werden (11. April 1731, 14. Febr. 1731). Um 

dad Land nicht mir Überflälfigen Leuten und Haushaltungen, 
welchen es nachber an Nahrung gebräde, und die Daun 
den Gemeinden nur zur Laft fielen, zu überladen, wurde 
in der Annahme von Beifigern Vorſicht empfohlen und Die 
Aufnahme fremder LKeibeigenen und Leute von andern 
Blaubenspartheien verboten (22. Juni 1713, 31. Auguft 
1714), die Verordnung aber, daß jeder neu aufgenommene 
und fi) verheirachende Bürger etlich Obſtbaͤume pflanzen 
foßle, erneut (31. Yuguft 3714), und die jährliche Abgabe 

fürs Bürgerrecht. in größern Städten auf 2, in kleinem 
und in Marftflefen auf ı Gulden, in geringern Orten auf 
45 Kreuzer feitgefegt (4. Auguſt 1717). Das allzu fruͤhe 
Heirathen befonderd Solcher, welche eine Familie zu ers 
naͤhren nicht im Stande wären, follte nicht geduldet were 
den (22. Zuni 1712, 51. Auguft 1714, 17. Mei 1727, 
3. Febr. 1729, 9. März 1735). Wer beim Auswandern 

. fih fein Bürgerreht nicht ausdruͤcklich vworbehielt, verlor es 

(6. Febr. 1732). Als das Auswandern mach Amerika, 

nach VPennfplvanien und Carolina namentlih, um fi griff, 

weil Emiffäre den Leuten vorfpiegelten, ‚wie fie dort nicht 

uur leicht ihren Unterhalt gewinnen, fondern auch ohne 

befondere Mühe zu großem Reichthum gelangen koͤnnten“, 

fo wurde ven Beamten’ befohlen, die Leute über die Ges 
fahren und Miühfeligkeiten der weiten Reife und über das 

Trügliche jener Verheißungen zu belehren (25. Sun. 1709, 
8. September 1717). 

Am 26. Juni 1701 erſchien eine Malefiz: Taxe, 
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welche die Gebühren für Einfangung von Verbrechern, für 
Unterfuchungen, Legalinipeftionen, Einkerkerung, Proceſſe 

and Hinrihrungen beftimmee *), und am 6. März 17 14 ein 
Duell: Edifr, weldes auf eine Herausforderung zwei⸗ 

jähriges Gefaͤuzuiß oder einjährige Strafarbeit, auf Die 
. Vollführung des Duelle, VBerluft des Amts, Gelds oder 
Ruthenſtrafe und bei rddrlicher Verwundung und Toͤdtung 
ZTodeditrafe feste, und am 4. April 1732 eine ausfuͤhr⸗ 
liche KAriminalproceß s Ordnung, die vom Unters 
ſuchungs⸗ und Anklage: Proced, von der „Zerrition‘ und 
wirfliben Kolter mir Daumenfchrauben, fpanifhen Stiefeln, 
Aufziehung ohne und mir Gewichten, bei Jaunern und 
Zigeunern and mit dem „.fogenannten Mecdlenburgiichen 

Inſtrument““, von den Proceßunfoften, von Vollſtreckung 

der Urtbeile und von Begrabung der Selbftmdrder **) han: 
delte. Kine zweite Abrheilung diefer Ordnung, von der 

Beſtrafung der Verbrechen, folgte nihe nah. Den Advo⸗ 

- Paten wurde befohlen, die Proceffe nicht unndthig hinaus⸗ 
zuziehen, nicht zu große Anrechnungen zu macden, in Mers 

tragen und Neceffen fich der Kürze zu befleißigen ***). Am 
7. December 1718 wurde zu „‚befferer Wahrung Der Rechte 
der Kammer’ ein Fiscal-Anwalt aufgeftelle, der Wirkungs⸗ 
kreis der höhern und niedern Gerichte 1710 neu beftimmt, 
den Richtern ein Wartgeld ausgeſetzt, die ihnen verliehene 
Perfonalfreiheit aber bald wieder entzogen (21. Dec. 1709, 

*) Der Scharfrichter erhielt fürs Koltern, Hingen und Enthaup: 
ten 30 kr., fürd Zwicken mit glühenden Zangen, fürs Hands 
abhanen und Nafen: und Obrenabfchneiden , und fürd Rädern 

4 fl, fürs Verbrennen 1 fl. 15 Pr., fürs Verbrennen eines 

Stückes Vieh ı fl. 10 Er., fürs Brantmarken 45 Pr., fürs Ru 
thenangpeitfchen und an ten Prangerftellen 40 Er., wenn er 
einen Selbſtmörder beerdigte, nebft der Kt.idung 6 fl. 

»e) Wenn Schwermuth oder Berftindesverwirrung die Urfache war, 
wurde der Selbitmörder bei Nacht an einem abgeionderten Ort 
auf dem Kirchhof begraben; Reſcript vom 8. November 1728, 

44. Augnſt 47530. 
e) 9, März 1677, 24. März 1679, 6. April 41686, 2. Mai 17 6, 

4. Mai 1718, 28. Mai 41727, 6. Auguſt, 29. December 1724. 
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30. Juni 3714), bie Webergebuug des ordentlichen Rich⸗ 

terö bei Strafe verboten (16. Okt. 1715). den Untertbanen 
jedoch freigeftellt, ihre Klagen vor die Ober⸗ oder Unters 

vögte zu bringen (5. Eept. ı710, 26. März 1715, 
20. Dec. 1718, ı5. Febr. 1719). Andere Verordnungen 
betrafen die Appellarionen, welche nicht erfchwere werden 
(1. Nov. 1699), aber aud, bei Errafe von 50 Marl 
lörbigen Goldes, nie an fremde Gerichte geſchehen fellten 
(28. San. 1729, B. Febr. 1750), das Verfabren beim 
Hofgerichr und die Vollziehung der Urtheile deffelben (18. 
ger. 1683, 6, 8. Juni 1714, 21. Apr. 1716), die 
Art und Meile der Nullitäreflagen (9. Auguft 1718), die 
Beſtehung verfäumser Rechtetage und Friften (23. Auguft 
1728), das Verfahren in bürgerlichen Rechtsſachen (3. Yan. 
1680, 1. Nov. 1699), die fichere Verwahrung: Verhafte⸗ 
ter und die puͤnktlichere Vornahme der Legalinſpektionen 

(9. November 1680, ı4. Wär; 1698), die Zälle, wo 
Pupillengiter verkauft werden dürften (12. Juni 1688), 
die gerichtlichen Eide, welche auch Beamte zu fchwören 
fi nicht weigern follten (21. Juli 1704, 27. April 1714), 

die Beftrafung des erften Ehebruchs mie Einthärmung bei 
Waffer und Brod (13. März 1713, 10. Jan. 1736), 
die Behandlung der Schuldenverweifungen und Gantprocefie 
(29. Mai 1714), die richtige Einziehung der Strafgelder 
und ihre KEinlieferung an die Landfchreiberei und nice an 

die Kommercienkaffe (30. März 1717, 13. Nov. 1720, 
9. Febr. 1729). Nicht wenige Berordnungen bezogen 
fih auf das Erbrecht, worüber ein ausführliches Nefeript 
am 20. Zuli 1685 erfhien, auf Erbſchaften, Inventuren 
und Theilungen, welche die Stadts und Amtöfchreiber oder 

ihre Eubjtituten vornehmen follten, wobei man mit mehr 

Pünktlichkeit verfahren und feine unndrhigen Koften mache 
und Fremde gleich Einheimiſchen behandeln ſollte ). Am 
do. April 1687 erfhien eine neue Ehe: und Ehege⸗ 

*) 48, Februar 1716, 27. Februar 1717, 24. April 1724, 8. Decem⸗ 
ber 4725, 31. Mai 1737, 11. September 1730. 



richts-Ordnung, deren genaue Befolgung am 24. No= 
vember 1713 eingefchärft wurde, j 

Neue Accis-Drdnungen erfchienen fünf (20. Dec. 
1679, 8. März 1690, 25. April 1694, 30. Dec. 1696, 
mit einem einleitenden Refeript vom 14. Juli 1697, und 

20. Febr. 1720). Us im Jahre 1699 die Xccife ver⸗ 

mindert wurde, machte man die vorgenommenen Aende⸗ 
rungen durch ein Reſcript und eine demfelben beigefügte 
„Drönung und Tafel bekannt (18. Zull 1699 *) Am 
11. Anguft 1732 wurde die forgfältigere Einziehung der 
Accife eingefhärft und am 20. December 1752 deßwegen 
eine eigene Accis-Deputation niedergefeßt; Borfchriften 
über die Einrichtung der Wccifes Rechnungen wurden den 
18. Februar 1684 und den 16. Jugi 1690 gegeben. Die 
Umgeldsrechnungen follten von der Rentkammer — Rechen⸗ 
bank „probirt und juftificirt”, die Quartalsechnungen von 
den DOberumgeldern den Kellereibeamten übergeben und von 
diefen an die Landfchreiberel geſchickt werden (29. April 
1648, 19. Dec. 1752). Die Rechnungs: Fnftruftion von 

1551 erfhien am 4. Juni 1679 mit vielen Abänderungen 
und Erweiternngen und „nach den jeßigen Zeitläufen eins 
gerichter‘‘, ihr folgte am 23. April 1714 eine andere mir 
ihr im Mefentlichen üÄbereinftimmende „revidirte und ers 

neute Rechnungs⸗Inſtruktion, welche alle ſowohl weltliche 

als geiſtliche Beamte bei Stellung und Ausfertigung ihrer 
Rechnungen beobachten ſollten“ und welche anch in ſpaͤtern 

Zeiten gültig blieb. Mehrere Reſcripte betreffen auch bie 
Abhdr der Gemeinde: und Heiligenrechnungen, für melde 
eine Zeit lang eigene Landrechnungs-Probatoren angeftellt 

— 

») Ins Land eingeführte Kaufmannswaaren der erften Klaffe zahl: 

ten vom Gulden A, der zweiten 3, der dritten 2, der vierten 11, 
der fünften 1 fr., dad Dutzend feiner fremder Tabaktpfeifen 1 Pr., 
jedes fremde Kartenfpiel 2 Pr., fremde Kramer und Kaufleute 
auf Märkten, neben 4Ye—5 fr. vom Gulden, blos 10—20 kr., 
Glückshafenmänner 2 fl. 15 Er., Komödianten 1 fl. 30 kr., Fechter, 

Seiltänzer, Zafchenipieler, Gankler, Marktfchreier und Mena: 
geries Inhaber a5 Er. u. ſ. w. 



waren, die aber 2722 mit der Landrechnungs⸗Deputation 
wieder aufgehoben wurden (24. Dec. 1677, 23. April 
2694, 27. Jan. 1708, 17. Febr., 11. Sept. ı710), 
anbere die Berzeichnung und der Einzug der Ruͤckſtaͤnde 
(32. April 1694, 16. Auguft 1699, 29. April, 25. Oft, 
1712, 22. Suli 1713, 9. 31. Fan, 1757), die Veraͤn⸗ 
derung und der Verlauf von Lehen und Fallgitern, deren 
Zuerlennung verboten wurde (26. April 1716, 27. Febr., 
9. April 1717, 24. Zuli 1720, 7. Mai 1752). Ferner 
wurde verordnet, daß Heirathguͤttr, weldıe außer Lands 

gingen, von Abzug frei feien (28. Juli 1685), daß jeder 
Rechnungsbeamte ein „Anlags⸗ und Abredynungsbuch “‘ 
halten follte (2. März 1707), daß Fremde Güter im 
Lande, welche fie dur Erbſchaft oder auf andere Weiſe 
befämen, längftens innerhalb 2 jahren verkaufen (12. Aug. 
17223), daß Beamte, welche ihre Rechnungen 4 Wochen 
nach Georgii noch nicht eingeſchickt hätten, um 20 Reichs⸗ 
thaler geftraft (22. Nov. 1723), daß fie ohne Anweiſun⸗ 

gen von der Sammer weder Geld noch Naturalien abgeben 
(11. Dec. 1729) und wenn fie einen Reſt gefetze hätten, 
ohne Anfehen der Perfon kaſſirt werden follten (4. Dec. 1733). 

Am 6. Dec, 1712 erfchien eine neue Polizeis - 
Drdnung, welche Vorichriften wegen der Ueppigkeir in der 
Kleidung, bei Hochzeiten, Handftreichen, Gevatterfchaften, 
Taufen und Leichenbegangniffen, in Ausmbblizung der Zims 
mer, bei Zänzen und andern Luftbarkeiten enthielt. Ders 
fhiedene Anfragen der Beamten veranlaßten Erläuterungen 
diefer Ordnung, auch wurde ihre befiere Beobachtung ein 

geſchaͤrft (3. Mai 1713, ı7. Juli 1714, 6. Aug. 1721) 
und die darin enthaltenen Zargelder wurden den 17. Nov. 
17128 auf die Hälfte herabgeſetzt. Eine eigene Verordnung 
gegen übermäßige Kleiderpracht erſchien fhon am 17. Dec, 
1681 *), die erfte Trauer: und Leiyenordnung am 2ı. Mai 

*, In Rückſicht anf die Kleidung wurden 9 Klaffen gemacht; 4) der 

Dberhofmarfhhall, die Geheimenräthe und höchften Mititär-Pers 
fonen, ihnen waren Drapd’or und Drapd’argent und galonirte 

Kleider verboten; 2) Kammerjunker, Obernögte und Mpelige, 
ihuen Waren fammine nnd mit Seide geftickte Kleider verboten; 
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1678, die zweite am 20, Auguft 1720, beide enthalten 
auh Zaren für die Leichenkoſten. Das Gotteslaftern, 
Fluchen und Schwören wurde zu wiederholten Malen fireng 

verboten (17. Dec. 1681, 2, Juli, 1. Auguſt 1705, 
1. Juli 1720), ebenfo der Gaſſenbettel *). Wegen der 

*) 

3) Oberſtlieutenants und Mujore, höhere Kanzleibeamte, ihnen 
waren feidene Kleider verboten; A) Kafılere, Sekretäre, Regi⸗ 
firatoren, Stadtgeiftliche, Profefforen, Aerzte, Hauptleute, Lieus 

tenants , fie durften nur getnüpfte, fpanifihe und Purze Perüken 
und Tuch zu höchſtens 53 fl. 30 Pr. Die Elle fragen; 5) niedere 
Kanzleiveamte, Hordiener, fie durften Tuch bie zu 3 fl. die Elle 
tragen ; 6) niedere Laudbeamte und Hofdiener, WApothefer und 
Künftter, fie durften Tuch zu 2 fl. 30 kr. die Elle, und ihre 

Frauen für 100 fl. Somuck auf einmal tragen, bis zu ihnen 
waren auch Degen und gepuderte Haare erlauft; 7) Handwer: 

fer und gemeine Bürger, Kaufmannsdiener, Fuhrknechte, ades 
liche Bebiente, ihnen waren erlaubt Tücher bis zu 1 fl. 30 kr. 
die Elle, verboten alle fremden Zeuge, Bold und Silber; 8) Reits 
knechte, Schultheißen, Gericht und Rath und Wirthe in Dör⸗ 

feru, fie durften Zücher zu 46 Batzen die Elle tragen; und 
9) die gemeinen Bauersleute zu 12 Basen. Die Zahl der Säfte 
bei Hochzeiten wnrde bei den drei erften Klaffen auf 24, bei der 
vierten und fünften auf 20, bei der fechsten auf 16, bei der 

fiebenten und achten auf 42, bei der neunten auf 8 VPerfonen 

beſchränkt; nur die Drei erften Klaffen durften bei Hochzeit: 

mahlen Auſtern, Trüffeln, Salmen, marinirte Fifche, Faſanen 
und Anerhahnen, blos die ſechs erften Wildbrät und bios die 
zwei erften fremde Weine haben. Hinausgetragen durften werden 

die Leichen in Klaffe 1. u. 2. mit 6 Vräceptoren und AO Schü⸗ 
fern, in Kt. 3. mit 5 Präceptoren und 50 Schülern, in Kl. 4. 

u. 5. mit 4 Präceptoren und 230 Schülern; dag Trauerblafen 
war bie zur vierten Klaffe erlaubt. Nur Kl. 1. u. 2. durften 

ihre Zimmer mit Tuch und Landzengen tapezieren, der Preis 
der ertaubten Spiegel flieg von der vierten ‚bis zur erften Klaſſe 

von 40 bis auf 50 Reichsthaler, filberne Leuchter, Ihees und 
Kaffeefaunen waren in den drei erften Klaffen, Kartenfpielen 

Kt. 1-4. erlaubt; Schlittenfahren bei Tag und Mummereien 
waren ganz verboten, doch Eonnte für Bezahlung von Taxen 
manches Verbotene gebraucht werden. 

18. Fan., 20. Sept. 1679, 20. Zebr. 1680, 14. Junı 1687, 10. 
April 1689, 41. Jan. 1690, 14. Mai 1692, 4. 43. Juli 47:0, 
22. Juni 1712, 12. Juli, 16. Nov. 4713, 10. Juni, 14. Okt. 4718, 
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Landftreicher, Jauner und Zigeuner ſtellte man von Zeit zu Zeit 
Streife an, gebot die Unterfuchungen mit ihnen forgfaltiger 
anzuftelen (38, Sept. 1729), und fegte ſchon auf den 
erften GStraßenraub Enthauptung (15. Auguft 1715). 
Scheurenträmer und Delträger durften ohne befondere At⸗ 
teftate die Märkte nicht befuhen, Scholder- und Gpiels 
tifche aber wurden gar nicht darauf geduldet, „weil daraus 

Beutelfchneidereien, Diebftähle und fogar Entleibungen ents 
ftänden (5. Aug. 1712, 23. Mär) 1715, 10. uni, 26, 
Aug. 1728). Lichtkaͤrze und Kunkelſtuben wurden verbos 

ten, weil das junge Volk dabei mandyerlei Ueppigkeit vers 
übe (3. Juni 1705, 4. Juni 1727), auch Muſik und 
Zanz an Sonn= und Feiertagen, außer bei Hochzeiten und 

Kirchweihen (20. Aug. 1716). Unzucht wurde mit Geld 
und Einthuͤrmung bei Wafler und Brod, wiederholter Ehes 

bruch mit dem Tod beftraft, Gefchwächte durften bei der 
Hochzeit Feine Kränze tragen, die Strafe unzächtiger Dirs 
nen in der Hauptftadt war Hinaudführen der Korhlarren*). 

Naͤchtlicher Unfug in Stuttgart follte mit „Schellenwerken 
oder, nad Befinden, peinlich beftraft werden (22. Sept. 

1726). Am 25. Oktober 1715 wurde auch das Eaiferliche 
Verbot des „unnuͤtzen, fchädlichen Bilcherfchreibens in Mes 
ligions s unb Staatsfachen‘’ befannt gemacht. Streng ber 
firafte man die Hofdiebſtaͤhle, wenn fie mit gewaltfamem 
Einbruch verbunden waren felbft mit dem Tode (10. Juli 
1684, ı6. Oft, 1718), die Felpdiebftähle aber mir dem 
Gießuͤbel und dem Pranger, bei Weibern mit dem Herum⸗ 
füpren um den Brunnen in der Geige (20. uni 1676, 
2. Zuni 1677, ı2. Zuni 1730). Auf die Verhütung 
der, bei der damaligen Bauart noch hänfigeren und gefähr: 
licheren Feuersbrünfte verwandte man viele Sorgfalt, die 
Stuttgarter Feuer: Ordnungen vom 29. San. 1725 und 

21. Aug., 1. Sept. 1716, 14. Juni 1721, 3. Juni, 18. Okt. 1736, 
31. Okt. 1728. 

*) 45, März 1713, 18. Sept. 1715, 40. Jan., 12. OK. 41726, 

2. Fan. 1728, 29. Mai, 27. Nov. 4730, 25. Febr. 1733, 28. 
Sebr. 4733. 

Geſch. Wirtemb. III, Bos. 2. Abth. 11 
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ı5. Dec. 1716 wurden durch das Refeript vom 9. Aug. 
1718 aufs ganze Land ausgedehnt, Ludwigsburg aber ers 
hielt am 15. Sept. 1730 eine eigene Feuer: Ordnung. Den 
Herzog mußte, fobald irgendwo ein Feuer ausbrach, fos 
gleich Bericht erftatter werden (21. Auguft 1716). In 
das Münzwefen vermochte man auch jet Feine beffere Ord⸗ 
nung zu bringen, fo haufig auch einzelne Reichöftande und 
namentlich die drei Forrefpondirenden Kreife Franken, Baiern 
und Schwaben defmwegen Zufammenfünfte hielten und Des 
trete erließen. Daher erfchienen auch immer nene Refcripte, 
wodurch diefe oder jene Münzforte herabgefegt oder ganz 
verboten wurde, und Befehle gegen den Auswechſel der 
guten Münzen und gegen den Berfauf des Bruchfilbers 
außer Lands *). Für die Münzftarte in Stuttgart erfchien 
am 24. Mai 1732 ein eigenes Reglement, fie follte ſtets 
reinfih und fanber gehalten, nur wer barin zu fchaffen 
hätte, zugelaffen, dem Münzinfpektor und Münzmeifter von 
ben übrigen Officianten gebührender Gehorfam geleifter, 
auch Feine Weiber mehr zu Gefchäften darin gebraucht wer: 
den. Im Jahre 1675 wurde die Apotheker: Ordnung vom 
1655 erneut, den 135. Dftober 1720 aber erfchien die 
erſte Medicinalz und Upothefer- Ordnung, welche in 7 Ab⸗ 
fchnitten von Aerzten, Apothekern, ihren Gehuͤlfen und Kreis 
beiten, WBundarzten, Barbierern, Badern nnd Hebammen 

handelt **). Markıfchreiern, Landfahrern, MWafferbefchauern, 

*2) 6. Sept. 1701, 16. Aug. 1705, 25. Mai 1706, 13. Aug. 17069, 
8. Nov. 1740, 4. Juni, 4. Aug. 1744, 12. April, 24. Sept. 1748, 
30. März, 15. Juni 1720, 16. April 4725, 28. Febr., 5. Aug. 
1726, 14. Juni 1727, 11. Dec. 1730, 47. April, 14. Dec. 1734, 

4. April, 16. Mai, 4. Juni, 14. Aug. 1752, 31. Mai, 42. Aug. 
4735. Zür das Loth Bruchfilber zahlte man in ber Münze, 
wenn es 43löthig war, 53 Er. 

*+), Die Aerzte follen die NRecepte deutlich fhreiben und nicht unwil⸗ 
fig werden, wenn der Apotheker fie über ein oder anderes Wort, 
dag ihm zu fehlen oder verfchrieben zu ſeyn fcheint, fragt. Da 
fie ein fchweres Amt und große Verantwortung haben, foll man 
„ihnen Reſpelt in allmeg 'ermeifen.“ Phyſici befommen eine 
Nefofdung, für ein Recept zu Hans werden 10-43 fr., für 
einen Gang 415 kr., für eine Eonfultation 47e—2 fl. bezahlt. 
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. Theriak⸗ und Wurzelkraͤmern, Schaͤfern, Scharfrichtern und 
Kleemeiſtern wurde alles Medikaſtriren (17. Juni 1711, 
10. Jan. 1739), Barbierern, Badern und Meterialiften 
der Verkauf von Apothekerwaaren (22. März 1682) ver⸗ 
beten, den Hebammen wurde das wirtenbergiſche Hebam⸗ 
mmbuch Yon WBölter eifrig empfohlen (1. Sept. 27132). 
As 17915 und 1715 an der Gränze von Deutſchland, 
1780 und 1721 in Suͤd⸗Froukreich auſteckende Krankheiten 
bersfchten, erließ man mehrere Verardnungen, um zu ver⸗ 
bäten, daß diefe Krankheiten nicht durch Verfonen oder 
Warren in Wirtemberg eingefchleppt wuͤrden, und gab auch 
zu wiederholten Malen Vorſchriften gegen Viebfsuchen, bie 
Im Lande felbft ausgebrochen waren. Zur Schonung ber 
Wälder wurde das Bandweidens&cneiden verboten (5. April 

2725), aud durfte Niemand ohne befondere Erlaubniß 
Esgerten und Waldungen ausreuten (8. Yebr. 1732). Im 

December 1710 wurde die Aufſtellung von Feldſchuͤtzen zu 
Abtreibung des Wilds erlaubt, dagegen aber auch die Stta⸗ 

Die Apotheker folien allein den „fogenaunten himmliſchen Greifs 
fiihen Theriak“ bei der Hofapotheke kaufen, zu 2 fl. das Quint⸗ 
lein, fonftige fremde Materialien aber fo viel ald möglich aus 
der erften Hand, Peinen Honig anftatt Suder nehmen, unter 
einander guten Frieden halten, nicht praßticiren, ſich gute 
Kräuter: und andere Bücher, fp von ber Apothekerkunſt Haus 
Bein, anſchaffen und fie fleißig leſen u. f. w., fle And frei nen 
Frohnen und Wachen; Wundärzte bekommen für eine Leichenr 
Öffnung 2 fl., für Heilung eines Arm⸗ und Beinbruchs 6—18 fl., 
einer Ellenbogen, Scuitern: und Kuie-Verrenkung 6—12 fl., 
einer Hauptwunde 8-10 fl., eines Krebsſchadens 6— 2a fl., für 
Amputation eines Fußes 24 fl., für den Steinfchnitt 12—22 fl. 
(beidemal aber, wenn ber Kranke ſtirbt, nur bie Hälfte), für 
die Kur venierifcher Krankheiten, wo aber fietd ein Arzt beipu⸗ 
ziehen iſt, 13--50 fl. Als Hebamme wird Feine Frau anges 
nommen, außer fie fei ehrlicher Abkunft, gottesfürdtig, guten 
Wandels, nicht zu alt und nicht zu jung, mit Feiner böfen 
Krankheit behaftet und habe ſelbſt ſchon Kinder geboren, fle fol 

- verfchwiegen feyn, alles unnöthigen Geſchwätzes, Leichtferfiger 
Keden und Geberden fi enthalten, ihre Berrichtung ſtets mit 
Gebet anfangen, aberglänbifcher Mittel und des Segenſptechens 

fidy euthalten u. ſ. w, . 
11 
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fen aufs Wildern verfchärft (29. Nov. 1680, 25. Okt. 
1687, 22. Uuguft 1694, 4. Auguft 1698, 1. Juni 1709, 
3. April 1726, ı5. Dec. 1752), mit Venedig ein Vers 

"trag gefchloffen, daß es die MWilderer auf feine Galeeren- 
übernehme (26. Nov. 1716) und am 20. September 1718 
eine neue WilderersOrdnung erlaflen, und darin auf bewaff⸗ 
neten Widerftand gegen Jäger, anf deren Verwundung und 
Tbdtung Landesverweifung und Todesſtrafe geſetzt. Am 
30. April 1719 wurde, weil die Regierung das Flößen 
num wieder ausfchließlich felbft übernahm, eine Floßdepu⸗ 
tation errichtet, und am 4. März 1726 eine Waſſer⸗, 
Holz:, Zolls und Weggeld8:Ordnung und Snftruftion wegen 
des Floͤßens bekannt gemadht. Im Sahre 1684 ließ der 
Herzog Vorminder zu Urach eine Holzrutſche erbauen. 

Zahlreiher wurden während Eberhards Regierung die 
Verordnungen über das Kriegsweſen; das Verhaͤltniß der 
Civil: und Militär = Behdrden zu einander, befonders in 
Ruͤckſicht auf Nechtsfachen, wurde durch dad Dekret vom 
35. December 1690 genauer beftimmt und den Buͤrgern 
befohlen, fi eines friedlihen Umgangs mit den Soldaten 
zu befleißigen, ihnen nicht zum Streit Anlaß zu geben, für 
erlittene Beleidigungen fi an ihnen niche felbft zu rächen, 
oder gar Zufammenrottirungen deßwegen zu veranlaflen, 
fondern ſich an die Offiziere oder an ihre Obrigkeit zu wens 
ven (25. 28. Aug. 1716, 8. März 1719, 13. Okt. 1732). 
Es wurden mehrmals Kriegs:Artitel (9. Mai ı705, 25. 
Juni 1727), QuartiersReglements (1706, 30. Mai 1711, 
(8. Oft. 1719, 8. April 1727) und Veipflegungs:Ordons 
nanzen (7. Dec. 1715, 7. Oft. 1720, 11. Febr. 173232, 
ı1. Okt. 1726, 50. Mai 1750) bekannt gemadyt. Ans 
dere Verordnungen betrafen die Schulden der Offiziere (15. 
Dec. 1705), das Berbot der Heirathen von Soldaten 
(15. Dec, 1700, 7. Auguft 1714), die Verforgung abges 
danfter Soldaten, welche man bei Vergebung von Gemeinde: 

Dienften befonders bedenken jolte (9. Febr. 1722), bie 
Invaliden, deren Monatsfold? am 19. Auguft 17350. um 
30 Kreuzer verringert wurde und deren erpflegung im 
Februar 1752 die Regierung wieder. felbft übernahm. Um 
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den Quartierbeſchwerden der Unterthanuen abzubelfen, wurde 
den 18. Okt. 1719 der Bau von Kaſernen verordnet, und 
die Beamten aufgefordert, die Gemeinden zu erklecklichen 

Beiträgen hiezu anzuhalten (12. Febr. 1720, 5. April 
1721). Um das ſehr uͤberhand nehmende Deſertiren zu 
verhindern, ſollte jeder Soldat, der keinen Paß oder Aus⸗ 

weiß von ſeinem Offiziere bei ſich haͤtte, verhaftet, wer 
einen Soldaten zum Deſertiren verleite oder ihm dabei Vor⸗ 

ſchub leiſte, ſtreng beſtraft werden *). Uebrigens wurde 
auch fortwaͤhrend die Uebung der Landmiliz in den Waffen 
und das Scheibenſchießen empfohlen **), 

Ein befonderer Gegenftand der Kürforge der Regierung 
war auch die Emporbringung des Handels und der Ges 

werbe. Zahlreiche Befehle bezeugen die Aufmerkſamkeit, 
welche man auf Ban, Ausbeſſerung und Erbaltung der 
Straßen wandte, fie follten ftets in gutem Stand erhalten, 

zweimal des Jahrs befichrigt und bei den Wrbeiten dabei 
auch Erräflinge gebraucht werden ***). Das Gabels und 
Lannenfuhrwerk und das zu breite Geleife wurden verboten 
(5. Febr., 20. April 1711) und die Errichtung von Wegs 
weifern an den Scheidewegen befoblen (27. Juni 1695, 
7. San. 1705). Am ı. Juni 1682 wurde ein Handels⸗ 
vertrag mit Baden gefchloflen, am 11. Nov. 17238 eine 
Kauf: und Hanvdelss Ordnung bekannt gemadyt, die Eins 
wanderung fremder Kaufleute, taliener, Savoiarden, 
Wallonen, Franzofen u. f. w. befchränkt (37. Auguft ı 709). 
Jahrmaͤrkte durften ohne befondere Erlaubniß nicht verlegt, 
auch nicht doppelt gehalten werden (50, Aug. 17231). Der 
Fuͤrkauf und die wucherlihen Kontrafte wurden zu wieders 

*) 28. März 1688, 15. Dec. 1700, 4. März 1740, 47. Juni 4715, 

441. Suti 4720, 15. Juni 1725, 9. Juni, 5. März 1731, 30. 
San. 1733. 

”») 30. Yan. 1680, 27. Juni 1696, 2. Aug. 1710, 23. April 1745, 
2. Gebr. 1716, 6. November 1749, 24. April, 15. Juli 41720, 
2. Aug. 1726. 

“+, 6, März 1696, 25. Mai 1699, 1. Sept. 1700, 5. Febr., 20. 
Aprif 1741, 30. April 1712, 21. Mai 1714, 22. Mai 1748, 
28. Nov. 4725, 42. Okt. 1726, 16. Gept. 41782, 
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heiten Malen verboten (8. Gept. 1674. 31. Juli 1683, 
6. Aug., 5. Dec. 1692). Den Yuden wurde zwar der 
Handel im Lande auch jet nechmals unterfagt, jedoch in 
Unfehung der in den gräflich Werbenfchen Orten Freu⸗ 
denthal und Gochſsheim wohnenden eine Ausnahme gemacht 
(3. Nov. 1706, 33. Juni 1709, 25. Mei, 21. Juli, 
13. Aug., 3. Dec, 1925). Den Weinbau und den Wein⸗ 
handel emporzubringen, gab fih die Regierung viel Mauͤhe, 
man befahl den Beamten, Über den Weinbau gute Aufficht 
zu führen, man verbot die Pflanzung von Bäumen, Dels 
fenfrächten, MWälfchlorn, Kraut, Müben u. ſ. w. in Den 
Weingärten, jedoch auch die allgu große Vermehrung Diefer 
auf Koften der Aruchtfelder *#). Das Anleihen auf dem 
künftigen Meinertrag vwurbe nur bedingungsweife geftartet 
(25. Oft. 1676, 23. Sept. 1680, 28. Sept. 1706, 
do. Sept. 1710), das Ausſchenken neuen, Weins vor Mar⸗ 
tini den Wirthen gang unterfagt (18. Okt. 2706, 14. Dit. 
17237), auch ihnen befohlen, nur geeichte Schenfgefchirre 
zu gebrauchen (6. Zuli 1716) und den 31. Auguft 1739 
die Meine Schenkmaas eingeführt. Die Einfuhr fremden 
Meines war verboten, diefed Berbot wurds häufig ernent 
und nur, wenn der Wein vollig misrierh, die Einfuhr ges 
ſtattet **). Die Herbſtordnung vom 15. Sept. 1728 
befiehle, beim Herbſtſatz jededmal bie Herbfiverordnungen 
zu verlefen, in der Weinlefe nad der Lage und Beichaffene 
heit der Weingarten fid) zu richten, den Verlaß vom Drud 
abzufondern und in ben Keltern Feine Uuorönungen zu ges 
fasten. Die Berfälkhnung des Weins mit Gilberglätte und 
andern Stoffen und die Bermifchung beffelben mie Obfimeft 
wurden fireng unterfagt (10. März 1696, 27. Juli 1697, 
36. April 1706), auch ein eigener Unterricht für Aerzte 
und Apotheker, wie das Dafeln von Silberglätte im Wein 
zu erfennen fei, bekannt gemacht (12. Mai 1706). Ges 

— 

*) 48. Okt., 5. Dec. 1718, 11. Dee. 1722, 20. Gept. 1736, 23. 
Nov. 1729. 

“) 15. 35. Sept. 1680, 23. März 1696, 41. DM. 1697, 12. Dec. 
4713, 31. Märy, 1. Okt. 1746, 16. Juli 1748. 



treide, Zlachs, Hanf und Garn folten nur auf den Märks 
ten verkauft werden, das Haufiren damit aber gänzlich 
unterbleiben (ı4. Juni, A. Dit. 1699, 30. Dec. 1710, 
ı8. Dec. 1718, 6. Sept., 8. Nov. 1724, 31. Mär 
1726, 18. Mi 1728, 29. Okt. 1729). Um die Pferdes 
zucht zu befdrdern, verbor man die Ausfuhr von jungen 
und fonft tauglichen Pferden *), gab den Unterthanen am 

billigen Preis Holfteinifhe und Haundurifhe Hengſte zu 
faufen und erließ 1719 eine Beſchaͤl⸗-Ordnung. 
Spigenframer und andere fremde Handelsleute follten weder 
in Gaſthoͤfen noch in Privarhäufern hauſiren (14. Juni 
237230), Tyroler nnd Steyermaͤrker ihre Eifenwaaren nur 
auf Zabrmäskren verkaufen (19. April 1713). Die Eins 
fahr. fremden Pulverd wurde ganz verboten (B. Sept. 1706, 
6. Nov. 1719). das Galpetergraben 1709 von der Kam⸗ 
mer ſelbſt übernommen, jedoch bald wieder verpacdhtet. 
Seftoßened Gewürz durfte von Ausländern nicht im Laude 
verfauft werden, die einheimifchen Kaufleute mußten es 
ganz kommen, und in der von Lorenz Spengler zu Berg 
angelegten Gewuͤrzmuͤhle mahlen laffen (14. Nov. 1701). 
Die früperen Verordnungen von 1652 u. f. w. wegen des 
Handeld mir ausländifchen Tuͤchern und wegen veren Ber 
fhaunng wurden erneur (15. März 17120, 20. Juni 1727 *9). 
Da der Verbrauch des Tabals immer mehr zunahm, und 
trotz firenger Verbote (10. Juli 1658) bei der Einfuhr 
fremden Tabaks viel Betrug vorfiel, fo wurde dem Peter 
Koramann von Straßburg die Anlegung einer Tabalöfabrit 
an einem bequemen Dre im Lande geftatter, ihm zugleich 
der Tabakshandel in Pacht gegeben (1700), und die Un⸗ 
terthanen zum Tabaksbau, wozn eine eigene Anweiſung ere 
fhien, zu wiederholten Malen aufgemumtert, fpater auch 
die Einfuhr fremden Tabaks verboten, Tabalönifiiatoren und 

*, 41. Dec. 1700, 18. Febr. 1702, 5. Nov. 170%, 31. Mai 1766, 

414. März, 23. Sept. 1712, 26. Sehr. 14718, u Mai 1749, 
3. Mai, 21. Juli 41721, 12. Mai 1726. 

*s, „Die bee Boy ſoll in der Breite 4% Ellen baben uud mit 
323 Fäden gezettelt ſeyn, die mittlere aber 750 Zäden halten, 
und 5% Viertel in der Breite und zur Nadel beseites ſeyn.“ 
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an Orten, wo Feine Kraͤmer wohnten, eigene „Tabaks⸗ 
Aufſchneider“ angeſtellt, zuletzt jedoch am ı2. Dt. 1731 
der Tabakspacht wieder aufgehoben und der Tabakshandel 
frei gegeben *). 

Auch der Plan, den Nedar ſchiffbar zu machen, wurde 
während der Regierung Herzogs Eberhard Ludwig erneut. 
Ein gewifler Siegmann machte dem Kammerpräfidenten 
v. Teſſin fo annehmbar fcheinende Vorſchlaͤge deßwegen, 
daß dieſer in deſſen Begleitung eine Probefahrt von Berg 
bis Heilbronn unternahm (1712). Hierauf unterſuchte 
man den Fluß noch genauer von Tuͤbingen bis Heilbronn, 
ſetzte zur Ausführung des Werks eine eigene Behoͤrde nies 

der und begann diefelbe nun mit vielem Eifer. Auch mit 

den Reihöftädten EBlingen und Heilbronn wurde deßwegen 
unterhandelt; der Herzog forderte die erſtere Städt auf, 
daran Theil zu nehmen (9. Dec. 17153), fand aber bier 

wenig DBereitwilligleit, man fchügte die zu geringe Waſſer⸗ 

menge, die Bräden und Mühlen, den Schaden, beu die 
dem Fluſſe zunächft gelegenen Güter leiden würden und die 
Größe der Koften vor und ſchlug dem Herzog fein Begeh⸗ 

ren ab (19. Zebr. 17124). Da diefer hierauf dringendere 

Vorftellungen machte, wandte fi) Eflingen an den Kaifer 

und wirkte ein Mandat aus, durch weldes dem Herzog 

verboten wurde, bie Sache mit Gewalt durchzufegen (24. 

uni 1714) und fo waren auch die fpäteren Unterhands 

Inngen vergeblihd. Auch Heilbronn machte Anfangs große 

Schwierigkeiten, ließ ſich aber dody zulebt zu einem Ver⸗ 

gleidy bewegen (5. Zuni 1715), wodurd es Mirtemberg 
die freie Schifffahrt bis in fein Gebiet geftattete, ſich aber 

von jedem Gentner 2 Y% Kreuzer Krahnengeld ausbedingte. 
Nun entſtaͤnd auch eine Zeit lang ein lebhafter Verkehr 

zwiſchen Caunſtatt und Stuttgart, wohin ans erfierer Stadt 

*, 45. April 1700, 414. Okt. 1701 (der fremde Tabak, rother fos 

wohl, der in Büſchein und Rollen, als fdywarzer, der in Kiften 

eingeführt ward, umd der einheimijche erhielten jeder jein bes 

fonderes Zeihem, 17. Juni, 24. Juli, 49. Nov. 1709, 410. März, 
37. Mat 1710, 4. Aprit 41741, 17. März 1713, 50. Suli 1717, 
38. Mai, 23. Okt., 9. Nov. 1728. 
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ale Wochen 2 Marktſchiffe abgingen. Am 6. Juli 1719 
erfchien eine Schiffer: und Fifher- Ordnung für den Nedar 
und Die Enz, wodurch Fiſcher und Schiffer in eine Zunft 
vereinigt wurden, deren Obermeifter der jededmalige Vogt 
von Gannftatt feyn folte. Die Schiffer waren von Ders 
fonallaften frei, mußten aber dad Fahrıwafler in gutem 
Stand erhalten und durften die Leinpfad nicht unndrhig 
erweitern. Die Sicher follten 2 Jahre lernen, ihr Meifters 

fiä war ein Wuchhgarn, Setzhammen und Zuzugbammen, 
an Sonns und Feiertagen, bei Nacht und zur Laichzeit 
durften fie nicht fiſchen, auch keinen Fiſch fangen, welcher 
das vorgefchriebene Meß noch nicht haͤtte *). 

Für alle Handwerker wurden 5 Hauptladen, zu Stutts 
gart, Tübingen und Ludwigsburg errichtet (6. Dec, 1725), 
den Zänften die Entfcheidung von Rechtöftreitigkeiten, welche 
das Handwerk nicht angingen, unterſagt (13. März 1726), 
die Mahlzeiten beim Eins und Ausfchreiben der Jungen 
und bei der Meifterfiüds:Schau verboten, eine fefte Ord⸗ 
nung für die jährlichen Zunft: Berfammlungen vorgefchrieben 
und andere Mißbtaͤuche abgeſchafft (7. Dec. 1712), auch 
fpäter die deßmwegen erfchienene kaiſerliche Verordnung bes 
kannt gemacht (4. Dec. 1731). Die meiften Gewerbe ers 
hielten neue Ordnungen **), and) erfchienen viele einzelne, 

2) Eine befondere Zifcher: Ordnung war am 6. Auguft 1717 ers 

ſchienen, Zuſätze zu der Ordnung von 41719 enthielt das Refcript 
vom 25. April 1721, am 41. Okt. 1712 wurde das Fifchmaas 
auf 7Y Zoll beftimmt. 

*e) Bierbrauer: Ordnung den 22. Aug. 1675, Schwertfeger⸗O. 20. 
März 1676, Küfer-D. 28. Juni 1680, MefferfhmidsD. 24. Aug. 
1685, Schneider-D. 30. Juni 1685, Strumpfſtricker⸗O. 1. März 
4686, Zeugmadher:D. 24. März 1686, SchumaderD. 28. Juli 
1687, Nagelſchmid⸗O. 3. Aug. 1690, Sattler:D. 29. März 1700, 
Bortenwirter:D. 9. Mai 1701, Schönfärber-D. 30. Mai 1706, 
Bier⸗O. 30. Aug. 1709, Zinngießer:D. 20. März 1713, Schlofs 
fers, Uhrmacher⸗, Büchfenfchifter:D. 10. Okt. 1747, Verüdens 
macher⸗D. 26. Nov. 1717, Rothgerber⸗O. Mai 1718, Buchbin⸗ 
der.O. 10. März 1719, Knopfmacher⸗O. 49. März 1718, Ipſer⸗ 
und Tüncher⸗O. 20. März 1719, Kaminfeger-D. 16. Jan. 41720, 
Weber⸗O. 10. Dee. 1720, Zinkeniſten⸗O. 18. Aug. 4734, Tuch⸗ 



fe betreffende Verordnungen. Den Zeugmadern*) wurde 

der Verkauf ihrer Waaren außer Lands (28. Juni 1701), 

Sremden der Handel mit Wolle, außer an Märkten, vers 

boten (28. Sept. 1696, 4. Apail 1702). Die Schäfer 
foßten nicht mehr Schanfe halten, als die Lantedordnung 

erlaubte, Meifter konnten fie nicht werten, ehe fie auf dem 

Schaafmarkte in Markgröningen geprüft waren, Viehbe⸗ 
fchauern und Pforchmeiftern wurde forgfältige Aufſicht über 
die Schaafe empfohlen ; wenn fie fanden, daß einige krauk 
waren, mußten fie dieſelben fogleich von den Äbrigen trennen, 

Zaupelfhaafe, da fie leicht die Raude unter audere brädhten, 
follten gar nicht gehalten werden," das Recht des Weidens 

oder das fogenannte Landgeführt wurde jedesmal nur auf 
ı Fahr verliehen und mehr als eine Weide durfte Niemand 

in Beſtand nehmen“*). Den Rothgerbern wurde das Aus⸗ 
fhneiden und der Verkauf von Sohlen am 5. April 16832 

verboten, am 23. April 1686 aber wieder erlaubt. Fremde 
Seller und Gtrumpfftricder durften auf Maͤrkten erft nad 
12 Uhr fell haben (7. Sept. 1711, 15. Nov. 1712) 
Kupferfchmide ihr Kupfer allein von den Kupferhämmern 

m Berg und Chrifiophsthal beziehen, auch wurde Die 

Kupferausfuhr und das Haufiren mit Kupfer und Kupfer: 
gefchirr verbogen (17. Sept. 1709, 6. Zuli 1718, 31. 
Mai 1720, 20. April 1723, 2. Juni 1731). Wenn 
Gemeinden neue Gloden verfertigen oder alte umgießen 

faffen wollten, fo follte dieß bei den Gtockengießern in 

Königsbronn oder Ludwigsburg gefchehen (26. Nov. 1732). 
Die Zinngießer. follten fremdes Zinngefchirr um billigen 
Preis liefern, Dagegen aber deflen Einfuhr durch Kaufleute 
fo wie dad Haufiren damit und alle Stämplereien verboten 
feyu (7. Sept. 1787, 35. April 1718, 2. Juli 17351). 
Wegen der Schmide und Schloffer wurde feſtgeſetzt, daß 

fcheerer-D. 45. Row. 1721, Tuchmacher-⸗O. 8. Mai 1724, Müls 
ter:D. 410. Jan. 1729. 

*) Für Stuttgart wurde 1686 eine eigene Zeugſchau⸗Ordnung bes 
kannt gemacht. 

*s, 37. März 1658, 22. Mai 1689, 23. Okt. 1700, 19. April 1704, 
8. Sept, 1713, 15. Juli 1719, 30. März 1725, 17. Mai 1725. 



erſtere Yferbebeichläge, Wagen, Schiff und Geſchirr zum 
Fuhrwerk, Leßtere aber Haus⸗ uud Bau⸗-⸗Arbeiten vers 
fertigen ſollten, auch wurde den Gchreinern verboten, 
Beſchlaͤge an Schreinwerl zu machen, und der Einlauf 
fremder Nägel zum Nachtheil der berzoglichen Faktoreien 
unterfagt (18. Aug. 1700, 18. Juli 1718, 6. Juni, 3ı. 
Die. 17230, 6. Dec. 1728). Den Hafnern wurde dem 
10. Auguft 1720 befohlen, ihren Jahrestag kuͤnftig in 
Zupwigsburg zu halten, Stimplerei und Hauſiren mit irde⸗ 
nen Geſchirren verboten (26. April 1721, 35. Nov. 1728), 
Die Vergwerks⸗Ordnuug untl Privilegien wurden am 8. No⸗ 
vember 1709 und am 9. Mai 1710 erueut, dad Braunt⸗ 
weinbrenuen aus Getreide, Obſt und Treſter mehrmals vers 
boten (3. Nov., 30. Dee, 1696, 30. Sept. 1710) uud 
allein der Gebrauch von verzinntem Brennzeug geflatset 
(18. März 1707). Nach des BiersOrdnung von 1698 
wurde dad DBrauen im Lande bem gemeinen Manne zu lieb 
zwar geflastet, doch follte Niemand ohne beiondere Erlaub⸗ 
niß eine Brauerei anlegen; neben Hopfen und Waſſer fellte 
nichts Anderes als Gerfte und Waizen, im hoͤchſten Noth⸗ 
fall auch Dinkel genommen, nichts Anderes als Wachhol⸗ 

derbeeren, Kuͤmmel und Salz darunter gemifcht, Fein zu 
junges Bier ansgeſchenkt und zur Verhuͤtung von Feuers⸗ 
bruͤnſten die Branftäarsen wohl verwahrt werden. wm Jahr 
1709 wurde eine Glas⸗ und Gpiegelfabril, 2721 eine 
Seidenfabrit angelegt und deßwegen die Pflenzung von 
Maulbeerbaumen eifrig empfohlen. Eine Stabljabril, welche 
der Herzog 1722 anlegte, Fam nicht gauz zu Stande und 
das deßwegen erlaffene Verbot der Einfuhr fremden Stahl« 
wurde wieder aufgehoben (1723). 

Auch die kirchliche Geſetzgebung war fruchtbar an 
neuen Merorduungen und mehrere weue Tirchliche Einrich⸗ 
tangen gehören in diefe Zeit. Die alljährlich ericheinenden 

Synodal: Referipte befchäftigten fih mit den Werrichtuns 

gen und dem Lebenswandel der Geiftlihden, mit dem es 
Ihäftsfreife der Special-Superintendenten, den Bifitationen 
und Diöpntationen, mit der Art und Meile des Gottes⸗ 
dienftes, mit den Schulen und Schullegrern u. ſ. me Ueber 



das „untheologifche‘’ Leben der Geiftlihen wurde noch bie 
und da Klage geführt, fie feien, hieß ed, ſaumſelig und 
nachläßig in ihrem Amt, in Predigten und andern gottes⸗ 

dienſtlichen Handlungen, bemäntelten und verdeckten die 

Sünden und Lafter ihrer Zuhörer, ftatt fie zu firafen, 
gäben ſich zu viel mit weltlihen Handeln und Sorgen für 
die Nahrung ab, feien zankjüchtig, trieben Bucher, beſuch⸗ 

ten die Jahrmaͤrkte zu fleißig, mifchten fih in den Wirths⸗ 

bäufern unter das gemeine Bolt, wo fie dann Fluchen, 
unzüchtige, grobe Poſſen und anderes, was fich nicht fchide, 

anhdren müßten. gingen wohl gar mit ihren Zubdrern bes 

trunfen nach Haufe, ihre Frauen und Züchter aber trieben 
zu viel Ueppigfeit in der Kleidung (12. April 1627, 13. 
Sanuar 1680, 2. März ı68ı, 6. Yan. ı685, 13. April 
1686, 17. Sanuar 1704, ı. Dec. 1711, ı2. Dec, 1716, 
15. Gebr. 1722). Ihr Rede, zu Haufe Wein auszu⸗ 
fheufen, wurde Anfangs, weil viele Mißbrauche und Un⸗ 

ordnungen dabei vorfielen, befchränft (3. Jan: 1679), 
_ fpäter aber ganz aufgehoben (15. Febr. 1722). Zu wies 

derholten Malen wurde ihnen befohlen, ihre theologifchen 

Studien fleißiger fortzufegen, die Predigten ordentlich zu con⸗ 

eipiren, beffer auszuarbeiten und praftifcher einzurichten, fi 
einer deutlichen Ausſprache zu befleißigen und nicht zu lauge 

zu predigen, in den Katechifarionen eifriger zu feyn, fich dabei 

jederzeit nach der Faſſungskraft ihrer Zuhdrer zu richten, 
auch die Erwachfenen zum fleißigeren Beſuch derfelben, fo 

wie zu reichlicherem Almofengeben am Sonntag zu ermah⸗ 
nen, im Zadeln Maaß und Ziel zu halten, Niemand wills 
kuͤhrlich vom Abendmahl auszufchließen, und überhaupt das 
Wort Gotted den Gemeinden deutlih und einfältig, aber 

doch gewaltig vorzutragen *). Sie follten Feine fremden 
und uneraminirten Theologen predigen Taflen, nicht ohne 
Noth Vikarien begehren und dieſelben nicht zu lange bes 

») 4. Auguft 1674, 2. Jan. 1701, 47. Ian. 1704, 28. $ebr. 1709, 
6. März, 12. Der. 1710, 1’ Dec. 1714, 27. Nov. 1715, 12. Der. 
4716, 19. Jan. 1720, 48, Febr. 1722, 17. Dec. 1725, 4 Juni 
4797, 8, Ian. 1730. 



halten und wenn fie über Nacht ausbleiben wollten, es 
zuvor dem Dekan anzeigen (26. Jan. 1708, ı. Dec. 1711, 
37. Nov. 1715, 4. Jnli 1727). Die Pfarr⸗Adjunktionen 
wurden am do. Juli 1752 ganz aufgehoben, den Pfarrern 
am 10. Febr. 1718 geboten, zur Einrichtung eines grinds 
lichen Kompetenzbuches genaue Verzeichniffe ihrer Befolduns 
gen einzufchiden und am 19. San, 1720 richtige Inven⸗ 
tarien zu führen. Bei den Disputationen, deren jährlidy 
2 bis 5 zu halten feien, follten fie fleißiger erfcheinen 
(12. Dec. 17110, 1. Dec. 1711, 27. Nov. 1715, 16. 
März 1725), ohne fürftliche Erlaubniß ſich nicht um fremde 
Dienfte melden (1709, 19. Jan. 1720), auf Schleichwegen 
Fein Amt fuchen (27. Juni 1695) und das viele Nennen, 

Laufen und Sollicitiren um Pfarreien unterlaffen (19. Yan. 
1720). Durch das Reſcript vom 13. Oft, 1698. wurde 
die- Anlegung einer geiftlihen Wittwenkaſſe (Fiscus 
charıtativus) verordnet und derfelben am 9. März 1700 
eine fefte Einrichtung gegeben *). Das Dekret vom 15. 
Juli 1721 erlaubte den Geiftlichen auch, das Neujahrgeld 
von den Gemeinden wieder einzuziehen. Den Speciacen 
wurbe befohlen,, ihre Viſitationen gewiſſenhaft und pflichts 
mäßig zu halten, die Zeugniffe uber die Geiftlichen genauer 
außdzuftellen, ihnen weder die Probe: Predigten, noch die 
Probe: Ketechifationen zu erlaflen, ſowohl die Fortfchritte der 
Jugend, als die Unterrichtömethode bei derfelben zu prüfen, 
ihre Berichte forgfältiger abzufaflen und die Seelenzahl mit 
Einfchluß der „Sektirer“ richtiger anzugeben (6. März 1710, 
2. Der. 1711, 27. Nov. 1715, 12. Dec. 1716, 20. Dec, 
1720, 15. Febr., 6. März ı723, 4. Zuni 1727, 18. Yan. 

1750), die Verkündigung weltlicher Befehle von der Kanzel 
wurde unterfagt (25. Zuli 1707, 15. Zuli 1714). Am 

*, Es Famen dazu die früheren Stiftungen zu dieſem Zweck mit 
42000 fl., und ſämmtliche Kirchen: und Schuldiener wurden 
nad) ihren Beiträgen dazu in 5 Klaffen getheilt: 4) Prälaten, 
Konfiftoriaträthe, Profefforen der Theologie, jährlicher Beitrag 
5 fl.; 2) Speciale, Ephorus des Stiftd, Rector des Gymnaflumsg, 
3f.; 3) Stadtgeiftlihe, Gymnaſial- und Kiofterprofefforen 2 J 3 
4) Pfarrer 1 fl. 30 kr.; 5) Helfer und Präceptoren 1 fl. 



3. Februar 1708 erſchien ein „Formular fir Orduung des 
Gorresdienftes in der Hoflapelle‘ und feit 1703 gu Stutt: 
gart alljährlich ein gedructes SKirchenregifter. Die saglichen 
Betftunden (4. Fan. 1712) und das Begraben in den 
Kirchen (5. Febr. 1700) wurden abgeſtellt. Die Kirchens 
gie ſollten niemals in Privarbefig übergehen, fomdern 
Eigenshum der Kirche bleiben, von biefer jedoch vermiethet 

werden Tonnen (1732). Wegen der Beichte wurde ver— 
srönet, daß man zu derfelben fich zeitig, ſpaͤteſtens am 
vorhergehenden Mittwoch melden folle, deu Predigern aber 

befohlen, bei foldden Meldungen ihre Beichtlinder nicht mit 
großer Heftigkeit und Scheltworten, aus fleifhlichem uͤbel 

eingebildetem prophetifhem Eifer, fondern mit Liebe zu bes 

handeln (25. Dec. 1707, 2. April 1705, 6. März 1710). 
Am 4. Okt. 1680 erfchien ein Reſcript, weiches ſtatt der 

bis dahin gewöhnlichen Predigten über den Iutherifeben Has 

techismus die Kinderlehren einführte, deren Einrichtung 

durch etlich nachfolgende Refcripte noch verbeffert wurde 
(15. Juni 1696, 8. März 1698). Am 11. Dec. 1732 
aber wurde „die in der heiligen Schrift und im reinen 
Alterthum gegrändete, and) von vielen evangelifchen Kirs 
chen verfchiedener Orte und Lande mie großem Nupen und 

viel Erbauung beibehaltene wahre evangeliiche und folenne 
Konfirmation‘ angeordnet, ein „evangelifcher Unter⸗ 

richt,“ wie fie borgenommen werden follte, an die Geiſtli⸗ 
chen vertheitt und fie hierauf am Sonntag Quaſimodogeniti 
733 das erſte Mal feierlich begangen. Die Leute mollten 
ſich aber nicht gleich) daran gewoͤhnen, Manche entzogen 

fih ihr fogar durch Entweihhung ins Ausland und mau 

mußte nicht nur ernftlihe Ermahnungen, fonbern auch 
Strafbefehle erlaffen, um ihre allgemeine Einführung zu 

bewirken. Mir dem Jahre 1700 wurde enblidy auch ber 
verbefierte Gregorianifche Kalender eingeführt und deßwegen 
in der Jahresrechnung vom 19. Febr. ſogleich auf den 

1. März 1700 Übergegangen (16. Oft. 14. Nov. 1699). 
Don Zeit zu Zeit wurde auch die Einführung neuer Erz 
bauungsbücher empfohlen, fo 1696 des „Auszugs der 
katechetiſchen Unterweiſung zur Seligkeit über den Brenz - 



ſchen Katechismus“ am ı2. März 2701 des neuen Kates 
chis mus und des Ulmifchen Spruchbuͤchleins, am 31. Ang. 
1702, am 28, März 1705 und am 6. Okt. 1711 neue 
Gefangbüder, wobei man jedoch den Geiftlihen empfahl, 
nicht: blos neue Lieder fingen zu laflen, fondern ſich dabei 
weislih nad) dem Zuftand ihrer Zuhdrerfchaft einzurichten 
und auch die alten Pfalmen und Lieder nody beizubehalten. 
Am 22. Dec. 1708 wurde für die Schulen der Auszug 
des bibliſchen Schatkäftleins, am 8. Dec. 1724 Breunins 

gers gottgeheiligee Paſſionsſchule, am 17. Auguſt 1731 
vie neullingende Harfe Davids empfohlen. Die Berosds 

nungen wegen befferer NHeiligung der Sonn s und Feiertage 
mußten bäufig erneut werden *). Die um das Ende des 
ftebzehnten Jahrhunderts auch in Wirtemberg fich einniftenden 
fohwärmterifhen Lehrmeinungen machten den MBorftehern der 

Wirtembergifchen Kirche viel zu fchaffen. Den Geiſtlichen 
wurde daher nicht nur das Feſthalten an der reinen Lehre 
eruftlich empfohlen, fondern fie auch aufgefordert, von dem 

Kanzeln zu verkünden, daß, wer Gewiſſens⸗Skrupel habe, 
ſich deßmegen an feinen Seelforger wenden follte (17. Ja. 
2702), auch ward am 17. Jan. 1719 die Gleichheit der 
SKircdyenceremonien von Neuem eingefchärft. Dennoch fans 
den jene Lehrmeinungen viele Anhänger im Lande, Wie 
fon fruͤher, fo verkuͤndigten auch jest etlih Geiſtliche die 
Lehren Jakob Böhm’s. Der erfte war Ludwig Bronms 

quell, der ſchon ald Helfer in GroßsBottwar wegen feir 
ner chiliaftiichen Ideen einen Verweis vom Konfliterium 

befommen hatte, aber deſſen ungeachter von feiner Schwärs 
merei nicht abließ, feine Grundfäge auch andern mittheilte 
und fogar wiederholt deßwegen an das Konftfiorium ſchrieb. 
Nun rief man ihn nach Stuttgart, um fich zu verantwors 
ten, aber er wollte von feinen Meinungen über das taufends 
jährige Reich, die Belehrung der Juden, und daß nod 

>) 47. Dec. 1631, 3. Jan., 7. Sept., 28. Non. 1682, 10. Juli 1683, 
2. März 1686, 29. Juni 1689, 18. Aug. 1690, 2. Inli 1705, 
12. Dee, 1716, 9. Dec. 1717, 419. Jan, 1720, 8, Dee. 41721, 
4. Juni 4727, 27. Juni 41731. 
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jetzt einzelne Menſchen von Gott unmittelbar berufen wuͤr⸗ 
den, nicht abgehen, und darum wurde er endlich doch, da 
man zuerſt aus Ruͤckſicht auf ſeine Verwandtſchaft mit dem 
Konſiſtorial⸗Direktor Myler von Ehrenbach gar ſchonend 
mit ihm umgegangen war, ſeines Amtes entſetzt (1679). 

Allein er hatte ſich ſchon einen Schuͤler gezogen, den Helfer 

in Bietigheim Johann Jakob Zimmermann, den er 
gluͤcklich von einem Zebrfieber befreite, und vieler noch 
weiter gehend als er, fette den Anfang des taufendjahrigen 
Reiches ſchon auf das Fahr 1694 fefl, auch nannte er 
die evangelifche Kirche dffentlich ein verderbtes Babel, Er 

wurde deßwegen entlaffen (1681), irrte einige Zeit lang 
in Deutfchland umher und ftarb zu Rotterdam, als er ges 

rade im Begriff war, nach Pennfplvanien zu ſchiffen. Kurz 
nachher fard auch der neu entflandene Pietismus in Wir⸗ 
temberg Eingang. Um 28. Februar 1694 erfchlen deß⸗ 
wegen eine fürftlihe Verordnung an Kirchen: und Gchuls 
lehrer, welche ‚eine wegen der damals In Streit gebrachten 

Punkte aus den fymbolifchen Büchern gezogene und nad) 
Mittbeilung und Weberlegung zwiſchen den Konfiftoriafräthen 
und den Profefforen der theologifchen Fakultät zu Tübingen 
von denſelben einhellig in Sachen und Worten für rechts 
glaubig und genehm gehaltene Lehrvorſchrift enthielt, worin 
befonders der Chiliasmus und die Lehre von unmittelbarer 
göttliher Erleuchtung auch in den ueueften Zeiten verwor⸗ 
fen und erklärt ward” in Sachen, den Glauben und das 
Leben der Chriften belangend, fol man einig und allein 
der heiligen Schrift anhangen und nachfolgen. Beſonders 
fcharf wurde das Leſen der Schriften Jakob Boͤhme's, „den 
einige für einen hocherleuchteten Mann und deutfchen Pros 
pheten ausrufen, andere aber für einen Schwpärmer halten‘ 
verboten, weil fie ‚‚ärgerliche, ungereimte, ja gottestäfterliche 
Sachen enthielten, und mit der Schrift nicht gleichförmig 

feien. Dod die „pieliſterei“ breitete ſich im Stillen 

immer weiter auß, eine gewiffe Chriftine Regine Ba: 
derin gewann durch ihre göttlichen Geſichte, deren fie ſich 
rüßmre, viele Leute dafür, wurde aber deßwegen auch nad) 

Entdedung ihrer Betrügereien mit Öffentlicher Kirchenbuße 



beſtraft (1700). Man fah fi daher auch im Oft. 1708 
„um nicht dem faft aller Drten unter dem Dedmantel 

fonderbarer Heiligkeit einfchleichenden Fanatismus und an⸗ 
dern wider die Glanbensbücher ftreitenden Irrthuͤmern bie 

Thuͤre zu Öffnen,’ aufs Neue veranlaßt, eine Verordnung 
ergehen zu laffen fowohl wider altere fchon in dem früheren 
Reſcript verurtheilte, ald auch wider neue Irrlehren über 
die Dreieinigkeit, die Unkraftigkeit der Salramente, weun 
ein unbekehrter Prediger fie reiche, die Ausichließung der 
Suden, Türken und Heiden von der Seligkeit und die Ewig⸗ 
feier der Höllenfirafen. Auch wurden die „zu großer Ber 
truͤbniß eifriger Lehrer, zu Skandal und feelengefahrlichem 
Anftoß des gemeinen Mannes bin und wieber heimlich eins 
gefchobenen Bücher, namentlich die Schriften Boͤhme's, de 
Poirets, Bourignons, Leades, Arnelds, die Bücher „vom 
ewigen Evangelium und der phllabelphifchen Sorietät“ 
fireng verboten. 

Aber auch dieß Half nicht viel, felbft in das theolos 
giſche Stift zu Tübingen fohlichen ſich ſolche Lehren eim. 
Sm Jahre 1706 wurde der Nepetent Chriftian Gott 
fried Schmoller und ein Stipendiate Polylarp Jas 
fob Baur nebft dem Helfer zu Herrenberg Sigmund 
Chriftian Gmehlin deßwegen vom Konfiftorium verhdrt 
und weil fie nicht widerrufen wollten, aus dem Lande vers 
wiefen. Daher erfhien nun am ı2. Auguſt 1706 bie 
dritte Verordnung „gegen die eiureißende Separatifterei,‘ 
worin es heißt: „Der Herzog fel zu befonderem Mißfallen 
berichtet worden, daß in feinen Landen ſich allerhand zum 
Theil anderer Orten ausgetriebene und umpvagirende Leute 
einſchleichen, bie unter dem Schein fonderbarer Heiligkeit 
allerhand fowohl in Gottes Wort, als den fombolifchen 

Büchern vermworfene und mit allerlei Irrthuͤmern befleckte 
Lehrfäge behaupten und zu dem Ende nicht allein für fich 
ſelbſt ſich an feine Religion binden Iaffen, fondern auch 
andere Leute neben ſich als Unwiedergeborne und Berwors 
fene verachten, der Anhörung göttliden Worts fich ente 
ziehen, die Kirchenverſammlungen verwerfen, bei der Taufe 
die Kinder mit Geber zu vertreten ein Bedenken tragen, 

Geſch. Wirtemb. II. Bds. 2. Abth. 12 
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das Beichtweſen fuͤr einen Greuel achten, auch das Abend⸗ 
mahl neben andern Mitchriſten nicht empfangen wollen und 
alle Kirchenordnungen fuͤr Menſchengeſetze anſehen, die der 
Freiheit des Gewiſſens widerſtrebten.“ Weil nun durch 

dieſe Leute beſonders bei ſchwachen, „zur Schwermuth 

ohnedieß geneigten Seelen“ viel Schaden geſtiftet werde, 
ſo ſollten die Geiſtlichen „ſcharfe Acht anf ſie haben, ihr 
Zuſammenlaufen nicht geſtatten, ihnen keine Wohnungen 
einraͤumen, ſondern ſie ſogleich wieder fortſchaffen laſſen, 
und wo fie ſich nicht weiſen laſſen wollten, es hoͤheren 
Orts berichten, ſie ſelbſt aber ſollten ſich der reinen Lehre 
befleißigen, ſorgfaͤltig ſeyn in der Seelſorge, und uͤberhaupt 
alle ihre Pflichten mit der gebuͤhrenden Gewiſſenhaftigkelt 
erfüllen. Am g. März 1703 aber erſchien ein „Synodal⸗ 
Schreiben wider die &eparation, oder Prüfung des eins 
reißenden Separatismus, famt einem möthigen Unterricht 

für die Einfältigen, was von dem unbefugten Vornehmen 
derjenigen zu. halten, welche die evangelifche Kirche mit man⸗ 
cherlei harten ungegründeten Auflagen zu befchweren und 
fih von aller Gemeinfchaft eigenmädhtig zu trennen unters 
ftehen, und wie fich chriſtliche Herzen wider ſolch gefährlich 
Aergerniß verwahren follten, ſamt angehängter ausführlicher 
MWiderlegung eines befondern gegen die Kindertaufe ausge⸗ 
fertigten Traktats.“ Die Abhaltung von Privat: Infammens 
tünften wurde am 2. März 1707 ganz unterfagt, weil 
döfe Wirkungen, Anftöße und Mergerniffe bei der übrigen 
Gemeinde daraus flößen. Die Theilnehmer daran fpllten 
zuerft freundlich gewarnt, bei hartnädigem Betragen aber 
ald Ruheſtoͤrer fortgefchafft werden. Am ı4. Jan. 1711 
erfchien eine Vorſchrift über die Behandlung der Separas 

stiften, welche befahl, einen Unterfchied zu machen zwifchen 
denen, welche nur aus Melancholie, Einfalt, Vorurtheilen 
u. f.w. fih von ber Kirche abfonderten, und denen, welche 
haleſtarrig :allen befiern Unterricht verwärfen, jene follte 
man dulden und fchonend behandeln, dieſe aber zum Außs 
wandern anhalten, doch ohne ihnen ihre Güter zu confisciren 
und mit dem Derfprechen, fie im Fall der Beſſerung wieder 
aufzunehmen, Milder iſt das Refeript vom 23. Mai 1715, 
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wie man die ſogenannten Juſpirirten behandeln ſollte, indem 
es hier heißt, ſie ſeien uͤberhaupt als verfuͤhrte Lente zu 

betrachten, mit welchen man vielmehr Mitleiden haben 
muͤſſe, als daß man fie nach rechtlicher Schärfe durch 
aͤußerliche Zwangsmittel auf einen andern Sinn ihrer an⸗ 
maßenden Erleuchtung halber zu bringen trachten ſollte. 

Die Beſuchung des katholiſchen Privat⸗Gottesdienſtes 
in Stuttgart wurde den Proteſtanten mehrmals unterſagt 
(9. Nov. 1685, 7. Juli 1688, 16. Mai 1698), und 
wegen der Katholiken in Ludwigsburg am 19. April 1724 
verordnet, daß ihr Gottesdienſt nie ein oͤffeutlicher werden 
duͤrfe, ihre Todten ohne Gelaͤute begraben werden muͤßten 
und ihren Prieſtern alle Verfuͤhrung der Unterthauen ernſt⸗ 
lich unterfagt ſeyn ſollte. Dagegen aber wurden zu vers 
fhiedenen Malen des evangelifhen Glaubens wegen vers 
folgte Ausländer in Wirtemberg aufgenommen, fchon 1685 
nahm der Herzog Vormuͤnder etlihe Salzburger auf, und 
verwandte fich auch, wiewohl vergebens, bei Ihrem Landess 
berrn für fie. Um diefelbe Zeit baten die Schweizer den 

‚Herzog um Aufnahme. der aud Piemont vertriebenen Wals 
denfer, allein die Morfteher der Kirche hatten wegen der 
Lehrmeinungen, die weltlichen Räthe wegen ber Armuth 
diefer Leute. mancherlei Bedenken, und felbft die Vorſtel⸗ 
Iungen der hollaͤndiſchen und engliſchen Megierung wollten 
nichts fruchten. Man geftattete zwar Einzelnen, fich im 
Zande niederzulaffen, am 28. Sept. 1688 aber fam auf 
einmal der Befehl, daß fie innerhalb 8 Tagen fidy wieder 
entfernen follten. . Später zeigte man fi zwar wieder 
milder gegen fie und 1698 gelang ed dem NHerzoge Zries 
drih Auguſt von MWirtemberg : Neuftadt, die Erlaubniß 
zur Anlegung einer Waldenfer- Kolonie bei Gochsheim zu 
erlangen. Diefe aber kam, da die Geiftlichen neue Schwies 
rigkeiten machten, nicht recht zu Stande, dafuͤr jedoch ers 
reichten die Waldenfer im nächften Sabre, befonders durch 
die Bemühungen des holländifchen Gefandten Voltenier und 

des Maulbronner Vogts Greber bei der wirtembergifchen 
Regierung felbft ihren Zweck. Es wurden Ihnen im Ober⸗ 
amt: Maulbronn Wohnplaͤtze angemwiefen, wo fie nun aud) 

13 * 
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mehrere Pflanzorte anlegten *). Am 27. Sept. 1699 
ftellte ihnen der Herzog einen „‚Konceffionsbrief aus, worin 
er ihnen für ihre Perfonen und Güter Schuß und Gleich⸗ 
ftellung mit feinen Altern Unterthanen verfprach, fie Dagegen 
fh verpflichteten, ihm als feine Untertanen zu gehorchen; 
.fie erhielten freie, Öffentliche Neligionsübung , durften ihre 
Gemeinde⸗Obrigkeiten und, mit Vorbehalt der fürftlichen 
Beftätigung, auch ihre Geiftlihen felbft wählen, kirchliche 
Synoden halten, und flanden unter der Aufficht einer bes 
fondern, fogenannten WaldenfersKommiffion. Im nämlichen 
Jahre wurde eine Anzahl franzdfifcher Flüchtlinge. in Can⸗ 
flart aufgenommen uud auch ihnen ein. eigener Konceffionss 
brief ertheilt (30. Jan. 1700), durch das Dekret vom 
24. Mai 1724 wurde aud den Neformirten in Stuttgart 
die Abhaltung des Privat⸗Gottesdienſtes geftattet. 

Sm Jahre 1680 wurde das Subelfeft der Konkordien⸗ 
formel, im Zabre 1717 der Reformation und im Jahr 21730 
des Augsburgifchen Glaubensbekenntniſſes feierlich begangen. 

Den Misbräuchen, welche fi in die Werwaltung der Hei⸗ 
ligens und Armenkaͤſten eingefchlichen hatten, fuchte man 
durch verfchiedene Reſcripte abzuhelfen, welche eine genauere 
Aufficht Über diefelben, eine beffere Haushaltung mit Sorg⸗ 
falt im Rechnungswefen und alljährliche Berichte über ihren 
Zuftand anordneten **). 

Eine nuͤtzliche Unftalt, die ihre Entftehung den Ers 
innerungen und Vorfchlägen des Synodus zu danken hatte, 
war auch daß durch die übermäßige Vermehruug der Armen 
und Bettler längft ndthig gewordene Zuchts, Waiſen⸗ 
nud- Arbeitshaus. Hiezu wurde die ſchon halb vollens 

dete Gardekaſerne beftimmt (1710) und durch die Beiträge 

des Kirchenkaſtens und der Landfchaft, wie auch die im 

ganzen Lande gefammelten Beifteuern die Bollendung der 

Anſtalt fo gefördert, daB ſchon 1711 Kinder zuerft im 

*, Groß. nnd Klein: Billard, Corres, Pinache, Serres, Lucerne, 
Queyras bei Dürrmenz, Peroufe, Neuhengftett u. f. w. 

+) 5, Juli, 23. Dec. 4704, 21. Ang. 1702, 24. Nov. 1708, 25. Gept. 
4744, 28. Aug. 1722, 9. März 1723, 6. Febr. 1724,-4. Aug. 1731. 
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Spital zu Stuttgart unterhalten und Im folgenden Jahre 
in das Walſenhaus felbft aufgenommen werden konnten. 
Später erhielt diefe Anftalt auch eine eigene Kirche und 
einen Prediger ald Oberauffeher (1716 *). Nach der erften 
Einrihtung derfelben ſollten Übrigens außer den Waifeh 
auch andere Urme und „‚ungerathene Kinder, Nachtfchwärs 
mer, Vaganten, Trunkenbolde, gemeine Metzen, ungehorfame 
und boshaftige Eheleute, Knechte, Maͤgde, Schwärmer, 
Fanatici und all anderes luͤderliches Geſindel darin aufge⸗ 
nommen und legtere mit fchmwerer Arbeit, geringer Speis 
und „täglichen Schlägen” geftraft werden. Man wollte fie 
auch zu Errichtung von allerhand im Lande bisher noch 
nicht eingeführten Manufakturen und Fabriken benuͤtzen. 
Anfangs mußten die Heiligen⸗ und Armenkaſſen zu ihrer 
Unterhaltung jährliche Beiträge geben, zugleich wurden dazu 
die Dpfer bei Bußs und Bertagen, bei Hochzeiten und 
andern Zeierlichkeiten auch einige Zaren beftimme, und 
Pfarrer, Aerzte und Notare ermahnt, Todtkranke und Sters 
bende zu Bermächtniffen für dieſe Anſtalt aufzufordern 
(5. Mai 1712). Später aber hob man die Beiträge ber 
Heiligens und Armenkaſſen wieder auf, und nur einige der 
reichften Spitäler des Landes mußten fortwährend bazu 
beifteuern (12. Sept. 1719). 

Ueber die wangelhafte Einrichtung der Iatelnifchen oder 

Gelehrtens Schulen gab es fortwährend Klagen; die Präceps 
toren wurden deßwegen auch zu grdßerem Fleiß Im Unters 
richt ermahnt und denen, welche 6 Jahre lang ihr Amt 
gut verfehen hätten, die Befdrderung zu Kirchendienften vers 
fprochen (21. Fan. 1701), Schüler, welche in ein nieder 
res Seminar aufgenommen zu werden wünfchten, follten 
wenigftens die Anfangsgrände der Muſik veritehen (ı6. 
März 1725) und Fonfirmirt feyn (4. Juni 1627). Die 

°) Der erfie Waifenprediger hieß M. Andreas Hartmann, 
der erfte Waifenvater Lorenz Kreß; ber Waifenhauspfleger 

- Georg Haupt wurde fchon 4712 fortgeſchickt, die ähnlichen 
Anftatten in Halle, Leipzig, Nürnberg u. f. w. zu befichkigen, 
bei der Einweihung waren 72 Kinder da; feit 4744 erfchien ein 
Butshatenbüchlein des Waifenhaufes. 
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Mangel des gelehrten Unterrichts veranlaßten den Herzog 
Sriedrih Karl im Sept. 1684 mehrere als gute Ers 
zieber und Lehrer bekannte Männer nach Stuttgart zu bes 
zufen, deren Gutachten dem Konfiftorium vorgelegt und auf 
Velfen Vorfchlag dann die Errichtung einer höheren Lehran: 
ſtalt (Gymnasıum illustre) in Stuttgart ftatt des bishe⸗ 
rigen — beſchloſſen und hiezu ein eigenes Ge⸗ 
baͤude aufgeführt wurde*). Am 1. Okt. 1686 erhielt die 
neue Anftalt, welche aus 5 niedern Klafien mit 6 Präceps 
toren und 3 höheren mit einem Rektor und 4 Profefforen 
beftehen follte, ihre eigenen Statuten, in welchen vom Umte 
der Scholarchen, des Rektors, der Profefforen und Praͤcep⸗ 
soren, von deren Vorrechten und Freiheiten gehandelt und 
worin zuleßt noch Vorſchriften für das Verhalten der Schuͤ⸗ 
fer gegeben wurden **). Der Unterricht in den Volksſchulen 

*) Der Grundſtein dazu wurde am 27. März 1685 feierlich gelegt, 
das Gebäude felbft war zu Ende des Sommers 1686 vollendet. 
In das Sundament deſſelben wurde eine zinmerne Platte mit 
einer weitläufigen Auffchrift, welche die Namen des Stifters, 
feines Mündels, der damaligen geheimen NRäthe, des Konfiſto⸗ 
riums und der beiden Baumeifter, Matthias Weib und 
Johann Heim enthielt, mit mehreren goldenen und ſilber⸗ 
nen Münzen gelegt, auch filberne Münzen hiebei ausgetheilt. 
Die Fürzere Auffchrift Über der Thüre lautet alfo: Q.F.1.Q.S. 
Dei Trinunius auspiciis Sereniss, Wurtemb, princeps Fıidericus 
Carolus administr, opt. no, Ludovici terr, haeredis illustre hoc 
pietat. et liberal art. Gymnasium gloriae duae monument, almae 
Wurt, orn, eccl, et reip. Seminarium acad, proscaenium incre- 
mento juvent, literar, patriae juxta et extran. bono in universum 
publico prinam e basi faciem exhibens F, D. D. VI, Kal. April, 
A, S. MDCLXXXV. 

»20) Zu Scholarchen wurden der Propft, der Konfiftorialdirektor 
nnd die Konfifforialräthe beſtimmt. Die Profefforen und Prä—⸗ 
ceptoren mußten verfprehen, dem Herzog hold, treu und ges 
wärtig zu feyn, ihre Lektionen fleißig und unverbroffen zu verfehen, 
in dem methodo informandi nichts für fidy felbft zu ändern, die 
Jugend zu wahrer Gottesfurcht, wohlanftändigen, feinen, höfs 
lichen Bitten und Geberden und zur Neinlichkeit zu gewöhnen ; 
wenn ſich harte Köpfe finden, follen fie nicht fogleidy darüber 
verdroffen werden, noch weniger mit Ungeflüm oder graufamen 

# 
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ſollte auch Sommers, wenigſtens 2 Tage in der Woche, 
fortdauern, die Eltern fireng angehalten werden, ihre Kins 
der in die Schule zu fchiden, für ganz Arme die Heiligens 
kaſſe das Schulgeld zahlen, die Schullehrer einen ordents 
lichen Lebenswandel führen, Feine Nebenämter annehmen; 
nicht Wein in ihren Schulzimmern oder ihren, von dieſen 
gewöhnlich nur durch einen Berfchlag getrennten Wohnftus 
ben ausfchenten, ihre Schuͤler nicht zu Hausgefchäften miß⸗ 
brauchen u. ſ. w. (231. San. 1701, 6. März 1710, 1. Dec, 
2711, 23. Nov, 1718, 20. Dec. 1720, 4. Juni 1722). 
Auf die Klagen ded Synodus, daß an vielen Drten die 
Jugend ſchlecht unterrichtet, befonders das Chriftenthum 
nur ald Nebenwerk getrieben werde, erfchlen am 26. Juni 
1729 eine Drbnung für die deutfchen Schulen. Sie ent: 
bielt außer dem Abfchnitte uber die deutfchen Schulen aus 
der großen Kirchenordnung, „weil doch diefelbe nicht in 
aller Kirchen⸗, weniger uoch der Schuldiener Handen ſey“ 

Prügeln und Schlägen drein fahren, fondern fie mit auter Aufs 
munterung zu mehrerem Fleiß und Eifer antreiben, und wenn 
alle angewandte Mühe nichts nütze, ed dem Rektor anzeigen, 
ebenfo wenn Eltern und Bormünder ihre Kinder, aus Unver⸗ 
ftand, in Bosheit und Muthwillen flärken. Die Korrekturen 
follen publik, damit die ganze Klaffe es höre, gefchehen, auch 
follten fie fi) eines nüchternen, mäßigen und eremplarifchen 
Lebenswandels befleißen, und in rechter Pollegialifcher Harmonie 
nnd Vertraulichkeit mit einander leben; fle Dürfen weber mit 
einem Degen, noch einem Stab in die Lektionen kommen, dieß 
auch den Schülern nicht geftatten. Der Rektor foll alle Halb: 
jahre über den Zuſtand der Anftalt berichten. wöchentlich wer 
nigftens einmal die Klaffen vifitiren, ſich keines imperii oder 
dominatus über feine Kollegen anmaßen. Lehrern, die wegen 
Alters oder Krankheit ihr Amt nicht mehr verfehen Eonnten, 
wurde ein Zeibgeding verfprochen, Die neueintretenden Schüler 
mußten geloben, gottesfürdtig und fromm zu ſeyn, Eltern, 
Plegern umd Lehrern zu gehorchen, alled Fluchens und Schwö⸗ 
rens fich zu enthalten, ftets mit Mantel, gefämmten Haar, 
gewafhenem Geſicht und Händen und faubern Kleidern, zur 
rechten Zeit in die Schule zu kommen, fleißig in die Kirche zu 
gehen, fid) der Zoten und Narrenspoffen zu enthalten, nicht aus 
der Schule zu fchwägen, Beine Eßwaaren mitzubringen u. f. w. 
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24 Schulgeſetze, welche den Kindern in den Schulen 
ſollten vorgeleſen werden‘ und eine „Special⸗Inſtruktion 
für die deutſchen Schulbedienten“ in ſechs Kapiteln, worin 
ber Art und Weiſe des Unterrichts, der Zucht und Ords 
nung in den Schulen manche gute Negeln gegeben werden. 
Unterricht in der Religion, Beten und fleißiges. Bibellefen 
mit richtiger genauer Erklaͤrung, „daß dad Gelernte den 
Kindern wohl zu Nugen kommen möge” war die Haupts 
ſache. Bel den Anfangsgränden der Sprache follte beſon⸗ 
ders daranf gefehen werden, wie fie den. Kindern auf bie 
leichtefte Art beizubringen wären, man follte bedachtſam 
und nicht zu ſchnell forsfchreiten und befonders anf eine 
deutliche gute Ausſprache dringen. Dad Schreiben fotlte 
man nicht allzufrüh anfangen, und wenn es gefchehe, die 
Schiller gerade, fauber und zierlich fchreiben, auch zulegt 
einen Brief oder andern kleinen Auffatz verfertigen lehren; 
im Rechnen aber wäre es genug, wenn fie nur bis zur 
Megel de Tri und den Brüchen kaͤmen. 

Unter den Streitigkeiten, welche Eberhard Ludwig führte, 

ift die wegen der Erbfolge in Mömpelgarb die merkwuͤr⸗ 
digſte. Am 235. März nämlih war Herzog Leopold 
Eberhard von Wirtemberg, der Befier dieſer Graf⸗ 

fchaft, geftorben. Er hatte, durch eine fchlechte Erziehung 

verderbe, ein gar fchlimmes Leben geführt. Zu gleicher 
Zeit war er mit 5 Frauen verheirathet und von biefen 
waren 2 noch uͤberdieß Schweftern*); er hatte 13 Kinder 

©) Sie hießen: 4) Anna Hedwiger, 4704 vom Kaifer zur Gräfin 
von Sponek erhoben, ihre Kinder waren: Georg Leopold, geb. 

4697, Zeopoldine Eberharbine geb. 16965 2) Henriette Hebwig 

l'Eſperance, früher vermäht mit Johann Ludwig von Ganderss 

leben, Kinder: Karl Leopold geb. 1698, Berdinand Eberhard 
geb. 1699, Eleonore Charlotte geb. 1700 (mit Georg Leopold 
vermählt), Eberhardine geb. 1705, Leopoldine Eherhardine geb. 

17055 3) Elifabethe Charlotte P’Efperance, Kinder: Karl Leopold 

geb. 1716, Georg Briedrich geb. 1722, und 5 andere. Bon der 

Hedwiger trennte er ſich 1744, feitdem nannte er fle die vers 
wittwete Fürftin, die ältere l'Eſperance flarb 1707, mit der 
jüngern, die regierende Bürftin genannt, ließ er ſich angeblich 
4748 trauen. 
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von ihnen, von denen er 2 wieder mit einander vermaͤhlte. 
Diefes Ehepaar nun war es hauptfächlich, welches, unges 
achtet fein Vater, was ihn freilich fpärer felbft fehr reute, 
es in einem Vergleich mit Eberhard Ludwig für unfähig 
der Erbfolge erflärt hatte (im Mai 1716), mit Hilfe einer 
Partei am franzdfifchen Hofe feine vermeintlichen Anſpruͤche 
auf die Graffchaft beharrlich durchzufegen fuchte. Zwar 
nahm auf die beiftimmende Erklaͤrung des Reichshofraths 
der Herzog im Zullus 1725 Beſitz von Mbmpelgard, nachs 
bem ex fih mit dem Herzog Chriftian Ulridy von Wirtems 
berg Delö wegen feiner AUnfprüce auf Mömpelgard , wie 
auch Brenz und MWeiltingen, gärlich vertragen (22. Nov. 
2733), aber die burgundifchen Herrfchaften zog der König 
von Frankreich zum Beſten der Kinder Leopolds ein, und 
erft nach Tangwierigen befchwerlichen Unterhandlungen ers 

langte Karl Eugen durch Anerkennung der franzdfifchen 
Oberhoheit im Jahr 1748 Ihren Beſitz wieder. 

Auch mit der Neicheritterfchaft gab es immer neue 
Streitigkeiten). Der Herzog ſchloß deßwegen am 11. Sebr. 
1713 mit Kur⸗Mainz, Kurs Pfalz, Heflen: Darmftadt, Brans 
denburgsAnfpach und Baireuth eine Union, um ‚‚gegen der 
Reichsritterſchaft Eingriffe und Zundthigungen Für einen 
Mann zu ftehen,’’ welche 1718 erneut, von Eberhard Luds 
wig aber, ehe fie irgend einen Erfolg gehabt hatte, wieder 
aufgegeben werden mußte, weil der Kaiſer baräber fehr 
unwillig war **), auch ließ er deßwegen einige Mal den 
freien Weinhandel mit den, im Lande gelegenen ritterfchafts 

*) Der Herzog faßte deßwegen einen folhen Widerwillen gegen bie 
Neichsritterfchaft, daß er feinem Hofprediger verboten haben 
foll, das Lied: O heil'ger Geift, kehr bei ung ein u. f. w., fingen 
su laffen, weil darin die Worte vortamen: Laß und dein’ edle 
Salbungstraft empfinden und zur Nitterfchaft dadurch geſtärket 
werden. . 

*e) Ein ähnliher Bund gegen neue Anmaßungen der Kurfürften 
ward 41727 mit mehreren altfürftlichen Däufern gefchloffen, und 
dabei noch befonders mit Wolfenbüttel und Schweden eine engere” 
Einung errichtet (24. Juli 1727). 



lichen Drten fperren (1716, 17359) Die Weigerung 
Wirtembergs, von heimgefallenen Lehen Stenern an die 
Nitterfchaft zu zahlen, war wiederum eine Hanpturſache des 
Zwiefipalts, dazu aber kamen noch andere Streitpunfte, nas 

mentlid das Begehren des Herzogs, daß die wirtembergis 
fchen Lehensleute zu den Tricefimen beifteuern und zur Lands 
miliz ihre Mannfchaft fielen follten und die von der Reichs⸗ 
ritterfchaft augelprochene Zollbefreiung. Man verfuchte zwar 

miehrmals gütliche Verhandlungen, aber vergeblich, blos im 
der Zoll Angelegenheit kam es am 29. Mai 1711 zu 
einem Vergleich, durch welchen die ritterfchaftlidhe Zollbes 
freiung auf 20 Jahre verlängert wurde **). Mit Konftanz 
begann der alte Streit über das Kreisdireftorium 1719 
wieder, wurde aber vom Kaifer zu Gunften Wirtembergs 
durch Erneuerung des Vergleichs von 1662 entfchieden. 
Mir der Markgräfin von Baden gerieth Eberhard Ludwig 
1735 in Streit, weil biefef zu der ihm vom Kaifer aubes 
fohlenen Wiederherftellung der durch den Rhein ſtark bes 
fhädigten NReichöfeftung Kehl nichts beitragen wollte, wo⸗ 
rauf er fie mit Erefution bedrohte und wirklich auch mit 
diefer deu Anfang machte. Hierauf klagte die Markgraͤfin 
zwar beim Kaifer und bei der Neidhöverfammlung, wurbe 
aber, weil ber Herzog ſich genugfam zu rechtfertigen wußte, 
abgemiefen. Auch an Zwiftigkeiten mit der Reichsſtadt Eß⸗ 
Iingen fehlte es nicht; während die Stadt über Wildfchaden 

Hagte, befchwerte fich der Herzog über dad Wildern ihrer 
Bürger und drang auf deren Beflrafung (1679 — 1701); 
er beklagte ſich mehrmals über den fchlechten Zuftand der 

durch8 EBlinger Gebier führenden Straßen und belegte, da 
Eßlingen mit deren Audbefferung zauberte, 1694 die Eins 
Einfte des Eßlinger Spitald im Wirtembergifchen mit Bes 

*), Die erfte Sperre wurde durch den Vertrag von 29. Aug. 1724 
auf 9 Fahre aufgehoben. 

*e) Mit v. Gturmfeder gab ed Streit wegen Eröffnung einer Floß⸗ 

gaffe und Verhaftung der dabei im Namen des v. Sturmfeder 

erfchienenen Urkundsperfonen (1720, 1731). 
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ſchlag. Der Schirmverein mit Wirtemberg wurde ſeit 1674 
nicht mehr erneut, da aber der Herzog fortwaͤhrend das 
Schirmgeld annahm und die Eßlinger alle in demſelben 
verſprochenen Vortheile genoßen, ſo bemuͤhten ſie ſich auch 
nicht um deſſen Erneuerung, bis am 22. Jan. 1710 der 
Herzog ſelnen Beamten befahl, da der Schirmsverein mit 
Eßlingen und Reutlingen aufgehoben fei, follte man die Bürger 
diefer Städte gleich andern Fremden behandeln. Nun wandten 
fich beide Städte mit der Bitte um Schirmös Erneuerung an 
den Herzog, aber vergeblich, weil die wirtembergifchen Finanz⸗ 
männer die Aufhebung des Schirmes als vortheilhaft für 
Gewerbe und Handel im Lande erklärten. Zwar wurde der 
Anfangs ganz gefperrte Verkehr fpäter wieder etwas erleichs 
tert und mehrmals Unterhandlungen wegen Erneuerung des 
Schirms begonnen, allein fie führten zu feinem Ergebniß*). 

— 

Viertes Haupttſſtuͤck 

Die Zeiten der Regierung Herzogs Karl 

Alexander 175355— 1757. 

Mit Eberhard Ludwig ſtarb die regierende Hauptlinie 
des wirtembergiſchen Fuͤrſtengeſchlechtes aus und nun beſtieg 

*) Am 2. April 1700 ſchloß der Herzog einen Vertrag über die 
Gerichtsbarkeit zu Elinhefen mit Hohenlohe. Viel zu fchaffen 
machte ihm aud) das Kreismatrifularwefen, da Prälaten und 

Reichsftädte wider ihn und das Kürften: und Grafen-Collegium 
Elagten und ihren Matrikular⸗-Anſchlag eigenmächtig herabfebs 
ten, doch wurde der Streit mit Hülfe des Kaifers vermittelt 
und eine Unterfuchung der Befchwerden der Stände befchloffen, 
von deren Ergebniß jedoch nichts befannt geworden ift (1715 bis 
1719. Mit Baden-Durlady gab es Verdrüßlichkeiten über deffen 

Weigerung, ſich wegen der. Präfentation eines Reichskammer⸗ 
gerichts⸗Beiſitzers mit den übrigen evangeliſchen Kreisſtaͤnden zu 
vereinigen (1718 — 1730). 
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den Thron Karl Alexander, der ditefle Sohn des 
Herzogs Friedrich Karl von Wirtemberg: Winnenthal, gebos 
ren den 24. Zan. 1684. Schon im eilften Lebensjahre 
war er in Kriegsdienfte getreten, und bildete fi unter 
dem größten Feldherrn feiner Zeit in zahlreichen Feldzuͤgen 
zu einem ausgezeichneten Krieger; er ftieg auch ſchnell von 
Stufe zu Stufe und war zuleßt kaiſerlicher Feldmarſchall, 
wirklicher geheimer Nach, Oberbefehlshaber von Belgrad 
und von dem Königreiche Serbien, Inhaber von zwei kai⸗ 
ferlihen Negimentern und Nitter des goldenen Vließes *). 

Seine langen SKriegsdienfte im. Öfterreichifchen KHeere, die 
häufigen Gelegenheiten, die Pracht des Farholifchen Gottess 
dienfted kennen zu lernen, die Belehrungsverfuche Tatholifcher 
Driefter und die lockenden Verfprechungen des dfterreichifchen 
Hofes, verbunden mit der bier fehr unzeitigen Sparſamkeit 

1 der wirtembergifchen Landflände, welche ihm die begehrte 
Erhöhung feiner Apanage abfchlugen, bewirkten, daß Karl 

Alexander im Jahr 1713 zum katholiſchen Glauben übers 

*), Schon in dem zwölften Lebensjahre zeichnete ſich Kari Alexander 
bei der Belagerung des Schloffes Ebernburg aus, das ſich ergab, 
als er den Befehl in den Laufgräben führte und daher auch die 
Kapitulation unterſchrieb. Im fpanifchen Erbfolgefrieg machte 
er zuerit die Beldzüge in Deutfchland mit (1702—4704), und 
trug vieles zu der Eroberung von Landau (4702) und zu der 

Erſtürmung des Schellenbergs (1704) bei, wo er verwundet 
wurde. Bon 1705-1707 fecht er in Stalien, wo er bei Caßando 

eine gefährliche Fußwunde erhielt, an deren Folgen er fein gan: 
zes Leben hindurd, zu leiden hatte, und von 4708-1712 in den 
Niederlanden, und erwarb fich bei jeder Gelegenheit großen 
Ruhm Im J. 41713 vertheidigte er die Feſtung Landau aufs 
tapferfte gegen die Sranzofen, mußte ſich aber zulebt aus Mangel 

an Pulver ergeben. Auch in dem Türfentriege (1716-1718) 
focht er an ber -Seite Eugens mit großer Tapferkeit und trug 
fehr vieled zu dem blutigen Siege bei Peterwardein (5. Aug. 
4746) bei, indem er die fchon wantenden Schaaren durch fein 
Beifpiel und Aufmunterung wieder ermutbigte. „Dafür erhielt 
er nad) bem Frieden (1718) die Statthalterfchaft von Belgrad 
und Serbien, die er bis zu feinem Regierungsantritt beBleibete. 
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"srat*). Als dieß geſchah, waren freilich feine Ausſichten 
auf den wirtembergiſchen Thron noch entfernt, als aber im 
Jahre 1729 Eberhard Ludwigs einziger Sohn, Friedrich. 
Ludwig, zu kraͤnkeln anfing und noch vor dem Vater 
ſtarb (1751), und auch Eberhard Ludwig ſelbſt vollends 
alle Hoffnung auf Nachkommenſchaft verloren hatte, da er⸗ 
kannten die Staͤnde zu ſpaͤt ihren Fehler. Wie verhaßt 
mußte der Geiſtlichkeit beſonders der Gedanke ſeyn, auf 
dem vaterlaͤndiſchen Fuͤrſtenſitze einen Katholiken zu ſehen, 
was hatte man nicht zu fuͤrchten bei der genauen Verbin⸗ 
dung des Herzogs mit mehreren katholiſchen Fuͤrſten — 
namentlich mit Deflerreih? Kaum war ed daher auch zur 
Gewißheit geworden, daß Karl Ulerander der Thronfolger 
fey, fo fuchte man zuerft für Erhaltung des mit der gan 
zen Verfaffung fo innig verwebten evangelifchen Glaubens 
zu forgen. Karl Ulexander, der es wohl wußte, wie fehr 
die Landfchaft ſtatt feiner dem Prinzen Sriedrich, feinem 
Bruder, die Herrfchaft zuzuwenden fuchte, zeigte fich deß⸗ 
wegen hierbei ganz bereitwillig; aus freiem Antrieb ſchickte 
er ſchon am 21. Nov. 1729, von Belgrad aus, ald Friebe 
rich Ludwig noch lebte, der Landſchaft eine fchriftliche Er⸗ 
Härung zu, darin er ihr ‚alle Privilegien und ſaͤmtliche 
Smmunitäten bei feinen fürftlichen wahren Worten vorläufig 
Fonfirmirte und beftätigte,”” mit dem Werfprechen, „alles 
für das Vaterland Nüglihe und Erfprießliche vorzunehmen, 
das Ueble ab: und das Gute herzuftellen,, die evangelifche 
Religion augsburgifcher Konfeffion niche im mindeften zu 
turbiren, fondern alle Religions» und Friedensſchluͤſſe Heilig 
zu obferviren, Beine Veränderung vorzunehmen noch zu ges 
ftasten, und feinen Kindern die nämlichen Gefinnungen eins 
zupflanzen.“ Noch beftimmter und flärker wiederholte er 

* feine Erklärung und PVerfiherung, um den Wirtembergern 

*, Er ſelbſt fagt in feinem Teftament hierüber: Er ſey in gründlis 
cher Erkenntniß der untrüglichen Wahrheiten bes chriſtkatho⸗ 
lifhen Glaubens zu der alten Religion, wohlhedächtig, ohne 
einige Nebeurückſicht, zurückgetreten. 



ihre Sorge zu benehmen, nach des Erbprinzen Tode, den 
16. Dec. 1752, „mit gutem reifem Vorbedacht und aus 
freiwilligem Herzen,” unter Anführung der vornehmften 
Landesverträge, verfprechend, daß er auch die allermindeite 
YAenderung im Religionszuftande des Landes nicht geftatten, 
die Kanzlei und die Landbeamtungen mit Proteflanten und 
fo viel möglih nur mit Landeskindern befegen, Synodus 
und Konfiftorium in ihrer Verfaflung, auch alle geiftlichen 
Anftalten, Einkünfte und Rechte ungefchmalert laſſen wolle.” 
Das Simultaneum catholicum follte nirgends eingeführt 
und außer der Doffapelle nicht „der allergeringfie Actus 
eines Eatholifchen Gottesdienftes’ Im Lande gehalten werden. 
Zugleich „‚renunzirte ber Herzog für fih und feine Erben 
und Nachkommen in befter Form Rechtens auf alle in Anz 
fehbung der Religion ihm etwa zukommenden Rechte, Freis 
beiten und Privilegien, wie fie genannt werden mbdgen, wie 
auch auf alle Fanonifche Difpofitionen, päpftliche Abfolutios 
nen, Difpenfationen, Edikte und die Principien der Eathos 
liſchen Kleriſei.“ Diefelbe Verficherung gab er, auf Bitte 
der Landſtaͤnde, noch einmal bei Eberhard Ludwigs Lebzeiten 
von Winnenthal aus, am 28. Zebr. 17355. Nach feines 
Vetters Tode aber überreichte fein Bevollmächtigter, Re⸗ 
gierungsrath Meuffer, dem Geheimenrath und dem fländis 
(hen Ausfhuß zwei Schreiben (51. Oft. 1755), worin 
erfterer, unter dem Vorſitz des Herzogs Karl Rudolph von 

Wirtenbergs Neuftadt, mit der Regierung bis auf die Aus 
kunft Karl Alexanders beauftragt, letzterem aber, fo wie 
fpäter (15. Dec. 1735) auch den evangelifhen Ständen 
des fhwäbifchen Krelſes die früheren Verſprechungen wies 
derholt wurden. Gleih den Tag nah feiner Ankunft in 
Etuttgart*) flellte er hierauf nochmals eine feierliche Bes 

*, Später war ber Herzog freilich mit feiner Bereitwilligkeit in 
diefem Stücke fehr unzufrieden, er fei, fagte er, zur Unterfchrift 
diefer NReverfalien durch einige der Landfchaft ergebene Räthe, 
namentlidy den Geheimenraths- Präffdenten v. Korfiner und den 
Regierungsrath Neuffer verleitet worden, auch hätten die Lands 
ftände ans den ihm zur Unterfchrift vorgelegten und früher im 
Eoncept vorgelefenen Reverfalien einen Bogen herausgenommen. 

V 



ſtaͤtigung aller Kandesfreiheiten und des eingeführten 
Iutherifchen Glaubens für die Landfchaft aus (17. Dec. 
1735), und. verficherte noch befonderse der Tuͤbinger 
Hochſchule ihre Mechte (26. San. 1754). Dem geheis 
men Rathe aber, welcher ſtets mit einem evangelifchen 
Präfidenren verfehen ſeyn follte, übertrug er am 27. März 
1754 die Belorgung „aller die evangelifhe Religion, das 
Kirchen⸗ und dahin einfchlagende Delonomies und Polizei⸗ 
Mefen betreffende Angelegenheiten allein und ohne Anfrage 
an ihn’ und zulebt gab er noch am 21. Marz auch dem 
„Corpus Evangelicorum“ in Regensburg „die verbinds 
lichfte Verſicherung,“ daß er keine Aenderungen im Mells 
gionszuftande Wirtemberg& vornehmen wolle, und die Nachs 
richt von den deßwegen ertheilten Erklärungen und Befeh—⸗ 
len. Am 27. San. 1754 empfing er die Huldigung in 
Stuttgart und brachte im März den Hof und die Kanzlei 
wieder nach Stuttgart zurüd. 

Sp trat Karl Alexander die Regierung Mirtembergs 
au, unter großer Sreude des Landes, das fich zu ſchoͤnen 
Hoffnungen berechtigt glaubte, und Feine Wiederkehr der 
kaum vergangenen Zeiten fürchtet. Auch wurden dieſe 
Hoffnungen dur des Herzogs erfte Megenten- Handlungen 
nicht getäufcht. Denn gleich nach feinem Negierungss Uns 
tritt verſprach er dffentlih: „All' feiner Vorfahren heilfame 
Geſetze eifrig zu handhaben, fich durch feine Mühe und 
Schwierigkeit von dem, was zu wahrer Aufnahme und Flor 

des Landes gereidhen wärde, abhalten zu laffen, und weil 
er vor allen Dingen die liebe Gerechtigkeit ald die dauers 
baftefte Grundfüule eines Staats und firenge Beobachtung 
des Rechts als das befte Mittel, den größten Theil des 
Ungläds auf der Erde zu heben erkannt, alles Ernftes 
darob zu feyn, daß unter feiner Herrfchaft ſchaͤdliche Mißs 
brauche in der Staatöverwaltung nicht gebulder, fondern 
in allen Stüden ohne Schleih, Intriguen und Verwicke⸗ 
lungen nach der altberühmten wirtembergifchen Treu und 
Nedlichkeir gehandelt werden möge!” Auch verficherte er 
in dem namlichen Reſcripte, jeder Staatsdiener, der ſich 
irgend einer Untreue, Ungerechtigkeit und Bedruͤckung ſchul⸗ 



dig machen wilde, follte ohme Zinfehen der Perfon an Ehr 
und Gut, ja nad) den Umftänden an Leib und Leben ges 
firaft werden, und befahl, daß wer durch Geld oder andre 
Beſtechungen feinen Dienft erlangt, folches. innerhalb 8 Ta⸗ 

gen fchriftlich anzeigen folle (Patent vom 28. Dec. 1735). 
Am 25. April 1734 verbot er auch das Niederinieen ver 
Supplifanten vor ihm, weil eine ſolche Chrerbietung allein 
Gott gebühre und gleih im Anfaug feiner Regierung fuchte 
er das fo fehr zerrüttete Kammiergut durch ernftlihe Maß⸗ 
regeln wieder emporzubringen und forderte die Unterthanen 
wie die Beamten auf,’ Verbefferungs: Vorfchläge, welche fie 
in diefer Hinfiht etwa zu machen hätten, fohriftlih an 
die hiezu verordnete Kommiffion zu überfenden (14. Ja⸗ 
nuar 1734). | 

Mit der. Herrfchaft der Grävenigifhen Partel nahm 
es jest auch ein fchnelles Ende. Der Bruder der Gräfin 
mit feinen beiden Söhnen, dem Dberftallmeifter und dem 
Konferenzminifter, und mehrere feiner Anhänger, namentlich 
der Kirchenrathös Direltor Pfeil, der geheime Neferendär 
Pfau, die Regierungsrärhe Bollmaun und Scheid, 
der Erpeditionsrach Holke und der Negiftrator Hillwed 

wurden im December 1735 verhaftet und ihr DBerragen 
unterfucht *). Allein die Unterfuchung hatte, was die Lets 

genannten betrifft, ben erwarteten Erfolg nicht, und Alle 
wurden gegen Audftellung eines Reverſes wieder in Freiheit 
gefest (im Mai 1754). Nur der Oberhofmarfchall v. Gräs 
venig wurde nach Hohentwiel gebrachte und bier einem 
firengen Verhdr unterworfen. Er geftand nun auch größs 
tentheild feine Vergehungen und bat nur, man möchte die 

*) Der Geheimerath wurde num neu ergänzt; es blieben die Ge 
heimenräthe v. Negendank, Andreas Heinrih v. Schütz und 
Göze, der Hofrichter Chriftoph Peter v. Korfiner wurde Geheis 
merraths⸗Präſident, der Oberftftallmeifter v. Röder, Joh. Eberh. 
Sriedr. v. Waldbrunn, Zriedrih Auguft von Hardenberg und 
Neuffer Cleßter wegen feiner, 32 Jahr lang dem Herzog gelei« 
fteten treuen Dienfte, befonderd aber rühmlicher Conduite bei 
Befisergreifung des Herzogthums, auch Kirchenraths⸗ und Kon⸗ 
ſiſtorial⸗Direktor) wurden Geheimeräthe. 
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Unterfuhhung nicht weiter fortfegen oder gar einen peinli⸗ 

hen Proceß wider ihn anfangen, er biete Hab und Gut 
ald Erfag an, und wolle fein Leben auf einer Feftung im 
Lande zubringen. Erſt auf fein wiederholte infländiges 
Flehen aber wurde dieſes Erbieten angenommen, und er 
nach Eingehung eines Vergleichs, durch den er feine Be⸗ 
figungen im Lande für 56000 Gulden abtrat (20. Der. 
1734) von Hohentwiel entlaffen. Man wieß ihm Tübingen 
zum Aufenthalt an, hier durfte er frei herumgehen, benußte 
aber diefe Gelegenheit zur Flucht, flelte zu Wien eine 
Klage an über Zwang und Ungerechtigkeit in dem Verfah⸗ 
ven gegen ihn und begehrte, der Kaifer folle ihn von dem, 
was ‘er während feiner Kaft zugefagt habe, losſprechen, 
jedoch ohne mweitern Erfolg, indem der von ihm eingegane 

gene ne bie Faiferliche Beftätigung erhielt (34. Aus 

guft 175 
ec feine Schwefter, die Gräfin von Mürben, wurde 

ebenfalls eine gerichtliche Unterfuchung eingeleitet, und ein 

SKriminalgericht, aus dem Geheimenrath von Forfiner, dem 
Regierungspräfidenten von Beulwiz, dem MRegierungsrath 
Weinmaun und dem Sekretär Hochftetter beftehend, über 
fie niedergefeßt. Aber die Gräfin hatte fih in Wien Freunde 
zu verfchaffen gewußt, auch nahm der Hof zu Berlin fich 
iprer an, als fie, unter pfälzifhem Schuge fi nimmer 
fiher haltend, dahin geflohen war. Nun murbe zwar von 
wirtembergifcher Seite der Negierungsrath Zeh nah Wien 
geſchickkt, um gegen die Gräfin von Würben dort zu hans 
dein und vorzuftellen, wie ‚empfindlich es dem Herzog feyn 
würde, wenn fo eine famdfe Perſon gegen ein altfürftliches, 
um SKaifer und Reich fo bochverdiented Haus Schuß finden 
ſollte.“ Allein ungeachtet Zech ftarfe Geldfummen „ad cap- 
tandam benevolentiam“ wie es in feinem Verhaltungs⸗ 
befehle heißt, austheilte*), und obwohl das Gericht die 

*) Zech verreihnete hierüber 142,096 fl. 51 Er., worunfer Laudemien⸗ 
gelder für den Eaiferlichen Reichshofrath 40,000 fl., einem Reiche: 
hofrath 2500 fl., dem &. v. M. 2083 fl., für die Konfirmation 
des Grävenig’fchen Reverſes 2015 fl, 18 kr., 2 Taggelder 

Geſch. Wirtemb. III Bos. 2. Abth. 
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Todeöftrafe wegen ihrer mannigfachen Vergehen, worunter 
fogar Mordanfchläge auf Eberhard Ludwigs Gemahlin vors 
kamen, gegen die Gräfin erkannte *), fo mußte man doc) 
BVergleichs:linterhantlungen mit ihr anknüpfen. Der Jude 
Süß war dabei fehr thätig und gegen ein Geſchenk von 
6000 Gulden wußte er ed dahin zu bringen, daß der 
Herzog am 3o. April 1736 einen für die Gräfin ſehr vors 
theilhaften Vergleich einging, durch den der peinliche Pro: 
ceß gegen fie aufgehoben, und ihr, gegen Abtretung ihrer 
noch Übrigen Güter und Vermögens im Lande, anderthalb 
Tonnen Goldes, und überdieß für die in Unterboihingen 
zurädgelaffenen Weine und Gerächfchaften 2,500 Gulden 
bezahlt wurden. Auch uͤbernahm man 8000 Gulden an 
Schulden für die Gräfin, dagegen aber betrog fie Süß bei 
der Ausbezahlung jener Summe, die ihm aufgetragen war, 
noch um 50,000 Gulden **). 

betrugen in 31 Wochen 2325 fl. und die feines Sekretärs Abel 

für 214 Tage 31 fl. 
Summarifcye peinliche Anklage des von Sr. hochfürſtlichen Durchl. 
dem regierenden Herrn Herzog Karl Alexander gnädigft ver- 
ordneten Fiscalis, Moriz David Harpprechts, contra 

Ehriftinam Wilhelminam verwittwete Gräfin von Wür⸗ 
ben und Freudenthal in puncto diversorum criminum peins 
li) Beklagte an ein specialiter hiezu verordnetes Criminal- 
Judicium, Die ihr Schuld gegebenen Verbrechen find: Crimen 
bigamiae et adulterii duplicati, reiterati et per tot annos conli- 
nuali, Crimen abortus, laesae Majestatis, falsi, concussionis, siel- 
lionatus, peculatus, repetundarum, ambitus etc, 

*), Die Mandatare der Gräfin von Würben übergaben über das 
Dergleichöprojekt folgende Berechnung: 

ie Gräfin erhält: 
20,000 Louisd'ors u een en ee. 458,000 fl. 
Uebernommene Schulden . 2 0 2 0 0. __8000 fl. 

Dagegen tritt fie ab: 166,000 |. 
Ein Sanpichafffapital fanmt Zinfen . » . . 415,000 fl. | 
Zwei Wechfeibriefe . . .. ... 9,000 fl. 
Liquide Forderungen an die Kammer ... 53,000 fl. 
Rückſtändige Revenüen ihrer Güter dazu . . 38,000 fl. 
Ihre Güter nah Abzug der Schulden . . . 472,000 fl. 
Der Zehnde in Löhgau X. - » 0°... 52,000 fl. 
Mobilien und Vorrathe  - 2 0 0 0 0. 50,000 fl. 

439,000 fl. 
Afo Gewinn des Herzoge » 2 >» 2. 0. 333,000 fl. 

”% 
Nr 
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Diefen Ausgang der Sache befdrderte namentlich der 
Ueberdruß, den der Herzog- bei den langen Verhandlungen 
darılber empfand, da ihn gerade andere Angelegenheiten 
eifrig befchäftigten. Weber der polnifchen Königewahl näms 
lich war zwiſchen Defterreich und Frankreich ein Streit ents 
flanden, der bald in einen offenen Krieg ausbrach, welchen 

der franzdfiihe Marfhall Berwit im Oktober 1755 mit 
dem Ueberfall der Reichsfeſtung Kehl eröffnete. Noch in 
feinen legten Lebenstagen hatte Eberhard Ludwig mit dem 
Marfchall wegen Schonung feines Landes unterhandeln lafs 
fen und von ihm gute Vertröftungen erhalten; aber auch 
der Kaifer hatte im September fchon eine Zufammenkunft 
der Kreife Defterreich, Schwaben, Franken, Kurs und Obers 
Rhein in Frankfurt veranftaltet, uud Furz nach des Herzogs 
Tode hatten diefe fich erflärt: „ſie wollten ihre Militärs 
Verfaſſung, jedoch zu Feines Menfchen Beleidigung, allein 
zu ihrer Vertheidigung und Rettung, aufs Dreifache ers 
böhen, um durch guten Widerftand fih in Sicherheit zu 
fegen‘ (9. Nov. 1755). Das Reich hingegen, obwohl 
durch die Hinwegnahme Kehls felbft beleidigt, bezeugte 
wenig Luft zur Theilnabme an dem Kriege, und erft im 
Februar des folgenden Jahres gelang es dem Kaiſer, durch 
die den Proteftanten zur Aufhebung der Ryßwik'ſchen Klaus 
fel gemachten Hoffnungen, den Mehrtheil der Meichsftände 
zu einer Kriegserfläarung zu vermögen. Um fo erwinfchter 
mußte für ihn der Negierungsantritt eines fo Friegerifchen 
und dem Wiener Hofe fo eifrig ergebenen Fürften, als 
Karl Alexander, feyn. Gleich am 233. De. 1735 
wurde ein Unionsvertrag mit Ihm gefchloffen und eine Ans 

zahl wirtembergifcher Truppen in kaiſerlichen Sold genonts 
men. Im Mal 1754 erhielt der Herzog auch die Würde 
eined Generalfeldmarfchalls des Reiche, wie ſchon zuvor 
im Januar des Kaiferd. Er begann nun mit vielem Eifer 
Kriegsräftungen und dachte auch auf Sicherung des Landes 
durch Schanzen und Verhaue*). Ueberall im Lande ertönte 

=) Hiezu wurde damals ein Projekt entworfen: Won Rottweil bis 
Rottenburg dürfe man nur die Berge an wen Orten efcarpis 

ı » 
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jegt die Merbetrommel, weil aber die ſtarke Truppenzahl, 
welche der Herzog aufzuftellen im Sinne hatte, nicht ganz 
zufammengebracht werden konnte, fo murde den Beamten 

befohlen, „Aushauſer und den Gemeinden überläftige ver⸗ 

beirathete junge anfehnliche Kerls““ zum Kriegsdienſt zu 
fielen und diejenigen jungen Leute, welche, aus Furcht vor. 

der Auswahl, feit einem Wierteljahr fich geflüchtet hatten, 
berbeizufchaffen (10. März 1734). Die letzteren wurden 
fpäter fogar mit Hinwegnahme ihred Vermögens bedroht 
(12. San, 1755), das frühe Heirathen aber Anfangs durch 
eine Tare von 5 Procenten des Vermdgens der Eheluftigen 
erichwert, ipäter aber vor dem fünfundzwanzigften Jahre 
ganz verboten, wenn Einer nicht beweifen fonnte, daß er 
4 Jahre unter der Auswahl geftanden fei (25. uni, 17. 
Nov. 17355). Um tächtige Pferde zu erhalten, wurden 
bie der Unterthanen gemuftert und die beflen davon um 
einen beftimmten Preid zum SKriegsdienft weggenommen 
(3. April 1734). Erſt 1736 erhielten fie diefelben wieder 
zuruͤck und num wurde auch die fchon am 25. Dec. 1733 
verbotene PferdesAnsfahr, jedoch nur auf zwei jahre, wies 

der geftatter (3. 26. Juli 1756). Um ſchnell Geld zu 
befommen, mußten alle Beamten eine Taxe zahlen (16, 
März 1734), und die Kammerbeamten murden angewiefen, 
eine Quantität Getreide und Wein fogleich zu verlaufen 
(17. Inni 1734), die Staatöbeamten aber, die Ruͤckſtaͤnde 
eifriger einzuziehen, und dabei die Unterthanen bei Leibess 
uud Lebensftrafe verwarnt, hieräber Feine Unruhen anzus 
fangen (9. Mai 1734). Auch unterfagte der Herzog fireng 

piren und bie und da kleine Schanzen aufwerfen, fo fei es „abs 
folnt zu pafficen impraktitabel;“ auf dem Schwarzwald follte 
man von Schiltach bis Oberndorf Linien ziehen, die an den 
Neckar veihen, den Heuberg könne man durdy Berhaue fihern, 
zu Beſetzung diefer Befefligungen feien 5 Bataillone und 10 bie 
22 Schwadronen nöthig, 
Weil es bei der Verarmung und den vielen Laften bed Landes 
in der Schnelligkeit Leinen thunlicheren und prompteren Mobus 
gebe und weil fie ja doch bei einem neuen Negierungsantritt 

gleichſam auch nen angeftellt würden. 

Lo) 
—R 
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alle fremden Werbungen im Lande (14. Dec. 1734) und 
bot die Lehendleute auf (19. Juni 1754). So konnte er 
denn auch mit einer anfehnlichen, wohlgerüfteten Truppen⸗ 
fhaar ins Feld ziehen, aber freilich war das franzdfifche 
Heer fo übermächtig, daß der Prinz Eugen, der bie 
deutfche Heeresmacht am Rhein befehligte, es rärblich fand, 
mit Verlaffung der Ettlinger Linien, bei Heilbronn ein 
feites Lager zu beziehen. Aufs Neue drohte nun die Ges 
fabr eines Einfalld dem Herzogthume Mirtemberg; fchen 
fchrieben die Franzofen Brandſchatzungen und Lieferungen 
darin aus, und die Landfchafe fchicdte Gefandte in dag 
feindliche Lager, um deßwegen zu unterbandeln, der Her⸗ 
309 aber erließ mehrere Verordnungen, wie man fich bei 
dem Vorruͤcken der Feinde verhalten, wie namentlich die 
Beamten bei Zeiten forgen folten, Sauvegarden von Ihnen 
zu erlangen, wie man fie auch durch Verweigerung oder 
faumfelige Zeiftung der geforderten Lieferungen an Schanzen, 
Magen und Lebendmitteln nicht erzürmen, und daß man 
Niemand ohne Paß ins Land laſſen follte (7. 13. 32. Mal, 
1. uni 1734) Doch die Ankunft von Verftärkungen 
beim Neichöheere, welche deſſen Vorrüden und die Ruͤckkehr 
der Franzoſen Über den Rhein bewirkte, machte bald aller 
Furcht wieder ein Ende, Allein man traf jet doch noch 
ernftlihere Anftalten zur Vertheidigung des Landes; bie 
Seftung Asberg wurde mit mehrern neuen Werken verfeben, 

Neuffen und Urach audgebeflert, bei Heilbroun, Laufen, 
Baihingen*) und auf dem Schwarzwalde Schanzen anges 
legt. So blieb während dieſes Krieges, der aber fchon mit 
dem nächften Jahre durch Unterbandlungen geendet wurde, 
obwohl der Definitiv:Friedensfchluß erft im November 1758 
erfolgte, Wirtemberg von der Wuth des Feinded verfchont, 
und war auch darin gluͤcklich, daß feines Zürften Anſehen 
ihm die möglichfte Befreiung von Quartieren und andern 

Kriegslaften verfchaffte **). 

*) Aus Baihingen und Hornberg wollte der Herzog wirkliche Bes 
fingen machen und ließ hiezu von Bilfinger Plane entwerfen. 

**) Ganz blieb es jedoch mit Quartier nicht verfhont, den 10. Okt. 
nnd 30. Nov. 1734 erfchienen deßwegen Quartier: NReglements, 



— 198 — 

Aber es ging auch jetzt wieder, wie unter der vorigen 
Regierung; die nun folgenden Friedensjahre fuͤhrten weit 
mehr Uebel und Bedraͤngniſſe herbei, als die Kriegszeiten, 
und wieder war es hauptſaͤchlich Eine Perſon, welche dieſe 

Uebel und Bedraͤngniſſe uͤber Wirtemberg brachte, und zwar 
dießmal — ein Jude. 

Joſeph Suͤß Oppenheimer, der Sage nach ein 
Sproͤßling der ehebrecheriſchen Verbindung des kaiſerlichen 
Generalfeldmarfchall: Lientenants von Hettersdorf, der 
fpäter wegen feiner allzu fchnellen Uebergabe Heidelbergs 
Faffirt wurde, und einer Juͤdin, war zu Heidelberg im 
Jahr 1692 geboren. In Frankfurt lernte ihn Karl Ules 
xander kennen, und der gefchmeidige Jude wußte ſich durch 
feinen Eifer und die Bereitwilligkeit, mit welcher er dem 
Prinzen in Geldverlegenheiten aushalf, bei diefem bald fo 
einzufchmeicheln*), daß er ihn bei feinem Regierungsantritt 
niche nur zum wirtemberglfchen Nefidenten in Frankfurt 
machte, fondern auch bald darauf als „Kabinetsfaktor“ zu 
fih nad) Stuttgart berief. Hier dffnete ſich nun den Raͤn⸗ 

ten nnd betrügerifchen Finanzkinften des Juden ein weites 
Held. Auch fand er da bald rüchtige Helfer und Spieß: 
gefellen, die ihm in Ausdenkung und Ausführung feiner 
Iandesverderblichen Plane trefflih an die Hand gingen. 
Der Erpeditionsrarh und MWaifenhauspfleger Hallwachs, 
die Regierungsräche Bühler und Mez waren die vorzuͤg⸗ 
Iichften derfelben, welche in dem edeln Streben, die Uns 
terthanen zu Grunde zu richten, mit dem großen Meifter 

und am 411. Dec. 1734 eine Vorfchrift, wie man bei dem unter 
den Truppen graffivenden und auch unter den Unterthanen vers 
breiteten hitzigen Kopf: nnd Fleckenfieber fidy zu verhalten habe. 
Auch wurde im December 1735 den Aemtern befohlen, Verzeich⸗ 
niffe der Kriegstoften und Schaden einzufenden. 
Süß gab fpäter auf die Frage, wie er dieß bewirkt habe, an: 

Er habe des Herzogs Temperament gleich eingefehen, baß man 
fidy keine Mühe und Zeit in feinen Verrichtungen habe dürfen 
verdrießen laſſen. Wuch habe er fich Überhaupt in deffen Humor 
zu ſchicken gewußt, ſich die eine Viertelftunde ausmachen laffen 
nnd fi) deun doch gleich wieder präfentirt. 

L 
— 



wetteiferten. Auch ber Hoflanzler von Scheffer*), der 
"Gehelmerath von Pfau, der Requetenmeifter Knab und 
die Raͤthe Cantz, Thill, von Grunmeiler und von 
Lamprechts unterflüßten feine Unternehmungen. Diefe, 
zu ded Landes Verderben vereinte Genoſſenſchaft fuchte nun 
fi) des Herzogs völlig zu bemächtigen und die übrigen 
Deamten und Diener ganz aus feinem Vertrauen zu vers 
drangen. Sie flellten ihm vor, in der Kanzlei fei Alles 
mir einander verwandt und verfchwägert, und Cigennuß 
und Nebenruͤckſichten allein herrfchten hier, jeder denke nur 
auf feinen und feiner Samilie Vortheil, um das Intereſſe 
des Fürften kuͤmmere ſich Niemand. Die Raͤthe feien „uns 
treu und ohne Fähigkeiten, Diffitultätenmacher und Schi⸗ 
kaneure.“ Mit ſolchen WBorftellungen aber kamen fie um 

fo weiter, weil der Herzog gleih im Anfang feiner Regie⸗ 
rung gerade gegen feine vornehmfien Näche ein Mißtrauen 
gefaßt hatte, das num, durch jene Keute verftärkt, offen 
ausbrach. Megendant, Hartenberg, Forfiner und Neuffer 
wurden aus dem Geheimenrath entfernt, nur v. Schuͤtz 
blieb, im December 1754 aber trat Bilfinger ein, wels 
chen der Herzog wegen feiner ausgezeichneten mathematifchen 
Kenntniffe fehr fchägte **), und nach ihm der ganz unbes 

*, Johann Theodor von Sceffer, geb. 1687 in Dünkels⸗ 
bühl, wofelbft fein Water wirtembergifher Nath war, ward 1716 
Profeſſor der Nechte in Tübingen und ſchon damals von Eber- 

hard Ludwig in mandherlei Gefchäften gebraucht. Er ward 1736 
Hofkanzler und flarb 4745 in Tübingen. Er war ein trefflicher 
Kenner des Staatsrechts, hielt aber , fletd mit Staats: Angeles 
genheiten beſchäftigt, wenige Borlefungen. 

**) Georg Bernhard Bilfinger war den 23. Jan. 1695 in 
Cannftatt geboren, Er machte den gewöhnlichen Studienlauf 
der Theologen durch die niedern Klöfter und Fam im J. 1710 
nach Tübingen. Brühe zeigten fidy feine großen Anlagen, und 
mit Eifer ergriff er die damals auftommende Wolfifhe Philos 
fophie. Er veiste nun felbft nach Halle zu Wolf und gewann 
feinen völligen Beifall; 1721 ward er als außerordentlicher Pro⸗ 
feffor der Philofopbie nad) Tübingen berufen, und erhielt 1724 
auch die Profeflur der Mathematit an dem Collegium illustre 
daſelbſt. Doc fchon im J. 1725 verließ er Tübingen wieder 
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deutende Hellwer und ein Guünftling des Herzogs v. Roͤ⸗ 
der, der am 51, Dec. 1731 auch zum Burggrafen ers 

nannt wurde. Doc hatten die Geheimenräthe durchaus 
feinen Einfluß auf die Staatsangelegenheiten und wurden 
überall hintangefet. Die Suͤßiſche Partei herrfchte allein; 
als der Kammerdireftor Georgii, welchen der Herzog mit 
Scheffer, Pfau und Knab in das im Zuni 1758 errichs 
tete Konferenzminifterium aufgenommen hatte, nicht in ihre 
Plaue einging, wurde auch er entfernt: dieſe Partei zog 
Alles an ſich und mifchte fih in Alles. Wer vom Herzog 
etwas wollte, Eonnte nur durch fie dazu kommen. Ihr 
Thun und Treiben aber ging allein darauf hinaus, Geld 
zu erlangen, um bes Herzogs Beduͤrfniſſe zu befriedigen 
und fich Telbft zu bereichern, und bier muß man den Er—⸗ 
findungögeift diefer Leute wirklich bewundern, welche immer 
neue Projekte ausdachten, und die alten fo gut als möglich 
zu benügen wußten. Die Kurfürften von der Pfalz und 
von Baiern hatten damals gerade angefangen, Suͤddeutſch⸗ 
land mit einer Menge geringer Geldforten zu uͤberſchwem⸗ 
men und das Einträgliche diefer Finanz: Erfindung reizte 
den Herzog, wie mehrere andere Fürften, ein Gleiches zu 
verfuhen. Es wurde deßwegen eine Kommilfion nieders 
gefeßt, um zu unterfuchen, wie viel man jährlich durch 
SelbftsUebernahme der bisher verpachteten Münze gewinnen 
koͤnnte. Uber ihre Unterfuchungen brachten nur eine Summe 
von 10,000 Bulden heraus und Karl Alexander war im Zweifel, 
ob ſich's nun wirklich auch der Mühe lohne, die Sache zu 
verfuchen. Da trat der Jude auf und, dem Herzoge be= 
weifend, wie feine Räthe aus Unkunde geirrt hätten, erbot er 
fih, Ihm jährlich viermal fo viel zu liefern, und diefe Summe 

und ging als Profeffor der Philoſophie und Phyſik nad, St. 
Detersburg. Von dort erfchallte bald fein Ruhm in ganz Eurdpa 
und ungern ließ man ihn gehen, ald Eberhard Ludwig, fein Lob 
aus den Öffentlichen Blättern erfahreud, ihn 1734 ald Super: 
attendenten des Stifts und Profeffor der Theologie wieder nad) 
Tübingen berief. Im Fahr 1737 wurde er KonfiftorialsPräfident. 
Auch ald Staatsmann erwarb fih Bilfinger viele Verdienſte. 
Er ftarb den 18, Febr. 1790. 
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noch dazu alle 3 Monate vorauszubezahlen. Mit Freuden 
wurde fein Vorfchlag angenommen, und Suͤß begann aud) 
fogleich fein neues Gewerbe. Gluͤck und Klugheit machten 
feine erften Verſuche fehr einträglih, und er trieb das 
Werk immer mehr ins Große. Ueber 11 Millionen Gulden 
betrug der Werth des innerhalb 9 Monaten durch ihn ges 
prägten Geldes, deſſen Abfag der eben ausgebrochene Krieg 
fehr beguͤnſtigte, und den er durch eine Menge chriftlicher 
und juͤdiſcher Maͤkler trefflich zu fördern wußte Er felbft 
hatte natrlich dabei den größten Gewinn, und feine Ers 
findfamteit zeigte ſich auch hier_recht glänzend. Er prägte 
befonderd auch größere Geldforten, namentlich Karoline, fo 
daß wirklich dem Heere, das feinen Sold darin ausbezahlt 
befam, wie dem Landvolle, der Mangel an Scheideminze 
zuleßt recht dricend wurde. Diefen Zeitpunft aber hatte 
der liſtige Jude gerade erwartet, um nene Vortheile daraus 
zu ziehen; er ſchickte nun feine Maͤkler aus, fchwer beladen 
mit Scheidemänge *), und ließ die Goldſtuͤcke einwechfeln, 
aber um 234 bis 30 Kreuzer unter ihrem Werth, zum 
großen Aerger und Schaden ihrer betrogenen Befiger. Allein 
diefes einträgliche Gewerbe nahm bald ein Ende. Denn 
da durh die Vervielfältigung der fchlechtern Geldforten 
Handel und Verkehr fehr geftdrt wurden, erhoben ſich ſchwere 
Klagen, die befondere auch den Herzog von Wirtemberg 
trafen, dagegen am Faiferlihen Hofe und beim Neichstage, 
und biete fchlechtern Muͤnzſorten wurden nun heruntergefeßt **), 

Allein der Jude und feine Helfer hatten ſchon audere 

Mittel in Bereitfchaft, um diefen Verluft zu erfeßen. Die 

2) Am 30. WUugnft 1736 erfchien ein Dekret, da im Lande faft nur 
Gold und ſo wenig Scheidemänze fei, follte fogleich eine große 
Quantität davon ausgeprägt werden. 

*=, Das 10 fl. Stück auf 9 fl. 20 kr., 5 fl. Stüd auf 4 fl. 20 kr., 
fl. 30 Pr. Stüd auf 2 fl. 20 kr., 50 fr. Stüd auf 24 fr. 2 pf., 

5 fr. Stüd auf a tr. ı pf., 2% ir. Stüd auf 2 fr, A ir, 
auf 3 pf., 15. Nov. 1736, 3. 4. 7. 10. Jan., 1. 6. 20. Febr., 
4. März 1737; fchon früher waren Reſcripte erfchienen, 1. Juli 
1754 gegen die Ausfuhr des Bruchſilbers, 16. Nov. 1735 gegen 

das DBefchneiden der Geldſtücke. 



einträglichften derfelben waren die fogenannten „General⸗ 

Landeskommiſſionen.“ Der Herzog hatte fie nach dem Mus 

fler der alten Landesvifitationen bald nach feinem Regierungs⸗ 

antritt angeordnet, um die Befchwerden der Unterthanen 

und die aus den Zeiten der Grävenig noch vorhandenen 
Gebrechen zu heben (25. März 1734 *), aber feine Abſicht 
und alle guten Folgen derfelben vereitelte die Schlechtigfeit 
jener 2eute, welche die ganze Anftalt in eine fchandliche 
Beutelſchneiderei vermandelten. | 

Statt Recht und Gerechtigkeit wiederherzuftellen, Bes 
driidungen und Gewaltthaten aber ein Ende zu machen, 
wurden Ungerechtigkeit und Willkür dadurch aufs Höchfte 
getrieben, fehlechte Beamte konnten fi mit Geld von aller 
Verantwortlichkeit loskaufen, und gute, welde auf ibre 

Unfchuld ſich verließen, wurden durch falfche Zeugen, durch 
fig erdichtere Vergehen, die man ihnen Schuld gab, und 
durch andere ähnliche Künfte zur Erlegung anfehnlicher 
Summen gendthigt, längft berichtigte, oft 20 Jahre alte 
Mechnungen wurden neu unterfucht, und der geringfte Feh⸗ 
ler, den die Kommiffäre auffpürten, wurde ald ein Ders 
brechen behandelt. Sa, man ging noch weiter; nicht nur 
die Beamten, jeder vermdglichere Unterthan mußte Rechen⸗ 
fhaft ablegen, wie er fein Vermoͤgen zufammengebracht, 

und ed Fonnte nicht fehlen, die Inquiſitoren mußten irgend 
einen Vorwand finden, ihm größere oder Fleinere. Geldfums 
men abzunehmen. Geldftrafen waren überhaupt immer der 
Erfolg folcher Unterfuchungen, Jeder, er mochte etwas oder 
nichts, viel oder wenig verfchulder haben, mußte eben am 
Ende zahlen. Klagen Über diefe Bedruͤckungen aber waren 
vergeblih, denn Suͤß wußte ihre Wirkung jedesmal zu 

*, An die Prälaten erfchien am 14. Okt. 1734 ein befonderer Bes 

fehl, zu berichten: Wie fle in der ihnen obliegenden Beforgung 
der Klaffen zurechtkommen könnten, ob alle Offieianten ihre 

Pflicht thäten, ob die Dekonomie gut beforgt werde; die Spe— 
ciale follten berichten, was fie in Rückſicht auf Verbefferung 
des Kirchenweſens, der Schule und der Polizei zu erinnern 
hätten. 
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vereiteln und ließ fie gewbhnlich gar nicht vor den Herzog 
tfommen*). Auch den Dienftverfauf brachte der Jude wies 
der empor, und biebel griff er es gar liftig an. Weil er 
wußte, wie fehr der Herzog diefes fchändliche Gewerbe vers 

abfcheue , fo ftellte er es ihm von der beften Seite vor. 
Es würde, fagte er, den Kollegien die ihnen wiebergegebene 
Wahlfreiheit dadurch nicht gefchmälert, wenn fie mehrere 
zu einem Amt für tauglich gehaltene Winner jedesmal 
vorfchlügen, von denen dann der Herzog einen wählte, viels 
mehr würde auf diefe Weile dem Nepotismus am Beften 
gefteuert. Eben fo wenig würden die vom Herzog Ernanns 

ten ſich befchweren, nad Verhältniß ihrer Befoldung eine 

geringe Geldfumme „als freiwillige Opfer‘ in feine Privats 
Tafle zu zahlen, da fie ja doch fonft den Miniftern und 
Raͤthen etwas hätten ſchenken muͤſſen, und fo wußte er 
Karl Ulexandern zur Annahme feines Vorſchlags zu übers 
reden. Es wurde nun ein ‚‚Gratialamt‘’ errichtet, worin 
Suͤß den Vorfig führte und die Bedienſtungen an ben 
Meiftbietenden verkaufte. Uber er blieb auch hier nicht 
beim Gewöhnlichen fliehen, fondern erdachte bald Mittel, 
um biefen Handel recht einträglich zu mahen. Man fing 
an, die Bereinigung mehrerer Uemter, auf dem Lande vors 

nämlich, in Gang zu bringen: da fanden ſich dann genug 
Leute, die zu ihrer bisherigen Bedienſtung eines oder zwei 
neue Aemter mit der halben oder Biertheild: Befoldung, oft 

nur mit den Nebeneintünften zu übernehmen fich erboten, 
und wollten die früheren Befißer folcher Dienfte biefelben 

behalten, fo mußten fie diefelben aufs Neue erfaufen. Das 
Gegentheil gefchah bei andern Dienften, in der Kanzlei bes 
ſonders, wo Stellen mit ſchoͤuen Titeln und wenig Eins 
fünften um hohe Preife verkauft wurden. Blofe Titel aber 

fonnte um Geld Jedermann, mochte’ er ein Fremdling oder 

*, In den Regifter der Revenüen des Herzogs Karl Nierander, 
welche von dem Juden Süß eingetrieben und zur Chatoulle ges 
tiefert worden find, kommen mehrere folder GStrafgeider (pro 

absolatorio) vor, die anfehnlichite Summe beträgt 30,000 R., 
andere find da zu 4000, 3000, 1000 fl, x. 
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Landeseingeborner ſeyn, erhalten, und daher wimmelte 
es damals von Titularraͤthen, und auf den meiſten an= 
febnlichern Flecken und Dörfern fand man flatt der Schult: 
heißen Amtleute. Zuletzt wollte Süß auch die geiftlicdhen 
Dienfie zu feinem Handel ziehen, und aus dem Erlds für 
fie follte ein fogenannter „‚geheimer Fond’ gefammelt wer: 
den. Don einzelnen Oberämtern wußte er Geld zu erlanz 
gen, indem er ihnen früher entzogene Amtsorte wieder gab 
oder die Entziehung foldyer Orte fi) ablaufen ließ *). 

Selbſt in die Rechtspflege mifchte ſich Süß, und 309 
durch das fogenannte Fis kalamt nach und nach fehr viele 
Rechtsſachen an fih; da war ihm die Gerechtigkeit um 
Geld feil, und das fchreiendfte Unrecht wurde dadurch ge: 
sechtfertigt, das offenbarfte Recht aber zernichtet. Mancher 
Rechtichaffene, der nicht bezahlen Fonnte oder wollte, wurde 
dad Dpfer diefer Böfgwichter. Hiebei erleichterte ihm und 
feinen Spießgefellen ihr ruchlofes Zreiben gar febr, daß der 
Herzog gleih Anfangs die Nechröpflege, wiewohl in der 
brſten Abficht, feinem Hoflanzler ganz übergeben hatte, 
und mußten auch ihre Beichlüffe dem Herzog vorgelegt 
werden, fo wußte Süß, der den günftigen Augenblick zu 
wählen verfiand, und ſtets die Taſchen voll Befehle zur 
Durchfiht und Unterfchrift zu Karl Alexander mitbrachte, 

diefen, der über folcher Menge der Gefchäfte manchmal ganz 
unwillig warb, dahfn zu bringen, daß er ohne weitere Uns 
terfuchung unterfchrieb. Durch diefe fchändliche Anftalt ers 
preßte der Jude Innerhalb 2 Fahren 200,000 Gulden, und 
eben fo viel durch andere Geldfchneidereien **), Difpenfa- 

— — — 

*) So zahlte Gröningen fir Wiedereinverleibung von Egolsheim, 
Oßweil und Pflugfelden und Wiederherſtellung des Specialats 
4000 fl. (1736), Marbach 1000 fl., um Benningen und Boppen⸗ 
meiler zu behalten, die doch gleich nachher für 1500 fl. an Zud- 
wigsburg famen, wofür Marbady 500 fl. erhielt, für Diefelbe 
Einverleibung und für die von Nedarrems gab Ludwigsburg 
bald nachher 4600 fl. (1737). 

Im Mai 1734 mußten die Stadt» und Amtsfchreiber ein Ans 
chen, am 45. Bebr. 1735 die Zollbeamten ein fogenanntes Zoll 
arance zahlen, d. h. eine Geldſumme, für die fie fid von den 

es 
—R 
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tionen aller Art, Quartieröbefrelungen, Gewerbs⸗, Handelss 
und andere Privilegien, die er durch das Gratialamt er« 
theilen ließ. Auch ein fogenanntes Bankalitätsamt 
ward errichtet, und ein Pfandamt, um burch erfteres 
fih der Kapitalien der frommen Stiftungen *), durch legs 
tered der außer Lands gehenden Anlehen zu bemächtigen, 
Zur Bildung einer neuen Vorrathskaſſe wurde Hallwachs 
im Lande umher geſchickt, um die baaren Geldſummen der 
frommen Stiftungen und der Gemeinden auszufundfchaften. 
Da mußten unter Anderm der Nuͤrtinger Spital 24,000, 
der in Blaubeuren 4000, die Stadt Stuttgart aber 10,000 
Bulden gegen dreiprocentige Berzinfung hergeben. An Hans 
delöbefchränfungen und Monopolen fehlte es ebenfalls nicht. 
Das Verbot der Einfuhr fremden Tabaks war am 16. Sept. 
1734 erneut worden, an ı5. April 1735 aber wurde 
der Tabatshandel gegen ein Konceffionggeld wieder freiges 
geben *), am 11. Auguft 1736 jedoch erfchien ein Reſecript, 
welches befahl, aller Tabak follte Eänftig von der in Lud⸗ 
wigsburg errichteten und (16. Oft. 1756) einer Gefellichaft 
Zuden üÄberlaffenen Zabrif genommen werben, die den Cents 
ner gewoͤhnlichen Tabaks zu 108 Pfunden für 13 Gulden 
30 Kreuzer an die Kaufleute abgeben mußte, welche dann 
das Pfund für B Kreuzer verkaufen durften. Su Stutts 
gart, Ludwigsburg, Tübingen, Göppingen und Bradenheim 

Bolleinfünften wieder bezahlen follten, am 2. Mai 1735 bie 
geiftiichen Verwaltungen ebenfalls ein Anlehen, und am-29. Mai 
1756 mußten die Wirthe von der Kammer ein gewilles Quan⸗ 
tum Wein gegen baare Bezahlung Faufen. 

”, 92. Okt. 1735: Diefe Kapitalien follten um 8 Procent verzindt 
werden, fonft aber war Jedermann verboten, offen oder verdedt 
mehr ald 5 Procent zu geben; am 3. Auguft 1756 wurde bes 
fohlen, ein genaues Verzeichniß der GStiftungskapitalien eins 
zuſchicken. 

**) Bom Straßburger, Pfälzer, Hanauer, Nürnberger, Frankfurter 
ordinärem Tabak 4 fl. 40 Pr. bis 2 fl. 30 kr,, vom ertrafeinen 
Sranffurter A fl., vom Landtabat 4 f., vom Holländer und 
Bremer 15 fl., von Eanafter und Perfill 25 fl., vom Turiner 
35 fl., vom fpanifchen 10—28 fl., vom Elerac 20 fl., vom rothen 
Rappen 10 fl,, von KarottensZabat 6 fi. 
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wurden Tabaksniederlagen errichtet (29. Okt. 1736), Jene 
Fabrik aber ging bald wieder ein, und nun wurde der Tas 
bakshandel dem Furpfälzifchen Dekonomierath Pancorbo pacht⸗ 
weife überlaffen (4. Febr. 1737). Um das Salpererweien 
in Ordnung zu bringen, wie ed bieß, wurde eine eigene 
Direftion errichtet, das den 2. Juli 1734 gegebene Verbot 
der Salpeter:Audfuhr, fo wie am 16. Februar 1735 das 
der Pulver:Einfuhr erneut, auch jener Direktion dad erfte 
Kaufrecht auf alles Brennholz eingeräumt; nur, was fie 
nicht annahm, durfte ausgeführt werden (5. Juli, 1. Oft. 
17355). Am 25. Februar 1755 wurde der Verkauf der 
Spielfarten verpachter, alle Kaufleute mußten ihren Kartens 
vorrath ftempeln laffen, Privatperfonen ihre Altern Karten 
den Pächtern audliefern. Mit dem Kaminfegen fing man 
verfchiedene Neuerungen an, bis endlich eine eigene Steuer 
dafür eingeführt wurde, für welche ed nun unentgeldlich 
geſchehen follte (21. Febr., 31. März 1735, 1. Oft. 1736 *),. 
Um dem Weinhandel aufzuhelfen, ward eine Weindeputas 
tion niedergefeßt, Ausländern der Auflauf und das Eins 
legen des neuen Weins verboten, das Vermiſchen mit Obft 
fireng unterfagt, zuleßt aber der Weinhandel einer Gefells 
(haft in Donauwoͤrth überlaffen, welche 2000 Eimer jaͤhr⸗ 
lich aus und dafür Salz einführen follte, und von der 
daher die Gemeinden ihren Salzbedarf beziehen mußten 
(5. Okt. 1756). Den Eifenhandel nahm die Kammer in 
Selbft : Yominiftration und beftimmte die Eifenpreife neu 
(26. März 1756”). Man befchränfte auch den Leder⸗ 
handel, um Suchten auszuführen, mußte man Specials 
Patente erfaufen, dad rohe Leder aber durfte gar nicht mehr 

*) Darüber erfchien, ein Spottgedicht mit dem Titel: „Unterthäniges 
Dankfagungsfompliment ſaͤmmtlicher Deren und Unholden an 
feine jüdiſche Hexelenz Jud Zofeph Süß Oppenbeimer 2c. im 
Namen aller aufgefest und überreicht von gefammter nachtlies 
bender Sozietät Urgropmuster, der Zigeunerin in Enbor. Ge⸗ 
dichte auf dem Heu⸗ und Blodsberg in der St. Walburgis- 
nacht.“ 

e) Gußeiſen der Centner 3 fl. 40 kr., gemeines Eiſen 6 fl. 45 kr., 
Zainen und Faßreife 7 fl. 50 kr., Pfannen 19 fl. 



auswärts verkauft, ebeu fo wenig gegerbted Leder einges 
führe werden (16. Nov. 1756, 13. San. 1751), Nur 
den Reihöftädten EBlingen, Reutlingen und Weil war der 
Lederhandel auf Jahr⸗ und MWochenmärkten noch erlaubt. 
Selbſt die Abdecker mußten die Haͤute von gefallenem und 
gerddretem Vieh um einen beflimmten Preis abliefern. Auch 
dad Recht, Kaffeehäufer uud Spielbanten zu halten, welche 
man, troß des am 27. Auguft 1754 erneuten Verbots der 
Hazardfpiele geftattere, Spezereiwaaren zu verkaufen, Pot⸗ 
afche zu brauen, und fo mehre andere Erwerbözweige wurs 
den verpachter ”). Andere Plane einer Muͤhlacciſe, einer 
Taxe auf das Vieh und einer neuen Auflage auf Eins und 
Ausfuhr ded Getreides vereitelte der Tod des Herzogs. 

Seldft dem erſten Anſchein nach nuͤtzliche Einrichtuns 
gen waren ebenfalld nur auf Prellerei und Betrug abges 
ſehen. So wurde im April 1756 die Einrichtung eines 
Tulelarraths befchloffen, welcher Tünftig alle in das us 
venturs und Theilungswefen einfchlagende Geſchaͤfte befors 
gen und das Vermögen der Pupillen verwalten follte, und 
damit zugleich die Gründung einer Pupillenkaſſe angeordner, 
deren Verwaltung dem Waifenhauspfleger Hallwachs übertras 
gen ward. Jeder Beamte befam den Befehl, alles bewegliche 
und unbeweglidhe Eigenthum der Pupillen genau zu vers 
zeichnen und den Pfleger, wenn keine erheblichen Umftände 
vorhanden jeien, mit dem fchleunigen Verkauf deffelben zu 
beauftragen, auch für Fünftig den Verlauf des Vermögens 
der Pupillen gleich nach ihrer Eltern Zode zu veranftalten, 
Alles auf diefe Art erlöste Geld follte dann in die Pupilens 
kaſſe fließen, von ihr mit 4 Procenten verzindt, und bei 
erlangter Volljährigkeit der Pupillen, jedoch mit allerlei Abs 
zügen, ihnen wieder ausgeliefert werden. Auch wurde zus 
gleich eine fchwere Taxe auf Teflamente, Inventuren und 
alle hieher gehdrenden Rechtshandlungen gelegt. Der größere 
landfchaftlihe Ausfchuß machte hiegegen fogleich eine Wors 

») Um 7. Januar wurde an Süß auch die Haltung von Kutfchen 
und Portechaifen für den Hof verpachtet. 
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fielung (9. Mai 1736*), und bat um Aufhebung diefer 
Anftalt, wodurch, wie er bemerkte, den Eltern ale Freiheit, 
über das ihren Kindern zu binterlaffende Vermdgen zu ver⸗ 

fügen, den Kindern felbft aber deſſen freie Benutzung ents 
zogen, und das ganze Land, deſſen Vermögen und alle 
Samilien der Wilkühr des Pupillenamts preiögegeben wers 
den. Diefe Vorftellnng wurde zwar vom Herzog fehr uns 
gnaͤdig aufgenommen, die Pupillenkafie jedoch wieder aufs 

gehoben und durch dad Reſcript vom 22. December 1756 

allein der Zutelenrath beftatigt. 
Kurz nad) der Pupillenkaffe Fam Süß auf ein anderes 

Projekt. Im Juni 1756 erfchien ein Gefe, welches’ die 
nun fchon über 20 Jahre dauernde, erft noch im März 
deffelben Jahres’ wieder thätiger in Gang gefehte Nevifion 
des Steuerwefend, ein freilich fchon durch feine lange Dauer 
und den ftets ftarfern Anwachs der Schwierigkeiten ſich 
wenig empfehlendes Werk, aufbob, und eine neue Belteus 
rungsart einführte. Um die Leute darauf vorzubereiten, 
hatte man vorher mit den Beamten und den vermöglichiten 
Untertbanen über die Bezahlung eines Schußgeldes gehan⸗ 

delt, und dieſes auch durch Drohungen, wo feine Willigkeit 
dazu da war, erlangt. Jetzt aber ward nun die neue 
„algemeine Schutz⸗, Vermögens: und Familienſteuer“ auss 

gefchrieben, welche alle Einwohner ded Landes, fo wie alles 
fremde und einheimifhe Gut im Lande, auch Pflegichaften 
nach 21 verfchiedenen Klaffen umfaßte (30. Juni 1756). 
Auch fie Fam jedoch nicht zu Stande, da fo viele Schwie- 
rigkeiten ihr fih in den Weg flellten, und am 10. Yan. 
1757 befahl deßwegen der Herzog den Beamten, fie folls 
ten, bis die neue Steuer wirklich ausgeführt werden koͤnne, 
von den Familien, welche bis dahin wenig oder gar nichts 
Eontribuirt hätten, einen freiwilligen Beitrog zu erlangen 
fuchen. 

*) Ueber diefe Vorftellung äußerte der damals gerade in Stuttgart 
anmwefende Würzburgifche Geheimerath Fichtel, ihr Verfaſſer 
verdiene, daß man ihm den Kopf vor die Füße lege. 



Eine neue Verordnung, die gar mancherlei Finanzs 
projekte enthielt, erfchien am Jo. November 1756. Vor⸗ 
geblich follte dadurch dem fchlechten Zufland der Kammer 
aufgeholfen werden, und deßwegen follten auch die Lands 
fände diefer für ihren Beircag am Feſtungsbau und an den 
Kreisgefandtfchaftss Koften eine Geldfumme erlegen, den 
Accis, befonders auf „zur Pracht und Leppigfeit gereichende 
Waaren’ erhöhen und den weitern Ertrag mit dem Herzog 
theilen. Das Kirchengut folte die Jahrgelder der fürfts 
lihen Kinder ganz, die Koften für auswärtige Verfendungen 
zur Hälfte übernehmen, zu den übrigen fürftlihen Depus 
taten aber jährlide 10,000 Gulden liefern. Allen fürfts 
lichen Bedienten wurde fireng befohlen, fie follten „das 
berzogliche Intereſſe wohl in Obacht nehmen und feine Eins 
Fünfte wohl beforgen und je länger je mehr zu augmens 
tiren trachten.” Den Gerichtös, Stadts und Amtsfchreibern 
ward ein Sammerbeitrag von 8Sooo biß 10,000 Gulden 
angefeßt*), den Wirthen aber ein neues „Tarx⸗ und Kons 
zeſſionsgeld““ auferlegt. In Gratialfachen wurde das Stem: 
pelpapier eingeführt, der Ertrag des Brüdens und Wegs 
geld wurde den Gemeinden gegen eine jährliche Erſatz⸗ 
ſnumme genommen, und follte, fo wie dad Bierbrauen und 
Branuntweinbrennen in Pacht gegeben, wegen der Koften 
aber, welche die Verhuͤtung des Wildſchadens verurfachte, 
tünftig von ben Gemeinden fir jedes geichoffene Schwein 
anderthalb Gulden erlege werden. Auch für die Hofhauss 
haltung wurde eine genauere Ordnung gegeben **), die das 

*) Sie hätten, heißt es im Nefeript vom 19. Dec. 1656, ſich für 
die Beibehaltung ihrer Emolumente, felbft dazu erboten. 

es) Eine Verordnung vom 24. Januar 4737 enthält den ausführlis 
hen Plan der neuen Einrichtung des Hofes und der Staatsbes 
hörden; dadurch wurde die Geheimenrathspräſidenten⸗Stelle ganz 
aufgehoben, den abelichen Geheinienräthen 2000 fl., den gelehr: 
fen 1500 fl. ausgefest, der Regierungsrath follte künftig aus 
dem Präfidenten, 10 Näthen, dem Kammerprofurator und Kir: 
chenkaſtens⸗ Advokaten beftehen, das Konflitorium aus dem Di- 
veftor, 2 geiftlihen und 3 weltlichen Räthen; zum Bauamt 
gehörten der Ober: Baudirektor Retti, der Unter: Baudirektor 

Ber, Wirtemb. IL, Boe. 2. Abth. 14 
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bei aufzuwendende Summe, ſo wie die Gehalte der Hof⸗ 
bedienten neu beſtimmt, und für die Ausführung all’ dieſer, 
fo wie einiger andern in der Verordnung enthaltenen Punkte 

uͤber Einlieferung ber Gemeinderechnungs s Ausftände, das 
Zollwefen, Einziehung einiger Nefte und Ankauf des Fieg⸗ 

nerifhen Haufes im Mildbad ward eine Zeitfrift von 
4 Wochen angeſetzt. Das in diefer Verordnung enthaltene 
Verfprechen aber, daß den Beamten ihre Befoldungen kuͤnf⸗ 

tig richtiger ausgezahlt merden follten, mißbrauchte der Jude 
zu einer neuen Prellerei. Er ſchoß das Geld, wenn zur 
Zahlungszeit deffen nicht geuug vorräthig war, vor, dafür 
aber mußten ihm von jedem Gulden der Geld- und Nas 
turalbefoldung 3 Kreuzer abgegeben werben, eine Abgabe, 
die man nur den Judengroſchen nannte (den ıB. San. 1757). 

Durch ſolche Mittel verfchaffte er in nicht ganz zwei 
Sahren feinem Herrn eine Summe von 500,000 Gulden, 
noch viel mehr aber fiel in feine Hände. Sein Juwelen⸗ 
handel allein trug ihm innerhalb weniger Jahre 206,773 
Gulden ein; bei den jährlichen Karnevalen, welche, wie 
unter der vorigen Megierung, bei Vermeidung der fürftlichen 
Ungnade befucht werden mußten, gewann er durch die Kies 

ferung der Masten und Maskenanzuͤge und durch Anrichs 
tung von Foftbaren Lotterien bedeutende Summen. Mit 
aͤcht jüdifcher Feinheit und Unverfchämtheit wußte er ſich 
auch noch genug andere Geldguellen zu erbffuen, und hie⸗ 
bei gebrauchte er bald Lift, bald Drohungen. Dem Kirchen⸗ 
rath zwang er ein Haus in Ludwidsburg ab, verkaufte es 
dann um 6000 Gulden wieder an den Herzog zur Eins 
richtung einer Porzellanfabrik, bewirkte aber hierauf durch 
feine Umtriebe ihre Verlegung nad Stuttgart, and erhielt 
fo ohne Erfag fein fchon verlauftes Haus wieder. Einem 

Srifoni und die 2 Baumeifter Heim und Weihing; die Hofmaler 
Sroth und Sandrelt follten die Gemälde-Ballerie beforgen. Zum 
Kirchenrath follten künftig 6 Näthe gehören; in Wien war 
Geheimerrath Keller Gefandter, im Haag geheimer Legationg- 
rath Pfau; der Poftmeifter in Eannftatt erhielt für „Spedirung 
der Staffeten“ jährtich 200 fl. u.f.w, - 
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Rathe Heiland udthigte er für mehrere tauſend Gulden 
Juwelen an, forderte ſie nach deſſen Tod, unterm Vorwand, 
er wolle ſie nur ſehen, von ſeiner Gattin wieder zuruͤck und 
behielt ſie. Wer Pachtungen oder Lieferungen uͤbernehmen 
wollte, mußte ſich durch Geld mit ihm abfinden, die ein⸗ 
traͤglichſten aber uͤbernahm er ſtets ſelbſt, und wußte andere 
Mitbewerber bald drohend zutuͤckzuſchrecken, bald mit aller⸗ 
lei Kniffen und Liſten zu verdrängen, feinen Gewinn bas 
gegen auch dadurch zu vermehren, daß er die fürftlichen 
Kaffen um den Zoll berrog, und die Untertanen ihm 
Srohnfuhren zu leiften zwang. Wergebend fuchte man ihn 
zu ſtuͤrzen, obgleih Karl Alexander felbft feine fchlechten 
Streihe immer mehr erkannte und ihn oft mit fcharfen 
Morten anfuhr,. fo war Ihm diefer Menfch nun einmal zu 
unentbehrlich geworden, und wußte, da er ohne Hinderniß 
zu jeder Stunde zum Herzog gelangen konnte, in günftis 
gen Augenblicken ſtets die wider ihn erhobenen Klagen wirs 
kungslos zu machen, ja jogar neue Vergünftigungen zu ere 
langen. Streng ahndere dann Karl Alexander die Ausbräche 
des Unmuths Aber Süß, bie In gebumdener und unges 
bundener Rede ſich oft recht beißend Außerten. Kurz nuch 
der Einführung des Judengroſchen, als die Unzufriedenheit 
immer lauter zu werden anfing, erſchien ein fürftlicher Des 
fehl, „daß jegt und fürderhin der geheime Finanzrath Suͤß 
in Anfehbung feiner zu des Herzogs voͤlligem, gnaͤdigen 
Vergnügen geleifteten Dienfte nie zur Verantwortung gezo⸗ 
gen, noch ihm wegen je zuweilen empfangener Gefchenfe 
ein Borwurf gemacht werden folle. Auch erhielt Süß 
noch dazu für alle feine vergangenen und fünftigen Hand: 
lungen ein befonderes Legitimationds Defrer (12. Febr. 
1737 *). Daburch aber ward er ſtets übermärhiger, in’ 

*) Doch Poftete es viel Mühe, den Herzog zur Unterfchrift dieſes 
Dekrets zu bewegen, diefer foll auch dabei gefagt haben: „Er 
wolle unterfchreiben,, weil er den Kujonen noch braudye, ihn 
aber unvermuthet auf eine Feſtung ſchicken.“ Auch foll er dem 
General von Remchingen einen verfiegelten Befehl wegen 
des Süß übergeben haben. Schon einige Zeit früher hatte der 

14 



nmerträglihem Hochmuthe behandelte er felbft die erſten 
Raͤthe des Herzogs mit Verachtung, von ganzen Kollegien 
ſprach er oft in den befchimpfendften Ausdruͤcken, nannte 
fie Schelmen nud Schurken, er dröhte fürftlichen Dienern 
beim geringften Widerfpruch mit Kaffiren, Kreuzweisfchließen, 
Feſtungsſtrafe, Verbannung, ja mit Auspeitfchen, Hängen 
und Köpfen! Sein Grundfaß, den er dfters ausſprach, 
war: „Weg mit Rechten, Freiheiten und Ständen, der 
Herzog ift Herr, und Alles, was die Unterthbanen haben, 
gebdrt dem Herrn!” So fpradh ein Jude, der feinen 
Vorzug hatte, als eine grenzenlofe Unverfchämtheit und die 
fluchwuͤrdige Fertigkeit des gemwandteften BBeutelfchneiders! 
Ein Menſch aus der Hefe des Volks, der aber freilich in 
feinem Webermuth eifrig nach den höchften Würden trach⸗ 
tete, um Erhebung in den Adelſtand am Wiener Hofe 
unterhandelte, und fogar fchon an den — Landhofmeifter 

- dachte, Seine ganze Lebensweiſe war aber auch fehr pracht⸗ 
vol. Er hatte fi ein fchdnes Haus neben der Münze 
erbauen Taffen; dieſes fchmüdte er aufs Koftbarfte aus; 
zahlreich war feine Dienerfchaft, fein Stall voll auserleſe⸗ 
ner Pferde, feine Tafel, an welcher zu figen die vornehms 
fien Beamten für eine Ehre halten mußten, mit auserleſe⸗ 
nen Speifen und Getraͤnken befeßt. Er überließ fich allen 
Lüften und Begierden feines verderbten Gemuͤths; befonders 
feine zuͤgelloſe Wolluft zu befriedigen, bediente er fich aller 

Herzog, da er dem Juden nicht traute, in. defien Abwefenheit 
feine Rechnungen unterſuchen laſſen, Süß jedoch, der, als er 

dieß erfuhr, ſchnell zurückkam, ihn nicht nur zu befänftigen, 
fondern fogar von feiner Ehrlichkeit zu Überzeugen gewußt. Jetzt 
aber drohte ihm ein neues Ungemwitter, da Röder und Scheffer 
mit Hülfe Pancorbo’d den Herzog überzeugten, Süß habe ihn 
bei einem Juwelenhandel um 50,000—60,000 fl. betrogen, und 
fchon hatte Karl Alexander befchloffen, ihn verhaften zu laſſen 

- (November 1736); dieſen Entfchluß führte er zwar nicht aus, 
ließ jedoch ten Juden feine Ungnade fo deutlich merken, daß er 
im Bebruar 4737 um feine Entlaffung bat, dieſe wurde ihm 
abgefchlagen, und er erhielt fogar jenes Dekret, da der Herzog 
erflärte, daß er ihn noch nicht entbehren könne, 



r\ 
— 13 — 

ihm zu Gebote flehenden Mittel, Meberrebung und Droben, 
Lift und Gewalt mußten ihm die Opfer feiner Lifte vers 
fchaffen, und das häusliche Gluͤck mancher Familie wurde - 
durch diefen Boͤſewicht zu Grunde gerichtet. Zur Ausfühs 
rung feiner Projekte, uud um überall Alles, was zu neuen 
Geldfchneidereien dienen konnte, aufzufpären, gebrauchte er 
vornehmlich feine Slaubensgenoffen, deren Zahl fi) zum Nachs 
theil der Kauf und Gewerbsleute fo fehr vermehrte, daß Suͤß 
felbft fpater rathfam fand, durch fürftliche Befehle ihrer Vers 
mehrung einigen Einhalt zu thun (18. April 1735, 28. 
Nov. 1756, 21. Yan. 1757), wobel er ſich jedoch das 
Recht vorbehielt, was für Juden er wollte ohne Anfrage 
bei der Regierung ins Land zu rufen. Neben ihnen aber 
bediente fih Süß der fogenannten Landhuſaren, einer 
Art von Aufſehern und Aufpaſſern, die durchs ganze Land 
zerftreut waren und im Solde der Negierung flanden, 

So wurden bie offenen Ausbruͤche der immer wachs 
fenden Unzufriedenheit im Lande unterdrädt. Längft wagte 
ed auch Fein Staatödiener mehr, eine Vorftellung laut wer: 

den zu laffen und felbft die Vorſtellungen der Landftande 
wurden fehr ungnädig aufgenommen und nur felten beach: 
tet. Zu den erften Befchwerden hatte biefen die Morliebe 
des Herzogs fürs Militär Anlaß gegeben. Schon im Ja⸗ 
nuar 1754, als Karl Alexander den Ausſchuß zum erften 
Mal zufammenberief, um wegen eines Kammerbeitragd und 
der ferneren Erſtreckung der Militär: Verpflegung „auf ein 
Jahr oder fo lange es die Kriegsunruben erfordern würden‘ 
mit ihnen zu verhandeln, fchon hier ward geklagt, daß man 
bei der Auswahl auch KHandwerköpurfche, welche Landess 
finder feien, und den Unterchanen ihre Pferde wegnehme, 
und die zum SKreiöfontingent ndthige Truppenzahl um die 
Hälfte üÜberfteige, auch wurde um Abhälfe der Befchwers 
den gebeten, Diefe verſprach der Herzog, fobald die, über 
die Unordnungen während der vorigen Regierung begonnene 
Unterfuchung zu Ende fei, auch verhieß er Entfchädigung 
für die weggenommenen Pferde, dad Begehren des Aus⸗ 
ſchuſſes aber, ihm den, bei Weberlaffung der Truppen in 
kaiſerlichen Dienft gefchloffenen Vertrag mitzucheilen, wies 
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er beſtimmt ab. Endlich wurden 40,000 Gulden bewil⸗ 
ligt, woran jedoch auch das Kammergut ſeinen gebuͤhrenden 
Theil uͤbernehmen ſollte, und noch außerdem die Herbei⸗ 
ſchaffung einer Summe Geldes auf den Fall, daß die Feinde 
im Lande einruͤckten, beſchloſſen, welche jedoch, bei dem 
gegenwärtigen Unvermoͤgen der landſchaftlichen Kaſſe, die 
Gemeinden vorſchießen ſollten. Im Mai 1734 verſammelte 
ſich der ſtaͤndiſche Ausſchuß von Neuem, und bat, die für 
weggenommene Pferde fchuldigen 530, 000 40,000 Gulden 
an den SKreisbeiträgen abrechnen zu laffen, die Leibwache 
und dad nen zu errichtende Bataillon Fußvolk auch in 
fremde Dienfte zu bringen und für Entſchaͤdigung wegen 
bed Aufwands bei den Schanzarbeiten und wegen der Lies 
ferung an die feindlihen Truppen beforgt zu feyn. Da 
der Herzog diefen Bitten zu entfprechen verhieß, fo wurde 
ihm ein neuer Beitrag verwiligt und hiezu vom Ausſchuß 
eine Kopffteuer vorgefchlagen, welche jedoch der Herzog 
verwarf und dafür Erhöhung der Uccife begehrte. Diefe 
aber glaubte der Ausſchuß, als fehr machtheilig für Ges 
werbe und Handel, nicht bewilligen zu können, und fo vers 
einigte man fich endlich dahin, daß anderthalb Fahrsfteuern 
und die Triceſimen auf ein Jahr gegeben merden follten ; 
auch verfpra der Ausfchuß dem Herzog noch 10,000 
Gulden Kampagne: Gelder und 5100 Gulden zur „Stall 
equipage‘’ nebft einem Beitrag zum Bau ber Fatholifchen 

Hofkapelle in Ludwigsburg. Bei feiner MWinterzufammens 
Zunft im November 1754 beklagte er fich über den Bes 
fehl, daß die Unterthanen ihre Afche, die fie doch für ſich 
ſelbſt ndthig Hätten, zum Potafchebrennen liefern follten, 
über die Verpachtung des Kaminfegens und des Verkaufs 
der Spielkarten, über die fchädliche Vermehrung der Juden, 
über die Wiedereinführung der Ludwigsburger Gartenbau: 
und der Wolfingend:Gelder und über den Wildfchaden. Er 
bat zugleich, die Abhälfe der Beſchwerden zu befchleunigen, 
dad arme Land mit der Verpflegung zweier nen zu errichs 
tender Bataillone zn verfchonen, dem Holzmangel abzus 
helfen und die Penfionen zu vermindern. Auch dießmal 
verfprach man wieder feine Beſchwerden und Bitten zu bes 
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ruͤckſichtigen, worauf er Triceſimen, eine Jahresſteuer und 
einen Kammerbeitrag verwilligte, die Zahlung von 22,000 
Gulden für die neugeworbenen Truppen aber verweigerte. 
Bei der nächflen Zufammenkunft im Juni 1755 bat der 
Ausfhuß um Abftellung der übermäßigen Frohneu, um Enter 
laſſung der Landeskinder beim Aufhdren der Kreis⸗Auswahl, 
auch daß fie nicht zum regulären Militär genommen und 
feine ſtehenden Truppen gehalten würden, und der Herzog 
verfprach, bei Fünftigen Auswahlen auf die Bedürfniffe des 
Seldbaus, wie auf einzige Söhne und die der Wittwen 
Ruͤckſicht zu nehmen. Es wurden nun wieder die Triceſi⸗ 
men auf ein Jahr, 6000 Gulden fuͤr den Herzog Karl 
Rudolph von Wirtemberg⸗Neuſtadt, 16,000 Gulden Kam⸗ 
pagne⸗Gelder und zur Lehens⸗Empfaͤngniß in Wien 20,000 
Gulden bewilligt. Als aber im Winter 1735 der Ausſchuß 
fi von Neuem verfammelte, ließ der Herzog ihm erklären, 
er ſehe fich durch die bebenklichen Zeitumftände gendthigt, 
fein Militär bis auf 10,000 Mann Fußvolf, 2,000 Mann 
Reiterei und 100 Huſaren zu vermehren und begehre hiezu 
von der Landfchaft neben den Triceſimen noch 2 volle 
Jahresſteuern. Der Ausfchuß erfchrad über diefes Begche 
ven und erklärte, ohne befondere Ermächtigung koͤnne er ſich 
hierauf nicht einlaffen. Hierauf wurden herzoglihe Kom⸗ 
mifläre ind Land ausgefhidt, um den Städten und Aem⸗ 
tern vorzufchreiben, was für Vollmachten fie ihren Abges 
ordneten zum bevorftehenden großen Ausfchußtage mitgeben 
follten, und der Ausſchuß, weldyer feine neue Sibung mit 
einer Proteftation gegen diefes verfaffungswidrige Verfahren 
eröffnete, durch allerlei Drohungen fo eingefchächtert, daß 
er endlich erklärte, obwohl ein folcher jährlicher Beitrag bei 
der fchweren Schuldenlaft der Landfchaft und der Gemein- 
den faft unerfchwinglich fei, fo wolle er ihm dennoch auf 
3 Fahre zur Probe bewilligen. Doc) follte dazu auch dag 
Kirchengut einen ergiebigen Beitrag thun, es follte unter 
keinerlei Vorwand ein weiterer Militärbeitrag verlangt, der 
Aufwand für das Kreistontingent davon zugleich beftritten, 
tünftige Subfidien davon abgezogen, die Unterthanen mit 
Auswahlen, Quartier und Frohnen möglichft verfchont und 
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den Landesbeſchwerden gründlich abgeholfen werden. Zus 
glei bat der Ausfhuß um Einberufung eines Landtages, 
diefen aber hielt der Herzog für unndthig, denn ſchon 16223 
babe man die Errichtung einer beftändigen Landes s Defens 
fion von 223,000 Mann befchloffen, bie jetzige Einrichtung 
fei nichts Anderes , als eine ſolche, nur nach dem jegigen 
Zuftand Europas und der veränderten Art, Krieg zu fühs 
reu, umgeftaltete Landes-Defenfion. Der Ausfchuß fuchte 
Zwar nun zu erweifen, daß jene LandessDefenfion von 162 2 
etwad ganz Anderes gewefen fei, ald was der Herzog jeßt 
bezwede, allein man ließ fih mit ihm hierüber in Feine 
weiteren Debatten ein, fondern am 3ı. Mai 1756 mußte 
er fih zu einem Abſchiede bequemen, durch welcdhen dem 
Herzoge fein Begehren „ſo lange die jedesmaligen ſich her⸗ 
vorthuenden mißlihen Konjunkturen*) und Zeiten folches 
erforderten, und es dem Lande abzuführen möglich ſei“ bes 
willigt wurde, Dafür durfte die Lanpfchaft, um fich von 
der Nichtigkeit der Militärs Verfaffung zu überzeugen, zu 
den Mufterungen jedesmal einen Abgeordneten fchiden, auch 
foßte ohne die Höchfte Noch und den Kal nothwendiger 

Mettung von Land und Leuten ausgenommen, Feine neue 
Landesauswahl flattfinden, daB Kirchengut einen verhälts 
nißmäßigen Beitrag liefern und auf die vorgebrachten Bes 
fchwerden wegen des Wildfchadend, der Frohnen, der Vers 

mehrung der Juden, des Holzmangels, des Tabald:Kons 
ceffionsgelds, des Salzhandels u. ſ. w. Rädfiht genommen 
werden, die Wolfjagens- und Spaßengelder und die Zare 
fär Helrathen der Minderjährigen fogleich, die Ludwigs 
burger Gartenbau: Gelver nah 5 Jahren aufhören. Auch 

verfprach der Herzog ein neues MilitärsReglement verfaffen, 
zur Verminderung der Quartierlaft Kafernen bauen zu laflen 

und gute Mannszucht bei feinen Truppen zu halten, Als 

Iein die Mehrheit der Befchwerden, deren Abhuͤlfe hier vers 

*) Der Ausschuß hatte in feinem Vorſchlag die jetzigen mißlichen 
Konjunkturen gehabt, allein der Herzog wollte die VBerwilligung 
auch für alle künftigen Seiten und erzwang deßwegen die oben: 
ftehende Aenderung. 
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fprochen wurde, wie wegen der Frohnen, der Juden *), des 
Salzhandeld **) u. f. w. dauerte fort, und der Herzog wollte 
im November 1756 nun ber Landfchaft auch noch die 
Uebernahme der, von Eberhard Ludwigs Regierung herruͤh⸗ 
renden Sammerfchulden aufladen, weßmwegen auch die Bes 
amten Befehl befamen, bei den Städten und Nemtern es 
dahin zu bringen, daß diefe die Abgeordneten zum nächften 
großen Ausfchußtag hiezu bevollmächtigten. Diefe Sache 
kam jedoch nicht zu Stande, auch that der Ausfchuß flarke 
Einfprache gegen die neue Schutz⸗ Vermoͤgens⸗ und Fa⸗ 
milienfteuer, weil ja ſchon alles Vermögen genug befteuert, 
weil die Art des Einzugs diefer Steuer eben fo muͤhſam 
als Foftbar, die Belanntwerdung ded Gefammt:Bermbgens 
der Unterthanen fehr bedentlih und eine aͤhnliche Steuer 
fhon 1690 als unausführbar erfunden worden fei. Der 
Herzog aber antwortete hierauf: Er begehre den alten 
Steuerfuß nicht zu ändern, fondern nur die, welche ihr 

. Vermögen bisher nicht verfteuert hätten, zu einem Beitrag 
anzuhalten. Auch verlangte er zur Uusbeflerung des Schlofs 
ſes in Stuttgart 12000 Gulden, erhielt jedoch nur die 
Hälfte diefer Summe ***), 

*) Auf eine fpätere Borftellung deßwegen antwortete der Herzog, 
mit den Juden, Tyrolern und Savoyarden foll ed nad, der 
Landesordnung gehalten werden , in Hinſicht auf feinen Hof⸗ 
fattor aber laß’ er fi Die Hände nicht binden. 

**, Die Kandfchaft Elagte, dadurd) würden ihre Rechte verletzt, bie 
Handelsfreiheit beſchränkt, dem Oberland die Ausfuhr von Les 
bensmitteln, dem Unterland der Weinhandel gefperrt und der 
Galzpreis zu fehr gefteigert, aber der Herzog beſtand darauf, 
diefe Einrichtung liege in feinen Iandesherrlichen Befugniffen. 

"+9, Als die Landſchaft ſich über böfe Rathgeber des Herzogs be⸗ 
fchwerte, antwortete er: Er wiffe feine Dienerfchaft in den ges 
hörigen Schranfen zu halten, und fei nicht gewohnt, ſchädlichen 
Nathiclägen Plab zu geben, die Landichaft follte daher ders 
gleichen Nathgeber und Nathfchläge distincte angeben, um mit 
Ernft gegen fie oder gegen Verläumder verfahren au Fönnen. 
Die Landfchaft erflärte hierauf, ſie meine darunter die fchädli: 
chen Projektmacher, und bitte den Herzog, dieſen doch Kein 
Gehör zu geben. 
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Solche Verweigerungen ſeiner Forderungen aber ers 
bitterten den Herzog immer mehr gegen die Landſtaͤnde 
und er ſprach ſeine Erbitterung oͤfters ſtark gegen ſeine 
Vertrauten aus*). Zu dieſen gehoͤrte beſonders auch Franz 
Joſeph von Remchingen, geboren zu Pfaffenhauſen. 

im Bisthum Augsburg im Jahr 1684, der 1754 unter 
Karl Alexander beim fchwäbifchen Kreisfontingent diente 
und hierauf ald Seneralwachtmeifter in deflen Dienfte trat, 
Er war in der Kriegskunſt wohl erfahren, aber aufbraus 
{end und fehr gewaltthätig ; eigenmäphtig ftieß er die Bes 
ſchluͤſſe des Kriegsminifteriums, wenn fie ihm nicht gefielen, 
um, und änderte früher ergangene Verordnungen nah Wills 
kuͤhr. Er verachtere Alles, was nicht zum Militär ges 
hörte, ſchimpfte öffentlich auf die Beamten, auf die Lands 

ftände und auf den proteftantifchen Glauben, war höchft 
prablerifh und unbefonnen in feinen Reden. Ungefcheut 

äußerte er, man muͤſſe eben das Landhaus mit Soldaten 
umringen und die widerfpenftigen Mitglieder der Landichaft 
nebft etlih Miniftern und Raͤthen verhaften, dann werde 
es ſchon anders gehen. Durch folche Reden, welche fchnell 
allgemein befaunt wurden, machte er fid, verhaßt und der 
Unvwillen gegen ihn flieg noch höher, ald man vernahm, 

dag er mit einigen Würzburgifhen Näthen und mit den 
Kapuzinern aus der Reichsſtadt Weil heimlich zuſammen⸗ 
komme. Denn bierin ſah man nichts Anderes, als eine 

Verſchwoͤrung gegen bie Sreiheiten und den Glauben des 
Landes. Gleich Remchingen aber nährten und vergrößerten 
auch Andere des Herzogs Unwillen gegen die Landftände 
nicht nur, fondern auch gegen feine Käthe und Unterthanen. 
Die Unterthanen, hieß es, hätten Liebe und Vertrauen zu 
ihm ganz verloren, ihre Stimmung gegen ihn werde immer 

2) Remchingen fagte aus, einft, als die Landſchaft ſich auf einen 
Landtag berufen, habe der Herzog fidy ganz entrüftet veruehmen 
laffen, er wolle der Landfchaft zwar einen Landtag gewähren, 
dabei aber nichts Anderes, als ihre Rechnungen und ihren 
Haushalt unterfuchen und dazı ein Bataillon vors Landhaus 
marfchiren und es ihnen dann machen laffen, wie fchon einmal 

ein Herzog von Wirtemberg gethan hätte. 
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unruhiger und bebenkliher, und auch die Landſchaft fel 
entfchloffen, fich bald. ftärker gegen ihn zu erheben und fich, 
felbft wider feinen Willen, zu nachdruͤcklicher Gegenwehr zu 
verfammeln. Sie fprachen von pflichtvergeffenen Raͤthen 
und Ständen, von aufrührifch gefinnten Untertanen und 
gewannen fo den Herzog immer mehr für den Plan, an 
welchem fie fchon lange arbeiteten, Hiebei wurden fie von 
Niemand thätiger unterftägt, als von dem Biſchof von 
Wuͤrzburg, einem alten Freunde des Herzogs, der bei ihm 
viel galt und ihn erft vor Kurzem befucht hatte, um ihn 
mit feiner Gemahlin, auf die Karl Alexander einen fchwes 
ten Verdacht gefaßt, zu verfühnen. Der Hofrath Maab, 
den der Herzog noch kurz vor feinem Tode zum Geheimens 

tath ernannte, und der Geheimerath Fichtel waren im Aufs 

trag Ihres Herrn, des Biſchofs, bei der Sache befonders 
thätig. Schon im Juni 1735 hatte der Herzog durch den 
Geheimenrath von Schü ein Teſtament verfertigen laſſen. 
Er fette darin feinen erfigebornen Sohn zum Nachfolger 
und Erben des Herzogthums und des fammtlichen fürftlis 
hen Vermögens und befahl, die uachgebornen Prinzen mit 
Apanagen abzufertigen. Wenn er fterbe, ehe diefer "Sohn 
muͤndig wäre, fo follten feine Gemahlin und der Herzog 
Karl Rudolph von Mirtemberg s Neuftade mit dem Geheis 
menrath die Vormundfchaft führen, bei wichtigen Füllen 
aber immer der Bifchof von Wuͤrzburg um Rath gefragt 
werden (27. Zuni 1735 *). Sin einem Kodizil vom 12. 

°) Zn dieſem Teftamente empfahl der Herzog feinem Nachfolger 
auch die Vergleihung mit den Landftänden und mit der ſchwä⸗ 
bifhen Reichsritterſchaft; indeffen bis die Streitigkeiten mit 
diefer beigelegt feien, follte er ihr die herzogliche „Konfideration“ 
durch Erhebung einzelner ihrer Mitglieder zu Hofs und Kriegs⸗ 
ämtern bezeugen, jedoch fie in den Kollegien nicht anftellen. 
Auch unter Karl Alexander nämlich gab es Streitigkeiten mit 
der NReichsritterfchaft ‚wegen geforderter Lehendienfle, in ritters 
fchaftlichen Orten vorgenommene: Auswahl, wegen Einfchräns 
kungen des Verkehrs und der Zollfreiheit (dieſe wurde durch den 
Bertrag vom A. Juli 1735 für die Reichsritterſchaft erneut); 
doc) wurden zu gütlichem Bergleich mehrere Verſuche gemacht. 
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Juni 1736 aber beftimmte er noch weiter, daß dieſer Bis 
{hof an der Vormundſchaft förmlich Antheil nehmen follte 
und wiederholte dieß in einem zweiten Teflamente (7. März 
1757), das jedoch außer diefem Zufake fonft im Wefents 
lichen nicht fo fehr vom erften abweicht, daß man annehmen 
müßte, er habe jenes erſte auf bie Vorftellungen der Würzs 
burgifchen Näthe aufgehoben, und dieſe hätten dann bie 
zweite letzte Willensmeinung des Herzogs verfaßt, und 

. Karl Alexander fie, von Remchingen dazu beredet, unter⸗ 
ſchrieben. Als dieß gefchab, war der von Remchingen und 
feiner Partei, mit Zuziehung des Bifchofs von Würzburg, 
entworfene Plan fchon völlig zur Ausführung reif und dieſe 
follte erfolgen, wenn der Herzog, unter dem Worgeben, 
einen gewiffen Hulderop in Danzig wegen feines bößen 
Fußes um Rath zu fragen, eine Reife machte. Dann follte, 
wie Remchingen an Fichtel fchrieb, der „immer tiefer wurs 

zelnde Bund der Treulofigkeit geftürze, der Hyder der Lands 
ſchaft der Kopf zertreten und fo Karl Alerander von den 
ihm gottlod und leichtfertig abgezwackten Befchränkungen 
befreit werden.’ Der Herzog feßte nun auch für die Zeit 
feiner -Abwefenheit eine Regierung ein, aus Nöber, Rems 
Dingen, Scheffer, Pfau und dem Regierungsrath Lauz 
beftebend, bei welchem feine Gemaplin den Vorſitz führen 

folte (9. März 1757). Worin aber nun jener Plan 
wirklich beftand, darüber laͤßt fich jetzt nichts Gewiſſes 
mehr beftimmen, Im Lande freilich gingen die beunrubie 
gendften Gerüchte darüber; der Bifchof von Würzburg, 
bieß es, würde Huͤlfstruppen ſchicken, das wirtembergifche 
Militär aber bereit gehalten werden, um des Herzogs zu: 
rücgelaffene Befehle wegen Gleichftelung des katholiſchen 
und evangelifchen Glaubens im Lande, wegen Verhaftung 
und peinlicher Anklage mehrerer angefehenen Staatsdiener 
und Mitglieder der Landfchaft, Auslieferung alles alten 
Silbers in die Münze, Einführung eines Beichtpfennings 
und anderer Dinge zu vollfireden, vor Allem aber, um die 
Unterthanen unter dem Vorwand des MWildpretfchießend zu 
entwaffnen. Meiter fagte man auch, es fei beftlimmt, daß 
den fländifchen Sigungen jedesmal ein Geheimerrath bei: 



wohnen, und daß bad Land in 12 Obervogtelen eingetheift, 
und jedem Obervogt ein Etaböoffizier des Regiments, das 
in diefer Vogtei liege, beigegeben werden follte, ohne deffen 
Vorwiſſen die Beamten in Sachen, welche dad herrfchafts 

liche Intereſſe beträfen, nichts thun duͤrften. &o viel if 
wahr, daß fchon 1756 zu Würzburg eine Inſtruktion ents 
worfen wurde, wie man ed mit der Religion in Wirtems 
berg halten follte, worin es heißt, zwar foll es ‚fein bes: 

harrliches Bewenden dabei haben, daß das fogenannte 
lutheriſche Bekenntniß im Herzogtum unverrädt im bis⸗ 
berigen Stand, Rechten, Nuten und Genuß allerdings vers 
bleibe, auch den Neformirten ihre ihnen einmal eingeräumten 
Rechte erhalten werden, aber den Katholiken follte ebenfalls 
gleiche Freiheit gefeßlich eingeräumt werden, auch follten 
beftändig Fatholifche Priefter am Hofe und 2 Kapuziner in 
Ludwigsburg, 2 andere in Stuttgart ſich aufhalten, und 
für leßtere, wenn es thunlich wäre, ein befonderer Aufent- 
baltsort ausgemittelt werden, wo fie. für fi), von der 
Melt entfernt, leben könnten, Auch hatte der Geheimerath 
Zichtel, aus Auftrag des Herzogs, eine Deduftion gegen 
die Landfchaft gefchrieben, worin er diefer dad Necht, fich 
eine Mitregierung anzumaßen, und für fi, ohme fürftliche 
Erlaubnig, Zuſammenkuͤnfte anzuftellen, abſpricht, bei der 
Entfcheidung über Krieg und Frieden, wie bei der Gefeßs 
gebung ihnen blos eine berathende Stimme zugeſteht, und 
nur bei Veräußerung von Landestheilen ihre Einwilligung 
für geſetzlich noͤthig Hält. Allein dieß iſt auch alles, was 
man wirklich Beflimmtes von den Planen gegen die poli⸗ 

tifhe und kirchliche Verfaſſung ded Landes weiß, denn ihre 
Ausführung verhinderte des Herzogs fchneller Tod. 

Am 12. März 1757. hatte Karl Alexander ſich in 
Stuttgart von den Seinigen verabfchieder und war nach 
Ludwigsburg gefahren. Hier brachte er den gauzen Vor⸗ 
mittag in Berathfchlagungen mit ſeinen Bertrauten zu, 
fprah Nachmittags lange mit dem Baumeiſter Retti und 
dem KHofgärtner Sievert, beftellte auf den Abend ein Kon: 
zert und fpielte auch noch mit Suͤß. Nach halb 10 Uhr 
aber überfiel ihn ein Seitenſtechen und er ging auf fein 



Zimmer. Sein Kammerbiener Neuffer entkleidete ihn und 
wollte ſchon abgehen, als ibm der Herzog nachrief: „Wie 
wird mir fo eng! Der Athem will mir ausbleiben! Arznei 
ber! Pater Gafpar her!“ Neuffer fchlug ihm fchnell eine 
Ader, aber kaum noch einige Tropfen Blutes floßen, der 
Herzog ſprach mit ſchwachet Stimme ‚ich fterbe‘ und vers 
fchied. Seine Leiche wurde am 6. April in der neuen 
Gruft zu Ludwigsburg beigelegt, am 11. Mai aber fand 
das feierliche Leichenbegängniß Statt, wobel 2000 Krieger 
von allen Waffengattungen dem verewigten Helden bie lese 
Ehre erwiefen *). 

So ſtarb, noch in voller Kraft, im drei und fünfzigr 
ften Lebensiahre Herzog Karl Alerander. Ein Zeitgenofle, 
der General Wolf, ſchildert ihn folgendermaßen. Der Her: 

sog war ein fchöner, von der Natur reichlich außgeftatterer 
Mann, in feiner Jugend war er fchlanf, in feinen fpätern 
Jahren aber etwas zu wohlbeleibt. In feinem Weußern 

*) Yu dem nach vorgenommener Sektion ertheilten Judicio medico- 
chirurgico heißt ed; „Aus diefem Viso reperto erhellet nun ges 

nugfam, daß Ge. Hochfürſtl. Durdylaucht nicht an einem Schlag» 
fluß, nit an einer Inflammation oder Gangraena, nicht an 
einem Blutſturz, auch nicht an einem Polypo ⁊c., fondern an 
einem Gtedfluß verfchieden und in dem Biut recht erſticket fey. — 
Zu biefer fo fchnellen Veränderung hat ohne allen Zweifel Ge: 
legenheit gegeben, eines Theils der ehemals öfters recurrirte, 
letzthin aber allzu heftig ausgebrochene Spasmus diephragmatis ıc. 
und der große, das Zwerchfell über ſich preffende, mit vielen 
Blähungen angefüllte Magen, andern Theild aber die ad stagna- 
tionem sanguinis plenariam, ob atoniam et debilitatem connatam 
(allermaßen die betrübte Erfahrung nur allzu deutlich zeigt, 
Daß die meiften Durchl. Kürften vom Haus Wirtemberg an 
Bruſtzuſtänden dahin gehen) ohnehin Difponirte pulmones,“ Daß 
er eines gewaltfamen Todes geftorben, dadon findet fidy nirgends 
eine Spur, als in der Volksſage, deren Entftehung leicht zu 
erklären if. Bei der bangen Erwartung der nädıftzufünftigen 
Zeit konnte in manchen Gemüthern leicht der Glaube entfichen, 
daß der fchnelle Tod des Herzogs ein Gottesurtheil gewefen fei 
und fo gab beim aberglänbifchen Volke ſich das uebrige dann 
von ſelbſt. 
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behauptete er den Anſtand eines Kriegers, der kelnen Vor⸗ 
wurf zu fuͤrchten hat. Er war offen und uneigennuͤtzig 
und ein treuer Freund feiner Freunde, und da er jede Vers 
fiellung, alles Niedrige und Gemeine haßte, fo hielt er Andre 
auch nicht, am wenigften diejenigen deffen faͤhig, welchen 
er fein Zutrauen gefchentt hatte. Seinem heftigen Tem⸗ 
perament ließ er zwar dfterd einen zu freien Lauf, war 
dann felbft gegen feine Freunde hart und zurüdftoßend und 
ließ ſich oͤfters felbft zu AUngerechtigkeiten hinreißen; fobald 
er diefed aber wahrnahm, oder ein Mann, vdeflen Recht« 
fchaffenheit er Fannte, ihn darauf aufmerffam machte, hielt 
ihn der Fürftenftolz nicht ah, feinen Fehler auf eine Art 
wieder gut zu machen, did feinem VBerftand und Herzen 
Ehre brachte. Er liebte die Wahrheit und ſchenkte deßwegen 
ruhigen und befcheidenen Vorftellungen gern Gehoͤr, allein 
MWiderfpruch dDuldete er nicht, noch viel weniger aber durfte 
man ed wagen, ihm zu trogen. Wer konnte aber dieſes 
auch, ohne Gefahr, bei einem Manne wagen, der als Feld 
berr gewöhnt war, daB ihm feine Soldaten voll Vertrauen 
und Muth in die Schlacht folgten, vor deffen Kommandos 
wort Dann die erfchrodenen Feinde flohen.‘ 

Karl Ulerander ift der Stifter des Zucht⸗ und Ars 
beitöhaufes in Ludwigsburg (29. Mai 1756), das am 
9. März 1737 eine eigene Ordnung und verfchledene Vor⸗ 
rechte erhielt. Kine befondere Deputation führte die Aufs 

ficht darüber, zu feiner Unterhaltung wurden einige Mal 
Kolleften veranftaltet, auch dazu der bdreißigfte Theil der 
Gemeinde: Fruchtvorrätbe, eine Abgabe von neuen Bürgern, 
auch ein Theil der Geldſtrafen für Unzucht beſtimmt (20. 
21. 27. Suni, 16. Aug. 1736). Auch eine Hofbanf 
legte ex an (22. Oft. 1732). Am 27. Dft. 1754 ers 
richtete er eine Sanitätsdeputation zur Aufficht über bie 
Medicinal:Anftalten, am 29. Mai 1735 ein Oberbauanıt, 
am 21. April 1736 flatt des Kriegsraths ein Generals 
Kriegsdirektorium, unter Remchingens Vorfig, und am 30. 
uni 1756 eine Forft: und Fagd-Deputation, auch erneute 
er den 18. December 1736 die Duell-Ordnung und machte 

- 
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am 20. Februar 1737 eine Ordnung für die freie Puͤrſch 
auf dem Schwarzwald bekannt. Die Berbeflerung bes 
Kammerguts ließ er fich ſehr angelegen feyn, es ergingen 
deßwegen viele Verordnungen, die Beamten mußten genaue 
Berichte Äber den Zuftand diefes Guts, über die dazu ge⸗ 
börigen Grundſtuͤcke und Einkünfte und über deffen Ertrag 
einfenden, auch wurden fie, „weil ihrer Schläfrigkeit vors 
nehmlich die Unzulänglichkeit der Kammer s Einkünfte zuzus 
ſchreiben ſei“ dfters ernftlich ermahnt (5. Aug., 9. Nov. 
1754, 25. Mat, 23. Zuni 1755, 25. Jan., 20. Febr. 
1756 u, f. w.). Am 24. Okt. 1736 wurde zur Auffiche 
über fie und zur Berichterftattung über jenes Gut ein Ge: 
nerals&ontroleur ernannt , dem die Beamten ihre Berichte 

und RechnungssAuszüge ſchicken mußten (10. Januar 1737). 
Andere zahlreiche Refcripte betreffen die Beamten überhaupt, 
fie follten ihre Berichte, Tabellen und Gelder richtiger ein- 
fenden, den Preis von Wein und Getreide richtig anzeigen, 
die fürftlichen Befehle genauer vollziehen und nicht Eritifiren, 
auch fie ſchnell weiter befoͤrdern, die Landesgeſetze und Ord⸗ 
nungen beffer halten u. ſ. w. (9. April, 27. Jul. 4 17. 
Dec. 1734, 25. Febr., 10. 16. Juni, 30. Zuli 1735, 
13. Dec. 1756). Formulare wurden erlaffeu für Zar: 
Urkunden, für Kautionen, für Steuerbächer, für Quartals 
und Tricefimenberichte (14. Mai, 10. Juni, 75 Zuli, 15. 
Sept., 22. Okt. 1735, 20. Febr. 1756). Undere Res 
feripte betrafen die Birtfchriften der Unterthanen, mit denen ' 
fie den Herzog nicht unndthig überlaufen follten, und deren 
Einrihtung (13. Jan., 123. Febr., 5., 25. April, 14. Aug. 
1754, ı4. Dec. 1735), die Prangers, Geld: und bie 
Scellenwerkfirafe (21. April, ı5. Okt. 1734, 10. Aug. 
1755), die Inventuren und Theilungen (6. April 1735, 
223. Sept., 22. Dec, 1756), und dad Rechnungsweſen 
(23. März, 2. Zuli, 7. Oft. 1734, 11. März 1755). 
Am 16. Januar 1735 wurde verordnet, die Beamten folls 
ten die KriminalsOrdnung befier beobachten, am 4. März 
:1735, die Güter folten ohne Noth nicht getrennt werden, 
am 17. Dec. 1755, zu allen bei Deputationen, Kommiffionen 
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und Suguifitionen vorkommenden Obliegenheiten follte man 

ein berzogliches Siegel brauchen und am 16. Nov. 17356 

die Markungen follten alle 3 Jahre umgangen und die 
fehlenden Markſteine ſogleich wieder ergänzt werden. Um 
30. Auguft 1756 Fam eine eigene Gaffenfauberungs : Ords 
nung für Stuttgart heraus, es wurden ein Gaſſen⸗Inſpek⸗ 
tor und eigene Gaffens und Kloakenſaͤuberer angeftellt. Das 
Verbor, in fremde Kriegsdienfte zu gehen, wurde einige 
Mal wiederholt (14. Dec. 1735, 3. Febr., 13. Aug. 1756) 
und gegen Defertenre fcharfe Befehle erlaffen (7. April, 
17. Suni, 27. Dec. 1734, 25. Juli, 5. Sept. 1756). 
Die Beamten erhielten Befehle, die ledige Mannfchaft aufe 
zufchreiben (16. Febr. 1735, 4. Jan., 14. Nov. 1756) 
und nicht nur den beurlaubten Soldaten, fondern auch übers 

haupt den ledigen Purfchen von 12 bis 40 Fahren murbe 
geboten, „zu Einführung einer beſſern Zucht und damit 
vertnäpften Wohlftands mit rüdwärts eingebundenen Haas 
ren und ordentlich aufgefchlagenen Hiüten einher zu gehen 
(17. Aug. 1756). Den Scharfrichtern und Kleemeiſtern 
wurde das Medilaftriren unterfagt (2. März 1735) und 
den Apothelern die Abgabe von Gift ohne Ärztliche Erlaubs 
niß (ad. Oft. 17356). Vom Zoll follten nur allein die 
Gold⸗ und Silberlieferanten - für die Münze befreit feyn, 
und diefer genauer eingezogen (12. Zebr., 25. März, ıB. 
Juli 1733, 9. Aug. 1756), auch bei jedem Zollamt Zoll⸗ 
regifter. gehalten werden (31. Oft. 1735). Am 18. Nov. 
2755 wurde der Gebraud der großen Schentmaas den 

Dsten, wo fie-früher eingeführt gewefen , wieder geftatter, 
am 25. Okt. 1756 jedoch „der Einförmigkeit wegen‘ auch) 
bier die Tleine Schenkmaas wieder eingefährt. Kaufleute 
und Handwerker follten nicht verpflichtet feyn, Jemand 
länger als ein halbes Jahr zu borgen (6. Nov. 1756). 
Die 2 Zahlmeifter wurden, weil fie doch nicht genaue Aufs 
ficht über alle Schanfe im Lande zu führen im Stande 
feien, abgefhafft und diefe Auffiht den Beamten uͤbertra⸗ 
gen (7. Nov. 1755, 21. April 1734). Die willkuͤhrliche 

Geſch. Wirtems, III. Bos. 2. Abth. 15 
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Merlegung der Jahrmaͤrkte (23. Nov. 1736) und der Ge⸗ 
branch ‚des Gabel⸗ und Lannenfuhrwerfs (30. Nov. 1756) 
wurde verboten und die Erhaltung der Straßen ernſtlich 
empfohlen (a1. Jan. 1734, 9. März 1737). Gemeinden 
ans dem Oberlande durften ihre Glocken ſtatt in Koͤnigs⸗ 
bronn auch in Schaffhaufen gießen laffen (19. Frbr. 1737): 
zwifchen den Schloffern und Schmieden wurde am 1. Nov, 
1755 ein Vergleich gefchlofien und darin beftimmt,. was 
einem jeden diefer Gewerbe allein und was beiden. zugleich 
zu verfertigem. erlaubt fei. Eine Seidenmanufactur wurde 
1735 zu Stuttgart errichtet und ihr auf 8 Jahre Freiheit 

von Accis, auf 2 von Zoll ersheilt (16. März 1735); 
die Dandelsfreipeiten der Uracher Leinwand Kompagnie wurs 
den ernemt (9. Mai 1736), zur Befoͤrderung und Aufſicht 
der Schifffahrt in Cannſtatt eine Schifferlade errichtet. (26. 
Yug. 1756) und mit Kurpfalz. durch den Wertrag vom 
8. Sehr. 1757 auf 20. Jahre gegenfeltiger freier Verkehr 
feftgefegt. Um den alzu: großen Andrang zum. Stadiren 
zu binden, wurde den 22. September 1756 verordnet, 
es foll Fein Unterthban, befonders nicht aus dem Bauern⸗ 
ftande, fir. felnen Sohu um Aufnahme in ein niederes 
Klofter oder ind Stift anhalten, wenn er nicht ganz des 

fondere Talente Babe, fondern ihn lieber eiu Gewerbe ler⸗ 

sen laffen. Auch Pietiſten gab es fortwahrend, im Jahr 
1736 wurde der Pfarrer. in Zainingen verhaftet ®), weil er 
heimliche Zuſammenkuͤnfte gehalten und im feinen Prebigren 
wider die Obrigkeit geredet, auch dabei Ausdruͤcke gebraucht 
habe, welche Aergeruiß und Zwieſpalt bei feinen Zuhbrern 
erregt hätten; er gab eine Frau von Moll ald die an, 
welche ihn verleitet hätte, Ddiefer wurden. daher ihre Bus 

fammentünfte in Stuttgart verboten, balö nachher auch 

9) Hiebei, ſchrieb der Herzog an Scheffer, haben die Konfiftoriaf 

räthe fich fo aufgeführt, daß es ihm Fein Menſch hätte verdenken 
Fönnen, wenn er fo ein Paar Prälaten auf die Feſtung geſchickt 

- hätte ‚denn fie hätten dem Ueber Tängft vorbeugen können, ehe 
es fich über's ganze Land verbreitet.. on 
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ein zweiter Auhaͤnger von ihr, der Pfnerer in Dirtmen). 
verhaftet *) 

Fuͤnftes Hauptſtuͤck 

Die erſten Zeiten der Regierung Herzogs Karl 

Eugen 1737 —1764. 

Mit dem fo fchnellen und unerwarteten Tode Karl 
Aleranders verfchwanden die ‚bangen Beforgniffe, welche 
während der letzten Tage fi der Gemuͤther bemächtigt 
hatten, und der lang zuruͤckgehaltene Unwillen brach nun 
defto mächtiger aus und Außgrte ſich nicht nur gegen bie 
Dathgeber des verftorbenen Herzogs, fondern auch gegen 
biefen felbft fo heftig und unverhohlen, daß man ed file 
ndthig fand, einen eigenen Befehl zu erlaffen, weder von 
ihm, noch von feiner Witwe ungebührlich zu fprechen 
(38. März 12737). Die Partei aber, welche unter feinem 
Schutze und mit feinem Beiftande ihre Plane auszufuͤhren 
gehofft Harte, verlor den Muth nicht gleich, fie verließ fich 
auf des Herzogs Teftament und hoffte mit Hülfe des Bi⸗ 
ſchofs von Würzburg und der Herzogin Wittwe, ihre Ents 
wirfe wenigftens theilweife ins Werk fegen gu Edinen. Die 
Herzogin felbft fchien enrfchloffen, die Rechte, welche fie 
durch das Teftament ihres verftorbenen Gemahld und dur 

9 Kari Alerander vermählte id den 1. Mai 1727 mit Marie 
Angufte,, der Tochter bes Fürſten Anjelm Kranz dv. Thurn und 

-Zaris, die ihm 6 Kinder gebar: Karl Eugen, geb. den 11. Sehr. 
. 1728, Eugen Ludwig, geb. den 31. Aug. 1729, flarb gleidy wies 

der, Ludwig Eugen, geb. den 6. Fan. 41734, Friedrich Eugen, 
geb. den 21. Jan. 1752, Ulerander, geb. ben 1. Aug. 4735, 
geil. den 9. März 1734, Auguſte Elifabethe Marie Louiſe, ‚geb. 
den 50. Okt. 4734, vermählt mit dem Fürſten Karı Anfelm 
v. Thurn und Taxis den 5. Gept. 17553, gefl. a a Juni 1784, 

. 10 ° 
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deſſen, kurz vor feinem Tod erlaffene Verordnung, welche 
ſie waͤhrend ſeiner Abweſenheit an die Spitze der Regierung 
ſtellte, erlangt hatte, feſt zu behaupten, und Remchingen 
unterſtuͤtzte ſie hiebei aufs Kraͤftigſte. Obgleich Herzog 
Karl Rudolph von Wirtemberg⸗Neuſtadt auf die vom 
Geheimenrath und vom ſtaͤndiſchen Ausſchuß ihm gemachte 
Anzeige von Karl Alexanders Tode ſogleich erſchienen war, 
und als naͤchſter Verwandter die Regierung angetreten hatte, 
mit der Erklärung, daß er weder das Teſtament des vers 
ftorbenen Herzogs fogleich anzuerkennen vermöge, noch Je⸗ 
mand Anderd zur Mitverwaltung des Herzogthums zulaffen 
werde *), fo that doch NRemchingen, ald ob der Herzog gar 
nichts zu befehlen hätte. Er verweigerte ihm die Hands 

treue, nahm Feine Parole von ihm an, verbot beides auch 
feinen Untergebenen, und ließ Karl Aleranders Zeftament 
von ihnen befhwören. Die Befakung von Stuttgart vers 
ftärfte er ohne Wiſſen des Herzogs und gebot den Befehles 
babern der Feſtungen und der im Lande vertheilten Trups 
pen Feine, als nnmittelbar von der Herzogin oder von ihm 
unterzeichnere Befehle anzunehmen. Um die Offiziere für 
fi zu gewinnen, gab er vor, man gehe mit einer Ber: 
singerung des Heeres um. Die Unzufriedenheit jedoch, 
weiche hiedurch unter diefen entftand, legte fich gleich wie: 

der, ald die Ausſchuͤſſe, hiezu von Karl Rudolph aufgefors 
dert, erflärten, „fie würden fich nach Kräften angreifen, 
damit die Truppen ihren Unterhalt haben möchten. Nur 
wenige Offiziere, den Prinzen von Waldeck an der Spitze, 
wollten ſich nicht fügen umd wurden daher entlaffen. Zus 

gleih nahm man in aller Schnelle bei den Behörden und 
im Lande für Karl Rudolph und für den minderjährigen 
Herzog Karl. Eugen die Huldigung ein, Remchingen aber 
murde, nach eingeholtem Gutachten des Geheimenraths, in 

feiner Wohnung gefangen gefeßt und dem Generalmajor 
von Gaisberg der Oberbefehl der Truppen übertragen (19. 

*) Der Special Faber und Diakonus Heller wurden deßwegen aud) 

zur Rede geftellt, weil fie die Herzogin Mit vormünderin 

genannt. | 



März 1737). Vergebens erbot Remchingen fi), Kaution 
zu leiften, wenn man ihn der Haft entlaffe, vergebens bat 
auch die Herzogin für ihn, man feste eine Unterinchungss 
Kommiffion gegen ihn nieder, verhdrte auch mehrere, mit 
ihn in Verbindung geftandene Perfonen und ftellte eine . 
Hausfuchung bei ihm an. Da man nun dad Koncept 
eines, auf die früher angegebenen Plane bezüglichen Briefes 
an den Geheimenrath Fichtel *), auch einige Auffäge von 
diefem, namentlich das, ebenfalls fchon erwähnte Gutachten 
über bie Rechte der Landftände fand, fo brachte man ihm 
mit feinem Udjutanten, dem Hauptmann Gerhard, am 
4. April auf den Afperg. 

Auch dem Geheimenratb Pfau und dem Kabinets⸗ 
Sekretaͤr Lauz ließ der Herzog ihre Alten abnehmen und 
ſchloß fie von den Sigungen des Geheimenraths aus, in 

welchen dafür von Forſtner, Neuffer und Georgli eintraten. 
Auch wandte er fih an den kaiſerlichen Hof, bei welchem 
aber die Herzogin ebenfalls Elagend einlam und zugleich an 
Karl Rudolph ſelbſt eine Schrift fandte, worin fie ihr 
Recht auf die Mitvormundfchaft nachdrücklich vertheidigte 
und über des Herzogs einfeitiges Verfahren fich befchwerte 
und gegen die von ihm abgeſchickte Kreisgefandtichaft Eins 
ſprache that. Diefen Zwiefpalt aber fah weber der Ges 
heimerath, noch der fländifche Ausfchuß gerne; der lebtere 
zauderte, obgleih zweimal dazu aufgefordert (27. Marz, 
3. April), ein Gutachten über das Teſtament Karl Ales 

xanderd zu geben und der Herzog Vormuͤnder fah fid) daher 
gendthigt, mit der Herzogin zu unterhandeln. Denn auch 
in Wien fiand ed mir feinen Angelegenheiten nicht zum 
Beſten: zwar führte der Geheimerath Keller feine Verthei⸗ 

») Pfau fagt von diefem Briefe: Sein Inhalt beftand aus lauter 
Zhorheit, Remchingen war zwar der Landfchaft Feind, allein 
er hatte weder Verftand noch Macht derfelben zu fchaden, es 
waren fulgura ex pelvi und Fichtel hat über Diefes Briefes felt« 
famen Inhalt lachen müſſen und ihn Feiner Antwort gewürdigt.” 
Allein Pfau zeigt ſich zu deutlich als Anhänger der Remdingen: 
fhen Partei, als daß man feinem Bengniffe hier unbedingt 

glauben bärfte. 
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mahls Neverfalien- (8. Nov.), und eilf Tage nach dem Abs: 
fhluß des Vergleichs ward auch ein „Regierungs-Regle⸗ 
ment für die Adminiftrationszeit” verfaßt. Dem Gehei⸗ 
menrathe wurde darin feine vertragsmaͤßige Mitvormund- 
{haft beftätigt, die Entfcheidung geringerer Falle ihm, Doc) 
in Beifeyn eines Bevollmächtigten des Herzogs, der deſſen 
Entfchlüffe vortragen und ihm hinwiederum Bericht erftatten 

follte, überlaflen, und für ihn, wie für die übrigen Kolles 
gien, eine Gefhäftsordnung vorgefchrieben (16. Nov. 1737). 
Die-Vollziehung ded gemachten Vergleich& “hatte man zwar 
Anfangs auf die kaiſerliche DBeftätigung ausgeſetzt, allein 
bald vereinte man fi, ‚zur Befdrderung ded gemeinen 
Beſten und weil die Beftellung der vormundfchaftlichen 

Diener und andere DVeranftaltungen keinen weitern Verzug 
leiden wollten‘ dahin, ihn fogleich zu vollziehen (18. Dec. 

aufgab, fondern ihre Ausführung nur auf eine gefchicktere Zeit 
verfparen wollte, erhellt aus einem Projekt vom September 

4737, das ſich unter den, bei dem im Mai 1735 verhafteten 
Bibliothefar Hophan in Beſchlag genommenen Papieren fand, 
und worin ausführlich Die Mittel angegeben find, wie man, 
wenn der Herzog Karl Rudolph fterbe, die Landes⸗Adminiſtra⸗ 
tion in die Hände der Herzogin fpielen könne. Zuerſt follte 
man fid) des Militärs verfichern; von den Mitgliedern ded Ges 
heimenraths werde man wenigftens einige durch VBerfprechungen 

- gewinnen Pönnen, ebenfo den großen ftändifchen Ausſchuß durd) 
feine Eiferſucht auf den engern Ausfchuß, welcher alles mit dem 
Geheimenrath allein verhandle; die Vöogte vom Amt Stuttgart, 
von Cannflatt und Ludwigsburg feien Leicht zu gewinnen, ein 
Manifeft müffe bereit gehalten werden des Inhalts: Es werden 
vom Gegentheil Falsa angegeben, welche von felbft fallen werden, 
die Herzogin verfpreche, die Reverfalien heilig zu halten, die 

Beſchwerden unterfuchen zu laffen und ihnen abzuhelfen n. f. w. 
Sterbe dann Karl Rudolph wirklich, fo heiße es: Friſch ges 
wagt ift halb gewonnen, das Militäae müſſe in Pflicht genoms 
men, die Thore der Hauptfladt befest, von der Gegenpartei 
Niemand auss und eingelaffen, die, welche ſich widerfebten, 
verhaftet, der Geheimerath und engere Ausſchuß an einander 
gehest, der größere Ausſchuß eiferfüchtig gemacht und mit Allen 
ernſtlich gefprochen, und fo auch der Rath zu Stuttgart ge⸗ 
wonnen werden. 



1737) und er wurde nun am ı8. Jan. 1738 im Schloffe 
zu Stuttgart ia Gegenwart der Geheimenrärhe und eines 
tatferlichen Notard von beiden Theilen feierlich befchworen. 
Diefe Eilferrigkeit und daß man, feine Vergleichsverſuche 
verwerfend, ſich nun ohne ihn vereint hatte, gefiel dem 
Kaiſer freilich nicht, und er drückte der Bormundfchaft fein 
Mißfallen darüber fehr ſtark aus, doch verfagte er dem 
Vergleich deßwegen feine Beſtaͤtigung nicht, welche den 
12. Juli 1758 erfolgte: 

Nun endlih Fam wieder Ruhe und Ordnung ine 
Land und vergebens fuchte der Bifchof von Würzburg neuen 
Zwift zu erregen, die zur Vertheidigung des vielerwähnten 

Teftaments auf feinen Befehl von dem Hofrath und Pros 

feffor Jkſtatt verfaßte „‚Wirtembergifche Grundvefte‘ 
(1758), wurde von Seiten Wirtembergd in den „ın facto 
et jure beftgegründeten Anmerkungen über bie wirtembers 
giſche Grundveſte“ (1740) um fo erfolgreicher widerlegt, 
da fih auch ſchon die dffentliche Meinung gegen erftere 
Schrift, fo Eunftvoll fie verfaßt war, laut geäußert hatte, 
und der Bifchof mußte von feinem Beginnen abftehen. 

Indeſſen hatte bie Unterfuchung gegen die, von der 

allgemeinen Stimme ald Berderber des Landes bezeichneten 

Männer fchon begonnen. Suͤß war noch in der Nacht, 
in welcher Karl Alexander flarb, nad) Stuttgart gefahren, 
um die Herzogin von diefem Trauerfall zu benachrichtigen. 

Der Oberburggraf Röder aber, welcher ihm auf pem Fuße 
nachfolgte, ließ ihn verhaften, und fo fehr ſich Suͤß auch 
fträubte, auf die Hauptwache bringen, von wo er mit flars 
fer Bededung in fein Haus geführt wurde. Gleich nach⸗ 
‘Her wurden auh Hallwachs und deffen Bruder, der dem 
Juden verrathen, die Stadt Stuttgart habe 10,050 Gul⸗ 
den in einer geheimen Kaffe, und fie ihm werfchafft hatte, 
und nach erlih Tagen Mez, Bühler und von Schef⸗ 
fer verhaftee. Dem Vogt von Stuttgart wurde befoh⸗ 

len, alle in Stuttgart befindlichen Juden einfangen und 

verhören zu laſſen. Hiebei zeigten ſich die Straßenjungen 

und der Pöbel fehr gefchäftig; alle, auch foldhe Juden, 
welche man nach dem Verhör als unfchuldig wieder entließ, 

⸗ 
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wurden mißhandelt. Der Sekretaͤr des Suͤß hatte ſich zu 
rechter Zeit gefluͤchtet, ſein Kaſſier aber brach aus dem 
Gefaͤugniſſe und entkam gluͤcklich. Süß ſelbſt wurde An⸗ 
fangs gelind behandelt und durfte in ſeinem eigenen Hauſe 
bleiben, doch wurde ſein ganzes, Im Lande uud in Frank⸗ 
furt befindliches Vermögen. mit Beichlag belegt. Als man 
nun aber bei wiederholter Durchſuchung fand, daß er 3 Hem⸗ 
den trug, in denen er feine Foftbarften Habſeligkeiten vers 
borgen hatte, und als die Anklagen gegen ihn ſich haͤuften, 
führte man ihn, unter ſtarkem Zulauf des Volles, das ihn 
mit Scheltworten, Koth⸗ und Steinwürfen verfolgte, nad 
Hohenneuffen, von hier aber nach kurzer Zeit auf die. Fer 
fung Hohenasberg. Am 235. Maͤrz 1737 wurde hierauf 
„zu Anterfuchung der vielen argliftigen, gottlofen und lans 
desverderblichen Gewaltthaten und Streiche, welche er und 
feine Genoffen veräbt hätten, eine Kommiffion nieberges 
fegt *) und den Unterthanen befohlen, der Wahrheit getren 

anzugeben, was fie von diefen Leuten wäßten, auch wann 
und was fie an Geld und Geldeswerth dem Süß für Ers 
theilung von Aemtern, Gnadenbezeugungen, Sreifprechungen 
und bergleihen hätten geben mäffen. Nun kamen der Kla: 
gen fo viele ein, daß die Kommiffion erfi am 17. Novems 

ber die Verhöre mit den Verhafteten beginnen konute. Suͤß 
zeigte dabei befonders guten Much **), felbft Troß; er bes 
rief fih auf das, vom verftorbenen Herzog erlaffene Legis 
timationsdefret und erllärte, er babe blos den Vortheil 
feines Herrn zu befdrdern geiucht und nach deſſen Befehlen 
gehandelt, feine Vorfchläge feien alle an die Kollegien ges 

*) Mräfident war der Geheimerath von Gaisberg, Beiſitzer der 
Geheimerath von Pfing, die Profefforen D. Harprecht und 

D. Schöpf, die Regierungsräthe Bader, Dann, Renz 
und Jäger, der Aſſeſſor Barbiti, und Aktuar der Regie 
rungs:Sefretär Gabler. ' 

”*, Auf die Srage, wer er fei, antwortete er: Er heiße Süß Oppens 
heimer, fei von Heidelberg gebürtig, und 39 Jahr alt, habe nie 
eine andere Paffion gehabt, als mit großen Herrn umzugehen, 
fei als Jud geboren, babe aber Die Religion eines ehrlichen 
Mannes. 
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bracht und von dieſen, wie vom Herzog gebilligt worden, 
mau werde Daher doch nicht ihn allein deßwegen ſtrafen 
wollen? Er hoffe auf die Gnade und Gerechtigkeit feiner 
Nichter. Doch geftand er im Gang der Unterfuchung, weldye 
Mittel er gebraucht, um des Herzogs Gunſt zu erhalten, 
wie er Diener und Landftände bei ihm angefchmarzt und 
was filr verberbliche Rathſchlaͤge er ihm gegeben habe, 
Seine Stimmung wechſelte fehr, bald hoffte er nahe Ben 
frelung, bald fürchtete er dad Schlimmfte, uad machte fps 
gar Verſuche zum Selbſtmord*). Um ı3. Dec. 17357 
wurde endlich fein Schicfal entfchieden: und er als ſchuldig 
und überwielen der Merbrechen der Amtserſchleichung, des 
Berrugs, des Hochverraths und des Majeſtaͤtsverbrechens 
im engern Sinn zum ode vernetheilt; nur Dr. Herprecht 
meinte, Süß habe zwar den Tod wohl verdient, er glaube 
aber nicht, daß man nach ber peinlichen Halsgerichts⸗Ord⸗ 
nung darauf autragen kͤnne. Am 25. San. 1758 beſtaͤ⸗ 
sigte der Herzog dieß Urtheil, und befahl, dem Anbringen 
der Kommiffion gemäß, Ihn. durch den Strang binzurichten. 
Nun wurde Sig am 30. Januar nach Stuttgart gefuͤhrt, 
worüber er fehr erfreut war und feine beften Kleider ans 
legte **). Uber feine Freude ſchwand, als man Ihn nicht 
in feine Wohnung, fondern ins Herrenhaus brachte, wo 
man ihm daun am 4. Februar Morgens fein Urtheil ane 
kuͤndigte. Dieß erfcyätterte ihn tief, knieend bat er um 

*, Bald ftellte er ſich närrifh und Yief ganz nadt in feinem Ges 
fängniß herum, bald meinte er nod) befehlen zu dürfen und 
verlangte, man folle ihn freilaffen und nach Stuttgart führen, 
Damit er nad) feiner Saushaltung fehen könne. Einmal freute 
er fi), daß er nun bald frei würde and wollte Darauf 50,000 fl. 
wetten; ein andermal brach er in Klagen aus: Ob man deun 

nicht genug an feinem Vermögen habe, fondern ihm auch das 
Leben nehmen wollte, verwünfchte die Stunde, wo er Wirtem: 
berg betreten, und klagte die aufs Heftigfte an, welcde ihn zu 
feinen Unternehmungen verleitet hätten. 
Er trug einen rothen Taffetrock, mit zottigem Samt gefüttert, 

ein grünes, goldbordirtre Kamiſol, rothe Beinkleider und einen 
Samthut. 

nu 
— 
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fein Leben, er wolle Alles dafür hingeben; als er jeboch 
fah, daß Alles umfonft war, verwandelte fich feine Nieders 
gefchlagenheit in Zorn, Iaut Hagte er feine Richter der Uns 

gerechtigkeit an, und forderte fie vor Gotted Gericht, um 
Rechenſchaft won feinem Blute zu geben. Nur mit Gewalt 
fonnte er auf den Todeskarren gebracht, nur mit Banden 
bier feftgehalten werden. Langfam fuhr er nun unter einer 
ſtarken Bedeckung von Grenadieren und von einer zahlloſen 
Volksmenge begleitet auf den Richtplag, wo man Ihn an 

dem von Herzog Friedrich für feine betruͤgeriſchen Golds 
macher errichteten eifernen Galgen in einem beſonders dazu 
verfertigten Kaͤfig aufhaͤngte *). 

So mußte Suͤß für feine und feiner Spießgeſellen 
Vergehungen buͤßen. Er allein erlitt die Zodesftrafe, denn 
er hatte Feine Verwandte in der Kanzlei, auch die, welche 
er erhoben, verließen ihn jeßt und der allgemeine Haß fiel 
am ſtaͤrkſten auf ihn, weil er .in deu Tagen feines Gluͤcks 
Alles mit Uebermuth behandelt hatte. DBefler ald er kamen 
feine: Gehülfen los; der Hoflanzler von Scheffer zuerft 
wurde gegen Bezahlung der Unterfuchungsfoften, mit Beis 
behaltung feines Geheimenraths⸗Titels, entlaflen **), nad) 
ihm Bühler und Mez, am fpäteften der ebenfalls peinlich 
angellagte Hallwachs, alle mit der Weifung, das Land zu 
verlaffen. Der General von Remchingen entflob, fein ger 

”") In zahlreichen Stugfchriften in gebundener und ungebundener 
Rede fprach der Haß gegen Süß und feine Anhänger fich da: 
mals aus, die Juden in Pfirt dagegen erklärten ihn für einen 
Heiligen und Märtyrer. Seine Geſchichte it in jenen Schrif: 
ten; befonders was feine lebten Tage betrifft, ausführlich bes 
ſchrieben, auch fein Bild mit Kupferftichen von feiner Hinrichs 
fung, dem Galgen mit dem Käfig zc. beigefügt. Die Titel der 
wichtigften find: Euriofe Nachrichten aus dem Reiche der Be 
ichnittenen, Unterredungen zwifchen Sevi und Jud Joſeph Süß 
Oppenheimer 1737 und 1738. Vier Stüde, 4. Bernhards aus⸗ 
führlicher Discours von des Juden Süß lebten Tagen. 1738. 4 
Der in den Lüften fchwebende jüdifche Heilige. 1738. 4. 

**) Er zog nad) Tübingen, wo er 4745 flarb. 
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gebenes Ehrenmwort brechend, als die von zwei SJuriftens 
Fakultäten über ihm ausgeſprochenen Urtheile anlangten, 
ward hierauf feiner Ehrenftellen entiegt und zur Abbitte, 
etdlicher Derfchreibung und Koftenerfag verurtheilt (7. Dec, 
1739). Dagegen that er in mehreren Klagfchriften an 
den Kaiſer und dad Neid Einiprache, bis endlich nad) des 
jungen Herzogs Regierungsantritt auch diefer Streit beis 
gelegt wurde *). 

Unter folhen Unruhen hatte Karl Rudolph nun beis 
nahe anderthalb Jahre die Wormundfchaft geführt, ald er 
im Juli 1758 fich entichloß, feine Stelle anfzugeben. Er 

war nun 71 Sabre alt, und fehnte fih, nad den Bes 
ſchwerden eines Triegerifchen, ruhmgelrdnten Lebens, nach 

Ruhe, auch fühlte er feine Leibes⸗ und Geiftesträfte merk: 

lich fchwinden und darum erklärte er den Geheimenräthen, 
„es ſei ihm beſchwerlich, dem vdlligen Detail einer fo vers 
wirrten. als wichtigen Regierung nach eigenem Wunſche 
genugfam abzuwarten. Er trat daher, nach erhaltener 
Faiferlicher Genehmigung (15. Aug. 1738), und nachdem 
der Herzog Karl Friedrich von WirtembergsDeld feine Stelle 
zu übernehmen fich bereit erklärt hatte, doch mit Vorbehalt 
der Mittheilung wichtiger Angelegenheiten, von der vor= 
mundfchaftlichen Regierung völlig ab. Die legten Jahre 
feines Lebens brachte er nun zu Neuenftadt in Ruhe zu 
und farb bier am 17. November 1742 **). 

*) Die ausführlichfte der Vertheidigungsſchriften ift bie Innocentia 
. Remchingiana vindicata, oder nothgedrungene Ehrenrettung bes 

Sreiheren Franz Jofeph von Remchingen. Er wollte fpäter in 
venetianifche Dienfte treten, da aber der venetianifche General 
Schulenburg feine Schicfate in Wirtemberg erfuhr, wurde nichte 
Daraus (1721). 

*, Karl Rudotph hafte am 13. März 1731 die Landesfreiheiten bes 
flätigt, Karl Friedrich thats am 11. Auguft 1738. Karl Ru: 
dolph, jüngſter Sohn Herzogs Friedrich von Wirtemberg- Neuen: 
ſtadt, war geboren den 29. Mai 1667, kam 1682 in das Colle- 
gium illastre zu Tübingen, und machte hierauf 1684 bis 1686 
eine große Reife durch die Schweiz, Frankreich, Eugland, Die 

"Niederlande zc, Seine kriegerifche Laufbahn begann er ald Haupt⸗ 
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Ruhiger und leichter, als man es bei den noch immer 
fortdauernden Umtrieben der Partei der Herzogin erwartete, 
ging die Uebernahme der vormundſchaftlichen Regierumg 
durch den Herzog von Dels voruͤber. Dieſer aber bekam 
nun gleich ein ſchwieriges Geſchaͤft, die Beeudigung des, 
von Karl Rudolph ſchom am 4. Juli 1757 erdffneten 
Landtags *). Die Ausſchreibung deſſelben hatte große Freude 

mann unter den an die Republik Venedig überlaſſenen wirtem⸗ 
bergiſchen Truppen, machte den Feldzug in Morea mit und 
bewies bei der Belagerung von Negroponte (1688) große Tapfer⸗ 
teit, worauf er zum Oberſten ernannt wurde, aber fhon 4689 
die venetianifchen Dienfte wieber verließ, . 1690 und 4691 focht 
er ald Freiwilliger in Irland an dev Geite feines Lapfern Bru⸗ 
ders Berbinaud Wilhelm und trat 1692 in däniſche Dienſte. Im 
fpanifchen Erbfolgekrieg führte er den Oberbefehl über die den 
Seemächten in Sold gegebenen 12000 Dänen und zeichnete ieh 

bei jeder Gelegenheit aufs Nuhmvolifte aus, beſonders trug er 
. "das Meiſte zu dem blutigen Siege bei Ramillies (23. Mai 1706) 

bei. Dadurch erwarb er fih die Achtung und Freundſchaft 
Eugens und Mariborongh und den Ruf eines trefflichen Felp⸗ 
bern. Im Fahr 1746 legte er alle. feine Kriegsitellen nieder, 
um die..ihm durch, den Tob feines Altern Bruders Friedrich 
Auguſt zugefallene Verwaltung der Neuenſtädtiſchen Apanage⸗ 
Aemter zu übernehmen. Mit Karl Rudolph erloſch der Manns: 
ffamm diefer Linie und Die gedachten Aemter feten an das re⸗ 

gierende Haus zurück. a . 
Karl Friedrich, geb. ben 7. Gebr. 4690, war ein Sohn Ehri- 

ſtian Ulriche, Herzogs von Dels, und folgte feinem Bater 1709 

in der Regierung dieſes fchleflfchen Fürſtenthums, Das ſein Groß- 
vater Silvius Nimrod durch Heirath ‚erworben. hatte, Seine 
Gemahlin war Juliane Syhbille Eharlofte, Herzog Sriedrich 
Ferdinands von Wirtemberg-Weiltingen Tochter; er flarb aber 
1760, ohne Erben zu hinterlaffen. Ihm folgte fein Neffe, Karl 
Chriftian Erdmann, mit welchem der Manndfkamm ber Linie 
Wirtemberg⸗Oels ausſtarb (14. Dec. 1792), woranf das Fürffeh: 

thum Oels durdy feine Tochter Friederike an den Herzog FZriedrich 
Auguſt von Braunſchweig Fam. 

+) Bei der Eröffnung des Landtags hielt pralat Oechblin eine 
Predigt Über 1. Buch d. Könige, Kap. 8. V. 57. 68., deren 
Thema war: Das um einen nachdrücklichen Zaudtagsfegen zu 
Gott fenfzehde Wirtemberg. Die Schlußpredigt hielt am 19. 
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erregt, benn man hoffte von ihr gruͤndliche Abhuͤlfe fär -fo 
mancherlei Beſchwerden, welche nun, da man vom druͤcken⸗ 
den Zwange der vorigen Megierung befreit war, um fo laus 
ter zur Sprache gebracht wurden. Die Zuden, hieß es; 
folle man „mit Stump und Stil“ aus dem Lande fchafs 
fen, den bdffentlichen Gottesdienſt den Karholiten verbieten 
und . feine mehr ald Bürger und Belfiger annehmen, die 
Kapelle in Ludwigsburg dem evangelifchen Gottesdienſt zu⸗ 
ruͤckgeben, die Wirde eines Propftes zu Stuttgart wieder⸗ 
berftellen, bie Pietiſten, Separatiften und andere Seltirer 
fortichaffen, weder: in den Geheimenrath, noch in ein ans 
deres Kollegium Katholiken aufnehmen, die SKirchens und 
Kanzlels Ordnung neu durchſehen, argerlihe Kirchens umd 
Schuldiener abſchaffen, die Univerfirät zu Tuͤbingen in beſ⸗ 
feres „Luſtre““ bringen, Peine katholiſche Profefforen daran 
dulden, die Zahl der Zdglinge im Stift bis auf 550 em 
hoͤhen, fie ‚‚ehrlich und dem Herkommen gemäß verfürgen“‘ 
Kirchen⸗ und Schuldieufte verbeſſern, das Kirchengut nicht 
mehr mit der Kammer ‚‚Tombiniren” und: demfelben, fo 
wie den frommen Stiftungen, die abgezwungenen Anlehen 
zuruͤckgeben. In Rüdficht auf das Militär wurde begehrt; 
die Haustruppen gänzlich. abzufchaffen,- fi mit ber Leibe 
wache und dem SKreisfontingent zu begnügen, die Zahl der 
Snvaliden zu vermehren, nie mehr Leute und Pferde ges 

waltſam wegzunehmen, die‘ im’ letzten Kriege den Unter⸗ 
thanen : abgenommsenen Gewehre wieder herauszugeben, bie 
Auswahlen durch :gemeinfame: Abgeoronete Der Regierung 
und Landfchaft vornehmen zu-Taffen, die Schieß⸗Uebungen 
wieder herzuftellen und ben Beitrag zum Seftungsbaumefeit 
fallen. zu laſſen. Ferner verlangte man Berminderung des 
Wildes, das unter den beiden vorigen Megierungen fo „ent⸗ 
ſetzlich uͤberhand genommen habe’’*), fchärfere Geſetze⸗ widet 

April 1739 dee Dberhofprediger Tafinger über Pſalm 85, ©. 10. 
bis’ 44. über das Thema: Das in der Hülfe Gottes erfreute 
Wirtemderg. 

*), Im Jahr 1938 berechnete das Amt Urach allein feinen Wild⸗ 
ſchaden auf 57,170 fl., im Jahre 1737 wurden in den’ Forſten 



die Exceſſe der Zorfibedienten und Wiederaufſtellung der 
Feldſchuͤtzen, Abſchaffung der Zricefimen, der erhöhten Ac« 

cife, des Bankalitaͤt⸗ und Fiskalat-Amtes, der Generals: 
Landeskommiſſionen, des Tutelarraths, des Judengroſchens, 
der Chateulle-Gelder, des Handelsvertrags mit der Pfalz, 
des Konceffionsgelds der Wirthe, des Salpeter: und Tabak⸗ 
pachts, ber übermäßigen Frohnen, der Eleinen Schenkmaas, 
und anderer unter der vorigen Negierung eingeführten Nene« 
‚rungen, die Reduktion des Hofſtaats, die Ausfchließung 
der Beamten bei Amtöverfammlungen, wenn Sachen vors 
kommen, die dad Land allein angehen, den Vorzug der 
Landesfinder bei Aemters Erfegungen, die Wiedereinführung 
der herlömmlichen Neujahrsgelder für Beamte, die Abaͤn⸗ 
derung des Ausichußftaats von 1756 u. ſ. w. Dagegen 
aber trat die Regierung glei Anfangs mit dem Anfinnen 
auf, die Landftände follten. zur Erleichterung der Schuldene 
laft der Kammer und zur Verbefferung des fo zerrütteten 
Zuftands derfelben, zur Erhaltung des, bei den noch immer 
fortdauernden bedenflihen Zeiten nothwendigen Militärs, 
zur Errichtung einer binlänglichen Landmiliz, zur Vollens 
dung der angefangenen Befeftigungs : Arbeiten, zum Bau 
von Kafernen und zur beffern Einrichtung des Juſtizweſens 
Geld beitragen. Zu der begehrten ſtarken Werminderung 
des Militärs wollte fie fich gar nicht verftehen, weil es 
„wider dad Luftre des fürftlihen Hauſes fei,’. auch die 
Abftellung mancher andern Befchwerden wollte fie nicht ges 
währen, theils weil fie dadurch in ihren Rechten gekraͤnkt, 
theild auch weil die Kammer:Einfänfte dadurch gefchmälert 
würden. So fchlen zu Dem gehofften fchnellen günftigen 
Ausgang des Landtags wenig Ausficht vorhanden und manche 
Leute waren gar gefchäftig, das Mißtrauen durch ausge⸗ 
ſtreute falfche Gerüchte noch zu vermehren und fo den Zwies 
fpalt immer ärger zu machen. Auch im Innern ber 

des Landes gefchoffen: Hirſche 2438, Wild und Schmalthiere 
4080, Schweine 809, Keuler 2061, Bachen 206, Friſchlinge 1782, 
Sn den beiden harten Wintern 1731 und 4732 kamen 20,000 
Stüd Schwarz: und Rothwild um. 



— 241 — 

Staͤndeverſammlung ſelbſt erhob ſich Streit, der Praͤlat 

Weißenſee vom engen und, die Buͤrgermeiſter Sad und 
Saber vom großen Ausfhuß mußten, als Theilnehmer an 
den Planen der vorigen, Negierung, austreten, und mandye 
Mitglieder meinten, man muͤſſe feft auf der Wbftellung 
aller Befchwerden beharren. Undere jedoch erinnerten, man 
follte nicht dadurdh, daß man zu viel verlange, es dahin 
bringen, daß der ganze Landtag vergeblich ſei. Wenn die 
Landfchaft fo flarr auf ihren Forderungen beharre, fo werde 
auch die Regierung von den Ihrigen nicht abgehen. Wenn 
man fih dem jungen Landesfürften jetzt gleich „ſo fürchs 
terlich mache,“ werde fo leicht Fein Landtag mehr zu Stande 
fommen und fo dad Land von diefem Betragen mehr Schas 
den ald Nuten haben. Diefe gemäßigte Partei drang ends 
lid) auch, jedoch nicht ohne flarken Widerftand, mir dem 
Vorſchlage durch, man follte den größeren Ausſchuß zu 
Verhandlungen mit der Negierung bevollmachtigen. Denn, 
fteiten fie vor, diefe Verhandlungen Fünnten noch lange 
dauern”), „was dann indeß die fämmtlichen Abgeordneten 
da thun wollten, ihrer hundert koͤnnten ja doch Feine Schrift 
auffegen, würden niemals alle eins, man verlange ja nichts 

als einen für das ganze Land nuͤtzlichen Abfchied, wenn 
man nur dieſen erhalte, fo werde es gleich feyn, ob er 

von 2 oder 3 oder 20 errichter fel, wenn nur dadurch dem 
Land geholfen würde, fei dieß aber nicht, fo dürfe man 
ihn ja nur nicht annehmen.” Die Regierung felbft betrug 
fih fehr Hug, fie ſchaffte manche der hauptſaͤchlichſten Bes 
ſchwerden freiwillig. ab**), und fo, da fie num allein mit 

*) Man habe ganze a Wochen Über den Receß zu deliberiren, 
gloffiren, juftificiven und alsdann wieder ein und anderes zu 
moderiren, gnädigſter Herrſchaft wieder fchriftlidy die monita 
äuzuftellen, vom Geheimenrath Antwort und resolutiones zu er- 
warten, priora zu repetiren, inhäriren u. (. w. 
Aufhebung des Judengroſchen 10. April 1737, des Tutelarraths 
und der 1735 eingeführten Zollregiſter 22. Auguft, der Be 
fhyrankungen des Wein: und Leberhandels 341. Auguft, des Hans 
delsvertrags mit Kurpfalz 435. Mai 1738, des Bankalitätamts 
17. Suli, der Kartenverpadhtung 9. Oktober ; auch die Strafen 

Seh. Wirtemb. II. Bds. 2. Abth. 1 

R 
— 
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dem groͤßern Ausſchuſſe zu verhandeln hatte, kam man dem 
erwuͤnſchten Ziele bald naͤher. Der Ausſchuß entwarf einen 
Landtags⸗Abſchied, der vom Herzog Vormuͤnder genehmigt 
und am 18. April 1739 auch von der Landſchaft beſtaͤtigt 
wurde. Diefe übernahm von den noch unbezahlten Kam⸗ 

merfchulden Eberhard Ludwigs 2 Millionen Gulden, unter 
ber Bedingung, daß fie zu deren Tilgung den Leberfchuß 
des jährlichen Militärbeitrags verwenden dürfe, der Herzog 
hingegen beftätigte aufs Neue die Landesverträge und Karl 
Aleranderd Reverfalien. Auch verfprach er fehleunige Ab: 
bülfe der vorgebrachten Beſchwerden über die mancherlei 
Bedruͤckungen der Forfibeamten, die Jagdfrohnen, die Bes 
fchranfungen bes Holzhandels, die Stempels Ubgabe, die 
Accid: Erhöhung, die Fiefalats und Pupillen Gelder und 
andere während der vorigen Negierung aufgefommene Mos 

nopole und Abgaben, befonders die Schugs Familien⸗ und 
Vermdgenöfteuer, und verhieß zulegt noch Megfchaffung 
der Suden*) und anderer ausländifchen Krämer und Bes 
fegung der Staatdämter mit tüchtigen Landeskindern. Nun 
wurden auch mancherlei Einfchranktungen und Reductionen 
vorgenommen, die Verwaltung des Kammerguts ſparſamer 
eingerichtet, und dadurch in kurzer Zeit fo viel gewonnen, 
daß von den Beiträgen der Stände beträchtlihe Summen 
zur Schuldenzahlung verwendet, bei Sulz eine jIteinerne 
Brücde erbaut und mehrere DOrtfchaften erfauft werden Fonne 
ten. Einen Theil der Truppen entließ man, errichtete zur 
Erleichterung der QDuartierslaft Kafernen fir die übrigen 
und gab auch beim Ausbruche des dfterreichifchen Erbfolge: 
kriegs (1740) einige taufend Mann in Faiferlihen Sold. 

An diefem Kriege felbft nahm übrigens Wirtemberg 

der Wilberer wurben gemäßigt 9. DPtober 4757, und dem: zu 
großen Wildfchaden gefteuert 10. Dftober 17585 an demfelben 
Tage, wo der Landtags» Abfchied befiätigt wurde (48. April 
47358) hob man auch die Hofbanf auf, ftellte die Forſt- und 
Fagdbefchwerden, die Beichwerden wegen des Kaminfegens, der 
Schenkmaas, der Schäfereien, des Salpeterwefens und bes Eiſen⸗ 
handels ab. 

*) Dieb gefhah durch dad Dekret vom 20, Februar 1740, 
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fo wenig Theil ald der ſchwaͤbiſche Kreis, vielmehr wurde 
mit Frankreich ein Neutralitaͤtsvertrag gefchloffen (1741) 
und als die Kriegsheere näher herbeilamen, zur Sicherung 
des Kreifes eine Truppenlinie gezogen, was für Wirtem⸗ 
berg eine geringe Vermehrung der Fahreöfteuer zur Folge 
batte*). Wie übrigens damals der König von Preuß 
and andere Fürften auf Theile der dfterreichifcheu Lande 
Anſpruch machten, fo fuchte auch Karl Friedrich den guͤn⸗ 
fligen Zeitpunkt zu benägen, um Wirtemberg von dem 
dfterreichifchen Anwartfchaftsrechte frei zu machen. Er Lie 
die Gründe dafdr in zwei von dem Geheimenrath Bilfinger 
verfaßten Schriften **) meitläufig ausführen, auch bei der 
MWahlverfammlung in Frankfurt um die Aufhebung diefer 

e) Bilfinger in feinem Briefwechſel klagt jedoch, der Neutratitätd- 
vertrag bringe manche Noth, der Kaifer, Frankreich nnd Baier 
verlangten Erlaubniß zum Durchmarſch ihrer Truppen und zu 

Anlegung von Magazinen, im März 1742 verübten Öfterreichifche 
Truppen Exceſſe im Heidenheimifchen,, wohin man zum Schuge 
Militär ſchickte. Auch über das aumaßende Betragen des fraus 

. zöfifchen Geſandten Gravell beklagt er ſich fehr. Ein neues 
Neutralitätdsliimond- Projekt ward 1743 gemacht zwifchen Preußen, 
Schwaben, Franken und Sachſen, die zufammen 29,000 Mann 

aufftelien follen. Der Durchmarfch der Defterreicher im Som⸗ 
mer 41745 koſtete aud) viel, fie führten fidy ſchlecht auf, weil, 
wie fie fagten, bie Wirtemberger franzöfifch geſinnt fein — 
insgeheim über die Abtretung Mömpelgards an Frankreich vers 
handelt würde, wofür Wirtemberg die vordberöfterreichifchen Lande 
befommen follte; ein anderer Vorſchlag war, Wirtemberg follte 
für Hohenberg und Nellenburg nur die Mömpelgardſchen Herrs 
fhaften abtreten, Mömpelgarb felbft ihn bleiben, aber in den 
Schweizerbund aufgenommen werden. 
Kurze, doch gründliche Anzeige, daß die dem Erzhauſe Oeſter 

reich auf das Herzogthum Wirtemberg zugeſtandene Auwart⸗ 
ſchaft nach jüngſt erfolgtem tödtlichem Ableben Sr. Röm. Kaiſerl. 

Mai. gefallen und erloſchen ſei. Stuttgart 1741. Fol. und: 

Unumftößlicher Beweis, daß das weibliche Geſchlecht des Durchl. 

Erzhauſes Defterreihh auf das Herzogthum Wirtemberg Fein 
Anwartſchaftsrecht zu fuchen, noch ſich des Tituld und Wappens 
yon Wirtemberg zu bedienen babe. Stuttgart und Tühingen 
17423. Fol. 

ı6 * 

es 
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Rechte anhalten, doch ohne Erfolg, vielmehr wurden ſie 
in der Beſtaͤtigung des Erbvergleichs 1770 ausdruͤcklich 
erneuert. Dagegen war auch ein Verſuch des Kurfuͤrſten 
von Balern, alte Erbſchaftsrechte auf die Hohenſtaufiſchen 
Güter in Schwaben geltend zu machen, frudhtlod (1742). 
Mit den Landftänden blieb Karl Friedrich fortwährend in 
gutem Vernehmen, obwohl diefe nicht immer fich für die, 
Anträge ber Regierung fo bereitwillig zeigten*). Auf feine 
Berwendung wurde die Klage derfelben über die von dem 
Konftanzifhen Weihbifhof im März 1740 zu Stuttgart 
vorgenommene Firmung der Prinzeffin Augufte und Tonſur 
des Prinzen Friedrich Eugen, den man damals dem geifts 

lihen Stande beftimmte, durch eine befriedigende Erklärung 
der Herzogin gehoben (12. März 1740), So führte er 
in Ruhe und mit fidhtbarem Gedeihen des Landes die Re⸗ 
gierung bis zum Anfang des Jahrs 1744, wo der junge 
16jaͤhrige Herzog Karl Eugen unvermutbet durch den 
Kaifer **) für volljährig erflärt wurde (7. Januar 1744). 

Karl Eugen wurde bis in fein achte Jahr in feinem 

Geburtsorte Bräffel, unter der Aufficht. feiner Großmutter, 
der Sürftin Louife von Thum und Taxis, erzogen. Auf 

5) Bilfinger beſchwert ſich in feinen Briefen öfters hierüber, fo fchreibt 
er (25. März 1742): Es ift fhon Tange her üblidy, daß die Lands 
(haft dem Guten widerſtrebt, Elagt auch fonft viel über fie, fo 
44. Aprif: Cie thun nichts als abgeſchmackte Borftellungen und 
wenn man ihnen in gefcheidten Sachen den Brei ins Maut 
fhmiert,, fo fpeien fie ihn wieder aus, damit er auf dem höls 
zernen Teller um die Kirche oder um's Dorf herum getragen 
werde, bis er nicht nur kalt, fondern gar verfchimmelt ift, und 

” body wollen diefe Leute die großen Helden feyn, welche das Va⸗ 
terland gegen das ſchlechte Minifterium , das die Unterthanen 
mit Laften überhänft und in Glaubensſachen nichts als Men: 
ſchenfurcht zeigt, retten, und bie Belohnung foll nur ſolchen 
Lenten gehören, die Leine Drachme Berantworfung übernehmen, 
die Verantwortung und den Undank follen die Geheimenräthe 
zugleich haben. 
Kurz vorher, 4. November 1743, hatte diefer audy die Priviles 
gien des Landes und der Univerfität, namentlich andy im Punkte 
der Religion, beftätigt. 

o. 
nr 
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die wiederholten Bitten des ſtaͤndiſchen Ausſchuſſes ließ der 
Herzog ihn 1756 fammt feinen Brüdern nach Gtuttgart 
kommen, wo nun unter der Leitung des an Geift und Herz 
gleich ausgezeichneten Baron von Segri feine höhere wiſ⸗ 
fenfchaftlihe Bildung begann. Latein, Mathematik, Erbs 
kunde und Gelchichte maren die Hanptgegenftände feines 
Unterrichts, und obwohl zu anhaltenden Fleiße und gründe 
licherem Forſchen zu flüchtig, machte Karl doch mir Huͤlfe 
einer fchnellen Faſſungskraft und eines glädlichen Gedaͤcht⸗ 
niſſes gute Kortfchritte.- Auch die Leibesübungen und bie 
fchdnen Kinfte wurden bei feiner Untermeifung nicht vers 
gefien, den erftern verbanfte er feinen gefunden, flarken 
Körper, den letztern einen fein gebildeten Geſchmack uud ein 
lebendiges Kunftgefühl, das feine Meifen ſpaͤter noch mehr 
ausbildeten *). 

Als im Sommer 1741 ein franzöfifches Heer durch 
Wirtemberg 309, wurden er und feine Brüder nach Hohens 
twiel und von ba’im Oktober nach Hohenurach gebracht. . 
Weil aber die Kriegsunruhen noch immer fortdauerten und 

man fürchtete, Defterreih **) oder Frankreich wurden ſich 
in die Erziehung der Prinzen mifchen wollen und dieſe 
durch ihre Mutter zuleßt noch an einen katholiſchen Hof 
geichidt werden, fo gab fih der Herzog Karl Friedrich 
viel Mühe, fie nah Berlin zu bringen. Da nun der. 
König Friedrich von Preußen erklärte, er werde fich eine 
große Freude daraus machen, fie bei ſich aufzunehmen und 
wolle für fie aufs Beſte forgen, fo wurden fie noch zu 
Ende des Jahres 1741 an feinen Hof gefhidt. Als Hofs 
meifter begleitete fie Oberft von Laupsky, als Lehrer der 

”, Im Fahr 1740 kam in Stuttgart eine Schrift heraus, betitelt: 
Charles Eugäne, livre contenant un exact r6cit de tontes les ver. 
tus et vices, welche von dem jungen Herzog verfaßt ſeyn follte, 

*>) Kaifer Karl VI, hatte fchon 41739 an Karl Eugen den Drden 
des goldenen Vließes überfdyickt, 1743 aber ernannte ihn Maria 
Therefla zum Inhaber eines DragonersRegiments, wie kurz zu: 
vor König Friedrich von Preußen zum Oberſt eined Regiments 
Zußvolt, am 414. Dec. 1743 ertheilte ihm ber fchwäbifche Kreis 
die Generalfeldmarfchalls : Würde, 
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Granzoſe Depars, der Geheimerath Georgii aber, welcher 
damals in Staatdangelegenheiten nach Berlin reiste, befam 
den Auftrag, über fie und ihre Begleiter gute Aufficht zus 
füpren*). Die Herzogin kam bald nachher felbft nach 
Berlin, wo eine DVermählung zwifchen Karl Eugen und 
Elifabethe Sophie Friederike, der Tochter bed Markgrafen 
Krievrih von Brandenburgs Balreuth (geb. den 30. Aug. 
1753) verabredet wurde, zu welcher auch der Herzog Vor⸗ 
mund, der Geheimerath und der ftändifche Ausfchuß ihre 
Zuftimmung gaben. Die Prinzen waren Anfangs gerne 
in Berlin, da man fie mit viel Auszeichnung behandelte, 
und feßten ihre Studien eifrig fort. Während des Som⸗ 
merd 1742 bielt fi) auch die Prinzeffin von Baireuth hier 
auf, und man wollte bemerken, daß Karl Eugen eine bes 
fondere Neigung zu ihr falle, indem er fih „mit Gchreis 
bung allerhand Billers und mit Machung einiger Verſe 
auf der Prinzeffin Perfon öfters delektirte.“ Doch diefe 
Heirath mit einer proteftautifchen Prinzeffin fand bei der 
Partei, welche immer noch im Stillen ihre Umtriebe forts 

fette, noch weniger Beifall ald der Aufenthalt der wirtems 
bergifchen Prinzen am Berliner Hofe und fie gab ſich deß⸗ 
wegen alle Mühe, fie von Berlin zu entfernen und jene 
Verbindung wieder rüdgängig zu machen. Ihre Bemüs 
hungen blieben auch nicht ohne Erfolg, ſchon zu Ende des 
Jahres 1742 kamen Briefe von den Prinzen aus Berlin, 
worin fie mit ihrem dortigen Aufenthalt fich fehr unzufrtes 

. den äußerten. Wan verachte da die Katholilen, der vielen 
Zerftreuungen wegen koͤnnten fie nicht viel lernen, man 
vernachläßige fie, auch fei das Klima, im Winter befons 
ders, ihrer Gefundheit nachtheilig, fie würden eben nirgends 
beffer aufgehoben feyn, ald bei ihrer Mutter. Diefe felbft 
hatte nun auch gerne den Wunfch ber Prinzen nach ber 
Heimkehr fogleich erfüllt, allein der Geheimerath war ans 
derer Meinung. Denn er hatte die Quelle diefer Klagen 
und Wuͤnſche dur Georgli kennen gelernt, welcher na= 

— — 

») Für Hofmeiſter und Lehrer der Prinzen wurde damals von Bil: 
finger eine neue Inſtruktion verfaßt (38. Jan. 1743). 
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mentlich den Depars befchuldigte, daß er burch feine Vor⸗ 
flellungen die Prinzen verführe, ja daß fogar die Briefe, 
welche diefe fchrieben, meift von ihm aufgefet feien. Um 
fo weniger glaubte er diefem Begehren entiprechen zu duͤr⸗ 
fen, da der König von Preußen, als er von der Sache 
hörte, fehr ungehalten war. Ihm war es nämlich fehr 
darum zu thun, den jungen Herzog für ſich zu gewinnen, 
um dadurch auch in Schwaben größern Einfluß und für 
feine Verbindung mit Frankreich und Baiern gegen Oeſter⸗ 
reich einen weitern Genoffen zu erlangen. Als er daher 
fah, daB Karl Eugen darauf beharre, Berlin zu verlaflen, 
fo ergriff er, um fich deflelben zu verfichern, ein anderes 
Mittel. Er fchrieb an den Kaiſer Karl VIL, der junge 
Herzog befige ſolche Figenfchaften, Gaben und Einfichten, 
daß er wohl im Stande fei, allein zu vegieren und. fein 
Bolt glädlih zu machen, ja daß er ihn fogar für fähig 
halte, einen noch größeren Staat zu beherrfchen, als der, 
welchen die Vorſehung feiner Sorgfalt anvertraut bärte. 

Diefe gewichtige Empfehlung verfehlte auch am Faiferlichen 
Hofe ihre Wirkung nicht, und der Herzog wurde für volls 

jährig erkläre *), Friedrich felbft ftellte ihm die Faiferliche 
Urkunde hierüber in einer fehr glänzenden Verfammlung zu 
und fprach. Eräftige und rührende Worte über die hohe Bes 
flimmung zu ihm, welcher er nun entgegen gehe. Vor dem 
Abfchied aber übergab er ihm auch noch einen Auffag, 
worin die weifeften Borfchriften für einen Landesregenten 
enthalten waren, Er follte, empfahl er ihm, gleich beim 
erften Auftreten des Volles Herzen zu geminnen fuchen, 
Schmeichler follte er fliehen, Intriguen fcharf firafen und 
fih felbft mir allen Staatsangelegenheiten, den Finanzen 

: defonders, wohl befanut machen, weil diefe „der Nerv des 

*) Schon früher ging man damit um, den Herzog für volljährig 
erklären zu laffen, im December 1744, gleidy nach der Ankunft 
in Berlin, fchrieb Georgii von da, er habe erfahren ‚- daß ſich 
eine Ligue gebildet, dem Prinzen bald zur Volljährigkeit zu 
verhelfen und fo 1—200,000 Reichsthaler von ihm zu erlangen, 

er fei zur Theilnahme aufgefordert worden, hab’s aber abge: 
fchlagen. 
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Landes ſeien.“ Sittlichkeit und Neligiofität follte er aufs 

Ernftlichfte zu erhalten fuchen, und vornehmlich vor dem 
Sanatismus fich huͤten; nie follte er fi) vom Kaifer und 
Reich entfernen und gegen Defterreih und Franfreih ein 
gleiches yarteilofes Benehmen annehmen. „Glauben Sie 
nicht, fchrieb damals Friedrich dem jungen Herzoge, daß 

Mirtemberg für Sie da fei, feien Sie vielmehr überzeugt, 
daß die Vorfehung Sie in die Welt kommen ließ, um Ihr 

Volk gluͤcklich zu machen, feßen Sie daher fterd fein Wohls 
ergehen höher als Ihre Vergnügungen, denn wenn Gie in 
fo zartem Alter ihre Luft dem Wohle ihrer Unterthanen 

aufzuopfern vermögen, dann werden Sie nicht nur ihre 
Freude, fondern auch die Bewunderung der Welt ſeyn!“ 

Am 4. Februar 1744 verfündigte Karl Eugen, noch 
von Berlin aus, feinem Lande, daß der Kaifer ihn für 
volljährig erklärt habe, 4 Tage fpäter reiöte er dann mit 
feinen Brüdern ab, verlobte fi) am 11. Februar feierlich 
mit der Prinzeffin von Baireuth und wurde bei feinem Eins 

zuge In Stuttgart, den 10. März, mit großem Jubel em⸗ 
pfangen. Am 25. März 1744 erfchien hierauf dad Res 
feript,, worin er feinen Negierungsantrirt verfündigte, die 
Privilegien des Landes, namentlich die Meverfalien feines 
Vaters und den Landtages Abfchied von 1759 feierlich bes 
ftatigte. Schon vorher hatte er dem Geheimenrath feine 
völlige Zufriedenheit und fein gnädiges Wohlgefallen bes 
zeugt, für dem ausgezeichneten Eifer, die Treue und Vor⸗ 
fiht, welche er während der Vormundfchaft bewiefen habe, 
und der durch göttlichen Beiftand alfo gefegnet worden fei, 
daß ungeachter der mehrjährigen gefährlichen Kriegslaͤufe 
Alles in guter Ordnung, auch Land und Leute unbefchäs 
digt und in aufrechtem Stand erhalten worden, und deſſen 

Mitgliedern befondere Belohnungen ertheilt (12. März ı744*). 
Am 20. April gab er gegen ein vom ftändifchen Ausfchuß 
erhaltenes Gefchen? von 50,000 Gulden die PVerficherung, 

*) Die adelichen Geheimenräthe, J. E. Fr. v. Wallbrunn, Fr. Q. 
v. Hardenberg u. R. W. v. Walldrunn erhielten Oberpogteien, 
und die gelehrten, Bilfinger, Zech und Georgi, Iulagen. 
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daß die Stadt Stuttgart der beſtaͤndige Sitz des Hofes 
und der Kanzlei bleiben ſollte und verfprach zugleich, „als 
ein rechtichaffener wahrer Vater des Vaterlandes treuberzig 
zu handeln und nach den Rechten und Ordnungen bes 
Landes zu berrfchen‘‘*), 

Es waren wirklich auch glädliche Zeiten, dieſe erften 
Sabre der Regierung Herzogs Karl Eugen, Das Land 
genoß Ruhe und Frieden, Mechtöpflege und Landespolizel 
wurden gut verwaltet, ber Praͤſident Hardenberg **) 
brachte durch kluge Verwaltung die Kammer empor und 
zahlte ohme neue Unlehen viele Schulden, im Geheimens 
rarh faßen Männer von ausgezeichneten Talenten und ers 
probter Nechtichaffenheit, wie Bilfinger, Zeh und 
Georgii, und auch die Angelegenheiten der Landichaft 
murden gut beforgt, befonders feit der arbeitfame, gelehrte 
und redliche Johann Jakob Mofer ***) als Konfulent 
in ihren Dienften fand (1741). Die Regierung hatte an 
Seftigfeit gewonnen, ihre Rechte im Verhaͤltniß gegen die 
Landftände waren nicht nur gewahrt, fondern fogar erweis 
tert worden, felbft in Beziehung auf die dem Landesherrn 
zuftehenden Gefeßgebungsrechte lautete der Landtagsabſchied 

*) Dem abgetretenen Vormund wurden, auf den Antrag des Hers 
3098, die „zu einer unterthänigften Reconnaiffance und den 
Neifekoften‘‘ fchon zuvor zugeflandenen 6,000 fl. auf 10,000 fl. 
erhößt. 

”*) Schon am 46. Auguft 1729 hatte Hardenberg „wegen feiner 
ihm beimohnenden Qualitäten und Wiffenfchaften”‘ Die Rammers 
präffdentens Stelle erhalten, unter Karl Alexander fie wieder 
verloren, am 8. December 1740 erhielt er fie von Neuem. 

ꝛee) Geboren den 18. Januar 1704 zu Stuttgart; bei guten Geiftes- 
anlagen und unermüdlichem Fleiß erlangte er eine Menge von 

Kenntniffen, wurde ſchon 4720 Profeffor in Tübingen, ging nad) 
Wien, wo man ihn gerne behalten hätte, ward 1736 preußifcher 
Geheimerrath und Direktor der Univerfltät zu Frankfurt an 
der Ober, hatte hier aber viel Verbrießlichkeiten und ging daher 
1739 nad) Ebersdorf, von da 1747 als Gcheimerrath in Heflens 
Homburgiſche Dienfte. In fpäterer Zeit privatifirte er zu Stutt⸗ 

gart, wo er auch am 30. September 1780 flarb. Geine Schrif- 
ten machen zufammen gegen 500 Bände aus. 
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von 1739 weit günftiger, als irgend einer ber vorhergehens 
den. Auch in Anfehung der auswärtigen Angelegenheiten 
behauptete Wirtemberg damals ein größeres Anſehen als 
feit langen Zeiten ber. Denn man befolgte ein gewifles, 
einmal wohl bedachtes Syſtem, und je fchwerer es einer 
Macht von Wirtembergs Range feyn mußte, mitten im 
Friegerifchen Geräufche der erften Mächte Europas, welches 
befonders auch in Suͤddeutſchland ertdnte, feine Neutralität 
zu behaupten, defto ehrenvoller war ed, eine folche fcheins 
bare politifche Unmdglichkeit zum Beſten des Landes gluͤck⸗ 
lich auszuführen. Nur über ein Gebrechen harte man mit 

Recht zu Hagen, über das immer mehr einniftende Unwefen 
ber Samillen-Uriftolratie, welche namentlich auch von Bils 

finger begünftige wurde. Denn es hielt für Den, der nicht 
auf irgend eine Art mit den herrfchenden Bamilien verwandt 
war oder in Verwandtſchaft mit ihnen zu fommen wußte, 
auch bei befonderer Tauglichkeit ſchwer, ſich emporzu: 
ſchwingen und mancher mittelmäaßige Kopf verdanfte den 
höheren Poften, den er befleldete, allein dem zufälligen 
Umftand, daß er zu einer der herrfchenden Familien ges 
hörte. Wohl mochten daher manche auch deßwegen auf 
ben neuen Fürften fich freuen, weil fie hofften, durch feine 

Gunſt ſich zu erheben, allein bie alten Regenten ftanden 
zu felt, fie hatren einen zu großen Kreis von Freunden und 
Anhängern um fich gebildet, fie waren durch Kenntnifle 
und lange Erfahrung zu unentbehrlich, als daß fo leicht 
und fchnell ein Guͤnſtling des neuen Fürften fie hätte un: 
thätig machen koͤnnen. Im Perfonal der Regierung erfolg: 
ten baher fo wenig Veränderungen ald im Wefen berfelben. 
Der Geheimerath und der ftändifche Ausfchuß blieben wie 
zuvor im beften Vernehmen mit einander und der junge 
Fuͤrſt harte mit Luftparthieen, Reiſen und andern Zerſtreu⸗ 

ungen lieber zu thun, als mit den ernſthaften Regierungs⸗ 

geſchaͤften, und dieß aͤnderte ſich auch nicht, als er am 
26. September 1748 ſich vermaͤhlte. Was ihn eine Zeit 

lang beſonders eifrig beſchaͤftigte, das war der neue Schloß⸗ 
bau. Bald naͤmlich, nachdem der Herzog das Verſprechen 
gegeben hatte, feinen Sitz beſtaͤndig in Stuttgart zu be: 
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halten, dachte er auch an eine „ſtandesmaͤßige, feiner fuͤrſt⸗ 
lichen Dignität Tonvenable und dem Umfang feiner Hofr 
haltung hinlänglihe Wohnung.“ Zuerft unterfuchte man 
deßwegen Das alte Schloß, fand aber bald, daß bei deffen 
Ausbefferung und Erweiterung zuleßt „nach allen Koften 
nichts anderes als ein unvolllommenes , unfoͤrmliches und 
in Anfehung der alten und baufälligen Grundmauern fogar 
nicht einmal bauerhaftes Werk zum Morfchein kommen 
würde.“ Daher ließ der Herzog nun den Ansbachiſchen 
Oberbaudirektor Retti kommen, um mit feinem Oberbaus 
birektor v. Leger und dem Geheimenrach Bilfinger ben Plan 
zu einem neuen Schloffe zu entwerfen, welches im Schloßs 
garten gebaut werben follte. Von-2 Ihm vorgelegten Plas 
nen nahm der Herzog den umfaffenderen an, well er ja 
nicht allein für ſich, fondern auch für die Nachkommen 
baue und es alfo beffer fei, das Schloß gleich Anfangs 
groß genug anzulegen, da man ja den Ausbau ded Innern 
fo welt er jegt nicht nöthig fel, auf fpätere Zeiten erfpas 
ren Fonne. Nach dieſem Plane aber folten das Haupt⸗ 
‚gebäude uud feine beiden Flügel durch Gallerien mit dem 
Laſthaus, welches der Herzog als ein Bauwerk feiner Vor⸗ 
fahren, nicht abbrechen laſſen wollte, einem Ritterſaal, Thea⸗ 
ter und einer Kaferne fir die Leibwache verbunden werden, 
und 2 große Höfe, einen Innern und außern, einfchließen. 
Das Ganze follte „nach dem neuern Gout der Architektur, 
fowohl die Hauptmauern mehr leger und doc) dauerhaft 
geführt, ald auch die erforderlichen Dekorationen mit wenis 
geren Koften, als die fonft hie und da mit unendlicher 
Sumtuofität angebrachten und Überfläffigen Wergoldungen, 
Skulpturen und Malereien erheifhen därften, verfertigt 
werden‘ und nad Retti's Ueberfchlag 5— 600,000 Bulden 
often *). Die Kammer wurde aufgefordert anzugeben, was 

*, Zum Bau gab der Kirchenrath 17000 fl., bie Landſchaft 52,000 fl. 
die Fundamente Eofteten 52,327 fl., der Anfchfag für ben erften 
Stock des Corps de logis und bes rechten Flügeld war 86,612 fl. 
für das ganze Schloß zu 150,930 Q.⸗Fuß 499,520 fl., die Steine 
nahm man aus einem Steinbruc, bei Stuttgart. Die Plafond: 
gemälde im Schloß verfertigten Guibal und Girardet, andere 
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man etwa jährlich darauf verwenden koͤnne und. nachdem 
auch die Landftände und das Kirchengut beizutragen vers 
fprochen hatten, begaun man im Frühjahr 1746 den Grunds 
bau, am 3. September wurde der Grundftein feierlich ges 
legt und nun rafch fortgefahren, um den Hauptbau wenig- 
ſtens im Aeußern zu vollenden. 

Die Schloßbaugelder bildeten nun freilich auf längere 
Zeit eine neue Ausgabe für die Landfchaft, dafür aber fies 
len andere Beiträge weg; das Militär namentlich koſtete 
viel weniger als fonft, nicht einmal ganz 5 Tonnen Goldes 
(373644 fl. 33 kr.). Denn es beftand neben der Leibs 
wache nur aus einem Dragoner⸗Regiment, 2 Regimentern 
Fußvolk und wenig Artillerie, und im December 1744 übers 
nahm der fchwäbifche Kreis davon ein Regiment Fußvolk. 
So lange der Krieg dauerte, fehlte es freilih auch nicht 
an außerordentlichen Beifteuern, aber man forderte diefe 
boch nie fo ungeftüm von den Landftänden, man fchrieb 
nie Auflagen ohne ihre Bewilligung aus, mie fpater, der 
Herzog erkannte ſtets die Nothwendigkeit ihrer Beiftimmung 
an, er erlaubte fich Feine Eingriffe in ihre Rechte und rägte 
die Vergehungen feiner Diener dagegen, hielt auch die Uns 
terthanen an, der Landfchaft die gebührende Achtung zu bes 
weifen. Die Chatouflegelder bei Bewerbungen um Aemter 
fchaffte er ganz ab und verbot auch den Beamten, bei fols 
chen oder andern Gelegenheiten Geſchenke zu nehmen (13. 
Februar 1745). . Auch Abzüge an feinen Forderungen ließ 
er fi) gefallen, und wenn er gleich feine Verfprechungen 
nicht jedesmal genau erfüllte, fo geſchah doch ſchon wähs 
reud des Krieges durch Verminderung der Truppen und 
durch Unterfiägung der Gegenden, welche die Kriegslaften 
am wmeiften drüdten, mandyes für das Wohl des Landes. 
Auch fprechen durfte man freier ald unter der vorigen Re⸗ 

Gemälde die Malerin Therbuſch aus Berlin, und Harper, die 
Bildfäulen auf dem Dache Feretty, andere Bildwerte Bayer 
und Le Jeune. In der Nacht vom 13. auf den 14. November 
1762 brannte der linke Blügel ab, den der Ober: Baudirektor 
de la Guepieère wiederherftelfte, 
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gierung und nur wenn, namentlich „‚bei Hof und in 
ber Kanzlei‘ allzu uundges, unrefpeftirliches und pflichte 
vergefienes Gefchrei nicht allein über Regierungsſachen und 
über die Minifter, fondern fogar uͤber den Herzog felbft 
geführt wurde, erfchien, wie am 26. November 1744”), 
ein fcharfes Reſcript. In Neligionsfachen allein waren bie 
Landſtaͤnde mit dem Herzog nicht ganz zufrieden. Gie 
Hagten, daß der Farholifche Gottesdienſt in der Hofkapelle 
zu Ludwigsburg fortdauere, und daB die Katholiten außers 
dem im Srifonifchen Gartenhaus bdafelbft regelmäßige Zus 
ſammenkuͤnfte hielten. Die Abftelung der letztern verfprach 
der Herzog fogleich, allein die Befuchung des Gottesdienftes 
in der Hofkapelle wollte er den Katholifen in Ludwigsburg 
nicht vermehren (21. März 1745). Später wollte er auch 
dad Slodengeläute dabei nicht abfchaffen, erklärte jedoch, 
daß dadurch den Reverſalien Fein Eintrag geſchehen follte 
(13. Februar 1749). Allein der bald hierauf am Frons 

leichnamsfeſte im Schloßhofe zu Ludwigsburg gehaltene 
feierliche Aufzug und die 1750 erfolgte Wegfchaffung zweier 
zum proteftantifchen Glauben übergetretener Fremden erregs 
ten frifche DBeforgniffe, wegen Erneuerung früherer Plane 
und VBeeinträchtigungen der Landesreligion, es ließen ſich 
ftarfe Stimmen ber Unzufriedenheit hören, Manche rüfteren 
fih fogar ſchon zum Auswandern. Daher machte der fläns 

difhe Ausſchuß nun Vorftellungen, auch der preußiiche und 
turbraunfchweigifche Gelandte nahmen fih der Sade an 
und der Herzog erklärte am 30. Mai 1750: Aehnliche 
Fälle follten nicht mehr vorfommen, fondern das Land fich 
feines fortmwährenden ungeftdrten Schutzes bei der Landes: 

Religion verfihert halten dürfen. Diefer Erflärung traten 
audy die Mutter und. die Brüder des Herzogs bei (10. 
Juni, 35. Zull, 10. Auguſt 1750) und fo beruhigte man 
fih wieder. Die 1751 ganz unerwartet erfolgte Verhaf⸗ 

*) Dieſes Reſcript bewirkte hauptſaͤchlich die verbreitete grundlofe 
Gage, der Herzog habe einen feiner vertrantefien Miniſter thät⸗ 
lich mißhandelt. 

| 
| 
| 

I 
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tung *) des Geheimenraths v. Roͤder machte zwar großes 
Aufſehen, weil er bisher die hoͤchſte Gunſt des Herzogs 
genoffen hatte, der ihn nur Freund und Vater nannte, 

allein Niemand hegte Beſorgniſſe deßmegen, weil Niemand 
einen Vorboten der fpätern Willkuͤhrherrſchaft darin erkannte, 
Denn der Herzog berücfichtigte : fortwährend die Vorſtel⸗ 
Iungen der Landſtaͤnde, fie brachten ihn von einem, dem 
Kirchengut angefonnenen Anlehen ab, fie bewirkten wieders 
holte ernftlihe Befehle an die Korft: und Jagdbedienten 
wegen allerlei bei Hegung bed Wilde und Reifung der 
Frohnen eingeriffener Mißbraͤuche. Auch im Kriegsweſen 
ward auf ihren Antrag manched geändert, die gewaltfamen 
Werbungen von Landeskindern, fo wie die Eingriffe des 
Kriegsraths und mancher Offiziere: in die Landedrechte und 
Gefege hörten auf, und das Land erhielt nach wiederhers 
geftelltem Frieden durch nochmalige Verringerung der Trups 
penzahl und den Bau von Kafernen, vornemlich für die 
Leibgarde, noch mehr Erleichterung. Im December 1751 
murde den Unterthanen die Hälfte des „Surrogats der Tris 
zefimen‘ erlaflen, und andere anfehnlide Summen mehrs 
mals nachher. Ein Jahr fpater (15. Dee. 1752) entwarf 
man einen neuen Militärplan, nach welchem von dem 1739 
von der Landfchaft vermwilligten jährlihen Beitzag von 
460,000 Gulden 90,000 zu Bezahlung der Kammerſchul⸗ 
den, A000 zur Straßen:Ausbefferung, 28,000 zur Bezah⸗ 
lung des Kreis» Extraordinariums , der Reſt für das 
Militär verwendet werden ſollte »*). Im naͤchſten Jahre 

= 

*) Der Grund der Verhaftung war, daß der Herzog von feinem 
Bruder Ludwig Eugen erfuhr, Röder habe fich insgeheim von 
ihm fein. Erb»Oberftallmeifteramt beftätigen laffen. 

“), Erhaltung der Kafernen 20,000 fl., Bortificationen 3,000 fl., 

Penſionen 12,251 fl., SInvaliden 7000 fl., Generalftab 4022 fl., 
Kriegsrath 3800 fl. Zur Tilgung der Schulden der Kriegskaffe 
5000 fl., Bau neuer Kafernen in Stuttgart 10,000 fl., Unters 
halt des Militärs, nämlidy Garde du Eorps Hufaren, Grena⸗ 
dierd a cheval und Dragouer, Grenadiers à pied, Garde & pied, 
Prinz Louis, General Spisnas, Füfllier Regiment, Kreis: Re: 
giment und Artillerie 272,927 fl. 
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1755 *) wurde ein Subfidienvertrag mit Frankreich ges 
ſchloſſen, wodurch 6000 Mann wirtembergifcher Truppen 
ir» defien Sold kamen, und am 22. September deffelben 
Jahrs ein Vergleich zwifchen dem Herzog und dem ftäns 
difchen Ausſchuſſe, in welchem erflerer verfprach, die Forfts 

befchwerden vollftändig abzufchaffen, dad Militär regelmäßig 
und im Derhältniffe zu den Kräften des Landes einzurichs 
ten, feinen Landeseingebornen zum Kriegsdienfte durch Lift 
oder Gewalt zu zwingen, Auswahlen nur im Nothfall zu 
balten und die Leibwache, fobald die fir fie hefkimmten 
Kafernen fertig wären, nicht mehr einzuquartiren. Gegen 
die Bezahlung einer Summe von 50,000 Gulden wurden 
vom Herzog audy die Drte Brenz, Gochsheim, Höfen und 
Hanweiler dem Lande einverleibt, wie ſchon früher für 
60,000 Gulden das Amt Ochfenburg (21. März 1749), 
und für 42,000 Gulden und 68,000 Gulden Anlehen bie 
Herrſchaften Stettenfels und Gruppenbach (12. Febr. 1751). 
Im Jahr 1754 erließ der Herzog, auf die Vorftelungen 
des Audfchuffes, dem Lande wegen beffen, durch Froft und 
Mißwachs herbeigeführten Nothſtands das Gurrogat der 
Zricefimen und traf auch ernftliche Anftalten zur Abftelung 
der Forfts und Jagdbeſchwerden und der Klage wegen ges 
waltfamer Wegnahme der Landedeingebornen zum Militär. 
Er verfprah 1755 „die Kammer und dad Kirchengut in 
ſolche Verfaffung zu feßen, daß durch eine allenthalben eins 
zuführende genugfame Erfparniß dereinft dem Herzogthum 
erfprießlicher Nugen daraus erwachſen koͤnne“ auch Bedacht 
zu nehmen, „daß der gottgeheiligten Juſtiz ein Gendge ger 
ſchehe, die Unterthanen bei Recht und Gerechtigkeit geſchuͤtzt, 
die Kaflen in guten Stand geftellt, die Subordination der 
Kollegien in den gehörigen Schranken erhalten und mit ges 

*, Im nämlichen Fahre machte der Herzog mit feiner Gemahlin 
eine Reife nad) Italien, über Venedig, Berrara, Bologna und 
Loretto ging’s nad Rom und Neapel, in Rom wünſchte der 
Herzog auch eine Audienz beim Papft, weil man von ihm aber 
verlangte, er follte diefem den Pantoffel küſſen, fo verzichtete er 
darauf, was man ihm am päpftlichen Hofe fehr übel nahm, da 
auch andere Fürften ſich diefer Eeremonie unterworfen hätten: 
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ſammten Kraͤften des hochfuͤrſtlichen Hauſes Flor und des 

Vaterlandes wahres Beſte berathen und bewerkſtelligt wer⸗ 

den;“ zugleich trat er an den ihm durch die Landſchaft 
bewilligten Beitraͤgen 10,000 Gulden zur Unterſtuͤtzung der 

huͤlfobeduͤrftigſten Städte und Aemter ab. 
Allein noch im nämlichen Jahre erfchlenen bedenkliche 

Zeichen einer Uenderung in den Gefinnungen und Grund- 
fügen des Herzogs, es zeigte fich flatt des vorigen guten 
Vertrauens eine Kaltfinnigkeit gegen die Landfchaft bei ihn, 
welche auch mehrere Geheimenräthe traf, die Stände muß⸗ 
ten ihn ſchon mehrmals erinnern und bitten, in feiner bis⸗ 

herigen löblichen Regierung zu des Landes Wohl fortzufahe 

ren, befonderd das Kirchengut im vertragsmäßigen Zuftanbe 
zu erhalten, ſchon hatten böfe Rathgeber Eingang gefunden, 
welche dem Herzog Grundfäße der Willführ einprägten und 
ihn gegen die Stände, ald erlaubten fie fih allzu hohe ges 
fegwidrige Anmaßungen, fo wie gegen den Geheimenrath, 
als wäre er noch von der Vormundſchaft ber in einem ges 
fäprlihen Bunde mit jenen, einzunehmen fuchten. Cine 
der erftien unter ber langen Reihe der Sewalthandlungen, 
welche nun folgten, war die Abfeßung des Kammerpräffs 
denten v. Hardenberg. Am 4. April 1755 namlich 
trat der Herzog unerwartet in das —— des 
Geheimenraths und uͤberfiel hier in Gegenwart des verſam⸗ 
melten Collegiums den Praͤſidenten mit den heftigſten Vor⸗ 
wuͤrfen, daß ſeine Befehle ſo oft nicht befolgt und die 
wichtigſten Dinge nach Privat-Willkuͤhr behandelt würden. 
Hardenberg vertheidigte ſich am folgenden Tage ſchriftlich 
gegen den Herzog, dieſer aber wurde hieruͤber noch unge⸗ 
haltener und am 24. Juni erhielt der Praͤſident ſeine Ent⸗ 
laſſung in den ungnaͤdigſten Ausdruͤcken. Seitdem galt der 
Geheimerath gar nichts mehr und die ganze Organiſation 
der Landesregierung wurde bald völlig aufgelöst. m den 
Erklärungen auf die Eingaben des ftändifchen Ausfchuffes 
zeigten fi immer mehr „‚‚befremdliche Ausdruͤcke,“ die 
Kollegien follten weder rathen, noch Vorftelungen machen, 
fondern nur die Befehle des Herzogs audfertigen,, dieſer 
wollte allein angeben, was geſchehen follte, allein befehlen. 
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Seit Hardenbergs Entfernung nahmen Willuͤhrherrſchaft, 
Verſchwendung und Ausfchweifungen der wildeſten Sinns 

lichkeit unglaublich ſchnell uͤberhand und mit der Abreiſe 

der vielfach mißhandelten Herzogin (im September 1756) 

brady vollends der legte Damm, welcher noch den wilden 
Strom der Leidenfchaften Karls zuruͤckgehalten hatte. Lei⸗ 
der fand der Herzog auch gerade um bdiefe Zeit zwei Mäns 
ner, die, fo fehr fie auch bald einander entgegenarbeiteten, 
doch unglüdlicher Weiſe darin mit einander wetteiferten, 
die wilde Gier nah Prunk und GSelbftherrfchaft, welde 

ſich damals wie ein Naturtrieb in dem jungen Zürften ents 
wickelten, auch weder durch Empfindungen, ‚noch Grundfäge 
der Menfchlichkeit gemildert wurden, um jeden Preis, den 
es auch für den Augenblick Foften würde, zu befriedigen. 
Die waren Rieger und Moutmartin, zwei Männer, 
welche in der wirtembergifchen Gefchichte für immer ges 
brandmarkt baftehen werden. 

Philipp Friedrich Rieger, der Sohn ded Spes 
cials in Stuttgart, war 1756 als Regimentöquartiermeifter 
und Hauptmann aus preußifhen in wirtembergifche Dienfte 
getreten. Ein Mann von Genie und raftlofer Thätigkeit, 
zu Allem gefchict, was er feyn wollte, mit vielen Kennts 
niffen auögeräftet, von einnehmendem Aeußern, mit leb⸗ 
baftem Bl und ftolger Haltung. Sein Wig und feine 
Unterhaltungsgabe machten ihn zum angenehmen Gefell« 

fhafter, feine Verachtung jeden Rechtes und jeder Rechts⸗ 

form, fein jeder menfchlichen Empfindung fremdes Gemüth 
und feine Gewandtheit in den Künften der Schmeichelei 
und Knechtſchaft zum gefchictefien Werkzeug der Willkuͤhr. 
Von ungemefienem Ehrgeiz erfüllt, firebte er auf jede 
Weife emporzufommen, nnd ergriff um defto fchneler und 

emfiger die Gelegenheit, fi dem Herzog durch Dienfteifer 
zu empfehlen, da diefer ihm zuerft, weil er ihn für einen 
Anhänger feiner Brüder hielt, wenig gerwogen war, Diefe 

Gelegenheit verfchaffte ihm der Ausbruch des fiebenjährigen 
Kriegs, und die Aufforderung Frankreichs an den Herzog, 
feine 6000 Mann Subfidientruppen ins Feld zu ftellen, 
Bei Karl hatte zwar die Neigung zum Soldatenſtande Das 

Geſch. Mirtemb. III Bos. 3. Ubth. 17 

/ 
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mals ſchon tief gewurzelt, in der Kleidung, Bewaffnung 
und im ganzen Dienſte herrſchte bei den wirtembergiſchen 
Truppen eine aͤngſtliche Puͤnktlichkeit. Die Soldaten wur⸗ 
den in enge Roͤcke und knapp anliegende Beinkleider ge⸗ 
zwaͤngt, mußten ſtets mit ſchoͤn geputzter Ruͤſtung erſchei⸗ 
nen, mit aͤngſtlicher Sorgfalt ſah man auf die genaue, 
gleichförmige Handhabung der Waffen und ein großer Feh⸗ 
ler wars, wenn an dem fteifen, abgezirkelten Haarputze 
etwas mangelte. Die Soldaten follten nicht gut, nur ſchoͤn 
feyn, und manche Geldfumme ward aufgewendet, manche 
Gewaltthat begangen, um der Garde lauter ungewöhnlich 
große Leute zu verfchaffen. Die Offiziere wählte man ges 
wöhnlih nicht nach der Tüchtigkeit, fondern nach den Vors 
zügen ber Geburt, und Ausländer waren am willfommens 
ften. Doch dieß Alles Hatte dem Lande bis jetzt noch keinen 
fo bedeutenden Schaden gebracht, denn das nur 2000 Mann 
ftarfe Heer konnte leicht ergänzt und unterhalten werden, 
Aber nun fehlten, wenn auch die ganze beftehende Krieges 
macht gezählt wurde, noc) 400oo Mann, um die im Vers 
trag mit Frankreich feftgefegte Truppenzahl vollzumachen, 
und Mittel zur Werbung wie zur Ausräftung hatte man 
eine, weil die früheren Hülfsgelder zu anderen Zweden 
verwendet worden waren, Auch fruchtete die Aufforderung 
gu freiwilliger Stellung gar wenig. Da kam Mieger mit 
feinen Entwürfen ganz erwänfcht, und die Aufftellung der 
ndthigen Truppen ward ihm mit unumfchräntter Vollmacht 
übertragen. Schnell war nun aud ein Heer beifammen, 
aber fchrecdlich waren die Mittel, welche Rieger anwandte, 
Mit unmenfchlicher Strenge ward alle taugliche junge 

Mannfchaft über 18 Jahren weggenommen, man entriß 
der Wittwe ihren Sohn, die einzige Stüße Ihres Alters, 

- aus den MWerfflätten, vom Pfluge hinweg, ja fogar aus den 
Betten nahm man mit Gewalt die Leute und Sonntags 
wurden die Kirchen mir Soldaten umftellt und die unglüds 

lichen Opfer von geweihter Stelle weggeholt. Keine Bitte, 
feine Vorſtellung fruchtete; Beamte, die nicht thätig mits 
halfen, wurden mit den fchwerften Strafen bedroht. Die 
auf folche Urt zufammengeraffte Mannfchaft wurde nun 



— 359 — 

nach Stuttgart gefchleppt, bier ſchnell gekleidet und geübt, 
und fo fand im Frühling 1757 eine ftattlihe Heerſchaar 
da, zum Abzug bereit. Denn auch was zu ihrer Ausruͤ⸗ 
flung und zu andern Kriegsbedärfniffen ndthig war, brachte 
Rieger ſchnell zufammen, inden er den Lieferanten gegen 
Borgung von zwei Dritts oder Vierthellen den doppelten 
Merth des Gelieferten zugeftand. KMocherfreut über den 
guten Erfolg diefer Unternehmung ging Karl noch einige 
Wochen vor feinen Truppen mit einer prachtvollen Felde 
rüftung und großem Gefolge nach Böhmen. Der Weg; 
den das Heer nehmen follte, war beflimmt und der Tag 
zum Abmarfch feftgefegt, ald ein unvorbergefehener Zufall 
ſchnell alle Bemühungen Riegers wieder zu zernichten drohte, 
Eine Empörung brach unter den Truppen aus. Der kluge 
Kunftgriff Königs Friedrich von Preußen, wodurch er dem 
Kampfe gegen ihn das Anfehen eines Glaubenskrieges zu 
geben mußte, hatte auch in Mirtemberg feine Wirkung 
nicht verfehlt, und die ftreng Iucherifhen Einwohner diefes 
Landes mit Unwillen gegen ihres Fatholifchen Herzogs Kriegs⸗ 
rüftungen erfüllt, Auch die Soldaten ergriff endlich diefe 
Stimmung, das wernefifhe Anfanteries Regiment erhob fich 
zuerft und erklärte troßig feinen Dffizieren, daß es durchaus 
nicht gegen den König von Preußen, den Beſchuͤtzer des 
evangelifchen Slaubend, ziehen würde. Schnell verbreitete 
fih diefe MWiderfeglichkeit auch durch die uͤbrigen Schaaren, 
und vergebens wurden alle Mittel angewandt, fie zum Ge⸗ 
horfam zuruͤckzubringen. Endlich zwar ward mit Mühe der 
Aufruhr geftilt, aber indeß war die Halfte des Heeres, 
viele öffentlich und fchaarenweis, entwichen. Eine große 
Verlegenheit für den Herzog, den Frankreich zur Erfüllung 
feiner Verpflichtungen fo fehr drangte, und für dad Land 
ein neuer Sammer, weil man nun mit verftärkter Strenge 
zu einer neuen Auswahl fchritt. Die Beamten mußten 
alle Aushaufer und Verſchwender, verheirathete wie lebige, 
in ihren Bezirken anzeigen und die tüchtigen einliefern, ein 
Befehl, wodurch dem Hafle, dem Geize und allen niedern 
Leidenfchaften ein weites Feld gedffnet, und Tauſende ums 
glücklich gemacht wurden, Doch dieß kuͤmmerte Riegern 

17 
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wenig, da ed ihm gelang, daB Heer auf ſolche Art bald 
wieder vollzählig zu machen, fo daß ed nun wirklich den 

Marſch antreten konnte. Zwar entftand fchon im erften 
Nachtlager zu Gbppingen wieder ein Aufruhr, der aber 
durch die Hinrichtung der Raͤdelsfuͤhrer fchuell gedaͤmpft 
wurde, und die Truppen trafen wirkli noch vor Ende 
des Feldzugd in Böhmen ein. Doch ed war das alte 
wohlgeäbte Heer nicht mehr und verrichtete daher auch we⸗ 

nig Heldenthaten, vielmehr rachte König Friedrich von 
Preußen durch den Sieg bei Leuthen (5. Dec. 1757) fi 
bald an feinem undanfbaren Zöglinge, deffen Truppen bier 
in fchneller Flucht ihr Heil fuchen mußten und nach geens 

digtem Seldzuge übel zugerichtet und auf die Hälfte herab: 
gefchmolzen wieder nach Haufe kamen. Und doch erregte 
der Einmarfch einer preußifchen Heerfchaar in Franken das 

mals am Hofe fo große Beforgniffe, daß man ſchon auf 

eine Flucht dachte und durch einen eigenen Befehl die alten 

Soldaten, welche das fünf und vierzigfte Jahr noch nicht 
überfchritten hätten, ,‚‚mit der liebreichen Art, womit ber 
Herzog, feine Unterthanen behandelt wiflen wollte,’ zur 

Vaterlandsvertheidigung aufrief. Rieger aber erreichte Durch 
die rafche Zufammenbringung der Truppen feinen Zweck, 
im December 1767 wurde er zum Geheimen: Kriegsrath 
und Oberfilieutenant, bald darauf zum DOberft ernannt und 
erlangte eine noch viel größere Gewalt, als: mit diefen 
MWirden eigentlich verbunden war. Denn nicht nur alle 
Militär : Angelegenheiten wurden von ihm beforgt, fondern 
auch in mancherlei andern Gefchäften brauchte ihn der 
Herzog. Er hatte feine eigene Kanzlei und Kaffe, welche 
der Herzog bemüßte, weun er von den gewbhnlichen Bes 

hoͤrden und Kaffen Feine Gelder erheben wollte, und in wel: 
cher er immer Geld fand, wenn er es brauchte. Denn 
Mieger wußte in Stuttgart ſtets fchnell die nöthigen Sums 
men zufammenzubringen, wofuͤr er dann dem Darleiher vor: 
theilhafte Lieferungen verſchaffte. Auch fchmiedete er allers 
lei kamerallſtiſche Entwürfe, und vollſtreckte die Befehle, 
welche fonft Niemand vollziehen mochte. Alles um fid, ber 
behandelte er mit verachtendem Uebermuth, Alles fürchtete 

! 
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ihn, befonderd Geiſtliche und Landbeamte Hohen ihn aufs 
Aeußerſte, weil fo manche von ihnen die verberblichen Wir⸗ 
tungen feines Zornes fühlen mußten. Liebe und Zuneigung 
erwarb er ſich nirgends, auch feine Offiziere haßten ihn 
feiner pedantifchen Strenge wegen. Er war allgewaltig, 
bis Montmartin kam, aber der Feinheit diefes Mannes ges 
lang es endlich, den Unbefonnenen, der Feine Wendung des 
Schickſals fürchtete, zu ſtuͤrzen. 

Graf Samuel Sriedrih von Montmartin, 
der Sprößling einer Familie franzdfifcher Ausgewanderter, 
war früher Geheimerrath bei des Herzogs Schwiegervater, 
wurde durch feine Fuge Betreibung der Mündigfprechung 
Karls diefem zuerft vortheilhaft belannt, und mit einem 
Jahrgehalt belohnt. Ale Gefandter feines Herrn und 7 ans 
derer Heiner Neichöfürften bewirkte er auf dem Regensbur⸗ 
ger Reichetage (1756) durch feinen Webertritt zur dfterrels 
chiſchen Partei die Erklärung des Reichöfriegs gegen Preußen. 
Dafür warb er in den Neichögrafen« Stand erhoben, und 
vom Wiener Hofe, als ihn fein bisheriger Fuͤrſt entließ, 
dem Herzog von Wirtemberg empfohlen, der ihn zuerft als 
Staats: und Kabinetöminifter anftellte, bald aber zur Würde 
eines erſten Minifterse und Prafidenten des Geheimenraths 
erhob. Er war groß und gut gewachien, fein Blick leb⸗ 
haft und feurig, fein Ueußeres ehrfurchtgebietend. Anfland, 
Geberden und Bewegungen zeigten den volllommenen Hof⸗ 
mann, den auch feine Reden und Thaten verkfündigten. Er 
liebte die Pracht, und fröhnte, um diefe Neigung zu bes 
friedigen, einer fchändlihen Habfucht. Die Kunft, mehr zu 
ſcheinen als er wirklih war, befaß er in hohem Grade, und 
verftand ed dadurch liſtig manche andere ihm fehlende Eigens 
ſchaft zu erfeßen. Denn er war ein mittelmäßiger Kopf, 
ohne ſchnelle Faſſungskraft und gründliche Kenntniffe, ohne 
tiefe Einfihten in die Staatskunſt; diefe Mängel wußte 
er jedoch meiftens mit Gläd durch eine Beredfamkeit zu 
verbergen, welche aus dem feltfamften MWortgepränge bes 
ftand, und auch die gewöhnlichften Dinge, befonders wenn 
fie den Herzog betrafen, in bombaſtiſche Nedensarten eis 
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hälfte *). Selbft der Herzog ließ fih dadurch blenden und 
des Grafen Gabe, ſich volllommen in feines Herrn Willen 
zu ſchicken, feine geheimften Wünfche auszuktundfchaften und 
ihnen entgegen zu Fommen, verfchaffte dieſem vollendd eine 
fo große, langdauernde Gewalt über denfelben. Zum Dienfte 
der willlührlichen Gewalt war diefer Mann recht eigentlich 
gemacht, denn er huldigte völlig diefem Syſteme; fein Ges 
fhäft war zu entehrend, Fein Auftrag zu gefehwidrig für 
ihn, wenn er dadurch in feines Herrn Gnade fich zu be: 
feftigen hoffte, Feine Unternehmung war ihm zu verwegen, 
aber auch Fein Mittel, feinen Zweck zu erreichen, zu fchlecht. 
ft und Raͤnke wandte er ſtets am gernften an, aber er 
fiheute auch nicht offene Gewalt, wo es nöthig war. Die: 
ſes und mancherlei Staats: Kunftgriffe, in welchen er eine 
große Erfahrung befaß, erfesten bei ihm Geift und tiefe 

Einfihten, Wort und That flimmten nur dann bei ihm 
snfammen, wenn fein Vortheil es erheiſchte: freigebig in 

*, Borher hieß es im wirtembergifchen Adreßkalender beim Herzog, 
wie bei andern Sterblihen: geboren den u. f.w., Montmartin 
befahl, dafür Eünftig zu feben: haben die Anzahl der Hohen in 
der Welt vermehrt den u. f. w. Spittler fagt von ihm: Er 
mar ein Beutelfchneider ganz gemeiner Urt, ein Knecht, der in 
feines Herren Dienfte nur reich werden wollte; er fah feinen 
Minifterplag als einen Acer an, den er nicht fchleunig genug 
fchneiden und deſſen Aerndte er nicht fchleunig genug einheimfen 
könne; auch feste er einzig nur deßwegen alles darauf, Minifter 
zu bleiben, um nicht in feiner fchönen Aerndte geflört zu wer: 
den. Sobald die Kiften voll waren, und nichts mehr irgendwo 
ſich fand, was weitern großen Nutzen verfprach, fo 309 er non 
dannen. — Auch Die Tandfchaftlichen Abgeordneten antworteten 
1774 zu Wien dem Kaifer Joſeph auf die Zrage: Ob Mont⸗ 
martin fid) etwas erworben habe? Er fei in fehr zerrütteten 
Bermögens:Umfländen in das Land gekommen, jebt aber habe 
er ſich auf einen glänzenden Fuß geſetzt, Nittergüter gekauft 
und ſchöne Kapitalien angelegt. Auf die Frage, wie Mont: 
martin ſich dem Herzog fo nofhwendig au machen gewußt habe, 
antworteten fie: Er beſitzt eine ziemliche Suade und die Kunſt, 
des Herzogs Leidenfchaften zu ſchmeicheln ‚ daburd, weiß er ſich 
defien Gunſt zu erhalten, 
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Verfprechungen, war er deſto Targer in ihrer Erfüllung. 
Gleich nach feiner Ankunft wurde ein befonderes Staates 
und Kabinetd: Minifterium gebildet (11. Februar, 1758), 
welches aus ihm, v. Wallbrunn und v. Pflug beftand und 
alle wichtigen Gefchäfte zur Beſorgung befam , fo daß der 
Geheimerath nun faft nichts mehr zu thun hatte, als bei: 
fen Befehle auszuführen*). Auch erhielt Montmartin 1758 
die Präfidentenftelle bei der „Geheimen: Regimentspeputation‘‘ 
welche mährend der Abwefenheit des Herzogs die Regierung 
verwalten follte. Denn der Herzog hatte den GSubfidiens 
vertrag mit Frankreich erneut, und nun gar 12000 Mann 
zu fiellen verfprochen, die er wiederum felbft anführen wollte, 
Da man zu Aufftellung diefer Kriegsfchaar die alten Mittel 
in verftärktem Maaße anwandte und in einem gefchärften 
Kriegsartilel die Strafe des Strangd und der Vermoͤgens⸗ 
MWegnahme für jeden Ausreißer beftimmte, fo brachte man 
fie wirklich zufammen, aber erft fpät konnte der Feldzug 
eröffnet werden. Dießmal gings nach Heffen und bei Fulda 
bezog der Herzog ein Lager, um feine Truppen audruhen 
zu laſſen. Hier aber traf ihn ein fchwerer Unfall, am 
50. November Abends, als er ſich gerade auf einem Ball 
beluftigte, erfchien unverfehens der Erbprinz von Brauns 
ſchweig und zerftreute das Heer. Mit Mühe entkam nebft 
feiner Reiterei der Herzog, das Fußvolk verlor 1200 Ges 
fangene und viele Todte. Diefe Niederlage brachte den 
MWirtembergern viel Spott und Zadel, obgleich Karl davon 
ald von einer trefflichen Kriegsthat an Montmartin fchrieb, 
„ich habe 600 Grenadiere aufgeopfert, um Booo Mann 

m 

*) Dieß gab freilich zu viel Unzufriedenheit Anlaß und ſelbſt Kanz⸗ 
letverwandte Außerten ſich mißbilligend über des Herzogs er⸗ 
griffene , ſowohl Außerliche, als innerliche Meſures, weßwegen, 
am 40. Juni 4758, ihnen ernftlich eingefchärft wurde: „ihr 
vollfommenes und einiges Augenmerk pflichtſchuldigſt dahin zw 

richten, den Sentiments ihres Herrn bei den jebigen Seitläufen, 
fo wie es fidy gebühre, beizuftimmen, ba fein Wille auch ber 
Wille aller Diener ſeyn und bleiben müſſe.“ 
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zu retten, und der Streich iſt mir gelungen*). Das naͤchſte 
Frühjahr zog der Herzog, nachdem der Winter wie gewoͤhn⸗ 
ih zu Haufe unter Luftbarkeirten zugebracht worden war, 
voleder Ins Feld. Das Heer zu ergänzen, brauchte man 
die alten Mittel, auch die Vaͤter derjenigen, welche der 
Auswahl fih entzogen, wurden mit fchmwerer Geldftrafe be⸗ 
droht **). Zur Aufmunterung der Offiziere aber ftiftete 
Karl an feinem Geburtstage, den 11. Febr. 1759, den 
Militär s Orden **). Damals erhielt Montmartin durch 
Muge Benußung der Verlegenheit, worein Niegern die Wies 
dersErgänzung und Ausrüftung der Truppen brachte, einen 
größern Einfluß auf die Militär-Angelegenheiten, und num 
brach die Feindſchaft diefer beiden Nebenbuhler in helle 
Slammen aus. Noch fchwanfte zwar eine Zeitlang der 
Sieg, aber Rieger war feinem fchlauen Gegner nicht ge: 
wachfen, durch fchnelle Herbeifchaffung des noͤthigen Geldes, 
wobei er noch weniger verlegen in der Wahl der Mittel 
und noch erfinderifcher in ihrer Auffindung war, gewann 
Montmartin des Herzogs Gunft immer mehr, Nun. aber 
ging der Subſidien⸗Traktat mit Sranfreih zu Ende, und 

*) Drei Stabsoffiziere und 27 andere Offiziere wurden gefangen, 
die Stuttgarter Zeitung mußte freilich in ihrem Bericht die 
Sache fo günftig ald möglich für die MWirtemberger barftellen. 

s*, Um das Entkonmen der Augreißer gu verhindern, wurde befoh: 
len, die Nachtwächter follen alle Nacht in den Nebenwegen längs 
der Dörfer flreifen. Wenn Lärmen gemacht wurde, fo mußte 
die aufgerufene Gemeinde augenblidlicd alle Straßen, Brüden, 
Nebenwege und Fußſteige befegen und wenigſtens 24 Stunden 
lang befeßt halten. Der Ort, auf deffen Markung ein Auss 
reißer nicht aufgehalten wurde, wenn es hätte gefchehen Eönnen, 
mußte einen Mann ftellen und namentlich follte hiebei mit den 
Söhnen der Ortsvorfteher der Anfang gemacht werden. Wer 
einen Ausreißer beherbergte oder nicht anzeigte, verlor mit den 
Geinigen das Bürgerrecht und Fam ins Zuchthaus. Diefer Des 

fehl mußte alle Monate von der Kanzel verfündigt werden. 
ws, Das Drbenszeichen war ein goldenes Kreuz; mit weißer Emaille, 

der Umfchrift: Bene merentibus, einem Schild mit bem Herzogs» 
but und des Stifters Namenszug C. D. 
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alle Verfuche, durch einen neuen Bertrag mit Defterreich, 
England oder Spanien einen Theil der Truppen wieder 
in fremden Sold zu bringen, waren vergeblih (1760). 
Diefen Zeitpunkt fah Rieger ald den günftigften an, um 
feinen Widerfacher zu flürzen, und flatt wie der Graf für 
Verminderung der Truppen, flimmte er nun gar für deren 
Vermehrung. Er wußte wohl, daß der Herzog, wie es 
wirklich geſchah, letzterm viel lieber, ald dem erftern Vor⸗ 
fchlage feinen Beifall geben würde, und meinte dadurch den 
Grafen ind unvermeidliche Verderben zu bringen. Allein 
umfonft, auch diefen Vorfchlag, wodurd das Heer auf 
17000 Mann vermehrt wurde, mußte der in Finanzkuͤnſten 

nuerfchöpflihe Montmartin zu feinem Bortheil zu benugen. 
Rieger gewann nichts, ale daß fein Ungluͤck befchleunigt 
wurde, Sein Gegner wußte den früheren Verdacht von 
den Verbindungen Riegers mit den Brüdern des Herzogs 
wieder zu erwecken und ein Brief an den Prinzen Friedrich, 
worin die allgemeine Erwartung, mit welcher man der Uns 
kunft der Preußen, die damals bis nach Franken vorges 
drungen waren, entgegenfehe, fehr lebhaft geichildert und 
der Herzog felbft gar nicht gefchont war, vollendete Riegers 
Sturz. Mag nun jener Brief aͤcht gewefen fenn oder, wie 
ed glaublicher ift, blos unterfchoben, feine Wirkung verfehlte 
er nicht, der Herzog geriech in den heftigften Zoru und 
befchloß, den undankbaren Verräther aufs Strengfte zu bes 
firafen. Sorglos kam Rieger am 28. November 1762 
nach feiner Gewohnheit anf den Paradeplag, und nahte fich 
dem Herzoge. Diefer, der ihm bisher den Rüden geboten, 
wandte fih nun fchnell um und riß ihm den Militär- Orden 
ab, Montmartin trat herzu, nahm ihm den Degen, zerbrach 
ihn und warf die Stüde Ihm vor die Füße, zwei Adjus 
tanten aber rien ihm den Kordon am Hute, Achſelband 
und Auffchläge weg. Surchtbar betroffen ftand Rieger da, 
bang fchwelgend die verfammelte Menge, ald man den Uns 
glüclihen in einem verfchloffenen Wagen mit flarfer Bes 

deckung nach dem Asberg, und von da nach Hohentwiel 

führte. Hier wurde er halbtodt in ein unterirbifches Ges 

wblbe gebracht, wo er 4 volle Jahre, ohne ein Menfchens 

N 



— 466 — 

| Antlig zu fehen, ohne die geringfte Erleichterung feines 
Schickſals zu erlangen, fern vom Zageslicht in der Nacht 
fihmachtete. Erft 1766 Fam er durch der Stände Vers 
wendung lod, aber er mußte bald das Land verlaffen *), 
ging nach Waflerlos bei Hanau zum Prinzen Ludwig Eugen, 
von da nach Biberih und Homburg, von wo er 1772 
wieder Ind Vaterland zuruͤckkommen durfte. Zwar erlangte 
er nie mehr Karls volle Gnade, doch wurde er bald darauf 
General und Befehlshaber der Feftung Asberg, verfiel in 
Srömmelei und ftarb hier an einem Schlagfluß. 
Bald nach Niegerd Sturz machte der im Februar 1765 
zu Hubertsburg gefchloffene Friede dem fiebenjährigen Krieg 
und damit auch den Feldzügen des Herzogs ein Ende, Doc 
feine Luft zum Soldatenwefen hörte nicht auf, das ganze 
Heer, außer den Feldjägern und einer Freifchaar, ward beis 
behalten, obwohl man oft nicht einmal den Sold für die 

Gemeinen aufzutreiben wußte. Un die Stelle der ernſt⸗ 
lihen Kämpfe aber traten jetzt Kriegsſpiele, alljaͤhrlich ein- 
mal wurde, gewöhnlich auf der Bergebene zwifchen Stutt⸗ 
gart und Ludwigsburg ein prächtiges Luftlager aufgefchlagen, 
wo die Truppen Scheingefechte vor dem Herzog ausführten, 
Auch gebrauchte man fie in den großen Opern und Schaus 
fpielen, wo dfterd Schlachten vorgeftellt wurden, bei denen 
4—500 Fußgänger und ganze Gefchwader Reiterei mit 
befchuhten Pferden erfchienen. Erſt als alle neuen Ein 
richtungen, felbft der entworfene ‚‚folide Militärplan,” well 
er gleich wieder übertreten ward (1764), nichts mehr hals 
fen und alle Zinanzkünfte nicht mehr binreichten, um bie 
übermäßige Truppenzahl zu unterhalten, welche während 
der 7 Kriegsjahre 8,188,856 Gulden gekoftet hatte, erft 
nach dem unglüdlichen Ausgange des neuen Beſteurungs⸗ 
planes im Jahre 1764 wurde das Heer auf 10,000 Mann 
herabgeſetzt. Diefe Eofteten aber immer noch jährlich 

+, 

*, Am 419. Januar 4767 erfchien ein Befehl des Herzogs, welcher 
allen Offizieren auch ben geringften Umgang mit dem „gewefenen 
ne von ihm verftoßenen Oberft“ Rieger bei Kaffationsftrafe 
derbot. 
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1,631,868 Gulden, weil man mit Beibehaltung ber vielen 
Dffigiere nur die Stärke der NRegimenter verringert hatte. 
Erf mußten die Stände zur Befriedigung von diefen zwei 
Tonnen Goldes zahlen, hierauf wurden auch wirklich von 
ihnen 235 abgedankt, wodurch mancher Offizier, der fein 
Dermdgen im Siriegsdienfte anfgewendet hatte, befonders 
von den Bürgerlichen, welche das 2006 der Abdankung zus 
nächft traf, in großes Ungluͤck gerieth. Bald ſchwand uun 
auch Karls Neigung zum Militär und 10 Fahre nach dem 
Abſchluß des Erbvergleiche mar davon faft nichts mehr - 
übrig, feldft die Luftlager und Kriegs-Uebungen hoͤrten nun 
auf, und nur erft in den legten Jahren feines Lebens ers 
wachte diefe Neigung bei Karln einigermaßen wieder und 
zeigte ſich namentlich durch Errichtung der Garbeskegion *), 

Gleiches Uebermaas wie beim Kriegsweſen herrſchte 
auch beim Hofftante, bei Kuftbarkeiten und Hpffeften. Der 
berzogliche Hof war einer der fchönften in Europa, und 
feinen Glanz vermehrte noch ein zahlreicher auslandifcher 

Adel, unter dem fich gegen 20 Fürften und Neichögrafen 
befanden. Da wimmelte es von Marfchaällen, Kammers 
herren, Kammer⸗ und Jagdjunkern, und noch zahlreicher 
war das niedere Hofgefinde, Kammerdiener, Lafaien, Hei: 

duken, Mohren, Läufer und Köche. An Gallatagen befons 
ders fah man die höchfte Pracht, da zogen die Trabanten 
auf in rother, mir Silber geſtickter altfpanifcher Tracht und 
Ruͤſtung, die Leibjäger in grünen goldbeſetzten Rocken, und 
die Leibhufaren in prächtigen rothen Waͤmmſern mit koſt⸗ 

*, Der Stand des Heers im Fahr 1783 war folgender: Nobel: 
garde 8 Mann, Leibgarde zu Pferd (Jäger und Hufaren) 150 M. 
Garde zu Fuß 500-M., 1 Regiment Grenabiere à cheral 150 M. 
(unberitten), 4 Regiment Huſaren (von Bonwinghaufen), 250 M., 
mworunfer 50 beriften, 4 Urtillerie- Regiment (von Nicolai) 
3500 Mann, 1 Regiment Grenadiere (von Auge) 300 M., 2 In⸗ 
fanteries Regimenter (von Stain und von Gablenz), jedes zu 
550 M., 4 Regiment (von Rieger) 700 M., zufammen 3258 M., 
ohne den Generalſtab, vertheilt in die Garnifonen zu Stuttgart 
(1508), Ludwigsburg (4000), Solitude (250), Aſperg (700), Das 
ganze Heer fammt bem Generalftab koſtete 548,000 fi. 



baren Pelzen verbrämt, Iauter durch Größe und Schoͤnheit 
ausgezeichnete Leute, da erfchien in feinen Seftkleidern von 
mannigfacher Form das Hofgefinde, und Hofleute und Ofs 
fijiere wettelferten, wer ed dem andern an Pradt und 
Zierlichkeit zuvorthaͤte. Im fürftlichen Marftal traf man 
die fchönften vorzüglichften Pferde, die mit ſchweren Koften 
aus fernen Ländern geholt wurden, ihre Zahl betrug gegen 
600, und zu ihrer Zucht und Pflege war eine anfehnliche 

Stalldienerſchaft aufgeſtellt. Alles, was zum Hofe gehörte, 
war Foftbar und prachtvoll. Die Muſik leitete Nikolo Jo⸗ 

melli, den der Herzog in Stallen Tonnen gelernt und aus 
Nom, wo er Kapellmeifter an der Peterskirche war, nad) 

Stuttgart berufen hatte. Er verfertigte auch die meiften 
Stuͤcke für das herzogliche Orchefter, bei welchem ſich das 
mals die ftarfen Violinfpieler Nardini (1754) und Antonio 
Lolli (1762), Rudolfs, ein Meifter auf dem Waldhorn und 
die trefflihen Sänger und Sängerinnen Aprili, Erafft, 
Bonafini, Bonani, Maft und Ceſari befanden, und welches 
unter Jomelli's Leitung durch den genaueften Einklang und 
die pünktlichfte Ausführung fich berühmt machte. Mit ihm 
wetteiferten die Tänzer und Taͤnzerinnen Lepi, Ballett, 
Toſcani u. ſ. w., an deren Spige Noverre fland, damals 
der erfte Meifter in feiner Kunſt. Ihre Talente verbanden 
ſich mit denen der franzdfifchen Schaufpieler in den Luſt⸗ 
und Zrauerfpielen, In den Eunftreichen Balleten, bei denen 
alljährlich der berühmte Veſtris aus Paris 6 Monate lang 
gegen eine Belohnung von mehr ald 12000 Gulden fich 
zeigte, und in den prächtigen Opern, wozu man bad ehes 
malige Lufthbaus mit großen Koften hergerichtet hatte und 
zu deren Zuräftung ebenfalls ein Parifer Künftler, Boquet, 
berufen wurde, von deuen eine einzige oft über eine Tonne 
Goldes Foftete. Zu ihrer Ausſchmuͤckung mußten auch 
Malerei und Bildhauerkunft beitragen, zu deren Empor- 
bringung Karl am 25. SZuni 1761 eine Afademie ber 
ſchoͤnen Kuͤnſte fliftere. Der trefflihe Maler Guibal ward 
zu ihrem Vorſteher gemacht, ihr einige Zimmer im Schloffe 
eingeräumt, jeder Zaugliche zum Eintritt aufgefordert, un⸗ 
entgeltlicher Unterricht im Zeichnen jedem dazu Faͤhigen 
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ertheilt und den Ausgezeichnetften Preife verfprochen. Die 
berrlichften Wirkungen brachte die Vereinigung all diefer 
Künfte an den fürftlichen Geburtötagen hervor, die mit 
möglichfter Pracht gefelert vourden. Da folgte Feſt auf 
Feſt, und 10 bis 14 Tage lang dauerte der Taumel des 
Vergnuͤgens ununterbrochen fort. Zahlreiche Fremde floßen 
dann in Stuttgart zufammen und die Vornehmeren unter 
ihnen wurden auf fürftliche Koften beherbergt, hatten fürfts 
liche Diener und fürftliche Wagen zu ihrem Gebraud. 
Schaufpiele mwechjelten mit Balleten, Opern und Konzerten. 
Bald in Stuttgart, bald in Ludwigsburg, auch auf dem 
Lande war der Schaupla der Vergnuͤgungen, und bier bes 
fonderd wurden jene Foftbaren Jagden gehalten, zu denen 
man auf ı2 Stunden weit die Bauern zufammentrieb, auf 
hohen Bergflächen mitten im Winter große Seen graben 
und mit Waſſer aus den Thäleru füllen ließ, und prächtige 
Ssagdfchlöffer errichtere — jene Jagden, welde durch die 
Menge des dazu gehegten Wildes und durch die Rohheit 
der SFagddienerfchaft den Unterthanen fo verhaßt wurden. 

Da brannte man Feuerwerfe ab, von denen ein einziges 
oft eine halbe Tonne Goldes Foftere, Die praͤchtigſten 
Gebäude, freilih nur leicht aus Holz gezimmert, aber mit 
allen Reizen der Malers und Bildnerkunft gefhmädt, von 
hundert Säulen getragen, von taufend Lampen erhellt und 
von den wohlriechenidften Blumen durchduftet, fliegen wie 
durch einen Zauberfchlag aus der Erde. Der ganze Olymp 
wurde verfammelt, um den hohen Herrſcher zu preifen, die 
Elemente und die Jahreszeiten brachten ihm ihre Huldi⸗ 

gungen in zierlichen Verſen dar, und damit das Wolf, mit 
deffen Geld diefe Wunderwerke ausgeführt wurden, auch 
nicht ganz leer ausgehe, wurde Geld unter daſſelbe aus⸗ 

geworfen und ihm Fleifch und Wein preisgegeben*). 
Neben diefen Hauptfeften gab ed aber auch noch ans 

dere Eleinere, die mit nicht weniger Pracht und Geſchmack 

2) Der Bibliothekar Uriot, der bezahlte Lobpreiſer diefer Feſte, die 
er in franzöfifcher Sprache lobhndelnd und kriechend befchrieb, 
gebraucht wirklich, den Ausdruck abandonner. 
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angeordnet und ausgefuͤhrt wurden. Karnevale, wenn der 
Herzog nicht zu dieſer Zeit ſeine koſtbaren Reiſen nach Ve⸗ 
nedig*) machte, laͤndliche Feſte, Maskenbaͤlle und Konzerte. 
In der heißeften Jahreszeit begab ſich Karl gewoͤhnlich auf 
einige Monate in das auf der Alb gelegene, von ihm ver- 
ſchoͤnerte Luſtſchloß Grafened. Nur wenige Lieblinge be⸗ 
gleiteten ihn hieher, und die trefflichften Tonkuͤnſtler, Taͤn⸗ 
zer und Muſiker, eine auserlefene Schaar von Köchen, 

- Sägern und andern Bedienten waren beftimmt, für pie 
verfchiedenartigften Vergnügungen des Herzogs und feiner 
Gefährten zu ſorgen. Mufil: Chdre erwecten mit anmus 
thigen Melodieen die Schläfer, den Vormittag brachte man 
unter Spaziergängen und Iändlichen Zänzen zu, bierauf 
folgten die Genuͤſſe einer ausgefuchten Tafel, Spiel und 
Sagdparthieen, und Abends befchloß gewöhnlich ein Ball 
die Freuden des Tages **). Bei ſolchen Feſten, größern 
und Fleinern, war Karl felbft gewöhnlid der Haupt⸗An⸗ 
ordner auch der geringften Gegenflände, ſein Wink leitete 
Alles, fo daß überall die größte Ordnung uud Zierlichkeit 
herrſchte. 

Andere Denkmale ſeines Geiſtes, ſeines Geſchmackes 
und ſeiner Prachtliebe ſind mehrere Gebaͤude, welche er 
waͤhrend dieſes Zeitraums auffuͤhren ließ. Das groͤßte 
davon iſt die Solitude, 1765 auf rauher waldigter, aber 

. weitumfchauender Höhe zwifchen Stuttgart und .Leonberg 
errichtet. Mit größter Schnelligkeit erhob fich hier, indem 
Zaufende den Winter wie den Sommer hindurch arbeiteten, 
ein prächtiges Schloß, das aber bald dem Herzoge nicht 

*), Die Reife im Winter 4766—1767 koſtete 100,000 fl.; der Her: 
zog mußte, um 60,000 fl. Schulden beim Abzug zahlen zu kön⸗ 
nen, den Hausſchmuck für 15000 Zechinen verpfänden. Allein 
die Nelken zu den Blumenfträußen, die man nad) damaliger 
Sitte den Damen bei Tiſch aufs Teller legte, koſteten 1000 fl. 

**) Der General von Wimpfen, welcher den Herzog einige Mal 
hieher begleiten durfte, jagt: „Gewiß angenehmere Tage hab’ 
ich nie verliebt und an einigen derſelben genoß ich foniel Freude, 
daß mich noch gegenwärtig die Zurückerinnerung bald bezaubert, 
doch noch häufiger traurig macht. 
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mehr genuͤgte. Nun wurden mit dem Aufwand von mehr 
als einer Million, zum Verdruß der nahewohnenden Be⸗ 

amten, die alltaͤglich neue Befehle wegen des Bauweſens 
bekamen, und zum Verderben der Bauern, welche, um dem 
Fuͤrſten zu arbeiten, ſelbſt ihre Aerndte liegen laſſen muß⸗ 
ten, die Wohnung der Einſamkeit zum Sitze des rauſchend⸗ 
ſten Hofes gemacht, ein Theater *), Kaſernen, Marſtaͤlle 
und große Gärten angelegt, in folcyer Eile, daß noch wähs 
send der Ausführung bes Planes mehrere Gebäude im 
Junern fchon wieder zu verfallen anfingen, und ba der 
Herzog dieſes Werkes bald wieder überbräffig ward, kam 
ed nie zur Vollendung. Als der Herzog 1764 feinen Sig 
nad) Ludwigsburg verlegte, verfchönerte er auch dieſe 
‚Stabt**). Er ließ fie ummauern und bie Straßen pflas 
ftern, baute die Karlöftraße, verfchönerte das Schloß, ers 

sichtete ein durch feine Größe ansgezeichnetes Opernhaus 
und ein fehr kunſtvolles Drangeriegebäude, 8330 Fuß lang, 
von 2 großen Defen erwärmt, mit Springbrunnen und 
Heden geziert und fo gemacht, daß es in Furzer Zeit abs 
gefchlagen und wieder aufgerichtet werben konnte. Eine 
Stunde von der Stadt, bei Egloshelm, an einem See ließ 
er 1767 durch de la Guepiere das Seeſchloß aufführen, 
aber auch diefer Bau ward nicht vollendet, denn ein neuer 
Plan befchäftigte bald darauf den Herzog (1768), die Uns 
legung eines großen Landgutes an der Stelle des Garbens 
hofes unweit Plieningen. 

Sp wurden Prachtfefte gehalten in dden Wäldern, 
Palaͤſte erhoben fich in Müfteneien, aber dieß gefchah mit 
den größten Opfern der Unterthanen, welche zu den Baus 
Unternehmungen des Herzogs nicht nur mit ihren Leibern 

*), Dieß Theater wurde, kaum aufgebaut, wieder niedergeriffen, 
weil ed dem Herzog nicht akuſtiſch genug fchien, und nen erbauf, 
andere Theater waren in Ludwigsburg, eines im Schloß und das 

große Opernhand, eines in Stuttgart, eines in Srafened und 
1766 follte aud) noch eins zu Einfiedel gebaut werden, 

**) Zugleich erhielt Ludwigsburg auch neben Beflätigung der alten 

nene Privilegien von ihm. 9. Dec, 1732, 30. April 1760, 18. 
Sept. 1767. 
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und Noffen unmäßige Frohnen leiten mußten, benen man 
auch deßwegen widerrechtlich ihre Waldungen pluͤnderte, 
ihnen Güter und Grundftüde hinwegnahm, für welde fie 
nie bezahlt wurden, es gefchah zum Verderben des Landes, 
welches die fchwerften Laften drüdten, und zur Zerrättung 
des Kammerguts, bei dem fich große Schulden anhäuften; 
unzähligen Kummer und grenzenlofes Elend brachte die 
ungezähmte Befriedigung der Lüfte Eines Menfchen über 
ganz Wirtemberg. Denn nicht Prachtliebe nur und uns 
mäßige Verfchwendung, auch andre Begierden waren es, 
denen damals Karl fih ohne alle Mäßigung überließ, und 
die das fchönfte Gluͤck fo mancher Familie im innerften 
Keime zerftdrten. Manches Mädchen, welches des Herzogs 
Blicke auf ſich 309, wurde der Schande hingegeben, und die 

Idhrigen mußten es dulden, wenn nicht des Fürften Rache, 
das erklärte er felbft oft laut, fie treffen follte, und nur 
felten erweichte das Flehen der Unfchuld, bewegte die Würbe 
unbefledter Tugend fein Herz. Daneben hielt er noch viele 
Buhldirnen, meift aus Stalien, welche ihn überall hinbe⸗ 
gleiteten, mit fchamlofer Frechheit fich brüfteten und bes 
fonders bei ihrem vielfachen Wechfel große Summen koſte⸗ 
ten. Doch verderblicher noch als alles bisher Erzählte war 

das böfe DBeifpiel, das der Herzog und fein Hof den Uns 
terthanen gaben, die nun ihrem Herrn in der Verſchwen⸗ 

dung und Ueppigkeit nachzueifern firebten, Damals war 
Stuttgart der Schauplag ungemeßner Pracht und Luͤder⸗ 
lichkeit, Bälle und Konzerte, Landparthieeu und Gefellfchaf: 
ten, üppige Gaftmahle und verfchwenderifche Koftbarkeit im 
Pu und in der Kleidung zerrütteten den Mohlftand auch 
der untern Klaffen, und ihre Folgen waren Berrügereien 
aller Art, häufige Vergantungen und gänzliche Verarmung 
vieler Familien. Zu ſolcher Verderbniß gefellte fich noch, 
ebenfalls vom Hofe ausgehend, ein Enechtifcher Charakter, 

‘unterwärfig und nieberträchtig gegen Hdhere, ftolz und über: 
müthig gegen Geringere., Am meiften zeichneten fich, nach 
dem Zeugniffe eines Zeitgenoffen, durch Webermuth und un: 
gemeſſene Anfprüche der Adel und die Offiziere aus. „Sie 
hudelten die fämmtlichen Klaffen des Buͤrgerſtands recht 
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rittermaͤßig, traten dad Heiligthum der Laudesrechte und 
Freiheiten mit Füßen, und durften es fich fogar erlauben, 

Ober- und GStaböbeamten Rippenſtoͤße und Gtodprägel 
auszutheilen.‘ Diefe fürchteten fich vor ihnen daher faft 
fo viel, als vor den Allgewaltigen, Nieger und Montmars 
tin, den beftändigen Herolden des unumfchränkten Herrſcher⸗ 
rechts, Dagegen aber ließen fie auch das unglädliche Volk 
ihre eigene Erniedrigung - und Kriecherei wieder entgelten, 
und biefes, von jedermann bis auf den niederften Hofbe⸗ 
dienten hinab mißhandelt, verlor, in dumpfe Beräubung 
verfinfend, vollends alles Selbftgefünl. Die Vorfteher der 

Aemter befonderd , welchen Karl neben höherem Rang grds 
Bere Gewalt, flatt der alten Benennung Voͤgte den neuen 
Titel Oberamtleute gegeben hatte (1. Febr. 1759), waren 
damals, großen Theils durch Drohungen eingefchächtert, oder 
durch lockende Sürftengnade und Ausficht auf höhere Ehre 
gewonnen, volllige Vollſtrecker der fürftliden Gewaltbefehle 
und pflichtvergefiene Webertreter der Landesgeſetze. Allein 
auch nur auf folche Weiſe, durch den allgemein verbreiteten 

Geiſt der Willkuͤhr und Knechtſchaft, ward es möglich, 
Dinge auszuführen, wie fie damald unternommen wurden, 
und alles Recht fo vdllig zu verhöhnen, alle Formen deſ⸗ 

felben fo ganz zu überfchreiren, wie es in diefem Zeitraume 

geichah. 
Diefes gefegwidrige Beginnen des Herzogs erlelchterte 

freilih aud der damalige Zufland der Landfchaft. Seit 
der vormundfchaftlichen Regierung nämlich übte der engere 
Ausfhuß eine Gewalt aus, durch welche "die allgemeinen 
Rechte der Stände gar fehr beeinträchtigt wurden. Schon 
auf dem leuten Landtag von 1739 waren hierüber große 
Klagen geführte und mancherlei Anftalten zur Abfchaffung 
folder Mißbräuche getroffen worden. Allein ftatt einer 
Beſſerung folgte nun gar eine Verfchlimmerung des Webels. 
Während der erften Regierungsjahre Karls wußte fidy der 
engere Audfhuß in feiner mit Unrecht angemaßten Gewalt 
fo fehr feftzufegen, daß endlich die Stände felbft zu einem 
biofen Schattenbilde herabfanfen. Er allein berrichte nach 
feiner Willtühr und beobachtete dabei den Schein fo wohl, 

Geſch. Wirtemb. III, 38. 2, Abtb. 18 
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daß die nächfte Landesverſammlung (1765), freilich auch 
durch die Noch der Zeit hiezu gedrungen, flatt ihn über 

fein ordnungswidriges Betragen zur Rede zu fielen, ihm 
vielmehr für feinen Eifer und feine Treue dankte. Und 
doch hatte er tie Iandfchaftlichen Gelder fchlecht angewen- 

det oder gar verfchleudert, er hatte in. fo manchen Stuͤcken 
feine Bollmachten überfchritten und hintangefeßt, daß es, 
nach des redlichen Moſers Ausdrude, fchien, als wäre der 
ihm vorgefchriebene Staat nichts als ein altes, bedeutungs⸗ 
Iofes Papier, er fchmieg fo lange zu des Herzegd Gewalt⸗ 

thaten, bis die Privat⸗Beleidigung eines feiner Mitglieder 
ihn aus dem Tandesverderblichen Schlummer weckte. Schon 

mehrere Jahre hatte die Willkuͤhr⸗-Regierung gedauert, als 
es ihm endlich einftel, fich ihr ernftlich. zu widerfeßen. Er 
hatte freilich nicht unterlafien, fobald es ihm befannt wurde, 

daß der Herzog an dem Kampfe gegen Preußen Theil nehs 
men wolle, ihn zu bitten, fich völlig neutral zu verhalten 

oder doch nur fein Kontingent auszurüften und diejes, um 
im Notbfall gegen einen Angriff von Frankreich gerüfter zu 
feyn, im Laude zu behalten, auch hatte er ed nicht fehlen 
lafien an einem „pflichtſchuldigſt unterthänigen Anbringen 
und einer demüthig flehentlichften Bitte an den Herzog, 
daß er feine geheiligte Perfon, hochtheuerſtes Fürftenleben 
und feine Gefundheit bei dermalig mißlichften Zeitumftänden 

durch weite Entfernung von dem Herzogthum den Kriegs⸗ 
gefährlichkeiten nicht ausfege, noch feine getreue Unterthanen 
verlaffe,, vielmehr die unumgänglich noͤthige landesfürftliche 
Gegenwart jeinem anvertrauten Land und Leuten zum Troft 
und Schuß auf beftändig in milder Gnade fchenfe” (17. 
Januar 1757). Aber diefe Bitten fo wenig als wieder: 
holte Vorflelungen und Befchwerden fanden beim Herzog 
Eingang, es waren blos leere Worte, wenn er endlich, nur 
um der ftetö wiederholten läftigen Eingaben los zu werden, 
erklaͤrte: Er habe zwar den feften Entfchluß gefaßt, dem 
dießjährigen Feldzug beizumohnen, gebe jedoch die, gnädige 
BVerfiherung, daß er abwefend wie gegenwärtig niemals die 
Wohlfahrt feiner ibm fo werthen und lieben Unterthanen 
außer Augen fegen, fondern bei allen Gelegenheiten zeigen 



werde, wie ihm das wahre Wohl feines Landed recht am 
Herzen liege und er ein getreuer Landesvater bleiben wolle 
(3. Mai 1757). Denn gleih am nächften Tage hieß es, 
der Herzog habe nie erwartet, baß der Ausſchuß fich beis 
gehen ließe, eine fo wenig überlegte Vorftelung an ihn zu 
bringen, und auf bie häufigen Befchwerden über die Ges 
waltthätigkeiten, welche bei der Auswahl vorfielen, erhielt 
der Ausfchuß entweder gar Feine oder nur kurze, ungends 
gende Antworten. Auch die Miteheilung des neuen Mills 

tärplans konnte er nicht erlangen, weil dem Herzog allein 
diefe Sache zuſtehe und der Ausſchuß ſich nichts darum zu 
fümmern hätte. Als vollends Montmartin und Rieger kamen, 
fo wurde mit Ihm in einem noch höheren Tone gefprochen. 
Als er einen ihm angefonnenen Vorfchuß von 10,000 Gul⸗ 
den auf die Winteranlage ablehnte, weil er ſchon 70,000 
Gulden vorausbezahlt hätte (18. Febr. 1758), ward ihm 
am 6. März geantwortet, wenn er jene 10,000 Gulden 
nicht zwifchen heut und morgen liefere, fo ſehe fich der 
Herzog gemäßigt, diefe Summe auf feine Koften und auf 
feinen Kredit aufzunehmen, „‚wie er denn weiteren Einwen⸗ 
dungen in diefer Sache, fo die Landichaft als einen abſo⸗ 
Iuten Befehl anzufehen habe, einiges Gehoͤr zu geben, gnäs 
digft nicht gemeint fei.” Der Ausfchuß aber trat weder 
diefem noch andern Begehren kraͤftig entgegen, „er flellte, 
was er nicht ändern fonnte, Gott und der Zeit In ftiller 
Demuth anhelm‘ und fo fchritt der Herzog In feiner Will⸗ 
führe und Gewaltherrfhaft immer weiter vorwärts. ine 
Sorderung kam nach der andern; bald verlangte der Herzog 
Vorſchuͤſſe auf noch nicht bemilligte Steuern, bald abges 
fonderte Webernahme der fämmtlichen Kriegstoften für das 
Kreiöfontingent, bald einen doppelten Kammerbeitrag oder 
Erneuerung der Schloß= und Straßenbau: Beiträge, bald 
wollte er die Zahlung der Kammerfchulden während bes 
Kriegs einftellen und doch den Iandfchaftlichen Beitrag dazu 
einziehen, bald forderte er außerordentliche Landesdefenſions⸗ 

Gelder, weil in Sranfen fih preußifhe Huſaren gezeigt 
haben follten. Als der Ausfchuß wegen des neuen Subs 
fidienvertrags mit Frankreich Vorftelungen machte (22. Mal 

ı8 * 
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1758), fo erſchien eine Antwort in den ſchaͤrffſten Aus⸗ 
drüden*). Darin hieß ed, dem Landesherrn gebühre uns 

befchränfter Gehorfam, deffen Verlegung zu beftrafen, der 
Herzog längft dad Recht gehabt hätte, doch wolle er dieß⸗ 
mal das vermefjene Betragen der Stände verzeihen, weil 
er es ihrer wenigen Einfiht und an den Zag gelegten 
Schwachheit zufchreibe,, fie follten fich aber künftig. davor 
hüten, und ihm innerhalb 24 Stunden den Verfaffer ihrer 
Borftelungen anzeigen (1. Juni). Als dieß nicht geſchah, 
ald der Ausfchuß auch neue Geldforderungen abfchlug, fo 
ließ am 9. Zuni Montmartin Abgeordnete defielben vor 
fi) kommen und erdffnete ihnen, daß der Herzog böchft 
ungnädig auf fie fei, weil fie nicht „nach feinen unabans 
derlichen Befehlen und dem der Landfchaft zufommenden 
unbegränzten Gehorfam, die neulich verlangte Summe von 
50,000 Gulden bewilliget hätten,” er erinnerte fie an 
ihre „Pflicht unbefchränkter Unterwerfung” und erklaͤrte 
ihnen zum Befchluß, „der Herzog wolle ein für allemal 
feine Befehle ohne MWiderrede befolgt willen. Allein ver 
Ausfhuß beharrte auf feinem Enrfchluffe und erklärte, da 
der Derzog feinem Begehren, einen Landtag zu berufen, 

“nicht entfprechen wolle, fo hätte er, in Ermanglung eines 
andern Mittelö, einmürhig befchloffen, ‚von der wahren 
Beichaffenheit der Sache feinen Principalen und Kommit: 
tenten, gemeinen Präalaten und Landfchaft des Herzogthums 
dadurch genauefle Nachricht zu geben, daß er ihnen bie 
fürftlichen Dekrete, Refolutionen und Signaturen nebft feinen 

*) Montmarfin nannte die Borftellungen der Landſtaͤnde nicht nur 
unanfländig, fondern fogar aufrührerifch; der Beheimerath Pfeil 
hatte ein Gutachten darüber zu erftatten, und feine Anmerkun⸗ 
gen zu der Vorftellung der Stände find fehr merfwürdig Er 
wirft ihnen darin Mangel an Anftändigkeit und vernünftiger 
Einfiht vor, bei einer Stelle fogar fehreibt er: „cela sent la 
revolte,“ weil die Stände von blos verfaffungsmäßigem 

Sehorfam gefprochen, endlich fchließt er, „da Serenissimus theild 

mit via juris, theils mit via facti bedroht find, fo werden Sie 
hiegegen das vorzukehren wiffen, was die Umflände erfordern 
und wozu Gie Tandesfürftlid, berechtigt find.” Den 9. Juni 1758. 

/ 
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Erklaͤrungen und Vorftelumgen unverzüglich vorlege und eine 
pofitive Inſtruktion, wie er fich hiebei zu verhalten habe, 
verlange’ (19. Juni). Hierauf aber fchrieb der Herzog 
die begehrte Steuer (136,655 fl.) felbft aus und befahl 
dem Ausſchuſſe, feine Sigungen zu fchließen (26. Juni), 
diefer proteflirte noch einmal gegen des Herzogs Verfahren 
und ging dann audeinander. Nun wurde den Landfchaftss 
Einnehmern Hoffmann und Stäudlin befohlen, „fo 
gleich einen Kaffenfturz vorzunehmen und foldyen dem Gras 
fen Montmartin unverzüglich zu Handen zu ftellen, die 
eingegangenen Gelder aber in die Kriegskaſſe zu liefern‘‘ 
(15. Juli 1758). Vergebens beriefen diefe wadern Maͤn⸗ 
ner ſich auf ihre befchwornen Pflichten, daß fie Niemand, 
wer er auch fei, den Beſtand der Landſchaftskaſſe anzeigen 
duͤrften; Montmartin antwortete: „Weiſen Sie ihn nur Karla 
vor, er wird und kann Sie gegen Jedermann fchüßen, neh⸗ 
men Sie fi in Acht, daß Sie nicht in Ungnade kommen. 
Wenn der Herzog etwas beftehlt, fo muß man es befolgen. 
Es muß befolgt werden, weiß Gott, machen Sie fich und 
ihre Vorgeſetzten nicht ungluͤcklich, ich habe gemeflenen Be⸗ 
fehl, ih fage Ihnen, Sie werden unglädlich bis ins dritte 
und vierte Glied!’ Uber Stäudlin und Hofmann ließen 
fich nicht fchreden, und nun Fam der Befehl, fie fellten 
dafür geftraft und zwar, weil ber. Herzog dießmal Gnade 
für Recht ergehen laffen wolle, nur um 100 Dukaten ges 
firaft werden. Und dieß geſchah zur nämlichen Zeit, als 
ber Herzog in einem Ausfchreiben alle feine getreuen Un⸗ 
terthanen aufforderte, ihren Rath zu Verbefferung der Staats⸗ 
Einrihtungen zu geben, fonderli zur Werminderung der 
Abgaben mitzupelfen, damit dadurch eine das Band ber 
Liebe zwifhen Herr und Land unaufldslih befeftigende 

Gluͤckſeligkeit zu Stande gebracht werde. Der engere Aus: 
ſchuß verfammelte fih uum eilends, um neue Vorftelungen 
zu thun, auf diefe aber erfolgte die Antwort: Der Herzog 
beharre auf feinen Befehlen, von welchen abzugeben er bes 
tanntermaßen nicht gewohnt ſei; da man fich aber ange: 
maßt hätte, den engern Ausfchuß ohne fürftliche Erlaubniß 
eigenmächtig zufammenzuberufen, fo Fönne er dieß nach dem 
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fuͤnfzehnten Artikel der neueſten Wahlkapitulation nicht aus 
ders denn als eine hoͤchſt verbotene und empoͤrte Zuſammen⸗ 
kunft anſehen, wider welche er ſich die gerechteſte Ahndung 
vorbehalte und wiſſen werde, ſich in ſeinen dießfallſigen 
landesherrlichen Gerechtſamen mit Aſſiſtenz ſeiner hoͤchſten 
und hohen Verbündeten zu manuteniren (7. Auguſt 1758). 
Sm December 1758 begehrte der Herzog von dem wieder 
verfammelten großen Ausfchuß den Reſt des vorjährigen 
Kammerbeitrags von 30,000 Gulden und als der Ausfhuß 
denfelben nur als eine freiwillige, „aus unterthäniger Des 
vorion herruͤhrende“ Gabe und blos gegen Abftellung der 
Landesbefchwerden verwilligen wollte, fo fehritt er zu einer 
neuen Gewaltmaßregel, Um jedenfalld gegen Unruhen der 
Stuttgarter Bürgerfchaft gefichert zu feyn, hatte er gleich 
zu Anfang ded Jahrs 1759 mehrere Negimenter herbeigezogen 
und in der Stadt einquartirt, wobei die Landfchaft auf 
ihre WVorftellungen dagegen einen neuen Verweis bekam, 
daß fie, ‚entweder aus Mangel einer binlänglichen Eins 
ſicht, „ja der erften Begriffe von dem, was zur wahren 
Wohlfahrt und Aufnahme des Landes gehoͤre, vder aus 
Mebenabfichten und ungegründeten Vorurtheilen fich beigehen 
lafie, gegen die heilſamſten und erfprießlichften landesherr⸗ 
lihen Verordnungen‘ Einwendumgen zu machen. Hierauf 
ruͤckte am lebten Tage des Januars dad Militär aus, Hu⸗ 
faren burchftreiften die Stapt, die zu dem Landfchaftshaus 
führenden Straßen wurden befeßt, und dieſes felbft mit 
Soldaten umftelt, durch drei fürftliche Abgeordnete, den 
geheimen Legationdrathb Pfeil, den Regierungsrat My⸗ 
lius und den Rentfammer- Erpeditionsrath Breyer, bie 
Kaffe geftürzt und das vorräthige Geld hinweggenommen, 
Noch Aergeres geihah im Juli diefes Jahrs. Unerhört 
war es freilich nicht, daB man Beamte, ohne Ihre Vergehen 

vorher unterfucht oder - ihnen eine Vertheidigung geftatter 
zu haben, auf die Feftung fchleppte, fo wars vor Kurzem 
erft bei Eintreibung der einfeitig ausgefchriebenen Militärs 
fieuer dem Stadtfchreiber Krafft von Herrenberg gegan⸗ 
gen, aber daß man ſich an den zur Landfchaft felbft ge: 
hdrigen Perfonen vergriff, das war bisher nicht erlebt wor⸗ 



den. Der LandfchaftssKonfulent Mofer wurde das erfle 
Opfer diefed neuen Mipbrauchs der Gewalt, Dieſer Mann 
hatte feit längerer Zeit aufcheinend die Gnade ded Herzogs 
genoffien, Karl hatte ihn mehrmals zu fih berufen, ſich 
lang mit ihm unterhalten und ihm noch im Juli 1456 
eigenhändig gefchrieben: „Wollte Gott, ed dächte ein Feder 
fo patriotiſch als Sie und ich, ed ginge gewiß Herrn und 
Lande wohl!” Mofer war deßwegen felbft bei den Lands 
ftäuden in Verdacht gefommen und hatte durch feine Vers 
theidigung ihr Mißtrauen gegen ihn nicht völlig heben koͤn⸗ 
nen. Jetzt fah es ganz anders aus. Mergebend hatte 
man Mofern, als einen auf die Unternehmungen der Stände 
fehr einflußreihen Mann, durch allerlei Gnadenbezeugungen 
für die Abſichten der Willkuͤhrherrſchaft zu gewinnen ge: 
fucht, vergebens feinem Schwiegerfohn die einträgliche Stelle 
eines geheimen Rechnungsraths ertheilt, der redliche Maun blieb 

unbeweglich und auch der Ausfchuß fuhr in feiner Beharrlichkeis 
fort; zwar wurden ihm nach und nach auf mancherlei Art bes 

deutende Summen abgezwungen, aber fo viel ald man wollte — 
und man flieg von Tag zu Zag In den Forderungen — 
fonnte man durchaus nicht erlangen, obwohl die Weguahme 
des Geldes aus der Kandfchaftsfaffe am 10. Januar wiederholt 
wurde. Bon folchem Widerftande aber mußte nun der Konſulent 
die Hauptſchuld tragen, Ihm gab man aud) die Verfaffung der 
am Hofe fo übel angefchriebenen, fogar der Verlegung ber 
Majeftät Gottes und des Landesfürften befchuldigten land⸗ 
ſchaftlichen Vorftelungen Schuld, deren Urheber man fchon 

längft hatte wiffen wollen — Gründe genug, ihm die fürft- 
liche Ungnade zuzuziehen, Doch man machte noch einen 
gütlihen Verſuch, Montmartin felbft mußte Mofern berufen, 

um durch ihn die Einwilligung der Stände in die herzog- 

lichen Forderungen zu erlangen. Der Miniſter wandte au) 
al’ feine Beredtſamkeit an, Iebhaft fchilderte er dem Kon⸗ 

fulenten des Herzogs treue, landesvaͤterliche Sorgfalt, die 
in fo bedenklihen Zeiten für des Herzogtums Wettung 

jedes Mittel anwende, er zeigte ihm die Nothwendigkeit 

fräftiger Unterſtuͤtzung dabei von Seiten ber Stände, und 
verfprach ihm, wenn er hiezu mitwirken wollte, die höchfte 
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Gnade Karls. Aber Mofer blieb bei diefem einnehmenden 
Vortrage ganz unbewegt; die Landftände, fagte er, wüßten 
nichts von Krieg oder Gefahr feindlichen Einfalls und koͤnn⸗ 
ten daher auch die Nothwendigkeit neuer und noch dazu fo 
ftarfer Beiträge nicht einfehen. Er felbft aber wollte eher 
feinen alten grauen Kopf hergeben, als, zu des Minifters 
Anfinnen behuͤlflich ſeyn! Diefe Erklärung war einem 
Montmartin freilich fehr unerwartet, und defto größer fein 
Zorn über den unbeugfamen Mann. Schnell eilte er zum 
Herzoge nach Ludwigsburg, Mofer ward vorgefordert und 
als aud Karls eigene Vorſtellungen nichts frommten, pers 
fönlih von diefem mishandelt, gefangen genommen und 

nach Hohentwiel geführt. Auf feine Papiere legte man 
Beichlag, auch durch die Zeitung ward er noch verunglimpft, 
und mußte 5 Fahre Iang unverhdrt im Kerker fchmachten, 

bi8 auch ihn die Verwendung der Landftände- und des Kds 
nigs von Preußen erlöste *). 

— — 

*), Die Anzeige in den Stuttgarter wöchentlichen Nachrichten vom 
/2. +7. Zuli 1759 lautet folgendermaßen: „So Reiche» und Land⸗ 

fundig Sr. zu Württemberg Negirenden Herzogl. Durchl. an⸗ 
geftammte Huld, Gnade und Milde gegen HöchſtDero Diener 
und Unterthanen iſt; So haben HöchftDiefelbe fidy deunoch an⸗ 
heüte auß höchſt Trifftigft Bewegenden Urfadhen Vermüßiget 
gefehen, felbe bey feit zu fegen, und den Landſchaftl. Eonfulent 
Mofer auf die Böftung Hohentwiel in gute Verwahrung brin⸗ 

geu zu laffen. Es hat ſich diefer fo Viel feltene Rollen gefpielte 
Man ſchon Längftens in ganz Deütfchland durch fein Unruhiges 

Betragen und ohne genugfame BeurtheilungsKraft affectirte 
zaumloſigkeit Berichtig gemacht, Dahero aud) nirgends eine 
bleibende Stette gefunden, noch fich bey allen feinen Arbeiten 
eines wefentlichen Böttlichen Seegens und gedeyhens Notorifcher 
Maaßen zu erfreuen gehabt. Se. Herzogl. Durchl. haben in 
Mittelft fein Benehmen in den hiefigen Landſchaftl. Gefchäften 
immer zu großmuthsvoller Langmuth nachgefehen, und ihme 
mandhe Warnung in Ihren gnädigften und jederzeit mit ber 
zährtlichſten Liebe auch LandesVätterlichen Sorgfallt vor Dero 
getreuen Unterthanen Angefüllten Reſolutionen, auf die Lands 
fhaftl. Schriften, in der Fürſt Mildeſten Anhoffnung gegeben, 
er würde doch entlidy im fich gehen, ſich fallen, und alle das 
Unheil beherzigen, welches anzuzettien er bißhero Befliffen ge⸗ 
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Nun vollends ſtieg die Willkuͤhr und Gewaltherrſchaft 
aufs Hoͤchſte. Die Verfaſſung wurde offen und ungeſcheut 
in allen Punkten verlegt und verhoͤhnt und unumwunden 
der Entſchluß ausgeſprochen, ſie ganz zu ſtuͤrzen. Die 
Landesvertraͤge, hieß es, ſeien nicht mehr anwendbar, dem 
Fuͤrſten ſtehe das Recht zu, ſie nach ſeiner Einſicht von 
den jetzigen Verhaͤltniſſen zu erläutern, zu aͤndern und aufs 
zuheben. In allen Refcripten, in allen Antworten auf die 
Vorftellungen der Landftände wurde der Grundſatz audges 
fprochen, Landſchaft und Unterthanen feien zu unbedingtem 
Gehorſam verpflichter, ihre erfte Pflicht fei, fich den Ent: 

fchläffen des Landesherrn ohne Weigerung zu fügen und 
die Mittel, die er verlange, herbeizufchaffen. Die befchels 
denften Vorftelungen des Ausfchufles hießen KHochverrath, 
feine Eingaben wurden häufig unbeachtet gelaffen, weil er 
nicht fähig fei, wichtige Staatögehrimniffe zu faflen, der 
Herzog nicht fchuldig, ihm folche mitzurheilen. Seine Mit 

weßen. Nachdeme er aber fidy ftetd fort in feiner Boßheit 
mehrerd Berhärttert und es am Ende zu nichts weniger einzus 
leiten geſucht als das geheiligte Vereinigungs Bands zwifchen 
Haupt und Gliedern zu ſchwächen, fo mit dardurdy die allers 
gefährlichfte Anfchläge außzuführen; So haben Se. Herzogl. 
Durchl. bey fo Daner Bewandnüß nad) Ihren Theüreften Res 
genten Pflichten (welche ohne Unterlaß die fürderfte Richtſchnur 
aller ihrer Behandlungen find) nicht weniger Thun koͤnnen, 
dann in gegenwärtfiger frangenti das höchſte Gefez der allge 
meinen Wohlfarth allen andern Betrachtungen vordringen zu 
laffen, folgbar ein fo gefährl. Glied der Bürgerlichen Gefellfhaft 
außern Stand zu fezen, ferner weitern Schaden anzufliften. 
Ludwigsburg den 12. Zul. 1739. — Als Mofer, nad feiner 
Befreiung, dem Herzog wegen feiner Behandlung Vorſtellungen 
machte und um „Redreſſirung“ des VBergangenen bat (21. Nov. 
1764), wurde ihm geantwortet: Der Herzog habe erwartet, er 
werde ſich feiner Gnade durch ein ruhiges und anfländiges Bes 

tragen fähig zu machen fuchen, und daher hätte er allerdings 
gegründete Urfache, deffen in einen fehr ungebührlidhen Vortrag 
eingekleidete vermeintliche Nechtfertigung aufs Neue ungnädig 
anzunehmen, doch wolle er feine Großmuth nody weiter fort 
fegen und ihm feine früher ausgeftellte Kaution zurüdgeben 
laffen (1. December). 
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- glieder bedrohte man mit der fchärfften Rache des Herzogs 
und behandelte fie mit recht offendarer Verachtung, bald 
war von der „fo fchwachen und geringen Einfiht, von 
Dingen, welche weit über den befchränften Verftand Des 
Ausfchuffes gingen, bald von refpeftswidriger Zudringlichkeir, 
übertriebenem fanatifchem Eifer, fträflihen Nebenabftchten 
und Bosheit die Nede*). Der Herzog dagegen erfchien 
in allen Regierungserlaffeu umſtrahlt von der Glorie des 
beften, für fein Land und feine Anterthanen aufs Eifrigfte 
beforgten -Fürften; während er ohne Scheu die heiligften 
Rechte des Landes verlegte und vernichtete, nannte ihn die 
niederträchtige, knechtiſche Schmeichelei Montmartins und 
feiner Genoffen den verehrungswärdigften, weifeften Landes: 
vater, der fich mit eben fo hohen Begabniffen als zärtlicher 
Liebe die Wohlfahrt feines Landes angelegen feyn lafle, 
in ihren Ausfchreiben war ftets von des Herzogs durch» 
dringendfter Erleuchtung , feinen vortrefflichen Talenten, 
feinen notorifh hohen Begabniffen,, feiner erleuchteten Pe: 

netration und feiner Iandesväterlichen Zärtlichkeit. die Rede, 
welche die Landftände tiefniedrigft zu verehren haͤtten.“ 

Es war eine fohredliche Zeit für Wirtemberg , weder 
Recht, noch Gerechtigkeit galten mehr, fondern allein der 
Willen eines Einzigen. Den verfaffungsmäßigen Rechten 
der Staatöbürger wurde eben fo arg Hohn gefprochen, 
ald denen der Landftände, Die gewaltfamen Aushebungen 
dauerten auf die ruͤckſichtsloſeſte Art fort, Ehemanner, ein: 
zige Söhne, durchreifende Fremte wurden zum Militärdienft 

*) Einmal hieß es, „bei ihnen beginne es zur Gewohnheit zu wers 
den, die herzoglichen Verordnungen nicht zu reſpektiren,“ ein 
andermal, da fie wegen des fchon erwähnten Anlehens fich bes 

harrlich mit ihrem Unvermögen entfchuldigten, und dagegen 
75,000 Gulden anboten, erklärte man ihnen, „der Herzog denke 
viel zu erhaben, als daß er fid) jemals von ſolchen Leuten Ge⸗ 
fete vorfchreiben laffen werde, welche, flatt audern mit gutem 
Beifpiele des Gehorfams vorzugehen, ſich ein Gefeb daraus ger 
macht zu haben fchienen, den Verordnungen ihres Landesheren 
in allen Stücken engere Schranken feßen zu wollen.‘ 
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gezwungen, einmal gar die Wegnahme aller männlichen 
Dienftboten befohlen, „weil fie Ihrem Landesheren doch lies 
ber dienen würden als Privatperfonen.’ Die Unterthanen 
mußten die Invaliden und ihre Familien unterhalten , ihre 
Pferde für den Kriegsdienft hergeben und dann fpäter wies 
der mit Verluſt zuräcfaufen *), von Frohnen fürs Militär, 
für Bauwerke und Jagden wurden fie faſt erdrädt, und 
während man fie zur Zwangsarbeit, ihre Shhne zum Krieges 
dienfte anhielt, verwüftete das im Webermaaß gehegte 
Wild ihre Felder und zerfidrte oft in einer Nacht die 
Aerndte eines ganzen Jahres. Dazu mußten fie noch bie 
zahlreichen Jagdhunde des Herzogs ernähren und fich bie 
brutalfte Behandlung von Seiten der fürftlihen Jaͤger und 
Forſtleute gefallen laffen. In das Eigenthum der Einzels 
nen gefchahen die ftechften Eingriffe. Bei den jährlichen 
Euftlagern und Kriegs⸗Uebungen vewäftere man, ohne die 
geringfte Entfhädigung, ofr weite Strecken des fruchtbars 
ften Landes, wenn zu den fürftlihen Bauwerken Holz nds 
tbig war, fo ließ man es in den Forften der Gemeinden 
und Privatleute fällen oder nahmd dem nächften beften 
Werkmeifter weg, der dann erft nach langer Zeit Färgliche 
Bezahlung erlangte. Gegen diefe Gewaltthaten und Er: 
preflungen aber fand der Unterthan nirgends Schuß, und 
ſelbſt das einzige Mittel, fi) .ihnen zu entziehen, das durch 
ven Tübinger Bertrag ihm heilig zugeficherte Recht der 
Auswanderung wurde ihm durch die herzoglihen Machts 
fprüche geraubt. 

Eine der größten Landplagen der damaligen Zeit jedoch 
war der Dienfthandel, welcher mit einer Schgmiofigkeit 
getrieben wurde, wie nie vorher. Schon Rieger zwar hatte 
diefes Unweſen angefangen, aber er triebs mit Maaß und 

4) Refcript vom 20. Januar 1761: Jedes Amt foll eine Anzahl 
ausgefchoffener Militär⸗Pferde Laufen, „denn weil fie nod) in 
fo gutem Stand, läßt der Herzog: billig feinen trengehorfamen 
Unterthanen den Vorzug, obgleich Fremde ihm fehr vortheilhafte 
Dfferte machten. Es wurden 3 Klaffen gemacht, die Pferde 

der erften zum Preis von 100, der zweiten von 70, der dritten 
von 40 fl. 
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im Stillen, erſt nach ſeinem Sturze kam der rechte Mei⸗ 

ſter in dieſem verderblichen Handwerke. Er hieß Witt⸗ 

leder und war aus niederm Geſchlechte in Thuͤringen ge⸗ 
boren, ein Mann von den roheſten Sitten und gemeiner 

Denkungsart, aber klug und liſtig. Der Werkftätte ent⸗ 
laufen, hatte er in Preußen Kriegsdienſte genommen, und 
von hier kam er als Unteroffizier, da Karl ſein Heer nach 
preußiſcher Art umgeſtalten wollte, nach Wirtemberg. Er 
ſtieg bis zum Adjntanten, verließ aber, weil feine geringe 
Herkunft weiterm Fortfchreiten im Wege war, den Solda= 

tenftand, und wurde 1748 Eirchenräthlicher Pfleger in Guͤlt⸗ 
ftein. Hier entführte er ein benachbartes Fräulein, deren 
Tod Im erften MWochenbette ihn zum Beſitzer eines ziemli⸗ 
hen Vermoͤgens machte. Später Fam er nach Göppingen 
als geiftlicher Verwalter, wurde dem Herzoge durch allerlei 
Finanz: Vorfchläge befannt, und erhielt dafür die Stelle - 
eined wirklichen Expeditionsraths und Kirchenkaften-VBerwals 
ters (1 Jetzt fand Wittleder auf der erften Stufe 
feiner Grdße, und nach kurzer Zeit fah man den Abenteurer 
ald Direktor des Kirchenraths in ungemeffenem Stolze fich 
brüften und feiner und des Herzogs Geldgier das ihm an: 
vertraute Kirchengut preidgeben. Auf einmal raubte er 
diefem umter dem ſchon Tangft beliebten Namen eines An: 
Iehens eine Summe von 400,000 Gulden, und nur einer 

der Vorfteher defjelden, ein Sohn det edeln Landfchaftss . 
Konfulenten, der Expeditionsrath Mofer, hatte die Kühn 
heit, fich diefem Schandftreiche zu widerfegen, die er freis 
ih mit feiner Abfegung büßte, aber fpäter durch einen 
Befehl des Reichshofraths Genugthuung erhielt *), Die 
ganze Summe, welche Wittleder dem Herzog In Furzer Zeit 
aud den Kaſſen des Kirchenguts lieferte, betrug 547,066 

Bulden. Noch größere Summen trug ihm und feinem 
Herrn der Dienfihandel ein, den er im weiteften Umfang 
trieb. Er harte in Ludwigsburg eine förmliche Bude ers 

“Er kam ald Oberforftmeifter in Heffen-Darmftädtifche Dienfte, 
und erhielt durch ein herzogliches Dekret vom 27. Dec. 1768 
feine rückſtändige Befoldung. 
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dffuet, wo man fi nach Belieben ein Amt auswählen 
konnte, denn vom höchften bis zum niederfien waren dieſe 
bei ihm feil, und nicht blos Herrfchaftspdienfte, auch Ge⸗ 
meinde- Aemter verhandelte er gegen alles Recht und Ges 
feß, bis auf die Hirtens und Nachtwächtersftellen hinaus. 
Ganz dffentlih bot er feine Waare feil und ſah dabei nur 
auf die Kauffumme, nicht auf den Käufer. So erhielten 
unbärtige Knaben Oberamteien, reihe Dummtdpfe Raths⸗ 
fielen, und liſtige Schurfen Kaffenverwaltungen. Dabei 
verftand fi) Wittleder meifterhaft aufs Steigern feiner 
Käufer, in aller Sreundfchaft erdffnete er ihnen, der und 
ver habe ihm mehr gebeten, und wollten fie das Amt, fo 
mußten fie noch mehr bieten. War der Handel endlih im 
Reinen, fo flellte der Käufer einen Schein aus, folgenden 
Inhalts: Wenn Seine berzogliche Durchlaucht unterthänigft 
Unterzeichnetem die Bedienung gnädigft zu ertheilen geruhen 
werden, fo erbieter fich derfelbe zu unterthänigften Ehren, 
eine beftimmte Summe ſogleich baar zu bezahlen, in Urkund 
feiner eigenhandigen Unterfchrift.” War nun das Geld 
ausgezahlt, fo erhiele der Käufer den Dienft, dabei follte 
Wittleder gewöhnlich ein Zehentheil "der Kauffumme erhals 
ten, allein felten blieb bei fo MWenigem, er nahm ein 
Fünftheil und noch mehr, ja er war frech genug, einem 
Dewerber zu fchreiben, ‚wenn er mir 1000 Gulden gibt 
und dem Herzoge 500, fo kann er dad Dekrer abholen.“ 
Vernahm er, daß irgend Jemand fih auf dem rechtlichen 
Wege um ein Amt bewarb, fo fchrieb er ihm: „er höre, 
er wolle eine Stelle, er möchte fih nur ohne Verzug bei 
ihm einfinden, es brauche Feine Bittfchrift an den Herzog, 
die Sache follte glei) ausgemacht feyn.” Um die Zahl 
feiner Waare zu vermehren, fchuf er neue Dienfie, Amts 
leute, welde in 3 bis 4 Orten die früher den Stadts und 
Amtöfchreibern zuftehenden Gefchäfte erhielten, und Rech: 
nungsfommiffare, welche nun ftatt der Oberamtleute Die 
Prüfung der Gemeinderechnungen zu beforgen hatten, er 
überfegte die Behörden mit unndthigen Mitgliedern, fo daß 
die Zahl der Näthe und Sefreräre bei der Kanzlei allein 
fo fehr anwuchs, daB man wegen Mangeld an Raum’ ihr 
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auch den angrenzenden Prinzenbau einräumen mußte. Und 
das Alles war Ihm noch nicht genug, felbft fchon beſetzte 
Aemter waren ihm feil, Fam ein Liebhaber zu einer folchen 
Stelle, fo wurde dieß ‚zwar dem bisherigen Befiger gewoͤhn⸗ 
lich Fund gethan, wollte oder konnte er jedoch den neuen 
Bewerber nicht überbieten, fo erhielt diefer feine Stelle, er aber 
mit dem Ausdruck, „man habe fid) bewogen gefunden, ihn zur 
Ruhe zu feßen, feine Entlaffung Le Neben diefem Dienſt⸗ 

*) Merkwürdig if der eigenhändige Briefwechfel, welchen der 
Herzog mit diefem Menfchen führte: Am 4a. April 1762 fchrieb 
er ihm, „da ich jest eine nöthige flarke Ausgabe habe, fo wird 
der Herr Direktor nad feinem mir bekannten Dienfteifer auf 
Mittel und Wege bedacht feyn, den Geldzufluß fo. viel möglich 
£ontinniren zu machen, indem ich, unter und im großen Ver: 
frauen gefagt, nicht gerne an der mir gefammelten geheimen 
Chatoulle, welche doch wirklich fchon A Tonnen Goldes befrägt, 
ein Loch machen möchte; am. 7. Okt. 1762, der N. N. foll das 
Amt haben, weil er 4000 fl. Dafür bezahlt, obwohl er nicht viel 
Talente hat, fo ift er doch ein ehrlicher Mann und 4000 fl. 
eine fchöne Summe; den 28. Nov. 1765, der N. muß die Kir 
chenraths =» Advofatenflelle annehmen, der Herr Direktor rufe 
ihn zu fih und ftelle ihm die Nativität, nützt dieß nichts, fo 
fol er in die Audienz Fommen, wo ich ihm fchon warm machen 
will, doch wär's beffer, er ließe es nicht fo weit Eommen; am 
5. December ich will ihm Füße machen; am 12. December, er 
muß wohl, er foll in die Audienz gefchickt werden, wo ich ihn 
mit wenig Worten zur Raifon bringen will; 42. Dec. 1763, 
den Geheimenräthen RK. und Fr. will ich nächſtens die Zeche 
machen, daß fi) Andere daran fpiegeln follen; 48. Merz 1764, 
bei meiner Rückkehr hoffe ich Gelder zu finden, welche id) nös 
thig brauche; 8. April, die überfchickten Gelder find mir recht 
à propos gefommen; 23. Mai, der Herr Direktor wolle mir 

berichten, ob er etlich Oberamtleute in petto habe, denn id) 
weldyer in Bälde benöthigt ſeyn werde und nicht gern wollte, 
Daß fid) andere Leute in diefe Sache mifchten; 6. Juni, auf 
6 oder 8 Oberamtleute wolle fid) der Herr gefaßt machen, «8 

find ziemlidy die Herren, welche ihre Schuldigfeit nicht thun 
. und fidy beftändig anderen Leuten gefällig machen wollen, id) 
muß ihnen nur einmal mores lehren, alddann die Andern fich 
gewiß Daran fpiegeln werden; 22. Mai 1765, mir wärs lieb, 
wenn bald wieder einige rechte Poften ſich meldeten, könnt's 
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handel trieb Wittleder auch noch manche andere eintraͤglichen 
Schurkereien. Gegen Bezahlung ertheilte er den Muͤllern 
Privilegien, wodurch ganze Gemeinden an ihre Mühlen ge⸗ 
bannt wurden (1762), zur nämlichen Zeit fing er auch 
einen andern Handel an, wodurch oft 2, 3 und mehrere 
Drte von einem Amte abgeriffen und fir eine gewifle Gelds 

fumme einem andern zugetheilt wurden, wenn nicht das 
alte Amt fih zu einer gleichen Summe verftand. Go ers 
warb Markgröningen vom Vaihinger Amte das Städtchen 
Mieringen, diefes dagegen von Maulbronn die Dörfer Roßs 
wag und Jllingen, Pfullingen erhielt vom Amt Urach 5 Orte 
um 4000 Gulden, Tübingen aber mußte einen ſolchen Raub 
mit 2,800, Balingen mit 4,7120, NRofenfeld mit 2,200 
Gulden ablaufen. Durch foldhe Zertrennungen entftanden 
die größten Unordnungen, beträchtliher Schaden und Nach⸗ 
theil für die Gemeinden und eine Verwirrung in ber gans 
zen Verfaſſung des Landes. Die Aemter Neuftadt, Möd- 
möühl und Meinsberg mußten ein Anlehen von 36,000 
Gulden, das man zur Befriedigung der Forderungen der 
Herzogin brauchte, hergeben, dad Amt Tuttlingen fid) aber 
gegen eine vom Kanton Schaffhaufen hergelichene Summe 
von 50,000 Gulden verbürgen. Hiebei wurde namentlich 
der Kammerrath und Landes: Kriegstaffier Gegel gebraucht, 
ein Mann, in welchem DMontmartin gerade das rechte Werke 
zeug gefunden hatte, wie er ed zur Ausführung feiner Plane 
brauchte, eifrig in feinem Dienfte, kein erflärter Schurke, 
wie fo manche Andere, denen der Minifter folche Gefchäfte 
nur mit Mißtrauen übergeben Eonnte, weil fie dabei ftets 
zunaͤchſt ihren Vortheil bedachten, aber auch nicht muthvoll 
genug, um Aufträge, wie fie ihm von num an dfters aus⸗ 

wohl brauchen, befonderd zum Bauweſen auf der Solitude. Auf 
die Anbringen IB, wegen begehrter Dienfte hieß es gewöhnlich, 
foll ihm wilffahrt werden, wenn er die Summe zahlt, fobald 
das Geld bezahlt ift, foll Das nöthige Dekret erlaffen werden, 
oder auch hat fich in die Audienz zu melden, damit ich deſſen 
Derfon Eennen lerne, wo es keinen Anftand haben wird. Auch 
fpricht der Herzog mehrmals von des Direkford Neben = Depars 
tement. Ä 
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zuführen gegeben wurden, auözufchlagen, daher auch mehr 
bedauernswerth ald verdammlich, der -auch fpäter das Vers 
fahren während diefer Zeit, nebft feinem Antheile daran, 

mit recht origineller Naivität in einer eigenen Schrift oͤffent⸗ 

lich befanne machte. Er war eine Zeit lang wirtembergis 

fcher Klofterpfleger in EBlingen und als folder wurde er 
auch zu Ausführung eines andern Plans benügt, den Witts 
leder, um Geld zu befommen, entworfen hatte. Die Reichs⸗ 

ftade EBlingen follte ftatt des gewöhnlichen Schirmgelds 

plöglih 20,000 Gulden zahlen und als fie defien fich weis 
gerte, wurde aller Verkehr mit ihr fireng unterfagt (1760). 

Vergebens wandten die EBlinger ſich klagend an den Kaifer 
und erlangten von ihm einen Befehl an den Herzog, die 
Sperranftalten aufzuheben (1762), fie mußten zulegt doc 
10,830 Gulden zahlen, worauf am 22. Nov. 1764 der 

Schhirmverein mit der Stadt erneut wurde *). 
Die Herbeifchaffung von Geld für die übermäßigen 

Bedürfniffe des Herzogs war damals überhaupt das Wich⸗ 
tigfte, und wenn nur immer hinreichende Summen eingins 

gen, fo fragte man nicht woher und anf welche Welfe? 
Selbft falfhe Spefen bei Geldverfendungen zu berechnen 
und Steuer⸗Ruͤckſtaͤnde, welche Iängft bezahlt waren, falfchs 
lich für noch unbezahlt audzugeben und einzutreiben, ſcheute 
man fih nicht, Im Zuli 1758 wurde eine Staatöfaffe 

*) Hierüber fchreibt der Herzog an Wittleder: „Wegen der Reiches 
ſtadt Eflingen und dortigen Kommercien muß fi wohl vors 
gefehen werden, die Eßlinger möchten gern einen neuen Schirms⸗ 
verein errichten, welcher nothwendia durch die Regierung gehen 
müßte, allwo fie aber gute Freunde haben und ich nichte ges 

‚ winnen würde, vor jest ift nur die Trage von Aufhebung der 
feit einigen Jahren gegen fie erlaffenen Verbote, wenn fie 15000 
Gulden bezahlen, aber nicht anleihen, fo fol die Sache wieder 
auf den alten Zuß gehen, wollen fie die Summe nichf zahlen, 
fo können fie fehen, wie fie forttommen und werd ich dann erft 
Wach auf die Verbote halten und die Stadt fchledht zu recht 
fommen ;“ dieß follte ihnen W. zu erkennen geben und darüber 
mit ihnen verhandeln (7. Oct. 1761). Später ſchrieb er: Die 
Stadt Eßlingen will ich fchon zeitig machen und foll ihr bald 
ihr Hochmuth vergehen (5. Dec. 1762). 
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errichtet, zu welcher alle im Haͤuſer⸗ und Guͤtergenuß ſte⸗ 
henden Beamten der Kammer und des Kirchenguts Anlehen 
geben mußten. In kurzer Zeit wurden ber Landſchaft uud 
dem Kirchengut 600,000 Gulden abgepreßt (1759 *) und 
fhon im nächften Jahre dem leßrgenannten Gute „aus 

Iandesherrliher Machtvollkommenheit“ 100,000 Gulden 
(7. Zuli 1760), den GStadte und Amtsfchreibern aber 
„wegen ihres zu großen Verdienftes‘ eine innerhalb 4 Wo⸗ 
chen bei Strafe zu liefernde Summe von 50,000 Gulden 
abgefordert (19. Auguft 1760). Syn einfeitiger Eintreibung 
der Abgaben, in Belaftung der Unterthbanen mit allerlei 
vorher unerhörten Buͤrden fuhr man ohnehin, um bie ftäns 
difchen Vorftelungen unbefümmert, fort, das Aergſte aber 
enthielt ein am ı. Sept. 1760 erlaffenes fürftliches Aus⸗ 
fohreiben, welches dem fchon erwähnten Gegel befahl, alle 
im Land ausſtehende Steuerrefte und die Fruchtvorrathe der 
Gemeinden einzutreiben und an die Kriegskaſſe einzuſchicken, 
auch das Vermögen der bisher am wenigften befchwerten 
Unterthanen aufzuzeichnen, Bange Beforgnifle erregte die 
Belanntwerdung dieſes Ausfchreibens im Lande, die Stände 
wandten fich fogleich mit der Bitte um Zuruͤcknahme diefes 
Iandesverderblichen Entwurfes an den Herzog (27. Dt. 
1760) und wiederholten im nächften Sahre noch zweimal 
ihr Begehren, aber ohne Erfolg. Die Eintreibung der Aus⸗ 
ftände hatte ihren raſchen Sortgang, und wurde durch die 
Eiferfucht Riegers noch befchwerlicher; denn indeß Segel 
mit ziemlicher Milde und Maßigung feinen Auftrag volls 
309, ließ Rieger mit deſto größerer Strenge eigenmächtig 
die fchuldigen Summen einfordern, und brachte dadurch 

”, Da feine H. D. die zu Beſchützung ihrer getreten Unterthanen 
und ferneren Aufrechthaltung Des unter göttlicher Obhut bisher 
in deren Landen genoffenen unfchäsbaren Ruheſtandes erforders 

lichen Koften aus der Kriegstaffe zu beftreiten nicht im Stande 
und nach Dero landesväterlichem, zärtlichem Herzen nicht ges 
fonnen find, ihre lieben und getrenen Unterthanen mit neuen 
Auflagen zu befchweren, fo follen von den ausſtehenden Aktiv⸗ 
Kapitalien des Kirchenguts 300,000 fl, eingezogen werden, ſagt 
das Refcript vom 44. Juli 41759, 

Geſch. Wiytemb. III. Bds. 2. Muth, 19 



489,000 Gulden zufammen, indeß Gegel nur 191,000 
Gulden eingezogen hatte. Allein auch diefe Summe ges 
nügte dem Minifter nicht, von den Ständen wurde zur 
guädigen Antwort auf ihre vielfachen Beſchwerden neben 
den gewöhnlichen Verwilligungen noch ein nened Anlehen 
von dritthbalb Tonnen Goldes verlangt, und wie man fie 
feldft im Kleinen prelfte, beweist die Anslöfung der wir: 
temmbergifchen Kriegögefangenen in Magdeburg, welche fie 
übernommen hatten und wobei fie nach Berichtigung aller 
Koften deßmegen (15939 fl.) noch 4545 Gulden zum 
Beften der Kriegskaſſe zahlen mußten. 

Auch an, den Handel und die Gewerbe zerrüttenden 
Monopolen fehlte ed nit. Dem Franzofen Rongius wurde 
1758 gegen ein ſtarkes Pachtgeld der Tabakshandel -über« 
Iaffen und die Einfuhr alled- fremden Tabaks fireug vers 
boten (26. Augufl, 4. Oft. 1758), die Münze erhielt ein 
Jude, Nathanael Seidel von Baireuth, der zum Rentkam⸗ 

mersErpeditionsrath und Münzdireftor ernannt wurde und 
nun aͤhnliche Künfte wie weiland fein Glaubensgenoffe Süß 
trieb, namentlich eine außerordentlihe Menge Fünfzehns 
kreuzerſtuͤcke von fchlechtem Gehalt prägen ließ, die er 
großen Theil außer Landes fchicte, indem er hiezu feine 

Verbindung mit den vornehmften Handeld: und Mechfel: 

pläßen benußte. Dadurch erwarb er fih in Kurzem großen 
Reichthum, , aber diefer gerade brachte ihn fpäter ins Ders 
derBen, Die dur den Bertrag von 1759 wieder Zuges 
ftandene Freiheit des GSalzhandeld wurde durch die Einfuhr 
von 62,580 Gentnern franzdfifchen Salzes ſchon im Auguft 
1758 befchranft, dabei jedoch ausdruͤcklich verfprochen, fie 
folte nad) dem Verkauf jenes Salzes wieder unbefchränft 
geflatter werden. Allein im December 1759 wurde der 
Salzhandel ouf 20 Jahre an die Juden Naron und Elias 
Seligmann verpachtet, welche dafür jährlihd um 100,000 
Gulden Wein auflaufen follten, den fie zollfrei ausführen 
durften. Um diefes neue Finanzprojekt recht einträglich zu 
machen, mußten die Gemeinden nicht nur zum Behuf der 
neuerrichteten Salzniederlagen einen Vorfhuß von 264675 
Gulden leiften, fondern den Unterthanen wurde auch eine 
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weit größere Menge Salzes ald bisher (115,753 Entr.), 
Schlechter zugleich und um ein Dritttheil theurer, zum jährs 

lichen Verbrauche angefebt, ohne die Nebenausgaben für 
Duittungen und Salgbüchlein zu rechnen, welche fich jaͤhr⸗ 
lich ebenfalld auf 11000 Gulden beliefen. Die Einfuhr 
alles andern Salzes wurde aufs ftrengfte verboten und da 
nun ein ſtarker Schleichhandel getrieben ward, erfchienen 
wiederholt fcharfe Dekrete (25. Okt., 8. Dec. 1750, 3. 212. 
Mai 1762), die Vorftelungen der Landftände aber wurden, 
wie gewöhnlich, gar nicht beachtet. Man erhöhte vielmehr 
nun auch dad LUmgeld, führte die Heine Schenkmaas wieder 

- allgemein ein (13. Dec. 1759, 25. San. 1760) und vers 
pachtete zulegt auch noch dad MWeinfteinfammeln an bie 
Juden Lippmann Moſes Sontheimer und ihre Genoffen 
(1764). Sm Jahr 1762 wurde auch das Lotto wieder 
eingeführt *), und nicht blos vermdgliche Bürger, fondern 
auch Gemeinden, Zünfte und fromme Stiftungen zur Theil⸗ 
nahme daran gezwungen. Selbſt der Landſchaft, als fie 
gegen diefe neue Beutelfchneiderei fich befchwerte, wollte der 

Herzog 200 Looſe aufbringen und da fie fich deffen beharrs 
lich weigerte, mußte fie wenigftens ihren Sitzungsſaal zur 
Ziehung der Looſe hergeben. Im März 1763 kam die 
Zertrennung und Vereinzelung ver Lehendgüter gegen Er⸗ 
legung einer Taxe auf die Bahn, ein Plan, durch den 
man wenigftens eine halbe Million zu erlangen hoffte, eben 
fo fehr berüchtigt durch feinen Arheber, den aus Karl les 

xanders Zeiten befannten Hallwachs **), der fich dadurch 
— —— 

*) Es waren 75,000 Looſe, jedes zu 25 fl., von welcher Summe 
aber nur 7 fl. fogleich bezahlt werben durften, der Reſt wurde 
an den Gewinnen abgezogen, berem in 5 Klaffen nicht weniger 

als 85,000 feyn folgten, zum Werth dev vollen Einlage für die 
Looſe, nämlich 1,875,000 fl. 

se) Hierüber fchrieb der Herzog an MWittleder: Ich halte des Hall⸗ 

wachs Propofition für fehr favorable, und glaube, es werde dem 
herzoglichen Aerario eine große Summe dadurch eingehen, nur 
kommts daranf an, es folid anzufangen. Im nämlichen Brief 

ſchreibt ev auch über ein anderes, von einem Ungenannten ein⸗ 
geſchicktes Projekt einer Prand⸗Aſſekuration, Acker its, daß es 

! 19 * 
5 
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ben Wiedereintritt ins Land eröffnete, als durch fein gaͤnz⸗ 

liches Mißlingen, das alle angewandten Ueberredungskünfte, 
das felbft Drohungen nicht verhindern konnten. Endlich 
erfchien zu Anfang des Jahrs 1765 ein neuer, längft ver: 
heißener und vorbereiteter Militärplan, welcher den jährli: 
den Beitrag der Stände auf 1,621,868 Gulden erhöhte. 
Das war nun freilich eine viel größere Summe, als je 
durch frühere Verträge feftgefegt worden, aber diefe änder- 
ten ſich ja, wie das fürftlihe Ausfchreiben fagte, mit den 
Zeiten, und mußten den vom Fürften jedesmal nach den 
Erforderniffen der Landeswohlfahrt zu beftimmenden Maas: 
regeln billig weichen, ein binreichender Beweis, wie man 
glaubte, um die Befugniß dazu und der Stände Verpfliche 
tung, fie anzunehmen, zu begründen. Aber freilich ein 
Beweis, den die Landfchaft nun einmal nicht annehmen 
wolte, vielmehr mit einer Klage beim Katfer drohte Ob 
man num gleich ihre Weigerungen blos als ‚‚gefliffentliche 

Schwierigkelts » Eiregungen anfah‘ und noch großen Dank 
damit verdient zu haben glaubte, weil der Herzog folche 

Mansregeln ‚nicht anders ald nach genauer Prüfung zur 
wahren Wohlfahrt, Flor und Aufnahme feiner Staaten’’ 
genommen, ob man gleich überzeugt war, „daß ed auch zu 
biefem Beitrage dem Lande nicht an Kraͤften fehle,‘ fo hielt 

man es jener Droßung wegen doch für rathſam, in der 
Stände Verlangen einzuwilligen, und am 5. Zuli erfchien 
ein fürftlihes Ausfchreiben, das bis auf den 1. Auguft 
einen allgemeinen Landtag anfündigte, der aber erft am 
19. September wirklicy eröffnet ward. Indeſſen fuhr man 
mit Eintreibung der Militärftener fort, auch wurde in dem 
Landtags: Ausfchreiben Feineswegs die Frage, ob, fondern 
allein wie man die erwähnte Summe zahlen koͤnnte, zum 
Gegenftand der Verhandlungen beftimme *). 

ein nüsliches Werk fen wird (8. Sept. 1764). inige Tage 
nachher ‚zweifelt der Herzog jedoch an defien Gelingen und legt 
ed indeß unter feine geheimen Akten (10. Sept.). 

°), Die Truppen waren 4763 10290 Mann ftark und beſtanden außer 
dem Beneralftab, ber Garde du Eorps, ben Keibgrenadieren zu 
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So kamen die Abgeordneten ſchon mit ſchlechten Hoff⸗ 
nungen zuſammen, und gleich der erſte Vortrag Montmars 
tind vermehrte noch ihre Beſorgniſſe. Zwar gings bei Ers 
dffnung. des Landtags gut, der Herzog zeigte fich fehr huld⸗ 
reih und lud die Nbgeorbneten zur Tafel, man Fomplis 
mentirte fich gegenfeitig und der Oberhofprebiger Fifcher 
redete fehr ſchͤn und eindringend von der Wohlfahrt des 
Herrn und Landes als der einzigen reinen Abficht eines 
Landtags (9. September). Allein des Minifters drohende 
Rede an die landfchaftlihen Konfulenten, fie follten ihre 
Pflichten als Unterthanen bedenken, fi) des Herzogs Pla⸗ 
sen nicht entgegen. feßen, und feine Verficherung, „wenn 
man fo fortfahre, würde des Fuͤrſten Hand fie noch ſchwer 
druͤcken,“ wobei er ſtolzer Weife hinzu fette, ‚‚fo lange er 
Minifter bliebe, würde dem Herzog Fein Haar gekruͤmmt 
werden,“ ftach fehr gegen jenen freundlichen Empfang ab. 
Doc eröffnete man, auf des Kailferd, noch vor Anbeginn 
bed Landtags erbetenen und auch verfprochenen Schuß ver⸗ 

trauend, am. 20. September die Sigungen. Die altern 
Zandeöverträge wurden verlefen, die Verhandlungen ber 
Ausfchäße mit dem Herzoge und deffen hieher gehörige Er⸗ 

Härungen der Verſammlung vorgelegt, auch wegen ber vie 
len aus dem Lande einlaufenden Klagen über die fortdaus 
ernde firenge Eintreibung der Militärfteuer eine eindringliche 
Bittfchrift an den Herzog abgefendet, die aber nichts als eine 
neue Geldforderung zur Folge hatte, wobei man zugleich 
feine Mißbilligung über die beim Faiferlichen Hofe von ber 
Landſchaft angebrachten Vorftelungen und Bitten erklärte 
und deren Zuruͤcknahme verlangte. Allein davon abzuftehen, 
war die Berfammlung nicht gefonnen, vielmehr wurde den 
Ausfchäßen, im Fall der Landtag fich unverrichteter Dinge 
aufldste, die Fortſetzung der Verhandlungen in Wien eins 

Hferde, den Gensdarmen, der Garde zu Fuß, den Leib: -und 
Hausgrenadieren, den Feldjägern, Guide, Ouvriers, dem Kreiss 
Dragoner-Kontingent und den Hufaren aus 2 Reg. Dragoner, 

4 Bat. Artillerie, 4 Bat. Zeldgrenadieren und 8 Negimentern 
Fußvolk, das geſammte Militärweſen koſtete 1,621,868 fl, 432/2 Pr, 

% 
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ſtimmig aufgetragen, auch ihnen zur Aufnahme und unbe⸗ 
ſchraͤnkten Verwendung beliebiger Geldſummen Vollmacht 
gegeben. Das aber war wirklich Feine unndthige Vorſorge, 
denn man war am Hofe des Landtags bald überdräffig, 
weil diefer, flatt zu bewilligen, was man verlangte, fich 
mit Unterfuhung, Sammlung und Klaffificirung der Landess 
beichwerden befchäftigte, und nicht nur wegen ber Haupt⸗ 
befchwerde des Kriegsweſens wiederholte Vorftellungen, fon: 
dern auch mit Webergebung der übrigen Beſchwerden den 

Anfang machte. Kaum war daher die zweite Klafie der 
felben, das Kirchengut betreffend, eingegeben worden, als 
am 29. DOftober die herzogliche Erklärung erfolgte: „Da 
bei dem ganzen bisherigen Benehmen der Landfchaft fich 
offenbare, daß nicht ſowohl eine aufrichtige patrlotifche Ges 
finnung, eine unbefangene Erwägung der vorliegenden Um⸗ 
ftände, eine Hinlängliche Einfiche in Regierungsgefchäfte und 
eine durchdringende Klugheit in deren Behandlung. fondern 
Vorurtheile, übertriebener Eifer, Privatabfichten und andre 
ungeziemende Leidenfchaften einiger ihrer Mitglieder ihre 
Berathfchlagungen leiteten, fo wolle der Herzog jenen ſtraf⸗ 
würdigen Verführern für jetzt noch huldreichſt verzeihen, 
weil doch nichts Erfprießliches bewirkt werden "würde, den 
Landtag entlaffen, und indeß felbft auf Mittel und Wege 
denen, wie der dem Lande fo erfprießliche Militärftaat 
nach deflen Kräften abgemeflen und aufs Leichtefte erhalten 
werden könnte.’ Die Landftände feßten jedoch ihre Zufams 
menfünfte fort und übergaben dem Herzog eine Erklärung, 
worin fie über deſſen letzte Erflärung ihre „wehmuͤthigen 
Empfindungen‘ Kund gaben, die verlangte Winter: Anlage 
nebft den Schloßbaugelvern bewilligten, den Kammerbeitrag 

aber auf die Abftellung der Befchwerden, von denen fie ein 
Verzeichniß übergaben, ausfesten (5. Nov.). Hierauf ers 
fhien der Befehl, fie follten fogleich „in gebührender Ord⸗ 
nung‘ aus einander geben, denn der Herzog werde, nad 
ber Ihm verliehenen Macht, allen Machinationen, Ruhe⸗ 
fidrungen und herrfchfüchtigen Zudringlichkeiten eben fo ftands 
haft zu begegnen wiſſen, als ſich die wahrhaft patriosifchen 
Mitglieder der Stände feiner landesherrlichen Gnade vers 
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ſichert halten duͤrften (7. Nov.). Nun hielten die Land⸗ 
fände am 8. Nov. ihre letzte Sitzung und der Landtag 
endete, ohne auch nur den geringftien Erfolg gehabt zu 
haben. 

Die neue Militärftener bob der Herzog zwar, nachdem 
er von ihr 1,551,550 Gulden eingezogen hatte, wieder 
auf, nicht jedoch, als ob Er dadurch dem Begehren ber 
Zandftände hätte entfprechen wollen*), fondern weil Monts 
martin ein nened Projekt hatte, welches noch einträglicher 
ald jene Steuer ſeyn ſollte. Dieß beftand In einer Umars 
beitung des neueſten dfterreichifchen Steuerplans, für die 
Derhältniffe Wirtembergs berechnen, welche wieder an Gegel 
übertragen wurde, der damit auch ſchnell zu Stande Fam. 
Allein ehe fein Eutwurf in Ausführung gebracht werden 
Tonnte, waren noch manche Schwierigfriten zu überwinden. 
Molte man nicht allen Schein des Rechts gegen fich has 
ben, fo mußte das Ganze zuvor dem Geheimenrathe zur 
Begutachtung und Genehmigung vorgelegt werben. Eine 
mißlihe Sache, weil man nicht allen feinen Mitgliedern 

trauen durfte Georgii und der ditere Renz hatten ſchon 
früper bei mehrern Gelegenheiten ihre Mißbiliigung der da⸗ 
maligen willführlichen Verfahrungsart In Staatögefchäften 
zu erkennen gegeben, wie Fonnte man nun ihren Beifall in 
einer Sache erwarten, die fo ganz verfaffungswidrig war? 
Doch der Minifter meinte einen Ausweg gefunden zu haben, 
indem er den Steuers Entwurf zuerft nur den Geheimen 
säthen Molgfiädt und Nenz dem Juͤngern vorlegte, 
Auch fie hatten darüber freilich mancherlei Bedenklichkeiten, 
allein als Montmartin ihnen erflärte: Es müffe feyn, oder 
ob fie ein anderes Mittel wäüßten? wagten fie es nicht, 
den Plan zu verwerfen. Sie ftellten ihre Gutachten darüber, 

auch that Renz einige Vorfchläge, wie man bei der Aus⸗ 
führung der Sache den Unternehmungen ber Stände begeg⸗ 
nen koͤnnte. Der Herzog prüfte ihre Anmerkungen, ſetzte 

*) Da der Ausſchuß bei feiner Zuſammenkunft im Februar 1764 
die begehrten 90,000 fl. nicht bewilligte, ließ der Herzog ſelbſt 

70,000 fl, landſchaftliche Steuer⸗Ausſtaͤnde eintreiben. 
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felbft noch Einiges Hinzu, und der Entwurf warb nun vol⸗ 
lends audgearbeitet. Jetzt erft erhielten ihn die beiden ans 
dern Geheimenraͤthe, welche ficy aber beſtimmt dagegen er: 
Härten, und als fie nicht durchdrangen, ihre Entlaffung 
nahmen *). Das war freilich ein günftiges Zeichen für 
das Gelingen des Plans, denn diefe That fo allgemein 
geachteter Männer erfüllte fchon zum Voraus die Gemüther 
mit MWiderwillen gegen benfelben. Die Stände wandten 
fih aufs Neue klagend nad) Wien, und in der Stille auch 
an die Könige von England, Preußen und Dänemark**), um 
Schuß bittend gegen des Herzogs ſtets zunehmende Gewalt 
fehritte wider die Landesverfaffung. Doch Montmartin vers 
zweifelte darum noch nicht, er ergriff zu glädlicher Volle 
ziehung des Entwurfs die ihm am zwedmäßigften erfchei- 
nenden Maßregeln und hoffte durch fchnelle Fräftige Aus⸗ 

*, Im Entlaffungs:Defret vom 12. April 1764 heißtes: Der Her: 
zog hätte das Benehmen der beiden Beheimenräthe um fo mehr 
empfindlich zu ahnden Urfache gehabt, weil er fie und ihre Anz 
gehörigen feit Yangen Jahren mit vielfältigen Gnaden überhäuft 
habe, und ihre zu Begründung des angebrachten Dimiffions« 
Geſuchs angeführten Urſachen fo unziemlich als ungegründet und 
unfchicklich feien, indem es wider die gefnnde Vernunft flreite, 
daß ein Diener zweierlei und gegen einander laufende Pflichten 
gegen feinen Herrn auf fidy habe und durd) Befolgung der Bes 

fehle feines Herrn feine Pflicht verlegen Fönne, und eine unere 
hörte und ſtrafbare Sache fei, wenn ein Diener feinen befchwors 
nen Staat blos nach feinem eigenen Sınn, zum Nachtheil feines 
Herrn, interpretiven und hiernach feine Dienftleiftung abmefien 
wolle, doch wolle er dießmal Gnade vor Recht ergehen laffen, 
doch follten beide fi in gebührender Stille und Ruhe halten, 
feine fchädlichen und Iandesverderblichen Consilia ertheilen und 
ohne befondere Erlaubniß nicht außer Lands gehen. 

**) Dies gefchah, weil dieſe 3 Staaten die Garantie der vom Her: 
3098 Karl Alexander ausgeftellten NReverfalien übernommen hats 
ten, weldhe Garantie, wie König Friedrich von Preußen in 
feinem Schreiben an den Kaifer (30. Juli 1764) fagt, „fh um 
fo mehr auf den statum politicum des Herzogthums mit erfireden 
mußte, als felbiger in Karl Aleranderd Rerers von 1754 aus⸗ 
drücklich benannt und mit dem statu ecclesiastico in Wirtemberg 
unzertrennlich verknüpft ıft,“ 



führung auch dießmal den Sieg davon zu tragen. Das 
den Plan zu der neuen allgemeinen Vermoͤgens⸗ und Schußs 
fteuer enthaltende Ausfchreiben wurde In aller Stille burch 
den Buchdruder Mäntler in Eßlingen, welcher zuvor hatte 
fchrodren müffen, die Sache geheim zu halten, gedrudt *) 
und hierauf die Vorbereitungen zu deſſen Ausführung be⸗ 
gonnen. Die gewöhnlichen Frühplingsrelfen des Herzogs 
Durch das Land wurden benigt, um an beflimmten Orten 
die Oberamtleute zuſammenkommen zu laſſen. Da erflärte 
ihnen der Herzog felbft, „wie er bei der Unzulänglichkeit 
des bisherigen Militärbeitrage und der Weigerung der 
Stände, ihm hierin entgegenzufommen, ſich zur Selbſthuͤlfe 
für berechtigt halte, und daher eine neue vortheilhaftere Bes 
fteurungsart habe entwerfen laſſen.“ Nach feinem Abtreten 
führte Montmartin das von ihm Gefagte noch weiter in 
einer Rede an die verfammelten Oberamtleute aus, und 
das fchon erwähnte Ausfchreiben über den neuen Steuer⸗ 

- Entwurf vom 6. März ward ihnen vorgelefen. Der Eins 
gang deffelben war recht weislich dazu eingerichtet, der 
Sache einen guten Schein zu geben; es follte dabei haupt 
ſaͤchlich auf die Erleichterung des Volks und der Grunds 
eigenthümer abgefehen fenn, weil auf diefen, indeß die 
Vermoͤglichſten größten Theils verſchont worden, bie fchwerfte 
Laſt bisher gelegen, die Nothwendigkeit der Sache aber das 

durch erwiefen werben, daß man in den „noch immer weit 
ausfichtig anfcheinenden häklichten Zeitläuften” die Kriegs⸗ 
macht nicht vermindern Tonne, und daß der Herzog fein 
Kammergut durch großmüthlge Verwendung für das Landess 
wohl fchon zu fehr entkraͤftet habe. Hierauf folgte der 
Plan felbft. Jeder Landesbewohner follte über fein Ders 
mögen und ganzes Einkommen einen Steuerfchein ausſtellen, 
wornach er dann in eine der ı2 Klaſſen, in deren gerings 
fer ein Mirglied jährlih 16 Kreuzer, In der höchften 25 

* Da der Rath zu Eßlingen das Ausfchreiben zuvor cenfiren laffen 
wollte, fo erBlärte ihnen Montmartin, dak es weder die Stadt, 
noch fonft Jemand weder in genere noch in speoie präjubiziven 

follte, womit der Rath ſich zufrichen gab, 
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Gulden zu zahlen hatte, eingereiht wurde. Wer ſein Ver⸗ 
moͤgen nicht angeben wollte, konnte ſich durch eine jaͤhrliche 
Abgabe von 100 Gulden davon befreien, ſonſt waren ihr 
alle Landes: Einwohner, die Subaltern⸗Offiziere von den 
Lieutenantd an, die Studirenden in Tübingen und in den 
Klöftern, welche noch in feinem Vermoͤgensgenuß fländen, 
ausgenommen, vom Premier-Minifter bid zum geringften 
Inſaßen, unterworfen. Die Srauen mußten eben fo viel 
ald ihre Männer, unmuͤndige Kinder aber nur ein Zehntheil 
deffen, was ihre Eltern betraf, Gefellen und Dienftboten 
nach Verhaͤltniß ihres Lohnes, die Juden aber das Dop⸗ 

pelte ihres bisherigen Schußgelded zahlen. Auch Herrſchafts⸗ 
und Gemeindegäter und fromme Stiftungen mußten ihren 
verhältnißmäßigen Beitrag geben. Nach diefem wurde auch 
noch ein geheimer Befehl, wie fich die Beamten bei der 
auf den lebten Tag des März unabänderlich feſtgeſetzten 
Belanntmachung diefes Plans bei den Stadt» und Amts⸗ 
Berfammlungen zu verhalten hätten, verlefen und mitges 
theilt. Sie follten ihn ihren Untergebenen fo vortheilhaft 
und annehmlich ald möglich darftelen und diefe auffordern, 
dazu ohne Widerrede und Zögerung ihre Beiftimmung zu 
geben. Wollte aber ein und das andre Mitglied der Vers 
fammlung ſich widerſetzen und die Sache zu hintertreiben 
fuhen, fo follten fie es fogleich abtreten laſſen und ibm 
befehlen, fchleunigk vor dem Herzog felbft zu erfcheinen, 
indeß aber die Verhandlung fortfegen. Um die Leute defto 
eher zu gewinnen, gebot man ihnen, fie an bes Herzogs 
überall bemerkbare Iandesväterliche Güte, an feine vielen 
Bemühungen für der Unterthanen Wohlfahrt zu erinnern, 
und ihnen die Ausficht auf Immer größere Erleichterung 
ihrer Laften zu geben. Ihnen felbft wurde, wenn fie am 
möglichften Dienfteifer in diefer Sache dad Mindefte fehlen 
laſſen und die Einwilligung ihrer Untergebenen nicht wirt 
lich verfchaffen würden, mit ber Abfeßung gedroht. Die 
ganze Sache übrigens follten fie bis zum Tage der Aus: 
führung geheim halten, und vom Erfolge den Herzog fos 
gleich benachrichtigen (26. März 1764). Furcht und Vers 
fprechungen fiegten auch bei den meiften Beamten, fie vers 
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ſprachen ihre eifrigften Dienfte, einer von ihnen, ber Ober 
amtmann Gommerell von Kirchheim, der dafür eine Regie⸗ 
rungsraths⸗Stelle erhielt, ging fo weit, daß er in einer 
Anrede an den -Minifter feine Freude durch den Spruch 
„Dieß iſt der Tag, ben der Herr gemacht hat, lafler uns 
freuen und froͤhlich ſeyn,“ ausdruͤckte. Aber an der ftands 
haften Reblichkeit Eines Mannes fcheiterte diefer fein aus⸗ 
gedachte Plan. Der Oberammann von Tübingen, Regile⸗ 
rungsrath Huber, erflärte zu Balingen dem Minifter freis 
müthig, obne feinen Zorn zu fürchten, er ftehe nicht für 
den Ausgang der Sache. Wirklich warb auch in Tübingen 
auf Hubers Vortrag der neue Steuerplan einftimmig vers 
worfen und hierauf noch beharrt, ald Karl felbft den an 
ihn abgeorbneten Buͤrgern der Stadt mit ſcharfen Strafen 
drohte, beim Worte Waterland in die merkwürdige Rede 
audbrehend: „Was Vaterland! Sch bin das Vaterland!’ 
und fie fehr ungnädig entließg. Dem Beilpiele Tuͤbingens 
folgten die Städte Sulz (22, April), Stuttgart (3. Mai) 
und Calw (15. Mai), auch bie Geiftlichen der Didcefen 
-Markgröningen (7. April), Sulz; (12. April), Stuttgart 
(236. April) und Heidenheim (20. Mai) proteftirten gegen 
die Steuer, da fie ihre Rechte beeinträchtige, und bald 
verbreitete fi) der Widerftand durchs ganze Land, felbft 
die fchon gewonnenen Aemter traten wieder zurüd, weder 
Verſprechungen noch Drohungen halfen, die Steuer mußte 
aufgegeben und der ältere Plan von 1763 erneuert, auch 
um die Klagen der Laudfchaft zu befchwichtigen, der ftäns 
diſche Ausfhuß zufammenberufen werden. Doch ald nun 
fogar die Einziehung der Steuer nad) dem alten Plane 
faft überall Schwierigkeiten fand und die Ermahnung an 
bie Unterthanen, den Leuten, welche fie durch allerhand 

falſche PVorfpieglungen verführen wollten, Fein Gehör zu 
geben, fruchtlos war, fo fchritt der Herzog zu Gewaltmit: 
teln, Truppen warden ausgefchicdt, um das Geld einzu: 

treiben, bie MWiderfpenftigften mit Erecution belegt und 
mehrere Ortövorfteher zur Schanzarbeit auf Seftungen abs 

geführt. Um bärteften traf der Zorn des Herzogs die Stadt 

Tübingen und ihre Vorſteher. Der General Schönfeld rüdte 
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bier mit einem Reiter⸗Regiment ein, dem bald noch ein 
zweites folgte. Innerhalb zweimal 24 Stunden wurde bie 
Einwilligung zu der neuen Steuer gefordert, und als aud 
jet die Bürger fich nicht. fchredden ließen, kamen noch 
2 Megimenter zu Fuß. Huber nebft dem Bürgermeifter 
Steeb, dem Kaufmann Lenz und dem Wundarzt Nupf 

. wurden verhaftet und auf--die Feftung geführt, wo fie 
6 Monate fagen*), die Stadt aber mußte endlich doch, 
durch bie ſtaͤrkſten Gewaltmittel gezwungen, die verlangte 
Steuer bezahlen. Die Vorftellungen der Stände gegen 
folhe Maßregeln wurden nicht beachtet, man fuhr mit den 
Erefutionen fort und dem Amtöpfleger zu Liebenzell wurde 
unverſehens, auf höchften Befehl, alles Geld, welches er 
in feiner Kaffe hatte, weggenommen, 

Allein die Zeit des ftilen Duldend war in Mirtenms 
berg vorbei, die immer höher gefteigerte Willkuͤhr und Ges 
waltherrfchaft hatte endlich die Langmuch des Volks . ers 
fhöpft und Niemand mehr Tieß ſich durch jene fchönen 
Medensdarten von ber landeöväterlichen Gefinnung - des Her⸗ 
3098 bethören, felbft Drohungen vermochten nun nicht mehr 
Aeußerungen der dffentlichen Gefinnung, wie fie bei Hubers 
Verhaftung und noch mehr bei feiner Ruͤckkehr von der - 
Seftung fich Eund gaben, und auch in Spott> und Schmach⸗ 
gedichten, welche felbft des Herzogs Perfon nicht verfchon: 
ten, fich ausfprach, zu verhindern **X). Das Projekt ber 

*) Hierüber fchreib£ der Herzog an Wittleder (29. Juni 1768): 
Den Oberamtmann Huber habe nad) dem Aſperg feſtſetzen Taf 
fen, das ift wohl ein infamer Kerl, den Dberamtmann Eoms 
morell habe ic, zum Regierungsrath gemacht, ein excellenter 
Mann. . 
Auf den Herzog felbft erfchien ein Gedicht, das in den ftärkften 
Ausdrücken und nicht ohne dichterifches Talent feine Handlungs⸗ 
weife fchilderte und in- einer doppelten, einer kurzen und einer 
mit Zufäben verſehenen, Abfchrift vorhanden ift. 

Ein anderes Gedicht hat die Form eines Geſprächs zwifchen 
einem Tübinger Studenten und einem Bürger von Stuttgart, 
weldye Stadt wegen ihrer Standhartigkeit bei Dem neuen Steuer: 
plan fehr gelobt ward, Montmartin und feine Spießgeſellen 
kamen hier ſchlecht weg, ſo heißt's: 

2% 
us 
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Vermoͤgensſteuer hatte auch die Reichen und Voruehmen, 
welche bis dahin noch am wenigſten zu leiden gehabt, auf⸗ 

Kennt ihr den Seidel auch, den erzbetrognen Vetter, 
Im Land und auch heraus ſchilt man ihn nur Schwernöther, 
Weil er die Lotterie vom Unterthan erzwungen 
Und mehrſt aller Gwinnſt iſt in fein Beutel kommen u. ſ. w. 
Ein dicker Gerbergſell, ſein Name heißt Wittleder, 
Direktor nennt man ihn und iſt nicht von der Feder, 
So wenn ein Eſel kommt und kanns mit Geld bezahlen, 
Bekommt er einen Dienſt und dieß vor G'lehrten allen u. ſ. w. 

(Was hier von Eſel kommt, bezieht ſich darauf, daß einſt Mor⸗ 
gens früh vor Wittleders Haus ein Eſel angebunden ſtand, dem 
am Hals ein Papier hing mit den Worten: Ich häatte gern 
einen Dienſt). Ein drittes Lied ift auf Gegel gemacht und 
beginnt : 

Segel, 
Flegel, 

Fahr zum Teufel, 
Dhne Zweifel 
Wird er did holen, 
Weit du Fürft und Land beflohlen; 

Gegel wird hier mit allen möglichen Schimpfnamen belegt, 
Vorrathsdieb, Bettelbube, Teufelstind u. f. w. Auch ein ſoge⸗ 
nannter Hirtenbrief oder eine „Ermahnung an das ganze Vaters 
land von einem wahren Patrioten“ erfcbien, voll Stellen aus 

der Bibel, worin die Wirtemberger aufgefordert werden, die 

neue Steuer nicht anzunehmen, ihre Rechte und Privilegien zu 
wahren und ſich an die Landflände zu wenden. — Auch in vers 
fehiedenen gebrudten Werken wurden die damaligen Zuftände 
in Wirtemberg befprochen, foldye find: La pure verite, letires 
et memoires sur le duc et le duche de W., 1765, ein fchlechtes 

Machwerk voll Unmwahrheiten, von dem franzöflfchen Abentenrer 
Maubert; nicht beffer ift die Widerlegung deffelben von Uriof: 
La verit& telle qu’elle est, contre la pure verite 4765, und noch 

erbärmticher und höchſt abgefhmadt Bandels: Auf eine Züge 
eine Maultaſche und der bei Beftürmung der herzogl. wirtemb. 
Ehre zurüdgefchlagene Feind 17665 Mauberts Schrift ließ ber 
Herzog überall auflaufen. Beſſer find: Wirtembergifche Briefe 
oder Echilderungen der Sitten und der merkwürdigen Perfonen 
des Herzogthums 47665 der „wirtembergifche Salon“ 1765 (von 
Paulus) ift vornemlich gegen Rieger und feinen Schwiegervater 
den Prälaten Fiſcher gerichtet, aber parteiifch, Dagegen kamen 
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gebracht, und die Verhaftung Niegerd dem Herzoge feine 
Traftigfte Stüße bei der Landfchaft geraubt, den Präiaten 
Sifher, den Schwiegervater des Verhafteten, der nun 
beim Ausfchuffe eben fo eifrig gegen die Megierung arbeis 
tete, wie er zuvor hier für fie gewirkt hatte. So that 
denn der Ausfhuß endlich, auch durch die allgemeine Stims 

mung im Lande dazu genöthigt, einen entfcheidenden Schritt, 

“er reichte am 30. Juli 1764 beim Reichshofrath eine ges 

richtliche Klage gegen des Merzogs verfaflungswidriged Bes 
tragen ein und machte diefem felbft hievon am 18. Auguft 
die Anzeige. Vergebens fuchte Montmartin die Webergabe 
diefer Klagfchrift, in weldyer namentlich die fchnelle Freis 
laffung Mofers und der kaiſerliche Schuß gegen die Ans 

griffe des Herzogs auf die Verfaffung begehrt wurde, zu 
hintertreiben. Auch die Könige von Preußen, England und 
Daͤnemark unterftäßten als Garanten der Neverfalien des 
Herzogs Karl Ulerander die Landftaude auf ihre Bitten 
nachdrücklich beim Kalfer (30. Juli, 21. Auguft, 14. Sept.) 
Denn Montmartin harte In jeiner Verblendung den Herzog 
veranlaßt, ein freundfchaftliches Abmahnungsfchreiben Fries 
drichs IT. durch leere Worte und Anzuͤglichkeiten zu be- 

antworten und die Gefandten der drei Könige, den Grafen 
von Schulenburg, den Geheimenrath Mosheim und 

den Sreiherrn von Eiben”*), bei ihrer Ankunft in Stutts 
gart, um Ihm wegen feines Betragens Vorftelungen zu 
machen, faum einer Audienz zu würdigen, fich Bierauf gleich 

heraus: Zufällige Gedanken über den erften Theil des wirtemb, 
Salon 1766 und der Nachtiſch auf dem Landhanfe zn H. ober 
Gedanken guter Freunde über den wirtemb. Stlon, beſonders 
über den Landtag in St. 
Letzterer wurde ſpäter durch deu Herrn v. Aſſeburg erfebt. Man 
ſprach eine Zeit lang auch davon, daß ein bairifcher Gefandter 
nad Stuttgart kommen werde und überhaupt befchäftigten ſich 
nicht nur deutfche,, ſondern aud) fremde Zeitungen damals viel 
mit den wirtembergifchen Angelegenheiten, fo bieß es in der 
Leider Zeitung vom 27. Juli 1764: Die Tübinger Erekution 
rechtfertigt mehr als zuniel den Recurs der Landftände an ben 
Kaifer. 

* 
u 
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zu entfernen und dem Geheimenrath zu Befehlen, daß er 
ſich in nichts mit ihnen einlaffe. Der Minifter traute zu 
viel auf feinen Einfluß in Wien, auch verließ er fich auf 
den Beiſtand ded Königs von Frankreich, welcher die Lands 
flande zur Nachgiebigkeit hatte ermahnen laſſen, und die 
Unthätigkeit des Eaiferlichen Gefandten von Widmann in 
Stuttgart, welchen die Stände mehrmals vergeblich um 
Beiftand gebeten und jene 3 Geſandten eben fo fruchtlos 
aufgefortert hatten, ihr Gefuch zu unterftägen, beftärkte ihn 
noch in dem Glauben, daß die Landſchaft am Hofe zu 
Wien nichts ausrichten werde. Aber die Eraftige Zürfprache 
der drei Garanten bewirkte, daß am 6. September ein 
Schreiben vom Reichshofrath erfchien, worin der Herzog 

angewiefen wurde, Mofern frei zu laffen, ſich aller weitern 
verfafungswidrigen Geldforderungen und der militärischen 
Erelutionen zu enthalten und fich auf einem Landtage In 
Güte mit feiner Landſchaft zu vergleichen. Auch wurde 
ihm die Klagſchrift der Landflände zur Werantwortung wmits 
getheilt, und nun erfchlen von Seiten des Hofes eine Abs 

handlung, welche erweifen follte, „daß Prälaten und Lands 
[haft niche mehr die in den Altern Zeiten gewefene Koͤr⸗ 
perfhaft bildeten, und die fürftliden Rechte durch die. 

Zandesverträge nicht, wie fie aus irrigen und übertriebnen, 
ja zum Theil ganz falfchen Grundfägen vorzugeben ſich ers 
kuͤhnten, beſchraͤnkt ſeien.“ (In facto et jure beſtgegruͤu⸗ 
dete Deduftion, erweifend, daß u. f. w. nebſt wichtigen 
Anmerkungen). Ein wirklid gründlich und mit viel Gelehr⸗ 
ſamkeit verfaßtes Werl, worin bie Altern Landeöverträge 
alfe durchgegangen und zur Begründung obiger Behauptung 
mit vieler Kunft angewendet wurden. Die Stände, hieß 
ed, hätten während der Unglüdsfälle Herzogs Ulrich das 
Haupt erhoben, nach feiner Wiederkuuft habe fich diefer 
aber wenig mehr um fie befümmert, höher habe fie fein 
Sohn Chriſtoph gehalten, allein diefer habe eben von dem 
vormaligen Hergang der Sachen Feine rechte Erkenntniß 
gehabt, und dennoch zeige ſich auch aus feinen Verhands 

lungen mit den Ständen die Wahrheit des zu beweifenden 

Satzes, exit das Einderlofe Abfterben Ludwigs hatte diefen 
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Gelegenheit gegeben, „den Grund zu ihrem Anſehen und 
den auf alle ſpaͤtern Fuͤrſten von Wirtemberg wirkenden 
Zwangsmitteln zu legen,“ weil da die unbefugt vorgefchries 
beue Klauſel wegen der Huldigung eutſtanden ſei.“ Der 
ſtaatskluge Friedrich habe ſich freilich hieran nicht gekehrt, 
allein der durch ſeines Vaters ſchnellen Tod beſtuͤrzt gewe⸗ 
ſene Johann Friedrich wieder Alles bewilligt. Um die Be 
fugniß zur Gewaltherrſchaft aber noch mehr zu begräuden, 

wird dann im zweiten Theil gezeigt, daß die Landfchaft, 
die Prälsten befonders, ehemals etwas ganz Andres gewe⸗ 
fen, als jest und im dritten Theile, endlich werben bie 
unvechtmäßigen pflichtwidrigen Verſuche derfelben zur reis 
tern Ausdehnung ihrer Gewalt aufgezählt und erwieſen. 
Sp fehr aber der Herzog, „welcher die wahren Grundſaͤtze 
der wirtembergifchen Berfaffung wieder aus der fie bededens 
den Dunkelheit zweier Jahrhunderte hervorgezogen“ nad) 
diefer Schrift in "feinem bidherigen Betragen fortzufahren 
berechtigt zu fein glaubte, und daher auch fortwährend die 
ftandifhen Vorftelungen über die fo mannigfachen Landes: 
befchwerden unbeachtet ließ, fo berief er doc) „aus Ehr⸗ 
furht gegen den Kaiſer“ auf den Dftober einen Landtag 
zufammen (8. Sept. 1764). Allein in dem Ausfchreiben 
deßwegen herrfchte wieder ein ſolcher Ton, daß die Ständs 
fih auch von diefer Zuſammenkunft wenig Gutes verfpres 
hen konnten*). Ohnehin Fam es wegen nicht bewilligten 

Kameralbeitrage und verweigerten Auseinandergehens der 
Ausſchuͤße noch vor Erdffuung des Landtags zu neuen 
fharfen Erklärungen von Seiten des Herzogs, die eine Zeits 
lang eingeftellten Exekutionen wurden wieder fortgefeßt, die 
Bitte des Stadtraths von Stuttgart aber „um VBerfchonung 

mit der neuen erhöhten Kriegsſteuer“ nicht nur fehr uns 

gnädig aufgenommen, fondern der Siß des Hofes nun aud) 

) Ym Ausland hegte man beffere Hoffnungen ; die Erlanger Zei⸗ 
fung vom 13. Okt. 1763 freibt: Es fcheint, daß die wirtems 
bergifchen Angelegenheiten einen gütlihen Ausgang nehmen 
werden. Die Landſtände verlangen nichts Unbilliges und ber 
Herzog erzeigt ſich auf der andern Seite auch traßtabel und zur 
Einſchränkung allzu koſtbarer Einrichtungen geneigt. 
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nach Ludwigsburg verlegt (im Oktober 1764). Zwar fchidte 
die Stadt ſogleich mehrere Abgeordnete an den Herzog mit 
einem demuͤthigen Bittſchreiben um feine Zuruͤckkunft, aber 
vergebens, die fürftliche Antwort war, der Herzog habe 
beichloffen, der Stadt „feine Gnade zu entziehen, und fie 
die Wirkungen davon aufs Empfindlichfte fühlen zu laffen, 
was auch fo lange fortdauern und von Zeit zu Zeit vers 
mehrt werden würde, bis die Stadt ihre ungeheuchelte Reue 

überzeugend dargethan hätte *). 

— 

Sechsſstes Hauptſtauͤck 

Die ſpaͤtern Zeiten der Regierung Herzogs Karl 

Eugen a1 76? 2, 

Am 29. DOftober 1764 wurde der Landtag erdffnet, 
deſſen Beſtimmung feyn follte, „den Herzog und die Landſchaft 
mit einander zu vertragen, den vielfachen Eingriffen in die 
Verfaffuug ein Ende zu machen und den früheren geſetz⸗ 
lihen Zuftand wiederherzuftellen.“ Während zu Wien vor 
der höchften Reichsbehoͤrde der Mechtöweg fortwährend ver⸗ 
folgt wurde, ſollte in Stuttgart der Verfuch einer gütlichen 
Ausgleichung gemacht werden, ein Verſuch, der um fo 
fywieriger war, weil der Herzog auf den Anfichten von 
feiner Herrſchermacht fo feft beharrte und Montmartin ihm 

*) Den Abgeorbneten des Raths, welche deßwegen vor ihm erſchie⸗ 
nen, fagte der Herzog unter Anderem: Ich bin viel zu gerecht, 
als daß ich es den Unfchufdigen mit dem Schuldigen entgelten 
laſſe, allein die Unſchuldigen müſſen ſich es ſelbſt zufchreiben, 
weil ſie ſich von den Schuldigen haben verführen laſſen; ich weiß 
die Schuldigen gar wohl und er, Herr Buͤrgermeiſter Schweizer 
(dieſer führte im Namen der Abgeordneten das Wort) iſt einer 
von den Aergſten. Ich werde es den Schuldigen und den Ih⸗ 
rigen wiſſen zu merken. 

Geſch. Wirtemb. III, Bos. 2. Abth. 20 
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noch immer zur Seite ſtand, ihn in jenem Auſichten be: 

ftärtte und dur das Hinausziehen der Verhandlungen, 

dusch betruͤgliche Verfprechnngen und ſcheinbare Nachgiebig: 
keit, wo hartnadiges Sefthalten an den alten Grundfägen 
nicht räthlich fchien, fo wie durch feine Umtriebe zu Wien 
die Sache zu einem für den Herzog günftigen Ergebniß zu 
führen ſuchte. Nirgends deutlicher zeigte ſich feine poli⸗ 
tifche Unfäpigkeit, als gerade hier, und zu fpat erkannte 
er, daß feine Hoffnungen eitel feien, und trat, zum Scheine 
wenigftens, von einem Schauplag ab, auf dem er durch 
feine Handlungen fih nur Schmach und Verachtung und 
den Fluch eines, durch ihn fo ſchwer bedrädten Landes ers 

worben hatte. Uber auch jetzt noch wirkte er nachtheilig 

auf den Herzog ein und die Hoffnungen, daß nach feiner 

Entfernung der Streit bald beigelegt feyn würde, wurden 

arg getaͤuſcht. Mur dur ihre nicht zu ermädende Beharr⸗ 

lichkeit und durch die Eraftige Unterftägung, weldye fie, nas 
mentlich von Preußen aus, erhielten, errangen die Land; 

ftände endlih den Sieg, der Herzog, ermüdet durch die 
lange Dauer des Streitd, gab zulegt, obgleih nur mit 
Miderwillen, nah und der Frühling des Jahres 1770 

führte den Schluß der Verhandlungen herbei. 
Der Vortrag, weldyer im Namen des Herzogs den 

Ständen bei der Cröffnung des Landtages gemacht wurde, 
gab als deffen Zwer „einen letzten Verſuch guͤtlicher Auss 
kunft über den Militär: Unterhaltungs: Punkt” an und die 
fürftliden Forderungen betrafen nichts Anderes als die 
Ausfchreibung einer Winter » Anlage von 230,000 Gulden, 
die Bezahlung von 2 Tonnen Goldes für die Ruͤckſtaͤnde 
der letzten Steuer, und fürs Künftige die Berwilligung einer 
Kriegefteuer von 800,000 Gulden. Dafür und für Bes 
willigung eined Kammer: nnd Scloßbau : Beitrags, auch 
Errichtung einer befondern Vorraths-Kaſſe zur außerordents 
lichen KreißsAnlage und der 1759 übernommenen Schuls 
denzahlung, wurde die Unterfuhung und Erledigung der 

Landeöbefchwerden verſprochen. Auch jegt alfo waren Gelds 
forderungen die Hauptſache und nachdem in den legten 
Fahren Millionen widerrechtlich von dem Lande erpreft 
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worden waren *), follte dieſes nun aufs Neue eine fo ads 
fehnlihe Summe für die Beduͤrfniſſe des Herzogs zahlen. 
So wenig - Einladended dieſer Antrag auch hatte, fo bes 
fchloffen die Stände dennoch, ſich darüber zu berathen. 
Hiezu aber bewogen fie vornehmlich die Aeußerungen des 
kaiſerlichen Geſandten. Diefer nämlich erflärte ihren Abs 
geordneten, daß zwar der Kalfer ald Neichsoberhaupt ihnen 
ide Recht nicht vorenthalten werbe, daß man es aber doch 

gern fehen wuͤrde, wenn die Sache -auf dem Wege eines 
gürlichen Vergleichs abgemacht werde; er erinnerte fie an 
die böfen Folgen, die fürs ganze Reich aus dem Gegens 
heil entftehen fönnten, und wie „ein magerer Wergleich 

doch immer beffer fei, als ein fettes Urtheil”*). Um aber 
zugleich zu zeigen, wie fie feft entfchloffen feien, der fürfts 
lichen Willkuͤhr nun Eräftiger entgegen zu treten, erließen 
fie am 2. November an die weltlichen und geiftlichen Aem⸗ 
ter des Landes ein Audfchreiben, worin fie diefe aufforders 

ten, einfeirig ausgefchriebene Auflagen bi8 auf Weiteres 
nicht mehr zu bezahlen. Auch übergaden fie am 6. No⸗ 
vember ihre kirchlichen Beſchwerden, welche hauptſaͤchlich 

die Beſetzung der Aemter mit Katholiken, die Ausuͤbung 

») Bon 1758 bis 1765 bezog der Herzog außer den verfaſſungs⸗ 

mäßig ausgefchriebenen Steuern zu 3,117,259 fl. 52 kr., außer 
den anfehnlichen Summen, weldye der Dienſthandel eintrug, 
und anßer den Zrohnen, Duartierlaften und Neben⸗Unkoſten 
der Uemter und Gemeinden, welche zufammen and) etlich Mils 
lionen ansmahten, an einfeitig ausgefchriebenen Steuern 
2,551,433 fl. 17 kr., an erziwungenen Berwilligungen und Vor⸗ 
fhüffen 416,143 fl. 31 kr., und durch Gewalt oder fonft mit 
Verleßzung beftehender Gefebe 3,588,909 fl. 52 Er., zuſammen 
alfo mit den verfaffungsmäßigen Steuern. 9,473,668 fl. 32 Pr. . 

ve, Der Eaiferliche Geſandte zeigte auch fonft viel Parteilichkeit für 

den Herzog. Den Befehl feiner Regierung, dieſem wachdrück⸗ 

liche Vorftellungen zu thun, daß er fich Fategorifch erkläre, ob 

er die Rechte von 1739 und 4753 anerkennen wolle oder nicht, 

- wollte ex „nicht eher, als bei einer erwänfchten Gelegenheit“ 

vollziehen, und den Ständen ſprach er immer von Faiferlicher 
Vermittlung und feinen dahin zielenden Inſtruktionen vor, 

während er doch gar Beine folchen Inſtruktionen hatte. 

30 



— 308 — 

katholiſchen Gottesdienſtes im Frifonifchen Gartenhaus und 
‚gottesdienftlicher Verrichtungen durch Farholifche Geiſtliche, 
auch die Eingriffe ins Kirchengut betrafen. Ihnen folgten 
‚am nächften Zage die Kamerals und Militärbefchwerden, 
letere begleitet von einer Furzen Anzeige Defin, was bie 
Kriegskaſſe dem Lande noch fchuldig fey (71518 fl.), was 
man feit 1758 an den Kreis bezahle habe und was bie 
Losfanfungsgelder einzelner Landeseingebornen aus machten 
(887239 fl.). Hierauf jeboch erfolgte am ı2. November 
eim fürftliches Schreiben: man verfehe ſich der unverweilten 
DBefolgung des gemachten Anfinnens wegen der Winterans 
lage, widrigenfald mar zu neuen Exekutionen fchreiten 
muͤſſe. Doc die Landfchaft ließ fich nicht irre machen, 
fie erklärte fich zwar bereit, die vertragsmäßige Winterans 
lage, wenn davon die außerordentlihe Kreidanlage bes 
ftritten, und 45000 Gulden zu Bezahlung der Kammers 
fhulden angewendet würden, zu verwilligen (den 16. Nov.) 
zugleich aber übergab fie eine in ſechs Klaffen gerheilte 
Aufzählung ihrer Befchwerden *). Allein diefe „volumis 
ndfe Sammlung” fand wenig Beifall beim. Herzoge. 
In den Erklärungen dariiber (v. 27. Nov. 6. Dec.) wurde 
entgegnet, eine fo große Menge von Beſchwerden halte 
nur den Gang der Verhandlungen zu lange auf, und vers 
zdgere die Erdrterung des Hauptpuufted wegen des Krieges 
ſtaats, man muͤſſe fich daher darauf befchränfen, die 
bauptfächlichften derfelben zu durchgehen, da ergebe ſich 
aber, daß an den meiften dad Betragen der Stände felbft 
ſchuld fey, wegen der andern wolle man fie auf frühere 
Verträge und Verfchreibungen des Herzogs verwiefen bas 
ben, benjenigen aber, weldye uͤber den Verkauf der Ges 
meindedienfte und die Nemterzertrennungen geführt worden 
feyen, werde man bald möglichft abhelfen. Ueberhaupt, 
bieß es, fole zur Beilegung aller eine gemeinfame Depus 

tatlon verordnet werden. Eine andere Erklärung aber auf 
ben Antrag der "Stande wegen der MWinteranlage, enthielt 

*) Gravamina politica, ecclesiastica, militaria, cameralia, forestalis, 

miscellanea et cammeraria. 



— 3509 — 

Die nicht gar tröftlihe Wiederholung. des Anfinnens zu 
Bezahlung von 2 Tonnen Goldes, damit die Dffiziere, 
welche 'fchon ſeit ſechs Monaten feinen Sold mehr befoms 
men hätten, bezahlt werden koͤnnten. Hierauf antworteren 
die Stände durch eine fehr ausführliche „Haupterklaͤrung 

- auf den erften fürftlichen Antrag” (1. Dec, 1764), fie 
wollten die vertragsmäßige Winteranlage von einer Jahr⸗ 

fteuer nebft dem Trizeſimenſurrogat gerne bewilligen, bäten 
aber zugleich, fie auch vertragsmäßig anzuwenden, dagegen 
koͤnnten fie ſich zu der Bezahlung des angeführten Reſtes 
und des fürs Kuͤnftige beſtimmten Militärbeitrags unmdgs 
lich verfieben, eben fo wenig hielten fie fi zur Aulegung 
der begehrten Vorrathskaſſe und zur Abtragung der Kants 
merfchulden verpflichtet, müßten auch die geforderten freis 
willigen Beiträge auf die gerechte Abftellung der Landess 
beſchwerden ausgeftellt feyn laſſen. Daß dieſe Erklärung 
am Hofe nicht wohl aufgenommen werden würde, ließ fich 
vorausfehen, man machte darauf den Ständen den Vor⸗ 
wurf, „ihr Anbringen fäme nicht mit dem gefunden Vers 
fland der Landesverfaflung überein, wogegen fie aber die 
Kanzleiordnung anführten, wo ed heißt” die fürftlichen 
Mätbe follten die in den Verträgen ausgedruͤckten Worte 
und den eigentlichen Inhalt derfelben jederzeit wohl im 
Acht nehmen, und mit allerhand Unterfcheidungen und 
Einfhränkungen wider derfelben gefunden Verftand fich nicht 
aufhalten.‘ Auf die von dem Herzoge uͤberſendeten vors 
läufigen Bemerkungen über die eingereichten Beſchwerden 
(8. December) erflärten fie, diefelben feyen faft durchaus 
unbefriedigend (17. December), bewilligten jedoch, ehe fie, 
ihrem Wunfche gemäß, der Weihnachtsfelertage wegen vers 
tagt würden, zur Beſtreitung der norhwendigften Beduͤrf⸗ 
niffe fürs Militär einen Vorſchuß auf die Winteranlage. 
Dennoch wurden, zum Zeichen der allerhöchiten Ungnade, - 
ihre Abgeordneten, ald fie gewohnter Maßen am Neus 
jahrötage 1765 ihren Gluͤckwunſch abſtatteten, nicht zur 

Tafel gezogen. Doch erfolgte deßwegen Fein völliger Bruch *) 

*) Aus dem Wirteinbergifchhen vernimmt man, baß bie Jrrungen 



vlelmehr ſchien es, ald wolle man mit dem neuen Jahre 
die Vergleichdunterhandlungen wieder ernftlicher anfangen, 
denn zur beffern Einleitung derfelben erließ der Herzog 
fhon am 7. Zanuar einen Befehl wegen des Salzhandels, 
worin er erflärte, ‚‚daß er keineswegs gefonnen fey, feinen 
lieben getreuen Anterthanen mehr Salp aufzudringen, als 

fie zu ihrem Gebraudy nörhig hätten. Auch gab der kai⸗ 
ferlihe Geſandte fich viel Mühe, beide Theile wenigftens 
zu einem vorläufigen Vergleich zu bringen. Er berief fos 
wohl den Konfulenten Moſer, ald auch den Buͤrgermeiſter 
Schönieber und deu Landſchaftsſekretaͤr Stodmaier deßwes 

gen zu fib (19. Dec. 1764 u. ı5. Jan. 1765), und 
verfprah beim Herzog, ed dahin zu bringen, daß Diefer 
ſich anheiſchig mache, die Landesverträge genau zu beobs 
achten, keine Steuern mehr einfeirig auszuſchreiben, die 
übermäßigen Frobnen und Quartierlaften, den Muͤhlenzwang, 
die gewaltfamen Aushebungen und das Verbot des Auss 

wanderns aufzuheben, dafür jedoch follten ihm die Stände 
200000 Qulven entrichten, damit er die überfläffigen 

Difiziere abdanken fbnne, denn nicht gerade die zu große 

Menge der Truppen, fondern eine zu flarfe Anzahl der 
Offiziere, deren über Boo im Dienfte waren, fey ed, was 
das Militär fo Foitfpielig mache. Die Landſchaft wollte 
jevoh nur die Hälfte jener Summe bezablen, und Die 

Vorftelungen des Gefandten, ſelbſt die Drohung, daß 
alsdann der Herzog zu neuen Erekutionen fchreiten würde, 
harten einen andern Erfolg, als daß die Landſchaft, mit 
danfbarer Anerkennung der Bemühungen des Gefandten 
und unter weitläufiger Anfuͤhrung ihrer Gründe, erklaͤrte, 
fie könne feinen Antrag unmoͤglich annehmen, würde aber 

auch kuͤnftig fih zu allen billigen Bedingungen bereitwillig 

zwifchen dem Herzog und den Landſtänden noch befländig, ohne 
Hoffuung fie batd geendet zu fehen, fortdauern. Altonaer Zeis 

tung vom 22. Februar 1765; am 412. April berichtet fie, man 

fpreche davon, daß ein anfehnliches Corps HeffenKaffelfcher 
Truppen nach Wirtemberg zur Erekution marfchiren follte, und 
am 49. April, man beforgt, daß die Wirtembergifchen Irrungen 
immer weitiäufiger werden. 
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zeigen. Sie wuͤnſche aber „in Anſehung der gaͤnzlichen 
Wiederherſtellung des vertragsmaͤßigen Zuſtandes des Lan⸗ 
des eine vollkommen beruhigende Erklaͤrung und feſte Ent» 
ſchließung, dann ſollte der Herzog erfahren, wie treu und 
unterthaͤnig fie e8 mir Ihrem angebornen Landes herrn meine.” 
Diefen Wunſch hatten die fortwährenden Eingriffe in die 
Rechte Einzelner, wie des ganzen Landes, bewirft, Denn 
von Neuem wurde das Kirchengut angegriffen, und mußte 
neben vielem Holz 200000 Gulden hergeben, wobei man 
auf die Vorftellungen der Landſchaft fich nicht ſcheute, zu 

erklären, dieſes Gurt befinde ſich wirklich in beffern Um⸗ 

fländen, als je zuvor, zugleich aber jedes Begehren ders 
felden um Mitcheilungen über deſſen Zuftand, weislidy abs 

lehnte. Der Dienfthandel wurde forrgetrieben, die Unter⸗ 
thanen mit Quartieren und Frohnen fortwaͤhrend beläftigt, 
einem Zimmermann in Stuttgart und mehreren Gemeinden 
ihr Holy zum herzoglicden Baumelen, Liner armen alten 

Wittwe in Heslach ihr einziger Sohn Nachts aus dem Berte 
zum Soldaten weggenommen, eine katholiſche Taͤnzerin zu 
Ludwigsburg heimlidy zur Erde beftatter, und der katho⸗ 

liſche Gottesdienſt im Srifonifchen Gartenhaus noch immer 

fortgefegr. Am 17. April 1765 aber erfchien ein Befehl 
an die Oberforftämter, fie follten ‚wegen der beharrlichen 
Saumfeligkeit der Landſchaft“ ſogleich 300000 Gulden 
zur Kriegskaſſe liefern und fich durch Verfaufung von Holz 
dafür wiederbezahlt machen. Auch die Geldanforderungen 
an die Landftande wurden wiederholt, und in den Erklaͤ⸗ 
rungen an dieſe berrfchte noch immer der frühere Ton. 

Bald hieß es, „daß fie den fürftlien Hoheitdrechten allzu 
nahe tretende Anforderungen machten, welche der Herzog 
ohne den außerften unerfeglichen Nachtheil nicht eingehen 

fönne, daß ihr Berragen unrecht, widerfinnig und harts 

nadig ſey,“ bald „die leßte Erklärung der Stände beweife, 

wie nicht ein einziges herzogliches Anſinnen, fo gering «6 

auch fey, vermdgend wäre, zu Bezeugung einer anftändigen 
Willfaͤhrigkeit den Eindruc zu machen, fondern wie man 
ſich nur bemuͤhe, Alles In Difput zu ziehen und mit ans 
dern obwaltenden Differenzen zu vermengen, mithin unter 
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diefem Borwand ſich aller Gebühr und vorherigen felbftigen 
Berwiligung binwiederum zu entziehen,‘ bald „follte mau 
ſich künftig weder in Sachen, welche im ordentlichen Weg der 
Rechtspflege zu erörtern feyen, einmifchen, noch befondere 
Halle auf eine ganz voreilige Art, um nur den Vorwand 
der Landesbefchwerden zu exraggeriren, zu einer allgemeinen 
Befchwerde erheben, und dadurch dem Herzog die Regie⸗ 
zung erſchweren.“ Auch wurde von ‚„‚abermaligen reſpekts⸗ 
widsigen und umnverfländigen Vorwürfen‘ gefprochen und 
erklaͤrt, es müfje dem Herzog allerdings nahe gehen, daß 
man landfchaftlicher Eeitd in ganz billigen und unpräjudis 
zirlihen Anmurhungen die bisherigen Schwierigkeiten forts 
feßen. Sn einem Schreiben an den General v. Schenk 
wegen des rüchftändigen Eoldes der Offiziere, äußerte der 
Herzog „beſtimmt feine Ueberzeugung, daß ed Niemand in 
feinem Land, als ihm felbft zuftehe, zu beurtheilen,, auf 
welchen Fuß der Kriegsftaat nad) deu Umfiänden geſetzt 
werden muͤſſe, und erflärte, daß .er nur dem Kaifer zu 
Ehren fih von den ihm gegen feine ungeborfame Lands 

‚schaft rechtlich zukommenden Zwangsmitteln enthalten habe‘ 
(2. April). Die Landftände beſchwerten ſich freifich hierüber, 
wie über dad Benehmen des Herzogs in andern Fällen, 
allein auf ihre Befchwerden wurde Feine Rüdficht genoms 
men, denn mehr als je hoffte der Herzog damals auf eine 
für ihn gänftige Beendigung des Streits. Er hatte nams 
li den Fehler in feinem Berragen gegen die Gefandten 
der 3 garantirenden Hdfe eingefehen, und der Oberkam⸗ 
merherr von Uexkuͤll mußte Diefen nun erklären, wie 
fehr der Herzog winfche, den „‚unfeligen Streit‘’ mit den 

. Zandftänden beendet zu fehen, und wie gerne er defwegen 
die Vermittlung ihrer Höfe annehme *). Die Gefandten 

trauten dieſer Erflärung freilich nicht recht, doch ließen fie 

*) Uexküll mußte im Namen des Herzogs erklären, dieſer finde 
ſich durch die Abfendung der Geſandten höchſt geehrt, er hege 
für deren Perfonen alle Achtung, habe auch niemals einigen 
Anftand genommen, fie in der Eigenfchaft ald Vermittler an« 
Zuerkennen und fid) mit ihnen einzulaſſen. 
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fh in Unterhandlungen ein, und thaten auch, auf es 
gehbren des Herzogs, Vorfchläge, wie die Streitigkeiten 
beigelegt werden könnten. Der Herzog follte namlich den 
Landſtaͤnden verfihern, ed fey nie feine Abſicht gewefen, 
den Kompaltaten Abbruch zu thun, Alles, was gegen bie 
felben gefchehen fey, follte für nicht gethan geachtet und 
zu keiner Zelt zum Nachtheil wider fie vorgezogen werden, 
und jene Kompaltaten die Form und Richtſchnur feiner 
Neglerung feyn und bleiben, auch wolle er bie mit dieſen 
Kompaltaren in offenbarem MWiderfpruch ftehenden, Ber 

fhwerden abftellen, die Übrigen durch eine gemeinfchaftliche 

Kommiſſion unterfuchen laflen und Alles in den Zufland 
zurücjegen, in welchem es ı744 zur Zeit feined Regie⸗ 
rungsantritts geweſen fey. Aber die Antwort des Herzogs 
auf diefe Vorfchläge zeigte, daß es ihm wir der Sache 
nicht recht Ernft fey, fondern daß er dadurch nur Zeit ges 

winnen und indeß erwarten wollte, was zu Wien audges 
sichter worden *). Hier namlich hatte er am 7. Januar 
1765 feinen Hauptbericht über die Klagfchrift den Standen 
einreichen laſſen **). Gleih im Eingang deffelben klagt 
er, die Stände hätten ſich bemüht unter recht vorfeßlicher 
Verlegung des landesherrlichen Reſpelts feine Regierung 
aufs Gehaffigfte anzufchwärzen und des Kaiferd allergnäs 
digftes und gerechteftes Gemuͤth wider ihn einzunekmen, 

*) Es wurde damals auch mit dem preußifchen Hofe wegen einer 
Berfühnung des Herzogs und feiner Gemahlin viel verhandelt, 
aber, obwohl König Friedrich 11. die Sache eifrig betrieb, nichts 
ausgerichtet. 
Er erfchien befonderd getrudt unter dem Titel Memoire in deut⸗ 

ſcher und franzöflfcher Sprache, die Landfchaft antwortete darauf 
in der Schrift: An Ihre Faiferlihe Majeſtät allerunterthänigfte 
Replicae in Sachen gefammter Prälaten. und Landfchaft des 
Herzogthums Wirtemberg gegen des regierenden Herru Herzogs 
zu Wirtemberg Durchlaucht (20. Dec. 1765). Diefes Teptere 
weitläufige Werk, das dem Reichshofrath vorgelegt ward, iſt 
eine Hauptfchrift, und verfehlte, ob man gleich mehr Bündigs 
keit und oft deutlichere Beweiſe darin wünfchen möchte, feine 
Wirkung nicht, fo fehr man diefe auch von Seiten des Hofes 
zu entträften ſuchte. 

us 
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„da er doch ſeit feinem Negierungdantritt feinen ganzen 
Zweck dahin gerichtet hätte, Dasjenige treulichſt und ruͤhm⸗ 
fichft zu erfüllen, was feine Verpflichtung gegen das Reich 
und deffen Oberhaupt, feine angeftammte Reichtpatriotiſche 

Geſinnung, feine Randesherrlihe Hoheit und Waͤrde, die 

Sicherheit, Ruhe und den Mohlftand feiner Lande, und 
die wahre landesväterliche Liebe und Zuneigung gegen feine 
Unterthanen von ihm erheifchte. Er erflärt, daß er weit 
entfernt geroefen, die innere Verfaſſung feines Landes, 
defien Freiheiten und Vertraͤge, die Landftände oder fonft _ 
irgend eine rechtögegründere Befugfame feiner Untertfanen 
zu kraͤnken, zu ſchmaͤlern oder gar aufzuheben, fondern 
es vielmehr feine Dauptforge habe feyn laffen, die Landes⸗ 

Srundgefege mit feinen Iandesherrlichen Vorrechten fo zu 
bereinigen, daB beide neben einander befteben und jedes 

nach feinem wahren Sinn und Werftand feine gemeflene 

Beftimmung haben möge. Es fey auch, heißt es weiter, 
landeskundig, mit welch unermuͤdetem Eifer er felbft der 
täglichen Regierungslaft fi unterziehe, mit welcher Ge⸗ 

duld und landesvaͤterlicher Zärtlichkeit er auch dem geringes 

ften feiner Unterthanen in feinem Anliegen Gehoͤr gegeben 
und mit welch liebreicher und gnädiger Behandlung er jedem 
derfelben, und befonders den Landftinden entgegengegangen 
fey. Bon diejen felbft wird gefagt, fie feyen nach ihrer 
perfönlihen Qualität und zwar die Prälaren, als meiftens 
übgeledee und zur Ruhe gefehte Kirchen- und Schuldiener, 
weihe fi von Jugend an beftändig dem theologifchen 
Studium gewidmer, und die Landbärgermeifter als Echreiber 
oder Profeffioniften, der Etaatörechtölehre, Politit und dars 

auf fundirten Negierungstunft wenig oder gar nicht kundig, 
md doch berrägen fie fih fo, daß er, auch wider feine 
Meinung, fi gendethigt gefehen, nach vieler gnaͤdiger 
Nachſicht und Maßigung feine Stellung bisweilen zu vers 
ändern, und fi) manchmal als einen Fürften zu zeigen, 
welcher neben feiner unabänderlihen Liebe, Gnade und 
Huld gegen feine getreue Untertbanen, gleichwohl aud) 
feine Regentenrechte und Würde zu vertheidigen, die herſch⸗ 
ſuͤchtigen Lanpftände in die Schranken ihrer Schuldigkeit zu 
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weiſen, und allem intendirten ſtaatsverderblichen Zwiſt mit 
Nachdruck vorzubeugen wiſſe. Hierauf folge nun eine 
weitläufige Vertheidigung des Betragens des Herzogs mit 
ſcharfen Ausfaͤllen wider die Staͤnde, und zuletzt wird der 
Kaiſer gebeten, den Herzog bei ſeinen landesherrlichen Be⸗ 
rechtigungen und Verfuͤgungen allergnaͤdigſt zu ſchuͤtzen, die 
Landſtaͤnde aber mir ihrem widerrechtlichen und ungegruͤn⸗ 
deten Gefuch abzuweifen. 

Don diefer, mit unerhörter Keckheit den landeskun⸗ 
digfien Vorfällen widerſprechenden, Schrift jedoch erwartete 
der Herzog nice fo viel, als von den Unterhandlungen 
des Geheimen Rathes Menz, welchen er im April 1765 
nad Wien fandte, um zu bewirken, daß die Lanpfkände 
angebalten wilrden, den Militärbeitrag bis zur Beendigung 
des Streits wenigſtens proviforish zu entrichten. Denn 

die Geldnoth des Herzogs war wirflih fehr groß, und 

vor Erefutionen und einfeirigen Steuerausfchreibungen warnte 

der Unterhandler in Wien fehr dringend: fo mußte denn, 

wie Montmarrin an Nenz fchreibt (25. April) „das Heil 

eben von Wien kommen, denn, wenn man nur nicht mehr 

für das taͤgliche Brod beim Militär: Erar zu forgen barte, 
würde der Herzog hoffentlich eine ſolche Einrichtung treffen, 
vermittelft welcher er feine Sachen in beffere Umftände 
verfegen Pönnte. Der rücditändige Sold der Offiziere 

allein belief fi auf mehr ald eine halbe Million, und 

dabei brauchte man noch fir die eigenen Beduͤrfniſſe des 
Herzogs, fo wie für feine Bauren, viel Geld. Der Dienſt⸗ 
handel aber ertrug bei weitem nicht mehr fo viel, als früher, 

und von der den Forftmeiftern auferlegten Summe, war 
vom 15. Mai nod fein Kreuzer eingegangen. Ferner 
follte es Renz auch dahin bringen, daß der Streit des 
Herzogs mit den Ständen nicht in den ordentlichen Rechts⸗ 

gong käme, fondern durch eine Hofkommiſſion aus geglichen 
würde, Allein Renz erkannte bald, daß hiezu Feine Hoff⸗ 
nung vorhanden fey nnd feine Eendung erfolglos bleiben 

werde. Denn vergeblidy erinnerte er an die Merdienfte, 
weiche der Herzog im fiebenjäbrigen Krieg ſich um bad 
dftreichifche durſtenhaus erworben habe, man war in Wien 



mehr darum beforgt, dad Mißfallen der garantirenden Hoͤfe 
nicht zu erregen, und gerade die einflußreichften Mäuner, 
wie der Fuͤrſt Kauniz, zeigten fih dem SHerzoge am’ we⸗ 
nigften geneigt, der Reichsvicekanzler Fuͤrſt Colloredo ers 
Härte, es fey dem kaiſerlichen Hofe empfindlich gefallen, 
daB man von der Abfendung eines Faiferlichen Gefandten 
feinen Gebrauch gemacht und fihb, ohne ihm einige 

Erdffuung deßwegen zu thun, mit den Gefandten der gas 
rantirenden Höfe in Unterhandlungen eingelaffen habe. 
Einige Reiche: Hofräche aber, die mit der Sache zu fchaffen 
hatten, dußerten gar, wie Renz berichtet, „ſolche fchuls 
meifterifchen Gedanten, daß man ſich darüber ärgern 
mußte,’ und überall hieß e8 eben, die Sache ded Her⸗ 
3098 fey nun ſchon Rechtsſache geworden, und muͤſſe ihren 
ungehinderten Gang gehen. Unter folcyen Umftänden vers 
zweifelte auh Montmartin am Erfolg der Unterhandlungen 
zu Wien, man muß es nun, fchrieb er an Renz, dem 
Schickſal anheimftellen, das über uns verhängt ift, und 
wovon ich mir nicht viel Gutes verfpreche, er ſprach felbft 
von göttliher Fuͤgung, und befchloß zulegt, „in Gottes 
Namen‘ den Landftänden Friedens: Praliminarien zu übers 
ſchicken. Dieß geſchah am 17. Mai, wo er der Lands 
fhaft 16 DVergleichnngepunfte vorlegte, in welchen der 
Herzog verſprach, er wolle die Landesverfaffung und die 
fhon früper von ihm befhwornen Verträge nochmals nad) 
ihrem wahren Sinn und Verſtand beftatigen, "Hof, Milis 
tär und Kanzlei auf einen ordnungsmäßigen Fuß fegen, 
und namentlich wegen des Militärs die ftändifche Erklärung 
darüber erwarten, auch der Landfchaft das von den Obere 
Zorftämtern eingehende Geld und gegen gewifle Bedingungen 
den freien Salzhandel übergeben, und gleich nach Annahme 
diefer Punkte die Erdrterung und Beilegung ber Landeds 
Beſchwerden ernftlich betreiben laffen. Dagegen follte die 
Landſchaft die Bezahlung der Ruͤckſtaͤnde bei der Kriegs⸗ 
kaſſe und den Unterhalt der Kriegsmacht bis zu einem 
Hauptvergleich übernehmen. Diefe Erklaͤrung war unters 
zeichnet, „Karl Herzog zu MWirtemberg, ein huldreichſter 
euer Landesvater aller Derjenigen, welche es vedlich mit 
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dem Herren und Lande meinen, folglich nach ihren obha⸗ 

benden theuren Pflichten freudenvoll in wahrer Treue und 
Medlichkeit zu vorftehenden befigemeinten Vergleichspunkten 
die Hände bieten werden.” Diefer Antrag war fo bes 
fchaffen, daß ihn die Stände nicht ‚unbeachtet laffen durfs 
ten, aber er war auch zugleidh- fö- Wichtig, daß er eine 

ernſtlichere Berathung zu erfordern ſchien, ſie ließen daher 
durch Montmartin ſich eine laͤngere Bedenkzeit dazu 

_ ausbitten. Der Minifter antwortere im Namen feines Heren ges 

während auf ihre Bitte, in einem Schreiben, das die aufs 

richtigfte Freundfchaft für die Stände heuchelte, fie recht 
dringend aufforderte, fi) dem Herzoge nach einem fo hulds 

reihen Schritte mir Ehrfurcht‘ und Vertrauen zu nähern. 
Welches Reich, welches Land, fchrieb er, hat noch durch 
Unruhen und Streitigkeiten gebluͤht, und wo hat es jes 
mals an Flor und Aufnahme gefehlt, wenn Friede, Eis 
nigfeit, gutes Vernehmen und gegenfeitiges aufrichtiges 
Vertrauen, die Grundfänlen des Staates gewefen! Sollte 
dann dieſe unfchagßbare Stütze in unferm von Gott vors 
zuͤglich gefegneten Herzogthum nicht wiederhergeftellt werden, 
da fie durch die allgemeinen Unfälle ded letzten Krieges ers 

ſchuͤttert, aber nicht gänzlich untergraben worden? Cr wes 
nigftens ſey bievon ganz gewiß verfichere, und ed komme 
nur darauf an, daß man dad Vergangene in eine aufs 

richtige Vergeſſenheit fiele, mit durchgängig reblidyer und 
paterlandsliedender Gefinnung Hand ans Wert lege, dabei 
nach altdeutfher Treu und Glauben verfahre, uud bie 
Bereinigungsmittel mehr in fi felbft, als auswärts fuche. 
Gluͤcklich würde er fi fchäten, wenn er nahe dem Ende 
feiner Tage, noch näher der Befchließung feiner Staates 
verwaltung, diefe mit Herftelung der Ruhe und Wohls 
fahrt In einem Lande, das er als fein Vaterland verehre, 

bekrdnen fönnte! (27. Mai 1765). Uber die Stände 
kannten den glattzungigen Minifter zu gut, als daß fie 
durch feine fchönen Worte fi in ihren Unfichten hätten 
anders beftimmen lafien; nachdem fie mit Ernft und Bes 
dachtſamkeit den herzoglichen Antrag reiflich überlegt hatten, 
erfchien am 11. Zunius ihre Gegenerklärung, welche freilicy 
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nicht nach den Erwartungen des Herzogs ausfiel. Denn 
fie hatten eben noch manche Bedenklichkeiten, fie wünfchten 
das Verfprechen der neuen Beftätigung beftimmter ausge⸗ 
druͤckt. Zugleich verhießen fie 200,000 Gulden unverzägs 
lich anzufchaffen, ‚ayaltep aber davon die vorfchußmweife 

bezahlte Summe —— abgezogen wiſſen, auch ſich 
in Zukunft nur zu dem vertragsmaͤßigen Militaͤrbeitrag 
verſtehen. Sie verlangten Widerrufung des Befehls an 

die Forftämter, andre Bedingungen wegen des Salzhandels, 
ſchleunigſte gründliche Abftelung ihrer Beihwerden, und 

befonders Beruͤckſichtigung des / ſo fehr zerrätteten Kirchens 

guts. Großen Einfluß auf diefe Erflärung der Landflände 
hatte der, von ihnen auch mehrmals darin angeführte, am 
ı5. Mai erlaffene und vornemlich durch den König von 
Preußen bewirkte *) Neich6sHofrarche:Belhluß. In diefem 
hieß es namlih: Es follte vom Reichs⸗Hofrath zu güts 
licher Beilegung der Streitigkeiten eine Deputation nieder⸗ 

geſetzt werden, vor welcher beide Parteien durch hinlaͤng⸗ 
lich Bevollmaͤchtigte innerhalb 2 Monaten zu erſcheinen 
haͤtten, indeſſen aber von den Ständen, fo lang des 
Heiches Wohlfahrt oder die Gefahr des Landes nicht ein 

Mehreres erfordre, zu den Militärbedärfniffen bie vertrags⸗ 

mäßige Sunme von 460,000 Gulden, doch mit Eiufchluß 

e) Diefer nämlich ließ durch feinen Befandten in Wien erBlären, 

daß er über die Einſchränkung des Herzogs in feinem defpns 

tifhen Berfahren ein promptes unpartheiifches Erkenntniß 

des Reichshofraths erwarte und wenn folches nicht erfolge, ſich 

mit afem Ernft dawider fegen, die Stände überhaupt, insbe 

fondere aber in der Confervation des Kirchenguts profegiren 
und folhe Maasregeln vorkehren würde, wodurd den Ständen 

und dem armen Lande Hilfe und Erleichterung gefchafft werden 

tönnte (7. Mai 1765). An die Landflände fchrieb er nady dem 

Erſcheinen jenes Befchluffes, auf ihre deßwegen an ihn gerich⸗ 

tete Dankiagung, er wunſche nichts mehr, ale daß dieſer erſte 

gute Erfolg feiner und anderer für die Erhaltung ihrer Rechte 

witforgender Mächte Bemühungen ihnen bald zu völliger und 

dauerhafter Hebung aller ihrer bisherigen Drangfale führen 

möge und verfidierte fie feines fortwährenten Schutzes und Bei⸗ 

ſtandes (15. Juni). 

* 



der außererbentlichen Streisanlage uud ber Schuldetzehlung, 
jährlich entrichtet werden, zu ber von ihnen fo fehr ger 
wünfchten Verringerung der Kriegsmacht aber ſollten fie, 
doch nur nach erhaltenen Scheinen, unmittelbar an die 
Kriegskaffe die ndthigen Summen bis auf 2 Tonnen Goldes 
zablen, der Herzog Dagegen aber den an die Ober⸗Forſt⸗ 
aͤmter erlaßnen Befehl fogleidh zuruͤcknehmen. 

Auch auf den Herzog und feinen Rathgeber machte diefer 
Beſchluß ſtarken Eindruck, fie erfannten, daß man ben 
darin enthaltenen Vergleichsvorſchlag nicht verwerfen dürfe, 
indem fie ihn aber annahmen (5. Julius), thaten fie zus 
gleich einige neuen Schritte, um die Stände zur Nach⸗ 
giebigfeit zu bewegen. Außer der ſchon erwähnten Ver⸗ 
tingerung des Milicärs, begannen nun auch Einfchränkungen 
beim Hofe und beim Kammergut. Hiezu ward eine foges 
nannte „immediate HofdtonomiesVerbefferungs: Deputarion“ 
niedergeſetzt, alle Kammerbeamten *) mußten innerhalb 

2 Monaten eine neunjährige Berechnung ihrer Einnahmen 
und Ausgaben liefern, nach welches die Deputatien hiers 

auf einen neuen Staat entwarf, der in Zukunft zur Nichts 
fchnur dienen follte. Start der bisherigen Summe von 
430000 Bulden wurden nun die VBedärfuiffe für Hof, 
Marſtall und Gärten auf 295000 Gulden berabgefegt; 
die Ausgaben der Kammer für Hofbeloldungen wurden mit 
einem Mal um 20000 Gulden verringert, die Halfte des 
Theaterperfonals, 3 Oberflen, .7 DOberftlieutenants, 5 Ma⸗ 
jore, 63 Hauptleute, 113 Lientenants und 26 Faͤhndriche 
entlaflen. Selbſt die Sprache in dem herzoglichen Echreis 
ben an die Stände, ſchien ſich nun Ändern zu wollen, die 
willführige Erklärung derfelben wegen eined Beitrags zur 
Bezahlung der Offiziere, wurde ‚‚mit ganz befonderem 
gnaͤdigem Wohlgefallen als ein erfreuliches Merkmal und 
der erſte Schrist, Daß die Landſchaft fich ihren buldreichften, 

*) Auch wurde ihnen befohlen, ein kurzes Verzeichniß fänmtlicher 
näslichen Etabliſſements, ftattlihen Verordnungen und Acqni⸗ 
fitionen während des Herzogd Regierung einzufenden (20. Juni 
41765). ‘ n 
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durchlauchtigſten Laubeövater und Megenten wieder zu nähern 
Die Abſicht habe’ aufgenommen. Allein fo fuel ging 
ed mit dem Aufgeben der früheren Grundſaͤtze doch nicht, 
neue Gewaltthaten geſchahen, ohne bie ſtaͤndiſchen Vor⸗ 

flelungen und Klagen deßwegen zu berädfichtigen, auch 
wurde in dem Autrage des Herzogs am 2. September, zu 
Niederfegung einer gemeinſchaftlichen Bergleichödeputation, 
das pflihtmäßige Betragen der Landflände bezweifelt und 
ihnen die Dereitlung der bisherigen Vergleichsverſuche 

Schuld gegeben. Hierauf, da fie antworteten, fie feyen 
zu einer Bergleichung völlig bereit, doch müßten dabei bie 
Landesverträge zu Grund gelegt, alle Befchwerben ohne 
Unterfchied, nach ihren Klaflen wohl unterfucht, der Lauf 
des Nechtöftreites zu Wien aber dadurch nicht gehindert 
werden (9. September) warf man ihnen in hoͤchſter Uns 
gnade vor, diefe Antwort enthalte „verzoͤgerliche, undente 
liche und zum Theil auf eine ungeziemende Weife bezeugte - 
Umftände, Schwierigkeiten nnd Bedingniffe” (16. Sept.), 
auch wurde in einer andern herzoglicdhen Zuſchrift vom 
28. September, ohne der Landfchaft Entfchuldigungefchreis 
ben auf obige Vorwürfe (20. September) zu beachten, 
erlärt, ihrem Anſinnen alle Landesfinder vom Militär zu 
entlaffen, könne man nicht willfahren,, ıtheils, weil meh⸗ 
rere fi dur den befannten Aufruhr ihrer vorherigen 
echte verluftig gemacht hätten, theild auch, weil fonft 
nicht einmal die zum Zriedensfuß und dem Kreiskontingent 
ndthige Zruppenzahl übrig bleiben wirde; fie hatten 
überhaupt bei dem Kriegswefen gar fein Wort 
mitzufprehen, vielmehr ihre dadurch zur höchs 
ftenlUugebähr angemaßten firafwürdigenÖrund, 
fäße einer Mitherrſchaft zu unterlaffeu und 
wohl zu bedenten, daß wenn fie felbft nicht 
bisher unverantwortliherWeife viele Tonnen 
Goldes aufgewender hätten, fie gurim Stande 
wären, nit nur die entlaßnen Offiziere zu bes 
friedigen, fondern auch ſonſt dem Herzoge bei 
feinen die Wiederherfiellung der Ruhe im Lande 
bezwedenden Einrichtungen pflicht maͤßig zu 
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Hilfe zu Fommen. Hierauf erklärten bie Etände 
(1. Dkiober) , fie feyen zur Bewilligung der Winteranlage 
bereit, aber fonft könnten fie ſich zu Nichts verſtehen, und 
jegt wurden fie, nachdem man noch einige Schriften ges 

wechfele harte, endlih, „daß fie In der bevorftchenden 

heiligen Weihnachtszeit des Herzogs wiederholte Gefinnuns 

gen vor dem durchdriugenden Auge des Allmächtigen in 
mehrmalige gewiffenhafte Ueberlegung ziehen möchten” am 
18. December entlaffen. D 

So war denn zum zweitenmale der zu Beilegung 

der Streitigkeiten zwiichen dem Herzog und dem Lande | 
erbffuete Landtag aufgelder. Kin wenig war man nun 
freilihd weiter gelommen, aber zu einem Vergleich zeigte 

ſich nur geringe Hoffnung. Einer der wichtigſten Vor⸗ 
theile der biöherigen Verhandlungen war ohne Zweifel der 

Gewinn, den die Deffentlichkeit davon zog; denn wie bei 
einer frühern Gelegenheit die das Kirchenwefen und die 

Religion im Lande betreffenden Urkunden *), fo wurden 
jest, um dffentlic darzulegen, auf weldye Gründe fich die 
Landfchaft in ihrem Benehmen flüge, die Hauptvertraͤge 
des Landes bekannt gemadıt **). 

In Wien war indeffen die Faiferlihe Hoffommiffion 
in fortwährender Thaͤtigkeit ***), und auf fie einzumwirken, 

machte Karl nun einen neuen Verſuch. Zu Anfang des 

*), MWirtembergifche Religion : Urkunden in ihrem hiflorifchen Bus 
fannmenhang u. f. w. Zol. 1741, zwar meiftens nur Auszüge, 
aber wörtlich genau. Die frühere Schrift: Urkunden, die Ne 
ligion im Herzogthum W. betreffend, Stuttgart und Tübingen, 
41738. 8. ift nicht fo umfaflend. 

ec) Wirtembergifche Landesgrundverfaffung, befonders in Rückſicht auf 
die Landſtände und deren VBerhältniß zu der höchſten Landesherrs 
Schaft. 1764. Kol. Die Urkunden beginnen mit dem Münfinger 
Bertrag, gehen aber nur bis 4686. Früher hie!t man diefe Vers 
träge fehr geheim, es eriftirten nur Auszüge Davon im Manufcript. 

”*9) Sie ging unter Underm damit um, dem Herzog eine beflimmte 

Zruppenzahl, 4—5000 Mann vorzufchreiben, was aber doch 
nicht geſchah, weil es nicht angehe, einem Neichefürften vorzus 
fhreiben, wie viel Truppen er halten dürfe. 

Seſch. Wirtems, IIL Sos. 2. Abth. 21 
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Jahres 1766 reiste Montmartin ſelbſt dahin, angeblich um 
wegen des Todes der Kaiſerin Maria Thereſia, des Her⸗ 
zogs Beileide bezeugungen zu überbringen *), in der That 
aber, um Die Aufhebung der Rechtsklage der Stände zu 
bewirken **8). ber, obgleih auh mit Geld wohl vers 

fehen,, richtete er doch Nichts aus, da Die garantirenden 
Kürften ihm eifrig entgegenarbeiten ließen, und bat daher, 
nach feiner Zuruͤckkunft, um feine Enutlaffung „damit er 
durch feine Gegenwart kein Hinderniß der gluͤcklichen Wie: 
derherftellung des volllommenen Vertrauens zwiſchen Herr 
und Land ſey.“ Er erhielt fie (10. Mai) in den gnäs 

digften Ausdräden, mit Verſicherung der vollen Zufrieden: 

denheit des Herzogs, gänzlicher Freifpredhung von aller 
Derantwortlichkeit und einem Jahrgehalt von 4000 Gulden. | 

Nun ging er auf fein Landgnt Thürnhofen bei Dinkelss 
buͤhl, blieb aber noch inmer Karls Nathyeber und in 
enger Verbindung mit ihm. Noch im Herbſte des näm: 
lichen Jahres befuchte er den Herzog in Hohenheim, und 
rietb ihm, unter fremdem Namen mit Fleinem Gefolge 
eine Reife nah Venedig zu madhen, wodurch er eine 
namhafte Summe erfparen, und der Beihuͤlfe der Stänte 
noch länger entbehren konnte. Der Vorfchlag gefiel Karin 
im Angenblick, aber bald fegte fi fein Stolz und feine 
Prunkliebe dagegen, er reiste mit einem großen "Gefolge 
ab, und brachte Nichts zuruͤck, als neue Schulden ***), 

*, Als Montmartin in Wien ankam, fah er mit Schreden, daß 
das Kondolenz:Schreiben roth petfchirt war, in der Noth wußte 
man keine andere Hülfe, als ed mit Tuſch Übermalen zu laffen! 

Montmartin felbft erklärte den landfchaftlichen Abgeordneten, 
welche zum Neujahrs⸗Glückwunſch beim Herzog nach Ludwiges 
burg kamen, er wolle fid, in Wien alle möglihe Mühe geben, 
den Vergleich zwiſchen dem Herzog und den Ständen zu bes 
fAleunigen und wünfche nur, daß bie Sache ohne fremde Ber: 

mittlung zu Stande fomme Es ging auch die Sage, er follte 

in Wien erklären, der Herzog wolle Altes wieder auf den alten 

Fuß ſtellen. Wittleder mußte 10,000 fl. zu der Reife hers 

geben, 30,000 fl. nahm der Minifter in Wechſeln mit. 

“, Daß es fo gehen werde, daß der Herzog nur neue Schulden 

©, 
—R 
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Während feiner Abweſenheit beftellte er Montmartin zum 
Megenten „um mit dem Geheimen Rathe alle ins und 

ausländifchen Befchäfte in feinem Namen zu beforgen und 
zu verwalten” (27. December) *). Nah Karls Zurids 
funft trat er zwar wieder ab, allein immer noch bediente 

der Herzog fich feiner in Gefchäften, erft im Febr. 1773 
wurde er entlaffen,, befonders auf des Prinzen Friedrich 

Eugen Borftelungen, beffen Gemahlin der Graf aufs 
Empfindlichfte beleidige hatte, weil er Karin rierh, ihr 
den Titel: Hohelt zu verfagen,, und nun brachte er feine 

mitbringen würde, fagte König Friedrich II. in einem Schreiben 
an feinen Geſandten richtig voraus (2. December 1766). 

*) Montmartin verfäumte nicht, dieß recht befannt machen zu laſ⸗ 

fen, in der Schaffhanfer Zeitung vom 3. Januar 1767 erfchien 
folgendes Schreiben aus Erlangen: „So lebhaft die Freude 
aller Einwohner hiefiger Statt über die Ankunft Sr. Ercelleuz, 
des Kayf. Königl. Geheimenrathd, Herrn Brafen von Mont» 

martin, fowohl aus gerechtem Stolze über den Bells eines mit 
fo viel Ruhm alß Verdienſten gefrönten großen Staatdmannes, 
als auch in Nucderinnerung der ehehin durd) Dero preißmwürdige 

Borforge erhaltenen wefentlichen Vortheile gewefen ift; So em⸗ 
i pfindlidy nnd allgemein war der Schmerz, alß wir ung der Ges 
genwart dieſes erlauchteten Minifters wider unfer Hoffen und 
Wünfchen fo bald wieder beraubt und Se. Ercellen; bevaits 
den 46. dießes von hier ab, und nad Stuttgartt zurudranßen 
fehen mußten: Indem hochgedadhter Here Graf dem dringenden 
Berlangen und Wünfdhen Er. H. D. von Würtemberg gemäß, 
den großmüthigen Entfchluß gefaßt, den vorhin entworffenen 
Dan, die Früchte Ihres erworbenen Ruhms fürohin in Ruhe 
zu genießen, dem huldreichen Vertrauen dießes Durchl. Fürftens, 
und dem darauff fid gründenden Wohl der herzogi. Staaten, 
in der Maaße anffzuopffern, daß Sie, jedody ohne formliche 
Rukkehr in die herzogl. Dienſte, mithin lediglich in der Quali⸗ 
tät eines Kayſ. Königl. würd. geh. Raths, und als ein Vers 
trauter Sr. 9. D. das Ruder der Würtemberg. Staaten und 
Zandesangelegenheiten in fo lange wieder übernehnen werden, 
big die von höchftgedachtem Herrn Herzogen zum Beſten Dero 
Lande abzwedende preißwürdigfte Abſichten, wovon man Fünftig 
nähere, aus ächten Quellen gefchöpfte Nachrichten mittheilen zu 
fönnen, hoffen darf, erfüllet feyn werden. 

21 * 



— 3:4 — * 

übrige Lebenszeit auf feinen Guͤtern bei Ellwangen und 
Dinkelsbühl zu. 

Kurz nad Ihm trat auch der fchändliche Wittleder 
ab, Doch nicht fo ehrenvol wie Montmartin. Seine 
Schlechtigkeit war zu groß, ald daß ver Herzog auch nur 
die geringfte Achtung vor ihm und wahre Anhaͤnglichkeit 
an ihn hätte haben können, und defto weniger nahm man 
auch Auftand, den allgemein Verachteten nach feinen Der: 

dienften zu behandeln. Karl brauchte zu der eben ers 

wähnten Reife nach Venedig Geld *), und es fiel ihm 
ein, daſſelbe bei Wirtleder holen zu laffen. Der Regie: 

rungsratb Stodmaier wurde alfo zu dieſem gefchidt, 
um ihm anzuzeigen, daß er innerhalb 4 Tagen 36000 fl. 
zu zahlen habe. Mittleder machte Schwierigfeiten,, wollte 
fih entfchuldigen , verlangte eine fichere Merfchreibung , eis 

nen guten Abfchied mit dem Charalter eines Geheimen 
Raths und fogar einen Zahrgehalt. Die Verfchreibung und 
der AUbfchied wurden ihm verwillige (26. Dec. 1766), 

. aber Faum hatte der Herzog das Geld, als er ihm be: 

deuten ließ, den Schuldfchein fogleich wieder herauszus 

geben, fonft würde er, da ihm feine'baaren Mittel wohl 
befannt wären, dem Anſinnen feiner Landfchaft in An: 
fehung einer genauen Unterfuchung Gehör geben, und den 

*, Ein Bericht aus Venedig in dev Mannh. Zeitung v. 26. Jan. 1767 
fagt von diefer Reife: „Der Herzog von MWürtemberg erfcheint 
hier offentlich, und lebt alß im großer Fürſt. Er hat dem Se 
nat Seine Ankunft mit allen dazu erforderlichen Geprängen 
bekannt machen laffen. Drey Palläfte feynd vor ihn auff 8 Mos 
nat gemiethet, und 3mahl in der Woche hält Er offentliche 

Tafel, worzu der Venetianifhe Adel in einer fihern Ordnung 

eingeladen wird, Niemahls hat ein Negierender Fürft uns einen 
fo glänzenden Aufzug gemacht, und deßwegen hat Ihn der 
Senat aus Erkenntlicdteit vor einen — dem Staat fo einträgs 
lihen Befuc unter die Nobili di Venetia auffgenonmen. Es 
find auch aus dem Senat vier aus dem hiefigen Adel ernannt, 
um durd Ihre Gegenwart und Begleitung Sr. D. deu hieilgen 
Auffenthalt deflo angenehmer zu machen. Ein anderer in ber 

Basler Zeitung vom 18. März 1767 fpridyt fogar davon, der 
Herzog wolle auch nad) Rom und Palermo reifen. 



— — dh — 

hiezu bereit liegenden Befehl ſogleich abgehen laſſen. Seht, 
als Wittleder ſah, daß es Ernſt werden wolle, willigte er 
in Alles, und machte ſich ſchnell fort (Dec. 1766). In 
Heidelberg kaufte er ſich den Hofraths⸗Titel, und ſtarb 
hier nach wenig Jahren auf eine elende Weiſe. Kurz 
vorher hatte er noch den Juden Seidel pluͤndern helfen, 

‚der feine Entlaſſung mit einer erzwungenen Gabe von 
40000 Gulden erfaufen mußte und nun gleich ihm, mit 
dem Fluch des Landes belafter, abzog *). 

Montmartins fruchtlofe Unterhandlungen in Wien 
aber hatten den Herzog von Neuem nachgiebiger gemacht, 
und an demjelben Tage, an welchem Diefer feine Cuts 
laffung erhielt, kam ein fürftlihes Schreiben an den 
ftändifhen Ausfchuß, welcher indeß zu Vorftellungen gegen 
neue Befchwerden nochmals Veranlaffung befommen hatte **), 
In diefem wurde die MWiedererdffuung des Laudtagd auf 
den 3. Junius angekündigt, und dem Ausſchuß befohlen, 
die ndthigen Vorbereitungen deßmwegen zu treffen. Jetzt 
faßte man neue frohe Hofinungen im Lande ***), und 

*) Als der Herzog im Januar 1766 eine Kommifilon zur Verbeſ⸗ 
ferung des Oekonomie⸗Weſens des Landes niederfegte, war auch 
Wittleder noch unter den Mitgliedern; bei ihrer Eröffnung hielt 

der Herzog eine Rede, worin er erklärte, der Zweck der Koms 
miſſion follte eine forgfültige Unterfuhung des ökonomiſchen 
Zuftauds der Kammer und des ganzen Lande fenn, fie follte 

den Kredit herzuftellen, die Einkünfte zu vermehren, Gewerbe 
und Handel zur Blüthe zu bringen und die zum öffentlichen 
Wohl vorgefchlagenen Projekte unterfuchen. Zugleich empfahl 
er ihnen auch, wie Schufenburg ſchreibt, feine Lieblinge: Marime 
„Nichts ift unmöglih, Pie feinen armen Unterthanen fchon fo 
theuer zu ftehen Fam“ — Bald nad) Wittlederd Abgang bes 
gehrte die Landfchaft die Sequeftration feines noch im Lande 

befindlichen großen Vermögens (15. Jannar 1767). 

»e) Darunter war eine wegen Bezahlung von 7000 fl. durch den 

Kirchenrath an den Bibliothekar Uriot für feine Bücherfammlung, 
), Sin Schreiben aus Wirtemberg in der Erlanger Beitung vom 

19. Juli fagt: „Mit der Zurüdkunft des durch. Herzogs aus 
Italien fängt fich ein newer beglückter Zeitpunkt an. Ge. Durchl. 
haben das Vergangene vergeffen, und befchäfftigen Sich nur 
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ſah, da nun der verhaßte Miniſter fort war, die glückliche 
Beendigung der Verhandlungen ald nahe bevorftehend an, 
nur wenige beffer Unterrichteren, welche wohl mußten, daß 
die Entlaſſung Montmartins und die MWiederberufung der 
Stande eigentlih nur die Folge der fruchtlofen Bemühungen 
des Herzogs in Wien waren, hielten diefe noch immer für 
weit entfernt. Auch die Hofpartei zweifelte neh nicht an 
einem dem Herzoge günftigen Ausgange bes Streitd, und 
man fparte Feine Mittel, um die wichtigeren Glieder der 
Erände felbft zu gewinnen. Vornaͤmlich verfuchte man 
dies bei dem DOberhofprediger und Prälaten von Adelberg, 
Fiſcher *). Allein diefer hegte, obwohl fein Schwieger⸗ 
fohn wieder frei war, fortwährend bittern Haß gegen den 
| Hof, und blieb an der Epize der Gegenpartei, weßwegen 
Y auch die Stände fpäter, auf des Herzogs Bitten, an feis 

ner Stelle den Prälaren Yederer von Maulbronn, zum 
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mit dem Wohl Dero Untertanen: Sie verwilligen den Stän⸗ 
den alles, was Sie nur wiünfchen können, und noch mehr, alß 
dad; Da hingegen dieſe zur Bezengung ihrer lebhaften und 
ehrfurchtsvollen Dankbarkeit die Bezahlung aller Schulden übers 
nehmen, und das vor ein paar Jahren abgebrannte herzogl. 

Schloß wieder aufbauen laffen, weiten Se. Durch. wieter nad) 
Stuttgart kommen, und Dero Refitenz dafelbft nehmen wollen. 
Un diefen Tag des Friedens deſto frierlicher zu machen, und 
Gott dafür zu danken, haben Se. Durch. einen allgemeinen 
Bett: und Bafltag verordnet. Zu dem offentl. Einzug Gr. 
Durch. in Stuttgart, weldher noch zu Ende dießed Monate ges 
fhehen foll, werden große Zubereitungen gemacht; die Stände 
laffen ein Eoftbares Feuerwerck veranftalten: die fürſtl. Collegia 

ı werden auch von Ludwigsburg nad Stuttgart zurudtommen, 
*%, Der Herzog ließ ihm felbft zu ſich kommen und äußerte ſich gegen 

ihn, er fei gefonnen, die Kompaktaten aufs Neue zu beftätigen, die 
Stände follten nur an feinem Geburtstage Darum anhalten, wenn 
fie Damit zugleich ein freiwilliged Gefchen? von 16—20,000 fl. 
verbinden, wolle er ihnen auch in ntlaffung der Landes⸗Ein⸗ 
gebornen vom Militär willfahren, allein man traute nicht recht, 
weßwegen dann der Herzog ih an ben Rath in Stuttgart 
wandte und ihm für die gleiche Summe feine Rückkehr nad) 
Stuttgart verſprach, diefer jedoch bot nur 3000 fl. an. 



— 37 — 

Mitgliede der Vollziehnngskommiſſion des geſchloſſenen Ver⸗ 
gleichs waͤhlen mußten. 

Der Landtag wurde zur beſtimmten Zeit mit einem 
Vortrage erdffuet, worin der Herzog den Ständen Das, 
was er zur Erleichterung ded Landes durch Verminderung 
des Militärs und Einſchraͤnkung der Hofhaltung fchon 
gethan hatte, als einen redenden Beweis ſeiner landesvaͤ⸗ 

terlichen Sorge fchildern, und von ihnen den biäher vers 
weigerten SKammerbeitrag, auch zu weiterer Herabſetzung 

der Truppenzahl eine Geldunterfiügung verlangen ließ. 
Allein diefer Vortrag hatte die geHoffte Wirkung nicht, die 
Landſtaͤnde erklärten vielmehr, wie fie mit Befremden (es 
ben müßten, daß der Herzog gleich wieder mit 2 neuen 
Geldfordrungen komme, wie fie geglaubt hätten, die Wicders 
beritellung der auf fp mancherlei Weiſe gefränften Landess 
verfaffung werde auf dem Landtage die Hauptſache fepn, 
und sie fie daher um fo mehr in Beſtuͤrzung gerarhen 
feyen, „Dasjenige in dem herzoglihen Antrag nicht zu 
finden, wonach man fich fehnte und nad Land und Pflichten 
auch fehnen müßte. Sie ftellten weitläufig den Zuſtand 
des Landes vor, das noch immer unter mancherlei Des 

ſchwerden ſeufze. Trotz des zerrätteten Rammerzuflandes, 
hieß es, fahre man mit dem koſtbaren Bauweſen fort, 
dad durch Frohnen, Lieferungen von Holz und andern 
Dingen auch den Unterthbanen fo befchwerlich falle. Noch 
immer verheere das Wild die Felder der Untertanen, umd 
die Wälder würden durch Aushauen verwüfter. Noch immer 
dauerten der Dienfiverfauf, tie Mühlbefchwerden, vie 
Aemterzertretungen, die Umgeldserhöhung, dad Salzmono⸗ 
pol, die Uebertretung der Verträge mir Erbauung katho⸗ 
lifher Kapellen in Gravened und auf der Solitude, die 
gefeßwidrigen Beiträge des Kirchenguts zu den Koſten der 
Muſik und der Schaufpiele, und fo manches Andere fort. 
Montmartin fey zwar entfernt, aber fein Entlaſſungsdekret 
enthalte für die Stände empfindliche Vorwärfe, und noch 
fey der Geheime Rath nicht wieder in feinen verfaffungss 
mäßigen Stand gefeht. Zum Befchluß erklärten fie ſich 
zwar bereit, „die tiefite Unterthänigkeit werfthärig und 

% 
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nach Kraͤften zu zeigen,“ aber erſt nach „wiederhergeſtellter 
Landesverfaſſung und wirklicher geſicherter Hebung der 

Landesbeſchwerden,“ um welcher beiden Hauptpunkte bal⸗ 
dige Gewaͤhrung ſie unterthaͤnigſt baͤten (16. Junius). 
Die Antwort hierauf ſprach ſich milder, als man haͤtte 
erwarten ſollen, über des Herzogs noch Immer feſtſtehende 
Geſinnung aus, eine, die Gerechtſame des Herrn und der 
Stände nicht beeinträchtigende, guͤtliche Vergleichung zu 
treffen, fie forderte von der Landfhaft aufs Neue, daß 
fie ſich vertranenspoll in die Arme ihres getreuen Landes: 

vaterd werfen follte,, denen, die fie davon abbielten, ihre 

ſchwere Verantwortung anheim gebend, und erllürte Karls 
Bereitwilligleit zur Niederfegung einer aus redlichen vater⸗ 
Ländifch gefinnten Männern beftehenden gemeinfamen Der: 
gleihsdeputation (3. Julius). Dieſes Anerbieren nahmen 
die Stände auch mit Dank an, obmohl fie wiederum ihr 
Befremden darüber, daß die Hauptſache des Streites noch 
Immer mit Stillſchweigen üÜbergangen werde, nicht verbergen 
fonnten (8. Julius). Sie trauten deßwegen auch jeßt 
dem Herzoge nicht ganz, und in diefem Mißtrauen bes 
ftärkre fie der König von Preußen, der auch bewirkte, daß 
fie dabel die Bedingung machten, der Fortgang ded Rechte⸗ 

ftreite in Wien follte hiedurch nicht gehindert, vielmehr 

die Vergandlungen jener Deputation ftetd mit ‚denen der 
faiferlihen Kommiffion in Verbindung gefeßt, und ale 

Vorbereitungen ded dafelbft zu vollendenden Hauptgefchäftes 
angefehen, und dieſes alfo „einzig und allein” in Mien 
zum Schluß gebradht werden (24. Junius). Der Herzog 
jedoch, um feinen guten Willen noch weiter zu zeigen, gab 
Befehle zur Abftellung des MWildfchadens und der Milde 
verwuͤſtungen, ftellte dem Amte Schorndorf die entriffenen 

Ortſchaften Enderſpach und GStrimpfelbah, dem Amt 
Herrenberg aber Gärtringen, Nufringen und Rohr zuräd, 
verzichteten auf ein bei den Aemtern Neuftadt, Moͤckmuͤhl 
und MBeinfperg gefuchtes Anlehen, und auf den dem 
Kirchengut angefonnenen Kauf des Lehens Höfingen, be: 
ſuchte am 4. Julius nah langer Zeit auch Etuttgart 



wieder *), und ergänzte den Geheimenrath; freilich nicht 
ganz nad) dem Wunfche der Stände, welde darin bios 
Mitglieder der Hofpartei faben **). Zu der gemeinfamen 
Deputation ernannte er die Geheimenräthe v. Uexkuͤll, 
v. Knieſtaͤdt, v. Volgſtaͤdt und Meilersreuter und den 
Beheimen:Legarionsrary Commerell, die Landfchaft aber 
die Pralaten Stocdmaier und Lang, den Konfulenten Eijens 
bach und die VBürgermeifter von Stuttgart und Kirchheim 
Hofmann und Knapp, worauf am 2. September im 
Prinzenbau die Sigungen diefer Deputation begannen ***), 
Die herzoglichen Abgeordneten fchlugen hier gleich in der 
erften Sitzung ald Richtſchnur der Verhandlungen flatt der 
allzumeitläufigen Erdrterung der einzelnen Landesbefchwerden 
einen Generals®ergleiheplan vor. Hiezu waren die. fläns 
diſchen Bevollmächtigten auch nicht ungeneigt, aber defto 
mehr Einſprache thaten fie gegen den zweiten Antrag zu 

einem ‚‚vorläufigen Vergleich’ wegen ded Militärs , deſſen 
Aufſchiebung in allweg bedenklich und nachteilig, feine 

„) Der Stadtfchreiber Klüpfel empfing ihn mit einer Unrede, worin 
er fagt, nicht nur die Thore, ſondern auc die Herzen flünden 
dem Herzoge offen, und all feine treugehorſamſten Unterthanen 
feyen darüber innigft erfrent, ihren gnädigften Landesvater in 
ihren Mauern zu fehen, indem fle feine Anmwefenheit für ein 
huldreiches Merkmal feiner wiedergefihenften Gnade hielten 
u. ſ. w., der Herzog entgegnete hierauf: Ich will hoffen, meine 
erſte Refidenz werde ſich in Zukunft fo bezeigen, damit fie fid) 

meiner vorigen Herzoglichen Huld und Gnade würdig mache. 
ee) Ad liche Geheimes Räthe von Uexküll, Rnieftädt, Volg 

ſtädt, Gelehrte Renz und Weitersrenter, Gcheimer Les 
gationsrath Commerell d. d. Gravened 14. Jul. 1766. 

”>2) Auch jezt faßte man wieder die beflen Hnffunngen; es zeigen 
fihh abermals Umftände, welche zur baldigen Beilegnuug der 

- bekannten Irrungen in Wirtemberg eine gegründetere Hoffnung 
machen, als diejenige gewefen ift, die man bisher davon ges 
habt hatte. Soviel ift gewiß, daß viele von den wirtember: 
gifchen Landesangelegenheiten eine vollkommene Kenntniß has 
benden Minifter und Nechtsgelehrte ihren äußerſten Fleiß zur 

Beruhigung des Landes anwenden, und daß and, einige ausläns 

difche Fürſten deßwegen mit dem Herzog in einem vertrauten 

Briefwechfel ſtehen. Schaffhauſer Zeitung vom 25. DM. 1766. 
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ſchnelle Regulirung aber für Fuͤrſt und Land gleich nuͤtzlich 
ſeyn wuͤrde. Ihre Verhandlungen, erklärten fie, nach dem 
Auftrag der Landfchaft, im der zweiten Sigung, müßten 
nach dem nämlihen Plane, wie die Wiener, vorgenom⸗ 

men, und daher, ehe man fi) in Bewilligungen einlaffe, 
die Landesbefchwerden erdrtert werden, und fo, da man 
ſich nicht vereinigen konnte, wurde befchloffen, daß beide 
Theile ihre Vergleichsvorſchlaͤge auffegen ſollten. Der her⸗ 
zogliche Plan wurde nun, auf Anmahnen der Stände, am 
19. November den Abgeordneten in der dritten Sitzung 
übergeben *). Die Landfchaft hatte freilih Manches daran 
aus zuſetzen, bald waren es Weglaflungen oder Zufäte, bie 
fie begehrte, bald mehr Genanigfeit in den Ausdruͤcken 
und beftimmtere Beftätigung früherer Verträge und Zufas 
gen des Herzogs. Das Kirchengut wollte fie nicht nur 
in feinen wefentlichen,, fondern in feinen ganzen weſent⸗ 
lichen Stand wieder hbergeftelt willen. Sie beharrte auf 

der Erfegung des unrechtmäßig Abgenommenen, auf ihrer 
Nichtverpflichtung , jede dem Herzoge gefällige Truppenzahl 
zu erhalten, und wollte ſich aud) nicht zur Uebernahme aller 

Kammerfchulden verftehen. Sie gab dagegen auch einen 
eigenen, mach den von ihr über den herzoglichen Vorſchlag 
gemachten Anmerkungen, verfaßten ,, Gegen: Vergleich6s 
plan“ ein. Ueber Beides aber erklärte fie fi in einem 
Schreiben vom 16. December, fie hätte bei Durchgehung 
jenes Planes leider nicht wenig wichtige Bedenklichkeiten 
gefunden, von willkuͤhrlichen Veraͤnderungen älterer Vers 
träge Edune da die Rede nicht feyn, fonft fiele die ganze 
Verfaſſung zufammen, was unrechtmäßig weggenommen 

*, Ihm war ein Verzeichniß Deffen angehängt, was von Ent: 
fhädigungen der Herzog nachgelaſſen haben wollte: Von der 

Landſchaft 316,145 fl., von den weltlichen und Kiofterämtern 
4,844,256 fl. 37 kr. (darunter Salz «Monopol 4759-1764 
1,424,675 fl.), vom Kirchengut 635296 fi. 32 kr., von Gemeins 
den und Brivatleuten 781,000 fl., zufammen (ohne die durch 
den Dienftpandel, AemtersBertrennungen, Serviss und Tars 
gelder, Quartierlaften und Frohnen dem Lande abgenommenen, 
anf Millionen fich erſtreckenden Summen) 6,676,678 fl, 9 Er. 
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worden, milffe wieder hergeſtellt werden, obwohl dieß im 
beftimmten Zeitfriften, und wenn der beeinträchtigte Theil 
es genehmige, mit Nachlaffungen gefchehen koͤnne, und 
dann erft koͤnnte von neuen Werwilligungen die Rede ſeyn. 
Am 19. December überbrachten ihre Abgeordneten dieſes 
Schreiben den herzoglicher Bevollmächtigten, die ihr Bes 
fremden darüber bezeugten, daß man landfchaftliher Seits 
ſtets nur von Wbftellung der Befchwerden fpreche, auf bie 

Borderungen des Herzogs aber fich wicht einlaffen wolle, 
auch hierüber eine Erklaͤrung fordersen indeſſen jedoch bie 
Iandfchaftlihen Eingaben ihrem Herrn vorzulegen verfpras 
hen. Auf diefe Sigung folgte wieder eine Unterbrechung 

von 2 Monaten, während welcer jene Eingabe von den 
herzoglichen Raͤthen geprüft, zugleich aber auch Commerell 
nah Wien geihidt wurde, um hier zu bewirken, daß 
man den Ständen mehr Nachgiebigkeit in Ruͤckſicht auf 
die Geldfordrungen des Herzogs *), empfehle; er brachte 
es wirklich auch dahin, daß den Ständen von dort aus 
der Wunfch geäußert wurde, fie moͤchten in Aufehung dies 
ſes Punktes, „andere Geſinnungen an den Tag legen“ **), 
Weiter geſchah jedoch Nichts, denn die Landichaft hatte, 
nad dem Rathe des Königs von Preußen, fih zu Wien 
durch ſtarke Geldſummen ebenfalls eine „ſolide Protektion“ 
zu erwerben gewußt, und beeilte ſich deßwegen nicht ſehr, 
jenem Wunſche zu entſprechen. 

Waͤhrend der Herzog ſeine Reiſe nach Italien machte, 

*), Dieſe nämlich gingen auch während der Verhandlungen ber 
Deputation fort, immer wieder verlangte der Herzog Vor⸗ 
fhüffe auf die gefeumäßigen Anlagen, tie Stände aber hatten 
immer neue Bedenklichkeiten und Weigerungen Dagegen in 
Bereitfchaft, audy den feit mehreren Jahren nicht mehr gelies 
ferten Kammerbeitzag wollte der Herzog wieder, die Stände 
aber begehrten zupor Abhülfe der Beſchwerden. 

*, Der Baiferlihe Gefandte in Stuttgart ging weiter, er erklärte 

fhon im Auguft 1750en Ständen, da das Mefler dem Her⸗ 
zog an die Kehle gehe, fo würde diefer mit bewaffneter Hand 
die landſchaftliche Kaffe leeren und das darin befindliche Geld 

. unferes Landes nehmen, 
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gab es beim Hofſtaat, bei den Kammern und beim Militaͤr 
neue Reduftionen *), zu denen die Landflände 100,000 fl. 
beitragen follten. Diefe aber entfchuldigten fi mit dem 

noch immer vorhandenen Umfländen, welche fie außer Stand 
festen, den fürftlichen Abfichten hiebei durch eine willfährige 
Erflärung die Hand zu bieten. Kortwährend fafteten harte 
Srohnen auf den Unterthanen, die befchwerlichen Anftalten 

gu Einfangung der Ausreiffer feyen noch nicht abgeftellt, 
die Waldverwäftungen, die Foftbaren Bauten und dad Los⸗ 

Zanfen der zum Militär weggenommenen Landeseingebornen, 
dauerten fort. Dabei berührten fie auch die fo koſtſpielige 

Meife des Herzogs nah Venedig **) und die Anftellung 

2) Es wurden wieder 418 Staabsofflziere, 23 Hauptleute, 33 Lieu⸗ 
tenants und mehrere andere Militärperfonen, die fämmtlidhen 
Mitglieder der franzöfifhen SchaufpielersTruppe, 15 Traban⸗ 
ten, 79 fonftige Hofbediente entlaffen das WBalletperfonat auf. 
238 Perſonen, die aber immer nody 41,000 fl. koſteten, die 
Sahi der von der Kammer zu liefernden Pferdsrationen auf 
46, die von ihr zu leiftenden Denfionen um 20,315 fl. 415 fr. 
vermindert, 7 ©enerale, 4 andre Staabeoffiziere und 4 Ritt⸗ 
meifter penfionirt; an die in Reduktion gefallenen Offiziere, 
weldye, um zur Bezahlung ihrer Rüdftände zu gelangen, fi) 
nach Wien wenden wollten, erließ der Herzog ein Schreiben, 
worin er alle Schuld auf Die Landfchaft (hob, ihnen aber zus 
gleich verficherte, ihr Sord würde bis zu dem Tag, wo man 
fie bezahlen werde, fortlaufen. 
In der Stuttgarter privilegirten Zeitung erfchien in Rückſicht 
auf dad Gerücht von ten großen Koften Diefer Reife, am 
5. Mai 1757 folgender Artikel: Durch die in zerfchiedenen aus⸗ 
wärtigen Zeitungen von übel gefinnten Gemüthern ausgeftreute 
widrige Nachrichten, als ob die Reife Sr. Herzoglichen Durch⸗ 

Nlaucht nach Venedig und Höchſtdero afldafiger Aufenthalt mit 
einem außerordentlidy großen Aufwand verbunden wäre, fichet 
man fich veranlaflet, das Publikum von der wahren Befchaffen- 
heit der Sache gründlich zu beiehren. Da fchon feit geranmen 
Jahren die ſchuldigen Kammerbeiträge von dem Land nicht 
abgereicht und dadurch ein beträctlicher Theil Er. Herzoglichen 

Durchlaucht Cameral Revenüen zurüdgefebt worden; fo haben 
Höchftdiefelbe vor nöthig erachtet, bis zu Beylegung derer ent⸗ 
flandenen Mßhelligkeiten derley weife Veranſtaltungen zu treffen, 

> 
ni 
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Montmartins, und erklärten in diefer Ruͤckſicht, „es muͤßte 
fie fehr forgfam machen, einen Minifter, und zwar, ohne 

und folche unter der Direction Des Kayſerl. Königl. würklichen 
Herrn Geheimden-Raths Grafen von Montmartin Execellenz, und 
dem geſamten SHerzoglichen vortrefflichen Geheimden⸗Raths⸗ 
„Collegio auszuführen, daß dadurch Dero Herzogliche Rent⸗ 
Sammer um ein nahmbhaftes erleichtert , und diefelbe, bey denen 
ihren dermalen entgehenden Landfchaftlichen Sammer: Bepträgen 
dannod) in aufrechtem Stand erhalten werten fan. Gleicher 
geftatten haben Gr. Herzoglihen Durchlaucht auch bey dem 
Militari mittelft völliger Redueirung einiger in dem letztern 
Krieg aufgeftellter Regimenter und Bataillons auch Escadrons, 
die der Herzoglichen KriegesCassa obgelegen gewefene jährliche 
Praestationen um etliche 400,000 Gulden vermindert. Gleichwie 
aber dieſe Arrangements nicht wohl anderft, als durch die 
Dimission mehrerer in Dienften gewefener Perfonen gefchehen 

fönnen: in welcher Abfiht von dem Militari nad) und nad 
über 500 Ofhciers reduciref, von denen Hof: Bedienten gleid)- 
falls eine ziemliche Anzahl dimittiret und zur Ruhe gefent, 
auch von dem Theater erft Fürzli 52 Perfonen verabfchiebet 
worden: So haben hingegen auch Se. Herzogliche Durchlaucht 
um nicht dem unangenehmen Ueberlauf derer in die Reduction 
nud Verabfchiedung gefallenen Tiener ausgefent zu ſeyn, den 
gnädigften Entſchluß gefaßt, Höchſtdero Aufenthalt in einiger 
Entfernung anfler denen Herzoglichen Landen auf eine Zeitlang 
zu Benedig zu nehmen, woſelbſten Höchftdiefeibe zwar dem 

Unfehen Dero Herzoglihen Würde nichts abgeben Taffen, dabey 
aber jedannod) eine foldhe Ordnung und gute Oeconomie beob⸗ 
achten, daß ſolche ſowohl Fremden als Einheimifchen zur Bes 

wunderung gereichet, und überhaupt alles in folhe Wege 
eingeleitet wird, daß die Cameral⸗Umſtände nach und nad) auf 
einen denen Einnahmen proportionirten Fuß hergeftellt werden, 

wovon alibereits die gute Wirkung in Anfehung derer Befols 

dungen, welche gefamter Hof⸗Canzley⸗ und Land» Dienerfchaft 
auf den lanffenden Jahrgang von der Herzoglichen Rents 

Cammer völlig völlig abgereidht worden, ſich werkthätig ge 
äuffert haben. Die Landftände befhwerten fih über dieſen 
ihnen nachtheiligen Artikel ſehr nachdrücklich in einer Eingabe 
an den Geheimenrath, und fepten hier den Ungrund des Vorger 
beus, ald ob fie durch Verweigerung des Kammerbeitrags an 
dem Verfall der herzoglihen Kammer Schuld regen, in fein 
ganzes Licht (7. Mai 1763). 



obhabende Eide und Pflichten in der Abweſenheit des Herz 
3096 am Ruder der Regierung fißen zu fehen, den der 
Herzog nad den. eigenen Worten ded üffentlich bekannt 
gemachten Dekrets vor nicht gar langer Zeir aus der Urs 
fahe zu entlaffen für noͤthig angeſehen hätte, weil die 
Landfchaft in feine Rathſchlaͤge Mißtrauen fette und er 
mithin ein Hinderniß zu giädlicher Wiederherftelung des 
vollfommenen Vertrauens zwifhen Herr und Land abgeben 
fonnte (13. San. 1767). Auch forderten fie die Städte 
und Nemter auf, zuverläßig und gründlich über den gegen 
wärtigen Zuftand des Landes zu berichten (31. Januar), 
da fie im Sinn hätten, eine neue Vorftellung an den 
Reichs⸗Hofrath einzufenden. Dieß gefchah vornemlidh auf 
den Rath des Könige von Preußen, der fich ihrer forts 
während eifrig annahm. In einem Schreiben an den 
Kaifer, fuchte er zu zeigen, wie der Herzog bei der vors 
geidhlagenen Vergleich&deputation keinen andern Zwed gehabt 
habe, als die Sache ins Weite zu ziehen, durch immer 
nene Wendungen zu verwirren und von der Eaiferlichen 

Hoftommiffion ganz wegzubringen, wie die Stände nach 
langen Verhandlungen Nichts erreicht hätten, als die Vor⸗ 
legung eined, theils mit gefliffentlih auf Schrauben ges 
ftellten Erflärungen und unzulänglichen Verfprechungen der 
AUbftellung eines nur geringen, Theils der Befchwerden, 

‚ theil6 mit den erorbitanteftien und gegen alle Landesvers 
faffung laufenden, Geldfordrungen angefuͤllten Vergleichs⸗ 
Plane, zum Beweiſe, daß es dem Herzog niemals mit 
einem Vergleiche recht Ernſt geweſen fey, während feine 
fo Foftipielige Reife nad) Italien zeige, daB er feinen übers 
mäßigen Aufwand, die eigentliche und erfte Quelle aller 
Bedruͤckungen, zu befchränfen den Willen nicht habe. Er 
führte ferner an, daß die, vom Herzog während feiner 
Abwefenheit eingefette Negierungseinrichtung, den Much 
der Stände habe vdllig niederfchlagen und ihnen alles Vers 

trauen zur Miederkehr eines Iandedväterlichen Herzens bes 

nehmen muͤſſen. Unter folchen Umfländen, da auch das 
Land noch immer mit gleicher Härte behandelt werde, bleibe 
diefem und den Standen Feine andere Hoffnung einiger 
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Erleichterung ihrer Drangfale übrig, als in der oberfirichs 
terlihen und reichsvaͤterlichen Huͤlfe, weßwegen er auch 
den Kaifer bitte, das, durch Iängern Verzug der Rechte⸗ 
hilfe immer höher fleigende, Elend Wirtembergs mildeft 
zu beherzigen und es gegen fernere Bedruͤckungen zu ſchuͤtzen 
(33. Sebruar 1767. 

Am 20. Februar 1767 wurden indeß die Sitzungen 
- der gemeinfchaftlichen Deputation von Neuem erbfiner. Die 

fürftlichen Abgeordneten fchlugen vor, die beiden Vergleichs⸗ 

Plane, Punkt für Punkt gegen einander zu halten, und fo 
durchzugehen und erflärten, der Herzog wolle, um feinen 
guten Willen zu zeigen, fogleih 5 Hauptbeſchwerden ab» 
ftellen ). Diefe Erflärung erfchien nun zwar fehr ers 
freulich, allein die Landftande merkten gleich, was dahinter 
ftedte, daß man fie dadurch nur zu einer Geldverwilligung 
geneigt machen wolle. Nun aber hatten fie einmal den 
feften Entfhluß gefaßt, ſich, ehe fie im Ganzen gefichert 
feyen, in Feine folche Bewilligung einzulaffen, und dieß 
erklärten fie jeßt auch mit dem Beifage, fie wollten zwar 
das herzogliche Anerbieten als eine Milderung, nicht jedoch 
als Adftellung einiger Befchwerden annehmen, müßten ſich 
aber weitere Schritte, fowohl wegen des Kirchenguts, als 
wegen der gekraͤnkten Nechte Einzeluer, vorbehalten. Was 
bie Stände erwartet hatten, erfolgte auh am 10. März, 
der Herzog begehrte 100,000 Gulden von ihnen, und 
wurde in diefem Begehren von Wien and unterftüßt **), 

”) Dieb waren die Befchwerden wegen des Mühlgeldes, Salpeter⸗ 

fiedens und Erzgrabens, wegen der zum Kriegsdienft wegge⸗ 

nommenen Landestinder,, von denen 100 fogleich unentgeldlich 
zurüdgegeben werden follten, wegen der Vorrathsfrüchte, über 
welche die Gemeinden Fünftig wieder Rechnung führen, und 
wegen ded Beitrags des Kirchenguts zur Hofmufit der von 
55,980 auf 25,000 fl. herabgefegt werden follten. 

Der preußifche Befandte hatte Dieß erwartet: vor einigen Tas 

gen, fchreibt er (28. Bebruar), ift der Nitterhaupfmann 
v. Rhod, vor Zeiten kaiſerlicher Befandte am herzoglichen Hofe 
bier. gewefen. Nach der Verbindung, in weicher er mit dem 
Grafen v. Montmartin ficht, und nad den häufigen Beſachen, 

+. 
ws 
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Die Landſchaft verſprach die begehrte Summe zu zahlen; 
wenn der Herzog die erfte Klaſſe der Beſchwerden erledige, 
das Kirchengut mit verfaffungswidrigen Anforderungen vers 
fhone, hingegen zum gefeßmäßigen Beitrag zu den Reichs⸗, 
Kreis: und Landeeabgaben anhalte, die zum Kriegsdienft 

weggenommenen Landeseingebornen alle unentgeldlicy loss 
laffe, den freien Holzhandel herftelle, blos mäßige Frohnen 
fordere, dem Kirchengut, frommen Etiftungen, Gemeinden 

und SPrivatleuten ihr Eigenthum nicht mehr wegnehme oder 

Anlehen von ihnen erzwinge (19. März). Diefe Erklärung 
aber hatte der Herzog nicht mehr abgewartet, fondern war 
nach fechötägiger Anwefenheit im Lande, wieder nach Des. 
nedig gereist (17. März) *), es feinen Abgeordneten übers 
laffend, die Landfiände nachgiebiger zu machen. Zur Nach⸗ 
giebigkeit aber hatten Ddiefe um fo weniger Luft, da fie 

fahen, wie ‚‚mitten unter den Vergleihöverhandlungen fi) 
feit einiger Zeit Auftritte ereigueten, welche auf weniger 
nicht gingen, ald das gnädigfte und untertbanigfte Ver⸗ 

trauen zwifchen dem Herzog und ihnen zn ſchwaͤchen, ihr 

weldye die herzoglichen Geheimenräthe bei ihm abgeftattet, läßt 
fidy fchließen, Daß ihm tiel Schönes von den neuen Einridy 
tungen hier möge vorgefagt worden ſeyn, und daher der guten 

Sache widrige insinuationes nach Wien gebracht werden könnten. 

*) Während feines Aufenthalts auf der Solitude, fchreibt der 
preußifche Gefandte, bat fih Niemand diefem Schloſſe nähern 

dürfen, wer nicht eine Erlaubniß von feiner eigenen Hand 
dazu hatte, und um dieſes Geſetz zu handhaben, wurde um 

das Schloß ein doppelter Korton von Hufaren und Jägern ges 
zogen, welche den Ungeſtüm der nothleidenden Civil: und Milis 
tärbedienten abhielten. Wenn man nad den neuen Unfalten 
zu diefer Reife fihließen foll, fo läßt fich Feine Einſchränkung 
der Wirthfchaft entdeden. Der Herzog foll auf der terra firma 
ein Palais gemiethet haben, aus feinem Lande hat er nody den 

Ueberreft an Silber und Porzellan mitgenommen und 3 Züge 
Pferde nach Venedig gefchickt. Unterdeffen fleigt die Noth bei 
ber herzoglichen Dienerfhaft immer merklicher, Der abgedankte 

Offizier hat weder Geld noch Credit, der, welcher noch in 
"Dienften fteht, hat Baum noch fo viel Eredit, daß er feinen 
Hunger flillen kann, und die meiften Civilbedienten verzehren 

den Schweiß ihrer Vorältern und Familien. 



pflichtmäßiges Betragen bei den Landeseinwohnern anzu⸗ 
ſchwaͤrzen, diefe gegen fie aufzubringen und namentlich unter 
der Bürgerfchaft in Stuttgart Uneinigkeiten zu erwecken,“ 
und wie auf ihre Bitte, gegen diefe „verpbnte Meuterei“ 
nahdrüdlide Maaßregeln zu ergreifen (4. April), der 
Geheimerath diejelbe vielmehr in Schug nahm, „den gu⸗ 

teu Willen und die Devotion‘ der Bürger lobte, und auf 
den Landtag von 1757 hinwies, wo auf gleiche Weife die 
Bürger Stuttgarts ihr Anliegen der Landfchaft in einem 
befondern Auffag vorgebracht hätten (6. April *). Auch 
harten fie von Neuem über Befchwerdeu, namentlich über 
den „täglich zunehmenden‘ Mildfchaden zu klagen, und 
konnten fih daher nit von ber zu wiederholten Malen 
ihnen angerühmten, Bereitwilligkeit des Herzogs zu einem 
Vergleiche überzeugen. So leicht man ihnen auch bie 
Vollendung der begonnenen Vergleichshandlung vorftellte, 
weil ja die Hauptbefchwerden fchon gehoben feyen, und fo 
gewiß man deßwegen von ihnen erwartete, fie würden mit 
der Auszahlung der ſchon bewilligten oder einer noch groͤßeren 
Geldſumme nicht länger zaudern, fo hielten fie doch an 
ihrem, oben erwähnten, Grundfage feft, und die fürflicyen 
Abgeordneten fahen ſich endlich zn einem enticheidenden 
Schritte gendthigt. Sie erflärten alfo am 16. Junius, 
der Herzog wolle den, von der kaiſerlichen Hofkommiſſion 
gemachten Entwurf eines gürlichen Vergleichs mit einer 
einzigen Aenderung **), und zwar unmiderruflich, beftätigen, 
und als hierauf die Landftände 160,000 Gulden zu zahlen 
fih erboten (230. Junius), fo erfolgte am 7. Julius die 

°*, Ein Kaufmann Dunz fammelte damals in Stuttgart Unter 
fhriften für eine Eingabe an die Landftände, in welcher ber 

Bergleichsplan mit dem fürftlichen zufammengehatten und ihnen 
mehr Nachgiebigkeit empfohlen wurde. 

*c) Wenn die „bauptfächliche* Abänderung irgend eines Bandeögefehes 
in Antrag komme, wolle bee Herzog darüber nicht mit der 
ganzen Landfchaft, fondern nur mit dem engern Ausſchuß ver⸗ 
handeln, fi) andy, wenn er mit diefem nicht überein kommen 
könne, den Rekurs an den Kaifer ſich vorbehalten haben. 

Geſch. Wirtemb. III. 8. 2.006 23 
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wirfliche VBeftätigung des Herzogs. Es wurde nun über 
die verglichenen Punkte eine eigene Urkunde aufgefeße, 
welche die Landflände auch von den Brüdern des Herzogs 
(18. Auguft) und vom Kaifer (13. Oktober) beftdtigen 
ließen und die man fpäter ihrem wefentlichen Inhalte nach 
in den Hauptvergleih aufnahm. Hiedurch follte jedoch 
weder die Unterhandlung über die weiteren fünf Klaffen der 
Landeöbefchwerden aufgehoben , noch den Rechten der Stände 
und des Landes In Beziehung auf dieſe etwas vergeben 
werden, diefer Vertrag vielmehr als Srundlage zu weitern 
Verhandlungen dienen, bei weldhen man jest um fo 
fehneller einen volftändigeren Erfolg zu erzielen hoffte, da 
ja nun die allgemeinen Grundfäge einmal anerkannt waren. 
Allein ed ging damit nicht fo ſchnell, ald man befonders 
Deßwegen auch erwartet hatte, weil nun nicht mehr, wie 
früher, die Abweſenheit des Herzogs Verzoͤgerungen verurs 
fahte. Denn dieſer war endlih aus Italien zuruͤckge⸗ 
fommen, und hatte am 11. Julins, in der Gefellihaft 
Montmartins, zu Ludwigsburg feinen Einzug gehalten, 
wobei es an lächerliher Pracht und niedriger Schmeichelei 
nicht fehlte *). Allein er glaubte nun genug nachgegeben 

”) Der Spezial Zilling fagte in feiner Anrede: Wenn unfere Freude 
zu befchreiben und unfere Wünſche ganz mit Worten auszu⸗ 

drüden wären, fo wollte ich auf Höchſtdero weltgepriesne Huld 
ed wagen, einen Eurzen Abriß davon zu machen. Zwar ein 
ſolcher Fleiner Abriß präfentirt fidh fchon wirklich Höchſtdero 
Durchlauchtigſten Augen, aber es ift nur das Aeußerliche und 
Sichtbare, die Fülle unferer Herzen können wir nicht fchildern, 
noch malen. Unfere Herzen find viel erweiterter, als bie er: 

zichteten Ehrenbögen, denn fie fliehen E. H. D. umverdedt und 
vollfommen offen, unfere Herzen find viel beffer illuminirt, 
als unfere Hänfer leuchten werden, denn fie brennen ganz von 

devotefter Treue gegen E. H. D., unfere Wünfche ſind viel 
burchdringender, ald die Kanonen, die wir eben hören, benn 
fie dringen bis in den Himmel hinauf ꝛc. Der Herzog erließ 
aud) dafür an feine getreue Stadt Ludwigsburg ein Danfrefcript, 
worin er verſprach, ganz befonders diefe ihm nahe an feinem fans 
desväterlichen Herzen gelegene Nefidenz beftändig in feinen Schuß, 
Gnade und Borforge zu nehmen. Auch die Stuttgarter blieben 



und für feine Nachgiebigkeit noch zu wenig erlangt gu 
baden, und machte daher gleich beim Beginn der weitere 
Verhandlungen neue Schwierigkeiten. Er wollte der Lands 
ſchaft durchaus Fein Mitverwaltungsrecht des geiftlichen 
Gutes zugeftehen, ihr auch deßwegen die verlangten Er⸗ 
läuterungen über deſſen gegenwärtigen Zuftand nicht mits 
theilen, er that neue Geldforderungen an fie, brang befons 
ders auf einen Kammerbeitrag von 50,000 Gulden, und 
begehrte, fie follte nicht nur die Erhaltung, fondern auch 
die Ergänzung der Kriegsmacht auf ſich nehmen, von dem 
Erfag der dem Lande bisher unrechtmäßig abgenommenen . 
Summen vbllig abflehen, und dazu noch 2 Millionen 
Schulden Übernehmen — lauter Dinge, deren Gewährung 
fie durchaus nicht verfprechen konnte, und deßwegen bie 
Wiedereinberufung der feit dem Junius durch den verflärkten 
größeren Ausfchuß erfegten allgemeinen Landesverfammlung 
forderte (12. Yuguft). Der Herzog willfahrte auch biefem 
Verlangen, und beftimmte den 15. Dftober zur MWiederers 
bffnung des Landtags. Zum befondern Merkmal der fürfts 
lihen Gnade wurde aud dem engern Ausfchuß die Einficht 
in den gegenwärtigen Stand des Kirchenguts gewährt, von 
der Bezahlung einer neuen Steuer zur Tilgung der Schuls 
den aber, hieß es In dem berzoglichen Ausfchreiben, koͤnne 
man als dem einzigen Auskunftsmittel in dieſer Sache 
nicht abgehen, übrigens fey der Herzog auch jet noch fo 
geneigt, aſs willig, „das Mergangene in eine großmüthige 
Vergeffenpeit zu flellen, und fich gegen Jedermann als 
gnädiger Landesvater zu beweifen,” nur follte die Landfchaft 
„den gefaßten Vorurtheilen“ entfagen, und mit aufrichtis 
gem Vertrauen zu bem Landesherrn, den Weg einer bauers 
haften Vereinigung betresen (238. Auguſt). Das Naͤmliche 
wiederholten nad Darlegung und Erläuterung des Zuftande 
_— — \ 

nicht zurüd, fie machten dem Herzoge ein Geſchenk von 
1200 Earolinen, und dieſer verfprach dafür, feiner Zeit feinen 
Gig wieder in Stuttgart zu nehmen, wobei ed aber freilich 
viel daranf ankommen würde, wie die Stadt fid als erften 
Landſtand benchme, . 

33 
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vom Kirchengut die herzoglichen Bevollmaͤchtigten mit der 
Aeußerung, man hoffe die Landſchaft nun in den Stand 
geſetzt zu haben, uͤber die noch nicht beigelegten Beſchwer⸗ 
den ihre Enderklaͤrung zu geben, und dadurch das Werk 
zu vergnuͤglichem Schluſſe zu bringen (17. November). 
Aber die verweigerte Mitverwaltung des Kirchenguts, die 
Schulden⸗Tilgungsſteuer und das Militär machten noch 
immer viel Schwierigkeiten, die Landfchaft wollte hierin 
durchaus nicht nachgeben, vergebens ftellten die fürftlichen 
Abgeordneten ihr vor, wie viel der Herzog fchon nachge⸗ 
laſſen babe, wie fie fich felbft und dem Lande durch Ver⸗ 
zdgerung des Vergleichs fchadete, und wie es fo unbillig 
fey, wenn fie bei Erklärung früherer Landesverträge nur 
ihre Auslegung gelteu laſſen wollte, vergebens fuchten fie 
ihr zu beweifen, daß die Erörterung aller einzelnen Bes 
ſchwerden nicht noͤthig fey, weil bei Vollfiredung des 
Vergleichs, wenn nur die Grundfäße feftgeftellt feyen, fich 
dat Einzelne von felbft geben mäfe — man wollte eine 
auf die alten Verträge gegründere,, volllommene Verglei⸗ 
Kung ohne neue Laften, die das erſchoͤpfte Land nicht zu 
tragen vermbchte, befonderd wurde auf den britttheiligen 

Beitrag ded Kirchengutd gedrungen, und das VBerfprechen 
kuͤnftiger weiterer DBerringerung der fländifhen Beiträge, 
wenn dad SKammergut wieder in befferem Stande wäre, 
nicht angenommen. Die Drohungen des Herzogs, Alles 
auf die richterliche Entfheidung anfommen zu laſſen und 
dann die bisherigen Zugeftändniffe als nicht geſchehen zu 
betrachten, achteten die Stände wenig, da fie fortwährend 
ben Eräftigen Beiftand der garantirenden Fürften genoßen 
und wohl wußten, daß der Herzog beim Reichs⸗-Hofrath 
nicht auf Unterftägung zählen dürfe. Ein freiwilliges Ges 
ſchenk, als Zeichen ihrer Dankbarkeit, nach abgefchloffenem 
Vergleiche zu geben, zeigten fie fich jedoch nicht abgeneigt, 
aber freilich nicht in der Summe, welde von Seiten des 
Herzogs verlangt wurde. So brachte man mit bin und 
her Reden und Verhandeln faft noh ein volles Jahr zu, 
während welcher Zeit der allgemeine Landtag wieder aus⸗ 
einander ging, und in der Hauptſache war man nicht 



weiter gefommen, als am ı2. December 1765 die hers 
zogliche Enderflärung erfchlen. Sie betraf vornemlich. das 
Kirchengut, deffen Oberaufficht allein dem Geheimenrath, 
die Abfeßung der dabei angeftellten Beamten aber, außer 

im Fall eines Vergehens, dem Belieben des Herzogs 
überlaffen werden follte, auch verlangte man davon einen 
Beitrag zu den Befoldungen der Negierungsbehörden, und 
dem Unterhalt der Mufil, und wollte fih nur zum Wieder⸗ 

erfaß von einer Tonne Goldes verfichen. Wegen des Mi⸗ 
litaͤrs verlangte der Herzog, daß ber ftändifche Beitrag für 
immer auf einmal verwilligt, in Kriegszeiten auch die 
außerordentlichen Bedärfniffe noch daneben von der Lands 
fhaft übernommen würden, für die Aufhebung des Salz⸗ 
monopols follten die Vorſchuͤſſe der Gemeinden dazu nachs 
gelaffen, und noch 50,000 Gulden bezahlt werden, noch 
weitern Nachlaß forderte man in Anfehung der eingetriebnen 
Kriegäfteuer und der GStrafgelder. In diefer Erklaͤrung 
war nun freilich Manches, was die Landfchafe mir Dauk 
annahm, aber auch mehrere Punkte, die fie durchaus nicht 
bewilligen wollte. Darunter war vornemlich der geringe 
Erfag oder gänzlihe Nachlaß der dem Lande und dem 
Kirchengut abgenommenen Summen , die Uebernahme außers 

ordentlicher Kriegsbedärfuiffe, und die Forderung wegen Aufs 
hebung des Salzmonopols, überhaupt wuͤnſchte fie auch, 
früherer Erfahrungen wegen, Mauches beftimmter ausge⸗ 
drädt, und fügte in ihrer Gegenerflärung noch einige 
Bedingungen hinzu, daß nemlih das ſchon Werglichene 
bald möglichft vollzogen, und nebft den Altern Verträgen 
nochmals ausdruͤcklich beftarigt, der Vergleich felbft auch 
auf des Herzogd Nachfolger erſtreckt, die Vollziehung der 
von ihre Äbernommenen Pflichten aber erft nach deſſen vdls 
ligem Abfchluß gefordert, und wenn er gar nicht zu Stande 
fomme, ganz nachgelaffen werde (22. December). Zugleich 
erbaten fih aber dig Etänte im Januar 1769, weil fie 
noch immer an dem erhfilihen guten Willen des Herzogs 
zweifelten, die Faiferliche Beftätigung ber verglichenen erften 
Klaffe von Befchwerden und erlangten fie auch auf des 
Reichshofraths Gutachten. In Stuttgart fuhr man Indeß 
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ebenfalls mit den Berhandlungen fort, und von der Lands 

fchaft wurde dem Herzoge am 15. Februar eine neue 
Schrift wegen des Kirchenguts übergeben. Sie betraf 
vornemlih die von dieſem Gute geforderten Geldbeiträge 
zur Kammer und wurde vom NHerzoge zugleih mit der 
fruͤhern Erklärung beantwortet. Man fah ed diefer Ant: 

wort wohl an, daß Karl des langen Berhandelns endlich 
überdrüffig wurde, und da er doch von Wien aus Feine 
günftige Entfcheidung erwarten durfte, lieber fo viel moͤg⸗ 

ih nachgeben wollte. Dieß hatte die gute Folge, daß 

man nicht nur fi wegen mehrerer andern Punkte vers 

fländigte, fondern auch befonders wegen Errichtung einer 
Schuldenzahlungsfaffe unter kaiſerlicher Beftätigung über: 
einfam, zu weldyer bie Kammer 190,000, die Stände 
aber 90,000 Gulden jährlich zahlen, und wozu nach Abs 
tragung der 1759 übernommenen Schulden noch 70,000 fl. 
vom Trizefimenfurrogat kommen follten (27. Febr. 1769). 
Dagegen aber verwahrte ſich die Landichaft in ihrer Haupts 
antwort aaf die letzte herzogliche Erklärung vor allen weis 
tern Anmuthungen in diefer Hinfiht, und machte zugleich 
noch einige anderen Bemerkungen darüber, welche haupts 
fächlih die genauere Beſtimmung Defien, was das Land 
in Striegszeiten zu leiften hätte, und die vollkommene Abs 
ftelung des Dienftverfaufs betrafen (21. April. So 
waren denn endlid die Hauptſchwierigkeiten einer völligen 
Vereinigung aus dem Wege geräumt, und bie beiderfeitigen 
Schriften wurden nun zum Wbfchluffe des Vergleiche nach 
Wien geihidt. Uber auch hier gab ed wieder viele Ans 
fände, denn die Landfchaft hatte, in dem an ihre Ab: 
geordneten neu erlaffenen Verhaltungsbefehle, biefen beftimme 
vorgefchrieben, in vielen Punkten durchaus nicht, in andern 
nur, wenns nicht anders mÖdglich wäre, nachzugeben, oder 
alsdann lieber ihre Vergleihung auf die „Hauptverhand⸗ 

Inngen’’ auszufegen, überhaupt aber dahin zu trachtem, 

daß der Vergleih fo ginftig als moͤglich für das Land 
ausfalle. Allein aud die herzoglichen Bevollmächtigten 
hatten den Befehl, nicht zu viel nachzugeben, und Beides 
erſchwerte die gängliche Vereinigung fehr, Doch waren zu 
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Ende ded Mais 1769 fchon die meiften Punkte verglichen, 
und nur über einige wenigen hatte man noch nicht übers 
einfommen koͤnnen. Hieruͤber nun ſchlug, um dem Streit 
ein Ende zu machen, die Faiferlihe Kommiſſion beiden 
Theilen folgende Vermittlung wor. Statt, daß die Landichaft 
den Geldbeitrag des Kirchenguts zu den DBefoldungen meh: 
serer Staatöbehörden mit Ausnahme der noch für 3 Sabre 
zugeflandnen Kirchenraths⸗Beſoldung, ſogleich abgeftellt 
wiffen wollte, follte tiefer noch auf 6 Jahre bewilligt, 
bernad) aber für immer auf die vom Herzog zuleßt vors 
geichlagne Summe gefeßt werden. Der bdritstheillge Bei⸗ 

trag des Kirchengutd zur Landfchaft follte nicht gleich jeßt, 
wie die Stände, allein audy nicht erſt nach völliger Schuls 
denzahlung, wie der Herzog wollte, fondern nach 6 Jahren 
auf 70,000 Gulden, der fländifhe Militärbeitrag aber 
nad) beendigrer Schuldengahlung auf 435,000 Gulden bes 
ſtimmt werden *). Zu der Tilgung der Kammerfchulden, 
deren Sunme 4 Millionen Gulden nicht überfchreiten dürfe, 
ſollte die Landfchaft gleich nach Abſchluß des Vergleichs, 
aber nicht fohon jet, wie der Herzog wollte, einen Vor⸗ 
fhuß von 3 bis 4 Zonnen Goldes, und einen jährlichen 
Beitrag von 90,000 Gulden bewilligen, diefe Summe 
aber von ihr gemeinfchaftlih mit dem Herzoge verwaltet 

werden (12. Innius). Don Seiten des Hofes fcheint 
diefe Vermittlung willfährig angenommen worden zu feyn, 
wenigſtens geichahen Feine Einwendungen Dagegen, die 
Landſchaft aber erflärte dem Reichs⸗Vicekanzler Colloredo, 
daß fie diefelbe nicht unbeſchraͤnkt annehmen koͤnne, fie 
wuͤnſchte bei den Befoldungsbeiträgen, theils die Friſt auf 
3 und 4 Jahre vermindert, theild einige fogleich aufges 
boben, den dritttheiligen Kirchengutd:Beitrag aber wollte 
fie nach acht Jahren wieder auf 98,457 Gulden, erhöht 
haben, für das Militär Tänftig nur 415,000 Gulden 
zahlen, und ihre Beifteuer zur Schuldenzahlung erft nad) 

Niederfegung der hiezu beftimmten Deputation bergeben, 

*) Die Landfihaft wollte 440000 fl. geben, der Herzog 440,000 
haben, 
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zugleich erklaͤrte fie, in Anſehung der übrigen hier nicht 
vortommenden Punkte, daß fie diefe für erledigt und nach 
ihren Borfchlägen beigelegt anfehe (26. Junius). Hiers 
über mußte man nun zu neuen Berbandlungen. fchreiten, 
welhe am B. Auguft glädlih zu Ende gebracht, und dar⸗ 
nach eine nene „Punktation“ entworfen, auch von dem 

beiderfeitigen Bevollmächtigten, dem geheimen Legations⸗ 
Rat Eommerell, dem Konfulenten Hauff und dem 
Bürgermeifter Hoffmann unterfchrieben wurde ). Nun 
ſchien man am Ende zu feyn, da flieg plöglich eine neue 
trübe Wolfe auf. Der Herzog hatte nemlich befchlofien, noch 
ein Jufauterieregiment zu errichten, aud die Reiterei zu 
verftärfen, und deßwegen am nemlichen Tage, wo der leßts 
genannte Vergleich gefchloffen ward, einen Befehl zu freis 
willigr Werbung an die Oberamtleute ergehen laſſen. 
Diefe, ſey's uun aus unzeitigem Dienfteifer, ſey's auf 
geheime Gebote hin, gebrauchten hiebei zum Theil die alten 
Zwangsmittel, und aus mehrern Aemtern liefen darüber 
Klagen bei der Landfchaft ein. Doch ward auf ihr Bes 
gehren die Sache fogleich wieder in Ordnung gebracht **), 
auch des Wildfchadens wegen, auf ihre Vorftellung, ein 

ueuer berubigender Befehl erlaffen (14. Auguft), und am 
16. Oftober begannen endlich die 11 Monaten fang unters 
brochen geweienen Sigungen der gemeinfchaftlihen Ver⸗ 

gleich8s Deputation wieder. Hier wurden noch einige Punkte 
gegenfeitig befprochen,, aber ſchon nach ‘der zweiten Sikung 
ein neuer Stillſtand gemacht. Erſt im Januar 1770, 

*, Es waren 31 Punkte, die zum Theil wörtlich nachher in den 
Erbvergleich aufgenommen wurden. Sie wurden von der Lands 

ſchaft ratifizire d. 29. Aug. 41769. 
” Noch am 16. Nov. übrigens erklärte der Herzog ber Landichaft 

anf eine Borftellung wegen einer mit der Dberamtei Lichten⸗ 
fiern vorgenommenen Veränderung : „Er wiffe am beften, was 
zu bes Landes Flor diene, fey auch, fo lang nicht durch wirk⸗ 
lichen Abſchluß des Rezeſſes eine Aenderung vorgehe, fo wie 
ee gehandelt habe, zu thun völlig befugt,“ fie betraf einen 
Dienfihandel, wodurch Seribent Lederer den Oberamtmann 
Piſt orius verdrängte, 
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nachdem man mit der Abfafung und Gegeneinander Haltung 
der beiderfeitigen DBergleichsauffäge das Jahr 1769 vollends. 
zugebracht hatte, wobei noch Einiges vorfiel, was zur 
Förderung der Sache gar uicdht befonders einladend war *), 
erft jetzt endlich, in der 43. Situng, wurden die Ders 

bandlungen über den Vergleich geendigt. Auf den 25. Ja⸗ 
nuar ward nun die allgemeine Landesverfammiung wieder 
einberufen, ihre der Vergleich vorgelegt, und von Ihr dann 
am 2. März, vom Herzog aber fhon am 27. Februar 
1770 beftätigt und unterfchrieben. 

Diefer wichtige, unter dem Namen des Erbver 
gleichs bekannte, Vertrag iſt nach der gleich Anfangs 
von den Ständen gewählten Eintheilung der ſaͤmmtlichen 
Beichwerden in 6 Klaffen entworfen. Die erfte derfelben, 
welcher eine kurze, feine Entftehung betreffende, Einleitung 
vorangeſchickt iſt, enthält die Vergleihung uber die das 

Ganze der bisherigen Staatsverwaltung anges 
beuden Beſchwerden. Alles Vergangene in Worten 
und Werken, worüber die bisherige Irrung entflauden, 

*) Ym Oktober 1769 wurden der Direktor Dertinger, und Ex⸗ 
peditionsrath Hofacker nad Balingen gefhidt, die Stadt 
folite fih fürs Schaffhanfer Anlehen verbürgen, auf ſtändiſche 
Vorſtellungen ftellte e8 der Herzog ab, allein D. und 9. 
wurden nicht geftraft, weil fie „nichts wider die ächt e Ver⸗ 
faflung gethan!“ Auch ‚ließ der Herzog felbft über einen Der 
ferteur Confiecationsftrafe verhäugen d. d. 48. Nov. 41769, er 
fprady auch 1770 d. 13. Jänner ſchon von „durch den Vergleich 
gebundnen“ Händen. Auch der preußifche Gefandte klagt in 
feinem Schreiben über den Herzog. er gehe auf dem alten Wege 
fort, falle aus einer unnöthigen Ausgabe in die andre und 
häufe fo Schulden auf Schulden, wenn er nichk fidy zu einer re⸗ 
gelmäßigern Haushaltung entfchließe, fo werde ber abzufchließende 
Vergleich, er möge ausfallen, wie er wolle, dem Lande feine 
Sicherheit gewähren, die Gefandten ber garantirenden Höfe 
behandle er mit aller möglichen Unhöflichkeit, und es fcheine, 
er wolle in diefem Betragen unermüdet fortfahren, vermuthlid) 
in der Hoffuung, fie dadurch des Aufenthalts in Stuttgart 
überdrüffig zu machen, und fo die Stände ihres Beiſtandes zu 
berauben. 
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follte als gar nicht gefchehen betradytet und in ewige Ders 

geſſenheit gefeßt, die Landesvertraͤge aber obne Ausnahme 
bis 1755, auch das bei Einnehmung der Landess Huldigung, 
und in den fürftlihen Verſchreibungen beftätigte alte Ders 
fommen fammt allen daraus fließenden Rechten und Freis 
heiten in ihrem gefunden Verftand und nad) ihrem eigentlichen 
Inhalt, wenn nicht der gegenwärtige Vertrag daran Etwas 
ändre, nochmals anerkannt und bekräftigte werden, Ueber 
fünftige Anftände, die nicht von Herr und Landfchaft gätlich 
beigelegt werden koͤnnten, follte der Kaifer rechtlich ents 

fheiden, der Herzog aber von Beamten und Unterthanen 
nur den Reichſs⸗ und Landescverfaffungsmäßigen Gehorfam 
fordern und keinem wider feine befchworne Pfliht Etwas 
anfinnen. Alle Diener des Fürften und Landes follten zus 
gleich auf die Landesverträge fchwdren, und im Webertres 
tungsfall, auch wenn fie Mißtrauen zwifchen Derr uud Lands 
ſchaft erregen wollten, beftraft werden. Der Herzog verfprach 
in Söllen, die vor die Landesbehörden gehdrten, fich die 
Entfheldung nicht anzumaßen, Feine der Verfaſſung oder 
den Rechten eines Dritten nachtheillgen Befehle zu ers 

laffen oder in diefem Fall Vorftellungen milveft Gehör zu 
geben, und die Befchwerden abzuftellen. Der Geheime: 

rath fol mit tächtigen dem Lande gewogenen Perſonen, 
vorzäglihd mit Landestindern beſetzt, zu feiner Pflicht ans 
gehalten und dabei ſtets den Landesverträgen unverbrüchlich 
nachgegangen werden. Ihn follte in allen Staats⸗ und 
Randesangelegenheiten der Herzog vernehmen, ihm alle 
Staatsbehoͤrden untergeben feyn und ihre Berichte von Ihm 
mit einem Gutachten begleitet, dem Fürften übergeben, 
auch in allen andern wichtigen Fällen von ihm BVorftellungen 
gemacht werden, Jeder Laudesunterthan follte in Rechts⸗ 

faben nach den Landesgeſetzen umd vor feiner ordentlichen 

Behörde gerichtet, auch in Füllen, wo dem Landesherrn 

zuftehe, ſich der Perfon eines Unterthanen zu verfichern, 
bierauf dem ordentlichen Gericht übergeben werden. Leuten, 

die in einem dffenrlihen Amte ftänden, follten ihre pflichts 

mäßig gemachten Vorftellungen nicht zum Verbrechen außs 
gelegt, fie auch im Fall eines Vergehens micht anders, 
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als oben angeführt worben, gerichtet werden. Alle obue 
rechtliche Unterſuchung verbaftete Perfonen. aber innerhalb 
14 Tagen nach Schließung des Vergleiche , entweder frei 
gegeben oder uͤber ihre Schuld entfchieden, der Entſchaͤdi⸗ 
gungepunft Einzelner wie ganzer Gemeinden auf die Been⸗ 
digung des ganzen Werkes ausgefet werden. Der Herzog 
ließ alle Ungnade auf die Landfchaft fchreinden und fie 
fuͤr's Künftige feiner Gnade wieder genießen, verſprach fie 
in all ihren Rechten ungekraͤnkt zu erhalten, und ihre 
Vorſtellungen gnadig aufzunehmen, ihr die Vorbringung 
der Landesbefchwerden nicht zu erfchweren, ihr Gutachten 
ſtets zu vernehmen, ihr zur DBerathung die nöthige Zeit 

zu laſſen, auf ſchriftliche Vorſtellungen fchriftli zu ants 

worten, die Angabe ihrer Berfaffer derfelben nicht zuzu⸗ 
muthen, auch nie, was vor mehrere gehdre, mit einzelnen, 
was vor die ganze Landfchaft, mit den Uusfchäffen allein 
zu verhandeln. Die Steuervermilllgung follte ſtets auf 
den gefehmäßigen Wege vorgenommen, nie darüber mit 
einzelnen Aemtern und Gemeinden unmittelbar unterhandelt, 
der engere Autfhuß in feinem freien Verſammlungsrecht 
nicht gehindert, bei feinem Begehren zur Zufammenberufung 
ded groͤßern Ausfchufles oder der ganzen Landfchaft dem 
Tübinger: Vertrag gemäß gehandelt, und wo man ſich nicht 
vergleichen könnte, Fein Machtſpruch erlaffen, fondern zu 

ferneren Berhandlungen oder der kaiſerlichen Entfcheidung 

gefchritten werden. In Steuern und andern Unlagen wurde 
der Vertrag von 1755 ald Norm beftimmt, die Eins 
willigung der Stände als dazu nothwendig vorausgeſetzt, 
der alte Steuerplan wieder hergeftellt. Bel Einziehung der 
Steuern follten die verglichnen Zeitfriften beobachtet, Feine Abs 
ſchlags zahlungen an die Kriegskaſſe zugemuthet, noch einfeitig 
von derfelben Anweifungen ausgeftellt, bei faumfeligen Steuer: 
pflichtigen nad) der Gemeindeordnung gehandelt, auch Einzies 
bung der Steuerräcftände, fo wie Verwendung der Gemeindes 
Fruchtvorräthe dem Lande überlaffen werden. Cinige bes 
fonderen Fälle wurden zu der Accis⸗Deputation verwiefen *) 

2) Sie find in dem Supplementum zur erfien Klaſſe entſchieden. 



und die Beſtimmung bed Kammerbeitrage als Freiwilliges 
Gefchent erneut. Die Abänderung beftehender, fo wie die 
Abfaffung neuer Gefeße wurde dem Herzoge nur nad) vor⸗ 
beriger Verhandlung mit der Landichaft geftatter, im Fall 
der Michtübereinftiimmung aber die Sache ebenfalld des 
Kaifers Entfcheidung heimgeftellt. Wegen der Landſchafts⸗ 
Kafie beftimmte man, daß der Herzog nie an- Ihre Ver⸗ 

walter, fondern an den Ausſchuß fih wenden, feine Uns 
terfuhung darüber anftellen, fondern mit der allgemeinen 

Anzeige ihres Zuftands und Zuziehung feiner Abgeordneten 
zur Rechnungsabhör zufrieden feyn, auch den Ausfchuß in 
ihrer Verwaltung ungehindert laffen, Feine Zumuthungen 
an ihn machen, vder gar das Geld ohne feine Einwilligung 
wegnehmen, noch ihn in der freien Wahl der Kaffenheamten 
befchränfen follte. Wegen des freien Zugs wurden bie 

Beſtimmungen ded Tübinger: Vertrags erneut. Hierauf 
folgt in der zweiten Klaffe die DVergleihung wegen 
der kirchlichen Landesverfaffung und Des geift: 

lihen Guts. Auch bier wurden die frühern Verträge 
und Verſprechungen beftätigt, die Zufage wegen Befeßung 
der Staarsämter mit evangelifchen Glaubensgenoffen ers 
nent, den Prälaren Ihr MitsVerwaltungsrecht beim Kirchens 
gut wieder eingeräumt und die Aufnahme von neuen Buͤr⸗ 
gern und Beifigern blos auf Lutheraner eingefchräntt. 
Wegen des Fatholifchen Gotresdienfts ward beftimmt, daß 
diefer nur zur Privatandacht des Herzogs dienen, nicht 
durch fremde Geiftlichen verfehen, der Bau der Kapellen 
in Gravened und auf der GSolitude, auch bie katholiſche 
Gotteöverehrung im Arifonifhen Gartenhaus, eben fo alle 
fonftigen kirchlichen Handlungen katholiſcher Geiftlichen abs 
geftellt werden follten. Die Oberaufficht über das Kirchen 
gut erhielt der evangelifhe Geheimerath zuruͤck, doch blieb 
dem Herzog das Ernennungsrehr feiner Beamten nach 
deffen Vorfchlägen, die Mechtöherrfchaft darüber und die 
vertragsmäßige Befugniß wegen des Weberfchuffes, er follte 
biebei aber Nichts unmittelbar verfügen, auch ten Kirchens 

sach zu feiner Pflicht anhalten, eingeriffene Mängel durch 
den Geheimenrath abfiellen laſſen, oder ihnen auf der 



Landſchaft Anbıingen felbft abhelfen, bei allen Stellen, 
befonders des Direftors und Kirchenkaſtens⸗Advokaten auf 
Beſetzung durch tüchtige Männer fehen, dem Kirchenrath 
Mitteilungen an die Landfchaft weder verbieten, noch ers 
ſchweren und für die gefegmäßige Anwendung des Kirchen» 
gutes beforgt feyn. Zur Beilegung aller Irrungen über 
dafielbe aber, auch fir die Zukunft, wurde nach Bericht: 
der zu feiner Unterſuchung beftimmten gemeinfamen Des 
putation verglihen und feftgeftellt, daß ihm in Allem 
547,076 Gulden 49 Kreuzer wieder erfegt werden follten. 
Auch wurde die Summe feiner übrigen Beiträge beftimmt *). 
Die Verpfandungen Ihm gehdriger Güter bob man auf, 
die Veräußerungen derfelben aber fchrieb man ihm zu gut. 
Der Beitrag deflelben zur Landfchaft wurde mit einigen 
nähern Beltimmungen für die nädhften 6 Jahre auf 
die 60,000, daun für je 2 Sahre auf 70 und 75,000, 
von da an aber wieder auf 98,475 Gulden, feitgefeßt. 
Sonft follte das geiftlihe Gut von allen Gelds und Nas 

turallieferungen,, befonders in Anfehung feiner Wälder frei 
feyn und feine Gebäude in gutem Stand erhalten werden. 
Den frommen Stiftungen follte das gefeßwidrig Abgenoms 
mene zurüdgegeben und fie Zünftig blos dem Kirchenrath 
untergeordnet feyu. Endlich wurde den Epeziälen ihr 
Nang vor den neuen Oberamtleuten wieder eingeräumt 
und die Trennung der Meßner⸗ und SchulmeiftersStellen 
wieder aufgehoben. Wegen des Militärs, der dritten 
Beſchwerden⸗Klaſſe, verfprach der Herzog, es künftig 
auf einen folchen Fuß zu fegen, daß die Kriegskaſſe deſſen 
Erforderniffe beftreiten Fünne , und dad Land dadurch nicht 
befchwert werde. Dagegen verwilligte die Landfchaft bis 
zur Schuldentilgung 460,000, von da an 45,000 Gulden 

*, Für den Kirchenrath 17,474 fl., für Muſik 15,000 f., für Pens 
fionen 4,500 fl., für Subsidia studiorum 1,500 fl., für Werte 

5000 fl., für Neujahrsverehrungen 3000 fl., für den Geheis 
men: und Negierungsrath 22,000 fl., für die Bibliothek 300 ff., 
für die Beftung Hohentwiel 10,000 fl., für fürſtliche Deputate 
48,000 fl., für die Jagd nad der Beftimmung vom 2. Mai 
41777 an Geld und Naturalien 42,000 fl. 
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weniger zum Milltaͤrbeltrag. Diefer aber follte ſtets ver⸗ 
tragsmäßig eingezogen und dabei den GStäuden der Genes 
ralplan über feine Verwendung mitgetheilt, auch In Fries 
denszeiten nie mehr gefordert oder Aushebungen veranftaltet 
werden, Für die SKriegözeiten wurden die Beflimmungen 
früherer Verträge erneut, die Zwangs⸗Auswahlen abgeftellt, - 
und unentgeldliche Freilaflung der Landesunterthanen nad) 
verfloßner Dienftzeit, eben fo die richtige Verfaſſung des 
Reichs⸗ und Kreis⸗Kontingentes zugeſagt. Wegen der 
Ausreiffer und Empdrer ward die Aufhebung des 14. Krieges 

artikels und der Vermögenseinziehung verſprochen. Wegen 
der Iandfchaftlihen Mitwirkung zu Bündniffen follte es bei 
den Beſtimmungen der Altern Vertraͤge bleiben. Serner 
wurden noch mehrere bisher eingeführten Laften abgeftellt, 

wie die Quartiere, flatt deren die Truppen alle in Kafernen 

gelegt werden, und die fih fonft nur auf Dach und Fach 

erfireden follten, das Servicereglement, die gefeßwidrige 
Invalidenverpflegung, die übermäßigen Frohnen, die Ans 
ftalten zum Einfangen der Ausreiffer, die Uebernahme uns 
ndthiger Pferte und andre Abgaben und Birdeu, für das 
Vergangene aber die Gemeinden zu Vergütungsforderungen 
berechtigt. In der vierten die KRammerbefhwerden 
betreffenden Klaffe wurde vorerft gute vertragsmäßige 
Merwaltung des Kammerguts verfprochen, namentlicdy Die 
Verhütung neuer Schulden, wie die Mitverfchreibung ver 
Stände oder Gemeinden dabei, und neuer Verpfändungen 
und Beräußerungen, auch möglichft fchnelle Einlöfung der 
alten. Die Landfchaft bewilligte dagegen für 1770 einen 
Kammerbeitrag von 40,000, und zur VBezeugung ihrer 
untertbänigften Dankbarkeit wegen des gefchloffenen Ver⸗ 
gleiches ein freimilliges Gefchent von 60,000 Gulden, 
Wegen der Schuldenzahlung wurde die Uebereinfunft vom 
Februar 1769 erneut. Hierauf folgt die Vergleichung 
wegen der uͤbrigen hieher gehdrigen Befchwerden, gegen die 
Uebernahme eines vierteljährigen Bedarfs wurde mit Ruͤck⸗ 
erfegung der Gemeindevorfchäffe der Salzhandel wieder 
freigegeben, das Tabacksmonopol, die Münlbefchränkungen 
und das erhöhte Umgeld wieder aufgehoben, die Beftrafung 
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neuer DBergehen in diefen Punkten, auch obllige Enthaltung 
von allen neuen Laften, Minderung der Erlaubnißgelver 
beim Pferdshandel, Lagerbuhmäßige Einrichtung und Bes 
zahlung aller über die Pflicht geleifteten Frohnen, aud 
der SGemeindelieferungen , Handwerker und Tagloͤhner, und 

Yufpebung allen Zwangs in Anſehung derfelben verfprochen. 
Im Muͤnzweſen follte künftig fterd den Reichs⸗ und Kreis⸗ 
fhläffen vdlliges Gendge gefchehen, wegen der am mins 
deften befchwerliden Straßenverbefferung mit den Ständen 
verhandelt und der Dienftverfauf aufgehoben werben, Nies 
manden follte man einen Anthell an Lotterien und ähnlichen 
Anftalten zumuthen, bei den Koften peinlicher Unterfuchungen 
tünftig nad) dem Herkommen verfahren, bie Befchwerden 
wegen des Eifenhandeld abftellen, den freien Weinhandel 
der graͤflich ftadionifchen Unterthanen In Bbnnigheim, den 
fie gegen ein Unlehen von 15,000 Gulden erhalten, aufs 
heben und die Juden nach der Landesordnung behandeln. 
Der Inhalt der fünften Klaffe der Forftbefhwers 
den betrifft die forgfältige Behandlung der Wälder, bie 
Einftellung des Holzbandels ins Ausland, die Aufhebung 
der gefeßwidrigen Anfinnen an die Forftämter, der Eins 
griffe in Privats und Gemeinde⸗-Waldeigenthum, überhaupt 
aller Altern hieher gehdrigen Beſchwerden. Die Forftbes 
dienten werden darin angewiefen, die Gemeinden und 
Privatleute in ihren Rechten nicht zu beeinträchtigen, nicht 
mir übermäßigen Frohnen zu befchweren, fich eine gefege 
widrigen Nebeneinkünfte anzumaßen. Die Forderungen wegen 
freier Puͤrſch⸗Gerechtigkeit follten noch weiter unterfucht, in 
Anſehung des Hundehaltens aber, der Befreiung von Jagd⸗ 
frohnen, fo wie überhaupt die alten Verträge neu beftdtigt 
und auch für die Zukunft in allen läftigen Punkten fchnelle 
Hilfe gefchafft werden. Alle übrigen im Bisherigen nicht 
begriffenen Beſchwerden endlich wurden in der ſechs⸗ 
ten und legten Klaffe vergliden. Hier wurden bie 
Vorrechte einzelner Gemeinden, namentlid Stuttgartd, aufs 
Neue verfichert, die Eingriffe der Beamten in die Landes: 
verfaffung unterfagt, die willlührlichen Verſetzungen bers 
ſelben aufgehoben, dad Erfeungsrecht der Gemeindedienfte 
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wieder freigegeben und wegen der frühern Wergehungen 
dagegen, fo wie wegen der nengeichaffnen Dienfle eine 
Mebereinkunft getroffen. Die AUemterzertrennungen bob man 
wieder auf, und verfprach fie nie mehr zu verfuchen, eben 
fo die Wegnahme der Steuerrädftände und Fruchtoorräthe, 

wofuͤr eine Erfaßfumme von 4 Tonnen Goldes, fo wie 
den Stadt: und Umtöfchreibern die Rüdzahlung ihres ges 
zwungenen Anlehens und den Gemeinden und Privatpers 

fonen die Vergütung oder MWiedererftattung der ihnen weg⸗ 
genommenen Käufer und Gtundſtuͤcke verfprochen wurde. 
Den .Handwerkfsleprlingen wurde das Wandern wieder frei 
gegeben , die Difpenfationdtare herabgefeßt, die Einfchräns 
fung des FruchtbranntweinsBrennend zugefagt und wegen 
der Annahme neuer Bürger und Beifiter das alte Her⸗ 
kommen wieder hergeſtellt. Zum Schluffe der Vergleichung 
aber wurde noch feftgefeßt, die völlige Aufhebung alles 
Streits, vollfommene Amneſtie, Nichtverpflichtung der 
Landſchaft, ihre Verſprechen vor Vollziehung aller Punkte 
des Vertrags oder bei Entftehung neuer Irrungen, zu ers 
füllen, Erftredung des Vergleichs auf die Nachfolger des 
Herzogs, und Borlegung defjeldben zu Wien, Der Herzog 
verfprah, ihn in allen feinen Stuͤcken für fi und feine 
Nachfolger mir reifftem Vorbedacht und beftem Willen bei 
feinen fürftlihen hoͤchſten Wuͤrden, wahren Morten und 
Glauben zu beftätigen, nicht ſelbſt damider zu handeln, 
noch folches von andern zu dulden, die Landfchaft aber 
follte vor der DVerficherung diefes, fo wie aller frühern 

Verträge, ihrem Landesfürften zu huldigen nicht fchuldig 
feyn. *) 

*, Der Erbvergleich follte nach einee Beflimmung am Schluſſe 
deffelben zum Druck gebracht werden, was auch geſchah. Er 
erfchien 47741 unter dem Titel: Abdruck des zwifchen Seiner des 
regierenden Herrn Herzogs zu Wirtemberg herzoglicher Durchs 
laucht und gefammten Prälaten und Landfchaft sub dato 
27. Februarii und 2. Martii (1770) abgefchloffenen Erbvergleiche, 

nebſt beigefügter Faiferticher Beftätigungeurtunde, in Folio zu 
Stuttgart, gedruckt mit Erhardiſchen Schriften und in Octav 
zu Tübingen in ber Bergerifhen Buchhandlung (dort 126, hier 
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Die Landflände wandten ſich nun auch gleich an bie 
Brüder des Herzogs, um ihre Einwilligung in den Ders 
gleich zu erlangen, allein diefe machten vornemlich wegen 
des eben angeführten Schluffes defielben, die Huldigung 
betreffend, Schwierigkeiten, befonders weil unter den fruͤ⸗ 
heren Verträgen auch der Prager Vertrag von 1599 
namentlih angeführte war, und als endlich mit vieler 
Mühe ihre Einwilligung erlangt wurde (6. April von Lud⸗ 
wig Eugen und 13. Dftober 1770 von Fridrich Eugen), 
gaben fie diefe nur mit dem Vorbehalt, „daß der Klaufel 
wegen der Nichthuldigung in etwa zukuͤnftig zu errichtenden 
Verträgen fpeciell weitershin keiner Erwähnung gefcheben, 
noch fie zu ertendiren gedacht werde.’ Mic der kaiſerlichen 

Beſtaͤtigung ftand es noch länger an, weil man erft fehen 
wollte, ob der Herzog auch wirklich den Vergleich zu bals 
ten und zu vollziehen entfchloffen fen, fie erfolgte daher 
erft am 24. Dec. 1770, auf ein ausführliches, die Gründe 
für einzelne Beflimmungen des Vertrags enthaltendes, 
Gutachten des Reichs⸗Hofraths. Die drei garantirenden 

Fuͤrſteu aber erklärten und zwar am 10. Mai 1771 der 
König von Preußen, am 3ı. Mai der König von Eng⸗ 

land und am 7. Junius der König von Dänemark, daß 
fie und ihre Nachfolger die Garantie für die Aufrechthaltung 
des Vergleichs übernehmen wollten. *) 
nn 

173 Geiten). Bei beiden Ausgaben ift beigefügt, ein „Regiſter 
über den neuen W. E. de anno 1770. Voraus fteht der Ein⸗ 
gang der FZaiferlichen Beſtätigungsurkunde, dann folgt ber 
Bergleidy ſelbſt, mit der Bellätigung des Herzogs und der 
Landfchaft, einige Beilagen und Extrakte, die Beiſtimmungs⸗ 
Urkunden Ludwigs und Briderichd Eugens, den Beſchluß macht 
das Ende der Eaiferlichen Urkunde. 

Die Landftände baten auch, daß die Sefandten der 3 gürften 
noch nicht abberufen werden möchten, weil fonft der Herzog 
und ber Paiferliche Hof glauben würden, die Aufmerkſamkeit 
der 5 Höfe auf die wirtembergifchen Ungelegenheiten fey immer 
diefelbe, der Herzog auch noch über Dieß, „daß er ſich nun dem 
Treiben feines böfen Herzens überlaffen und Rache an bem 
Lande und der Landfchaft üben könne, „welche letztere denn 
nicht Muth genug haben würde, fid ohne den Beiſtand ber 

Geſch. Wirtemb. II. 106. 3. Abth. 25 

Nas 
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&o ward nad) langen, fchwierigen Verhandlungen das 
große Werk vollendet und eine neue Schutzwehr der Vater: 
ländifchen Freiheit gegründet, die aber leider! nie ganz zu 
ihrer vollen Wirkfamkeit Fam, und nad) Furzer nur 36jäh- 
riger Dauer mit der ganzen Verfaſſung zu Grabe ging. 
Freilich war ed auch nicht reine Vaterlandsliebe allein, die 
fie gründete, Privatleidenfchaften hatten hiezu Vieles beis 
getragen und Beftechungen dad Werk gefdrdert und volls 
endet. Manches Jahr fahen bei allen Eingriffen bie 
Stände unthätig zu, oder thaten doch nar unkräftige Ein⸗ 
fprache, bis die ſchreckliche Kränfung eines ihrer Mitglieder, 
ſchnell alles rege machte und nun der ernftlihe Kampf 
begann. Allein lange wollte es auch jett nicht geben, 
bie man dad rechte Foͤrderungsmittel fand, das zu Wien, 
wie zu Stuttgart wirkte Es war freilih ein Toftbares 
Mittel, denn nicht Tauſende, Hunderttaufende wurden aus⸗ 
getheilt, um die Unterftäßer des Werks zu belohnen und 
felne Gegner zu gewinnen, ohne die Summen zu rechnen, 
welche der Herzog erhielt, theild wegen des glüdlich abge- 
fcyloffenen Vergleichs und feiner fchon begonnenen Vollzie⸗ 
hung, theild, aus Ruͤckſicht auf feine landesväterliche Zus 

fage, daß al’ deffen Punkte aufs Genauefte erfüllt werden 
ſollten,“ ohne die freiwilligen Geſchenke zu zahlen, welche 
auch fpäter wegen der Aufrechthaltung des Werglichenen 
gegeben wurden, *%) Bon neuen Rechten gewann man 

Geſandten folhen Unternehmungen mit der bieherigen Stands 
haftigkeit entgegen zu feben.“ Die Gefandten, fo fehr fie ihres 
Aufenthalts in Stuttgart überbrüffig waren, ſchlugen daher 
auch vor, man folle fie nicht abberufen, aber nach gefchehener 

Vollziehung des Vergleichs, ihnen die Erlaubniß eriheilen, nad) 

ihrem Gefallen von Stuttgart abwefend feyn zu dürfen, fo 
würde der Herzog in einer gewiffen Furcht, der Faiferliche Hof 
in Aufmerkſamkeit, die Landfchaft in Muth und Hoffnung er: 

halten werden. 
gandfchaftliches Dekret wegen Weglaffung eines bisher in der 

Rechnung geführten Poſtens d. d. 13. Febr. 1774, eine Summe 

von 87,689 fl. 29 Er. 3 Helle. betreffend, welche die Landfchaft 

1758 zurüdgelegt, jebt aber in den Landes-rrungen aufgewens 

det hatte. Dazu kommen noch andre Summen von ordentlichen 

us 
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durch den Bergleich freilid wenig, doch aber eine neue 
Beſtaͤtigung der Altern Mechte und die Aufhebung der eins 
geihlihenen Mißbraͤuche — eine oͤffentliche Erklärung der 
Gaͤltigkeit der althergebrachten Berfaffung, wodurch die 

Srundfäge von unbefchränkter Herrfchergewalt verworfen 
und Vieles, was nach und mach altern zu wollen fdhien, 
wieder ald neue Wahrheit ausgefprochen wurde. Hätte 
der Erbvergleich nur auch die Mißbraͤuche in der Landfchaft 
feldft aufgehoben. Uber während der Verhandlungen Hatte 
man diefe, aus weifen Gründen, um die fo ndthige Eis 
nigkeit nicht zu flören, unberührt gelaflen, jegt, ald einige 
waderen Ständemitglieder fie aufzudeden und abzuftellen 
den Verſuch machten, war es zu fpät, und fie hatten felbft 
NMichts als Verdruß und Schaden davon. Man ſchrie 
ärger, man machte ftärfere Umtriebe, ald bei dem Streite 
um Miedererlangung der alten Rechte felbft, da die Praͤ⸗ 
laten Reuß von Lorch, Dettinger von Murrbarb, Yas 
ber von Alpirsbach und der Täbingifche Abgeordnete 
Dann, kurz nad dem Abfchluffe des Vergleichs darauf 
antrugen, unn auch die Gebrechen der Landfchaft zu unters 
ſuchen. Wie fehr fühlte ſich niche der engere Ausſchuß, 
der im Gefühl feiner Reinheit fich erft noch im März eine 
Freiſprechung von aller Verantwortlichkeit bei der Landes⸗ 
verfammiung erfchlihen harte — mie fehr fühlte er ſich 
nicht beleidigt, ald jene edeln Männer auftraten, und eine 
Unterfuchung der fländifhen Delonomie, Einſchraͤnkung 
feiner Gemalt und der unndthigen Ausgaben, vor allem 
aber NRechenfchaft über feine Kaffenverwältung während der 
Zandetitrungen verlangten! Wie fehr widerſetzte er ſich 

und Extra s Remuneratisnen. Der Geheimeratb Mosheim 
erhielt von 1774 - 1784 jährlidy 4,200 fl. von da an 413,000 fl. 
auf einmal m. f. w., Karin wurde dag Don gratuit bon 60,000 fi. 
fhon den 21. Junius 1770 angeboten, in 4 Zriften auszuzahlen 
(den 20. Dec. 1770). Ein neues erhielt er bei Abichluß bes 
Vergleichs 1788, 44,000 fl. betragend, „KursPräfente“ im 
Junius 1788 und im Junius 4791. Der Ausfchuß foll nur uns 
fer dem Titel Prozeßkoften 1%; Million fl. aus der geheimen 
Zandfchaftsfaffe verweridet haben. 

25 * 
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nicht , ale fie gar die Wiederberufung des Ihm wegen ber 
guten Bekanntſchaft mit feinem Benehmen fo verhaßten 
Mofers forderten! Da gebrauchte er jedes Mittel, dieſe 
gefäprlichen Unternehmungen redlich gefinnter Männer zu 
bintertreiben. Moſer ward dffentlich beſchimpft, * es 
wurden Ihm veränderliche Grundfäße, geſetzwidriges Bes 
tragen, beſonders als Schriftfteller durch Bekanntmachung 
verbotner Schriften, zur Laft gelegt, fo weit gingen feine 
Feinde, daß fie, uneingedenk der ihm früher vor aller Welt 
ertheilten Lobfprüche, nun gar In den Ton jenes bei Mos 

ſers Gefangennehmung verbreiteten ſchmaͤhenden Zeitungss 
artikels, den der Herzog fpater felbft verworfen hatte, 
einftimmten! Sie hatten ihn ſchon nach feiner Befreiung 
aus der ihretwegen .erduldeten Gefangenfchaft auf gute Art 
zu entfernen gefucht,, jet bedienten fie ſich all’ ihres Eins 

fluffes auf die Landesverfammlung und das Boll, um feine 
Wiederzulaffung zu verhindern. Der Konfulene Eifens 

bach mußte wider feine Pflihe dem engern Ausſchuſſe das 
Ernennungerecht eines Landfchaftsfonfulenten ausfchließend 

zufprechen, und die bethbrten Stände verwarfen nach lans 

gem Streite den Antrag jener vier Männer. Schwerer 
Zwiſt entfland in der Landesverfammlung felbft, Unruhen 
im Lande, und das erft muͤhſam vollendete Merk drohte 
wieder einzuftärzen, der engere Ausfchuß achtete es nicht, 
die patriotifchen Urheber des Erbvergleihs fegten ihren 

Vortheil unbedenktlih dem allgemeinen Wohl voran! jene 
4 Männer aber wurden verfolgt, und nicht nachgelaflen, 
bis Dann, der Haupturheber des Antrags, von feiner 
Stelle verdraͤngt war; lieber fah man dem Herzog Einiges 
nad), um ihn, welcher nady dem wegen biefer Sache ins 
Land ergangenen Ausfchreiben (11. April 1770), ber 

2) Auch die Gefandten der garantirenden Fürſten wußte man gegen 
ihm einzunehmen, jo daß fie über ihn und feine Anhänger fehr 
nachtheilig an ihre Höfe berichteten. Die Stadt Tübingen 
wurde dahin gebracht, ihre Mißbilligung mit dem Betragen 
ihres Abgeordneten Öffentlich auszuſprechen (2. April 4770), 
Stadt und Amt Beilftein dagegen äußerten ſtark ihr Mißfallen 
an dem Betragen des Ausfchuffes (23. Aprih. 
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Minderzahl geneigter fchien, zu gewinnen, und gefland, 
um von ihm die Beftdtigung der Sreifprechung von aller 
Verantwortlichleit und die Einwilligung zu Moſers Ents 
lafjung zu erlangen, den gefahrliden Grundfag gegenfeis 
tiger Freiheit ibm zu! GSelbft vor den Kalfer ließ man 
die Sache gelangen, ald der Schmwerbeleidigte fih mit 
feinem Ubfchied unzufrieden zeigte. Allein bier gewann 

Mofer, und flatt 1000 Gulden mußten die Stände ihm 
feine volle Befoldung als jährlichen Nuhegehalt geben (17 70). 

Diefer Ärgerlihe Streit aber blieb auch nicht ohne 
Einfluß auf das wichtige Gefchäft der Vergleichsvollziehung, 
das Im April 1770 begonnen hatte. Es ging hiebel fehr 
langfam, und je größer von Seiten des Herzogs die Frei, 
gebigkeit in VBerfprechungen war, befto karger war er in 
ihrer Erfüllung. Er verlangte zuerft Geld, und bei jes 
dem Schritte zur Ausführung des Verglichenen wieder 
Geld, und die Landfchaft mußte wie vorher die Abfaffung, 
fo nun auch die Erfüllung des Vertrags erlaufen. Gleich 
in der erften Sigung der Volziehungsdeputation (3. April) 
verlangten die fürflichen Abgeordneten eiuen Kammerbeis 
trag, 20,000 Gulden Zufhuß zur Kriegskaſſe, und die 
zur Schuldeuzahlung verwilligten 4 Tonnen Goldes. Man 
verhandelte hin und her, weil die Stände vorher die Ers 
fülung der übernommenen Werpflidhtungen vom Herzog 
wollten, und erft, ald man diefe ihnen zugefagt, und die 

Ausfchreiben wegen Abftellung der DBefchwerden über das 
Umgeld, das -Salz, den Tabak, die Minderjährigkeitstare, 
ben Pferdshandel außer Lands und die Unteramtleute ins 
Sand erlaffen waren’ (11. April), bewilligten fie den 
Kammerbeitrag und den KriegskaffensZufchuß, zahlten auch 
bon dem erftern fogleich zwei Dritttheile, von legterm bie 
Hälfte, mit dem Verfprechen, In furzem das Uebrige ebens 
als zu geben, wenn in Erledigung der Befchiwerden uns 
unterbrochen fortgefahren werde. Das verhleß man nun 
freilich, erledigte auch ſchon in der naͤchſten Sitzung der 
Vollziehungs: Deputation die ganze erfte Klaffe derfelben, 
fo weit e8 bei noch nicht erfolgter kaiſerlicher Beftätigurig 
bes Erbvergleichd gefchehen kounte (4, Mai), und theilte 

> 
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darauf der Landſchaft auch zwei neue auf ihre Vorſtellnugen 

verfaßte Ausfchreiben mir wegen Abſtellung der gewalt- 

famen Wegnahme von Handwerkern und Toglöhuern zu 

den fürftlichen Bauunternehmungen,” der uugefeßlichen Froh⸗ 
nen dabei, und ded Wildfchadens (18. Mai). Allein die 

erfte Hälfte des Junius verging, ohne daß men dieſe und, 
andere in der dritten und vierten Sigung befchloßnen Ber: 

ordnungen wegen Aufhebung des Geläuts beim Fatholifchen 

Gottesdienfte und der Beſchwerden sber die Tatholifchen 

Geiſtlichen, auch wegen Ausführung der in Anfehung des 

Kirchenguts, des Schadenerfaßed an die Gemeinden und 

fromme Stiftungen, und des Kriegsweſens gemachten Be⸗ 

ſtimmungen an die Behdrden erließ. Vielmehr liefen 
neue Klagen aus dem Lande ein, daß man bei der aus⸗ 

gefchriebenen Aushebung die Rechte ber Einzelnen durd 

Zwingen zum Kriegspdienfte, die der Gemeinden durch übers 

mäßige Werbungsunkoſten beeinträchtige. Mehrere Städte 

befchwerten fi, daß man von Ihnen unverhäftnißmäßige 

Beiträge zum Straßenbau fordre, und andere, daß ihre 

Oberamtleute die Amtöverfammlungen zu Berathung der 

ftändifchen. Angelegenheiten theils Hinderten, theild wider 

das Gefe dabei den Vorſitz führten. 
Hierzu konnten die Stände nicht ſchweigen und am 

35. Junius gaben fie daher eine dringende Bitte wegen 
Bedrderung der Vollziehungsfache ein. Dieß war Die 
legte Handlung des Landtages, dieſer hatte zwei Tage 

früher feine [don längft erbetene Entlaffung erhalten, und 
nun befchloß ihn der Prälat Neuß mit einer rührenden 

Predigt, deren Schlußworte aljo lauteten: Gott hat 

Großes an und gethban, er erzeige und ferner 

Gnade, er helfe und fegne ung, daß in unferm 
Rande Ehre wohne, daß Gute und Treue eins 
ander begegnen, und Gerechtigkeit und Friede 
fi kuͤſſen! Kurz nachher erfhien wirklich eine will 

fährige Erklärung des Herzogs auf die letzte Worftellung 
der Etände (17. Junius). Zugleich ergingen wegen Auss 
führung der Beichläffe der Vollziehungsdeputation die nds 

thigen Befehle. Sie betrafen meift Die Aufhebung der in 
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der zweiten und dritten Klaffe des Berttags verglichenen 
Punkte, uber das gefegmäßige Betragen ber Staatsbehoͤr⸗ 
den, welchen Beobachtung der Landesverträge aufs Neue 
anbefohlen wurde, über die Beeinträchtigungen der Unters 
thanen durch den Kriegerarh, die man ftreng unterfagte, 
über. die Entſchaͤdigung, kuͤnftige Unverleglichleit und die 
gefegmäßigen Beiträge des Kirchenguts, und über bie 
Wiedererfegung der unrechtmäßig angelegten Strafs und 
Unterfuchungsgelder. Auch wurden die Servicegelder aufs 

gehoben, und die Gemeinden und frommen Stiftungen, fo 

wie die Stadt: und AUmtsfchreiber an die gemeinfame 
Schuldenzahlungss Deputation zur Berichtigung ihrer For⸗ 
derungen angewiefen. Denn auch diefe Deputation war 

feit dem Mai ı770 in Tpätigkeit. Man hatte fchon einen 
Kaſſier erwählt, und ihm einen Verhaltungsbefehl gegeben, 
die Beiträge der Kammer waren unter bie Beamtungen 
des Kammergutd vertheilt, auch die Anwendung des lands 
ſchaftlichen Vorſchuſſes, fo wie die LKieferungsfriften der 
jährlichen Zuſchuͤſſe von den Ständen und dem Kirchengut 
beftimmt, und für das Ganze die kaiſerliche Beftatigung 
eingeholt worden (18. September). Allein mit der wirk⸗ 
lichen Abzahlung ging es nicht fo ſchnell. Die ganze Sache 
war zu verwidelt, auch fuchte man bie völlige Auseinanders 
fegung der Schuldenlaft zu verzögern, weil man fchon ges 
fehen hatte, daB doch eine größere Summe herausfommen 
würde, als die im Erbvergleich angenommenen 4 Millios 

nen. Die Stände erhielten daher nur vorläufige Webers 
ſchlaͤge derfelben, und indeß wurden allerlei Kunftgriffe 
gebraucht, wie die Einfchiebung nicht hieher gehdriger 
Schuldpoſten, Verfeßung andrer auf die Lifte der nicht abs 
zuldfenden Kapitalien und Begünftigung der wirklichen 
Kammerfchuldner vor den SKörperfchaften, welche Erſatz⸗ 
zahlungen zu fordern hatten, um den Weberfchuß zu ver: 
ringern. Allein da die Landfchaft immer darauf drang, 
die ganze Schuldenmafle endlih in Ordnung zu bringen, 
um Das zur gemeinfamen Kaffe Gehdrige von dem Uebrigen 
fheiden und den Kredit aufrecht erhalten zu koͤnnen, mußte 
man endlich doch auch mit der genauern Darlegung der 
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ganzen Maſſe hervorkommen, und nun zeigte es ſich, daß 
ſtatt 4 Millionen beinahe fuͤnfthalb (4,486,4 19 fl.). da 
waren (März 1775). Die Lanpfchaft erklärte nun freis 
(ih, jenen Ueberfhuß müße die Kammer allein auf ſich 
nehmen, Doch verglich man fich endlich, und ein Theil 
befielben wurde an die gemeinfame Schuldenzahlungskafle 
übertragen, deren Gefchäfte freilich auch nur felten einen 
vdllig ungeftdrten richtigen Kortgang hatten, Uber nicht 
bier allein ging es fo faumfelig, auch in andern Stüden 
wurden die gegebenen DBerfprechungen nur langfam oder 
gar nicht recht erfüllt. Die Abftellung des Geldutes beim 
katholiſchen Gottesdienft erfolgte erft im April 1771. Die 
MWiederherftellung der Aemter in ihren alten Zuftand aber 
wurde dadurch noch mehr verzdgert, daß man über bie 
zum Ludwigäburger Amte gezogenen Orte erfl eine eigene 
Unterfuhungstommiffion entfcheiden laffen wollte, welche 
nun zwar auch im Zullus 1770 ernannt ward, aber ihr 
Geſchaͤft erſt 10 Monate fpäter begann, morauf denn 
im November 1771 die Aemter Waiblingen und Marks 
gröningen in ihren alten Stand wiederhergeftellt wurden, 
Marbach aber die Drte Benningen und Poppenmweiler an 
Ludwigsburg überlaffen mußte. Weder die Gemeinden noch 
das Kirchengut konnten von der Kammer das Ihrige zus 
rüderhalten, vielmehr wurde letztres mit neuen Lieferungen 
von Getreide für die Solitude befchwert. Auch die umlies 
genden Aemter empfanden zu ihrem größten Schaden bie 
auf diefem Luftfchloffe noch fortdauernden Bauarbeiten, zu 
denen fie, felbft während der Aerudte, unaufhoͤrlich Leute, 
Roſſe und Wagen flellen mußten, und zu denen bie Hand⸗ 
werker noch immer mit Zwang angehalten wurden. In 
andern Gegenden wurden die Unterthanen mit Jagdfrohnen 
geplagt, den Kirchheimern von ihrem Ober⸗Forſtmeiſter ſo⸗ 
gar das Anfinnen gemacht, für die Herrfchaftshunde, welche 
fie nicht wirklich halten müßten, eine Geldfumme zu 
zahlen. Dabei dauerte der Wildfchaden noch immer fort, 
und Feine Klagen der Unglädlichen, welchen die Schweine 
ihre Gelder verwüfteten, fanden Gehoͤr. Auch neue ges 
waltfame Aushebungen fielen vor — lauter Dinge, bie 
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jetzt um fo empfindlicher ſchmerzten, weil man Ihre Ab⸗ 
fiellung fo gewiß gehofft hatte! Hiezu Sam, daß man 
die Vorſtellungen der Landfchaft fo wenig beachtete, bald 
gar Feine Antwort darauf gab, bald fich in höchfler Uns 
gnade darüber erflärte, von einem wahren und falfchen 
Verſtande des Erbvergleichs, oder von ungegründeten, uns 
wahren Beſchwerden fprah. Da gab der Ausihuß endlich 
am 4. Oktober eine ausführliche Darftellung der noch nicht 
beigelegten Befchwerden ein, worin er den Erbvergleich und 
die damalige Lage Wirtembergs gegen einander bielt, und 
den Herzog bat, dem Flehen des Landes entgegen zu 
tommen. Hierauf erfchien eine fürftlicde weltläufige Er⸗ 
Härung an die Stände, worin fie theild wegen der noch 
nicht abgeftellten Befchwerden mit huldreichen Verfprechungen 
beruhigt, theils über ihre grundlofen Worftellungen eines 
Beflern belehrt wurden (27. Nov. 1770), Der Herzog 
wünfchte, hieß es darin, „daß die Landfchaft mehr und 
befier, als feit einiger Zeit gefchehen, daranf bedacht feyn 
möchte, alle Gelegenheit zu neuen Srrungen zu vermeiden, 
und die Wiederherſtellung des vblligen gnaͤdigſten Ver⸗ 
trauend nicht aufs Neue zu untergraben.’ So fuchte man 
die Schuld des fchlechten Fortgangs der Vollziehung des . 

Erbvergleihs auf die Stände zu wälzen, und indeß man 
auch zu Wien Über ihre Saumſeligkeit in Ablieferung der 
von ihnen bemilligten Geldſummen Elagte, und dieſe als 
bie Haupturfache der Werzdgerung des ganzen Gefchäftes 
angab, that man von Seiten des Hofes Leinen Schritt, 
um weiter zu kommen. Zwar feßte die Vollziehungs⸗De⸗ 
Putation ihre Sigungen fort, und war fchon im Julius 
mit Durchgehung des Erbvergleichs fertig, aber indem man 
dabei die vorkommenden mancherlei Anftände auf nene ges 
genfeitige Erflärungen ausſetzte, fo litt darunter auch das 
ſchon vdllig Veigelegte, und es ging mit der Vollſtreckung 
ber DeputationssBefchläffe nicht vorwärts. Hie und da 
wurde freilich auch auf eine Klage der Stände Rüdficht 
genommen, es erfchienen herzogliche Ausfchreiben zu Abs 
Relung von mandherlei Befchwerden, allein es hatte das , 

Sinfehen, als bewirkten fie meift gerade das Gegentheil. 
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So ging es vornemlid mit den Forſtbeſchwerden und Dem 
Wildſchaden. Meinte man, es wolle einmal Damit Erufl 
werden, wie im April 1771, wo der Herzog an die Dbers 

forftämter der am meiften gedrüdten Gegenden eigene 
Befehle erließ, fo Famen ein paar Monate darauf nur 
noch mehr Klagen als vorher. Ein andermal machte man 

den Gemeinden gar das Anſinven einer Abgabe für ihre 
Befreiung von dem fchadlichen Wild, und doch wards nicht 

anders. Die Landfchaft mochte vorftellen, was fie wollte, 
mochte noch fo nuͤtzliche Vorfchläge machen — die herzogs 
Jihen Forſtmeiſter kuͤmmerten fih nicht darum. Die Ber 
heerungen des Wildes aber waren gerade Damals um fo 
ſchrecklicher für die Untertanen, weil die Aerndte des 
Sahres 1770 fo fchlecht ausfiel, DaB man eine allgemeine 

Theurung zu befürchten hatte. Zwar wurde deßwegen noch 
während der Nerndtezeit eine Sruchtfperre angelegt 15. Ju⸗ 
lius) auch fpäter die Ausfuhr der Kartoffeln verboten 
(230. Dftober), und nach der im Februar 1771 gefchehenen 
Aufzeichnung des vorrärhigen Getreides hoffte man bis zur 

nächften Aerndte nothdärftig ausreichen zu koͤnnen. Allein, 
ein fchändlicher Wucher, der die auf 6 Gulden für ben 
Scheffel geſetzte Taxe benägte, machte die Noth immer 

ärger. Un manchen Orten hatte man weder Brod nod) 
Getreide mehr. Zwar unterflüßte man die huͤlfsbeduͤrf⸗ 
tigftien Gegenden aus den Vorräthen des Kirchenguts und 
der Kammer, man ſchoß den Hauptfiädten und Aemtern 
bedeutende Summen vor, aber das wollte alles Nichts 
beifen, man mußte fih zu Fruchtaufläufen außer Lands 
eneichließen. Man ſchickte hiezu von Seiten der Regierung 

und der Landichaft in die Pfalz und den Rhein hinunter 

Abgeordnete, und allein im Köllnifchen wurde für 150,000 fl. 

Getreide aufgekauft. Die reiche Aerndte ded Jahres 1771 
machte der Noth ein Ende, aber indeflen hatte die Lands 

(haft an Vorſchuͤſſen und Geldern zum Einkauf eine bes 
deutende Summe aufgewendet, zu deren Dedung bie dafuͤr 
bewilligten Beiträge zur ältern Schuldenzahlung nicht bins 
reichten, und deren Erſatz fie von dem unterftägten Ge⸗ 
meinten auh nur langfam hoffen Fonnte. Und d 
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gefchahen auch vom Herzoge and immer vene Geldforbrungen 
an fie. Gleich zu Anfang des Jahres 1771 legte mau 
ihr ben. auf 348,000 Gulden berechneten Militärplan *) 
vor, und verlangte die dazu nörhigen Summen von ihr. 
Hierauf handelte man mit ihr wegen eined zur befern 
Einrihtung des Kammerzuftaudes hoͤchſt noͤthigen Bors 
ſchuſſes von 3 Tonnen Goldes. Uber fie war durch bie 
Nichterfaͤlung des, bei Erlegung der zur Schuldenzahlungss 
Safe bewilligten Summe gegebenen, VBerfprechens, num 
auch innerhalb 4 Wochen alle noch beftehenden Belchwerden 
vollends abzuftellen, gar mißtrauifch gemacht worden, und 
wollte daher in feine neue Gelddarleihen einwilligen (20. 
23. März). Darüber bezeugte ſich der Herzog nun freilich 
gar ſehr befremder, er hätte, hieß es, eine ganz andere 
Aeußerung auf feine im huldreichſten Vertrauen gefchebene 
Dorlegung des SKammerzuftands erwartet, und gebofft, 
diefe Gelegenheit, ihm pflichtmaͤßige Unterthänigkeit uud 
Dienfteifer zu beweifen, werde mit der lebhafteften Begierde 
ergriffen werden (4. April 17712). Doc ging er von 
der zuerft geforderten Summe ab, und verlangte für den 
Angenblick uun wenigftens nur ein Zeheutheil derfelben, 
weil diefes die Lage der Dinge unumgänglich) nothwendig 
made, und als der Ausfhuß auch dies Begehren abſchlug, 
fo wurde der Konfulent Eifenbadh in den geheimen Rath 
gefordert, und ihm bier die ftärkften Vorftellungen gemacht, 
auch die Ueberlaffung mehrerer Rammerfchreiberei-Orte an 

dad Land vorgebalten, deren Erwerbung für dieſes einen 
reinen Kapitalgewinn von menigitens einer Tonne Goldes 
ausſsmache, und wofür um fo billiger eine gleiche Summe 

*) Seneralftab 20.000 fl. , Xeibgarde zu Pferd und Fuß 70,000 fl., 

Reiterei (Grenadiere A cheval, Dragoner und Hufaren) 52,000 fl., 
Fußvolk (1 Reg. Grenadiere, 4 Reg. üriliere, 2 Neg. Muss 

fetire) 438,500 fl., Artillerie 7,600 fl., Penflonäre 13,500 fl., 

Kriegsrath 4,800 fl., Rekrutenkaſſe 5000 fl., Invaliden 0600 fl., 
Kafernenerfordernifle 15,000 fl., Artilleriebedarf 3000 fl., Bars 

nifonen Hohenafperg und Hohen: Neuffen 7000 fl., Extraausgaben 
5000 fl. 
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als Anlehen gefordert werden koͤnne (8. April). Allein 
die Staͤnde beſtanden auf ihrer fruͤhern Erklaͤrung, erſt 
folle man den Beſchwerdeupunkt vollends ins Reine brius 
gen, dann wollten fie über das herzogliche Anſinnen fich 
weiter äußern (11. April). Sie waren bisher zu viel mit 
leeren VBerfprechungen abgefertigt, zu fehr in ihren Hoffs 
nungen betrogen worden, ald daß neue Verheiffungen, vie 
man ihnen mündlich und ſchriftlich machte, fie hätten ges 

winnen koͤnnen. Sie wollten einmal deren wirkliche Ers 
fülung fehen, nicht aber mie bisher, befländige Erneues 
sung der fchon fo oft zur Erinnerung gebrachten Beichwerden. 
Konnten fie, wenn. das Wild noch immer die Felder der 
Unterthanen verwuͤſtete, wenn noch immer diefen ungefehs 

mäßige Frohnen angefonnen wurden, wenn man, als fie 
auf die wirkliche Entlaffung des verhaßten Montmartins 
drangen, Ausflüchte vorbracdhte, wenn man bei andern 
Vorftellungen ihnen gar die Antwort ganz fchuldig blieb 
— konnten fie da wirklich jene neue Forderung bewilligen? 
Wenn ihnen noch immer fo viel Anlaß zur Unzufriedenheit 
gegeben wurde, wenn felbft der fo verderbliche Dienfiyandel 

noch immer allen Verfprechungen und Borftellungen zum 
Zroß fortdauerte, konnten fie ſich da erfreuen — Tonnten 
fie ein rechtes Vertrauen faflen, wenn ihnen der Herzog 
auch noch fo beflimme verfichern ließ, „er werde ihnen 
feine gnädigfte Eutfchließung zu ihrer endlichen Beruhigung 
nächftend zugehen laffen‘” (21. Auguft), dabei aber zur 
Abhälfe fo mancher das Land fortdauernd drüdenden Laften 
gar Nichts that; weder die gewaltfam hinweggenommenen 
Zandeseingebornen entließ, noch auf die vertragsmäßige 
Beſchraͤnkung des Fatholifhen Gottesdienftes, der im Sris 
fonifchen Gartenhaufe fortdauerte, und auf die Umtriebe 

der Farholifchen Geiftlihen, deren einer durch Herausgabe 
eines Gebet⸗ und Geſangbuchs erft zu neuen Klagen Ans 
laß gegeben hatte, ſah? Sie durften dabei nur auch den 
Gang der Verhandlungen In der Vollziehungs- Deputation 
aufmerffam betrachten, fo mußten fie noch mißtrauifcher 
gegen den guten Willen der Regierung werden. Hier vers 
nahmen fie Nichts als den Wiederhall der fürfllichen Er⸗ 
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klaͤrungen, nichtige Ausflächte und leere Verſprechungen, 
immer neue Verzoͤgerungen, und für die Willfahrung im 
einem Punkte, die fruchtlofe Anmahnung an die Abftellung 

von zehen andern Dejchwerden. Sie mußten eudlich Fein 
andre Mittel mehr anzuwenden, als eine neue Bittſchrift 
an den Kaifer, worin fie von diefem, der in ber Beſtaͤ⸗ 
tigung des Erbvergleichs gegebnen Zufage gemäß, einen 
neuen gefchärften Befehl an den Herzog verlangten, die 
Erledigung der noch übrigen DBelchwerden in Zeit von 
3 Monaten vollends zu bemwerkftelligen (11. Dec. 1771) 
Der Herzog war wegen diefes „‚übereilten Schrittes‘‘ freis 
lich ſehr ungehalten, allein er that doch feine Wirkung. 
Jetzt erfolgte die Erklärung „Karl wuͤnſche aus landess 
särerliher Huld und Gnade Nichts, ale durch ſtraͤkliche 
Vollziehung des letztern Vergleichs den Ruheſtand wieder 
herzuſtellen,“ und das Erbieten ‚gegen Einftellung der 
Klagen in Wien, fogleidy eine neue Deputation zur gänzs 
lihen Ausgleichung nieberzufeßen‘ (33. Januar 1772). 
Auch wurden nun die Vorftellungen der Stande auf das 
wegen Beſchraͤnkung des Galzhandels neu erlaffene Auss 
fchreiben (6. Dec. 1771), in Erwägung gezogen, und die 
freie Salzeinfuhr wieder hbergeftellt (im Februar 17732), 
wegen ber Fälle aber, in welchen die Truppen einquartirt 
werden follten, und wie man hiebei zu verfahren babe, ein 

eigener Receß abgefaßt (10. Yun. 1773). Allein dieß 
Alles und eine neue Erklärung vom 3. März, „daß es 
jeßt bei dem WBergleiche fein Bewenden haben follte,” was 

sen bloß neue DBerfuche, die Landſchaft zur Abftellung ihrer 
Klagen in Wien und zur Bewilligung des Kammer: und 
Militärbeitrags zu bewegen, zur Vollziehung des Berfpros 
chenen wurden wieder keine eruftlihen Anftalten gemacht. 
Nah einer Zeit von 10 Monaten, während deren die 
Stände wiederum fruchtlos vielfache Vorſtelluugen gethan 
hatten, imußten fie fich aufs Neue beflagen, daß „bie 
Lage der Landesangelegenheiten fi in keinem einzigen 
Punkte, die Kirchenmufit ausgenommen, geändert babe,” 
fie mußten aufs Neue eine ganze Reihe von noch forts 
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banerden Beſchwerden *) zur Sprache bringen, wiederholt 
mit einer Klage beim Kaiſer drohen (26. Januar 1773), 
amd jett erft wurden wieder einige willfährigen Schritte 
von Seiten der Regierung getan, aber andy jegt wurde 
aur langfam den noch übrigen Beſchwerden abgeholfen. 

So fand es bis zum 29. Mai 1775 an, daß der 
Sig des Hofes wieder nach Stuttgart verlegt wurde, Noch 
im Sahre 1770, nach ſchon gefchloffenem Erbvergleich, 
war den fürftlihen Offizieren nicht nur der Aufenthalt, 
fondern fogar die Durchreife durch diefe Stadt bei Feſtungs⸗ 

firafe verboten. Vergebens' baten ſchon im Zullus dieſes 
Jahres die ftändifhen Abgeordneten, auch diefen Punkt des 
Vertrags zu erfüllen, fie wurden nicht gehört. Der Her 
zog erkannte felbft, daß die Ruͤckkehr in diefe Stadt für 
feine Finanzen vortheilhafter feyn würde (1771), aber 
dennoch zauderte er noch immer, fie zu beziehen. De 
aber die Vorftelungen der Landſchaft und die Bitten des 
Gturtgarter Rathes nicht nadließen, beſchloß er, wenig 
fiens dieſe gute Gelegenheit für feine Gelobedärfniffe zu 
benuͤtzen. Außer dem ihn von den Ständen ſchon bes 
willigen Beitrag zu den Zugskoſten begehrte er nun auch 
noch vom Nürtinger Spital und von der Hauptftadt eine 
Geldſumme. Der Rath von Stuttgart bor ihm ı5,000 fl, 

aber died war Karln nicht genug, er wollte 20,000 und 
daneben zum Schloß: und Akademiebau noch 43 Eidyen, 
Deffen weigerte fih der Rath, und ald man bierauf die 
Birger Maun für Mann. darüber abflimmen ließ, wollten 
diefe gar nur 5700 fl. geben, durch neue Verhandlungen 
brachte man endlich den Rath dahin, daß er die verlangte 

Summe verfprab. Aber nun legte fi der Ausſchuß in 
die Sache, er erklärte, dies zu thun, ftebe nicht in ded 
Rathes Macht, und bei der allgemeinen Vermwilligung fey 

eine folche befondre Gabe nicht noͤthig, das fey Nichts als 

2) Ueber die Zurüdbehaltnung der Randeseingebornen beim Militär, 
die fortdauernde Quartierlaft, die lagerkuchswidrigen Frohnen, 

das Schuldenzahlungs-Weſen, den Kammerzuftand und den 
Dienſthandel. 
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eine unordentliche Hilfe und Beſchwerde, die der Taͤbinger 
Bertrag ausdrüdlich unterſage. Hoͤchſt ungnaͤdig vernahm 
der Herzog bieſe Einſprache des Ausſchuſſes; das fey feines 
Amtes nicht, überhaupt auch nicht gefegmäßig, weil nur 
einige feiner Mitglieder diefe Worflellung gemacht, man 
babe die Ehrerbiertung dadurch verlegt, und auf falfche 

Gerüchte hin ihm Vorwuͤrfe gemacht. Doch erklärte er, da 
ihm mit Zuruͤckhaltung des Kammerbeitragd gedroht wurde; 
er wolle, da er Überhaupt Nichts als Wiederherftellung und 
Befeftigung der Vertrauens winfche, von feinem Anſinnen 
abſtehen, allein diefem Verſprechen zuwider, gab er dem 

Nürtinger Spital ftat 5 — nur 3000 Qulden zuräd, 
die Hauptſtadt aber mußte für das Gluͤck, ihn wieder in 
ipren Mauern zu haben, nicht nur die verlaugte Summe, 
fondern auch von da an alljährlich ein Gewiſſes zahlen (1775 *). 
So viel North und Muͤhe Loftere ed, um endlich einmal 
auch in den Befig des ſchon laͤngſt Verſprochenen wirklich 
zu kommen. Aber am Ziele der laͤngſt erfehnten Ruhe , 
war man darum auch jeßt noch nicht angelangt. Korte 

dauernd mußte gewacht, geforgt und gekämpft werden, um 
dad theuer errungene Kleinod auch zu erhalten. Wohl 
war ed eine rubigere Zeit, welche jet nach fo vielen 
Stärmen folgte, aber dies war mehr eine Folge gegenfeis 
tiger Ermädung, eine Folge der Verfchlimmierung der ftän: 
difhen Verfaſſung, als des wirklichen Aufhoͤrens aller Ders 

anlaffungen zu Klagen und Beſchwerden. 
Der Ausſchuß hatte, wie ſchon erzählt worden, gleidy 

nady dem Abſchluß des Erbvergleichd , einen großen Eieg 

über feine Gegner erfochten, und fo fih in der während 

der Dergleichungsverhandlungen erlangten Gewalt vollends 

recht feſtgeſetzt. Nun, da der Landtag entlaflen war, 
berrfchre er allein. Die legten Landesirrungen harten oft 

ſchnelle Auszahlung bedeutender Summen gefordert, uud 

lange Verhandlungen darüber, oder Einholung einer Vollmacht 

— 

% Herzog Ludwig Eugen, ließ diefe von feinem Vorgänger bezo⸗ 
gene Summe der Stadt als eine ungefeslihe Abgabe wieder 
zurüderftatten. 
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dazu, des Augenblicks draͤngende Noth verboten. So war 
man daran gewoͤhnt worden, daß der Ausſchuß auch mit 
groͤßern Summen nach Belieben ſchaltete. Der Artikel 
„geheime Negotiationskoſten“ erlaubte oft auch Feine ges 
naue Nachrechnung und Unterfuchung, und das Berärfniß 
folder Ausgaben auch nach gefchloffenem Vergleich gab 
der Willkuͤhr des Ausichuffes, dem die Aufficht über die 
Landſchaftskaſſen⸗-Verwaltung zunachft gebührte, einen weiten 
Spielraum. Wer konnte audy nur genau erfunden, was 
aus der berüchtigten ‚‚geheimen Truche‘ für die genannten 
Zwede ausgegeben ward, oder was in die Hände der ges 

sade am Ruder Sißenden fam? Wer konnte erweifen, was 
wirklich zum Wohl des Landes aufgewender, oder was für 
eigenen Bortheil hingegeben wurde? Zu noch leichterer Bes 

nugung der Landesgelder für eigne Zwecke aber vermehrte 
man die Zahl der Kaffen; neben der geheimen Truche und 
Negotiationdfafle wurden auch Armen⸗, Oekonomie-, Gras 
tialiens und Speiſungskaſſen errichtet, und was man bei 
der einen miche unterbringen Eonnte, auf die andre ges 

ſchoben. Die Haushaltung war ſehr verfchwenderifch ein: 

gerichtet, und allein an Wein verbrauchte man jährlich 
„o Eimer! Solche und andre Mißbraͤuche aber brachten 
auch einen -andern noch fchlimmern Umftand hervor s vie 
Scheue des Adsichuffes vor aller- Deffentlichkeit. Nur 
wenige Verhandlungen wurden bffentlich befannt gemacht, 

und in allen übrigen das größte Geheimniß beobachtet, 
auf Anfragen der Gemeinden gab man Feine oder nur uns 

genügende Antwort, auf ihre Stlagen drohte man foger 
mit Strafen, und immer größer wurde die Unkenntniß der 
Berfaffung und der Iandftändifhen Verhandlungen in Wirs 
temberg. Das Stillfchweigen der Regierung zu einem 
ſolchen verfaflungswidrigen Benehmen gewann man durd) 

allerlei Geldverwilligungen, die man ihr wider die Boll: 

machten des Landed machte; man gab, wenn man e8 
nicht auf eine andre Weife thun Eonnte, den Kammerbeitrag 
aus der geheimen Truche, und 13 Jahre lang bezog Herzog 
Karl aus ihr eine jährlihe Summe von 50,000 Gulden, 
damit er Feine dftreichifche Prinzeffin heirathen follte; ſelbſt, 

- 
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mäblt war, erhielt er immer noch diefes Geld, weil ed 
dem Vortheil des Ausfchuffes zuträglich befunden wurde, 
und fo bezahlte das Land, ohne ed zu wiflen, ihm in 
der angegebenen Zeit gegen 7 Tonnen Golded! Auf folche 
Art gewann man Beifall und Stillichweigen, wenn man 
die ertheilten Vollmachten uͤberſchritt, oder gerade dagegen 
handelte! Solche Mittel harten in der Zeit des Kampfes- 
zwifchen Herr und Land dem Uusfchuffe größre Macht vers 
fchafft, durch fie fuchte er jetzt diefe Macht auch zu ers 
halten. Es war aber wirflih audh zum Verwundern, wie 
auf diefen und andern Wegen fich_feine Macht gerade 
damals, als ihr mit der ganzen Verfaffung der Umſturz 
drohte, fo fehr vermehrte! Der Ausſchuß hatte vorher 
nur zu erwägen und unterthänigft anzabringen gehabt, jeft 
fprach er felbft ein gewichtiged Wort mit; fogar bei Ver⸗ 
trägen mit fremden Fürften erfchien er nun als Mitabs 
fchließer und Mittheilnehmer am Ubgefchlofienen. An den 
feit der letzten Zeit fo fehr vervielfältigten Deputarionen 
nahmen nun, wo es nicht ganz ausfchließend den Sürften ans 
ging, auch feine Mitglieder Theil. Vorher hatte er bloß das 
Land vertreten, jet half er ed auch regieren. Mußte ihm 
darum nicht auch mehr als je zuvor am Iängern Genuffe 
feiner fo fehr erweiterten Gewalt gelegen feyn? Daber 
finden wir nun über 20 Jahre lang feinen allgemeinen 
Landtag mehr, weil dadurch nad) altem Herkommen der 

Ausſchuß feines Amts entlaffen worden wäre. Daher kamen 
jene Mißbräuche, die, wenn fie auch fpäter zu gehafftg 
dargeftelle wurden, doch nie ganz weggeläugnet werden 
koͤnnen; jene Mißbräuche, wodurd die aus der beften Abs 
fiht eingeführte Anftalt der Ausfchäffe eine der Haupt: 
urfachen des Verderbens der altwirtembergifchen Verfaflung 

ward *)! 

», Das verfaflungswibrige Benehmen des Ausfchuffes blieb freilich 
fhon damals nicht unbekannt und ungerügt, im Nov. 41794 ers 

hielt er ein Gedicht folgenden Inhalte: 

GSeſch. Wirtemb. III, 806. 2. Muth, ah 
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Zur groͤßern Ruhe der letzten Zeiten Karls aber trug 
auch die Veraͤnderung, die mit ihm ſelbſt vorging, nicht 

Miethlinge hört, wacht aus dem Schlummer, 
Worein Nachläßigkeit euch wiegt, 
Bergeſſenheit der Pflicht beim Kummer, 
Der unſerm Land am Herzen liegt, 
Denkt nicht, wir find für uns geborgen, 
Was wollen wir für Andere forgen! 

Beſtimmt für Wirtemberg zu wachen, 
Dem Wohl des Banzen vorzuflehn, 
Den Untertbanen froh zu machen, 

° Sn dem Genuß des Geinigen, 
Und auf das Eifrigfle zu forgen, 

Daß jeder Einzeln fey geborgen. 

Iſt eure Pflicht. Ob ihr fie kennt 
In ihrem Umfang? Hof ich doch! 
Erfüllen, was man Pflichten nenut, 
Ob ihr das thut! Da zweif? ich noch. 

Doch zweifelöfrei — zu feyn geborgen, 
Das wißt ihr trefflich zu beforgen. 

Wenn nun das Land mid) würde fragen 
(Und dazu hat es doc) das Recht), 
Erfüllte Pflicht ihm anzufagen ? 
O! da befteht ihr wahrlich ſchlecht! 
Da zeigt es ſich, daß ihr geborgen, 

Nicht dachtet für das Land zu forgen. 

Wir haben in fo manchen Schriften 
(Sagt ihre — vieleiht — wir nehmens an) 
Das Wohl des ganzen Lande zu fliffen, 
Borfchläge mancher Art gethan. 
Doch — die Ausführung zu beforgen, 
Steht nicht bei ung — wir find geborgen. 

Was follen eure Schriften nützen, 
Bon Duodezkraft und Detav ? 
Sie bleiben ungelefen figen. 
Und an — Euch fcheert der Fürſt fein Schaaf, 
Sp angebunden zum Erworgen, 
Habt ihr für eure Hant zu forgen. 
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wenig bei. Werflogen war in den beſtaͤndigen Genuͤſſen 
das Feuer ſeiner Jugend, ſeine Kraft durch die Jahre 

Schämt euch, die ihr den Namen Stütze 
Des Vaterlands vergeblich führt, 
Indeß von feinem Fürſtenſttze 
kangſt ein Tyrann Das Land regiert. 

. Statt ipn den Einhalt zu befprgen, 
Laßt ihr den Unterthanen worgen. 

Verlangt ihr ind Detail zu gehen, 
Was unferm Lande nüsfich fen? 
Gut — minder fträffiches Berſehen, N 
Bon end — mehr Nachdruck und mehr Treue, 
Dann hätten wir Nichts zu beforgen, 
Es wäre Herr und Land geborgen. 

Ein Landskind hat zu Chrenftellen 
Und Uemtern fein ausſchließlich Recht; 
Doch ſchleichet ſich in manchen Fällen 
Vom Ausland her ein feiler Knecht, 
Und ſeine erſten einz'gen Sorgen N 
Sind — nur für id) zu ſeyn geborgen. 

Ein folher Fremdling trachtet felten 
Zu nüben unferm Vaterland, 
Wir Bürger müffen fie entgelten 
Des Fürften Thorheit, eure Schand, 
Warum vergaßet ihr zu forgen, 
Daß jetzt ein Landekind ward geborgen ? 

Was follen adeliche Bänke | 
In der Kanzlei — was follen fle? 
Durch welche unerlaubte Ränke 
Erſchlich der Herzog ſolche, wie? 
Für Unterthanenwohl zu forgen, 
Paufirtet ihr — ihr wart geborgen. 

Rechtſchaffenheit, Verſtand, Werdienfte 
Erreichen ſelten hier ihr Ziel, 
Pecunia und andere Künfte, 
Perfon und Glück treibt hier das Spiel. 
Stets wird — ftatt für Verſtand mit Sorgen, 
Für Geld ein Ignoraut geborgen. 

sh * 
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ſelbſt geſchwaͤcht, und feine Willkuͤhr durch ben letzten 
Kampf gebrochen. Noth und Ueberdruß vermochten ihn, 
den vorigen Prunk zu verlaſſen, ſeine ungemeſſenen Be⸗ 
duͤrfniſſe einzuſchraͤnken und ſich in eine Art von Privatleben 
zuruͤckzuziehen, das freilich gegen ſein Jugendleben ſehr 
abſtach. Er erkannte endlich ſelbſt des Erdenlebens Eitel⸗ 

keit, an feinem Boſten Geburtstage, den 11. Februar 1778, 
erließ er jenes merkwürdige Ausfchreiben zur Verleſung 

Die Kammerfchuiben find zu zahlen 
Und die der Kriegskaß alt und nen, 
Und zwar zu fuccefliven Malen 
Laut Erbvergleichs bei Fürſtentreu. 
Allein bei eurem Gelderborgen 
Bergaßet ihr der alten Sorgen, 

Das Militär ift fonft die Zierde, 
Der Schutz, die Nothwehr für das Land, 
Wenn es ein weifer Fürft regierte, 
Hier aber ift e8 — umgewandt. 
Der Fürſt liebt nur für fich zu forgen, 
Das Land ift fchlecht dabei geborgen. 

Die eine Haͤlft' it für den Frieden, 

Gie ift zu vornehm für den Feind, 
Die anderen find Invaliden, 
Noch lebend mit dem Tod vereint. 
hr leitet zwar für Sahlung Sorgen, 

Doch find die Leute nicht geborgen. ' 

Der Röcke will ich kaum erwähnen, 

Noch minder ded Esprits de Corps, 

So fehr fle ih nady neuem fehnen, 
So wenig könnet ihr davor, 

Es wär des Fürften Pflicht zu forgen, 

Allein er fchiebt es ftets auf Morgen. 

Dr Schamet end), ihr Landes:Gtände, 
Ihr fammtlid Treugehorfamfte! 

Euch trifft gewiß der Sturm am Ende, 

Ihr Pflichtvergeßnen Miethlinge, 

Wacht ihr nicht auf, mit Ernſt zu forgen, 
Daß unfre Rechte ſey'n geborgen. 

⸗2 
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von allen Kanzeln, worin er, als reuiger Suͤnder auftre⸗ 
tend, feine Jugendvergehungen beichtete uud WWelerung 
verſprach. Cr fey ein Menſch, erllärte er damals, uud. 
alfo immer unterm Grade der Volllommenpelt. Aus ane 
geborner menfchlicher Schwachheit, unzulänglicher Kenuntniß 
und andern Umftänden hätten fich viele Ereigniffe begeben, 
die nun nicht mehr gefcheben dürften. Dieß freimüchige 
Geſtaͤndniß fey eine Pflicht, welche beſonders den Geſalbten 
der Erde heilig feyn mäfle Die Zukunft follte nun einzig’ 
dem Wohle der Unterthanen gewidmer werben, und jeder 
derfeiben dürfe jeßt gerroft leben, da er in feinem Landes⸗ 
heren einen forgenden treuen Vater verehren Tanne! Go 
wenig nun auch der Herzog die hier gegebnen Verſpre⸗ 
Hungen je volllommen erfüllte, fo fehr auch jett noch 
mancher Sugendfehler ihn bisweilen wieder ergriff, fo ges 
wann er doch durch diefe That die Liebe feines Molles, 
und nicht nur das Fruͤhere ward ihm verziehen, auch bei 
Dem, was er von jeßt an that, ward ihm eine Nachſicht 
zu Theil, deren er ſonſt ſich ſchwerlich Hätte erfreuen’ 
duͤrfen! 

An des Herzogs Aenderung aber hatte ſeine zweite 
Gemahlin, Franziska, vielen Antheil. Sie war die Tochter 
eines Herrn von Bernerdin, welcher an den Graͤnzen 
Frankens von dem Ertrage eines kleinen Ritterguts lebte. 
Seine Duͤrftigkeit zwang ſie, ihre Hand einem haͤßlichen, 
aber reichen Edelmann von Leutrum zu geben, welchem 
ſie der Herzog entfuͤhrte (1770), erſt zu ſeiner Freundin, 
dann zu feiner Gemahlin mit dem Titel Reichsgraͤfin von 
Hohenheim (3. Oktober 1784) und endlich zur Herzogin: 
(2. Februar 1786 *) machte. Richt durch ausgezeichnete 

e) Diefe Vermählung zeigte der Herzog am 46. Mai 1786 dem 
fländifchen Ausfhuß an, der dazu Glück wünfdhte (20. Mai): 
und dem Herzog 200 Lonisd’or, feiner Gemahlin eben fo viek 

fchentte, welhe Summe erfterer dem Militaͤrwaiſenhaus in 
Ludwigsburg, Ieptere einigen Orten und 500 fl. der Stadt 
Wildberg zu einer Stiftung ſchenkte. Wegen biefer Vermaͤhlung 
fchloß der Herzog den 14. März 1790 einen Vergleich mit ſeinem 

Bruder Friedrich Engen. 

— 



RUeperliche Reize, fondern durch ihren gehlideten Werfland, 
ihre angenehmen Sitten und die Kunk, fi in all’ feine 
Launer zu fehrsiegen uud ihm im Gewande der liebens⸗ 
werdigften Meiblichleit zu erfcheinen, erlangte fie eine uns 
beſchraͤnkte Gewalt über den Herzog. Im Merein mit 
dem Gehelmenrath Bühler, der fchon feit längerer Zeit 
Die Ungelegenheiten, voelche der Herzog unmittelbar betrieb, 
beforgt hatte, und deſſen Charakter ganz genau kannte, 
wußte fie einen Fuͤrſten, der. doch auf felbfiitändiges 
Herrſchen fo viel Werth legte, vöNig zu lenken, und obs 
gleih Karl manchmal die ihm angelegten Fefleln unanges 
nem fühlte, fo wußte er ſich doch bis an feinen Tod 
nicht mehr von ihnen“ loszumachen. Die Herzogin benutzte 

die erlangte Herrfchaft zwar auch zum Wellen ihrer Ber⸗ 
wandten und Anhanger, jedoch eben fo fehr zum Wohl 
des Landes. Sie hielt ihren Gemahl von manchen (es 
waltthaten ab, lehrte ihn die Annehmlichkeiten eines. ftillen 
Lebens fchägen, mäßigte feine Leidenfchaften, befdrderte 
manche gute und nuͤtzliche Anſtalt, verhalf dem Verdienſte 
zu feinen Rechten und war eine Mohlthäterin der Armen! 

Mir ihr werlebte Karl in dem Luftfchloffe, wovon fie 
den Namen Gräfin von Hohenheim führte, glädliche Zeiten 
in ftiller, felten wieder durch Prunkfeſte unterbrochenen Eins 
gezogenheit. Einmal nur fchien der alte Geiſt in ihm zu 
esmachen, als ber rufſiſche Großfuͤrſt Paul, der Gemahl 
feiner Nichte, ihn befuchte (1782).. Da wurden die pracht⸗ 
vollen Hefte voriger Zeiten erneut, GSchaufpiele, Opern, 
Baͤlle und Jagden gegeben, und in ganz kurzer Zeit 
345,000 Gulden aufgewendet. Aber bald nachher kehrte 
der Herzog wieder zu ſeiner gewohnten Lebensweiſe zuruͤck. 
Vornemlich beſchaͤftigte ihn damals die Anlegung des eben 
genannten Luſtſitzes Hohenheim. Er hatte hiezu, wie fruͤ⸗ 
her erwaͤhnt worden, ſchon im Jahr 1768 den Aufang 
gemacht, und nach dem erſten Plane ſollte das Ganze nur 
zu landwirthſchaftlichen Unternehmungen beſtimmt ſeyn, 
aber bald erweiterte ſich dieſer einfache, mehrere Jahre 

mit großem Eifer betriebene Zweck, und der weit umfafs 
fendese Plan eines großen englifchen Gartens trat an feine 



— 395° u. 

Stelle. MWeiläufige Pflangungen und Anlagen entflanden, 
die Denkmäler aller. Gegenden. und‘ Zeitalter wurden bier 
mit feinem Geſchmack und hoher Kunft zu einem Ganzen 
vereint. Kine tuͤrkiſche Mofchee prangte neben einem rds 
mifhen Zempel und einer gothiſchen Kische, ein Ritter⸗ 

thurm neben dem vbmifchen Thurme, kleine niedlidhe 
Bauernhuͤtten flanden unter den Riefentrimmern der Bots 
zeit, die Pyramide des Ceſtius und die Bäder des Dies 
kletian, ein sdmifches Rathhaus und römifche Gefaͤnguiſſe 
fab man hier nachgebildet. Auch ein prächtige Schloß 
erhob fi) am Ende des Gartend, und mehrere Gebäude 
für die Dienerfchaft des Herzogs und filr feine Garde, 
Doch ward jeßt Alles einfacher, fparfamer. Des Hofſtaat 
verminderte fich zuſehends, das Milltar aber verlor an 
Zahl, wie an Schönpeit bedeutend, und nur. bie Gardes 
Legion, wie die übermäßige Menge von Offizieren, erins 
nerten noch an die alten Zeiten. Statt, wie man bes. 
fhloffen Hatte, den Plan des Generald von Wimpfen 

auszuführen (1774), wodurd mit Verminderung der Koſten 
das Heer doch in einen ſolchen Stand gefet werden follte, 
daß es im Nothfall ſchnell auf 230,000 Mann hätte ges 
bracht werden Tünnen, nahm man 1776 noch eine weitere 

Verringerung der Zruppenzahl vor, 47 Offiziere wurden 
abgedanft und 5 NRegimenter zu Fuß aufgehoben. Die 
Stelle der Prunffefte nahmen nun Iändlide Vergnuͤgungen 
ein, die franzdfifchen Schaufpieler, die Opernfänger und 
die Tänzer beiderlei Gefchlechts verſchwanden nach und 
nach, feit. das neue Schnufpielhaus erbaut war, fab man - 
nur einfachere deutihe Stuͤcke (1770), und auch bie 
fremden Künftler verloren fih immer mehr. 

Sp ganz von Grund aus veränderte fich des Herzogs 
Benehmen freili auch jegt nicht, wo er in ber philos 
fophifchen Ruhe des Landlebens und mit gelehrten Bes 

ſchaͤftigungen ſich vergnügte. Selbft Ruͤckfaͤlle der früheren 
Willkuͤhrherrſchaft fehlten nicht ganz. Im Jahr 1766, freis 
ih noch vor dem Abfchluß des Erbvergleiche wurbe der 
preußifhe Merboffizier v. Knobelsdorf, weil er wire 
tembergifche Soldaten zum Defertiren verleitet haste, mit 



Li gefangen genommen und nach Hohentwiel gebracht, 
von wo er erft ı800 wieder lodfam, im Sanuar 1777 
aber Schubart hinterliftig ins Land gelodt und auf Hohen: 

Aperg eingelerkert, wo er bis zum Mai 1787 bleiben‘ 
nrußte, fen es nun, weil er den Herzog felbft, oder wie. 
Andere behaupten, den Taiferlichden Gefandten v. Ried bes 

leidigt hatte Auch war die Zeit der Beſchwerden, der 
ungefeglichen Laften und der Eingriffe in die Verfaflung 
noch jeßt nicht ganz vöräber, noch mehr als einmal mußten 
die Landftände mit Klagen beim Kaifer drohen, auch gab 
eö felten eine Zufammenkunft des Audfchuffes, wo nicht 
mancherlei: Befchwerden vorgebracdht wurden und noch mehr 
und flärker hätten vorgebracht werden Founen, wenn ber 
Ausſchuß felue befchwornen Pflichten beffer erfuͤlſt hätte. 
Die außerorbentlihen Geldforderungen wiederholten ſich 
auch jetzt von Zeit zu Zeit, einmal wollte man einen 
Beitrag zum Aukauf neuer Güter (17Bo), anderemale 

‚ zur GStraßenverbefferung, zum Schloßbau, fürs Ludwigs⸗ 

burger Waiſen⸗ und Tollhaus und zur Brandverficherungss 
Kaſſe (1783, 1784, 1788, 1790). Am 36. Mär) 1772 
wurde. einem Marchefe Manfi erlaubt, eine Zahlenlotterie 
(Lotto dı Genua) in Stuttgart zu errichten und ihm ein 
ausfchließliches Privilegium dazu auf 12 Fahre verliehen, 
die wiederholten Vorftelungen des ftändifchen Ausfchuffes 
dagegen aber Fahre lang abgewiefen *), bis endlich am 
23. April 1779 der Herzog erllärte: „er babe ſich jet 
von der Schädlichleit des Lottos überzeugt,” und es aufs 
bob; hHiefür ließ der Ausſchuß ihm 500 Louisd'or über: 

*) In der Vorftellung vom 46. Mai 4774 legte der Ausfchuß eine 
Berechnung bei, daß, wenn jedes Loos auch nur 4 Fr. koſte, 
bei jeder Ziehung von bem Uebernehmer 38,667 fl. 45 Er. ge: 
wonnen werden müßten. Wuf die Borftellung der Landfchaft 
vom 15. Sept. 41775 erklärte der Herzog, er ſey nicht gefonnen, 
könne es aud) mit Anftand nicht thun, fein Engagement ohne 
den Willen des andern Theils einfeitig aufzuheben, bie 
Einlage in fremde Lottod zu verbieten aber Taufe gegen die 

Privilegien. Es Fam ein eigener Wandkalender mit Angabe 
der Biehungstermine für dieſes Lotto heraus. 
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reichen, der Herzog aber hielt an deſſen Abgeordnete eine 
ſalbungsvolle Rede, und lud fie zur Tafel. Im Jahr 1786 
wurden 1000 Mann mwirtembergifher Truppen an die 
Holländer verkauft, die ſich im Fruͤhjahre 1787 auf den 
Mari machten, und nah Erdultung vieler Muͤhſelig⸗ 
Teiten, da beinahe ein Viertheil derfelben erkrankte, auf 
der Sinfel Seeland anfamen, von wo fie nach den afrikas 
nifchen und indifchen Befigungen der vereinigten Niederlande 
eingefchiffe wurden, und größtentheils ihr Waterland nicht 
mehr fahen *). 

Der Dienſthandel dauerte bis zum Tode des Hers 
3098 fort, und wurde dadurch noch viel einträglicher,, daß 
man nicht nur die Preife fteigerte, fondern auch die Uns 
terhäudler größtentheils entbehrlidh machte, indem die Bes 
werber ihre Gebote den Bittfchriften nun felbft beifügen 
mußten. Wergebens eiferten die Stände dawider, zahlten 
fogar lange Zeit für die Aufhebung dieſes **) landes ver⸗ 
derblichen Webeld dem Herzoge aljährlid 30,000 Gulden, 
Schon im ı5. Nov. 1776 gab Karl fein Fuͤrſtenwort, 
daß auch diefe Beſchwerde nun aufhdren, und diejenigen, 
welche noch ferner ſolche Anerbietungen machten, fcharf ges 
firaft werden follten, und verfiherte 2 Monate nachher 
noch, daß dieſes fein Wort Heilig fey, und fich nicht 
nur auf eine gewiſſe Zeit, fondern auf beftändig erfirede. 
Aber einige Jahre ſpaͤter nahm der Unfug wieder fo fehr 
überhband, daß die Landfchaft neue Vorftellungen machen, 

2) Schon 1785 hatte, trotz der Borftellungen des Ausfchuffes , der 
Herzog gefucht, eine Ziuppenfhaar in Laiferliche Dienſte zu 
bringen. 

°*, In Ihrer Eingabe vom 26. Januar 1773 fagen die Stände hiers 
über: Nun aber will der Dienfthandel noch fogar dadurch ber 
feftigt werden, daß das auf folhem Weg, für die erhaltene 
berzogliche Gnade erlegte Geld als eine erft nachher freiwillig 
bezeigte unterthänige Dankbarkeit vorzuftellen geſucht wird, 
welche E. H. Durchl. nicht zu verwehren gedächten, zumal fie ge 
wohnt wären, dergleichen unterthänige Dankbarkeitsbezeigungen 
zu folchen Inſtituten zu verwenden, welche binwieber zu ber 
allgemeinen Wohlfahrt gereichten, 
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den Schuldigen mit Strafen drohen, und den Herzog 
bitten mußte, ſeine ſo feierlich gegebenen Zuſagen doch 
einmal zu erfüllen (2. Dec. 1783). Karl erklärte freilich 
hierauf, wenn fie, flatt unzuverlaßigen Gerüchten Gehör 
zu geben, fih an der Quelle felbft erkundigt hatte, würde 
fie den Ungtund diefer Befchuldigungen genugfam erfahren 

haben, fügte aber doc bei, möge die Sache nun feyn, 
wie fie wolle, fo follte fie wenigftens Tünftig keinen Grund 
zu Klagen mehr haben (8. San. 1764). Auch bewiefen 
die Stände ihre Angabe recht bündig. In einer neuen 
Schrift vom 9. Februar fagten fie: „die felten trägende 
allgemeine Stimme des Volks beruft fih auf Thatſachen, 
die jedermänniglicy vor Augen liegen, fie begründer ihre 
Weberzeugung auf den täglich fichtbarer ausbrechenden Zers 
fall fo vieler durdy den Dienftfauf fich ruinirenden Familien, 
und auf den fchadlichen Einfluß, werlchen derfelbe ſowohl 
auf den hoͤchſten Dienft, ald auch auf das Vermögen der 
Untertbanen in fo mandem Betracht hats’ Sie erinnerten 
bier den Herzog nochmals an feine Verfprechungen, die ja 
feld von den Kanzeln herab öffentlich verlefen worden, 

und wiederholten ihr ſchon früher gemachtes Werlaugen, 
baß In den Amtseid jedes Staatödieners die Klaufel eins 
geführt werde, daß er weder mittelbar noch unmittelbar, 
weder vor noch nach feiner Ernennung, Etwas für feinen 
Dienft gegeben hätte. Der Herzog entgegnete hierauf 
(10. Mai): da er fein bündigftes, heiligſtes Fürftens 
wort gegeben, fo koͤnne das, von der Landſchaft darein 
geſetzte, Mißtrauen ihm nicht anders als höchft empfinds 
lidy ſeyn, dennoch wolle er diefes fein Wort biemit wieders 
holt haben. Allein in Kurzem wurde das Uebel wieder 
fo arg, wie zuvor, die Stände erinnerten den Herzog 
vergeblih an die fchlimmen Folgen, welche daraus auch 
für den ſittlichen Charakter der Unterthanen entfprängen 
und an fein, ‚an heiliger Stätte, in Gotted Tempel 
ſelbſt“ gegebenes WVerfprechen, vergeblich thaten deſſen 
Brüder ernftlihe Vorftellungen dagegen (27. Dec. 1790, 

3. San. 1791), der Herzog ließ nun zwar eben, wels 
her fein Geſuch um einen Dienft mit einer Gabe an Geld 



ober Geldeswerth zu begleiten fich erlühnen würde, wie 
firenger Ungnade bedrohen (3. Jan. 1791), allein der 
Dienfihandel dauerte deffenungeachtet unter mancherei Ges 

ftalten fort. Bald kaufte man die Dienfte geradezu, bald 
nahm man Auditorös und QuartiermeifterdsStellen mit der 

Bedingung, dafuͤr in einigen Jahren bürgerliche Stellen 
zu erhalten, oder man fuchte durch Lieferung audgezeich« 
neter Leute zu der fogenannten Legion, ein Amt zu ers 

haſchen. 
Auch das Jagd⸗ und Forſtweſen gab zu häufigen 

Beihwerden Aulaß. Denn in welchem Uebermaeß das 
Wild immer noch vorhanden war, zeigt ein Bericht vom 
Sanuar 1791, nach welchem das Jahr zunot 12,146 Stuͤcke 
Wild gefchoffen wurden, 13,421 aber auf andere Art zu 
Grunde gingen *). Mie fehr aber auch die Wälder durchs 
Aushauen verwäfter wurden, ergibt fi) aus der Berech⸗ 

nung des von 1755 bi6 1788 außer Land geführten Hols 
zes *«“), defien Ausfuhr der Herzog erft am 19. Mal 1779 
endlih auf 23000 Stämme Bauholz; und 25,000 Stuͤck 
Schnittwaren beſchraͤnkte. Auf die vielen Vorſtellungen 
deßmwegen, und wegen des MWildfchadens ***) aber, wurde 
bald geantwortet: „die Klagen feyen von gar keinem Ber 
lang, fondern beinahe durchgehende übertrieben, und bie 

” Im kalten Winter von 1783 bis 1781 gingen in 7 Borften S6 
Schweine, 7,727 Hirfche, 752 Rebe, Haaſen und Hühner im 
größter Menge zu Grund. 

++) Bon 1755 bis 1778 führten aus Fauler und Kompagnie 600,000 
. - Stämme Holländer Tannen, an gemeinem Bauholz u. Schnitte 

waaren, fo viel fie wollten, die Calwer Kpmpagnie 40,000 
Stämme Bauholz, 500,000 Stücke Schnitt: und Sägwaaren, 
4-6000 Stück Meßbalken und von 1778-1788 84,000 Stämme 

Bauholz, 730,000 Stüde Schnitt- und Sägwaaren und 8000 
Meßbalken; dazu Fam noch, was die Murg⸗Kompagnie aubs 
führte. Im Sreudenftädter Forſt koflete die Holländer Taune 
8 fl., ein 50ger Balken 2, ein AOger 6, ein 70ger 56 ir. 

*+9), 9, Dec. 4777, 31. März 1778, 41. Dec. 1780, 4. Dec. 1784, 
5. Dec, 1782, 13. Bebr. 1783, 41. Dec. 1784, 30. Jun. 1785, 

. 5, Dec. 1786, 3. Dec, 4787, 21. Jun 4788, 10. Febr. 1790 
. und 15, März 4791. 



— 30 — 

Beſchaͤdigungen durch Wild nicht von der Art, daß man 
deßwegen uͤber Mangel an Huͤlfe zu klagen Urſache ge⸗ 
habe haͤtte“ bald „die Wildfuhr ſey ſeit Fahren nicht fo 
gering geweſen, als gegenwärtig‘ (1782); einmal „der 
Herzog hätte erwartet, die Landſchaft würde ſich durch feine 
gnädigften Mefolutionen und das dadurch an den Tag ges 
legte, abermalige Merkmal feiner landesväterlichen Gefinnung 
vollkommen haben beruhigen laſſen“; ein andermal erklärte 
er: „er wiffe fich feines echtes nicht zu begeben, und ' 
koͤnne fich fein Fagdvergnügen nicht ganz verderben laſſen,“ 
auch wurde der Nachtbeil, den die Kammer durch allzu: 

große Verminderung des Wilds zu erleiden hätte, vorges 
ſchuͤtzt, und ein hinlaͤngliches Surrogat dafuͤr begehrt, in 
einem Gutachten der Kammer aber der wachſende Holz⸗ 
mangel der zunehmenden Bevdlkerung und der Verwandlung 
vieler Waldftreden in Felder, Schuld gegeben (1782). 
Wenn von Zeit zu Zeit Befehle zu Abftellung des Wilde 
fhadend ergingen (2. Sanuar 1771, 26. Oktober 1783, 
31. März 1785, 4 Zunlus 1784 20), fo wurde ihre 
Wirkung durch die Oberforfimeifter vereitelt, bald durch 
Umgebung oder Nichtbefolgung ſolcher Gebote, bald durch 
ihre ſchiefe Auslegung. Diefe Beamten waren eine rechte 
Plage des armen Volks, und ihnen ahmten ihre Unterges 
benen in allen Städen nach. Selbſt in der Aerndte ließen 
fie mit Jagfrohnen nicht nah, bald mußte Gras gemäht 
und Heu geddrrt, bald Bäume geſetzt, angebunden und 
gepugt werden, und ſolche Forderungen vermehrten. fi) 
immer, ja man fuchte fie zulegt gar, wie die Landfchaft 
Hagt (1788), ‚zu einem Herkommen und Beſitzſtand,“ 
zu machen. Sie waren ed, welche die guten Folgen der 
nach langem Verhandeln endlich im Mai 1791 zu Stande 
gebrachten Auffiellung von Gemeinde Wildfhügen möglichft 
zu vereiteln fuchten, indem fie diefe wider alles Necht mit 
ſchaͤndlicher Willkuͤhr befchränkten. Sie follten ihr Amt 
nicht alle Tage verfehen, nicht mit Slinten, fondern mit 
Büchfen, nur in gewiffer Entfernung und manche Thiere 
gar nicht, fchießen, für angefchoßnes und nicht erlegtes 
Wild aber eine Strafe bezahlen! Und gegen diefe Gewaltigen 
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vermochten Klagen Nichts, vielmehr mußte man ſich da 
gar ſagen laſſen, „was ſie gethan, ſey mit Recht geſche⸗ 
hen“ (21. Jul. 1788). Eben ſo vergeblich waren die 
Vorſtellungen uͤber die allzuſtarke Anzahl der Jagdhunde, 
welche von der vertragsmaͤßigen Zahl von 330 auf 999 
geftiegen waren, ohne die zu zählen, welche die Gemeine 
den den Förftern und Oberforftmeiftern unbefugter Weife 
erhalten mußten. Erſt im San. 1791 wurde endlich zu 
grändliher Abhilfe der Jagd⸗ und Korftbeichwerden eine 
gemeinfchaftliche Deputation niedergelegt, und bierauf das 
Wegſchießen alles Schwarzwilds ohne Unterſchied in nicht 
eingehägten Waldern erlaubt. 

Das Militärwelen verurfachte ebenfalls fortwährend 
neue Klagen und Befchwerden. Des Herzogs Beſtreben, 
für feine Garde⸗Legion lauter große, wohlgewachfene Leute 
zu befommen, erneute noch mehrmals dad Schaufpiel ges 
waltfamer Werbungen, Mehrere Oberamtleute, um die 
fürftliche Gunft buhlend , erlaubten fi) ohne Befehl, ges 
fegwidrige Aushebungen, und fuchten bald durch Lift und 
Veberredungen, bald durch Drohungen und Zwang, die 
Unterthanen zum Kriegsdienſte zu bringen. Hierin bes 
ftärfte fie das Benehmen Karls bei Klagen über ſolche 
Ungerechtigfeiten, indem ihnen zwar folche „aus allzugroßem 
Dienfteifer gegen des Herzogs Mbfichten‘ unternommene 
Gewaltftreiche unterfagt (Mai 1788), fie aber dafür weder 
in Unterfuchung, noch zur Strafe gezogen, vielmehr gegen 
die Stände in Schus genommen wurden. Auch fonft 
fielen, troß wiederholter Vorftelungen der Laudflände *), 
manche Ungefetlichkeiten vor, man beläftigte die Unterthanen 
mit Militar:Srohndienften, verzdgerte die Entlaffung der 
mit Zwang Ungeworbenen , und fuhr fort, das Vermoͤgen 
der Ausreiſſer einzuziehen, die Landftände bald mit den 
„bekannten huldreichſten Gefinnungen‘ des Herzogs umd 
deffen „auf Erhaltung der Landesverfaffung gerichteten. 

Iandesväterlichen Abſichten“ vertröftend, bald ihnen erklaͤ⸗ 
send, „ſie feyen falfch berichtet, die Sache verhalte ſich 

*) 47, Bebr., 7. 28. Fun. 1783, 46, Gebr. 1784, 4. März 179036. 
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ganz anders, als fie angeben.” Einen befondern Bes 
ſchwerde⸗ Gegenftand machten die Scharfſchuͤtzen, melde, 

wenn fie ins Land ausgefender wurden, von den Unters 

thanen Quartier und Koft empfangen follten, da fie zum 

cute des Landes und zur Uufrechthaltung der oͤffentli⸗ 

chen Sicherheit dienten; wiederholte Vorftellungen hierüber 
nüsten Nichts, erft im Jahre 1791 brachten eö die Lands 

flände dahin, daß diefe Beſchwerde abgeftellt wurde. Sie 
hatten nämlich) das Jahr zuvor ſich wiederholt über den 
Zuftand des Militärs fowohl, als der Kriegskaſſe, beſchwert 

(8. Zulius, 20. Nov. 1790), das erftere, fagten fie, fey 
nicht einmal in folhem Stande, daß es nur zur Auf⸗ 

flelung des Kreisfontingents zureichte, es fehlte an den 

udthigen „Kaſernen⸗ und Lazareth⸗Furnituren,“ an Ge⸗ 

wehr, Lederwert und Allem, was zum Felddienſt erforders 
werde, und dennoch fey die Kriegskaſſe mit Schulden bes 

laden, die Kammer allein habe über 100,000 Gulden an 
fie zu fordern. Hierauf wurde die Niederfeßung einer ges 
meinfamen Deputation befchloffen (Fun. 1791) und den 
berzoglihen Abgeordneten dabei aufgegeben, zu zeigen, 
daß ‚nicht nur in Ruͤckſicht auf die Anzahl ein hinlängs 
liches, dem herzoglichen Staat angemeffenes, Militär vors 
handen fey, *) fondern daß daſſelbe auch gehörig und richtig 

*, Nach dem Militärplan von 1785—86 und 1786—87 beftand das 
Mititde neben dem Generatftab, der Leibwache zu Pferd und 
Fuß und der Garde⸗Legion nebft den Scharffchüben aus 1 Re⸗ 
giment Grenadier à cheval, 4 Reg. Hufaren, 4 Reg. Artillerie 
und 3 Reg. Fußvolk, für diefe Truppen und für das Militär: 
wefen überhaupt wurden jährlich 366,200 fl. erfordert. Leber 
den Zufland des Militärs zu jener Zeit aber ſagt ein Zeitge— 
noffe. So fehr das wirtembergifche Militär vor dem 7jährigen 
Krieg glänzte, fo fehr Fam es nad) demfelben in Verfall, es 
war pon feinen eigenen Landsleuten verachtet und verabfchent, 
den jungen Wirtemberger wandelte ein Schauer an, wenn er 
nur Soldaten fah, lieber verlieh er das älterliche Haus oder 
erlegte flarke Majorennitätsgelder, um heirathen zu dürfen, 
wenn er von den häufig gewordenen Answahlen hörte. Es ift 
in der That empdrend und fchreiend, alle Urſachen dieſer Abs 
neigung aufzuſuchen; aber wahr iſt's, daß ein hörhft Färglicher 
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Gerpflegt und-unterhalten, und daß hiezu nicht allein der 
Beitrag der Landfchaft, fondern auch, weil diefer nicht 
binreiche, die holländifchen .Subfidien-Gelder, von denen der 
Herzog Nichts für fich behalte, verwendet worden, Wenn 
die Landſchaft dennoch auf wirkliche und befondere Herſtel⸗ 
Iung des Kreiöfontingents beftehe, fo follten die Abgeord⸗ 
neten erfären, auch andre Reichsfuͤrſten gebrauchten im 
Frieden ihr Kontingent als Handtruppen, weßwegen der 
Herzog dem Geſuch der Landfchaft um fo weniger zu ent« 
fprechen wiſſe, da es derfelben nicht zukomme, fi) in das 
innere Detail des Militaͤrweſens zu mifchen, fondern fie 
fih damit zu begnügen habe, wenn bewiefen werbe, daß die 
binlänglihe Anzahl Truppen vorhanden fey, und diefe richtig 

und gehörig unterhalten würden.‘ Allein die Laudſtaͤnde 
mußten noch einigemale anmahnen, bis die Verhandlungen 
dieſer Depntation wirklich begannen, und endlich, von ihrem 
Berlangen, ein befonderes Kreisfontingent aufzuftellen, 
abftehen, auch damit nur die ndthigften Kriegsbedürfnifie 
angefchafft werden konnten, der Kriegskaſſe 15,000 Gulden 
verfchaffen (Mai 1782). Die Folge der verweigerten 
Anfftelung eines befonderen Kreisfontingentse aber war, 
daß, ald zu Anfang des Jahres 1795 die Gefahr vor 
den in Sranfreih in völlig ausgebrochenen Unruhen Wirs 
temberg näher kam und ernſtlichere Maßregeln erheifchte, 

Gold, zeriumpte Kleidungen, abgedrungene Gautionen, Con 
ceffionsgelder, außer einigen Lieblingskorps ſchlechte Behand 
lung, nicht gebaltene Kapitulationen, Losfaufungen,.elende, 
abgedantte und bettelnde Soldaten, verwahriodte Edel und 
Abſcheu erregende Invaliden, lauter zurüdfchredende Beifpiele 
waren, welche die abhaltendften Betrachtungen erregten. Man 
wähnte damals, das wirtembergiſche Militär fey ein Zuchtin⸗ 
ftitut, wo nur Taugenichtfe, Aushanfer, Faullenzer, Verſchwen⸗ 
der, misrathene Söhne und Sträflinge hingehörten. Der 
Bauerntnabe glaubte, daß dad Soldatenhanbwert nur durch 
Stodprügel und Regimentsftrafen erlernt werden könne, Wie 
übel unter folchen Umftänden der größere und ärmere Theil 
der Offiziere daran war, läßt fih, ohne befondere Thatſachen 
anzuführen, theils von feibft abnehmen, theils ans dem Munde 
noch vorhandener Zeugen fattiam abhören, 
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neue Forderungen an den ſtaͤndiſchen Ausſchuß gemacht 
werden mußten, namentlich daß er auf unvorhergeſehene 
Faͤlle eine hinreichende Summe bereit halten ſollte. Hier⸗ 
auf aber erklaͤrte dieſer, wenn man die Militärbeiträge 
ftetö gelegmaßig angewendet hätte, würde man das ers 
hoͤhte Kreiskontingent jetzt leicht aufftellen kaͤnnen, ohne 
neue Beitraͤge von ihm zu begehren, in welche er, ohne 
ſeine Vollmachten zu uͤberſchreiten, ſo wenig einwilligen 
koͤnne, als in die dem Kirchengut gemachten Zumuthungen 
(19. Febr. 1793). Er mußte aber dennoch einigemale 
außerordentliche Beiſteuern leiſten, zur Kreis⸗Proviantur⸗ 
Umlage (März 1795 *) und zur Reichs⸗Operations⸗Kaſſe 
(April **), wie zur Landesvertheidigung. | 

Die Beſchwerden über das Militär nnd das Forſt⸗ 
und Jagdweſen aber waren ed vornemlich, welche nad) der 

eigenen Erklärung der Landfchaft (6. Zulius 1782), fo 
viele Leute zum Auswandern bewogen, welchem Uebel wes 
der die verfuchte Beſchraͤnkung des freien Zugs, und eine 
eigne dagegen erlaßne Verordnung (April 1782), noch die 

Bemühungen des Herzogs felbft, der die Auswanderungds 

Iuftigen an den Audienztagen kommen ließ, und ihnen die 
eindringlichften WVorftellungen machte, abhelfen konnten. 
Diefe Beſchwerden aber waren nicht die einzigen, welche 
den Standen zu VBorftellungen fortwährend Anlaß gaben, 
auch andre früheren Bedruͤckungen und Beldftigungen dauerten 
in größerm oder geringerm Maaße noch fort. So wurde 
den Gemeinden dad Recht der Bürgerannahme erfchwert, 
oder ihnen Leute, die fie nicht wollten, aufgebrungen, und 
auf die Befchwerung dagegen einmal erklärt, das Entfchel: 

dungsrecht in folchen Fällen ſtehe dem Landesherrn allein 
zu (1788), ein andermal den Ständen der Vorwurf gemacht, 

*, Diefe Umlage betrug 347,838 fl. 22 Pr., wozu Wirtemberg 73,365 fl. 

43 Pr. zahlen follte, ed wurden dazu 50,000 fl. vom Schulden: 
zahlungsfonds verwendet, aud) mußte das Kirchengut 4,630 fl. 
40 kr. beifteuern. 

*e) Es wurden für dieſe Kaffe 30 Nömermonate bewilligt, wenn 

es Wirtemberg 42,000 fl. traf, bann zahlte dad Kirchengat 

44,175 fl. 34 Er. , die Landſchaft das Uebrige. 

⸗ 
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„fie hätten‘ den Sinn der fürftlichen Ausfchreiben ganz 
unrecht aufgefaßt‘ (1789). Einige Bürger in Ludwigs⸗ 
burg mußten innerhalb zweimal 24 Stunden Ihre Käufer 
räumen (1781), und Handwerksleuten, welche für den 
Herzog zu arbeiten, fo wie Bürgern In Plieningen und 
Degerlody, die ihre Kelder zum Hohenheimer Gut hatten 

abtreten mäffen, wurde die Bezahlung verweigert (1784, 
1788, 1789, 1790). Auch durch Forderung neuer unges 
fegmaßiger Abgaben, durch Thaler⸗ und Umgeld vom 
Branntweinbrennen, durch Bodenzinfe, Mühlichau s Gelder 
(1782), Taxen auf Winddfen, fogenannte Separationds 
Gerder bei LebengätersZertrennungen (1777), wurden bie 
Unterthänen in ihren Rechten beeinträchtigt, und nur mit 
Mühe gelang es den Ständen, fie von folchen neuen Las 
fien zu befreien. Noch mehr Mühe Eoftete es die Ges 
meinden, ihre Eutfchädigungen von der Kammer zu erlangen. 
3u den Bauten In Hohenheim und Scharnhaufen mußten 
die benachbarten Gemeinden Holz liefern und Frohnen 
tun (1785, 1791), und auf eine Vorftelung des Auss 

‚ fchufles deßmwegen, hieß es: der Herzog muͤſſe fih wundern, 
Daß zu einer Zeit, wo unter dem Beiftand des Hoͤchſten 
Srieden und Einigkeit herrſchte, die Landfchaft fich beigehen 
laſſe, Sachen vorzubringen, welche ganz von keiuem Betracht 
feven, wenn man fie aus dem rechten Gefichtöpunft betrachte, 
indem es doch Feiner Gemeinde verfagt ſeyn koͤnne, ihrem Lan⸗ 
beöheren auf eine oder die andere Art ihre „Devotion“ zu 
bezeugen oder auch ihm ein „Praͤſent“ zu machen. 

Die Brandfchadensvergätung für Gebaude mit Strobs 
und Schindeldädern wurde um ein Sechstheil vermindert 
(1784). Aud über geſetzwidrige Verfeßung und Entlaffung 
von Staatedienern (1787, 1788), und über unvollfländige 
Belegung des Geheimenraths (17853) hatte der ftändifche 
Ausfhuß zu Hagen, noch mehr aber über den Zuftand 
des Kirhenguts, welhes durch die fruͤhern Berau⸗ 
bungen, dur neue Anforderungen und verzögerte Bes 
zahlung der ihm von der Kammer zu entrichtenden Erfaßs 
fummen, ſo wie durch unordentlihe Haushaltung fo fehr 
herabgelommen war, daß die Ausgaben die Einnahmen um 

Geſch. Wirtemb. III. 88, 2. Nsth, 25 
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50 bis 40,000 Gulden jaͤhrlich Aberfiiegen *), und der 
Beſchluß vom 2. Dec. 1779, daß biefes Gut von nun 
an feinen dritttheiligen Beitrag zu den Geldverwilligungen 
der Landfchaft liefern ſollte, deßwegen nicht ausgeführt 
werden konnte. Die Landfchaft frug daher am 34. Nov. 
1785 auf die Unterfuchung feines Zuftandes an, weil 
fonft, wenn etliche ſchlechten Fahre kaͤmen, eö entweder 

dur Aberfpannte und nachtheilige Entwürfe zu Grande 
gerichtet oder in die größten Schulden geſtuͤrzt werden 
müßte.” Es wurde nun and) eine gemeinfame Deyutation 
niedergeſetzt, nach vielen und mühlamen Verhandlungen endlich 
ein neuer Plan entworfen, beffen Ausführung, fo wie das Wie: 
beremporfommen des Kirchenguts überhaupt, die für daſſelbe 
ſehr einträgtichen Jahrgaͤnge 1788 und 1790 befdrderten. 

Der Zufland der Kammer gab ebenfalls zu vielen 
Verhandlungen und wiederholten Planen Anlaß. Nach 

während der Dauer der Vergleihshandlungen im Frühjahr 
2768 hatte der Herzog eine „neue SKameraleinrichtung” 
entwerfen laſſen, wonach zur Schuldenzahlung jdhrli von 
den Kammereinlünften 340,000. Gulden verwendet und bie 
Äbrigen Ausgaben möglichft befchränft werden follten **), 
Fene jährlihe Schuldentilgungsfumme wurde nach ges 
fhloffenem Erbvergleih, der die. Schuldenlaft der Kammer 
um 1, 263,626 Gulden, welche zur Entrſchaͤdigung für 
frühere unrechtmäßig empfangene Geldfummen entrichtet 
werden follten, erhbhte, auf 190,000 Gulden herabgeſetzt, 
und zugleich Anftalten getroffen, daB die Sammer dabei 
auch ihre gewöhnlichen Ausgaben ſtets ohne Zdgerung bes 
fiseiten koͤnnte. Allein bald zeigte fich nicht nur der ſchon 

H Die Eirchenräthliche Spiegelfabrik Eoftete jährlich 38,000 fl. und 
brachte nur 26—27,000 fl. ein. 

*), Ausgeſetzt wurde jährlich für fürftfiche Deputat. 104,000 fl., 
Befofbungen 144,079 fl. 20 kr., Theater, Muſik und Feſte 

50,000 fl., Marftall and Geſtüt 78,000 fl., Bauweſen 55,500 fl., 
Borcellanfabrit 10,080 f., Hofbrauch 90,000 fl., Gewölbsver⸗ 
waltung 41,500 fl., Unterhalt der Landbeamtungen 18,302 fl. 

23 Er, Landfchreiberei 21,372 fl. 35 kr., Corps .des Guides 
"2,280 fl, andere Ausgaben 82,725 fl. | 
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erwähnte, Mehrbetrag der Schulen, fondern der neuſte 
Kammerplan wurde auch In manchen Städten überſchritten. 
Schon im Oktober 1770 hatten die Stände zu klagen, 
daß der Herzog ſelbſt bedeutende Summen von der Ge⸗ 
neralkaſſe und den Kammerbeamtuugen beziehe und. zu 
außerordentlichen Ausgaben verwende, am 2 März 1771 
aber berief Karl den ftändifchen Ausſchuß zu ſich 9), und 
begehrte einen baaren Vorſchuß von 500,000 Gulden, um 
dadurch die neue „‚follde Kammereinrichtung In wirklichen . 
Vollzug fegen zu koͤnnen.“ Schon Im Oktober 1771 aber 
mußten hierauf die Stände ihre Klage wegen Anhaͤufung 
neuer Schulden wiederholen und der Kammerzuſtand ver⸗ 
ſchlimmerte ſich zuletzt ſo ſehr, daß nun auch des ‚Herzogs 
Brüder fih einmifchen zu muͤſſen glaubten, Ludwig Eugen 
uͤberſandte am 3. Sept. 1775 dem Gehelmenrathe eine 
Erklärung deßwegen, „obwohl er weit entfernt fey, In bie 
Befugniffe des regierenden Herzogs einzuſchreiten, ſo ers 
achte er fih doch, bei dem immer weiter gehenden Kameral⸗ 
Zerfall, für. ſchuldig, als ein treugeſi innter Bruder feine 
zunehmenden Beforgniffe nicht zu verheblen, und ald ‚Prinz 
vom Stamm MWirtemberg und erfler Agnat, an das beis 
zoglihe Haus, das Vaterland, die Nachkommenſchaͤft und 
neben dem lem an ſich felbft um fo .ernfilicher zu Pens 
fen, da ſchon mehr als ein hohes Haus auf dieſem Wege 
von dem groͤßten Flor in das tiefſte Verderben gerathen 
ſey. “ Daher bitte er feinen Bruder, Feine „Zeit zu dee 

fäumen, um der, vor Augen liegenden, Gefahr vorzubeugen 
und zu diefem Ende ein foldhes Kameralarrangement zur 
genauften Befolgung feftzuftellen , welches auf ſichere Gründe 
gebaut, der bedenklichen Situation angemeſſen und nicht 
etwa nur, wie bisher, nach den gewöhnlichen Vorſpieglungen 
allein um fich felbft befämmerter Perſonen dahin eins 

) Ihr ſeyd, ‚redete er damald den Audfäus an an; von eurem Re⸗ 
genten und Zandesherrn hieher berufen toordei, dher nicht 
diefer, fonderh euer Hifhreicditter, eher wahrhaft baicluch und 
zärtlich. venkender Landesvarer wird im Yılädigfteii Vertrauen 
ſich euch. nähern; und ans deſſen Mund werbet ihr die Urfacyen 
eurer Berufung vernehmen. 5 

2 % 
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gerichtet ſey, den Ausbruch des Uebels noch auf einige 
Zeit zuruͤckzuhalten. Er erinnere deßwegen auch alle bei 
der Kammer in Wirtemberg, wie in Moͤmpelgard ange⸗ 
ſtellten, Perſonen, ihre Pflichten gegen das Fuͤrſtenhaus 
und das Land beſtaͤndig vor Augen zu haben und erklaͤre, 
daß er ſeine Zuſtimmung zum Erbvergleich in Ruͤckſicht 
der Uebernahme der fuͤrſtlichen Schulden nur auf die 
in dieſem Vergleiche angefuͤhrte Summe bezogen wiſſen 
wollte. Hierauf erklaͤrte nun zwar der Geheimerath, man 
gehe wirklich damit um, das Kameralweſen auf einen „ſo⸗ 
liden und dauerhaften Fuß“ zu ſetzen (13. Sept.), allein 
dieß geſchah nicht, die Zerruͤttung nahm zu, neue Schreiben 
der beiden Brüder des Herzogs blieben unbeachtet, udn 
deßwegen erfolgte nun von Ludwig Eugen am 6. Sanuar 
1777 eine neue Erklärung: „man folle zur Beruhigung 
bes fürftlihen Haufes und des Landes ohne Zeitverluft 
alles recht einrichten, damit endlich einmal Ordnung bes 
wirft, der bisherigen Vorauserhebung der Einkünfte vor: 
gebeugt, und die dad Hauptgut fchwächenden Kontrakte 
aufgehoben, auch dad Schuldenwefen, ohne daß man 
Schulden wieder mit Schulden bezahlen müffe, in richtigen 
Gang gebracht und das Fideikommiß⸗Gut nicht gefchmälert 
werde. Wuͤrde auch diefe Erklärung nicht beachtet werden, 
fo müffe der Herzog beim Kaifer klagen.“ Der Geheime 
Rath ſchickte nun ein ausführliches Schreiben an beide 
Brüder (20. Februar), welche aber in ihrer Antwort 
(29. März) fih damit fehr unzufrieden zeigten, und nas 
mentlid dem Geheimenrath darüber heftige Vorwuͤrfe 
machten, daß er erflärt hätte, er habe über das Kammers 
fpreibereis@ut Feine Mitauffiht, hier gehe Alles unmittel⸗ 
bar durdy die Hände des Herzogs, auch ihn aufforderten, 
dem Herzöge in ihrem Namen zu erklären, fie würden 
feine feiner Verfügungen annehmen, wenn er nicht Alles 
vom Familiengut Verſetzte fogleich wieder einlöfe, die 
Schulden bezahle und gute Ordnung herftelle; dadurch allein, 
fügten fie bei, koͤnnte der Geheimerath fie über die Ned: 
lichkeit feiner Denkungsart beruhigen. Unmittelbar auf 
dieſes Schreiben folgte der „Finalvorfchlag‘ der Prinzen, 
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in welchem fie begehrten, es follte zur Unterfuchung des 
Kammerzuftandes eine Deputation niedergefegt und fie von 
deren Verhandlungen ſtets benachrichtigt werden und dem 
fie Furzgefaßte Anmerkungen über dad wirtembergifche Kas 
meralmwefen beifügten (30. März). Hierauf wandten fie 
fih am 13. April an den regierenden Herzog felbft, dem 
fie Hagten, dag man, ftatt ihren gerechten Erwartungen 
zu entfpreden, es nur darauf abgefehen habe, „fie mit 
Verficherungen noch ferner binzupalten, durch Verneinung 
notorifcher Fälle fie irre zu machen, und durch die Nieders 
feßung einer Kommiffton, welcher durch die ihr ertheilte 
Inſtruktion die Hände gebunden feyen, die Sache Ins 
Weite zu ziehen, fo daB fie, wenn man ihren Finalvors 
ſchlag verwerfe, gendthigt feyen, den Weg der Güte zu 
verlaffen und den Rechtsweg einzuſchlagen.“ Der Herzog 
antwortete hierauf (6. Junius): es fen Ihm fehr unanger 

‚nehm, daß al’ feine Zuficherungen Feinen Eingang fänden, 
fondern das Mißtrauen immer ftärker werde und zu Bor 
fchlägen führe, die der Würde des Landesherrn und Haus⸗ 
Dberften zu nahe träten und alfo nicht zugeftanden werden 
fönnten, er babe fchon eine Deputatlon niedergefeßt, und 
werde ihren Abgeordneren die Einfiht in Alles, was fie 
verlangten, gewähren. Zugleich beklagte er fih, daß ihr 
Betragen auch auf die Stände einen fo ſchlimmen Einfluß 
babe, und diefe ihm den Kammerbeitrag bis auf die Vers 
fühnung mit ihnen verweigerten. Allein die Prinzen ließen 
fih hiedurch fo wenig irren, als durch die weitläufige 
Vertheidigungsfchrift des Geheimenrathes, und da fie in 
einem neuen Schreiben an den regierenden. Herzog, vers 
mehrte Beforgniffe äußerten (16. Jul.), fo ſah fich diefer 
auf die Vorftellungen des Geheimenraths gendthigt, eine 
neue Erklärung an fie ergehen zu laſſen (16. Sept.) In 
welcher er fagt: zwar follte er, da fie ihm fo gar Feinen 
Glanben ſchenkten, beforgend den fruchtlofen Erfolg, Teine 
neue: Vorftelungen thun, doch aus aufrichtiger brübderlicher 
Zuneigung mache er ihnen folgende Vorfchläge: Sie follten 
alle Auffchläffe über die Lage des Kammerguts erhalten, 
die Kammerfchulden follten aufgezeichnet und des Kammer⸗ 
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Plan In Zukunft genau Befolgt werden. Doch auch bie 
genügte den Prinzen noch nicht, auf Verſi icherungen , war 
ihre Antwort, könnten fie ſich nicht einlaſſen, man follre 
dafür zur wirklichen Ausführung einmal die nöthigen Anz 
falten treffen (25. Nov., 3. Dec). Da nun zugleich 
auch die Landftände, die man bisher mit ihren Borftellungen 
kurz abfertigen zu können geglaubt hatte, ernftlicher auf 
eine beffere Ordnung und auf die Abftellung der Verpfäns 
dungen, Werdußerungen und Schuldenaufnahmen beim 
Kammergut drangen *), mußte Karl doch nachgeben und 
zur Abftelung der vorgebrachten Beſchwerden Vorkehrungen 
treffen. Im Dec. 1777 wurde der früher entlaffene Ge: 
heimerath v. Knleftädt zum Kammerpräfidenten berufen, 
und ihm das muͤhevolle Gefchaft der Wiebereinrichtung des 
Kammerguts übertragen. Er fand Alles in großer Un: 
ordnung 1,391, 955 fl. neue Schulden, und befonders in 
der Sorftverwaltung bie größte Verwirrung. Die fchönften 
Wälder waren verwuͤſtet, denn feit 1765 hatte man bar: 
aus mehr ald 200,000 ber beften Tannen⸗ und Forchen- 
flämme und unzähliges Holz in Balken und Brettern meiſt 
nah) Holland verkauft, und für neuen Nachwuchs nur we⸗ 
nig geforgt, vieled hatten auch des Herzogs große Bau: 
unternehmungen weggenommen, und die übermäßige Menge 
des Wilds verderbt. Man hatte aus Moth die Zrüchte 
und Meine zum Theil fchon zum Voraus weggegeben, 
oder doch ſogleich nad) ber Yerndte, und dann melft uns 
term Preis verkauft. Das Alles ſtellte Knieſtaͤdt nun ab, 
die Wälder wurden nen bepflanzt und eine fchonendere 
Behandlung derfelben eingeführt, durch den Verkauf der Natu⸗ 
raleinkuͤnfte zu rechter Zeit bedeutende Summen gewonnen, 

*) Am 9. Junius 1777 erklärten fie: Alle feit dem Erbvergleich 
getroffenen Anftalten um die Ordnung im Kammergut wieder 
herzuftellen,, hätten, obgleich fie „jedesmal unter den pofltiveften 
Berfiherungen befannt gemacht worden,“ ihres Zweckes fo fehr 
verfehlt, daß vielmehr die Serrüftung immer größer, Das Uebel 
immer gefährlicher geworben, beßwegen müßten Die Stände 
erklären, „daß neue Plane und wiederholte Zuſicherungen das⸗ 
jenige nicht mehr feyn könnten, worauf fie ihre Hoffnung fepten.“ 
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und fo die laufenden Ausgaben vbllig beftritten, und nicht 
nur Feine neuen Schulden gemacht, fondern auch bid 1783 
391,028 Gulden alte abbezahlt, und mehrere veräußerten 
Guͤter und Einkünfte, auch der Hausſchmuck wieder eins 
geldst. Dieß erwedte Vertrauen, die Prinzen näherten 
fih ihrem Bruder wieder mehr, es wurden Unterhands 

lungen angefnäpft, bei deren gutem Fortgange auch die 
Randfchaft 1778 ihren Kammerbeitrag aufs Neue zahlte, 
und nach glücdlicher Vollendung derfelben die ſeit 1775 
verweigerten Summen ebenfalls abzutragen verſprach. Diele 
Vollendung blieb auch nicht aus, Im Sabre 1780 Fam fit 
wirklich. zu Stande. Am 11. Gebr. wurde der „‚fürftbrüs 
derliche Vergleich" abgefchloffen, und in den nächftfolgens 
den Monaten. von dem Herzoge, den Prinzen und der 
Landſchaft beſtaͤtigt. In diefem Vertrage wurden zuerft die 
Landeöfreipeiten aufs Neue bekräftigte und Hierauf wegen 
Verwaltung des Karımerguts Folgendes verabredet. Der 
Kammerplan von 1777 folte fürs Künftige die Grunds 
lage bleiben, und ſtets zuvoͤrderſt die nothwendigen Staats⸗ 
Ausgaben zur rechten Zeit unfehlbar berichtigt, die übrigen 
aber nach ihrer mehr oder weniger wefentlihen Beſtimmung 
eingetheilt und nach der Einnahme alfo abgemeffen werden, 
daß man nicht nur Feine neuen Schulden mache, fondern 
auch auf außerordentlihe Fälle Etwas zurüctegen koͤnne. 
3u Erreichung diefes Zweckes follte in der Verwaltung des 
Kammergutd immer die genaufte Ordnung beobachtet wers 
den. Der Herzog verſprach auf den richtigen Stand des 
Militärs und auf die Erhaltung des Kirchenguts ſtets eine 
vorzügliche Aufmerkſamkeit zu wenden. Zur Zahlung der 
neuen Schulden der Kammer follten jährlich 1,100,000 fl., 
und daneben von den Einkünften Mömpelgards noch eine 
weitere Summe (50,000 Livres) verwendet werben. Das 
Fideikommiß-Gut follte in feinen alten Stand wieder herr 
geftelle, davon Nichts veräußert, und Feine Schulden ges 
macht. werden, außer wenn dadurch eine anfehnlihe Ders 
mehrung oder Verbeſſerung deſſelben bezweckt würde, Auch 
fuͤr die Waldungen wurde geſorgt und namentlich der Holz⸗ 
verkauf außer Lands beſchraͤnkt und das Alles, wie ed hier 
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feſt verabredet, aufrichtig zugefagt, verglichen und verab⸗ 
ſchiedet worden, ſollte die Kraft eines unverbruͤchlichen Haus⸗ 
und Landesvertrages haben und behalten *). Ein beſonderer 

*) 4) Angenommener Einnahmen⸗Betrag: 
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Vergleih wurde noch wegen ber Eberhard⸗Ludwigiſchen 
Schulden geſchloſſen, die fih im Sahre 1779 auf Etwas 
mehr als eine Million Gulden beliefen (1,046,671ı fl. 
40 fr. 5 He.) Da der 1739 zu deren Abtragung bes 
willigte 2 Millionen Gulden ſtarke Beitrag der Stände 
fhon beinahe ganz bezahlt war, und der Kirchenrath in 
einer neuen, freilich nicht ganz richtig befundenen Berech⸗ 
nung, noch eine ftarfe Nachforderung machte, fo beſchloß 
man deßwegen, daß die zur. Abtragung diefer Schulden 
beftimmte Summe von 70,000 Gulden noch bis zum 
Jahre 1787 fortbezahlt, dagegen aber auch die gegenfels 
tigen Forderungen der Kammer, des Stirchenguts und der 

Denflonen .. a2 20. 414,647 — 
Hofökonomie oo. . 55,000 — 
Hofofficen oo. .. 5,000 — 
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und Verſchickungs⸗Koſten ꝛe. .. 11,000 — 
Geſchenke, Neujahrgelder, Gratialien x. . 3,500 — 
Auf unvorhergefehene Säle - 2. 50.000 — 
Ingemein .. 15,799 — 

946,176 fl. 
Hiezu die Ausgaben ber Lanbbeamtungen 2. 266,824 — 

im Ganzen: 4,242,000 fl. 
Der Kammerplanv. 4791 berechnete bie Einnahmen auf 4,211,655 fl. 
Die Ausgaben auf 1,244,016 fl. 44 Pr. 
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Landſchaft als abgethan angeſehen werben ſollten (R. Fe⸗ 
bruar 1780), So ward zum zweitenmale für dad. Kam⸗ 

mergut geforgt, allein leider! blieb es nicht lange bei diefer 
Verabredung. Im Spaͤtjahr 1782 Fam der Großfürft 

Paul von Rußland, und die Kammer mußte neue Schul- 

den machen, troß der Wein⸗ und Holzverkäufe überftiegen 
die Ausgaben die Einnahmen um 123,456 Gulden. Doc 
diefen Verluſt hätten fpätere Einſchraͤnkungen wieder er: 
fegen fünnen, allein nun waren einmal die Schranfen 
durchbrochen und der Kammerplan wurde In den meiften 
Stiden überfchritten, die Geftüte allein Eofteren 11,000 fl., 
die Fafanerien 2,600, die Bibliothef 6,200 Gulden mehr, 
ald dafuͤr ausgefest war (1785), und im Sahre 1785 
ließ der Herzog auf einmal 10,000 Gulden aus der Kaffe 
erheben. Dagegen nun machte Knieftädt zwar ernftliche 
Vorftellungen, aber der Erfolg derfelben war, daß er felbft 
in Ungnade fiel, und fich endlich veranlaßt fah, feinen 
Abfchied zu nehmen. Nan wurde der alte Kammerplan 
aufgehoben, ein neuer gemacht, und hiebei ein beträchtli- 
cher Theil der Hohenheimer Schulden auf die Kammer 
übernommen. Jetzt aber Fam der ftändifche Ausſchuß mit 
neuen Vorftellungen (20. Nov. 1790), und. begehrte die 
Herftellung des Zuftandes von 1777. Vergebens ftellte ihm 
der Herzog vor, der neue Plan fey befler, das Gleichgewicht 
zwifhen Einnahme und Ausgabe würde dadurd). hergeftellt, 
und überdies die Erzielung eines baaren Vorraths befdr= 
dert, er wußte den wahren Stand der Dinge zu gut, und 
auf fein Verlangen mußte endlich eine Deputation nieders 

geſetzt werden (20. Mai 1791). Allein der Herzog fah 
fih Dabei wohl vor, daß aus diefen neuen Verhandlungen 
ihm Fein Nachtheil ermwüchfe, feine Abgeordneten hatten 
den gemeffenen Befehl, fih fo wenig ald möglich in ge: 
nauere Unterfuchungen einzulaffen, wenn je die Stände 
diefe verlangten, fo follten fie die -Koften von Pauls 
Anwefenheit, die auf neue Erwerbungen gewendeten Sum: 
men, die Menge der altern Schulden, und daß durch ges 
naue Beobachtung des neuen Planes, dad Kammergut 
bald wieder in befjere Umftände kommen. würde, anführen, 
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So wurde denn zwar auf der Landſchaft Verlangen der 
Plan von 1777 beſtaͤtigt, allein man behielt ſich dabei 
vor, die noͤthigen Veraͤnderungen zu machen, und ihre 
uͤbrigen Erinnerungen, wegen Ruͤckſprache mit den Prinzen, 
Einſchraͤnkung unnoͤthiger Ausgaben, Unzulaͤnglichkeit des 
zu Abtragung der neuen Schulden beſtimmten Ueberſchuſſes 
der Kammereinkuͤnfte, auch wegen des zur Deckung der 
Moͤmpelgarder Schulden aufgenommenen Geldes, wurden 
als „unerheblich“ nicht beachtet, und ſie bei Wiederholung 
derſelben in Gnaden entlaſſen (1. Aug. 1792). 

In die letzten Zeiten der Regierung Karl Eugens 
fiel der Anfang jener merkwuͤrdigen, die beſtehenden Ders 
häftniffe in ihren tiefften Grundlagen erfchätternden, Bes 
gebenheit, der franzdfifchen Revolution, die auch nicht ohne 
Wirkungen auf Wirtemberg blieb. Auch hier fand fie, 
wie überall, eifrige Freunde, die ihre Grundſaͤtze weiter 
audzubreiten, ihr Anhänger zu verfchaffen fuchten, und 
niche nur mit Morten, fondern auch mit Thaten fich ver- 
gingen, die ruhlgen Bewohner aufzumiegeln und Unruhen 
anzuftiften fuchten *). Allein der Herzog, zu weile, um 

>) Der Berfaffer eines, im Januar 1792 herausgekommenen Schrei⸗ 
bens „an meine lieben Landsleute, befonders in Stuttgart,’ 
fagt hierüber: Ich habe gehört, daß end, das franzofifche Frei⸗ 
heitöwefen fo wohl gefällt, und befonderd Manchem in Stutt: 
gart. Da feyen geheime Befellfchaften, wo mißvergnügte 
Doktoren, Advokaten, Gchreiber auftreten, die wohl Luft 
hätten, ihrem Baterlande auch die franzöſiſche Verfaſſung zu 
geben, weil fie hoffen, daß bei den Volkswahlen ihre Ber: 
dienſte, für die man bisher blind war, alsdann beffer erkannt 
werden. Er wundre fih, fahrt er fort, hierüber nicht, weil 
ja die Straßburger Journaliften Alles von "der fchönften Seite 
vorftellten und die Deutfchen, Feine aber mehr als die Gtutt- 

garter, ihnen Alles blind nachbeteten. Er fchildert nun, ale 
Augenzeuge, den Zuftand in Straßburg, der ganz anders fey, 
als man ihn in Deutfchland ſich vorftelle, die Abnahme des 
Wohlſtands, die bis ins Innere der Zamilien gehende Zer⸗ 
rüttung 2. und ermahns feine Landsleute, ſich Nichts vors 
fpiegeln zu laſſen, es fen größtentheild eitel Wind.und Spiegel 
fechterei, man ſage, die Zuftiz Eofte in Frankreich nun Nichts 



durch Anwendung von Gewalt das Uebel zu vermehren, 
fuchte es vielmehr durch guͤtliche Mittel zu beichwichtigen. 
Und Dies gelang ihm auch völlig, indem er felbft voll 
Eraft und Milde zu den Unrubigen ſprach, ihre Klagen 
anhdrte, und fo viel ed möglih war, abſtellte. Seine 
Beiftesgegenwart, feine Weberredungsgabe und fein uͤbriges 
Benehmen thaten hier große Wirkung, vielmehr noch als 
die Übrigen Vorkehrungen, die er durch Anordnung von 
Eenforen der Zeitfchriften und Zeitungen (13. Zul. 1791), 
durch Befehle an die Beamten, auf aus Frankreich Tome 
mende Schriften aufmerffam zu feyn (31. Mai 1791), 
und durch andere Mittel wider die Verbreitung des revo⸗ 
Iutionären Geiftes traf. Mit gleicher Weisheit wußte er 
auch die von Außen drohenden Gefahren diefes gewaltigen 
Sturmed abzuwenden. Dur herablaffende Güte gegen 
Anführer und Gemeine erleichterte er, wie durch fein Uns 
fehen die Laften, welche das Land durch die Einquarties 
rungen der dftreichifchen und deutfchen Heerfchaaren zu tras 
gen hatte. Durch feine Entfernung von den fi) anfangs 
fehe nah Wirtemberg ziehenden franzdftichen Ausgewan⸗ 

derten aber, fo wie durch die Vermeidung alles weiteren 
Antheils am Kriege, als feine reichsftändifchen Verhaͤltniſſe 
erforderten *), bewirkte er, daß er auch die Zreundfchaft 
der Franzoſen fich erhielt. Er bereiste, als Eüftine im 
Sahre 1792 den unbewachten Rheinftrom uͤberſchritt, felbft 
die vom Feinde bedrohten Gegenden feines Landes, und 
ſprach den Bewohnern Muth ein, die franzöfifchen Feld⸗ 
berrn dagegen hielt er durch Geſchenke von den Gränzen 
Wirtembergs ab, und fchügte hiedurch feine Staaten befjer 
vor Verheerungen, ald durch die an .die bedrohte Gränze 

mehr, aber im Gegentheit, fie fey Eoftfpieliger, die fogenannten 
patriotifchen Steuern hätten manchen fehr zurüdgebradyt, es fen 
weder Sicherheit des Vermögens, noch der Perfonen da u.f. w. 

*) Der Kaifer war deßwegen nicht recht mit ihm zufrieden, und 
ermabnte ihn am 4. Julius 4793 feine Pflichten als Reichs⸗ 
ſtand beffer zu erfüllen und fein Kontingent unverweilt volls 
tommen berzuftellen, 



gefendeten Zruppen. Aber er follte nicht lange mehr 
wirken koͤnnen, nahe war fon das Ziel feiner Tage. 
Seit mehreren Fahren ward feine fo kraͤftige Leibesbe⸗ 
fchaffenheit von miederholten Krankheitsanfaͤllen erfchüttert, 
und auf einer Reife nad England brachte eine fchwere 
Krankheit ihn an den Rand des Grabe (1789) Er 
genad zwar, nie aber erlangte er feine vorige feſte Ges 
fundpeit wieder. Den ganzen Sommer bed Jahres 1799 
hindurch litt er fehr an Mattigkeit, Gicht und andern 
koͤrperlichen Schmerzen, welche durch den Gebrauch von 

Bädern und dad Trinken bed Kannfladter Waſſers zwar 
wieder ein wenig nachließen, aber im Spätjahr mit ers 
neuter Heftigkeit zuruͤckkehrten. Die gichtifhe Materie, 
welche nun nicht mehr gehdrig ausgefloßen werden konnte, 
warf ſich auf edlere Theile, eine Entzändung feßte fich 
an, und bald war Feine Rettung mehr möglih. Gefaßt 
bdrte Karl die Nachricht von feinem nahen Tode, bereitete 
fih flandHaft und mit aufrichtiger Neue darauf vor, und 
verfchied in Gegenwart feiner Gemahlin, feines Bruders 

Ludwig Eugen und feines Neffen Friedrich Wils 

beim den 21. Okt. 1795, früh Morgens gegen ı Uhr, 
im Scloffe zu Hohenheim, Bel der Deffnung feiner Leiche 
zeigten fich nicht nur Spuren eines flarfen Brandes im 
Magen und in den Eingeweiden, fondern auch eine unges 
wöhnlich große und verdorbene Milz. Zu Ludwigsburg in 
der Gruft feiner Vorfahren wurde fein Leichnam beige: 

fegt *). 

”) Bon feiner erften Gemahlin hatte Karl eine Tochter, Friederike; 
geb. 19. Bebr. 1750, geſt. 12. März 1751, feine Gemahlin 
ftarb 1780, Franziska, deren Ehe mit ihm kinderlos blieb, 1841. 
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Siebented Hauptſtuͤck 

Die Staatsverwaltung, der gewerblidhe und 

Kulturzuftand Wirtembergs während der 

Negierung Herzogs Karl Engens und feit 

dem Ende des dreißigiährigen Kriege. 

Vielfach ausgezeichnet ift das 18. Sahrhundert In 
politifcher, wie in wiffenfchaftliher Hinſicht. Europa er: 

ftieg in ihm die höchfte Stufe feiner Bildung, Eine 
Menge neuer Ideen wurde in Umlauf gefeßt, und wirkte 
durch erleichterten und vermehrten Verkehr der gebildeten 

Welt in alle Theile derfelben bin. Die Scheidewand, 
welche Sitten und Lebensart fonft zwifchen dem Adel und 
Bürgerfiande gezogen hatte, zerfiel immer mehr, feit der 

letztere durch Geiftesbildung und feinere Sitten fi aus⸗ 

zuzeichnen begann, "und auch auf die Staaten und ihre 
Einribtungen Äußerte der Geift nun feinen unwiderftehlis 
hen Einfluß. Große Schriftfteller erhielten eine politifche 
Wichtigkeit, bis ins geheime Innere der Kabinette drang 
ihre Stimme und gab der Staatsweisheit neue Richtungen, 
Die Staarsfunft nicht weniger als die Staatswirthſchaft 
wurden vervolllommnet, die SKriegsfunft erhielt ihre volle 
Ausbildung und der Welthandel erlangte eine alles Bis: 
herige übertreffende Wichtigkeit. Aber bei al diefen Fort: 
fhritten zur Vervollkommnung näherte ſich das bisherige 
europäifche Staatenfyftem , auf veraltertem Grunde erbaut, 

doch immer mehr feiner Aufldfung. Beſonders mit Deutſch⸗ 

land war dieß der Fall. Immer gebrechlicher wurde feine 
Berfaffung, immer Iofer das kuͤnſtliche, feine Glieder zus - 
fammenhaltende Band. Auf dem Reichstage verderbte man 
die Zeit mit der Unterfuchung von Pleinlichten Spißfindigs 

feiten, die Würde des Kaiſers ſank; Deftreich felbft, als 
diefe Würde auf Karl von Baiern überging, nörhigte das 



Reichsoberhaupt aus feinen Staaten zu fliehen, bagegen 
nehm Kriderich diefem Haufe das fruchtbare Schlefien 
hinweg (1742). Die Folge davon war ein fiebenjähriger 
Kampf, welder einen großen Theil von Deutfchland ver« 
wiftere, aus dem aber troß des furchtbaren Bundes gegen 
ihn Friderich von Preußen fiegreich hervorging. Mehr 
ald je zeigte fih hier die Verſchlimmerung ber Reichsver⸗ 
faffung , der fchlechte Zuftand des Reichsheeres wurde zum 
allgemeinen Gefpdtte. Nur Eiferfucht hielt die Reichsver⸗ 
faffung noch aufrecht, zu ihrem Schuße?gründete der Kd⸗ 
nig von Preußen den Färftenbund und widerſetzte fich der 
Abfiht Kalfer Joſephs des Zweiten, das ihm wohle 
gelegene Balern um den unfichern Befi der Niederlande 
einzutaufchen — aber er wollte dadurch mehr ben Neben: 

buhler, ihm ähnlih an Geift und hohen Entwürfen, ſchwaͤ⸗ 
hen, als daß es ihm wirklich um die Aufrechthaltung des 

deutſchen Reiches ernftlih zu thun gewelen wäre, Willigte 
er doch auch darein, daß Polen gerheilt ward, ein Merk, 
das bittre Frucht gebracht, weil es vollends umftieß, was 
noch von Schein der Mechtlichkeit in der europäifchen Po: 

lieif feit Ludwig dem PVierzehnten fich fand. Ums deutfche 
Reich handelte es fih ja fo nit mehr, dieß war, felt 
Preußen ſich erhob, in 2 Parteien getheilt; die meiften 
proteftantifchen Fuͤrſten, felbft das katholiſche Baiern, aus 
Dankbarkeit, neigten ſich auf Fridrichs Seite; zu Oeſtreich 
ftanden die geiftlihen Staaten, die Reichöftädte, die Gras 
fen und die Ritterſchaft. Keine Einheit war mehr da, 
gefallen dad Unfehen der höchften Reichsgerichte, in leeren 
Körmlichkeiten ihre Kraft erlahmt, ihre Thaͤtigkeit unters 
gegangen. Die kleineren Fuͤrſten waren vbllig bedeütungs⸗ 
los, aber auch bedeutendere erhielten Gewicht und Einfluß 
mehr von Außen dur Anfchließen an eine größere Macht, 

‚und dur kluge Benutzung der Zeitumftande. So war eb 
mit Wirtemberg, dem Kern des hundertfach getheilten 
Schwabenlandes, widrig durch feine Lage und dem erften 

Rang unter Deutfchlands Fuͤrſtenthuͤmern. Schon 1785, 
als eine neunte Kurwuͤrde errichtet werden follte, war es 
nächft Heſſen-Kaſſel der vornehmfte Bewerber dazu, und 
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in dieſem Streite, der auch die gelehrte Welt im 
Schriften beſchaͤftigte *), hatte ed mehrere Vortheile für 
fih, feine Größe und MWohlhabenheit, und auch dad Ans 

fehen und den perſoͤnlichen Charakter feines Fürften. Her⸗ 

309 Karl hatte einen dauerhaften, wohlgebildeten Körper, 
eine offene edle Gefichtöbildung, bis ins hohe Alter eine 
frifhe blühende Farbe, und in Gang und Bewegungen 
viel Anſtand. Auch fein Geift war audgezeichnet, feine 

Urtheilskraft richtig und ſchnell, fein Gedächtniß ungewöhns 
lich ſtark, fo daß er alle Zöglinge feiner Akademie mit 
Namen Fannte, Ihr Vaterland und ihre eltern wußte, 

und nicht leiht, wen er einmal geſehen, wieder ganz 
vergaß. Er hatte eine lebhafte Einbildungefraft, einen 
hellen Verſtand und rafch, unermuͤdet und voll Feuer war 
die Kraft feines Millens, die durch Keidenfchaften oder 
durch bdfe Rathgeber irre geleitet, fo oft in Willlühr und 

Gewaltthaten ausbrach. Wenn ihn irgend ein Gedanke recht 
ergriffen hatte, fo führte er ihn mit dem größten Eifer 
aus, aber unbeftändig in feinen Neigungen ließ er ihn 
eben fo leicht wieder fallen, wenn eine neue dee in ihm 
emporſtieg. Seine Hauptleidenfhaften waren Begierde 
nah Ehre und Genug — Glänzen und Genießen blieb 
auch im Alter fein Wahlfpruh, nur daß der gereifte viel 
geprüfte Mann nach befferer Ehre geilste, ald der rafche 
Süngling im Ungeftäme der Jugend! Im Privatleben 
war Karl gätig und herablaffend auch gegen Geringe, feine 
Sreundlichkeit gewann ihm viele Herzen und feine Diener 
hingen mit ganzer Seele an ihm. Nur im Unmuthe be: 
handelte er Hohe und Geringe mit gleiher Härte. Als 
Menſch, wie als Fürft befaß er große Worziige und große 
Fehler. In den Reden, die er bei manchen Gelegenheiten 
Öffentlich hielt, äußerte er hohe Begriffe von der Miürde 
und den Pflichten eines Regenten, aber freilich blieben 

*) Die Kurwürbigkeit Wirtembergs erwiefen durd) Chr. Fr. Cotta 
41785. Ueber Heſſen⸗Kaſſels oder Wirtembergs Vorazug zur 
Kurwürde, ald eine Beleuchtung der Privatgedanken über die 
wirt. Kur. 1790. 



die Thaten bei ibm welt hinter den Morten zuruͤck. Auch 
war er überaus chätig in feinem HerrfchersBerufe. Su 
feinem Kabinete arbeitete er jeden Tag etlihe Stunden 
mit großem Eifer, die meiften Briefe und Gchriften ers 
brach er felbft, las fie und entwarf die Antworten darauf, 
welche feine Sefretäre dann bis zum nächften Morgen ins 
Meine bringen mußten. Er duldete nicht leicht Ruͤckſtaͤnde, 
war er auf Reifen, fo mußte ihm dad Wichtigſte nachges 
{hit werden, minder Wichtiges überließ er deu Staates 
behördeu, oder berichtigte e8 nach feiner Wiederkunft, Er 

hatte Immer eine genaue und umfaffende Einſicht In die 
Regierungsgeſchaͤfte. Täglich mußten ihm fümmtliche Res 
gierungsbehörden einen Protofollauszug ſchicken, worin die 
Namen der anwefenden Käthe, die Stunde Ihrer Ankunft 
und ihres Abgangs, die Anzeige der Fehlenden und die 

- Urfachen ihres Ausbleibens bemerft waren. Am Ende je: 

des jahres aber warb in der Kabineröfanzlei ein Verzeich⸗ 
niß der von den Behörden verlangten, aber noch nit 
erftatteten Gutachten und Berichte berfertigt, und jenen 
zugeihidt, um die Urfachen des Verzugs bei jedem eins 
zelnen Punkte anzugeben. Eben fo genaue Aufficht hielt 
‚der Herzog über die Landbeamten, und war ſtets wohl 
unterrichtet von Allem, was in feinen Staaten vorging. 
Nicht nur bereiste er fie dfters, und es ift vielleicht Fein 
Ort in Alt: Wirtemberg, den er nicht wenigftend einmal 
befucht hätte, fondern er ließ fih auch hier Alles aus⸗ 
fuͤhrlich berichten. Schon am 2. San. 1778 führte er 
die „periodiſchen Berichte‘ der Beamten ein, am 11. Dec, 
1790 aber ordnete er einen fogenannten „Hauptbericht“ 
an, welcher jedesmal zu Anfang des Jahres eingeſchickt 
werden mußte. Sein Zweck war, wie der Herzog felbft 
erklärte, „eine wahre Kenntniß von der phyſiſchen, moras 
lifchen und oͤkonomiſchen Verfaſſung des Landes zu ers 
langen, Schöne und ſchlechte Handlungen, Verfall der 
Sitten und Aufblühen von Tugenden, allerlei Lafter, Raub, 
Diebftapl, Betrügereien, Trunkenheit, Verſchwendung und 
dergleichen mußten darin angeführt, über die ärztlichen, die 
Kranken: und Armen-Anftalten, über die Befchaffenheit und 

Geſch. Wirtemb, IIT. 08, 3, Ubth. 36 
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wofür es feinen Anfprüchen auf jene Aemter ubllig eutſagte. 
Eine andere Zwiſtigkeit mit Baden entfland 1740 über bie 
Präfentation eines evangelifhen Kammergerichts-Beiſitzers, 
indem der Herzog uud der Markgraf jeter eineu andern 
Kandidaten Dazu vorfchlugen, fie wurde am 25. Jun. 1779 
ebenfalls durdy einen Vergleich beigelegt, in weldem die 
Drdnung wie nacheinander Wirtemberg, Baden uud bie 

evangelifchen Reicheftädte in Schwaben die Kandidaten dazu 
ernennen follten, fefigefegt wurde. Durch den Bertrag 

. vom 12. San. 1785 aber wurden zwifchen beiden Staaten 
die Abzugsgebühren für die aus einem in den andern zie⸗ 
benden Unterthanen aufgehoben *). Kin Prozeß vor dem 
Reichshofrath zwifchen Wirtemberg und den Grafen von 
Löwenftein, die herzoglihe SDbergerichtöbarkeit über die 
gräflihen Diener betreffend, endigte fich mir Anerkennung 
diefer Gerichtsbarkeit von den Grafen durch einen guͤtlichen 
Vergleih (8. Yan. 1789). Ebenfo wurde ein langwaͤh⸗ 
iger Zwiſt mit dem Klofter Iwiefalten wegen der Landeö- 
hoheit über daſſelbe, am 13. April 1750 beigelegt, indem 
der Herzog für die Verzichtleiftung auf jene Hoheit vom 
Klofter 210,000 Gulden, die Dörfer Neuhaufen, Dedens 
walpftetten and Groß⸗Engſtiugen und mehrere Zehnten und 
andre Einkünfte in Wirtemberg empfing. Durch den Vers 
trag vom 16. Sept. 1748 wurde ber Streit Wirtembergs 
mit Kurpfalz über die gemeinfchaftlichen Rechte in Zaifenz 
haufen, Gölzhaufen, Sprantal und Uuter:Dewisheim dadurch 

entfchieden, Daß der Herzog gegen völlige Abtretung des 
leßtgenannten Orts feinen Auſpruͤchen auf die drei übrigen 
entfagte. Mit Pfalzbaiern wurde wegen der gegenfeitigen 
Handelöverhältniffe verhandelt, am 8. Anguſt 1781 ein 
Präliminers, am 23. Mai 1782 ein Hauptvertrag, am 
ı. Oktober 1783 noch eine weitere Verabredung und am 

16. Dec. 17853 ein Straßenbau⸗Receß geſchloſſen. Der 
Hauptzweck diefer Verträge war Begänftigung des wirtemb. 

%, Gleiche Verträge wurden mit Kurpfalz wegen Füli und Berg 
(16. Juli 41775) mit Braunſchweig (1773) und mit Anhalt⸗ 
Köthen (1778) geichloflen. 
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Weinhandels von Seite Baierns und des baieriſchen Salys 
handel von Seite Wirtembergs, Werminderung der Zblle, 
Verbeſſerung der Nedar Schifffahrt und der Landflraßen, 
um den Zug des Handels durch die beiderfeitigen Staaten 
zu leiten, zu welchem Ende auch eine SpeditiondAnftalt 
in Lauingen errichtet wurde (20. Dec. 1785). Auch wegen 
der Gränzen und der Korfts®erechtfame in der baierifchen 
Herrſchaft Wiefenfteig ward ein befonderer Vertrag ges 
fchloffen, und, um alle Streitigkeiten zu verhiten, die 
MWiefenfteigifhe Jagd von MWirtemberg in Pacht genommen 
(22. Dec. 1785). Durch die Verträge von 1747 und 
12778 aber wurden die berzoglichen Nechte über das Stift 
Dberftenfeld in Ruͤckſicht auf Wogtei, Forſt⸗ und Jagd⸗ 
mwefen, Geleite und peinlihe Gerichtsbarkeit genauer bes 

ſtimmt. Mit dem Könige von Preußen entſtand ein Streit, 
als vieler feine Regierungs = Antrittös Patente auch zu 
Weiltingen, weil bier Preußen die hohe Gerichtsbarkeit 
beſitze, anfchlagen, der vwoirtembergifche Obtramtmann aber 
diefelben wieder abnehmen ließ umd ein Kommando preußis 

feher Truppen, weldyes hierauf erichien, mit MWaffengewalt 
abtrieb. Nun fam eine flärkere Kriegöfchaar und erzwang 
die Anfchlaguug jener Patente, dody wurde die Sache ends 
lih in Gute beigelegt. Auch die Streitigkeiten mit der 
Meichöritterfchaft dauerten fort, und veranlaßten die Her⸗ 
ausgabe mehrerer, zum Theil fehr voluminbfen, Schriften *). 
MWirtemberg drang beim Reichstag vornemlich darauf, daß 
man ein „Reichſsnormativ“ abfafle, worin den Parteien 
und den Meichögerichten ihre Berfahrungsmeife in ritters 
fehaftlichen Streitigkeiten vorgefchrieben werde,“ bis dieß 
geihehe, folte man dafuͤr forgen, „daß den Reichsftänden 
die fo fehr mißbrauchten und ausgedehnten reichsritterfchafte 
lichen Privilegien nicht als ein Gefeg aufgedrungen,, fie 
andy nicht mit neuen hierher einfchlagenden Proceffen bes 
laden, nod) von ihrem Befig abzutreten verbindlich gemacht 

*, Reichsſtändiſche Archival:Urkunden und documenta ad causam 
equesirem 4750 2 Thl. Vertheidigte Freiheit und Unmittelbarkeit 

ber Ritterfchaft 2 hl. 1750, 41752. 
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märden (Dec. 1749). Auch forderte ber Herzog andre 
Meicheftände auf, fi in diefem Begehren mit ihnen zu 
vereinigen, worauf der Markgraf von Brandenburg Baireuth 
fih ibm auſchloß (1750), auch etlich andern fürftlichen - 
Abgeordneten eruftlih auf Vornehmung der Sache beim 

Reichstag drangen. Hier aber hielt man ein foldyes 
Normativ für „unnothwendig und unthunlich,‘ und auch 
die Erflärung ded Kaifers ſtimmte damit überein, um fo 

mehr alö er ‚feinem oberftrichterlichen Amt mit Ertbeilung 
umparteiifcher und gerade. Durchgehender Juſtiz auch feruers 

hin voßftändiges Genuͤge zu leiften entfchloffen fey‘‘ (1755). 
Nun entichloßen ſich beide Parteien zu gütlicher Verglei⸗ 
chung, allein der Kaifer wollte den Vertrag, den fie jebt 
machten (1754), nicht beftärigen, fondern verwies die Sache 
an eine Hofkommiſſion, bei welcher die Berhandlungen bie 

3769 dauerten, wo denn endlih am 30. Dft. 1769 zwir 
ſchen Wirtemberg und den zwei Kantonen Neckar⸗Schwarze 
wald und Kocher ein Vergleich geichloffen wurde, wodurch, 

jedoch „ohne Präjudiz‘ für beide Theile, fo wie für andre 
Reichöftände, ausgemacht wurde, daß Wirtemberg in allen 
bisher erworbenen oder ald erbffnete Reben heimgefglienen, 
namentlich angeführten, Drten die Beſteurung nebft allen 
damit verbundenen, Rechten kuͤnftig für immer haben, 
und beide Kantone ihren Forderungen deßwegen *) entfagen 
ſollten. Dagegen räumte Wirtemberg beiden Kantonen 
das Eteuerrecht und den Steuerbezug nebſt allen, davon 
abhängenden, Rechten in allen fonftigen rsterfchaftlichen Drten 
ein, erlaubte ihnen bei allen folchen Orten dad Verkaufs⸗ 
vecht, und verfpradh von feinen Lebensleuten nur dig ges 
fegmäßigen Dienſte zu fordern, 

Am 18. San. 1770 wurde wegen ded Beſteurungs⸗ 

rechtes in Geradftetten, das für 10,000 Gulden an 
MWirsemberg kam, noch ein befonderer Nebenreceß gefchloffen 
and beide Verträge am 1. März 1770 vom Kaifer bes 
ſtaͤtigt. Hierauf erneuerte der Herzog am 9. Sept. 1771 

°) Diefe wurden von ihnen anf 188,767 fl. 51 Er, berechnet. 

t 
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die Zollbefreiung der Reichsritterſchaft auf 30 Jahre * 
und traf am ı, Julius 1785 noch einen befondern Ders 
gleich mit dem Hitter: Kanton Knichgau, der Ihm das 

Steuerrecht und andre Rechte in Zaberfeld, Michelbach, 
Ocfenburg und Leonbronn fir 115,000 Gulden abtrat. 
Auch mit Eplingen gab es haͤufig Streitigkeiten, vornemlich 
wegen MWilderei und MWildfchadend, wegen erfchwerten ober 
gefperrten Verkehrs; die Verhandlungen über Erneuerung, 
des mit dem Fahr 1784 abgelaufenen Schirmd: Vereins, 

begannen erft 1788, ſtockten aber nochmals, bis endlich 
am 27. December 1790 ein neuer Schirmd: Verein auf 
30 Jahre abgefchloffen und durch ein berzogliches Reſcript 
som 18. April 1791 der freie Verkehr wieder vbllig her⸗ 
geftellt wurde. 

30 Ende der Regierung ded Herzogs Karl betrug 
der Flaͤchenraum Wirtembergs, ohne die uberrheinifchen 
Belisungen, nicht ganz 200 Geviertmeilen und die Des 

vdlkerung ungefähr 670,000 Menfchen, welche in 6g 
Städten, .7ag Dörfern, 579 Weilern und. 827 Höfen 
wohnten **). Das angebaute Land wurde 1790 auf 
2,250,76B Morgen berechnet, fein Ertrag auf 2,498,800 
Scheffel Getreide, 4,,06,553 Gentner Heu und Dehmd, 
und (bei einer fehr mittelmaßigen Weinlefe) 70.232 Eimer 
Wein, Pferde wurden 1774 gezählt 27,085, Rindvieh 

*, Anch das Krofter Schönthal erhielt durch den Vertrag vom 
6. Mai 1757 Sollbefreiung. 

pr Der Flaͤchenraum Wirtembergs wurbe ſehr verfchieben angegeben 
zu 150, 175, 200, 280, aber fogar auch zu nur 68 Q.⸗Meilen. 
Die Bevölkerung betvng nach den amtlichen Zählungen 4750 
475,900, 1751 474,042; 1752 474,129, 4753 476,025, 1754 
477,115, 4753 448,428, 1762 455.426, 1766 455.953, 1776 

514,000, 1782 560,352, 14785 563.261, 1784 567,088, 1785 

570,984, 1786 379,866 , 1787 583,562, 1788 589,713, 141789 

592,075, 1790 610,305, 179% 634,711, 4795 637,351, 1796 
641,863 Einwohner. Die volfreichiten Städte waren 1787 
Stuttgart mit 22,000, Tübingen mit 6,059, Ludwigsburg 5,318, 
Göppingen 3,985, Kirchheim 3,599, Calw 3,456, Ehingen 3,388, 
Schorndorf 3,162 und Urach 3.022 Einwohner, 
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307, oor, Schaafe 234,189 und Schweine 58,984 *). 
Die Einfünfte der Kammer, des Kirchenguts und der Lands 
[haft wurden auf 3,500,000, die der frommen Stiftungen 
auf ı Million Gulden berechnet **). Das Land war ge- 
theilt in 55 Dberämter, 4 Staaßämter, 14 Klofterämter, 
4 Generals und 58 Specials Superintendenzen und 15 
Dberforftämter ***). Unter eignen Verwaltungen flanden 

”) 894,350 M. WUderfeld, 49,276 M. Weingärten, 852,449 M. 
- Wald, 248,216 M. Wiefen, 34,154 M. Gärten, 172,523 M, 

Almanden; Roggen 78,714 Sch., Dinkel 1,234,931 Sch., 
ſchwache Früchte 104 344 Sch., Gerfte 132,422 Sch., Kartoffeln 
348.576 Sch., Waizen 14,416 Sch., Eintorn 63,527 Sch., 
Haber 424,071 Sch.; Hülfenfrüchte 413,980 Sch., Wälſchkorn 

13,580 Sch.; der Weinertrag war 1788 490,809 @imer zu 
3,169,000 fl. ; Schanfe zählte man 1794 309,217; die Zahl des 
Rindviehs nahm von 1769 bis 4774 um 57,609 Stüde zu, 
4794 rechnete man den Ertrag von Betreide auf 2,270,252 Sch., 

von Kartoffeln auf 423,140 Sch., von Wälſchkorn anf 14,875 Sch., 
von Wein zu 64,807 Eimer. 

er Kammerelnfünfte 1776 800,000 fl., landfchaftliche 4,200,000 fl. 
.., Oberämter: Altenfteig, Badnang, Balingen, Beilftein, Beßig⸗ 

heim, Bietigheim, Blaubeuren, Böblingen, Bönnigbeim, 
Botwar, Bradenheim, Calw mit dem SBavelfteiner- Amt, 
Kannſtadt, Dornhan, Dornftetten, Ebingen, Zreudenftadt, 
Böppingen, Gröningen, Güglingen, Heidenheim , Herrenberg, 
Heubach, Hornberg, Kirchheim, Lauffen, Leonberg, Liebenzell, 
Ludwigsburg, Marbah, Möckmühl, Münfingen, Nagold, 
Nenenbürg, Neuffen, Neuftadt, Nürtingen, Pfullingen, Ro⸗ 
fenfeld, Sachſenheim, Schorndorf, Sindelfingen, Steußlingen, 
Stuttgart, Sulz, Tübingen , Tuttlingen, Urach, Vaihingen, 
Waiblingen, Weiltingen, Weinfperg, Wildbad, Witdberg und 
Winnenden. Staabsämter: Almerſpach, Hochberg, Höpfigheim 
und Mundelsheim. Klofterämter: Adelberg, Alpirsbach, Uns 
banfen, Bebenhaufen, Blaubeuren, Denkendorf, Herbrecdhtingen, 
Herrenalb, Hirſchau, Königsbronn, Lorh, Maulbronn, Murr⸗ 
hardt u. St. Georgen. General-Superintendenz Adelberg mit 
den Spezialaten Kaunftadt, Waiblingen, Schorndorf, Marbady, 
Backnang, Bradenheim, Güglingen, Lauffen, Neuftadt und 

Weinfyerg, G.S. Bebenhaufen mit Tübingen, Luſtnau, Herren⸗ 
berg, Frendenſtadt, Wildberg, Sulz, Balingen, Tuttlingen und 
Hornberg; G.S. Dentendorf mit Göppingen, Kirchheim, 

Nürtingen, Neuffen, Heidenheim, Urah, Pfullingen und 
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bie Grafſchaft Limpurg und die: uͤberrheinlſchen Beſitzungen. 
Die letztern zählten ungefähr 40,000 Einwohner, zu ihnen 
gehörten die Graffhaft Mömpelgard, die Herrſchuften Bla⸗ 
mont, Glermont, Chatelot; Hericourt, Grange, Clerval, 
Paffavant, Franquemont, Horbnrg und Meichenmweiher, 
ihre Einfänfte wurden auf 300,000 Gulden gefchägt. 

Der Titel des Regenten war: Herzog zu Wirtemberg und 
Ted, gefürfteter Graf zu Mömpelgard, Graf und Herr zu 
Limpurg- Gaildorf und Sontheim-Schmiedelfeld, auch Dbers 

Eontheim, Herr zu Heidenheim und Inſtingen u. f. w. 

Das Wappen vermehrte Herzog Karl noch durch die Schilde 
von Suftingen, Limpurg und Bönnigheim. Zum Hofflaat 
gehörten 17953 im Ganzen 60% Perfonen *). 

Die oberfte Staatsbehdrde war der Geheimerath, 
welcher aus den Miniftern, aus adelichen und gefebrten 
Geheimenräthen beftand und an den nach dem Erbvergleich 
alle Berichte, Gutachten und WBorftellungen der übrigen 
Kollegien gebradht und von ihm, wie aud die landfchafts 
lichen Eingaben, mit feinem Gutachten begleitet, dem 
Herzog vorgelegt, auch deſſen Enrfchläffe hierauf und ans 

dere Befehle von ihm audgefertögt werden mußten. - Ihn 
follte der Herzog in allen Staats⸗ und Landedangelegens 
heiten vernehmen, feinen Rath und fein Gutachten dabei 
erfordern und der Geheimerathb dagegen verpflichtet ſeyn, 
der Herrichaft und allgemeinen Landfchaft Nugen zu fchaffen, 
Schaden und Nachtheil aber zu warnen und zu wenden, 
Die nächfte Behoͤrde war die Negierung oder das Res 
— e — 

Blaubeuren; G.S. Maulbronn mit Stuttgart, Ludwigsburg, 
Sröningen , Leonberg , Bietigheim, Baihingen, Dürrmenz, 
Knittlingen, Böblingen, Calw und Wildbad. Ober: Korfls 
Aemter: Ultenfteig, Blaubeuren, Böblingen, Freudenſtadt, 
Heidenheim , Kirchheim , Keonberg , Ludwigsburg, Neuenbürg, 
Neuttadt, Reichenberg, Sa orndorf, Stromberg, Tübingen und 
Urach. Katbotifhe Piarreien zählte man damals 34 im Lande 

*) 4153 Kammerheren und Kammerjunfer, 16 Leib⸗ und Hofmedici 

und Chirurgen, 2 evangelifhe, 5 katholiſche Hofgeiſtlichen, 
Zrabantentorps von 39 Perſonen, Hof: und Kammermufit 58, 
Theater a5, Gtallperfonal 128, Hofjägerei 19 Berfonen ꝛc. 
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gieruugsraths.Golfagiym, befien Vorſtaund zugleich 
Lehenpiopft war, und has ebenfalls . aus einer „adelichen 
und gelchrten Bank“ befand; es hatte die Aufficht ber 
Polizei und Rechtspflege, auch bildete es mit einigen Kants 
ſiſtorialraͤthen das Chegericht, und hatte (nach der Kanzlei: 

Drönung non 1660) in Streitfachen, welche Oberperrlichs 

Beitö: Rechte, Negalien und Lehen betrafen, über Diipenfationen 
und DBegnadigungen zu enticheiden, Das Konfiftorium 
aus einen Direktor, etlich weltlihen und geiftlichen Raͤthen 
befichend, führte die Aufficht über Das gefammte Kirchen = 
und Schulweſen, vereint mit den A GeneralSuperintens 
denten, bildete es den Synodus, welcher alljährlich 
zufammenfam, um den. Zuftand der Kirchen und Schulen 
zu unterfuchen und Die nörhigen Verordnungen deßwegen 
zu erlaflen. Geis 1695 war, von ihm geisenut der Kirs 
benrarh, welcher aus einem Direktor, den Kircheufaftends 
Advokaten und 8 Kirchenraths-Expeditionsraͤthen beſtand, 
und die politiſchen Angelegenheiten des Kirchenguts beforgte» 
Dee Kriegsrath befiand aus einem Präfiventey, Dem 
Ober⸗Kriegskommiſſaͤr, welcher glljährlich den Landſtaͤnden 

über Einnahmen pnd Ausgahen der Kriegskaſſe Rechenſchaft 
ablegte, und aus den Kriegsraͤthen, und befprgte das Krieges 
wein. Das Rent-Kammerkollegium aber, zu dem 
ein Direktor, Kammerprokurator, adeliche Affefloren und 
Meng: Kammer: Erpeditiongräthe, auch der Generalkaſſier, 
der Kammerfchreihereis Verwalter und die Rentkammer⸗ 
Rechenamts⸗Raͤthe gehörten, die Angelegenheiten des Kams 
merfchreibereisQuts. Der Tutelarrath befam durd) die 
Verordnung vom 25, Sept. 1781 feine fefte Einrichtung, 
und beftand aus Mitgliedern der Regierung, bes Kirchens 
raths und der Kammer, das Medicinal-Koklegium 
aus den herzoglichen Leibaͤrzten. Die Auſſicht uͤber den 
Hofſtaat und die ‚gewbhnliche Rechtspflege dabei führte‘ der 
Dberfilämmerer:Staab und das Ober: Hofmars 
ſchall⸗ Amt. Die Kreisfanzlei aus einem Kreisſe⸗ 

Trerär, Defonomierarh, Einnehmer, Regiftrator und Schieis 
bern beftehend, hatte die SKrelöangelegenheiten und daß 
Kreisarchiv zu beforgen, Oefters wurden auch für befondre 
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Werhandlungen eigene Dopntasionen eingelegt, welche auf 
Meitgliedern der herzeglihen Kollegien und, wo es dig 
landſchaftlichen Intereſſen betraf, auch aus Abgeordneten 
Der Landſchaft beftanden *). 

Das Recht des Herzogs Buͤndniſſe zu ſchließen und 
Krieg anzufangen, war durch Verträge dahin befchräuft, 
Daß es nicht ohne Vorwiſſen der Landftände gefcheben follte, 
diefe theilten ſich mit ihm auch in die gefegebende Ges 

walt **), Difpenfationen und Prieilegien aber durfte er 

allein ertheilen, doch follten fie „weder den allgemeinen 

Landesfreiheiten, noch den Freiheiten und Gerechtfamen vog 

Aewmtern, Gemeinden und Privatleuten nachtheilig ſeyn.“ 

Die richterliche Gewalt übten im Namen des Negenten Die 

Randesgerichte ans; das hoͤchſte von diefen war das Hafs 

gericht, das nach dem Landtagéabſchied von 1759 jaͤhr⸗ 
lich zweimal, nad der Verordaung von 1740 aber Hug 

einmal. zufammenlam, es beitaud aus dem Hofrichter, 
der adelichen, gelehrten und Landſchaftsbank, die Proceſſe 
bei ihm führten die Hofgerichto-Adohkaten, won ihm komnta 

wicht weiter appellist werden, nur in Sachen über 200 fl, 

on Werth Fonnte man fih von ihm an die. Regierung um 

Mevifion wenden, Sachen, welche unter 50 f beiragen; 

*) Münze, Volizei:, Umgelds⸗, Sofötonomies, Univerfitäts: Dis 
ſttations⸗, Waidenfer : Deyutation, Ober: Bergamt ꝛc., die 

-  Handfeaft: hatte Unsheil an ber. Aeccis⸗, Lundrechnungss, 
. . Gtwaßenn, Sauitats⸗, Brandſchaden⸗Verſicherungs⸗ Tolhauf, 

Aucht⸗ und Arbaushaus⸗, Wittwen⸗ und Waifendaffes Gchul⸗ 
denzahlungs⸗ Wein⸗, Kommerzien-, Reſidenzbau⸗, Armen⸗ 
Anftalten und Schaafverbefferungs-Deputation. 
Laudtagsabſchied von 1759: In Fällen, wo der Herzog permöge 
feiner landesfürſtlichen Hoheit und daraus folgenden Geſetzge⸗ 

bungsrechts die: allgemeinen Landesordnungen in Haupt» und 
Subſtautialſachen abzuändern für nöthig findet, ſoll ex jederzeit 
vorher mit dem engern Ausſchuß Fommmniciren, und Neffen 
räthliches Bedenken erfordern, Erbvergleich: der Herzog ſoll 
in den Landesgefegen ohne vorherige Kommunikation mit dem 
engern Ausfchuß und deffen darauf erfofgte freie Cinwilligung 
Beine hauptfächliche Abänderung vornehmen, 

—R 
. 



und nicht die Ehre, Dienftbarkeiten, unabidäbaren Sulten, 
Lofungen und dergleichen Gerechtfame betrafen, entfchieden 
die Obergerichte in „Stuttgart, Tübingen und Ludwigsburg, 
welche nady der Verordnung vom Jo. Der, 1772 einander 
völlig gleih fanden, fo daß jeder, er mochte im Lande 
wohnen, wo er wollte, ſich nach Belieben an eines ders 

felben wenden durfte. Wenn eine Sache unter 20 Gulden 
betrug, wurde fie von. den gemöhnlihen Stadt: und 
Dorfgerichten entfchieden. Bei peinlihen Verbrechen mußte 
ver Schuldige zuerft vom Oberbeamten in Gegenwart von 
3 Mitgliedern des Gerichts verbdrt, hierauf darüber an 
die Regierung berichtet werden. War nun das Verbrechen 
gering, fo erkannte dieſe, ohne weiteren Proceß, die 
Strafe, war es wichtiger, fo. wurde entweder der peinliche 
Proceß, wobei man das Diebsgloͤckchen Iäutete, das Schwert 
anfftecfte und wobei die Richter mir Degen erfchlenen, oder 

der gewöhnliche Proceß, ohne diefe Eeremonie, angeordnet. 
Bei letzterem Proceß wurde bios mündlich, bei erfterem, 
wenn es der Beklagte oder fein Vertheidiger begehrte, auch 
fehriftlich verhandelt. Zuletzt mußte bie juridifche Fakultaͤt 

in Tübingen ihr Gutachten ftellen, und hierauf erfolgte der 
Urtheilsſpruch. Einige Aenderungen traten bei Ausländern 

ein, mit Landftreihern und Jaunern aber wurde nur ein 
kurzer Proceß vorgenommen. Das Lehensgericht beftand 
aus Mitgliedern der Regierung und den, vom Herzöge 
Dazu berufenen Lehensleuten. Die Dberamtleute waren 

Vorfteher des Amts und des Magiſtrats der Amtsſtadt, 
welcher aus den Bürgermeifteru, Gerichtd: und Rathsmit⸗ 

gliedern und dem Stadtfchreiber als Altuar beftand. In foges 
nannten gemifchten Dingen, In Eheſachen, Unterfuchungen 
von Unzuchtövergehungen und GSonntagsentheiligungen uns 

terfuchten Dberamtmann und Special, auf Dörfern Pfarrer 

und Echultheiß gemeinſchaftlich; Kirchen- und Armenfachen 
beforgte in jeder Gemeinde der Kirchenconvent. 

| Die Steuern wurden, nachdem die Landfchaft fie 
bewilligt hatte, und mit der Megierung deßwegen uͤberein⸗ 
Helommen war, unter dem Namen des Regenten audges 
fchrieben, von den Buͤrgermeiſtern eingezogen, an die Amtes 
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Pfleger und von diefen an bie Landſchaftseinnehmerei, ader 
wohin die Landfchaft fie verwies, gefender. Die gewoͤhn⸗ 
liche Steuer war die „„Ablöfungd:Hälfe, welche durch das 
Deeret vom 15. April 1744 regulist, von allen Unter: 

thanen, ohne Unterfchied, aus Ihrem Vermoͤgen und Eins 
fommen von liegenden Guͤtern, wie von Gewerben, bezahlt 
wurde. Sie war, nebft der Acciſe, zu Bezahlung der 
Zinfen und Schulden, der Reichskammergerichts⸗Zieler *), 
der ReichögefandtfchaftssKoften, ded Kammerbeitrags und 
der landfchaftlihen Unkoften beflimmt. Zu den außerors 

dentlichen Steuern gehdrte die Sommers und Winteranlage 
und das GSurrogat der Zricefimen, fie waren zum Unter⸗ 
halt des Militärs, des Kreisfontingents **), nnd zu den 

außerordentlichen Kreisanlagen beftimmt, Zu dieſen Abgaben 
kamen noch die, durch Staatöbefchlüffe feftgefeiten, Roͤmer⸗ 
Monate, die Kreißproviantur-Umlage zur Zeit eines Kriegs, 
die Sräuleinftenern bei Vermaͤhlung einer fürftliden Prin⸗ 
zeifin u. ſ. w. 

Die befondern Einkünfte des Landesherrn floßen aus 
dem Ertrag der Regalien ***), des Kammers und Kams 
merfchreiberei-Gutd. Die. Kammer bezog Steuern und 
Acciſe von den fogenannten Kammerorten T), Umgeld von 
allen Getränken‘, welche audgefchenft wurden, Zölle, von 
den im Lande eins und audgeführten, und durch daffelbe 

gehenden Waaren, Zinfe, Zehnten und Guͤlten aus den 
Kammergätern, Einkünfte aus den Wäldern, Forſt⸗ und 
SSagdftrafen, Abgaben von Leibeigenen (Wannfteuern, Faſt⸗ 
nachts, Herbſt⸗Zinſe, Keidgufen, den Brautlauf und Hauptfall 

*, Zu jedem R. K. ©. Ziel gab Wirtemberg 1210 Rthlr. 811, ir. 
”), Der Matritularanfchlag Wirtembergs betrug 2,108 d., zum 

Reichsheer hatte es 487 Zußgänger und 89 Reiter zu flellen. 

* Waffen, Weg⸗, Mühls, Zoll⸗, Poſt⸗, Münzs, Marks, Forſt⸗ 

und Jagd⸗, Berg: und Salzwerks⸗Regal. 

) Berg, Enzberg, Eggenhaufen, Teufringen, Pfäfingen, Unter 

eifisheim, Lindorf, Hofen, Steinheim an der Musr, Gruppen» 
bach, Stettenfels, Hochberg, Hochdorf, Ebereberg, Juſtingen, 

Gteineck und der wirtembergifche Antheil an Limpurg. 
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Fall und Lehenguͤtern ), Pferbeverlaufss, Conteſſions⸗, 
Taubenſchlags- "und Taxgeldern, Zehenten aus neuange⸗ 
bauten Gütern, Strafgeldern **), und den Pachtgeldern 

don Eiſenwerken. Auch gehbrten ihr die Einkünfte vom 
Salpetergraben, confiscirte Sachen, die Beſitzungen Ge: 
ächteter und hberrenlofe Güter. Die Einkünfte der einzelnen 

Gemeinden wurden durch Die Kommunordnung von 1788 

feftgefegt ***). 
In der fürftlihen Hausverfaffung wurde das zweite 

Teftament ded Herzogs Eberhard III. (1664) ein Haupts 
gefeß, und durch fpötere Beſtimmungen nur hie und ba 
abgeändert; es befeftigte das, durch die früheren Fuͤrſtbruͤ⸗ 
derlihen Vergleiche fchon vorbereitete, AUpanageipftem, wos 

durch die nachgebornen Prinzen und Prinzeffinnen beftimmte 
Deputate und Wohnſitze“ erhielten, dafür aber auf das 
Übrige Erbe verzichten und verfprechen mußten „bei ihren 

*) Refcripte vom 24. Januar 1744 von Leibeignen , welche mehrere 

Leibäufen und Hauptfälle zu zahlen haben, foll Fünftig nur 
einer eingezogen werden; 3. März 1756 Fall⸗- und Xehengüter 
dürfen ohne befondere fürftliche Erlaubniß nicht verändert oder 
getrennt werden; 25. Jul. 1756: unehliche Kinder, auch wenn 
fle durch nachfolgende Ehe Tegitimirt werden, find von ber 2es 

Nhensfolge ausgefchloffen. 
29 Ihre fleißige Einziehung wurde mehrmals; empfohlen, und zwar 

foßite., wenn fie nicht ganz zu befommen wären, doch ein Theil 
dasoun eingezogen, werden (9, Aug. 17405 40. 25. Dec. 17623: 
Wer feine Geldftrafe nicht ganz entrichten Eonnte, mußte ſie 
durch Arbeiten in den fürftlichen Gärten u. ſ. tv. abverdienen. 
40. Mai 1746, 28. Febr. 1750, 13. Jan. 41752: Für die, welche 
Geldftrafen abverbienen mußten, wurden in Stuttgart und 
Ludwigsburg befondere Werkhäufer errichtet (24. Jul. 1740). 

‚"**) Der Kommunen Zinnahmen befanden ordentlicher Weife in ben 
Nusungen ihrer Kommungebaͤude, Güter, Waiden und Wals 
dungen, in der Bürger:, Wohn⸗, Kapitalien:, Gewerbs⸗, 

- Wein: und Viehſteuer, den Salzes, Stand:, Wang s, Banks, 
Keſſel⸗, Weg, Waid: und Pferchgefällen, den unablöfigen und 

abtöfigen Zinfen und Gülten, gemeinen Rugungen und Pelds 
ſtrafen, Bürger :, Annahms⸗ und Auffünbigungsgeldern. 
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Depulaten, den hitvon aufgerichteten Satzungen und druͤder⸗ 
lichen Vergleichungen aufrecht, fuͤrſtlich und feſtiglich zu 
verbleiben.“ Streitigkeiten zwiſchen den Nachgebornen ſollte 
der Herzog „mit Zuziehung beiderſeits beliebiger, friedſa⸗ 
mer Raͤthe, ſo viel moͤglich durch guͤtliche Vergleichung“ 
beilegen, und wenn dieß nicht geſchehen koͤnnte, „mit Ab⸗ 

ſchneidung aller Weitlaͤufigkeit““ durch jene Kaͤthe rechtlich 

entſcheiden laſſen, wobel dann die ſtreitenden Parteien ſich 
gänzlich zu beruhigen hätten. In Streitigkelten ber Nach⸗ 
gebornen mit‘ den regierenden Herzog follten die Beſtim⸗ 
mungen des Dergleihs von 1617 befolgt und alfo von 
beiden Seiten NRäthe, und wenn vd ndthig ſey, ein Obs 
mann beftellt werden. Ihre Töchter erhielten, wenn fie 
ſich vermählten 20,000, bie des regierenden Herzogs 

30,000 fl. Ausſtener von der Landſchaft. 
Mom deutſchen Reich trug der Landesfuͤrſt das Her⸗ 

zogthum Wirtemberg und Ted, die gefuͤrſtete Grafſchaft 
Moͤmpelgard, die Reichs-Sturmfahne und den Blutbann zu 
Stetten und Koͤngen zu Lehen, dieſe Lehen mußte jeder Regent 
nach feinem Regierungsantritt nen empfangen, Außerdem 
beſaßen die Fuͤrſten auch noch einige Lehen vom dſtreichi⸗ 
[hen Regentenhaufe *). Auf dem Reichstag hatte Wirtents 
berg feinen Sitz unter den Reichsfuͤrſten; und wechfelte im 
Rang mit Ponmern, Heffen, Baden, Medienbarg und 
Holftein, wegen des Herzogthums und wegen Mödmpels 
gards führte es hier 2 Stimmen, die Teckiſche Stimme 

aber Fonnte es troß allen Bemähungen nicht mehr erlans 
gen. Beim Keichegrafen-Kolleglum flimmte es wegen 
Suftingen und Limpurg. Außer dem Reichs⸗-Sturm⸗Faͤhn⸗ 
drihdamt befaß der Herzog auch das Reiches Yäger : Meis 
ſtersamt. Beim fchmäbifchen Krelfe war er Direktor und 
mit dem Biſchof von Konſtanz NKreisausfchreibender Fuͤrſt, 
auch Kreisoberfter, Direktor eines der 4 Viertel des Kreifes 

*2) Behen wegen Böhmen: Neuenbürg, Beilftein ; Botwar; wegen 
— Blaubeuren; wegen Hohenberg: etlich Höfe und Güter: 
füne, - 



und der enangelifchen Kreisftände und hatte für Wirtemberg 
und fir Zuftingen eigene Stimmen. 

Während der laugen Regierung Herzogd Karl Eugen 
erfchienen viele Verordnungen, welche Die verſchiedenen 
Zweige der Staatöverwaltung betreffen. Den Beamten 
wurde geflattet, die Neujahröverehrungen der Gemeinden 
wieder anzunehmen (25. Nov. 1758), man befahl ihnen, 
die fürftlichen Befehle fchleunig weiter zu befürdern (28. Nov. 
1743), und ermahnte fie, den Unterthanen nicht durch ars 
gerlichen Wandel, Trunk, Unzucht, Spielen, tyrannifches 
Berragen gegen Ihre Frauen, Berfchwendung u. ſ. w. ein 
fhlimmes Beifpiel zu geben (13, Yan. 1739), fih den 
Handwerközänften nicht als Obleute aufzubringen (30. Okt. 
1739), Leine unerlaubten Gebühren und Geſchenke anzus 
nehmen (6. April 1740, 4. Nov. 1743, 23. Sept. 1755, 
31. Mai 1775, 21. Oft. 1776, 11. Okt. 1792 ꝛc.), 
die Beiberichte unentgeldlich zu verfertigen (ıd. Dec. 1742, 
18. Dec. 1792, 23. Sept. 1755), und Sträflinge nicht 
in eigenen Gefchäften zu verwenden (B. Febr. 1741). In 
dem Refeript vom ı4. April 1781 aber wurde ihnen vors 
geichrieben, fie follten durch eine forgfältige Amtsfuͤhrung 

„und ein in allen Theilen uneigennügiges Betragen dahin 
trachten, dad Vertrauen der Unterthanen zu erhalten und 

bann auf deren Thun und Laflen genau achten, bei 
Einrihtung ihres Hausweſens, Erziehung, Beftimmung 
und Ausflattung ihrer Kinder, Schließung von Käufen 
unter ihnen mit gutem Rath an die Hand gehen, fie vor 
Schaden und Schulden warnen, Ueberfhuldung und Gans 
tungen bei ihnen verhindern. Zahlreih waren die Bes 

fehle, welche fi auf die Amtsführung der Beamten, auf 
die richtige Stellung und Kinfendung ihrer Rechnungen, 
Lieferung ihrer Amtsgelder, Abfaſſung und Eingabe von 
Berichten bezogen *). Da „das Reftfeßen fo fehr uͤberhand 

") 23. Mai 1737, 12. Dee. 1739: Taxgelder follen richtiger einge 
zogen werden, 30. DE. 1738: wie Die Gemeinde Rechnungs⸗ 
berichte einzurichten, und wenn fie zu liefern feyen, und 5. Nov. 
1738, 24. Gebr. 17441: wie Bauberichte, 9. März 1739: Quar⸗ 
talrechnungen und fummarifche Extrakte follen nicht an fpät 
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nahm, follten alle Beamten, welhe 2 Jahrgaͤnge ihre 
Nechnungen nicht geftellte und eingefchicdt hatten, kaſſirt 
werden (13. Mai 1743, 5. März 1744), ohne fürftliche 
Erlaubniß follte Feiner verreifen (24. Mai’ı752), keiner 
ein, unter feiner Verwaltung ftehendes, Gut pachten oder 
Taufen (26. Oft. 1755). Den Gemeindevorftehern wurde 
verboten, Zeugnifie, ohne Wiſſen der Beamten, auszu⸗ 
ftellen (6. Oft. 1749, 6. Febr. 1761), den Beamten 
aber „Neben⸗ und Ertrarechnungen‘‘ bei den Gemeinden 
zu dulden. Andre Meferipte betrafen die Kautionen ber 
Beamten (22. Jun, 29. Dec. 1741, 26. April 1743) 

und das Erbübel in Wirtemberg, den Nepotismus, zu 
deffen Verhuͤtung unter anderm verboten wurde, Stadt⸗ 
und Amtsfchreibereien mit Berwandten der Oberbeamten 
zu befegen (25. Sul, 1786, 19. Mai 1792). Den 
Kanzleibeamten befahl man, da es häufig vorkomme, daß 
nicht nur Verhandlungen. in der Kanzlei, fondern auch 
einzelne Abftimmungen in Privatgeſellſchaften befannt ges 
macht wisden, in folhen Dingen verfchwiegener zu fen 
(15. Zul. 1775). Ein vorzäglicher Gegenftand der Sorge 
der Negierung war eine, Wirtemberg eigenthümliche, Bes 
amtenklaffe, die Schreiber, die vermittelnde Vehoͤrde zwi⸗ 
ſchen dem Bürger und Bauern, und den höhern Kollegien. 
Die Art ihrer Bildung, fobald fie wirklich in ihren Stand 
eintraten , ihre Amtöverhaltniffe und ihre Lage, oft ganz - 
vereinzelt in Dörfern, auch ihr beftändiger Umgang mit 
den niedern Volksklaſſen, und der übermäßige Zufluß von 
Leuten jeded Standes und Charakters, wirkte gar fchlimm 
auf fi. Die Verordnung vom 13. San. 1759 fchildert 
bie Schreiber ald Menfchen, welche Ihre mäßige Zeit mit 

„Schießen, Zurniren, Saufen, Buhlen und dergleichen‘ 

geliefert werben; 21. DB. 1740, 25. Febr. 1741: Kamerals 
beamte alle 44 Tage Preiszgettel und ihre Rechnungen zeitiger . 
einfhiden (30. Nov. 1738, 9. Ang. 1743), 16. Sept. 1753: 
auf möglicdhfte Berbeßrung der Einnahmen und Beſchränkung der 
Ausgaben fehen; 24. Fan. 1766: Berichte über den statum 
oeconomicum ihrer Beamten veranftalten m. ſ. w. 

Geſch. Mirtemb. III. 06. 2. Mt. 27 
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zubringen *), und nicht viel guͤnſtiger ſpricht von Ihnen 
die Gemeindeordnung von 1758, wenn fie ihnen ihr bes 
fländiged unndthiges Herumfchweifen, ihren Mäßiggang, 
Böllerei, Spielfucht, Kleiderpracht und andere dergleihen 
unanftändige Aufführung verwirft. Die allgemeinen Fort⸗ 
fohritte wirkten freilich auch auf fie günftig ein, und mehr 
ale fonft erfchienen unter ihnen andgezeichnete Menfchen, 
aber die Mehrzahl litt noch immer an den alten Fehlern. 
Hiezu kamen die Gebrechen ihrer Gefchäftsführung, das 
leere Sormelnwefen,, das bloß mechaniſche Ab⸗ und Nach⸗ 
fchreiben, die Mißbraͤuche, welche bei willkuͤhrlicher, die 
Geſchaͤfte mit Vorbedacht verzögernder Anrechnung der ihnen 
fhuldigen Belohnung vorfielen — lauter Dinge, welde 
die DVerbefferung diefes Standes zum dringenden Bedärfniffe 
madıten. Man traf auch wirklich die nöthigen Anftalten 
dazu, man forderte Gutachten dardber, und ed ergingen 
mehrere Verordnungen deßwegen. Die Willkuͤhr in Ans 
rechnung der Schreibereiloften wurde durch die den Ober: 
und Staabsbeamten von Neuem übertragene Uufficht dars 
über abgeftelt (14. Okt. 1781), der Gehalt der Schreiber, 
ihre Nebeneinkünfte, Pflichten und Erforderniffe beftimmt, 
richtige Fuͤhrung der Bücher und Rechnungen anempfohlen, 
und in der Annahme von Neulingen ein gewifled Maaß 
gefeßt, auch der zu große Andrang von jungen Leuten zu 
diefem Stande durch Geſetze eingefchränfe (27. Nov, 1784, 
350. Sun. 1789). Man verbot den Schreibern grüne und- 
sothe Kleider, Kokarden und Borten an den Huͤten gleich 

Jaͤgern und Offizieren zu tragen (2. Nov. 1744), and 
allzufräbe zu heiratben (27. Nov. 1783); auch follte 
feiner, ohne vorherige Prüfung, eine Stadt⸗ Amtes oder 
GerichtöfchreiberssStelle bekommen. Ä 

Um die Rechtspflege erwarb ſich Karl große 
Merdienfte dadurch, daß er die allzuſtarke Prozeßſucht 
möglichft zn vermindern fuchte, und die ſchnelle Entfcheidung 

von Rechtöftreitigleisen aufs Beſte fdrderte. Jeder Beamte 

*) Den Pfarrern wurde deßwegen in biefer Verordnung verboten, 
Schreiber (und Offiziere) in Koft und Wohnung zu nehmen, 
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mußte ihm alljährlich einen fogenannten Prozeßbericht ein⸗ 

ſchicken (11. Oft, 1785), welcher ein Werzeichniß aller 
anhangigen Mechtsfachen enthielt, und worin nicht tur der 
Gang der Sache, ihre Dauer, und die Namen der Sadıs 

walter, fondern auch die Hinderniffe der Beendigung des 
Prozeſſes bemerkt waren. Ergaben fi) nun bieraus ges 
fliffentlihe Verzdgerungen, fo erfolgten oft ſtarke Verweiſe. 
MWichtigen Nevifionsprozefien der Negierung wohnte Karl 
felbft bei, auch ließ er fih das Tagebuch des Hofgerichts 
zur Durchſicht vorlegen und in fehr verwidelten Fällen 
entfichied er oft felbft, hörte die ftreitenden Theile an, res 

dete ihnen zu und fparte kein Mittel, fie zu einem güt« 
lichen Dergleih zu bewegen. Peinliche Prozeſſe befonders . 

fuchte er meift abzufchneiden, oder wo mbglicdh zu mildern, 
durchging deßwegen bisweilen felbft die weitlaufigen Akten, 
und ließ neue Unterfuchungen anftellen. So gefchahs, daß 
ofe in einem ganzen Jahre Fein Todesurtheil gefällt, nie 
aber über 5 Perfonen bingerichter wurden, und daß die 
Zahl der Rechtshaͤndel beinahe nie 400 uͤberſtieg. Auch 
erließ Karl mannigfache Verordnungen über die verfchledenen 
Theile der Rechtspflege, um fie befier einzurichten, Mißs 
bräuche darin abzuftellen, befonders der Habſucht der Richs 
ter und Sachwalter, verläumberifchen Angaben der Kläger 
oder Zeugen und muthwilligen Proceſſen zu jenem. So 
wurde wiederholt befohlen, bie Proceſſe nicht unndthig in 
die Länge zu ziehen, fondern mödglichft zu befchleunigen 
(16. Mai, 2ı. Oft. 19739, 14. Aug. 1770, 51. Der. 
1781), In Eriminalfahen mußten die Alten vollſtaͤndig 
und mit einem Verzeichniß eingefhidt (27. Nov. 1739, 
30. Sul. 1741), über den Verlauf der Erekutionen und 
die Koften ſogleich Bericht erftattet erftattet werden (27. Nov. 
17359, 22. Dec. 1746, ı3. San. 1753). Fuͤr die 
Eriminalgefängniffe wurde die Anfchaffung des „Malefikan⸗ 
ten⸗Gebetbuchs“ von Cleß empfohlen (14. Nov. 1753), 
auch follten fie in gutem Staub erhalten, und wenn ein 
Verhafteter entlommen, fogleich die noͤthigen Maßregeln, 
um ihn wieder einzufangen, getroffen werden (3. Nov. 
3759). Bel Proceſſen vor dem Hofgericht wurde d 

27 * 



Gebrauch gedruckter Vollmachten und die Einreichung fchrifte 
licher Gefchichtserzählungen befohlen und Borfchriften ber 
das Verfahren dabei gegeben (30. an. 1740, 6. Jun. 
1741). Dad Refeript vom 10. Aug. 1758 forderte die 
Beamten und fämmtliche Unterthbanen auf, Borfchläge zur 
Derbeflerung des Juſtizweſens zu machen. Andre es 
feripte betrafen dad Inventur⸗ und Theilungsweien (18. Dec. 
1748, 25. Oft, 1781, 2. Sun. 1788), die Vormuͤnder 
erhielten am 22. Jun. 1776 einen ausführlichen Staat. 
Die Gemeindeordnung wurde neu burchgefehen, ihre Mängel 
berichtigt und ergänzt, die feit ihrer letzten Herausgabe 
erlaffenen Gefege nachgetragen und fie hierauf am ı. us 
nius 1758 befannt gemadt. Sie handelt von den Ber: 
richtungen und Belohnungen der Gemeinde-Vorfteher, Bes 
amten und Diener, der Raths- und Gerichtsverwandten, 
Stadt: Amts⸗ und Gerichtöfchreiber und ihrer Gehuͤlfen 
von Rechtsſachen, Legalinfpektionen, Untergängen, Unter: 
pfandsbuͤchern, Inventuren, Theilungen, vom Rechnungs⸗ 
weſen und von der Verwaltung des Gemeindevermoͤgens ıc. 

Bei der Sinanzverwaltung fehlte ed neben 
mancherlei Projekten, welche ſchon früher erwähnt wurden, 
auch nicht an mancherlei Verordnungen. Am 6. Sul, 1759 

wurde den Nechenbants:Räathen und Buchhaltern beider 
Kammern die pünktliche Anfertigung von Notabilienbächern, 
am 29. April 1774 aber den Beamten die richtige Fühs 
sung der Handregifter zur Pfliht gemacht. Zu ‚Erzielung 
einer durchgängigen Uniformitaͤt“ ward am 20. Febr. 1755 
verordnet, daß kuͤnftig alle herrfchaftlicden Gelder, in dem: 
Quartal, in welchem fie gefallen, eingezogen, geliefert, 
mit der Hauptkaſſe verglichen, alfo auch in denfelben 
Quartalbericht gebracht werden follten, den Beamten wur⸗ 
den zur Einfendung der Rechnungen 8, der fummarifchen 

Berihte 6 Wochen Friſt geftatter, auch erfchien über Eins 
fendung und Abhoͤr der Rechnungen am 2. Jan. 1760 
ein eigenes ausführliches Mefcript. Am 2. März 1771 
wurden für die Sammerbeamten, zur Schonung der eigents 

lichen Lagerbuͤcher, Bei-Lagerbiächer angeordnet. Andere 
Reſcripte enthielten Beſtimmungen darüber, wie die Baus 
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berichte und die Baudberfchläge zu verbefiern ſeyen (14. Jan. 
1768, 25. Nov. 1772, ı8. April 1787, 22. Mai 17932). 

. Den Sauptzollern wurde am 6. April 1743 befohlen, die 
Lieferungen zur fürftliden Landfchreiberei Tünftig in den 
Zollrechnungen befonders' einzugeben. Den Umgeldseinzies 
bern wurde ihre Belohnung auf 17% Kreuzer vom Gulden 
erhöht (17. Zul. 1758), ihnen aber auch fleißigerer Eins 
zug empfohlen (5. Zul. 1742), und am 135. Jan. 1768 
ein Formular „wie die Umgeldsrechnungen auf jeded Quartal 
einzurichten ſeyen,“ bekannt gemacht. Eine neue Accis⸗ 

Ordnung erfchien am 28. Sul. 1744. 
Fur die Polizei wurde ebenfalls eifrig geforgt, und 

Herzog Karl war befonters fehr thätig bei den Anftalten, 

welche man während der lebten Zeiten ernftlicher als früher 
gegen die fchlimmfte Lantplage Schwabend, die Bettler 
und Jauner traf. Diefe hatten ſich, begänftigt durch Lage 
und Verfaſſung Schwabens, das eine Menge Tleinere 
Gebiete enthielt, deren Regenten felten mit einander übers 

einftimmten, häufig einander entgegenarbeiteten, außerors 
deutlich vermehrt. Außer den, in Gefängniffen, Zucht s 
und. Arbeitöhaufern eingefperrten,, Landftreihern, Jaunern 
uud Zigeunern, zähle man deren ſtets über 2000, welde 
in freier Tpätigkeit waren und das Land theild einzeln, 
theild in Banden, [durchfireiften. Es gab verfchiedene 
Klaffen unter ihnen, die Kochmooren und betuchten Kochus 
mer trieben Raub und brachen naͤchtlich in ben Haͤuſern 
ein, die Stubenräumer,, Schreinfprenger, Marktdiebe und 
Sadgreifer, nährten fi vom Diebögewerbe, einige zogen 
ale Marktichreier und Quadfalber umher, die Freifchupper 
betrogen die Leute durch falfched Spielen, die Reißer tries 
ben Falſchmuͤnzerei; was fie jaͤhrlich mit Lift oder Gewalt 
den Bewohnern Schwabens wegnahmen, wurbe auf beis 
nahe 200,000 Bulden berechnet. Sie ergänzten ſich ans 
den Bettlern von Profeffion, deren man nicht weniger als 
6000 zählte und die das Land jährlich wenigftend 240,000 fl. 
fofteten. Auch von ihnen gab es verfchiedene Klaffen: manche 
trieben nebenbei noch Krämerei, andere ein Handwerk, die 
Dauss und GBaffenbetiler zogen umher, die Straßen« und 
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Steigbettler lagerten fi an den Straßen auf beftimmeen 
Plägen, die Buzfchnurrer fuchten durch vorgebliche Körpers 
gebrechen das Mitleiven zu erregen, die Stappler betrogen 
die Leute durch falfche Briefe und Patente, und fammelten 

bald für ſich felbft, bald fir Andere VBeiftenern, gaben 
fih für des Glaubens wegen Bertriebene und fonft Vers 

unglädte aus. In Oberichwaben, auf der Alb, im Wels 
heimer Walde und auf dem Schwarzwalte waren die Haupts 
fige diefer Menſchen, hier hatten fie ihre Dieböherbergen, 

bier fanden fie bei Landleuten nicht zur, fondern aud) bei 

Molihen und Beamten Schuß, hieher flüchteren fie ſich, 
wenn man, was häufig geſchah, Streifereien gegen fie 
veranftaltete. Verfolgte man fie in dem einen Gebiete, 
fo flohen fie in das andere und fanden bier Sicherheit. 
Erſt ald auf SKreistagen gemeinfame Befchläffe gefaßt wurs 
den, vermochte man dieſem Unweſen etwas zu fleuern, 
aber audy jet waren ed vornemlich einzelne Beamte, wie 
der wirtembergifche Oberamtmann Schäffer in Sulz, wel« 
he durch unermuͤdliche Thätigleit im Auffuchen und Wer: 
folgen derfelben, ihre Zahl verminderten, fie verfcheuchten 

nder doch fehchterner machten, In Wirtemberg gebor man 
fhon am 12. April 1747 den Beamten, ausführliche und 
genaue SaunersBerzeichniffe vorzulegen, auch wurden von 
Zeit zu Zeit Saunerliften bekanut gemacht; man empfahl 
firengere Aufſicht auf Leute jeder Art, welche im Land 
umberzogen, auch auf Komddianten, Tafchenfpieler, Gauck⸗ 
fer, Seiltänzer, Thierführer u. fe mw.,. und gebot, den 
Baffenbertel nicht zu dulden, muthwillige Bettler durch 
Zwangsmittel zur Arbeit anzuhalten, auch keinem, der nicht 
dazu eine befondere Erlanbuiß vorweifen fünne, das Sam⸗ 
mein von Beifteuern zu erlauben (24. Oft. 1757, 10. Der, 
1758, 21. Okt. 1741, 5. April 1750, 5. Januar., 
21. März, 19. April 1758, 3. Oft. 1975, 8. Yul., 
6. Aug. 1789 ıc.). . 

Das, von dem Vater des Herzogs gegründete, Zuchts 
haus wurde deßwegen anfehnlich erweitert, erhielt eine eis 
gene Kirche und Schule; die Koften hiezu beftritt man 
theilweiſe durch Beiträge der frommen Stiftungen und durch 
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eine Kollekte im Lande (26. Mal, 6. Zul. 1762). Ein 
Pfleger führte in ‚weltlichen, ein Pfarrer in geiftlihen Uns 
gelegenheiten die Aufficht, andre Beamte waren der Buchs 
halter, der Hausmeifter, der Lnterauffeher, der Schuls 

lehrer mit 2 Gehülfen, der Hausfchneider, eine Nähfren, 

3 Zuchtmeifter, ein Wundarzt, etlich Krankenwärter 20. 
Die Sträflinge wurden auch in der Tuchfabrik und Faͤr⸗ 
berei der Anftalt befchäftigt, außer ihnen nahm man Kins 

der von Berrlern und Armen, Waifen und freiwillige Arme 

auf *). Schon am 25. Mai 1746 wurde mit diefer Ans 
ftalt auch eine Anftalt fir Wahnfinnige verbinden, „weil 
bisher für das wahre Bebärfniß diefer Ungluͤcklichen, fo 
wie für die dffentliche icherheit zu wenig geforgt worden 
ſey;“ "zu ihr mußten Vie vermdglicheren Spitäler und 
frommen Stiftungen Beiträge liefern, das Kirchengut gab 
jährlih 250 Gulden dazu. Da aber die Zahl der Sträfs 
linge, der Waifen und Wahnfinnigen ſtark zunahm, fo 
zeigten fich bei dem engen Raum des Gebäudes und bei 
dem, dadurch bewirkten, zu nahen Zufammenleben feiner 
verfchledenartigen Bewohner fo große Nachtheile, daB man 

1786 eine Erweiterung und neue Einrichtung der Anftalt 
beſchloß. Diele am auch wirkfich, nachdem die Schwies 

sigleiten wegen ber zu großen Koſten befeitigt waren **), 
zu Stande, und die Anfalt erhielt nun am 13. Der, 
1788 eine neue Ordnung. Much für das Waiſenhaus in 
Stuttgart wurde geforge ***), es erhielt 1756 einem, 

*, Andre fle betreffenden Verordnungen waren 11. Fan. 1758 wegen 
Einrichtung der Rechnungen; 49. Mat 1742: Beamten follen 
die Einkünfte für diefelbe richtiger einfchieken ; 12. März 1743; 
Beranftaltung. einer Lotterie für biefelbe; Aa. Okt. 1744: die 

Gträffinge follen ungefäumt eingeliefert werden; 24. Okt. 1737, 
30. Mai 1746: man foll nicht zu viel zur Arbeit untüchtige, 
gebrechliche Delinguenten einliefeun; 3. Jul. 17555 bei Gans 
tungen follen Eeine Forderungen ein Vorrecht haben. 

»v) Für Crbauung eines neuen Zoll: und Maifenhanfes allein 
brauchte man 49,723 fl., wozu die Landſtände 45,000 fl. bei⸗ 
fteuerten. 

228) 4757 jedoch fchlugen Einige vor, es in eine Kaſerne zu ver⸗ 
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eigenen Hausmeiſter, zu feiner Unterſtutzung wurde im 
März 1792 das fogenannte Gloͤckleinsgeld bei Buß = umd 
Bettagen eingeführt, fähige Knaben und Mädchen darin 
follten zu Lehrern und Lehrerinnen gebildet werden (1735), 
die Austrertenden das Buͤrgerrecht umfonft erhalten und 
jeder Meifter, der einen Waiſenknaben unentgeldlich in die 

Lehre nehme, nad deffen Austritt fogleich wieder einen ans 
dern Lehrling annehmen dürfen (1755, 9. Jul. 1773, 
18. Ang. 1786); auch erhielten die Beamten mehrmals 

ernftlihe Befehle, deffen Einkünfte und die für daffelbe 

angeftelten Kolleften fleißiger einzuziehen. Kin eigenes 
MilttäarsWaifenhaus ward 1779 in Ludwigsburg angelegt 
und anfangs für 100, 1781 aber für 200 Zbglinge eins 
gerichtet. Es erbiele einen Oberaufſehrer, einen‘ Dausßs 
meifter, Arzt und Wundarzt und binlänglihe Bedienung, 
Für Verpflegung und Wartung wurde trefflich geforgt, eben 
fo für den Unterricht, der bei den Knaben fih auch auf 
Geſchichte, Erdbeſchreibung und Mathematik erſtreckte. 
Noch am Ende ſeiner Regierung aber hob Karl, nachdem 
die Zdglinge anderswo untergebracht worden, die Anftalt 
wieder auf. 

Die Urmenanftalten wurden ebenfalls unterfucht and 
verbeffert; um fie machte fich befonders der Oberamemann 
Faber in Nürtingen verdiene, welcher bier eine Spinnans 
ſtalt für Arme anlegte, die fo guten Kortgang hatte, daß 
die von Ihm entworfene Närtinger Armens, Almofens und 
Epinnortnung durch das Mefeript vom 11. Mai 1766 
nicht nur genehmigt, fondern auch im ganzen Lande cms 

pfohlen wurde, Hierauf wurden auch in andern Oberämtern 
und Ortfchaften ſolche Spinnanftalteg gegründet, und deren 
allgemeine Einführung durch die Referipte vom 8. Zul. 1789 

wandeln, hierauf wurde aber am 48. Jul, 4759 entfchicden, 
„daß es in feinem Stande gelaffen und ihm fein Nachtheil zus 
gefügt werden ſollte,“ einen ähnlichen Vorſchlag 1762 verwarf 
der Herzog ebenfalle. Vom Entftehen der Anſtalt bis 1786, 
wurden 2,186 Kinder darin aufgenommen, darunter 2/; Kuaben, 
4710—1728 flarden von 405 Kindern 404, 41755—4786 von 

4,168 aber 219, 
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umd 10. April 1790 befohlen, auch für das Unterkommen 
ganz untäctiger, gebrechlicher alter Leute auf bffentliche 
Koften geforge, und 1784 eine Armen-⸗Lotterie errichtet. 
Die Stadt Stuttgart erhielt 1776 ihre eigene Armenver⸗ 
ſorgungs⸗Ordnung, die das Spinnen ebenfalls einführte *). 
Außerdem befam fie 1746, 1754 und 1774 Gaflens und 
Gaſſenſaͤuberungs⸗Ordnungen, 1750 eine neue Feuerordnung, 
2770 eine Drdnung für den Marktverkauf und 1790 eine 

Polizeiordnung, welde in 8 Abſchnitten von den Armens 
Anſtalten, der Straßenpolizei, dem Brunnenweien, den 
Keueranftalten, der Trauer » und Leichens und der Lebens⸗ 
mittels Ordnung, von Maaß und Gewicht und von einigen 
andern befondern Gegenftänden handelte, und zu deren 
Handhabung eine Polizeis Deputation niedergefeßt wurde. 
Die Strafen auf nächtliche Einbrüche und Diebftähle in 
Stuttgart fowohl als in Ludwigsburg, und auf die Vers 
untreuungen der Schneider, weldhe „zu allgemeinen Klagen 
Anlaß gaben und alles Maaß überfchristen,‘ wurden mehr: 
mals gefhärft, ‚eine Stadilompagnie” und nächtliche 

Darrouillen deßwegen angeordnet (12. Yun. 1743, 5. Jan. 
1752, 293. Aug. 1758, 29. April 1782 1.) Am 
28. März 1741 erhielt Stuttgart die Erlaubniß, ein eis 
genes Auktionshaus zu errichten, und die dabei angeflellten 

Auktioneure ihre eigene Ordnung, die ſchon 1756 verſuchte 
Anlegung eines Pfands und Leihhaufes dafelbft, ſcheiterte 
aber auch 1786 bei einem neuen Berfuch. 

Fromme und milde Stiftungen und "Spitäler zahlte 
nian damals Im Lande .855 mit einem Vermbgen von 
3, Millionen Gulden, fie waren zur Unterflägung Armer, 
Kranker und Morbdärftiger beſtimmt, alte Leute fanden 
bier unentgefolich oder für geringe Bezahlung ihr Unter⸗ 
tommen, auch befoldeten fie Aerzte und Wundarzte und 

lieferten für die allgemeine Wohlthaͤtigkeitsanſtalten Beiträge, 

— 

e) Seit 1791 wurde alljährlich ein Verzeichniß der im Genuß des 

Allmoſens ſtehenden Armen bekaunt gemacht, 4793 waren es 

deren 920, die Ausgaben der Armenkaſſe betrugen Über 27,000 fir 

wozu das Kirchengut 5000 fl. beitrug. 



— 4:6 nn 

Ihren Beamten wurde mehrmals forgfältige Gausbaltung 
und Nechnungdftellung befohlen, und bei Santunges ihren 
Sorberungen ein Vorrecht eingerdumt (12. Der, 2757, 
11. $an. 1774, 22. März 1780, 322. Sept., 10. Okt. 
1785, 1. Jan. 1795). Auch für die Sittenpolizei mußte 
auf mancherlei Art geſorgt werden, denn es herrſchte, trotz 
der zunehmenden Bildung und Aufklaͤrung, noch viel Roh⸗ 
beit. Die franzdfifhen Kriege zu Ende des fiebenzehenten 
Jahrhunderts und fpäter dad Beiſpiel des Hofs wirkte 
verderblich, felbft auf die niedern Stände. Ueppigfeit und 
Verfhwendung, alle Arten der Woluft, Entweihung ver 
Sonn s und Feiertage, Verfäumung des bffentlichen Gottes⸗ 
Dienftes, Raub und Diebftapl waren lauter Dinge, gegen 
welche wiederholte Gebote erlaffen werden mußten. Das 
Fluchen und Schwören riß, wie man klagte, fo fehr ein, 
dad man es faft filr Feine Suͤnde mehr hielt, und Die 
Jugend es gleich den Akten trieb. Auch die Beleidigungen, 
welche zu Stuttgart gegen ruhig auf deu Straßen Wans 
Deinde zur Nachtzeit mit Schlagen, Stoßen, Werfen, 
Hutabnehmen verübt wurden, waren ein Zeichen der herr⸗ 
fchenden Ausgelaffenheit und wurden wiederholt mit Stras 
fen bedroht. Muthwiligen Verſchwendern drohte man mis 
Mundtodt⸗Erklaͤrung, und fchärfte die Strafen der Unzucht, 
bes Raube und Diebftapls. Auch das Tragen von Stock⸗ 
degen und MWindbächfen in Stodform, fo wie das Schießen 
im Herbft auf Straßen und dffentlichen Plägen, wurde 
mehrmals. ernſtlich verboten, das frühere Duelledikt aber 
am 6. Zum. 1758 erneut. Die „bloß vom Zufall abs 
hängenden’ Spiele, welche feit der Mitte des achtzehnten Jahr⸗ 

bunderts befonderd überhandnahmen, wurden ebenfalls fireng 
unterſagt, und ebenſo das. Einfegen in fremde Letterien, 
das Einfommeln und Audgeben von Looſen zu deufelben. 
Dieß war freilich auch hoͤchſt nörhig, denn durch dieſes 
früher vom Staate felbft begänftigre Unwefen *) war 

' 2) Um 4. Sept. 4767 wurde dem Oberſt von Wimpfen die Errich⸗ 
tung eines Lottos geflattet, das nad) der genauften Unter⸗ 
ſuchung fo eingerichtet erfunden worden fey, Daß es von all ben 



großes Verderben unter bem Belle bewirkt worben, Mes 
trug und Verſchwendung, Muͤßiggang und Urbeitsfcheus 
vourden dadurch befdrbert, eine Art von Raferei, fein Gluͤck 
beim Lotto zu verfuchen, hatte eine Zeit lang alle Stände 
ergriffen, und ihr konnten kaum die fchwere Geldſtrafen 
und die Bedrohung mir dem Tollbaus, welde das Geſetz 
dagegen ausiprah, Einhalt thun. Andere Merbote bes 
trafen das allzulange Werweilen in den Wirthshaͤuſern und 
das Nachtſchwaͤrmen, auch den Verkauf von „geiſtlichen 
und weltlichen, biftorifhen und moralifchen Traktaten, 

ffandaldfen und abergläubifchen, der Sittlichkeit, Ruhe und 
Drdnung gefährliden Schriften” durch Haufirer, Bilders 
and Landkarten⸗Traͤger (31, Aug. 1737, 28. Jan. 1792). 

Die wiederholten Feueröbrüufte, welche während der 

Regierung des Herzogs Karl Wirtemberg heimſuchten, und 
durch welche befonders die Staͤdte Nürtingen (1750), 
Stuttgart (1761), Murrhard (1765), Neuenbärg (1785), 
Bdppingen (1785) und Tübingen (1789) hart mitgenens 
men wurden, lenkten die. Aufmerkiamleit der Megierung 

Sornemlih auch auf WBerbefferung der Feuerpolizei. Es 
wurden Verordnungen erlaſſen gegen Befuchung der Staͤlle, 
Scheunen u. f. w. mit bloßen Lichtern (13. Sept. +792),- 

gegen die Heimführung naffen Heus (22. Dec. 1766), 
wegen Verhuͤtung von Seuersbrinften (28. Gebr. 1785), 
gegen Strohs und Schindeldaͤcher (6. April 1785 ꝛc.). 
Am 12. Yan. 1753 erſchien eine „Allgemeine Branud⸗ 
Feuerordnung mit Worfchriften, wie man Geueröbrünfte 

berworrenen Ziehungen das Lotto di Genua befreit, dem Pu⸗ 
blifum ftetd mögliche gewiffe Vortheile und auch den Unglüds 
Tihen Yo ihrer Einlagen wieter gewähre. 4768 ward auch 

eine herzoglich wirtembergifhe Geld und Leibrensten 
Befertifhaft in Um gegründet, fie follte ans 50,000 Mit 
gliedern beftehen , die jährliche Einlage 6 fl., das Eintrittsgeld 

4 fl. 42 Er. ſeyn, jährlih in 12 Siehungen 12,000 Gewinne 
‚und 50 Leibrenten von 50 bis 300 fl. vertheitt werden. Wie 
gewoͤhnlich wurde dieſe Auſtalt höchſt vortheilhaft für Jeder⸗ 
mann auspoſaunt, ſie ſcheint aber dennoch keinen rechten Fort⸗ 
gang gehabt zu haben. 
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verhuͤten, und welche Anſtalten man treffen ſollte, wenn 
fie wirklich auegebrochen wären. Schon 17553 .wurde auch 
die Errichtung einer Brandverficherungs:Anftalt in Vorſchlag 

arbracht, diefe im nächften Jahre wirklich gegränder und 
ihr mit fürftliher Genehmigung, am 26. Sullus 12756. 
eine eigene Drbnung gegeben. Auch entwarf man nun 

‚Plane zu ähnlichen Anftalten gegen Hagel, Ungewitter, 
Froſt und Ueberfhwemmungen, allein diefe Famen um fo 

weniger in Ausführung, da auch die erfigenannte Anftale 
aus Mangel an Unterftükung bald wieder einging. Es 
war dazu die Zeit noch micht gefommen, der Vorurtheile 
waren noch zu viele, felbft ein angefehener wirtembergifcher 
Beiftlicher fol beim Vorſchlag zu einer Brandverficherungss 
Anftalt gefagt haben, das gehe nicht au, Gott koͤnne ja 
dann nicht mehr firafen, wie er wolle. Erſt wiederholte 
heftige Feuersbruͤnſte machten die Leute geneigter dazu, 
und 17.66 that der Kirchenrath der Regierung den Antrag, 
eine allgemeine Unftalt diefer Are zu errichten, zu welcher 
es auch einen Plan vorlegte. Bei den damaligen Irrun⸗ 
gen wurde diefer Antrag nicht. beathtet, erſt 1771 trat, 
mit fürftlicher Genehmigung, eine neue Privargefelfchaft 
zu dieſem Zweck zuſammen, und hierauf that: auch die 
Regierung einen entfcheidenderen Schritt, am 16. Jannat 
1775 erfchien eine von eine: gemeinfamen Deputation aus⸗ 
gearbeltete ‚allgemeine Brandverſicherungs⸗Ordnuũg,“ durch 
welche jeder Unterthban verbunden wurde, feine Gebäupde, 
bie der Feuerögefahr allzufehr ausgefekten ausgenommen, 
verfihern zu laffen, jene Privatgefelfchaft aber aufgehoben 
und auch Werſicherungen bei ausländifhen Gefellfchaften 
verboten wurden *). Am beften jedoch wirkte bei Brands 
unfällen des Herzogs eigenes Benehmen. Bei der erften 
Kunde eines Brandes begab er ſich fogleih an den Drt 
deſſelben. Er hatte daher in Hohenheim immer mehrere 

*, Der Anfchlag ſämmtlicher Gebäude beitrug 1773: 42.569,540 fl., 
41786: 54,358,295 fl. Die Einnahmen betrugen von 4772 bis 
41794; 1.658,508 fl. 45 kr. 5 Hllr. Die Ausgaben: 41,405,425 fl, 
45. fr. 1 Hr, Ä 
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Geſpanne angeſchirrter Pferde bereit ſtehen, auch warau 
die Wachen angewieſen, jeden Brand aͤhnlichen Schein am 
Himmel ſogleich zu melden, An Ort und Stelle ſelbſt be⸗ 
zeugte Karl die größte Thaͤtigkeit, blieb ſtets gegenwärtig, 
traf die zweckmaͤßigſten Anſtalten und verhätete hierdurch 
gewöhnlich noch größeres Ungluͤck, fo daß ed unter dem 
gemeinen Volk ein allgemeiner Glauben war, der Herzog 
koͤnne das Feuer bannen, und daß fon, wenn er nur 
kam, die Unglüdlihen neue Hoffnung ſchoͤpften. 

Sm Fahre 1756 wurde auch eine weltlihe Witt⸗ 
wens und Waiſenkaſſe errichtet, die am 3. Mal 
1756 eine eigene Ordnung erhielt, welche 1769, mit den 
feit 1756 erlaffeuen Referipten vermehrt, neu herauskam. 
Da fie aber Feinen eigenen Fond hatte, fondern allein 
durch die Einlagen der Mitglieder befland, auch nicht nur 
den MWittwen, fondern auch hinterlaffenen Kindern der 
Mitglieder bis ins 18. Jahr, 30 Gulden jährlih aus⸗ 
gelegt wurden, fo gerieth die Anftalt bei bedeutender Zus 
Bahme der Wittwen und Waiſen in Verfall, obgleich fie 
1771 vom Kirchengut und der Kammer unterflägt, 1779 
die Einlage erhoͤht wurde, und Regierung und Landftände 
mußten ind Mittel treten, die jährliche Portion wurde nun 
auf 18 Gulden herabgefeht, hiebei aber jedem Mitgliede 
der Austritt freigeflelt, und nun gedieh fie von Neuem), 
Auch die geiftlihe Wittwenkaſſe erhielt friſche Einfommenss 
quellen durch Erhöhung bes Beitrags, durch Ötrafgelder 
uud Ueberlaſſung einer Vierteljahrsbeſoldung von allen erles 
digten geiftlihen Dienften (6. Mai 1742) **). 

Die MedicinalsUnftalten wurden ebenfalld nicht 
vernachläßigt; am 16. Okt, 1755 erfchien eine neue Mes 
bicinal: Ordnung, welde in 4 Abſchnitten von Aerzten, 

*), 1787—88 @innahmen : 26,106 fl. 50 ?r., Ausgaben: 24,170 fl. 
5 !r., 1788-89. Sinnahmen: 47,735 fl. a8 Pr. Ausgaben: 
12,943 fl., Fond der Anſtalt: 83,931 fl. 56 Fr. 

*0) 178788 Einnahmen: 43,556 fl. 42 Pr. Ausgaben: 44,895 fl. 
4789-90 Einnahmen: 43,458 fl. 31 fr. Ausgaben: 12,888 fl. 
4 fr. 



MBunbärzten, Apothelern, Hebammen, Krankenwaͤrtern mb 
MWärterinnen, ihren Pflichten und Berrichtungen handelte, 

und welcher auch eine Apothefertare angehängt war. Durch 
befondere Verordnungen nonrde den Hebammen das Lehr: 
buch ihrer Kunft von Dr. Riede empfohlen (29. Sept. 
1746), und 1786 eine Schule für Geburtöhälfe in Stutts 

gart erdffnet, den Wunddrzten das Berfchreiben innerlicher 
Heilmittel, Quadfalbern und Afterärzten alles Medicaſtriren 
bei Strafe verboten, dafür jedoch den ersten auch em» 
pfohlen, gegen ihre Kranken Liebreih und dienfifertig zu 
ſeyn und ihrem Amt forgfältig, fleißig und gewiſſenhaft 
abzuwarten (26, März 1773), Am 1. März 1772 ers 
fhien eine Verordnung über die Rettung Verungläckter 
und folcher, welche fich felbft das Leben nehmen wollten, 
mit ausführlichen Worfchriften, wie man hiebei verfahren 
foßte, und dem Gebot, das ganze Gefe alljährlich eins 
mal von den Kanzeln zu verlefen. Ebenfo wurden Regeln 
zur Behandlung der Scheintodten gegeben, und geboten, 
man follte wenigftend jeden Todten 6 Stunden lang unter 
guter Auffiht auf feinem Lager liegen laffen, und Niemand 
eher ald nad) zweimal 24 Stunden beerbigen. Den Apo⸗ 
thekern wurde befohlen, immer frifche Waare zu halten; 
mit Giften und ähnlichen Gegenftänden vorfichtig umzus 
geben (12. Okt. 1792). In die Schulen ſchickte man 
Beſchreibungen der Giftpflanzen mit Abbildungen (14. Nov.) 
1788, 5. Sept. ı791). Am io. Okt. 1786 wurde ges 
boten, alle Seuchen bei Menſchen und Thieren fogleich 
einzuberichten, Die Hundsmuſterungen wurden 1779 tins 
geführt, am 27. März 1782 eine Derordnung wegen ber 
Hundswuth mit Vorfichtömaßregeln dagegen, und einer 
Anmelfung fie zu heilen, bekannt gemacht und am 20. Ju⸗ 
nius 1793 das Hundehalten beſchraͤnkt. Auch das Blats 
terneinimpfen wurde zu Ende ber Regierung Karls in 
Wirtemberg verbreitet. Als von 1745 bis 1755 eine 
heftige Viehſeuche Im Lande hersfchte, erfchienen Beleh⸗ 
sungen; welche Vorſichtsmaßregeln man dagegen ‚zu treffen, 
welche Heilmittel anzumenden habe (3. Jun., 1. Sept. 1743, 
35. Mai, 29. Sept. 1744, 3, 7., 30. April 1745). 
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Auch für die Baͤder wurde geſorgt, in Deinach und Wild⸗ 
Bad die Badanſtalten verbeſſert und erweitert, für bequemes 

Unterfommen und gute Koſt der Badgaͤſte Vorforge ges 
tragen und die Landſtraße dahin fahrbarer gemacht (1788). 
Der kurz zuvor entdedtte Sauerbrunnen bei Berg wurde, 
weil man fein Waſſer in vielen Kranukheiten fehr wirkſam 
fand, mit fürftlicher Erlaudniß 1740 vom Amtmann in 
Berg eingerichtet und ein Badhaus dabei erbaut, eine andre 
Heilquelle zu Kreſpach bei Tübingen wurde 1750 unterfuche 
und gefaßt. M 

Um der fleigenden Holztheurung vorzubengen, empfahl 
man die Unpflanzung von Meiden, Erlen und Pappeln 
(11. Oft. 1745, ı2. Mal 1766), verbot die‘ zu ſtarke 
Holzausfuhr (3. März 1746) und beftimmte, daß jedes 
Klafter Holz 6 Fuß breit, das Scheit 4 Zuß lang ſevn 
fo&te (30. März 1746). Damit ben „mannigfachen 
Mißbraͤuchen, Mängeln und Unrichtigkeiten beim Forſtweſen 
gefteuert werde” wurde am ı5. Dit. 1744 befoblen, 
die Forftmeifter ſollten ſich aller Loyalitaͤt, Mäßigung und 
Unpartellichkeit befleißigen, Teine ungeſetzlichen Diäten und 

Geſchenke annehmen, ihre Protofölle und Rechnungen richtig 
füsren, bloß gefegmäßige Strafen anfegen, namentlich mit 
Kindern bei Waldfreveln milder verfahren, nicht gu viel 

Frohnen verlangen u, f. w. Den Borftbedienten überhaupt 
wurde das Theilnehinen an Zehentverleihungen, das Pachten 
von Schaafweiden, das Schaafhalten innerhalb ihrer Ber 

zirke, und die Beinugungen in den Wäldern verboten 
(dı1. Mai 1742, 27. September 1756, 2. Mal 1782), 
Auch unterfagte man das Feueranmachen in Wäldern und 
dad Schaaf⸗ und Ziegenmweiden in verhaͤugten Gehägen 
(4. Mal 1747). Die Gemeinde Wildfejigen erhielten am 
29. Junius 1791 eine neue Ordnung. Um die Empors 
Brisgung der fo fehr gersütteten Waldkultur machte ſich 
vornemlich Kammerrath Stahl verdient. Er pflanzte nord⸗ 
amerifanifhe und andere fremden Hölzer an, und theilte 
bie. Forfte zu ıhrer Schonung in Haue ein, Es warb eine 
beffere Benugung der Wälder und fleißigere Nachziehung 
eijnes jungen Anwuchſes verordnet, auch 3785 zur Bildung 
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taͤchtiger Jaͤger und Forſtleute eine Jaͤgergarde errichtet, 
die in Hohenheim nicht nur praktiſch, fondern auch wiſſen⸗ 

ſchaftlich in allem Nöthigen unterrichtet wurde. 
Wom Militärwefen wurde früher ſchon Bieles er 
wähut, Folgendes ift hier noch zu bemerken.. Am 28. Ja⸗ 
auar 1755 wurde mit Kurpfalz, am 12. San. 1742 
mit Preußen, am 9. Jan. 1747 mit Brandenburg = Ans 

ſpach ein Kartel zu gegenfeitiger Auslieferung der Aus⸗ 

reiffer gefchloffen. Quartierreglements erfchien am 18. Nov. 
. 1758 und 13. Nov. 1760, Militärreglemente am 15. Der. 
1740 und 23. Dec. 1754, Kriegsartitel am 11. Zebr. 
1758 und ı. San. 1769. Andre Refcripte „betrafen die 
Art der Auswahl *) (15. Mai 1742), die Heirathen 
der Soldaten, wobei man fireng nach der Ehegerichtss 
Drdnung verfahren follte (22. April 1741), die Erzefle 
der DBeurlaubten, welche man fogleich zu verhaften und an 
ihr Regiment einzuliefern gebot (15. San. 1751) und die 
Schüßengelder bei den Schiegübungen, welche Anfangs nur 
auf die gewöhnlich Erfcheinenden befchräntt, fpäter ganz 
abgeichafft wurden, weil ſolche Webungen nicht mehr ndthig 
feyen und nur zu Ausfchweifungen mit Spielen. und Zechen 
Anlaß gaben (28. Aug. 1745, 3. Juk 1755, 26. Febr. 
1756). Die Stadt Stuttgart hatte fchon 1748 . eine 
Kompagnie Stadt⸗Grenadiere in blauen rorhausgeichlagenen 
Roͤcken und eine Kompagnie Stadtreiter mit rothausges 
ſchlagenen und Eilberverbrämten ledernen Gollern. 

Landwirthfchaft, Gewerbe und Handel kamen während 
biefes Zeitraums in Wirtemberg fehr empor. Viele Strecken 
bden Landes, beſonders Sümpfe und Moore. wurden neu 
bebaut, fchon benugte Felder durch forgfältigere, zweckmaͤßi⸗ 
gere Behandlung zu höherm Ertrag gebracht. Man fegte 
Preife auf.den Anbau der Almanden mit fchnell wachſen⸗ 
den Biumen (10. Dec, 1767), und auf ihr Umfchaffen 
zu Sruchtfeldern. Man führte den Bau mehrerer, früher 

*) Alle ledigen Leute von 18 bis 30 Jahren mußten „loofen ober 
fpielen ,“ nur einzige Göhne von Wittwen und ganz alten Lens 
sen waren ausgenommen, das Meß follte ſeyn 5 Fuß 6 Soll. 
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gar nicht, oder nur wenig bekannten Pflanzen ein, wie 
des Krapps (1765) und der Futterkraͤuter, mit welchen 
man die Brachfelder zu bepflanzen befahl. Die Kartoffeln, 
welche 1710 der Waldenſer Anton Seignoret, nach Wir⸗ 
temberg brachte, wurden namentlich ſeit der Theurung 1770 
ſtärker augebaut. Man erließ Verordnungen wegen Edus 
berung der Bäume von Raupen im Frühling und Herbft 
uud wegen der Bertilgung ſchaͤdlicher Vogel. Die Lands 
firaßen wurden mit Obitbaumen bepflanzt und die fleißigere 
Ziehung der Maulbeerbäume empfoblen *). Den Weins 
bau fuchte man dadurch zu heben, daß man ganz fchlechte 
Weingaͤrten auszurotten *F), geringe Sorten von Wein⸗ 
ſtoͤcken nicht mebr zu pflanzen, fondern beffere an ihre 
Stelle zu feßen befahl, audy die Nebenpflanzungen in den 
Weingärten verhor (1. Oktober 1744). Zur Befdrderung 

des fehr gefunfenen Weinhandels gebor man, die Trauben 
forgfältig ‚autzulefen, die mit Moft gefüllten Buͤtten beim 
Regen zu bedecken und den Wein weder mir Moft zu mis 
ſchen (24. Sept. 1768, 30. ul, 1776), noch auf andre 
Art zu verfälihen. Die Einfuhr fremden Weins wurde 
auf die Markgrafſchaft Baden: Durlah und die Reichäftäbte 

Eflingen und Reutlingen eingefchräuft, die ded Braunt⸗ 

weind aber ganz verboten (19. Mai 1752). 
Die Horn:Viebzuht wurde durch fehweizerifches Vieh, 

die Schaafzucht aber durch Schaafe aus Spanien und. 
Suͤdfrankreich bedeutend verbeflert (1786) ***), auch zur 
Staflfütterung aufgemuntert. Die Viehansfuhr wurde eis 

nigemal verboten und wieder freigegeben, die inländijchen 
“ 

.*) 41. Zul. 4742, 26. Mai 1751. 23. OB. 4755, 26. Zebr. 4756. 
*) 95. Aug. 4751 wurde auch befohlen, ohne befondre @rlaubuiß 

Beine Belter in MWeingärten umzumandeln, überhaupt follten 
Kulturveränderungen nicht eigenmächtig vo: genommen und im 
Zagerbuch forgfältig bemerkt werten (25. Sert. 1749, 29. Seps 
tember 1779). 

***) 18. Mai 1754 wird verboten, ungezeichnete Schaafe anf bie 
Waide zu bringen, und 25. April 1768: Pferch⸗ and Sgäfer⸗ 
Meifter ohne Vorwiſſen des Landzahlmeiſters anzuftellen. 

Geh. Wirtems. III Bos. 3. Abth, 28 



— 454 — 

Mebger folten den Vorlauf haben, Fremde nur auf Jahr⸗ 
märkten Vieh Faufen dirfen (18. Nov. 1740, 19. Dt. 
1761, 21. Okt. 4. Nov. 1763, ı5. Mai 1765) Die 
Mängel, für welche beim Viehhandel der Verkäufer gut⸗ 
fiepen mußte, beftimmte dad Refcript vom 17. Febr. 1767. 

Stuttereien und KFoplenftälle wurden in Marbah auf 
der Mb, im Büsnauer Hofe, zu St. Johann und Güter: 
ftein gegründer; fie pflegte der Herzog alljahrlih im Fruͤh⸗ 
linge zu beſuchen; auch wurden 13 Beſchaͤlſchlaͤge angelegt 
und neue Beſchaͤl-Ordnungen erlaffen (14. Febr. 1747, 
16. März 1765), und die Pferdeausfuhr beſchraͤnkt (13. San. ‘ 
1741, 8. Sum. 1744 9). 

Die Gyps-, Kalk: und Steingruben, deren Benühung 
auf eignem Grund und Boden Jedem geftattet war (13. Dec. 
1753), wurden fleißiger bearbeitet, und befonders der Reichs 
tbum des Landed an Marmor beffer benägt. Bei der zus 
nebmenden Holztheurnng forfchte man auch fleißiger nad) 
Torf, und legte in Ochſenburg, Schopfloch, Sindelfingen, 
Schwenningen und Mußberg Torfflide an. Den Ertrag 
bes Salzwerld zu Sulz erhöhte man. durh Einführung 
einer zwechmäßigeren Urbeitsweife und WBerbefferung des 
Gradirwerks (1737, 19746), fo wie durch die Eutdedlung 
von zwei neuen Quellen (17653, 1782). Cine andere 
Salzquelle wurde 1756 bei Zroffingen aufgefunden, aber 
nicht benuͤtzt. Um den fehr verfallenen Bergbau wieder 
empor zu bringen, ließ der Herzog dem nachher ald DBergs 
fundigen und Mineralogen auch durch Schriften ruͤhm⸗ 
lih befannt gewordenen Widenmann, auf feine Koften 
die vorzüglichften europaͤiſchen Bergwerke bereifen, Zahn 
von Kalm fing im Sabre 1777 an, die alten Bulacher 

Bergwerke wieder zu bebauen, aber, obwohl in Bulach 
felbft deßwegen jeden Sonntag ein eigned Geber verlefen 

*) 49. Febr. 4740: beim Verkauf von Pierden unter 40 fl. Werth 
wird nichts bezahlt, von 40—25 fl. 10 Pr., von 25-50 fl. 

20 kr., von 50-100 fl. 30 kr., von 100 fl. und mehr 1 fl; 
am 15. Jun. 4776 aber wurde das Conzefilonsgeid für den 
Pferdehandel aufgehoben. 



ward, gab dieſe Unternehmung nur Heinen Gewinn und 
zerfiel bald wieder. Auch die Verarbeitung ber durch den 
Bergbau gewonnenen rohen Stoffe beftrebre man ſich eins 
träglicher zu machen. Es wurden befondre Eiiens Zaftore 
aufgeftellt, um über die DVerfertigung tüchtiger Waare zu 
wachen, die Einfuhr des rohen Eiſens aus fremden Län« 
deru wurde verboten und die Preife der Gifenwaaren 1778 
neu befiimmt *). Die Eifenwerke zu Königebronn, Izel⸗ 
berg und Heidenheim im Brenzthal, zu St. Chriftophes 

thal und zu Ludwigsthal bei Zurtlingen murden verbeffert, 
mehrmals jedoch wurde über fchlechres Eifen gellagt, und. 

fogar von den Landftänden Befchwerden darüber geführt **). 

*, Der Centner Grob:Eifen Eoftete 9 fl. 55 Er., Klein:Eifen 10 fl. 
25 kr., Kuopper: und Flach⸗Zain-Eiſen 10 fl. 33% Pr., Bußs 
waaren dem Gentner nah 5 fl. 50 Pr., Keſſel, Häfen, Mörfer 
Bf. 20 kr., Deien 16 fl. 20 Er. u. ſ. w. Nah der Tare von 
4749 koſtete der Geutner Gußeifen an Defen und Platten 4 fl. 
30 Er., geſchmiedetes Eifen 8 fl. 20 Er., gemeines 7 fl. 50 kr., 

Nigel 11 fl. 30 fr. Verbote Der Eine und Ausfuhr 29. Okt. 
1749, 31. Dee. 1750, 3. Jan. 1766. 

ee) In dem „Geſpräch zwifchen zwei Kohlenbauern von Zang, 
Eafper und Michel, wegen der Königsbronner Eiſenwerks-Ad⸗ 

mo*iation, wie fle von den Herrn Keller beforgt wird (1786), 
beißt ee: 

Die Klagen nehmen überhand 
Im ganzen Wirtemberger Land, 
Schlechtes Eifen und Doch heuer, 
So nicht zu brauchen ſey im euer. 

Auch if Der Mangel überall, 
Daß Feuerarbeiter öftermal, 
Müffen ihr Geſchäft einftellen 
Und feiern mit all ihren Gefellen, 
Die Keller thun fidh vecht ergoͤtzen, 
In Eontributinn zu ſetzen 
Ein Land mit lauter fchlechtem Eifen 
An Untertbanen zu verweifen. 

Bor Zeiten mocht' die Landfchaft Magen 
Und viel vom ſchlechten Eifen fagen, 
Sept wird bein Widerred gemacht, 
Weil zwei davon find auch im padt 

2 



Im Sabre 1790 wurde ein altes Steinlohlens Bergwerk bei 
Kirchen⸗Kirnberg wieder aufgefunden und neu bearbeitet, 
doch nur auf kurze Zeit. Porcellanerde gruß man 1791 

bei Hornberg auf dem Schwarzwald, ebendafelbft und im 
Chriſtophsthal auch Kupfer. 

Am 20. September 1740 wurde mit Deftreich und 
der Reiheftadt Eßlingen ein Vertrag wegen des Holzfloͤßens 
auf dem Nedor gefchloffen, nach welchem diefer Fluß jebes 
Jahr von Martini bis Jakobi von Sulz an offen feyn 

follte, am 24. Mal 1741 erfchien eine Verordnung wegen 
des ES cheirerholzflößens auf der Enz und auf dem Nedar, 
und den 24. Mai 1747 wurde deßmwegen ein Receß mit 
Baden: Durlah gemacht, die Preiſe des Floßholzes für 

beide Stäffe aber 1746 nen fegulirt *). Holzgärten bes 
fteanden zu Baibingen, Bilfingen und Bietigheim an der 
Enz, zu Nagold und zu Neckarrems. 

Die Zahl der Gewerbe nahm mit der Zahl ihrer Ars: 
beiter zu, Hutſtaffiter, Leiſtſchneider, Wagenfpanner und 

Strumpfftrider 3. B. fanden fih bid 1774 nihe in 

Etutfgart, waren aber 10 Jahre fpäter bier. ſchon eins 
heimiſch. Die bisherige Einrichtung der Zunftladen wurde 
durdy die Verordnung vom 27. Febr. 1764 dahin veräns 

dert, daß mir Wufbebuug aller fogenannıen „Generals, 
Haupt⸗, Viertels- und Meben: Laden‘ Tünfrig jede Lade 
von der andern vbllig unabhängig und Feine der andern 
unterworfen feyn follre. Kine Lade in jedem Oberamt ers 
hielten die großen und zahlreichen Gewerbe **), die mittels 
mäßigen drei Laden in Stuttgart, Tuͤbingen und Ludwigs⸗ 
burg ***)., die kleinen aber nur eine in Stuttgart 7); durch 

*), Das Meß Budenkolz zu 5 fl. 20-30 kr., Tannendolz zuafl. 
45 ?r., ein 700er Balken 2 fl. u. ſ. w 

*>, Kanfleute, Bäder, Küfer, Maurer, Steinhauer, Mebger, 
Müller, Schmide, Wagner, Geiler, Schneider, Schuhm.cher, 
Tuchmacher, Weber und Zeugmader. 

94) Barbier und Bader, Dreher, Färber, Glafer, Kübler, Kupfer 
fchmide, Roth⸗ und Weißgerber, Satıler, Schreiner und Strumpf: 
ſtricker, wegen befondrer Verhältniſſe aber follten die Hutmacher 

3 Laden, in Stuttgart, Tübingen und Balingen, die Meſſer⸗ 
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das Reſcript vom 16. Oft. 1766 jedoch wurde diefe Vers 

ordnung in mehreren Punkten verändert *). Am 22. as 
nuar 1772 machte man auch das kaiſerliche Dekret wegen 

Abſtellung der Handwerksmißbraͤuche befannt, die Hands 
werkdorbnungen, mehrere davon mit den dazu gehdrenden 
Reſcripten, wurden 1758 unter dem Titel: „Sammlung 
der fammtlihden Handwerksordnungen des Herzogthums 
Mirtemberg, wie foldye von Zeit zu Zelt in dem Land 

‚ gnädigft promulgirt und ausgeſchrleben worden find,“ hers 
ausgegeben **) und zu Merbefferung diefer Ordnungen 1788 
eine eigene Deputation niedergefekt. 

Die Gewerbſamkeit emporzubringen, fieß ſich der Her⸗ 
309 fehr angelegen feyn, mehrmals forderte er die Unter⸗ 

thanen auf, „ihre Kenntniffe und Fähigkeiten zur Erfindung 

fhmide 5, in Stuttgart, Tübingen und Urach, die Nagels 
ſchmide 4 Laden in den 3 Hauptftädten und Heidenheim haben, 
die Schloffer, Uhr» und Büchfenmader zu ihrer Aiten noch 
eine 12te Zade in Ludwigsburg erhalten. 

+) Gold» und Sifberarbeiter, Bortenmacher , Buchbinder, Kamins 
feger, Guͤrtler, Ipfer, Kürfchner, Knopfmacer, Geifenfieder 
und Lichtermacdher , Schwerdtfeger, Gedler, Sieb: und Kamm» 
macher, Bürftenbinder, Tuchfcheerer, Zinn» und Kannengießer, 
die Kepler und Kaltſchmiede behielten ihre alte Verfaſſung, die 
Fiſcher und Schiffer ihre Lade zu Kannfladt, die Perücdenmas 
her 2 Raben in Stuttgart und Zübingen, die Hafner 2 in 
Stuttgart und Ludwigsburg. 

*, Färber, Kupferfhmide und Weißgerber follen bei ihrer alten 
Berfaffung bleiben, den Rothgerbern und Schreinern fo viel 
Laden, als die Zahl der Meifter verlangen mag, geftattet, die 
Strumpfftrider in Balingen, Tuttlingen und Ebingen von der 
Tübinger Labe wieder befreit werden; den Meflerfchmiten zu 
Tuttlingen wurde 41787 auf ihre Bitten wieder eine eigene Lade 
geftattet. 

”, Die Samminng enthält 54 Ordnungen, von denen in bdiefen 
Zeitraum gehören: Gürtler⸗O. 6. Nov. 1745, Spengler: und 
Kepler: D. 11. Jul. 1747, Strumpfweber⸗O. 25. Febr. 1750, 
Lichtermacher und GSeifenfleder:D. 14. Tec. 1750, Andre O. 
dieſer Zeit find: SalpeterfiedersD. 20. Zul. 1747, Zunftordnung 
für das wirtembergifche Schifferthum zu Ediltah an ber 
Kinzig 47. Jul. 1766, Flaſchner⸗O. 31. Okt. 1783. 



gemeinnigiger Vorfchläge und Kinrichtungen enzumenden 
und reiflicd nachzudenken, mas ihnen, dem Harn und dem 
Lande einen wahren Nußen verfchaffen koͤnne,“ ermunterte 
Privatunternehmungen, unterftüßte fie und belohnte audges 
zeichnete Verdienfte in diefem Fach. Neue, früher unbe⸗ 
kannte Erwerbsquellen wurden erdffuet und der Ertrag der 
bisherigen gefteigert. Jedes Jahr mußte ein Manufalturs 

Bericht eingefhict werden (24. März 1770) und an die 
Unternehmer von Fabriken wurde 12. Mal 1766 ein Bes 
fehl erlaffen, über die ihrem Gedeihen im Wege flehenden 
Hinderniffe zu berichten. Zur Aufficht aber über die Ges 
werbö= und Handelsangelegenbeiten fegte man 1756 eine 
Kommerzien s Deputation nieder, zu der auch der Lands 
fhafts s Konfulene Mofer und der Lehrer der Hochfchule 

Detinger gezogen wurden. Später ward ein Wechfel« 
Gericht angeordnet, aus mehreren Mitgliedern der Kammer 
und Megierung und drei Kaufleuten beftehend, um Irrun⸗ 
gen beim Handel und bei Geldgefchäften rechtlich zu ents 
fheiden (Wechſelordnung vom 24. März 1759), und in 
Stuttgart fielte man ı790 5 Wechfelfenfale auf. Die 
bisher mit fo wenig Erfolg betriebene Schiffbarmachung, 
des Neckars wurde in den Jahren 1782 und 1784 neu 
begonnen und glüdlich zu Stande gebracht. Man erbaute 
in Kannſtadt einen Krahnen, verfahb die dortige Spedi⸗ 
tiondhandlung. von Gſell und Reinhard mit mehreren 
Morrecdhten, und nun wurde zwifchen Heilbronn und Kanns 
ſtadt ein eifriger Handel zu Wafler getrieben, und in ben 
Nedarfciffen, die auch zur Aufnahme von Reiſenden eins 
gerichtet waren, jährlich gegen 100,000 Gentner Waaren 
bin und ber geführt *2). Auch erhielt Wirtemberg nun 

*, Ein Schiff Bonnte 200 bis 230 ent. laden, Fracht wurde „von 
Heilbronn bis Kaunſtadt bezahlt, von feinem Gut 28 Pr. vom 
Eent., von ordinärem 24 Er., von der Tonne Erz A fl. 30 kr., 
Lie Landfracht von Straßburg bis Kannſtadt Foftete 4 fl. 24 Pr, 
von Kaunflade nah Nürnberg 1 fl. 30 kr., nad Augsburg 
4 fl. 32 kr., nad) Um a8 kr., 1787 gingen von Heilbronn nach 
Kannfladt 98,089 Gent. 
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beſſere Landwege. Seit 1751 arbeitete man an ben Ders 
befierungen der alten Fahrwege, und au Anlegung ueuer 
Kunſtſtraßen, durch welche feit jener Zeit fich unfer Bas 
terland vor andern deutfchen Ländern fo vortheilhaft auds 
zeichnet. Am 1. Zunius 1752 erfchien hierauf die erfte 
Wegordnung, eine zweite verbefierte aber am 2B. Yan, 
2772. Zur Aufſicht über die ganze: Anftalt ward eine 
Straßenbaus Deputation niebergefeßt, 2 Ober Weginfpektoren 
ernannt, vierteljahrige Berichte und Unterfuchungen anges 
‚ordnet, Wegknechte beftellt, Befehle wegen djtern Aus⸗ 

ſchlagens der Straßengräben und guter Erhaltung der 
Dräden, Stege und Waflerableitungen erlaffen, auch zur 
Beftreitung der beträchtlichen Koften das Chauſſéegeld eins 
geführt (Ordnung vom 16. Sept. 1772) *). Ein Bers 
gleich wegen des Ehaufleebaues wurde am 19. Dec. 1783 
mit dem Mitterlanton Kreichgau gefchloffen. Dem Zürften 
von Thum und Taxis wurde am 11. März 1761 die 
Errichtung neuer fahrender Poften von Stuttgart nach 

Rärnderg, Straßburg und Ulm auf 12 Jahre geftatret 
und nachdem bdiefe Zeit vordber war, am 13. Nov. 1775 
die Uebereinkunft mit ihm getroffen, daß jene feit 1761 
"beitaudenen „Geſchwindkutſchen“ nuf weitere 30 Jahre 
forsdauern,, die bisherigen 4 wirtembergifchen Landkurfchen 
aber. dem Sürften, jedoch nicht als ein von feinem Reiches 
Poftmeifterame herrährendes, Recht auf diefelbe Zeit übers 
laffen werden follten, fo daß neben ihnen fein „‚ordindres 
Fuhrwerk mir Kutichen, Kalefchen, Wägen oder Kärren,“ 
die Im April 1742 eingeführte, täglich zwifchen Stuttgart 

*, Am 5. Mai 1784 erfchien eine Ordnung für die Chanffeegeld« 
einnehmer, wodurch fie zu vierteljähriger Rechnungsablegung 
und zur Lieferung ihred Geldes an die herrs und landſchafttiche 
Straßzenkaſſe verpflidytet wurden. Andere Verordnungen ber 
treffen die Erhaltung der Straßen, wobei die Gemeinden mit« 
heifen follten, das Verbot übermäßiger Beladung der Fracht⸗ 
wagen, des Gabel» und Lannenfuhrwerks, die Einführung der 
Schleiftröge ftatt des Sperrens mit Ketten u. f. w. (28. Ang, 
1737, 8. März, 1. Sept. 1738, 49. Sept. 4740, 50. April 1743, 
27. Mai. 1789, 41. Jul, 16. Dec, 4750). 
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und Ludwigéburg hin⸗ und herfahrende Kurfche allein aus⸗ 
genommen, beſtehen dürfe. Den reitenden und Fußboten 
jedoch ſoll dadurch kein Eintrag geſchehen, ſo viel moͤglich 

‚bei der Poſt nur in Wirtemberg verbuͤrgerte Perſonen ans 
geſtellt, noch einige weitere Geſchwind⸗ und Landkutſchen 
nebſt Beiwaͤgen angeordnet, „der richtige Kurs“ ſtets ein⸗ 
gehalten, Zoll: und Chauſſéegeld bezahlt, 12,000 Gulden 

fogleih und fofere jährlich Boo Gulden an die färftliche 
Kammer entrichrer, Briefe und Alten des Herzogs, feiner 

Minifter und Beheirden frei befdidert werden. 
Im Sabre 1751 wurde von Dörtenbah- und Zahn 

aus Calw, zu Ludwigsburg eine Porcelanfabrit angelegt, 
da fie aber nicht recht gedeihen wollte, 1758 zu ibrer 
Rortführung der Plan einer Aktiengeſellſchaft entworfen, 
welche aus hoͤchſtens 300 Theilnehmern befteben und bei 
der 10 Gulden der geringfte Einſatz feyn ſollte. Man 
verſprach feines durchfichtiges Porcellan nah Meißnerart, 
weißes, emaillirted und Gologlafirtes Gezeug, Vaſen, Des 

fen, Blumenſcherben, architektoniſche Verzierungen, feine 

Faience und den holländifchen gleichfommende Tabacks⸗ 
pfeifen zu liefern, und machte den Theilnchmern auf wenigs 
ftend 50 Procent Hoffnung. Auch jett aber gewann die 
Ynftalt keinen Fortgang, weßmegen der Herzog fie ſelbſt 

- Übernabm,, mit tuͤchtigen Arbeitern, Malern und andern 
Küänftlern verfah, fo daß fie nun mit den beften Fabriken 
diefer Urt werteiferte und autgezeichnete Waaren lieferte, 

aber auch jet noch wegen der foftbaren Verwaltung, des 

hohen Preifes für Holz. und SPorcellanerde faft ahjährlich 
einen Zuſchuß ndthig hatte *). 

Die in Ludwigsburg vom Herzoge gegründete Bijous 
teriefabrit wollte troß der Privilegien, welche fie zum 
Nachtheil anderer Gewerbägenofien erbielt, nicht recht ges 
deinen. Auch die fruͤherhin geftiftere Seidenfabrik, obgleich 
ihre Vorrechte mehrmals beftätigt wurden (17. Mai 1757, 

*) 4783 beftand das Verfonal neben ber Dircktion aus 109 Per⸗ 
fonen,, «6 wurde auch englıfches Geſchirr darin verfertigt. 
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25. Jul. 1739), gerieth in Zerfall *), da zwiſchen den 

Unternehmern ſelbſt Streitigkeiten ausbrachen, fie wurde 
Daher 1749 von der Megierung felbft übernommen, fdyon 
im nächften Jahre aber von ihr mit allen Gebäuden und 
Gerärbfchaften und den Maufbeerpflanzungen um 5000 ff. 
an die Kaufleute Reinwald und Fink uͤberlaſſen, denen 
man alle Privilegien der früheren Eigenthämer, Perfonal s 
und Quartierfreiheit, Befreiung von Eteuern und Abgaben 
nebft fonftigen Vorzügen auf 25 Jahre bewilligte. Zugleich 
ſuchte man auf jede Weile zur Anpflanzung von Mauls 
beerbäumen zu ermuntern, 1751 erfchien ein „kurzer und 
gründfiher Unterricht“ hiezu, wie zur Pflege der Geh 
denmwirmer. 1756 aber wurden 11 Preife zur Berbefferung 
der Selvenzucht ansgefegt. So kam neue Thaͤtigkeit in 
diefes Geſchaͤft, die Fabrikanftalten wurden bedeutend vers 
beffeit und die Erzeugniffe der Fabrik vermehrten ſich fehr. 
Allein der Abfaß ihrer Waaren nahm nicht in gleichem 
Grade zu, die inländifchen Kaufs und Gewerböleute, als 
man Ihnen mit dem Merbot aller Einfuhr fremder Geidens 

waaren drohte, wenn fie ihren Bedarf nicht von der Fabrik 
bezögen (30. Mai 1758), erklärten, deren Erzeugniſſe 
feyen zu gering, und da bierauf die Megierung eine Unter⸗ 
fühung anftellen ließ, **) fand .man diefe Klagen auch 
wirklich nicht ungegrüändet, und fo ging die Fabrik 1761 
zu Grunde. Gteiches Schickſal harte eine 1755 in Luds 
wigeburg angelegte SeivenflorsManufaltur , dafuͤr blähte 
feit 1764 die Slorer: Kämmerei und Gpinnerel in der 

*) Ihre Preife waren 4737: Tange feidene Mannsftrümpfe 3 fl. 
30 Er. bis 5 fl., kurze 5 fl. bis a fl. 10 kr., Frauenzimmer⸗ 

Strümpfe 2 fl. bis 3 fl. 10 Pr. , Kaftorwaaren: Maunskappen 

1 fl. 55 kr. Manns: und Frauenzimmer⸗Handſchuhe das Paar 

“f.ake. . 
, Hiebei fand man ein Lager von Seidenwaaren im Werth von 

51,729 fl., von 69 Stühlen waren 42 im Gang, 8 Keffel für 
die Zärberei eingerichtet, das Filatorium zu Berg mie großen 

Koften eingerichtet, zwar im Stande aber oft filieftehend, für 

die Bandfabrikation 56, für die Strumpfweberei 34, für Seiden⸗ 

jeuge 8, für die Bärberei 5 Arbeiten beicäftigt. 
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Gegend von Tuttlingen auf, wo fie bald ein ſehr eintroög⸗ 
Iches Nahrungszweig wurde, auch dauerte die Pflege der 

Maulbeerbäume und der Seibenraupen in manchen Orten, 
namentlich ia Kannfladt und ObersEBlingen *) fort. Die 

Beinwandfpinnerei und Weberei wurde fortwährend lebhaft 

betrieben, die Alb und die Herrfchaft Heidenheim waren 
Hauptſitze berfelben. Zu Heidenheim und Urach beſtanden 
Leinwand » Handlungegefellfchaften, mit ‘großen Privilegien, 

ihnen mußten die Weber ihre Waaren zuerft anbieten und 
fie verfahen die, welche fie nicht felbft Fauften, mit einem 

Stempel, ohne welden keine Leinwand verkauft werben 
durfte, die zu Urach ließ jährlih 7 bis 8000 Stüde zu 
66 Ellen jedes, verfertigen, 5oo Meifter arbeiteten für 
fie. Sn Urach und Ludwigsburg verfertigte man auch 
fchönen Damaft, Barchent hier, in Sulz, Heidenheim und 
Schorndorf; Blaihen waren iu Blaubeuren, Heidenheim, 
Urach, Herrenalb, Botnang, Kirchheim und Marbady. 

Das Kreisrefcript vom 29. Zul, 1740, welches die Ders 
miſchung des „Hechelgarns“ mit „gutem Flachsgarn“ vers 
bot, wurde am 24. Gau. 1741 bekannt gemacht, und im 
Auguft 1791 fefigefegt, daß jeder Schneller vier Fäden, 
jeden zu 2 Ellen haben follte. 

Drudpapier verfertigte man viel und filhrte es auch 
aus, doch durfte dieß nur dann gefchehen, wenn Sjnländer 
es nicht Faufen wollten (4. Mai 1765). Zu Urach und 
Neuffen machte man buntes und gefärbtes Papier. 

Auch Wolle wurde viel verarbeitet, außer der inldus 
difchen Mole, etwa 10,000 Gentner jährli), von des 
nen nur 200 ausgeführt wurden, alle Jahre noch über 
2000 Gentuer fremder Wolle. Kine anfehnlihe Tuchma⸗ 
nufaktur beftand im Zuchthauſe zu Ludwigsburg, boo Pers 
fonen waren dabei beſchaͤftigt, man verfertigte Tuch, Fla⸗ 
nell, Teppiche u. ſ.w. Noch anfehnlicher waren die Fabrik⸗ 
Anſtalten der Calwer Zeughandlungs⸗- oder Faͤrbergeſellſchaft, 

*) Hier führte fie der Pfarrer Duttenhofer ein, welchen der Her⸗ 
309 1767 fit nach Italien genommen hatte, wo er zu Roberedo 
die Seidenzucye lernen mußte, 
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die 1650 gegrändet wurde und aus 233 Mitgliedern unter 
Ber Firma: Mayer, Schill und Kompagnie, beftand. Sie 
befchäftigte 9.000 Perfonen und verfchleß jährlich fir 
400,000 Gulden Waaren. Ihre Privilegien waren aus 
ſehnlich, manche MWollenftoffe durften fie allein verlaufen *) 
und in 12 Aemtern waren die Tuch⸗ und Zeugmacher 
verbunden, ihre Waaren an fie zu verkaufen, eine Ders 

pflichtang, welche erſt durch das Mefcript vom 3. Mal 
1797 aufgehoben wurde. Ihr Verkauf ging hauptſaͤchlich 
ins Ausland, nach Ztalien, Frankreich, Norbdeurfchland 
und In die Schweiz, fie befuchte die Meflen in Bozen, 
Srankfurt und Zurzach, und hatte Kommiffare in mehreren 
italienifchen Städten. Gouft gab es auch viel Tuchs und 
Zeugmader zu Böppingen **), Badnang, Tübingen, Weils 
beim, Urach, Kirchheim, Ebingen, Bahlingen, Neuffen 
und Freudenſtadt. Wollene Strämpfe, Handſchuhe, Werken, 
Mannds und Frauenrdcke wurden ebenfalls in Calw von 
13 Fabrikanten auf ı5o Stühlen verfertigt. Yu. Kirche 
beim waren 3 Manufakturen, welche leinene nnd wollene 
Bänder, ganzs und halbwollene Tüchlein und Barchent 
bereiteten. 

Zwei Manufakturen von Ziz, gedrucktem und gemal⸗ 
tem Kattun beſtanden in Heidenheim und Sulz, fie ges 
hörten Einer Geſellſchaft, melde ihre Waaren vornerhlich 
nad Trieft und in die Türkei führte. Auch In Kannftadt 
beftand eine Kattunfabrit, eine Indiennefabrik wurde 1784 
zu Ludwigsburg angelegt. Leder verfertigte man naments 

” Ordinari⸗Engelſait⸗, Machaier⸗, Grobgruͤn⸗ Puff⸗, Weiße, 
Schaafgrän und zweifarbig Zeheubund⸗, Extraordinari⸗ und 
Engliſch Scoti, Rafch, Etamin, Troquet, Cadis, weiß Puff, 
Beuteltuch, melirte, weiße, piſchirte, damaſcirte Creſpine. 
(Reſcript v. 3. Jun. 4750.) 

“+, Die Göppinger Zeugmacher vereinten fi, „um dem Handel auf 
auswärtigen Meffen mehr Einheit zu geben, in eine Zeughand⸗ 
Iungs:Gefellfchaft, bei ber es aber, da mehrere bald wieder ſich 
fosfagten, Unordnungen gab (1750), die mehrere Trennungen 
veranlaßte, welche die Regierung erft 4756 durch einen Ver⸗ 
gleich beifegte. 
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fih in Badnang und Calw, wo allein jährlih 22,000 
Stuͤcke Saffıan bereitet wurden. Die Toͤpferei wurde dm 
Heivenheimifhen am beften und ftärfften gerieben, das 
Haufiren mir Töpferwaaren am 4. Dec. 1745 verboten; 
in Goͤppingen beftand eine Heine Falencefabrit, Glashuͤtten 
gab es in Chriſtophsthal und bei Freudenftadt, zu Spies 
gelberg wurde, aur Koften ded Kirchenguts, eine, 1700 
gegründere, Spiegelfabrif betrieben, welche jährlih für uns 
gefähr 30,000 Gulden Spiegel ind Ausland verkaufte *), 
aber deſſenungeachtet gewdhnlich ftarken Zuſchuß noͤthig 
hatte, weßwegen man fie 1774 aufhob. Auf dem Schwarz: 
wald, in der Nähe von St. Georgen und NHornberg ent: 
fand um die Mitte des fiebzehnten Jahrhunderts ein neuer 
Erwerbs zweig, die Verfertigung bölzerner Uhren, welche in 
die Türkei, nah Stalien, Srantreih, Holland und bis 
nach Amerika verführt wurden **), Man machte ferner 

Siegelwachs in Kirchheim, Teichel in Nürtingen, Sauer: 
Heefalz in Zuttlingen, Strobgeflechte u. f. w. in Neuftadt, 
Strohſeſſel in Dornftetten, Hüte in St. Georgen, Peitſchen 
in Gansloſen; Granateu wurden in Freudenſtadt gefchliffen, 
eine Schmaltefabrit von einer Calwer Gefellihaft zu Wits 

tichen im Zürftenbergifchen getrieben; die Tabadsfabrikarion 
hatte 1743 faft ganz aufgehdrt, man verbrauchte beinahe 
lauter fremden Taback im Lande, daher wurde deflen Ans 
bau nun von Neuem anempfohlen, feine Verfertigung aber 
freigegeben (15. Febr. 1743), worauf in Stuttgart, Lud⸗ 
wigeburg und Kannfladt von Nenem Fabriken angelegt 
wurden. Das Salpetergraben war ein Monopol der Kam⸗ 
mer und wurde verpachtet; das Verbot jedod Ställe mit 
Steinen zu pflaftern und den Befehl, den Salpeterfiedern 
das noͤthige Holz herbeizuführen, gab zu manchen Klagen 
Anlaß (14. Zul. 1739, 25. Mai 1742, 24. Zul. 1745). 

*) Man verfertigte Spiegel von 6—16 Zoll Höhe Aa! bis 13 Zoll 
Breite, vom erftern Boftete der Soll A kr., von letztern 30 fr. 

“r, Mreis der Uhren 1786: mefiingene Viertelftundenuhr 2 fl. 48 Er., 
halbmeffingene 2 fl. 24 Er. Sonſtige Stundenuhr mit Weder 
af. 5 Er, balbmefiingene 4 fl. 52 Er., hölzerne Uhr 36—45 Fr, 

4 
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Um die Derarbeirung rober Stoffe im Lande gu bes 

-fördern, wurde deren Einfuhr begänftige, ihre Ausfuhr 

aber erfchwert oder ganz verboten. So mußten rohe Häute 
bei der Ausfuhr 3) Kreuzer zablen, gegerbte nur die 
Haͤlfte, und den Gerbern wurde die Auslofung rober von 
Fremden im Lande gefaufter, Haͤuten geftatter, fremde 
Wolle, Flachs und Hanf gaben, wenn fie im Lande vers 
arbeiter wurden, Feine Wccife, wohl aber, weun man fie 

wieder rob ausführte (1744 *), Man verbor die Aus⸗ 
fuhr ron Malz und Hopfen, Lumpen, Eichenrinde, Kupfer, 
SHaafenfellen, Fäffern und Faßtaugen, Porafche und Harz, 
die Einfuhr von Ziegeln und Pulver (25. Mai 1737, 
2. Ott. 17358, 28. Sul. 1745, 13. April 1951, 50. 
31. Dec. 1755, 4 Mai, 4. Nov. 1765, 11. Des 
1776, 1780), auch die früberen Beflimmungen wegen der 
Gewürz: Einfuhr und Des Lederhandeld wurden erneut (112. Ju⸗ 
nius, 3. Auguft 1757, 5. März 1757). Verboten wer 
der wucherlide Aufkauf und Fuͤrkanf von Frucht, Holy, 
Vieh, Flach⸗, Hanf und Wolle (3. Mai, 11. Nov. 1940, 

16. Zulius 1744, 30. Dec. 1755, 35. Dec. 1766, 
28. Nov, 1767, ı2. Oft. 19780) und die Strafen auf 
den Bucher überhaupt, wurden am 19. Jan. 1770 von 
Neuem verſchaͤrft, aud) dad Hauſtren fremder Krämer, Ty⸗ 
roler, Italiener u. f. w. verboten (17. Mai 1737), Yus 
den wurden auch jegt Feine im Lande gedulter, nur im 
Stuttgart einige aufgenommen, und die, welche in neuere 

kauften Drten ſchon anſäßig waren, beibehalten, die Ans 

nabme neuer aber unterſagt. Diele ſogenannten Schutz⸗ 
Juden, die zu Freudentbal einen Rabbiner, eine Eynagoge, 

einen Begrabnißplag und ein Arwenhaus hatten, genoßen 
freien Handel und Wantel, fremde Juden aber mußten, 
wenn fie durchs Land reieten, ein Geleitsgeld von 3 bis 
42 Sireuzer zahlen und aller Verkehr mir ihnen war 

*) Die Mollenaudfuhr wurde ben 31. Mai 1773 ganz verboten, 

auf Birten der Landſtände aber, den 1. April 1734 wieder 
freigegeben. 



— 46 — 

verbeten (237. Zannar, 26. Mai ı7b3, 24. Sept. 1753 
5. Yaunar 1764, 3. März 1782, 323. Mei 1788). 

Ehen gegen das Ende des fiebzehnten Fahrhunterts 
wurde des wirtembergifhe Haudel lebhafter. Die Eins 

und Ausfuhr⸗Artikel mehrten ſich. KHoftbare Leinwand, 
Bollentuch „ befonders meißniiches, die Elle von einem 
halben bis zu anderthalb Gulden, Eerge, Barchent, Ems 

gelfait, Grob:Grün, Machaier, Echetter, „und von gröberu 
Sorten Zwilch, Federriten und Golſchen“ und andere Zeuge 
brachte man aus Sachſen und den Niederlanden, aus Ita⸗ 
lien Seife, Pomeranzen, Zitronen, Kleinode, Epezereien 
und füße Weine, andre Weine aber kamen aus dem Elſaß, 
vom Mheine und aus Aranfen. Aus dem Lande felbk 
fuhrte man Holz nad Holland, Wein nad Bayern, welcher 
Handel aber durch die dfireihifche Megierung dieſes Landes 
während des ſpaniſchen Erbfolge-Krieges litt, weil damals 
die Tyroler⸗ und Frankenweine die Stelle der wirtembers 
giſchen einnahmen. Auch Eıfenwaaren führte man aus, 
Kite und Strämpfe wurden in den Waldenſer⸗Orten zabls 
reich verfertigt und wie einige geringern Zeuge von Calw 
in der Nachbarſchaft verbraucht. 

Ein nod weit ftärkerer Handelaverkehr aber wurde ia 
ber Ichten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts getrieben. 
Hauptgegenfiände ter Ausfuhr *) waren; KHolz. Pferde, 
Nindvieh, Schaafe, Wolle, Leinwand, Seiden- und Wols 

lenwaaren, Eifen, Leder und Selle, ferner wurden ausges 

9 Nach den Zollvegiftern 1787—88 Pferdehandel 93,822 fl. (1749 
bis 41752 und 1775-76 wurden eingeführt 5,432 Pferde zum 
230,613 fl., aüsgeführt 8,612 Pferde au 471,534 fl. Rindvich« 
handel 652,015 fl., ungefähr 17,822 Stüd zu 707 163 fl., ande 
geführt 58,073 Stück zu 1,539,180 fl. Schaafhandel 207,209 R., 
eingeführt 3,528 Stück, ausgeführt 37,945 Stück. Leinwand: 
handel 60,000 fl., man führte ein 42,441 Ellen, aus 2,296 577 €. ; 

Geitenfpinnereiin Tuttlingen, Bablingen und Rietheim 50,000 fl., 
Einfuhr roher Seide 745 Eent., Holz⸗Handel 280.000 fl., Weins 

Handel 235,000 fl., Eiſen⸗Handel 40,000 fl., Leder und Selle 
65,000 fl., Wolle und Wollfabrifate 300,000 fl., Zranfito- Hans 
dei allein nach Kranfreich 100,000 fl. 

| 
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führt: friſches und gedoͤrrtes Obſt, namentlich aus dem Lens 
ninger⸗ und Remsthal, Getreide aus Heidenheim, Goͤppingen, 
Winnenden und Kirchheim, Gerſtengraupen aus der Ge⸗ 
gend von Kirchheim, Schnecken von Jeſiugen und Brucen, 

Uhren, Spiegel, Drudpapier, Porcellan, Schmalte, Glas, 

Potaſche, Wachs und Monig; der Werth der gefammten 
Ausfuhr wurde auf 3, der Einfuhr dagegen auf etwa 
2 Millionen Gulden gefchägt *); die legıre befiand aus 
Kaffee, Zuder, Gewuͤrzen, Suͤdfruͤchten, fremden Meinen, 
Ziqueuren, Efienzen, Del, Mineralmafier, Baummolle, Seide 
und Wolle und Fabrikaten daraus, Häuten, Leder, Nuͤrn⸗ 
bergers und Luruswaaren, Glas und Glaswaaren, Steins 
gut, Papier, Büchern, Käfe, Salz, Geflügel, Pferden, 
Schweinen , Rindvieh, Schaafen, Pelzwerk, Hopfen, Leins 
faamen, Leinwand, Geißlinger Waaren, Taback, Meffing. 
Eifenwaaren, Apothekerwaaren, Gerſte, Bett: und Schreibs 
federn. Dad Minzwefen harte fortwährend noch mancherlei 
Gebrechen, und bald mußte der Werth der Münzen herabs 
geſetzt, bald foldye ganz verboten werden, Im Jahr 176& 
erſchien fogar eine Raiferliche Berordnung, weil der Herzog von 

Wirtemberg, wider die Reichegefege, feit 1758 geringbaltige 
15, 6 und 3 Kreugerftäcde ‚prägen. ließ, fo follten Ddiefe 
nirgends mehr angenemmen, die noch vorhandenen an bie 
Muͤnzſtaͤtte ansgeliefere und der Herzog fogar auf dem 
Wege der Erekurion, angehalten worden, allen hiedurch 

entftaudenen Schaden zu erfeßen; hierauf wurden aud im 

Lande felbft tie Sechſer auf 4', und 5’, die Groſchen 

auf 2'4, die Fuͤnfzehner auf 12 Kreuzer herabgefege **) 

*) Nach einer Schäsung Kaffee 200,000 fl., Zucker 500,080 fi., 
Gewürz: und Eitdfrüchte 50.000 fl., fremde Weine, Liqueure, 
Det, Efienzen, Mineratwsffer 100,000 fl., rohe Wolle 200,000 fl., 

Hollenwaaren 100,000 fl., robe und verarbeitete Baumwolle 

und Seide 80,000 fl., Salz 240,000 fl., Bücher und Papier 

60,000 fl. 

*), Schon 1737 wurden die wirtemb. 5 fr. Stüde auf 4a, die 
2 tr. Etüde auf 2% Er. gefedt, 1741 galt der Schildlonisdor 

..9fl. 50 Er, das wirtemb. Karolin 9 fl. 'und 1750 9 fl. 80 kr.. 
4755 der Louisdor 9 A. 536 kr., die Dublone 7 fl. a5 Er., ber 



- 48 — 

(6. Auguft 1764). Der Nuflauf und bie Ausfuhr von 
Bruch⸗, Bands und Bavenfilber ward von Neuem verboten 
(13. Sept. 1747, 4. Febr. 1768) *). 

Bedeutend und mannigfab wie die die politifchen, 
find auch die Veränderungen im gefellfchaftlihen Zuftand 
Europa’d in den Sitten, ben Künften und Wiſſenſchaften 
während des eben durchlaufenen Zeitraums, 

Frankreichs größerer Einfluß auf Deutfchland, bie 
vielen Kriege, welche zablreihe fremde Heerſchaaren her⸗ 

einbrachten, und die flebenden Truppen waren auf Die 
Eitten und das gefellige Leben von bedeutender Einwirkung. 

etzt kam über den Rhein her, an die Hoͤfe zuerſt, ein 
Bee nannter feinerer Ton, die alte Herzlichkeit und fchlichte 

Geradheir verbrängte ein fleifes pedantiſches Welen, das in 
abgeſchmackten KHdflichkeireformeln allen Geift, alle Froͤh⸗ 

lichkeit iddtete, und lächerlichsernfihaft in Allongeperuͤcken 
mir gefleiften Manfcerten und in reich borbirten Röden 

einhertrat; die Stelle der früheren Unaezwungenheit nabım 

eine aͤugſtliche Etikette ein, deren Verlegung das gidßte 
Verbrechen war, welches ein Mann vom fogenannten gus 
ten Ton begehen konnte. Schwelgerei und Ueppigkeit 
wuchſen in gleichem Maaße, wie der Wohlſtand abnahm 
und eine Menge Sachen, dem vorigen Jahrhunderte fremd, 
oder kaum dem Namen nach bekannt, rechnete das ſieben⸗ 
zehnte nun fchon unter die Lebensbeduͤrfniſſe. Gegen den 

Dukat a fl. 24 kr., der franzölifche Laubthaler A fl. 24 kr., 
4758 der Louisdor 10 fl. 55 Er., die Karolin 41 fl., große Vers 
zeichniffe herabgefepter Münzen erfchienen 15. Junius 41764 
6. Auguft 1764. 

*, Maaße und Gewichte waren 17841: Elle zu 4 Viertel ıc., ein 
Jauchert zu 1% Morgen zu 4150 Rutben, 4 Ruthe zu 
16 Schuh, eine Quadrat⸗Ruthe 256 Schub, 1 Schuh zu 
42 Sol, 4 Scheffel zu 8 Simri, 32 Vierling, 64 Achtel, 128 
Meßlen, 256 Ecklen, Wanne Heu 8 Schuh breit, 8 lang, 8 had, 
zu 4 Biertel 32 Eden, 1,088 Pfund fhwer, 4 Meß 6 Schuh 
breit und hoch, zu 4 Viertel 32 Ecklen, eine Waldklafter 3ı Mes, 
4 Fuder zu 6 Eimer, zu 46 Imi, ein gemeiner Etnr. 100 Pf., 
der Dandelscentner 104 Bf, 
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übermäßigen Aufwand bei Taufen, Hochzeiten, Laichen, 
Sahrmärkten und Kirchweihen warden häufige Verbote egs 
Ioffen. Seit dem Sojährigen Kriege ward auch dag ‚Tas 
backtrinken“ immer allgemeiner in Mirtenberg, obwohl 

gegen. diefe „hochſchaͤdliche und gefährliche Bitte,“ die, 
„auch bei gemeinen Leuten immer mehr zur Gewohnheit 
ward,’ (1684), MRegierungsbefehle und Geiftliche eiferten. 
Taback ſelbſt bauten Hier zuerft die franzdfifchen Fluͤchtlinge. 
Auch für Kaffee, Thee und Zuder ging bald viel Geld. 
aus dem Lande, 1712 ward in Stuttgart das erfle Kaffees: 
Haus errichtet. 

Die Verfeinerung des Zeitalterd zeigte fich auch im 
Abſchaffung der Hofnarren, der alten Iufligen Faſtnacht⸗ 
Spiele und biblifhen Myfterien, an deren Stelle neue. 
franzdfifhe Schaufpiele und wälfche Opern traten, auch bie 
und da deutiche Stuͤcke nach dem Zeitgeifte vol Schwulſt, 
pebantifh und abgeſchmackt, wo die Gefüple der Spies 
Ienden bald auf hochtrabenden Alerandrinern einperflolperten, 
bald im Uriengellingel ſchwammen, und In wohlgefsäten. 
Sentenzeu die Weisheit der Dichter ſich vernehmen. ließ. 
Befonders aber zeigte ſich die Veränderung der Sitten iu 
der Kleidung, die „Alamoderie“ nahm bei allen Ständen 
überhband. Schon 1660 trug man gepuderte Daare, weite, 

nur bis auf die Kniee Teichende Hofen und Schnabels 
Schuhe, und zu Unfang des achtzehnten Jahrhunderts, 

hundertlodigte Peruͤcken, geftidte Rocke und Welten, und 
Kleider und Weißzeug mir feinen Spigen beſetzt. Bei 
Feten und Gaftmahlen herrſchte verfchwenderifhe Pracht, 
und hatte man ſchon die KHoffefte Eberhard Ludwigs bes 
wundert, fo gaben die des Herzogs Karl noch viel mehr 
BVeranlaffung zum Erftaunen. 

Spuren des Uberglaubens zeigten fich noch unter 
allen Staͤnden. Zauberer und Hexen, Segenſprecher und 
Wunderthaͤter trieben mit Erfolg ihre Kuͤnſte. Zwar ver⸗ 
brannte man dieſe Unglädlichen ‚nicht mehr, ‚aber noch im 
Ssahre 1688 wurden in Calw mehrere Perfanen, unser 
ihnen aud Kinder, der Zauberei befchuldigs und son den 
Tuͤbingiſchen Gotteögelehrten. unterſucht, wie Haͤberlin 

Geſch. Wirtemb. III. 8. 3. Ubth. 29 



In feinem Berichte davon, dem eine Ptedigt angehaͤuge - If 
‚ee man folchen ſataniſchen Läufen zu begegnen habe“ 
(Stuttgart 1685), erzähle. Im Jahre 1724 -aber er⸗ 
eignete fich in Dbffingen eine merkwürdige Gefchichte mit 
zwei fremden Weibern, deren eine von &, die andre von 
a3 Zenfeln befeffen war, von: welden der daflge Pfarrer 
Andreas Hartmann fie zu befreien unternahm, es 
auch gluͤcklich vollfährte, wie er felbft ‚der Ungläubigen 
wegen, in feiner wahrhaftigen mit glaubwärdigen Zeugen 
bewährten Darftellung diefes Vorfalls“ berichtet (1716). 

Der Kanzler Wagner fchrieb 1767 mehrere Zauber: und 
Hexen: Predigten und 1695 eine Predigt von einem Manne, 
der ſich dem Teufel mit feinem Blute verſchrieben, unter 

. dem Titel der „kohleuſchwarze Teufel.“ 
In manchem Städe zeigte ſich dagegen freilih auch 

das Fortichreiten des Zeitaltere. Die Bauart verbeſſerte 
ſich merBlih, wozu Eberhbards Bauordnung (1654) nicht 
wenig ‚beitrug. Die allzu engen Straßen verloren fich 
immer mehr, auch die vielen Scheunen und andre Neben 
gebäude, die ſich noch in den Städten befanden. Die 
Käufer mußten num fefter und ficherer wor Feuerägeführ 
mit zwei fleinernen Mebenwänden und einem Unterftode, 
oder wenigftens einer 3 bis 4 Fuß hoben Bekleidung von 
Steinen aufgebaut werden. Start der Wände von Flecht⸗ 
wert führte man Miegelmände ein, fatt der Boden von 
Holz und Leimen in Hausfluren und Käcen fleinerne, 
ſtatt der engen hölzernen Rauchfänge oder der bloßen 2b 
cher für den Rauch, Kamine von Backſteinen, au würten 
bei den Bansdächern in den Eträdten die Schindeln und 
Hoblziegel abgefchafft. Bei Hofe und in den Haͤuſern der 
Meichen fand man, ftatt der fonft allgeinein üblichen run⸗ 

den, auch ſchon größere viereckigte Fenfterfcheiben. 
In der Aufflärung und Bildung jedoch, wie in den 

vwiffenfebaftlihen Beſtrebungen that Wirtemberg erft in ver 
legten. SHalfte der Regierung des Herzogs Karl bedentende 
Fortſchritte, denn dieſer Fuͤrſt ſelbſt ſtrebte damals eifrig 
nuch dem Ruhme eines Keuners and Befbrderers der Wiſ⸗ 

ſeuſchaften. Er unterſtuͤtzte gelehrte Unternehmungen und 



Unftalten ie Wirtemberg nad im Auslaude, wind freiben 
Gelehrten mancherlei Ehrenhrzenguugen, sub weriammie AB 
anf feinen Bleifen felten, Männer, bie in Ber galehnten 
Belt fih einen Namen erworben hatten, zu befuchan und 
fi mit ihnen zu unterreben. Sein gluüͤckliches Gedaͤchtaiß 
und feine ſchneile Saflungtlroft kamen ibm biebei ſehr gu 
ſtatten; ohne eigentlich graͤadliches, angefireugise Studiren 
gelangte ex fo zu einem großen Reichthum des Maſßeng, 
amd zu einer ziemlichen Kenntniß in den meiſten Zadıom 
der Gelehrſamkeit, weldye er durch feine beinahe taͤglichen 
Beſuche in der Akodemie, wie dur feine Reiſen nach 
Räbingen, wo er gewöhnlich mancherlei Prüfungen und 
Streitverhandlungen auftellen dieß, noch immer vermehrty. 

Diefe Neiguag des Fuͤrſten aber blieb nicht ohne Kin 
Auß auf fein Voll, und aus den yon ihm gegrändeten 
oder verbefierten Bildungsanftalten ging «eine Anzahl nem 
Mäuneen hervor, die nicht nar im MBirtemberg das Licht 
der Aufklaͤrung verbreiteten, fondera auch im Auslaude 
glänzten. Der Hindernife, welche ſich der Aufklaͤrueg in 
unſerm WBaterlande entgegenfehten , waren freilich vwicht 
wenige, und. Diefe um fo bedeutender, da fir gerade wem 
da auspingen, wo man das vene Licht am erſten amd. ha⸗ 
seitwiligfien hätte aufnehmen fellen. Die ganze Eiarichtung 
und der feit Jahrhunderten beſtehende Geiſt der Tbinge 
Hochſchule, und vornemlich der zur Bildung des geiſtlichm 
Standes beſtimmten Auſtalten war fo, daB die erſten Mer 
fÖrderer der Yufllärung fih mr wenig Erfolg son ihrem 
Beginnen verſprechen Tonnten, das Dell aber ſtaud auf 
einer Bildnugsſtufe, welche dieſe Mänuer (dbft zw ham 
Urtheil. nöshigte, „es wende ſehr hass halten. Schwaben 
gun einem Gefchmacke zu bekehrey.“ Die fogensanten Fa⸗ 

kultaͤtswiſſenſchaften allein waren geachtee, usb man dw 
dirte mei nur, um ſich init „fein Vrod erwerben za 
fönnen. Da ging man bean feinen alten einmal ger 
wohnten Gang fors, und ließ Durch Nauerer ſich wirkt 

“ geene fibren. Als Bilfinger zu Ynfang 6 Iakıhum 
vertd Die Wolfiſche Weltweisheit auch in Tuͤbingen ein⸗ 
führen weite, warb er“ ſo lange wurlämmäet und murfelek 

29 * 
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idis er ſich fortbegab, und nicht beſſer als Ihm, ging es 
ibden Freunden der ſchoͤnen Wilfenfchaften um die Mitte bes 
Jahrhunderts. Im theolegifchen Stifr zu Tübingen vors 
nemlich, waren dieſe Wiſſenſchaften Hoch verpoͤut, eine 

Kommiſſion, welche um dieſe Zeit dahin geſchickt wurde, 
werbannte einige der beſten Kdpfe, und unterdruͤckte jede 
freie Geiftesregung, fo daß nun „ein ganzes Jahrzehent 
«hindurch den Geiſt einer furchtbaren Unthätigkeit in den freus 
Ddenloſen, von Litanelen und Jungengeſchrei wiedertͤnenden 
Mauern bruͤtete.“ Als einige Zeit fpater etlich Zoͤglinge 
des Stiftes fi mit der Dichtkunſt beichäftigten und ihre 

Erzengniſſe in einer Monatsſchrift fammelten, weldyen 
Laͤrmen gab eönicht, ald man dieß entdedre! „Ihre Schrift 
:wurde weggenommen und UÜberall verboten, fie felbft‘ aber 

aufs haͤrteſte geftraft. „Man unterfagte ihnen alle fers 
‚mere- Beichäftigung mit der Dichtkunſt, auf ihre Lehrbücher 
der Glaubenslehre und Weltweisheit fie vermeifend, man 
nahm ihnen ihre Buͤcher hinweg, umgab fie überall mit 
Waͤchtern und fperrte fie ein‘ (1765). Den geiftvollen 
Hartmann befchuldigte man böfer Abſichten, als er 
:tinige altdeutfchen Gedichte aus dem: Staub der Büchers 
Jammſungen hervorzog und bekannt madte (1775): Die 
Schriften der ſchoͤnen Geifter Deutfchlandd waren in Tuͤ⸗ 

Bingen eine verbotene Waare, in den Buchläden fand man 
te gar nicht, und es gab nur wenige, welche Klopſtoks 
Meſſtade und Bodmers Noachide kannten, faft keinen, 
"der fie lad, denn noch brachte es in den Ruf der Falſch⸗ 
glaubigkeit, dieß zu thun (1773). Zwar machte ſchon im 
Sabre 1748 Johann Gottlieb Faber, damals Lehrer 
ner Dichtkunſt und WBerebfamkeit in Tübingen, ſpaͤter Ober⸗ 
Yofprebiger (1779) den Verſuch, eine Geſellſchaft zu ers 
zichten, welche fih der Bildung ihrer Murterfprache und 
Ben’ ſchoͤnen MWiffenfchaften widmete, und die Frucht ders 
felben waren die im Jahre 1755 gedrudten „Gedichte und 
Abhandlungen in ungebundener Schreibart‘‘ wenigſtens als 
vie erfien Verſuche diefer Art in Wittenberg merkwürdig; 
vs war der erfte Lichtfirahl, den der anbrechende‘ Tag "der 
deutſchen Dichtkunſt nach Echwaben hereinwarf, Aber 
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fonft gab ed damals nad der Befchreidung des geiftwollen 
Gemmingen hier nur fechferlei verfchiedene Arten von Verſer 

machern. Die vornehmiten derfelben waren die Hofpoeten, 
von denen der legte, der dieſen Titel wirklich fuͤhrte, 

Johann Jakob Fleifhmann, im Sabre 1776 ſtarb; 
ihr Amt war, jeden Vorfall bei Hofe in zierlichen Bilder⸗ 
Neimen zu befingen, an Zaufen und bei Leichen, bei 
Hochzeiten und an Geburtetagen mit wohlgefetten Gedichten 
vor den Mächtigen des Hofes zu erfcheinen und in kuͤnſtlichen 
Neujahrswuͤnſchen ihren Goͤnnern die Huldigung darzus 

"dringen. Das war auch im Ganzen das. Gefchaft der 
uͤbrigen Klaſſen, der Kanzleis, Kirchen-, Schnis, Stadt⸗ 
und Dorf⸗Poeten, die fuͤr Bezahlung Jedermann ihre Waare 
lieferten, „Reim⸗Regiſter fuͤr die Jugend, Rezepte zu 
Oden, Epigrammen, Sonetten und andern Gedichten, Verfe 
anf Hochzeiten, Aufſchriften auf Grabmaͤler, Mordge⸗ 
ſchichten in die Kalender, Neujahrswuͤnſche in die Zeitungen, 

und erbauliche Reimen an die Häufer der Landlente‘‘ vers 
fertigten. Ihre Kunft war leicht erlernt, denn fie dich⸗ 

teten nach beftimmten Muftern und Fertigkeit im Reimen 
war die Hauptſache. Wohl traf man nicht felten - einen 
„kaiſerlichen gekrönten Poeten,“ aber ihre Lorbeerkraͤnze 
waren meift Feine Anfprüche auf Unfterbtichkeir, gaben ‚ihnen 
fein Recht, in die Reihe der deutfchen Dichter zu treten, 

uud nur wenig erhoben fie fich äber ihre Genoffen.  : - 
Da brach kurz nad) tem Anfang der zweiten SHätfte 

des achtzehnten’ Jahrhunderts die Morgenröthe für ' die 

fhönen Wiffenfchaften auch in diefen Gegenden an. Wie 

Bolz und Lebrer im Face der Gefchichte vornemlich 
den beffern Gefhmad griünderen, fo führten Männer wie 
Gemmingen, Huber und Haug die Mufen in unfer 
Vaterland ein, und gepflegr von ihnen, aufgenommen von 
andern guten Köpfen jemer Zeiten, wurden fie nun and) 
bier einheimiſch. Vornemlich erwarb fi in folcher Hits 

fihbt Balthafar Haug (geb. 1731, aeft. 1792) große 
Verdienſte. Ohne felbft fih in diefem Fache viel’äber die 
Mittelmaͤßigkeit zu erheben, leiſtete er deſto mebr durch 

Yufmunterung und Belfpiel mündlich und in Schriften. 
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ein Werl „über den Zufand der fchbnen Wiſſenſchaften 
ia Schwaben‘ (1763), bezeichnet eigentlich den Anfang 
dieſes Zeitabſchnittes. Nicht gemeine Kenntnifle in der 
ſchönen Lirerasur Deutſchlands zeichneten diefe Schrift aus, 

und machten fie zum erſten tüchtigen Werke, das über 
dieſen Gegenſtand in Schwaben erfhien. Ein Gluͤck wer 
es befonderd, daß Haug, wie fhon Styl und Sprache 

beweiſen, nicht Gottſched zum Vorbild nahm und feiner 
Schule Die Herrſchaft in Schwaben verfhaffte, und ein 
Beweis, wie ſchon frühere Weifpiele gefruchtet, daß er 
bier ſagen konnte, „die Schwaben find auf einer allzu 
schönen Bahn, ald daß fie nie mir ſtarken Schritten 
fortwandeln ſollten.“ Eben dieſe Schrift zeigt uns auch, 
was fir Fortſchritte die ſchoͤnen Miffenfchaften damals in 
‚anfern Gegenden fchon gemacht, und, wie und wo fie noch 
in ihrer Kindheit waren. Sie enthält am Ende „kurze 
Vorſchlaͤge““ zur Aufnahme derſelben, durch Verbreitung 
guter Vorbilder, Aufmunterung fählger Köpfe, parteHlofe 
Kritik ihrer Erzeugnifle, und vornemlich durch eine diefer 

Zwecke Erfüllung am leichteften befdrdernde „‚ordentliche 
Geſellſchaft,“ zu welcher der Berfaffer einen Plau und 
Belege gibt. Er führte feine Entwürfe wirklich auch zum 
Theil aus, als ihn Karl kurz nach der Herausgabe der 
angezeigten Schrift an den Hof berief (1766). Er hielt 
zu Ludwigsburg Verfammlungen in feinen Haufe, wo die 
vornehmſten DPerfouen, vornemlich vom Goldatenftande, 

mit den neueflen und müßlichfien deutfchen Schriften bes 
kaunt werden follten, machte den Plan zu einer Lefegefells 
ſchaft, und wollte die jungen GHofleute und Dffiziere zu 
eignen Ausarbeitungen anfeuern. Darum zog er auch den 
geiſtvollen Schnbart dahin, daß er Ihn in der Nuss 
führung dieſes Beginnend unterfiägen ſollee. So manche 
Schwierigkeiten er nun auch zu befämpfen hatte, fo blieben 

feine Bemügungen doch nicht ohne Erfolg, und immer 
hoffnungs voller ward in Wirtemberg bie Bluͤthe der Aufs 
kaͤrung; Sitten and Gefchmad wurden feiner, der gefells 
ſchaftliche Umgang weniger fteif und gebildeter, alte 
Vorurtheile verſchwauden, der Überglauben nahm ab, das 
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freiere Denken aber zu. Der Hang zum Leſen verbreitete 
ſich allgemeiner, es entſtanden Leſebibliotheken und Leſe⸗ 
geſeltſchaften, von denen ſich die 1784 in Stuttgart ges 
Fiftere durch zweckmaͤßige Einrichtung, welche auch gefells 

fchaftliche Unterkaltung nicht ansfchloß, auszeichnete. Au 
Deivarleuse legten nun Sammlungen an, die ſowohl darch 

Menge als durch Auswahl der Werke beventend waren, 

wie zu Stuttgart die Bibliothefen des Frhrn. v. Gene 
mingen, rei an Klaſſikern, ſchoͤn⸗wiſſenſchaftlichen und 

geſchichtlichen Schriften, des Speziald Bernhard, wi 
vieten feltnen Büchern früherer Jahrhunderte, des Confiſto⸗ 
rial⸗Direktors Fromann, des Hofratb8 Hartmann und 
des Expeditlons⸗Raths Meifer trefflich befegt im Fache 
der vaterländifchen Gefchichte, zu Tuͤbingen die von Lebret 
und Schnurrer, jene für die Kirchen-Gefchichte und itae 
lienifche Literatur, diefe vornemlich für die morgenlaͤndiſche 
Sprachkunde wichtig. Der Eonfiftorial:Direfior Nuoff 
Srachte eine fehr anfehnliche Kupferkichfammlung, der Mes 
gierungsrath Fromann, ber Legationsrath Abel, und 
Harper fchenswerthe Gemäldefammlungen zufanımen. Die 
Zahl der Schriftfteller vergrößerte ſich, vorher nicht oder 
wenig bearbeitete Fächer der Gelehrſamkeit fanden mehr 
Bearbeiter, und fon 1774 konnte Haug in feinem 

Verſuche einer Berechnung des wiflenfchaftlihen Zuſtandes 
von Wirtemberg im Berhältniffe gegen Deutichland‘’ das 
Ergebniß einer Weberzahl von Schriften und Schriftſtellern 

aus den legten Fahren 1769, 1770 und 1771 vorlegen, 
and in feiner Aeberfiht nimmt die Zahl der Schriften aus 

Dem Fade der Geſchichte (25) und der ſchoͤnen Wiſſen⸗ 

ſchaften (20), nad der Gortesgelehrtheit (38) die erfle 
Stelle ein, und neben ihnen erfcheinen auch Werke über 
die Kamerals (9) und Kriegswiffenfchaft (g) und über 
die Naturkunde (1) *). Hiezu Fam eine verhälmißmäßig 

*) Außer den oben angegebenen finds nach den Bädern im ber 
Rechtöwiffenfchaft 47, der Philofophie 9, der Philologie 6, Ma: 

thematif 5, Medicin 3, Naturkunde 4, zufammen 4769. 41 Büs 
her, 25 Differtationen. 177046 B., 25 D., 1771 46 B., 132 D,, 
zufammen 133 B., 62 D. zufammen 195 Gcriften, 
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Bedeutende Anzahl von Zeitfchrifteen. Die erfte polis 
tiſche Zeitung erfchien 1649 in Stuttgart, die eriten 

gelehrten Zeitichriften aber waren die ‚„‚wochentlichen Rela- 
tiones von fchwäbifchen gelehrten Neuigkeiten” Johann 
Jakob Mofers (1721) und die 1735 in Tübingen ges 
gruͤndete, ſchon 1740 aber wieter eingegangene gelehrte 
Zeitung. Im Sabre 1756 begannen die. „Stuttgarter 
sbchentlichen Anzeigen von Neuigkeiten,” fie enthielten 
aber Anfangs neben den gewöhnlichen Artikeln, von vere 

demmen und gefundenen Sachen, von Befdrderungen und 
Todesfällen bloß die fürftlichen Ausfchreiben. Erſt 1742 
worden fie auch mit Bemerkungen und Nachrichten uber 
Zeitgefchichte und Erpbefchreibung, mir WBilcherauszügen 
ausgeſtattet, bis fie 1751 ganz aufhoͤrten. Aus ihnen 
entſtanden nun zwei neue Schriften diefer Art, ein eigents 

Siched Wochenblatt und eine politifhe Zeitung, welche der 
Buchdrucker Stoll herausgab. Sie ward 1756 zur Hofs 
zeitung erhoben und 1760 von dem Buchhändler Cotta 
übernommen. 3u. gleicher Zeit gab Zohann Ernf 
&riderih Bernhard eine phufilalifchsdlonomifche Reals 
zeitung oder gemeinnügige Wochenfchrift heraus 1755 bis 
1757), auch erfchien noch eine zweite politifche Zeitung 
‚unter mancherlei Namen und von verfchiedenen Schrifts 
ſtellern nach einander beforgt, in Maͤntlers Berlage "). 
Aus ihr entftand 1785 der ‚‚Ichwäbifhe Merkur‘ von 
‚Elben herausgegeben, und feit 1786 mit einer „ſchwaͤbi⸗ 
fihen Chronik“ verbunden. Diefe letrere ift befonderd im 
ihren früheren Fahrgängen reich au lefenswershen Auffäßen 
und Nachrichten, für vie Gefchichte und Statiſtik Schwa⸗ 
bens unentbehrlich, und durch Anzeigen neuer vaterländifcher 
‚Schriften, fo wie durch Auszuͤge aus den wichtigften ders 
feiben, auch für die fchmwäbifche Gelehrten⸗Geſchichte hoͤchſt 
ſchaͤtzbar. Neben viefen beiden politifchen Zeitungen bes 

fland damals die neuerfiandne „Vaterlands⸗Chronik“ von 
Schubart, aber flatt des vorigen Fräftigen Geiftes, der 

9) 1768 hieß fle der über See und Land eilende Mercurius, pris 
vilegistes ‚Stuttgarter Zeitungsjauenal, 



alten Freimuͤthigkeit und Kuͤhnheit herrſchte im ihr jegt eine 

frdmmelnde fchüchrerne Sprache. Zwei Zeitfchriften, die 
eine die ſchwaͤbiſchen Merkwuͤrdigkeiten (1757), geſchicht⸗ 

lihen Inhalts, die andre fchwäbifhe Nachrichten von 
Oekonomie⸗, Kamerale, Polizei:, Handlungs, Manufaktur s, 

Mechaniſchen- und Bergwerks⸗Sachen (1756—ı1757 ), 
verfaßte eine Zeit lang Johann Jakob Moſer. Auch Die 
Tübinger gelehrte Zeitung erneute ſich 1752 in den „Tuͤ⸗ 
bingifchen Berichten von gelehrten Sachen‘ dauerre aber 
nur bis 1765, und der fchon genannte Bernhard gab von 
1766 bi8 1770 feine „phyſikaliſch⸗ bonomifchen Auszuͤge“ 
heraus, Eine weit umfaffende, auch die ſchoͤnen Wiſſen— 

ſchaften nicht ausfchließende Zeitfchrift begann im Jahre 1774 
Daug, feine. „gelehrten Ergdglichkeiten‘‘, welche nach ein⸗ 
jähriger Dauer in das „ſchwaͤbiſche Magazin‘ umgewans 
beit wurden und zuleßt unter dem Namen des „Zuſtauds 
der MWilfenfchaften und Kuͤnſte in Schwaben, bi6 1782 
furtwährten, wo zu Tübingen wieder eine gelehrte Zeitung 
begann, indeß eine andre Zeitfchrift diefer Are für die hohe 
Karlsſchule nicht zur Ausfährung kam. Mannigfaltig war 
der Inhalt des Haugifhen Werks, größere Auffäge aus 
allen Zächern der Gelehrſamkeit, Beiträge zur vaterländis 
{chen Literar⸗Geſchichte, Nachrichten von neuen Schriften 

aus Schwaben und von andern gelehrten Neuigkeiten, auch 
Gedichte fanden bier ihre Stelle, und lange Zeit genoß 
diefe Schrift eines großen Beifalls. Ihr folgte eine 
ſtarke Zahl anderer Zeitfchriften nah, an Gehalt und Ju⸗ 
halt fehr verfchieden. Das Stuttgarter allgemeine Magazin 
(1967), die dkonomiſchen Beiträge von Sprenger, bel 
ihrem Entſtehen (1769) „landwirthſchaftlicher Kalender“ 
genannt, die Stuttgarter Mochenfchrift zum Beten der 
Erziehung der Jugend (1777), die „Revifion der neuften 
deutſchen Literatur‘ (1780), die ‚‚Beiträge zur Statiſtik 
und Geographie” von Ehriftian Friderich Roͤßſer (1780 
bis 17832), das wirtembergifche Repertorium (1782), eine 
zwar nur kurzdauernde aber gehaltvolle Schrift von vers 
fhiedenen Verfaffern, das Journal für die Gärtnerei von 
Klüpfel (1785— 1786), das Allerlei und das Journal 

x 
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für Wirtembderg von Kausler (1786), die Beiträge für 
philofeppiichen Geſchmack umd Kiteratur von Conz (1786), 
"Die Franenzimmerzeitung, Amaliens Erholungeftunden (1786), 
und der Beobachter (1748) von Ehrmann, die Forſt⸗ 

und Yagdbibliochel herausgeneben von Metzler (1788), 

bad ſchwaͤbiſche Archiv (1788), die Hanstafel, das allges 

smeine Intelligenzblatt von uud für Deutihland (178g), 
die monatlichen Lnterhaltungen, das mufttalifche Wochen⸗ 
blatt und Delonomie-Wochenblatt (1790). Eine Reihe von 
Werken, die fich über die meiſten Gegenftände der Literatur 
verbreiteten, und größtentheild Wirtemberger zu Verfaſſern 

und Mitarbeitern hatten. Auch mehrere Taſchenbuͤcher ers 

fchienen, wie das Tafchenbuch zur Haushaltungskunſt fir 
Frauenzimmer von Kläpfel (1785—87), ein andres für 
Freunde und Freundinnen des Nachdenkens (1787), und 
das Hiftorifchegeographifche für Lektuͤr- Freunde (1788) von 
Ehrmann, der Cottaiſche Hofkalender feit 1780 mit 

Aupfern, Lebensbefchreibungen der wirtembergifchen Ders 

zoge, flatifkiichen und genealogiſchen Tabellen, Nachrichten 

von neuen Erfindungen und andern Aufjügen vermifchten 
Inhalts, der ſchwaͤbiſche Mufenalmanady 1782 — 87 von 
Stäudlin und die Anthologie auf das Jahr 1782 herr 
ausgegeben von Schiller, und deſſen früheften Gedichte 
enthaltend. 

Sp verbreitete fih die Neigung auch zu den fchbnen 
MWilfenfchaften in Wirtemberg immer mehr, in allen Stans 
den erhoben ſich Schbuaeifter, Dichter und Diehterlinge, 
uud die Schriftftellerei wurde zur allgemeinen Beichäftigung. 

Da kam freilich neben dem Trefflichen_auch vieles Schlechte, 
neben dem Wahren und Guten. vieles Falfhe und Schaͤd⸗ 

liche zum Vorſchein, neben alten Borurtheilen wurde auch 
das Ehrwuͤrdige Bidweilen angegriffen, und bie und da 
ward durch übereilte Urtheile, Durch in Umlanf gebrachte 
Fhädliche neue Ideen böfer Saamen ausgeftreu. Die 
Sucher aufgeklärt zu feyn, und das Hafchen nad) fogenannter 
Genialität brachten manchen Nachtheil hervor. Mit dem 

Hang zur Schriftfiellerei aber, vermehrte fi auch die 
Leſeſucht, und die Zahl der Buchhandlungen, deren erfte 1670 



in Stuttgart gegrändet wurde, nahm zu, zur Oſterweſſe 
1786 lieferten beren 4 in Stuttgart und Zübingen 56 
neue Werke, 

Der Zeitgeift äußerte feinen Einfluß immer ftärker 
auf Wirtemberg, und auch die Gebrechen der Zeit zeigten 
fih bier in mannigfahen Erfcheinungen. Die Vorliebe 
zu geheimen Gefellfchaften gründete im Oktober 3777 die 
KreimaurersLoge „‚zu den Zedern“ in Stuttgart, Mos 
ſenkreuzer, Iſuminaten, Mesmerianer, Anhänger Swes 
denborgs und Kaglioftros erſchlenen in Wirtemberg, 

Schatzgraͤber und Wunderthäter durchfireiften das Laud, 
und nährten den Wberglauben des Volks, welcher, troß 
der Bemühungen aufgellärter Männer, wie Sprengers, 
der zuerft die abenteuerlichen Schauergeſchichten and Deu 
Kalendern ‚verdrängte, und ihre Stelle durch gemeinnägige 
Aufſaͤtze erfegte (1769-90 und Ernft Urban Keller, 
der In feinem Grab des Aberglaubens (1779 — 86), hiefes 
Geſpenſt mächtig befämpfte, nod immer in verberblicyer 
Wirkſamkeit fich zeigte. Zu Gärtringen wurde 1766 fogar 
noch eine Teufels⸗Austreibung vorgenommen. Ums Jahr 
1774 ſpielte der beruͤchtigte Pater Gasner feine Rolle 
an Wirtembergs Graͤnzen, und auch aus dieſem Lande 
liefen ihm viele Leichtglaͤubigen zu, um durch ſeine Wun⸗ 
derkuren Heilnng zn erlangen. 

Sm Jahre 1780 bildete ſich zu Heilbronn nnter dem 
Mamen des Bundes der Rechtſchaffenheit eine Gefellichaft, 
welhe auch in Mirtemberg Anhaͤnger erwarb. Herzog 
Karl verbot daher den Eintritt in fie und alle Gemeinfchaft 
mie ihr ‚‚ernftlichft und unter zu gewarten habeuder Zuchts 
hausftrafe”‘, befahl auch den Beamten, genaue Aufſicht 
Über das’ Treiben jener Geſellſchaft zu führen (21. Fe⸗ 
bruar 1780), und klagte deßwegen bei dem Rath in 
Heilbronn, der die Haͤupter des Bundes einkerkerte und 
fie bieranf mit ihrem ganzen Anhang verjagte ). Ums 

*), Weiz von Mengen follte Urheber des Bundes ſeyn, fein Wahls 
ſpruch war: Copia; jeder Eintretende zahlte 3 fl. 10 Er. nicht 
für die Aufnahme, welche unentgeldlich geſchah, ſondern für 
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Jahr 17897 zog, befonders in der Gegend von Tübingen 
und Stuttgart ein fogenannter Bruder Gordian herum, 

der fi Frater inspector circuli secundi ordinis ro- 
seae crucis nannte, gegen die Gebühr Leute in den „ho⸗ 
hen Orden der unbelannten Philofophen und Brüder des 
ältern Eyftems der Gold: und Rofenfreuzer‘ aufnahm, und 
eine Kolonie feines Ordens in Schwaben ftifren wollte, 

aber nichts als ein feiner Betrüger war. Zugleich reiste 
damals auch Franz Ludwig Großing in Echwaben ums. 
ber. Diefer Abenteurer war früher Faiferliher Sekretaͤr 
geweien, feiner Dienfte aber wegen Berrügereien entlaffen 
worden. . Nun wandte er ſich zuerft nach Norddeutfchland, 
mußte aber aus Berlin entfliehen, und Fam nun in unfere” 
Gegenden. Unter dem Namen einer Frau von Roſenwald 
und vorgeblih zu wohlthaͤtigen Zwecken ftiftete er einen 
Kofenorden, den er fpäter in Schwaben, das er als ein 
Freiherr von Staff durchreiste, in den Drden der Hars 
monie verwandelte, und dadurch Teichtgläubige Frauen ums 
Geld prellte, bis durch die oͤſtreichiſche Regierung ihm fein 

Gewerbe gelegt und er in Ketten nah Wien gebradyt 
wurde, Auch an Werbern für die römifhe Kirche fehlte 
ed nicht, ein gewiffer Baron Stein von der Laus— 
niß, vorgeblihd Ritter des ChriftussOrdens , fuchre von 

Pfedelbach aus Iurherifche Geiftlihe und Laien in Wirtemz 

berg unter Verfprehung großer Vortheile in einen geheimen 
Orden zu ziehen (1787). Auf dem Echwarzwalde aber 
zogen ums Jahr 1788 Leute umber, welche fich für Meifter 

"in der Kunft Gold zumachen und im Schäße-Graben außs 
gaben, das Lundvolk ums Geld betrogen und ihm von 
mancherlei Büchern, „welche die Kraft zur höchften Stufe 

der Gtlücfeligkeit zu erheben beſaͤßen“ vorfchwazten, fie 

ein kleines Bud, das er erhielt, worin neben der Gefchichte 
Luthers, Galvins u. U. viel von Duldung gefprocdhen wurde; 
auf einem Kupfer ſah man Tauler, wie er einen Baum pflanzt, 
Karl V., wie ihm die Augsburgiſche Konfeffion ‚übergeben 
wurde, Joſeph II., wie Judenknaben vor ihm knieten und den 
Papſt. Dem Fintretenden wurden mehrere, mit Geld gefüllte, 
Kiften gezeigt, 



bewegen an Fatholifche Geiftliche wieſen und zur paͤpſtli⸗ 
chen Kirche zu bringen fuchten, die men aber bei Gele 
genheit einer Falſchmuͤnzerei entdeckte. Mesmers tbierts 
(cher Magnetismus, welder in Schwaben frühe bekannt 
wurde, fonnte Anfangs einen rechten Ruf erlangen, aufs 
Theater wurde er wohl gebracht, aber erft die ernſtern 
Unterfuhungen einiger ſchwaͤbiſchen Aerzte, Eberhard Gm es 

lins „Brief über den thieriſchen Magnetismus“ (1787) 
und ded Hofrath Boͤchkmanns „Archiv fir Magnetismus 
und Somnambuligmus” (1787) verbeflerten die Meinung 
von ihm, und gewannen ihm Auhaͤnger. So zeigte fi 
auch in unferm Vaterlande das vielfeitige, vielgeftaltete 
Treiben und Wirken der Son neuen Ideen bewegten Zeit, 
auch hier begann der Kampf des Alten mit dem Neuen, 
und fo viel andy verjährte Einrichtungen und Vorurtheile 
dagegen ftrebten, fo ſchritt doch Wirtemberg dem uͤbrigen 

Deutſchland ruͤſtig nach. 
Dies war vornemlich auch der Fall bei der Yugends 

Erziehung und Volksbildung, wo freilich fteife Anhaͤnglichkeit 
and Alte und hartnädige Berwerfung des Neuen, felbft 
wenn es gut und müglich erſchien, Nadläßigkeit und Bes 
quemlichkeit, ſtarke Hinderniffe entgegen ftellten. Doch den 
vereinten Stimmen einfichtövoller Männer und den Schriften 
erfahrner Erzieher gelang es endlih, auch hier obzuſiegen. 
So machte Mauch art in feinem „Repertorium für em⸗ 
piriſche Pſychologie“ treffliche Erfahrungen über die all⸗ 
maͤhlige Geiſtesentwicklung und Bildung bekannt, Johann 
Georg Hutten erhob ſich in ſeinem „Repertorium fuͤr 
Paͤdagogik in Gymnaſien und Trivial-Schulen“ (1788) 
und in mehreren kleinern Aufſaͤtzen fuͤr zweckmaͤßigere klaſe 
ſiſche Bildung, und den lateiniſchen Sprachunterricht bes 
förderte Auguſt Friderich Pauli durch feinen „Verſuch 
einer vollſtaͤndigen Methodologie fuͤr den geſammten Kurfuf 
der oͤffentlichen Unterweiſung in der lateiniſchen Sprache 
und Literatur‘ (1785), nachſt ihm aber machten ſich um 

die Unterweifung in den alten Sprachen, befonders Dilles 

nius, Klemm und Werner dur die Abfaffung von 

zwedmäßigen Lehrbächern verdient. Auch fliftese Klemm 

“ 
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in Wörttngen bie erſte Rralſchnle, und Phllipg GSattfrird 
Lohbauer ſchrieb uͤber die Tbchters Erziehung. Fuͤr die 
Dilidung tuͤchtiger Volksſchullehrer aber leiſteten am meiſten 
EHrikian Ferdinand Moſer und Chriſtian Friderich Wit 
eich, hanptſaͤchlich durch ihre „Taſchenbuch fir dentſche 
Schulmeiſter““ (1786 — 89), das fie ſpaͤter unter dem 
Namen des „Landſchullehrers“ fortſetzten. Auch die Regie⸗ 
rung half hier durch mannigfache Berordnungen, durch 
ſorgfaͤltigere Pruͤfung und Auswahl der Lehrer, und durch 
Errichtung von Lefegefellihaften und Buͤcherſammlungen. 
Bir ſchon der Schule entwacdfene, junge Kente wurden 

- 1739 die Sonns und Feiertagäfchulen eingefägrt, und am 
19. April 1745 verordnet, daß den Schullehrern eine 

beſondere Belohnung dafıle audgefegt verrde, damit fie dieß 
„zur Erbauung der Tugend abzielende Juſtitut mit deſto 
mehr Fleiß und Eifer beſorgten. 

Auch die Lehranſtalten fuͤr gelehrte Bildung wurben 
bedeutend verbeſſert, ſie hatten aber freilich auch noch viele 
Gebrechen. Die Mutterſprache wurde gänzlich) vernach⸗ 
laͤßigt, beim Uebertragen aus dem Lateiniſchen ins Deutſche 
beruͤckſichtigte men den richtigen, reinen Nusdrud wicht, 
und ehe die Schäler noch in ber lateiniſchen Sprache recht 

erftarke waren, fing man mie ihnen ſchon das Griechiſche 
und Hebräifhe an. Indeß man in der. Logik und Rhe⸗ 
torik die Schäfer mit Auswendiglernen ihnen unverfländs 
licher Definitionen plagte, trieb man Arithmerit, Geographie 
und Geſchichte meift gar nicht oder nur oberflaͤchlich und 

mangelhaft, der Glaubensunterricht aber war foft allein 
Sache des Gedaͤchtniſſes. Diefen Mängeln abzupelfen, 
wurde am ı2. März 1795 eine „Verordnung wegen des 
kateinifhen Schulweſens“ erlaffen. in ihr beigefägtes 
Generalrefcript gab als Urfache ihrer Erfcheinung an, „die 
Bertfchritte des gegenwärtigen Zeitalters, und die Wernachs 
laͤßigung früherer Gebote. De vie Iatsinifchen Schulen, 
hieß es hier, der Grund feyn fetten, worauf bie kuͤnftigen 

Diener der Kirche, fo wie die Staatsbürger überhaupt von 
Stufe zu Stufe ihrer. fitlichen und geifligen Wervollkomm⸗ 
nung entgegen gehen, „ſo müfle ihnen befondie Alnfwmerkfankeis 



gewidmet werben” daher wurde befohlen, daß danftig jeden: 
Jahr zwei dem Erziehungswelen ausfchließlich gewibmmese 
Juͤnglinge in die utedern SKlbfter aufgenommen werben 
foßren, zugleich wurden den Schuliehrern Gehalts⸗ umb 
Rangserhohung und andre MWortheile verſprochen. Die 
Bersronnug felbft enthält zwei Abfchnätte. Der erſte has. 
deit von der wiſſenſchaftlichen Bildung dee Schäfer, welche 
mit zu bald aufgenommen, wicht zu  fchnell weiter befbys 
dert, und auch außer den Lehrſtunden zweckmaͤßig beſchaͤftigt 
werden folten. Als Lehrgegenfiände fchrieb man neben 
den alten Sprachen auch die deutſche, die Logik uud Rhe⸗ 
torik, die wichtigſten Wegebenheitn der allgemeinen Welt⸗ 
gefihichte, die varerländiiche Geſchichte, Die Erbbrfchreibung, 
das Merkwürdigke und Faßlichſte aus der Maturlehre und 
Naturgefchichte, die Arithmetik und die Aufaugögruͤnde Ber 
Geometrie, auch die Blaubensiehre vor, mit nähern, Ber 
flimmmngen über die Lehrart überhaupt, welche ſtets der 
Faſſungskraft der Schüler angemeflen feyn Tolle, und über 
den Unterricht in den einzelnen Fächern. Im zweiten Ab⸗ 
fihritte befinden fich Vorſchriften uber die firtlihe Bilvang 
der Schäler, fuͤr welche mehr als bisher geforgt, ums 
befonders in allen Stuͤcken auf Ordnung, Weoplanftändigkeit 
wand Meintichleie gefehen werbeu follte. Mancherlei Werorbs. 
nungen betrafen noch außerdem das GSymnaſium in tuts 

gart. Hier wurde Unfangs vorgetragen, die Glaubenslehre 
nah Hafenreffers Handbuch, die kirchliche und weit 
lihe Geſchichte, für welche legtere der damalige Lehrer 
derfelben und erfie Rektor der Anftalt, Johann Georg 

Eſſich, ein eigenes Lehrbuch ſchrieb, das lange Zeit in 

den wirsembergifchen Lehranftalten gebraucht wurde, prak⸗ 
tifche Philsſophie nah Thomaſius Tafeln, Logif nad 
Schellenbanrs Lehrbuch, Metaphyſik nab Rudraufs 
Tabellen, Mathematik nach Heinlins Lehrbuch, PHyn 

fit nah Strauß, die hebraͤiſcthe Sprade nah Schikard, 
Die griechiſche, die lateiniſche und die frauzoͤſiſche Oprache/ 
ferner die Dichtkunſt, die Redekunſt und bie Mychologie. 
In den unten SKlaffen lehrte man die deutſche, lateinſche 
and hebräifche Sprache, die Logik und Rhetorik. Lehrbaͤcher 



biebei waren das „Vestibalum comenianum“,- die Bots 
übungen „(Progymnasmata)“ des Dontanus, das las 

teinifche Wörterbuh von Weismann, vdeflen fchwerere 

Wörter auswendig gelernt werden ſellten, Erufius aries 
chiſche Grammatif, die „versus sententiosı Murmelu“ 
Kaldenbadhs Parodiae und feine Rherorif, „Gramma- 
tea Cauliana“ und Schellenbaurs Logik... Auch das 
ſchriftliche Weberfegen . aus dem Deutichen ind Lateinifche 
wurde fleißig getrieben und häufig Redeuͤbungen angeftellt. 
Statt des Werkes von. Pontanus führte man 1748 ein 
neued Lehrbuch für den lateinifchen Sprachunterricht ein 

(Collectio argumentorum seleciorum pro comparanda 
linguae .launae facultate). Den Lehrern wurde treue 
Berorgung. ihred Amtes und halbjährliche Darlegung eines 
Plans. ihrer gelehrten Beichäftigungen, und den Schülern 
Fleiß, Heionders im Worbereiten und Miederholen anbes 
foglen. Man fcharfte die Sittengefeße, führte die Uebers 

fegungen aus dem Hebraͤiſchen ins Deutſche ein, empfahl 
befieres Studium der griechifhen Sprache, und verordnete 
wöchentliche Ausarbeitungen darin. Die Erlernung ber 
beutfchen Sprache ward wiederholt geboten, die Nedeibungen 
wurden mehrmals erweitert, man machte Berbefjerungen 
im Unterricht der Gefchichte. und Weltweisheit, und ſetzte 
Lehrftunden fuͤrs Franzdfifche und Sralienifhe aus. Im 
Sahre 1786 erhielt dieſe Anftalt auch eine Sammlung von 
motbematifchen und phyſikaliſchen Werkzeugen und eine 

Vermehrung ihrer Bibliothek vom Herzoge zur eier ihres 
erften Jubelfeſtes. 

Gleihe Mängel, wie die Iateinifchen Tedialſchalen 
und noch andre zum Theil in ihrer Einrichtung ſelbſt be⸗ 

gründete Gebrechen hatten die Kloſter-Schulen, und 
das theologiſche Stift in Tuͤbiugen, auch hier alſo wurden 
neue Ordnungen fuͤr noͤthig gefunden. Man durchging die 
aͤlteren Gelege und entwarf darnach mir Verbeſſerung des 
viche mehr zeitgemäß fcheinenden, zuerft für die Klofters 
ſchulen neue „Statuten“, welde im Jahre 1757 befannz 

gewacht wurden. Sie beflanden aus drei Kapiteln, deren 

erſtes vou den Pflichten und dem rechten DBezeugen der 



Zdglinge untereinander fowohl, ald auch gegen ihre Vor 
gefeßten, die Klofter:Dienerfchaft und Andre überhaupt, 
das zweite von den Studien und ihrer Einrichtung, wobei 
freilich die Voruͤbungen zur Gottesgelehrtheit die Haupts 
fache ausmachten, lebende Sprachen aber auögefchloffen 
waren. Die Prüfungen für Die, welche in die Klofters 
fehulen aufgenommen werden wollten, wurden fchon am 
3. Mai.ı749 auf: 3 befchräntt, und da dennoch mandje 
Knaben 4 bis bmal zu diefen Prüfungen kamen, viefe 
Verordnung am 26. Jun. 1792 wiederholt. 

Mas für das theologifche Stift in Tübingen gefchah, 
um ihm aus der tiefen Zerrättung, in welche es durch 
den breißigjährigen Krieg gerathen war, wieder emporzu⸗ 
helfen, wurde früher fchon erzählt. Auch fpäter aber 
fuͤhrte man genaue Aufſicht daruͤber, und ſuchte noch fort⸗ 

dauernden und neu fich einſchleichenden Mängeln durch 
häufige Viſitationen abzuhelfen. Endlich erhielt ‘es im 

. Sabre 1793 ebenfalld neue Geſetze, und zwar nicht nur 
eine „Inſtruktion für das Inſpektorat,“ fondern auch Star 

tuten für die Repetenten und für die Zdglinge. Die er: 
fieren handelten in 3 Abfchnitten vom Verhalten der Mes 

petenten überhaupt, von den Amtöverrichtungen des Woͤchners 
und von ihrer Belchäftigung mit der wiflenfchaftlichen Bil: 
dung der Stipendiaten. Die „‚erneuerten Statuten‘ für 
diefe letztern aber enthielten 5 Abtheilungen, von ihren 
Studien, die planmäßig, eifrig, und auc, über die Zeit 
des alademifchen Lebens hinaus getrieben werden follten, 
von Ihrem Verhalten gegen einander und gegen Andre, von 

Mufitanftalten, von den Erholungss und Freizeiten, von 
den Strafen und Belohnungen *). In den lebten Jahren 

*) Lieber ben Zuftand des Stifts 1677 enthält ein bei Gelegenheit 
des zweiten Jubelfeſtes der Univerfität von Joſeph Gmelin vers 
fertigtes Gedicht Tefengwerthe Nachrichten. Die Zimmer waren 
außer der Kummunität, im alten Bau auf der Repetenten⸗ 
Sphäre die Kanzlei und. das Sekretariatszimmer, die Junkers 
ftube, die Vogel⸗, die Scneiderftube, auf der mittlern Sphäre 
die Beder:, Wiedertäufer-, Schafner⸗ Ritterftube, das Schu« 
fterftüblein, auf der Sachſen⸗Sphäre die Bibliothek. Im neuen 

Gef, Wirtemb. IL, 1006, 2, Woth, 30 
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feines Lebens widmete Herzog Karl dieſer Anftalt feine bes 
fondere Aufmerkſamkeit, der Vorfteher derfelben mußte ibm 
yon Zeit zu Zeit ausführlihe Berichte erflatten, worauf 
der Herzog unmittelbar die noͤthigen Befehle ertheilte. 
Auch Fam er dfterd, wohnte den Prüfungen bei, belohate 
die Fleißigen, und fuchte durch zweckmaͤßige Ermahnungen 
die Trägen uud Ausfchweifenden zur Befjerung zu bewegen. 

Auch die Verfuche zur Wiederemporbringung der Hochs 
ſchule felbft, wurden fräher erwähnt. Sie erlangte hald 

wieder ihren alten Ruhm, und wurde von Ausldäudern je: 
des Standes fleißig beſucht. Man ließ ed auch nicht an 

Anftalten zu vielfeitiger Bildung der GStudirenden fehlen, 

eg war ein geraumiger Fechtboden da, eine Reitfchule und 
ein Ballhaus, auch eine zahlreihe Buͤcherſammlung, eiu 
botanifcher Garten und eine Anatomie. Uber ein Haupts 
übel blieb bier wie auf andern deutfchen Hochfchnlen noch 
immer, troß wiederholter Gebote Dagegen, das thörichte 
Menommiftenwefen und der Pennalismus; mit mächtigen 
Degen, in Stiefeln und Sporen flolziscen die Studirenden 

daper, yplagten die Neuangelommenen und ſprachen Den 
Bürgern Hohn. Dieſem Uebel wurde nur langfem und 

Bau die BranzofensSphäre mit dem Zimmer ded Magister do- 

mus, der Negiftratur, der Profuratorfiube, und einer Altane, 
wo die Glocke hing, Der Mömpelgarber: und der Krantenfube, 
die mittlere Sphäre mit der Erker-, Augufliner:, Jägerſtube; 
bie obere Sphäre mit dem Uhrwerke. Die Aufſicht war flreng, 
bei einbrechender Nacht ging ein Repetent in Begleitung von 
7 Famulis umher, und forfchte, ob alle Zöglinge vorhanden 
wären, und tiefer in ber Nacht Fam gemeiniglich einer ber 

Superattendenten. Beſondere Aufſicht über die Sitten uud 
Studien hatten die Repetenten, denen 8 Magifter und 2 Can⸗ 
didaten zugegeben wurden, welche alle Monate zur Rüge der 
Vergehungen zufammendamen und jeden Montag dem Super- 
attendenten Bericht erflatten mußten. Zur Erholung waren 
nad) dem Mittagsefien 2 Stunden, und im Sommer aud) nad) 

dem Abendeffen einige Zeit beftimmt. Zur Sommerszeit um 
4 Uhr, Winters um 5 Uhr wurde zum Gebete geläutet, beim 

Effen wurde ein Stück aus der heiligen Schrift geleſen und 
hierauf gepredigt. W 



mis Mühe geftenert, erft der Ephorus Mösler befchränfte 
im Stift den Pennalismus, die Hauptbeſchwerde der Neu⸗ 

anfommenden, und Schnurrer hob ihn vollends ganz auf. 
Wegen diefer und anderer Gebrechen wurden auch bier oͤfters 
Pifitationen veranftaltee *) und Berordnungen erlaffen. 
Daß Reſcript vom 19. Dft. 1750 gebot, bei allen Fa⸗ 
kultaͤten, vornemlich der juridifchen, foll der 1744 vorges 

fchriebenen Lehrordnung pünktlich nachgelebt und von jedem 
Profegor Pie ihm vorgefchriebenen Borlefungen gehalugn, 
die Ofteroafanz vom Palmtag bis Quafimodogeniti abges 
ſchafft, die Herbftvafanz vom 29. Sept. bis 19. Okt. ers 
firedt, ein genaues Leftionenverzeihniß befannt gemacht 
und die Studirenden der Rechtswiſſenſchaft vornemlich zu 

fleißiger Befuchung der Vorlefungen angehalten werden. Mehr⸗ 
mals fuchte man audh dem allzugroßen Zudrang junger 
Leute zum Studiren Schranken zu fegen. So wurde am 
5. Mai 1749, weil die Zahl der Stipendiaten allzugroß 
war, befoplen, bei der Aufnahme junger Leute zum Stus 
bium der Theologie fireng zu feyn, und fürs nächte Jahr 
ar keinen Zögling in die Klofterfchulen gufzuneben, im 
Refeript vom 30. März 1780 aber hieß es, da eB bei 
Handwerksleuten, Schulmeiftern und andern Perſonen faſt 
zur Gewohnheit zu werden fcheine, daß wenn fie an einem 
ihrer Söhne nur einige Fähigkeiten bemerken, fie ihn gleich 
zum Studium, befonders der Theologie, beftimmen, fo follten 
die Kinder folder Leute nur, wenn fie ganz ausgezeichnete 
Faͤhigkelten zeigten, aufgenommen, quch die, welche In der 
Stadt Theologie ſtudirten, angehalten werden, ihre Stu⸗ 
dien flatt nur 3, ebenfalls 5 Jahre fortzyfegen **). Am 
14. März 1771 wurde verordnet, daß Niemand allyujung 
und ohne die ndrhigen Borkenntniffe auf der Univerfirdt 
jugelaffen werben follte. 

”) Hiebei war gewöhnlich die „Alamoderie“ der Zöglinge ein Haupt⸗ 
beſchwerde⸗Punkt, andre Punkte betrafen das Latein⸗Sprechen 

über Tiſch Asds), bas Pferde-Miethen (1671); 41686 wurden 
die Betterinnen wieber abgefchafft, und 1702 Jungen dafür 

. eingeführt, „um Servitia det Noviliorum zu minderh.“ 

"2 fprneup a7. Rep. Azatı 16. Mprit dragı a0. ih, IIB0, 
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Im Jahre 1772 bekam die Hochſchule ein neues Ge⸗ 
ſetzbuch, das in 24 Kapiteln von ihren Vorrechteu, den 

Pflichten und Befugniſſen ihrer Vorſteher, Lehrer, Beamten 
und andrer Diener handelte, auch Vorſchriften uͤber das 
ſittliche Verhalten der Studirenden, ihre Zucht und Lehre 
enthielt. Zugleih gab ihr Karl nicht nur durch häufige 
Befuche, durch Vermehrung ihres Titels ( Eberhardino- 
Carolina), feierlihe Begehung ihres Jubelfeſtes (1777), 
und Webernahme ihrer Rektoratswuͤrde Bewelſe feines Wohl: 
wollens, fondern auch durch die Stiftung einer mit Werk: 
zeugen reichlich verfehenen Sternwarte und eines chemifchen 

- Saboratoriums, fo wie durdy Erweiterung des anatomifchen 
Theaters *) und der Buͤcherſammlung. Auch wurden noch 
immer viele und zum Theil beträchtlihe Stiftungen zum 
Beften der Studirenden gemadt **). 

Eine eigene Bibliothek gründete Karl (11. Se 
bruar 1765) in Ludwigsburg. Zwar fo lange fie hier blieb, 
war fie unbeträchtlich ***), defto bedeutender aber ward fie 

9) Befehle, die Leichname von Verbrechern nad Qübingen zur 
Anatomie zu liefern, wurden erlaffen 13. April 4715 ‚ 13. 

23. Jan. 1765, 19. Dec. 1770. 
) Der Kanzler Andreas Burkhard gab ein Kapital von 

43,000 Gulden (1647), und der Rechtölehrer Johann Hody 

mann neben einer Geldfumme ein eignes Haus zum Aufent⸗ 
halt von Studirenden. Bor allen aber verdienen bier genannt 
zu werden Johann Jakob Guth, wirfembergifher Kammer: 
Präſident (geb. 1544), und fein Sohn Ludwig. Der Vater 
hatte eine an Seltenheiten reiche und allein über 6000 Münzen 
enthaltende Kunſtſammlung, die er fterbend feinem Bürften 
vermadhte, fein Sohn vermehrte fie noch, und aus ihr, wie 
aus dem Münzfchabe, weidhen Patin dem Herzog Frides 
rih von Wirtemberg Neuftadt fammelte, auch aus 

dem, was Eberhard der Dritte felbft zufammengekauft, 
entftand das herzogliche „Antiquitäten: und Münzkabinet.“ 
Die fürftlihe Kammer mußte für diefe Guth'ſche Sammlung 
3000 Gulden zahlen, diefe Summe nebſt dem übrigen anfehns 
lichen Bermögen fiel nad) des Sohnes Finderlofem Tode dem 
theologiſchen Stift in Tübingen zur Unterflübung und Belohs 
nung feiner Söglinge zu. 

"*e) Doc, erhielt fie gleich Anfangs durch Schenkungen herzoglicher 
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nach ihrer Verlegung nach Stuttgart, wo fie am 12. Ser 
bruar 1777 erbffnet vourde, Nicht nur wurde fie bier 
gleih Anfangs durd) die Buͤcherſammlungen des Gehelmen s 
und Regierungsraths, des Konfiftorlums und anderer Bes 
börden vergrößert, fondern noch viel anfehnlichere Vermeh⸗ 
rungen erhielt fie durch des Herzogs große Sreigebigkeit 
(1784--1795). Denn kaum war es befannt, daß er 
dieſe neue Lieblingsneigung ergriffen habe, als von allen 
Selten her ihm ganze Bibliotheken, fowie einzelne feltne 
Bücher und Handfchriften angeboten wurden, und er felbt 
gab all feinen Gefandten und Gefchäftäträgern den Befehl, 
ibm Nachricht von verkäuflichen Büchern und Bücherfamms 
lungen zu ertheilen. So brachte er durch den Anfauf der 
Lorfifhen und Panzerifhen Bibliothefen eine im ihrer Art 
in Europa einzige Sammlung von Bibeln in allen Spra⸗ 
chen zufammen. Außerdem erhielt die Bibliothek durch 
ihn einen Vorrat von mehr ald 1,700 SHandfchriften *), 
viele xylographiſchen Werfe und Schriften aus den erften 
Zeiten der Buchdruderkunft, eine beinahe vollftändige Samms 
lung von Geſetzbuͤchern aller Staaten und Voͤlker, und 
viele andern Seltenheiten, und zählte fhon 1781 gegen 
100,000 Bände. 

Eine kleinere Sammlung diefer Art, aber wichtig für 
die vaterländifche Gefchichte, fliftete Karl fpäter In Hohens 
heim, inden er alle feit feinem Negierungsantritt heraus⸗ 
gegebnen Schriften wirtembergifcher Gelehrten zufammens 
fuchen ließ, und fo eine zwar nicht vollftändige, doch aber 
fehr merkwürdige vaterländifche Bibliothek zufammenbrachte. 
Auch vermehrte er die Naturalieniammlung, dad Münzs 
und. Medaillen⸗Kabinet **). Set für beffere Erziehung 

Hof⸗ und Staatsbeamten mehrere vorzüglichen Werke, die 
Stadt Stuttgart ‚gab dazu histoire de l’Academie Royale des 

‚sciences de Paris, Der Profeſſor Uriot und der Geheimerath 

Graf v. Putbus trugen viel zu ihrer Stiftung bei. 

») Den 2. Febr: 1773 wurde allen Beamten befohlen, alte Do⸗ 
kumente, Chroniken und andere Handfchriften forgfältig aufzu⸗ 

ſuchen und Verzeichniſſe davon einzuſchicken. 

») Den 27. Jan. 4754 wurde befehlen, alte Münzen hieher au liefern. 
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des welblichen Geſchiechts ſuchte dr zu fürden, Inden &r 
1775 eine Maͤdchenſchule gründete (Ecole des demoiselles), 
welche aber freilich nicht von länger Beſtand war. Doc) 
wurde hieburch, mie durch die Akademie die Kütftehäng. 
eines vaterländifchen Drchefterd, dad der geſchickie Kapelle 
meifter Poli leitete, und kined RR welchem 

Schubart eine Zeit lang vorftand, bewirkt. Zu beiden 
ogen diefe Anftalten viele und darunter einige trefflichen 

itglieder, und Stuttgart erhielt jetzt zuerſt ein ſtehen des 
deutſches Theater, auch durch den Herzog ein geſchmackvoll 
erbautes Schanſpielhaus. 

Doch das umfaſſendſte Werk, welches Herzog Karl 
unternahm, war die Akademie. Im Jahre 1770 nahm 
ſie als Erziehungshaus fuͤr 14 Soldatenkinder auf der 
Solitude einen geringen Anfang. Sie war damald bloß 
zum Unterricht in den fchönen Kuͤnſten beftimmt, und führte 
den Namen „militaͤriſches Waiſenhaus“. Aber ſchon nad) 
einem Jahre, ald die Zapl ihrer Zöglinge, die man mun 
in 4 Klaffeh theilte, ſich mehrte, ward fie zu einer „mis 
litaͤriſchen Pflanzſchule“ erhoben, und jetzt auch ſchon den 
Auslaͤndern gedffnet. Zugleich erweiterte ſich ber Kreis 
ihrer Lehrgegenſtaͤnde, Mathematik, Geſchichte, Erdknnde, 
Religion, Latein und Mythologie wurden vorgetragen, und 
dazu mehrere Lehrer angeſtellt, auch Preismuͤnzen und ein 
eigner Orden zur Aufmunterung der Zoͤglinge geſtiftet. So 
bliebs bis zum Jahre 177%, wo dieſe Anſtalt den Ras 
men „Miilitaͤr-Akademie““ und eine nochmalige Erweiterung 
der Lehrgegenſtaͤnde, unter welche nun auch die Rechts⸗ 
Wiſſenſchaft und ein umfaſſenderer Vortrag der Religions⸗ 
Lehre aufgenommen ward, erhielt. Ein Jahr ſpaͤter im 
Nov. 1775 ward ſie in die eigends hiezu eingerichtete 
vormalige Kaſerne hinter dein neuen Schloß nad) Stuttgart 
verfeßt, wo fie immer anfehnlicher warde. Man ftellte 
noch mehrere Lehrer und Auffeher an, forgte für Ünterricht 
im der Arzneilunde und Kupferftecher anft, ud nahm nun 
auch Fremde und Einheimiſche gegen ein Koftgeld auf. 
Jet war die glänzendfte Zeit der Akademie gefommen, aus 
allen Weltgegenden ftrdinten Juͤnglinge zu Ihe, um in diefer 
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in allen Fächern des Miffend, die fie umfaßte, mit treffe 
lichen Lehrern beſetzten Anſtalt ſich anszubilden. Karl 

ſelbſt, wie er fie ohne aͤußere Veranlaſſung gegruͤndet, ers 
hielt fie auch jetzt allein; durch feine Anffiche, feine beis 

nahe täglichen Befuche, durch Belohnungen und Strafen, 
fo wie durch bie ganz militärifche Zucht, brachte er eine 

bewundernswuͤrdige Ordnung darein. Da ward fie von 
Kaifee Joſeph II., welcher fie 1777 ſelbſt befucht hatte, 
am 29. Dee. 1781 zur Hochfchule erhoben, und biefer 
nene Glanz ward der Grund ihrer Abnahme. Es ente 
fanden Unoröhungen unter den Zdglingen, welche nun aud) 
die gewoͤhnlichen Freiheiten der Studirenden genießen woll⸗ 
tet, es entfpannen fich zwiſchen den Borftehern und Leh⸗ 
rern Zwiftigleiten, felbft die Einrichtung der neuen Hoch⸗ 
ſchule, die Abfaſſung ihrer Geſetze, erregte Mißhelligkeiten, 
und ſo nahm auch Karls Vorliebe zu ihr von Tag zu 
Tag mehr ab. Den letzten Stoß gab ihr ber Ausbruch 
der franzöfifchen Staatsumwaͤlzung, deren Grundfäge auch 
Hier Eingang fanden *). Die Uneinigkeiten unter den 
Zoͤglingen vermehrten ſich, man theilte ſich in Parteien, 
«3 bildeten  fich Gefellfchaften von Volks-⸗- und Königes 

Freunden, man vernachläßigte über der Politik die Willens 
ſchaften, und ſchon zur Zeit des Todes ihred Stifters war 
diefe Anftale der Anflöfung nahe. Die Stände hatten fie 
immer mit mißgänftigen Augen angeſehen. Sie fcdhien 
ihnen zu Foftfpielig für das Kammergut, auch war es ihnen 
gar nicht angenehm, daß der Herzog auch Fatholifche Zoͤg⸗ 
Inge darin aufnahm, diefe in ihrer Glaubendlehre unters 
richten und am Hof⸗Gottesdienſte Theil nehmen ließ. Ele 

Ä ſarchteten, was Auch wirklich nicht ohne Grund war **), 

pr ‘m December 4791 Fam ein fatnrifcher Kupferftich gegen einen 
angeſehenen Staatsmann heraus, von dem man vermuthete, er 

- fen. in der Akademie verfertigt worden, mo man befwegen and) 
eine Unterſuchung anſtellte. 

*e) Die Zahl der Studirenden zu Tübingen nahm fortwährend ab, 
1763 waren es 441, 1784 138, 1785 135, 1786 127, 4787 124, 

1788 107, 1789 95, 4790 87, SHiebei find jedod) die Tpeofogen 

nicht gereihnet. 
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von ihr Nachthelle fuͤr die Hochſchule des Landes, und 
ſahen es nicht gerne, daß Karl auf ihre Zoͤglinge, ſelbſt 
Auslaͤnder, bei Bedienſtungen zum Nachtheil Anderer Ruͤck⸗ 
ficht nahm. Sie machten deßhalb dem Herzoge wieder: 
holte Vorſtellungen daruͤber, die aber freilich Nichts fruch⸗ 
teten. So erhob ſich ein weitlaͤufiger Briefwechſel zwiſchen 
ihnen, Karln und dem Geheimenrathe ſchon im Jahre 1773. 
Sie erklaͤrten, „der Umfang dieſer Anſtalt uͤbertreffe ihre 
Benennung fo ſehr, ſey fo groß, und die damit verbun⸗ 

denen Umftände fo bedenklich, daß bei deren näherer Bes 
trachtung die Weberzeugung nicht ausbleiben koͤnne, daß 
biefe an und für fih Zwar gute Anftale für die Kammer, 

fo wie für die Landesgeſetze fehr nachtheilig fey.”’ Er 
wundre fih, antwortete hierauf aber der Herzog, wie fie 
auch von dieſer Unftalt, die übrigens ſchicklicher Afas 
demie genannt werde, Anlaß zu neuen Befchwerden nähmen, 
fie gebe ja bloß auf Künfte und Miffenfchaften, und die 
evangelifchen Zöglinge würden im ihrer Glaubenslehre hin⸗ 

länglicy unterrichtet. Aber dieß beruhigte die Stände nicht, 
vielmehr traten fie nun noch ernflliher mit ihrer Haupt⸗ 
befchwerbe auf, daß durch die Zulaffung Fatholifcher Zog⸗ 
linge die Landesverfaſſung verlegt werde, und machten 
nebenbei felbft den Einwurf, ob der Herzog zur einfeitigen 
Gründung einer foldhen Anftelt wirklich befugt fey, bis 
auch der Geheimerath fich entfchieden, zu: Gunften Karls 
erklärte und ihre weitern Vorſtellungen, die fie noch 1791 
wiederholten, nicht mehr beachtet wurden. Diefe Abneigung 
der Stände übrigens, mochte nebft den großen Koften und 
dem fchon erwähnten Zuftande der Akademie ein Haupt: 
‚grund .feyn, warum fie Ludwig Eugen, fur; nad 
feinem Negierungdantritt aufhob (im Februar 1794). So 
endete diefe Anftalt, umfaffender als irgend eine dieſer 
Urt in Deutfchland in ihren Lehrfächern, von denen nur 
bie Gottesgelehrtheit ausgefchloffen blieb, nach 24jähriger 
Dauer nicht ohne Großes gewirkt zu haben. Treffliche 
Künftler aller Art, vorzägliche Geſchaͤftsmaͤnner, Gelehrte 
und Krieger, und einige der erften Köpfe Europas wurden 
in ihr gebildet! Treffend ſagt von ihr Spittlers Der 
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herrliche Segen von Aufklaͤrung und neuer Thaͤtigkeit, der 
von der Stuttgartiſchen Hohenſchule ausfloß, wird auch 
nach ihrer Erloͤſchung ein volles Menſchenalter hindurch in 
allen Kollegien des Landes und im ganzen Geiſt der all⸗ 

gemeinen Geſinnungen fuͤhlbar bleiben, weil Lehrer und 
Schuͤler, die ſich umſchlungen von den Banden dieſer in 
ihrer Art einzigen Anſtalt zuſammen, und wechſelsweiſe ge⸗ 

bildet haben, nach und nach in alle Aemter eingeruͤckt ſind, 
auf deren Beſetzung und Art der Verwaltung die Erhaltung 
des oͤffentlichen Geiſtes beruht! 

Waͤhrend den letzten Zeiten ihrer Bluͤthe (1787) zaͤhlt 
dieſe Anſtalt 82 Lehrer, welche in der Religion, ver 
Rechtswiſſenſchaft und Arzneigelehrſamkeit nah al ihren 
Fächern, den militärifchen und dkonomiſchen Miffenfchaften, 
der Weltweisheit , der Mathematik, den Alterthimern , in 
todten und lebenden Sprachen, in den fchönen Künften und 
in den Leibesübungen Unterricht gaben. Sie hatte eine 
eigne Buchdruderei mit 18 Arbeitern, eine Apotheke, und 
überhaupt waren bei ihr 144 Perfonen angeftellt. Die 
ganze Zahl ihrer Zöglinge feit dem jahre 1770 bis zu 

Karld Tode betrug 1,495, wovon beinahe die Hälfte Wir⸗ 

temberger waren, außer 462 Sänglingen, welche von der. 

Stadt aus die Vorlefungen befuchten *). 
Im Jahre 1789 betrug die Gefammtzapl der Lehrer 
und Zdglinge in den wirtembergifchen Bildungsanflalten 

überhaupt 102,446 Perfonen **), Geiftlihe waren es ia 

*) Wirtemberger 715, Mömpelgarder 63, Deftreicher 49, übrige 
Deutfche 469, Franzofen 56, Schweizer 54, Ruffen 31, Polen 49, 
Engländer 45, Italiener 9, Weftindier a, Holländer 3, Dänen 5, 
Dftindiers, Schweden 2. Aus der Stadt W. 289, Deutiche 102; 
Sranzofen 34, Schweizer 414, Engländer 7, Ruffen 7, Oflindier 4, 

Griechen 2, Holländer 1, Polen 4, Weflindier 1. Davon waren 
Juriften 357, Mediziner 182, Ramerasiften, Forſt⸗ und Hands 
lungs⸗Befliſſene 448, Muflter und Theater⸗Perſonen 53, Hands 
werfer 70, vom Militär 420, 50 flarben. 

”*) 988 deutſche Schulen mit 4,320 Kehren, 97,795 Schülern, 85 
lateinifche Schulen mit 99 Xehrern, 2,080 Schülern, Gymnaſtum 
45 Lehrer, 373 Schüler, niedere Klofterfchulen 8 Lehrer, 65 Schuͤ⸗ 
ler, Hochſchule und Stift 24 Lehrer, 64 Schüler. 



660, Pfarreien 758. Das Kirchengut kam unter Bar 
verſtaͤndigen und thätigen Verwaltung des Direftord Hoch⸗ 
fetter, welcher mit 1789 alljährlich einen Berihe über 
deffen Zuftand und Verwaltung bekannt machte, wieder 
ſeht empor, fein Grundeigenthunm beftand neben 24 Kid: 
fern, aus 341 ganzen und Antheilen an 109 andern 
Drefhaften, mit 4,294 Gebäuden und 68,412 Bewohnern, 
in ı6 Oberämter und 7 Staatsaͤmter vertheilt; ferner ge= 
hörten dazu 64 Klofterpflegen und Verwaltungen, 10 Klo⸗ 
fterhofmeiftereien, ı2 Gtiftöverwaltungen, 46 geiftliche, 
5 Forftverwältungen und 5 Kellnereien. Der Grundftod 
beirug 57,759,951ı, fein jährliher Ertrag im Durchſchnitt 
856,208 Gulden *). Es bildete, vermdge der Landesvet⸗ 
faffung,, mit der Landfchafr ein „‚unzertrennbares Korpus“ 
uhd war zundächft zum Unterhalt der Kirchen und Schulen 
beftimmt, der Meberfchuß feiner Einkünfte aber follte zur 
Scyuldenablöfung und zu Beiträgen zu den Landeskoſten 
verwendet und von leßtern durch das Kirchengut gewöhns 
lich ein Dritetheil bezahle werden, 

Zu feihen Nechten und Sreipeiten, welde in den 
färftligen Werichreibungen und durch Landtagsabſchiede 
wiederholt beſtaͤtigt wurden, gehörten GSteuerfreiheit afler 
Güter und Gebaude, Acciſe- Weg: und Chauſſeegelds⸗Frei⸗ 
heit, Befreiung von Amts: und Gemeinde: Schäden, dad 
Borzugsreht bei Gantungen und das Recht, wenn ed 
bar) einer Handel auf irgend eine Weiſe Schäben -eriftteir, 
Entfchädigung fordern zu dürfen. Unter den Bewohnern 
feiner Befigungen gab es auch noch Feibeigene, von denen 
es mancherlei Abgaben bezug, die Güter waren theils. eigne, 
theils Lehenguͤter, es harte von ihnen Gefälle an Geld 

4780-81 betrugen die reinen Einnahmen 1,090,285 fl., 1799 
bi8 1800 aber 1,524,454 fl. 28 fi. Die ſämmtlichen Einkünfte 
2,370,415. fl. 35 tr. Die Ausgaben a) für Kirchen 8. Schulen 
572,889 fl. 42 kr., b) für Arme 46,087 fl. 23 Er., & zur Rents 
Kammer 66,199 fl. 18 kr., d) zum allgemeinen Beften 274,861 fl. 
19 ?r,, e) Steuern zur Landſchaft 166,517 fl., 5) Koften des 
Einzugs, Beſoldungen u. f. w. 679,444 fl. 4 Fr., zufammen 
4,705,954 fl. 47 kr., alfo Ueberſchuß: 664,164 fl. 15 Er, 
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ind Naturälien auch Hdiud⸗ und Fuhrfrohnen zu beglehen, 
und uͤbte darduf die geiſtliche und niedere Gerichtsbarkeit, 
dad Ernennungds und Beſtaͤtigungsrecht der Gemeinde⸗ 
Diener, das Patronatrecht, das Necht, die Erlaubniß zum 
Bau von Mühlen und andern Waſſerwerken, aud zum 
Mirthichaften zu ertheilen, dad Stener⸗, Zoll⸗, Umgelds⸗, 
Weggelds⸗, Abzugs-, Konfiskations⸗, Floͤß⸗, Fiſch⸗, Zehents 
und goofungssfecht. 

Dberberr der Kirche war der Randesherr, ald „ober 
fter Bischof‘, den Landftänden Tag ob, für Erhaltung der 
Landedreligion und des geiſtlichen Gutes zu forgen, durch 
bad Dekret vom 19. Febr. 1740 wurden die fürftlichen 
Kollegien angewiefen, in allen Neligionsfachen mit ihnen 
zu „communiciren” und der Erbvergleich beftdtigte ihr, 
friiher ſchon Beftandenes, Mitverwaltungsrecht des Kirchen⸗ 
guts. Die Prälaten waren, als Stellvertreter der Kloſter⸗ 
Hinterfaßen, Mirglieder der Landfchaft, und die, fpäter 
auch von Herzog Karl beftätigten, Reverſalien von 1733 
enthielten daher auch die Beftimmte Verfiderung, „daß alle 
Pralaturen mit wohlqualificirten Subjekten befett, dieſe 
als der zweite Landfland betrachtet, auf allen Landtagen 
zu Sig und Stimme zugelafien, und daß Ihnen die Aufs 
ſicht über die Klöfter in geiftliden und weltlichen Dingen 
übertragen werden ſollte.“ Die Geiftlichen bildeten fort⸗ 
während einen privilegirten Stand, welcher bei perfbnlichen 
Sachen, wenn ed nicht peinlihe Verbrechen, Vergehungen 
wider allgemeine Kandesorduungen und Injurienhaͤndel mit 
MWeltlichen betraf, nur der Gerichtsbarkeit des Konfiftoriums 
und der Euperintendenten unterworfen, von bürgerlichen 
Gemeindelaften und für ihre Befoldungen auch von Steuern 
befreit waren. In Rüdfiche auf Lehre, Amtsfuͤhrung und 
Lebenswandel ſtanden fie unter genauer Aufſicht, und auch 
jetzt finden wir in den, jaͤhrlich erſcheinenden, Synodal⸗ 
Keſcripten, neben den Geboten, die kirchlichen Geſetze und 

Verordnungen forgfältig zu beobachten, die Kirchencenfur 
ſtrenger zu führen, Bifitationen und Difputationen eifriger 
zu halten, von Zeit zu Zeit Ermähnungen an bie Gelft« 
lichen fich eines guten Xebenswandeld zu befleißigen, und 
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namentlich von der Kirchenlehre nicht abzumweichen. ' Denn 

für firenge Rechtgläubigkeit wurde auch jet eifrig in der 
wirtembergifchen Kirche geſorgt und genaue Auffidt ges 

führt, daß Feine Störungen in den Glaubens: und Kirhens 

facheu ſich einſchlichen. Die Cenfur wurde ſcharf gehaud- 

habt, und am 8. Zul, 1757 befohlen, daß bei Strafe 

son 100 Reichsthalern, ohne Erlaubniß des Konfiftoriumsß, 

feine geiftlihen Schriften gedrudt werden follten. 2m 

9. Dft. 1744 erfchien eine ausführliche, bis in das Meinfte, 

felbft Fleinlichte Detail gehende, Vorſchrift für die Viſita⸗ 

tionen *), die durch fpätere Verordnungen noch ergänzt, 

erläutert und neu eingefchärft wurde. ine Hauptoerords 
. nung die Reinheit der Lehre betreffend, erfchien am 12. Fe⸗ 

bıuar 1780, fie war vornemlih gegen die damaligen 

Neuerer in der Theologie gerichter, welche ‚die Fundamen⸗ 

talartifel der chriſtlichen Lehre“, 3. B. von der Göttlichfeit 
der heiligen Schrift, von der Gottheit Chrifti, von der 

Genugthuung deſſelben zur Nechtfertigung eines armen 

Sünderd vor Gott, von den Gnadenwirkungen des heiligen 

*) Modus visitandi per distinctas quaestiones traditas notisqne dilu- 
eidatus secundum ordinem in Cynosura ecclesiastica Wirtember- 
gica indigitatum 4) ad statum parochiae, 2) ad statum ministe- 
rii et ofhiciorum conexorum, 5) ad statum ecclesiae et scholae, 

4) ad statum politae et piiorum «orporum directus hoc ipso 
ordine relationi illustri synodo exhibendae responsuros, Ange⸗ 
hängt war Relatio praeparatoria pastoris quaestionibus in eccle- 

siae visitatione respondens, visitatori tradenda et in protocolli 
vicem actis jungenda. Diefer Anhang wird gewöhnlich der Frag: 
plan genannt, da er lauter von den Geiftlihen zu beantwor⸗ 

:.;. tende, Sragen enthält, worunter freifich auch manche fonders 
r baren, unzwedmäßigen und überflüßigen ſich finden, 3. B.: ob 

die benachbarten Pfarrer das Gute befördern, ob von ihnen 
fein böſes Gefchrei in Lehre und Leben ſey? Ob unter den 
Schulkindern Pein incorrigibles fen? Doc, wurde der Zweck 
dieſer Vorſchrift nicht recht erreicht und wiederholte zum Theil 
ſcharfe, Synodal⸗Reſcripte (3. B. vom 21. Nov. 1789) blieben 
wirkungslos, warum? Wer diefe und andre Gebredyen der 
wirtembergifchen Verwaltung jener Zeit kennen lernen will, 

der leſe die wipreichen wirtembergifchen Briefe 1789. 



„ Geiftes, auf das fpiäfindigfte und gemeſſenſte angriffen, ja 
fogar ſolche pelagianifche und focinlanifche Meinungen unter 
das Volk audzubreiten und durch dffentliche Schriften bes 
Fannt zu machen, Feine Scheue trugen‘ *). Solche Neues 
sungen fanden daher auch wenig Eingang In Wirtemberg, 
defto mehr aber der Pietismus und Separatismus. Schon 
am 20. Oft. 1745 wurde deßmwegen eine ausführliche Vor⸗ 
fchrift, was für Vorfichtigfeit bei den befondern Verſamm⸗ 
[ungen zerfchiedener Perfonen, nah dem Verhältniß der 
gegenwärtigen Zeiten angewendet werden follen, befannt 
gemacht. Diefe Verordnung iſt ein fchöned Denkmal 
der Zeit, wo der aufgellärte Bilfinger an der Spitze 
Des Konfiftorlums fland, und zeichnet ſich durch einen 
milden Geift weiſer Duldſamkelt aus. Man verbot die 
Privatverfammlungen nicht ganz, nur ihren Mißbraͤuchen 
fuchte man vorzubeugen, man beftimmte die Zahl der 

Mitglieder, die Zeit derfelben, und daß fie nicht während 
des öffentlichen Gottesdienftes Statt finden folten, man 
empfahl den Vredigern gute Aufficht darüber zu führen, 
befonders Feine „‚ungeprüften, verdächtigen oder gar gefähre 
lichen Leute, welche herum reisten, Jünger zu fammeln, 
befondre Namen, Zeichen, Bücher, Redensarten, Eintheis 

lung und Verbindung der Mitglieder zu und nach befon- 
dern Firchlichen Anftalten zu bewirken ſuchten,“ zuzulaffen. 
Man verbot eine myftifhe, zu hohe oder unverftandliche 
Sprache, auch andre Bucher als die Bibel und. die in der 
vaterländifhen Kirche eingeführten, oder von Ihr ges 

prüften und gebilligten Schriften zu gebrauchen, „feinen 
fogenannten innern Geelenzuftand und geheime Umftände 
zu erzählen, oder fih einem Gewiſſensrath der Gefellfchaft 
zu unterwerfen,’ über andre Menfchen, die Obrigkeit und 
die Prediger befonders, zu urtheilen, vornemlich aber uns 

terfagte man „alle Reden von neu hervorbrechenden Gläublein, 
von Lieblingsmeinungen einiger wahrhaft oder nur fcheinbar 

frommen Leute, von kuͤnſtlichem Lehrgewebe unterfchiedlicher 

», Am 18. Sept. 1743 wurde aud) die Unterfchreibung der Konkor⸗ 
dienformel durch die Kanzleiverwandten von Neuem empfohlen. 
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KReligiongfonderlinge, vom Vorwurf gegen allerhand Kirch eu⸗ 
Gebſechen, von hin und wieder einzuführenden Anftalten 
und dergleichen.“ Verhinderung aller Seftiverei mit moͤg⸗ 
lihfter Schonung der chriftliden Glaubendfreiheit war die 
Hauptabfiht diefer merkwürdigen Verordnung, welche im 
den Jahren 1776, 1778 und befonderd 1784 emeut 
wurde. Uber bei aller Klugheit, mit der fie abgefaßt war, 
verfehlte fie ihren Zweck. Immer zahlreicher wurden die 

Pigtiften, und verbreiteren fih unter verjchiednen von ihren 

Häuptern erhaltenen Benennungen befouders ſtark im Hei⸗ 
denheimifhen, auf der Alp, am untera Schwarzwald und 

im Zabergau. Unter ihren Anführern waren neben dem 
ald Erbauungs » Schriftfteller befannten Magnus Friderich 
Roos, der große Mechaniker Hahn *2 der ſcharfſinnige 
Kritiker Albrecht Bengel und der Prälat Oettinger 
von Murrhard, einer der geiftvollften, gelehrteften Männer 
feiner Zeit, deffen Schriften, von denen befonders das oris 

ginelle Wert „ıheologia ex idea vitae deducta“ Ers 
wähnung verdient, bei allem Myſtiſchen und Dunfeln 
zugleih auch die trefflichſten Ideen enthalten. Er war 
es auch, der nebſt Hahn und Rieger den falentvollen 
Schubart während feiner Gefangenſchaft auf Hohenasberg 

befehrte, und dadurch feiner Sekte einen eifrigen Verfechter 
gewann. Es Fam endlich fo weit, daß die Pietiften ihre 
Gegner zum Stillſchweigen durch Drohungen zwangen, und 
Prediger, die ihnen nicht anhingen, als Ketzer verfchrieen. 

So wenig aber als bei ihnen herrfchte der Geift der 
Düldung in der rechtgläubigen wirtembergiihen Kirde. 
Ein Zögling des Stifte zu Tuͤbingen **) hatte in einer 
Rede „von dem hoͤchſtgluͤcklichen Einfluß der Akadmie auf 
die Wohlfahrt des ganzen Staats” (1775), u Aufhebung 

*, Das Refeript vom 22. Febr. 1781 verbietet Hahns Schriften als 
„dem Wort Gottes zuwider, von den fombolifchen Büchern ab: 
weichend und mit den Grundſätzen der Landes⸗Religion nicht 
übereinflimmend.“ 

“2 Der jepf nerftorbene Kloſterprofeſſor nadıherige Dekan in Kapn- 
fladt, Hauff. 
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bes Glaubensunterſchieds in dieſer Anftalt gelobt, weil 
‚„biedurch der ſchaͤdliche Parteigeift, die nichtswuͤrdigen Zäns 
kereien, die Unduldfamfeit und ihre abſcheulichen Folgen 
in der Geburt erflidt, hingegen friedliche und verträgliche 

Leute gebildet würden, obne das Friedensinftrument von 
Osnabruͤck nörhig zu haben.” Darüber erhuben. Prälaten 
und Ausſchuß ſchwere Klage beim Herzog, und verlangten 
die Beftrafung des Medners wegen diefes, „für jeden Deuts 
ſchen Staat hoͤchſt gefährlichen Grundfages‘ (1773). Auch 
befcbwerten fie ſich fehr darüber, Daß in der Akademie die 
Farholifhen und lutheriſchen Zögliige in Sprechung bed 
Vaterunſers abwechlelten, da doch deffen Formel bei beiden 
verſchieden ſey, und dadurch eine, der wirtembergiſchen 

Kirchenverfaſſung widerſtreitende Gemeinſchaft des Gottes⸗ 
dienſtes bewirkt werde! 

Karl ſelbſt war Fein fo bigotter Verehrer feines Glau⸗ 
bens, er hatte damals die aufgeflärteften katholiſchen 
Geiſtlichen an feinem Hofe, deren Predigten durch Meder 
fund, Geihmad und Zierlichkeit ausgezeichnet, auch pon 
Proseftauten häufig befucht wurden, auc ließ er ein, durch 

pie forgfältige Mahl der Lieder ausgezeichneted, katholiſches 
Geſangbuch herausgeben (1782 und 1786). Ihm vers 
dankt auch das, nahe bei Hohenheim liegende, evangelifche 
Dorf Birkach eine eigene Kirche und ein Pfarrhaus. Nach⸗ 
dem um die allzugeringen Pfarrbefoldungen zu vermehren, 

verfchiedene Plane gemacht und einigemal Befoldungäres 
sifiouen angeordnet worden waren, kam zulegt, noch am 
Ende feiner Regierung, die Gründung des Befoldungss 

Verbefferungs: Fonds für GBeiftlihe zu Stande (1795). 
Andre, während der Megierung Herzogs Karl erfchies 

nenen, Derordbnungen betrafen die Aufrechthaltung und 
Verbefferung des Firchlihen Verwaltungswefens *), und der 

2) 5. Nov. 1738 Verpflichtung der Geiftlichen zu Erhaltung der 
Pfarrgüter und Haltung von Inventarien. 48. Sept. 1741 
Behandlung der fogenannten vermifchten Sachen, 6. April 41740 
und 18, Dec, 1752 Verbot der Annahme von Gebühren dabei, 
5. April 1763 Einführung von Vifariatstabellen, 6. Febr. 1766 

n 
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kirchlichen Polizei, die Hochzeiten während der gefchloffenen 
Zeit und am Montag, die Trauungen am Mittwoch umd 
im Ausland, welche lettern ganz verboten wurden (20. Okt. 
1741, 16. April 1754, 26. Aug. 1756, 10, Febr. 1757, 
35. San. 1762); die dur das Dekret vom 10, Nov. 
1751 abgefchafften Leichenabdanfungen aber wurden am 
22. April 1752 wieder erlaubt. In Ruͤckſicht auf ben 
Gottesdienſt felbft wurde geboten, alljährli das Reforma⸗ 
tionsfeft zu feiern und das Augsburgiſche Glaubensbefennts 
niß zu verlefen (9. Mai 1759, 2. Sun. 1741), eine 
Aerndts und SHerbfipredigt (10. Dec, 1789) und eine 
Schul: und Katechismuspredigt (2. Dec. 1790) zu halten. 
Das neue „General⸗⸗ Leichen: und Trauertar: Reglement 
vom 20. Febr. 1750 follte den unndthigen und übermäs 
Bigen Aufwand bei Leichen und Leidtragenden befchränken, 
und wurde am 24. April 1784 wiederholt. Die meiften 
gottesdienftlicden Bücher wurden durch neue, den Forts 
fohritten der Zeit beffer angemeffene erſetzt, was freilich 
zum Theil nicht ohne ftarken Widerſpruch gefchehen konnte. 
Neue Gefangbücher erfchienen 1741 und 1791 *), neue 
Legendenbücher 1748 und 1784, em neues Choralbudy 
1749, ein neuer Katechismus 1788, neue Predigtterte 1792, 

vermifchte Verordnungen in Kirchenfachen, 10. Dec. 1784, 
45. Nov. 1785 Theilnahme der Geiftlichen an der Aufficht Über 
die frommen Stiftungen 2c., auch die SynodalReferipte. 
Bon dem Gefangbuh von 41748 fagte Bilfinger in feinem 
Briefwechfel: die Landftände haben ſich beklagt, Daß in dem 
Liede: Erhalt und Herr bei deinem Wort, die Worte und fleur 
des Papfts und Türken Mord, verändert worden feyen, und 
und fest hinzu, fie hätten einen vechtfchaffenen Fiiz verdient, 
ich hab's aber fo dirigirt, daß er fo ziemlich glimpflidy ausge⸗ 
fallen iſt. — Es erſchien 4772 in einer neuen Auflage. Das 
von 1794 verfaßte Prälat Griefinger, ed enthält von Altern Lies 
dern faft allein die Luthers unverändert, und bei weitem die 
meiften Lieder von neuern Dichtern, daher fand es bei feiner 
Einführung auch großen Widerftand, und das Nefcript vom 
6. Mai 4793 befahl deßwegen, es nicht mit Zwang, fondern 
nach und nach einzuführen. 

er 
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und die Umarbeitung ber biblifchen Summarlen wurde 1788 
begonnen *). 

Zum Belchluffe folgt Hier nun noch eine Weberficht 
des Merkwirdigftien, was in bdiefem Zeittaume in ben 
verfchiedenen Fächern der MWiffenfchaften von wirtembergis 
fben Gelehrten geleiftet wurde, und zwar fielen wir die 
das Vaterland, feine Gefchichte, feinen natürlichen, politi⸗ 

fchen, gelehrten und Firchlichen Zuftand, auch feine Rechte 
und Staatsverwaltung, betreffenden Leiftungen vollftändiger 
voran, 

Herzog Eberhard Lubwig fette 1725 eine eigene Des 
Yutation nieder, um eine tüchtige Landeögefchichte zu ver⸗ 
fafien, diefe aber hielt nicht einmal eine einzige Sitzung, 
und ed Fam gar Nichts dabei heraus. Zuvor ſchon hatten 
3 Profefforen am Collegium illustre Magnus Heffens 
thbaler und Johann Ulrih Pregizer, den Auftrag 
erhalten, Werke über die Gefchichte Wirtembergs zu vers 
foffen, einer aber vollendete feinen Auftrag, und ihre 
Arbeiten blieben ungedruckt, ebenfo wie der Auszug, wel 
chen Philipp Friderich Weiß auf das Geheiß der 
Landſchaft, aus Gabelkhovers Merk verfertigte Johann 
Ulrich Pregizer der Züngere, Pfarrer in Untertürkheim, 
der Sohn des obengenannten, gab 1706 „Kurze biftorifche 
Ephemeriden des KHochfürftlichen Haufes Wirtemberg“ her⸗ 
aus, fie beginnen aber erft 1445 und erzählen die Weges 
benheiten ohne Zufammenhang, bloß der Zeitfolge nach, 

noch unbebeutender iſt die wirtembergifche Kleine Chronik 
von Narciffus Schwein (1660), denn fie enthält 
außer ben Fruchts und Meinverheerungen, Wetters und 
Waſſerſchaͤden und dergleihen Dingen faft nichts Merk⸗ 
würdig. Ah Johann Georg Walz lieferte in 
feinem „Fuͤrſtlich wirtembergifhen Stamms und Namenss 
Duell’ unter vielen Fabeln wenig Gruͤndliches. Weit 

— 

*) Die Summarien übers neue Teſtament erſchienen 1786 und 
1787, übers alte Teftament der erfte Band 1789, der zweite 4808, 
der dritte 1808, die über die Pfaimen und Propheten kamen 
gar nicht heraus. 

Gef. Wirtemb. IL 1896, 3. Ubth. dı 



Beier, obwohl auch nicht ohne Unrichtigkeiten, Ifk der von 
dem ebengenannten Pfarrer Pregizer begonnene, von deſſen 
Bohn Johann Eberhard Pregizer vollendete und herausge⸗ 
gebene ‚„‚Wirtembergifche Eedernbaum, oder vollftländige Ger 
nealogie des fürftlihen Hauſes MWirtemberg‘ (5 Theile 
1730, vermehrt 6 Theile 1734). Ausgezeichneteres für 
die Vaterlandskunde leiftete der, fchon mehrmals- genannte 

Johann Jakob Mofer. Er war als Landſchaftskon⸗ 
fulent fehr thätig für die wirtembergifche Gefchichte , und 
durchging deßwegen vornemlich auch) das Tandfchaftlicde 
Archis. Allein ihn befchrankte die engherzige Kenfur, 
welche die Landflände damals ausübten, ſehr in feiner 
Wirkſamkeit. Denn ihnen mußte er immer zuvor die 
Frucht feiner Arbeit zur Beurtheilung barlegen, und da 

Junmsl ward fie gewöhnlich fo fehr befchnitten und geändert, daß 

Prasf, Z£ 

Ay 
Anker 

Mofer fie lieber gar nicht befannt machte. Denn er 

durfte nicht aufs Leifefte Etwas berühren, das unange⸗ 

nehme Erinnerungen hätte erwecken fbnnen, in feiner „In 
zen Einleitung in die mwirtembergifche Staats s und Landes⸗ 
Derfaffung‘ wurden ihm ganze Kapitel und Paragraphen 
geftrihen, er durfte nicht fagen, daß Eberhard Luds 
wig Ludwigsburg zu feiner Reſidenz gemacht, nicht, „daß 
bie von Karl Ulerander errichtete Burggrafens Stelle 

. von Furzer Dauer gewefen fey. Als er 1751 eine patrio⸗ 
tiſche Sefellihaft zur Bearbeitung der natuͤrlichen, politi⸗ 
fhen, Kirchen: und Gelehrten = Gefchichte Wirtembergs 
gränden wollte, rierh ihm ein Geheimer Rath, diefen Plan 
wieder aufzugeben, denn es hieße fonft, er fomme faum 
wieder ins Land und wolle ſchon wieder den NReformator 
fpielen. Seine wichtigſten hieher gehörigen Werke find, 
„das erläuterte Wirtemberg“ (1729), und die Ueberfegung 
der Chronit des Martin Erufius, welche er zugleich Bid 
1755 fortſetzte. Im Jahr 1744 gab Johann Ulrich 
Steinhofer den erften Theil feiner „Ehre des Herzog‘ 
thums Wirtemberg in feinen burchlauchtigften Regenten, 
ober neue wirtembergifche Chronik, die Zeit vom Jahre 

400 bis zum Sahre 1744 umfaffend, heraus. So mager 
num auch diefes Werk ausfiel, fo nuͤtzlich find doch die 5 



“ fpätern Theile, worin er jenen erflern weiter auszuführen 
begann, was er aber nar bis zum Jahre 1525 vollbrachte. 
Sie enthalten eine reichhaltige Sammlung von Materlalien 
für den wirtembergiſchen Gefchichtfchreiber, befonders fleis 
Bige Auszüge aus Gabelkhovers KHanbfchriften, eine 
Sammlung, welhe auch dad umfaffendere Werk feines 
Nachfolgers nicht entbehrlich gemacht hat. Diefer war 
Chriftian Sriderih Sattler, Regierungsrath und 
fürftlicher Archivar, ein Mann von eifernem Fleiße und 
umermüdlicher Forſchbeglerde, dem aber zum vollendeten 
Geſchichtſchreiber Spittlers Geift und Geſchmack fehlten. 
Er hatte ſich nemlich bei ſeinen Archivarbeiten einen Styl 
gebildet, dem es an aller Anmuth und Gedrungenheit man⸗ 

gelte, auch gebrach ihm der ordnende Blick, der in das fo 
verwirrte Ganze einer Specialgefchichte, wie die wirtembers 
gifche, die nörhige Harmonie gebracht hätte, und manchmal 
entftellten feldft vorgefaßte Meinungen bei ihm die reine 
Mahrheit der Geſchichte. Das aber ſchmaͤlert fein Verdienft 
nicht, zuerft eine brauchbare, ausführliche Geſchichte Wir⸗ 

tembergs geliefert zu haben. Aus dem Staub bes Archivs 
brachte er manche wichtige Urkunde ans Licht, und gerade 
der Theil feines Werks, welcher die Beilagen enthält, obs 
wohl fih auch manches Unwichtige darin vorfindet, ift der 
fhäßbarfte, befonders in den frühern Bänden, denn bei 
den fpätern wird er fihtbar magerer, auch der Text felbft 
ift zuletzt faſt nur eine verwirrte, durch Weitſchweifigkeit 
ermüdende Geſchichte der Reichöverhandlungen, Weberhaupt 
fehlt dem Werke ein beftimmter Wlan, und die Gefchichte 
der Landesgelege, wie die Sitten: und Bildungsgefchichte 
des Dolls ift nur fparfam berührt. Die Vollftändigkeit 
aber auch in der Staatögefchicdhte hinderte des Verfaſſers 
fihrbarer Vorfag, fo viel als möglich bloß nach feinen 
Archivalurfunden, die für ihn freilich die größte Glaub⸗ 
wuͤrdigkeit hatten, zu arbeiten, ohne auf fchon gedrudite 
Urfandenfammlungen, aus denen er Manches hätte ergänzen 
koͤnnen, die gebdrige NRädfiht zu nehmen. &o lieferte 
Sattler in feiner „„Gefchichte des Herzogthums Mirtemberg 
und deſſen ungrängender Gebiete und Gegenden von den 

51 
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aͤlteſten Zeiten bis aufs Jahr 1260 (1767) und in feiner 
„Geſchichte des Herzogthums Wirtemberg unter den Gra⸗ 
fen (4 Theile 1767 — 1768) und unter den Herzogen bis 
zum Jahre 1714 (15 Theile 1769 — 1783),“ ein zwar 
hoͤchſt fleißiges vielumfaſſendes und die Arbeiten all' ſeiner 
Vorgänger weit uͤbertreffendes, aber doch noch an manchen 
Gebrechen leidendes Werk. Ihm gab Ludwig Timo— 
theus Spittler in ſeiner „Geſchichte Wirtembergs unter 
der Regierung der Grafen und Herzoge“ (1783), Geiſt 
und Leben, in kuͤrzern Umriſſen ſtellto dieſer große Ge⸗ 
ſchichtſchreiber die vaterlaͤndiſche Geſchichte dar, das Wiſ⸗ 
ſenswuͤrdigſte oft nur mit einem Wort aus Sattlers 
Werke herausziehend. Uber auch er ſchließt mit Ebers 
hard Ludwig, ‘und ber verfprochene zweite Theil feines 
Merkes erfchien niemals. Ihn fchrieb mit großer Kuͤhnheit 
Friderich Chriftian Jonathan Fifcher in feiner 
„pragmatifhen Gefchichte Wirtembergs“ (1787) aus,-ohne 
viel Eigenes zu liefern; beffer und gehaltvoller find die 
Lebensbefchreibungen der wirtembergifchen Fürften im Eotta's 
ſchen Hoflalender (1788), und brauchbar als ein kurzer 
Auszug des Wiffenswärdigften ift auch die „Skizze von 
MWirtemberg, vorzüglich für die Jugend‘ (1792). Neben 
ſolchen Leiftungen für die ganze Gefchichte aber erfchienen 
auch ſchaͤtzbare Bearbeitungen einzelner Theile Dderfelben. 
Der ältefte Zeitraum der wirtembergifchen Gefchichte vonrde 
in Hausleutners Archive durch Ludwig Johann 
Uhland, in mehrern kleinern Abhandlungen, von Gotts 
fried Daniel Hoffmann in feinen „‚vermifchten Beob⸗ 
achtungen and den deutfchen Staategefchichten und Rechten,“ 
und von Schmidlim nicht nur In einer eignen Abhandlung 
(1765) nnd im fchwäbifchen Magazin (1775), fondern 
auch vornemlich in feinen ‚Beiträgen zur wirtembergifchen 
Geſchichte“ (TH. ı. 1780) Eritifch beleuchtet und erläutert. 
Das Leben Eberhard des Milden verfaßte der obs 
gedachte Uhland (1767) dad, des Herzogs Eberhard 
im Bart (1795), und Herzogs Chriftoph (1792) 
Johann Friderich Röplin, doch nur nach bekannten 
Quellen; Johann Friderich Eiſenbach aber fhrieb 
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eine Gefchichte Herzog Ulrich (1754), die mehr eine 

Lobrede, ald eine wahre Gefchichrserzäblung enthält. Aus 

des Geheimenraths Nenz handfchriftlicher kurzer Geſchichte 
Mirtembergs lieg Mofer im parriotifhen Archiv die Ges 
fhihte Eberhard Ludwigs (Band 3.) und Karl 

Aleranders (Band 1.) abdruden. Einzelne kleinere 
Adfchnitte der vaterländifchen Geſchichte, Urkunden und 

Aktenſtuͤcke aber finden fich in verfehiednen, vou Wirtem⸗ 
bergern herausgegebnen, Zeitfchriften, in Hausleutnerd Ars 

chiv, in Spittlerd Hiftorifhem Magazin, in Mofers patrio⸗ 
tifhem Archiv, in feinen Beiträgen und in andern ähnlichen 

Merken. ‚Ein Verzeichniß vieler 100 gedrudter wirtem⸗ 
bergifcher Urkunden,” gab 1755 Johann Jakob Mofer 
heraus, und Spittler eine „Sammlung einiger Urkunden 
und Aktenſtuͤcke zur neuften wirtembergifchen Gefchichte‘" 
(3 Thl. 1791, 1796 der leßte mit einer guten Gefchichte 
der ftändifchen Ausſchuͤſſe), andre erfchienen In der fchon 
früher genannten Laudess:Grundverfaffung, den wirtembergis 
fhen Neligionsurfunden, In mehrern Gtreitfchriften und 
Deduktionen. Auch einzelne Gegenden und Orte fanden ihre 
Befchreiber, fo verfaßte Heinrihb Wilhelm Heller 
eine „Geſchichte des Klofterd Unhaufen” (1774), Schmids 
lin lieferte im 2. Theil feiner Beiträge, die „Geſchichte 
ded Klofterd Denkendorf” (1781), und Chriftian Das 
niel Chriftmann fchrieb eine „Geſchichte des Klofters 
Hirſchau“ (1782), Heinrich Prefcher aber eine „Ges 

ſchichte Limpurgs“ (1790) und noch vorher „Wirtemberg 
und Limpurg, einen biftorifhen Verſuch“ (1781). Von 
diefen Werken allen aber find allein das von Schmiolin 
und dad größere von Preſcher der Auszeichnung werth. 
m Jahre 1736 erfchien auch das erfte wirtembergifche 
Adreßbuch „das jegt lebende und florirende Wirtemberg“ 

betitelt, von Konrad Friderich Buͤrk, und wurde von 
biefer Zeit an fortgefeßt. Für die Geographie Wirs 
tembergs Tieferte ein befonders in gefchichtlicher Hinficht 
gruͤndliches Werk der oben angefuͤhrte Sattler in ſeiner 
„hiſtoriſchen Beſchreibung des Herzogthums Wirtemberg“ 
(1752), In der. Statiſtik vornemlich verdient die 1984 
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erſchienene „Geographie und Statiſtik Wirtembergs“ als 
einer der erſten Verſuche ruͤhmliche Erwähnung. In Hause 
leutners Archiv (Band 1.) aber finder fi) eine genaue 

Topographie Mömpelgards und der elfäßifchen Herrſchaften. 
Don Gadners Karten erichienen mehrere Nachſtiche, von 

denen der bei Weireih Roͤßlin 165g herausgelommene, 
von Abraham Höltzl beforgte „(Tabula geograpkica 
Ducatus Wirtembergici)“ der befte, deſto fchlechter aber 
der von Du Fer (Carte tres-particuliere du Duché de 
Wirtemberg 1694) ift. Hierauf verfertigte im letzten 
Jahrzehent des fiebzehnten Jahrhunderts Johann Maier, 
Pfarrer in Waldorf und fpäter Abt zu Murrhard, mehrere 
Karten von einzelnen Gegenden des Herzogtums, von 
dem Nedar und den in ihn ſich ergießenden Slüffen (1697), 

vom Steinachfluß (1706), vom Urfprung der Echaz (1699), 
vom Schorndorfer, Tübinger, Kirchheimer uud Frenden⸗ 
ftädter Forft und vom Klofteramt Webenhaufen (1695). 
Aus diefen Speziallarten, aus andern eiguen, auf wieders 

holten Reifen durch das Land gemachten, und aus fremden 
Beobachtungen felste er hierauf eine Generalkarte Wirtem⸗ 
bergs zuſammen, welche der berühmte Homann 1710 in 
3 Blättern herausgab (Ducatus Wirtembergicı cum lo- 
cis limitaneis utpote maxima parte Circuli Suevici 
praesertim utroque Marchionatu Badensi et sylva vulgo 
nigra nova et post omnes exactissima delineatio etc.). 
Sie iſt nach den Forften begränzt, und obwohl die Euts 
werfung der Gränzländer mache Fehler enthält, fo übers 
trifft fie doch an Vollſtaͤndigkeit und Genauigkeit alle 
früperen, fie wurde deßwegen auch mehrmald nachgeftochen. 
Eberhard David Hauber, der 1724 lefenswerthe „his 
ftorifhe Nachrichten von den Landkarten des ſchwaͤbiſchen 

Kreifes und des Herzogthums Wirtemberg“ verfaßte, wollte 
fie verbeffert wieder herausgeben, aber diefen Plan vereitelte 
fein Tod. Später erfchien nur eine brauchbare Karte des 
ganzen Landes von Jonathan Lenz, dagegen aber 
mehrere Plane und Karten einzelner Gegenden. 

Ein trefflihes Werk über die Naturgefhichte 
Wirsembergs begann 1788 Georg Friderih Roͤßler 



in feinen „‚Belträgen‘ hiezu, nach der Ordnung ber bas 
Land durchſtroͤmenden Fluͤſſe. Nach feinem Tode fette es 
Philipp Ehriftian Hopf fort, aber wegen Mangel 
an Abfag blieb es unvollender. Bon wirtembergifchen Baͤ⸗ 
bern und Gefunbdrunnen befchrieden Johann Albrecht 

Gesner die Bäder zu Wildbad (1745), Liebenzell (1748) 
und SKannfladt (1749), Zahn das Teinacher Bad (1789), 

Kielmeyer die Quellen zu Gbppingen und Berg (1786), 
Dfiander die zu Owen (1779). Ueber die wirtembers 
gifchen Weine fohrieb 1773 Chriftian Fride rich Neuß 
eine Abhandlung, und Johann Simon Kerner vefm 

faßte eine ‚Abbildung und Befchreibung aller im Herzogs 
thum Wirtemberg wildwachfenden Bäume und Gefträuche‘“, 
ein durch feine fhdn ausgemahlten Kupfer ſich auszeich« 
nendes Werk (1785 ff.), und ein „Verzeichniß der um 
Stuttgart wildwachfenden Pflanzen” (1786). in aͤhn⸗ 
liches Merk fchrieb Johann Friderich Gmelin, de 
Verfaffer mehrerer Wirtemberge Mineralogie betreffenden 
Schriften, über die Tübinger Gegend, Hopfengärtner 
und Jaͤger aber bearbeiteten eine neue Ausgabe der 
Pharmacopoea wirtembergica in 3 Theilen (1786). 

Um die Kenntniß der wirtembergifhen Rechte 
erwarb fich ein vorzägliches Verdienſt Johann Gottlieb 
Brever durch fein in einzelnen Theilen ganz bortrefflidges 
Werk Elementa juris publici wırtembergici ac ducum 
privati (1783 und fehr vermehrt 1787), um die Geſchichte 
der vaterländifchen Verordnungen aber Johann Friderich 
CHriftoph Weißer in feinen „Nachrichten von den 
Geſetzen des Herzogthums Mirtembergs‘ (1781) und in 
ſeinem „Rechte der Handwerker“ (1779). Karl Friderich 
Gerſt lach er lieferte in der Einleitung zu ſeiner „Samm⸗ 
lung aller einzeln ergangenen wirtembergiſchen Geſetze und 
andrer Nermalien,“ von welcher er aber nur die zwei ers 
hen, das hirgerlihe und peinlihe Recht umfaflenden 
helle vollendete, eine Gefchichte Der altern und neuern 

gefeglichen Berfaffung Wirtemberge (1759). Mehnliche 
Sammlungen wirtembergifcher Verordnungen gaben Johann 
Heinrich Dochfietter nad dem Landrecht und bes 
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Landesordnung eingerichtet (1735 und 1743 2 Thl.) und 
Johann Georg Hartmann (1791— 1798. 4 Xhl. 
bie Kirchen und Ehegeſetze berreffend) heraus. Einen 
„Reale index der Forflordnung‘ verfaßte Karl Ludwig 
v. Pfeil: (1748), der Hofgerichts⸗Ordnung aber Ebers 
‚bard Friderich Mofer (1772). Auch wurden einzelne 
Theile des vaterländifchen Staatsrechts fleißig bearbeiter; 
fo fchrieb Chriſtlan Friderich Cotta eine „Gefcichte 

. des Erfigeburtörechts in Wirtemberg” (1789), Johann 
Naſt aber eine „hiſtoriſche Ausführung über das Geſetz 
der Untheilbarkeit und jenes Rechtes" (1789), welcher zus 
gleich. eine Gefchichtöfarte und ein Verzeichniß der Erwers 
bungen Wirtembergs angehängt war. Diefer Schrift gab 
ein Streit, der wegen eined Aufſatzes Spittlers über 
den namlichen Gegenftand ſich zwiſchen diefem Naft und 
Breyer erhob und noch mehrere gründlichen Abhandlungen 
bervorbrachte, das Dafeyn. Weber das wirtembergifche 
Mappen fhrieb Zohbann Umand Andreas Hochftetter 
(1784). Einen trefflihen ‚„Commentar über das wirtems 
bergifche Landrecht“ arbeitete Ludwig Friderich Gries 
finger aus (1793), Chriftian Gottlied Gmelin 
verfaßte. eine „Ordnung der Gläubiger‘ (1774) und Jo⸗ 
bann Georg Bäuerlen mehrere Schriften für den wirs 
tembergifchen Schreiberftand (1795). Andere Theile des 
wirtembergifchen Rechts erläuterten. in größern und Heinern 

Wellen Schdbpff, Hoffmann, Piſtorius, Baz 
Breyer, Canz, Kapf, Malblanc, Mögling, Roͤß⸗ 
fin u. ſ. w. 

Fuͤr die Gelehrten⸗Geſchichte Wirtembergs leiſteten 
Johann Jakob Moſer in ſeinen Lebensbeſchreibungen 
tuͤbingiſcher Lehrer Gottesgelehrſamkeit (Vitae Professorum 
tubingensium ordinis theologici Dec. ı. 1718) in 
feinem lebenden gelehrten Wirtemberg (Wirtembergia li- 
terata vica Dec. ı. Tub. 1723), feinen „ſchwaͤbiſchen 
Merkwürdigkeiten” (1757) und feinem „‚wirtembergifchen 
Gelehrten⸗Lexikon“ (1772) und Balthbafar Haug im 

„ſchwaͤbiſchen Magazin”, vornemlich aber durch fein „ge⸗ 
dehrtes Wirtemberg“ (1790) bei manchen Fehlern doch 
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bis jetzt dem beſten Merk dieſer Art, dad Meiſte. Im 
Verein mit dem Pfarrer Mayer lieferte Haug auch 
kurze biographiſche Bemerkungen von den wirtembergiſchen 
Lieder⸗Dichtern (1780), er beſchrieb die Geſchichte des 
Gymnaſiums in feiner Schrift Amoenitates gymnasticae 
(1780o—ı786) und die Geſchichte der frühern Bildungss 

Anftalten Wirtembergs in mehrern Jahrgaͤngen des ſchwaͤ⸗ 
bifchen Magazins. Eine Befchreibung der hohen Karles 
Schule verfaßte Auguft Friverih Bat (1985), und 
eine Gefchichte der Tübinger Hochfchule im Grundriffe 
(1774) Auguft Fride rich BdE Von dem nämlichen 
Verfaſſer haben wir zugleih eine „Abhandlung von den 
Belehrten Wirtembergs, welche fih um die Mathematil 
vorzüglich verdient gemacht haben,’ von Kielmann einen 
„Verſuch kurzer Lebensbefchreibungen berühmter Wirtembers 
ger, den er aber meift aus zwei älteren, als Beiträge 
zur wirtembergiſchen Kirchens und Gelehrten⸗Geſchichte im⸗ 
merhin ſchaͤtzbaren, Werken von Melchior Fifchlin 
fpdpfte (Memoria theologorum wirtembergicorum re- 
suscitata 1710 u. Vita praecipuorum Cancellarıorum 
et Procancellariorum Ducatus Wirtembergici 1712), 
und von Chriftian Friderich Schnurrer fehr gruͤnd⸗ 

lihe biographiſche und literarifhe Nachrichten von ehemas 

ligen Lehrern der hebrälfchen-Literatur in Tübingen (1792). 
Von den Lebenkbefchreibungen wirtembergifcher Gelehrten 
und Staatömänner find die bemerkenswercheften Peter: 
fens treffliches Leben Johann Valentin Andreds 
(1782) im zweiten Städe des wirtembergifchen Reper⸗ 
toriums, Hubers Denkmal Eberhards vonſGemmin⸗ 
gen (1795), Keßlers Leben Konrad Wiederholds 
(1782), Abels Beitrag zur Geiſtes⸗ und Lebens:Befchichte 
Bilfingers im neunten Band von Moferd patriotifchem 
Archiv (1788), und Nikodemus Friſchlins Leben von 
Conz im zweiten Bande des KHauslentnerifchen Archivs 
(1791). Selbſtbiographien fchrieben Johann Jakob 
Mofer (1768 und 1777), Philipp David Burk 
(1771), Chriftian Daniel Schubart (1791). 

Die, von Andreas David Arnold gegen Gott⸗ 
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fried Arnolds Angriffe auf bie wirtembergiihen Theologen 
serfaßte ‚‚Wirtembergifche Unſchuld“ (1708) ik, wenn 
auch mit wenig biftorifcher Kunft, doch mit viel Fleiß ges 
ſchrieben, uud liefert zur wirtembergifchen SKirchengefchichte 
brauchbare Materialien. Dies ift auch ungefähr das einzige 
Verdienſt der oden ſchon genannten geiftarmen Zuſammentra⸗ 
gung Melchior Fiſchlins, und Ulrich Pregizers im 
feiner ſ hwäbifchen Kirchengeſchichte (Suevia et Wirtembergia 
sacra 1717), und darum find dieſe Werke für den For⸗ 

fher in der vaterlandifhen Kirchengefchichte immer von 
Wichtigkeit. Der Kanzler Chriſto ph Matthäus Pfaff 
yerfaßte zwei Schriften (Commentarius de actis serip- 
tisque ecclesiae wirtembergicae 1718 und Acta et 
seripta. ecclesiae wirtembergicae 2719), beren erſtes 
eine kurze Erzählung der merkwuͤrdigſten Verhandlungen 
ber wirtembergifchen Gotteögelehrten, dad zweite einen Abs 
druck der Öffentlichen Schriften derfelben und einiger Briefe 
von Brenz und andern enthält. Die vaterländifche Kits 
dhengefchichte vor und nach der Reformation bearbeitete 

der Kanzler Lebrer in einer Reihe von alademifchen 
Schriften (1790 —ı800), und Gottlieb Chriſtian 
Zahn. lieferte nah ihm und Sattler hauptfächlid den 

„Verſuch einer Reformationsgeichichte des Herzogthums 
Wirtemberg“ (1791), den Zuſtand der wirtembergiſchen 
Kirche zu Ende dieſes Zeitraums aber beſchrieb Schuler 
in einer eigenen Schrift (1791), Eine „Sammlung aller 
Magifters Promotionen , welche zu Tübingen von 1477 bis 
1755 gefchehen” gab Samuel Gottlieb Zahn 1756 
beraus, dad erſte Magifter:Buah Ernft Gottfried Aw 
tensieth (3. Auflage 1771 von 1705—1771). Eine 
weitere Nachricht von den vielerlei an Gehalt wie au Ins 
balt manuigfahen Bemühungen um bie wirtembergifche 
Geſchichte finder man in Johann Jakob Mofers 
„wirtembergifcher Bibliothek,“ wovon der erfte Entwurf ſchon 
3735 in feinen „Mlıscellaneis juridico-historicıs,“ und 
vermehrt in feiner Meberfegung von Cruſius ſchwaͤbiſcher 
Ehronif (1735), als eigues Merl aber nach einem 
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neränderten umfaſſendern Plaue 1776 erſchien, und welche 
Spittler 1796 bis auf die neueſten Zeiten fortgeſetzt 
wieder herausgab, ein treffliches, hoͤchſt verdienſtvolles, fuͤr 
die Bearbeiter aller Zweige der wirtembergiſchen Geſchichte 
unentbehrliches Werk. 

Wir beginnen nun die Ueberſicht der vorzuͤglicheren 
Leiſtungen der wirtembergiſchen Gelehrten in den verſchie⸗ 
denen Faͤchern des Wiſſens uͤberhaupt mit der Theologie. 
Um die Mitte des ſiebenzehnten Jahrhunderts zeichnete ſich 
aus Tobias Wagner, gruͤndlich gelehrt, in Streitigkeiten 

von damals ſeltner Maͤßigung und ſehr dentlich in feinem 
Vortrage. Syn der Kaſual-Theologie war er das Orakel 
feiner Zeitgenoſſen; unter ieinen Schriften aber, deren 
einige auch gef&pichtlichen und geographifhen Juhalts find 
(Instituttonum historicarum librı VII. 1646 und Bre- 
viarıum totius orbis Geographicum 1655), find bie 
vornehmften die Inquisitio theologica ın acta henotica 
inter Theologos augustanae et reformatae religionis 
a reformatis renovata (1664), feine Schriften wider Jas 
kob Böhme und fein „Geiſtliches unſchaͤtzbares Kleinod 
von ı2 Foftbaren Edelſteinen verfeßt, oder volltändiges 
Gebetbuch in 12 Theile abgetheilt, vorftellend ı58o Ges 
bete aus unterfchiedlichen gottfeligen alten patrıbus und 
geiftreihen theologis zufammengetragen (1680). Sein 
Zeitgenofle war der lette Propft zu Stuttgart Chriſtoph 
Woͤlflin, ein zu feiner Zeit {ehr einflußreicher Mann, ein 
srefflicher Kangelredner, der DBertraute des ſonſt bei den 
damaligen wirtembergifchen Gotteögelehrten wenig beliebten 
Speners, fein vornehmftes Werk find die Exercitatio- 
nes octo delapsu Adamt (1661). Der fcharffinnige und 
gelehrte Johann Adam Dfiander aber zeichnete fich 
befonders durch feine gelehrten Arbeiten zur Erklärung: und 
Erläuterung der heiligen Schrift aus, die er in größern 
Buͤchern (Commentarıus ın Pentateuchum ı679 ın 
Libros Josuae, Judicum, Ruth et duo Samuelıs 1681. 
Praelectiones in praecipua loca N. T. 1686) wie in 
Heinern Abhandlungen befannt machte. Aus der leßten 
Zeit des fiebzehnten und dem Anfang bed achtzehnten 
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Jahrhunderts aber verdienen vornemlich angeführt zu wer⸗ 

den: Jaͤger, Hedinger, Hochftetter, Hoffmann, 
Weismann und die beiden Pfaff Vater und Sohn. 

Unter ihnen ragt hervor durch große In trefflicher Erziehung 
gebildete Anlagen und weitumfaffende durch Fleiß und auf 
langen Reifen erworbene Gelehrfamfeit der Kanzler Chr i⸗ 
ftoyh Matthäus Pfaff. Er fand im größten An⸗ 
fehen unter feinen Zeitgenoffen, obmohl einige befondern 

£ehrmeinungen und feine Friedens: und Wereinigungsver: 
ſuche ihm mande Gegner erwedten. Durd mündlichen 

Unterricht, wie durch den freien Zutritt, den er zu feiner 
auserwählten Bächerfammlung geftattete, machte er fih um 
die Bildung vieler jungen Gotteägelehrten Wirtembergs und 
des Auslandes fehr verdient. Gein Privatleben zeigte 
übrigens feinen Charakter nicht immer voh der beften Seite, 
namentlich zeigte er häufig einen fchmußigen Geiz, fo wie 
Ruhmſucht und Bequemlichfeitsliebe ihn verhinderten, fo 

Großes zu leiften als er vermocht harte. In feinen zahl: 
reichen Schriften bearbeitete er alle Theile der Gotteöge: 
fehrtheit, und wenn auch in den fpätern ein merkliches 
Nachlaffen fihtbar ift, fo zeichnen fi deſto mehr die 
meiften früheren aus *), fein Vater Johann Chriſtoph 

Pfaff ſchrieb ein Sylloge controversiarum, dogmata 
protestantium e jure canonico depromta etc. os 
bann Wolfgang Jaͤger verfaßte auf Befehl des 
Herzogs Friderih Karl eine Kirchengefchichte des fiebzehnten 
Jahrhunderts (welche aber der auf deffelden Herzogs 

— 

*) Die bemerkungswertheſten davon find Irenaei fragmenta anecdota, 
welche er aus der Turiner Bücherſammlung zuerſt herausgab 
(1715), Corpus doctrinae moralis sorbonicum notis illustratum, 
Synoptica historia constitutionis Unigenitus (4748), Insti- 
tutiones 'Thheologiae dogmaticae et moralis (1749), historiae 
ecclesiasticae (1724), feine Schrift wider Bayle (dissertationes 
antibaleanae tres (17419), und befondersd feine reichhaltige Ein: 
leitung in bie theologifche Literar:Gefchichte Cintroductio in hi- 
storiam theologiae litterariam 4720, vermehrt 1724 sqg. uud 
das trefflihe Werk über das proteftantifche Kirchenrecht Corigines 
juris ecelesiastici eic, 1719, fehr vermehrt 1756). 



Befehl von Andreas Caroli verfaßten (Memorabilia 
ecclesiastica saeculı XVII.), an Fleiß und Genanigkeit 
nachſteht, derfelbe Jäger fchrieb auch, auf Eberhard Luds 
wigs Befehl, ein Lehrbuch der Dogmatik (Compendium 
Theologiae positivae methodo stabili pro tyronibus 
et proficientibus exaratum (1702), weldes, wegen 
feiner ftreng fpftematifchen Ordnung und feiner beftändigen 
Ruͤckſicht auf die damaligen Glaubensftreitigkeiten und die 
Veränderungen in der Dogmatik lange Zeit fich als bffents 
liches Lehrbuch in der vaterländifchen Kirche erhielt. Po⸗ 
lemit war übrigens: Jaͤgers Hauptſtaͤrke, und eifrig 
befämpfte er Bourignon und Poiret. Auch als Lehrer 
zeichnete er ſich nach feines Schülers Weißmann Zeugs 

niſſe ſehr aus. Gleiches Lob gebährt in vorzäglichem Grabe 
dem Andreas Adam Hochftetter, der mit gründlichen 
Miffen, Beredſamkeit und angenehmen Vortrag verband. 
Er und Gottfried Hoffmann waren ed aud, bie 
durch Wort und Schrift den Separatismus eifrig befümpften. 
Beide hatten zugleich Antheil an dem neuen Teſtament, 
weldes Johann Reinhard Hedinger „mit ausführt 
lichen Summarien, richtigen Konkordanzen, udthigen Aus: 
legungen der fchwerften Stellen aus Luthers NRandgloffen 
und anderer bewährten Lehrer Anmerkungen genommen, 
auch mit Nuganwendungen reichlich verfehen,‘ im Jahre 1704 
herausgab. Hedinger beforgte außerdem eine Ausgabe 
der ganzen heiligen Schrift „mit pünftliden Summarien, 

fehr vielen Parallelen, weitläufigen Vorreden, neuen Lands 
Farten, Purzer Zeitrechnung und Harmonie der Evangeliſten, 
Erklaͤrung vieler unbekannten deutfchen Wörter und faubern 
Kupfern’ (1704), und nad ihm Hochflerter eine wohl: 

feilere „Biblia pauperum oder deurfhe Handbibel zum 
Beften der Armen‘ (1712). Außerdem haben wir noch 
von Hedinger einen „erklärten Katechismus Lutheri“ 
(1701), eine kurze Anleitung, wie e8 mit einer nüglichen 
und erbaufichen Predigtart anzugreifen und die Mängel zu 
verbeffern (1700) und mehrere Erbauungsfcriften. Chris 

ffian Eberhard Weißmann machte fi durch feine 
Insututiones theologiae exegetico-dogmaticae und 



— 494 — 

befonderd durch feine Kirchengefhichte (Introductio im 

memorabifia Historiae novi Testamenti maxime vero 
seculorum primorum et novissimorum (1718, 1719) 
rühmlich bekannt. Auch an räftigen Streitern für die lu⸗ 

therifche Lehre fehlte es in der letzten Hälfte des fiebzehnten 
Jahrhunderts nicht, der Kanzler Wagner und Ehriftoph 
Zeller, Praͤlat zu Denkendorf, fchrieben fcharf wider die 
Katholiten, befonders wider die efulten und unter ber 
großen Anzahl Fleinerer Abhandlungen, die damals im 
Tübingen herauskamen, find wenige, welche nicht irgend 

einen Lehrfag der Katholifchen oder anderer Glaubens par⸗ 

teien befämpften, oder einen der ‚eignen Kirche polemifts 
rend bewiefen. Befonderd far äußerten ſich die wirtem⸗ 
bergifchen Gotteögelehrten gegen die nad dem weftphälls 
ſchen Frieden wiederholten Vereinigungsverſuche mit den 
Katholiken, und Georg Heinrih Häberlin, Profeflor 
in Zäbingen, bewies ausfuͤhrlich, „daß die Wiederverei⸗ 
nigung der Proteftirenden mit der heutigen rbmifchen Kirche 
weder ndchig zu ihrem Heil, noch leicht nach ihrer Lehre 
fey‘ (1690); auch wurde deßwegen der geiftvolle Ca⸗ 
Lirtus als „Syncretiſte“ von Ihnen beftritten. 

Eine merkwürdige Verhandlung hatten die wirtembers 
giſchen Gottesgelehrten im Jahre 1682 mit Rokkus de 
Spinola, Bifhoff von Tina In Kroatien. Diefer Mann 
kam anf feiner Reife durch Deutfchland, wo er vorgeblidy' 

eine Bereinigung der Katholifhen mit den Evangelifchen 
bewertftelligen wollte, auch nach Wirtemberg und auf fein 
Begehren wurde zu Bernhaufen zwifchen ihm, dem Propft 
Wolflin und dem - Kanzler Johann Adam Dfiander 
eine Unterredung veranſtaltet. Spinola meinte bier, der 
Srieden in der Kirche oder eine Bereinigung der verfchies 
denen Glaubensparteien laſſe fich Teiche bemerkftelligen, weil 
ja die Nechtferrigungdlehre und die Abfchaffung einiger 
Mißbraͤuche beinahe die einigen zwielpaltigen Punkte feyen. 
Gegenfeitiges Nachgeben, indem die Evangelifchen die Ober: 
berrfchaft des Papſtes anerkennten, die NKatholifchen aber 
Priefterebe und das Nachtmahl unter beiderlel Geftalt ihnen 
geftatteten, und eine allgemeine Kirchenverſammlung feyen 



die Haupt⸗ Verelnigungsmittel. Aber den Mirtembergern 
ſchiens nicht fo, und als der Bifhof nun vollends dis 
Anrufung der Heiligen und die Verwandlung von Brod 
und Wein im Ubendpmahl zu vertheidigen begann, brachen 
fie die Unterredung ganz ab, und Spinola ging nad 
Sachſen, Später gab er zwar auch einen Bereinigungs« 
Entwurf an die Reichöverfammlung ein, aber da man von 
Seite der Evangeliſchen ihm gar nicht recht trauite, blieben 
feine Berfuche alle fruchtlos. 

Auch Im achtzehnten Jahrhundert zwar behielt bei den 
wirtembergifhen Theologen die dltere redhrgläubige Lehre 
die Oberhand, nur wenige traten als Vertheidiger des 
neuen Syſtems auf, dennoch blieben weder die Wolfifche, 
noch fpäter die Kantiſche Philofophie ohne Einfluß auf 
ihre Anfihten, Was Georg Bernhard Bilfinger 
in verfchiedenen Fleinern Abhandlungen zur Einführung der 
Philoſophie felnes Lehrers Wolf in die Glaubens: und 
Sittenlehre begonnen hatte, fette der tiefdenkende, gelehrte 
JIſrael Gottlieb Eanz durdy höhere Unterftäßung mis 
gluͤcklicherem Erfolge fort. Er griff mutbig alte Borurs 
thelle an, bearbeitete mit philoſophiſchem Scharffinn die 

geoffenbarte Gottesgelehrtheit, und verband fie genauer mit 
der Sittenlehre, von welcher er In feiner Schrift „Discı- 
plinae morales omnes“ (1758) ein neues Spftem aufs 
ftellte, wie er noch früher auch das erfte Kehrgebäude der 
Glaubenslehre nach Leibniziſch⸗Wolfiſchen Begriffen verfaßt 
hatte (1733). Eben fo beleuchtete auch Gottfried 
Ploucquet die Gotteögelehrfamteie mit dem Lichte der 
Meltweisheit und Gebhard Ulrih Braftberger und 
Johann Friderich Flatt behandelten fie in Beziehung 
anf die kantiſche Philofophie, erflerer In feinem „Verſuch 
über Religion und Dogmatif zur Befoͤrderung einer rechts 
mäßigen chriftfichen Freiheit” (1783), und in den „Briefen 
über die Gefchichte und den Geift der gefchriebenen Dffens 

Barung‘ (1788), leßterer in den „fragmentariſchen Beis 
trägen zur Beflimmung und Deduktion des Begriffs und 
Grundfages der Kaufalität und zur Grundlegung der na= 
tärlichen Theologie” (1788), und in feinen „Briefen uͤber 



den moralifchen Erkenntnißgrund der Religion (1789). 
Freimuͤthig trat auh Duttenhofer als Befampfer Des 
ältern Syſtems in feinen ‚„‚Unterfuchungen über Pierismus 
und Orthodoxie“ (1787) auf, dagegen aber beftritt Kants 
Meinungen Gottlob Chriftian Storr in feiner Schrift 
„annotationes quaedam theologicae ad philosophicam 
Kantı de religione doctrinam“ (1795). Diefer große 
Gotteögelehrte, der audgebreitete Gelehrſamkeit mit philo⸗ 
ſophiſchem Geifte verband, fammelte zu Ende diefes Zeits 
saums die Ergebniffe feiner frühern, in verſchiednen größern 
und Fleinern Schriften zerftreuten, verdienftoollen Sorfhungen 
über die Glaubenslehre und Schrifterflätung in einem eignen 
Werke (doctrinae christianae pars theoretica), das bis 
jegt dad Lehrbuch der wirtembergiſchen Kirche geblieben, 
und durch die verdienftliche Arbeit Karl Chriſtian Flatts 
mit Uebertragung in die deutfche Sprache und Vermehrung 
durch mancherlei erläuternde Zufäge noch gemeinnuͤtziger 
gemacht worden ift, da früher Storrs dunkle Schreibart 
feine Brauchbarkeit erfchwerte. Durch dieſes Werk aber 
ward ein feit dem Jahre 1782 eingeführtes ähnliches Lehrs 
buh von Chriſtoph Friderih Sartorius (Com- 
pendium theologiae dogmaticae) aus feiner Stelle ver- 
drangt, weil ed, freilich bei manchen Worzügen vor den 
ältern in der vaterlandifchen Kirche eingeführten Lehrbuͤ⸗ 
ern, der Schrift Storrd nicht gleichfam. ine ältere 
Schrift diefer Art von dem fächfifchen Gotteögelehrten Gers 
bard gab Johann Friderich Cotta neu heraus 
(Loci theologicı 1771) mit eignen Abhandlungen über 
die Dogmengefchichte und mehrern Zufägen vermehrt, und 
dad angefangene Unternehmen vollendete nach feinem Tode, 
der fchon früher von ihm zum Mitarbeiter angenommene 
Georg Heinrih Müller (1780). Unter den GSchrifts 
Erflärern zeichnet fih Johann Albrecht Bengel ruhm— 
voll aus; er ward durch eifriges Studiren der Bücher bes 
neuen Bundes, worin ihn die verfchiedenen Lesarten in 
DVerlegenheit brachten, veranlaßt, der Urheber der kritiſchen 
Bearbeitung des neuen Zeftaments unter den Deutfchen, 
er durchging mir Fleiß und Genauigkeit nicht nur bie 



friihern Ausgaben diefed Buchs, fondern er fammelte auch 
aus den verfchiednen Ueberſetzungen defielben die abweichens 
den Lesarten, entwarf darnach eine Eritifche Ausgabe deſſelben, 
und verbefferte von 1734 bis 1755 in verfchiedenen Aufs 
lagen fein Wert aufs Eifrigfte. Seine Grundfäge dabei 
hat er in lefendwerchen Vorreden niedergelegt, und bie 
Anwendung derfelben, fo wie die Beftätigung der gewählten 
Lesarten theilte er nebft noch andern Anmerkungen in einer 
befondern Schrift mit (Gnomon novi testamenti ın quo ex 
nativa verborum vi simplicitas, profunditas, concin- 

nitas, salubritas sensuum coelestium vindicatur. 174 2). 
Dadurch erwarb er ſich bleibende Verdienſte um die Aus⸗ 
legungskunde der heiligen Schrift, die er zuerſt von der 
fruͤhern ſprachwidrigen homiletiſchen Erklaͤrungsweiſe auf 
den rechten Weg grammatiſcher Erklaͤrung zuruͤckfuͤhrte, 
mehr als durch ſeine fruchtloſen Verſuche, die Offenbarung 
und die Zeitrechnung des Propheten Daniel zu erklaͤren. 
Seine Weiſe ahmte fein Schuͤler Philipp David Burk 
in dem Gnomon in duodecim prophetas minores (1755) 
nach, und fein Sohn Ernſt Bengel vertheidigte -ihn ges 
gen Erneftis Angriffe, gab auch mehrere feiner Schriften 
neu heraus. Naͤchſt Bengel aber erfheint Storr als 
der vorzüglichite Bearbeiter im Falle der Schrifterflärung, 
um weldhe neben ibm auch Hegelmajer, Cotta, 
Glemm, Hauff, Flatt, Schnurrer und Stäudlin 
ſich verdient machten. Johann Gottlieb Faber 

ſchrieb „akademiſche Reden über die Moral: Theologie‘ 
(1757), Heinrich Wilhelm Elemm eine „vollftändige 
Einleitung in die Religion und die gefammte Theologie‘ 
(7 Bände 1762 bis 1773), eine „Sammlung aber zur 
Paftorals Theologie” (17712), gab Philipp David 
Burk, ein „allgemeines geiftliches Magazin von Redens⸗ 

zarten, deren richtige Erflärung und Gebrauch zum thätigen 
Chriſtenthum nuͤtzlich und noͤthig iſt“ (1779 — 1731) Das 
vid Jonathan Cleß heraus. Das von Chriſtoph 
Matthaͤus Pfaff ſchon fruͤher aufgeſtellte neue Syſtem 
des Kirchenrechts, wodurch des Fuͤrſten kirchliche Gewalt 
aus der Uebertragung der Kirche hergeleitet ward, entwickelte 

Geſch. Wirtemb. III. Bos. 2. Abtb. 32 



der fchon genannte Ganz noch beſſer, und Gottfried 
Daniel Hoffmann vollendete ed. Das Studlum ber 
Kirchengefhichte gewann durch Johann Friderich Leo 
bret einen neuen Schwung. Er felbft fchrieb neben mehrern 
fleinern Abhandlungen eine „pragmatifche Gefchicdhte der 
Bulle in Coena domini“ (1769), gab ein „Magazin zum 
Gebrauch der Staaten: und Kirchengefchichte” (177 1—8g. 
10 Bände) und eine, Sammlung der merkwuͤrdigſten Schriften, 
die Aufhebung des Jeſuiten⸗Ordens betreffend‘ (1773) 
heraus. Er hat aber außer dieſem fchriftftellerifchen, auch 
noch das PVerdienft, durch feinen Eifer für die Kirchenges 

fhichte, die den trefflichiten Erfolg harte, mehrere der 
ausgezeichnetften Bearbeiter diefes Faches in unferm Va: 
terlande erwedt zu haben. So Ludwig Zimotheus 
Spirtler, den geiftvollen Werfaffer der Eritifchen Unter: 
fuhung des fechzigften laodicenifchen Canons (1777), der 
Geſchichte des Kelchs im Abenpmahl (1780), des, canoni: 

fhen Rechts, bis auf die Zeiten des falfchen Iſidorus 
(1778), einer Geſchichte der chriftlichen Kirche (1785), 
und mehrerer andern Heinern Auffäge, einen Mann, der 
nicht nur im fleißigen Sammeln und bedachtfamen Prüfen 
des Gefammelten, fondern auch in trefflidher Darftellung 
defielben, wie durch feinen großen Scarffinn und feine 
glüdlihe Combinationsgabe auegezeichner, unter den Ge: 
fohichtfchreibern der neuern Zeit einen der erftien Piäße 
einnimmt, Gottlieb Jakob Plan, welder in feiner 
Gefchichte des proteftantifchen Lehrbegriffs (1781 ff.) die 
Entftehung und Fortbildung der evangelifchen Glaubend: 
Lehre mit gluͤcklichem Schärffinn entwidelte, Chriftian 
Sridverih Roͤßler, der die muͤhe⸗ und verbienftvolle 
Arbeit übernahm, in feiner Bibliothek der Kirchenvaͤter bis 
auf die Nicänifche Kirchenverfammlung (1776— 1786), die 
Schriften diefer Männer in Auszügen zu liefern, wie das 
gegen Georg Daniel Fuchs (gefl. 1785) eine nicht 
minder fchätzbare Bibliothek der Kirchenverfammlungen bes 
gann, 

In der Rechtsgelehrſamkeit erwarb fich in der 
zweiten Hälfte des fiebzehnten Jahrhunderts Wolfgang 
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Adolph Lauterbach, durh Geift, wie durch eifernen 
Fleiß ausgezeichnet, und das Orakel feiner Zeit In der 
Mechtögelehrfamkeit, einen ausgebreireren Ruhm. Sein 
Handbuch des Rechts (Compendium Juris), bfterd hers 
ausgegeben und erläutert, wurde lange Zeit auf den meiften 
Hochſchulen beim Unterricht zu Grund gelegt, fein „Colle- 
gium theoretico-practicum in Pandectas“ aber war 
damals dad Orakel der NRechtögelehrten in Süupddeurfchland. 
Befonderd verdient machte er ſich auch um die Erläuterung 
des mirtembergifchen Landrechts (Dissertationes IV, de 
differentiis principalibus juriscommunis et provin- 
cialis Wirtembergici. Tub. 1662. 4.). Später zeichnete 
fi in diefem Fach vornemlich der fleißige Johann “as 

kob Mofer aus, Er zuerft in feinen Grundfägen des 
jest üblichen europäifchen Völkerrechtd (1750) und in ans 

dern mehr ind Einzelne gehenden Abhandlungen fonderte 
das Wölkerrecht zu einer eignen Behandlung ab. Noch 
mehr Eifer und raftlofes Streben widmete er der Ausbil: 
dung des Staatsrechts. Er befreite es von aller müßigen 
Gelehrſamkeit und weithergeholten Fragen , feine mit eifernem 
Fleiße zufammengetragenen und durch Freimuͤthigkeit vor 
allen ähnlichen Schriften früherer Zeiten fich auezeichnenden 
zahlreihen Merle über diefed Fach der Rechtsgelehrſamkeit 
gaben ihm eine Volftändigkeit, durch die ed jeden andern 
Theil diefer Wiſſenſchaft übertraf. Nicht nur das allge 
meine, fondern auch das Staatdrecht der meiften deutfchen 

Staaten, die Gefchichte der Wahlkapitulation, der Reiches 

Grundgefege und der Neichögerichte ftellte er darin dar, 
und fein umfaffendftes Werk darüber, das „deutſche Staats: 
recht” zähle eine Reihe von 52 Theilen. Auch das deutfche 
Privatrecht bearbeitete er in feinen „Grundſaͤtzen“ (1738) 
und fchrieb daneben über das Lehensrecht (1737) und die 

" Ranzleiprarid (1750), verfaßte auch mehrere landesherrli⸗ 
chen Gefee in Heflen und Wirtemberg. Fu feine Fuß: 
tapfen trat, mit noch mehr Geift und Gelhmad, als er, 

ausgeftattet, fein Sohn Friderich Karl von Mofer. 
Das deutihe Staatsrecht war ebenfalle ein Hauptgegen⸗ 
ftand feiner vielfeitigen Thärigkeit, und feine Staatögrammatil 

32 * 
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(1749), feine pragmatifche Gefchichte der Reiche⸗⸗Hofraths⸗ 
Drdnung (1751), fein deutſches KHofreht (1754), fo wie 
mehrere . Sammlungen in diefem Fache find nicht minder 
andgezeichnete Proben feines Geiftes, als die mit tiefen 
DBliden in das Staatöleben ausgeftatteten, an trefflichen 
Bemerkungen reichen, mit edler Sreimüthigkeit und warmer 
Baterlandsliebe verfaßten Schriften „der Herr und der 
Diener‘ (1759), ‚„‚Beherzigungen‘ (1761), „vom deut⸗ 
(hen Nationalgeift” (1765), ‚Reliquien‘ (1766), pas 
triotifhe Briefe und andre Werke ähnlichen inhalt von 
ihm. Neben diefen beiven Männern aber fchrieben über 
das deutſche Staatdreht, auch Chriſtoph Friderich 
Cotta (1786), Friderich Chriſtoph Jonathan 
Fiſcher (1778), und Auguſt Friderich Bat (1780), 
das Privatrecht der Fuͤrſten aber vervolllommnete Johann 
Chriftoph Maier in feiner „allgemeinen Einleitung“ 
(1785). NReichhaltige Sammlungen erdffneren Johann 
Auguſt Reuß in feiner „deutſchen Staatskanzlei” (1785) 

und in der zu ihr gehörigen Deduktions- und Urkunden: 
Sammlung (1785) und Johann Mader in feinem 
„ritterſchaftlichen Magazin‘ (1780) nnd feiner „Samm: 
lung reichögerichtlicher Befchläffe‘ (1778), wie dagegen 
Friderich Wilhelm Tafinger in feiner Schrift „In- 
stitutiones jurisprudentiae cameralis“ 1754) eine fehrs 
reihe Anmelfung zum Studium der Fammergerichtlidhen 
Nechtögelehrfamkeit gab. Um das römifche Necht erwarb 
ih Karl Chriſtoph Hofaker große Berdienfte, nach⸗ 
dem er In demfelben durch feinen ‚Entwurf einer foftema: 

tiihen Methode im Vortrage des ungemifchten rbmifchen 
Rechts (1771) und durch feine „tabulas synopticas juris 
romanı“ (1773) einen beffern Lehrgang vorgezeichnet hatte, 
erfhien 1775, dad nach diefen Grundfäßen ausgearbeitere 
Lehrgebäude dieſes Rechts (Institutiones juris romanı 
methodo systematica adornatae), das er mit gewich⸗ 

. tigen Gründen wider feine Gegner zu vertheidigen wußte 
(1775), und das er durch unermüdetes Forſchen noch im⸗ 
mer mehr verbefferte und einfacher, aber auch befier bes 
gruͤndet in zwei ſpaͤtern Schriften (Elementa juris civilis 
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Romanorum und Principia juris Civilis R. 1788) aufs 
Neue darftellte. Den nämlihen Weg wie er, ſchlug aud) 
Chriftian Gmelin ein; das peinlide Recht dagegen 
fuchte Ehriftian Gottlieb Gmelin in feinen „Grund⸗ 

fägen der Gefetgebung über Verbrechen nnd Strafen‘ 
(1785) fpftematrifcher zu ordnen, und Tafinger und 
Malblank erlaͤuterten den gerichtlien Prozeß. Letzterer 
gab auch in Gemeinfhaft des Profeffors Siebenkees 
eine allgemeine juriftifhe Bibliothek (1781), Chriftian 
Gmelin aber mic Karl Friderih Elfüßer, dem 
Verfaſſer der „Theorie der Kanzleipraris” (17832), die 
„neueſte juriftifhe Literatur (1776) und die „gemeins 

nuͤtzigen juriftifhen Beobachtungen und Rechtsfaͤlle“ (1777 
bis 1781), und Danz ein „juridifches Magazin’ (1789) 

heraus. 
Zu Anfang diefes Zeitraums machten fih als Lehrer 

der Arzneitunde in Tübingen Eliad Rudolph Cammerer 
und Georg Balthafar Metzger bekannt, der legtere 
brachte die in Tübingen durch die langen Kriegsbedrängniife 
tief gefuntene Heiltunde zu neuer Bluͤthe, und zeichnete 
ſich befonders al Anatom aus. Roſinus Lentilius, 
der gelehrte Leibarzt Eberhard Ludwigs, gab eine Beſchreibung 
der Heilquellen in Kannſtadt (Fons aquae vitae Cansta- 
diensis 1710) und Gbppingen heraus. (Meue Befchreir 
bung des zu ©. im Herzogthum W. gelegnen Sauerbrunnend 

Stuttgart 1725 ) Don dem Tuͤbingiſchen Profeffor Jo⸗ 
bann Georg Duvernoy erfchien 1722 eine „Desig- . 
natio plantarum circa arcem tubingensem sponte flo- 
rentium,“ und Salomon Reifel befchrieb die bei Cann⸗ 
fadt im Jahr 1700 aufgefundnen Elephantenzähne (Epi- 
stola de cornıbus et ossıbus fossilibus Canstadiensibus 
ad Spiessium *). 

*) Man fand folcher Zähne damals 18, nebft mehrern andern 
Knochen, unter diefen einen dien Kopf, an welchem ein ftarkes 
langes, vornen nicht gar zu fpiziged, fondern geflumpft aus: 
laufendes Horn zu fehen war. inige der Zähne waren unten 
von der Dicke eines Mannsbeined. Sie kamen in die Kunft: 
kammer zu Stuttgart, | 
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Später brab Burkhard David Mauchard in der 
Wundarzneifunft, welche bisher im Fläglichften Zuſtande 
gewefen war, die Bahn, und fchrieb mehrere klaſſiſchen 

Abhandlungen über die Augenfrankheiten (ftarb 1755), 
Sridverih Benjamin Dfiander aber begann feine 
wichtigen DVerbefferungen in der, Entbindungslunft (1787). 
Naͤchſt ihnen bearbeiteten mit gluͤcklichem Erfolg verfchiedne 
andere vaterländifchen Aerzte, Georg Friderich Sig 
wart, Johann Friderih Consbruch, Wilhelm 
Gottfried Plouquet, Johann Friderih Eloß, 
und Karl Philipp Diez, der Verfaffer einer der frübs 
fien Schriften über die Pocken (1768), die verfchiednen 
Zweige diefer Wilfenfchaft. In der Chemie zeichneten fich 
Chriftian Friderih Zäger, Jalob Andreas We: 
ber, der Herausgeber eines „phyſikaliſch-chemiſchen Mas 

gazins“ (1780), und Johann Friderihb Gmelin 
aus. Diefer letztere gab auch dem Linnéiſchen Syſtem 
des Naturgefchichte, in der von ihm beforgten ıödten Aus: 

. gabe defjelben, eine PVolftändigkeit, die ihm bis hieher 
gemangelt hatte (1778); er fchrieb eine [ehr ausgezeichnere 

„Geſchichte der Gifte‘ (1776), die Mineralogie bearbeiteten 
er und der fchon früher erwähnte Widmann mit vielem 
Erfolge, und die Kräuterfunde verdankt ihm die treffliche 
„Onomatologia botanıca completa“ (1771— 1778). In 
dem mämlichen Zweige der Naturtunde gab Joſeph 

Gottlieb Kdlreuter über die Eryptogamen und das 
Geſchlecht der Pflanzen das erfte Licht in mehreren vor: 
züglichen Schriften (1761 ff.; Johann Simon Ker 
ner befchrieb die „„Handelsprodufte aus dem Pflanzenreich‘‘ 
(1788), und lieferte außerdem noch mehrere ſchoͤnen Kupfers 
Werke zur Erläuterung .dver Kräuterlunde. Die dfonomi: 
ſchen Wiffenfhaften fanden an Balthaſar Sprenger 
in feiner durch Naſts praktiſche Verſuche befdrderten voll: 
ftändigen Abhandlung vom Weinbau (1765), in feinen 
Anfangsgründen ‚des Feldbaus (1772) und In andern feiner 
Schriften, an Ludwig Gottfried Ammermäller, 
dem Derfaffer der „‚allerneueften Behandlung und Pflege 
der Bienen‘ (1775) und an Chriſtoph Ferdinand 

lm. 
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M ofer, In dem nuͤtzlichen und vollftändigen Taubenbuch 
(1790), gute Bearbeiter. Johann Georg Hartmann 
aber verfaßte .ein Flaffifches Werk über die Pferde- und 
Maulthierzucht (1777), Johann Heinrih GSteeb 
fchrieb „ſtaatswirthſchaftliche Betrachtungen über Schäferei, 
Hornviehzucht und Ackerbau“ (1784). Auch ein noch jeßt 

häufig gebrauchtes Kochbuch wurde von Regina Ehrie 
ftina Kndrin herausgegeben (1785), Die Berg: und 
Hüttenfunde erhielt an Johann Sriverih Stahl einen 

tüchtigen Schriftfteller, eben derfelbe ſchrieb mehrere Forſt⸗ 

wiffenfchaftlihen Werke, er gab ein allgemeines dkonomi⸗ 

ſches Forft - Magazin heraus (1765 — 1769), und zwei 
Schriften über die Jaͤgerei. Zobann Melchior Jeuter 
fchrieb ein „ſyſtematiſches Handbuch der Forſtwiſſenſchaft“ 
(1789), und Wilhelm Gottfried v. Mofer „Grunde 
fätge der Forſtökonomie“ (1757) und ein „Forſtarchiv zur 
Erweiterung der Forft: und Zagdwiflenfchaft und der Forfts 
und Jagdliteratur“ (1788 ff.). 

In dee Weltwetsheit trat der fon dfterdö ers 
wähnte Bilfinger mit vielem Ruhme auf. Er war 
Wolf's Schüler und der Anhänger feines Syſtems, das 
er aber mit Scharffinn prüfte und in ein neues Licht fegte. 
Er befaß eine ausgezeichnete Gabe des Vortrags und lichts 
voller Darftelung, eine brennende Forfchbegierde und eine 
ſtandhafte Wahrheitsliebe. Seiner Schriften find nur wes 

nige, aber fie find deſto gehaltvoller und geiltreicher, meh: 
rere derfelben gaben feine Schüler erft nach feinem Tode 
heraus, Sein jüngerer Zeitgenoffe war Ganz, ber, wie 

er Wolf's Anhänger, aber auch nicht weniger als er, 

Selbitvenfer und Selbftprüfer war. Er erwarb ſich vors 
nemlich um die praktiſche Philofophie Verdienfte, indem er 
fie in ihren befondern Theilen neu ordnete und manche 

Begriffe genauer beftimmte; auch ermunterte, unterftügte 

und befchäßte er gerne fähige Köpfe. Sein befter Schüler 
war Gottfried Plouquet, welcher in vielen kleinern 
Abhandlungen vornemlih die Metaphyſik und Logik mit 
gluͤcklichem Scyarffinn bearbeitete, und fih durch feinen 

„logiſchen Kalkul‘ bekannt machte. Auch die Geſchichte 
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der Weltweisheit verdankte ihm mehrere neue Aufllärungen, 
und er war in Wirtemberg einer der erften, welche auf die 
nen entflandne Kantifche Philofophie aufmerffam machten. 
Später zeichneten fih in der Weltweisheit auf, Der von 
der Kalferin Katharina geadelte Freiber von Holland, 
welcher in feinen „‚philofophifchen Betrachtungen” Das bes 
ruͤchtigte Syſtem der Natur glädlid befömpfte (1775), 
Auguft Friderich Boͤk, der mehrere Echriften über tie 
leibnizifchswolfifche Philofophie heranegab, Gebhard Als 
rich Braftberger tur) die „‚philofophifchen Briefe über 
den Menfchen nach feinen verfchledenen Verhaͤltniſſen“ (2779), 
Johann Chriftopb Schwab, ter Verfafler mehrerer 
gekrönten Preisfchriften, Johann Gottlieb Steeb, der 
„über den Menſchen nach ten hauptſaͤchlichſten Anlagen 
feiner Natur (1785) fchried, Jakob Friderih Abel 
durdy feine philofophifche Unterfuchung über die Verbindung 
des Menfchen mit höhern Geiftern (1791), und durch 
mehrere andern Echriften, Immanuel Daniel Mau: 
hart, der Herausgeber des ‚allgemeinen Repertoriums 
für empirifche Pſychologie und verwandte Miffenfchaften” 
(1792 ff.) und Chriſtoph Gottfried Bardili durd 
feine „Epochen der vorzäglichften philoſophiſchen Begriffe‘ 

(1789). Ä 
Auch um die Größenlehre erwarb fih Bilfinger 

große Verdienſte, er verbefferte die Lehre von den Urfachen 
der Schwere, und dachte eine neue Befeftigungdart auß, 

die ihm Karl Aleranders vorzägliche Gnade und den 
Beifall aller Kenner verſchaffte. Diefe Willenfchaft lehrte 
zu Tübingen im Anfang unfres Zeitraums der tiefdenkende, 
fbarffinnige Johann Conrad Creyling, der aber 
feine auögebreiteten Kenntniffe in diefem Fache meift der 

Alchymie, deren Ehrenrettung er fchrieb, widmete. Doch bleibt 
ihm immer dad Verdienſt, der Lehrer eines Krafftsund Kies 
gewefen zu fern. Georg Wolfgang Krafft ließ es 
fih aufs flärffte angelegen ſeyn, feiner Miffenfchaft mehr 
Freunde und Anhänger zu verfchaffen, und ward hierin von 
feinem deutlichen, angenehmen Vortrage rrefflich unterſtuͤtzt. 
Als Schriftfteller bearbeitete er mit gluͤcklichem Erfolge 

En. v 
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neben feinem Fade auch die Naturlehre, hauptſaͤchlich in 

feiner Schrift ‚Praelectiones academicae in physicam 
theoreticam“ er fchrieb eine Einleitung zur mathemati⸗ 
ſchen und natürlichen Geographie und zur theorerifchen 
Seometrie, Johann Kies, fein Nachfolger aber zeichs 
nete fich befonders durch mehrere Abhandlungen über die 
Sternfunde aus. In neuen Zeiten waren vorzügliche Ges 
lehrte in der Mathematik, Philipp Heinrich Hopf 
(1767 f.), Wilhelm Gortlieb Rappold (1768), 
Chriſtoph Friedrih Pfleiderer der fcharffinnige 
Erflärer des Euflids (1782 ff.), Johann Chriftoph 
Schwab, der Ueberfegung deffelben (1780) und Johann 
Sriederih Pfaff, ter Berfaffer des Verſuchs einer 
neuen Summationd: Methode (1788). In der Sternkunde 
brachte Tobias Mayer durch forgfältige und glädliche 
Beobachtungen, die Mondstafeln zu größerer Vollkommen⸗ 
heit, er verbefferte die Theorie der Bewegungen der Sonne 
und des Mars, und ftellte über die aftronomifhen Strah⸗ 
Tenbrechungen genaue Unterfuchungen an. Dadurch ver- 
breitete fi der Ruhm feines Namens in ganz Europa, 
und er erwarb fi eine Stelle unter den erften Sterns 

Fundigen feines Jahrhnnderts. Minder wichtig, aber ben 
noch auch rühmlicher Erwähnung würdig, find die Leiftungen 
anderer Wirtemberger in diefem Sache, eines Gottlieb 
Sriderih Roͤßlers in feinem „Handbuch der praftifchen 
Aftronomie” (1788), Johann Friderich Wurms und 
des ſchon genannten Pfaffs. 

In der Mechanik zeichneten ſich Tiedemann 
und Hahn aus. Syener, Stiftömeßner In Stuttgart, vers 

fertigte fehr gefuchte Fernröhren, Vergrößerungsgläfer und 
andre Ähnliche Werkzeuge, Hahn aber übertraf ihn noch 
an Erfindung und Ausführung der Fünftlichften Maſchinen. 
Er hatte fchon in frähfter Jugend entfchiedene Neigung zur 
Mechanik gezeigt, und troß aller Hinderniffe, die befonders 

. Dürftigleit ihm in den Weg legte, fih immer mehr darin 
vervollkommnet. Er fuchte eine Zeit lang mit größter 
Anftrengung die beftändige Bewegung, hierauf entwarf er 
in Lorch 1761 den erften Plan zu feiner befannten Himmels: 

Lj 
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Maichine, weiche er hierauf als Pfarrer in Onftmetingen 
mit Hilfe des Schulmeifters Schand ausfuͤhrte. Außer 
ihr verfertige er noch viele andere Kunſtwerke, eine Res 

chenmaſchine, Himmelskugeln mit fcheinbarer Bewegung, 
allerlei Waagen, Zafchenuhren, Jahr⸗ und Quartalupren zc. 
Der Herzog Karl unterftäßte ihn, beförderte ihn 1770 zur 
Pfarrei Kornwefiheim und von da nach Echterdingen, wo 

er 1790 ftarb. 
Der gute Einfluß der neu errichteten Militärafademie 

zeigte fi) bald audy dadurh, daß num mehrere Offiziere 

als Schriftfieler im Fade der Kriegsfunft auftraten, 
Johann Friderih Roͤſch ſchrieb marhematifche Unter: 

fuchungen über die Felcbefeftigungsfunft (1780) und ver- 
fchiedene Abhandlungen über die Kriegskunſt der Alten, Fer 
dinand Friderich v. Nikolai den „Verſuch eines 
Grundriffes zur Bildung des Dffiziers” (1775) und die 
„Anordnung einer gemeinfamen Kriegsfchule für alle Waffen“ 
(1781), Franz v. Miller eine „reine Taktik der Ju⸗ 
fanterie, Kavallerie -und Artillerie‘ (1787) und Johann 
Chriftopb Hahn eine „volftändige Anleitung zur nie⸗ 

dern und höhern Mathematik für Offiziere” (1788). 
Das Studium der Geſchichte bradte vornemlidh 

Johann Chriſtian Volz In MWirtemberg in beflere 
Aufnahme, Diefer Mann galt, obwohl er außer einer 
„‚verbefferten Auflage von Eſſigs Einleitung in die allges 
meine Weltgeſchichte“ (1757) meift nur kuͤrzere Abhands 
lungen fchrieb, für den gründlichften Kenner der Gefchichte 
und konnte für fie befonders ald Rektor des Gymnaſiums 
in Stuttgart treffli wirken. Schon ums Jahr 1760 ent: 
warfen auch einige jungen jchwäbifchen Gelehrten den Plan 
zu einer, nach dem Mufter der englifhen Werke Apnlichen 
Inhalts, abzufaffenden Gefchichte der neuern Staaten, und 
obwohl diefer Plan, weil er zu weitläufig angelegt war, 
nicht vollendet wurde , fo brachte er doch mehrere Gefchichte: 

Werke über einzelne Staaten hervor, unter denen die zum 
Theil von Lebret bearbeitete Geſchichte der Deutfchen ſich 
angzeichnete (1770 ff.). Auch Johann Jakob Mofer 
ſchiieb über die deutſche Neichegefchichte einige Weite, 

J 
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Johann Jakob Fiſcher verfaßte eine Geſchichte Ru⸗ 
dolphs von Habsburg (1784), und Friderich Chris 
ſtoph Jonathan Fiſcher lieferte mehrere trefflichen 
Schriften, unter denen ſich beſonders feine „Erbfolgégeſchichte 
des Herzogthums Baiern“ (1778), ſeine „Geſchichte des 
Deipotiemus in Deutſchland“ (1780), und feine „Geſchichte 
des deutſchen Handels“ (1785 — 1792) auszeichnen. Er 
ſammelte auch mehrere noch ungedruckten Schriftſteller des 
Mittelalters (1781), indeß Chriſtian Friderich Roͤs⸗ 
ler In verſchiedenen Abhandlungen über die Beſchaffenheit, 
Kritik und Erklärung der Gefchichtfchreiber diefer Zeit, eine 
fehr brauchbare Anweifung gab (1787). Spirtler fchrieb 
eine trefflide Gefchichte von Hannover (1786) und einen 
„Entwurf der Gefchichte der europäifchen Staaten’ (1795). 
Die italienifhe Gefchichte fand an Lebret einen ausge: 
zeichneten Bearbeiter, er gab nicht nur eine Gefchichte von 
Sstalien überhaupt heraus (1778 ff.) , fondern auch eine 
Geſchichte und Statiſtik von Venedig (1769, 1785), und 
eine Üeberfeßung von Peter Giannones Geſchichte von 
Neapel (1768). Den nüglichen Plan eines „ephemeriſchen 
Almanachs“ führte Seybold aus (1781), Friederich 
Karl v. Mofer aber lieferte in feinem „patriotifchen 
Archiv“ mehrere wichtigen Beiträge zur vaterländifchen Ges 
fhichte (1784 ff.). Unter den Bearbeitungen der Erdbes 
fohreibung zeichnet fi) durch feine zweckmaͤßige Anordnung, 
fo wie durch die gewählte Fuͤlle des Inhalts das „Lehr⸗ 
buch der Länder: und Völkerkunde” aus (1788). Sein 
Verfaffer ift Friderich Chriftian Franz, der 1784 
auch eine „tabellarifche Einleitung In die Handelsgeographie“ 
berausgab. Friderich Ferdinand Druͤk begann 1785 
eine fleißig zufammengetragene Erdbefchreibung von Afien, 
Ehrmann gab ein „Magazin der Erd: und Völkerkunde‘ 
beraus (1782) und Jakob Friderich Klemm befdrderte 
durch einen für feinen Zweck trefflih eingerichteten Atlas 

für die Sugend (1781), die Erlernung diefer Wiffenfchaft 
auch beim zartern Alter. 

Die ſchoͤne Bläthe der Sprachkunde, welche in biefem 
Jahrhundert In Deutfchland fich entfaltete, hatte auch auf 
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Wirtemberg einen gänftigen Einfluß, und mehrere der ges 
ſchickteſten, geſchmackvollſten Sprachlenner bildeten fich in 
unferm Baterlande, und wenn fie im übrigen Deutfchland 
weniger befannt und nach Würden gefhägt wurden, fo iſt 
daran nicht Ihr geringered Verdienſt, fondern eher der Um⸗ 

ſtand, daß fie im der fchriftfiellerifchen Thätigkeit Hinter 
ihren Landsleuten im Norden zurücblieben, Schuld. Sey: | 
bold, Naſt, Conz und Druͤk, in der griechifchen und 
römifchen, Storr, Paulus und Schnurrer in der 
morgenländifchen Sprachkunde, find in ihrem Fade als 
auögezeichnere Kenner wohl befannt, David Chriftoph 
Seybold, ein Mann von vielfeitiger Thätigkeit, bearbeitete 
mit Gefchmad und Scarffinn mehrere Werke der alten 
klaſſiſchen Literatur, befonders in feinen Ehreftomathien (Chr. 
poetica graeco latına 1775. Anthologia hıstorica 
graeco latına 1777 und romana poetica 1778), unter 
feiner Auffihe Fam in Frankfurt eine brauchbare Sammlung 
griechifcher Proſaiker heraus, er uͤberſetzte auch Städe aus 
mehrern griechifchen Schriftftellern und ſchrieb Abhandlungen 
zur Erläuterung der Alten, aud) eine gefhmadvolle „Eins 

leitung in die griechifche und römifche Mythologie‘ (1779), 
in Zübingen aber fuchte er das Studium der Alten auf 
jede Art aufzumuntern. Johann Jakob Heinrich Naſt 
machte ſich durch ſeine Ausgabe der Charaktere des Theo⸗ 

phraſts (1791) in der gelehrten Welt ruͤhmlich bekannt; 
er beſchrieb die griechiſchen und roͤmiſchen Alterthuͤmer, von 
Roͤſch unterftäge (1780, 1782) und unter ſeinen kleinern 
Abhandlungen zur Erklärung der Alten zeichnen ſich befon: 

ders feine Bemerkungen über die tragifhe Kunft der Gries 
hen (1778), über Homers Sprache und über die Ges 
ſchichte Sallufts (1785) aus. Wie er in der Karlöfchule, 
und fpäter am Gymnaſium, wirkte Karl Philipp Con; 
in Zübingen für dad Studium der Alten, er überfeßte die 
Kriegslieder des Tyrtaͤus (1783) und einige Schriften des 
Seneca, Eriderih Ferdinand Drüf aber trug die 
Werke des Zacitus in die deutfhe Sprache mit Geift und 
Gewandtheit über, und lieferte vornemlich in feiner Ab: 
handlung über Homer und Virgil treffliche Beiträge zur 
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Erklaͤrung dieſer Schriftſteller. Um die hebraͤiſche und ihre 
verwandten Mundarten erwarben ſich Tobias Gottfried 
Megelmaier durd feine „Fundamenta chaldaismi bı- 
blıcı,“ Johann Ferdinand Saum durch feine mit 
einer Anwelfung zur chaldäifhen Sprache vermehrte Auss 
gabe der hebräifhen Sprachlehre von Schröder (1787), 
und vornemlih Storr durch feine „‚observationes ad 
analogiam et syntaxin hebraicam pertinentes’‘ (1779) 
Verdienſte. Heinrihb Eberhard Paulus beforgte 
vereint mir Doktor White in Oxford die Herausgabe von 
des Arabers Ubdollariph Merkwürdigkeiten Aegyptens (1789), 
und fchrieb 1790 eine arabiihe Spradlehre, Chriftian 
Friderich Schnurrer aber, einer der erften Drientaliften 
Europas, bearbeitete mit feinem Gefchmad die Sprachkunde 
des Morgenlandes , befonderd die arabifche und famaritas 

niſche Sprache. Von neuern Sprachen wurden vornemlich 

‚die franzdfifche von de la Veaux und Schmidlin, die 
itallenifhe von Procopio und Werthes, die englifche 
von Steinheil und Schubart, und die fpanifche von 

Godriz bearbeitet, und mehre. trefflihen Werfe aus ver 
Literatur diefer Sprachen durch Weberfegungen belannt ge⸗ 
madt. Die vaterländifhe Sprachkunde aber bearbeitete 
mit philoſophiſchem Geifte und ausgezeichneter Gründlichkeit 
Sriderih Karl Fulda. Aus den Urtdnen der Natur 
fuchte er die Abftammung der Wörter zu erforfchen, und fo 
entftanden feine gefrönte Preisfchrift, „über die zwei Haupt: 
Mundarten der deutfchen Sprade” (1771), und daß die 
weitere Belege hiezu Tiefernde Werk ‚über die germanifchen 
Wurzelwoͤrter“. Im Verein mit Johann Naft gab er 
den „deutfchen Sprachforfcher” (1777) heraus, worin er 
mit gluͤcklicher Kühnheit die Oberherrfchaft der Sachſen in 
Sprahfachen beftritt und den fchmwäbifchen Urfprung der 
oberdeutfchen Sprache zu erweifen ſuchte. Fulda war 
überhaupt ein Mann von ausgezeichneten Talenten, - nicht 
hur für die Wiffenfchaften, fondern auch für die mechanis 
{hen Kuͤnſte. Was er: dachte und fchrieb, trug dad Ges 
präge der Originalitaͤt und ausgezeichneten Scharffinne. 
Die meiften Fächer des menfchlihen Willens hatte er in 
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tabellariſche Ueberſichten gebracht, und unter dieſen Tabellen 
zeichnet ſich beſonders feine große Geſchichtskarte aus, ein 

bleibende Dentmal feines Fleißes und feiner umfafjenden 
Kenntnifle. 

Wie und durch wen hauptfächlih die ſchoͤnen Kuͤnſte 
zu befferer Bläthe In Wirtemberg kamen, ift fhon oben 
erwähnt worden, hier find nun nur noch die vorzüglichften 
Erzeugniffe in diefem Sache anzuführen. Ueber Friderich 
Schiller, welcher ſchon zu Ende Ddiefed Zeitraums ale 
der ‚erfte tragifche Dichter Deutfchlands anerkannt war, und 
über feine Werke weiter zu reden, wäre unndthig und 
überfläffig, aber neben ihm brachte Wirtemberg auch noch 
manchen andern Mann hervor, den wir Eühnlich unter den 
beffern deutichen Dichtern nennen Fünuen. Schon in Der 

Mitte des Jahrhunderts zeichnete fib Eberhard Fri 
derich v. Gemmingen durch reinen Gefchmad und poes 
tifhen Geiſt in feinen Liedern und andern Gedichten aus, 
neben ihm flieht Johaun Ludwig Huber, aud bier 
feines Freundes wuͤrdiger Geiftes:Berwandter. Hartmann 
ſchrieb als zojähriger Süngling feinen „Sophron über die 
Beſtimmung des Juͤnglings“ (1775), eine Schrift, welche 
ihm das Mohlwollen und die Achtung der erften Dichter 

des Vaterlands und die Stelle eined Profeſſors in Mietau 
verfchaffte, wo aber auch der junge Mann, dem allzugro: 
Bes Lob auch zu viel Selbitvertranen gegeben hatte, ſchon 
nach zwei Jahren ftarb. Sm hohen Schwung der Ode, 
wie im niedern Zone des Volksliedes aber zeichnete ſich 
Chriftian Sriderih Daniel Schubart rühmlich aus, 
ein Mann von der lebhafteften Einbildungsfraft, und daher 
das ftete Spiel feiner Leidenſchaften, Sreigeift in feiner 
Jugend, frömmelnder Schwärmer im Alter, ein kuͤhner 
Belenner der Wahrheit, aber von wenig Weltklugheit. Er 
fchrieb aud) In ungebundner Rede Eräftig und mit herzer⸗ 
greifender Wärme; feine Gedichte, fo fehr ihnen hie und 
da die Teile mangelt, find voll kuͤhner Bilder, reich an 
Phantafie und in der niedern Sphäre getreue Nachbildungen 
der Natur. Mit feinen Gaben für die Dichtkunſt verband 
er eine ausgezeichnete Kenntniß der Tonkunſt, die er 
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leidenfchafrlich verehrte. uch ſchrieb er eine, lange Zeit 
fehr beliebte, Waterlandschronif, welche auf Schwabens 
Bildung vielen Einfluß hatte, und bielt Vorleſungen über 
die ſchoͤnen Künfte und Wiffenfchaften, die ſich durch Eurze 
treffliche Urtheile auszeichnen. Ihm ſtrebte Gotthold 
Friderich Stäudlin In Vorzägen, aber auch in Fehlern 
nach; unter feinen Gedichten find mehrere ausgezeichneten, 
aber ein unordentliches Leben und ein früher Tod binderten 
ihn an höherer Vervolllommnung. Karl Friderich Rein: 
hard lieferte außer andern poetifhen Verſuchen eine treffs 

liche Ueberfegung von Tibulls Elegien (1785), Philipp 
Gottfried Lohbauer neben feinen Gedichten eine ans 

ziehende Erzählung feiner Schilfale unterm Titel: „der 
Tannenbauer‘ (1789), Karl Friderich Eonz befang 
Mofes Mendelfohn den Weltweifen in einem lyriſch⸗didak⸗ 
tifhen Gedichte (1788), Johann Wilhelm Peterfen 

überfeßte mit Geſchmack die Gedichte Offians (1782), %os 
bann Martin Armbdrufter, Lavaters warmer Vers 
ehrer, gab mehrere Gedichte : Sammlungen heraus, und 
neben ihnen machten ſich noch zu Ende dieſes Zeitraums 

Johann Chriſtoph Friderih Haug durch feine Sinns 
Gedihte, Johann Ulrich Schwindrazheim durd 

Selegenheitd:Gedichte, und Chriftian Ludwig Neuffer 
bekannt, Erwähnung verdient auch noh Wilhelm Luds 
wig Wedherlin ein talentvoller, origineller Mann, freis 
muͤthig aber oft einfeitig und oberflächlich; er gab mehrere 
beliebten Journale heraus und farb nad) einem unftären und 
unordentlichen Leben im jahre 1792. 

Die fhönen Künfte, ſchon in frühern Zeiten, wie wir 

erzählt, von Karin gepflegt, erhoben ſich, auch in der 
Akademie zum Gegenftand forgfältigen Unterrichts erwählt, 
in Wirtemberg zu einer Stufe, die fie damals in Deutich- 
land beinahe nirgends erreicht hatten. Ein Guibal und 
Harper, nach einander die Direktoren der Akademie ber 
Künfte, der Bildhauer Le Jeune, die Tonkänftler Deller, 
Jomelli, Poli u. U. bilderen treffliche Schüler, den 
Ruhm ihres Vaterlandes und auch im Ausland viel bes 
wundert. Hetſch, Wächter, Seele und Heideloff, 
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Meiſter in der Malerei, die Bildhauer Danneker un 
Scheffauer, der Baumeifter Xhouret, Sobann Got: 
fried Müller, durch die Kunft feines Grabflichels ruhm: 

voll bekannt, Zumſteeg der geift= und gemuͤthvolle Verfaſſer 
fo vieler beliebten Meifterlüde der Tonkunſt, und noch fo 
manche Künftler des zweiten Ranges gingen aus der von 
Karl geftifteren Kunftfchule hervor. 

Dies find die mancherlei, mehr oder minder audge 
zeichneten, Leiſtungen unferer Landsleute im Feld der Wil: 
fenfchaften und Künfte, die auch MWirtemberg gerechte An: 
fprüche auf eine ausgezeichnete Stelle In der Bildungege: 
ſchichte verleihen. Die Erzeugniffe der Bluͤthezeit der. Kunft 

und Wiſſenſchaft in unferm Baterlande, die vom Fuͤrſten 
gehegt und befchäßt, von trefflichden Männern befoͤrdert und 
erhoben und von ausgezeichneten Geiftern bearbeitet, fo 

ſchoͤne Früchte trug. Zu allen Ständen drang die Bildung, 
und eine zahlreiche Menge von Bearbeitern jeded Zweiges 
der Gelehrſamkeit verbreitete fi durch Wirtemberg. »Die 

Zahl derjenigen, welche fi) den Wiffenfchaften widmen 

wollten, nabm fo fehr zu, daß man fie fogar Durch eigne 

Verordnungen einzufchränken ndthig fand. 4742 Perſonen 
zählte ums Jahr 1788 der fogenannte gelehrte Stand, 
worunter fi) 450 Mechtögelehrte und 282 Arzneikundige 
befanden, ber Kuͤnſtler von jeder Art waren es mehr 
als 200. 

V 

— —— — — 
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Sechstes Bud. 

Geſchichte Wirtembergs in den neuften Seiten 1795—1838. 

Erftes Haup'itſſtuͤck. 

Vom Tode Herzogs Karl bis zur Aufldfung der 

Berfaffung 1795—ı80Ö. 

As Herzog Karl flarb, war längft der volle Sturm 
der Revolution in Frankreich ausgebrochen, und die Hin⸗ 
richtung des, vorber vielfach mißhandelten, Königs Lud⸗ 
wig XVI. zu Anfang des Jahres 1795, hatte nun vollends 
die meiften Fuͤrſten Europas gegen die Zranzofen bewaffnet. 
Am 22. Mai 1795 erklärte ihnen auch das deutfche Reid) 
den Krieg und, während im Innern ihres Landes der 
Buͤrgerkrieg wuͤthete, wurden ihre Gränzen auf allen Seiten 
von feindlichen Heerfchaaren angegriffen, fie verloren nicht 
nur die meiften früheren Eroberungen wieder, fondern auch 
4 Seftungen an der Nordgraͤnze. Died war der Stand 
der Dinge, ald Karls Bruder, Ludwig Eugen, die Res 
gierung in Wirtemberg antrat *). 

2) Ludwig Eugen war der zweite Sohn Karl Aleranders ; geboren 
6. Fan. 1734, wurde er gemeinfchaftlidh mit feinem Bruder er- 
zogen, erhielt ald nachgeborner Prinz fchon 1738 eine Gtelle 
im Mafteferorden und fpäter deffen Großkreuz, umd ging zu 
Ende des Jahrs 41746 mit feinem jüngern Bruder anf Reifen, 
wo er von der Gnade des Königes der Franzoſen und feiner 
Neigung zu diefem Volke bewogen, 1749 ald Brigadegeneral in 
franzöfifhe Dienfte trat. Run lebte er abwechslungsweis im 

Geſch. Wirtemb. III. Bos. 2. Abth. 33 
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Er beſaß einen hohen Grad von Herzensguͤte, Recht⸗ 
lichkeit und Gewiſſenhaftigkeit, viel Urbanitaͤt der Sitten 
und ein wuͤrdevolles Benehmen aber ohne beleidigenden Stolz, 
denn auch gegen Niedrige zeigte er ſich herablaſſend und 
der Huͤlfeſuchende fand leicht Zutrist bei ihm. Dies wurde 
freilich auch vielfach mißbraucht und der Herzog mußte am 
10. März 1794 den Beamten befehlen, fie follten den 
Unterthanen die Ueberreichung von Eingaben ohne Namens⸗ 

Unterfchrift, deren er bisher fo viele, und zwar meift mit 

Verläumdungen und Unwahrheiten augefüllt, erhalten habe, 
unterfagen, da er entfchloffen fey', folche Verläumder Fünf: 
tig zu firafen. Wenn hingegen einer der Unterthanen über 
Mißbrauch der Amtsgewalt, Verzögerung oder Schmäs 
lerung feiner Rechte zu Flagen oder fonft gegründete Bes 
ſchwerden zu führen -hätte, fo follte er ſich, auch dann, 

Paris und Verſailles, machte den Feldzug auf Minorka 41756 
ruhmvoll mit, ward dafür Generallieutenant, und kämpfte bier: 
auf von 1757 bis 4762 als Freiwilliger unter dem öſterreichi⸗ 
fhen Heere gegen Friderid von Preußen Allein im 
Jahre 1762 vermählte er fih mit Sophie Albertine, einer 

gebornen Reichsgräfin von Beichlingen, und nun zog er fidh 
auf ein Landgut am Genferfee nahe bei Laufanne zurüd, wo 
er am 33. Aug. 1763 in einer eigenen Urkunde für feine Kinder 
auf die Nachfolge in Wirtemberg verzichtete. Hier lebte er 
befchäftigt mit der Erziehung feiner drei Töchter, Antoinette 
Sophie, geb. 17. Tun. 1763 (geft. 12. März 41775). Wilhelmine 
Sriderite, geb. 3. Jul. 1764 (vermählt mit Konft. Ernft Fürften 
von Detingen:Wallerflein, 20. Okt. 1789, geft. 13. Nov. 1807) 
und Henriette Charlotte Friderike, geb. 11. März 1767 (vers 
mählt mit dem Fürften Karl von Hohenlohe-Bartenftein 3. Ju⸗ 
lius 1796, geft. 23. Mai 1817), im Umgange mit mehrern der 
erften Köpfe Frankreichs, die fid) Damals in diefer Gegend auf: 
hielten, und in Verbindung mit vielen angefehenen Männern 
der Schweiz, die ihn auch in die „helvetiſche Gefellfchaft"anf: 
nahmen, bis zum Fahre 1768, wo er fih nad) Waſſerlos, un 
weit Hanau, begab. Da blieb er, einen kürzern Aufenthalt in 
Eharonne bei Paris (1776, 1777) abgerechnet, 40 Jahre, 309 
dann nach Weiltingen, und von da 1792 nad) Bönnigheim, 
von wo aus er den 3. Nov;-1793 feinen feierlichen Einzug zur 
Debernahme der Regierung in Stuttgart hielt. 
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wenn ſein Unterdruͤcker maͤchtig waͤre, getroſt au den 
Herzog und an die Landesbehoͤrden wenden. Denn Ludwig 
Eugen war feſt entſchloſſen, die Mißbraͤuche der fruͤheren 
Megierung abzuſtellen, er ſuchte daher eifrig den Nepotis⸗ 
mus zu unterdrüden und, feinen früheren Strafandrohungen 
gegen Alle, welche ein Amt erkauft hatten, gemäß, erließ 
es,am 5. Sept. 1794 einen Befehl an alle Beamten, fi 
über die Art, wie fie zu ihren Stellen gekommen, zu ers 
klaͤren, und nach diefen Eingaben, die freilich ein ſchreckli— 
ches Gemälde von Raub, Trug und Niedertraͤchtigkeit 
Darftellten,, follte alsdaun über jeden entichieden werden. 
Doc es Fam nicht fo weit, die Herzensguͤte des Herzogs, 
mancherlei Schwierigkeiten, und die vielen fich dagegen er: 
bebenden Stimmen machten, daß jene Drohungen nicht 
ausgeführt, felbft die fchändlichen Dienfimädler nicht ger 
firaft wurden. Allein den Unwillen der höheren Stäude 
hatte er fich hiedurch num ſchon zugezogen, und diefe fanden 
befonderd, in der damaligen ſtark bewegten, Zeit noch 
manchen Anlaß zu Unzufriedenheit und Tadel in den Hand⸗ 
lungen des Herzogs. Der Vergleich, den man zwifchen 
ibm und feinem verftorbenen Bruder machte, fiel für Luds 
wig Eugen ſehr nachtheilig aus. Denn daB man mun 
ſtatt der aufgellärten Hofprediger Karld am Hofe Kapus 
ziner und Sranzisfaner auftreten, Wallfahrten anftellen und 
Leute befolden ſah, um für die fürftlihe Familie zu beten, 
galt für ein Zeichen fanatifcher Andaͤchtelei, ald Beweis 
heftiger Abneigung gegen den verftorbenen Herzog aber ſah 
man ed an, daB Ludwig Eugen deffen Lieblingsfig ‚Hohen 
heim feinem juͤngern Bruder übergab (April 1799). Am 
meiften aber nahm man ed dem Herzog übel, daß er bie 
hohe Karlsfchule, felbft ohne fie nur ein einzigesmal gefer 
hen zu haben, im Februar 1794 aufhob. Zwar gefchab 
died mit Zuftimmung der Stände, des Geheimenraths und 

ber Rentkammer, weil diefe Anftale zu Foftfpielig ſey, die 
Zahl der Studirenden zu fehr vermehre, der Univerfirät 
großen Nachtheil bringe und in Das wirtembergifche Unter⸗ 
rihtöfpftem nicht paſſe, zwar wurde dafür bie. Tübinger 
Hochſchule und dad Gymnaſium verbeſſert , auch der Plan 
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zu einer Kunſtakademie entworfen, deſſen Ausfuͤhrung nur 
des Herzogs Zod hinderte. Dennoch gerieth Ludwig Eugen 
dadurch allgemein in den Ruf eines argen Feindes ver 
Aufklärung *). Auch feine Vorliebe für die Freuden der 
Zafel wurde ihm zum Vorwurf gemacht, weil bei der 
Vermehrung der Ausgaben für Kühe, Keller und Kondis 
torei, bei den häufigen Beſuchen benachbarter Fürften, Ade⸗ 
lichen und Geiftlihen das Kammergut in neue Zerrüättung 
zu fommen drohte, auch die Kammer deßwegen Borftelluns 
gen machte, und man ſich nun erinnerte, mie Ludwig Eugen 
früher gegen feinen alteren Bruder fo ftarf auf Ordnung 
im Kammerweſen gedrungen hatte. Weil er nicht fo raſt⸗ 

[08 in Regierungsgefchäften thätig war, als Karl, weil er 

fih, zu lange an die ruhige Muße des Privatlebend ges 
wöhnt, in die mühenolle Gefchaftigkeit des Fuͤrſtenlebens 
nicht fo gut, wie diefer, zu fchiden wußte, und weil er, 
um der Mühe des Unterfchreibens bei Generalrefcripten 
überhoben zu feyn, fid) eines Stempels beviente, den er 
jedoch, ald er vernahm, daß man fidh darüber befchwere, 
wieder abfchaffte, fo hieß er nun ein nachläßiger Regent, 
der zum Schaden des gemeinen Beſtens die meiften Ges 
fhäfte feinen Raͤthen uͤberlaſſe. Selbft was man ihm in 
andern Zeiten zum Verdienſt angerechnet hätte, erfuhr jet 
fharfen Tadel, fein Benehmen in dem Kampfe gegen bie 
Srangofen, welche er, aus wabrer Anhaͤnglichkeit an bie, 
ihm wohlbekannte, franzdfifche Herrfcherfamilie bitter haßte, 
und zu deren Bekämpfung er daher nad allen Kräften 
beizutragen entſchloſſen war. Schon zu Anfang des abs 
red 1794 verficherte er den Kaifer: „er wolle jet und 
fernerhin alle Kräfte und Hälfsquellen feines Landes fir 
dad allgemeine Befte und zur Abwendung der dem Pater: 
lande drohenden Gefahr aufbieten, und auch für feine 
Derfon jedes Opfer zur gemeinfamen Vertheidigung dars 
bringen, und da der Ruͤckzug des kaiſerlichen Heeres unter 

— 

*, Man fah, hieß es damals, das MWerf der edelften Liebe zu ben 
Wiffenfchaften durd die Hand der Unmiffenheit und des Fana⸗ 
tismus zerftört, man fah Die wißbegierige Jugend verwaist ꝛc⸗ 
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Wurmſer, und das Vordringen der Franzoſen an den 
Rhein die Gefahr drohender, Ruͤſtungen dagegen aber noch 
nothwendiger machten, ſo bewirkte er nicht nur einen Be⸗ 
ſchluß des ſchwaͤbiſchen Kreiſes, wodurch bis auf den 
1. Maͤrz 1794 die vollzaͤhlige Aufſtellung der ſpaͤter auf 
das Fuͤnffache erhoͤhten Kontingente, und uͤberdies noch 
einer 40,000 Mann ftarten Landmiliz feftgefeßr wurde, 

fondern auch in feinem eignen Fuͤrſtenthume begann er noch 
ftärkere Nüftungen. Die ftehende Truppenfchaar wurde 
ergänzt und durch dad Regiment v. Hügel verftärft *), 
die Forftbedienten aber zum Morpoftendienft beftimmt. Man 
verbefierte die Feftungswerke von Hohentwiel und befefligte 
die Paͤſſe auf dem Schwarzwald, unterfuchte auch den 
fämmtlichen Vorrath von Schießgemehren im Lande. In 
allen Kirchen wurden die Unterthanen durch Predigten zum 
Streite für Vaterland, Fürften und Glauben aufgemuntert, 
die dienftfähige Mannfchaft ward aufgezeichnet und In den 

Maffen geübt; In Stuttgart bildete fich eine freiwillige 
Artillerielompagnie **) und eine freiwillige Reiterfchaar, um 
den Herzog, wenn er fih, feinem Berfprechen gemäß, an 
die Spiße des Aufgebots ftellen wirde, zu begleiten. Man 

ö— J 

*, Die Koſten des vermehrten Militärplans wurden zu Anfange 
des Fahre 1794 anf 419,956 fl. 56 Pr. berechnet, wozu die 

Landichaft 393,635 fl. beitrug, alfo war ein Defizit da von 
26,501 fl. 56 kr., im Oktober 1795 aber betrug das Defizit 
243,543 fl. 54 kr., ungeachtet die Stände 70,000 fl. mehr ga: 
ben. Die Militärkoften betrugen aber auch 757,640 fl. 4 Er. 
51, Heller. Da Lie Stände fo viel beifteuerten, machten fie 
Dafür auch mehrere Forderungen ; bleibende. Regulirung der 
Ausgaben fürs Militär, verfpracd, der Herzog jede durch den 
Ausſchuß angebrachte Abweichung vom Militärplan Yu berück⸗ 

fihtigen, Unterordnung des Kriegsraths unter den Geheimens 
Rath und Verpflichtung deffelben auf die Landes: Kompaktaten, 
was bewilligt wurde (3. Ian. 5. Febr. 29. Okt. 16. Dec. 1794), 
Beſchränkung der Auswahlen, die der Herzog auch ohne Noth 
nicht vorzunehmen verfprach (14. Febr. 1795) und Bevorzugung 
der Inländer bei Dffizierftellen, welche verfprochen wurde 

(5. Fan. 9. Mai 1794, 15. Gebr. 1795). 

*5) Reglement für fle den 5. April 4793, 
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fchrieb eine Kapitals,Vieh- nnd Meinftener aut, die Nents 

fammer fchoß 2, die Schuldenzahlungslafle und das Kir 
chengut aber jedes eine halbe Tonne Goldes vor, und 
zahlreiche Beiträge Tiefen noch überdies ans dem Lande 
ein. Dadurh ward man in den Stand gefest, eine 

14,000 Mann ſtarke Kandwehr aufzuftellen, zu leiden und 
mit allem Nöthigen zu verfehen *). Es ſollte dies, wie 
das Ausfchreiben vom 10. Febr. 1794 jagt, die Wieder: 

berftellung einer ſchon im vorigen Jahrhunderten und noch 
hin Anfang der letzten Regierung beftandenen., auch nie- 
mals geſetzlich aufgehobenen, aber feit geraumen Fahren 
verfallenen Randesvertheidigungs:Anftale feyn, und zu ihrer 
Einrichtung wurden nicht nur die altern Landmiliz-Ord⸗ 
nungen erneut, jondern auch ihren Anführern eine eigene 
„prooiforifche Snftruftion‘‘ ertheil, Allein al diefe Eraf- 

tigen Anſtalten hatten die erwänfchte Wirkung nicht. Zwar 

bersiefen fi) manche Aemter fehr zuvorfommend, zwar re: 

dete ein Vaterlandeliebender Wirtemberger mit vieler Wärme 
dafır in feinem ‚Schreiben an feine Mitbürger aus Ver: 
anlaffung. ded Landesaufgebots‘ und ein Andrer fuchte die 
Anftale dur) Hinweifung anf die Zrefflichfeit der vater: 
lIändifchen Verfaffung zu empfehlen, andy gaben Fürft und. 
Stände ſich in diefer Sache vereint viel Mühe, aber den: 
noch wollte fie nicht gerathen. Denn die Beamten gingen 
den, mit der Organifation der Landmiliz Beauftragten, nicht 
recht an die Hand, und diefe felbft, in übertriebenem, fal- 
(dem Eifer, um die jungen Leute dafuͤr zu begeiftern, 
fegten ihnen Ideen in den Kopf, melde zu ihrer Beftim: 
mung gar nicht paßten. Die neuen Vaterlandsvertheidiger 
wollten von Kriegszucht und GSubordination Nichts hören, 

fie „‚ftanden in dem irrigen Wahne,“ als ob fie größere 
Sreiheiren hätten, wie andere Staatöbärger, erlaubten ſich 
daher mancherlei Unordnungen und Ausfchweifungen, und gins 

gen da und dort in „ihrer Unbotmäßigfeit und Zuͤgelloſigkeit 

*) Die Koflen hiezu, für 20 Bataillone, befiefen ſich anf 464,388 fl. 
für den Fortbeftand der Auflalt aber glaubte man mit einem 
jährfihen Fond von 45280 fl. ausreichen zu können. 
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fo weit, daß fie unter Hintanſetzung aller gefehlichen Vor⸗ 

fehriften gegen die ihnen vorgefete Obrigkeit aus ben 
Schranken der Orduung "und des Gehorfamsd traten, und 

‘ befonders gegen Forſt⸗ uud Jagdbediente ſich Bergehungen 

aller Art zu Schulden kommen ließen,” weßmwegen fie auch 
in dem Nefeript vom 3. Aug. 179. mit fchweren Strafen 
bedroht wurden. Ein Hauptäbelftand war auch der Mangel 

an tächtigen Offizieren und Unteroffizieren, da man zu ben 
erftern meiſt Schreiber und junge Nechtögelehrte oder Ade⸗ 
liche nahm, welche vom Kriegsdienft Nichts verfianden, 

als letztere aber gewöhnlich alte abgelebre Invaliden ans 
fellte, welche den jungen Leuten, die fie einüben follten, 
häufig zum Geſpoͤtte dienten. Auch die Uniformirung war 
ſchlecht und unzwecmäßig, die Gewehre nicht von der bes 

ften Art, and Säbel erhielten tie Gemeinen fo wenig, als 
die einzelnen Bataillone Fahnen. Am hinderlichſten aber 

_ war für den guten Sortgang dieſer Anftalt die Stimmung 
des größten Theild des Volkes, unter denen fich fo viele 
tadelnd dagegen erhoben. inige meinten, die Sade ſey 
bei noch entfernter Gefahr zu voreilig betrieben worden, 
Andre hielten das Ganze bei der unverhältnißmäßigen Ue⸗ 
berzahl des Feindes nicht für wirkfamen Widerſtand ges 
eignet. Hier zeigte man fich zwar bereit, feinen eiguen 
Wohnort zu vertheidigen, hatte aber wenig Luft, auch für 
Andre ſich aufzuopfern, dort aber wußte die Feighelt und 
Bequemlichkeit gar vollends allerlei Worwände, um fich der 
Sache gauz zu entziehen. Das gemeine Volt war übers 
haupt durch die ſchoͤn⸗klingende Erflärung der Franzofen, 
„Friede den Hütten, Krieg den Palaften!” ganz bethoͤrt. 
Es hoffte golöne Zeiten von diefen Sreiheitsapofteln, die 
den „Herrenſtand““ zu demüthigen fämen, warum, hieß es 
bei Ihm, warum die befämpfen, die und Freiheit und 
Gleichheit bringen wollen? So fehlte diefen Anftalten der 
Regierung der befte Beiftand, die Begeifterung drs Volke, 
Bald verhallte daher dad laute Kriegsgeichrei In Wirtem⸗ 
berg wieder, die mit fo wielem Eifer begonnenen Rüftungen 
fingen an zu erlahmen, und nıan trieb zulegt die Mebuns 
gen der Landmiliz nur noch ehrenhalber fort, 
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Darüber farb Ludwig Eugen am 20. Mai 1795 *) 
beim Spazierenreiten plöglih an einem Schlage, der alle 
Kunft der Aerzte vereitelte, getroffen, und ihm folgte fein 
Bruder Friderih Eugen **), ein gütiger und men 
fhenfreundlicher, gerechter und unpartelifcher Fuͤrſt, Dabei 
in den Staatdangelegenheiten thäsiger, als fein Bruder, 
auch von großer Kraft des Geiftes, ob er gleich in feinem 
Benehmen wegen Frankreichs fchwanfte, und fo den Sturm 
auch nicht zu beſchwoͤren wußte, der nun fo heftig über 
Wirtemberg hereinbrach. 

Nach den bisherigen erfolglofen Kämpfen nemlich war 
Preußen, weil die obern Kreiſe Deutſchlands die Verpfle⸗ 
gung feiner Truppen nicht uͤbernehmen wollten, vom Kampf⸗ 
plage abgetreten, und hatte zu Baſel im April 1795 mit 
den Sranzofen Frieden gefchloffen. Dieß Beilpiel mußte 
um fo nadhtheiliger wirken, da in dem Mertrage auch den 
übrigen Neichöftänden Friedenkunterhandlungen unter Preus 
Bend Vermittlung angeboten wurten, wovon der Landgraf 
von Heſſenkaſſel bald darauf Gebrauch machte. Es war 
um fo verderblicher für die Neichöverfaffung, da in einem 
geheimen Nebenvertrag in die Abtretung des ganzen linken 

*, Wichtigere Verordnungen Herzogs Lubwig Eugen find: 25. No⸗ 
‚vember 41795 Erneuerung des Verbots der Hazardipiele, 5. April 
41794 wegen Sonntagsheiligung, 8. December. 1794 Hofordnung, 
51. Fanuar 1795 Ueberlaflung der Entfiheiduug verfchiedener 
Straffälle an die Bezirksbeamten. Am 10. December 1794 
dehnte der Herzog das Recht des freien Zuges aud auf die 
Klofterleibeigenen aus. 
Eriderih Eugen war geboren in Stuttgart den 21. Far 
nuar 1732, er theilte mit feinen Brüdern ben Unterricht guter 
Lehrer, wurde zum geiftlihen Stande beftimmt , erhielt 1759 
und 1741 Sanonicate in Salzburg und Koftanz, aber bald dies 

- fer Laufbahn überdrüßig, trat er 4749 in preußifche Krieges 
dienfte, wo er im 7jährigen Kriege fid) großen Ruhm erwarb, 
Er hielt fidy zur Friedenszeit zuerft in Treptow in Pommern 
auf, ging aber vou dba 1769 nad) Mömpelgard, deffen Statt⸗ 
halterſchaft er 1786 erhielt. Als die Zranzofen ihn 1792 ver⸗ 
trieben, wurde er Statthalter in Ansbady und Bairenth, und 
ging von hier 4794 nad) Hohenheim. 
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Kheinufers vorläufig eingemilligt, und zur Entfchädigung 
der biedurdy nothleidenden weltliden Stände die geiftlichen 
Gebiete Deutfchlands beſtimmt wurden. Am (chaͤdlichſten 
aber ward diefer Frieden fir Oberdeutſchland, weil durch 
eine den ganzen Morden des Reichs, und überhaupt alle 
preußifchen Befigungen umfaflende Nenrralitdtslinie, der 

Schauplag ded Kriegs auf den Suͤden befchränft ward. 
Hieher wälzten fih nun aud die Schreden des Krieges, 
als nad dem unentſcheidenden Kampfe des Jahres 1795 
die franzdfifhen Heere im Junius 1796 unter Jourdan 
und Moreau auf verfchiedenen Punkten den Rhein übers 
ſchritten. Es war die Nacht vom 23. auf den 24. Jus 
niud 1796, in welcder fie bei Kebl den Webergang ers 
zwangen. Zwar ftand hier zu Bededung des Stroms das 
ſchwaͤbiſche Kreiskontingent unter den Befehlen des Genes 
rals v. Stein, aber außerdem, daß diefe nur 7250 Mann 
ſtarke Schaar zur Beſetzung einer ber 10 Stunden langen 
Vertheidigungslinie zu fchwad war, wurde fie noch uns 

täcdhtiger zum Miderftand durch ihre üble Beſchaffenheit, 
die fchlechte Mannszucht, mit‘ welcher fie felbft ipren eigenen 
Landsleuten beſchwerlich fiel *), die Ungleichheit der Be⸗ 
waffnung, die Eiferfucht ihrer Führer und ihre Unbotmaͤßigkeit 
gegen des Oberfeldherrn Befehle. Leicht überwältigten daher 

— — — 

*) Die Landſtände ſelbſt klagten hierüber 12. Juli 1796. — Ein 
Zeitgenoffe fchreibt über den Zuſtand des wirtembergifchen 
Kontingentd, „ed war ein Haufen zaufammengeftoppelter Leute, 
von denen die Meiften nur darum gern ind Feld zogen, weil 
fie Gelegenheit hatten, auszureißen, den Abgang erſetzte man 
zwar durch Werbungen, aber die Neugeworbenen gingen ges 
wöhnlich nad) Empfang des Handgelds wieder davon, fo daß 
man die Rekrutentransporte zuletzt durch Huſarenkommandos 
transportiren laſſen mußte. So war lange Zeit das unaufhör⸗ 
liche Deſertiren und Rekrutiren die gepöhnliche große Kom⸗ 
pagnie⸗Neuigkeit. Ein anderer Theil des Kontingents beſtand 
aus alten oder gebrechlichen Leuten, welche alle Tage ihren 
Abſchied ſuchten, und der kleinere beſſere Theil wurde durch die 
vielen Veränderungen und das böſe Beiſpiel der Deſerteure ganz 
mißmuthig und verdroſſen gemacht. 
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die Franzoſen ihre Stellung, und ſchickten ſich nun zur Er⸗ 
oberung der Paͤſſe des Schwarzwalds an. In dem Treffen 
beim Dorfe Rennchen wurden die Oeſtreicher geſchlagen, am 
2. Julius der wichtige Paß Kuiebis erſtuͤrmt, und 8 Tage. 
ſpaͤter auch der Erzherzog Karl in der blutigen Schlacht 
am Dobel zum Ruͤckzuge genoͤthigt. Jetzt lag Wirtemberg 
den Feinde offen da, denn von der gleich nach dem Rheins 
übergange veranftalteten, aber noch nicht einmal ganz voll⸗ 
zogenen Belegung der Schwarzwaldgrangen durch die Lands 
mehr fonnte es feine Sicherung nicht erwarten. Man fchritt 
daher auch noch vor des Herzogs Flucht zur Entwaffnung, 
(Julius 1796) *), und entfchloß fich endlich zu Unterhand⸗ 

Inngen, Uber zu diefen war jett die befte Zeit vorbei, und 
ber Herzog mußte es nun zu ſpaͤt bereuen, daß er Die 
früheren Verhandlungen in Bafel, zu denen er felbft noch 
feinem Bruder kurz vor deffen Tode gerathen, ans Ruͤck⸗ 
fichten auf Deftreich zuerft unentfchloffen geführt, fpäter, 
als die dftreichliden Waffen gluͤcklich waren, ganz abges 
brochen hatte, Denn damals begehrten die Franzofen als 
Kriedensbedingungen nur eine mäßige Lieferung von Ges 
treide, Heu und Stroh, nebft freiem Durchzug für ihr Heer 
gegen baare Bezahlung. uch fpäter noch, im Fruͤhlinge 
1796 hätten billige Zriedensbedingungen erlangt werden 
fönnen, und Friderich Eugen zeigte wirklich audy am 25. Ju⸗ 
nius dem Salfer an, er fey gefonnen, zur Rettung feines 
Landes, mit dem Feinde zu unterhandeln, aber ald man 
die Befeftigungen des Kniebis bei ihrer Befichtigung für 
unangreifbar erklärte, durften die dazu bevollmächtigten Abs 
gefandten, der Minifter Wöllwarth und der Legationds 
rath Abel nicht weiter gehen, und auch diefer Zeitpuntt 
ging vorüber. Erſt als der Erzherzog Karl auf des Her⸗ 
5098 Anfrage diefen erflärte, er vermdge das Land nicht 
mehr zu ſchuͤtzen, ließ Zriderih Eugen nun die Landichaft 

—— 

*) 50. Junius befahl er den Beanten, Regiftraturen und Kaffen 
zu flüchten, 10. Julius: Keiner foll feinen Poſten verlaffen, 
4. Auguſt: die franzöfifchen Auswanderer follen aus dem Land 
geichafft werden, 
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auffordern, im Verein mit ihm die udthigen Schritte zur 
Erdffnung von Friedensverhandlungen zu thun, „da die 
‚Umftände einen Partikularfrieden nicht nur billig und räthe 
li, fondern auch nothwendig machten (12, Julius). So . 
wurden nun alfo Woöllwarth und Abel nah Baſel, 
der Geheimerath v. Mandelslohe aber und der Lands 
fhaftdaffeffor Kerner ind franzöfifhe Hauptquartier ges 
ſchickt. Allein die franzdfifchen Vortruppen waren bamale 
nun fchon im Lande, und trieben mit Pländerung und 

Mißhandlung der Einwohner vielen Unfug, noch größer 
aber war die Gefahr, als die Deftreicher bei Kannftrdt 
ein Lager für 18,000 Mann ausſteckend hinter dem Ne⸗ 
ckar fih zu neuem Widerſtande anſchickten. Nun kam 
auch die Hauptftadt in Norh, fechtend drangen am 18. Ju⸗ 
lius die Franzoſen herein. Doch war größer, al& der wirds 
lihe Schaden durch Plünderung, die Angft, welche gleich 
darauf eine zweitägige Schlacht bei Kannftadt noch vers 
mehrte. Sie war der Teste Kampf der feindlichen Par⸗ 
teilen auf wirtembergifhen Boden, der Erzherzog Karl 
309 fih ganz an die Oftgränzen Schwabens zurid, Um 
fo fehneller gings nun auch mit den Unterhandlungen, am 
17. Zulius war der MWaffenftilftand in Moreaus Haupt⸗ 
quartier gefchloffen, - md darin Abtreten vom Kriege gegen 
Sranfreich, freier Durchzug der Heere deſſelben, nebft einer 
Brandichatung bedungen,, dagegen Achtung der Perfonen, 
des Eigenthums der Gefebe und der Kandesreligion vers 
fprochen worden; am 27. Auguſt fam auch der Frieden zu 
Stande. Bolllommene Neutralität, Verbannung der frans 
zoͤſiſchen Ausgewanderten aus dem Lande, gegenfeitige Auf⸗ 
bebung aller feindlichen Maßregeln, und freier Durchzug 
für Frankreichs Heere waren auch hier die Hauptbedingun: 
gen. Zugleich follte Mdmpelgard abgetreten, doch dafdr 
nad) den geheimen Friedensartifeln Wirtemberg durch meh⸗ 

rere geiftliche Gebiete in Schwaben *) entichädigt werden, 

”) Das bifhöfflidh-Straßburgifche Amt Oberkirch, die Propſtei 
Ellwangen und die Abteien Swiefalten, Marchthal, Neresheim 
und Nothenmänfter. 

. — 

. ‚ 
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wogegen es aber auch fich verpflichtete, zur vdlligen Abtre⸗ 
tung des linken Rheinuferfs und Aufhebung des Lehenver⸗ 
bands von Sstalien mit dem Reiche ernſtlich mitzuwirken. 
Die ſchlimmſte Bedingung bei dieſem Frieden aber war 
Beftätigung der von Moreau angefegten Kriegsftener von 
8 Millionen Franken, von denen die Hälfte baar bezahlt 
und zugleich noch anfehnliche Naturallieferungen erlegt wer 

den follten *). Auch erhob fich mehr als Eine Stimme 
Dagegen, man nannte den Frieden einen durch die geheimen 

Artikel noch vergrößerten Verrath an Kalfer und Reich, 
und Deftreih ward um fo mehr darüber erbittert, weil 
Wirtembergs Beifpiel kurz nachher Baden und darauf ganz 
Schwaben folgten. Offen zeigte diefen Unwillen der Erzher⸗ 

309 Karl durch rüdfichtölofe Behandlung des Kreifes, ges 

waltfame Entwaffnung des noch übrigen bei Biberach fies 
henden Kreistontingents , und Beraubung der Zeughäufer 
in Eßlingen, Ulm und Memmingen, worüber die Kreiss 
verfammlung vergebens fchmere Klagen führte, und ftatt 
aller Zufriedenftellung die Antwort erhielt: ‚‚fie habe durch 
ihre böchft ordnungswidriges Berragen ein ewig fchimpfliches 
Denfmal voreiliger Zaghaftigkeit gegeben.” Diefe jo deuts 
lichen Beweiſe der Ungnade des Faiferlichen Hofes aber 
und die Härte der Friedensbedingungen machten auch den 
Herzog von Wirtemberg in feinem Entfchluffe wieder wan⸗ 
fend, und ob er gleich den Vertrag endlich unterfchrieb, 
fo mußte doch Woͤllwarth, der aus der beften Abfiht und 
von deſſen Weberbringer felbft dazu veranlaßt, ihm fogleich 

Yin Paris übergeben hatte, diefe That durch feine Entlaffung 

büßen, und keine Morftelungen des Geheimenraths und 
der Stände Eonnten den Herzog zu feiner Miederanftellung 
bewegen. So hoffte Fridvrih Eugen fih bei Deftreich zu 
entichuldigen, als nad Jourdans Niederlage bei Amberg 

(24. Auguſt) auch Moreau wieder zum Rüdzuge gendthigt, 
und mit Huͤlfe des überall fih erhebenden Landvolks durch 
den Schwarzwald verfolgt und über den Rhein zuruͤckgedraͤngt 

*) 400,000 Gent. Brodfrücdte. eben fo Biel Eentner Heu, 50,000 
Side Haber, 50,000 Paar Schuhe und 4,200 Pferde, 
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wurde. Doch wollte der Herzog dabei dem ſo wandelba⸗ 
ren Kriegsgluͤck nicht. völlig ſich vertrauen; er ließ feine 
Gefandten in Paris, und tadelte es fcharf, daß der Bis 
fhof von Konſtanz die Abgeordneten des Kreifes wieder 
zurädberufen hatte (26, Dec. 1796). Daß er bhiebei 
Hug gehandelt, zeigte auch gleich der nächte Feldzug, der 
von Moreau mit Weberfchreitung des Rheins und neuen 
Siegen erdffnet ward. Denn jet konnte er doch hoffen, 
bei dem Sieger eher Gnade zu finden. Uber diefer kam 
diesmal nicht nach Wirtemberg, bei Stollpofen ereilte ihm 
die Nachricht von dem duch Bonapartes Siege in 
Stalien erzwungenen Waffenftillftand in Leoben, und machte 
feinem weitern Vordringen ein Ende, Der bald darauf 
in Sampo Formio gefchloffene Frieden gab auch zur Wie⸗ 
derherftelung dauernder Ruhe um fo mehr Hoffnung, ale 
dabei die Eröffunng eines Meichöfriedens : Kongreffes zu 
Raſtatt innerhalb Monatsfriſt bedungen worden war. 

Der Herzog von Wirtemberg hatte, gleih nach dem 

Abſchluß des MWaffenftilftands mit den Franzofen, gemeine //.”  " 
fchaftlih mit dem großen ftändifhen Ausſchuß, flatt der 
bisherigen Landesdefenſions- Deputation eine „Waffenſtill⸗ 
ſtands⸗Vollziehungs-Deputation“ *) niedergeſetzt, welcher 
alle oͤffentlichen Vorraͤthe an Geld und Naturalien, ſogar, 
unter gewiſſen Beſchraͤnkungen und dem Vorbehalt der Wie⸗ 
dererſtattung, auch das Privateigenthum der Unterthanen 

zur Verfuͤgung geſtellt, und die Erlaubniß, eine bedeutende 
Geldſumme aufzunehmen, gegeben wurde. Der Ausſchuß 
aber, obwohl erkennend, daß die augenblickliche Noth ſolche 

Maßregeln gebiete, wollte doch deren Verantwortung nicht 
. allein auf ſich nehmen, und trug daher am 28. Zul. 1796 

auf fchleunige zufammenberufuug ber : Randftände an, um 
zugleich das Verhaͤltniß zu beftimmen, „nad welchem 
Herrſchaft, Land und Kirchengut die Kontriburionsfunmen 

und Koften unter fich zu vertheilen und zu tragen hatten.‘ 
Diefes Gefuch wurde vom Herzog auch genehmigt, die 
wirkliche Einberufung der Stände aber auf einen ruhigeren 

— — — 

2) Epäter erhielt fie den Namen Kriegspräſtations⸗Deputation. R 
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Zeitpuukt ausgefeht (9. Auguſt), fpäter zwar anf dem 
21. Sept. beftimmt, allein in Folge neuerer Kriegsvorfaͤlle 
wieder auf unbeflimmte Zeit vertagt (19. Sept.) Uw 
die Narnrallieferungen für die dftreichifhen Truppen be: 
fireiten zu konnen, ſchlug der Herzog dem Ausfhuß vor, 
mis Huͤlfe ded geifilihen Guts und der Landfchaftsfafle 
hiegu einen eigenen Fond zu bilden (21. Dct.), worauf 
aber der Ausſchuß nicht eingehen wollte, ſondern wieders 
holt auf die Eröffuung eines Landrags drang (22. Rov.), 

die der Herzog nun auch auf den * März 1797 feſtſotzte. 
Schon der Umftand, daß dieß wieder der erſte Lands 

tag war, der nun nach einem Vierteljahrhundert gehalten 
werden follte, erweckte im Lande groͤperes Jutereſſe für 
ihn, dieſes Intereſſe aber wurde noch mehr gefleigert Durch 
die damalige allgemeine Aufregung. Es war, ald ob fich 
im MWirtemberg zum erftenmal die Abgeordneten des Volkes 
verfammelten, um fich über deſſen 2ingelegenheiten zu bes 
rathen, als ob jetzt erft dad Volk wüßte, was zu feinem 
wahren Beften diene, und als ob jeßt gerade und fonft nie 
mehr der rechte Zeitpunkt fey, um Beſchwerden abzuhelfen 
und Mißbräuche abzuftellen. Alles wollte theilnehmen an 
dem längft erfehnten Landtage, er war nicht nur überall 
in Öffentlichen, wie in Privargefellihaften der Haupgegens 
fland der Unterhaltung, fondern er wurde auch gar vielfach 
in Flugſchriften befprochen, deren Herausgabe begann, fo 
bald das erfte fürftlihe Zufammenberufungsichreiben erfchies 

nen war, und fortdbauerte bis zum Ende des Landtags. 
Es waren ihrer über anderthalbhundert, unter deren Ders 

faffern fich mehrere der trefflichftien Köpfe des Landes bes 
fanden, und welche bald mit mehr, bald mit weniger Geift, 
Tiefe, Gruͤndlichkeit und Freimuͤthigkeit, theild den Land⸗ 
tag felbft, theild Die Gegenſtaͤnde feiner Verhandlungen 
betrachteten. Da wurden dad Wahlrecht und die Wahl: 
barkeit zum Landtag, das Mefen veflelben, die Pflicht 
und dad Recht der Zufammenberufung der Stände, die Eins 
richtung der Ausfchäffe und die dftere Abhaltung von Lands 

tagen zur Eprache gebracht *). Kebhaft und häufig beſprach 

*) Die Behauptung, daß das Wahlrecht und die Wahlfähigkeit nicht 
\ 
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man auch die Mängel ber Staatöverwaltung, deu Schiens 
drian und die unndthige Weitlaͤufigkeit in Kanzleigefchäften, 
den Nepotismus, die Weberzahl der Beamten, namentlich 
der Ndvolaten und Schreiber, vor Allem aber den Vorzug, 
defien die Ausländer und der Adel zu genießen hätten. 
Dieſes Uebel, hieß ed, nahm befonders unter der Regierung 
des Herzogs Karl mehr ale jemals uͤberhand, und worde 
um fo drückender, weil vorzäglich auslaͤndiſcher und beſon⸗ 
ders mellenburgifcher Adel, fowohl bei Militärs ala bei 

befchräntt ſeyen, daß es zwar herkömmlich, aber weder noth⸗ 

wendig, noch geſetzlich ſey, die Abgeordneten aus der Mitte 
der Gemeindenorfteher zu wählen, fondern daß jeder rechtliche, 
unbefcholtene Staatsbürger wahlfähig fey, wurde befonders 
häufig aufgeftellt und fand auch wirklich fehr viel Beifall, 
mehrere Aemter verahftalteten eigene Zuſammenkünfte deß— 
wegen, und fowohl der ſtändiſche Ausſchuß (12. Sept. 1796), 
als audy der Geheimerath ſahen ſich hiedurch veranlaßt, zu 
erklären, bevor nicht anf dem Wege der Verabfahiedung eine 
Aenderung vorgenommen werde, können nur Mitglieder bes 
Raths und Gerichts in die Ständeverfammlung erwält werben 
(17. Sept. 1796). Das Klofteramt Alpirsbady aber wurde mit 
feiner Bitte, einen eigenen Abgeordneten ſchicken zu dürfen, 
deßwegen abgewiefen, weil „uach altem geſetzlichem Herkommen 
die Praͤlaten Stellvertreter der Kloſter⸗Hinterſaſſen ſeyen.“ 
Auch die zum Abgeordneten nöthigen Eigenſchaften kamen zur 
Sprache, er ſollte ſeiner Stellung und ſeinem Vermögen nach 
unabhängig, von reifem Verſtand, geordneter Thätigkeit, er⸗ 

probter Rechtſchaffenheit, Beredtſamkeit, und Welts und Men» 
ſchenkenntniß ſeyn. Ferner wurde vorgeſchlagen, die Landſtände 
ſelbſt ſollten 3 muthvolle, patriotiſche, der Landesangelegenheiten 
und Verfaſſung wohlkundige Männer zur Leitung der Land: 
tagsverhandlungen, Einfammeln der Stimmen , Abfaflung der 
Befchläffe 2c., wählen. Mehrere Schriften enthielten auch 
Borfchläge, wie die fländifchen Ausſchüſſe zweckmäßiger orga- 

niſirt werden Lönnten, und beantragten biebei vornemlich die 
Befchränfung der Befugniffe derfelben. Auch die Zrage: 
Hängt es von der Willkür des Fürften ab, wenn die Land: 
fände zufammentommen follen, und, konnte den Gliedern ein« 
zelner deutfcher Staaten durch ihre Boreltern das Recht, ihre 
Repräfentanten felbft zu wählen, entzogen werden ? Fam zur 
Sprach e. 



Gtoilftellen den Bürgern Wirtembergs vorgezogen wurde; 
um fo kraͤnkender, weil dieſer Borgug fich felten auf pers 
fönliche Verdienſte, fondern meiſtens nur auf eine bliude 
Vorliebe für den Adel gründete, indem einige Mitglieder 
deffeiben den jonft fo weiſen Regenten irre zu leiten und 
glauben zu machen wußten, als ob bei den fo ftärmifchen 
Zeiten der Adel die einzige wahre Stuͤtze eines Regenten 
ſey. Solche fremden Adelichen aber fuchten nun ihr Eins 
kommen burch Bedrädungen des Landmanns zu vermehren, 
fie ınafteten fih nur vom fauren Schweiß der redlichen 

Wirtemberger, und ſchleppten das wirtembergiſche Geld 
außer Lands, um ihre, von den Ureltern ber verfchuldeten, 
Güter freizumahen. Daß der Kürft Adeliche zu feinen 
Hofbeamten wähle, koͤnne man ihm nicht verwehren, aber 
daß man mit ihnen auch die übrigen Aemter befeße, daß 
man zwifchen einer adelichen und gelehrten Bank, nicht nur 
im Geheimen⸗ und Negierungsrath, fondern auch bei der 
Kammer -einen Unterfchied made, dad fen ein fchwerer 

Mißbrauch. Da Mirtemberg eigentlih gar feinen Adel 
babe, weil ſchon um die Mitte des fechzehnten Jahrhun⸗ 
derts die Nitterfchaft fi vom Lande losgemacht, fo fey 
die Bemerkung um fo auffallender, und für den Patrioten 
empdrender, daß der Adel in. diefem Lande, in welchem er 
nach dem Geifte der Verfafiung eigentlich gar Nichts gelte, 
doch ein fo großes Gewicht habe, fi fo weit außbreite, 
die anfehnlichften Aemter befite, manche als ausfchließen- 

des Eigenthum an fich geriffen, und aus vielen fogar ben 
Bürgerftand verdrängt habe. Wenu man auch den Schwall 
von unbefoldeten Kammerherrn, Kammerjunkern und Or⸗ 

dendrittern, welche ein vernünftiger Bürger. weder um ihren 
Dienft, noch um ihre Ehrenzeichen, beneivden werde, nicht 
in Anfchlag bringe, fo blieben, nad) einer genauen Ans 

gabe, immer noch 250 Adeliche übrig, welche im Geheis 
menrath, auf Gefandtfchaftspoften, in der Kanzlei, beim 

Hofſtaat, beim Forftmefen und Militar angeftellt feyen und 
zufammen wenigftens 180,000 Gulden Cinfommen _vom 
Lande beziehen. Auch über das Berragen der Adelichen 
führte man bittre Klagen, Was hat, hieß es, ber Bürger 
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nicht von bin adelichen Ausländern zu leiden? Welche Im⸗ 
pertinenzen erlauben ſich nicht die adelichen Offiziere, die 

doch wahrlich meiſtens ihre Lorbeere erſt noch in einem 

kuͤnftigen Kriege zu ernten haben? Wie beleidigend vor⸗ 
nehm und fleif benehmen ſich nicht die Hoflente, die doch 

Lediglich Leinen andern Beruf haben, als die durchlauch⸗ 

tige. Zamilie zn ennuiren, den Abtrag von der herzoglichen 

Tafel zu verringern und über den Bürger hohnlaͤchelnd 
binmegzufehen, welcher fo gutmuͤthig iſt, fein Mittagseſſen 
vorher im Schweiße feines Angefichred zu verdienen! *). 

Mau begehrte Oeffentlichkeit der ſtaͤndiſchen Berhendluns 

gen und der Staaröverwaltung, vornemlidy des Rechnungs⸗ 

*, Man werde finden, heißt es in einer diefer Schriften, daß der 
allermeifte öffentliche Unfug in Stuttgart vom Adel und von 

Ausländern verübt werde, auch werden namentlich die Obers 

forftmeifter fehr angegıiffen. Großes Aufiehen machte befonders 
auch eine, unter dem Namen Sebaſtian Käsbprers, Schutmei⸗ 
fters in Gansloſen, erfchienene Fingſchrift, die mehrere andere 

ihr an Win mehr oder minder nahebonmenden, z. B. von 
Hans Wilibald Panzhaf,. Provifor in Ganslofen, auch ein 
„luſtiges Zrauerfpiel® die legte Stunde Geb, Käsborers zur 
Folge hatte, Wie aber fhon früher die Bedienftung und Ber 
vorzugung der Ausländer, namentlih vom Adel, die Veran⸗ 

laffung zu Befhwerden war, zeigt die „Klage der Zuriften, 

Kameraliften und Echreiber über Berlegung der Landesverfafs 
fung, in Betreff der Dienfibefegungen“ (Mai 1790), wo ed 
heißt: Man erklärt vor aller Welt ſämmtliche Landeskinder 
für untüchtig, indem nicht nur bei Hof, fondern auch beim 
Forſt- und Jagdweſen und beim Militär, felbft in der Kanzlei 
täglich mehr Stellen an Ansländer gegeben werden. Gewiſſe 
Hofdienfte müßten nach der, in Deutſchland herrſchenden, Mode 
freilich mit Ausländern befest werden, und es dürften auch nur 
wenige unter uns feyn, welche bie zn einem Kammerheren, 
Kammer: und Hofiunter erforderlichen Qualitäten beſitzen. 
Aber man findet doch auch Leute unter ung, welde zu Forſta 
meiftern fo gut ald Ausländer taugen, welche fo gut, wie Diefe, 
ein Heer, Regimenter und Kompagnien anführen können. Auss 
länder und Wdeliche beberzigen nie ihre Pflichten gegen Nas 
Land und gegen ihre Nebenunterthanen, fle hangen dem Hofe 
an zum Schaden des Landes, und betrachten ſich ̟ als Biceherrn 
der Unterthauen. 

Gh. Wirtemb. III. 1806. 2. Abtb. 34 — 
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wefens, Berminberung der Deputatlotten*), VBerbeffuung Der 
Nechtöpflege , des Forſt⸗ und Jagdweſens, der Bildungds 

und Armen⸗Auſtalten, befonders der Vollserziehung, weßwegen 
auch die Gründung eines Schullehrer⸗Seminars vergefchlagen 
wurde. : Man machte -Vorfchläge wegen zwedimäßiger Bers 
wendung des Kirchenguts, wegen Belebung bed Gewerbs⸗ 
fleißes und Hemmung des Wuchers, wegen Abhilfe gegen 
‚Die Holztheurung, wegen Möflellung der Wochen: unb 
Selertagss Predigten and anderer wirklichen oder fcheinbaren 
Gebrechen. Auch über die Frauen, ihr Berhältniß zu Dem 
Männern uud ihre Stellung im Staate ließ ſich eine 
Stimme vernehmen. Weber eine zweckmaͤßigere Kriegsver⸗ 
foffung wurde nicht wenig gefchrieben, bei weitem am meis 
fien jedoch über die Bezahlung der franzdfifchen Kriegs: 
fteuer. Diefe - Schriften aber, welde zum Theil der 
Ständeverfammlung felbft überfhidt wurden, fteigerten 
wicht nur Die Theilnahme an den Verhandlungen des Lands 

tages, fondern gaben biefem auch ein eigenthämliches Ges 
präge, das ihn vor allen fruͤhern auszeichnete. Jener 
Geiſt der Neuerung reih an guten, wie an fchlimmen 
Wirkungen, vie Folge der großen Zeirbegebenheiten, der fich 
in Wirtemberg fchon früher, und zwar bie und da fo aus⸗ 

geſprochen hatte, daß die Nieberfeung einer geheimen Uns 

terfuchungslommiffton und die Berbaftung mehrerer Pers 
fonen nbthig ſchien, jener unruhige Geift war auch in die 
Landesnerfammlung eingebrungen, und vergebens erklärte 
bei ihrer Erbffnung der Herzog, „er erwarte feine Bes 

ſchwerden gegen feine Regierung, wolle aber alle zum Wohl 
des Landes’ .gereichende WVorfchläge annehmen und unters 
Rügen,” vergebens erinnerte er die Stände, „‚fich ald weife, 
kluge und gewiſſenhafte Wirtemberger zu benehmen, indem 
Die Augen von ganz Europa auf ihre. Handlungen gerichtet 
feyen“ (17. März 1797). Man blieb bei dem amgeges 
benen Hauptgegenftande der Verhandlungen nicht flehen, 
gleih in den erften Tagen wurde von einer neuen lands 
ſchaftlichen Ordnung gefproden, und in Kurzem begann 

2) Bon diefen follte man nur die Landrechnungs⸗ und Sanitätddeputas 
tion beibehalten und das Hofgericht zur flehenden Behörde machen, 

—_———a 
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men. fich über die verichiebenartigften Thelle des Bemitede 
Bearfaffung und Verwaltung zu verbreicen. Die biöherigen 
QAusſchuͤſſe uud ihr Betragen murben ein Sanptgegenfenb 
Des Streites. Denn gegen fie berrfchte allgemein eine 
feinbfelige Stimmung, in verſchiedenen Schriften hatte 
man hr rechtswidriges Benehmen offen aufgededt, ihnen 

mamentlich Willligr, Eigeumäckigleit und Eigennutz were 
geworfen, felbR von etlich Beamten waren Klagen gegen 
für eiugelaufen. Gleich in der erſten Sitzung (15. Miu), 
ala Die Ausſchuͤſſe dem Gelee gemäß, ihre Abbaulung ana 
boten, brach der Sturm los, bach brachte der Konfuleue 
Kerner, indem er erinnerte, jet, da das Baterland ve 
außen in Gefahr fey, folte man nicht an einem, wenn 
auch ſchadhaften, doch noch gu verbefiernden, Gebäude 
rutteln, es dahin, daß mit Stimmenmehrheit die Beibe⸗ 
baltung derfelben befchloffen ward. Dem Konfulenten Enede 
maier ‚aber, der ſeit 50 Jahren bei der Laudſchaft, und 
"Durch dieſe lange Erfahrung der eigentliche Führer und 

Sender der Ausichäffe war, wurde bios die Wahl gelachen, 
ob er eine Unterſuchung feiner Amtsfuͤhrung oder eine 
Penſion wolle; er wählte das letztere, und trat ab, da 
nun von feinen Umtsgenofen Abel in Paris, Hauff wegen. 
Altersſchwaͤche dienkunfähig war und ſerner durch ſeine 
Bersheidigung der Ausihäffe das Zutrauen des gräßerm. 
Theils der Landſtaͤnde verloren hatte, fo ftanden Diele Jets. 
für ſich allein, und bald erlangten einige kraͤftige und eut⸗ 
ſchloſſene Männer, wie der Abgeordnete Hauff von Tuͤbin⸗ 
gen, ben größten Einfluß in der Verfammlung. © few. 
ed Denn, daß bei der Ergänzung ber vorigen Ausichäffe ber. 
ſchloſſen wurde, diefe follten nur proviforifch beftehen und 

auf den alten Ausfchußftaat nur iInfofern verpflichtet wer⸗ 
ven, als die Beſchküſſe der Berfammiung diefen nicht das 
dern wärden. Die Regierung gab hiezu auch ihre Eins 
willigung, aber „blos um den Gang der Verhandlungen, 
an welchen dem Lande fo viel gelegen fey, nicht aufzus 
halten (28. Mai), . Später jedoch erfaunte mar, daß die 
Umſtaͤnde einen bleibenden Nusfchuß vdthig machten, und 
nuu wurde im Januar 1798 ein folder gemägle. Er 
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habe die Landſchaft ihzre fonft gereliguläche Veiſtener zur 
Kammer nicht mehr entrichtet, umb doch ſey feit 1798 Der 
Bafwand für Apanagen von 61,500 auf. 126,508, für 
Praſionen von 7,491 auf 39,233, und für die Kanzkel 
von 66,651 auf 81,593 Gulden geftiegen. Daher duͤrfe 
auch Bad Kirchenqut nidyt zu fehr in Anſpruch genommen 
werden, weil durch defien Unterſtuͤtzung allein die Kammer 
in Stand gefegt wärde, ihre Verpflichtungen zu erfuͤllen. 
Nun verlangten die Laudflände, ‚die Kammer follte wenigs 
ſtens ein Drisetheil an. der Kontribution und ein Viertheil 
am den Lieferungen fürs dftreihifhe Heer übernehmen, 
allein auch dieß wurde abgeichlagen, und fie trugen deß⸗ 
wegen auf eine allgemeine Vermoͤgens⸗ und Beſoldungs⸗ 
Stener an, nicht nur meil fie für die niedern Staͤnde 
minder druͤckend fey , fondern auch, weil fie fchuell berbeis 
gefchafft werden kdune. Schon im April murde hiegu ein 
vorläufiger Plan entworfen und der Megierung vorgelegt. 
Die Steuer follte alle den Lande angehbrigen und vers 
pflichteten Untertanen mit ihren fammtlihen Kapitalien 
und Gütern, auch die Wohlthaͤtigkeits anſtalten umfaflen, der 

Beitrag dazu für jedes 100 fl. 40 Er. ausmachen, Ges 

meinden und einzelne Körperfchaften aber, und das Bers 
mögen Auswärtiges im Lande davon frei fen. Kurz hiers 
anf beichloß man, drei fachkundige Männer, die Hofs und 
Domäneuräche Hartimann den Aeltern, Pfaff und den 
Kirchenraths⸗Expeditionsrath Weißer um ihre Gutachten 
über dieſen Gegenſtand zu. erfuchen (223. April). Ihre 
Erktärungen fielen verfchieden ans, indem Pfaff eine als 
gemeine Bermbgenöfteuer für unvermeidlich nothwendig im 
diefem Falle hielt, Weißer zwiſchen ihr oder Erhoͤhung des 
alten Steuerſyſtems vie Wahl ließ, Hartmann aber. dieß 
letztere beftimmt vorzog. Auch in der Landesverſammlung 
ſelbſt waren die Stimmen darüber gesheilt, und mehrer 
weiten das afte Steuerfuften beibehalten wiſſen, doch ent 
ſchied man fich endlich mie einer Mehrheit von 23 Stimmen. 
fir den Vorſchlag einer Vermoͤgensſteuer (28. Pal. 1797), 
und fcheite nun zur Erdeterung ber einzelnen Punkte dieſes Bor: 
ſchlegẽ. zugleich eine Auflage auf mehren Luxusarttkel auch ib — — — —— 
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überfläffige Pherde und Hunde, beſchließend. Ar 31. Ju⸗ 
lius wurde alsdann dem Herzoge ein ausfuͤhrlicher Be⸗ 
ſteurungsplan vorgelegt. Aber Friderich Eugen, der ſchon 
in einer fruͤhern Erklärung ſich dieſer neuen Beſteurungsart 
nicht geneigt erzeigt, und lieber zur Befriedigung der nd 
thigſten Bebürfniffe der Kriegskaſſe eine Geldaufnahme 
vorgeichlagen hatte, trug nach dem Gutachten ‚feines Nie 
gierungsraths, dem ebenfalls „das landſchaftliche Syſtem 

eeꝭilooſdurilichter Meſtauðoixelu —— 
rigkeiten und Anſtaͤnden —— ——— 

weiterer Verhandlung darüber niederzuſetzende — *— 
Kommiſſion an, was auch von den Staͤnden angenommen 
ward. Allein kaum hatte dieſe Kommiſſion ihr Geſchaͤft 
begonnen, als gerade, waͤhrend die Landesverſammlung auf 
etliche Wochen entlaſſen war, am 23. December 1797 der 
Herzog um Mitternaht an einem Schlagfluß flarb *). 

Friderich Eugen hatte fih 29. Nov. 1755 mit Fri⸗ 
derite Dorothea Sophie, Alteften Tochter des Mark⸗ 
grafen Sriderih Wilhelm von Brandenburg:-Schwedt, 

vermählt. Diefe Heirath, ein Werk König Friderichs 
von Preußen, defien Nichte die Prinzeffin war, brachte 
für das Land wichtige Folgen. Denn da feit Karl Ale 
xander die Herzoge Wirtembergs dem Farholifchen Glauben 
zugetban waren, fo wurde nunmehr in dem Chevertrage 
feftgefeßt, daß die Nachlommenfchaft des Prinzen in dem 
esangelifhen Glauben, als der Landesreligion, erzogen 
werden folle. Die Stände, hoch erfreut hieräber, zeigten 

nun auch ihrer Seits eine bisher nicht: gewöhnliche 
— 

Wichtigere Verordnungen Herzogs Friderich Eugen ſind: 43. Ju⸗ 
nius 1795 Verwandtſchaft zwiſchen Mitgliedern der Ortsobrig⸗ 
keiten verboten, 2. Dec. 1795 Reſcript betreffend die kaiſerlichen 
Notarien, 30. Ian. 1796 Verkeſſerung der Armen⸗Anſtalten, 
4. April 1796 Räuchern in den Weingärten gegen Frühlings— 
Fröſte angeordnet, 413. Jul. 1796 neue Regulirung des Ehauffees ' 

Gelds, 17. DE. 1796 Einführung eined neuen. Choralbuchs 
Can feine Stelle trat ſchon 4799 wieder ein andere), 30. Mai 
4797. Aufftelung eines Landthierarztes, 20. Dec. 1797 Ehauffees 
gel» Drönung, 
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Freigebigkeit, indem ſie dem Prinzen und ſeinen maͤnnlichen 
Erben, neben der ihnen von dem Kammergut gebührenden 
Apanage, eine jährliche Unterftüßungefumme von 25,000 fl. 
bei der Landeskaſſe anwieſen *) (20. 23. Dec... 1769); 
8 Prinzen und 4 Prinzeffinnen waren die Fruͤchte dieſer 
gluͤcklichen Ehe **), die Herzogin überlebte ihren Gemahl 
nur wenige Monate, und ftarb anı 9. März 3798. 

Ihm folgte ſein Sohn Sriderich I. sr), — 
X —XXX 

*, Mit feinen Kirn Brüdern verglich der Herzog, daß der äls 
tefte von ihnen, Ludwig, 12,000, jeder der Übrigen 40,000 fl. 

jährliche Apanage and von der, von der Landfchait zugeſicherten, 
- jährlihen Summe von 25000 fl. jeder 4 bekommen follte 

“) 

(15. Mai, 29. Mai 1798). . 

Die Kinder Friderich Eugend find: Frid er ich Wilhelm 
‚ Karl, geb. d. 6. Nov. 1754, Der Nachfolger in der Regierung. 

“.., 

Ludwig Friderich Alexander, geb. d. 30. Aug. 4756, 
7 d. 20. Sept. 1817. Eugen Friderich Heinrich, geb. 
d. 241. Nov. 1758, + 20. Jun. 1822. Sophie Dorothea 
Auguſte Zuife, geb. d. 25. Okt. 4759, vermählt 4776 mit 
dem damaligen Großfürften, nachherigen Kaifer Paul von 
Rußland, Wittwe feit dem 24. März 1801, + 5. Nov. 1828. 
Wilhelm Friderich Philipp, geb. d. 27. Dec. 1764, 
+ 10. Aug. 1850. Ferdinand Friderich Auguſt, geb. 
d. 22. OP. 1765, T 20. San. 1824. Friderike Eliſabeth 
Amalie Augufte, geb. d. 27. Juli 1765, vermählt 1781 mit 
dem Herzog Peter von Oldenburg, + 24. Nov. 1785. Elifa- 
beth Wilhelmine Luiſe, geb.d. 21. April 4767, vermählt 

1788 mit dem Erzherzog, nacmaligen Kaiſer Franz von 

Oeſtreich, + 18. Gebr. 1790. Wilhelmine Friderike 
Katharina, geb, d. 3. Jun, rt 26. DM. 1768 Karl 
Friderich Heinrich, geb. d. 3. Mai 1770, + 23. Aug. 1795 

zu Galatſchin in der Moltau als ruffifcher General. Alerans 

der Friderich Kart, geb. d. 3. Juſ. 41774, + A. Jul. 1833. 

Heinrich Friderich Karl, geb. d, 3. Jul. 4772, T 28. Ju⸗ 

fing 1838. 

Geboren zu Treptow in Hinterpemmern d. 6. November 17fa. 

Während feiner erften Lebensjahre in ben flürmifchen Zeiten 

des 7jährigen Krieges konnte für feine Erziehung bei beftändis 

gem Wechſel der AufentHaltsorte nicht, wie fein Water wünſchte, 

geforgt werden, erſt nad dem Hubertsburger Frieden geſchah 

dieſes bis 4769 noch in Treptow, fpäter in Mömpelgard und 
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ar 34: Dee. 1797 bie Grundverfaffung‘. des Landes bes 
flätigre, und am 23. Yan, 1798 erklärte, diefe Verfaflung, 

fbou lange die Begründerin des Gluͤckes von MWirtemberg, 
folle fterd vie Leiterin feiner Negentenhandlungen, und das 
Wohl feiner Unterthanen fein Hauptgeſchaͤft, fo nie der 
Zweck feines ganzen "übrigen Lebens feyn. Zur Ausgleie⸗ 
hung der zwifchen Herrn und Land noch beſtehenden Irrun⸗ 

gen wurde eine gemeinfcbaftlihe Deputation niedergeſetzt. 
Auf die Bitten der Stände wurden mehrere Beſchwerden er⸗ 
ledigt, namentlih die Belchräntungen des freien Zuge 
vollends aufgehoben. Ebenfo nahm der Herzog den Bars 
flag der Landſtaͤnde an, „weil die Ereuerarbeit ‚nach 
ihrem Umfang noch einen längern Zeitraum erforbere, ins 
deß eine proviforifche Umlage auf. einzelne Vermoͤgenstheile 
auszuſchreiben,“ weldye das fteuerfreie . liegende und DaB 

Beldvermdgen, Handlungsfonds, Befoldungen, Penſionen 

Zaufanne. Ausgezeichnete Talente, vornemlich auch ein treff⸗ 
liches Gedächtniß erleihterten feine Fortfchritte und verfchafften 

ihm ansgebreitete Kenntniffe,, befonders in den mathematifchen 

Wiſſenſchaften, der Geſchichte, Erdbeſchreibung, Phyſlk und in 
der franzöſiſchen Sprache, die er vortrefflich ſchrieb und ſprach; 
auch die lateiniſche Sprache lernte er mit Fleiß und Eifer, und 

noch in ſpätern Zeiten waren Lieblingeſtellen ans ihren Klaſſi⸗ 

Bern ihm fehr geläufig. Er trat 1777 in preußifche Kriegsdienfte, 
machte hier den bairiſchen Erbfofgekrieg mit, und vermählte 

fih 27. Okt. 1780 mit Auguſte Karoline Friderike 
Life, Prinzefiin von Braunfchweig- Wolfenbüttel (geft. 27. Sep: 
temter 4788). Später (1784) ging er nad) Rußland, wo er 
mährend des fürkifchen Kriegs die Statthalterſchaft in Cher⸗ 
fon, fonft aber die von Ruſſiſch-Finnland verwaltete. Seit 
41787 aus vufflihen Dienften getreten, bewohnte er Aufonge 
den Landiig Monrepos bei Lauſanne, hierauf das Schloß Bps 
denheim bei Mainz, von wo er nach einer Reife durd Holland 
und Frankreich im Februar 4790 nadı Ludwigsburg 209. ‚Hier 
blieb er. mehrere Reifen, anf deren einer er ſich zu London mit 

* feiner zweiten Gemahlin, Charlotte Augufte Mathilde, 
Kronprinzefiin von Großbritanien,, verband (18. Mui 41797); 
ausgenommen, bis er nad) feines Baters Tube die Regierung 
Wirtembergs übernahm. | ’ . w 
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web die Hauptbeſtaubtheile des Befikthums mehrerer Stif⸗ 
sungen und Körperfchaften umfaffen follte, und erließ deß⸗ 
wegen am 7. März ein Refcript. 

So herrſchte zwiſchen Zürften und Landfhaft das 
beſte Vernehmen und der erftere fchien auch entſchloſſen, 
biefes Vernehmen zu erhalten. Kine Probe hievon legte 
er im Mär, 1798 ab. Da die Vergleiche: Deputation, 
die freilich auch alle ftreitigen Gegenftände zugleich erledigen 
follte, fo gar nicht vorwärts kam und Feine Ergebniffe ihrer 
Thaͤtigkeit befannt machte, verbreitete fih im Volle ein 
allgemeines, fieigendes Mißvergnügen über den Gang der 
Laudtagsaugelegenheiten. Einzelne Oberaͤmter riefen ihre 
Abgeordneten zuräd, mehrere Abgeorbnete brobten, fich 
ſelbſt zu ewtfernen, und etliche verließen wirklich auch Die 
Berfammlung. Unter ſolchen Umfländen glaubten Die 
Landſtaͤnde einen entſcheidenden Schritt thun zu muͤſſen, 
fie uͤberſandten am 9. März dem Herzoge eine Vorſtellung, 
worin fie ibn an feine gegebenen Verſprechungen und an 
die bedenkliche Lage des Landes erinnerten, und einftweilen 
um Abftelung, wenigftens der wichtigeren Befchwerden, 
baten, indem fie zugleich beichloßen, fich nichr zu trennen, 
ehe fie eine Antwort hierauf. erhalten hätten. Diefe ers 
fhien auh am 17. März und zwar fo ginftig, daß bie 
Zandftände dafür eine Dankſagung an den Herzog erließen, | 
worin es heißt: Mit Ruͤhrung und Freude bemerken wir, 
daß das Heil und vie Wohlfahrt des Staats, die erfte 
und einzige Baſis aller Rechte, hier von KHöchftdenfelben 
ald Regierungsmarime angekündigte wird, daß felbft vers 

jährte. Vorzüge und Morrechte dieſem Grundgefeg weichen 
müflen, und daß Höchftdiefelden laut und Öffentlich erfläs 
sen, ihrem Volke ganz angehören zu wollen. Der Herzog 
verfprah nemlich in feiner Antwort, die Civilftellen bei 
der Kanzlei und auf dem Lande mit KEingebornen zu bes 
fegen und dem Adel Feine Vorzuͤge einzuräumen, als welche 
ſich auf die Verfaffung gründeten, duch beim Militär kuͤnftig 
3 Dristeheile der Offiziersftellen mit bürgerlichen Eingebornen 

su beſetzen und bei VBefdrderungen nie den Vorzug der 
Geburt entfcheiden zu laſſen, die Soͤhne gemeines Bürger 
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nüht won Etubſam dev Theologie: auszufdlließen, Did Bee 
meindes Wilsfchägen:ynftient in der gemänfchten Ausdehnung 
herzuſtellen, den Forſtbeſchwerden abzuhelfen, die Ranzleis 
toren und die Beamten Yufzugsloften zu verringern, das 
Biermonspol in Stuttgart abzuftellen, das Salpeterregal 
gegen eine angeinefiene Entſchaͤdigung aus der Landſchafto⸗ 
baſſe aufzuheben *), und den ſtehenden Handel freizugeben. 
Kurz nachher entiprach Friverich den Wuͤnſchen der Lam⸗ 
ſchaft auch durch die Miederanſtellung Wollwarths und durch 
veraͤnderte Abfaſſung der Urkunde über den, .zu Stutigart 
und Lubwipsburg den Katholiken geſtatteten, Privatgottes 
dient. JIndeß war bie Landſchaft, auf ihre eigenen Bitren, 
entlafien worden (24. März), und in ihrem Namen, mit 
ihser Vollmacht verfehen, betrieb nun der verſtaͤrkte Ausſchuß 
die Verhandlungen, in welche der Hauptzunder des nun 
ausbrechenden Streites, die Frage wegen des Militär 
beitragd,, {don geworfen war. Die Stände hatten zwar 
fürs laufende Jahr 460, ooo fl, bewillige, allein der ihnen 
vorgelegte. Plan erforderte blos für das. reguläre Militoͤr 
zu 4000 Mann jäyrlih 567.643 fl., wozu dann noch 
der Aufwand für die Landmiliz Fam. Dem Andfhuß ſchien 
dieß zu viel und er meinte 3,100 bis 2,600 Dunn regus 
laͤrer Truppen, und 9 bis 10,000 Mann Landmiliz **), 
waͤrden hinreichend feyn, um alle etwa ndthigen Zwede gu 
erfüllen. Mehr noch aber als über diefen „eben. fo um 
ftarshaften, als unausführbaren Contraplan,“ erzürmte ber 
Herzog ſich darüber, daß beide Plane in dem offiziellen Land« 
tagsblatt gedruckt erfchienen, feine „Erklaͤrung und gruͤndliche 
Beleuchtung des für dad Land aͤußerſt bedruͤckenden, am 
mandyen Stellen fagar gewaltthätigen‘ landſchaftlichen 
Ylaned aber binmeggelaflen wurde. Denn hiedurch werbe 
die wahre Lage der Sache entſtellt und die landesvaterli⸗ 
hen Abfichten den Unterthanen theils verbeimlicht, theils 

*) Dies geihah erſt am 2. Junius 4800 durch einen befonbern 
Vergleich des Herzogs mit dem größern Ausſchuß. 

se, Das reguläre Militär follte nur aus Grenadieren zu Fuß und 
Pferd, die Landıniliz nur aus Fabelieren, leichter Kavallerie 

und Jufanterie beftehen. 
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vefünglimpfe. Kurz nachher erſchlen Im Ranhtageblatt: ein 
anderer Aufſatz, deffen Bekanntmachung der Herzog lbels 
nahme und.begebrte, daß kuͤnftig ohne fein Vorwiſſen und 

fine Genehmigung in jenem Blatte Nichts mehr gedruckt 
erden. falle. Unter foldyen Umſtaͤnden -härte der Auskchuf 
wohl etwas, than dürfen, um den Umwillen des Herzogs 
zu’ befänftigen, ee. aber fuchre ſich wicht einmul zu entſchul⸗ 
digen, fondern erklaͤrte in feiner Unwort anf das Begehren 
des Herzogs: Es werde feiner beryoglichen Durchiaucht bes 
tount ſeyn, daß die Beflimmang der treugeherfamften: 
Grande darin beſtehe, eineſtheils denjenigen Antheil, weis 
der dem Land felbft an den Regierungsrechten, vermoͤge 
der Berfaffung, vorbehalten iſt, in Ausübung ze bringen, 
und anderntheild zu wachen, daß die dem Durchlaucbtigften: 

Megenten zuftehenden Regierungs⸗Befugniſſe nicht anders, 
als geſetz⸗ uud verfaſſungsmaͤßig ausgruͤbt wuͤrden.“ Hatte 
nun der Herzog es ſchon vorher mehrmals übel aufgenom⸗ 
men, wenn. der Ausſchuß feine Rechte mit fo viel Hart⸗ 
nädigkeit gegen jeden Eingriff, jeden Zweifel, fogar von 
Seiten der Regierung, vertheidigte, war er fchon jet mit 
demfelben über Dad, was er wirklich verlangen koͤnne und 
was er nur ald Gabe der fürftlicden Gnade anfehen .müße, 
in Streit gerathen, fo erzirute er fich nun vollends, da "der, 

Ausſchuß ſolche Grundſatze aufftellte, die feinen eigenen- 
Auſichten über Bürftenrechte fo ganz widerſprachen, aufs; 
Heftigſte, und auch der Geheimerarh empfing von ihm. 
bittere Vorwürfe, daß er. nicht, wie doch der Herzog hatte. 
erwarten können, endlich einmal den „nicht mehr : abzufes: 
heuden, eigenmaͤchtig aufgeftellten Grundſaͤtzen der Laudſchaft 
Einhalt thue,“ und daß er. gerade, wenn. ed darauf ame: 
fomme, des Fuͤrſten Anſehen und Negentenrechte gegen die 
landschaftlichen Eingriffe zu ſichern, fo aͤngſtliche Bedenk⸗ 

lichkeiten verſpuͤren laſſe.“ Mit dem Ausſchuß aber wollte 
er gar Nichts mehr zu ſchaffen haben, er bob die Ver⸗ 
gleichsverhundlungen, und als der Ausſchuß deßwegen einen 
Theil des Mititärbeitrags zurückhielt, die Vergleichsdeputatioij 
ſelbſt auf (18. Sept. 1798), willfahrte jedoch dem Ges 

ſuche des Ausſchuſſes, um Wiedereinberufung der Stände 
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Merſammilung (14. Dt); weiche nun Am. 156.Mob. Ihre 
Sitzungen von Neuem begann. Sie beſchloßzwar ſogleich 
die Zahlungen an die herzogliche Kriegskaſſe zu erneuern 
amd von den. 34,000 Gulden Schulden der Straßenbau— 
Maſſen zwei Dritttheile zu übernehmen, allein zugleich ber 
gehrte fie auch Ausführung der von ihr gewaͤnſchtep 

Militaͤreinrichtungen, verfaflungsmäßige Beſtimmung uw) 
Berwendung des. Militärbeitsags und Erfüllung der in Dem 
Neſcript vom 17. März. 1798 *). gegebenen Zuſicherungen 
und bat das fchon zwifchen ihr und der Regierung feflges 
ſetzte Kriegsſchadens⸗Aueègleichungsſyſtem, da demfelben ſo 
viele Hinderniſſe und Schwierigkeiten im Wege ſtaͤnden, 
wieder aufzugeben. Sie legte auch die Ergebniſſe ihrer 
eifrig betriebenen Berathungen über eine neue landſchaftliche 
Drganifation vor, ynd übergab dem Geheimenrath mehrere 

„Vergleichungs⸗ Punktationen,” Allein das vorige gute 

*) Die große Freude über dieſes Reſcript hatte ſich gelegt, fobald 
' man fah, daß deffen Verheißungen nicht fo rafch, als man heffte, 

erfüllt wurden. ine im Frühling 1798 erfchienene Flugſchrift 
„das Neufte über Wirtemberg“, fagt hierüber: Die merkwürdige 
gnädigfte Revolution vom 17. März und der Pomp, womit fle 
in alle Welt ausgeſendet wurde, gleicht mehr einer geſchminkten 
Hoftame, welche höchſtens einige Landtagsdepufirte in ihr 
durchlöcherres Nez verftriden Bann, als einem ſchuldloſen Mäbds 
chen, in teffin reinem Auge ein wohlwollendes und arglofes 
Herz glänzt. — Ueberhaupt ſpricht fich Tiefe Flugſchrift über 
den Hrf, den Geheimenrath, die Regierung und die Landflände 

tadelnd aus, führt namentlich Den Kontraft an, deu der jus 

beinde Enthuflaemus beim Eröffnen der Ständererfammlung 
mit der Gleichgültigkeit bei ihrem | Auscinandergehen made. 

Auch spricht Me von den Recommandations-Stiefeln, „großen 
fteifen Gtanzftiefein, nach preußifcher Manier, in melde die 

wirtembergiſchen Offigiere ihre Füße ſtecken, um fi beim Hers 

zog in Gunſt zu fegen.“ — Eine andere im Yun. 41798 erfchies 

nene Schrift dagegen „unpärteiifte Beleuchturg der neuften 
Staatseinrichtungen im Herzogthum Wirtemberg“ nimmt jenes 

Nefeript fehr in Schub gegen cine „gewifle Klaffe von Mens 
fen, deren ntereffe in der Foridauer ter Mißbräuche und 

“dem ungeſtörten Genuß fremder Rechte beſteht.“ “ 
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WBerneisnen IB ſich wicht mehr erneuern, denn ſchon hattes 
ch ſchlimme Rathgeber zwiſchen ten Herzog mb vie 
Stände geſtellt, und ihre verderblichen Rathſchlaͤge machten 
von umnbeilbringenden Zwieſpalt immer ärger, die Wereinis 
gung immer anmdglicher. Unch die Art, wie man in Flug⸗ 
ſchriften und in fremden Zeitungen von dem Verhaͤltuiffen 
na Birtemberg, von der unzufrievenen Stimmung des Wolkes 
daſelbſt ſprach, eignete ſich mehr dazu, den Zwieſpalt zu 
dermehren, als beizulegen *). Denn gerade ſolche Zeitungte 

*, Am meiſten Aufſehen machte damals die zu Anfang bes Jahrs 
1799 dekannt gemachte Biugfchrift: „die Verwaltung der wir 
tembergifchen Sandestafte durch Die vormaligen nun kaſſtrten 
Ausichüffe der wirtembergifchen Landfchaft, deren Verfafler nicht 
entdedt wurde, fo viel Mühe man fid auch deßwegen von 
Geiten der Landſtände gab. Sie flellte die Art, wie man mit 
der fogenannten geheimen Truhe wirthichaftefe, wie man batb 
für diefes, bald für jened Nemunerationen, Taggelder u. fe w. 
Daraus vertheilte, Summen nicht nur von etlich 20,000, 
fonderu fogar von 84,000 fl. in Abgang defretirte u. ſ. w., 
recht Bar, uud, mie felbit die ftändifche Verhandlung darüber 
beweist, aus ziemlich fihern Quellen dar. — Merkwürdig für 
die damalige Stimmung des Herzogs ift aud die Antwort, 
welche er gab, da die Landflände, auf das Gerücht hin, daß 
er fein Land verlaffen wolle, ihn baten, in feiner Hauptſtadt 
zu bleiben; „Seit meiner noch Burgen Regierung, heißt es bier, 
habe ich fchon zu oft Die traurige Erfahrung gemacht, wie fo 
fehr leicht die zwedmäßigften Handlungen und rechtichaffenften 
Abfichten mißkannt werden. So will man jept aus dem Bor: 
fa, zur Gewährung einiger für mich bebürftigen Ruhe mein 
Landſchloß Ludwigsburg zu beziehen, Abſichten zu einer Ent: 
weichung aus meinen Staaten herleiten, die doch weder meiner 
Dentungsart, noc den gegenwärtigen politifhen Berhältniffen, 
fo wie ich ſie kenne, angemeflen wäre. Zutrauen in feinen öfs 
feutlihen Handlungen und in die Richtigkeit ihrer Beweggründe 
kann jeder vernünftige und gerechte Regent von feinen Unters 
thanen fordern und erwarten. Doch warum follte ich nicht 
auch jest die Breimäthigkeit gebrauchen, Die jede meiner 
Handlungen bezeidnet; nicht allein freie ungezwungene Lebens: 
art will ich auf meinem Landfig fuchen , noch mehr als dieß ift 
ed zu meines Erholung nöthig , auch auf einige Zeit von der zu 
nahen Duelle bitterer Unannehmiichkeiten mich zu entfernen, 

- 
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Nachrichten umd Geruͤchte, wie man fie Bon Zelt ge Zelt) 
wohl oft nicht ohne Abſicht, ausſtreute, verwundeten ben 
Herzog bei feiner einmal gereizten Gemuͤthoſtimmung am 
meilten, und machten ihn empfänglicher für die Sinfluͤ 
flerungen der Gegner der Landflände. Ihre Eingaben 
wurben jet nur noch felten berüdfichtigt, man ließ nur 
noch Forderungen an fie ergeben. So verlangte der Here 
yeg am 35. Febr. von | ine fchlennige, kraͤftige Un⸗ 
terſtuͤtzung für die Kr Be weil man, wenn nicht für 
Bahlung der Zinfe Diefer Kaſſe geforgt werde, die Schulden, 
abzahlung einftellen müffe, am 5. März aber eine Ause/7 
hebung von 1600 Maun, um fein Militär zu verſtaͤrken. 
Beides wurde bewilligt ,<ald aber der Herzog nun aud) 
noch, um die nenanszuhebende Mannſchaft aufzuftellen uud 
zu erhalten, einen außerordentlichen Beitrag von 241,353 fl. 

begehrte (13. Mai), fo entfchuldigten ſich die Stände, fie 
hätten nur unter der ausdrüdlichen Vorausfegung in bie 
neue Auswahl gewillige, daß die Kriegskaſſe mir den ihr 
bereitö ausgeſetzten Mitteln die Koſten derfelben zu tragen 
im Stande fey. Zugleich begehrten fie von Neuem eine, 

den frühern Verabichiedungen. und feinen wahren Zwecken 
entfprechende, Einrichtung des Militdrd (39. März). Allein 
der Herzog beharrte auf feinem Begehren, verweigerte zu⸗ 
gleich jeden Beitrag der Kammer zu ben von den kaiſerl. 

weiche feit mehrerer Zeit mein fa täglidyes Loos find. Wer 
könnte mich für unempfindlich gegen fo manche Aeußerungen 
desjenigen Korps halten. welhem ich am nächften fern follte? 
Wie könnte ich gleichgültig bleiben, wenn ich jeden Tag mehr 
erfahren muß, daß meine redfichften Abfichten mißfaunt, die 
Entfernung der Stände von ihrem Regenten vergrößert wird ? 
Endlich mit befümmertem Herzen fage ih eb, daß ein Geift 
und Einn in Diefer Berfamminng Überhandnimmt, der weber 
dem Wohl des Landes, noch meinen billigen Erwartungen ents 
ſpricht. Nicht fremden Kriegäheeren will ich ausweichen, zein! 
fondern in ländliher Ruhe den Angenbli erwarten, wo bie 
dur ihre Anhänglichkeit an ihren Negenten felbft in Deutſch⸗ 
fand fo ausgezeichneten Wirtemberger zu ihrem natürlichen 
Charakter zurückkehren und dem Irrthum entfagen , zu dem 
man fie verleitete (15. Febr. 4799). 

99 
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Generaben Im Lande ausgeſchriebenen ſtarken Lieferungen 
Gprih⸗ und ordnete endlich, da die Landſtaͤnde durchaus 

nicht nachgeben wollten, eigenmaͤchtig eine Aushebung vom 
4000 Dann an (17. Auguſt). Denn er war entſchloſſen, 

wieder thätigen Autheil am Kampfe gegen Sranfreich zu 
nehmen. Hiezu veranlaßten ihn nicht nur die angebotenen 

engliihen Gubfidiengelder, fondern auch das Berſprechen 
der. Kurwuͤrde und unumſchraͤnkter Herrſchergewalt, und 
vergebens basen ihn die Stände, an dem Kriege feinen 
Theil zu nehmen und feine Truppen nicht zum Paiferlichen 

Heere ftoßen "zu faffen, fondern allein zur Erhaltung der 
innern Sicherheit und Drönung zu vewenden; vergebens 
lehnten fie auch jetzt die verlangte ftarkere Aushebung ab. 
Als fie die nachrheiligen Folgen der erneuten Theilnabme 

am Kriege vorftellten, antwortete der Graf v. Zeppelin: 

„gu ein paar. Monaten werde ed der König von Frans 
seich ſchwerlich Äbelnehmen, daß MWirtemberg den Frieden 
mit dem. Freiftaate gebrochen habe.’ . Der Herzog ſelbſt 

aber ließ die ſtaͤndiſchen Abgeordneten gar nicht vor ſich, 
and feine Erklärungen lautesen nun immer flärfer, obme - 
Schonung und immer weniger die Formen der Verfaſſung 
beobachtend, trat er gegen die laͤſtigen Wächter ver Volks⸗ 
rechte auf. Er emtließ drei Mitglieder des Geheimenraths 
Nexkuͤll, Woͤllwarth und Hoffmann „wegen der zmifchen ibm 
und ihnen auf eine nicht zu vereinigende Weiſe herrſchen⸗ 

den Verfchiedenheit der Meinungen in Abſicht der politiſchen 
Verhaͤltniſſe und dadurch erforderlich werdenden Schritte‘, 
Die Landesverfammlung aber, da fie zur Erhaltung der 

Nentralität mehrere dem Herzog unangenehme Schritte that, 
Abgeordnete an einige Höfe fandte, und der einfeitig ans 
geordneten Aufftelung eines Landflurms wideriprad, erbielt 

am 20. Nov, ihre Eutlaffung, ‚weil fie des Herzogs beiten 
Abſichten ſich entgegenftellt, und Gntichließungen,, die er 
zu des Landes Mehl und Grleichterung gefaßt, verfpätet 
oder gar vereitelt habe.” Zwar fette fie, nicht achtend 
diefen Befehl, ihre Eigungen fort, aber bald eridien nun 
ein Gebot, des Reich&hofrarhs an fie, „von ihrem vermeflenen 

hoͤchſt firäflichen Benehmen abzuftehen, fich ihres Landesherrn 
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Abſichten und den Reichsbeſchluͤſſen nicht weiter zu wider⸗ 
ſetzen, oder ſich bei fortgeſetztem Widerſpruche zu gewaͤrtigen, 

daß man gegen fie als ungehorſame Reichsuuterthanen nad) 
ben Meichögefegen verfahren werde” (17. Dec. 1799) *). 
So fahen die Stände fih uͤberall verlaffen, Friderich konnte 
ſicher fortfahren, und ließ nun auch eine Staatsunterſuchnug 

gegen mehrere Ständemitglieder erbffnen. Diefe wurden, 
ohne auf die Vorftellungen dagegen zu achten, verhaftet, 
und anftatt vor den rechtmäßigen Richter, vor eine. Kabis 

netskommiſſion geftellt, der von der Landfchafe zur Ders 
theidigung ihrer Sache nah Wien gefchidte Landſchafts⸗ 

Aſſeſſor Baz aber fogar hier mir Wiſſen der Reichögerichte 

aufgehoben, 'gefänglih nach Wirtemberg geführt und auf 
ben Asberg in engen- Gewahrfem gebracht. Vergebens 
wandte fi) der Ausſchuß nun klagend an den Neichöhofe 

rath, diefer gab feinen Beſchwerden nicht nur Fein Gehör, 
fondern ertheilte ihm fogar einen fcharfen Verweis wegen 
feiner unbefugten Einmifhung in die landesherrlichen Vers 
fügungen und der in feiner Eingabe gebrauchten vermeffenen 
Schreibart, und ordnete eine neue Wahl deſſelben an 
(18. März 1800). Das Land aber, von des Herzogs 
Bundesgenofien beſetzt, mußte hiezu fchweigen, dulden 

mußte ed die Auflegung beinahe unerfchwinglicher Liefes 
rungen, Die einfeitige Ausfchreibung neuer Steuern und 

die wiederholte Aushebung feiner Sone zum Dienft für 
fremde Mächte! **), Vergebens war: die Standhaftigkeit 
mehrerer Ausfchußmitglieder, man zwang fie mit Gewalt, 
ihre Wohnungen im Landſchaftshauſe zu verlaſſen und ihre 
— — — — 

2) Dieſes Gebot ließ der Herzog (28. Dec.) durch die Oberãmter 
den Amtsverſammlungen bekannt machen, indem er erwarte, 
die Unterthanen würden, nach ihrer ſchuldigen Treue, ſich all 
den Verfügungen, welche er in Kurzem, theils zu fernerer Rettung 
des Vaterlandes und feiner Verfaſſung, theils zum Behuf der 
Reichskriegs-Auſtalten zu treffen, ſich bewogen finden würde, 
gehorfam unterwerfen und jeder nad) Kräften zu deren Aus⸗ 
führung beitragen. 

**) Den 8. Jan. 1800 wurde eine allgemeine Wohnftener eingeführt, 
am 4, Bebr. eine neue Auswahl angeordnet. 

Seſch. Wirtemb. III. os. 2. Abth. 

— 
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“5. Geſchaͤfte aufzugeben. Die Tandfchaftliden Konfulenten 
Ir Abel und Kerner wurden entlaſſen (236. April), und am 

30. April ein neuer Landtag erbffnet, deſſen Anfang gleich 
eine gefegwidrige Handlung bezeichnete. Die Bollmachten 
der Abgeordneren wurden, flatt vom Ausfchuffe, durch den 
dazu beauftragten Prälaten Wild mit Zuziehung der Bes 
vollmächtigten von Stuttgart, Qübingen und Ludwigsburg 
unterfucdht, und wie der Anfang, fo war auch der ganze 
ang der Landtagsverhandlungen. Verſprechen und Dro⸗ 
bungen mußten die Regierung zum Zwecke führen, und 
Unkenntniß der Landesverfaffung, da die meiften Abgeord⸗ 
neten durch fürftlichen Einfluß neu gewählt waren, ers 
leichterte dieß Beginnen. An der Spiße der Hofpartet 

‚fanden der .Pralar Wild, und der, der Verfanimlung 
aufgedrungene, Konfulent Stodmaier, welcher nach jeder 
Sigung fidh — TIITTIIEET dann nach feiner 
Berichterftattung neue Maßregeln genommen wurben. Wohl 
erhoben auch jeßt ſich noch troß Drohungen und Gefahren 

kraͤftige Stimmen, laut über‘ Verlegung der Landeöverträge 
Hagend, Prälat Märtti n von Dentendorf erklärte, indeß 
andere Mirglieder feines Standes dem vom Herzog vorge⸗ 
feblagenen Konfulenten Kobreden hielten, fich unerfchroden 
für die beiden abgefeßten, Kerner und Abel, und felbft 
Stockmaiers Eohn, damals Sekretär der Verfammlung, 
fprady ſich deutlich darüber aus, daß durch die Art, wie 
fein Vater der Verſammlung aufgedrungen werde, die 
Verfaſſung gekraͤnkt ſey. Aber diefe und andere Stimmen 
konnten nicht durchdringen , des Herzogs „unabweichlicher 

Wille‘ mußte gefchehen, die alten Konfulenten blieben weg, 

“t Stodmaier aber trat fein Amt an. Eben fo widerrecht⸗ 
5 ich und übereilt ward die Erwählung neuer Ausfchäffe bes 

trieben, „unverzüglich follte fie vorgenommen werden,‘ 

erflärte der Herzog, „ſonſt werde er andere Maßregeln 
ergreifen, und entweder einen Kommiflär in die Verfamms 
lung ſchicken, oder die Wahl felbft vollziehen.” So mußte 
man denn auch biezu fchreiten, doch fuchte man in einem 
neuen Ausſchußſtaate die Rechte des Landes zu fchägen und 

allem Mißbrauch der Gewalt vorzubeugen, auch wurde in 
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eigener Erklaͤrung das Necht der Staͤnde, bad bie leuten 
Berfügungen des Herzogs fo fehr gekraͤnkt harten, feierlich 
verwahrt (13. März 1800): „So endigte diefer Landtag, 
wie eines feiner Mitglieder, Prälat Märklin fi) ausdruͤckte, 
der mit Beräubung und Schwäde anfing, in der Mitte 
und am Ende zwar mehr Kräftigkeit zeigte, aber nicht fo 
lang dauerte, daß er etwas Heilſames hätte ausrichten 
koͤnnen, weil die Schlangenflugheir des Koufulenten Stock⸗ 

maier ed immer abzuwenden wußte, daß Fräftige Ent⸗ 
fehließungen gefaßt oder ausgefiihrt werden konnten.“ Zwar . 
erbielt der neue Ausfchuß trefflihe Berhaltungsbefehle, *) 

‚aber weder fie, noch fein entfchloffened Benehmen , vers 

mochten ed, den ‚noch immer fortgefeßten eigenmächtigen 
Vorfchritten des, feine KHoheitsrechte fo weit als moͤglich 

treibenden, Herzogs,” Maaß und Ziel zu fehen. Denn 
die von ihm begehrte Wiedereinfegung der früheren Konfus 

lenten wurde abgefchlagen und auf feine Weigerungen neue 
Auflagen oder Geldbeitrage zu noch nicht verabichiedbeten 
Zweden zu bewilligen,. Feine Ruͤckſicht genommen, Der 
Auflauf zu Stuttgart in der Nahe vom 11. auf den 
13. Mai und der Freiheitöfchwindel einiger jungen Männer, 
welche dadurch ihr eigenes Verderben herbeiführten, dienten 
zu Nichts, als die Maßregeln der Regierung zu verfchärfen. 

Bald kamen auh zum innern Ungläd wieder die 
mannigfachen früheren Bedrängniffe ded Kriege. Ein Ans 
griff der Franzoſen auf Wirtemberg im Nov. 1799 War 
zwar, mit Huͤlfe der, wirtembergifchen Truppen, gluͤcklich 
zurücigefchlagen worden und das Land blieb damals von 
Feindesnoth verfchont, allein am 235. April 1800 übers 
ſchritten die Franzoſen den Rheinftrom von Neuem, drängten 

°), Den Mitgliedern beider Ausfchüffe und den Landſchaftskonſu⸗ 
fenten wurde, wenn fie bei Verfechtung der Landesrechte an 
Leid oder Vermögen Schaden leiden würden, aller mögliche 
Beiftand, volle Entfhädigung, und fogar Belohnung verfpres 
hen, der engere Ausfhuß erhielt zu gerichklicher und außer: 
gerichtlicher Bertheidigung und Wahrung der Landesrechte die 
Eriaubniß, das nöthige Geld aus der geheimen Truche und 
Landſchaftskaſſe au erheben, oder im Nothfall Pr aufzunehmen. 

a 
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bie Oeſtreicher bis nach Alm zurdd-und eroberten, durch 
die Thorheit ſeines Befehlshabers auch das unbezwingliche 
Hohentwiel, das fie völlig zerflörten. Der Herzog flüchtete 
im Sulius, mit allem in den Öffentlihen Kaffen, auch in 
den Landſchaftskaſſen vorräthigen Gelde nah Erlangen, 
und überließ Mirtemberg feinem Schickſal. Mean fprach 
damald fchon von Theilung des Landes zwifden Baden 
and Baiern, gedenkend, den Herzog durch Hannover zu 
entfchädigen. Zwar wandte diefen Schlag deſſen fefte Bes 
harrlichkeit ab, allein fchwer druͤckten dDoh MWirtemberg 
neue vom Feinde ummittelbar "aufgelegte Laſten. Cine 
Brandfhakung von -6 Millionen Livres wurde ihm anges 
feßt und fchnelle Bezahlung derfelben geboten. Ein barter 
Schlag bei fo großer Erfhöpfung,- um fo härter noch 
durch des Herrfchers Benehmen. Dergebens baten viefen 
die Stände, die Hälfte der neuen Brandſchatzung zu über« 
nehmen, die Kammer follte nicht die geringfie Summe 
dazu beitragen. Und doch hatte der Subfidienvertrag mit 

England des Herzogs Kaflen gefüllt, doch hatte er vornem⸗ 
lich bewirkt, daß Wirtemberg vor andern Gebieten Schwa⸗ 
bens fo hart angelegt wurde! Allein dieß Alles ward nicht 
berüdfichtigt. Friderich unterfagte fogar die Abfendung von 
Abgeordneten an den frauzöfiichen Oberfeldherrn, und ers 

Härte des Konfulenten Abels Reiſe nad Augsburg, um 
bier wegen Derminderung der angefebten Summe zu haus 
dein, für ein Vergehen wider feine Unterthanenpflichten, 

Selbſt als Moreau. die Hälfte der Brandfchagung ihm 
beftimmt zufprach, und der Ausichuß ihn deßwegen wieder: 

holt anmahnte,, antwortete er, „er fen nicht verpflichtet, 
irgend Etwas zu zahlen, und freie Gnade fey ed, wenn 
er Etwas übernehme.’ Auch dem Kirchenrathe unterfagte 
er jede Beiftener, nnd als der frangöfifche "General die 
Unbilligkeit dieſes Betragens felbft erfennend, durch Sol⸗ 

daten, die er den geheimen Raͤthen in die Häufer legte, 
endlich doch die Bezahlnng von anderthalb Millionen Livres 
aus den berrfchaftlichen Kaſſen erzwang, erklärte er dieſe 
Zahlung für ungültig und behielt ſich die Schadloshaltung 
dafuͤr vom Lande vor. Recht eindringend flellte der Ausſchuß 
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-in einer Eingabe vom 19. Sept. den elenden Zuſtand bed 
Landes vor, er. zählte die übermäßigen Summen auf, die 

Feinde und Freunde ſchon gekofter, zeigte die Folgen der 
‚allgemeinen Verarmung, die mit der firengen Aushebung, 
welche neben den feindlichen Laſten Friderich felbft dem 

‚Lande aufgelegt, Taufende zur Auswanderung verleitete. 
Es war umfonft,. der Herzog geftattete zwar die Umlegung 
einer allgemeinen Vermoͤgensſteuer, allein wegen des Kam⸗ 

merbeitrags änderte er feinen Entſchluß nicht, vielmehr 
- verwies er dem Ausfchuß feine „unziemliche Sprache und 
- die falfhe Wendung der zur Erdrteruug gebrachten Punkte‘ *) 
-(ı12. Okt.). Ga er wußte es fogar durch geichidte Ders 

handlungen endlid dahin zu bringen **), daß ftatt des 
‚den Ständen geneigten Generald Suzanne, der fir ihn 
: felbft gewonnene Defolles nah Stuttgart geſchickt, und 
nun dem Lande die ganze noch übrige Summe der Brands 
ſchatzung, bei der man mit vieler Muͤhe eine Verminderung 

*) Eine damals erſchienene Fingſchrift, betitelt: Ueber Wirken, 
berg an die Wirtemberger im Monat Dbtober 1800, fpricht 
in den Kärkften Ausdrücken über. die damaligen Zeitumflände. 
Mit der Entlaffung der 3 Gcheimenräthe, behauptet fie, habe 
der Sturz der Verfaflung begonnen, der Herzog, durch Revos 

utionsgefpenfter in feinen Träumen geftört, vertrauend auf 

feine Bamilienverbindungen, _ gewonnen durch öftreichifche Ver⸗ 
fpredungen und englifhes Geld, fey dem Bunde gegen Frants 

reich wieder beigetreten, und habe den Ausfihüffen ihre Ents 
laffung geſchickt, welche, ohne die Bajonette zu erwarten, 
abgetreten feyen, das feige Stillihweigen des Landes hiebei, 

” babe die Verwegenheit der Minifter verdoppelt, wirtembergifche 
Bürger, dem gefeblihen Gang der Gerichte entriffen, feyen der 
Kabinetsjuſtiz überliefert, Ausbrüche gerechten Unmillend zu 

Berfchwörungen geftempelt worden, die Mißhandlungen, welde 
Wirtemberg durch die Deftreicher erlitten, überftiegen weit den 
Schaden durch die. Franzoſen n. f. w. 
Da der Ausſchuß ſich über die einfeitige Ubfendung eines hers 

zoglichen Kommiflärs nach Paris befehwerte, und einen eigenen 
Abgeordneten hinfchickte, wurde er. zu firenger Verantwortung 

— uund genauer Rechenſchaft über Verwendung der Kontributiongs 
gelder gezogen und ihm fchlemige Iurücherufung feines Abge⸗ 

ordneten befohlen (Januar — April 1801). 

V 
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bie Deftreicher bis nah Alm zurdd-und eroberten, durch 
die Thorheit feines Befehlshabers auch Das unbezwinglide 
Hohentwiel, das fie völlig zerflörten. Der Herzog flüchtete 
im Sulius, mit allem in den Ödffentliden Kaffen, aud in 
den Landſchaftskaſſen vorrächigen Gelde nah Erlangen, 
und überließ Wirtemberg feinem Schickſal. Man fprad 
damald fchon von Theilung des Landes zwifchen Baden 
und Baiern, gedenkend, den Herzog durch Hannover zu 
entfchädigen. Zwar wandte diefen Schlag deſſen feſte Ber 
harrlichkeit ab, allein fchwer drädten doch Mirtemberg 

neue vom Feinde unmittelbar aufgelegte Laſten. Eine 

Brandfhakung von 6 Millionen Livres wurde ihm anges 
ſetzt und fchnelle Bezahlung derfelben geboren. Kin harter 

Schlag bei fo großer Erfhöpfung, um fo härter noch 
durch des Herrfchers Benehmen. Vergebens baten vielen 

die Stände, die Hälfte der neuen Brandſchatzung zu übers 

nehmen, die Kammer follte nicht die geringfie Summe 

dazu beitragen. Und doch hatte der Subfidienvertrag mit 

England des Herzogs Kaflen gefüllt, doch hatte er vornem 

lich bewirkt, daß Wirtemberg vor andern Gebieten Schwa—⸗ 
bens fo hart angelegt wurde! Allein dieß Alles ward nid! 
berüdfichtigt. Friderich unterfagte fogar die Abfendung von 
Abgeordneten an den frauzdfifhen Oberfeldherrn, und ET 

Härte des Konfulenten Abel3 Reife nach Augsburg, um 
bier wegen Verminderung der angefesten Summe zu hab 
deln, für ein Vergehen wider feine Unterthanenpflichten. 

Seldft ald Moreau die Hälfte der Brandfchagung Ihm 
beſtimmt zufprach, und der Ausfchuß ihn deßwegen wieder 

holt anmahnte , antwortete er, „er fen nicht verpflichtel, 

irgend Etwas zu zahlen, und freie Gnade feg es, ment 
er Etwas übernehme.” Auch dem Kirchenrathe unterjagle 
er jede Beiftener, nnd als’ der franzdfifche ‘General’ bie 

Unbilligkeit dieſes Betragens felbft erfennend, durch Sol 
daten, die er dem geheimen Raͤthen in die Häufer legte 
endlich doch die Bezahlung von anderthalb Millionen Livres 

aus den herrſchaftlichen Kaſſen erzwang, erklaͤrte er dleſe 
Zahlung fuͤr unguͤltig und behielt ſich die Schadloshaltung 
dafuͤr vom Lande vor. Recht eindringend ſtellte der Ausſchuß 



-in einer Eingabe vom ı9.- Sept. den elenden Zuftand des 
Landes vor, er zählte die übermäßigen Summen auf, bie 

Feinde und Kreunde ſchon gekofter, zeigte die Folgen der 
allgemeinen VBerarmung, die mit der firengen Aushebung, 
welche neben den ‚feindlichen Laſten Friderich felbft dem 

- Zande aufgelegt, Taufende zur Auswanderung verleitete. 
Es war umfonft, der Herzog geftattete zwar die Umlegung 
einer allgemeinen Vermoͤgensſteuer, alein wegen des Kanıs 
.merbeitrage änderte er feinen Entſchluß nicht, vielmehr 
verwies er dem Ausfchuß feine „unziemliche Sprache und 

die falſche Wendung der zur Erdrteruug gebrachten Punkte‘ *) 
(12. Okt.). Fa er wußte es fogar durch geſchickte Vers 

Hhandlungen endlih dahin zu bringen **), daß flatt des 
‚den Ständen geneigten Generale Suzanne, der für ibn 
: felbft gewonnene Defollesd nah Stuttgart geſchickt, und 
nun dem Lande die ganze noch übrige Summe der Brands 
fhagung, bei der man mit vieler Mühe eine Verminderung 

% Eine damals erſchienene Flugſchrift, betitelt: „Ueber. Wirtem⸗ 
berg an die Wirteınberger” im Monat DEtober 1800, fpricht 

in den ſtaͤrkſten Ausdrücken über. die damaligen Beitumftände. 
Mit der Entlaffung der 3 Geheimenräthe, behauptet fie, habe 
der Sturz der Verfaflung begonnen, ber Herzog, durch Revo⸗ 
utionsgefpenfter in feinen Träumen geftört, vertrauend auf 

feine Familienverbindungen, _ gewonnen durch öftreichifche Vers 
fprehungen und englifches Geld, fey dem Bunde gegen Frank 
reich wieder beigetreten, und habe den Ausfiräffen ihre Ente 
laffung geſchickt, welche, ohne bie Bajonette zu erwarten, 
abgetreten feyen, das feige Stillfhweigen des Landes hiebei, 

u habe die Verwegenheit der Minifter verdoppelt, wirtembergifche 
Bürger, dem gefeblihen Gang der Gerichte entriffen, feyen der 

. Kabinetsjuſtiz überliefert, Ausbrüche gerechten Unmillend zu 
Verſchwörungen geftempelt worden, die Mißhandlungen, welde 
Wirtemberg durch die Oeſtreicher erlitten, überftiegen weit den 
Schaden durch die. Franzofen u. ſ. w. 
Da der Ausſchuß fid über die einfeitige Abſendung eines her⸗ 
zoglichen Kommiffärs nach Paris befihwerte, und einen eigenen 
Abgeordneten hinfchickte, wurde er. zu firenger Verantwortung 

= uund genauer Necenfchaft über Verwendung der Kontributions: 
gelder gezogen und ihm fchleumige Zurückberufung feines Abge⸗ 
ordueten befohlen (Januar — April 1801). 

us 
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von piner halben Million Liores erlangt hatte, zur Be 
zahlung aufgelegt ward. Feindliche Gewaltſtreiche um 
noch gioͤßere Uebel von Seiten der Regierung zu verhüten, 
bot der Ausſchuß nun auch zur Zahlung des Meftes ale 
Kräfte auf, als plöglih ein neuer Befehl von Paris au 
neue Laften, die Anfegung einer Monatsfteuer für de 
ganzen ſchwaͤbiſchen Kreis, brachte, welche jedoch dadurd 
erleichtert wurden , daB von der ganzen 1,200,000 Livres 
betragenden Summe durdy die Kammer und das Kirchengut 
an den franzöfiichen Obergeneral unmittelbar drei Viertheile 
bezahlt werden mußten. Hiemit aber endigten die Krieg 
bedruͤckungen *), denn die Verhandlungen zu Luͤneville fuͤhr⸗ 
ten, bei dem ſtets fortdauernden Vorruͤcken der Kranzofen, 
rafcher, ald man erwartet hatte, den Friedensſchluß herbei, 
durch welchen dad deutiche Reich den franzbfifchen Sreiftant 
mit feinen Bundesgenofien anerfaunte and ihm Das ganje 
linke Rheinufer abtrat (9. Febr. 180). 

Am 135. Mai kehrte hierauf der Herzog in fein 
Haupiſtadt zuräd, aber obwohl er damals erFlärte, „groß - 
fey feine Freude, fich wieder in der Mitte feiner waͤhrend 

des Krieges ihm ſtets mit fefter Treue zugethan gemelenen 

Unterthanen zu fehen, und feit fein Entſchluß, die geſchla⸗ 
genen Wunden zu heilen, Wohlftand und Gluͤck wieder herr 
beizuführen” (18. Mai), fo änderte er darum doc fein 
früberes Berragen gegen die Stände nicht. Vergeblich bat 
ihn der Ausfchuß mehrmals, um Zufammenberufung eines 
Landtags, er erhielt dafuͤr einen Verweis; vergeblich eis 
fuchte er ihn um Wiederherſtellung der Ausfchußverfaflung 

% Der gefammte Kriegsfchaden von 1792 an wurde berechnet auf 

55,752,895 fl. 44 kr., und zwar 4) öſtreichiſcher: Quartiere, 

Borfpann, Scanzpräftationen, Erekutionen ꝛc. 13, 16, 633 - 
Naturalien 5,358,965 fl. 56 Er., Transporte derſelben 445,721. 

2 kr., Provifion nach Ulm und Philippeburg 132,054 f. 14 Fu 
zufammen 419,073,124-fl. 52 Er. 2) Zranzöfifcher: Plunderungen 

2,408,600 fl., Quartiere, Vorſpann, Naturalien 9,883,267 P 

37 kr., Requifitionen 4800-1804 427,302 fl. 42 kr., Kontribu⸗ 

tionen 4,260,608 fl. 30 kr., zuſammen 46,679,773 fl. 49 kr. 
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in ihrer grundgefeßlichen Form, fie warb ihm verweigert. 
-Ebenfo ging ed mie den VBorftellungen wegen Eutlaffung 

der bei den beiden letzten Auswahlen weggenommeuen 
Landeskinder, wegen der befchloffenen Abänderung der vers 

faffungsmäßigen Dienfierfegungsweife, und wegen der ‚des 
Landes verwiefenen Staatögefangenen. Auch frommten 
Klagen bei den höchften Reichsgerichten Nichts, im Ge: 
gentheil wurden von hier aus auf des Herzogs Anbringen 
den Ständen alle Sendungen und Hülfegefuche bei fremden 
Mächten fireng unterfagt, und die Lieferung des von Fri⸗ 

derich geforderten, von der Landfchaft aber mir Vorſtellung 

des erfchöpften Zuftandes des Landes abgelehnten, Milis 

tarbeitragd und anderer Beifteuern befohlen. Am meiften 

erzürnte ed den Herzog, daß der Ausſchuß noch immer 
in geheimem Verkehr mit der franzoͤſiſchen Regierung ſtand, 
und er ſetzte deßwegen, da ihm deffen Verantwortang bier: 

über ald ungenügend erfchien, eine unmittelbare landess 
herrlide Unterfuhungstommiffion nieder, vor welder bie 
Mitglieder und Beamten des Ausfchuffes über ihre Hands 

- Jungen Recenfchaft ablegen follten. Der Ausſchuß pros 
teftirte ‚biegegen, wandte fi auch, da dieß Nichts half, 
an den Reichshofrath, aber indeß wurden mehrere der vers 

bafteten Ausfchußmirglieder des Landes vermwiefen, ohue auf J 
feine Fuͤrbitten zu achten, und vom Reichshofrath erſchienen 
2 Dekrete, worin der Landſchaft geboten wurde, den Her⸗ 
308 wegen der. ihm gebührenden - Gelobeiträge „klaglos zu 

fielen‘ und alle Sendungen und Mekurfe an fremde Zu 
Mächte zu unterlaffen, daneben aber auch auf eine Faifers 
liche Hofkommiſſion zu gätlicher Ausgleichung der beftehens 
den Irrungen angetragen wurde (19. 26. Nov. ı801). 
Der Ausfhuß bat deßwegen um Zufammenberufung der 
Standeverfammlung (18. Dec, ı801), der Herzog aber 
verwies ihm ſtatt deflen die Saumfeligkeit in Keiftung feiner 

Beiträge (30. Jun. 1801), verweigerte die Beſtaͤtigung 
des Landfchafts: Konfulenten Groß (B.. Febr.), und befahl,‘ ' 
daß. die landfchaftlihe Rechnungsabhoͤr Fünftig nur in Ges 

‚ genwart eines Geheimenrathes vorgenommen werden follte, 
Die Entfhädigungen, welche er für Abtretung feiner übers 
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rbeinifchen Befigungen durch einen befondern Friedenſchluß 
mit Sranfreid erlangte (29. Marz ı802) und deren: Bes 
fig ihm durch den Reiches Deputationsfhluß vom 25. Febr. 
ir beftätigt wurde, vereinte er nicht mit tem Lande, 
durch deſſen ſchwere Opfer fie doch erfauft waren, fondern 
bildete daraus einen eigenen Staat, unter dem Namen 

NeusBirtemberg, der feine eigene Regierung und Ver⸗ 
waltung erhielt (1. Jan. 1805), und in 3 Landvogteien, 
Ellwangen, Heilbronn und Rottweil getheilt wurde *). 

Am 26. März 188 ließ Friderich II. Öffentlich bes 
kannt machen, daß er die Kurwuͤrde erlangt habe, veraͤn⸗ 

derte Tirel und Wappen **), ordnete auf den 30. April 

*% Die Entfhädigungen waren folgende: Propſtei Ellwangen, 
Stifter Komburg und Oberſtenfeld, Abtei Rothenmünfter, 
Klöſter Heiligkreuzthal, Margarethenhaufen, Schönthal und 
Swiefalten, Dürreumettftetten , Reichsftäbte Aalen, Eßlingen, 
Biengen, Gmünd, Hall, Heilbronn, Reutlingen, Rothweil nnd 
Weil, 29 bis 31 Q.M. mit 112,858 Einwohner (1803); die 
Einfünfte wurden auf 633,000 fl. geſchätzt, davon aber mußten 
88,000 fl. jährlidhe Nenten abgegebey werden. Der Kunftfleiß 

e war vornemlich in den Neichsftädten bedeutend, in Leinwand, 
Wolle, Baummolle, Seide, Papier, Taback, Del, Brannt: 
wein, Barbwaaren, Leder, Lichter und Geife, Hüten, Siegellad, 
Leim , Bulver, Silber, Meffing, Zinn, Kupfer, Eifen, Gmün⸗ 
der Gold⸗ und Gilberwaaren. Im Ellwangifihen gab es ans 
ſehnliche Eifenwerke, eine Faienceſabrik, Potafchenfiedereien und 
Kohlenbreimereien, auch wurden viel. Holzwaaren verfertigt ; 
su Hall war eine Galine, Man führte aus Wein, Gemüfe, 
Getreide, Rindvieh, Pferde, Holz, Harz, Potaſche, Gyps, Del, 
Leder, Pulver, Faience, Papier, Geide:, Baummwollens, Leinen: 
Wollen:, Metaltwaaren. Die Dber-Landesregierung war zu 
Ellwangen und war zugleid ObersAppellationsgericht, unter 
ihr fanden bie 3 Landoogtei⸗Gerichte, unter biefen die Ober: 
und Staatsämter. Die Finanzen beforgte die Hofkammer zu 
Ellwangen, weldher das Departement der Galinen und Berg 
werke und das Landdepartement untergeordnet war, das Forſt⸗ 
departement beftand für fih. Durch das Edikt vom A. Febr. 
1803 erhielten alle 3 chriſtlichen Konfeffionen gleiche Rechte, zu 
Heilbronn beftand ein evangelifches Ober⸗Konſiſtorium. 

“ Titel: Friderich II. v. ©. Gn. Herzog: von Wirtemberg, des 
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ein eigenes Feſt deßwegen an, und machte zu Ende des 
Jahres ein neues Furfürftliches Hausgefeß befannt (13. Der 

cember). Im Zebruar des naͤchſten Jahres wurde auch /AC J- 
die MWiedereinderufung der Ständeverfammlung befchloffen, 
welche der Reichehofrath ſchon am 5. Febr. 1803. 
hatte, Sie. wurde am 19. März eröffnet, und ald Haupts 
gegenftand der Verhandlungen vom Herzog die Ausgleihung 
des Kriegsſchadens bezeichnet. Die Stände dagegen ers 
neuten ihr Geſuch, um Betätigung ded Konfulenten- Groß, 
and beharrten auf dem Rechte ded engen Nusfchuffes, 
fih in die auswärtigen Ungelegenheiten des Landes zu 
mifchen. So wurde aus. den vorgefchlagenen Vergleichs⸗ 
Berhandlungen Nichts, der Kurfürft verwarf alle meitern 
landſchaftlichen Eingaben, und die Stände baten deßwegen, 
fie, zur Erfparung der Koften einftweilen zu entlafen 
(31. Mai), worauf am 20. Junius ein Refcript erſchien: 
Da der Kurfürft, zu feinem hoͤchſten Bedauern die Webers 
zeugung habe erhalsen müffen, wie wenig fich die Landes« 
Verſammlung angelegen feyn laſſe, den Zweck ihrer Zus 
fammenberufung mit Redlichkeit zu erfüllen, und da er 
gegen einen Konvent, welcher fich gegen ihn auf eine Weiſe 
habe erflären Tonnen, wie dieß am 18. Junius gefchehen 
fey *), durchaus Fein Vertrauen mehr haben Tonne, fo 

heiligen römifchen Reichs Erzpanner und Kurfärft, Herzog von 
Te, Landgraf zu Tübingen, Fürft zu Ellwangen und wies 
falten, Graf und Herr zu Limburg⸗Gaildorf, Sontheim und 
Schmidelfeld, audy Dberfontbeim, Here zu Heidenheim, Juſtin⸗ 
gen, Rottweil, Heitbronn, Hal und Adelmanngfelden u. f. w. 
Im Wappen wurde der Mittelfhitd verändert, er erhielt 2 
Felder, im einen die wirtenibergifchen Hirſchhörner, im andern 
die Reichsfturmfahne, für leuteres ward ind Hauptwappen die 
goldne Inful von Ellwangen und ein quadrirter Schild mit den 
Wappen von Rottweil, Eplingen und Hall aufgenommen, das 
ganze bededfe der Kurhut. — Der Faiferliche Kurfürftenbrief 
ift vom 24. Aug. 1805. . | 
Hier verantwortete fidy die Landfchaft wegen der, ihr zum Vor⸗ 
wurf gemachten, Verwendung der Zundesgelder. Der franzds 
fiihe Geſandte habe erklärt, der erfte Kenſul erwarte für feine 
großmüthige Verwendung zum Beften des Landes keinen andern 

—R 
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wolle er hiemit ſaͤmmtliche Praͤlaten und Abgeordnete ent 
laſſen haben. Zur Unterſuchung der landſchaftlichen Ber: 
waltung, aber,vornemlicy der Verwendung der Landesgelber, 
fette der Herzog eine eigene Kommiſſion nieder, zu be 
er jedosb dem Ausſchuß einige Abgeordnete zu ſchicken en 
laubte. Allein viefe Abgeoroneten wurden fo wenig al 
die Einfpräche des Ausfchuffes felbft beachtet. : Der Bür 
‚germmeifter Wagner von Calw, Mitglied ded großen Zus 
ſchuffes, wurde, ald er auf die Vorladung des herzoglichen 
Komhiffion nicht erfchien, gewaltfam aus dem Landſchafts⸗ 

- Haufe abgeholt, verhoͤrt und auf das Rathhaus gefangen 
gefegt, und kurz darauf auch der Landſchaftskonſulent Groß, 
deſſen Beſtaͤtigung der Kurfürft fortwährend verweigerte, 
verhaftet, Vergebens rügte der Ausſchuß, deſſen Muth 
die Gefahr vergrößerte, diefe Eingriffe in die Landesven 
faſſung, beftand, mir neuer ausführlicher Angabe der Gruͤude 
wiederholt auf der Verpflichtung ter Kammer, einen Theil 
des Kriegsſchadens zu übernehmen, und legte endlich in 
feiner Darftelung vom 22. Auguft dem Kurfürften feine 
mannigfadhen Beſchwerden über Schwächung der verfal: 
fungemäßigen MWirkfamkeit des geheimen Raths und de 
Landfchaft, über Verlegung ver Nechtöpflege des Landes, 
geiegwidrige Aemtererfegung und Anwendung des Kirchen: 
guts, Nichtbeobachtung der Landesverträge, Verweigerung 
der fchuldigen Beiträge vom Kammergut und über andere 
Punkte vor. Strafbefehle wegen verleßter Unterthanenpflicht 
waren auch jett die Antwort, auch jet fchritt man In 
der Zerftdrung der Landesverfaffung vorwärts. Im Sept 

Beweis der Dankbarkeit von den Randftänden, als bie Erfäl 
lung der gerechten und billigen Wünſche ded Kurprinzen, an 
beffen Schickſal er befondern Antheil nehme, darum und AU 
aus andern, Das eigene Intereſſe der Stände und bed Rande 

betrefienden, Rückſichten hätten fie dem Kurprinzen ein Anle⸗ 
ben verfchafft und eine Donation von 20,000 fl. jährlich ausge 
fest. Sie fügten noch bei: Neben der Wiederherftellung bed 
Vertrauens zwiſchen Herrn und Land, kenne fie feinen ſehnli⸗ 
cheren Wunſch als den, der Wiedervereinigung zwiſchen dem 
Kurfürſten und ſeinem Erbprinzen. x 
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warden 3 Ausſchußmitglieder, nebſt den beiden Land⸗ 
ſchaftsſekretaͤen und dem Konſulenten Kerner, ihrer 
Stellen entſetzt, letzterer ſogar gefangen genommen, in 
Stodmaiers Wohnung aber ’eine Hausfuchung ange⸗ 
flellt, und dabei ſelbſt deſſen edle Gattin, weil fie des 
Kurfürften Abgeordneten fich zu widerfegen den Much hatte, 
verhaftet. Auf einmal aber, ald ob die Gewalt jetzt, da 

es aufs Neußerite gelommen fchien, felbft vor folchen 
Thaten erfchrede, wurden wieder mildere Maßregeln ers 

griffen, die Verhafteten freigelafien und am 26. Non, 
1804 ein neuer Landtag erdffaet. Gegenſtaͤnde der Ber 
rathung follten feyn die endliche Ausgleichung des Kriegs«⸗ 
fhadens, Berichtigung des auf. der Kriegslafle baftenden 
Schuldenweſens, Herftellung einer befiern Ordnung in ber 

‚ Verwaltung der Landeskaſſe und Feſtſetzung eines beiderfels 
tigen Schulnenzahlungs:Plaus. Allein gleich die Wieder⸗ 

wählung des vorigen Ausfchufled erregte den Unwillen des 
. Kurfürften, welcher noch höher flieg, da die Stände den 

fernern Militärbeitrag nicht entrichten wollten, ohne daß diefe 
Wahl beftätigt fey. Diele Beftdtigung erfolgte nun auch 
wirklich, jedoch mit Ausfchluß von 5 Mitgliedern (23. Jam 
1805), und die Landftände gaben hierauf ihre Protefias 
tionen, gegen die einfeitig von der Regierung ausgefchries 
denen MWinteranlage nnd die deßwegen den Amtspflegern 
abgenommenen Geldvorraͤthe auf, und bewilligten am 
13. Bebruar „unter der Bitte um moͤglichſte Verfhonung 4 Ai 
der Unterthanen mit Exelutionen und unter Vorausſetzung nee 
der seceßmäßigen Verwendung fowohl, ald der vollſtaͤndigen 
Entrihtung des Beitrags vom Kirchengut zur Landfchaft ' 

“ und ber rentlammerlichen. und Eirchenräthlichen Konkurrenz” \- : 
zum Straßenbaubeirag,, fowohl diefen, als den Militärs - 
beitrag *); den Mefidenzbaubeitrag aber verweigerten fie, 

°) Nach dem neuen Militärplan hatten fie beizutragen zur Garde 
24,800 fl., zum Leibjägerkorps 13,387 fl. 50 Pr., Ehevaurlegers, 
Regiment 96,448 fl. 10 kr., Leibgrenadier-Bataillon 43,020 fl. 
50 kr., Bataillon Herzog Paul 37,273 fl. 15 kr., Lilienberg 

- 34.213 fl. 43 kr., Garniſons⸗Bataillon 16,545 fl. 20 kr., Inva⸗ 
lidentoften 9,122 fl. a3 kr., Großmontirungs:Fond 27,545 fl. 

FR 
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uud fehten den Kammerbeitrag auf. bie vdllige Abſtellung 
ber Beichwerden aus. Dafür erhielten fie wegen ihrer 
„vielfachen irrigen Behauptungen” einen Verweis, auch 
murden ihre Bitten um Erhöhung ber Taggelder abgefchlas 
gen *), ihnen jedoch die erbotene einftweilige Entlaffung 
gugeftanden (2. März). Der: Ausſchuß follte indeß die 
Verhandlungen fortſetzen, er erhielt hiezu eine Inſtruktion, 
worin ihm verboten wurde, in den Hauptpunkten, dem 
Antheil der Kammer und des SKirchenguts an den dffents 
lichen Laften und der Wiederherftellung der, im April 1803 
aufgehobenen, gemeinfchaftliden Schuldenzahlungstafle, nach⸗ 

. zugeben; er follte vielmehr auf Anerfennung der ftändifchen 
Gerechtſame und Beilegung ſaͤmmtlicher Landesbeſchwerden 
dringen und hievon jede weitere Verwilligung abhaͤngig 

- machen. Allein die Regierung wies Vorſtellungen, welche 
der Ausſchuß in diefer Ruͤckſicht machte, eben. fo fireng 
zurüd, als andre wegen der, vorgeblich zu Unterfuchung 
eines fchweren Staatsverbrechens niedergefegten, Kommiſſion 
und wegen einiger Verhaftungen, und fo kounte man nas 

tuͤrlich auch von der, zu Beilegung der Irrungen im-März 
ernannten, gemeinfamen Deputation nicht viel erwarten, 

Vielmehr ald der Ausihuß feine Beichwerden wiederholt, 

als er den vermehrten Beitrag zur Militärverpflegung, die 
Schloßbaus und Kammergelver fortwährend verweigerte ‚und 
zulegt mit einer Klage beim Kaifer drohte. ließ der Kure 

nfäft am: 17, und 18. September die landſchaftlichen 
‚ftaffen erbrechen und 46,792 Gulden ‚daraus wegnehmen. 
Da aber bei dem. zwifhen Deftreih und Frankreich. wieder 
ausgebrochenen Kriege neue Feindesgefahr. herannahte, fo 
bewilligte der Ausfchuß nicht nur eine- Auswahl von 2000 
Mann, fondern auch eine Beldaufnahme von. 500,000 fl., 
befchwerte fich jedoch bald darauf über - das einfeitige 

63 kr., Nemonte 4,620 fl., Kafernenfoften 16,728 fl., Penfionen, 
Campements, Commando und dergleichen Koften, auch Ertras 
Ausgaben 54,495 fl. 48 kr., zufammen 375,000 fl. 

») Bon 1797 bis 4300 betrug das Taggeld für einen Prälaten, 
wie für einen Abgeordneten 5 fl., jept nur A fl., dieß wollten 

die Stände auf a fl. 30 Pr. erhöht haben. 

‘ 
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Ausſchreiben der Auswahl und ihre eigenmaͤchtige Erhöhung 
um 1,500 Mann, uͤber die Anordnung einer Kriegs praͤ⸗ 
ſtations⸗Kommiſſion zu Beſorgung der franzdfiichen Requi⸗ 
ſitionen und uͤber verſchiedene militaͤriſche Maßregeln der 
Regierung. Indeß aber hatten die. franzdfilchen Heerſchaa⸗ 
ren fchon daß Land uͤberſchwemmt, Napoleon Bonaparte. feit 
Kurzem Kaifer von Frantreih, kam den 3. Oktober felbft 

nach Ludwigsburg , wo er von dem Kurfärften begehrte, 
daß er fih an ihn anfchließen fole. Auf deflen Verſuch, 

die Neutralitaͤt zu erhalten, ermiederte-ers „Wer nicht für 
mich ift, iſt wider mich,” und fo hatte Friderich Feine 
Wahl, ald das vbllige Verderben feines Landes, das, trog 
des Generels v. Hügel Gegenanftalten. in Stuttgart, mit 
der Hauptſtadt die Franzoſen fchon befegt hatten, die Bes 
zahlung einer neuen Brandfchagung von 5 Millionen Franken 
und unerſchwingliche Lieferungen, oder Einwilligung in 
Napoleons Begehren, und natürlich wählte er daB Letztere. 
Am 4. Oktober wurde zwifchen ihm und dem Kaifer ein 

- Bund wider Oeſtreich geichloffen, und, die wirtembergifchen 
Truppen nahmen nun am Kampfe mit Deftreih ruͤhmli⸗ 

chen Antheil. Der ftändiiche Ausſchuß bewilligte am ı 1. Des 
cember einen neuenZMilitäre und Straßenbaubeitrag, vers 
weigerte aber die Schloßbau: und Kammergelder von Neuem, 
und bat, ihn für einige Zeit zu entlaffen. Hierauf ward 
ihm am 15. December geantwortet: „Da unter deu ges 

genwärtigen Umfländen wegen Beſtimmung eines Termin 
zur MWiederverfammlung der Ausſchuͤſſe ſich Nichts mit 
Zuverläßigkeit beflimmen laſſe, fondern die Nothwendigkeit 

oo. 

yet 7 Fun 

der Miedereinberufung in Beziehung auf den Zeitpunkt ders 
felben ſich erft fpäterhin ergeben müffe, fo behalte man fidy 

vor, dad Naͤhere hierüber feiner Zeit der Landſchaft zu ers 
Öffnen. Allein es geſchah keine Erdffnung mehr, fondern 
dusch dad Reſcript vom 30. Dec. 1805 wurde die fläns 
difche Verfaffung für aufgehoben erklärt. Dieß geſchah zu 
Folge des Vertrags in Brünn am ı2. Dec. 1805, dur) 
welchen der Tranzbfiige Kaifer dem Kurfuͤrſten die Königer 
wilrde, die unbefchränfte Staatögewalt und eine anfehnliche 

Gebietövergrößerung zugefichert hatte, und des Preßburger 
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Sriedens (26. Dec. *), durch welchen ber deutſche Kaifer 
jenen Vertrag anerlannte **). 

Zweites Haupetſtuͤck. 

Bon der Anfhebung bis zur Wiederberftellung 

der Berfaffung 1806 — 18319. 

Am erften Tage des jahres 1806 nahm Friderich 

feierlich die Koͤnigswuͤrde an und verordnete, daß zum 

— 45 

*) Durch ben Stwaßburger Frieden erhielt MWirtemberg: die obere 

or 
—R 

und niedere Grafſchaft Hohenberg, die Landvogtei Altdorf außer 
Conſtanz, die Landgrafſchaft Nellenburg, die Stadt und Herr⸗ 
ſchaft Ehingen und die Donauſtädte Munderkingen, Riedlingen, 
Mengen und Gaulgau, die Städte Billingen und Bräunlingen 
und die Herrfchaft Triberg von Deftreih, die Grafſchaft Bon⸗ 
dorf vom Tohauniters Orden, zufammen mit 105,157 Einwohner. 

Die wichtigften Verordnungen u. f. w. aus diefer Zeit find: 
20. Febr. 1798 Breigebung des Barnhandels der Tuchmacher 

und Strumpfweber, 24. Mai 1798 Geftattung der Ehe in 41 
vorher verbotenen Verwandtſchafts-Graden, 20. April 1798 
englifches Hemd für Wahnfinnige eingeführt, 20. Jun. 1798 @in« 
impfung der Kindöblattern verordnet, 27. April 1799 Militär- 
Kartel mit Baden, 6. Sept. 1799 Reduktion der Feiertage, 
6. Nov. 4799 Erneuerung der Statuten des Militärordens, 
19. Nov. 1799 Verbot des fechdten Zinsguldens, 14. Okt. 1800 
Beftrafung des Medikaſtrirens, 18. Febr. 1802 Militärkartel 
mit Baiern, 5. Fan. 1803 Einführung der Kuhpocken⸗Impfung, 
24. April 4805 Kaiferliche Befreiung von fremden Gerichten, 

- 39. Aug. 1803 Regulirung der Berhältniffe der Eivil s und 
Mititär-Gerichtsbarkeit, 27. Dec. 1803.wegen Behandlung ber 
Separatiften, 9. März 1804 wegen Auswanderungen, 21. April 
1804 Einführung einer Eivil-Uniform, 28. Mai 1804 Aufhebung 
der Afyle in Neu:Wirtemberg, 50. März 1805 Errichtung eines 
beftändigen oberflen Gerichtshofs, 5. Mai 1805 Rangregiement, 
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Andenken bieran der Nenjahrstag kuͤnftig alle Jahre feftlich 
begangen werden follte, an demfelben Tage wurden alle 
Beamten aufgefordert, den unbedingten Eid der Treue und 
Untertbänigkeit gegen den‘ König zu fhwbren, am 2. Ja⸗ 
nuar aber gab diefer die Verficherung, daß der neue Zus 
wachs an Würde und Macht ganz allein das wahre Wohl 
des Einzelnen, _fo wie des Allgemeinen bezwecken werde, daß 
er insbefondere die perſonliche Freiheit und das Eigenthum 
eines Jeden unter feinen fpeziellen Schu nehme, die bis⸗ 
berige Suftizadminiftration ungeftört und feft handhaben 
laffen, jeden rechtmäßigen Erwerbözmeig auf alle Urt bes 
fördern und das Befte feines Reichs unverruͤckt vor Augen 
haben werde, Der Kirchenratb wurde mit dem Ober⸗Fi⸗ 
nanzdepartement vereinigt, jedoch dabei feierlich verfprochen, 
daß alle auf dem Kirchengur baftenden Schulden uud Ob⸗ 
liegenheiten aufs: Genauefte und Pünktlihfte vom König 
verbärge und feinen Nachfolgern anerkannt und auch alle 
Schulden der -Landfchaftss und Krliegskaſſe als Staatsſchuld 
anerlannt werden follten. 

Am 7. Januar wurde als oberfte Behörde ein Staats⸗ 
minifterium eingefeßt, und am ı8. März erfchien die neue 
DOrganifation der Staatöverwaltung. Diefe wurde unter 6 
Departements vertheilt, der auswärtigen Angelegenheiten, 
des Innern, der Juſtiz, des Kriegs, der Finanzen und das 
geiftlihe Departement *). Auch wurde Alts und Neus 

5. Jun. 1805 MilitärsKartel mit Deftreih, 26. Jul. Stempel 
ordnung und 20. Aug. 1805 Brandverfiherung für Neu: Wirs 
temberg, 12. Nov. 1805 allgemeine Vermögensſteuer ausges 
fchrieben. 

2) Das Departement des Auswärtigen, unterm Namen Kabinetds 
Minifterium, beforgte aud) die Angelegenheiten des königlichen 

Hanfes, unter ihm fland die Oberpoftdirektion,, zum Departe, 
ment des Innern gehörten die DOberlandesregierung mit dem 
Lehenrath, der Direktion des Straßen», Brüden: und Waſſer⸗ 
baus und des Medicinalwefens , und das Ober⸗Landesökonomie⸗ 
Kollegium, zum ZJuftigdepartement: das Oberappellationg-Tris 

bunal, das Oberjuftiz. Kollegium und der Zutelarrath, zum 
Finangdepartement : die Oberfinanz Direktion, die: Borft«, 
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Wirtemberg in: Eins vereint und in 12 Kreiſe, ſpaͤter 
(27. Di. ı810) in eben fo viel Landvogteien getheilt *). . 
Ein nened Rangreglement erfhien am 4. April, in ibm 

nahmen der Feldmarfchall und der nody zu ernennende ka⸗ 
tholifche Landesbifchof die erfien Stellen ein. As Vor⸗ 
Rand der Militärgeiftlihen wurde ein Feldpropſt eingefegt | 
(16. April), die Kreishauptleute erhichen am 3. Mai 
eine eigene Juſtruktion und am 5. Zunius ward ein Gräuzs 
berichtigungövertrag zwifchen Baiern und Mirtemberg ges 
ſchloſſen. Am ı2. Julius aber trat der König mit noch 
35 andern deurfchen Särften dem, von Napoleon geflifteren, 
Mheinbunde bei, deſſen Gründung die Folge hatte, daß amı 
6. Auguft das deutſche Reich für aufgeldsr erklärt wurde, 
Hiebei bekam Friderich wiederum eine anſehnliche Gebiets: 
Vergrößerung **). Neue Vermehrungen feines Gebiets 

Bergwerk -, Galinen und Mänzs, Dberfleners, Lanbbaumefen s, 
Zolls und WUccis: Direktion und das Renovations⸗-⸗Reviſorat, 
die Hof» und Domäanentammer fland unmittelbar unter dem 
Könige; zum Kriegsdepartement gehörte das Kriegsfollegium; 
zum Geiftlihen Departement: das Oberkonſiſtorium, der katho⸗ 
liſche Kirchenrath und die Dberftudien-Direktion. 
Kreife Stuttgart, Ludwigsburg, Heilbronn, Dehringen, Calw, 
Rothenburg, Rottweil, Urach, Ehingen, Altdorf, Schorndorf 
und Ellwangen 1807 ohne Hof und Militär mit 1,181,507 Ein 

mwohner ; Landvogteien am obern Nedar, am mittlern Nedar, 
Schwarzwald , Rothenberg, au der Enz, am untern NRedar, 
an der Fart, am Kocher, an der Fils und Rems, auf der Alb, 
an der Donau und am Bodenfee. 
Durch die vheinifche Bundesakte erhielt Wirtemberg 4) von Baiern: 
die Herrſchaft Wiefenfteig, die Abtei Wiblingen und die Grafs 
ſchaft Schelklingen; 2) von Baden: Biberah und Waldfee; 
5) vom Deutfchenorden: Kapfendurg und WAltichhaufen, dazu 
unter Oberhoheit die Hohenlohiſchen Fürftenthümer außer den 
Aemtern Kirchberg und Schillingsfürſt, die Beſitzungen der 
Truchfeffen von Waldburg, des Fürften von Thurn und Taxis, 
die Graffchaft Limpurg, das Zürftentkum Ochfenhaufen, die 

» Herrfchaft Warthaufen, das Reichsftift Weingarten, die Grafs 
fhaft Schuffenried und Weiffenau, die Grafichaft Königsegg, 
Aulendorf, die Fürſteubergiſchen Herrfchaften Gundelfingen und 
Reuffra, die Grafſchaften Roth, Egloffe, Isny, Guttenzell, 

» 
uf 

— 
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Klaligte dtr :Mönig Durd den er bait ons 
römg),: den Vertrag von Gompiegeet (a4: Apdl'uBso) 
uw. den  Wintragı.mit. Baieru (18. Gnl’aBro) *). .isudıo 

.- udn. Babe: auch, adger den 'fchon :angehlhtten; 
feirtwäßrend Fine: Menge Veraͤnderungen: in der Sopaataver⸗ 
waktuhg. Die, Esllegalberfaffuig wurde bei: allen. Bei 
hoͤrden aufgehoben and: Infir vie fogingumte: Barenulsghir 
eingeführt ‚mic: dt") Staatominiſteium abet: am 1. Ya 
Bin "ein Emnatemth·werbemden. wu bie. Vemen⸗ 

Heggbach an; Baien, die Herrſchaften hannheim/ Mie luttit, 
27 Salmingen und Nen-Kavensbirg, Nie Beſttzungen vorn - 

23 Krautherm, und der Geafen von⸗Fußger, zuſammen :mil: ung 
tn fähe 480,000 Einwahn⸗r, bafkz ſollte es sinn Wert. 

‚ 20,009 Einwohnsen an Baden, abtreten, was durch beſoudern 
Vertrag (17. Okt. 1806, 14. März 1807) gefchah, wodurch Bader 

erhielt: die Grafſchaft Bondorf, die Herrfchaft Triberg, Vil— 
lingen, Bräunlingen, Alt⸗ und Neu⸗Lußheim, Gochsheim, Wal 
daugenloch, Unter: Dewisheim, Bahnbrüden, Nußbaum, Grün⸗ 
weitersbach, Mutſcheldach, Palmbach, Mirdweil, Thürheim, 
Oberacker und Sponeck, baflıe gab es. an Wirtembergr: Pfaus 
baufen und Neuhauſen und die Hewſchaften Rougenberg sub 
Mühlheim. 

Landgerichte Zettmang, Buchhorn, Wangen, "Ravensburg, geuk: | 
kirch, Söflingen, Geißlingen , Albeck, Elchingen, Krailsheim, 

die Stadt Um, Theile der Landgerichte: Nördlingen, Dinkels⸗ 
bühl, Feuchtwangen, Rothenburg, Uffenheim und Gerabronn, 
die Oberhoheit über die Graffchaften Fugger⸗-Kirchberg und 

Dietenheim, die Thurn und Tarifen Beflbungen Neresheim 
und Difchingen ꝛc., Hohenloh e⸗Kirchberg und Theile von 
Dettingen:Spielberg und Wallerftein, mit etwa 160,000 Einw., 
Alles von Baiern, an welches es Gebfattel, Weiltingen und 
etlich andere Orte mit 4,400 Einwohner abtrat, ſo wie an Ba⸗ 
den (Vertrag vom 2. Okt. 1810) Oberamt Stockach mit Ratolf⸗ 

Nzell, Oberamt Hornberg mit St. Georgen und Ortſchaften 
der Oberaͤmter Rottweil, Tuttlingen, Ebingen und Maulbronn, 
sufammen mit 45,000 Einw. Dazu Bam noch das zu Anfang 

"des Kriege vom Könige in Beſitz genommene und nad) ffrenger 
Unterdrückung eines Aufſtandes behauptete Deutſchordenſche 
Fürſtenthum Mergentheim mit 9,200 Einw. Die letzte Erwer⸗ 
bung des Könige geſchah 1813, wo er von Hohenzollern Hechingen 
die Herrſchaft Hirſchlatt kaufte. 

Gerd. Wirtemb. III, ds. 2. Wöth. 36 

5* 
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des Mirchengund "fchem fräher, fa wurhe ie Jal. 2Beiß: 
aus Die der Eitifjungen ‚dem. Yinanzbepartement unterges 
orduet. Durch das Mefcripe  oom 25. Aug. 2806 wurde: 
die: Tenlatur des Koͤnigs und. der Mitglieder. des Konmigl. 
Hauſes nur befimum':*), am ı. San. 1808 erſchien etw. 
A. Hautsgeſetz, am. Jahr. 1808. aber eine Verabnuug 
megen der Apauagen, Witthumägebalte : 7: ;. dur) das 
Gef. vom 8, Bunins Wurden &. Eröksondmter- errichtet 
sub.;biefe am a. Yon. 1809 vertheilt, dad Erbmarſchallen⸗ 
Amt Fam an die Fürften von Hohenlohe, das Erbober⸗ 
kammerherrnamt au die Fuͤrſten von :£bmenftiein, das 

Erhaberhofmelſteramt an bie Tuͤrſten von. WBalbkurgsZeifs: 
Xrauchburg und das Erbpanneramt an die Grafen von. 
Zeppelin. Der Aagborden wurde In den Drben des gol⸗ 
denen Ablerd (6. März 1807) die Militärorben in ben 
Militärs Merbienftorden (1806) "verwandelt und am 3. Zes: 
bruar 1810 mit einer eigenen Dotation verfehen, wm: 
6. Nov. 1806 auch ein Civil⸗Verdienſtorden geftifter. 
Neue Rangreglewenté erfchienen am 18. Dec. ıdad und 
 Yug. 18113 die ſaͤmmtlichen Staatsdiener beblamen 
eine Amtskleidung (1811, 1812), am ı. Jannar 1810 
wurde eine Nationalkokarde eingefuͤhrt; die Staͤdte Stutt⸗ 
gart, Ludwigsburg, Tuͤbingen, Ellwangen, Ulm, Heilbronn 
und Reutlingen erhielten am 0. Jan. ‚un ben Litel 

”) Großer Titel: Friderich von G. Gn. König von. Wirkemderg, 
fonveräner Herzog in Schwaben und von Ted, Herzog zu 
Hohenlohe, Landgraf zu Tübingen und Nellenburg, Fürſi von 
Ellwangen, Swiefalten, Buchau, Waldburg, Aulendorf und 
Ochſenhauſen, Graf zu Gröningen, Limpurg, Biberach, Scheif- 
lingen, Egloffs und Heppbah, Herr zu Altdorf, Heidenheim, 
Juſtingen, der Donauftädte, Rottweil, Heilbronn, Hall, Widen- 

ſtadt, Wiblingen und Adelmanngfelden 20.5 die Söhng und 
Töchter des Königs befamen das Prädikat: Königliche Hoheit, 

ſeine Brüder: Hoheit und deh Herzogstitel; durch die Reſcripte 
vom 31. Mai 1809 und 8 Nov. 1829 wurde in den großen 
Titel auch noch Fürſt zu Mergentheim auſgenommen. In den 
Mittelſchild des Wappens kamen ſtatt der Reichsſturmfahne 
die 3 ſchwarzen Hohenſtauſchen Löwen. 3 
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gute  Stäbte Bun :Welanntmaihung: der zahlerich erſche⸗ 
nenden Geſetze und Verordnungen wurden Im Lan, ıBor 
das Staats⸗ und Negiersugäblart gegrühber.. Am 3. New. 
ıBro wurde das Ehegericht mit dem: Oberteibunal vereint, 
am 13. Aug. ıBıı ein Eriminaltriöunal errichtet, an 
36. Aug. 1812 Provinzlaljuſtiz⸗Kolleglen und Krkirinafs 
raͤthe eingeführt, am 23. April 1809 bie Tortut abge⸗ 
ſchufft, am 6. Maͤrz 1810 ein eigenes Geſetz wegen Des 

ſtrafung der Staats⸗ und Meajeſtaͤtsverbrechen erlaſſen 
Das Finanzdepartement erhielt am 3. März und 4. Yu; 
»807 und am .ı. Jul. 1811 neue Einrichtungen mb 

wurde in 10 Sektienen geheilt, am 4. Yun. 1807 wurde 
auch die Hof⸗ und Domaͤnenkammer neu organifiet, Ka⸗ 
nveraloerwaltungen, Umgelds⸗ und Forſtkaſſenaͤmter wurden 

18073Oberzoll⸗, Stempel⸗ und Taxaͤmter 18080, Salz⸗ 
faktorien 1814 errichtet. Am B. Aug. 1806 erſchien auch 
eine Stewpelordnung, am 17. Sept. 2806 wurden eigene 
Keiaſtenerraͤthhe, am 17. April ıBır Kommunrechnungs⸗ 
nödforen aufgeſtellt. Das Departement des Junern wurde 
am 22. Jun. 1807 und 1. Jul. 1811 neu organifiee 
und in 6 Soltionen getheillt, die 2 letzten Sektionen aber 
am. S. Maͤrz 1812 wieder vereinigt. Am 18. Mai 1808 
wurbe. ein Ober⸗Cenſurkollegium angeordnet, am 11. Sept. 
1807 zur Handhabung der Landespolizei eine Landreiter⸗ 
(Bensdarmerie) Schaar ersichtee, am ı2. San, 1808 für 
Stuttgart und Ludwigsburg, am 14. März 1812 auch 
fle Kannftadt eine eigene Polizeidirektion angeorbnet, Aus⸗ 
laßſcheine (1807), Paͤſſe für Neifende (1811), Polizei⸗ 
darte für Frembe (1813) und Paſſantenliſten (1812): eins 
geführte. Man errichtete Zwangsarbeitshaͤuſer (26. Jun. 
18308) und gab ben ſchon befichenden Waiſen⸗, Zucht 
und Irrenhaͤuſern eine neue Einrichtung, (180o9—ı8ıı), 
Am 13. Behr. 1812 wurde ein eigenes Polizeiminiſterium 
errichten, jedoch fchon am 231. März 1816 wieder aufge: 
hoben. Die Hundstare wurde den 6. Zul. 1809 einge: 
führt, eine Waldfeuerordnung (14. Zul. 1807), ein Feuers 
Polizeigefeg (13. April 1808) und eine Feuerldſchordnung 
(30. Mai 1808). befannt gemacht. Dat Beige umd 
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18,000 Maun zaͤhlenden Rheinburds⸗Kontingents, wertde 
ſtatt der Auswahl die Konſcription eingeführt: (6. Ping. 
806, 30. Aug. 1809); welche alle junges Leute jeden 
Standes bis zu einer gewiſſen Rangklaſſe, blos mit Acus⸗ 
sahne der Studirenden, zum Kriegsdienſte verpflichtete. 
Dis Organifation des Kriegsdepartements wurde am 29. sw. 
1811 weu umgeflalter und es in 8 Sektionen getheile, am 
8, April 1807 ein Oberkriegsgericht eingefest und im Des 

camber 1806 ein Invalidenhaus erbaut. Die wirtembers 
giſchen Heere nahmen: ruhmvollen Antheil au den Kriegen 
Napoleons, die Abſendung einer Heerfchaar nach Sparten 
jedoch‘ wendete ‚die Standhaftigkeit und Klugheit des Kö⸗ 

nigd auf dem Fürftentage zu Erfurt gluͤcklich ab (1800). 
Dagegen wandte er im Kriege mit Deftreid (1Bog), ale 
die Vorarlberger fein Land bedrohten, defto größere Streits 

kraͤfte auf, und wies Fraftig alle feindlichen Angriffe gurdek. 
Dafür erhielt er aber auch nebeh dem ſchon während des 
Krieges in Befis genommenen Fuͤrſtenthum Mergentheim 
woch mehrere anfehnliche Wergrößerungen, und hoffte aun 
den Genuß einiger Ruhe. Aber che 2 Jahre veifloſſen, 
brach der ruffifthe ‚Krieg aus, in welchem die wirtember⸗ 

giſchen Truppen mit den Franzoſen die Siege aber auch ‚bie 
beifpiellofen Unfälle des Feldzugs theilten, nnd von dem 

ganzen trefflichen Heere von ı5,000 Mann nur wenige 
zuruͤckkamon. Dennoch hielt Friderich noch immer feft an 
Napoleon, und als vieler fih aufs Neue zum Kampfe 
ruͤſtete, ftellte auch der König mit außerorbenlichir Ans 
Rrengung fein Truppenkonfingent vollzählig: ind Feide Am 
der entſcheidenden Schlacht bei Leipzig - fand. uwih »rite 
Heine Schaar Wirtemberger bei dem franzbfifchen Deere, 
aber noch während des Treffens ging ein Reiterregiment 
derſelben zu den Verbuͤndeten über. Friderich ahndete diefe 
That ſtrenge, dennoch mußte anch er der Macht ber Um⸗ 
fände weichen, die Sache Napoleons vetlaffen, und ſch 
den verbändeten Mächten anfchließen. Dieß geſchah durch 
den Vertrag zu Fulda (23. Nov. 1816), in weichem bem 
Könige der Beſitz feiner fämmtlicken Staates unb eine 
vollſtaͤndga Ensfchäblgung für. die etwa abqzutretenden 
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Bandedthelle zugefihert wurde. Nan fochten die Wtrkim 
berger unter Aufuͤhrung ihres tapfern Kronpriuzen gegen 
Mapaleon, und erwarben fich befondets in den harmaͤckigen 
Treffen bei Brieune und Monterean (2, u, ıB. Febr. 
2814). großen Ruhm, bei dem letztgenannten Orte vort 
nemlich hielten ‚fie deu wuͤthenden Andrang der fraugbflichen 
Weberniacht mir Heldenmuthe, aber auch. nicht ohnme großen 
Verluſt aus. Zu dem Miener Kongreile, der bie neue 
Beftaltung Europa’s beflimmen follte, wurde auch Fride⸗ 
rich eingeladen, und Wirtemberg war eine der 5 deutſchen 
Hauptmächte, weldge die Einführung einer neuen Drduung 
der Dinge in Deutfchland zu berathen hatten. Der König 
reiste felbft nach Wien, und wurde von bem Stalfer von 
Deftreich und den andern daſelbſt verſammelten Fuͤrſten mit 
großer. Auszeichnung empfangen, Uber bald erkannte er, 
daß die bier gefaßten Beſchluͤſſe feinen Auſichten gar: nicht 

entſprachen, weder die Errichtung eines deutfchen Bundes, 
weil- er nothwendig Beſchraͤnkungen bei deſſen einzelnen 
Sliedern verurfachen mußte, noch die Einführung ftändis 

ſcher Verfoffungen konnte feinen. Beifall erhalten, und word) 
vor dem Ausgang des Kongrefies kehrte er Daher in. * 
Staaten zuruͤck. Kurz darnach nahm er zwar auch, als 
Mapoleon von Elha aus ſeinen Kaiſerthron wieder eroberte, 
an ben Bunde gegen ihn Antheil, fein Heer erfocht ſich 
bei Straßburg neuen Ruhm, und. au Wirtemberg erhielt 
sußer engliſchen Hülfsgelvern nach wieder geſchloſſenem 
Frieden einen -Untheil an der franzdfifchen. Brandfchagung *) 

und ein Theil feiner Truppen blieb bei dem Drcapatiouds 
herre in. Frankreich zurid. Erſt am 1. Sept; 1815 abe 
— der Koͤnig dem deutſchen und 2 Bechen nach her auch 
dem heiligen Bunde bei. 

Weil ver aber erkaunte, daß er uein ſich den Wiener 
Befbläffen wegen Eiufuͤhrung ſtaͤndiſcher Verfaſſungen 

aicht werde entziehen koͤnnen, fo beſchloß er aus eigenen 
freien Willen, ſeinem Lande, ſtatt der alten Verfaſſung, 
vwelche im Drange der Zeiten babe zu Grunde ‚gehen 

E 4,800,060 fl. Eatſchadigunge 3.987,284 fl. Gontridunisusgeiben. 
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wüſſen,“ eine neue. „neiiendene”.anzubleien, und shit dieß 
gieich mach: feiner Ruͤckkehr ven Wien: ia dem. Mamifeſt 
vam 11. Fannar 1815 kund, worin er veuficherte.,. ‚geil 
2805 ſey ‚fein feſter Entſchluß geweſen, dem Koͤnigreich 

wieder eine, ſeiner innern umd aͤußern Lage, den. Rechten 
der Einzelnen und. den Beduͤrfniſſen des Staats angemeſſene, 
Werfaſſung zu geben. Jetzt ſey der rechte Augenblick zur 
Aunsfuͤhrung dieſes Entſchluſſes eingetreten und ſchon zu 
Entwerfung einer Verfaſſung geſchritten worden, welche den 
ſtaͤndiſchen Abgeordneten bei ihrer, auf den 15. März feſt⸗ 
geſetzten, Zuſammenkunft uͤbergeben, von ihnen beſchworen, 
und dann In vdile Ausuͤbung gebracht werden ſollte. Ueber 
die. Zuſammenſetzung der Staͤndeverſammlung enthielt das 
Meſcript vom 29. Januar die näheren Beſtimmungen. 
Diefſer Entſchluß des Koͤnigs erregte großes Aufſehen in 
amd außer Wirtemberg, und bier ſelbſt möchten. wohl uns 
Wenige feyn, welche. nicht dad Ende der. verfafungslofen 
geit ‚unbefchränfter Herrſchergewalt berbeimünfchten. -. Denn 
ſelbſt die ehemaligen Reichsfürften und der alte unmittels 

bare bel erfuhren. mannigfache Demuͤthigungen. Die 
Beamten waren bei kümmerlicben Beſoldungen foreiaueres 

den Gefahren und Beſchwerden ausgelegt, weil daB gerimgfte 
Verſehen ſchwere - Strafen nach fich ziehen. konnte, und weil 
es Geundſatz war, die Eandbeamten wie ange: aufı Eines 
Seelle zu laſſen. Das: Wolf feleft druͤckten ſchwere Abgaben 
und die Konſcription, die Leidenſchaftlichkeit des ı Königes 
und. feiner Guͤnſtlinge Uebermuth, die niedern Klaſſen deſſelben 
ber vornemlich Friderichs Jagdliebe, die Quelle. zahllofer 
Frohnen und: anderer Beſchwerden. Selbſt feine guten Eis 
genſchaften verfehlten oft. "ihre. Wirkung, ; feine Gerechtig⸗ 
teitsliebe artete in allzugroße Strenge. aud, und ‚manche 
edlen . Kegungen in ihm machten die unſellgen Umſtaͤnde 
wirdungstos. Denunoch wurde die neue Verfaſſung, welche 
der Koͤnig am 15. März den Laudſtaͤnden mit einer frier⸗ 
lichen Aurede in einrr vergoldeten Rapfel uͤbergab, nicht/ 
wie ‚er ſicher geglaubt haste, mie" Beifall aufgenommen. 
Zwar enthielt fie manched Gute, allein, fehon die Are ihrer 

Wfaſſung und fo manches weſeuntliche Stuoͤck in aihr. machten, 
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daß man ſich zu dem ‚Schlaffe- berechtigt glaubte, es ſey 
dem Könige damit aur darum zu thun, daß er unter am 
verer Form auf die biäherige Weiſe fortberrichen kdane. 
Die AlteWirtemberger vornemlich waren entfchieben gegen 
wiefe Verfaſſung. In ihnen war das Andenken an die 
füähere Verfaffung noch zu lebendig, nur die mannigfachen 
Mängel derfelden hatten die 10 Jahre abfoluter. Herrfchaft | 
fie vergehen laffen, und fie erhoben fich daher auch als 
gemein für das „alte gute Recht,“ welches nun dab Los 
jungswort im Kampfe wurde. Der König hatte faum die 
Staͤndeverſammlung verlaſſen, ats mehrere Abgeordneten 
dieſe aufforderten, Nichts anderes als die altwirtembergiſche 

Verfaſſung anzunehmen. Ihr Antrag fand Über Erwarten 
Beifall, felbft bei den mediatifirten Fürften, dem Adel und 
den MeusWirtembergern, ohne weitere Unterfuchung wurde 
die konigliche Verfaffung verworfen und. diefes in einer 
ſtaͤndiſchen Abreffe dem Könige noch an demfelben Tage 

mitgetheilt. Dieſer gab zwar hierauf fein höchfled Bes 
fremden zu erkennen, wie man eine, nur für dad ehema⸗ 

lige Herzogthum, das doch nidhe einmal die Hälfte des 
jegigen-: Konigreichs audmache, gültige Verfaffung in Vor⸗ 
ſchlag bringen koͤnne (18. März), allein die Landſtaͤunde 
beharsten auf. ihrem Verlangen, fie ſeyen, erklärten fie, zu 
geitgemäßen Abaͤnderungen der Verfaſſung bereit, könnten 
jedoch als Grundlage der Berhandlungen Feine Urlunde 
annehmen, an beren Abfaſſung fie auch nicht den mimdeften 
Autheil gehabt hätten. Das Herzogthum habe feine alte 
Berfaffung nie aufgegeben, fondern durch Gewalt verloren, 
und zufolge des Neichödepusationsijchluffes und Preßburger 
Friedens Hätten auch die Neu⸗Wirtemberger ein Recht dars 
auf. Dieſes Verfahren der Stände fand im Lande- all 
gemeinen Beifall, denn auch hier war das „gute alte 
Mehr” die Lofung: und defien KHauptbegründer, Hering 
Chriſtoph, der gefeierte Held, deſſen Bild man überall 
nl Kupferftich, auf Mebaillen und an Ringen, traf. Zahl: 

reiche Bistichriften um . Hesftellung ber alten Berfaffung, 
welche faſt aus allen: Gegenden des Landes eingefchidit 

murden, umterfbätgenn die Laudſtaͤnde in ihrem. Beginnen, 

- u u“ 
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felbſt die Neu⸗Wirtemberger blieben nitcht zutuͤck und bie 
evangeliſchen Praͤlaten begehrten namentlih die Wliederher⸗ 
ſtellung des Kirchenguts (3. April). Zugleich aber wurde 
dem König die üble Lage des Landes aufs Staͤrkſte ge: 
ſchildert, ein ſchreckendes. Gemälde der Laften unt Leiden 
deſſelben ihm vorgelegt und dringend um deren Abhuͤtfe 
gebsten (22. März ꝛc.). Die Berfuche der Regierung, 
eine Partei in der Ständeverfammlung zu gewinnen, miß⸗ 
langen, und der König ſah ſich gehdtbigt, wenigftens 
etwad nachzugeben. Bon freien Stüden -ftellte er etliche 
Befchwerden ab und. erkannte am 25. April Bevollmaͤch⸗ 
tigte, um mie Abgeordneten der GStändeserfammiung zu 
unterhandeln. Diefe Unterhandlungen aber blieben ohne 
Erfolg, obwohl von beiden Seiten Vergleichsnorfchläge ger 
macht wurden, der König erklärte Daher am 21. Julius 
den Ständen, da die Prüfung der vorgebrachten Befchwers 
den weit wichtiger ſey, ald die Difceptatiouen über Ders 
foffungdgegenftände, fo babe er beichloffen, zunächft diefe 
Pruͤfung vernehmen zu laffen, bis diefe vollender fey, wolle 
er die Stände vertagen, dieſe follten daher nun Bevoll⸗ 

maͤchtigte wählen und mit hinreichenden Inſtruktionen vers 

ſehen, daß indeß das Vergleihungsgefchäft ebenfalls fort 
gefeßt werden fhnne. Die Stände vernahmen diefe Erklärung 
„mit Beſtuͤrzung,“ weil Dadurch die Verfaſſungsangelegenheit 
als Nebenſache dargeftellt würde, fügten fich jedoch derſelben 
und wählten ein Commitée von 28 Perfonen zur Fortiegung 
des Vergleichungsgefhäfte. Hierauf aber wurde von der 
Negierung bemerkt (25. Sulius: Es fey nicht vereinhar 
mit dem Begriffe einer Bertagung, daß ein, Die ganze 
Berfammlung repräfentirendes, Kollegium zuruͤckbleibe, es 
bärften daher neben den, dem Generals Laudestommiflariate 
beigegebenen Deputirten, nur 4 weitere Bevollmächtigte 
zuruͤckbleiben. Hiezu aber wollten die. Stände fich nick 
verſtehen, und fo wurbe denn mit der Sigung vom 38. Ju⸗ 
Uns die Stanbeverfammlung gefchloffen, am 5. Auguft 
aber erließ der König ein Manifeft, worin er die in der 
koͤniglichen Verfaſſung dem Lande eingeräumten Freiheiten 
betätigte und das DBerragen: der Regierung rechsfertigte. 

, 
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Dieles Manifeſt aber blieb ohne die gehoffte Wirkmig, der 
Swmpfang, welcher den heimkehrenden Abgeordneten zu Theil 
wurde, die mancherlei Auszeichnungen, "deren fich die Vor⸗ 
Kämpfer In der Ständeverfamimlung, wo fie Ginfamen, zu 
erfreuen hatten, bewiefen aufs Deutliche, weldhe Stimmung 
im Lande herrfche, und daher wurden die Stände auf den 
Oktober von Neuim einberufen, Am 1. Oktober erdffneten 
die koͤniglichen Bevollmächtigten die Situngen, und mit 
freudigem Dank wurde ihre Erklärung aufgenommen, daß 
der König bereit fey, aus der alten Verfafſung alles Dass 
jenige beizubehalten, was nur immer mit den gegenwärtigen 
Beitumftänden fi) vereinigen laffe. Bald aber zeigte fich, 
daß die Stände biefe Erklärung ganz anders auslegen, 
als der König fie gemeint Hatte, und man kam auch jeht 
in der Dergleichung nicht weiter. Am 13. November ers 
fehien ein Nefeript, worin die unabänderliche Fönigliche 
Entfchließung audgefprochen wurde, wenn die Stände nicht 
auf einen, fürs ganze Reich gemeinfamen, Verfaſſungsder⸗ 
frag eingehen wollten, dem alten Lande feine frühere Ders 
faffung zu geben, in den neuen Kanden dagegen eine, auf 
wahrhafte Nationalrepräfentation gegründete, die früheren 
Reihtöverhältniffe berückfichtigende, Verfaffung einzufuͤhren. 
Bei diefem Refeript befanden fich zwei Beildgen, die eine 
füchte zu erweifen, daß die neuen Lande anf die altwirs 

temborgiſche Verfaffung Leinen Rechtsanſprnuch hätten, bie 
. andere enthielt 14, vom Frhrn. v. MWangenheim, der das 

mals eifrig zu vermitteln fuchte, verfaßte fogenannte Fans 
damentalpunfte, welche der Regierung geeignet fchienen, 
zur Grundlage bei deu Verhandlungen ‘über eine gemeins 

ſame Verfaſſung zu dienen. Diefe ı4 Punkte fanden ihrer 
Sreifinnigkeit wegen fo viel Beifall, daß die Mehrzahl der 

Berfammlung fih filr Erneuerung der Vergleichsverhand⸗ 
langen mit der Regierung erflärte. Diefe begannen nun 
auh am 4. December und fchienen unter Wangenheims 
Leitung einen rafchen, gluͤcklichen Fortgang nehmen zu 
wollen. Es ging jedoch nicht fo ſchnell, als man erwartete, 
denn die Laudſtaͤnde wollten die Beſtimmungen ver ältern 
Verfaſſung fo viel möglich beibehalten wiſſen, und ſetzten 
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sin eigenes Eommitde nieder, mit. welchem die ſtaͤndiſchen 
Kommiffäre fich. über jeden Punkt barathen muften. Auch 
fehlte es nicht. an Veranlaſſungen zu neuem Zwieſpalt 
zwiſchen den Ständen und der Regierung, vornemlih wegen 
Erklärung einer Anzahl mebiatifircer Fürften und Grafen, 
daß fie denn Könige nur, wie vormald einige Reichsſtaͤnde 
Preußen, untergeben fenen (2. Febr. 18436), und weil die 
Belchwerden und Vorftellungen der Stände mehrmals mit 
ber Ueußerung, fie hätten Fein Recht, fich in die koͤnigliche 
Regierungsgewalt, namentlich in Rüdficht auf Beſteurung, 
zu mifchen, zuruͤckgewieſen wurden. 

So war man mit den Vergleichöverhandkungen noch 
nicht zu Stande gekommen, als am 30. Okt. 1816 der 
König, in Folge einer Erkältung, nach kurzer Krankheit 
ſtarb. Er war ein Fürft von feltenen Geiftesanlagen und 
von großer Willens: und Thatkraft, ein Fürft, wie ihn 
dad Vaterland in jenen flürmifchen Zeiten gerade noͤthig 
hatte, um feine Selbftfländigkeit zu retten * 

Sein Sohn und Machfolger König Wilhelm trat 
die Negierung gerade zu einer Zeit an, wo Noch und 
Elend als Folge des allgemeinen Mißwachſes im jahre 
1816 herrfchten. Er traf dagegen die zwedmäßigften 
Unftalten, die Ausfuhrzöle auf Getreide -und andere Les 
ben&mittel wurden erhöht, das Branntweinbreimen aus 
Kartoffeln verboten, für den Verbrauch von Früchten 
— X 

*) Friderich vermählte ſich d. 27. Okt. 1780 mit Anguſte Ka: 
roline Friderike Luiſe, Prinzeſſin von Braunſchweig-Wolfenbüttel, 
geſt. d. 27. Sept. 1788. Aus dieſer Ehe ſind entſproſſen: 
Friderich Wilhelm Karl, geb. d. 27. Sept. 1781. Paul Karl 
Friderich Auguſt, geb. d. 19. Fan: 4785, vermählt mit Char⸗ 
Iotte, Prinzeffin von Sachſen⸗Hildburghauſen, 28. Sept. 1808. 
Friderike Katharine Eophie Dorothee, geb. d. 21. Febr. 1783, 
vermählt d. 42. Aug. 1807 mit Hieronymus. Napoleon, König 
von Weitphalen, geft. 28. Nov. 1855. Marie, geb. 16. Der. 
1783, geft. 14. Okt. 1784. Am Fahr 1797 den 18. Mai fhritt 
Briderich zur zweiten Ehe mit Charlotte Auguſte Mathilde, 
Kronprinzeffin von Großbritannien, welde Che, außer einer 
todtgebornen Prinzeſſin, kinderlos bliet. Die “ng Wittwe 
ftarb am 6. Okt. 1828. . 
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Hbechſte Preiſen beſtimmt und Dem aberhanduehrenden Wu⸗ 
cher kraͤftig geſterert, anuch Im. Ausland 75,000 Scheffel 
Getreide aufgekauft (Nov. 18116 — Yun. 1017). Ebenſo 
ſegensreich wirkte die Königin Katharina durch die Gniftung 
des Sohl haͤtigkeits vereins (7. Jan. 1817), mit welchem 

zahlreiche Lokälvereine. in Verbindung traten und deſſen 
Bhfigmleit. auch. nach geenbigter Zeit der Noth nd des 
Mangels fortdauerte. 
Noch am Tage feiner Throueſteigung erließ ber König 
ein: Mantfe , worin erserlärte: ,‚Die Wohlfahrt und das 
Gluͤck der ihm anvertrauten ‚Unterthanen werde‘ das :einzige 
Ziel ſeiner Bemuͤtzungen, und es: werde fein erſtes Beſtreben 
feyn , die Erreichung biefer hohen Zwecke durch eine, dem 
Zeitgeifte uns den Beduͤrfniſſen feines Volles entfpredhende 
und feinen Wohlſtand erhöhende Verfaſſung ficher zn ſtellen 
(30. Dft. (1816). Aehnliches wiederholte er In feines 
Antwort auf die Beileid: und GlädwunfchsAdreffe ver 
Stände (3. Rob.) und ftellte am: 8. November die frühere 
verfaffungsmäßige oberſte Staatsbehoͤrde, deu Geheimerafk, 
am 18. Yan, 1817 aber das Gemeinde Wildfchägen: Pas 
flitut wieder ber. Zugleich wurden die Maßregeln zur 
Abwendung des Wildſchadens verftärkt, die im Jahre 1806 
getroffene allgemeine Volksentwaffnung mehrfach gemildert 
und durch das. Refcript vom. 30. Jan. 1817 bie Preßs 
freiheit eingeführt. Am 3: März wurden die Sitzungen 
der, feit dem. December vorigen: Jahres vertagten Ständes 
verfammlung, durch den König felbft mit einer Rede er- 
dffnet, worin er feine Ueberzeugung ausfprach, das Gluͤck 
feines Volles nur in einem feiten Rechrözuflande dauerhaft 
begründen zu koͤnnen und für das letzte Mittel zu dieſem 
Zwecke sine. Berfaffung erklärte, deren leitender Grundſatz 
Redlichkeit, deren Charakter Deffentlichkeit fey. Den Haupt⸗ 
gegenftand der Berathungen bildete jetzt der Tönigliche 
VBerfaffungsentwurf, über mehrere Artikel kam man ohne 

“ Schwierigkeit überein, allein die Beftimmung, daß zu Guͤl⸗ 
tigkeit eines ſtaͤndiſchen Ausfchuffes relative Stimmenmehrheli 
binreichen folte, gab Anlaß zu heftigen Debatten. Die meis 
fen altwirtembergiſchen Abgeordneten wollten diefe Beftimmung 
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wenigſtens ‚bei Abſtimmungen über Punkte der alzen Ver⸗ 
faſſung verändert wiſſen, bie Megienung hierein nicht willigen. 
Dar Gtreit wurde ernftlicher, ald ani 30. April die Staͤmde 
über einen kdnigl. Erlaß in dieſer Sache fi beriethem, 
entkenb zu Stuttgart große Aufregung; zahlreiche Molkss 
maffen zeigten fi) vor. dem Ständehaufe und gaben ihre 
Stinumung laut zu. erfeunen, mehrere. altwirtemdergiſchen 
Abgeordneten wurden, weil fie fih in biefem Jahr von 
den üÄbrigen getrennt, beim Nachhanſegehen verhoͤhnt und 
befchimpft, ein hoher Staatabeamter aber in feine dlgenen 
Mehnung beleidigt. Die größer Unfoegung verſchwand 
zwar :bafb wieder, aber eine leidige Spannung (blich zu⸗ 
mick, die dem. Fortgang des Bergleichungdgefihäftes gas 
nicht guͤnſtig war. Da erließ der König: den: 36. Mai. 
folgende Erklärung au die Staͤnde: Er fep überzeugt, daß 
bei der bisherigen Behandlungsweiſe dad gewiuftdte ‚Biel 
der Unterhandlungen entweber nie oder bach ‚viel ſpaͤter 
erseicht werden milde, ald ed mit ben Suterefie. der Mes 
gierung und: des Volks vereinbar ſey; ed: fey aber Hohe 
Belt, dem gegenwärtigen Zuflande der Unſicherheit, Ders 
wirtung und. Spanmung ein Cade zu machen. Die Anficht, 
welche die Mechie des Regenten und des Volkes einander 
feindfelig gegenüber Kelle, und in der Beeinträchtigung des 
einen Theils den Vortheil des andern ſehe, ſey ihm eben 
fo fremd, als verhaßt, denn nur aus einer richtigen: Zur 
ſammenſtellung der beiderfeitigen Rechte und. aus einer 
wochfelfeitigen Achtung berfelben, Tonne das wahre Wok 
beidev Theile hervorgehen, Er gebe daher auch feinem 
geliebten. Volk dig, ihm heilſam für:baffelbe und: vereinbar 

mit dem Nechte der Krone duͤnkenden, Rechte fogleich, weil 
er. fie gerne gebe, niemals aber werde er fich durch irgend 
ein aͤußeres Motiv beſtimmen laſſen, ſolchen? Forderungen 
nachzugebenn, wodurch es die Rechte her‘ Krone und chen 
dadurch mittelbdar auch Das Intereſſe des Bolkes fuͤr ge⸗ 
faͤhrdet achten muͤſſe. Es ſey ihm daher hlureichend, bis 
Wiünfche und Anfichten dee Staͤndeverſummlung über ie 
wichtigeren Punkte des Verfaſſungsvertrags Tannen geleruf 
zu Gaben, auf fie Habe er. hei den, in. dem. Berfaffungk 
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Emntwurf; vorgenommenen, Aenderungen alle moͤgliche Raͤck 
fecht nehmen lafſen, wem es daher Ernſt ſey um bie 
Sache der Verfaſſung, der muͤſſe jetzt, nach der fo: langen 
Dauer der Verhandlungen feine Meinung mit Atarheit 
und: Veſtimmtheit ausſprerhen fianen. Die Staͤndevern 
ſammlung ſollte alfo innerhalb 8. Tagen fi bekimmt em 
Hären, ob fie den mitgerheilten Entwurf mit den beſchloſſenen 
Beraͤnderungen als Verfaſſungsvertrag anerkennen wolle oͤder 
nicht? Wollte fie den ‚Entwurf verwerfen, fo muͤſſe er, 
wiewohl hibchſt ungern, bie: Doffnung aufgeben, dermalen 
auf dem Wege. des Vertrags eine Berfaffung zu Gtanbe 
zu bringen und er: werde daher, fo lange das Volk ihm 
wicht freiwillig und auf dem gefetlichen Wege um Eine 

führang des vorliegenden Entwurfs bitte, abwarten, welche 
Grundſoͤtze in jener Hinficht von den deutſchen Bundes⸗ 
finaten allgemein würden angenommen werden. Einſtweilen 

jedoch werde er dab Wolf in deu Genuß derjenigen Rechte 
feßen,, welche ihm ber Verfaſſungsentwurf zufichere , fofern 
fie. ich nicht auf die Repräfentation beziehen, und. er fetbft 
werbe bie darin ausgeſprochenen Negierungsgrandfäge beob⸗ 
achten und befolgen laſſen, inbem biefelben das reine &tr 
gebniß feiner Ueberzeugung und der Liebe zu feinem Volke 

jeyen. Zu 
Am2. Junius wurde aun über den koͤniglichen Vor⸗ 

faſſungseutwurf abgeſtimmt. Man erkannte mit Dank bie 
darin vorgenommenen Verbeſſerungen, glaubte aber, daß fe 
noch manche Wänfche uͤbeig ließen, und daß alle Theile 
des Entwurfs zuvor gepräft uad tüchtig erfunden werden: 
müßten, ehe man ihn in Wirkſamkeit treten laſſen koͤnne. 
Eine Berfaffung, hieß es, dürfe nicht unvollkommen ius 
Leben. treten, vielmehr. muͤſſe fie, wenn fie irgend beruhigend 
eingreifen fallte, als eine Schöpfung für alle Zukunft, als 
bie Gründerin. des Gluͤcks eines. ganzen Volkes :don An⸗ 

"fang an daftehen. Dieß waren die Anſichten der Mehrzahl 
und mit: 67 ‘gegen 42 Stimmen wurde befchloffen, zu ers 
Hören, die Ständeverfammlung vermöge den koͤniglichen 
Entwurf, fo wie er vorliege, nicht anzunehmen, wünfche 
aber, daß die Unterhandlungen durch eine ‚gemeinfchaftlihe — 
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Kommiſſton fortgeſetzt wenden mdchten; um⸗die betzte: Sram: 
an Berichtigung: und Vervollſtaͤndagung bed zu ernenernden 
Berfafungsnertrage zu legen. Die Solgä: tiefer Erklaͤrung 
war .die Aufidſang der, Ständeverfamimiang:'4.: Fyuniue) 
und eine Bekanntmachung der Megierang GG. Junius), 1er. 
rin diefe Aluflöfung: als. nothwendig bezeiehneti: und zugleich 
erklaͤrt warde: Wenn die Mehrzahl ‚Des Volks hurch die 
Amtsverſammlangen oder durch: die Maglſtrate unter. Des 
in dem Reſcript vom: 26. Mei eunthaltenenn, Beſthumungen 
ſich fuͤr die Annahme des Entwurfé erklaͤre, der. Mbnig 
andy. ſeiner Seits ben Verfaſſungévertrag für. Abseſchloffen 
anfehen und in Wirkſamkeit treten laſfen wennde. 

So waren die Ausfichten‘ zur Vereinigung über: Die 
Verfaſſung und zur wirklichen Vollendung derſelben wieder 

weir binausgerddt. Indeß wurde mirklich gan Vieles ges 
than, um dad. Berfpredhen, ſchon jet dem Volke die. Wohls 

thaten des ‚Berfaffungsentwurfs zu Theil werben zu lafien, 
zu erfüllen, *) fo daß ber gute Millen des Koͤniges durch⸗ 
aus.nicht zu verkeunen war, Allmaͤhlig legte ſich auch 
bie Aufregung, das Rarre Feftbalten an dem „guten alten 
Recht‘ marbte vorurtheilsfreier Weberlegung Plab und man. 

,erkaunte, daß für das wahre Wohl des Landes beffer :ges 
forget werde, wenn man, auch mit Aufgebung vorgefaßter 
Lieblingsmeinungen, ven Abfchluß des Verfaſſungswerkes 
fördern helfe. Zuerſt das bifchbfflihe Generalvikariat zu 
Elwangen, dann einzelne Führer von Virilſtimmen, Amtes 
verfammlungen und Magiftrate wandten fih an den König 
und baten um Vollendung bed DBerfaflungewerles, und fo. 

*, Referipte vom 2. Junius 4817. MWiederherftellung der Land: 
boten, 7. Jun. Diganifation der Gemeindebepntirten , 49. Int: 
416. Ang. 1817 und 14. Ang. 4818. Breihelt des Maswanderne, 
ded: Abzugs und der Nachſteuer, 7. Aug. 41818: Aufbekmg der 

Stammmiethe, des Geflüttebeitrags, des Pferde⸗Counceſſionsgel⸗ 
des, der Hundstare, der Acciſe von Viehweide und ‚Berminde: 
derung der Stempelabgabe 2. Im December 1846 wurde zw 
Unterfuchnng der Mißbräuche beim Schreibereimefen eine eigene 
Kommiſſton niedergefegt und am 20. Aug., 5. n. 10. Sept. 1817 
"ergingen Verordnangen beßmwegen. Ze un 
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warbe (denn bie. Ständeverfammliung auf. den 15. Julius 
1819 von. Neuem nach Ludwigsburg zufammenberyfen, 
Dad Einberufungsdekret vom 10. Yunlus fchrieb zugleich 
die Art der Verhandlungen vor. Zuerft follten immer 
einige fiändifchen Bevollmächtigten mit den kdniglichen 
Kommiflären ſich vorbereitend befprechen;' dann erft - eine 
Plenarberatiung vorgenommen und deren Ergebniß dem 
Könige vorgelegt werden, damit er darauf feinen Entſchluß 
faffen koͤnne. Die Erdffnungsrede wiederholte, was vom 
feinem Wunfche, die Verfaſſung endlich zu Staude kommen 
zu ſehen, der König früher fchon mehrmals geäußert hatte, 
und die Stände verfprachen in ihrer Antwort, durch redliche 
und raftlofe Förderung ded großen Werkes ihre und des 

* Volles Dankbarkeit zu bewähren und wuͤnſchten, daß die 
erneute Verfaſſung hervorgehen möge and. der Kraft alljels 
tiger Ueberzeugung, aus dem reinen, dauernden Siege des 
Vertrauens, der Wahrheit und der Gerechtigkeit. Nach 
einigen Vorberathungen wurden bierauf am 23. Julius 

die Verhandlungen der beiderfeitigen Kommifläre erdffuer 
und. am 2. Sept. konnten fie der Ständeverfammlung den, 
von Ihnen verfaßten Entwurf vorlegen, welcher nun von 
diefer -besathen werden follee. Sie hatten demfelben einen 
Hauptbericht beigefügt, in welchem fie von ihrem Verfahren 
dabei Rechenſchaft gaben. Ihr vornehmftes Streben, fagten 
fie bier, fey geweien, nur immer Das im Auge zu ber 
halten, was zum Weſen einer Verfaſſungsurkunde gehöre, 
namentlich alſo die Feſtſtellung der Merhaltniffe des Königs 
zum Volk, die Beftimmung der Korm, in welcher ſich die 
Staategewalt bewegen fole, und des Antheils, welcher 
dem Volke an der Ausübung eingelner Theile derfelben ges 
büpre. Zugleih haben fie geglaubt, ganz befondern Fleiß 
auf die Darftellung wenden zu muͤſſen, namentlich auf bie 
mödglichfie Genauigkeit, Einfachheit und Klarheit de& Aus⸗ 
drucks, damit es jedem Staatöbürger möglich. werde, feine 
Rechte und Pflichten durchaus kennen zu lernen. : Die 
Berathungen der Stände über ben vorgelegten Entwurf 
dauerten bis zum 18. September, die von ihnen gewuͤnſchten 
Zufage und Abänderungen wurden hierauf der Megierung 

Geſch. Wirtemb. III. 86. 2. sth. 87 
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vorgelegt und deren Entſchließungen darauf am 22. Oep⸗ 
tember ben Stäuben mitgetheilt. Obwohl dieſe nun nicht 
alle ihre Wuͤnſche von der Regierung beruͤckſichtigt ſahen, 
und obwohl viele Mitglieder namentlich drei Punkte, Das 
unbefchräufte Recht der Sraatsbärger Waffen zu tragen, 
die Deffentlichkelt in der Hechtöpflege, und bie Bewilligung 
des Rechts für die Amtöverfammlungen, zu Berathung 
von Bitten, Wünfchen und Befchwerden auf vorherige An⸗ 
zeige beim Oberamtmann aber ohne defien Anweſenheit, 

zufammtengutreten, gar zu gerne in die Verfaflung aufgenoms 
men gefehen auch gewänfcht hätten, daß der König das, 
ihm zugeftandene, Recht Unterfnchungen niederzuſchlagen, 
aufgebe, fo wnrden deßwegen doch Feine weiteren Schwie⸗ 
rigkelten gemacht, fondern die Frage: Soll der Verfaſſungs⸗ 
Entwurf in der Geſtalt, wie er jeßt vorliegt, angenom: 
men werden? allgemein bejaht. Zu dieſer Nachgiebigkeit 
wugen die damals verbreiteten Gerüchte nicht wenig bei, 
daß ber deutſche Band gewiſſe allgemeine Beſtimmungen 
vorbereite, welche auf die Entwicklung der ſtaatsrechtlichen 
Verhaͤktniſſe in den einzelnen Bundesſtaaten einen unguͤn⸗ 
ſtigen Einfluß haben, oder daß eine fremde Macht in die 
wirtembergiſchen Werfaflungdangeltgenheiten ſtdrend ein⸗ 
greifen kounte. 

n Am 24. September wurde hierauf die, nun vollen⸗ 
dete, Verfaſſungsurkunde von den Staͤndemitgliedern unters 
zeichnet und am 235. dem Könige überreicht, der dafuͤr 
ein, vom ihm unterzeichnete, Exemplar den Abgeordneten 
der Stände uͤbergab. Hiebei erklärte er: Er verläugne ſich 
nicht, Daß ein, auf dem Wege gemeinfamer Mereinigung 
eutſtandenes, Gtundgeſetz manche Uuvolllommenheiten in 
Ah trage, welche in einem Werke, das nur aus Einer 
der, Einem Willen hervorgegangen, leichter hätte vers 
mieden werden koͤnnen. Doch dleſe Ruͤckſicht weiche der 
Werrachtung , daß. jede Verfaſſang nur in fo weit gut ſey, 
als fie. den Bürger mit treuet Unhänglichleit an den Mes 
genten, das Vaterland und deffen Einrichtungen binde, daß 
Achtung vaterländifher Bitte vorzugsweife geeignet fen, 
dieſe Anhaͤnglichkeit, welche - Kraft: und Muth zu jeder 
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Anſtrengung gebe, zu erzeugen, und daß mit ihr nothwen⸗ 
dig auch die Bereitwilligleit verbunden ſey, Die Lehren ber 
Erfahrung zur Vervollkommnung der varerländifchen Eins 
richtungen zu benigen. Um 27. September wurde die 
Verfaſſungsurkunde dffentlich befannt gemacht. Der Haupte 
Inhalt der 10 Kapitel Diefer Urkunde iſt folgender: 

Kap. 1. Vom Königreich: Sämmtliche Beſtand⸗ 
theile des Koͤnigreichs bilden ein unzertrennliched, an ders 
felben Verfaſſung theilmehmended Ganzes, weldhem alle 
kuͤuftig, mit Anwendung der Staatölräfte, gemachten Ers 
werbungen einverleibt werben. Alle, auf die allgemeinen 
Werhältniffe des deutfchen Bundes ſich beziehenden, Buus 

destagsbeſchluͤſſe, haben, nachdem fie vom Könige verfänder 
find, unter verfafungsmäßiger Mitwirkung der Stände in 
Anfehung der Mittel zur Ausführung, verbindende Kraft. 
Kap. 2. Bom König, von der Thronfolge und 

Meichverweſung: Der Kbnig muß fich zu einer der 
chriſtlichen Kirchen befennen, feine Perſon iſt Heilig und 
unverletzlich. Der Thron vererbt ftch auf den Mannsſtamm, 

und erft wenn diefer erlofchen ii, auf Die weibliche Linie, 

Miemand aber Ift zum Thron fähig, ald wer rechtmäßig 
aus einer ebenbärtigen, mit Bewilligung des Koͤnigs ge- 
fehloffenen, Ehe geboren if. Der König wird mit zuräds 
gelegtem 18. Jahr volljährig, während feiner Minderjaͤh⸗ 
rigkeit HE der naͤchſte Agnat Reichsverweſer. Der Hulbis 
guugdeid wird dem Thronfolger abgelegt, febald «er in- einer 

. eigenen Urkunde für die Stände die Feſthaltung der Bars 
faffung gugefihert hat: Kap. 3. Bon den nllgemek 
aen Rehtsverhättniffen der Staatsbürger: Alle 
chriſtlichen Wirtemberger haben gleiche ſtaactsbuͤrgerliche 
Rechte und Pflichten, andere Glaubensgenoſſen koͤrnen an 
dieſen Rechten nur inſofern theilnehmen, als ihre Religions⸗ 
grundſaͤtze ſie in Erfüllung der buͤrgerlichen Pflichten nicht 
hindern. Jeder Bürger genießt Freiheit der Perſon und 
des Eigenthums, Gewiſſens⸗ und Denkfreiheit, keiner darf 
feinem ordentlichen Richter entzogen, anders alb deu: Gar 
fegen gemäß verhafter und geftraft oder länger als 24 
Stunden über die Urfache feiner Derbafaung, iv Ungewißhelt 

7 * 
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gelaffen werden. Jeder darf auswandern und nach Des 

lieben Stand und Gewerbe wählen; es befteht volllommene 
Preßfreipeit, nur der Mißbraudy wird durch Geſetze be⸗ 
fchränft, Der ritterfchaftliche Adel bilder, zur Wahl feiner 

Abgeordneten in die Ständeverfanmlung und zur Erhaltung 
feiner Familien in jedem der 4 Kreife eine Koͤrperſchaft, 

. die Aufnahme in eine folche hängt von ihrer Zuftimmung, 
ihren Statuten und der Genehmigung des Königs ab. 
Kap. 4. Bon den Staatöbehbrden: Die Staats | 
diener geloben in dem DienflsEid auch der Verfaffung tren 
zu ſeyn; die Minifter oder Departementschefs mäflen alle, 
vom König ausgehenden, Verfuͤgungen unterzeichnen ud 
find für fie eben fowohl, als für Das, was fie felbft verfüs 
gen, verantwortlich ; eben fo find auch andere Staatödiener 
in ihrem Gefchäftöfreife verantwortlich und daher verbunden, | 

gegen verfaffungswidrige Anfinnen Vorftellungen zu machen, 
Ale dem König vorzutragenden Vorfchläge der Minifter 
möffen zuvor vom Geheimenrathe berathen und begutachtet 
werden. Die Mitglieder des Geheimenraths ernennt und ents 
läßt der König nach feines Entfchließung ; Feiner ter übrigen 
Staatödiener, am wenigften die der Nechröpflege, Tann 
willkuͤhrlich entlaffen oder verfettt werden. Kap. 5. Bon 
den Gemeinden und Amtskoͤrperſchaften: Keine 
Staatöbehörde darf über das Eigenthum der Gemeinden 
und Ameskörperfchaften mit Umgehung oder Hintanſetzung 
der Morfteher verfügen, auch Finnen ihnen Feine Laften 
anfgebürder werten, wozu fie nicht durch Gefeb und Her⸗ 
kommen verpflichtet find. Kap. 6. Bon den Ber 
bältniffen der Kirhen zum Staat: Geber der ö 
im Meiche beftebenden chriftfichen Kirchen wird freie dffents 
liche Neligionsübang und voller Genuß ihres Kicchens, 
Schuls und Armen⸗Vermoͤgens zugefichert, innere Anords 
nungen bleiben ihrer eigenen Geſetzgebung und Gelbfttegies 
rung überlaffen, müffen aber vom Staatsoberhaupt, welches 
das oberſthoheitliche Schußs und Aufſichtorecht über die 
Kirchen führt, genehmigt werden. In Ruͤcſicht auf ihre 
bärgerlihen Handlungen und DVerhältniffe find Die Kirchens 
diener der ‚weltlichen Obrigleit unterworfen. Kap. 7. Von 
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Ausuübung der Staatögewalt: Der König. vertritt 
Den Staat in .allen auswärtigen Verhaͤltniſſen, doch kann 
von ihm ohne Einwilligung der Stände. Feine in. die Bers 
faſſung und in die Rechte der Staatöbärger eingreifende 
Derbindlichkeit übernommen werden. Bon  Berrrägen und 
Buͤndniſſen mit fremden Mächten fest der König. bie Stände 
in Kenntniß, Subfivien, Kontributionen, Eutſchaͤdigungs⸗ 
gelder und. andre Ermwerbungen find Staatseigenthum. Ohne 
Beiſtimmung der Stände kann Fein Befeb: gegeben, erläus 
tert. oder verändert werden. Der Koͤnig bat aber daß 
Necht, zu Vollſtreckung der Gefee, Verordnungen zu ers 
laſſen. Die Rechtöpflege wird kollegialiſch und voͤllig ums 

abhängig verwalter; die Erkenntniſſe ber Kriminalgerichte 
bevärfen Feiner Beftätigung des Negenten, diefer hat. da⸗ 
gegen dad Recht zu begnabigen ‚oder einen Prozeß nieder⸗ 
zufchlagen. Die jährlichen Aushebungen fürs Militaͤr wers 
den mit den Ständen verabfchisdet. Kap. 8. Bom is 
nanzwefen!:, Das Kammergut iſt ein, vom Reiche uns 
zertrennliched, Staatögut, welches ohne Eiumilligung der 
Stände meder vermindert noch mit Schulden befchwert 
werden darf. Seine Beſtimmung ift neben den perfänlichen 
Bedürfniffen des Königs und der koͤniglichen Familie auch 
den Staatsaufwand, fo weit ed zureicht, zu beftreiten. 
Der König erhält eine Eivillifte, die Apanagen, Witthume 
und Heirathsguͤter werden aus der Staatskaſſe befonders 
bezahlt. Das Hofdomänens Kammergut iſt Privateigenthum 
der koniglichen Famille, feine Verwaltung und Bendguug 
fieht dem Könige zu; es nimmt wie andere Güter an den 
allgemeinen Staatslaften Theil. So weit dad Kammergut 
zum Staatdaufwand nicht zureicht, wird diefer durch Stenern 
gedeckt, welche aber nie ohne Einwilligung der Stande 
aufgelegt werden Tonnen, und welche von diefen, nachdem 
fie von ihrem Beddrfniffe ſich uͤberzeugt haben, jedesmal 
auf 5 Jahre bewilligt werten. Die Staatöfchuld iſt unter 
die Gewährleiftung der Stände geftelle und: die Staats⸗ 
Schuldenzahlungskaſſe wird unter der Dberaufficht des Fi⸗ 

nonzminifteriums durch fländifche Beamte verwaltet, Kap. 9. 
Bon den Landfländen: Die Stände haben Theil an 
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der Geſetzgebung, das Recht, dem Koͤnige Wuͤnſche, Vor⸗ 
ſtellungen und Beſchwerden vorzubringen, wegen verfaffungss 

widriger Handlungen Klage anzuſtellen und das Steuerbe⸗ 

willigungsrecht. Ordentlicher Weiſe wird alle 3 Jahre und 
bei jeder Reglerungsveraͤnderung ein Landtag berufen. Die 
Stände theilen fich,in 2 Kammern, die erſte, die Kammer 
der Standesherren, beſteht aus den Prinzen bes Fbnigl. 
Hauſes, den Hänptern der fuͤrſtlichen und gräfliden Bas | 
millen und den VBertretern der. ftanbesherrlichen Gemein 
fhaften, auf deren Befitungen vormals eine Reichs⸗ oder 
Kreistags:Stimme ruhte, aus vom Könige erblih oder 
anf Lebenszeit ernannten Mitgliedern, deren Zahl jedoch 
nie den dritten Theil: der andern Mitglieder überfteigen 
darf. Die zweite, die Kammer der Abgeordneten, befteht 
aus ıd Mitgliedern, die der rittesfchaftliche Adel aus feiner 
Mitte wählt, aus ven 6 proteftantifchen Generalſuperinten⸗ 
deuten, aus dem Fatholifchen Landesbifchoff, einem Mitglied 
des Domkapitels und dem älteften Tathollichen Dekan, aus 
dem Kanzler der Univerfitat und aus den Abgeorbneten ber 
7 guten SeÄdte und 64 Oberämter. Die Mitglieder der 
erften Kammer müffen volljährig, die der zweiten Jo Jahr 
ale ſeyn; jeder Abgeordnete ift Stellvertreter bes ganzen 
Landes and an Feine Inſtruktion gebunden; Staatsdiener 
duͤrfen innerhalb ihres Amtsbezirks nicht gewählt werden; 
alle 6 Fahre wirb eine neue Wahl vorgenommen. Jede 

Kammer bar ihren Präfidenten und WBicepräfidenten , den 
Praͤſidenten der erſten Kammer wählt der König allein, 
den der zweiten aus 3 ihm dazu vorgefchlagenen Mitglie⸗ 

bern. Die Sitzungen der zweiten Kammer find in ber 

Regel bffentlih, uud ihre Verhandlungen werben gedrudt. 
Gefegesentwärfe geben vom König aus, Tonnen aber auf 
dem Wege der Petition auch von den Ständen an den 
König gebracht werden, Die königlichen Antraͤge Tonnen 
an die erfle oder zweite Kammer gebracht werden, nur 
wenn fie Abgabenverwilligungen betreffen, muͤſſen fie zuerft 
an die zweite Kammer gelangen. Die eine Kammer theilt 
ihre Befchläfe der andern mir, welche fie annehmen oder 
mit Aufuͤhrung der Gründe verwerfen kann; blos das Recht . 
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Der Petitionen, Beſchwerden und Anklagen lann irda 
Kammer einzeln ausuͤben, ſonſt aber duͤrfen nur von beinsg 
Kammern genehmigte Beſchluͤſſe vor den König gebracht 
und von ihm beflatigt werden. Wenn die erſte Kammer 
einen Beſchluß ‚der ‚zweiten über Ubgabenverwilliguug vers 
wirft, fo werden die Stimmen beider zufammengezäblt; 
Der König erdffner und eutlaßt die Ständeverfammlung, 
er Tann fie auch vertagen oder aufldfen, im letztern Fall 
aber muß er fpäteftens in 6 Monaten eine neue berufen, 
Am Ende jedes Landtags wird von beiden Kammern ein, 
aus 13 Perſonen beſtehender Ausſchuß zu Beforgung der 
ftändifchen Angelegenheiten in ber Zwifchenzeit der Lands 
tage, gewählt. Den ftändifhen Aufwand beftreiter eine 
eigene fländifhe Kaffe. Kap. so. Vom Staatog e⸗ 
richts hof: Zum gerichtlihen Schug der Verfaſſung ber 
fieht ein aus einem Präfiventen und ı3 Richtern zuſam⸗ 
mengefetster Staatögerichtshof, den Präfidventen und bie 
Halfte der Mitglieder wählt der König, die andre Hälfte 
die Stände. Diefer Gerichtshof verfammelt fih auf Ber 
fehl des Königs oder Aufforderung der Stände, um über 
die Anklage eines Minifters, Departementächefs und Siaͤnde— 
mitglieds zu richten. 

Drittes Hauptſtuͤck 

Von der Wiederherſtellung der Verfaſſung bie 

auf die neufte Zeit 1819 — 1838. 

Was ſchon vor der Vollendung der Verfaſſung durch 
bie Regierung begonnen worden war, die neue Einrichtung 
des Staatöverwaltung, das wurde nun eifrig fortgefekt. 
Die wichtigfte der frühen Verordnungen in diefer Ruͤckſicht 
iſt das Organiſations⸗Edikt vom 18. Nov. 1817, durch 
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welches hle und da unter ausdruͤcklicher Beziehung auf Den 
Verfaſſungsentwurf, die Staatsverwaltung anf eine dieſem 
entfprechende, Ihn auch ergänzende Weiſe neu geordnet 
wurde. Es beflebt aus 11 verfchiedenen Edikten, im erften 
wird von den Abänderungen gefprochen, welde die Regie⸗ 
sung im Abgabenweſen theils ſchon angeordnet harte, cheild 
noch vorzukehren beabfichtigte, die Abgaben von perfbulicher 
Leibeigenſchaft follten aufgehoben feyn, die fogenannten 
Käcyengefälle in eine Geldabgabe verwandelt werden umd 
alle Reallaften abldsbar ſeyn. Ueber die Abldfung dieſer 
Lasten enthielt-das zweite Edikt nähere Beſtimmungen, es 
erklaͤtt ungemeſſene Frohnen für ungefeßlih, und unters 
fast vie Auflegung neuer Gtundabgaben. Im dritten 
Edikt wird ein neuer Plan zur Zilgung der Staatöfchulden 
befannt gemacht, nach welchem dieſe Innerhalb 45 Jahren 
vollendet werden follte. Das vierte Edikt enthielt die neue 

Einrichtung des Reichs in 4 Kreife: Nedar, Schwarzwald, 
Jaxt und Donau und 64 Oberämter, und das fünfte die 
der Staatöverwaltung in 5 Minifterien: der Zuftiz, ber 
Auswärtigen Angelegenheiten, bes Sinnern mit dem Kirchen « 
und Schulmefen, des Kriegsmelens und der Finanzen. Durch 
das fechste Edikt wurde die Bildung einer Staatöfontrole 
zur Aufficht über die Finanzverwaltung, durch dad fiebente die 
einer Ober⸗Rechnungs kammer, zur Prifung und Abnahme 
fammtlicher Rechnungen aus allen Theilen der Staatsvers 
waltung, angeordnet. Das achte Edikt betrifft die Befols 
dungen, das neunte die Penſionen ber Staatödiener, das 
zehnte und eilfte die zur Wegräumung der Ruͤckſtaͤnde und 

Ausſtaͤnde niederzufeßenden Kommiffionen. Außer dieſer 
Hauptverordnung aber erſchienen noch manche andern, welche 
die neue Einrichtung einzelner Zweige der Staatsverwaltung 
betreffen. Schon am 25. Sept. 1817 wurde wegen der 
neuen Einrichtung bed Juſtizdepartements ein Reſcript ers 
lafien und dad Obertribunal als oberfte Juſtizſtelle gegruͤn⸗ 
det, am 9. Dit. 18168 flatt der zwei Appellations⸗ und 
Kriminalgerichtähdfe,, für jeden der 4 Kreife ein, ſaͤmmt⸗ 
Sihe Zweige der Rechtspflege umfaflender, aud einem 
Kriminal⸗, Civil⸗ und Pupillenfenat gebildeter Gerichtshof 
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angeordnet, am 21. Dec, 1ñ18 aber die Trennung der 
Hechispflege von der. Berwaltung beflimmt ausgefprochen 
und Daher in jedem Oberamts bezirk ein Oberamtögericht eins 
gefſetzt, dafür aber. die bisherigen Krimindlämter aufgelbsr 
(12. März ı8Bı9). Das Refeript vom 29. Aug. 1819 
befahl die Einrichtung der Gerichtsnotariate, anftatt der 

Stadt⸗ und Amtsfchreibereien zur Verwaltung der freis 
willigen Gerichtsbarkeit, welche aber erft 1826 wirklich zu 
Stande fan. Um 22. Sept. 1819 erfchlen eine provi⸗ 
forifche Eivil-Prozeßordnung für die höheren Gerichtöndfe, 
am 236. Junius 1821 ein Gefet über die Gerichtöfporteln, - 
fo wie fpäter am 24. Nov. 1826 über die Kriminalge- 
bügren, und am 25. Yun. 18238 über die Sporteln übers 
haupt, am 26, Jun. 1822 eines wegen der Strafrecurfe, 
Durch die fogenannte Novelle vom 15. Sept ıBza wur⸗ 
den verichiedene, von der Megierung den Ständen verfpros 
chene, WUenderungen In ber NRechtöverwaltung bekannt ges 
macht. Am 27. Zul, 1824 erfchien ein Geſetz Aber die 
Strafgattungen und Strafanftalten, worin die Enthauptung 
ald einzige Todeöftrafe angenommen ward, am ı5. April 
1835 ein Pfandr und ein Prioritaͤrsgeſetz, welches Bes 
flimmungen wegen der Unterpfänder und Fauftpfänder und 
wegen der Ordnung der Gläubiger bei Gantungen enthält, 
mit .einer neuen Exekutionsorduung; auch wurden hierauf 
fogleid 170 Pfandkommiffäre ernannt, um - dies. neue 
Pfandſyſtem im Lande einzuführen, ein Gefchäft, welches 
bis zum Jahr 1830 dauerte; auch erfchienen zur Erlaus 
terung jener Gefeße noch mehrere Verordnungen (ıB. 
35. April, 21. Mai 1828, 16. April 1850). Den 
15. Nov. 1830 wurden eigene Berwaltungsräthe bei ven 
höheren Strafanftalten verordnet, am 5. April 1855 der 
Gerichtsſtand von Mitlitärperfonen in Ehefachen beflimmt ıc. 
Am 34. März 1828 wurde ein Lehenrath errichtet. - 

Wichtige Anordnungen gab es auch auf dem weitläus 
figen Gebiet des Minifteriums des Innern. Die im Jahre 
1817 begonnene Organiſation der Verwaltungsbehoͤrden 
wurde 1819 vollendet. Die Edicte vom 31. Dec. 1818 
befiimmten die Öffentlichen Mechtsverhältniffe der Gemeinden 
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und Oberaͤmter. Erſtere erhielten dadurch wieder eine 
freie Verfaſſung, das Selbſtverwaltungsrecht ihres Wer⸗ 
moͤgens, Antheil an ber Rechtspflege, die Qrtspolizei, vie 
Beſtellung der Gemeindediener u. ſ. w., ein Ortsvorſte her 

(Schultheiß) und ein Gemeinderath ſollten verwaltende 
Behoͤrde ſeyn und ihnen der Buͤrgerausſchuß oder die Ger 
meindedeputirten zur Seite geſtelt werben, welche die 
Rechte der Buͤrgerſchaft, deren Stellvertreter fie ind, gegen 
jene Behörde zu wahren haben. Die Stiftungsverwaltungen 
wurden aufgeldss und die Verwaltung ber Stiftungen Dem 
Stiftungsrath, zu dem auch die Drtögeiftlichen gehörten, 
Übertragen. Diefe Beſtimmungen wurden durch dad Gefeg 
über Gemeindebärgers und Beiſitzer⸗Recht vom ı5. April 
838 vervollſtaͤndigt. Die Verordnungen vom 4. SJanıag 
und 6. Junius 1828 befimmten den Gelchäftälreis des 
Medicinallollegiumsd, der Kreis⸗ Medicinal⸗ und Bauräthe, 
em 8. Mali 1818 wurde eine befondere Armentommiffion 
eingeſetzt. Der Wirkungskreis und die Form der Geſchaͤfts⸗ 
behandlung bei den Kreisregierungen wurde durch die In⸗ 
firuftion dom 21. Dec. 1819 und dur die Berordnung 
vom 28. Jun. 1823 näher beftimmt. Die abgefouberte 
Negierung für Stuttgart ward am 1. Okt. 1822 aufge 
boben und biele Stadt dem Medarkreife eimverleibt, das 
Londiägerforps erhielt am 5. Sun. 1823 eine neue Dienfts 

Inſtruktion, der Wirkungskreis der Dberämter wurde durch 
die Verordnungen vom 1. März 1822 und 28. Junius 

4 

1825 erweitert, am 3. Auguft 1825 wegen ber Pähe 
fremder Neifender, am 15. Okt. wegen der Aufficht über 
Fremde, am 26. April 1827 namentlich megen ber Aufficht 
über fremde Handwerkspurſche Reſcripte erlaften, am 3. Febr. 
825 erſchien eine neue Medicinaltaxe, welche aber vielfach 
angefochten, deßwegen auch einer Durchficht unterwerfen 
und dann am 14. Okt. 1850 meu herausgegeben wurbe, 
hierauf kam den 25. Sul. 1831 auch eine Medikamenten⸗ 
Zare heraus, am 25. April 1823 -warde die Krrichtung 
oͤrtlicher Huͤlfskaſſen für Unterkügung armer Gemeindemit⸗ 
glieder befohlen, bie beiden Walfenhäufer, von denen das 
eine zu Weingarten erft 1825 errichtet ward, und bie 
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ebenfalls neu gegruͤndete Taubſtummen⸗ und Blindenanſtalt 
in Gmuͤnd wurden unter eine beſondere Ober⸗Aufſichts behorde 
geſtellt (38. April 1826), die Kreiſreglerungen und Bes 
zirksaͤmter erhielten am 3. Nov. 1828 eigene Vorſchriften 
wegen Behandlung der Zigeuner. . Am 23. April erfchien 
eine neue allgememelne Gewerbeordnung, welche die Zuͤnfte 
aufhob, mannigfache Mißbraͤuche und Beſchraͤnkungen im 
Gewerbsweſen abichaffte, die beftehenden Einrichtungen vers 
befferte und zur einſtigen vdlligen Gewerböfteiheit den Weg 
babnte, fo wie das Schäfereigefek vom 9. April 1828 die 
Benuͤtzung des Grundeigenthums von mehreren fchädlichen 
Beichrankungen befreite. Der Haufirbandel und das Her⸗ 

umziehen von Leuten mit allerlei Schauftelungen wurden 
durch das Reſcript vom 31. Aug. 1833 befchränft, der 
Zwang Im Verkehr mit Lumpen aber am 7. Yan. 1854 
aufgehoben. Die Poſt wurde durch den Bertrag vom 
ı. Dt. 1819 dem Fürften von Thurn und Taxis gegen 
Bezahlung von 70,000 Gulden jahrli und Geftattung 
der Landbote Nnftalt, wieder uͤberlaſſen. Die bürgerlichen 
Rechte der Juden wurden dur das Geſetz vom 35. Aprif 
838 neu beftiimmt, und fie erhielten nun auch eine eigene 

DObersKirchenbehörde, deren Geſchaͤftokreis dad Nefeript vom 
37. Dft. 1831 feſtſetzt. 

Die kirchliche Eintheilung des Landes wurde durch daB 
Dekret vom 17. Okt. 1823 men geordnet, die Mechte und 
der Geſchaͤftskreis der evangelifchen Synode vom 30. April 
852 dahin beftimmt, daß fie, ‚ein für die Ausuͤbung 
der firchlichen Auffiht verftärftes Konſiſtorium“ feyn follte. 

Den Generalfuperintendenten wurde die Inveſtitur und Bis 
fitation der Dekane übertragen (20. März 1822, 29. Nov. 
1833), die letztere aber follten die ihnen untergeordneten 
Geiſtlichen künftig nur alle 2 Sabre vifitiren (20. um. 
1817). Die Kirchenkonvente befamen am 10. Okt. 1824 
eine neue Amtsvorſchrift und durch fie die Aufſicht über 
die Orts =, Kirchens, Sitten: und Schulpolizei, bie Vers 
waltung der Armenfahen und der laufenden Gtiftiungsges 

ſchaͤfte. Die Geiſtlichen erhielten am 20. Febr. 1827 eine 
ausführliche Amtsinftrwttion, und wurden am 13. Mai 1829 
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zur Bildung von DibenfaniBereinen amfgeforbert, T moelche 
befonders dazu dienen follten, ‚„mittelft elmer duch Pflicht⸗ 
liebe, Achtung und Freundſchaft gehailigten Uebereinfunft, 
Mittel ausfindig zu machen, um. die Verebling des Stam 
des zu befördern und den Unwuͤrdigen in denſelben, wenn 
auch nichts Weiteres geſchehen koͤnne, menigftens In Schraufen 
zu. halten.’ Andere Eirchlihen Verordnungen betrafen Pfarrs 

und Bifitarionsberichte, Bilariarstabellen, Pfarrbeſchreibun⸗ 
gen, die Feſtſetzung des Gerichtsſtande und der Stufen: 

folge in der Beftrafung der Geiftlichen, bie Dienfiprüfungen 
derfelben, das Derbot der Gefchenfannahme von Seiten 
der Defane, die Anordnung von Einfommeusbefchreibungen 2c. 
(31. Dee. 1818, 26, Oktober 1819, 37, Mai 1821, 
9. März, ı7. Dec, 1822, 18235, 20. Jan., 28. Mär 
1836, 15. 20. Febr, 15. Yun. 1837, 7. Mai 1829). 

Im Sept. 1835 vereinten fih die wenigen Refor⸗ 
wirten im Lande mit ber - Intheriichen Kirche, dagegen 
aber trennten ſich von diefer mehrere ihrer Mitglieder, unter 

Anfuͤhrung des Bürgermeifters Hofmanıı non Leonberg,. und 
. wußten ed dahin zu bringen, daß fie eine eigene Ge⸗ 

meinde mit befonderer Birchlichsbürgerlicher, von, der Regie⸗ 

zung genehmigter, Verfoffung, allein unter der Aufficht des 
Minifteriums des Innern flehend, bilden durften, die zu 
Kornthal ihren Sig nahm (1819) und im Jahre 1825 
noch eine weitere Gemeinde Wilhelmsdorfs gründete. Da 
man in deu Pietiften nur eine innerhalb der proteftantifchen 
Landeskirche ſich bewegente Partei evangelifcher Chriſten 
erkannte, welche „durch ein veligidfes Beduͤrfniß getrieben 
werden kouunten, auch außer dem dffentlichen. Gortesdienft 
und der Hausandacht, fich zur. Andacht zu vereinigen,’ fo 
wurden auch fie in ihrem Thun micht weiter befchränft, 
fondern nur der Aufſicht und Sorge der Geiftlichen em⸗ 
pfohlen und den Kirchenkonventen die Pflicht auferlegt, 
mit. Klugheit und Gewiſſenhaftigkeit darüber zu wachen, 
daß durch Privat:Erbauungszufammenkänfte, durch Sekten 
und Separatiften die Erreichung des Zweckes der kirchlichen 

Verbindung nicht geftört: werde (22. Sept. ı8ı8, 6, April 
1834. Mit der päpftlichen Regierung wurde lange über 
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die Organiſation der katholiſchen Kirche im Lande verhans 
delt, erft im Jahr ı8aB8 aber, zufolge zweier paͤpſtlichen 
Bullen (16. Aug. 1821, 11. April 1827), das Landes⸗ 
bischum mit ſetner Dibdcefe, als Theil der Oberrheiniſchen 
Kirchenprovinz, eingerichtet und am 20. Mai der Biſchof 
von Rottenburg mit feinem ‚Domkapitel feierlich eingefeht: 
Hierauf erfchien am 30. Jan. 1850 .eine Verordnung ws 
gen der Aushbung des verfaffungsmäßigen Schugs und 
Aufſichtsrechts des Staates äber. die katholiſche Landeskirche, 
Andere Verordnungen *) betrafen die Landkapitels⸗Leſegeſell⸗ 
ſchaften, die Vikare, die Konferenzen. und die Verfertigung 
der Konferenzprotololle, die Einſendung von Praͤdikats ta⸗ 
beilen, die Firmung, die Vertheilung von Vibelüberfegungen, 
die Paſtoral⸗Konkurspruͤfungen, die Vifitationen, den Inter⸗ 
Kalarfond, den Gottesdienft und verfchiedene Geremonien us 
Zu Rottweil und Ehingen wurden 1824 zur Bildung von 
Geiftlihen niedere Konvilte und 1835 in Gmuͤnd zur 

“Bildung von Schullehrern ein beſonderes Seminar erdffnen: 
Die Univerfitäat zu Ellwangen aber. wurde ıBı7 mit der 
Sandeönniverfitde in Tuͤbingen vereint und. zugleich ein br 
heres Konvikt, das. Wilhelmöſtift, bier errichtet. Die 
Tübinger Hochſchule erhielt auch ihre. fruͤheren Vorrechte, 
ſelbſt ihre Patronatrechte (23. April 1819) wieder zuruͤck, 
ihre Einkuͤnfte wurden vermehrt, eine ſtaatswirthſchaftliche 
Fakultaͤt errichtet (1817), ihre wiſſenſchaftlichen Huͤlfsau— 
falten, botaniſcher Garten, Anatomie, Biblischel, chemiſches 

Laboratorium und Naturalienſammlungen erweitert und ver⸗ 
beſſert; die Geſetze vom do. März und 3. April 1828 
befiimmten die Verhaͤttniſſe der an. ihr angeftellten Beamten 
und ihre Foͤrderung naͤher. 

Die Zahl der niedern theologiſchen Seminarien wurde von 2 
wieder auf 4 erhbht. Auch die lateiniſchen und die Volksſchulen 
vonrben nicht vergeffen, und ıB36& ‚endlich Die, längft als drin⸗ 
gendes Boduͤrfniß erſcheinende, Aufbeſſerung der Schullehrer⸗ 

” 24. 31. März, 7. April, 16. Mai, 11. 18. "Fun. F 10, Dei. 1818, 

46. Bebr., 8. Jun. 1819, 5. Mai 1820, 21. März, 18. Gept., 
419: Okt., 10. Nov. 1821, 29. Nov. 1822, 23. Jun, 22. Sul. 

18935, 27. Nov. 1826, 1. Jul. 1829, 49, Nov. 4851 u. ſ. w. 
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Beſdloungen beſchloffen. Die Nichtung ber neuſten Zeit, 
welche vor Allem dem Nuͤtzlichen huldigt, vor Allem bie, 

von ihr fogenannte, praktiſche Bildung beruͤckſichtigt wiſſen 
will, äußerte ihren Einfluß auch auf Wirtemberg, die alte 
Heimath des Llaffiichen Unterrichtö, den fie durch Erridy 
sung von NRealfchulen mannigfach befchränkte, bie und da 
auch, verbrängte. Der ı839 in Stuttgart errichteten hoͤ⸗ 
beren Gewerbs⸗ und Kuuftfchule find feitdem noch mehrere 
ähnlichen Inſtitute in andern Städten gefolgt. Leber: 
haupt fehlre es nicht an Gründung neuer Unterrichts⸗ und 
Bildungsanftalten, zu Stuttgart wurde 1818 das Katha⸗ 
sinenftift fir die weibliche Tugend, ia Hohenheim 1819 
ein landwirthſchaftliches Juſtitut gegründet und mit ihn 
ıB30 die 1818 zu Stuttgart errichtete Korftichule vereint, 
beide Anſtalten trefflich ausgeſtattet und reger Theilnahme 
ſich erfreuend, haben ihre wohlthaͤtige Wirkſamkeit auf die 
Landwirthſchaft ſchon mannigfach erprobt. Zu Ludwigsburg 
wurde 1821 zur Bildung von Offizieren anſtatt des vom 
Könige Friderich gegründeten Kadetteninſtituts, eine Krieges 
ſchule, zu Stuttgart im nämlichen Jahre eine Thierarznek 
ſchule errichtet. Der 1822 gegründete und mit dem 1820 
errichteten ftatikifch stopographifchen.. Bureau verbundene, 

Verein für Vaterlandekunde, zur Beforderung der Geo⸗ 

graphie und Topographie, der Geſchichte und Statiſtik Wirs 
tembergs, bat in der neuften Zeit wieder einen kraͤftigen 
Aufichwung genommen. Und weil unfere Zeit ja doch das 
Zeitalter der Vereine ift, fo "fehlte es an ſelchen auch 
uicht in Wirtemberg, 1817 entftand ein kanbwirthfchafttichen 

. aBıg ein Hanbelds und Gewerböverein, 1829 sin Kuh 
verein, außerdem auch Vereine für Merbefierung der Obfis 
baumzucht und bes Weinhaus, und landwlrthſchaftliche 

Bereine in einzelnen Oberamtsbezirken. ine Exparlaffe 
wurde 1818 angelegt, ber Satharinmhofpient 1820 .ges 
grändet , 1828 bildete fich eine Privat⸗Feuerverfichernugs⸗ 
Anftalt und 1830 eine Hagelverficherungs:Anftalt- e. Das 
Gefeg vom 30. Jan. 1817 aber, gegeben, „um der freien 
Mittgeilung der Gedanken und Anfichten durch ben Drud 
feine : andern Schranken, ald die durch dad Verbot der 
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Geſetze bedingten, entgegenzuſetzen, welches auch die Ver⸗ 
faſſang beftätigte, wurde fchon 1. Oft. 1819 durch Ber 
tanntmachung der Bundestagsbefchläffe vom 20. September, 
vorerft auf 5 Jahre, durch einen andern Bundestagsbe⸗ 
(chiaß vom 16. Aug, 1824 aber auf unbeflimmte Zelt 
außer Wirkſamkeit geſetzt. 

Das Kriegsminiſterium erhielt durch das vom 11. Ja⸗ 
nnar 1817 eine neue Organiſation *), am zo. Mai 1818 
wurde die Stockpruͤgelſtrafe, bis auf gewiſſe beſtimmte 
Faͤlle, beim Militaͤr abgeſchafft, und am 27. Sept. 1818 
erſchienen neue „Militaͤriſche Strafgeſetze fuͤr die wirtem⸗ 
bergiſchen Truppen,“ und als Richtſchuur fuͤr das Ver⸗ 
halten der Soldaten ein Auszug daraus, die Kriegsartikel. 
Die Verordnung vom 7. Mai 1818 aber begründete das 
neue, in mehrfacher Hinficht vorzäglidhe und auch Im Aus⸗ 

land als mufterhaft erkannte, wirtembergifche Militaͤrſyſtem, 
deſſen Hauptgrundſatz tft: Bewirkung der Wehrfaͤhigkeit, 
wern auch nicht der ganzen, doc des groͤßtmoͤglichſten 
Theild der waffenfähigen Bevoͤlkerung mit der moͤglichſt 
geringen Beeinträchtigung des bürgerlichen Gewerbes. Am 
7. Ung. ıBıg und am 10. Febr. - 1828 erfchlenen neue 
Mekrutirungsgefege und am 135. Mai 1851 eine Verord⸗ 
nung wegen der Militärfiräflingd:-Anftelt, am 9. Sept. 
1853 aber wurde, zu Anerkennung und Belohnung viele 
jähriger tren und vorwurfsfrei geleifteten Militärbienfte ein 
Dienftebrenzeichen geftiftet. 

Im Finanzdepartement wurben durch das. Edikt som 
13. Dec, 1818 die Ober⸗Rechnungskammer und bie Staais 
Controle vereinigt, und ihnen die oberfte Leltung bes Rech⸗ 
unngömwefend uͤbergeben, für dieſes ſelbſt enthielt die „In⸗ 
ſtruktion für die kuͤnftige Chmichtung des Staatstaffen 
und Rochnungsweſens“ vom 10. November 1818 neue 
Vorſchriften; am 17. Aprii 1819 erſchten die, Juſtruktivn 
zur Verfaſſung ver jährlichen Etats bei den Kameral: und 
Demaͤnen derwaltungen “ und am 31. Mat ang dle 

— — 

m) Veränderungen erlitt dieſe Organiſation durch die Reſcripte vom 
17. Mai 1822, 25. Ang. 1829, 8. Inn. 1830. 
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„Inſtruktion zu Verfaſſung der Rechnungen bei:diefen Ver⸗ 
waltungen,“ fpäter, am. 26. Nov. 1852 die „Worfchrift 
zur Geſchaͤftsbehandlung bei dem Finanzminifterium‘ und 
am ı2. Febr. 1855 die „Geſchaͤftsordnung für die Megis 
ſtratur deffelben,” durch das Dekret vom 4. Sunius 18319 
wurden die KorftlaffenUemter gang aufgehoben, Die Ka: 
meralamter von 87 auf 79 zuruͤckgebracht. Die Forftvers 
waltung wurde durh das Dekret vom 21. San. 1822 
neu organifirt und die Ober-Sorfiämter von 24 auf 26 er« . 
hoͤht, die Jagden größtentheild verpadhtet, dad Defret vom 

1. Dft. 1827 aber ldste den Forftrath auf und uͤbertrug 
feine Geſchaͤfte den Kreis:Finanzlammern, die Kammer er: 
hielt: durch Entdedung und Bearbeitung neuer Salzwerfe, 
und durch beffere Einrichtung der beftebenden Eifenwerke, 
neue Quellen des Einkommens. Die Borfchriften für die 
Berwaltung ber, zufolge der Verfaflungsurkfunde errichteren, 
Staatsfchuldenzahlungskaffe enthielt dad Statut vom 22. Ju⸗ 
nins 1820, fie wurde am 1. Sul. 1820, unter Oberauf: 

ficht der Regierung den Landftänden überlaffen, weil die 
Verfaſſung die Staatöfchulden unter deren Gewährleiftung 
ſtellt. Durch Uebernahme von bisherigen Schulden eins 
zeiner Landestheile, fo wie durch Entfchädigungen ches 
maliger Neichöftände, welche beim Uebergang unter wirtem⸗ 
bergiſche Herrfchaft ‚beeinträchtigt worden waren, nahm bie 
Schuldenfumme um mehrere Millionen zu, der Erebis der 

Staatöpapiere aber flieg dennoch, da die Zinfe richtig bes 
zahlt und alljährlich eine beftimmte Summe vom Kapital 
fetbf& abgeldst wird. Wichtiges gefchah auch zu beſſerer 
Einrichtung des Steuerweiend; das Gefeß vom 7. Aug. 
1018 ſprach die Trennung der Orundfteuern von den Ges 
baudee und Gewerbfieuern aus, und befahl für erkere ein 
befonderes SKatafter aufzunehmen. Am 3. Nov, ı838 
erfchien eine Jnuſtruktion für, Einſchaͤtzung der Gebäude, am 
15. Jnlius auch für die der Gewerbe; Stempel, Acciſe, 
Umgeld , und andere Abgaben wurden theild ganz abges 
fhafft, theild vermindert und weniger laͤſtig gemacht und 
die Abldfung der auf dem Grundeigenthum ruhenden Laften 
aufs Möglichfte erleichtert. Die Verfertigung eines- neuen 
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Kataſters wurde gleich 1828 begonnen und am 26. Aug. 
dieſes Jahrs eine eigene Kommiſſion dazu niedergeſetzt; 
da aber eine vollſtaͤndige Vermeſſung des ganzen Reiches 
hiebei zur Grundlage diente, ſo ſchritt dieſes Werk natuͤr⸗ 
lich nur langſam vorwärts, iſt aber jetzt der Vollendung 
nahe und bat auch die erftien ganz richtigen Karten des 
Landes hervorgebracht. 

Gleich bei feinem Regierungsantritt hatte der Koͤnig 
befohlen, daß fein Titel künftig nur Wilhelm von G. Gn. 
König von Wirtemberg ſeyn follte (30, Oft. 1816), für 
die ebenbärtigen Nachkommen der Brüder des verftorberen 
Könige wurde der Titel Herzoge und Herzoginnen von 
Wirtemberg eingeführt (29. Mai 1825), das Wappen 
ſollte künftig ein in zwei Gelder, rechts mit dem Wappen 
Wirtembergs, links mic dem Schwabens, gethellter Schild 
feyn, oben mit einem gefrönten Helm, Schildhalter aber 
ein Hirſch und ein Löwe, ftehend auf einem vornen, purs 
purnen, hinten fchwarzen Band mit dem koͤnigl. Wahls 
ſpruch: „Furchtlos und tren’ (30. Dec, 1817). Aud ben 
bisherigen Orden wurden am 23. Sept. 1818 der Orden des 
wirtembergifchen Krone und der MilltärsVerdienftorden ges 
bilder, zu ihnen Fam ı830 noch der Friderichsorden, Der 
Hofftaat, der nun viel einfacher wurde, ald er unter Koͤ⸗ 
nig Sriderich gewefen war, erhielt eine neue Einrichtung, 

der Oberhofrath wurde Centralbehoͤrde dabei, und bekam 
am 16. Mai 18217 feine eigene Juſtruktion, welche aber 
durch die Verordnung über die Berhältniffe des Oberhof⸗ 
raths und der Hofs und Domänenfammer etlich Aenderungen 
erlitt (29. Nov. 1817), eine Hofordnung erfchlen 1818, 
ein neues Hausgeſetz den B. Yun. 1838, es handelte in 
10 Abfchnitten von der Bildung des koͤnigl. Haufes, dem 
Titel, Wappen und Rang feiner Mitglieder, von ber 
Thronfolge und Neichsverwefung, von der DOberaufficht des 
Königs Über die Mitglieder des koͤnigl. Haufes, von Eis 
ziehung, Vermählung,  Hofftaat, Apanagen, Mitgaben, 
Witthumen, Vermoͤgensverwaltung und Rechtsverhaͤltniſſen 
dieſer Mitglieder. Ein neues 10 Stufen enthaltendes 
Rangreglement kam am 18. Okt. 18231 heraus, bie Farben 

Geſch. Wirtemb. TIL. WdE. 2. Abth. 38 



der Kokarde wurde am 26. Der. 1826 abgeändert. Die 
Eivillifte des Königs beflimmte das Beleg vom 20. Sun. 
1820 auf 860,000 fi. in Geld und 72,200 in Naturalien, 

Die Feſtſetzung der flaatsrechtiichen Verhaͤltniſſe der 
Standeöherrn und des ritterichaftlihen Adels Tieß ſich die 
Negierung fehr angelegen feyn, mit den meiften Standes: 
herrn fchloß fie Verträge, in welchen jene Verhaͤltniſſe ges 
sau regulirt wurden, die Rechte des ritterfchaftlihen Adels 
aber fegte fie durch die, auf dem Adelsſtatut von 1817 
berubende, Erklärung vom 8. Der. 1821 fell, und dehnte 
die hier verlichenen Nechte,Antheil an der Landftandfchaft, 
befreiten Gerichtsſtand, eigene Famillengefeggebung , Aus⸗ 
Übung der Polizei und anderer Gerichtsbarkeit, Befrelung 
von der Wohnflener, von Amts: und Gemeindelaften *), 
durch eine weitere Erklärung vom 24. Dit, 1825 aud 
anf den altlandfößigen Adel aus. 

So herrſchte während diefer Zeit eine mannigfadye, 
vielfeitige Thaͤtigkeit in der Stantsverwaltung, und wenn 
auch nicht ale Aenderungen und neuen Einrichtungen Bel: 
fol fanden oder finden Founten, ſo zeigte ſich doch ein 
unverkennbares, rüftiges Kortfchreiten, der ganze Gang der 
Staatsmafchine wurde regelmäßiger und übereinftimmender, 
eine lobenswerthe Ordnung herrichte in all ihren Theilen 

und verjährte Mißbraͤuche wurden gluͤcklich abgefchafft. 
Dabei waren auch die „materiellen Intereſſen“ der Unter⸗ 
thanen ein Gegeuftand der eifrigften Zürforge für die Re 
gierung, die Landwirthfchaft wurde von vielen läftigen 
Feſſeln und Kaften befreit, auf jede Art unterflügt und 
aufgemuntert, Man führte neue Thierracen und nene 
Kulturarten ein, fegte Preife aus, gründete landwirthſchaft⸗ 
liche Feſte, von denen das Hauptfeſt zu Kannſtadt noch 

*) Hiezu kommen bei den Standesherrn noch das Recht der Eben: 
bürtigkeit, für die Familienhänpter in peinlihen Rechtsſachen 
ein eigenes aus Ebenbürtigen beftehendes Gericht, Ausübung 
der Gerichtebarkeit auch in zweiter‘ Inſtanz, Befreiung von 
ber Militärpflichtigkeit, Erlaubniß eine Leibwache zu Halten 
und Unsbehnung dev Steuerfreiheit anf die Schloßgärten. 



— — — — — — — — — — — — — 

— "598 — 

jetzt alljaͤtrlich im September eine zahlreiche Menſchenmenge 
aus allen Gegenden des Landes verfammelt u. ſ. w. Nicht 
geringerer Aufmunterungen hatte fi) die Gewerbſamkeit zu 
erfreuen, und von Dem, was für den Handel geichah, 
Durch Verbefferung der Straßen, Unlegung des Wilhelms: 

Kanals zu Heildron u. f.w., braucht bier nur noch die 
von manchen Schwierigkeiten glädlih vollendete Gründung 
des großen deutfchen Handels⸗ und Zollvereins angeruͤhmt 
zu werden. Schon 1821 verhandelten mehrere Staaten 
von Sid s und Mitteldeutfehland wegen eines folchen Vers 
eins, allein mehrjährige Verhandlungen führten zu keinem 
Ziele; da ſchloßen Baiern und Wirtemberg zuerſt am 
12. April 1827 einen Handelövertrag, den beide Hohen» 
zollern, vermöge ihres ſchon am 28. ul. 1824 gefchehenen 
Anfchluffes ans mirtembergifche Zollweſen, ebenfalls beitraten, 
bierauf am 18. San. 1828 einen Verein zur Bildung 
eines gemeinfamen Zolls und Handelsſyſtems, ber - eine 
neue Vereins⸗Zollordnung (26. Dec. 1838) und verſchie⸗ 
dene andern Geſetze und PBerorbnungen zur Bolge hatte‘ 
(1828-1829). Indeß aber waren in Deutfchland auch 
andere Zoll⸗ und Handelsvereine diefer Art geſchloſſen 
worden, wie der Preußiſch⸗Heſſiſche und der Thuͤringiſche. 
und bald wurden nun andy. Unterhandlungen angefnäpft, 
um in nähere Berbindung mit ihnen zu kommen, die Eins 
leitung hiezu war der Handelsverttag zwiſchen Wirtemberg, 
Baiern, Preußen und Heffen-Darmftadt vom 29. Mai 1829, 
hierauf. begann man 1852 zuerft unter der Hand dann bfs 
fentlich zu verhandeln und am 32. März 1833 kam zwi: 
hen Wirtemberg, Baiern, Preußen, und Heiden Heffen 
ein Zollverein zu Stand. Diefem ſchloßen fi am 30. März 
und 10. Mai die fächfiihen Staaten, die Fürften von 
Schwarzburg und Neuß, am ı3. Mal 1855 Baden, am 
10. Dec. 1555 Naffau und am 2. San. 1856 Frankfurt 
an, und fo find nun wenigftens in einem bedeutenden 
Theile Deutfchlands die Schranken, welche bisher ben 
Verkehr hemmten, gefallen. Ein für alle Vereinsländer 
verbindliches Zollgeſetz, ein gemeinſchaftlicher Tarif und 
eine das ganze Gebiet umsfafiende Zollordnung begruͤnden 

3 
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Bas gemeinfame Syſtem; Veränderungen darin Tonnen nur 
mit Zuftimmung aller Mitglieder des Vereins gemadht 
werben. Jeder Staat vollzieht in feinem Gebiet das ges 
meinfchaftlihe Geſetz nach allgemeinen, eine regelmäßige 
und gleihfdrmige Verwaltung bezwedenden Vorſchriften. 
Durh Annahme gleichfdrmiger Grundfäge foll die Gewerbs 
famfeit im ganzen, Vereindgebiete befdrdert und der Befugs 
niß der Unterthanen ded einen Staats, im andern Arbeit 
und Erwerb zu ſuchen möglihft freier Spielraum gegeben 
werden. Um dad Münzwefen beſſer in Ordnung zu brins 
gen, fchloßen mehrere Staaten 1337 den füddeutfchen 
Münzverein, und fpater wurde hierüber von Abgeordneten 
ber fammtlichen Mitglieder des Zollvereind verhandelt. Da 
nun zu der Vorforge der Regierung auch noch die größere 
Thätigkeit, der kuͤhnere Spelulationds und Unternehmungds 

geift-der Privatleute fam, fo duͤrfen wir und nicht wun⸗ 
dern, daß fo viele und zum Theil recht anfehnliche Ge⸗ 
werböanftalten entftanden, daß jo mancher neue Gewerbözweig 
im Lande eingeführt wurde und daß Landwirchfchaft, In⸗ 
duſtrie und Handel bier fchduer als je blühen. War ja 
doch die lange, feit 1815 nicht mehr geſtoͤrte, Friedenszeit 
ganz geeignet zu wichtigeren gewerblichen Unternehmungen! 
Es gab wohl auch bisweilen Feine Störungen der tiefen 

Ruhe, und mehr als einmal mochten ängftlihe Gemuͤther 
von ‚Krieg und. Staatsummälzung träumen, um fo mehr, 
da es es auch. nicht an Menfchen fehlte, die ded eigenen 
Sintereffes wegen, Heine Ruheſtoͤrungen als hoͤchſt gefährs 
liche. Unternehmungen darzuftellen fuchten. Aber welche wirk⸗ 
liche Erſchuͤtterung hat denn Wirtemberg feit der Begrüns 
dung der Verfaflung erfahren? Die früheren demagogiſchen 
Umtriebe berührten das Land kaum, das aber in Solge 
derfelben, durch die Karlsbader Befchlüffe, gleich den andern 
Staaten des deutfchen Bundes, die kaum gefchenkte Preß⸗ 
freiheit wieder verlor. Mehr Eingang fand die allgemeine 
Burfchenfchaft, aber ihr urfpränglicher Zweck war Sittlichkeit 
und Baterlandsliebe. unter den. Studirenden zu befördern 
und an dem geheimen Bunde, welcher damit verknuͤpft feyn 
fplte, dem. man aber -bis jet noch nicht recht auf die 
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Spur gekommen iſt, nahmen, wenn er auch wirklich 6% 
ſtand, nur wenige Mitglieder derſelben Theil. Aber freilich 

Hherrſchte ums Jahr 1820 und 1821 eine ſtarke Aufregung 
auch unter der ſtudirenden Jugend, denn im Suͤden Eus 
ropas hatten gewaltige Aufftände "begonnen und mächtig 
mußte vornemlich die Erhebung der Griechen gerade bdiefe 
Jugend ergreifen. Ergriff fie doch auch: Aeltere, waren 
body die Wirtemberger mit unter den .erften, welche den 
Huͤlferuf für die ungluͤcklichen Nachkommen der alten Helles 
nen erfchallen ließen und ihnen nad) allen Kräften und 
beftem Wiſſen beizuftehen fuchten, ohne daß die Regierung; 
wie anderöwo , darüber - Mißtrauen gezeigt hätte. Es war 
in Deutfchland- auch nicht Alles fo, daß nicht: der Unmuth 
getäufchter Erwartungen ſich in viele Herzen hätte eins 
fhleihen follen, und doch waren die „‚ftaatögefährlichen 
Umitriebe jenes geheimen Bundes fo wenig bedeutend, daß 
das preußifche. Mefceript vom 4. Junius 1824 erflärte, - 
Deutfchland habe davon „keine nahe und unmittelbare Ge: 

fahr zu fürchten.‘ Inſofern konnte man die Strafe, welche 
die Theilnehmer an jenem vermeintlihen Bunde - unter 
ihnen auch einige Wirtemberger traf, wohl zu ſcharf nene 
nen, wo jedoch die Zuftiz, auch aus politifchen Ruͤckſichten, 

‚mit aller Strenge verfuhr, da trat in Wirtemberg der 
König vermittelnd ein, indem er eines der [hönften Rechte, 

welches die Verfaſſung ihm verlieh, bad Begnadigungs⸗ 
recht ausuͤbte. Weil man aber bie Hochfchule fortwährene. 
mir mißtrauifchen Augen anfah, fo wurde die afademifche 
Freiheit immer noch vielfach befchränft, und Tübingen. ftand 
ebenfalld längere Zeit unter ftrenger Beauffichtigung eines 

Megierungsbevollmächtigten, am ı8. Yan. 1829 aber ers 
fhlen das „‚organifche Statut‘ für diefe Univerfität, wel: 
ches fo großes Auffehen erregte und fo vielfachen, flarfen 
Widerfpruch fand, da feine Beftimmungen das Weſen einer 
deutſchen Hochfchule, die Lehrs und Studierfreiheit geſetz⸗ 
li aufhoben, daß man es, in feinen wichtigften Artikeln veräns 
dert, am 18. April 1831 von Neuem befannt machte *). 

*) Der fländifche Ausfchuß bemerkte Über diefes Statut: Nach 
feiner Ankündigung im @ingange bezwecke es zwar nur’ „die 



Died geſchah zu einer Zeit, wo wirklich, zuerfi hervorge⸗ 
sufen durch die Juliusrevolution in Zranfreih, dann vers 

mehrt burch die in Belgien und anderswo ausgebrochenen 
Aufftände, namentlich durch die Erhebung der Polen gegen 
Die ruſſiſche Herrſchaft und ihrer beldenmüshigen Anftren- 
gungen, um das fremde Joch abzuichätteln, die Aufregung 
bedeutender war, als je zuvor. Zwar wurde der Aufftand 
ber Polen unterdruͤckt, aber felbft der Durchzug der Slüchts 

linge diefes Volls, die man jegt nicht weniger eifrig un⸗ 
terſtuͤtzte, als man ihnen früher bei ihrem Kampfe Dülfe 
geleitet Hatte, trug zur Erhaltung jener Aufregung bei, 
welche fi) durch ganz Deutſchland, bier mehr, bort we⸗ 
niger, fund that, eine Menge Zeits und Zlugichriften vers 
aulaßte und ſich ald Oppofition gegen den Bundestag wie 
gegen die Regierungen äußerte. Die Freiheit der Preffe, 
die Deffentlichkeit der ftändifchen, wie der gerichtlichen Ber: 
bandiungen, das Recht der Steuerverweigerung, die Ab⸗ 

ſchaffung des privilegirten Feudaladeld, die Befchränkung. 
der Minifterialgewalt und der Eingriffe der. Polizei in die 
yerfönliche Freiheit waren Hauptgegenſtaͤnde, die nun be: 
fprochen wurden. In MWirtemberg fiel in dieſe Zeit der 
Aufregung gerade auch der Zeitpunkt neuer Wahlen für 
bie Stänbeverfammlung. Die Theilnahme an diefen Mehr 
len war bier vbllig verichwunden, die Leitung verfelben faſt 
ganz In den Händen der Beamten, einige neuentflandenen 
Zeitfchriften, vornemlich der Hochwaͤchter, wedten zuerſt 

Feſtſetzung der difeiplinarifchen Einrichtungen der Univerfität 
auf eine, den Zwecken derfelben, fo wie der Analogie aller 
übrigen Staatsanftalten entfprechende, Weife, allein diefe fo» 

genannten difciplinarifden Einrichtungen umfaffen den ganzen 

Drganismus der Univerfität, verwandeln eine frühere Korporation 
in eine Stantsanflalt, übertragen bie dieſer Korporation und 
deren Ausfhüffen und Beamten zugeflandenen Rechte und Ver; 
pflichtungen auf Kollegien und Beamte, die von der Regierung 
beftellt werden, unterwerfen eine ganze Klaffe von Altern und 
jüngern Staatsbürgern neuen Richtern, ſtatten dieſe mit befons 
derer Strafgewalt aus, ordnen fie unmittelhar unter das Mini: 
ſterium des Innern u. ſ. w.“ 
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das Boll wieder aud feinem Schlafe und die Stuttgarter 
Zeitung, für welche deßwegen ein gewandter, räftiger Schrifts 
ſteller als Redakteur befchrieben worden war, fuchte die 

liberalen Sournale vergebens niederzuflämpfen, fie ging, 
aller Unterſtuͤtzung ungeachtet, zu Ende des Jahrs 1833 
ein. So war dent, als der Zeitpunkt der Wahlen wirt 
li herankam, überall ein reges Leben erwadt. In allen 

Theilen des Landes erhoben fi) Männer, welche durch 
mündliche und fchriftliche Rede den konſtitutionellen Geiſt 
im Volke zu weden fuchten, während man auch nicht un⸗ 
terließ daſſelbe durch Hlugichriften, wie die Verfafſungs⸗ 
Katehismen, mit der Verfaſſung beffer befannt zu machen. 
Wahlvereine Hilderen fih, welche mit dem Hauptverein 
zu Stuttgart in Verbindungen traten, und aus deren mel 

ſten dauerndere Bereine hervorgingen, die Buͤrgergeſellſchaften, 
deren Hauptzweck Beſprechnng der dffentlihen Angelegen⸗ 
heiten, der Gemeinden fowohl, als des Staates war, man 

hielt zahlreiche Werathungen und PBerfammlungen, man 
machte die Namen von Männern, welche für Stellen: in 

der Ständeverfammlung fi befonders zu eignen fchienen, 
oͤffentlich bekannt, Kurz ed wurde Nichts unterlaflen, um 
für die naͤchſte Erändeverfammlung Abgeordnete zu bee 
kommen, wie die Zeit und dad Wohl des MWaterlaudes fie 
zu verlangen ſchienen. Die Regierung that hiegegen Feinen 
dffentlihen Schritt, im Gegentheil erkannte das Rund: 
fhreiben des Departementöchefs des Sunern vom 1. Nov, 
18531 felbft an, daß Fortfchritte, befonnene Verbefferungen 

und als Abgeordnete wahre Freunde der Verfaſſung, welche 
diefe in ihrem ganzen Umfange gleich heilig hielten, nöthig 

feyen. So fielen denn die Wahlen auch großentheils aus, 
wie man fie wuͤnſchte. Am 30. April 1853 verfammelte 
fih ein großer Theil der weugewählten Abgeorbneten in 
Bol und 46 von ihnen unterfchrieben bier eine Erflärung 
folgenden Inhalts. Bel der heutigen Vereinigung trat der 
Ernft der Stimmung bervor, der im gauzen Lande herrfcht, 
und je weniger wir, denen das Volk feine Hofinungen an: 
vertraut bat, ſchon jetzt in der Eigenfchaft als Berufene 
befähigt find, feinen Rechten Kraft zugeben, um fo meht 
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glauben wir, die Unterzeichneten verpflichtet zu feyn,, in 
unferer Eigenfchaft ald Gewählte dem Lande gegenüber 
wenigftens den Troſt und die Verficherung ausfprechen zu 
muͤſſen, daß wir feine Münfche kennen, daß wir fie theilen, 
daß wir von der Heiligkeit unferer Sendung durchdrungen 
find, fo wie von dem Gefühl unferer Verantwortlichkeit 
gegen König und Vaterland, und daß wir daher bei dem 
lebendigen Ausdrud der Öffentlichen Meinung keineswegs 
gleihgäleig find. Nein! wir haben in den wohlbegrüänderen 
Wuͤnſchen des Volkes, unfere eigene Leberzeugung erfanut; | 
dad verfafiungsmäßige dffentliche Leben iſt gelähmt; die 
Preſſe liegt in Feſſeln; die Vereine zu Beſprechung lands 

ſtaͤndiſcher Angelegenheiten — zu Darlegung der Wünfche 
des. Volks am die Abgeordneten, find ohne gefegliche "Bes 
grändung verboten; wir beklagen, daß dffentlih im Bor: 
aus erklärt wurde, die Bitte des Volks um Einberufung 
der Stände werden unberädfichtigt bleiben; wir beklagen 
dieß um fo mehr, als Telbft die ausdrüdliche Erklärung 
des minifteriellen Referipts vom 16. d. M. — daß eine 
fernere Eingabe in bdiefer Richtung, wenn eine foldhe ers 
folgen follte, Teine Beachtung zu erwarten habe — uns 
abhalten mußte, in .einer ehrfurchtsvollen Adreſſe und deß⸗ 
halb an die Megierung zu menden; weder durch die Ders 
faflung, noch dur den Zuftand des Landes finden wir . 
bie Behauptung gerechtfertigt, daß der Zufammentritt der 
Stände nicht als dringend erfcheine. Darum koͤnnen wir 
im Einklang mit dem Volle noch immer die Hoffnung 
nicht aufgeben, daß die Regierung durch befchleunigte Ein- 
berufung der Stände den allgemeinen Wunfch des Landes, 
ber bei diefer Veranlaſſung von allen Seiten dringend ſich 

ausgefprochen hat, erfüllen werde. 
Allein ſchon Hatte Die Bundesverfammlung ftärker. gegen 

bie allgemeine Aufregung einzufchreiten begonnen und auch 
bie ‚Regierungen traten wieder. entichiedener auf. Am 
21. Febr. 1853 wurde die Konftituirung von Vereinen, 
weldye die Berathung fländifcher Angelegenheiten, fo mie 
die Delehrung der Abgeordneten oder Ruͤckſprache mit den⸗ 
felden zum Zwecke hätten, verboten, weil die den Staates 

’ 



Angehdrigen verfaffungsmäßige zulommende Befugniß, bei 
allgemeinen Landesangelegenheiten mitzuwirken, mit Beens 
digung der Wahlen als erſchoͤpft betrachtet werden muͤſſe. 
Am 16. April aber wurde befannt gemacht, daß Adreſſen 
mit der Bitte: um baldige Einberufung der Stände nicht 
berüdfichtigt werden würden, und hierauf, als vie Feier 

des Hambader Zeftes im Mai der Aufregung von Neuem 
ftarfe Nahrung gab, am ı2. Junius erflärt, die Verau⸗ 
flaltung und Abhaltung dffentliher Verſammlungen zu 

- Befprechung dffentlicher - Ungelegenheiten, Berathung polis 
tifher Handlungen oder Seiler politifcher Ereigniſſe dürfe, 
ohne zuvor erlangte polizeiliche Erlaubniß, uicht ftattfinden. 
Auch wurden zu Vollziehung des Bundestages Beichiufles, 
daß Fein, in einem nicht zum deutſchen Bunde gehdrigen 

Staate in deutiher Sprache gebrudtes Journal oder fonf 
eine politiſche Druckſchrift, welche niht Aber 20 Bogen 
ſtark fey, in einem Bundesftaate ohne vorgängige Geneh⸗ 
migung der Megierung zugelaffen und ausgegeben merden 
dürfe, durch das Refeript vom 6. Oktober die nöthigen 
Anorduungen getroffen. Mehrere der liberalen Journale 
mußten aufbdren, der Hochwächter jebod) rettete feine Exi⸗ 
fienz ald ‚Beobachter. Zu wirkliden Unruhen, mie in 

mehreren andern deutfchen Ländern,. kam es jedoch in Wirs 
temberg bei aller Aufregung nicht, wenn auch geheime 
Anfchläge, um foldhe zu erregen, exifirt haben follten. 
Bald nahm auch die Aufregung immer mehr ab und die 
frühere Ruhe kehrte zurdd. Auch fpater zwar fam man 
noch einigemale geheimen Umtrieben auf die Spur, allein 
fie waren nicht von der Art, um für die Ruhe und Drds 
nung im Lande gegründete Beforgniffe zu erregen, und 
harten blos die Verbannung und Einkerkerung mehrerer 
Theilnehmer dann zur Folge. Die Bürgergefellichaften bes 
fanden "zwar großentheild fort, allein ihre frügere politiiche 
Richtung war meift verfcehwunden, fie hatten. fi) in Uns 
terhaltungs⸗ und Lefegefellichaften verwandelt. - 

Nun haben wir zum Schluffe noch von der Wirk⸗ 

ſamkeit der Laudflände, feit dem Zeitpunkte, wo die Ders 
fafung ins Leben trat, zu fprechen. Der: erfie Landtag 

= 
— 
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begann am 16. Yan. 1830, wurde am 20. Junius vers 
tagt, kam am 1. December wieder zufammien und endete 
am 236. Jun. 181. Der Gegenfland, welder bier vie 
Aufmerkſamkeit in und außerhalb der Kammer am meiften 
in Unfpruch nahm, war die Sache des Abgeordneten Lift, 
gegen welchen „wegen Berläumbung ber Regierung „ ber 
Behörden und der Staatsdiener“ eine Kriminalunterfuchung 
verhängt wurde. Denn der Geheimerach glaubte, daß 
eiſt deßwegen, nad) den Beſtimmungen der Verfaffung, 

von den ferneren Berathungen der Kammer ausgefchFoffen 
fen (6. Zebr. 1821), die, mit der Vorberathung hierüber 
beauftragte, ſtaͤndiſche Kommiffion dagegen mar der entge⸗ 
gengefegten Anſicht. Es gab min in der Kammer felbft 
lange, heftige Debatten, manche Mitglieder fahen hierin 
einen Angtiff auf die Nationalrepräfentatior überhaupt, 
dennoch beſchloß die Kammer: Lift müfle auf fo lange 
auttreten, bis das Gericht ihn freigefprochen oder auch die 
gegen ihn verhängte Kriminalunterfuhhung für ungegründet 
erklärt hätte, zugleich aber bat fie aus diefer Veranlaſſung 
die Meglerung auch, eine Revifion der angeführten Beſtim⸗ 
mungen der Verfaſſung und des Geſetzes uber Staats⸗ 
und Mojefkätöverbrechen vom 5. März 1810 zu verans 
falten. Auch die Berathung über die Geſchaͤftsordnung 
der Kammer dauerte lange Zeit, und erft am 25. Sum, 
1321 erhielt diefe Ordnung die kdnigliche Beſtaͤtigung. 
Vornemlich aber beſchaͤftigte fih die Kammer mit einer 
umfaffenden Präfung des gefammten Syſtems der Staats: 
verwaltung in Ruͤckſicht auf die Eonftitutionellen Grundfäge, 
die Ergebniffe diefer Prüfung waren 57, die Gemeindevers 
faflung und Verwaltung, den Oberamtöverband, die Nechtes 

- Pflege *) und die Aufhebung der Kreiöregierungen und 
Kreis: Kinanzlammer betreffende, Anträge, die fie am 

*) Hier wünſchten die Stände Abfkelung aller, außer den auf 
Staatsverträgen ruhenden, befreiten &erichteftände, Deffent: 

lichkeit der Rechtspflege und Verweifung der Preßvergehen an 
Geſchwornengerichte, inre Wünſche wurden aber „anf weitere 
Berathung“ ausgefegt. 
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10. April 1321 der Regierung vorlegte, welche dem grbs 
Bern Theil der vorgetragenen Wuͤnſche entſprach, wenigen 
ihre Genehmigung verſagte, die Gewaͤhrung anderer aber 
auf weitere Unterſuchungen ausſetzte. Im April wurde 
der Kammer auch die fogenannte Dienftpragmatif, ein ums 
faffendes Geſetz über die Standeds und Gehaltsverhältniffe 
der Staatsdiener vorgelegt, nad) wenigen Ubänderungen 
von ihr angenommen und hierauf am 38. Sun, ıdaz 
befannt gemacht. Die Berathung über die, durch die 
Bundestagsbeſchluͤſſe herbeigeführte, : Befchräufung der vers 
faffungsmäßigen Preßfreipeit wurde durch den Befchluß 
vom 25. Mai ı820 hinausgefchoben und kam fpäter nicht 
miehr zur Frage. Das Inſtitut der Landjager war mans 
nigfachen Angriffen ansgeſetzt, weßwegen die Regierung 

eine neue Organifatiow defielben verſprach, lebhafte, auch 
außer der Kammer viel Theilnahme erregende Debatten 

fuͤhrte die Motion uͤber den Buͤchernachdruck herbei, als 
ed endlich zur Abſtimmung kam, zeigte fich Stimmengleich⸗ 
heit, und ſo entſchied die Stimme des Praͤſidenten, fuͤr 

Verwerfung des Antrags, die Regierung um Mittheilung 

eines hierauf bezüglichen Geſetzesentwurfs anzugehen, und 
es wurde nun befchloffen, fie um Verwendung beim Burns 
destage für baldige Erlaffung eines allgemeinen Geſetzes 
deßwegen zu bitten. Auch die Herftellung des evangelifchen 
und die Begründung eines katholiſchen Kirchengutes wurde 

| ‚ eifrig befprochen, ohne‘ jedoch damals, wie auf fpätern 

en — — — 00000 

Landtagen, zu einer Entſcheidung zu führen. Ernſte Bes 

rathungen führte auch der, in Folge der Zeitumflände gar 
nicht günftige, Zuftand der Finanzen herbei, doch wurde 
das, über eine halbe Million betragende, Defizit Durch die 
Einführung der Kapitale und Befoldungsftener und durdy 
Erfparnife In verfchiedenen Zweigen der Staatöverwaltung 

nit uur gedeckt, fondern fürs Sinanzjahr 18°%5 noch ein 

Ueberſchuß gewonnen. Außerdem betrafen bie Verbands 
lungen das neue Staatsfchuldenzahlungs:Statut,, die Feſt⸗ 
ſetzung der Eivillifte für die Dauer der Regierung Königs 
Wilhelm, die Forſtorganiſation, die Befegung der Richters 

Amnter duch Amtsverweſer, die Beſchwerden gegen das 
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Inſtitut der Referendaͤre, die Galiotenanſtalt, bie Bearbei⸗ 
sung eines. buͤrgerlichen Geſetzbuchs, die Strafrekurſe, die 
Gerichtsſporteln, die freie Neckar⸗ und Rheinſchifffahrt, die 
Refidenzpolizei, den Hauſirhandel, die Werhältniffe Der 
Juden, die Revifion des Zunftwefens, die Poft: und Bo— 
senanftalt, Tas Geftütsiwefen, .die Gefindeordnung, die 
Bürgers und BeifigersUnnahme, die Sonntagdfeier, das 
Eblibat, die kirchlichen Gefeße, die ‚Dienftverhältniffe der 
Kirchendiener, die Bildungsanftalten, die Verbeflerung der 
Befoldungen der Kirchens und Schuldiener, das Militär: 
und Rekrutirungsſyſtem, die Revifion des Steuerſyſtems, 
die Errichtung eines neuen Katafters u. f. w. 

Der zweite Landtag begann am 1. Dec. 1835, wurde 
vom 23, Dec. 1823 bis 22. April 1824 vertagt und 
endigte am 9. Zul. 1824. Die Kammer der Standess 
herrn, welche fchon auf dem vorigen Landtage nach ber 
Vertagung nicht mehr vollzählig geworden war, hielt dieß⸗ 
mal,. dba noch viel weniger Mitglieder von ihr erfchienen, 
ar Teine Sitzungen. Der Vorſchlag“ zur Belehrung des 
ublifums ein Zandtagsblatt zu begründen, worin eine 

Meberficht der ftändifchen Verhandlungen gegeben würde, 
ward mit der Mehrheit von nur Einer Stimme verworfen. 
Zur Berathung wurden ber Kammer Gefeßedentwürfe vors 
gelegt über dad Pfandweſen, die Sonntagsfeier, die Eins 
quartirung, den Einzug der Steuerruͤckſtaͤnde, den Hauſir⸗ 
handel, das Schaͤfereiweſen, dad Slußbauwefen, die Pen: 
fionen der deutſchen Schullehrer, die Wahl der Abgeordneten 
zur zweiten Slammer, die weitere Webernahme von Staates 
Schulden, die Erleichterung der Lehen⸗Alodifikation, die Fun⸗ 
dirung der Landeduniverfität, die Gehalts» und Penfionss. 
verhäftniffe ihrer Lehrer, die Ernennung und Beſoldung der 
Öffentlichen Aerzte, die bürgerlichen Verhaͤltniſſe der Juden, 
die Berichtigung von Gehaltöreflamationen and ver Zeit 
der vorigen Regierung, die Strafgattungen und Strafans: 
falten, das Zollweſen, die Umgelds⸗ und Acciſe⸗Abgabe, 
die Abgabe von Hunden ıc., hiezu kamen noch viele Ans 
trage einzelner Mitglieder, und fo fehlte. es der Kammer 
nicht an Stoff für ihre Thätigkeit, denn zugleich hatte fie 
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auch den Sinanzetat zu prüfen, die MWerbandlungen wegen 
der Kirchenguͤter dauerten fort, der Ausfchuß legte feinen 
NMechenfchafteberiht ab u. f. w. Daher gelangten auch 
nicht alle jene Geſetzesentwuͤrfe zur Verabſchiedung, nas 
mentlich diejenigen zum größten Theil nicht, welche in 
unmittelbarer Beziehung zur Verfaflung fanden, der Ents 
wurf über die Ubgeorbnetenwahlen wurde zwar von einer 
eigenen Kommiffion, namentlih in Hinſicht auf die Bes 
flimmungen über actives und paffived Wahlrecht, auf 
moͤglichſte Sicherung der Wahlfreiheit und Vereinfachung 
des Wahlgeſchaͤfts ausführlich begutachtet, Fam jedoch wes 
der auf Ddiefem noch auf den folgenden Landtagen zur . 
Berathung *). Die lebhafteften Debatten erregte der am 
10. December 1825 gemachte Antrag des Abg. Kepler, 
den Sinanzminifter Weckherlin wegen Verlegung von Dienſt⸗ 
rechten, unbefugter Neuerungen und eigenmächtiger Abaͤu⸗ 
derung ded Gteuerberichtigungsgefeged in Anklagefland zu 
verfegen, er fand jedoch wenig Anklang und der Antrages 
fieller felbft nahm ihn Daher wieder zuruͤck, worauf bie 
Kammer, nachdem eine, von Ihr niedergefeßte, Kommiſſion 
ven Hauptbeſchwerdepunkt für vdllig unbegränder erklärt 
batte, befhloß , ihm in Beziehung auf die Form feines 

. Einbringend, ihre Mißbiligung auszudräden. 
Hierauf wnrde am 1. Dec. 1826 der dritte Landtag 

eröffnet, vom 21. Dec. 1826 bis zum ı8. April 1837 
vertagt, und am 5. Julius gefchloffen, dafür aber auf 

| den ıd. Januar 1828 ein außerordentlider Landtag eins 
‚ berufen, weldher am 3. April ein Ende nahm. Die Auf⸗ 

| ‚gabe der Ständeverfammlung war aber dießmal auch wich 
tiger und umfangsreicher, als je zuvor. Die Verhaͤltniſſe 
der Bürger zu den Gemeinden follten dur ein Bürgers 

rechtsgeſetz beftimmt, der Öffentliche Nechtözuftand der Juden 

' *) Berabfchiedet wurden Zollgeſetz, Geſetz wegen der Acciſe, Wirth 
| fchaftsabgaben, Hundetare, Rückſtände der Steuerpflichtigen, 

öffentliche Aerzte, Strafgattungen und Gtrafanflalten, Ueber 

nahme weiterer Staatsfchulden, Gehalisreflamationen, Herab⸗ 

fegung des Sinsfußes der Staatsfchuld, Pfandweien ıc. 



im Staate fefigeftelt, die Landwirchfchaft durch ein Schaͤ⸗ 
fereigefeg von laͤſtigen Befchränkungen befreit, ein neues 
Zar: und Sportelgefeß entworfen, die Induſtrie Durch eine 
allgemeine Gewerbeordnung dem Ziele ber Gemerböfreipeit 
allmaͤhlig zugeführt, die Verhaͤltniſſe der Univerſitaͤt und 
ihrer Lehrer neu beſtimmt, das Pfandſyſtem durch ein 
Nachtrags geſetz naher entwickelt, die Laſt der Militaͤrpflicht 
durch ein neues Rekrutirungsgeſetz moͤglichſt gleichmaͤßig 
vertheilt, vor Allem aber dem Staatshaushalt eine feſte 

und geſicherte Grundlage gegeben und das Gleichgewicht 
zwilchen Einnahme und Uusgabe dauernd beſtimmt, aud 
mit dem koͤniglichen Hausgeſetze einige Veränderungen 
yorgenommen und die wirklihe Ausfcheidung der Kirchen: 

güter vollzogen werden. Zu diefen Berathungsgegenfländen, 
welche die Regierung vorlegte und unter denen befonders 
die Finanzgeſetze eine längere Zeit zur Berathung erfor: 

. derten, kamen dann auch noch gar viele Anträge und 
Münfche, welche Mitglieder der Kammer in ihrem und 
ihrer Kommittenten Namen vorbrachten, und fo ift die 
lange Dauer diefes Landtags leichte erklaͤrlich. Alle jene 
Gegenftände zu erledigen, reichte freilich auch biefe zeit 
nicht hin und hätte noch weniger hingereicht, wären bie 
Stände nicht In Vielem der Regierung fo bereitwillig ents 
gegengelommen und hätten fie nicht bei ihren Berathungen 
Ah fo großer Maͤßigung und Ruhe befliffen., Wenn 
auch hie und da Widerfpruch fih hören ließ, fo war er 
mild umd ohne weitere Folgen. Die zur Verabſchiedung 
gelommenen Gefeße waren dad koͤnigliche Hausgeſetz, das 
Geſetz über Entwidlung des neuen Pfandſyſtems, die als 
gemeine Gewerbeordnung, das Bürgers und Beiſitzerrechts⸗ 
Geſetz, das Gele über Wirthfchaftsabgaben, über die bür- 

gerlihen Verhältniffe und das Kirchenwefen der Juden, 
über die Sundirung der Landesuniverfität und über die 
Verbältniffe der hier angeftellten Diener, über die Landes: 

Vermeffung und das definitive Steuerfatafter, über das 
Scyäfereimefen,, dad Sportel⸗ und Rekrutirungsgeſetz. 

Bon kürzerer Dauer war der vierte ordentliche Lands 

tag, der am 15. San. 1850 begann und fihon am 7. April 
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endigte, anf ihm kamen vorgemlich Finanzgegenſtaͤnde vor, 
die Merbeufchaft der Finanzperwaltung von 18%, bie 
Prüfung des Finanzetats und ber Steuerperwiligung file 
1 8°%,3, die MWerwendung des Ueberſchuſſes der Zinagverwaltung 
von 18%, die Herabfegung der Zinfe der Staetsfchuld 
anf 4 Prorent, die Uebernahme weiterer Schulden von 
neuen Randestheilen, die höhere Fundation des Schulden⸗ 
tilguugſs⸗Fonds und bie Zoll⸗ und Handelsgeſetzgebung. 
Außerdem kamen zur Beſprechung die Ausſcheidung der 
Kirchenguͤter, die Abgeordneteuwahlen, mehrere Gegenſtaͤnde 
der Geſundheits⸗ und Armen-Pollzei u, ſ. w. Sie erregten 
weiter keine Debatten, um ſo heftiger aber wurde das 
ſchon erwähnte organiſche Statut fuͤr die Univerfität an⸗ 
gegriffen, und obwohl der Miniſter des Innern, der 
Kanzler der Hochichule und die Abgeordneten Schlayer und 
Hoffacker es Fräftig vertheidigten, auch die erfte Kammer 
der Meinung war, die Regierung fey vollkommen berechtigt 
geweſen, dieſes Statut ohne Verabſchiedung mit den Stäns 
ven zu erlaflen, fo befchloß die Kammer doch, Die Negies 
tung zu bitten, ihre Wuͤnſche und Bitten in Beziehung 
ayf die Einrichtung der Univerfität in Erwägung zu ziehen, 
was bei der Abänderung deffelben auch geſchah. 

Daß es bei dem fünften Landtage, welcher am ı5. Ju⸗ 
nius 1852 erdffnet wurde, lebhafter hergehen werde, ließ 
ſich ſchon aus der, damald noch dauernden, Aufregung 
ſchließen: Er begann auch gleich ſtuͤrmiſch mit der Bera⸗ 
thung der Frage: Ob die 4 Abgeordneten, Kübel, Nödinger, 
Tafel und Wagner, welche früher in demagogifche Unter: 
fuchungen verwidelt, verurtheilt, fpäter aber wieder reftituirt 

worden weren, In die Verſammlung eintreten könnten oder 
wiht? Nah einem heftigen Kampf wurben fie mit 47 
gegen 37 Stimmen ausgefchloffen. Daffelbe Loos traf 
den Minifter Frhrn. v. Wangenbeim, well die Berfaflung 
beſtimme, daß Niemand zum Abgeorbneten gewählt werden 
koͤnne, der nicht im Lande felbft wohne. Doch die Oppoa 
ſition, obwohl hiedurch einiger ihrer Mitſtreiter beraubt, 
kaͤmpfte entſchloſſen und mit uͤberwiegender Geiſteskraft 
fort. Bornemlich bei den Hauptfragen über das Verhaͤltniß 
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zam beutichen Bunde, über Preß⸗ und Wahlfreiheit ent⸗ 
wickelte fie glänzende Talente. ‚Am 25. Jan. 1833 trug 
Schott feinen Antrag auf Wirderherfielung der verfaſſungs⸗ 
mäßigen: Preßfseie in Wirtemberg durch Aufhebung ver 

ECEenjur vor. Er fchloß feine treffliche Rede zur Begruͤndung 
deſſelben, folgendermaßen: Nah allem Diefem halte ich 

meinen. Antrag für hinreichend begründet; follte derſelbe 
auch ſein Ziel nicht erreihen, follte auch Lie Preſſe im 
Wirtemberg noch nicht frei werden, fo glaube ich doch ge⸗ 
than zu. haben, was Pflicht und Ehre mir geboten. Ich 

habe für das wirtembergifche Volk fein theuerftes. durch 
Vernunft, Geſetz und. Fürftenwort gehelligtes, Recht zus 
ruͤckgefordert. Im Uebrigen vertraue ich auf Gott, den 
Urheber und Schüger alles Rechts. Ich weiß gewiß, daß | 
ee une nicht verläßt, wenn wir auf ihn vertrauen und uns 
ſelbſt nicht verlaflen. So gewiß 

Die Sonne wiederkehrt in ihrer Klarheit, 
So unausbleiblich kommt der Tag der Wahrheit. 

Ihm folgte am 15. Februar Pfizer mit dem Antrage, 
„der Megierung gegenüber darauf zu beftehen, daß diefelbe 
die Beitrittserflärung ihres Gefandten’ am Bundestage zu 
den am 238. Jun. 1853 defchloffenen, 6 Artikeln *), wo 

7%) Diefe Artikel find: 4) Die deutſchen ZFürften find berechtigt 
und fogar verbunden, alle Anträge der Stände zu verwerfen, 
‚weldye mit dem Sape der Schlußakte, daß die gefammte Staats⸗ 
gewalt in den Souveränen vereinigt bleiben muß und nur in 
der Ausübung beflimmter Rechte an die Zuftimmung der Stände 
gebunden werden kann, im Widerſpruch fliehen. 2) Steuerver⸗ 

weigerung, um anderweitige Wuͤnſche und Anträge durchzuſetzer 
fol einem offenen Aufruhr gleich geachtet werden, gegen den 
der Buud felbft einfchreiten kann. 3) Die Gefebgebung der 
einzelnen Staaten darf den Zwecken ded Bundes und der Er⸗ 
füllung der Bundespflichten nicht entgegen feyn, die Kandesges 
fege Eönnen alfo von der Bundesverfammlung Paffirt werden, 
4) Eine Kommiffloen von Bundestagsgefandten führt befondere 
Aufſicht Über die Verhandlungen der Landſtände. 3) In den 
landſtaͤndiſchen Verhandlungen muß eine Gränze der freien 
Aeußerung aufrecht erhalten: werben, damit bie Öffentliche Ruhe 

2 — — — 
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niche fbrmlich zuruͤknehme, fo doch diefe Artikel auf eine, 
die wirtembergifche Berfaffung ficherftelende, Weife unter - 

anerfennender Zuflimmung des Bundestags modificirt ober 
erläutert, zur landftändifhen Berabfchiedung bringe uud . 
damit diejenigen Aufflärungen verbinde, welche die Stände 
‚über das, in Diefer Angelegenheit eingehaltene, Benehmen 
von den Miniftern zu erwarten berechtig find, um in Bes 

. treff ihrer Verantwortlichkeit für Ihr Urtpeil, das fie jet 
noch zurüchalten, eine fichere Grundlage zu gewinnen.‘ 
&o lange. aber, bis dieß gefchehen feyn wird, fügte Pfizer. 
binzu, bleibt den Ständen zu pflihtmäßiger Abwendung 
und Verhuͤtung ‚jeder möglichen Schmäleruug verfaſſungs⸗ 
mäßiger Rechte Feine andere Wahl, als. worauf ich hiemit 

gleichfalls antrage; unfere in ihrem materiellen Beftand ges 
fähsdete und formell bereits verlegte, Verfaſſung Durch dig 
verwahrenne Erklaͤrung zu fichern und wiederherzuftellen, 
daß wir die von ben Miniftern des Königs promulgirten 
6 Artikel als ein für Wirtemberg verbindliches Geſetz nicht 
anerkennen, vielmehr als für Wirtemberg nicht exiftirend 
betrachten muͤſſen, und gegen jede kuͤnftige tharfachliche 
Verletzung der Verfaffung auf den Grund jener 6 Artikel 
proteftiren, in&befondere aber für unfere Jandftändifchen Ver: 

handlungen über Angelegenheiten des deutfchen Bundes bie 
verfaffungsmäßige Unverlegbarteit und Unverantwortlichkeit 
der Ständemitglieder nach. wie vor in Anſpruch nehmen, 
auch und die Unmendung aller verfafiungsmäßigen Mittel, 
um diejer E Härung und Rechtsverwahrung Kraft zu ges - 
ben, vorbehalten. Diefer Untrag beſonders war es, wel⸗ 
her der Regierung fo mißfiel, daß fie, als er nicht., wie 
fie begehrte, mit ‚‚verdientem Unwillen“ verworfen, viels 
mehr die, darüber von Uhland verfaßte, Adreſſe mit 55 
Stimmen angenommen. wurde (11. März), die Ständener: 
fammlung am 22. März auflöstee So große Muͤhe fie 
fihb aber nun auch gab, fo vermodte fie ed Doc "ig, 

nicht Nabrdet und Angriffe auf den Bund verhätet werben. 
6) Die Adslegung der Bundesgeſetze gebührt ausſchließlich und 
allein die Bundesverfammlung. 

Geſch. Wirtemb. III. 506. 2. Abth. 39 



die Wiebererwählung ber meiften und angeſehenſten Mit⸗ 
glieder der Oppofltion, welche bei ihrer Ruͤckkehr vom letzten 
Landtage mir lautem Beifall empfangen worden waren, zu 
verhindern. Am 20, Mai 1855 wurde nun Der wen 
Landtag erdffnet, man verminderte hier die Ausgaben um 
etwa 80,000 fl., und hiedurch, wie durch hötere Berechnung 
der Kammereinnahmen und Erhöhung der Kapitals und 
Befoldungsfteuer wurde es möglid gemacht, den Salz preis 
auf 3 Kreuzer fürs Pfund herunterzujegen und den am 
ſchwerſten WBefteuerten einige @rleichterung zulommen zu 
laffen. Die Summe von 20,000 fl. jährlich zu Ber: 
befferung der Beſoldungen der Elementarfchuliehrer und von 
350,000 fl,, um bie langft gewelnfchte Abfaſſung der je 
ndehigen Geſetzbuͤcher enplich einmal zu Stande zu bringen, 
wurde nicht verwilligt. Auch verlangte die Oppofition vers 
gebens DBerminderung der zu großen Ausgaben fir bie 
Miniſterien der auswärtigen Angelegenheiten und des Kriegs. 
Als der Zollverein mit Preußen befprochen wurde, waren 
ihre meiften Mitglieder dagegen, weil fie einen verftärften 
Einfluß Preußend anf dad Syſtem der Regierung davon 
beforgten.” Dem, durch die damals auch in Wirtemberg 
vorgenommenen politifchen Verhaftungen und Unterfuchungen 
veranlaßten, Antrage Römerd wegen der Garantie der pers 
fönlichen Freiheit wurde Feine Folge geleifter, Dagegen aber 
führte der Antrag Schotts wegen Wiederherſtellung ber 
verfaffungsmäßigen Preßfreipeit zu dem, unter den bamas 
ligen Verhaͤltniſſen unerwarteten, Ergebnifle, daß die Eenfur 
mit einer Mehrheit von 64 Stimmen für verfaffungewidrig 
erflärt wurde. Bel den wichtigen Wahlen für die Kom⸗ 
miffionen drang die Oppoſition freilich nirgends durch, und 
ale am 6. December über das Budget abgeflimmt wurde, 
verwarfen es nur 19 Abgeordnete. Drei Tage ſpaͤter 
wurden die Stände vertagt und erft am 27. Nov. 1835 
ihhre Sigungen von Neuem erdffuet. Hier bewirkte die 
Motion Pfizerd wegen des Bundestagsbefchluffes über die 
Schiedsgerichte lebhafte Debatten, allein der Antrag, fie 
drucken zu laſſen, wurde verworfen. Mehrere wichtigen 
Gefetzedentwärfe, welche auf diefem Landtage zur Verathung 



famen, wurden, da er am ag. December ſchon gefchloffen 
ward, erft auf dem nächflen, der vom 3o. Januar bis: 

.. 28. Zulius 1856 dauerte, erledigt. Solche waren bas 
Expropriationsgeſetz, die Ablöfung der Frohnen, Beben 
und ähnlichen Abgaben, die Entfchädigung für aufgehobene 
leideigenfchaftliche Leiſtungen und dad Schulgeſetz, welches 
auch die Lage der Elementarfchullehrer verbeſſerte. Die 
Verhandlungen wurden zwar bfterd lebhaft, Tiefen jedoch, 
zwei heftige Zwifchenfcenen abgerechnet, ruhig ab. Die 
ſehr günftige Lage der Finanzen erlaubte bedeutende Em 
leichterungen der, Steuerpflichtigen.. Die Kapitals und 
Beſoldungsſteuer und die Acciſe von Schlachtvieh warden 
herabgefett , die Accife vom Getraͤnke⸗ und SHolzverlauf 
ganz aufgehoben, und die Grunds, Gebaͤude⸗ und Gewerbes 
Steuer um 200,000 fl. vermindert. So ſuchte man fie 
die materiellen Intereſſen zu forgen, für die geiſtigen ſor⸗ 
gend, erneute Schott, wiewohl fruchtlos, feinen Antrag 
wegen Preßfreiheit, und Menzel brachte eine Motion gegen 
den Nachdruck vor, welche vielfacd, Unterſtuͤtzung fand. Des 
ſtaͤndiſche Ausſchuß trug auf Abkuͤrzung der Protokolle an, 
fein Antrag wurde jedoch mit do Stimmen gegen 3 vers 
worfn. 
Merkwuͤrdig ald ein Zeichen ber Zeit war bei dieſem 
und dem lebten Landrage die ruͤſtige Thätigkeit der erſten 
Kammer, welche früher für das Tonfitutionelle Leben fo 
wenig Jutereſſe gezeigt hatte, daß fie, aus Mangel am 
der geſetzlichen Zahl auwefender Mitglieder, einigemal Feine 
Sitzungen halten Eonnten. Yet trat fie baflr mir Macht 
anf, und offenbarte einen entfchiedenen Widerwillen gegen 
alle Neuerungen, welche fie für revolutionaͤr erklärte, daher 
auch das Geſetz wegen Aufhebung der Tünfrigen Neubruchs 
Zehnten verwarf, da bie Abldſung der Feudallaſten weder 
nothwendig, noch gerecht, auch nicht der Wunſch des 
Volkes fey, und in dem Frohngefege den Ausdruck „zeite 
gemäße Entwidlang‘ geftrichen haben wollte. In biefem 
Widerftande fuhr fie auch auf dem außerordentlichen Lands 
sage fort, welcher am ı5. Yan. ı858 erdffnet wurde. 
* kamen zur Berathung und wurden eelevigr ein Zoll⸗ 

2 39. 
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Geſetz ſammt Zollordnung, ein Zoll⸗Strafgeſetz, verſchie⸗ 
dene Vertraͤge in Zollangelegenheiten mit dem hanndveriſch⸗ 

braunſchweigiſchen Zollverein, die ſuͤddeutſche Muͤnzconven⸗ 
tion, ein Vertrag mit Hohenzollern⸗Hechingen, wegen deſſen 
Beitritt zur wirtembergiſchen Brandverſicherungs-Anſtalt, 
und ein proviſoriſches Geſetz wider den Nachdruck. Uners 
ledigt blieben ein Polizei⸗Strafgeſetz, ein Gefetz uͤber die 
civilrechtlichen Folgen der Strafen und ein definitives Ge⸗ 
ſetz uͤber den Nachdruck. Der Hauptberathungsgegen ſtand 
jedoch war das neue Strafgeſetzbuch, welches manche leb⸗ 

haften Debatten herbeifuͤhrte, namentlich wegen der darin 

auf polisifche Vergehungen gefegten Strafen und des Wer: 
bots irgend Etwas drucken zu laflen, was auf die Abge: 

- orbnetenwahlen Bezug hätte, wegen deffen die Kammer 
auch eine Borftellung-an. die Regierung zu übergeben befchloß, 
Der erfien Kammer aber mißfiel vornemli der 378. Ars 
tikel des Gefegbuched, über den Wildfchaden , die Mitglieder 

derfelben wollten fich ihr Jagdrecht nicht verfämmern Iaffen, 

Die Regierung, hierauf Mädficht nehmend , befchloß daher 
ein eigenes MWildfchadensgefeg entwerfen zu laſſen, bis dieß 
fertig war, wurden die Stande vertagt (vom 28. Junius 
bis 14. September). uch an diefem Gefege gab es 
Manches auszufegen, und die zweite Sammer beharrte 
deßwegen auf der Beibehaltung des Kommun⸗Wildſchuͤtzen⸗ 

Inſtituts. Dieß war jedoch der erftien Kammer wieder 
nicht recht, fie verwarf daher das ganze Gele und bie 

J Regierung nahm es nun zuruͤck. Damals ſprach der Ab⸗ 
geordnete Feuerlein die trefflichen Worte: „Mit der Erklaͤ⸗ 
rung der Kammer der Standesherrn gegen die Beibehaltung 

des Kommuns⸗ Wildſchuͤtzen⸗Juſtituts wird ausgefprocgen, daß 
das unvernänftige Thier mehr Necht haben fol, als der 
Menſch. Dem mit der geftohlenen Sache entlaufenden 
Diebe darf ich (nad Art. 96. des Entwurfs des Gtrafs 
geſetzbuchs) ungeftraft eine Kugel auf Leben und Tod 
nachfenden; das Leben des Jagdthiers aber, das. mir und 

. meiner Familie die nothwendige Brodfrucht raubt, ifl heilig 
und nnantafibar. Die Bäurin,, die mit. den, Händen das 
GSras in dem verhängten Schläge austauſt, wird unnachſichtig 

— — — — — 
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geftraft; ihre aber, darf das Jagdthier Karies die muͤh⸗ 
famften Anpflanzungen abweiden. Wahrhaftig, man glaube. 
fid) in längft vergangene Jahrhunderte zuruͤckverſetzt! Da 
run dad Kommun⸗Wildſchuͤtzen⸗ Inſtitut wenigſtens in Etwas 

die Rechtsgleichheit zwiſchen Menſchen und Thier herſtellt, 
| und die Kammer der Abgeordneten nie auf dieſe „Landes⸗ 

Polizetanftalt, wie fie von dem Geſetzgeber felbft genannt 
| wird, verzichten Tann, fo bleibt nichts übrig, als dieſe 

Anſtalt immer mehr auszubilden. Zu einer Revifion der 
Verordnung über dag Kommun⸗Wildſchuͤtzen⸗ Inſtitut vom 
13. Junius 1817 iſt zwar gegenwärtig, bei dem Geiſte, 
der die Jagdberechtigten beſeelt, keine Hoffnung vorhanden; 
aber wirkſamer wird doch das ſo ſehr beſchraͤnkte Kommun⸗ 
Wildſchuͤtzen⸗Inſtitut werden, wenn deſſen Koſten nicht 
mehr die einzelnen Gemeinden zu tragen haben. Ich ſchlage 
daher vor: die Kammer möge die Regierung bitten, für 
die Erlegung des Wildes durch die Kommun: Wildfchügen 
genügende Schußgelder auszufegen und diefen Landespoligeis 

- Aufwand in dem naͤchſten Haupt: Finanzetat zu exigiren. 

Verlangt der Staat von jedem Grundbefiger Steuern, und 
macht feine Gefeßgebung traurigerweife den einzelnen Grunds 
beſitzer wehrlos gegen die Einfälle der Jagdthiere, fo ift 
diefe Koftenäbernahme das MWenigfte, was für den kuͤm⸗ 

merlihen allgemeinen Schug des Grundeigenthums 
gefchehen Tann.’ 

Nun wurde am ig, Oktober noch uͤber das neue 
Strafgeſetzbuch abgeſtimmt. Uhland verwarf es wegen 
mancher zu ſcharfen Beſtimmungen, bei welchen zum Theil 
der Menſch in dem Verbrecher nicht genug geachtet werde, 
und weil andere Beſtimmungen den konſtitutionellen Be⸗ 

griffen entgegenftünden, Pfizer, weil in der Grundlage des 
Geſetzes mechanifcher Schematismus an die Stelle der les 
bendigen Gerechtigkeit trete, vornemlich- aber, weil ber 
politifche Theil. des Gefeßbuches nicht Fonftitutionell ſey, 

den verfafungsmäßigen Gehorfam in unbebingten verwandle, 
* fih über anerlannte Rechtögrundjäße wegfege, ſogar den 

Verſuch eines Verſuchs ftrafe, in Wirtemberg Unterthanens 
Pflihten gegen fremde Regierungen und eine über den 

— 
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konſtitutionellen Beſtimmungen ſtehende Macht aufftelle. 
Klett erkannte zwar Verbeſſernugen darin, dem bisherigen 
gegenüber, fah aber noch größere Nachtheile in dem Ben 
bete der Vorladungen, in der Aufftellung der Denuncia tions⸗ 
Pit, in der Beibehaltung der Zedeßfirafe und Aubs 

dehnung derfelben auf Säle, bei welchen fie ſeit Langer 
Zeit wicht mehr in Anwendung gelommen fey, und ſtimmt 

deßwegen dagegen, eben fo Raidt, weil dad Geſetz dem 
Charakter Des Volles nicht entfpreche, da ed ein revolus 
tiondres Volk vorausfege und weil die politifchen Vereine, 
die ſeit Jahrhunderten in MWirtemberg rechtlich beſtunden, 
‚darin härter beftraft feyen, als in manchen fireng momarchi⸗ 
fhen Staaten. Schott war dagegen, meil ed mit den 
Forderungen der Kultur und Humanität nicht uͤbereinſtimme, 
insbefondere mißbilligte er darin die erorbitanten Strafen 
gegen politiſche Verbrechen, die Beibehaltung der Todes⸗ 
und ledenslänglichen Zuchthausſtrafe und der koͤrperlichen 
Zuͤchtigung; die Beſchraͤnkung der Gefänguißftrafe auf zwei 
Sohre; die Verfchärfung der Behandlung der Feſtungs⸗ 
Arreſtanten; keine Kaution zur Befreiung von der palitis 
fen Auffiht; die Denunciatiönepflicht, insbefondere fofern 
fie auch proteftantifchen Beichtigern auferlegt fen; bie 
Strafen gegen Verbreitung ſtaatsgefaͤhrlicher Grundſaͤtze, 
weiche zu Tendenzprozeſſen führen; die Aufhebung bes po⸗ 
litiſchen Affociationsrechts ; bie Zurädweifung des Rechts 

des gefeglihen Widerſtandes; die exceptionelle Beflrafung 
der Kirchendiener und die Beeinträchtigung der Gewiſſens⸗ 
freiheit. Deffuer erklärte: Einerfeitd enthalte das Gefek 
viel Gutes, ein beftimmtes Gele fey einem ſchwankenden 
unbefanuten Gerichtögebraudye vorzuziehen, und ein weſent⸗ 
licher Vortheil fey die Ausdehnung der Gtrafbefugniffe der 
Dberamtögerichte; andererfeits behalte es aber die Todeds 
firafe bei und enthalte viele harre Beſtimmungen, diktirt durch 
Mißtrauen gegen die Unterthanen. Auf diefe Weiſe koͤnnte 
er ſchwanken; fein Entfchluß werde jedoch entſchieden durch 
daB Verfahren der Staatsregierung in Betreff des. Artis 
tel 378. Er fieht barin Nachgeben gegen einen Gtand, 
das die Rechte der Krone felbft gefährden inne. Wenn 
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er irre, fo möge ihm Gott wergeben. Er fage Nein. 
Auch Menzel fagte: Als; Bürger eines konſtitutlonellen 
Staates koͤme er dem politifchen Teile feine Zuſtimmung 
nicht geben; eben fo wenig als Chriſt den Beflimmungen 
über die Geiftlichkeit und das Beichtgeheimniß; anderen 
Artikeln koͤnne er nicht zuftimmen, weil fie gegen die Hu⸗ 
manität feven. Auch vermöge er nicht, fich dem leberger 
wichte der erften Kammer ohne SProteftatipn. zu unterwerfen. 
Das Gele wäre befier geworden, wenn die zweite Kams 
mer fo beharrlich geweſen wäre, wie die erſte. Schmid 
äußerte fich folgendermaßen; Er verkenne die Fortfchritte 
gegenüber der bisherigen, dem Volke unzugänglichen, un⸗ 
angemefienen Gefeigebung nicht; . er würde manche, fogar 
ungerechte Beſtimmungen fich gefallen laffen, um jene Vor⸗ 
theile zu gewinnen, denn auch er nehme gern dad Beſſere 
an, weun das Beſte nicht zu erlangen ſey. Wenn er aber 
bevenfe, daß das Strafgeleb einerfeits auf manche Ders 
geben, wie das rohefte Duell, fo unverhaͤltnißmaͤßig Heine, 
auf andere fo unverhältuißmäßig große Strafen fege; ‚wenn 
er an den mit ber Todess und lebenslaͤnglichen Zuchtkauss 
fisafe getriebenen Luxus denke; ferner an die Menge eut⸗ 
ehrender Strafen und ihre ungerechte Anwendung; an die 
Berwerfung der gerichtlichen Reſtitution tes gefeglich. Ents 
ehrten; an die harten Ausnahmsgeſetze gegen die Geiſtlich⸗ 
keit; an die Aufhebung oder Wefchränkung des Aſſociatlons⸗ 
Rechts; am die Strafen gegen bie Grundeigenthiimer, melde 
das verheerende Jagdthier abwehren; wenn er bedenke, 
daß er, fagte er ja, dieſes Alles famktieniren würbe, fo 
Fonne er es wach reiflicher Meberlegung nicht mit, feinem 
Gewiſſen vereinigen, zuzuſtimmen. Walz veawarf das 
Geſetz, weil es nicht ſey, was es ſeyn ſollte, ein Volks⸗ 
Erziehungsmittel, und aus aͤhnlichen Gruͤnden Pflanz, indem 
er ſagte: Eines ſolchen Geſetzes Ziel, wie er es im Sinn 

babe, wäre, das Wolf: zur Moralitaͤt heranzubilden und 
dadurch der Freiheit wuͤrdig zu machen; der leitende Grund⸗ 
foß aber müßte feyn, daß die Würde des Menſchen auch 
im Verbrecher geachtet würde. Dieſes Ziel, Diefen Grund⸗ 

{4 !hane er in dem vorliegenden Geſehe nicht . finden. 
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Duvernoy führte als Grund feiner Verwerfung vornemiliqh 
die darin aufs Hoͤchſte getriebene Abſchreckungstheorie am 
Murſchel aber folgende Gründe: Das Strafgefez gebe za 
wenig von dem Prinzip wahrer Gerechtigkeit aus, geſtatte 
nicht das Selbſtgefuͤhl, die freie Bewegung, die der Buͤrger 
anfprechen Fönne, drohe harte Strafen gegen Vergeben, 
dei weichen nicht unedle. Motive obmalten, beeinträchtige 
felbfk die Diener der Kirche in ihren Vorträgen, ſchuͤtze die 

Thiere vor den Menfchen, verleihe endlich den Jagdberech⸗ 

tigten  obrigfeitliches Unfehen. Wiek, Dörtenbah u. 2. 
fireiten dagegen, wegen der darin feflaefegten Todesftrafe | 
und lebendlänglihen Zuchthausftrafe, einige auch wegen 
der Weglaffung des 378, Artikels. Kein Mitglied übers 
haupt unternahm es, dad ganze Geſetz zu vertheidigen, 
auch die, welche dafür ſtimmten, harten fo Mandherlei daran 
andzufegen, daß Römer bei feiner Abftimmung bemerkte: 
Da die, weldhe vor ihm bejahten,, einen fo großen Strom 
von Tadel über den Entwurf ausdgegoffen, fo fey er ver 

Muͤhe Äberhoben, fein Nein zu motiviren. Er fey über: 
zeugt, daß durch die Syſtemſucht das Gefeb harter ge 
worden, als die bisherige Gefeßgebung. Wer auf Revifion 
boffe, der hoffe vergeblich; denn durch diefe würden Feine 

weſentlichen Mängel befeirigt, eine radikale Umwandlung 
würde man aber immer weiter hinausſchieben. Die Koften 
feyen nicht vergeblich aufgewender; eine kuͤnftige Kammer 
werde die biöherigen Arbeiten benägen koͤnnen, alsdaun 
tonne auch, was durchaus nothwendig fey, mit der Bes 
rathung des Strafgefeßes die des Strafverfahrens verbunden 
werden, v. Feuerleins Bedenklichkeit, daß die MWerwerfung 
des Geſetzes den Gegnern des konſtitutionellen Syſtems 
Waffen in die Hände geben würde, erſcheine ihm unge: 
gründet; vielmehr würde diefes Syſtem eher durch die Ans 
nahme des Geſetzes leiden. Nach der Verfaſſung follen 
die gefeßgebenden Gewalten gleihe Rechte haben, fo fey 
ed aber blos auf dem Papier; die Standesherren haben 
ein, dem Repraͤſentativſyſteme, ja felbft dem monarchifchen 

‚ Prinzip gefährliches, Webergemwicht erlangt. Diefes Ueber: 
‚gewicht ſey offenbar der Regierung felbft häufig laͤſtig 
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geworden, insbeſondere bei. Art. 378. Die Staatsregierung 
trage felbft Schuld an dem Mefultate der Berathung über 
denfelben, weil fie durch die Eenfur das Volk gehindere babe, 
feine Rechte, insbefondere dad Petitionsrecht kennen zu lernen. 
Der Gedanke an dad von den Standesherren erlangte Ueber 
gewicht fey feiner der geringften von dem Gründen, die 
ihn beflimmen: Nein zu fagen. Als Gründe für dte Annahme 
des Geſetzbuchs wurden angeführt, weil die. Vorzüge de 
Geſetzes doch die Mängel überwägen, weil es nbthig ſey, 
der Rechtsungewißheit ein Ende zu machen, weil dadurch 
Geſetz an die Stelle der Willkuͤhr trete,. und man jeht 
doc) ein klares gefchriebenes Recht habe, hervorgegangen 
aus der eifrigften Bemühung und unter Benuͤtzung der 
Geſetze anderer Fonftitutioneller Staaten, weil auch, wenn 
man es verwerfe, die Regierung nicht, fobald ein neues ein⸗ 

bringen würde, Jedenfalls, hieß es, koͤnne das Geſetz als 
Grundlage weiterer Verbefferungen dienen, weldye vorzu⸗ 
fchlagen ja immer in der Macht der Regierung und der 
Stände liege. Das Endergebniß der Abftimmung war, 
daß das Geſetz mit 62 Stimmen gegeri 28 angenommen 
wurde. . 

Hiemit ift meine Gefchichte zu- ihrem Schlufe gelangt, 
von dem Dunkel uralter Zeiten babe ich fie bis auf Die 
neuſte Zeit fortgeführt, nach den beften, mir zugänglichen, 
Dnellen, unparteilfh und der Wahrheit getreu die Schick⸗ 
fale des Waterlandes berichtet. Es war mir dieß eine 
heilige Pflicht, wie ich fie erfüllte, darüber nbge nun das 
Urtheil unparteiiſcher Leſer entſcheiden. 
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9) Berpfäudungen und Erwerbungen nur geringer Einkünfte find wicht 
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Eberhard IV. 1344-1392 und Ulrid VIEL 1344 
. ‚ bie 41366. 

1544—1557 Böblingen, Dagersheim und Darmsheim vom Grafen 
Goögßt v. Tübingen, 1345 ©. in Oräfenhaufen und Oberhaufen, halb 

Calw mit Zavelſtein vom Grafen Wilhelm v. Tübingen, 1546 ©. in 
Dürrenwettersbach, Scyiuttenbach, Nettingen und Dietlingen, K. in 
Binningen, 1547 ©. in Erpfingen, Münfingen, Gteingebroun, 
Biffingen, Grabenſtetten u. Bizelhanfen, Oſtdorf, Riedlingen, Boͤhrin⸗ 
gen und Gößlingen, 1348 Schönbuchwald mit Neuhauſen an der 
aid und Steinenbronn vom Grafen Konrad v.  Zübingen, 1349 G. 
in Kirchheim unter Teck, 4350 K. in Ehringen 1351 ©. in Fellbach, 
Sindelſingen von Ulrich v. Rechberg, G. in Thann, Binningen, 
Hoheneck und Erlbach im Elſaß von Gräfin Katharina v. Veringen, 
1553 Hunderſingen, 4555 Greiffenſtein, Holzelfingen, ©. is Ober⸗ 
und Unterhaufen , in Moͤntheim, Greſenharſen und Oberhauſen, 
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4556 ©. in Dizingen, Geradſteiten, Thalheim bei Lauffen, Dorrbein 

mit Haslach, Efelberg und G. in Enfingen vom Grafen Heiuriq 
v. Vaihingen, 1357 K. in Bietigheim, Lichtenberg mit Botwar, 
Schmidhauſen, Klingen, Bullingſpach, Herbenweiler, Gretenbach, 
Gagernberg, Stocksburg, Brechfürſt, Algersberg, Volkerhofen, Ber: 
reuberg, Aindd, Klein⸗Aſpach, Limpach, Rauenthal und Dorushof, 
1359 Maägdeberg und halb Mühlhanfen, 4359 u. 1584 halb Teck und 
halb Kirchheim mit Enandlindach von Herzog Friderich v. Teck, 136 

Hoheneck, 1361 Lauffen, 1362 ©. in Edartsweiler, 1363 ©. in Bar 
ningen, Holzgerlingen, K. in-Detlingen bei Böblingen, Nagold mit 
Heiterbach, Bondorf, Schietingen, folshaufen, Vöhringen, WBeihin: 

gen und Schwandorf vom Grafen Otto v. Hohenberg, Waldenbucd 
> mit Schönaidh, Dettenhaufen, Plattenhard, Dberfielmingen „ Die 

«ui... 

marsweiler, Horw, Leinfelden und Neichenbacher hal von Reinold 
dv. Urödlingen, 1364 ©. in DOberlenningen und Sclattftal, 1365 ©. 
in Sillenbuch, Rohre und Rohrader, ©. in Dizingen, 1366 ©. in 
Reuften , Schlierbady, Aichſchieß, 1367 ©. in Holzgerlingen, Ehnim: 
gen, Ehingen und Haigerloch, 4368 ©. in Biffingen bei Kirchheim, 
Bietigheim, 1369 ©. in Maidyingen, Münfter, Aich, Neuhaufen auf 
den Fildern, 1370 Hof zum Forſt, 1374 ©. in Schnellingen, Wäl⸗ 

ſchenſteinach, Mühlenbach, Elswisgrab und Fiſchbach, 1372 u. 1377 
©. in Hallwangen, Purz nad) 1373 kommt Tuttlingen mit Effingen, 
Oberbaldingen und halb Sunthauſen an MWirtemberg, 1373, 1374 

Leipheim, 1374 Schulzburg, 1375 ©. in Glattheim, 1376 ©. in 
Mögglingen und Magftatt, Burgen Hohenflaufen und Adhalm Pfand 

weiſe, ©. in Hornberg, Großgartad) , 1379 ©. in Dienbund, 4379 
und 1382 Herrenberg, Kaih, Mönchberg, Gitftein, Wolfenhaufen, 
Remmingsheim, Näbringen, Haslach), Kuppingen, Ffingen, Nufrins 
gen, Gärtringen, Hildrishaufen, Rorau, halb Aldingen, ©. in Aich 
dom Pfalzgrafen Konrad v. Tübingen, 1381 u. 1387 Schiltach und 
Schenkenzell von Reinold v. Urslingen, 1383 K. in Mundingen, G. 
in, Gerlingen, Münchingen und Renningen, 4385—1385 Ontenberg. 
Owen, Biffingen, Brüden, Ecweiler, Kreböftein, Nabern, Ober 
und, Unterienuingen, Ohmden, - Schopfloch und Roßwälden, im Lens 
ningerthal auf und unter der Alb von Herzog Friderich ». Ted, 
1383 Dürrenzimmern unterwirft fid) der wirtembergifchen Herrſchaft, 
1385 ©. in Nieth und Hattenhofen, 1389 Aurich, ©. in Gönningen, 
13589 Murrhard ergibt fid) in wirtembergiihen Schub, 1391 ©. in 
Kornweſtheim, Pfludfelden, Wolffelden, Iham, Rems und Spiel⸗ 
berg, Brauenberg, Beuerbach und Ehningen, 1392 &. in Nußdorf, 

Eberhard V. 1392—1417. 
1592 ©. in Dizingen und Maichingen, 41393 K. in Kirchhauſen, 

®. in Mundingen, 1395 Bonlanden, ©, in Döffingen,, 1596 ©. in 

1 — — —— — — — — — — — 
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Zrailfingen, Delwangen im Mühlthal, Rietheim, Marfteiten, Witt⸗ 
fingen, Dettingen, Stetten, Hanfen ob Schelklingen, Magolsheim, 
Gruorn, Guntheim, Kobiftetten,, Oberſtetten, Melchiugen, Graben» 
fletten, Daufen unter Honan, Pfußfingen, Bettenhaufen, Kappis- 
haufen und Lonfingen, ©. in Simmerdfeld, Rohrdorf, Künfbronn 
und Spielberg, 1399 ©. in Höfingen, Frauenberg, Feuerbach und 
Kannfladt, Tham und Thalheim, 1400 Fünfbronn nnd Kirchheim 
am Medar begeben fidy unter wirtembergifhe Herrſchaft, ©. in 
Rohr, 1401 ©. in Frauenberg, Beuerbach und Dizingen 1402 G. in 
Renningen, Bonlanden und Unterfielmingen, 1400 ©. in Neuenhaus, 
Bonlanden und Ah, Schalteburg mit Balingen, Onftmettingen, 
Erzingen, Endingen, Engfllatt, Burgfeld, Srommern, Oberdigis⸗ 
heim , Roßwang, Zhailfingen, ZTrochtelfingen, Pfäffingen, Zillen⸗ 
haufen, Streichen, Heslinswang, Dürrmenz, Lauffen, Weilheim, 
Waldftetten, Thieringen, Stodhaufen, Winnenthal und Melchingen 
vom Grafen Zriderich.v. BZollern, 1404 K. in Jeſingen an d. Ammer, 

‚41405 halb Obereßlingen G. in Oberfürfheim, 1406 ©. in Echter- 

Dingen, Rohr, Nedardenzlingen: 1407 K. in Dapfen, ©. in Löchgau, 
Auenſtein, 1410 halb Arne, Rechtenſtein und 8. in Lautern und 
Wiſingen, 1414 Wielandflein und ©. in Schopfloch, Hardhof, © 
in Metlingen, Dürvenzimmern, Leonbronn, Wunnenſtein, Winzern« 

haufen und Kleinbotwar, 1413 ©. in Dachfel, Kunweiler, 4414 ©. 
in Dobel, Teinah, Schwan, Kunweiler und Ober: Niebelfpad), 1445 
G. in Kirchberg und Dettingen am Gcloßberg, 1415-1440 Möf: 
fingen , Belfen, Eſchingen, Weilheim, halb Haufen, halb Bilfingen, 
G. in Weflingen, Boll und Sembach, 4416 Dörnad), G. in Neckar⸗ 
denzlingen. 

Eberhard VI. 14171419. 

4847, 1319 ©. in Walde, Dachtel, Gaͤchingen, Schwieberdins 
geu, Leinfelden, Münklingen, Calw, Wildberg und Enſingen, 1418 
G. in Ottenhauſen, Thieringen, Hoſſingen und Meßſtetten, halb 
Gruibingen, K. in Erpfingen, G. in Thailſngen im Bau, 1419 
®. in Laufen und Attenſpach. 

Ludwig IH. und Ulrich VIII 4419—14A2. 

4449 ©. in Böhringen, 1421 ©. in Grünthal, Pfalzgrafenweiler 
und Befenfeld, 1422 ©. in Gruibingen, 4423 u. 1445 Oprnberg mit 

G. in Gutach, Reichenbach, Kirnbach, Schwanenbach, Wolfenbach 

und Sulzbach, halb Sulz, 1424 ©. in: Ehningen, 1425 Erdmanı: 

haufen, ©. in Enzweihingen, Illingen, halb Faurndau, 1426 ©. in 

Schnarrenberg, Heinweiler und Brüden, Höfingen und Ehningen, 

1123 ©. in Ober⸗Eſchelbronn, 1428 ©. in Dürnau, Großgartady, 

U 
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4458 ein Biertheil Lauffen, ©. in Bergheim, Diziugen, Hildrizhauſen 
Laichingen, 1435 halb -Heimerdingen , 1456 &. in Grabenſtette, 
Echterdingen, Hohengehren und Baltmannsweileer, 1457 ©. in &% 
niggen, 1458 ©. in Erpfingen, Bifchingen, Bretten, Wieſeuſtetten, 
Mühlheim und Hanfen, K. in Oftelöheim, G. in Stetten unten 
Henchelberg, Gartach, Schwaigern, Zimmern, Zhaikfingen, 14M 
Wildberg mit Bulach, Ebhauſen, Welhaufen, Effringen, Schoͤr 
brunnen, Hußſtetten, Lubisberg, Altbulach, Gültlingen, Ober⸗ ım 
Unter⸗GSulz, Emmingen, Ober⸗Waldeck, Sizenhauſen, Walbeck, Gai⸗ 
berg, Haſelſtadt, Bernenbach von Kurpfalz. 

Ludwig IM. 44421450. 
1442 halb Bietigheim, ©. in Gruibingen, Ehningen, Heimer 

dingen, Gräfenhaufen, Schwann, Kunweiler, Lengenhard, Zelt 
rennach, Pfinz, Rudmersbach, Ober⸗ und Unter⸗Niebels bach, 133 
G. in Heimsheim, Haͤfnerhaslach, Pfaffenhofen, Stockheim un 
Frauenzimmern, 1444 Karpfen, Haufen ob Berena, Ober⸗ und Unter⸗ 

Aldingen, Gröningen und Tellingen, ©. in Böhringen, Hemmingen 

und Möſſingen, Sickenhauſen, Altenburg, Rommelsbach und Deger⸗ 
ſchlacht, 4144 und 1449 Unter⸗Falkenſtein mit Schwenningen und 
Flözlingen, 1445 Waldau, Bucheuberg, Martisweiler, Tennenbronn, 

Brögheim, Zell und Peterzell, Pfählen, 1146 K. in Bainingen, 
Kunweiler, Strohweiler, Niederweiler , Böhringen, Grabenſtetten, 
Dettingen und Neuhaufen, 1446—1449 ©. in Dußlingen, Nehren 
Thalheim, Breitenholz, Stockach, Altenfidingen nnd Andeck, 1457 
Blaubeuren mit Ruck, Gerhauſen, Blankenſtein, Altenthal, Bainin⸗ 
gen, Weiler, Suppingen, Berghülen, Trogenweiler, Oberweiler, 
Treffeusbuch, Billenbauſen, Aſch, Wippingen und Sunderbuch von 
Grafen Konrad v. Helfenſtein, 1448 Büsnau, ©. in Bempflingen, 
Thailfingen und Weiler, 1450 ©. in Erpſingen. 

Ulrid VIIL 4442—1480. 

1442 ©. in Gtettenfels, Thalheim, Groß⸗ und Klein⸗AUſpach, 
DOppenweiler, Donndbronn und Wüftenhanfen, 1443 halb Stetten im 
Remsthal, 1445 ©. in Bältlingen, 1446 ©. in Nitenrieth, halb 
Breitenholz, Hättingen und Gamerfingen fammt Sugehör, 3443 
Herrſchaft Heidenheim, wieder verkauft 1450, 1449 Winneuſtein, 
4451 ©. in Dberhaufen, Affalterbach und Poppenmweiler, 1453 ©. in 

Schanbach, Lobenroth und Krummhardt, Schlaitborf, 14855*G. in 
Jeſingen, Kaltenwang, Bodelshauſen, Altenſickingen, Stein und Ber 
ler, Weiler zum Stein mit G. in Rielingshauſen, Affalterbach 
Erbſtetten, Burgſtall, Schmiden, Schwaikheim, Lauterbach, Nellmeri⸗ 
bach, Klein⸗Votwar und Bittenfeld, 1454 G. in Oßweil und Gr⸗ 

— 
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benſtetten, Hochdorf, 4455 8, in Pleidelsheim, Leinberg u. Gruibingen, 
Jeſingen, Göppingen, Helfenberg mit Alt⸗Helfenberg und ©. in Ab⸗ 
ftatt , Auenftein, Ilsfeld, Beilſtein, Selbach, Oberſtenfeld, Ezlins⸗ 
winden, Schmidhauſen, Winzerhauſen, Prevorſt, Hoheneck, Imbach, 
Schwaikheim, Zuffenhauſen, Möglingen, Vaihingen, Rems und 

Kottenweiler, 1459 ©. in Schlierbach, G. in Rudersberg, Obern⸗ 
Dorf, Kallenberg, Königsbronn, Ober: und Unter⸗Schlechtbach, 1463 
n. 1467 ©. in Hegnach und Schlaitdorf, 1464 G. in Ober: u. Unter⸗ 

Urbach, 1462 Pappelau, 1465 Hof in Heilbronn und in Botwar, 

1465 G. in Heimsheim, 1467 ©. in Waldhanfen, Pliederhaufen, En⸗ 

dersbach, Weiler, Hegnach, 1468 ©. in Sridenhaufen, 41475 ©. zu 

Stetten im Remsthal, 14738 ©. in Plieningen, Birkach, Riedenberg, 

Echterdingen und Ittinghauſen. 

Eberha rd VII. 4480- 4482. 

4480, 4481 G. in Biſſingen and. Enz, Groß⸗ und Klein⸗Sach⸗ 
ſenheim, Untermberg n. Metterzimmern, 1481 ein Viertheil Frauen⸗ 
bad), Fenerbach und Botnang, 1482 ©. in Kirchheim, Melchingen. 

Ludwig VE .4450—4457, Eberhard VI. 1450 - 
bis 41498. 

4454 K. in Burgfeld, 1452 halb Weiler, 1455 u. 1455 Jetten⸗ 

bruck und Möhringen, 1462 ©. in Mündyingen, RK. in Gtetten un- 

term Deuchelberg, 1456 ©. in Heimsheim, in Ruck, in Herrenberg, 

Roran und Hildrizhauſen, 1457 ©. in Xhailfingen, in Ehningen, 
1460 ©. in Hochdarf im Bäu und Schietingen, in Meheſtetten, 4462 
G. in Heimerdingen, 4465 ©. in Bempflingen und Dayfen, 1468 

©. in Entringen und Breitenholz, 1469 ©. in Hohenmeffingen, 1470 

G. in Gemmingen, 1874 ein Drittel von Groß: und Klein⸗Sachſen⸗ 

heim und Metterzimmern, 1472 Burgberg, 1473 Sul, G. in En: 

tringen, ‚Hailfigen, Poltringen, Breitenholz, Reuften, Präffingen, 
Aldingen, Jeſingen, Ihailfingen, Wimsheim, Bondorf, Kaih nnd 

Holsgerlingen,, Wittlinsweiler, 4474 ©. in Willmandingen und Er: 
pfingen, 1476 G. in Ghglingen,1477 ein Drittel von Hallwangen, 1478 

G. in Hochdorf, 1479 halb Malmsheim, 41480 G. in Biffingen an 
der Enz, Metterzimmern, Untermberg, Kleins und Groß-Gadfen: 
heim und Otternhaufen, 2484 © in Nürtingen, 1483 ©. in Leon» 
bronn, ein Viertheil Löchgau, 4484 G. in Bodelshauſen, 1487 ©. in 
Pfullingen, 1488 ©. in Winnenden, 1492 ©, in Kirchtellinsfurt und 

Klein-Eiplingen, 1495 ©. in Renningen und Ober: @fhelbronn. 
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Eberhard I. 1496 - 1498. 

1497 G. in Heimsheim. 

Ulrich 1498 - 4660. 

1502 Burg Sponek am Rhein, 1502 G. in Kirnbach, 1503 S. 
in Hochdorf, (1504 ſlehe Geſchichte) 1506 G. in Großheppach, 
Faurndau, Geradſtetten, Löchgau, 1509 Warth und Katzenbach, 1510 
Groß» und Klein: Ingersheim, 154141 ©. in Hörfchweiler, Dietersmeiler 
und Niederweiler, 15132 ©. in Widdern, 1528 halb Schwann „ 1536 
SHartene mit halb Egoldheim, 1538 Hohentwiel, 1541 R. in Gig 
lingen, 1545 G. in Nagold, Nehren, Rothfelden, Emmingen,, Min⸗ 
dersbach, Iſolshauſen und Unter-Schwandorf, 1545 Wendlingen. 

Ch riſtoph 15504568. 

1537 K. in Neckarbeihingen, 1553 halb Dürrwangen, 1356 ein 

Biertheil Hirfchlanden, Ober-Böbingen, 1557. &. in Mußberg, Rohr, 
Bernhaufen, Degerioh, Münchingen, Ober-Gielmingen, 1559 Fleinheim 
und Zöſchingen, 1562 Sachſenheim, 15662 Steingebronn und ©, in 
Rietheim, 4559 Steinheim, halb Dottingen,, Seeburg, G. Winter: 
lingen u. Mehefletten, 1563 Steinheim und G. in: Kocherſteinsfeld, 
Lampolds hauſen u. Mögglingen, 1565 ©. in Dizingen u. Glattbaqh, 
1567 ©. in Hemmingen, 1568 Binswangen. 

Zudw ig 41569—15%. 

4579 u. 1582 halb Hofen, 1584 Mezingen im Gäu, ©. in Gers- 
heim, 1582 8. in Enfingen und Gundelbach, 1589 G. in Sersheim, 
1592 ©. in Haberfchlaht, Steußlingen, 1595 Falkenſtein und Eſels⸗ 
burg mit Dettingen, Heuchlingen und Mergetftetten. 

Friderich I. 15934608. 
1594 Kirchentellindfurt, 1595 Befilgheim, Mundelsheim, Hefilg: 

-beim, Wahlheim uud halb Löchgau, 1596 ©. in Hepſiſau, 1597 ©, 
in Renningen, Neidlingen, Rande und Ochfenwang, 1598 Marfchat: 
Penzimmern, Schwann, Dennach, Unter: und Dber:Niebeldbad und 
halb Pfinz, 1599 zwei Drittel Staufened und Salach, Stenßlingen, 
1601 Roth, Rudmersbach, 1602 G. in Horkheim, 1605 ein Viertel 
von Hirfchlanden, ein Biertel von Ennabenren und PDonnftetten, 
Altenfleig und Liebenzell fanımt Zugehör, 1605 u. 1606 Pflummern, 
Hof Biberſol, 1606 ein Drittel von Kochendorf, 1607 ©. in Bär: 
tringen, G. in Thalheim. 

Johann Frideric 1608—1628. 

4608 u. 1648 ©. in Thalheim, 1610 Winzerhanfen, 4612 halb 
⸗ 
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Dggenhaufen, ein Viertel Obers@fchelbronn, 1613 Nellingsheim, 1614 
Böffingen, Neueneck, Unter-Ifflingen und halp Wernersberg, halb 
Altdorf, 1616 ©. in Dber « und Unter⸗Türkheim, Fellbach, Rothenber 
und Ulbach, Weiltingen fällt als Xehen heim, Bodelshofen, 1620 hal 
Rieth, ©. in Eberdingen, 1624 halb Rieth, ©. in Ehningen, 1625 
Vöhreunbach, Erefpah, Dber: und Unter» Waldah, Thumlingen, 
Riedenberg, halb Wernersberg, 1627 G. in Ennabeuren, Hobenflatt. 

Eberhard IIL 1628—1674. 

1638 ©. in Ennabeuren, 1630 halb Dotfingen, 4641 Hohenftein, 
1648 Gomaringen und Hinterweiler, 4649 Pflege Nellingen, 1655 
Unter⸗Eiſisheim, 156% halb Stetten, Ober: und Unter: Bromberg, 
halb Gemmingen , 1665 Winnentbal, 1666 Fürftenhof bei Badnang, 
halb Stetten » halb Köngen, 1667 Hof Bronnhaupten, 4669 Gar: 
weiler und Gaugenwald, 1673 halb Kiebenflein, Ottmarsheim, Kal⸗ 
tenweftheim, Itzingen, Holzweiler, Auenftein und Ilsfeld. 

Eberhard Ludwig 1677—1733. 
4678 halb Liebenftein, Nübgarten, 1679 K. in Sickenhauſen und 

Degerſchlacht, Liudach, 1681 halb Unter-Rieringen, 1685 Frendenthal, 
zwei Drittel von Enzberg, 1683 halb Köngen, RK. in Nögheim und 
Sennfeld, ©. in Geradftetten, ©. in Heimsheim gegen das 1682 
ertaufte Durn, ©. in Unter-Rieringen, 1689 Nedar-Gartadh, 1695 
Poltringen und Oberndorf, eröffnete Lehen, 1699 Pfäffingen und 
Teuffringen, Behendhof in Neuftatt, 1701 Hof Biberfol, 1797 Kers 
benhof, 11709 Kaltenthal, 1710 ©. in Zavelftein, 1712 ©. in Münfngen 
und Steußlingen, 1713 ©. in Mundelsheim, Welzheim eröffnetes Lehen, 
4714. Reft von Unter:Rieringen , 1728 Buchenbach, 1753 Freudenthal. 

Karl Alerander 17335—1737. 

1736 Hirrlingen. 

Karl Eugen 1793—1797. 
4737 Stammheim, 4738 Walddorf, 1759 halb Köngen, 1745 

Magolsheim, 1747 Gtettenfels und Gruppenbach, G. in Unter-De- 
wisheim, 4749 Dchfenburg fammt Zugehör, ©. in Klein-Botwar und 
Schaubeck mit Hezelfperg und dem Warthof, G. in Widdern, Herr: 
ſchaft Sterned, 1750 Aldingen am Nedar, Groß-Engftingen, Neu⸗ 
haufen und Dedenmwaldftetten, 1751 Herrſchaft Juſtingen, Schloß 
Oßweil, Linda‘, Klein-:Botwar und Schaubeck, 1755 Hofen, 4759 
Altburg und Weltenichwann, 1768 ©. in Ried, Eberdingen und 
Nußdorf, 1773 ©. in &ılinswinden, ©. in Nußdorf und Schwies 
berdingen,, 1779 Schloß in Köngen, Hochberg und Hochdorf, 4780, 
4781, 1782 und 1790 anfehntiche Theile von der Braffchaft Limpurg, 
4782 Geißingen und halb Nedarweihingen, 1784 Bönnigheim mit 
Erligheim und Kleebronn, 1786 &bersberg , 1789 ©. in Efhenbady 
und Lothenberg, 1790 Bechingen. 

Die Erwerbungen des Kurfürften und Königs Friderich find im 
Zert angeführt. 

Ed 

Geſch. Wirtemb. ILL, 308. 2. Abtb. 40 



Regiſter. * 

Malen frägere Geſchichte I, 182, Reformation II, t. TI. 
Adalm, Burg I, 156, 11. 1. 266, Grafen von 1, 200. 
Accis eingeführt 1m, 2.24. Accisordnung I, 2. 24, 158. 
Adel U, 365. UI, 1. 272. 
Avelberg, Klofter 1, 171. 
Aidelberg, Grafen von I, 284, 
Ylapemie (Hohe Kartefepnle) ihre Geſchichte III, 2. 470: ZB 
Akademie der Sünte geftiftet 111, 2. 268. .. 
Alber Matthäus 111, 
A emapne nen, Bolt, Gefhinte I, 22. Sitten md Einigung, 

1 
Alemaniſches Geſetz I, 36 ff. ee Zr 
Alemannien Herzogtpum fiehe Sawaben. an Bee 
Alengon, Berzogthum J1l, 1. 210 ron 

Aipirsbad, Kiofer 1, 132, ln 

Alfhhanfen 1, 115. J . 

Altenfteig UI, 1. 259. born 
Andreä, Jatob III, 1. 85 f, zz 
Andreä, Johann Batenti 11,1. 318 ff. 460 ff. M, 2.25 ff. 177. 
Anpaufen, Kofler 1, . 5* 
Armer, Konrad II, am en 
Yrzneitunde M, 510 ff. II, 4. 321 ff. = nı? 
Afyerg I, 214. 11,349. IL, 1. 259. rend 
Afperg, Grafen von 1, A. ID TEIZ, 

Wagnaung— Stabt., 212. 11,340. MI, 1, 29. de 
Backnang, Stift I, en 

Bäder Il, 508. ran. 
Baindt, ofler I, 120. 

Balingen 1, 131. 1,350. II, 1, 260, 

Barbter- und aber -Drbnung IH, 2.20. 
Bauernkrieg U. 669 
auernfand I 373 fi Ill, 2. 274, 
aukunſt II, 492, 

Bau⸗Ordnung, II, 1,76. 

- *) Die Iateinifche- Zahl zeigt den Theil an, die nächtte, wo es drei 
Zahlen find, bie erfie oder zweite Abtheilung des dritten Theile, 
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Bebel, Heinrich II, 485. 

Bebenhaufen, Klofer I, 152. 
Begharden l1, 101. 

Berg⸗Scheiklingen, Grafen von i, 303. 
Bergbau II, 414 ff. I, 1. 251 ff. Bergbau⸗Ordnung III, 2. 18. 
Berkoldiſches Geſchlecht J, 123 ff. 
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ewohner Wirtembergs 11, 365 ff. mM, 1. 272. > 
{beram, frühere Gefchichte I, 116, Keformation II, 1. 111. 
ibliothek äffentliche, geftifter III, 2. 468. 
tblifhe Summarien Ill, 2. 28. 
ipenbad, Georg Wilhelm III, 2. 12. 
tel, Gabriel II, 488, 
ier⸗Ordnung II, 1. 71. 
tetigbeim I, 207. II, 351. III, 1. 260. 
t{ldung und Unterricht II, A61 ff. DU, 1. 305 ff. M, 2. 451 ff. 
tlfinger, Georg Bernhard 1II, 2. 196, 503. 
larer, Ymbrofius UL, 1. 11, 13 ff. | 

Blaubeuren, Stadt 1, 175. II, 351, UI, 1. 260. 

Blaubeuren, Klofter I, 174. | 
Böblingen I, 143. Al, 351. I, 1. 260. 
Bönniaheim I, 206. . 
Boll, Stift I, 172. 
Bopfingen, frühere Gefchichte I, 186. 

Botwar IL, 2. 52. I, 1. 260. 
‚BradenpeimT, 205. U, 352. UN, 1. 261. 

Brondverfigerungs-Anftalt III, 2. 428. 
Brenz, Johann III, 1. 7. 85. 
Bronnquell, Zubwig NI, 2.195. ._, 

Bruno, Frhr. von Beutelfpach, Abt zu Hirſchau IR, 7. 

Buſchau, Stadt und Kiofter 1, 117. 
Buchdruckerkunſt Il, 490. | _ 

Buchhorn, frühere Gefchiepte 1, 104. Grafen v. B. ebendaſelbſt. 

Bürgerſtand, Städte II, 371. II, 1. 273. 

Bürger 1, 79. 
Burkard, Andreas III, 1. 439, 
Bulad ll, 353. \ 
Buffenberg I, 123. 

' 

Catw, Grafen von J. 223. 

Galw I, 221. 11, 353. IM, 4. 261, 
Gannftadt I, 17. Er 253. un, 1. 20. « u 

Ehriftenthum in Schwaben verbreitet I: . ' | 

4; 09h Herzog, feine Geburt U. 998, frühere Jugend 705: 

Verhandlungen wegen Wiedererlangung Wirtembergs 707 fi. S j 

fale im Nusland, und Betragen, feines Fate gegen ipw AU, 
o 
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1. 36. Bermählung 39, Regierungsantriit 54. Geſchichte feiner 
Regierung 54 ff. Bergleih mit König. Ferdinand 61. Innere 
Berwaltung 63 ff. Auswärtige Verhandlungen 110 ff. Teftament 
136. Tod 138. Charakter 139 ff. Familte 149. . 

Collegium illustre, Stiftung II, 1. 172, Zuftand 315. 
Eoncordienformel ll, 1. 179. 
Criminal⸗Pro ⸗Ordnung UI, 2. 15. 
Cruſius Martin UI, 1. 327, 

Daqenhauſen, Stift J, 164. 
Denkendorf, Klofter 1, 164. 
Dettingen, Stift I, 164. - F 
Deutfhel,5. - 
Deutſche Schulen II, 1. 93. en, 
Dienfifandel Il, 1. 402, 405. III, 2. 283 4,377. .“- 
Dienftileute II, 369. 
Donauwörth 11, 1. 219. | 
Dornhpanl, 131. U; 354. 1, 1. 261. . 
Dornftetten I, 143. 11, 354, II, 1. 261. 
Dreiptolähriart Krieg IL, 1. 326 fi 
Duell⸗Edikt III, 2. 156. 

GEberhbard I,, Graf von Wirtemberg II, 14. 
Eberhard II, Graf von Wirtemberg II, 15. en 
Eberhard ME, der Erlaucte, Geburt II, 21. Regierungsanttritt 

28. Geſchichte feiner Regierung 28 ff. Kriege mit den beutfchen 
Königen Rudolph I. 29 ff. und Heinrich III. 44 ff. Tod 2. 
Charakter 59. Familie 60. j en Er 

Eberhard IV., der Greiner, Geſchichte II, 71 ff. Krieg. mit Kaffe 
Karl IV. 80 ff. Streit mit feinem Bruder Ulrich 186 fi. zuebene 
fol im Wildbad 91. Krieg mit den Reichsſtädten95 fr. ‚Schlacht 
bei Reutlingen 101, bei Döffingen 110.& Frieden mit den, Reichg« 
fädten 114 ff. Tod 116. Charakter 116. Familie 116, ».. 

Eberhard V., ver Milde, Geſchichte IL, 117 ff. Krieg mit bei 
Sthleglern 121 ff. Tod, 136. Charakter 118. . Tamilie 119. 

Eberhard VI., Geſchichte 1, 137 ff. Tod 139. Familie 141... — 
Eberhard VU, im Bart, Gefichte Ik 187 ff., Erziehung‘ 189, 

Regierungsantritt 200, Reife nad Paläfiina 233 ff., ade Ro 
281 ff., erhält die Regierung des ganzen Landes 239 ff., .m t 
fein Teflament 309, erhält ‚die Herzogswürde 323, ſtirbt 328, fein 
Charatter 329 f., feine Familie 329. ee 

Eberhard VIM., der Jüngere, Jugendgeſchichte UI, 226, Streit mit 
feinem Bater 257 ff., NRegierungsantritt 272, Geſchichte ‚einer 
Regierung 272 ff., tritt die Regierung, ab 285, Streit mit &ber- 
hard VAL. 289 ff., bebrängt das Klofter Kirchheim 298 ff., tritt die 
Regierung des ganzen Landes an 522, wich abgefeßt 532, flirbt 538, 

Eberhard lH, Herzog, Bormundfchaft ILL, 1. 404, Negierungsantrist 
422, Geſchichte 422 ff., Flucht 427, Rückkehr ins Land 457, 
Anftalten zur Hegeneration des Landes nach dem breißigiährigen 
Kriege Hl, 2. 3 ff., Hof und Regierung zu feiner Zeit 31, 

“x 



1 — ii — 
Bergfeihe mit feinen Brüdern 54, Teſtament und Codicill 55, 
Tod, Charakter und Familte 58, 

Eberhard Ludwig, Vormundſchaft III, 2. 65 ff., Regierungsantritt 
85 und 83, Geſchichte 85 ff., feine Verbindung mit dem Fräulein 
v. Gräveniz und deren Folgen 122 ff., feine Trennung von ihr 147; 
fein Hofſtaat 142, feine Gefege und Verordnungen 153 fg. fein 
Titel 151, fein Tod ımd Eparafter 150. * 

Eberftein, Grafen von 1, 233. 
Ebingen I, 131. 1, 350. HI. 1. 262. 
Ecole des demoiselles, geftiftet III, 2. 470. 
Ebe-Ordnung lil,1. 96. 
beund Ehe⸗Gerichtsord'nung UI, 2, 156, 
bingen, frühere Gefchichte I, 128. 
lifabeth, Gräfin von Wirtemberg I, 150 ff. | 
IlIwangen, Stadt und Stift, frühere Gefrhichte IT, 186, katholiſche 

Univerfität IL, 2. 565. / 
mich, Graf von Wirtemberg II, 10. 
ngelberg, Ktofter, petifiet il, 268. 
ngelthal, Klofter 1, 146. 

Enzlin, Matthäus Il, 1. 194 ff., Prozeß und Hinrichtung 349 ff. 
Erbvergletd MI, 2. 345. 

RR AR 

Eßlingen, frühere. Gefdichte I, 160, Streitigkeiten und Berträge 
mit Rirtemberg Il, 85, 90, 114. 126, 175 ff., 238 ff., 697. UI, 1. 
34, 135. 1, 2. 53, 186, 407. Kriege mit Wirtemberg II, 17, 
28, 32, 45 ff., 95 ff., 177 ff. Ungehorfam gegen Kaifer Karl IV, 
rn , 18 Mr Reformation UL, 1, 10, Schmalfaldifrher Krieg 45, In⸗ 
erim 50. ’ 

Eplinger Vertrag II, 308. 

Wanrndan, ‚Stift I, 173. 
Fergendans, Igdann 1l, 484. 
{nauzen 1.512. ML, 1. 338; 11, 2. 412, 

Forſtweſen 1, 407. Hi, 2. 17. Forſtordnung TIL, 1. 76. 
Frankfurter Vertrag Il, 305. 
Frankreich, Berbandlungen mit Sr. II, 1. 127 ff., Kriege UL, 2. 
49, 61, 66, 76 ff., 89 ff. 100 ff., 104 ff., 112 ff. WM, 2. 19, 

521 ff., 544 ff,. 566 ff. Revolution 394. 
ranziska, Herzogin von Wirtemberg Ill, 2, 373 ff. 
rarensimmern, Klofter I, 206. 
reimanrer Hi, 2. A539. - 
reudenſtadt, gebaut UI, 1. 262. 

Friederich J., Erziehung III, 1. 148, frühere Geſchichte 172, 191, 
Regterungsantritt 192, Gefchichte 192 F., Verhandlungen mit den 

-  Randfländen 226 ff., Tod 237, Charakter 237 ff., Bamilie 244, 245, 
Sriederig U., Herzog, frühere Geſchichte 111, 2. 536. Regierungs⸗ 

Antritt 536, Gefchichte 536 ff, Kurfürft 552, König 558, 
Berhandlungen wegen Wiederherfielung der Berfaflung 368 ff., 
Top, Charakter und Kamilie 572, > 

Frie deriſcch, Herzog von Wirtemberg, Neuſtadt III, 2, 54, 65. 
Friederich Eugen, frühere Geſchichte III, 2. 520, Regierungsantritt 

520, Geſchichte 520 ff., Top 535, Charakter 520, Familie 535 ff, 
Verordnungen 535. 

‘ 
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Sriederih Karl, Herzog, Vormund II, 2 65, Gefangenſchaft 83, 

legt die Bormundfchaft nicder 86, irbt 88 
Friederich Ludwig, Erbprinz, ſtirbt HI, 2, 189. 
riederihshafen, angelegt II, 2, 564. 
riſchlin, Nikodemus Ill, 1. 325, 

Fulda, Friverih Karl III, 2. 509. 
Zus, Konhard III, 1. 321. 

Gabelkbover, Oswald Ul, 1. 330. 
®aul, 32. 
Bräßler ül ‚22, 71. 
Geißlingen ‚ frühere Geſchichte I, 171. 
Geistoffler, Ferdinand III, 1. 455, 
Georg, Graf von Wirtemberg II, 254, 698. I, 1. 63, 91. 
Georg, Herzog von Wirtemberg- Mömpelgard 11, 2. 73. 
Geridtliwe Berfaifung, Rechtspflege und Polizei ll, 

499, 111, 1. 340 ff. 11, 2, 411, 418 ff. 
Germanenl,5. 
Geroldseck, Herr v. I, 23 
Gem erbfamteit und Sander II, 417 ff. I, 1.239 ff. AU, 2, 

ff 
Gtengen, frühere Gefchichte I, 183. 
Gtrobant errichtet 11L, 2. 103. 
Blaubensbetenntniß wirtemoergiſches III, 4. 78. 
Gmünd, frühere Geſchichte I, 182. 
Gnadenthal, Kloſter ‚192. 
Göppingen I, 170. I, 3559. IIT, 1. 262. \ 
Goldmacher des bemoge Friderich Ar, 1. 240 fs 
Gotteszell, Kloſter I, 17 
Gräventß, Wilhelmine von, ihre Gefhichte IT, 2. 122 ff., ie 

Prozeß 193 ff. 
egorianifher Kalender IL, 1. 184. 
özingen L, 162. All, 1. 266. 
üningen-Landan, Grafen und Hercu von II, 22 f. 
glingen ll, 552, 411, 1, 262. 

Güterſtein geftiftet il, 162. 
Gundelfingen, Herr von I, 288. 
Gutenzell, Klofter I, 125. 
Gymnasium illustre, Stiftung III, 2. 182. Zuftand 463. 

Batennestfer Matthias III, 1. 327. 
ahn Il 

Dafrerbad 1, 144. 11, 359. 
Hall, fräpere Gefchichte I, 192, Reformation 11, 1. 7, Schmalkaldi⸗ 

fiher Krieg 45, Interim 50. 
9 andel’f. Gewerbfamfeit. 

. Hardenberg, Präfident III, 2. 249, 256.  - 
Sarppren, Johann 1II, 1. 321, 
artmann l,, Graf von Wittemberg II, 12, 14. 



— 6 — 

Hartmann M., Graf von Wirtemberg IE, 14, on 
Hartmannn I, Öraf von aefetemberg, I, 45; MW. 
Hang, Balthafar iu, Tr 4839, on 
Sperbrand, Zatob ıl,: . 186, 316. [tin 
Heggbach, Kiöfter 1. BE re 
—A u, 1. 263. 

eilbronn, frügere Geſchichte r, 186, Reformätion DI, 1.9, 
Schmalkaldiſcher Krieg 45. Interim 5 

eier Bertrag UI, 1. 46. 
eiligfreuatbal, Kiofter I, 134. oo on . 
eimsheim | 358, ee 
a 6 Graf von Wirtemberg II, 12, 1 

Beine ih, Graf von Wirtemberg I, "a8 ff., 216, ‚251 g, 24, 
rb 

Senken Fe von I, 288, | 
" Helfenflein, Grafen von 1, 292. 

enriette, Gräfin von Aufttemberg 1, 137 f. —— 
erbreditingen, Fofr 1, EEE 
erbfiordnung Il, nn # 

Herrenalb, Kofler 1, 322. 
perzenbergl. 144, U, 357. III, 4. 268. Zn 
Heubaih H, 357. '1II, 1. 263. .. 0. 
Hirſchau, Klofler I, 215. ' 
Hofader, Karl Eprifoph 11], 2. 500. 
Hofbanf errichtet II, 2, 103. “ 
aa errichtet L, 501. Hof⸗G „Oronumg 1, 2. 16. 

t®r 
n 

ohenberg, Grafen von I, 239. 
ohenhbeim, Schloß gebaut 11, 2, 374, BE “ 
obenlohde, Grafen umd Fürflen von 1, 814. Aue rt 

Hohenftauffen, Büarg’1,'170. 1, 1.292. et 
a ee 116. IIT, 1. 263. en 

ofver, Wtipeiht IM. 7. 31... 
Horb, frühere Geſchichte I, 145. 
Sorber Bertrag Il, 535. 
H orburg und Reibenweiler erworben II, 61. 
Horndberg Il, 357. 311, 1. 264. 
Sue Regierungsrat III, 2, 299, 
uſſitten-Krieg 11, 153. oo. . 

v. Hutten, Johann, ermiorbet IL, 596. a a 

14 

Jaäger v. Güntringen, Melchior I, 1. 160, 345. 
Shlen Daniel Ill, 2. 13. 
KHAO AP 195. 

ARE: he PN Erziehung III, 1. 245, 344,  Nepierungsantritt obann Friderich, Erziehung « 245, 
N A Geſchichte 344 ff., Tod 401, Charatir 401 Mr Berträge mit 
R v. gie ao 1.108. 

6.ny, frühere Gefchichte 1 
uden 11, 450. II, 2, 245, Berfoigung II, 
ae Sriderig, Bormund LIU, 1. 415, art ab ui, feine 

Geſchichte und Familie am, 

‘ 
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Kavbauiſcher Bertrag 1, 717. 
Sammerfhreibereti-Öut, „Gründung II, 2. 59, 
Ka nzlei-Orpnung II, 2. 
Katl Alerander, frübere Berichte NI, 2. 183, Uebertritt zur ka⸗ 

tholifchen Kircye 183, Religionsreverfalien 189, Regterungsantritt 191, 
Geſchichte 191 ff., Teftament u. Codicill 219, Zod 221, Charakter 222, 
Geſetze und Verordnungen 223 ff., Familie 227. 

Ben n, vormundicaftliche Regierung III, 2.223 ff., Erzie hung 244, 
"Megierungsantritt 248, Geſchichte 248 ff., "Theilnadme am-Tjährigen 
Krieg und übermäßigem Kriegeftaat 259 ff.. Hofflaat , Ueppigkeit 
und Berfhwindung 267 ff., Streit mit ven SandRänden az fi, 
Erbvergleich 345 ff., letzte Zeiten feiner Regierung 354 ff., Streit 
und Bergleich mit feinen Brüdern 391, Tod 397, Charakter 400 ff., 
Einrigtungen und Berbefferungen ig dan Staaisverwaltung, Ge ſetze 
und Verordnungen 416 ff. 

Karl ——ã— Berg von Wirtrmberg Oels, Vormund UI, 2. 
238 ff., Beiichte 2 8 ff. 

Kart R a ol EWR Denon von Wirtemberg Heußadt, Bormund LU, 2. 
„Geſchichte 237. 

kafen. Ordnung III, F 29, 95. 
Keppler, Johann AI, 1. 329, 
Kilchberg, Klofter I, is 
Kipper und Wipper 1, i. 394. 
Kinderlehren eingeführt hr. 2. 174. 

Kirhberg, Grafen von I, 304. 
Kir, — erfaffung und Berbältniffe I, 48 ff. II, 513 $. IL, 1. 

9 ff. LI, 2. 171, 474 ff., 587 ff., Reformatign 11, 1.12. 
tr * engut gefiftet tl, 41. 95. 1, 2. 25, 474,.562 Kufocen) 8 

Kirbenratp Ill, 
Kirchen— dnungen II, 1.38, 85, 97, 11, 2. 2 

Kirchen⸗ Te at zu Conftanz 11, 135, an Krient u, 1.8. 

Kirchheim, Stabt I, 1 357. 14, 1, 264. 

Kirchheim, Klofter 1; 162, - 

Kletder- Ordnung ur, 159, 

Klö — Verhältnifſe verfeibenrk, 88 ff. II, 513, Reformatipe U, 1. 

Rioßer-Orbnun ul, 1. 88. 
Kloſterſchulen 1U, 1. 83, 307. 
Kntebig, Klofter 1, 147. as: 

9. Knieſtädt, Pröfbent | III, 2. 390, 394. J 

Königsbronn-Kloſter I, 184. f 

Königsed, Grafen von I, 304. 

Königsmwärbe MI, 2. 558, on 

Komburg, Stift I, 1. . 
Konferenz- -Miniferium unb gebeimes acbinet nid 

il, 2. 136. 
Konfirmation eingeführt III, 2. 174. 

Konrad, Frhr. von Veuleisbach II, 7. 

Konrad J., Graf von Wirlemberg, II, 9. 
Konrad 1, Graf von ZBirtenberg 1, 14. 
Kreis- Affoeiation UI, 
Kriegswefen U, 454 ff. in, 1.341 ff. II, 2. 432, 
Künfe U, 42 ff. UI, 1. 333. 1, 2, v*1i. 

L 



— — — — — - 

— 653 — 

Künzelsau], 195. \ 
Kulpis DI, 2. 85, 95 ff. . 
Kurwürde ni, 2. 552, 

Lanmvarter, Gregor II, 542, 545, 570. 
Landau fiehe Gröningen. 
Lanves-Defenfion Ill, 2. 18. 
Landes⸗Ordnungen It, 501. II. 1. 6. 71 
Landes⸗ Berwaltung Il, 498, HI, a, 87. 11,2. 

409, 414 ff. 
®anpdfrieven II, 33, 
Land-Meß und Eich-Ordnung IN, 1. 76. 
Land-Recht III, 1.69 ff. HI, 2. 16. 
tanbfände, , Urfprung Il, 496 ff., inrichtung II, 1. 336, DI, 2, 

Landſtändiſche Ausfhüffe IT, 1. 66. 
TanpflänvifgeBerhandlungen, Land» und Ausfhußtage 

IT, .197, 223, 582, 600, 606 , 650, 693. III, 1. 4, 56, 63, 100, 
158, 164, 168, 226, 346, 362, 366, 371, 37%, 386, 389, 405, 420, 
123, 451. 111, 2.5, 10, 64, 69, 81, os, 116, 213, 238, 2352, 
273, 354, 526, 337, 553; 598, 

Landſtändiſche Berfaffung aufgehoben“ 111, 997, Berhand« 
lungen wegen ihrer Wiederberfiellung 568 ff., Grieverperiehung 
und Inhalt der Verfaffungsurkinde 579 ff. 

Landwirthſchaft Il, 407 ff. UI, 1. 284. IH, 2, 432 ff. 
Kangenburg, frühere Geſchichte I, 190, 
.Lasko, Johann 1il, 1. 8. 
— Schulen 11. 1. 94, 
Lauffen, Stadt I, 198. U, 358 IL, 1. 264. 
Lauffen, Klofter T, 198, 
Lauffen, Grafen son I, 265. 
Sebensweife II, 380 f. 26, 1.25f. I, 2. 448 f. 
Lehensleute Il, 366. 
Leibeigenel, 38 F. 11, 373 ff. 
Leichen⸗ und Traner- -Orpnung Ill, 2, 159. 
Leonberg 1, 214 U, 358 IL, 1. 264, 
Leopolp berbarb, Herzog von Wirtemberg Nömpelgarb 11,2, 18%. 
glitg „ frübere Geſchichte I, 107. 
Lichtenſte 
ee, 1. 264. 
tiga II, 1. 360. 
tim mpurg, Schenten von I, 311. 
Löffler, Jakob 1, , 398. 
Löwenftein, Srafın. von o 225, Ort I, 199. 
Löwenthal, Kloſter I; 
oiliharbeni, 102. 
Lorch, Klofter I, 168. ‘ 
ludwig], Graf von Birtemberg 1, 10, 
Ludwig 1. ‚ Graf von Wirtemberg I, 
Ludwig — Geſchichte III, 141, s Selohantrit ber Regierung 150, 

Tod 186. 
Ludwig IV., Geſchichte 182 ff., Tod 196. 
Ludwi 5, Erztepung II fur, 1. 148, Borm — 150 ff., Regierunge⸗ 
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Antritt 153, 159, Gefchichte 153 ff, Bermählungen 155, Teſtament 
und Codicill 166, Tod 174, Charakter 156, 175, Verträge vor 
ihm mit Fremden geſchloſſen 183. 

Ludwig Eugen, frühere Gefchichte 111, 2, 513, Regierungsantritt 514, 
Geſchichte 514 ff., Tod 520, Charatter 514, ——— 520. 

Ludwig Friderig, Bormund II, 1. 404, Tod 413 efege nf 
Verordnungen 413, Familte 413, 

tudwigsburg gegründet II, 2. 145, vergrößert 111, 2, 71. 
Lugen, Herr von J, 234. 

r 

Maas und Gewicht gelbes eingefüßet 11,75. 
Maäaflin, Didael ll, 1. 329, 
Magenheim, Herrn” von l, 267. 
Magnus, Beriog, firbt MI, 1. 388, 
Marbad I, 213. 11, 358. Il, 1. 265. 
Marbaber Bund IL, 130. 
Marchthal, Kloſter 139. 
Margaretdenbaufen, Koer 1, 134, 
Marlaberg, Kofler 1, 155. 
Martgröningen), N Il, 356. 11, 1. 262. 
Martomannen!, 8, 
Maulbronn, giofer 1, 202. 
Meckmähll, Hl, 1. 265. 
Medizinal- un Npotheter-Drbnung 11, 2. 162, 
Mengen, frühere Geſchichte 1, 
Mergentheim, frühere —R I. 188. 
Militär, fiebendes, Streit über deſſen Einführung 11, 2. 116 ff., 

fiehe er sweſen. 
Militär-Akademie, ſ. Akademie. 
Mömpelgard, Geſchichte II, 137 ff., kommt an Wartemberg 137, 

feintige, Ginfäle 1, 170. 1, 1. 192, Befchreibung 1, 364. 
u 

v. Montmartin II, 2. 261. 
ofen Sodann Jaftob Ill, 2. 249, ur 356, 482, 488. 499. 
Münftngen |, 132. 1, 362. it, 1. 265. 
Münfinger Vertrag IL, 285 
Munderkingen, frühere „Oefiigte 1, 128. 
Mundelsheim I, 1. 265 
Mufit li. 491. Il, 1. 332 
FREE FEN 1, 209. 
Mürrdard, Kloſter 1, 209. 
Mylerv. Ebrenbach ul, 2. 12. 

Nas old, 14. 11, 359. 11,1. 265. 

RarittigeBefaafienveithirtembergen, ar 11.246 
Raucler, ergenhand 
Neckar, —E ihn ſchiffbar zu machen 11, ft. aa, ui, 2. 168. 
Neidlingen Mil, 1. 265. 
Nellenburg- Beringen, Grafen von i,3 ff. 
Neresheim, Klofter 1, 
Neuenbürg |, 221. ik O5, Hi, 1. 268. 
Neuffen, Herr von I. 285 
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Neuffen!, 164 11, 347. 1, 1.266, 
Reuftadt am Kocher 1, 197. I, 1. 265. 
Nürtingen 1, 163. 1, 359. 11, 1. 266. . 

Oberkirch III, 1. 209, 271. 
Oberndorf, frügere Gerichte 1, 129, 
Dberfkenfeld, Kiofer I, 210. 
Ohfenhaufen, Klofter 1, 126. 
Debringen, frühere Gefchichte 1, 194. 
Drden, wirtembergtiche , geftftet 1, 2. 143, 264, 562, 593, 
Dfiander, Lukas It, 1. 3, 186, 317. ° 
Dfiander, Johann IL. 2, 118. 
Oftfranten, Herzogthum I, 103, Eintheilung in Gaue und Bes 

ſchretbung derſelben 186. 
Dwenl, 163. 1, 357. 

Pafſauer Bertrag III, 1. 60. 
faff, Chriſtopp Matthäus u 2, 490, 492. 
fullingen, Ort }, 158. 11, 362. III, 4. 266. 

Pfullingen, Klofter 1, 8 
Pfullingen, Grafen von I, 279, 

tetiften 9* 2. 176, 226, 47. 
olizet, f. gerichtliche Berfaflung. 
oltzei-Orbnung ill, 2. 19, 159. 

Politiſche Sintbeilans und zoppgraphte Wirtembergs 
1,2346 ff. Il, »6 ff. I, 2. 407 ff. 

5: ager Bertrag N. . 105 
eßfreiheit U, 2, 513, 

Mavensburg, frühere Geſchichte 1, 112. 
33 Hra. und Grafen von 1, 289. 
Reqhtspflege, f. Serihtöverfaßung. 
Reformation, erfie Spuren in Birtemberg 11, 661, 691. ©. , Site, 
Reichenbach, Klofler I, 149. 
Reichs—⸗ Deputation Il, 2. 3 
Neihs-Ritterfhaft, Sanpnike li, 105, Streit mit ihr ul, 2. 

54, 97, 185, 219, 405. 
Reichsſtädte, ihre Berbältniffe l, 81 ff. 
Reihsfturmfahne erworben II, 66, Streit: deßwegen ul, 2 B4. * 
Reichsverſammlungen, beftaͤndige III, 2. 49. 
Religionsfrievdenin Augsburg 111, 1. 116. 
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